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A.

Abfindungsvertrag , Genehmigung des VormGer.
121.

Abgeordnete, Beſchlagnahme u. Durchſuchung 100.

Abhilfegeſuch nach Art. 64 a pf. GemD. 45.

Abſagbeforåntungen , Zuläſſigkeit 251.

A bichrift aus Gerichtsaften, Anſpruch des Ange

klagten 250.

Abſtrakter Bertrag 16 .

Abtreibung , Grenze zw . Berſuch u, erfolgt . Auf

forderung 94.

Achtſtundentag, Ueberſchreitung durch 3rrtum 153.

Aftermieter , Bolſtredung des Näumungsurteils 23.

Atkreditiv , erſchlichene Zahlung 150 .

Atteneinſicht nach 8 34 FOG . 47 .

Attien , Angabe des Ausgabeturſes 21 .

Atzept, Uebereinſtimmung gw . Bezogenem u. At

jeptant 18.

Altenteilsvertrag 17.

Amtspflichtverlepungen 1. Beamte.

Anfechtung der Anerkennung der Baterſchaft 230.

Angeſtellte, Begriff 126 .

Anmeldung 1. Bandelsregiſter.

Anordnung , obrigkeitliche, Begriff 236 .

Anrechnung im Ausland vollzogener Strafen 181 .

Anſprüche, 1. Rechte.

Anſtedung Onrch Mitbeſchäftigte, Haftung 120.

Arbeiteri chuß in den Berbrauchſteuergeſeßen 60.

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, f. Vereinigung.

Arbeitnehmer, Anſprüche wegen stündigung 77 .
Arglift 231.

Argliſtige Läuſchung 230 .

Armenverbändé , Eriaßanſprüche 247.

Arreſt, löſungsſumme bei Forderung in ausl.

Währung 154.

Arzneimittelha
ndel f. Handel.

Arit , Baftung wegen Nichtaufnahme des Röntgens

bildes 64.

Auflaffung , Gültigkeit bei Hichtigkeit des faufs

vertrags 126, 154 ; Berhinderung der Eintragung

232, 1. a. Bollmacht.

Auflöſung 1. Bereinigung .

Augenſchein , Beurkundung in der Þauptverh. 179 .

Ausfuhr, Uebertragung der Bewilligung 20; un
erlaubte 238 ; Bergehen, Mittäterſchaft 176 ; A. von

Goldwaren 20.

Uusgabeturs ſ. Attien.

Aus i å nder , Maßregeln nach § 1666 BGB. 197 ;

1. a. Nichtdeutſche.

Ausländiſches Hecht, Anwendung 93.

Ausländifche Währung, f. Löſungsſumme , Valuta.

Bedarf , tägl. f. Gegenſtände.

Beendigung der Inſtanz 1. Inſtanz.

Begehen einer Straftat 217.

Beginn der Berjährung f. Berjährung .

Behörde, öffentliche, nach Art. 7 AGŠPO . 99.

Beihilfe, Begriff 250 ; zum Schleichhandel 124 ,

Bereicherung, Wegfal 212.

Berichtigung des Grundbuchs i. Grundbuch; in

der Breſſe, Borausſeßungen 217.

Berufsſchuß der Boltsvertreter 157.

Berufung . Zahlung der Prozeßgebühr 183 .

Befohlagnahme , Obhutspflicht des Staates 92 ;

B. u . Durchſuchung bei Abgeordneten 100 ; im volls

ger. Berf. 100 ; B. u . Beräußerung, polizeiliche 211 .

Beiduldigter , eidesſtattliche Verſicherung 182 .

Beichwerde gegen Aufhebung der Fürſorgeerziehung

97 ; Zuläſſigkeit im voltsger. Berf. 72 ; Prüfung

nach verbüßter Strafe 153.

Beſchwerderedyt des Bertragsgegners bet Bers

weigerung der v.-g. Genehmigung 180.

Beſtandteil von Grundſtüden , Elektrizitätszähler
147.

Betrug , rechtl. Zuſammentreffen mit Erpreſſung 95.

Beurtundung des Augenſcheins in der Bauptverh.

179; zum Beweis oder vereinbarte Schriftform 90 .

Beurkundungsämter 206.

B é weisI aſt beim Kauf nach Probe 63 ; im Falle

des § 552 BGB. 92; gegenüber Unſpruch aus Sicher

heitswechſel 249.

Brot , Verweigerung der Abgabe 198.

D.

Diebſtahl bei Durchſuchung 120.

Dienſtbarkeit, ſtiájchweigende Beſtellung 196 .

Dienſtleute i . S.des Árt . 122 A6.2 PolStoB.197.

Dienſtvertrag beim Heeresdienſt 181 .

Durudung, militäriſche, Baftung des Heich für

Entwendungen 120 ; 1. a . Beſchlagnahme.

Dynamiſche & Hecht 201.

.

E.

Eheſcheidungsprozeß als þauptſachegegen. einſt

weiliger Berf. nach § 627 ZPO . 182.

Eide 8 ſtattl. Berſicherung eines Beſchuldigten 182,

Eigen befi , Borausſegungen 148.

Eigen beſiger , Haftung gegenüber dem Eigen

tümer 18.

Eigentum , Zuläſſigkeit des Hechtswegs wegen Bes

einträchtigung 5.

Einfuhr, verbotene, Tatbeſtand 68.

Einheitlich leit mehrerer Verträge 38 ; des Ver

trags bei Pacht mit Vorkaufsrecht 65 .

Einheit gw . Bezogenem u . Atzeptant 18 .

Ein ſtandspreis , Berechnung 42.

Eintragung , Verhinderung 232 ; Widerruf eines

gemeinſamen Antrags 126.

Eiſenbahn, Ausübung öffentl. Gewalt 212 ; Ueber

gang auf das Reich 214.

Ein w and wirtſchaftlicher Vernichtung 91 , 1. a . Geld
entwertung.

Elektrizitätszähler als Zubehör 147 .

B.

Bader als Kurpfuſcher 44.

Bantverfendung8 zw ang 151 .

Bayer. Staatseiſenbahn, Uebergang auf das Reich

214.

Beamte, Angeſtellte der bayer . Landeswucherabwehr

ſtelle 44 ; vaftung des Reiches 212, Staates 105,

211 ; tein Streitrecht 95 ; Müdjahlung vorausbes
zahlten Gehalts 212.
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Elfaß Bothringer , Anwendung des Meichs -Auß .

gleichgefeßes 178.

Elterliche Gewalt, Uebergang 125.

Entwendung , 1. Diebſtahl.

Entziehung gegenüber dem Gewalthaber i . S. des
8 235 StGB . 94 .

Erbgut , wertbeſtändiges 194,

Erfüllungsgeſchäft, Verhältnis zum Grunds

geſchäft 90.

Ermächtigungsgeſe 241.

Erpresſung , rechtl. Zuſammentreffen mit Betrug 95 .

Errichtung einer elettr. Telegraphenanlage 127 .

Erſaßpflicht nach Art. 20 Abſ. 4 PolStØB. 22.

Erwerbsgeſchäft der Frau 150.

☆ aftung für Beſchädigung durch Startſtromanlage

65 ; ſtrafrechtliche, bei Verweigerung der Brotab

gabe 198 ; f. auch Arzt, Beamte, Eigenbefißer, Ges

meinde, Gütergemeinſchaft, Lehrer, Poſt, Heich,

Staat.

Þandel, Begriff 237 ; mitAbfallholz ohne Erlaubnis

48 ; Arzneimitteln, Salvarſan 19; Silbermünzen

20, 96.

andelsregiſter , Anmeldung 21 .

$ andel 8 z uchl å ge 19.

Handgranaten 69.

Beeresdienſt, Form des Dienſtvertrags 181 .

Bilfstriminalbeamte 44.

☆ interziehung f. Grunderwerbſteuer , Weinſteuer.

$ y po thel an 2. Stelle 39; ſchweizeriſche Gold-$ .
195 ; Uebergang nach § 1164' BOB. 149 ; wert

beſtändige, Unterwerfungsklauſel 226 ; f. auch Geld

entwertung.

F.

Fingerabdrudverfahren, poliz. Regiſter 73.

Firmenveräußerung,Weiterbeſtehen der Handels

geſellſchaft 172.

Forſtgeſeb , Anwendung auf Geldſtrafengeſek 100.

Friedhof i. Grabpflege.

Friſt für Wiederkauf65 ; Verſäumung gem. § 554

Abf. 7 BPD. 46.

Fürſorgeerziehung, Beſchwerderecht gegen Aufs
hebung 97 .

Fuſion F. Bereinigung.

Jmmunität der Volksvertreter 157.

J nft a n , Beendigung 74, 155.

gritum bet Ueberſchreiten des Achtſtundentages 153 ;

über Gegenſtände des täglichen Bedarfs 96 ; über

Streitrecht der Beamten 95 .

.

G.
J. (i.)

Gasrohr , Unfal durch mangelhaften Berichluß 173. Jagdp acht, Beendigung 232 ; Geldentwertung 1 ,
Geburtsurlunde , Nandvermerk 223. 29, 188.

Gefährdung der Perſon des Kindes 97. Jugendgerichte, Zuſtändigkeit 219 .

Gegenſtände des täglichen Bedarfs 96. Jugendgerichts gefe ß 110, 138 , 208 .

Geldentwertung, Bedeutung bei Auslegung left : 3 ugendgerichtsſachen, Zuſtändigteit 227.

williger Verfügung 40 ; Berechnung des Vertaufs

preiſes 42, 176 ; Rentenfeſtfeßung 10 ; Øypotheten

164; Jagdpacht 1, 29, 188 ; Einfluß auf lang A.

friſtige Kaufangebote 63, laufende Berträge 1, 29;
Kalenderjahr , Fehlen im eigenhändigen Leſta

GE. und Preiswucher222 ; GE. und Vormundſchafts ment 41.

gerigt 192 ; Streitfragen 81 ; f. auch Beränderung

der wirtſchaftlichen Berhältniffe.
Rapitalabwanderung ins Saargebiet 151 .

Geldſtrafen gefeß 124 ; und § 2 Abſ. 2 StGB. 124,
Kauf nach Probe, Beweislaſt 63.

176 ; und 8 378 StPO. 124 ; Anwendbarkeit aufForſte
It aufangebot, langfriſtiges 63, 118.

geſek 100.
Kaution i. Sicherheit.

Gemeinde, Baftung als Hauseigentümerin 173 ;
sellerrecht 216.

nach 8 839 BOB., Art. 60 AG.BOB. 215 ; Zwangs
At ettenhandel 176.

Kinderr a ub 94.

vollſtreďung gegen G. 228.

Genehmigung eines Abfindungsvertrags durch
Stinderzuſchläge für uneheliche Stinder 107.

BormGer. 121 ; Handelns ohne Vertretungsmacht Al age , Zurücnahme 231.

117.
sorretturabzug, teine Vervielfältigung 248.

Genoſſenſchaftsregiſter, Beröffentlichung 208 .
sto ſte n p unit in Privatklageentſcheidungen erſter

Gerichts alten , Anſpruch des Angellagten auf Ab :
Inſtanz 83, 113.

fohriften 250.
Mündigung, Anſprüche des Arbeitnehmers 77 ; 8u

Geſamtgut, leßtwilliges Berfügungsrecht 179 ; Um
ſtimmung des Mieteinigungsamts 119.

fang bei allgemeinerGütergemeinſchaft 207.
Aultu r å mter 1. Nechtshilfe.

Geſchäftseinlage , Müdzahlung wegen Nichtbetei
Aturp fuder , Bader 44.

ligung 122.

Geſellſchaft m. 6. 8., Erlöſchen , Firmenveräußerung L.
172.

Gleitende Baſis bei Unterhaltsurteilen 36. landes w u derabwehrſtelle, Angeſtellte als

Goldhypotheken , ſchweizeriſche 195.
Beamte 44.

Grabpflege, Berbot gewerbsmäßiger Ausübung 66. Behrer , Haftung des Staates bet Züchtigung 229.

Grundbuch , Berichtigung auf Grund $$ 54, 22 Lieferung & Pflicht bei Veränderung wirtſchaft

GBD. 96 ; Gültigkeit des § 892 BOB. für die Bes
licher Verhältnifie 91 .

ſtandsangaben 53. i Böſungsſumme bei Arreſt für Forderungen in

Grundbuchamt , Umfang des Prüfungsrechtes 70, ausländiſcher Währung 154.

232.

Grunderwerbſteuer, Berſuch der Hinterziehung 69.
M.

Gütergemeinſchaft, Umfang des Geſamtguts 207;

fortgeſepte, Haftung des überlebenden Ehegatten Mangel im Mecht, polizeiliche Befugniſſe 148.

für Vertragsgenehmigung der Kinder 67 ; left- Miete, Beginn 173 ; M.und Pacht, Abgrenzung 119,

williges Verfügungsrecht 179. 210 .
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.Mieteinigungsamt, Nachprüfung ſeiner Ents

ſcheidungen durch das Gericht 93; Medtsweg gegen

die Entſcheidung 246 ; Zuſtimmung bei Kündigung

119.

Mieteri cu f 209.

Mietvertrag , Einſchränkung der Böſung 209.

Milch , Bertehr mit 228.

Mittäterſchaft bei verbotener Einfuhr 68 ; bei

Ausfuhrvergehen 176.

Med tshilfe der Amtsgerichte auf Erſuchen der

Berſorgungsgerichte 73 ; Pflicht bayer . Amtsgerichte

gegenüber preuß.Kulturämtern 171 .

Nechtstonſulenten, polizeiliche Ueberwachung 128.

Rechtskraft eines Steuerbeſcheids 69.

Mechts weg gegen Entſcheidungen des Mieteinigungs

amts 246; für Erſaßanſprüche der Armenverbände

in Bayern 247 ; Unzuläſſigkeit bei Enteignung zur

Behebung der Wohnungsnot 175 ; Zuläſſigkeit

wegen Beeinträchtigung von Eigentum u . dinglichen

Hechten 5 .

Regiſter, offentliche i . S. des § 271 StGB. 73.

Heid , Haftung für Anſtedung Angeſtellter 120 ; für

Beamtenverſchulden 212 ; für Entwendungen bei

militär. Durchſuchung 120 ; Pfändung gegen Fiskus

in Bayern 245.

Reichsabgabenordnung u. ältere Steuergeſeße 95.

Neidh smietengeſeß , Bollzug in Bayern 129.

Meichswehr als Staatseinrichtung in Bayern 251 .

Religiöſe Kindererziehung, Bruch eines Verſprechens

als Eheſcheidungsgrund150.

Rente, Bedeutung der Geldentwertung 40.

Rüdfall , Feſtſtellung 249 .

Müd gabe gerichtl. hinterlegter Sachen an Dritte 98.

Rüdtrittwegen veränderter wirtſchaftl. Verhältniſſe,

voin Verkaufsangebot 63 ; vom Bertrag 229.

Rü đzahlung einer Geſchäftseinlage 122 ; voraus

bezahiten Gehalts 212.

N.

Nach erbfolge , Bedingung 234.

N ach I aßpfleger, Dauer ſeiner Vertretungsbe

fugnis 20.

Nachprüfung der Entſch des Mieteinigungsamts

durch das Gericht 93.

Nebenabrede, mündliche 119.

Neben llåger, Antragsrecht nach § 210 StPO . 153 ;

Zuſtellungen 22.

Nioh id eutiche, Unwendung des Reichsausgleich

gefeßes 178.

Nichtigkeit eines Vertrags 38 ; einer Auflaſſungs

vollmacht 117 .

Notariat, verſtaatlichung 244 ; 1. auch Beurkuns

dungsämter.

Notmarktlage 42.

Notſtand des Wohnungſuchenden 177.

.

.

0.

Dedlandverbeſſerung , Zwangsrechte 185.

Deffentliche Gewalt bei der Eiſenbahn 212.

Deffentliches Recht, zum allgemeinen Teil 143.

Deffentligge Stelle oder Behörde nach Art. 7 AG.

StPD. 99.

Offene Sandelsgeſellſchaft, Bertretung bei Aufnahme

eines ſtillen Geſellſchafters 122.

P.

Bacht u. Miete, Abgrenzung 119, 210.

Þachtvertrag u . Vorkaufsrecht 65 .

Bachtainerhöhung 62.

Baufoſa nach Arreſtprozeß 50.

Berfonalabba u -B O., Rechtsgültigfeit 241 .

Þfändung gegen den Reichsfistus in Bayern 245 .

Pflanzung i.S. des Art. 92 Forſtgeſek 218.

Polizeiliche Befugniſſe als Mangel im Recht 148.

Bolizeilice Borſdriften f. Vorſchriften.

Boligeiſtunde, mündliche Verlängerung 152 ; Ueber:

tretung 237.

Poſt , Haftung im Poſtſcheđverkehr 57.

Breisaufidlag, Cellung zwiſchen mehreren Zwi:

ſchenhändlern 176 .

Breis a ushang bei Verbrauchsgenoſſenſchaften 252 .

$ reistreibere i 19, 42.

Breis w ucher u. Geldentwertung 222,

Breffe , Vorausſegungen für Berichtigungen 217 .

Privatllage, Koſtenpunkt in erſter Inſtanz 83, 113.

privatllager , Zuſtellungen 22.

Prozeßgebühr, Bahlung als Vorausſeßung für

die Zuläſſigkeit der Berufung 183.

Brüfungsrecht des Grundbuchamts 70, 232 .

Saargebiet , Stapitalabwanderung 151 .

Salvarſan 1. Þandel.

Sammeldelikt 217.

Sammel vergehen beim Schleichhandel 68 .

Schadenserſa bei zwangsenteignung 8.

Schiedsſpruch des Kreisſchiedsgerichte 45.

Schleich handel, Beihilfe 124 ; Müdfallsfeſtſtellung

249; Sammelvergehen 68 ; 1. auch Berkehrsregelung.

Sýriftform , vereinbarte 90 .

Schuldverſchreibung auf den Inhaber, Begriff

235.

Suaufſicht nach dem Jugendgerichtsgeſep 208.

Schwarzmietverträge in Bayern, Gültigkeit

170, 219,

Schweizeriſche Goldhypotheten 195 .

Sicherheitsw e chiel , Beweislaſt gegenüber dem

Wechſelanſpruch 249 .

Siedlungsgeſellſchaft, Vorkaufsrecht 149.

Silbermünzen i bandel.

Sondergut nach § 1439 BGB. 151 .

Sprengſtoffe unerlaubter Beſiß 69 .

Staat, Haftung für Beamte 211 ; für Behrer 229 ;

für Nichteinſchreiten der Polizei bei Plünderungen

148 ; für eingeſtelltes Eigentum der Beamten 213.

Staatseinrichtung , Begriff 236 .

Stadtgemeinde f. Gemeinde.

Startſtromanlage , Daftung des Unternehmers 65 .

Steuerbeſcheid , Rechtsfraft 69, 124.

Steuerhinterziehung , Verſuch 252 ; bedingter

Vorſaß 124 ,

Stiftungen , Zwangsvollſtreďung 228.

Strafregiſter, Tilgung von Vermerken 180.

Strafvollzug, progreſſiver, f. Stufenſyſtem .

Streifrecht 1. Beamte .

Streitwert, Zeitpunkt der Feſtſeßung 219 .

Stufenſyſtem bei längeren Freiheitsſtrafen 11 ; in

bayeriſchen Strafanſtalten 25 .

R.

Nandvermert auf der Geburtsurkunde 223 .

Mäume des Verdächtigen i . S. des § 102 StPO. 100.

Meall aft, Erlöſchen durch Nichtausübung 98.
Recht, dynamiſches 201 ; Mangel 148 ; öffentliches

143,

Mechte, dingliche, Zuläſſigkeit des Rechtswegs wegen

Beeinträchtigung5.

Rechtsanwalt, Umfang der Schweigepflicht 249.

T.

Telegraphenanlage, Begriff des Errichtens 127 .

Leſtament, eigenhändiges, Fehlen des Kalender

jahrs 41 ; forreſpeftives, Wirkung auf ſpäteres

einſeitiges 71 .
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Naddrud verboten 1

Geldentwertung und Wertſteigerung in ihrer | produkte aus dem In- oder Ausland bezogen u.
.

Wirkung auf laufende Verträge,insbej. beim dgl.mehr.
2. Bemerkt ſei hier , daß die Kauffraft des

Jagdpacht in Bayern. Geldes im Inland etwas anderes iſt, als der Wert

Bon Dr. Braun, Rechtsanwalt in Staiſerslautern. des Geldes im Ausland (Valuta, Deviſe). Im

Inland iſt das Geld Zahlungsmittel (= Geld)

1. Geldentwertung (= GE.)u.ihr Einfluß 8. h. Wertmeſſer für die Waren. Im Ausland

auf laufende Verträge.
iſt es ſelbſt Ware, ſodaß Umſaß von ausl. gegen

Juf. der durch den Krieg u . die Revolution inl. Geld eigentlich Umtauſch von Waren iſt. In

eingetretenen wirtſchaftl. Umwälzung iſt der Wert beſtändigen Zeiten , wo ein feſter Umrechnungskurs

der Verkehrsgegenſtände (Grundſtüde, Sachen , beſteht, kommt der Wert derGeldwaredem Zahlungs

Rechte, Waren uſw. ) bedeutend geſtiegen . In Geld mittel faſt gleich, ſodaß dann ausl. oder inl. Geld

ausgedrückt heißt das : man muß heute für denſelben im Inland wie im Ausland al& Geld betrachtet

Gegenſtand mehr Geldeinheiten (Mark) zahlen als werden kann. Aber Geld im eigentl. Sinn iſt es

früher. Das Geld als Maßeinheit iſt gleich ge- nicht. Denn Geld als geſetl. Zahlung &mittel

blieben. Als ſolche war, iſt und bleibteine Mark (Wertmeſſer) gibt es nur in dem Land, in dem

eine Mark. Weil aber für denſelben Gegenſtand es als ſolches erklärt iſt ; alſo der Dollar für

heute mehr Markeinheiten bezahlt werden müſſen Amerika , der Frank für Frankreich uſw. u . die

als früher, ſagt man, das Geld habe an Kauf Mart für Deutſchland.

kraft verloren ; von dieſem Geſichtspunkte ausgehend 3. Wer alſo Mart (= Geld) in Deutſchland

ſpricht man dann von einer GE. u. meint damit zu fordern hat , muß mit der Zahlung der aus:

die Wertſteigerung der Verkehrsgüter. gemachten Summe am Sahlungstag zufrieden ſein ,

1. Aber doch iſt GE. u . Wertſteigerung etwas auch wenn die Kaufkraft des Geldes fich geändert

verſchiedenes. Die GE. (= Kauffraft des Geldes) hat. Rommt aber der Schuldner = Sch.) in

kommt nur für die Zahlung, die Wertsänderung Verzug , ſo kann der Gläubiger Gl.) vom

nur für die Ware = das Gut im weiteſten Sinn Zahlungstag an als Schadenserſat die etwa bis

in Betracht. Ein Beiſpiel : Abſchluß zweier Rauf zum tatſächl. Zahlungstag eingetretene Senkung

verträge zu 100 M, zahlbar u . lieferbar in ſechs der Rauftraft des Geldes als abſtrakten Schaden

Monaten. Wert der einen Ware heute 100 M, | (JW. 1922 , 1671 ) verlangen ) ; bei Steigerung des

Wert der anderen Ware heute ebenfalls 100 M. Geldes gehört ſelbitverſtändlich dieſer Nußen auch

In ſechs Monaten iſt die Veränderung folgende : dem Gl., denn er hätte ihn auch , wenn der Sch.

Wert des Geldes von früher 100 M 1000 M ;
rechtzeitig bezahlt hätte . Wer die Lieierung einer

Wert der erſten Ware ſtatt 100 M = 500 M ; Ware zu fordern hat , erhält ſie zu dem Werte
,

Wert der zweiten Ware ſtatt 100 M = 1500 M.
am ausgemachten Zahlungstage. Kommt der

Dieſer Unterſchied rührt daher, daß die Kauf- | Lieferant in Verzug, ſo muß er SchE. leiſten für
fraft des Geldes ſich nach der Wertsänderung aller

die eventuelle Entwertung der Ware von da an .

Waren u . aller Verhältniſſe beſtimmt, während | Dieſe Fragen ſind geklärt in der Behandlung der

die Wertsänderung der einzelnen Waren ver- SdEPflicht wegen Nichterfüllung .

ſchieden iſt. Das zeigt, daß nicht die GE. die 4. Nur die Frage , ob u . wann die Rechts

Urſache der Wertsänderung iſt, ſondern daß dieje pflicht ſelbſt bei mittlerweile eingetretener wirt :

fich durch andere Umſtände beſtimmt, z . B. Wachſen

des Arbeitslohnes , Wachſen der Werte der Roh- ? ) S. a . 03. 1922, 641 .

.

-
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ſchaftl. Umwälzung fortbeſteht oder rechtlich beein: Das bedingt dann auch, daß die Gegenverpflichtung

flußt wird, iſt es nicht. Es handelt ſich hier nicht z . B. die Zahlung des vereinbarten Preiſes fällt.

uin die Frage, welchen Einfluß die Veränderung Wohl bemerkt, nie iſt es aber die Wertsänderung

der rechtl. Verpflichtung des einen Vertragsteils der Sache ſelbſt oder anders ausgedrückt die GE.

auf die Rechte und Pflichten des andern Ver: ſelbſt, die dieſe Befreiung bringt, ſondern es ſind

tragsteile hat , ſondern um die Frage , ob u. wann andere Umſtände, denen nach dem mutmaßl .

die eine oder die andere Verpflichtung ſelbſt fich Willen des Vertrags eine ſolche Bedeutung für

rechtlich verändert . Ob u. wann die GE. oder die Leiſtung zukommt, daß man es als gegen

Wertſteigerung einen rechtl. Einfluß auf laufende Treu und Glauben verſtoßend anſehen muß, wenn

Verpflichtungen hat, das iſt hier die Frage. bei ihrem Eintritt die Leiſtung dem Verpflichteten

Bei Güterumtauſch wird der Wert eines Gegen : noch zugemutet würde. Es müſſen alſo Umſtände

ſtandes vertraglich in Geld feſtgeſeßt. Den feſt= ſein, die in dem Vertrage wurzeln, ſie dürfen

geſeşten Betrag nennt man Preis , z . B. Rauf nicht außerhalb liegen, d . h . folche ſein , die für

preis, Pachtpreis uſw. Er wird im Intereſſe der die Vertragsverpflichtungen nach dem Sinne des

Sicherheit des Verkehrs beſtimmt, damit man Vertrag& , alſo den Vertragswillen, gleichgültig

genau weiß , was für den zu liefernden Gegen- / find. Ž. B. es läßt jemandvon einem bekannten

ſtand zu zahlen iſt. Deshalb erfordern es Treu jungen Künſtler einen Gegenſtand fertigen u. ver

und Glauben des Verkehrs , daß der Gegenſtand ſpricht einen Liebhaberwert von einem beſtimmten

troß einer mittlerweile eingetretenen Wertsänderung Preis zu bezahlen. Der Gegenſtand iſt fertig .

zu liefern und der vereinbarte Preis zu zahlen Der Künſtler ſtirbt. Infolgedeſſen ſteigen die von

iſt. Die Wertsſteigerung an fich fann alſo ihm gefertigten Gegenſtände um mehr als bas

nie eine rechtl. Aenderung der Verpflichtungen her: Hundertfache im Liebhaberwert. Nach dem Ver

beiführen ; wohl können aber Veränderungen in trag&willen iſt dies einflußlos auf die Verpflichtung.

den dem Vertrag zugrunde liegenden Verhält- Es muß deshalb der Gegenſtand zu dem vereinbarten

niſſen , die die Wertsänderung bedingen , u . U. eine Preis geliefert werden.

Veränderung in den Rechtspflichten herbeiführen . Anders iſt es z. B. beim Pachtvertrag. Hier

Einer der Hauptfälle iſt die ſog. Unmöglichkeit beſtimmt ſich nach dem Vertragswillen der Pacht:

der Erfüllung. Man verſteht darunter, daß durch preis mit Rückſicht auf den Ertrag der Nußung.

Zufall , alſo ohne daß den Verpflichteten dabei ein Wenn hier eintretende Umſtände ein ſolches Miß

Verſchulden trifft, die Leiſtung tatſächlich unaus: verhältnis von Ertrag und Pachtpreis herbei :

führbar wird , z. B. die zu liefernde ausgeſuchte / führen , daß der Pachtpreis im Verh. dazu ganz

Sache durch Blikſchlag vollſtändig zerſtört wird. gering u. der Gewinn aus dem Ertrag under

In jolchen Fällen wird der Verpflichtete von ſeiner hältnismäßig hoch iſt, ſo kann man ſagen , daß

Leiſtung frei . die Gewährung derNußung dem Verpächter ( = VP .)

Auch andere Umſtände können dies bewirken , unter den alten Verhältniſſen nach Treu und

ſie müſſen aber ſolche ſein , die nach dem Ver: Glauben nicht mehr zugemutet werden lann .

tragswillen des fragl . Geſchäfts den Schluß recht- Hierzu noch einiges . Man wird ſagen können :

fertigen, daß es gegen Treu und Glauben ver- 1. Auf Verträge, die unverzüglich zu erfüllen

ſtoßen würde, wenn man dem Verfflichteten die ſind und durch die Erfüllung erlöſten , hat die

Leiſtung bei den veränderten Umſtänden noch zu- Wertſteigerung oder GE. keinen Einfluß , z . B.

muten würde . Kauf Zug um Zug.

Es iſt deshalb in dieſer Hinſicht bei veränderten 2. Ebenſo wirdes beim Umtauſch von fertigen ,

Verhältniſſen in erſter Linie zunächſt zu fragen, wenn auch erſt ſpäter zu liefernden Gegenſtänden

was iſt hierüber im Vertrage ausgemacht? Ent: ſein , z. B. Rauf einer Ware, die aber erſt in

hält er beſondere Abmachungen nach dieſer Seite, zwei Wochen zugeſandt werden ſoll.

ſo gelten dieſe. Fehlen ausdrüdl. Vertragsbeft., 3. Beim Umtauſch von erſt zu fertigenden

ſo iſt zu unterſuchen, was nach Verkehrstifie u. Gegenſtänden, z . B. Rauf oder Werkvertrag uſw.

Geſ. vertraglich als ausgemacht anzuſehen iſt. iſt zu unterſcheiden : Iſt 2. 3. des Vertrags nach
Darnach beurteilt ſich dann , ob die veränderten der allgem . Lage mit einer Wertsänderung zu

Umſtände derartige ſind, daß ſie die Leiſtung als rechnen u. der Vertrag enthält dafür keine Be:

unzumutbar für den Verpflichteten erſcheinen laſſen. / ſtimmung, ſo iſt die ſpätere Wertſteigerung auf
Bei Streit darüber hat das Gericht nach freiem die Verpflichtung einflußlos, auch wenn der eine

Ermeſſen zu entſcheiden , wie in ſo vielen anderen Vertragsteil einen ſchweren Verluſt erleidet. Er

Fällen , z. B. die Leiſtung würde zum Ruine des hätte bei den gegebenen Verhältniſſen Vorbehalte

Verpflichteten führen , weil in den Umſtänden durch machen müſſen. Sind Vorbehalte gemacht, ſo

Zufall d . h . ohne jedes Verſchulden desſelben eine gelten dieſe. Fehlen ſolche, treten aber Wert

gewaltige Aenderung ( Erhöhung der Arbeitslöhne, ſteigerungen ein , ohne daß die Vertragsteile damit

der Rohſtoffe, Betriebsmittel uſw. ) eingetreten iſt . rechnen konnten u . ohne daß ihnen eine Schuld

In ſolchen Fällen kann der Verpflichtete ſagen , daran zufällt, alſo zufallartig durch außergewöhnl.

daß er von ſeiner Verpflichtung frei geworden iſt. Verhältniſſe und beruht der Vertrag nach dem

1
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mutmaßl. Vertragswillen auf den früheren Werten , Bei anderen Verträgen 3. B. Dienftmiete,

ſo kann die Wertſteigerung die Vertragsverpflichtung Hausmiete, Pacht können geſeßl. Såße nicht in

beeinfluſſen . Nach dem allgem . Laufe der Dinge Betracht kommen, da der ganze Vertrag nur auf

ſoll der Lieferant etwas verdienen. Bringt ihm dem Parteiwillen beruht. Hier ſeßen die Parteien

der allgem . Lauf der Dinge einen Verluſt, ſo muß den Preis ſtillſchweigend mit Rückſicht auf den

er ihn tragen. Wenn dagegen durch außergewöhnl. Ertrag der Nußung feſt. Aendern ſich dieſe Ver :

Veränderung der Verhältniffe ihm ein Gewinn hältniffe durch außergewöhnl. Umſtände, ſo fann

unmöglich gemacht wird , jo tann er ſagen , man das zu einer Aenderung der Vertragsverpflichtung

könne ihm die Leiſtung nicht mehr zumuten . Auf führen. Man wird in dieſer Hinſicht ſagen können,

der Grenze des Seminng wird das entſcheidende daß dies dann der Fall iſt, wenn ſich der Wert

Kriterium in ſolchen Fällen liegen. Selbſtver der Leiſtung und der Gegenleiſtung in ihrem Ver

ſtåndlich hat der Lieferant die Beweislaſt für die hältnis zu einander ſo erheblich verſchoben haben ,

Unzumutbarkeit . daßfie dem alten gegenſeitigen Prozentſatz nicht

4. Aehnlich liegt es bei länger dauernden mehr entſprechen. Das wird man als Kriterium

Verhältniſſen , insbef. mit zeitlich wiederkehrenden annehmen und ſagen können , daß dem Geſchädigten
Leiſtungen z. B.Unterhaltsanſprüche, Dienſtmiete, die Leiſtung nicht mehr zugemutet werden kann ,

Hausmiete, Pacht uſw. daß er es aber dem Vertragsgegner überlaſſen

a ) Soll nach dem Sinn der Vertragsbeſt. als muß, ob er vom Vertrage zurüđtreten oder entſpr .

deren weſentliches Moment auch bei Wertsände höhere Gegenleiſtung gewähren will. Leşterenfalls

rungen , alſo Preisſteigerung oder GE., uſw. keine wird man eine Einigung auf angemeſſene Beträge

Aenderung der Verpflichtung eintreten, ſo bleiben anzunehmen haben u . wenn eine gütl . Einigung

die Vertragsverpflichtungen unverändert beſtehen . Darüber unter den Parteien nicht erzielt werden

So iſt es z . B. bei Abfindungsvertrågen für kann , wird das Gericht fie feſtzuſeßen haben .

Unterhalt , Pachtverträgen, wo für die ganze Pacht: e) Aehnlich liegt es bei Verträgen mit Ueber :

zeit z. B. mit Rückſicht auf die Geldſchwankung gabe von Gegenſtänden unter dem Rechte oder

alle Pantpreije in einer Summe vorausbezahlt der Verpflichtung zur ſpäteren Rückgabe, z . B. In :

werden uſw. Entſcheidend iſt alſo hier, ob nach dentar (= 3.) eines landwirtſchaftl. Gutes , mag

dem Vertragswillen die endgültige Abwidlung des der JUebergang fich in Form des Raufs und

Dauerverhältniſſes als weſentlich anzuſehen iſt. Rüdfaufe oder der Schäßung beim Beginn der

b) Anders liegt es, wenn der Vertrag ſelbſt Pacht u . beim Ende vollziehen. Hier iſt die

zur Wertsånderung keine Stellung nimmt. Hier Preisſteigerung ( = GE. ) , die nur die Zahlung

fragt es ſich, ob nah dem mutmaßl. Vertrags: į betrifft, zu unterſcheiden von dem Wert u . Zu

widen z . B. der Natur des Geſchäfts uſw. die wachs, der die Sache betrifft ( . oben I) .

jeinerzeitigen Wirtsverhältniffe für die Vertrags : Es liegt hier dem Vertrag der Parteiwille zu :

leiſtungen beſtim mend paren . Bai Zahlung von grunde, daß unter gleichen Verhältniſſen für Be :

Liebhaberwerten wird dies in der Regel nicht der ginn u . Ende des Rechtsverhältniſſes der Schäßungs

Fill ſein , weil hier der eine Vertragsteil für ſich oder Kaufs- oder Rüdlaufswert zu beurteilen iſt.

allein den Preis macht u . es nicht angeht , den Die Parteien wollen nicht, daß ein Vertragsteil

anderen Vertragsteil den liebhaberwert des Gegners durch Preisſteigerung oder Wertzuwachs einen zu

beſtimmen zu laſſen . Wo aber die Parteien ihre fälligen Gewinn an der Ware ſelbſt machen ſoll.

gegenſeitigen Verpflichtungen auf den derzeitigen Deshalb iſt der Wert der Sachen maßgebend, der

Verhältniſſen abmaßen oder nah der Natur des fich für den Zeitpunkt der Uebergabe wie für den

Geſchäftes ſolch -8 anzunehmen iſt, wird die Werts: der Rüdgabe nach den gleichen Geldverhältniſſen

änderung eine Rolle ſpielen , wenn man nach dem berechnet. Bloß der event . Minderwert inf . Ab:

mutmaßl. Vertrays pillen ſagen muß , daß die nüßung der übergebenen Sachen oder der event.

Beiſtung nach Treu und Glauben einem Pflichtigen Mehrwert des neuen Erfaßſtüdes ſoll naš) dem

nicht mehr zugemutetwerden kann . Einige Beiſpiele. Vertragswillen in Betracht kommen , wobei für

Bei Unterhaltsvertragen , die auf ſchenkungs : die Sache ſelbſt derſelbe Wert zugrunde zu legen iſt.

artiger Grundlage 3. B. naturalis obligatio : 3. B. der VP. eines Gutes hat die Geldjumme

ruhen, wird eine Äenderung niht zuläſſig ſein, der Abnußung ſeiner übergebenen Sachen zu ver

denn der mutmaßl. Vertrag zwille geht dahin , daß langen , oder den Mehrwert der neuen Erſakia hen

es endgültig dabei bleiben jol. Digegen wird bei gegenüber ſeinen alten zu bezahlen . Beim P.iſt

Unterhaltsverträgen , die auf geſegl . Verpflichtung dies in umgekehrtem Verhältnis der Fall . Die

aufgebaut ſind, eine Aenderung einzutreten haben , Hauptſache iſt hier die Rückgabe der Sache in

wenn inf . der Preisſteigerung die allgem . nun- alter Form oder in Ecſakware ; der angeſepte

inehr auf Grund des Geſ . gem ihrten Unterhalts- Geldbetrag betrifft nur die Abrechnungsart der

ſummen die des Vertrags überſteigen. Bei ander: Verhältniſſe für das Ende des Pachtes ; dabei iſt

weitiger Faſtſetzung werden aber z . B. die auf Grund der Wert zu Beginn des Rechtsverhältniſſes nach

des Vertrags früher geleiſteten höheren Säße als der veränderten Rauftraſt des Geldes im Inland,

die geſeßl . zu berückſichtigen ſein . nicht nach dem der Valuta im Welt:narft für
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den Zeitpunkt der Rückgabeder Ware umzurechnen, ſteigerung, ſondern die Wertsänderung der Gegen

Ž . B. vierjährige Güterpacht mit JUebergabe. Wert leiſtung z. B. Ware uſw. maßgebend.

des J. bei Uebergabe 5000M. –Nach 4 Jahren koſtet 3. Ferner iſt zu ſcheiden :

das gleiche 3. im gleichen Zuſtande dag 400 fache a) die auf Geſek ruhende Forderung, z. B.

( = veränderte Rauffraft des Geldes, eigentl. Werts : auf SchE. inf . Verzugs, aus unerl . Handl . , aus

änderung der Sache) . Hier iſt das Anfangs I. ungerechtf. Bereicherung, auf Unterhalt , auf Teilung ,

zum 400 fachen Betrag anzunehmen , das iſt gleich auf Pflichtteil, auf Erbſchaft uſw. ,

dem Wert der Rückgabe oder des Endy. VP. b) u . die auf reiner Willensfreiheit beruhende

u . P. haben hier keinen Vergütungsanſpruch Forderungz. B. Kauf, Darlehen, Schenkung , Ver

gegeneinander. Iſt das alte f. abgenußt , ſo mächtnis, Pacht, Dienſtmiete uſw. ,

wird, wenn die Åbnußung in vier Jahren mit 10 % c) die durch Vertrag umgewandelte geſekl.

anzunehmen iſt (das iſt Tatfrage), der VP. 10 % Forderung in a , 3. B. Abfindung bei Unterhalt ,

von 5000M mal 400 = 200000 M ,alſo 20000M vertragl. Regelung für die zu zahlenden Unters

zu zahlen haben . Diefert der P. ein ganz neues haltsbeiträge uſw. Hier iſt dann eine Vertrags

I. in gleichem Umfang zurück u . war das alte verpflichtung entſtanden u . es gelten die Grunds

Anfangs I. zu 15 % abgebraucht, ſo muß der fäße wie für dieſe .

VP. 30000 M an den P. zahlen. Man kann
Bezüglich der Veränderung der Verpflichtung

auch die Berechnung ſo machen , daß man das kann man für unbeſtändige Verhältniſſe in obigem

Anfangs J. unter Berückſichtigung ſeiner Abnüßung Sinn als Grundſaß aufſtellen :

zum Werte für das Ende des Rechtsverhältniſſes
1. Alle auf Geſetz beruhenden Forderungen

an der Hand der veränderten Verhältniſſe um
rechnet u .dann das Endy. unter Berückſichtigung gehen faft durchſchnittlich auf Zahlung u. ver

ändern ſich vom Tage ihrer Geltendmachung. Von

der Abnüßung u. der Erſaßteile bewertet, dann
da an iſt die GE. oder Wertsſteigerung zu berück

ergibt der Unterſchied die zu vergütende Summe.

Beide Berechnungsarten laufen auf das gleiche | b) die geſetl. Verpflichtung entſtehtwie bei Dauer:
ſichtigen . Denn von da ab tritt a) Verzug ein oder

hinaus.

Zu a - e In Vorſtehendem ſind nur einzelne verhältniſſen,z.B. Unterhalt täglich neu oder c) iſt
von vornherein auf die E. eingeſtellt, wie bei

Fälle beſprochen . Nun ſoll verſucht werden ein
SchE. u . der ungerechtf. Bereicherung , weil ſich

Prinzip zu finden .
die Schadensberechnung nach dem Tage der tat

Bei beſtändigen Verhältniſſen iſt davon aus
ſächl. Wiedergutmachung beſtimmt.

zugehen , daß GE. oder Wertſteigerung keinen

Einfluß auf die Verpflichtungenhaben. Die fog. I iſt bei beiden auf Vertragsfreiheit beruhenden Forde
:

2. Im Gegenſaß zu den geſekl . Verpflichtungen

Gefahr der Konjunktur haben dabei die Vertrags
teile zu tragen . Nur in unbeſtändigen Zeiten, rungen die Unveränderlichkeit der Grundjat. Nur

wo die Wertsänderung über die ſog.Konjunktur bei Eintritt außergewöhnl. im Vertrag nicht be

hinausgeht, entſtehen Verhältniſſe
, die einen Ein- rüdſichtigter Verhältniſſe ändert ſich die Forderung

fluß auf die rechtl. Verpflichtungen haben können .
u. nur , wenn der Vertrag gerade dieſe früheren

Unter ſolchen Umſtänden iſt zu unterſcheiden :
Verhältniſſe als Maßſtab für die Wertsbemeſſung

der Leiſtungen zugrunde legte .
1. a ) die reine Geldforderung = Summen :

forderung in Markeinheit,
Letteres iſt nicht der Fall :

a) bei fog. Liebhaberwerten ,

b) die Forderung auf andere Güter in weiteſtem

Sinn genommen, 3. B. auf Waren , auf Arbeit, Wertsſteigerung oder GE . zu rechnen iſt, d . h. im
b) beim Fehlen von Abmachungen , wenn mit

auf Nußung, auf Werklieferung, auf Teilung u.dgl. Zweifel ihließt man zu Feſtpreiſen ab, wenn

Hierher gehört auch die Forderung auf Geld i . S.

eines Vermögenswertes, d . h . nicht im Sinne der
nichtſog.gleitende Preiſe im Vertrag vorbehalten ſind,

c) bei Zahlung im Voraus für eine zu liefernde
Geldeinheit als Wertmeſſer.

Ware. Hier iſt die GE. ein Korrelativ u . Aequis
2. Weiter iſt zu unterſcheiden : valent für die Wertsſteigerung,

a ) die Frage , wann wird die einzelne Ver- d) bei Abfindungen , die die Verpflichtungen

tragsverpflichtung ſelbſt verändert ? Hier kommt endgültig tilgen ſollen .

für die Zahlung des Geldes die GE. oder Geld: Alles kommt hier auf den ausgeſprochenen

ſteigerung i. S. der Kaufkraft u . für die Lieferung oder mutmaßlichen Vertragswillen an .

der Leiſtung, z. B. der Ware, Nußung uſw. die a ) Bei der reinen Geldforderung i . S. von

Wertsänderung der Sache in Betracht. 1 a wird die GE. nur berüdjichtigt vom Fällig

b ) Die Frage , welchen Einfluß hat dies auf keitstage an u . nur i . S. des Ver } 1.98 als geſeßl .

die Gegenverpflichtung bei zweiſeitigen Verträgen ? Schadensforderung. Vorher iſt Geld Geld u . der

Bei einjeitigen wird nur das Recht auf der Gegen- Ol. muß es als geſetl . Zahlungsmittel annehmen ,

ſeite verändert, in dem Maßſlab der Veränderung ohne einen Anſpruch auf Erſatz der Senkung der

der Verpflichtung. Bei zweiſeitigen Verträgen iſt Kaufkraft des Geldes zu haben . Denn das Geſ.

für die Preisbeſtiin mung nicht die GE. oder Geld beſtimmt ſeinen Wert ; eine Mark iſt eine Mart.
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Bei geſtundeten Forderungen oder ſolchen auf dem mutmaßl. Vertragswillen den heutigen Ver

unbeſtimmte Zeit wird der Gl. kündigen können, hältniſſen entſpr. geändert haben will. Wählt der

aber es dem Sch. überlaſſen müffen , ob er die andere Vertragsteil das zweite nicht unverzüglich

GE. nicht tragen will bis zum ausgemachten auf die Geltendmachung der Unzumutbarkeit der

Fälligkeitstag, d. h. ſich verpflichtet entſpr. mehr Leiſtung durch den Vertragðgegner, ſo bleibt bloß.

zu bezahlen . Hier liegt weniger eine reine Geld- die Frage , ob dieſer von ſeiner Verpflichtung frei

forderung als eine Ueberlaſſung von Geldwerten wird u . dann auch die Gegenleiſtung dafür für

vor , wie z . B. beim Darlehen , das in gleicher den anderen Vertragsteil fäüt. - Wählt dieſer

„Art , Güte und Menge " (BOB. 8 607) zurüd die Abänderung des Vertrags, ſo muß ſich der Ver:

zuerſtatten iſt. Der frühere Geldwert war der trag&gegner darauf einlaſſen, denn die Vertrags

Maßſtab, mit dem die Parteien rechneten. Deshalb leiſtungen ſollen bei den heutigen Verhältniſſen

iſt auch eine Aenderung der Verpflichtung durch entſpr. dem alten Vertrag geregelt werden. Wenn

Kündigung im beſagten Sinn zuläſſig. Aehnlich die Parteien ſelbſt keine gütl. Einigung finden ,

8 610 BOB. für das Darlehen bei verſchlechterten wird das Gericht entſcheiden und die Leiſtung

Vermögensverhältniſſen. So wird es bei allen anderweitig feſtſeßen, wenn dies nach dem Ver:

geſtundeten Geldforderungen oder ſolchen auf uns tragswillen zuläſſig iſt.

beſtimmte Zeit ſein z. B. ausRauf, Teilung , Pflicht- Für die Güterpacht iſt in dieſer Beziehung ein

teil, Vermächtnis uſw. Hier kommt mehr der beſ . Gef. erlaſſen, die PSHO .PScho

Geldwert als das Geld in ſeiner Eigenſchaft als (Schluß folgt . )

reines Zahlungsmittel in Betracht. Deshalb läßt

auch $ 667 Übja 2 BGB. dieUmwandlung zuläſſigkeit desRechtswegs für Auſprüche
jolcher Forderungen in Darlehen zu . Nur für

die Beſtimmung des Preiſes iſt hier das Geld wegen Beeinträchtigung von Eigentum und

Zahlungsmittel / . h . Wertmeſſer, für die Stundung dinglichen Rechten.*)
iſt es nach dem Parteiwillen Geldwert . Es wird

Bon Chriſtian Meidner, Rechtsanwalt in Würzburg .

gleichſam zum Gute (= Wert) , zur Ware .
I.

b) Bei Forderungen auf. Güter u . Waren

kommt deren Wert in Betracht. Er wird gemeſſen Staatsrechtlich ſind die Gerichte u. die Verw.

in Geld. Hendert er ſich vor Ueberlaſſung des | Beh . einander nicht untergeordnet, ſie wirken viel

Gutes z. B. der Ware, der Nußung, der Arbeits mehr ſelbſtändig neben einander . ' ) 3m franz.

leiſtung uſw., u . zw . vor dem vereinbarten Lieferungs- | Recht iſt dieſe Trennung der Rechtspflege u . Ler

tage, ſo kann dies unter den oben angegebenen i waltung mit beſ. Schärfe durchgeführt , indem durch

Geſichtspunkten von Einfluß auf die rechtl. Ver : das Geſ. v . 16./24 . Aug. 1790 Tit . II Art . 13

pflichtung ſein , nämlich dann , wenn 1. der Wert ſowie das Defr. v . 16. Fruct . III den Gerichten

3. 3. des Vertragsabſchluſſes ein weſentl. Moment nachdrücklich u. unter Strafandrohung verboten

für den Vertrag bildet, 2.wenn die Wertsänderung wird, über Verwaltungsakte von irgend welcher
durch außergewöhnl . , zufallartige Umſtände der- Beſchaffenheit (actes d'administration de quel

anlaßt war, u . 3. wenn die Wertsänderung lo que espèce qu'ils soient) zu erkennen u . bei der

erheblich iſt, daß nach Treu u . Glauben i. Š. völligen Trennung der Gewalten die Verw Beh .

des Vertrags dem Sch. die Leiſtung nicht mehr in irgend einer Weiſe (de quelque manière que

zugemutet werden kann. ce soit) zu ſtören.) Wenn nun quch im bayer.

Dieſes Ergebnis für Geld- und Warenforderung Recht der Grundſaß der Trennung von Rechts

wird dem mutmaßl. Vertragswillen entſprechen. pflege u . Verwaltung nicht mit derſelben äußerſten

Wenn natürlich in dem Vertrag ausdrüdlich oder Folgerichtigkeit durchgeführt iſt, wie im franz.

ſeinem Sinne nach in dieſer Hinſicht anderes aus: Recht, ſo gilt dieſe Trennung doch grundſäßlich 3)

gemacht iſt, ſo ſind die Vertragsbeſt. maßgebend . als die Regel , ſodaß eine Abweichung einer Recht

Alles iſt hier, wie auch ſonſt, auf den Parteiwillen fertigung durch eine beſ. geſeßl. Vorſchr. bedarf.

abgeſtellt. Zuſammenfaſſend kann man ſagen :
Die Grenzlinie zw . dem Wirkungsfreis der

Die Preisveränderung (GE. oder Geldſteigerung) Gerichte u. jenem der VerwBeh. wird von ihrer

u. die Wertsänderung (Wertzuwachs oder Wert Buſtändigkeit beſtimmt dergeſtalt, daß die für die

minderung) der Sache iſt für den Vertrag nur eine Staatsgewalt begründete Zuſtändigkeit die

von Bedeutung, wenn der Vertragswille ſolche in
der anderen Staatsgewalt ausſchließt. Das Grund:

Rechnung zieht u . bei erhebl . Verſchiebung dieſer geſeß für die Verteilung der Zuſtändigkeit iſt § 13

Verhältniſſe anzunehmen iſt
, daß der Vertragnicht GVG. , der beſtimmt: „Vor die ordentl. Gerichte

mehr dem urſprüngl. Vertragswillen entſpricht u .
gehören alle bürgerl . Rechtsſtreitigkeiten, für welche

zw .in einem Maße, daß die urſprüngl. Vertrags nicht entweder die Zuſtändigkeit von Verw Beh .

leiſtung dem einen Vertragsteil nicht mehrzu:
oder VerwGerichten begründet iſt oder reichsge:

gemutet werden kann . Hier muß der andereVer- feßlich beſ. Gerichte beſtellt oder zugelaſſen ſind."

tragsteil ſich entſchließen , ob er das Verhältnis als *) Die Fußnoten ſind am Schluſſe dieſer Abh.

aufgelöſt betrachten will, oder den Vertrag nach | zuſammengeſtellt.

1
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Der Sinn dieſer Vorſchr. geht dahin, daß in gehandelt , dann liegt eine bürgerl. Rechtsſtreitigkeit

jedem Bundesſtaat neben dem ReichsR . auch das auch bei einem privatrechtl. Anſpruch nicht vor,

Bande&R. zu beſtimmen hat , welche Rechtsſachen wenn durch dieſen Anſpruch gegen eine erlaſſene

als bürgerl. Rechtsſtreitigkeiten u . welche als Gegen: Verfügung der Verwaltungsgewalt angekämpft

ſtände der Verwaltung u . Verwaltungs -Rechtë: wird , vorausgeſeßt, daß dieſe Verfügung bei Hand

pflege anzuſehen ſind. " Insbeſ. iſt der Geſekg. habung eines ſtaatl. Hoheitsrechtes zur Pilege der)

des Reichs u . der Länder feine Beſchränkung für allgem . öffentl., nicht bloß der finanziellen Intereſſen

die Zuweiſung von bürgerl. Rechtsſtreitigkeiten an des Staates erfolgt iſt.18)

die VerwBeh. u . von öffentl. Rechtsverhältniſſen Dabei kommtes alſo nur darauf an , ob ſich

an die Gerichte durch das GVG. u . das EG. 3PO. die VerwBeh. innerhalb der Grenzen ihres Wirkungs.

auferlegt . ) Beim Fehlen einer poſitiven gefeßl. treiſes bewegt, nicht aber ob ſie bei der an fich

Beft. über die Zuſtändigkeit ſind die Gerichte zuſtändigen Behandlung eine nach den geſeßl.

zuſtändig, wenn der geltend gemachte Anſpruch Vorſchr. zuläſſige Anordnung getroffen hat."9)

dem Privatrecht angehört, u . die VerwBeh. , wenn Dagegen ſind die Gerichte im allgem . u .

er dem öffentl. Rechte angehört.) Eine bürgerl. vorbehaltlich einer anderweitigen geſeßl. Regelung

Rechtsſtreitigkeit liegt vor, wenn der geltend ge- zuſtändig zur Entſcheidung von Schadenerja

machte Anſpruch nach den zu ſeiner Begründung anſprüchen , die auf die Unzuläſſigkeit

behaupteten Tatſachen ) auf einem dem bürgerl. ſolcher Anordnungen der VerwBeh. gegründet

Rechte angehörenden Grunde beruht , wobei es werden , auch dann, wenn die VerwBeh . zu einer

nicht darauf ankommt, welchen rechtl. Geſichts- ſolchen Anordnung „zu ſtändig“ war.20)
punkten der RI . ſeinen Anſpruch unterſtellt, ſondern

darauf, wie ſich nach dem geſamten Vorbringen II. Die dinglichen Anſprüche.

die innere Natur, das rechtl. Weſen des An- Unzuläſſig iſt ſomit der Rechtsweg für Klagen

ſpruchs darſtellt u . in welcher rechtl. Wechſelbe auf Unterlaſſung des Maſchinenbetriebs in einer

ziehung die Streitsteile zu einander ſtehen .) Artilleriewerkſtätte ; -1 ) auf Unterlaſſung der dauern.8
Dabei können nur die behaupteten Tatſachen , den oder vorübergehenden .??) Heranziehung des

nicht die daraus gezogenen Schlußfolgerungen in Privateigentums zu milit . Uebungen ;" 3) auf Unter

Betracht kommen.”) Ob ein Anſpruch dem bürgerl. laſſung der Sprengung durch Pioniere, 4̂) auf

Rechte angehört, iſt in Ermangelung einer poſitiven Beſeitigung eines Militärſchießplages 25) oder auf

Beſt. des Geſ., aus welchem der Anſpruch abzu: Unterlaſſung der Zuführung von Geſchoſſen aus

leiten iſt, dieſemGef. in ſeiner Geſamtheit u. der einem Militärſchießplaß; 26)oder auf Unterlaſſung

darin ausgedrüdten Rechtsauffaſſung ſowie der der Abſperrung der in der Nähe des Schießplages

zur Zeit ſeines Erlaſſes herrſchenden Rechtsübung gelegenen Grundſtücke ??) oder auf Unterlaſſung

zu entnehmen.10) Daraus, daß der Anſpruch aus der Beſeitigung von Anlagen im Feſtungsgebiet, 28)

Herkommen , Verjährung . Unvordenklichkeit oder oder auf Vornahme von Einrichtungen nach § 26

Anerkenntnis, Vertrag , Bereicherung abgeleitet GewO . in einer Sprengſtoffabrik während des

wird, iſt nicht zu entnehmen , ob das Rechtsver: Kriegs , "9) ingl . auf Unterlaſſung der Vertiefung

hältnis dem öffentl. oder bürgerl . Rechte angehört.11 ) des Erdbodens (8 909) durch Aushebung von Ges

Das gleiche gilt, wenn der Anſpruch aus einer ſchüßſtänden bei milit. Uebungen ; oder aufUnter

Verleihung auf Grund der Regalität 13) oder durch laſſung des Bombenabwurfes einer Fliegerbes

landesherri. Privileg 13) abgeleitet wird. Uuch obachtungsſchule ;39) auf Unterlaſſung der Beein)

ein Anſpruch aus einem Auftrag oder aus auf: trächtigung durch eine Polizeimache mit Arreſt
tragloſer Geſchäftsführung iſt nicht unter allen lokal ; 304) oder durch eine Maſchinenanlage , die der

Umſtänden privatrechtlich.14) Im allgemeinen praktiſchen Ausbildung der Schüler einer ſtaatl.

haben bürgerl. Rechtsſtreitigkeiten i . S. des § 13 Maſchinenbauſchule dient,31) oder für eine Klage

GVG. zur Vorausſeßung, daß der Anſpruch nicht eines Triebwerksbeſikers an einem öffentl. Fluß.

aus einem Rechtsverhältnis hergeleitet wird , das nach welche geſtüßt auf ein Privatrecht die Aufhebung

ſeinem Weſen der öffentl. Gewalt unterworfen iſt.15) | der von der Polizeibehörde im öffentl. Schiffahrts

Weil die Gerichte den VerwBeh . nicht über- intereſſe erlaſſenen Anordnung bezielt , durch welche

geordnet ſind, ſo dürfen ſie (abgeſehen von beſ. dem Triebswerksbeſißer die Ableitung des Waſſers

geſeßl. Ermächtigung) über die Notwendigkeit, mittels Ziehens des Grundablaffes verboten wird.32)

Zweđmäßigkeit,Pflichtmäßigkeit oder Geſekmäßig- In allen dieſen Fällen iſt für einen Anſpruch,

keit amtl . Handlungen oder Unterlaſſungen einer durch deſſen Zuſprechung irgend ein Einfluß auf

VerwBeh. nicht entſcheiden . ) Das gilt aber nur den Dienſtbetrieb der Behörde ausgeübt werden

inſoweit, als die Handlung der VerwBeh. Augs würde, der Rechtsweg unzuläſſig , gleichviel ob der

fluß des ihr zuſtehenden Teiles der Staatsgewalt iſt, Anſpruch aus dem Gej. (3. B. SS 906 , 909 BGB.)

m. a . W. ſoweit als die Verm Beh . innerhalb des oder aus einem mit dem Staat geſchloſſenen privat

Wirkungsfreiſes handelt, der ihr durch geſeßl. rechtl. Vertrag abgeleitet wird. 3)

Vorſchr . übertragen iſt.11) Hat aber die Verm . Es kann nicht einmal die Frage der gerichtl.

Beh. innerhalb des ihr zuſtehenden Wirkungskreiſes ' Entſcheidung unterbreitet werden , ob etwa die

,
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Herſtellung von Einrichtungen u. Vorrichtungen wenn ſie bei dieſer Beſtimmung die Rechte eines Privat

behufe möglichſter Bintanſtellung der Beein:
eigentümers oder eines dinglich Berechtigten verlegen

würde. Deshalb kann die Beſtimmung einer Grunds

trächtigung unbeſchadet der Durchführung der fläche zu einem öffentl. Wege nur erfolgen , wenn ents

ſtaatehoheitlich getroffenen Anordnung verlangt weder die Gem. verfügungsberechtigters Gigentümerin

werden kann.94) Denn ſchon die Frage, ob hiedurch der Wegfläche iſt oder wenn ſie dem Privateigentümer

die volle Durchführung der behördi. Anordnung gegenüber eineWegedienſtbarkeit beſigt,welche die Bez

nüßung des Weges nicht bloß für die Angehörigen

geſtört werden könne, unterliegt der ausſchließl. dieſer Gem., ſondern für den allgem . Verkehr ader

Beurteilung der VerwBeh. Das gilt ſelbſt dann, Perſonen zumInhalt hat. Steht aber die Dienſt
wenn die Beeinträchtigung des Nachbars durch barkeit nur für einenbeſtimmten Perſonenkreis (für

eine nicht gewollte Wirkung des Dienſtbetriebs ohne Zuſtimmung des Eigentümers nicht beſtimmen,
die Angehörigen der Gem . ) zu, dann kann die Beh .

eintritt , da es auch hier wieder darauf ankommt,
daß der Weg dem allgem . öffentl. Berkehr zu dienen

ob durch eine entſpr. Einrichtung des Dienſtbetriebes hat. Beſteht zw . der Gem. u . dem Grundeigentümer
dieſe ungewollten Wirkungen vermieden werden Streit darüber, ob nach dem Inhalt der Wegedienſt:

können, alſo auf eine Frage, in welche fich das
barteit die Benüßung des Weges nur den Angehörigen

Gericht nicht einzumiſchen hat." )
der Gem. oder jedermann zuſteht, ſo ſind die Gerichte

zuſtändig . Denn dann handelt es ſich nicht um Art

Unzuläſſig iſt der Rechtsweg ferner für eine u. Maß eines öffentl. Weges, ſondern denGegenſtand

Klage gegen die Feſtſeßung der Baulinie; auch des Streites bilden Beſtand, Inhalt u . Umfang der

dann, wenn die von der Gemeindevertretung als
Belaſtung des Privateigentums mit einer dem öffentl.

Intereſſe dienenden Wegedienſtbarkeit.“) Ueber die
PolizeiBeh. feſtgeſeßte Baulinie im Widerſpruch Befugnis der Gem ., die Grundfläche dem öffentl.

ſteht mit einem von der Gemeinde abgeſchloſſenen Bertehr zu widmen, kann nichtim Verw Nechtswege
privatrechtl . Vertrag, 36) ingl. für eine Klage gegen entſchieden werden ; denn dieſe Befugnis beſteht nur

die Gemeinde, wenn die Gemeindevertretung als
dann, wenn der Gem. das privatrechtl. Berfügungs

recht an der Wegfläche zuſteht u. darüber haben die

Polizeibeh . ein Baugeſuch ohne Rüdſicht auf einen Gerichte zu entſcheiden ."0) Aus den gleichen Gründen •

zw . dem Rl. u. der Gemeinde abgeſchloſſenen Ver- iſt der Rechtsweg zuläſſig für die actio negatoria eines

trag im öffentl. Intereſſe abgewieſen hat.37) Häufig Grundeigentümers dagegen daß die Gem. eine Grund

wird die Genehmigung eines Bauplanes von der
fläche längs eines öffentl. Weges als deſſen Teil bes

anſprucht.*) Die actio negatoria tann auch gegen einen

Bedingung der koſtenloſen Abtretung der in die Privaten erhoben werden, der ſich für das von ihm

Baulinie fallenden Grundfläche abhängig gemacht. beanſpruchte Gehen auf einen öffentl. Weg beruft.- )
Für eine Klage , welche auf Beſeitigung dieſer Der Grundeigentümer fann im RechtswegeBeſeitigung

Bedingung abzielt oder mit welchen Wertserſaß
des auf ſeinem Grundſtüc angelegten öffentl. Wegs

verlangen.") Für einen Anſpruch der Gem. gegen

für die abgetretene Fläche aus irgend welchem einen Grundeigentümer, ſein Grundſtüc für die Bes

Rechtsgrund (ungerechtfertigte Bereicherung, Zwang) i nüßung des Publikums offen zu halten, da das Pu

verlangt wird, iſt der Rechtsweg unzuläſſig, weil blitum den Weg ſeit unvordentl. Zeit benüßt u. der

das ganze Rechtsverhältnis einſchließlich der Be
Grundeigentümer ſeine Berpflichtung hierzu protokol.

lariſch anerkannt habe, ſind die Gerichte zuſtändig.5o)

dingung u. ihrer Erfüllung dem öffentl. Rechte Umſomehr iſt der Rechtsweg zuläſſig für eine Klage

angehört.38) Dagegen handelt es ſich um ein auf die Freiheit des Eigentums von einer Gem.

bürgerl. Rechtsverhältnis, wenn die Gemeinde die Dienſtbarkeit.51)

Verbreiterung einer Straße durch Zurücjeßen von
Eigentum an der Grundfläche zuſteht, die als öffentl.

Gebäuden oder Einfriedungen anſtrebt, u. eine Weg beanſprucht wird, privatrechil. Natur iſt.6 ) Des

Verpflichtung hierzu geltend macht, ohne daß halb iſt ein Grenzſtreit über die räuml.Ausdehnung

die Anlieger Umbauten vornehmen wollen ." ) des öffentl. Weges u . des daran anſtoßenden Grunds

Deffentliche Wege. Deffentlich find ſolche
ſtüds ſtets von den Gerichten zu entſcheiden . Dagegen

Wege, welche zufolge Widmung des Staates oder eines
ſind nach dem in der Pfalz geltenden franz. Recht die

Gemeindeverbandes die Beſtimmung haben , dem allgem .
Berw Deh. zur Feliſegung der Grenzen eines öffentl.

Gebrauche zu dienen .' ')
Weges ausſchließlich zuſtändig, ſodaß in der Pialz der

Hechtsweg für einenſolchen Grenzſtreit unzuläſſig iſt.55)
Nicht zu den öffentl. Wegen gehören jene, deren

Benüßung nur für die Angehörigen einer beſtimmten Die Verpflichtung zur Herſtellung einer Ortsſtraße

Gem . offenſteht. Denn das Weſen des öffentl. Weges in einer beſtimmten Breite, die eine Gemeinde vertrags

beruht gerade darin, daß ihn uneingeſchränkt jeder: mäßig gegenüber einem Grundbeſißer übernommen hat,

mann (alſo ohne Nüđſicht auf ſeine Zugehörigkeit zu
iſt privatrechtlich.54)

einem Verbande) benüßen darf." ) Steht den Ange- Wegen einer von der VerwBeh . angeordneten

hörigen einer beſtimmten Gem. das Recht zu, ein nicht Aenderung eines öffentl. Weges können die Straßen

im Eigentum der Gemeinde ſtehendes Grundſtüđ als anlieger Abhilfe vor den ordentl. Gerichten nur dann

Weg zu benüßen, ſo handelt es ſich um eine Dienſt- verlangen, wenn ſich der Widerſpruch auf ein Privat

barkeit u . zw . um eine dem Privatrecht angehörende recht ſtüßt. Dabei iſt zu berütſichtigen, daß eine noch

Dienſtbarkeit. Eine ſolche Gem .- Dienſtbarkeit iſt keine ſo lange Ausübung eines Gebrauchs,welcher auf Grund

öffenil.- rechtl. Dienſtbarkeit. Wenn jedoch ein nicht der der Eigenſchaft eines öffentl. Wegs einem jeden zuſteht,

Gem. gehörendes Grundſtüd mit der Dienſtbarkeit des teine privatrechtl. Beſighandlung darſtellt, mit der

Inhalts belaſtet iſt, daß nicht nur die Angehörigen darauf geſtüßten Behauptung eines durch Verjährung

der Gem. ſondern jedermann das Grundſtüc als Weg erworbenen Gebrauchsrechts alſo die Zuläſſigfeit des

benüßen darf, dann hat man es mit einer öffentl . Weges Nechtsweges nicht begründet werden kann.55) Ebenſo:

dienſtbarkeit zu tun .“ 2) wenig wird durch die noch ſo lange Dauer der Ueber

Die Verw Beh . hat zu beſtimmen , ob u . in welchem brüdung oder Ueberwölbung eines Straßengrabens

Umfang eine Grundfläche als öffentl. Weg zu dienen ein Privatrecht erworben.5 ) Dagegen fann in einem

hat. Sie würde aber ihre Kompetenz überſchreiten , Geb auch, der über das allgein . Gebrauchsrecht hinauss

come
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geht (Befahren eines öffentl. Fußweges ), unter Ums ſo iſt die Eigentumsfreiheitsklage gegen den Eigen

ſtänden eine privatrechtl. Beſikhandlung zu erbliden

fein.57) Der Rechtsweg iſt zuläſſig , der tümer des Steinbruchs zuläſſig . 4) Dem Umſtand,wenn

Anſpruch auf Beſeitigung einer zum Nachteil des
daß die ſtörende Anlage dem Wohlfahrtsintereſſe

Nachbargrundſtücs vorgenommene Veränderung des dient , iſt für ſich allein keine Bedeutung beizu

Straßenkörpers damit begründet wird, daß hiedurchmeſſen.45)

dem Nachbargrundſtüc in unzuläſſiger Weiſe (8 17

WG.) der Waſſerablauf zugeführt wird. Ein Ans
Auch gegen Maßnahmen öffentl. Beh . iſt der

weſensbeſiker, der von dem Vorbeſißer einer nun im Rechtsweg zuläſſig, wenn dieſe Maßnahmen im

Eigentum der Gem . ſtehenden Brüde die Grunddienſt- Rahmen der Vermögensverwaltung fiskaliſchen
barfeit erworben hatte, unentgeltlich über die Brüde Eigentumes liegen , z . B. wenn eine Behörde bei

zu fahren, kann im ordentl. Rechtsweg von der Ge
der Verwaltung einer Liegenſchaft dem Nachbar

meinde die Anerkennung ſeines Rechts zur unentgeltl.

Fahrt u. Núdzahlung des Brüđenjolls verlangen , den eigentum Beſchränkungen auferlegen will, um dem

die Gem. auf Grund einer inzwiſchen erlaſſenen Brüdens ſtaatl. Eigentum einen Vorteil privatrechtl. Inhalts

follordnung von ſeinen Fuhrwerten erhoben hat.5) zuzuführen.66)
Die Geltendmachung eines dingl. Rechts eines

Müllers auf unentgeltl. Benüßung einer Waſſerkraft
Soweit ſich die Staatshoheit bei Eingriffen

gegenüber der Gem . hat auch dann vor den Gerichten in Eigentum und Beſiß innerhalb ihres Wirtungs

zu erfolgen, wenn die Gem. auf Grund des Art . 56 kreiſes hält , iſt für Eigentums- u . Beſikklagen der

Abſ . 1 Gemo. eine Saßung erlaſſen hat, wonach für Rechtsweg unzuläſſig, da die Berichte nicht berechtigt

die Benüßung des Triebwaſſer: Gebühren in beſtimmter

Höhe zu bezahlen ſind. Þat die Gem. wegen dieſer
ſind, die kompetenzmäßig getroffenen Anordnungen

Gebühren gegen den Müler die Zwangsvodſtredung
der VerwBeh . zu durchkreuzen. Dagegen kann

betrieben, ſo ſind die Einwendungen gemäß Art. 7 beim Vorliegen der prozeſſualen Erforderniffe im

Abſ. 2 AG. BPD. im Berfahren nach § 767 SPO. ordentl. Verfahren feſtgeſtellt werden, daß dem

durch Klage zu erheben.co)
Kl. vor dem Eingriff das Eigentum oder der

Solange die Kirchenhoheit beſtand, war für Beſiß zuſtand. Durch eine ſolche Feſtſtellung des

eine Klage auf Unterlaſſung der Beeinträchtigung Beſiges wird dem Kl. für den ſpäteren Schaden:

durch das Läuten der Kirchenglocken der Hechtsweg erſakprozeß die günſtigere Stellung für den Beweis

zweifellos unzuläſſig.61) Aber auch jeßt, wo die des Eigentums gewahrt (vgl . 88 891 , 920 BOB.) ,

Kirchenhoheit nicht mehr beſteht, handelt es fich aus deſſen Verleßung der Erfaßanſpruch abge

bei dem Verhältnis zw. Kirche u . Staat um ein leitet wird.67)

öffentl.- rechtl. Rechtsverhältnis. § 18 Abſ . 2 der

bayer. Verfürt. d. 14. Aug.1919 gewährleiſtet

den beſtehenden Religionsgeſellſchaften ihr Eigen
III. Schadenserſaß.

tum u . ihre anderen Rechte“ . Nach § 18 A6.1 Unſere Geſellſchaftsordnung iſt auf privat:

iſt die Vereinigung von Religionsgenoſſen zu ge- wirtſchaftl. Grundlage aufgebaut. Den Grund

meinſamer Hausandacht oder zu öffentl . Kultus: pfeiler bildet das Privateigentum , deffen Sicher

handlungen " freigegeben . Darunter fällt auch heit deshalb auch mit beſonders ſtarken geſeßl.

das Läuten der Kirchengloden. Der Rechtsweg Bürgſchaften umgeben iſt.

für Anſprüche gegen Beeinträchtigung durch dieſes Dem Recht des Einzelnen ſteht aber das Intereſſe

Läuten iſt nach wie vor aufgeſchloſſen . der Geſamtheit gegenüber. Weil die volle Durch

Der Rechtsweg wird nicht ſchon dadurch aus- führung der Individualrechte zur Auflöſung der

geſchloſſen, daß die Anlage, von der die an ſich Gemeinſchaft führen müßte , verlangt die Geſell

unzuläſſige Einwirkung ausgeht, von der Verw Beh. ſchaftsordnung, daß der Einzelne von ſeinen Rechten,

genehmigt wurde. 63) Es kommt darauf an , ob die insbeſ . dem Eigentum , zugunſten der Geſamtheit

Genehmigung nur den Inhalt hat, daß der Aus- Opfer bringt. Dadurch erwächſt dem Gefeßg. die

führung der Anlage öffentl. Intereſſen nicht ent: Aufgabe , einen geordneten Ausgleich zwiſchen der

gegenſtehen (z . B. Bauerlaubnis) oder ob ihr die Unverleßlichkeit des Privateigentums u. den Be

Bedeutung beiwohnt , daß die Anlage im öffentl. dürfniſſen der Gemeinſchaft zu ſchaffen. Soweit

Intereſſe für notwendig oder zwed mäßig erklärt der geſeßl . Ausgleich nur die widerſtreitenden

wird , ſodaß alſo die Genehmigung die Bedeutung Intereſſen dereinzelnen Staatsangehörigen unter

einer im öffentl. Intereſſe erfolgten Sanktion der einander betrifft (Nachbarrecht), gehört er dem

Errichtung der Anlage hat. Nur im lekteren Privatrecht an. Soweit aber dem Einzelnen die

Fall iſt der Rechtsweg ausgeſchloſſen.63) Dagegen Geſamtheit gegenüberſteht u . fomit der geſeßl .

iſt der Rechtsweg für einen Anſpruch auf Unter: Ausgleich die widerſtreitenden Intereſſen des Ein

laſſung einer Beeinträchtigung gegen eine Privat- zelnen u . der Geſamtheit betrifft, handelt es ſich

perſon nicht ſchon deshalb unzuläſſig, weil die um öffentl. Recht. Bei der Regelung der ſich

Beeinträchtigung durch die Verw Beh . genehmig: hieraus ergebenden Verhältniſſe greift der Geſegg.

wurde . Wenn z. B. die VerwBeh. an den Eigen- dem Grundjaş nach in das Eigentumsrecht ein,

tümer eines Grundſtüdes , welches neben einem ſodaß deffen Inhalt im Intereſſe der Geſamtheit

Steinbruch liegt , das Verbot erlaßt , während der eingeſchränkt wird (öffentl.-rechtl. Eigentumsbe

Zeiten, in welchen im Steinbruch Sprengungen ſchränkungen ). Dem Einzelnen, der hievon mit

vorgenommen werden, ſein Grundſtück zu betreten , allen übrigen betroffen wird, ſteht hiewegen ein
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ShE.-Anſpruch nur dann zu, wenn der Erſaħan- dieſe Fälle kommt dem bisherigen Recht fort:

ſpruch vom Geſ. ausdrüdlich zugebilligt wird.68) dauernde Geltung zu 4. daran hat ſich inf. des

Es kann nun aber ſein , daß das vom Staat Vorbehalte im Art. 109 EG. BOB. auch nach

vertretene Intereſſe der Geſamtheit einen Eingriff dem Intrafttr. des BGB. nichts geändert.74) Für

in das Privateigentum erfordert, der durch die Bayern kommen vor allem in Betracht das gem .

generellen Eigentumsbeſchränkungen nicht gedeckt Recht. das bayer. BR. , das preuß . DR. u . (für

iſt. Auch in einem ſolchen Fall muß das Recht die Pfalz) das franz. Recht. Nach all dieſen

des Einzelnen hinter dem mächtigeren Intereffe Rechtsquellen, die inſoweit öffentl.-rechtl. Natur

der Geſamtheit zurüdſtehen. Das ſich hieraus find, gilt der Grundſaß, daß zwar ein im öffentl.

ergebende Rechtsverhältnis zw . dem Staat u. dem Intereſſe erfolgender Eingriff des Staates in wohl

Einzelnen gehört dem öffentl. Recht an . Dabei erworbene Rechte geduldet werden muß. daß aber

iſt es ein natürl. Erfordernis der Billigkeit, daß dafür Entſchädigung zu leiſten iſt, ſoferne nicht

der Staat, der Privateigentum für öffentl. Zwecke die Entſchädigungspflicht geſeßlich ausgeſchloſſen

an ſich zieht oder beſchränkt, den davon betroffenen iſt. 5) Dieſer Rechtsgrundſaß auf Entſchädigung

Eigentümer ſchadlos hält. Dieſe ſtaatl. Ent:Dieſe ſtaatl. Ent= | kann übrigens auch aus dem Geſamtinhalt des

ſchädigungspflicht galt ſchon zu der Zeit, als die 3mEntG. im Zuſammenhalt mit der verfaſſungs

deutichen Bundesſtaaten noch ohne Verfaſſung rechtlich gewährleiſteten Underleßlichkeit des Privat-:

waren, als Rechtsgrundſaß,69) ſo nach gem . Recht," eigentums abgeleitet werden. Denn daraus, daß. ')

nach Bayer. DR. Kap. III g 2 ,"1) nach AL:R .") | die geſeßlich geſtattete Zwangsenteignung (auch die

Einl . 88 70, 71 , 74 , 75 u . I , 11 88 3 ff. u . nur partielle) nur gegen volle Entſchädigung (Art . 1

nach franz. Recht, ' s) indbef. nach dem Gej. v. u . 5 3.Ent6. ) zuläſſig iſt u . dieſe Entſchädigung

3./14. Sept. 1791 Art. 17 u . dem auf dieſem auch in Notfällen zu leiſten iſt. (Art. 7 3wEnto .)

beruhenden Geſ. 0. 8. März 1810, ſowie Art. 545 muß der Schluß gezogen werden , daß auch der

C. civ . jenige, in deffen Eigentum außerh. des Rahmens

In Bayern wurde die Zwang8enteignung mit des 3wEnto. im öffentl. Intereſſe eingegriffen

Entſchädigungậpflicht des Staates durch die t wird , dafür zu entſchädigen iſt.76)

VD. 0. 14. Äug . 1815 einheitlich für das rechtsrh . 3ft der anderweitige Eingriff durch ein Gef.

Bayern geregelt. In der Verfürt. wurde die beſonders geſtattet, ſo iſt, wenn dieſes Geſ. keine

Underleßlichkeit des Privateigentums anerkannt u. Beſtimmung über Entſchädigungspflicht enthält,

im Tit. IV 88 beſtimmt: „ Niemand darf ge- nach dem ganzen Inhalt des Gej. u. dem damit

zwungen werden , ſein Privateigentum ſelbſt für verfolgten Zweck zu entſcheiden , ob eine Ent:

öffentl. Zwecke abzutreten , als nach förml. Ents i ſchädigung zu gewähren iſt. Die Vermutung

ſcheidung des Staatsrats u . nach vorgängiger Entſpricht dafür.

ſchädigung, wie ſolches in der VO. d. 14. Aug. 1815 Wird aber durch eine behördl . Anordnung

anerkannt iſt.“ Das für ganz Bayern gültige ohne bel. geſeßl. Ermächtigung in das Eigentum

3mEnto . v. 17. Nov. 1837 ( abgeändert durch oder ein ſonſtiges dingl. Recht (Grunddienſtbarkeit)

Gej . v . 13. Aug. 1910) hat den verfaſſungsrechtl. eingegriffen , ſo iſt für die dadurch bewirkte

Grundſatz der Unverleßlichkeit des Privateigentums Schmålerung des Privateigentums ſtets Erlaß zu

durchaus gewahrt u . mit ſtärkeren rechtl. Bürg: leiſten .??) Anſprüche auf Erſaß eines Schadens

ichaften umgeben. Die im öffentl. Intereſſe ge- wegen Eingriffs in das Privateigentum gehören

legene Enteignung u. Belaſtung des Privateigentums ihrer Natur nach dem Privatrecht an u . da der

darf nur in den vom Geſ. angeführten Fällen Fiskus nach Tit . VIII 9 5 der VerfUrt. v . 1818

verlangt u . muß – von Notfällen abgeſehen $ 7 – in allen ſtreitigen Privatrechtsverhältniſſen 'Recht

nach einem genau beſtimmten Verfahren durch vor den Gerichten zu nehmen hat , ſo ſind für

geführt werden. Dem enteigneten Eigentümer iſt einen ſolchen SchE.-Anſpruch grundſäßlich die Ge

volle Entſchädigung zu leiſten, die zunächſt im richte zuſtändig,78) falls das Gef. nicht ausdrücklich

Verwaltungsverfahren feſtzuſeßen u . auf Anrufen eine andere Beſtimmung trifft.

eines Beteiligten vom Gericht im ordentl. Ver

fahren endgültig feſtzuſtellen iſt.
1 ) Bil . Meg Br. 1852, 867 ; 1864, 1367 ; 1866 , 382 ;

Durch das ZwEnto. wurde zwar die k. VO.
1871, 609 (KompKGH.); BayZFR . 1909, 1260 (Komp.

v. 14.Aug. 1815 ( für die Pfalz das franz. Gefeß den Ginfluß der Einf. derDPO. auf dieſen Grundſak
MOH .). Meg Bi. 1853, 1091 (RompROH. ) . Ueber

d. 8. März 1810) aufgehoben , nicht aber der des franz. Hechts vgl. Mayer, Theorie des franz.

verfaſſungsrechtl. allgemein gültige Grundſaß der VerwM. S. 92 ff ., insbeſ. S. 95 Anm . 11; Þeterſen

Underleßlichkeit des Privateigentums. Das iſt
Remelé:Anger zu 8 468. zur 8 O. ' Bgl. Bay 3FM .

1909, 260 (RompR85 ) . 4 ) Bay3FM . 1909, 260 (Komp.

feſtzuhalten, weil durch das ZwEnto . das Recht 286.); MG . 92 , 313 ;'93, 203 u.258 ; JW . 99, 834;

des Staates zu Eingriffen in das Privateigentum 12, 474. 5) RO. 75, 429 ; JW . 92, 425 ; 94, 137 ;

nicht erſchöpfend geregelt iſt. Insbeſ. iſt das aus Bay3fN . 1909, 279 (RompKOH .). 3) RegBl. 1859,

der Staatshoheit abzuleitende Recht des Staates
1129; 1872, 1469 (RompKOH.) Seuffør. 14, 222 ; 22,

150. Entſch. d . KompKOV . 1 , 17. ? Auf die Erweis

zu anderweitigen Eingriffen in das Privateigentum lichfeit der behaupteten Tatſachen kommt es für die

von dem 3mEnt6 . unberührt geblieben. Für Zuläſſigkeit des Rechtswege nicht an ( Entſch . Komp .:

.
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AOH. 1 , 262, D616. 11, 680 ). Für die Frage, ob das poliz. Verfügung gemacht wurden, iſt ein vor den Ges

ſtreitige Rechtsverhältnis demöffentl. oder dem bürgerl. richten zu verfolgender Anſpruch aus auftragloſer

Rechte angehört, iſt nicht entſcheidend, was der Bell. Geſchäftsführung u. U.auch dann gegeben, wenn der

zum Zwede ſeiner Verteidigung gegen die klagebegrün- Hl. dieſelbe öffentl.-rechtl. Perſönlichkeit iſt, die zugleich

denden Behauptungen vorbringt ; es kommt nurdarauf Trägerin der Polizeigewalt iſt (a B. eineStadtgemeinde),

an, ob nach der ſich aus den Behauptungen des Al. ſofern ſie nicht in dieſer leßteren Eigenſchaft tätig

ergebenden Natur des geltend gemachten Rechtsver- geweſen iſt, ſondern unabhängig von den poliz Maßs

hältniſſes dieſes dem bürgerl. Necht angehört. Durch nahmen in Wahrnehmung anderer ihr obliegenden

eine andere Geſchichtserzählung des Bell ., als die in Intereſſen für Rechnung des Berpflichteten gehandelt

der Klage enthaltenen , kann die Natur des vom Al. hat (Gruch .56, 628 ). 16) Bgl . RG. 53, 429 ; 67, 292 ;

behaupteten Rechtsverhältniſſes nicht geändert werden 76, 122 ; 77, 412 ; 84, 87 ; 87, 359 ; 89, 209. Deffentl.

( NegBl. 1872, 1975, GVBI. 1874 Beil. II, 8 ; 1876 rechtl. iſt das Rechtsverhältnis, in dem der Einzelne

Beil. VI, 36 ). Stellt ſich die Geſchichtserzählung des kraft ſeiner Unterwerfung unter die Gewalt des Staates

Kl. , nach welcher ein Privatrechtsverhältnis behauptet oder einer ſonſtigen öffentl. Gemeinſchaft zu dieſer

wird, als unrichtig u. die Geſchichtserzählung des Betl. , öffentl. Gewalt oder den der gleichen Gewalt Unter

durch welche ein öffentl. Rechtsverhältnis dargetan worfenen ſteht, privatrechtl. dasRechtsverhältnis, das

wird, als richtig heraus, ſo iſt die Klage nicht wegen unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Gemein

Unzuläſſigkeit des Hechtswegee, ſondern als unbe- weſen beſteht (Gaupp-Stein 1 S. 7). Tritt der Staat

gründet abzuweiſen (vgl . zw . 92,425; 99, 320). Wenn den ſeiner Herrſchaft unterworfenen Perſonen nicht

fich freilich ergibt, daß der unter privatrechtl. Auf- als gleichberechtigter Träger von Rechten, ſondern fraft

machung geltend gemachte Anſpruch nur als öffentl obrigkeitl . Gewalt im Wege des Gebots oder Verbots

rechtl. beſtehen kann, ſo iſt die Klage wegen Unzuläs- gegenüber, ſo handelt er öffentl.-rechtl. (RG. 102, 252).

figkeit des Rechtswegs abzuweiſen (vgl. RG. 53 , 423 ; 16) Bay3fn. 1909, 260 ; ROK. Bem . 13 zu § 906 ; NO.

71, 68 ; 83, 306 ). 9) RegBl. 1867, 847 ; 1866, 948 ; 84, 88 ; 91, 296. Bei SAE.-Anſprüchen , für welche der

(Hompi86 .); 66 6. 2, 270 ; Gruchot 45, 640 Rechtsweg regelmäßig zuläſſig iſt (f. unten III), haben

NO . 71, 421 ; 83, 306 (Mißglücter Verſuch des Kl. DIE feit zu entſcheiden (RegBI. 1852, 878 ; 1866 , 982 ; 1871,die Gerichte natürlich incidenter über die Geſepmäßig

gerichtl. Zuſtändigkeit aus § 826 BOB . abzuleiten ).

Ein ſtreitiges Privatrechtsverhältnis iſt in der Regel 619 ), aber nie über die Zweđmäßigkeit ; vgl. übrigens

nur dann vorhanden, wenn der Fiskus ein bisher uns Art.7 Abſ. 2 VOHG. Die dort vorgeſchriebene Vor

beſtrittenes Privateigentum gegen den Willen des entſcheidung des DOH. wurzelt in dem Gedanken , daß

Beſißers in Anſpruch nimmt oder beeinträchtigt. Amtshandlungen der Beamten auf dem Gebiete der

(Meg Br. 1865, 1379). Wenn es ſich aber um eine Verwaltung der Beurteilung der richterl. Gewalt ent

Kolliſion des Eigentumsrechts mit der Staatshoheit zogen ſein ſollen (VGH. 39, 4 ). Jhr Fortbeſtehen gegen

handelt, dann hat man es mit einem öffentl. Rechte- über Art. 131 NV iſt übrigens ſehr beſtritten (f.u .

verhältnis zu tun (RegBI. 1871 , 610 ). " Demnach iſt Anm. 18 ). " ) RegBi. 1853, 1091 ; SeuffBI . 42, 151.

der Rechtsweg für die actio negatoria unzuläſſig, wenn Vgl. SeuffBl. 72, 554; ferner RG. 100, 219 (für den

der Eingriff der VerwBeh. in das Eigentum frei von Fall, daß Lebensmittel nach einer zuläſſigen Beſchlag

jedem privatrechtl. Intereſſe ausſchließlich im Bereiche nahme ohne Einziehungsverfahren, alſo in unzuläſſiger

des Gemeinwohls liegt ( Entſch. Stompkop. 1 , 57). Weiſe veräußert wurden ). Dagegen fann gegen die

Für den Entſchädigungsanſpruch dagegen iſt der Rechts- Beſchlagnahme u . ihre Folgen (RG. 100, 221)

weg in der Regel zuläſſig (1. unter III). 9 ) Bay Zin . auch nicht auf dem Umweg über einem Vertrage im

1909, 258 u . 278 (Kompioø .); Meg Bl. 1871 , 1409 ; Rechtswege angekämpft werden (R8.99, 41 ) . 18) Bay SFR .

1872, 2019 ; Seuff Bl. 66, 198 ; BOH. 4, 494 u. 607 ; 1909, 260 (Kompi88. ) vgl. NO . 91 , 296 ; (vgl. aber

8, 158 ; RG. 84, 87 ; 100, 219. Nicht darauf kommt auch RG. 102, 252 „ Verwaltung des öffentl. Guts im

es an , ob der Anſpruch ſo, wie er vom Kl . oder vom Rechtsverkehr“ ). Nicht darauf kommt es an , ob die

Gericht aufgefaßt wurde, ſondern darauf, ob er ſo, VerwBeh . die in dem Umfang ihres Pflichtkreiſes

wie er nach den tatſächl. Klagebehauptungen aufgus fallenden Angelegenheiten richtig behandelt, ſondern

faſſen iſt ,dem Zivilrecht oder dem öffentl. Rechte an- ob ſie ſich überhaupt innerhalb der Grenzen ihrer

gehört (Entſch. d. Kompro $. 1 , 87) . 10 , NO. 92, Befugniſſe bewegt, u . ob die von ihr ausgegangenen

313 ; 93, 203. 11 ) Bgl . Oblo. 4, 846 ; Seuff B1, 13, Maßregeln im Pflichtbewußtſein ihren Grundu. in der

382 ; 20 , 327 ; 24, 27. Ueber Verjährung, Herkommen Dbſorge für die der VerwBeh . überwieſenen Gegen

u. unvordentl. Berjährung : RegBI . 1859, 180 ; 1860, ſtände ihren Zwed haben (RegBl. 1853, 1091) oder ob

692 ; 1867, 469. GVBI. 1874 Beil. IV, 18 ; 1876 Beil . III ſie vom fistaliſchen Intereſſe diktiert waren vgl.

19. Ueber Verträge: GVBI. 1876 Beil. III, 19 ; RG. hierzu Art. 60 AG. bzw. Art. 131 RV vom 11. Auguſt

77,300 ; 79, 198 (Vergleich vor einer Verw Beh .); Entſch. 1919 (vgl. NO. 102, 166 u. 392 ; 103, 430 u. anderer

Kompkoð. 1, 42 u . 50 u. 85 ; D6lG 2, 471 (gerichti. ſeits JW . 22, 612), wonach dem Staat (bzw. der Oes

Vergleich ); 6, 565 (Vertrag zw . einer Gemeinde u. einem meinde) die Verantwortlichkeit (8 839) zufällt, wenn

Grundbeſiter über die Straßenbaukoſten ); vgl . übrigens ein Beamter in Ausübung der ihm anvertrauten

JW. 98, 582. Ueber Anerkenntnis : RegBl. 1859, 1837 ; öffentl. Gewalt“ vorſäßlich oder fahrläſſig die ihm

Entich . RompRGH. 1, 194 u . 254. Die Tatſache des einem Dritten gegenüberobliegende Amtspflicht verleßt.

Verzichts entſcheidet nicht über die rechtl. Natur des Nach Art. 7 Abſ. 2 VOHG. iſt in dieſem Fall Vor

aufgegebenen Rechts (O616. 1, 13 ). Ueber Bereiche- entſcheidung des Bov. erforderlich. Die Rechtſpr. zu

rung : RG. 25, 302 ; 32, 347 ; 83, 306 ; 93, 203 ; HegBI. Art. 60 AG. u . Art. 7 Abſ. 2 VOYO. fann für die

1863, 575 ; 1868, 1349 ; OVBI. 1875 Beil.IV, 24 ; Entſch . Frage der Zuläſſigkeit des Rechtswegs herangezogen

KompKOH . 1, 298 ; voð. 31 , 8 ; D6lG. 6, 566; werden. Hat der Beamte „ in Ausübung der ihm an

10, 61. 12 ) Verliehene Mühlengerechtigkeit iſt privat- vertrauten öffentl. Gewalt“ gehandelt, ſo kann eine

rechtlich (OblG. 1, 240) . RG. 80, 25. ( Fährgerechtig- Beſeitigung des durch dieſe Handlung herbeigeführten

teit, Mühlengerechtigkeit, Abdedereigerechtigkeit) GDBI. Zuſtandes im Rechtswege nicht beanſprucht werden ; es

1914 Beil. I. ( Fährgerechtigkeit auf dem Main ). 14 )061G. iſt nur SchE .-Klage zuläſſig. Unter öffentl. Gewalt iſt

2,467. 14) Hegelmäßig wird allerdings ein ſolcher Ans nach VOX. 23, 80; 38, 181 jede obrigkeitl . oder doch

ſpruch dem Privatrecht angehören , auch wenn nach unmittelbar auf Berwirklichung von öffentl. 3w . den

öffentl. Recht zu entſcheiden iſt, ob der Befl. zu der gerichtete u . zur Erfüllung dieſer Zwede mit gewiſſen

Ausgabe verpflichtet war (RG.43, 293 ; 75, 188 u. 276 ) . Zwangsbefugniſſen ausgeſtattete Amtstätigkeit zu ver

Im Falle eines Anſpruchs auf Erſtattung von Aufwen- ſtehen , im Gegenſaß zur amtl. Beſorgung wirtſchaftl.

dungen (8. B. für Straßenreinigung), die auf Grund einer Angelegenheiten des Staates oder eines öffentl . Ver .

.
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bandes. 19) NegBl. 1853, 1075 (KompROH .). 80) Bay.- 5 ) Reg BI. 1861, 411. 6) Ein öffentl. Weg fann Objekt

Berfurt. v . 26. Mai 1818 Tit. IV § 8 ; BayBerfurt. von Privatrechten inſoweit ſein , als ſich dies mit der

D. 14. Aug. 1919, § 16 ; RV. Art . 153. Bgl. MegBr.1852, öffentl.- rechtl. Zwedbeſtimmung des Weges verträgt

867 ; 1864, 1367 ; 1866 , 973 ; 1871 , 609 ; RG. 79, (Vuthardt, BiAdmPr. 20,321; Stengel,Wörterb . 2 ,

JW. 1911, 820 ; vgl . aber auch RG. 96, 72 u . 215. 882 ; Oblo. 11 , 443 [preuß. Hecht ); 11 , 601 (öffentl.

31) JW. 08, 112 (RG .) . 99) § 11 des Geſ. betr . die Brunnen ]). 58) GVBI. 1874 Beil. VI 27. 5 ) Entſch.

Nauralleiſtungen für die bewaffnete Macht im Frieden KompKGH . 1 , 293. 60) DblG. 17, 195. 61) RG. 56,

Findet nur auf vorübergehende Benüßung von 26. Dieſe Entſch . traf auch für das bisherige bayer.

Grundſtüden zu Truppenübungen Anwendung (JW. Recht zu ; vgl. § 35 der II . BerfBeil. zu Tit. IV § 9

96 , 14) . ) . 08, 812 (RG.) . - 24) Hecht 08, Nr. 1200 der Verfürt. v . 1818. – Jn Meiningen iſt der Rechtsweg

(Königsberg ). 45) Meg Bl. 1866, 974 ; 1871 , 600 ( Stomp.: zuläſſig. Thür. Bl.53. 90 (RG.). 63) JW.04, 488 (RG.);

30.); 30.94,297 (NO. ). 16 ) 3W.96, 14 (RO .). 27 303 Entſch . d . KompKGH . 1 S. 93. 63) HOkomm. Bem. 6

17,937 (RG.). 28 )RegBl . 1853, 1075." ) Vgl.RG. 101,102. zu § 1004 u . dortige Nachweiſe. Vgl. hiezu NO. 59, 70

30) JW.17,937 (119). 3-4 )Recht 08,1974,51) Die Maſchinen : (der Mechtsweg iſt in Preußen unzuläſſig für eine Klage

anlage dient einer das Gemeinwohl fördernden öffentl. gegen eine ſtaatlich tonzeſſionierte Kleinbahn auf Ber

Tätigkeit , dem ſtaatl. Unterrichtsbetriebe. Belanglos, ſtellung von Einrichtungen ). Für Bayern trifft dieſe

daß die Maſchine daneben auch Beleuchtungszweden Entſcheidung nicht zu, da für Verkehrsunternehmungen

dient (Gruch.60, 859 RG.). 5 ) Vgl . Meg Bl. 1856, 460 ; Art. 80 AG . gilt, der die Alage aufHerſtellung tunl.

Seuff. Rom. 3. OrQ . 1, 195 Anm . 174 1, 198 Anm. Einrichtungen ausdrüdlich zuläßt. 6 ) Recht 18 år . 714

179 ; 1 , 201 Anm . 185 ; 1, 221 SeuffA . 7 Nr. 357. (RO . ) vgl . Oblo. a. F. 3, 343 (Auflagerung des Aus

5) RegBI. 1853, 1075 (KompiGB .). " * ) RG. 59, 70 hubs einer Grube auf Anordnung der Verw Beh.).

und dagegen : NO . 44, 227 ; JW . 06, 620 (RS ) ; Recht 6) Bal . RG. 70, 311..60) Entſch. KompKOM. 1, 56 ;

08, Nr. 1974 (KG .) und andrerſeits die Einſchränkung vgl. OblG . a . S. 7, 132. NO. 102, 252.6) Vgl.

in Oruc . 60 , 859 (NG) . ) S. dagegen RG. 55, 56 , RegBl. 1853, 197. (RompKG.H .). 68) Vgl. Eniſch .

wo die Unterlaſſungsklage gegen Beeinträchtigung durch DGH.6, 209; 2 , 517;BayZiR. 07, 217 ; SeuffBl.18,

verirrte Geſchoſle bei milit. Schießübungen ( alſo durch Erg. 57 ; 11 , 328. 9) Bgl . Håberlin , Úrchiv Pr. 39,

eine nicht gewollte Handlung) unbedenklich zugelaſſen 31; Grünhut , Handb. der Staatev 3, 253. 7 ) RG .41 ,

wurde. Bediglich über Maßnahmen rein wirtſchaftl. 145,vgl.NO. 12,3; 61,11 . Seuff Bl.72,558. '') ,, Niemand

Natur (8. B. über die Höhe der Schornſteine), durch fann zum Verkauf (! ) gezwungen werden, außer ſoweit

die in den Dienſtbetrieb gar nicht eingegriffen werden es die Bandes- u. Polizei-Ordnungen um des gemeinen

tann , tann im ordentl. Mechtswege geſtritten werden beſten Willen erf rn .“ Vgl. RG . 58, 130 ; 70, 150.

(Gruch. 60, 859 RO ) u . auch hierüber nur dann, wenn 78) „ Toutes les propriétés sont inviolables . L'état pent

die Bertretung des Staates zugibt, daß hiedurch in den exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt

Dienſtbetrieb nicht eingegriffen würde. Vgl. dagegen public legalement constaté mais avec une indemnité

ferner RG. 41, 227, wo gegenüber einer Artillerie- préalable.“ ) Vgl. Dertmann , Bayer. Privatr. 143 .

werkſtätte mit-Maſchinenbetrieb Klage auf Herſtellung 75) Vgl.RG . 102,174.76)Vgl. SeuffBl. 72,558 (München ) ;

von Schußeinrichtungen zugelaſſen wurde. RG. 59, 70 vgl. Dertmann a. a . D., der es als einen , Kardinalſa

läßt dahingeſtellt, ob dieſem Urteil (RG.44, 227) ge- des bayer. Mechts “ bezeichnet, daß bei einer Enteignung

folgt werden könnte. 56) Zeitſchr. des Unw Ver. für Entſchädigung zu leiſten iſt. " ) Verfürf. v . 1818 Dit. IV

Bayern 6,524 (AppØer. d . Oberpfalz). ? ) Vgl. RegBI . $ 8 ; VerfUrt. v . 14. Aug. 1919 8$ 16, 74 ; ZWEG. v .

1868, 2140 (kompKGV ). 88) Für einen Streit aus 17. Nov. 1837, vgl . RegBI. 187 , 914. 78) Db_G. 1,

Bereinbarungen nach $ 62, 1 a Bauo . ( einſchl. Müderſtat: 676. Entſch. Kompkoð. 1 , 58. ( Es kann aber nicht

tungsanſprüche) iſt der Rechtsweg unzuläſſig (Seuff BL. Klage auf Feſtſtellung erhoben werden, daß der Militär

71 , 324) ; ebenſo wegen der mit der Baugenehmigung verwaltung die Befugnis zur Auferlegung einer Bau

auferlegten und übernommenen Verpflichtung eines beſchränkung (im Intereſſe einer Feſtung) nur gegen

Anweſenbeſigers zur Offenhaltung eines öffentl. Fuß- Entſchädigung zuſtehe). Vgl. Entſch. KomplOH. 1,

pfads durch ſeinen Sofraum, Regül . 1865, 483 (Romp- 37 ; vgl.ferner GVBl. 1876 Beil. VII, 37 ; Verfürt.

KOV.). $9) Vgl. Seuff Bl. 72,557 f. (München). 0 ) Stahr, v . 1818 Tit. IV § 8 ; ZwEG. v . 17. Nov. 1837. Vgl .

GemQ. 1, 314. ) OblGStr. 10, 296. ^ ) VOH. 32, NO. 79, 429; 30. 11, 820,

164. *8) Es darf alſo durch die Benüfung als öffentl.

Weg eine an der Grundfläche einem Dritten zuſtehende

Grunddienſtbarkeit nichtbeinträchtigt werden . "- VOH.4 ,

569 ; 5 , 170 ; 15 , 7 ; 26, 246. Streitigkeiten über die

,,Deffentl. Eigenſchaft eines Weges mit Zubehörungen,

einer Brüde oder eines Abzugskanals “ ſind nach Art. 8
Rechtſpr.

bezieht ſich . 8 dekla

rative Entſcheidung (darüber ob ein Weg ein öffentl. (Progreſſiver Strafvollzug ).
bereits iſt), nicht aber auf die konſtitutive Anordnung

(dahin, daß ein öffentl. Weg hergeſtellt oder ein Privat- Von Ober-Reg .- Rat Leybold, Vorſtand der Gefangen

weg in einen ſolchen umgewandelt werden ſoll). Erk. anſtalt Bandsberg.

des VGV. v . 21. Apr. 1890 (Stengel , Wörterb. 2,886).
Seit die Freiheitsſtr. die beherrſchende Strafart

4 ) BOV. 27, 164. 6) VOV. 15, 7 ; 26, 246 ; 27,

164. 47 ) RegBl. 1873, 63. 48) Entſch . DGH . 4 , 709 ; geworden iſt, beſtand die Notwendigkeit, ſich über

1, 113. Erweiſt ſich der Einwand als begründet, ſo die Frage klar zu werden , was Zwed u . Ziel dieſer

iſt die Klage als unbegründet abzuweiſen . (SeuffBI. Strafe ſei: Abſchredung, Vergeltung, Sühne, Schuß

43, 123 ). " ) MegBl. 1873, 914 ; RG. 99, 13. 50; RegBI.

1853, 126.61) NegBI . 1871 , 243; 1872, 1550 ; GVBI.
der menſchl. Geſellſchaft gegen das Verbrechertum ,

1874 Beil . II. 62) RegBl. 1865, 141 ; Seuſſ Bl. 22, 151 Beſſerung, Erziehung, Wiedergewinnung des Ver

u . 369.68) Entſch. KompKOV. 1, 197 (die gerichtl. urteilten für die menſchl. Geſellſchaft ? Die Aufs

Zuſtändigkeit beſchränkt ſich auf den SchE.-Anſpruchfaſſung hat im Laufe der Jahrzehnte gewechſelt. Jetzt

wegen Entziehung des Eigentums; vgl . hierzu Entſch.

DOH. 6, 210), vgl. aber auch bez. der Staats- u .
tritt bei dem Vollzug der längeren Freiheitsſtr.

Diſtrittsſtraßen Bay3FR. 07, 218.54) OblG . 6 , 64. in den Strafanſtalten bei allen Kulturſtaaten der

$5) Negül 1854, 505 u . 513 ; 1865, 106 ; 1866, 37 . Sühne- und Vergeltungs- Charakter mehr in den

86)

Die Einführung eines Stufenſyſtems
3.34 BGHG.Berwaltungsrechtjachen.NachderHedefvr im Vollzug der längeren Freiheitsſtrafe

.
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Hintergrund , der Beſſerungs- u. Erziehungsgedanke einen Strafvollzug zuerſt in der geſchloſſenen Anſtalt,

mehr u. mehr in den Vordergrund. Anfangs vor- dann in der ſog. Zwiſchenanſtalt mit vorwiegend

wiegend bei den jugendl . Verurteilten , jeßt auch landwirtſchaftl. Betrieb , woran fich die vorl . Ent

bei den Erwachſenen . laſſung reiht, oder : Einzelhaft , Gemeinſchaftshaſt,

Die Parole lautet : Sicherung vor den gemein: Zwiſchenanſtalt, vorl. Entlaſſung. Es beſtehen übers

gefährl. Unverbeſſerlichen, Wiedergewinnung der al noch große Meinungsverſchiedenheiten über die

Beſſerungsfähigen. Wie kann die Wiedergewinnung Frage , ob 2, 3 , 4 oder gar 6 Stufen (leşteres in

durch Beſſerung u . Erziehung am beſten erreicht Kroatien) zweckmäßig ſeien, dann über die Frage ,

werden ? Das iſt die Frage. welche Vor- u . Nachteile für die Gefangenen mit

Die ſo oft u . eindringlich betonte individuali- jeder Stufe verbunden ſein ſollen, u . ſchließlich über

fierende Behandlung der Gefangenen , eine Er- die Frage, nach welchen Grundſäßen u. nach welchem

rungenſchaft der neueren Zeit, genügt für ſich allein Syſtem das Vorrüden der Gefangenen von Stufe

nicht, auch wenn das lebendige Vorbild der Ge- zu Stufe zu erfolgen habe ( chematiſches Punkt- ,

fångnisbeamten für gewiſſenhafte u . eifrige Pflicht- Strich- u . Markenſyſtem oder freie Würdigung der

erfüllung hinzutritt . Notwendig iſt eine weitgehende Geſamtperſönlichkeit des Gefangenen ?). Schemati:

Einwirkung auf die Perſon des Gefangenen . Dieſe fierung wird von der überwiegenden Meinung ab

iſt am beſten in der Einzelhaft gewährleiſtet. gelehnt. Es liegt eine ganz bej . Schwierigkeit für

Darum verfügt ſchon § 19 Abſ. II der Hauso. die Anſtaltsbeamten darin , fich im einzelnen Fale

für die bayer. Strafanſtalten d. I. 1907 : „ Wenn ſchlüſſig zu werden , wie weit die gegebene ſoziale

es die Einrichtung einer Anſtalt geſtattet, find alle Verbrechensurſache oder die individuelle Beſchaffen:

Gefangenen , wenigſtens für die erſte Zeit nach der heit des Tåters (erbl. Belaſtung, körperl . , geiſtige

Einlieferung , in Einzelhaft zu halten ." Und im oder ſeeliſche Unzulänglichkeit 3. 3. der Tat oder

Entw . zu einem neuen deutſchen StrGB. d. 3. 1919 ſpäter im Strafvollzug), ob die äußere Führung

iſt die überragende Bedeutung der Einzelhaft an- des Gefangenen oder deffen (natürlich recht ſchwer

erkannt , indem es in 8 51 . I heißt : zu beurteilender) innerer fitti. Gehalt oder alle dieſe

„ Im Zuchthaus u . im Gefängnis ſind die Ges Geſichtspunkte zuſammen zu berückſichtigen ſind.

fangenen am Anfang der Strafzeit mindeſtens drei Juriſten, Geiſtliche, Aerzte u . Lehrer der Anſtalten

Monate in Einzelhaft zu halten .“. müſſen ſich da auf einer mittleren Linie zuſammen

Aus dem Zuſtand, daß der Gefangene ſeine finden.

Strafe in Einzelhaft beginnt u . erſt nach gewiſſer Schon die Vorſchläge des Vereine der deutſchen

Zeit in die Gemeinſchaftshaft übertritt , ergibt ſich Strafanſtaltsbeamten zu einem Reichs-StrVollzG .

in Verb. mit der vorl. Entl. oder bed. Strafunter: i v. I. 1913 rüden dem Problem eines Strafvoll

brechung ſchon eine gewiſſe Progreſſion; doch liegen zugs in Stufen näher ; denn ſie ſagen in ihrem

darin nur die erſten Anfängeeines Stufenſyſtems | 23 : „ Bei dem Vollzug von Zuchthausſtrafen,

u . ſelbſt dieſe Anfänge blieben bisher ganz ver: fobald deren Dauer 1 Jahr überſchritten hat, u .

kümmert in den Strafanſtalten, welche beim Mangel von Gefängnisſtrafen nach Ablauf von 6 Monaten

der nötigen Zellen die Strafen von Anfang an faſt kann eine allmähl. Milderung des regelmäßigen

ausnahmslos in voller Gemeinſchaftshaft vollziehen Strafzwanges eintreten hinſichtlich der Auswahl

müſſen u .nur zur Not ſo viele Zellen haben, als der Arbeit, der Höhe der Arbeitsbelohnung, des

zur Abſonderung der ſchlimmſten von den beſſeren Ausmaßes von Beſuchen u . briefl. Verkehrs, des

Gefangenen erforderlich ſind. Leſeſtoffes ſowie der Gewährung ſonſtiger Ver

Nach dem Vorgang ausl. Staaten (romaniſchen u . günſtigungen .“

nordiſchen Ländern , Deſterreich, Ungarn, Kroatien , Aber an ein richtiges Progreſſiv -Syſtem gehen

Bosnien u . Herzegowina, den Niederlanden ,Amerika , die Vereinsvorſchläge doch nicht heran ; denn in der

bef. aber England, Schottland u . Frland) rüſtet Begründung dieſer Stelle ſteht: (S. 40) u . a .:

man nun auch in Deutſchland allenthalben zur „ Ein eigentl. Progreſſiv -Syſtem d . h . einen

Einführung eines ſyſtem . Strafvollzugs in Stufen . Strafvollzug mit allgemein feſtgelegten Stufen

In einzelnen deutſchen Strafanſtalten iſt er ſchon meinen die Vorſchläge zur Verhütung reglemen

eingeführt , z . B. in dem kleinen rheinländ. Jugend3 . tariſcherErſtarrungu. einer Gefährdung des In

gefängnis in Wittlich u . in der Jugendabteilung dividualiſierungsprinzipes nicht empfehlen
der ſächſiſchen Strafanſtalt Bauken . zu können

Freilich verſteht man in den verſchiedenen Ländern So bleiben dieſe Vorſchläge ſchließlich wieder auf

etwas Verſchiedenes unter dem Begriff „Progr. dem Boden der bisherigen Hausordnungen ſtehen

Strafvollzug“ . Die einen verſtehen darunter reine

Diſziplinar- oder Sitten- oder Führungsklaſſe
n mit Göttingen die 18. Verſ. der deutſchen Landesgruppe

zunehmenden Vergünſtigunge
n ohne Trennung der der Intern. kriminaliſt. Vereinigung tagte , bildete

Gefangenen nach der Schwere ihrer Straftaten ; einen Gegenſtand der Beratung „ Der progreſſive

andere haben Gruppenhaft (Gelegenheits- , Zuſtands- Strafvollzug .“ Es zeigte ſich, daß ſich die Theoretiker

u . Gewohnheitsverb
recher) u . dazu innerhalb jeder einig ſind, daß ein progr . Strafvollzug notwendig

Gruppe Diſziplinarklaſſe
n ; England - Irland hat iſt. Die Praktiker aber ftanden der Neuerung miß

.
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trauiſch u . zurüchaltend gegenüber wegen der ſchweren ſamtperſönlichkeit gehört. Es kommt darauf an ,.

Bedenken über die Möglichkeit u . Art der Durch daß die gehobenen Stufen einen Inhalt bekommen ,

führung, wegen der befürchteten Gefährdung der der fie ſo weit von den Unterſtufen unterſcheidet,

Leiſtungsfähigkeit der Arbeitsbetriebe in den Straf- daß der Gefangene in der Erreichung der Oberſtufen

anſtalten, wegen des Mangels an Zellen u . der ein ihm erſtrebenswertes Ziel erkennt. Es kommt

Not in den deutſchen Staatsfaſſen, die von baul. darauf an , daß beiAusgeſtaltung des Stufeninhaltes

Ergånzungen abhält, nicht zulegt wegen der Ueber- innerh. jeder Stufe Zuchthaus immer ſchwerer als

belegung der Strafanſtalten . Gefängnis iſt. Es muß darnach geſtrebt werden,

Nach ausführl.Referaten u . lebhafter Ausſprache daß ſich nicht die Gefangenen mit kurzen Straf:

wurde aber doch ſchließlich ein von Theoretikern u . zeiten , für die der progr. Strafvollzug keine Be

Praktikern unterzeichneter Antrag folgenden Inhalte deutung haben kann, der Durchführung des Syſtems

faſt einſtimmig angenommen : ſtörend in den Weg ſtellen .

„ Im fünftigen ReichsStrVollz6 . emp : Bayern will eine Progreſſion durchführen in

fiehlt ſich als Syſtem für längere Freiheits- dem Sinne, daß den Gefangenen in der 1. Stufe

ſtrafen der progr. Strafvollzug .“ die ganze Schwere der Strafe treffe u . daß der

Man war einig, daß eine Gemeinſchaftshaſt, die Gefangene nur dann in die höheren Stufen vor

alle Elemente in ſich vereinigt , unbedingt zu der- rüde , wenn er ſich in der Unterſtufe als ſozial u.

werfen ſei,daß aber auch die lange, hoffnungsloſe fittlich beſſerungsfähig u . beſſerungswillig erwieſen

Einzelhaft für ſich allein erzieheriſch nicht wirken kann . hat .

Inzw. hat ſich das bayer. StMin . der Juſtiz Die Anfangsſtufe hat vorwiegend die Bedeutung

zu praktiſchem Sandeln entſchloſſen. Es will in eines Prüfungs- u. Läuterungsabſchnittes.

den Strafanſtalten in Bayern eine vorl. Grund : Die Verteilung der Gefangenen in das neue

lage zur Einführung des Stufenſyſtems ſchaffen , Stufenſyſtem iſt erfolgt. Der Änfang, den Stufen
will verſuchsweiſe u . ſchrittweiſe an die 8 jung des einen geeigneten Inhalt zu geben u. bef. in den An

Problems gehen u . zunächſt praktiſche Erfahrungen ſtalten mit Gemeinſchaftshaft, wo Gruppenbildung

ſammeln, um allmählich auf der gewonnenen Unter: helfend mitwirken muß, die räuml . Trennung durch

lage das Syſtem weiter zu entwickeln . zuführen , iſt gemacht. Nun heißt es weiterbauen .

Die dem progr. Strafvollzug zugrunde liegen: Än verſtändnisvoller Zuſammenarbeit werden es die

den Gedanken laſſen ſich in die Süße zuſammen bayer. Strajanſtaltsbeamten nicht fehlen laſſen ; fie

faſſen : werden ſich auch bewußt bleiben , daß innerhalb jeder

a) Der Erziehungszweck in den Straf: | Stufe noch hinreichend Gelegenheit iſt zu indivi

anſtalten ſoll eine Förderung erfahren ( bei Jugendl. dualiſieren der Behandlung der Gefangenen .

u . Erwachſenen ). Der Gefangene ſoll zu geſundem

Ehrgeiz , zu ſtaatsbürgerl. Zuverläſſigkeit erzogen

werden . Er ſoll aus eigener Kraft der menſchl.

Geſellſchaft zurückgewonnen werden . Seine Willens

kraft ſoll erhalten und geſtärkt werden . Es ſoll Stleine Mitteilungen.
ihm, wenn er ſich als beſſerungswillig erweiſt, von
Stufe zu Stufe ein erſtrebenswertes Ziel gezeigt Fragen aus der Pachtſchußordnung . ) I. Die Fälle,

werden. Er ſoll Vertrauen in die eigene Kraft welche die PENe.weitaus am meiſten beſchäftigen,

gewinnen , das Ziel zu erreichen . Er ſoll durch
welche ſozuſagen das tägl . Brot der Pede, bilden,

ſein Verhalten ſelbſt mitwirken fönnen , um aus
ſind die , bei welchen die Pachtpreiſe mit dem ge

funkenen (Heldiert in Einklang gebrachtwerden ſollen,
dem Zuſtand der Willensunfreiheit ( in der Unter alſo die Fälle des § 2 III u . IV der bayer. PSHO.

ſtufe ) allmählich zu größerer Willensfreiheit ( in . 3. Aug. 1922, wo unter Berückſichtigung der ver

den Oberſtufen ) fortzuſchreiten . änderten wirtſchaftl. Verhältniſſe die Leiſtungen nicht

b ) Der Gefangene ſoll nicht unvermittelt mehr gerechtfertigt ſind u . die Beibehaltung der Beſt.

aus der Enge u . Abgeſchloſſenheit des Strafvoll: des Vertrags ſich offenbar als eine ſchwere Un

zugs in die volle Freiheit zurücktreten; deshalb ſoll billigkeit darſtellt. Nach welchen Geſichtspunkten dieſer

er aus der ſtrengen Haftform nach u . nach in eine Aufgleich des Vertrags mit den veränderten wirt

freiere Haftform übergeleitet werden, die ſich zulegt
ſchaftl. Verhältniſſen erfolgen ſoll, darüber ſchweigen

den Formen der Lebenshaltung des einfachen , freien
ſich PShD. u . VollzVorſchr. v . 17. Aug. 1922 aus ;

Mannes nähern ſoll.
die Ziff.3 der leßteren bringt hierüber nur wenige,

ganz allgem . gehaltene Säße.

Es kommt nun, wie im ganzen Strafvollzug, Ueber den inneren Zuſammenhang der PSHO.

auf die entſpr. Ausgeſtaltung der Einrichtungen mit der bekannten Rechtſpr. des RG . über Abände

der Strafanſtalten, auf die Umſtellung der Anſtalts- rung langfriſtiger Verträge wird ja kaum geſprochen

betriebe u . auf die den Strafvollzug ausübenden zu werden brauchen . Wie das RG. bei aller Bes

Perſönlichkeiten u . deren eigene ſittl. Qualitäten an . rückſichtigung der veränderten wirtſchaftl. Verhältniſſe

Es kommt darauf an , ob die berufenen Perſonen an dem Grundſaße : pacta sunt servanda , nicht

die Kraft aufbringen, zielſicher jeden Gefangenen !) PEA. = Pachteinigungsamt; PSch0. = Pacht
in der Stufe zu halten, in die er nach ſeiner Ge- juBoronung .

-
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rütteln läßt, unter den vielen Entſch. ſei beſ. auf , endlich einmal Stillſtand geboten wird. Da aber der
die v. 7. Juni 1921, 102 S. 273/4 verwieſen, Pachtpreis in der Regel am Ende des Pachtjahres

muß auch der Grundlab, daß der Vertrag möglichſt zu zahlen iſt, ſo ſtehen auch hier der Feſtießung des

aufrecht zu erhalten iſt, für die PScho . gelten . Dies Durchichnittspreiſes teine beſ. Shwierigkeiten entgegen .

erhellt auch daraus, daß ſowohl im Abſ. III als auch Wenn z. B. in dieſem Jahre der Ztr. Weizen im

im Abſ. IV des § 2 der PScho . die veränderten Aug. 2000, im Sept. 4000 M, im Dkt . 6000 M u. im

wirtſchaftl. Verhältniſſe als Grund für die Abändes Nov. 8000 M durchſchnittlich koſtet – der Monats

rung bezeichnet werden , daß der Vertrag alſo nur durchſchnitt&preis tann den Berichten der Produktens

abgeändert werden kann, wenn u . inſoweit dieſe eine börſe entnommen werden ſo iſt der Durchſchnitts

Abänderung notwendig machen . Da aber in der
2000 + 4000 + 6000 + 8000

preis :
M

Regel ,die veränderten wirtſchaftl. Verhältniſſe der

5000 M.

4

gejuntene Geldwert ſein werden, ſo iſt die Haupts Dieſe Methode hätte auch den Vorteil, daß das

aufgabe der Schle., den Pachtpreis bem geſunkenen PEA. nicht immer wieder angerufen werden müßte ;

Geldwert unter möglichſt geringer Uenderung der ſie gibt den Parteien den Schlüſſel zur Errechnung

Vertragsgrundlagen anzupaſſen. des Pachtpreiſes für jedes Pachtjahr. Sie würde

Wie ſoll dies geſchehen ? hiedurch wieder eine gewiſſe wohltätige Ruhe zwiſhen

Man kann in Betracht ziehen , wie z. 3. Grunds Verpächter u. Pächter herbeiführen . Nur gar zu oft

ſtüde der gleichen Art verpachtet werden, und den wurden in der lebten Zeit die früheren guten Bes

alten Pachtvreiß dem neuen einfach anpaſſen. Dieſe ziehungen durch das Verhandeln über den Pachtpreis

etwas „ primitive“ Methode geht fehl. Einmalwerden u. das Anrufen des PEA. geſtört.

3. 3. oft Phantaſiepachtpreiſe, entſpr. dem herrſchenden II . Eine einſchneidende Neuerung der P Scho . v .

Pandhunger, bezahlt ; dieſe fönnen unmöglich als 2. Aug. 1922 iſt, daß nunmehr in den Fällen des § 2

Norm gelten, wenn ſich die PEde, nicht den Vorwurf A6 . III,alſo in den weitaus meiſten Fällen , gem.

machen laſſen wollen, daß ſie zur maßloſen Vers $ 22 I Gebührenpflicht beſteht.

teuerung der notwendigſten Lebensmittel mithelfen. 1. Da ausdrücklich nur für das Verfahren vor

Dann aber widerſpricht dieſe Methode dem Grund- den Bachteinigungsämtern Gebühren erhoben werden ,

ſaße : pacta sunt servanda ; ſie überſieht die indi : alſo gem. §71 S. 2 nur dann, wenn die Beiſißer

viduellen Grundlagen des Vertrages, ſie veralls einberufen ſind, ſo ſind die Vorverhandlungen vor

gemeinert, ſie „ nipelliert". Es wäre ganz gleich, ob dem Vorfißenden ($ 17) gebührenfrei. Dies iſt auch

jemand ſeinGrundſtück teuer oder billig gepachtet zweckmäßig u. entſpricht dem zukünftigen obligatoriſchen

hat ; das PEA. täme zu einer Art Einheitspreis. Sühnetermin in Sivilſachen, da ſich die Beteiligten

Dies wäre aber unrichtig. Wenn 5. 3. der Pacht- eber zu einer gütl . Einigung bei der Vorverhandlung

preis niedrig war, ſo muß er es bleiben u. umgekehrt. Gerbeilaſſen.

, 2. Aber auch das Bachteinigungsamt hat nach

baben , z . B. Freundidaft, Verwandticaft, dlechter wie vor in erſter Linie auf einen Vergleich hinzus

Zuſtand des Grundſtückes uſw. müſſen den Vertrag wirken (851). Kommt ein Vergleich zuſtande, ſo tann

bis zu ſeinem Ende beherrſchen An den Grundlagen eine Gebühr nad Art. 1421 Ziff. 3 d . bayer. Koſten .

des Vertrags darf nicht gerüttelt werden, er iſt nur zu 10-10000 M allerdings nicht erhoben werden ;

den „veränderten wirſchaftl. Verhältniſſen“ anzupaſſen. denn ein Vergleich iſt weder Beſchluß noc Beſcheid

Dieſem Geſichtspunkte wird eine andere Methode oder Verfügung, ſondern vielmehr ein Vertrag (8 779

gerecht. Man berechnet, welchesQuantum Früchte, | BOB.).Vielmehrkommt nun gem .Art.1431 Ziff. 1
die auf dem Grundſtück gewöhnlich gepflanzt werden, a . a . D. für die Niederſchrift des Vergleichs eine Ge

der Verpächter z . 3. der Verpachtung mit dem Pacht- bühr von 3-10 M für jede angefangene Stunde

preis kaufen konnte, u . billigt dem Verpächter nun der Geſchäftsbauer in Frage. Da die Tagegelder u .

ſovielals Pachtpreis zu, daß er ſich ießt das gleiche Quan Reiſekoſten der Beifiber nach wohl richtiger Anſicht

tum Früchte faufen kann . Wenn z. B.der Pachtpreis nicht zu den Auslagen gehören ( f. Wörner, PSHO .3

für einen Weizenader i J. 1918 200 M war u. man ſich § 22 Anm. 2), ſo iſt dieſes Ergebnis für die Staats

davon 5 Str. zu 40 M Weizen kaufen konnte, ſo muß kaſie nicht recht befriedigend ; allerdings iſt auch hier

man jett dem Verpächter den Bachtpreis zuerkennen, wieder der Anreiz zum Vergleich gegeben.

mit dem er ſich jest wieder 5 Str . Weizen kaufen kann . Wir Der Vergleich vor dem PEA. muß nunmehr eine

tommen alio zu folgendem Verhältnis : Beſt. über die Koſtentragung enthalten ; dies ergibt ſich

Durchihnittspreis für 1 3tr . Weizen 3. 8. der aus § 22 IV. Die Beſt. des $ 98 3PD. iſt leider

Verpachtung: Pachtpreis 3. 3. der Verpachtung nicht in die PS . aufgenommen.

= Jebiger Durchidhnittspreis für 1 3tr. Weizen 3. Bei der Berechnung der Gebühr nach Art.

: Jebigem Pactpreis ( x ). 1421 Ziff. 3 KG. werden auch die Koſten der Beiſißer

Dbiges Beiſpiel :
zu berüdſichtigen ſein , da dieſe, wie ſchon erwähnt,

40 : 200 = 4000 : x ; X =- 20 000 M. nicht zu den Auslagen gehören .

Oder : Mit der Verhältniezahl 5 iſt der jeweilige Oberamtsrichter M e ßler in Bamberg .

Durchihnittspreis des 3tr . Getreide zu multiplizieren .

Es beſteht nur noch die Frage, wie der Durch

ſchnittspreis für 1 Str. Getreide, Kartoffeln uſw. zu
berechnen iſt. Für die früheren Jahre iſt dieſer Preis Zur Pſychologie der ſchriftlichen Urteilsbegründung.

verhältnismäßig leicht zu erfahren , da er ſich im Jahre Die geſebi. Vorſchrift, daß Urteile u . andere wichtigere

ziemlich gleich geblieben iſt ; jeder Sachverſtändige Entſcheidungen mit ſchriftl. Gründen zu verſehen ſind,

wird hierüber ohne weiteres Auskunft geben können. bezwedt nicht etwa bloß, die Beteiligten, insbeſ. die

Anders iſt es im laufenden Jahre u . wohl auch in die davon Betroffenen , über die ( tatſächl. u . rechtl .)

den tunftigen Jahren, wenn der Geldentwertung nicht Grundlagen der Entſcheidung zu unterrichten, ſie von

Die Beweggründe,die 1.B.den Bachtpreisbeſtimmt
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der Richtigkeit der Entſcheidung tunlichſt zu über- Wahrſprüchen der – hierzu im allgemeinem uns

zeugen u. einer Rechtëmittelinſtanz die Nachprüfung fähigen ”) – Geſchworenen allerdings tun muß. Soul

zu ermöglichen, ſondern in erſter Linie die zur Ent- die Begründung aber einen Wert haben u. insbeſ.

ſcheidung Berufenen zur gewiſſenhafteſten Prüfung, der Sache nüben , dann muß fie gleichzeitig mit der

gründlichſten Ueberlegung u . eingehendſten Würdigung zu begründenden Entſcheidung feſtſtehen . Selbſt auf

aller in Betracht kommenden Fragen u . Verhältniſſe die Gefahr hin, daß dadurch die Beratungen über

zu veranlaſſen . Dieſe Wirkung iſt aber im allgem . die Feſtſtellung der Entſcheidungegründe fich mehr

nur dann zu erreichen , wenn die Feſtlegung der Gründe oder weniger in die Länge ziehen, wodurch der Sache

vor der Erlaſſung der Entſcheidung liegt. Sobald die jedenfalls tein Abbruch geſchieht, ſollte zugleich mit

ſchriftl. Begründung der Erlaſſung der Entſcheidung dem Tenor der Entſcheidung auch deren Begründung

erſt nach einem lürzeren oder längeren Zeitraum nachs genau feſtgeſtellt, ſo verkündet u in das Sibungss

folgt, kann ſie die Entſcheidung u. deren Inhalt nicht protokoll aufgenommen werden. Auf dieſe Weiſe

mehr berühren oder berichtigen, ſo daß alles Nach- würde mit einem Schlage der häufige Widerſpruch

denken u. Prüfen ihr ſelbſt nicht mehr zugute kommt. zwiſchen den verkündeten u. den ſpäter niederge

Das iſt die Regel bei unſeren Strafurteilen ; ſchriebenen Gründen beſeitigt werden, der bei den

denn hier wird ſelten die Verkündung der Entſcheidung Beteiligten den Eindrud hinterläßt, als ſei die Ents

vertagt, meiſt ergeht das Urteil unmittelbar am Schluſſe ſcheidung nicht genügend überdacht worden, u. deshalb

derVerhandlung zu einer Zeit, wo die Urteil@gründe zur Rechtsmitteleinlegung reizt.

noch gar nicht ſchriftl. feſtgeſtellt ſind (§ 267 StPO ). Zur Vermeidung unnötiger Schreiberei müßte

Es werden daher nur einige vorläufige Gründe, die bei der Begründung jede Bezugnahme auf den Altens

man (d . h . der Verkündende) in dieſem Augenblid für inhalt, insbeſ. die Anllageſchrift u. den Eröffnungs

wichtig oder „weſentlich " hält, die aber mit den beſchluß, der ſich ohnehin in den Händen des Anges

ſpäteren ſchriftl. Gründen nicht notwendig überein- klagten befindet, zuläſſig ſein . Ein ſchüchterner An

ſtimmen müflen (RO St. IV, 382 ), mündl. verfündet fang iſt damit in 8266 A6.4 SIPD . (EntiG. d.

oder, was ebenfalls kein Reviſionsgrund wäre (RUSt. 11. März. 1921) 8) zum Aerger aller gedantenloſen

II, 207), überhaupt nicht verkündet. Die Abfaſſung Anhänger des alten Schlendrians einer traditionellen

der eigentl . Urteilsgründe überläßt man einem Ges Vielſchreiberei “) bereits gemacht. Wenn ſo die Gründe

richtsmitgliede (natürlich nur einem Juriſten u. keinem weniger umfangreich ausfallen als ießt, wenn die

Schöffen ), dem dann ledigl. die wenig dankbare Aufs Gerichte veranlaßt werden , ſich kurz, klar, präzis u.

gabe zukommt, nachträglich den Spruch unter allen bündig auszudrüden, nicht jeden Gedanken drei- u .

Umſtänden zu rechtfertigen u . bor allem möglichſt viermal in verſchiedener Form wiederzufäuen u. Selbſt

„reviſionsſicher " zu machen. Alle Gründlichkeit, die verſtändlichkeiten auch als ſolche zu behandeln, ſo iſt

der „ Urteilsverfaſſer " (richtiger Urteil & gründe- Ver: das gewiß tein Schaden für die Sache. Ueberhaupt

faſſer) hiernach aufwendet, kommt aber nicht mehr mehr denken u. weniger ſchreiben ! Wenn die Ge

der Entſcheidung ſelbſt zu ſtatten , da dieſe ja ſchon richte immer (chon zu einer Zeit, wo Papier u . Arbeits

feſtſteht, auch wenn ſich bei der Ausarbeitung der kraft noch wohlfeiler waren) dieſe auch von mir oft

Gründe die Unhaltbarkeit der Entſcheidung ergeben nach Art des ridendo dicere verum im Spaß ausges

follte. Der Scharfſinn des „ Urteilsverfaſſers " mußſprochene, doch ernſt gemeinte Mahnung befolgt hätten

ſich daher in ganz beſtimmter u . beſchränkter Richtung wer weiß, ob wir dann nicht wenigſtens teilweiſe

bewegen, nicht in der Richtung, eine gerechte u. zu- vor dem koſtſpieligen Laienrichtertum u. ſeinen Aus

treffende Entſcheidung zu finden, ſondern die bereits wüchſen u. Auswirkungen, deren volle Tragweite

gefundene Entſcheidung, mag ſie gerecht oder unge- heute noch nicht abzuſehen iſt, vor dem nicht immer

recht, richtig oder falſch ſein, als die einzig richtige bloß aus der Luft gegriffenen Vorwurfe verknöcherter

u. gerechte hinzuſtellen . Zu dieſem Zweck wird mit- Juriſterei, Weltfremdheit, Alten- u. Paragraphen

unter eine dem Urteil entſprechende Rechtsauffaſſung ſchuſterei, oder wie die den Gerichten u . Richtern

vertreten, obwohl man weiß, daß ſie nicht zutrifft; an den Kopf geworfenen Schmeicheleien alle lauten

zu dem gleichen Zwecke wird aber auch der tatſächl. mögen, verſchont geblieben wären ! Aber

Sachverhalt gelegentlich friſiert", irgend ein Uniſtand,
„Oft iſt das Denken ſchwer, indeß

der unbedingt gegen die Entſcheidung fpräche, nicht Das Schreiben geht auch ohne es “ .

erwähnt, ein anderer, der ſie haltbar zu machen ſcheint, DIGNat u . UnivProf. Dr. Doerr in München .
konſtruiert u. in den Vordergrund geſchoben , kurz :

bewußt oder unbewußt Unwahres geſagt u . Wabres

berſchwiegen '). Ich will damit niemand einen Vor
2) Vgl. Doerr , Arch. d . öffentl. Nechts XLI S. 66.

wurf machen. muß aber die Dinge beim richtigen
$) Bgl. dazu Kiefow , 3W. 1921 S. 378 .

4 Man hat z. B. ſchon die Undurchführbarkeit

Namen nennen, wenn ich ſie zutreffend ſchildern ſoll. einer Wiederaufnahme, falls das Urteil „nichts enthalte“ ,

Ich halte die ganze nachträgl. Urteilsbegründung, behauptet u. dabei vergeſſen, daß im Wiederaufnahme:

die genau beſehen gar nichts nüßt, dem Urteils, verfahren oder bei der Prüfung eines Wiederaufnahme

fertiger nur die Zeit zu beſſerer Betätigung raubt antrags nicht bloß das Urteil, ſondern auch der übrige

u. ihm Gewiſſensbiſſe verurſacht, wenn er die „ Gründe“
Afteninhalt zu berückſichtigen iſt ; man hat auf die

Telbſt nicht billigt, für einen Unſinn , mit dem endlich
Einſtampfung der Aften hingewieſen, von der zunächſt

aufgeräumt werden ſollte. Es hieße jedoch das Kind
nur die Urteile ausgenommen ſeien, u . nicht daran

gedacht, daß eben noch andere wichtige Aftenſtüđe
mit dem Bad ausſchütten , wollte man auf eine ſchriftl.

ausgenommen werden müſſen .

Begründung ganz verzichten, wie man es bei den

1) Entſprechendes gilt übrigens auch für die

Sizungsprotokolle; vgl. Löw en ſtein , JW . 1922
S. 1039 .
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Die Logit del abftratten Bertrage . In Nr. 13, u. andererſeits ihn in der Geſtalt des Irrtums über

14 , 15/1922 dieſer Zeitſchr. liefert du Chesne einen verkehrsweſentl. Eigenſchaften einer Perſon oder Sache

weiteren Beitrag zur Lehre vom abſtrakten Vertrag, als rechtlich erheblich anerkennt. Und doch wird niemand

der m . E.nichtunwiderſprochen bleiben darf. Du Chegne behaupten, daß man dieſer Geſtaltung wegen ihres
beweiſt unter Berufung auf Windelband, daß die nach innerl. Widerſpruches die juriſt. Daſeinsberechtigung

geltendem Rechte anerkannte Loslöſung des dingl. abſprechen müſſe. Der Rechtazweck macht hier bewußt
Erfüllungsgeſchäfte von ſeinem Naujalgeſchäft nach den einen Unterſchied zwiſchen Erſcheinungen, die nach

Prinzipien der Piychologie nicht aufrecht erhalten den Grundſäßen allgem . Logit nicht unterſchieden werden
werden könne . Es beſtehe vielmehr eine derartig könnten.

enge Verknüpfung zwiſchen dem im Grundgeſdäfte Nun hat die Rechtswiſſenſchaft ſchon früh erkannt,

in die Erſcheinung getretenen Willen u. dem Willen, daß es durchaus dem Rechtszwecke, der klare Vers

derdas Erfüllungsgeſchäft beherrſcht,daß eine Trennung hältniſſe fordert u. unſichere Shwebezuſtände vers
dieſer beiden Willen wenn man überhaupt dabei meiden will, entſpreche, das Erfüllungsgeſchäft von

von zweien reden könne nach den Grundſäßen der ſeinem Saujalgeſchäft loszulöſen. Obwohl nach römiſchem

Pogil unhaltbar ſei. Was aber der Logit widerſpreche, Recht die Tradition fauſal war, hat man den Erfolg
fönne nicht Recht ſein . Es mag dahingeſtellt bleiben, der Tradition, nämlich die Eigentumsübertragung,

ob pſychologiſch tatſächlich die Verknüpfung von Kauſal- nicht ohne weiteres von dem Rechtsbeſtand des Mauſal

u . Erfüllung geſchäft ganz allgemein immer ſo eng geſchäfts abhängig gemacht. Ein deutl . Beweis hiefür
bezeichnet werden kann, daß notwendigerweiſe eine iſt die bekannte Stelle der Digesten Lib. 41 Tit. 1 1.36,

Trennung begrifflich unmöglich iſt. Die Frage iſt wo Julianus ausführt : „ Quam in corpus quidem , quod

aber, ob im Rechtsleben die Nichtbeachtung eines traditur, consentiamus, in causis vero, dissentiamur ,

pſychologiſchen Zuſammenhangs einfach als unlogiſch non animadverto, cur inefficax sit traditio ; nam et

u . deshalb als rechtlich unhaltbar bezeichnet werden si pecuniam numeratam tibi tradam donandi gratia,

lann. tu eam quasi creditam accipias, constat proprietatem

Logiſch heißt urſprünglich vernunftgemäß u . be- ad te transire, nec impedimento esse, quod circa cansam

deutet im prägnanten Sinne ſoviel wie folgerichtig. dandi atque accipiendi dissenserimus “. Hier iſt ſchon

Man wird nun bei der Beurteilung ein u . desſelben klar ausgedrüdt, daß das wegen Diffenſes eigentlich

Vorganges zu ganz verſchiedenen u. doch in ſich logiſchen nichtige Raufalgeſchäft, nicht den Erfolg des lediglich

Ergebniſſen kommen , je nach dem Geſichtspunkte, unter die Eigentumsübertragung bezweckenden Erfüllungs

welchem man den Vorgang betrachtet. Aus dieſem geſchäftes beeinträchtigen kann .

Grunde erſcheint mir ſchon die an den Anfang ge- Im gemeinen Recht hat man zwar zum Eigen

ſtellte Behauptung Du Chegnes, daß alle Wiſſenſchaft tumgerwerb einen justus titulus verlangt. Anderer:

nur eine ſei, ſodaß es notwendigerweiſe feinen Wider- ſeits hat man troßdem, wenn dem modus acquirendi

ſpruch geben dürfe zwiſchen den Ergebniſſen der ein- ein justus titulus nicht zur Seite geſtanden war, für

zelnen Wiſſenſchaften , als nicht zweifelsfrei : den Fall, daß der Wille der Vertragsteile auf Ver

Die Piychologie hat ſich lediglich mit der Unter: äußerung u. Erwerbung gerichtet u . entſprechend er

ſuchung, der Analyſierung, der Klaſſifizierung der klärt war, dem Veräußerer nicht etwa die dingl . Klage

einzelnen Willeng- u. Gedankenvorgänge zu befaſſen . zur Rüdgewinnung feiner wegen fehlenden Titels

Sie wertet dieſe Erſcheinungen, ſoweit das überhaupt nrecht übertragenen Sache gegeben, ſondern ihn

menſchenmöglich, rein objektiv, ohne einen über dieſe lediglich auf die perſönl. Nlage, die condictio, verwieſen .

objektive Wertung hinausgehenden Zweck. Nicht ſo Das BGB. hat endgültig dieſen logiſchen Wider

die Rechtswiſſenſchaft. Ihr iſt nicht damit gedient, ſpruch beſeitigt, einerſeits Nauſalgeſchäft u. Erfüllungs

den Zuſammenhang eines tatſächl. Vorganges einfach geſchäft als Einheit anzuſehen, andererſeits bei mangeln

rein objektiv auf die rechtl. Behandlung dieſes Vor- der Hauſa, wenn nur der Uebertragung@wille gehörig

ganges zu übertragen . Die Rechtsordnung wird den erklärt u . angenommen war, trokdem das Eigentum

Vorgang rechtlich immer ſo geſtalten, wie es dem auf Seiten des Erwerbers beſtehen zu laſſen u . nur

Zwecke des Rechts am beſten entſpricht Seit Jhering die condictio zuzulaſſen. Wie die Mot. (Sachenrecht,

das Zweckmotiv im Recht in ſeinen Ausführungen allgem . Geſichtspunkte IV) klar ſagen , erheiſcht der

zum Leitmotiv des Rechtslebens erhoben hat, wiſſen Rechtězwed für die Geſebgebung, wenn ſie nicht Gefahr

wir, daß rechtl. Erſcheinungen in erſter Linie nach laufen will, das Weſen der Rechtsverhältniſſe zu vers

dem Zweck des Rechts zu beurteilen ſind . Daß Zweck- dunkeln u. dadurch die Sicherheit im Rechtsverkehr

motiv beherrſcht das Recht: leben in ſo weitgehendem zu gefährden“, die Trennungdes Erfüllung geſchäftes

Maße, daß für die Unterſuchung der rechtl. Geſtaltung vom Kauſalgeſchäfte. In Verfolgung des Rechts

eines Tatbeſtandes naturgemäß der Zweck maßgebend zweckes klare Verhältniſſe zu ſchaffen u. unſichere

Tein muß, aus dem heraus die Rechtsgeſtaltung ge- Shwebezuſtände zu vermeiden, wäre es nun unlogiſch,

Ichaffen wurde. M. a . W. Es kann eine rechti. Konſtruktion die Trennung von Grundgeſchäft u . Erfüllungsge

in ſich einen objektiv : logiſchen Widerſpruch enthalten ſchäft deswegen nicht vorzunehmen, weil pſychologiſch

u . muß doch vom Geſichtspunkte des ganzen Rechts- ein enger Zuſammenhang beſteht, obwohl man

ſyſtems aus als logiſch betrachtet werden : Nicht der vgl . das gemeine Recht genau weiß, daß dieſer

Mikrokosmos der einzelnen Rechtserſcheinung iſt Aus- pſychologiſche Zuſammenhang nicht hindern kann,

aanspunkt für die logiſche Bewertung einer rechtl. der Uebertragung auch dann den Rechtsbeſtand ge

Nonſtruktion, ſondern der Makrokosmos der Rechts- währen zu müſſen, wenn die Mauſa an erhebl.

ordnung in ihrer Geſamtheit. Es iſt, um nur ein Bei: Mängeln litt.

ſpiel zu geben , an ſich eigentlich widerſpruchsvoll, Damit kommen wir am Schluſſe unſerer Aus

daß die Rechtsordnung dem Irrtum im Motiv einerſeits führungen zu dem Ergebniſſe: Der von du Chesne

grundſäßlich den rechtl. Erfolg, nämlich die Anfechts aufgeſtellte Sab : Was aber der Logit widerſpricht,

barkeit der mit ihm behafteten Willenserklärung verſagt kann nicht Recht ſein " verkennt die Zweckgebundenheit

M
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rechtl. Konſtruktionen . Die heutige rechtl. Behandlung bei ſeiner Tochter gewohnt, iſt dann aber wegen an

des Erfüllungsgeſchäftes, d. h . ſeine grundfäßl . Tren- geblich ſchlechter Behandlung von der Beti. fort

nung vom Grundgeſchäft iſt durchaus logiſch vom gezogen u zu ſeinem Sohne, dem Kl. , übergeſiedelt.
Dieſem hat er durch Bertrag das Grundſtüd überlaſſen

Geſichtspunkte des ganzen Rechtsſyſtems aus, das

Klarheit ſchaffen u. Unſicherheit verhüten will, mag
u . aufgelaſſen. Abredegemäß ſollte er im Hauſe des

Kl. verpflegt werden . Aber von dieſem iſt er eben
ſie auch einen inneren Widerſpruch unter der Lupe

falls fortgezogen, weil er angeblich nicht gut behandelt
der Pſychologie aufweiſen, die objektiv werten kann wurde, u . zu den Bell . zurüdgegangen. Der Kl. ver

u. nicht von Zweckgedanken beherrſcht iſt. langt von den Bell . die von ihnen beſeſſene Parzelle.
Referendar Dr. Þamburger in Mündent. Die Betl . wenden u. a . ein, daß der mit der Ueber

eignung an den Kl . bezweďte Erfolg nicht eingetreten

u . ihnen der Rückgabeanſpruch abgetreten ſei. Das

Berő . hielt die Einwendung für begründet.Die res

viſion hatte Erfolg. Gründe : Das Berg. nimmt

Aus der Mehtſprechung. an, daß dem Kl. der Ader nur deshalb überlaſſen

worden iſt, weil der Vater bei ihm Unterkommen und

Reichsgericht. Verpflegung finden wollte . DerZweď der Uebereignung

ſei derart zum Jnhalt des Geſchäfts gemacht, daß deſſen
A. Zivilſachen.

Beſtand von dem Eintritt des Erfolges abhängen ſollte .
I.

Weiter bezeichnet es die Gewährung des At. als

Die Teilung eines einheitl . Bertrage in zwei Ber . Gegenleiſtung für die Ueberlaſſung des Aưers und

träge fann nach $ 313 BGB. auch dann zur Nichtigkeit ſchließlich erklärt es den bezwedten Erfolg nicht für
führen, wenn beide Berträge notariell beurfundet find. eingetreten , weil der Vater das Haus des Al . wieder

Nach feſtſtehender Rechtſpr. gilt beim Grundſtücsver- verlaſſen habe u . der Ader nicht bloß für die Auf

äußerungsvertrage der Formzwang des § 313 "O. nahme u . Ejjen u . Trinken, ſondern für das Verbleiben
nicht nur für das Berſprechen der Eigentumsübertra- bei dem Kl . gegeben worden ſei . Dieſe Erwägungen

gung ſondern für alle Vereinbarungen, aus denen ſich vermiſchen bezwedten Erfolg u. Gegenleiſtung u. ſind

nach dem Willen der Vertragichließenden das ſchuld- deshalb möglicherweiſe von Jrrtum beeinflußt. Wenn

rechtl. Beräußerungsgeſchäft zuſammenfest (RO3. 103, die Gewährung des AT. eine Gegenleiſung für die

297 ; 97, 220 ). Daraus folgt, daß dem Formerfors Uebertragung des Aders war, ſo kann die Leiſtung

derniſſe des § 313 BOB. auch dann nicht genügt iſt, unter dem Geſichtspunkte des Nichteintritts des be

wenn Vereinbarungen , die nach der erflärten Abſicht gwedten Erfolges nicht bloß deshalb zurüdgefordert

der Parteien einen einheitl. Grundſtüđsveräußerungs- werden, weil die Gegenleiſtung nicht erfült iſt. Denn

vertrag darſtellen ſollten , alſo in einem rechtl. Áb- ſoweit geht 8 812 BOB. nicht. Bei gegenſeitigen Ver

hängigteitsverhältnis zueinander ſtehen, äußerlich ge- trägen iſt nur in beſchränktem Umfange Raum für

trennt in verſchiedenen Urf, niedergelegt ſind, ohne den Saß, daß der Nichteintritt des nach dem Inhalt

daß fich ihr rechtl. Zuſammenhang aus dem Inhalte des Rechtsgeſchäfte mit einer Leiſtung bezwedten Ers

der urf.ergibt (Warn. Rechtſpr. 1912 Nr. 247) ' ). Žrrig folges ein Rüdforderungsrecht begründet, nämlich nur

iſt daher die Auffaſſung des BerR ., dem g 313 BOB. dann , wenn ein über den Anſpruch auf die Gegens

lei ſchon deshalb genügt, weil beide Verträge not. leiſtung hinausgehender Erfolg bezwedt u . dieſe Zwed

beurfundet ſeien . Die Feſtſtellung des BerR ., daß nach begründung Vertragsinhalt geworden iſt (RO. 66, 134) .

den übereinſtimmenden Erklärungen beider Parteien Es würde darum zur Anwendung des § 812 nicht

beide Verträge in Wirklichkeit nur einen einzigen Ber- genügen, wenn die Gewährung des UT. nur die Gegen

trag darſtellen ſollten u . daß das Grundſtüc nicht leiſtung für die liebereignung des Aders geweſen wäre.

allein ſondern nur zuſammen mit dem Möbelgeſchäfte Nur dann kann eine Müdforderung wegen Ausbleibens

verkauft werden ſollte, muß vielmehr dazu führen, des bezwedten Erfolges in Frage kommen, wenn mit der

daß ſeine Annahme, die Verträge ſeien formgültig be- Hingabe des Grundſtüdes auch bezwedtwar, ſich Unter

urkundet, nicht aufrecht zu erhalten iſt, ſofern nicht der kunft undUnterhalt für die Dauer des Lebenszu ſichern , u .

rechtl. Zuſammenhang aus dem Jnhalte der Vertrags- demgemäß die Leiſtung an den Kl .nur in der Erwartung

urtunden ( ſei es auch nur in Verb , mit den Umſtänden ) erfolgte, daß die Gegenleiſtung erfügt würde und damit

im Wege der Auslegung zu entnehmen iſt. Ob eine fie erfüllt würde, die Erfüllung der Gegenleiſtung im

ſolche Auslegung angängig iſt, läßt fich in der Rev .. Ergebnis alſo eine Bedingung der Leiſtung war. 96

Inſt. nicht feſtſtellen . Das Urt. muß daher aufgehoben das BerG. dies erfannt hat, iſt nicht klar zu erkennen .

werden . (Urt. d . V. ZS. v . 28. Okt. 1922, V 641/21 ) . Sein Standpunkt wird verdunkelt durch die Annahme,

daß das AT . die Gegenleiſtung für die Ueberlaſſung

des Aders geweſen iſt. Wenn davon ausgegangen
II .

wird, daß der Ader nur übertragen worden iſt, damit

Altenteil &bertrag. Unterſchied zwiſchen Nicht- der Bater vom Kl . lebenslänglich unterhalten würde,

erfüllung der Gegenleiſtung bei einem gegenſeitigen ſo iſt auch darzulegen, woraus gefolgert wird, daß

Bertragë und Nichteintritt des mit einer Leiſtung der bezwedte Erfolg zum Jnhalt des Geſchäfts geinacht

bezwedten Erfolge. Geſchäfteinhaltu . Beweggrund . worden iſt. Sollte der Vater die Gewährung des AT.

Nigteintritt des Erfolgo . Wann fanu angenommeu fo vorausgeſetzt haben , daß er ſich lebenslängl .Wohnung

werden, daß der Eintritt des Erfolge wider Treu u . u . Unterhalt im fl. Þauſe nur einſeitig vorſtellte u .

Glaubeu verhindert wurde? Der Vater der bell. Ehe follte ſeine Vorſtellung nur der Beweggrund ſeiner

frau hat dieſer ſeine Büdnerwirtſchaft übertragen Leiſtung geweſen ſein , ſo würde teine Rüdforderung

u aufgelaſſen . 3hm gehörte außerdem ein Actergrund- wegen des Nichteintritts des bezwedten Erfolges in

ſtüd . Die Bell. behaupten, daß der bell . Ehefrau auch Frage kommen. Damit die Zweđbeſtimmung als Be

dieſer Ader übereignet werden ſollte, aber nicht auf ſtandteil des Geſchäfts angeſehen werden kann, muß

gelaſſen worden iſt, weil er ein beſ. Grundbuchblatt feſtſtehen, daß der von dem Leiſtenden verfolgte Zweck

hatte. Tatſächlich haben ſie von dieſem Acker eine auch für den anderen erkennbar ausgedrüdt iſt u .

Parzelle im Beſig. Der Ueberlaſſer hat auf Grund beide Teile ausdrüdlich oder ſtillſchweigend darüber

eines ihm eingeräumten Altenteils (= AT. ) zunächſt einig geworden ſind, daß die Zweckbeſtimmung einen

weſentlichen Teil des Vertrages bilden ſollte (RG. 62 ,

1) S. a. das Urt. d . V. 35. v . 17. Mai 1922 ( V 456/21 ) de 267 ; 66, 132) . Eine Rücfjorderung kann auch nur in

Jabrg. 1922.
Frage kommen, wenn die Nichterfüllung der von dem

5539 -n.
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besunis m ,307.

Berlegung deſſen Eigentums ausſchließlich nach SS 987 ff.

Da die Vorauss

feßungen der SS 989 (Nechtshängigkeit ), 990 (böfer

Glaube), § 992 (verb . Eigenmacht oder ſtrafb. Þandl.)

nicht vorliegen , ſo kann er wegen einer bloß fahrl.

Beſchädigung durch Ueberanſtrengung nicht in Ans

ſpruch genommen werden, insbeſ . nicht auf Grund des

§ 823 BGB. (8 993 Abſ. 1 leßter Şalbſ.). (Urt. d .

V. ZS. v. 20. Sept. 1922 , V 635/21 ) . n .

6540

Vater erwarteten Leiſtungen feſtſteht. Hier find die

Feſtſtellungen des Berg. ebenfalls unzulänglich. Es

mag einer Nichterfüllung gleichſtehen, wenn der Vater

in dem Hauſe des Hl. ſo ſchlecht behandelt worden

iſt, daß er gezwungen war, es zu verlaſſen . Aber

das Bero . ſtellt feſt, daß der Kl. im allgem . die An

ſprüche des Vaters erfüllt hat u. für dieſen nur die

Behandlung durch ſeine Schwiegertochter der Grund

für den Abzug geweſen iſt. Das genügt nicht. Es

muß auch aufgeklärt werden, wie ſich die ſchlechte Bes

handlung äußerte, u . feſtgeſtellt werden, inwiefern ſich

auch der Kl. das Verhalten ſeiner Frau anrechnen

laſſen muß. Solange dies nicht geſchehen iſt, läßt

ſich kein Urteil darüber gewinnen, ob der Vater den

Eintritt des Erfolges wider Treu u. Glauben verhindert

hat u. deshalb ſein Rüdjorderungsrecht ausgeſchloſſen

iſt (8 815 BOB .) . Der Begriff Treu und Glauben darf

in dieſem Zuſammenhang nicht zu ſehr gepreßt werden.

Ein ſchlechthin unlauteres Verhalten gehört nicht zu

dem Verſtoß . Es genügt, daß der Berechtigte ohne

ſtichhaltigen Grund eine Handlung unternommen hat,

die bewußtermaßen dazu angetan war, den Erfolg zu

vereiteln (ROZ. 66, 226). Die Abſicht, d . h. der Vor

ſaß, den bezweďten Erfolg zu verhindern, iſt nicht zu

verlangen . Auch wer ſonſt durch einen von ihm zuver

tretenden Umſtand den Eintritt des Erfolge bewußt

unmöglich macht oder den Verpflichteten unvermögend

macht, den Erfolg herbeizuführen , kann aus deſſen

Nichteintritt teine Folgen ziehen. ( Urt . d. V. 38. v.

20. Mai 1922, V 614/21 ) . n .

5530

III.

Haftung des gutgläubigen Gigeubeſikere gegenüber

dem Eigentümer für Schädigung der Sache. Der Al.

kaufte 1920 vom Bell. ein Gut. Es wurde übergeben .

Da die VerwBeh. den Vertrag nicht genehmigte, über

nahm der Bell. das Gut wieder. Erbeanſprucht vom

Al. Erſatz für übermäßige Anſtrengung von Kutſch

pferden. 16. u. DIG. erklärten die Forderung für

ungerechtfertigt. Die Rev. blieb erfolglos. Gründe :

Das DIG. hält für erwieſen , daß der Nl. die Mutſch

pferde überanſtrengt hat, u .für glaubhaft, daß die

Mängel der Tiere bei der Rücgabe des Gutes an den

Bell. u .ihre Wertminderung auf die Ueberanſtrengung

zurüđzuführen ſeien. Es vermißt aber jeden Anhalt

dafür, daß der Ál. die Pferde durch die anſtrengenden

Fahrten habe ſchädigen wollen oder auch nur das Be

wußtſein gehabt habe, daß die Fahrten ihre Kräfte

überſiiegen . Es nimmt daher beim Kl.höchſtens Fahr

läſſigkeit an , die ihn zum Erſaß des Schadens nicht

verpflichte. Dem iſt beizutreten. Beide Parteien haben

ſich im Vertrauen auf die Genehmigung den Fall der

Verſagung gar nicht vorgeſtellt, der Kl. hat vielmehr

gutgläubig beſtimmt darauf gerechnet, daß die Ge

nehmigung erteilt würde. Er war dem Befl. gegen

über nach deſſen eigener Widensmeinung berechtigt,

auf dem Gute wie ein Eigentümer zu ſchalten u . ju

walten . Demgemäß führt das DLG. aus, daß der

Kl . ſich als Eigentümer betrachtet u . gar nicht an die

Möglichkeit gedacht hat, die Pferde dem Betl. zurüd

geben zu müſſen . Danach beſaß der Kl. die Pferde

gutgläubig als ihm gehörend; er war redl. Eigenbes

figer (SS 872, 990 BOB.) . Für die Annahme eines

Eigenbeſißes iſt nicht einmal erforderlich , daß der Be

ſitzer die Sache für ihm gehörend halte (opinio dominii );

es genügt ſchon ſein Wille, ſie als eine ihm gehörende

zu beſigen, d. h. die dem Inhalt des Eigentums ent

ſprechende Stellungzur Sache zu haben ( animus dominii)

(ROZ. 54 , 133, 135 ; 39. 1916, 40 ; Roſenberg zu

§ 872, Pland Anm. 4, Staudinger Anm . 2 ju $ 872

BOB.) . War aber der Kl . gutgläubiger Eigenbeſißer
u . hat er bei der Benußung der Pferde im Rahmen

des ihm nach ſeiner u . des Bell. Auffaſſung zuſtehens

den Beſikrechts gehandelt, ſo haftet er auf Sche. wegen

IV.

Der Grundſatz der Ginheit zw. dem Bezogeuen u.

dem Akzeptanten (WO. Art. 21 ) darf nicht überſpannt

werden. Die Kl. flagt aus einem von ihr auf die Firma

Alwin Tr . & Co. Möbelfabrik in O. " gezogenen , von

der Firma „Gebr. Tr.“ angenommenen Wechſel (= W. )

gegen den Bell. als Inhaber der Firma Gebr. Ir.

in 3. Nach der Feſtſtellung des Bero. beſtand eine

Firma Alwin Tr. & Co. überhaupt nicht mehr, als der

ÁlageW.auf ſie gezogen wurde. Da der W. von einer

anderen alsder bezogenen Firma angenommen worden,

die leßte Inhaberin dieſer nie Inhaberin der anderen

Firma geweſen ſei, ſo fehle es an der Uebereinſtimmung

zw . dem Bezogenen u . dem, der den Wechſel ange

nommen hat, u . damit an einer weſentl. Vorausſeßung

des WAnſpruchs gegen den lekteren. Die Firma

Gebr. Ir. habe zwar Brief- u . Kartenvordruđe der

Firma Alwin Tr. & Co. verwendet, wie ſie auch nicht

geleugnet habe, daß ſie den Wechſel angenommen habe.

Dies ändere aber daran nichts, daß eine andere Firma

den/W. angenommen hat, als die , auf die er gezogen

war . Weil die Verpflichtung aus der Annahme eines

W. von beſtimmten, in Art. 21 WD. aufgeſtellten Er

forderniſſen abhängt, dieſe aber nicht erfüllt ſeien, ſei

auch das weitere Vorbringen der Kl. unerheblich, der

Befl. verſtoße gegen die guten Sitten , wenn er ſich

weigere, einen Betrag zu zahlen, den er ihr auf Grund

eines Rechtsverhältniſſes ſchulde, das ihn zur Annahme

des W. veranlaßt habe. Das WNecht iſt zu einem großen

Teile formales Recht. Das muß u . ſoll es ſein nach

ſeiner Entſtehung, ſeiner Entwicklung u .ſeinem Zwe&.

Aber dieſer Geſichtspunkt darf nicht überſpannt werden

u . nicht zu einer verkehrsfeindl . Berknöcherung des

Rechtes führen, die durch das Gefeß nicht geboten iſt.

Das Bero. irrt in der Annahme, durch Art. 21 WÓ.

zu ſeiner Entſcheidung genötigt zu ſein. Art. 21 ver

langt nur, daß das Ufzept von dem Bezogenen her

rührt. Darüber, welche Bedeutung dieſe Beſt. hat,hat

ſich das RG. mehrfach ausgeſprochen. Bereits in dem

Urt. des 1. ZS . v. 23. Apr. 1910 (NO3. 73, 281) iſt

ausgeführt, daß die Anſchauung von der Notwendiga

keit einer „formellen Identität“ zw . Bezogenen u.

Afzeptanten nicht zu billigen ſei, ein ſolches Erfordernis

weder vom Geſ. aufgeſtellt noch durch innere Gründe

gerechtfertigt ſei u . die Identitätsfrage durch die Ur

fundé allein niemals gelöſt werde; die Möglichkeit

des Vorhandenſeins mehrerer Perſonen an demſelben

Drte ſei ſtets gegeben . Bei Abweichung des Afzeptes

von der Adreſſe ſei erheblich, daß Perſonen, an die

der Auftrag nicht gerichtet ſei , ſchwerlich zum Afzept

geneigt ſein werden, wie auch das dem W. zugrunde

liegende Rechtsverhältnis, das häufig über die ins Auge

gefaßte Perſon Aufſchluß gebe. Hier wird der zur

treffende Gedanke ausgedrüđt, daß es nicht darauf an

kommt, wer als Bezogener genannt, ſondern wer als

ſolcher gemeint iſt . Þat dieſer akzeptiert u . läßt ſich

dies mit den für den WProzeß beſchränkten Beweis

mitteln feſtſtellen , ſo muß dies für die Annahme der

in Art. 21 WO . geforderten Jdentität ausreichen.Auf

jenem Urt. baut ſich das Urt. des Sen. v. 18. Nov.

1920 auf (RGZ. 100, 227 ) . Hier wird Wert darauf

gelegt, ob das Atzept ordnungsmäßig iſt u . ſich etwas

von ihm Abweichendes nur bei der Adreſſe vorfindet .

In dieſem Falle fönne es ſich nur um Erforſchung des
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Willens der Beteiligten , d . h . darum handeln, ob der den Umſtänden, die den Betrieb des Angekl . vom
Ausſteller mit der Angabe der Adreſſe den Afzeptanten GroßhBetrieb unterſcheiden. Die Straft. ſelbſt hat

gemeint u . dieſer die Adreſſe im gleichen Sinne ver- die Zahlungsfriſten hervorgehoben, die der Angell.
ſtanden habe, es ſich alſo nur um

Úngenauigkeiten gewähren mußte, u . mit Rüđſicht hierauf den übl.

bei Bezeichnung der Berſon desjenigenhandle, der GroßhZuſchlag von 3 % auf 5 % erhöht; ob durch

als Bezogener gewollt war. Das Urteil billigt dann dieſe Erhöhung der dem Angefl. gutzurechnende kapital
weiter die Geſichtspunkte der

Unwahrſcheinlichfeit einer zins ausreichend berüđſichtigt iſt, hängt davon ab, in
Atzeptierung durch jemanden, an den der Auftrag wieviel Fällen u. auf wie lange Zeit ſolche Zahlungs

nicht gerichtet war, u . den weiteren, daß die Beki. friſten gewährt wurden u. ob er eigenes Kapital zur
nicht beſtritten hatte, den W.akzeptiert zu haben, weil Verfügung hatte oder teueren Banffredit nehmen

ſieihn als an fie adreſſiert anſah u . daß fie fogar mußte ; es iſt nicht ſicher, ob die Straft. dieſe Geſichts
erklärt hatte, den Wechſel nicht einlöſen zu wollen, punkte beachtet hat. Weiter bedarf der Prüfung, ob
weil ſie aus dem zugrunde liegenden Rechtsgeſchäft nicht das Verhältnis des Geſamtumjages des Angekl .
Einwendungen habe . Hätte das Hero. dieſeErwägungen zur Zahl ſeiner einzelnen Geſchäfte ſowie ſeine Reiſe
beachtet, ſo hätte es zu ſeinem Ergebnis nicht gelangen tätigkeit einen weſentl. Unterſchied gegenüber dem in

können , ohne ſich aus den vorgelegten Urkunden ein Großhandl, übl . Betrieb begründet. usweislich der

Urt. darüber zu bilden, ob denvom No. aufgeſtellten Ueberſicht überſtiegen die einzelnen Lieferungen des
Erforderniſſen nicht genügt ſei. Aus der die Unter- Angefl. nur ſelten 20 Tonnen, ſo daß zur Erreichung

ſchrift „Gebr . Tr. “, aber auf derAnſchriftſeite den Bor- einer beſtimmten Umſaßziffer wohl eine erheblich
drud ,Alwin Tr. & Co., Möbel- u . Bolzwaren - Fabrit, größere Zahl von Einzelgeſchäften erforderlich war,

D. i. Sa.“ tragenden Poſtkarte „ D.i . Sa. den 11. Febr. als im Großhandel . Dazu kommt, daß der Ángefl .

1921 " dürfte ſich ergeben, daß damit die erſte Bes die Geſchäftsleute behuis
Entgegennahme von Bes

ziehung zur kl. hergeſtept wurde, worauf es dann zu ſtellungen vielfach perſönlich aufſuchte u . zu vielen

der der mziehung zugrunde liegenden Lieferung ges ſeiner Abnehmer regelmäßig alle Monate reiſte, um
tommen iſt . Daß zu dieſer Zeit die im Klagewechſel die Meldekarten u . das Geld für die gelieferten Kohlen

als Bezogene bezeichnete Firma gelöſcht war, daß 8 . abzuholen . Mit dieſen Feſtſtellungen läßt es ſich nur

3. der Abſendung der Poſtkarte " der Bell. der alls ſchwer vereinbaren , wenn geſagtwird, daß der An
einige Inhaber der akzeptierenden Firma Gebr. Tr. gefl. nur ſehr geringe

Geſchäftsunkoſten u . wenig
war u. er wenige Tage darauf an Stelle eines vor Urbeit gehabt habe. Dieſer Widerſpruch bedarf der

Jahresfriſt ausgeſchiedenen Geſellſchafters einen neuen Aufklärung. Es iſt ferner zu prüfen, ob nicht die
aufgenommen hat, ergibt ſich aus dem Sandelsregiſter.

Arbeitsleiſtungen u . die
Beſchäftsuntoſten, insbeſ. die

Hiernach dürfte der Schluß nahe liegen, daß die Ri . Reiſeſpeſen, die der Angekl. zur Erreichung des Geſamt

den W. ziehen wollte auf die beſtellende Firma, die umſages aufwenden mußte, ein weſentlich ungünſtigeres

dann auch akzeptiert hat, u . fie nur durch denerwähnten, Berhältnis aufweiſen als im Großh ., u. ob nicht des
in die Augen fallenden , die längſt erloſchene Firma Álwin halb eine Erhöhung des prozentualen Zuſchlags für

Ir . & Co. angebenden Vordruď auf den noch benußten
Geſchäftsunkoſten u .

Unternehmerlohn geboten er
Poſtkarten zu der unrichtigen Bezeichnung verleitet ſcheint. Würde fich freilich die Tätigkeit des Angell . ,
worden iſt. Daß aber die FirmaGebr. Tr. ſich beim Atzepte insbeſ. deſſen Reiſetätigkeit, gegenüber dem normalen
als die in derAngabe der bezogenen Firma gemeinte ans Stohlenhandel als

unwirtſchaftlich erwieſen haben , ſo

geſehen hat,dürfte taum zweifelhaft ſein . Aus dem könnte inſoweit keine Vergütung zugebilligt werden .
Atzepte der Firma Gebr . Tr. fann der Bell. als einer (Urt. d . I. Strs. v. 17. Nov. 1922, I D 1727/21).

ihrer Geſellſchafter in Anſpruch genommen werden,

auch wenn die Unterſchriften bei dem Afzept u. den

II.

übrigen erwähnten Urkunden nicht von ihm herrühren

fouten (8$ 128, 129 KØB.) . (Urt . d . V. ZS. v . 5. Juli
Salbarjanhandel. Nach den Feſtſtellungen hat

1922, V 220/22).

Sch . fich um den Ankauf von Salvarſan (= S.) be

müht u. ſich zur Abnahme deſſen bereit erklärt, was

ihm 9. als S. anbot . Beide meinten, es ſei echtes S.

Tatſächlich war das , was 3. dem Sch. anbot, kein S.,B.
Strafſachen.

ſondern ein faſt wertloſes Gemiſch aus Kochſalz, Eiſen
ofer u . Antimon, das keine Heilkraft hatte, ſondernI.

bei Anwendung auf Menſchen
geſundheitsſchädlich ge

Breidtreiberei.
Großhandeld- .

Kleinhandeløgu- wirkt hätte . Ein ſolches Gemiſch iſt kein Arzneimittel

1dläge. Die Straflammer hat den Angeklagten als ( = ArM.) i . S. des 8 2 der BRVO. v . 22. März 1917.
Großhändler angeſehen u. ihmdemnach nur den Großh.- Wie das RG. bereits ausgeſprochen hat (RGSt. 56 ,

Zuſchlag zugebilligt, der allerdings mit Müdſicht auf 111 , 256), kommt es für die Anwendung der ArMBO.

die Stundungen um 2 % erhöht worden iſt. Aus- auf Beſchaffenheit u . Eigenſchaften der Ware an. Ein

weislich der Ueberſicht über die Geſchäfte hat aber Gemiſch ohne Heilwirkung iſt nicht zur Linderung ,

der Angell. zum größten Teil unmittelbar an Ver- Heilung oder Verhütung von Krankheiten beſtimmt,
brauchergeliefert, alſo

Kleinhandelsgeſchäfte geſchloſſen. ſondern zur Täuſchung im Handel u. Verkehr. Es

Es iſt nun nicht ausgeſchloſſen , daß auchfür ſolche liegt daher in dem Anfauf dieſes Gemiſchs u . in

Geſchäfte nur die im Großh. übl. Vergütungen ange . ſeinem Verkaufe durch f. fein Handel mit S. Es

meſſen ſind, ſoferne ſie ſich nach Art u. Menge der bleibt daher zu prüfen , ob in der ſonſtigen Tätigkeit
Belieferung dem Großhbetriebe nähern ; dies wird der Angell. ein ħandel mit ArM . erblidt werden kann.

meiſtens der Fall ſein, wenn
Stohlengroßhandl., alſo Das iſt bei J. zu verneinen . Denn ſeine Tätigkeit

Firmen , deren Betrieb im allgem . auf den Verkauf hat ſich auf das
Verkaufsangebot der Ware beſchränkt,

an
Wiederverkäufer gerichtet iſt , an

Großverbraucher, die er für S. hielt. Da dieſe fein ArM. darſtellte,

etwa an Eiſenbahnen oder große Induſtrieunter- hat ſich ſein Handel auf einen Gegenſtand bezogen,

nehmungen, liefern . Eine Annäherung an die Formen bezüglich deſſen fein Handelsverbot beſteht. Das ſeine

des
GroßhBetriebs kann darin gefunden werden , daß Tätigkeit irgendwie auf den Umſat echten S. gerichtet

der Angell. die Kohlen nicht auf Bager nahm, ſondern geweſen wäre, iſt nicht feſtgeſtellt. Seine Annahme,

ſeine Kunden unmitielbar von der Zeche aus beliefern das von ihm Angebotene ſei S., läßt ſeine Handlung

ließ . Der ſonſtige Inhalt der Gründe gibt aber zu nur als einen Verſuch des ArMỹandels erſcheinen,

dem Bedenken Anlaß, daß die Straft. dieſem Umſtand der nicht unter Strafe geſtellt iſt. Was Sch. anlangt,

34.weitgehende Bedeutung beigelegt hat gegenüber ſo geht das 16. in
Uebereinſtimmung mit der Rechts

5553
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fung der Ausfuhr geknüpft worden ; die Verſendung

war daher auch für den Angeil, erlaubt. Er konnte

ſich deshalb der verb . Ausfuhr nicht ſchuldig machen .

(nrt. v . 14. Nov. 1922, I D 1671/21). n .

5552

ſpr . des RG. davon aus, daß der Begriff Handel“

im weiteſten Sinne zu verſtehen iſt u . jede eigennüßige,

auf den Warenumſaß gerichtete Tätigkeit umfaßt, ohne

Rückſicht auf die rechtl. Form , in der ſie ſich vollzieht,

ſo daß ein Aufſuchen von Kunden, ein Anbieten von

Waren zum Verkauf, ſei es als Selbſtkäufer oder als

Vermittler, genügt " (ROSt. 53, 316 ). Auch darauf

tommt es nicht an, ob die Tätigkeit im Einzelfalle

von Erfolg begleitet war u . einen Güterumſaß zur

Folge gehabt hat. Da aber die Tätigkeit des Sch ,

ſoweit ſie dem Erwerbe des angebl . S. diente, das J.

beſaß, nicht als UrMHandel gelten kann, weil es

hier an einem taugl. Objekt für einen ſolchen Handel

fehlte, ſo bleibt nur ſein Bemühen um den Ankauf

echten S. übrig, alſo ſeine Tätigkeit auf Ausfindig

machung einer Stelle, wo er ſolches faufen fönne.

Dieſe iſt aber für ſich allein nicht Handel, ſondern

höchſtens Verſuch eines folchen , wenn nicht nur Vor

bereitung . ( Urt. d . I. Strš. v . 24. Okt. 1922, I D 583/22).
5555 n.

III .

Handel mit Silbergeld. Die Straft. hat feſtgeſtellt,

daß der Angell. K. die auf der Barrière gefundenen

Silbermünzen dorthin gelegt hat, um mit dem Angell .

A. über den Verkauf zu verhandeln . Darin fann fein

Unternehmen derVeräußerung i . S.des § 1 Abſ. 2 derBO.

v . 7. Febr. 1920 gefunden werden . Vielmehr iſt noch die

weitere Feſtſtellung erforderlich, daß der Angeli , in

irgendeiner Weiſe – mindeſtens durch ichlüſſigeHand

lungen ſeinen Willen, das mitgebrachte Silbergeld

zu einem den Nennwert überſteigenden Preiſe zu ver

äußern , dem Geſchäftsinhaber oder einem Angeſtellten

erklärt hat. Das ħinlegen des Geldes enthält für

ſich allein noch keinen Anfang der Ausführung. (Urt .
d . I. Strs, d . 20. Oft. 1922, D 893/22) .

Oberſte8 Landesgericht.

A. Zivilſachen.

I.

Der Nachlaßpfleger ift zur Bertretung der Erben

jolange berechtigt, als die Nachlaßvflegefriſt nicht auf:

gehoben ift . Die Witwe u. die Kinder des verſt. 1. N.

haben die Erbſchaft ausgeſchlagen ; da unbekannt war,

wer ſonſt Erbe ſei, der Nachl. aber der Sicherung be

durfte, ordnete das Nachlo. Nach Pfl . nach § 1960 BGB.

an. Die Erbenermittelung iſt noch nicht abgeſchloſſen.

Die bisher vernommenen Erben haben ausgeſchlagen.

Ein Neffe des Erbl., Dr. S., hat mit einer von der

Bürgermeiſterei R begl . Zuſchrift die Erbſchaft aus

geſchlagen . Das NachlG. hat dieſe Ausſchlagung als

formungültig erklärtu. feſtgeſtellt, daß Dr.S. Erbe

bleibe. Der Nachlpfl. u . die Witwe haben das zum

Nachl. gehörige Anweſen verkauft u . aufgelaſſen. Der

Vertrag wurde vom Nachlo . „für die unbekannten

Erben nachl.-gerichtl. genehmigt“ ; Das Orba. hat

den Vollzug abgelehnt, weil neben den unbefannten

Erben bereits ein Erbe feſtgeſtellt ſei, für den § 1960

BOB. nicht mehr zutreffe ; der Pfleger habe nur die

unbekannten Erben zu vertreten ; auch ſei nur für

dieſe die Urk. genehmigt; es hätte der Mitwirkung

des Dr. S. bedurft. Die Beſchw . des Pfl. blieb ohne

Erfolg . Auf die weitere Beſchw . hin wurden beide Bes

ſchlüſſe aufgehoben u . die Sache an das Grbl. zurücoer

wieſen. Gründe: Die Nachlaß Pfl. iſt nicht angeord

net zur Beſorgung einer einzelnen Angelegenheit, mit

deren Erledigung die Pfl. von ſelbſt fraft Geſekes

ihr Ende erreichen würde ( 1918 Abſ. 3 BOB . ) .

Sie iſt uneingeichränkt als allg . Pfl. angeordnet zur

Sicherung des Nachl . für alle ihn betr . Angelegenheiten

der Perſonen, welche Erben ſein werden . Die Nachl.

Pfl. endet in dieſem Fall nach der allg. Regel des

$ 1919 SOB . erſt, wenn ſie das Nachlo ., das nach

8 1962 BOB. an die Stelle des Vormg. tritt , aus

drüdlich aufhebt. Solange dies nicht geſchehen , iſt

der Nachlpfl. der geſeßl . Vertreter aller Perſonen , die

ſich als Erben herausſtellen ; als ſolcher iſt er fraft

ſeines Amtes ermächtigt, für alle Erben zu handeln .

Ob u. wann der Grund für die Anordnung wegges

fallen u. dieſe aufzuheben iſt, prüft u . entſcheidet das

Nachlo. Da die NachlPfl. nicht aufgehoben iſt, iſt

auch der vom Nachlo , bei der Genehmigung gemachte

Zuſa „ für die unbekannten Erben“ unbeachtlich. Das

ergibt ſich nicht nur aus § 1919 i . Verb . m . $ 1915

BOB . , ſondern auch aus Gründen der Sicherheit im

Rechtsverkehr. Es entſpricht dem Zwecke der Nachl.

Pil ., durch welche eben die Möglichkeit geſchaffen

werden ſollte, daß für den Nachl. gehandelt werden

kann, obwohl die Erben noch nicht oder nicht alle

oder nicht ſicher u. endgültig ermittelt ſind. ( Beſchl.

des zS . d . 30. Sept. 1922, III 72/1922). M.

5554
n .

IV .

Die Uebertragung einer Ausfahrbewilligung iſt nicht

unzuläſſig, wenu fie nicht für die Perſon ſoudern für

die Sache erteilt iſt. Nach S8 1 u . 2 der BRVD .

betr . Verbot der Ausfuhr von Goldwaren v . 13. Juli

1916 iſt zwar das Unternehmen der Ausfuhr aller

Waren verboten, die ganz oder teilweiſe aus Gold

hergeſtellt ſind ; durch § 3 iſt der Meichskanzler aber

ermächtigt worden , Ausnahmen von dem Verbot des

$ 1 zuzulaſſen . Dieſe Ermächtigung hat er auf die

Reichsbant weiter übertragen u . legtere pflegte ſich

ſpäter bei ihren Entſchließungen (ohne geſeßl. Reges

lung ) , gewöhnlich der Mithilfe des am 1. Juni 1919

ins Leben getretenen Metallwirtſchaftsbundes zu be

dienen . Entſcheidend konnte es deingemäß nur darauf

ankommen, ob die Reichs für beſtimmte Goldwaren

eine Ausnahme von dem Ausfuhrverbot zuließ . Das

geſchah aber nach allgem . Uebung gewöhnlich mit

Stempelaufdruď auf die Ausfuhrfaktura u. ſtets ohne
Nennung eines beſtimmten Ausfuhrberechtigten, jo

daß von einer unzuläſſigen Uebertragung der da

nach in Abweichung von ſonſtigen Ausfuhrerlaub

niſſen (RUSt. 56, 125) – jeweils nur rein ſachlichen

Ausfuhrbewilligung nicht die Rede ſein fonnte . Auch

hier lautet der Beſcheid der Reichebank auf das mit

dem Namen der E. B. unterzeichnete Geſuch des Be

ſchwF. ganz allgemein auf Zulaſſung des goldenen

Brillantfreuzes zur Ausfuhr binnen zwei Monaten .

Daneben kann der vorherigen „ Bewilligung“ der

Geſchäftsſtelle des Metallwirtſchaftsbundes trop der

äußeren Verbindung mit dem Beſcheid der Reichsbanf

ſtelle feine weitere rechtl. Bedeutung zuerkannt werden

als die einer gutachtl. Neußerung zu dem Beſuch vom

Standpunft der deutſchen Edelmetallinduſtrie. Die

hierin vorgeſehene „Bedingung “ der Beſchränkung der

Ausfuhrerlaubnis auf die Perſon der Bittſtellerin iſt

jedoch nicht von der Reichsbant ſelbſt an die Zulaſ

5518

?

II.

Teftamentsvollſtred ang oder befreite Vorerbſchaft ?

M. S. in C. hat in ſeinem Teſt. v . 20. Mai 1905 ſeine

Frau u . ſeine 3 Kinder zu Erben eingeſeßt. Er hat

weiter verfügt , daß ſeine Frau bis zu ihrem Tode den

Nießbrauch u . die uneingeſchränkte Verfügung über den

ganzen Nachlaß, insbeſ.das Necht zum Verkauf oder zur

Verpfändung der Grundſt . haben ſolle , u . daß ſeine

Kinder ſich mit dem zu begnügen haben , was nach
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dreiKindern au je y beerbt worden
biri de element inte fich mit mein begnügen

foluiten,wasnachdem

dem Tode ihrer Mutter übrig ſein werde (§ 2). Ends

lich hat er in 83 für den Fall der
Wiederverheiratung

ſeiner Frau beſtimmt, daß ſie vor Eingehung der Ehe

den Nachlaß teilen u .wie jedes Kind '/4 erhalten ſoll.

M. S. iſtam 12. Jan. 1909 geſtorben . Das NachlGer.

hat auf Antrag der Witwe einen Erbſchein ausgeſtellt,

daß M. S. auf Grund Teſt. von ſeiner Witwe u. ſeinen

der
Witwe u. die Ver:

fügung mit der Befugnis zum Verkauf u . zur Ver

pfändung der Nachlaßgrundſt . zuſteht u . daß ſie ſich bei
Wiederverheiratung mit den übrigen Erben auseinan:
derzuſeßen hat. Am 28. Apr. 1922 hat die Witwe an

das Nachl6er. den Antrag geſtellt, den Erbſchein eins
zuziehen u. einen neuen dahin auszuſtellen, daß M. S.

von der W. u. den drei Kindern zu je "/ beerbt u . daß

die W.
Teſtamentsvollſtreckerin ( = TV .) geworden iſt.

Das Nachl6er. hat den Erbſchein eingezogen, den

Antrag auf Ausſtellung eines neuenaber abgelehnt.

Es iſt davon ausgegangen, daß der Erbſchein richtig

die W. als befreite Vorerbin u. die 3 Kinder als Nach

erben zu bezeichnen habe, daß der anders gerichtete

Antrag aber mit dem Teſt. nicht vereinbar u .eine Er
nennung der W. als TV . aus ihm nicht zu entnehmen

ſei . Beſhw. u . weitere Beſchw . blieben ohne Erfolg.

Gründe : Der Erbl. hat ſeine Frau u. ſeine 3

Kinder zu Erben ernannt. Wären ſie als Miterben zu

gleichen Teilen berufen , ſo wären damit die Anord

nungen in den S $ 2 u . 3 unvereinbar. Die allg. Be

rufung zur Erbſchaft kann aber ebenſogut eine Ernen

nung zu Miterben wie die Anordnung einer Vor- u .

Nacherbſchaft in ſich ſchließen . Denn auch der Vorerbe

u . der Nacherbe find Erben i . S. des Geſ.($ 2100) . Wie

die Frau u . die Kinder bedacht ſind, iſt daher nach

iſt, foll Serr des Nachl. ſein . Sie ſoll eine freiere Stellung

haben als der Nießbraucher. Ungezwungen laſſen ſich

die 88 2, 3 nur auslegen,wenn man annimmt, daß zu

nächſt die Witwe Vorerbin , die 3 Kinder Nacherben

i . S.des § 2100BOB. ſind. § 2 iſt der Ausdruck dafür,

daß der Erbl . die befreite Vorerbin von den Beſchrän

kungen befreien wollte ( 2136 BGB.) ; $ 3, wonach die

die
uneingeſchränkte erhalten u

Tod ihrer Mutter noch übrig ſein werde, entſpricht den

im § 2137 Abſ. 1 u . 2 aufgeſtellten
Auslegungsregeln

über die Befreiung des Borerben. Eine Nacherbfolge

fann auch ſo angeordnet werden, daß ihr Eintritt an

eines von mehreren Ereigniſſen geknüpft wird, ſei es

an den Tod des Vorerben, ſei es an die Wiederver
heiratung. Wenn in dem leßten Fall die Șeraus

gabe ſo angeordnet iſt, daß die Frau u . die Kinder je

1/4 erhalten ſollen, ſo liegt hierin die Anordnung, daß

die ſich
wiederverheiratende W. u . Vorerbin gegenüber

den als Nacherben berechtigten drei Kindern einen Ber:
mächtnisanſpruch in der Höhe von 4 erhalten ſolle.

(Beſchl. des 35.1. 10. Oft. 1922, III 79/22) M.
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zu . deträumt im § 2 der W. bis zu ihrem Tode den Nieß

brauch u . die
uneingeſchränkte Verfügung, insbeſ. das

Mecht zum Verkaufoder zur Verpfändung der Grundſt.

ein . Die BeſchwF. erbliden hierin die Anordnung

einer TV . Das trifft nicht zu. Es iſt zwar nicht

ausgeſchloſſen, daß einMiterbe zum TV. ernannt iſt,

ſowie daß ein zum TV. ernannter Miterbe auch zu

ſolchen Verfügungen befugt fein fann, die in ſeinem In

tereſſe liegen ( NO. 61 , 139 ). Die Anordnung einer

TV. liegt aber nur vor, wenn gewiſſe Befugniſſe nicht

ausſchl. im eigenen Intereſſe des Berechtigten über

tragen werden . Daran fehlt es hier . Der Inhalt des

Teſt. rechtfertigt die Annahme, daß der W. mit dem

Nießbrauch auch die Befugnis zur Verwaltung u. Ver

fügung nicht im Jntereſſe der Kinder, ſondern ledigl .

im eigenen Intereſſe übertragen iſt. Hiefür ſpricht

namentl., daß ihr dieſe Rechte nur bis zu ihrer Wieder

verheiratung zuſtehen ſollen. Abgeſehen davon würde

die Annahme einer TV. zu Ergebniſſen führen , die dem

offenbaren Willen des Erbl. zuwiderliefen. Insbeſ. wäre

die Witwe als TV. für ihre Verwaltung u. ihreVer

fügungen den Erben verantwortlich (S$ 2216, 2218,

2219 BOB.) . Auch dürfte ſie das, was ſie durch

eine Verfügung erlangte, nicht für ſich verbrauchen

($ 2218). Daran würde es nichts ändern, daß der

Witwe der Nießbrauch eingeräumt iſt. Denn auch der

Nießbraucher eines Nachl. ($ 1089) darf nicht die Sub

ſtanz für ſich verwenden . Nach § 2 ſollen aber die

Kinder ſich mit dem begnügen , was nach dem Tode ihrer

Mutter noch übrig iſt. Die Witwe foll alſo zu ihren

Gunſten über den Nachl. verfügen u. das dadurch Er

langte für ſich verbrauchen dürfen. Dieſe Erwägungen

ichließen auch die Annahme eines Nießbrauchs aus.

Der Nießbrauch fönnte nur als Vermächtnis zugewendet

ſein. Dieſes begründet nur ein
Forderungsrecht ( 2174

BGB. ) . Die Anordn. des Erbl. hat aber erſichtl. nicht

die Begründ . eines Rechtes, von anderen die Uebertrag .

des Nießbrauchs zu fordern, ſondern die unmittel

bare Zuweiſung dieſer Befugniſſe an die Witwe zum

Gegenſtande. Die Witwe, die im § 1 als Erbe ernannt

III .

Die Eintragung in das ØReg. uath $ 12 GB.

tanu u. U. auch durch Einreichung einer öffentl . begl .

Abſchrift angemeldet werden. Die Wimeldung der er:
höhung des uftienkapitals bei dem Gericht, in deſſea

Bejirt die G. eine
zweigniederlanjang hat, braucht

die Augabe des Betrags ui ht zu enthalten , zu welchem

die Attien ausgegeben werden . Eine Ag., die ihre

Þauptniederl. in K.inBaden und 12 ZweigN.,darunter

eineſolche in S.in Bayern hat, hat ihr Grundkapital

erhöht. Die Erhöhung meldete das bad . Notariat in

St. zur Eintragung in das HR . S an. Der Notar ſandte

einem der AG . , bei welchen Zwei N. beſtehen , die von

dem Vorſtande der AG.
unterſchriebene u , vom Notar

begl . Anmeldung in Urſchrift, den anderen AG. aber

nur eine begl . Abſchrift dieſer Anmeldung. Sämtl.
AG. - en , bei denen Zweig N. beſtehen, wurde ferner

eine Ausfertigung des Prot. über die GenVerſ. u . eine
Beſcheinigung des AG. A. als des Gerichts der HauptN .

über die Eintragung zum HR. in S. mitgeteilt. Das

AG. S. wies dieſe Anmeldung zurück u. forderte, daß

die Anmeldung die perſönl. Unterſchrift der Vorſtands

mitglieder enthalte u durch die Angabe des Betrags

ergänzt werde , zu welchem die neuen Aktien ausge:

geben werden . Die Anmeldung durch den Notar ge

nüge nicht, weil die von ihm beurkundete Erklärung

nicht die Anmeldung ſelbſt enthalte. Der Einſpruch

der AG. wurde
zurücgewieſen u. die Beſchw vom .

verworfen. Auf die weitere Beſchw . des Notars wurden

die Beſchl. des AG . u . 16.aufgehoben . Gründe : Die

Beantwortung der Frage, ob der Notar verpflichtet

ſei, die begl. Anmeldung in Urſchrift vorzulegen oder

ob die begl . Abichrift genüge, hängt von der Aus

legung des § 12 Abſ. 1 HOB ab, wonach die An

meldungen zum HR. perſönl. bei dem Gerichte zu bewirken

oder in öffentl . begl . Form einzureichen ſind. Die Ab

ſicht des Gej. wird regelmäßig dahin gehen, daß die

Anmeldungen “ einzureichen ſind d . h . die tatſächl. zur

Anmeldung abgegebenen Erklärungen u . zwar in öffentl.

begl . Form . Dieſer Anforderung wird regelmäßig die

begl . Abſchrift nicht genügen . Vier ha.idelt es ſich aber

um eine von 12 Zweign. in ebenſoviel AG.-Bezir

ten. Die
Kapitalserhöhung iſt bei dem Ger . der

ĎauptN eingeiragen . Die Herſtellung von weiteren

12 Urſchr .würde erhebl . Koſten verurſachen . Ein ernſtl.

Zweifel, daß die begl . Abſchrift der Urſchrift gleich -

fommt, fann ſich nicht erheben . Deshalb iſt hier dem
Erforderniſſe der Anmeldung in öffentl . begl . Form

genügt. Nach dem offenbar
verbeſſerungsbedürftigen

Ausdruď des Geſ. iſt auch in die
Veröffentlichung der

Zweigx. der Betrag aufzunehmen, zu welchem die
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verſchlechtert (RGSt. 44, 294). (Urt. d . II . Strs . v .

16. Nov. 1922, II 341/1922) . Ed .
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Attien ausgegeben werden (88 286 S. 2, 1. Halbf.,

284 46.5 BOB.), die Borſor. aber, daß in der Ans

meldung dieſer Betrag anzugeben iſt, bleibt außer An :

wendung (83 286 S.2, 2. Halbf., 281 Abſ. 3 , 19 ) A6.3

BOB.) . Sienach tann zweifellos das Neger. Antwort

auf die Frage u. die erforderl. Nachweiſe erwarten u .
verlangen . Jn der Anmeldung braucht aber die An

gabe des Betrages nicht enthalten zu ſein u . das AG .

tonnte nicht erzwingen, daß die Angabe in die An :

meldung aufgenommenwerde. ( Beſchl. des 35. v .

22. Nov. 1922, III 106/22) . M.

5047

am 19.

onten; insbeſ.Fann nicht begmeifecehem ditis die 3uited.desuct,an den Angeti.,Bekober

B. Strafia dhe n .

I.

ju den Fälleu des Art. 20 ubj. 4 BolStGB. iſt

nur die Erjakpflicht nicht der ziffern näßige Betrag feft

zuſtellen . Wenn jemand zu tun unterläßt, was ihm unter

Strafe geſeßl. zu tun geboten iſt, ſteht nach Art. 20 Abſ. 4

BSVOB der Bol Ben die Befugnis zu , dieſe Bandi.

ſtatt ſeiner vorl . vornehm : n zu laſſen ; yder dadurch

verurſachte Koſtenaufwand fann jedoch von dem Unges

horſamen nur auf Grund eines richterl. Urteils zwangs

weiſe beigetriebrn w ?rden “ . Scaft dieſer Vorſchr. hat

das Sher. die A. jim Ecjake der dem Stadtrate

durch die zwangsweiſe Wegſchaffung der Möbel ver

urſachten Koſten (850 m ) verurteilt . Die Stk. billigte

dieſe Entſch . ' u lehnte es ab , die A. auch hinſichtl. der

nachträglich vom Stadtrat angemeldeten Poſten für

erſaßpflichtig zu ertlär :n, weil nur die A. Berufung

eingelegt habe u . eine Aenderung zu ihrem Nachteil

durch Š 372 StBO. ausgeſchloſſen ſei. Die Anwend :

barteit . 20 u . 2 begegnet Be

richterl. Urt . , von dem hier geſprochen wird, auch die

Entich eines Strafg . ſein ta in (Édel, K. Blšto 8.

von 1871, 102) . Z veifelhaft dagegen iſt, ob auch der

Betrag des Roſtenaufwands in dem Stcaf arteil feſtzu

leben iſt oder ob ſi h dieſes darauf zu beſchränken hat,

die Erfaßpflicht im alljem (ohne siffe cm . Beirenzung)

auszuſpre hen. Nah Shiedermair, (Polšto B. Aam:

zu Art. 20) erfordert die fi in gemige Auslegung des

Gejebes“ , daß der Mister auch die der Auſtenhöhe in

Berb. m. dzm uct. oder in einem beſ . B2f Gl. jeſtitellt.

Für dieſe Animauung tann au diriui hingewieſen

werden, daß eine dingstoeiſe Beitceibanj ohne

gifferm. Feititel. der Ecjapjord, nicht tunlich iſt. Cross

dem i fließt ſich der Sen. der gegenteiligen A aſi ģt

an , wona h der Straſciugter nur die Eclappfliht dem

Orunde nih feitzuſtellen hat. Dafür ipricht, abge

ſehen von der Entſtehungsgeſ hichte ( Evel, Polsts B.

0. 1861 , 156 ; Polšto B. 0. 1871, 10112 ), daš nicht ans

zunehmen iſt, der Geſeg. habe das Strajverj, mit den

u . U. erforderl . umja igreichen u . jeitraubenden Ecöcs

terungen u. Bew :isergabungen über die Berechtigung

des Aaſaßes u. der ñöhe einzelner Eclip poſter belaſten

wollen , zumal da der BolBeh. doch das 8ht nicht

entzogen wurden la 11, na hträglich sufgetau hte Ecja :

poſten außerh. des Strafverf. geltend zu mihin u. die

Koſten entſpr. den für die Fille des Äct. 16 BSTO B

geltenden Beſt. beizutreiben . Eswir daher die ziffern

mäßige Betrag ju ftcei hen . Ein Bedenken dagegen tann

a118 $ 372 , 393 Abj. 2 der StPO . nicht abgeleitet

werden . Es handelt ſich nicht um eine „ Strafe “, das

Verbot der ref in pojui i . Š . des § 372 St B5 . greift

daher nicht Plak . Auh hat das Š 40 : r über einen

Gegenſtand entichieden, der ſeiner zitändigfeit ni ht

unterliegt. Deshalb wäre auch bei Beſtehenlaſſen der

Entich der Stadtrat A. an der Galtend.nahinj einer

850 M überſteigenden Eciaßiocberung nicht gehindert.

Durch die Streichung wird alſo die Bage der 4. nift

II .

Für Zaftellungen an einen Privatti., Mebentl. oder

deſſen Vertreter gelten dieſelben Weft.wie für Zuſtellungen

an einen Augetl. u. denen Berteidiger. Auf die Hed.

des anw . Vertreters des Privatkl. (Prál.) wurde das

in des lekteren Anweſenheit vertündete Urt. dem Briti.

am 11. Oft . , dem Anwalt am 12. Ott. 1922 zugeſtellt.

Mit Schrifti. vom 18. Dkt. 1922 eingel . bei d. Stri ,

begründete der MA. die Reviſion. Sie wurde

als unzuläſſig verworfen. Gründe : Nach 8 383Abſ. 2

StPO. iſt dem Beſchwf, welchem das Urt. mit den

Gründen noch nicht zugeſtelltwar, dasſelbe nach Ein

legung der Ned. zuzuſtellen . Begt der Verteidiger Mev .

ein,ſo iſt der Angell. der Beſchw F.; daher iſt dieſem

ſelbſt das Urteil zuzuſtellen, es ſei denn, daß der Vert.

zum Empfang von Zuſtel. bevollmäht. oder die Zu

ſtellung an ihn ausdrüdl. beantragt iſt. Auch in dieſen

Fällen iſt jedoch die Zuſtell. an den Angell. ſelbſt nicht

unzuläſſig, ſondern wirtjam u . begründetden Bauf

der Friſt (Böwe-Noſenberg, 15. Aufl. Anm. 3 zu 8 333.

StPO.). Was hier von dem Angell. u . dem Vert auss

geführt iſt, gilt auch von dem PrAl . u . dem Nebenfl .

ſowie deren Berte. Denn die StPO. enthält keine Beſt ,

welche in der Richtung gegen dieſe Projeßbet . eine

andere Regelung wie bez . des Angell. erfennen läßt .

Dieſer Auffaſſung iſt auch die Entſchl. des FiſtMin .

0. 23. Dez. 1914 Nr. 21899 betr. Zuſtell. ſtrafgerichtl.

Entſch. Sie beſtimmt, daß in den Fäden , in denen

nau der StPO. ein mit der Hed. anfechtbares Urt.

dem Ungefl. , BrAl. oder Nebenfl. ſelbſt zugeſtellt werden

muß, das Urt. ſtets auch dem Vertreter oder Vert.

zuzuſtellen iſt. Dieſen iſt dabei mitzuteilen , daß gleicha

N -bentl. veranlaßt wurde ; auch fin ) ſie darauf aufs

mertſan zu mahen, daß der Bauf der Friſt für die

Einlegung oder Begründung der R20 , mit der Beſtell.

des Urt. an den Ungefl. , þrkl. oder Nebentl. beginnt.

Die Zuſtell. an den Bert . oder Vertr. auf Grund der

MinE. hat nur die Bedeutungder U cteilsbelanntgabe

zur Kenntnis ; die Friſt zur Einlegung oder Begrün

dung der Mev . wird nur durch die Zuſtellung an den

Aagell. 6jw . Pril. oder Nebenfl. eröffnet (0688 .

Neon 3. 439/16) . Hieran ändert au ý der § 418 StPO .

nichts. Dinach tann der Bekl . im Beiſtand eines ÁX.

erf Heinen oder ſich durch einen mit ſchriftl. Bollmacht

derf. NU vertreten laſten. Ji legterem Fille fönne.

die Zuſtell. an den PcHl.mit regti . W rkung an den

Anwalt erfolgen. Döwe Hellweg verweit zwar in der

12. u . den folg . Aufl. wegen der Zuſtell . auf § 176

3 BO . u. fügt bei : „Na h der Friſung des § 418

(,tö inen ) iſt die Zuſted . an den Anwalt zwar eine

fatultative; indes wird die Beſt. dahin zu verſtehen

feln, daß nach Bevollmächtigung eines Anwaltes alle

3 iſtall . an dieſen zu erfolgen haben, Pofern nicht im

einzelnen Falle ein bel. Grund vorliegt“ (Anm . 5 a) .

Stenglein erwähnt in der 3. Aufl. ſeines Atom n . zur

StPO , dieſe Auffaſſung Bowes u meint in Bem . 2 zu

§ 418 , daß in der nur ſchriftlich zu erteilenden Dull

macht zur Vectretung eo ip 30 au h die Zuſtellungs:

ermichtigung liege . In der Fußito te ** ) bemerft er

aber, daß dieja Zuſtellung sermå htigung die Zuſtellung

an den KX. nicht notwendig mache. Er nimmt Bes

zug auf die in der Samml.des DBŚ. M inchen 2, 276

veröffentlichte Entſcheidung. Wie ſchon dec 1,416 ebenda

ab jedr. Beſ hl. ſteht au ħ eritere auf dem Standpunft,

daß der SPO . Projeßbevollm . i . S. des 162 3 BO .

( ießt § 176)fremd find; gem . § 37 ſind auf das Berf.

bei Zuſtell. die Vorſchr. der 3PO . über Zuſt:I. nur

entſpr. anwendbar. Die erſtere Entſch . Tihließt daraus,

daß es dem Ger. unbenommen bleibt , ſeloſt dann , wenn

der Brki . bei der Einlegung der Heu , die 3 iſtell. des



Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1923. Nr . 1 u . 2 . 23

Beſt ſelbſt widerlegt, denn Art. 114 MV. läßt eine

Beeinträchtigung derperſönl. Freiheit auf Grund von

Gefeßen, § 16 bayer. VerfUrt eine Einſchräntung nach

Maßgabe der Geſ. ausdrüdlich zu. ( Ürt. d . I. Sts .

d . 21. Nov. 1922, I 548/1922 ). Ed .
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Urt. an den von ihm bevollm . HA. beantragt hat,

die Zuſtell. an den PrAl. ſelbſt anzuordnen . Auch der

ebenda 10,68 veröffentl. Beſchl. ſchließt ſich derMeinung

in 2, 276 vertretenen an. Das DIG. Þamburg hat

in einer Entſch . v . 25. Sept. 1915 (13. 1915, 1547 30)

ausgeſprochen , daß die 88 176—179 BPD. auf das

Strafverf. nicht anwendbar ſind u. daß insbeſ. eine

analoge Anwendung des § 176 auf den Angeſchuldigten

u . den Berteidiger ausgeſchloſſen iſt. Dieſe Entſch.

kommt gleichfalls zu dem Schluß, daß auch bei Er

mächtigung eines Vert . das gilt nach dem früher

Erörtertenauch vom Vertr. des Þrál. oder Nebentl.

zum Empfang von Zuſtell. leßtere an den Angell. uſw.

jelbſt mit der Folge wirtſam iſt, daß dadurch die Friſt

des § 385 Abſ.1 SIPD. in Bauf geſeßt wird. Auch

die 15. Aufl. von Löwe enthält in Anm. 12 zu § 37

die oben erwähnte Bem., wobei auf die angef. Þam

burger Entſch. Bezug genommen wird. Am Schluſſe

der Anm. 12 ſtellt ſich Löwe wieder auf den Stand

punkt, daß in Betr. des Brki. die StPO. in § 418

eine dem § 176 ZPO. ähnliche Beſt. enthalte. Dieſer

Auffaſſungkann der Sen. nicht beitreten . § 418 SIPO .

zwingt nicht zu der Annahme, daß in dieſer Beſt. eine

dem § 176 ZPO . entſpr. Borſchr. beabſichtigt war,

wonach Z uſted . in einem anhängigen Rechtsſtreite an

den für die Inſt. beſtellten Prozeßbevollm . erfolgen

müſſen. Nach Saf 2 des § 418 fönnen die Zuſtell.

an den Pril. mit rechtl. Wirkung an den Anwalt er

folgen . Damit iſt aber nicht geſagt, daß die Zuſtell.

an den PrKl. ſelbſt nicht wirkſam ſein ſollte. Maß

gebend iſt vielmehr das Ormeſſen des Gerichts oder

des Borſißenden, ob die Zuſtell. an den Beſchw F. oder

an deſſen bevollm . Vertr. verfügt wird . (DLO München

Str. 2 ,276) . Hat der Vorſib. die Zuſtel. des Urt. an

den PrKI. verfügt, ſo ſteht ſeine Anordnung auf geſeßl.

Boden . Mit der Zuſteú. an den Pril . iſt die Friſt

des § 385 Abſ. 1 StPO. eröffnet. Die nebenher laufende

Zuſtell. an den Vertr, auf Grund der JuſtMin &. vom

23. Dez. 1914 hat für die Friſteröffnung teine Bedeutung.

Sie ſoll dem Bertr . nur ein Fingerzeig ſein , daß er

die für ſeinen Vollmachtgeber gebotenen Schritte nicht

derſäumt ( 03. a a . D. u . Beſchl. des Sen. vom 6. Juli

1920, Rev Neg. I , 32/1920) . (Urt. d . I. SIS. v . 22. Nov.

1922, I 591/1922). Ed .
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III.

zu 8.361 Rr. 6 StGB. Gültigteit u. Iragweite

der Polizeil. Vorſdr. Die nach § 5 d . KompBQ. d .

4. Jan. 1872 zuſtändige Polizeidirektion hat am4. März

1919 die mit 15. März 1919 in Kraft getretene An:

ordnung in $ 7 Ziff. 3 erlaſſen, daß den Eingeſchriebenen

verboten iſt, mit den Männern zu verkehren, die von

der PolDir. beſ. bezeichnet werden. Dieſe Anordnung

iſt ausdrüdlich als ſittenpol. Vorſchr. zu 8 361 Nr. 6

StOB . bezeichnet, alſo zur Sicherung der Geſundheit,

der öffentl. Ordnung u. des öffentl . Anſtandes erlaſſen.
Jhr Rechtsbeſtand wird deshalb zu Unrecht beſtritten.

Nach Art. 15 PSIOB. hat der ert. Richter bei Abs

urteilung der durch pol . Vorſchr. bedrohten Polüebertr.

nur deren geſeßl. Gültigkeit, nicht aber die Not:

wendigkeit oder Zwedmäßigkeit zu prüfen . Er prüft

demnach nicht, ob die Angell. ſich ſelbſt gegen die

öffentl. Ordnung u . den öffentl. Anſtand verfehlt hat,

ſondern ob ſie die Anordn. verleßt hat, welche die

zuſt. Beh. zur Sicherung der öffentl. Ordnung u. des

öffentl. Ünſtandes für erforderlich erachtet u . geſeßlich

guläffia erlaſſen hat, u . von deren Einhaltung die

Erlaubnis zur Ausübung gewerbsm . Unzucht abhängt .

Mit der Feſtſtell. der Uebertr. dieſer Anordnung iſt

die Berurteilung gerechtfertigt; eine Bemängelung der

ausdrüdlich feſtgeſtellten Kenntnis von dem Inhalte

der Anordnung iſt in der RevJnſt. unzuläſſig. Die
Müge, daß § 7 Ziff . 3 der Vorſchr. gegen Art. 114 NV .

u. § 16 der bayer. BerfUrt. verſtoße, iſt durch dieſe

Oberlandesgericht München.

Bolftredung des Räumung @urteil des Bermieter

gegenden Aftermieter. $. hat 4 im pauſe desKl. gemies

tete ZimmermitGenehmigungdes Kl. an den Betl. weiter

vermietet. Nach ordnungsmäßiger Beendigung des Miets

verhältniſſes des B. hat derKl. gegen den Bell. Urteil

auf Näumung erwirkt . Ausweislich des Urt ſtand

Bell. in teinem Vertragsverhältnis zum Al. Der Ger.

Volz . hat die Vollſtreďung des Urt.mangels Genehmi

gung des MEU, abgelehnt. Das AG. hat die Einwen

dungen des Kl. zurücgewieſen . 16. u. DLG. haben die

Vollſtr. für zuläſſig erklärt. Oründe : § 2 der MBef.

v.13 Aug.1920 (Staatsanz. Nr. 189) in der fürMünchen

geltenden Faſſung der Bet.des Stadtrats v . 6. Juli 1921

(Münchner Gem3. Nr. 55), der den Vollzug eines

Näumungsurteils von der Zuſtimmung des MEA 8

abhängig macht, iſt nicht anwendbar. Die MBek. v .

13. Aug 1920iſt auf Grund der Ermächtigung des

8 5 a ber © 688. i . 6. 8. p 11. tai 1920* (87 88 .

951 ) u . nicht auf Grund der VD über den Wohnungs

mangel erlaſſen. Sie iſt alſo eine AusfBorſchr., die

nur den Mieterſchuß zum Gegenſtand haben kann,

alſo ein Mietverhältnis zw. den Streitsteilen voraus

feft. So ſpricht auch şi der MBet. nur von „ Miet

verhältniſſen "u. vom Vermieter “. Auch die $8 3 ff.
“

haben erſichtlich nur wirkl . Mietverhältniſſe im Auge.

Nirgends iſt aūgem . nur vom „Inhaber von Mäumen “

die Hede, worunter auch zu verſtehen iſt, wer ohne

Mietvertrag mit dem anderen Teile den Maum inne

hat. Zu einer Ausdehnung des § 2, der folgerichtig

ebenfalls nur auf Häumung eines Mieters " des Niu

mungsGl. angewendet werden kann, dürfen auch ſo

ziale Erwägungen nicht verleiten. Eine ſolche Uus

legung würde zu einer Entrechtung des Eigentümers

führen , zu der die MSchVD. v. 23. Sept. 1918/22.

Juni 1919/11 . Mai 1920 teine Handhabe gibt. ( Gegen

die Ausdehnung aufandere Rechtsverhältniſſe als Miet

verhältniſſe auch No. in 3W . 1921,1361**; löwen

ſtein im Einigungg&amt" 1922 Nr. 8, 207) ( Befohl.

des 2. ZS. v . 29. Dez. 1922, Beſchw Reg. Nr. 668/22) .

K.

m
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Gefeßgebung undund Verwaltung.

Jugendgerichte. Am 24. Ott. 1922 wurde dem Reichs

tag der längſt angekündigte Entw . eines JugendGero.

vorgelegt. Er gliedert ſich in einen ſtrafrechtl. u . in

einen ſehr umfangreichen ſtrafprozeſſualen Teil . Ju

gendliche ſind die Perſonen im Alter zw . 14 u. 18 Jahren.

Bis dahin find fie ſtraffrei. Das ſog . Unterſcheidungs

vermögen (8 56 SIOB.) iſt darauf abgeſtellt, ob der

Jugendl.3. 8. der Tat nach dem Gradſeiner geiſtigen

u . fitil. Entwidlung fähig war, das Ungefeßliche der

Tat einzuſehen oder ſeinen Willen dieſer Einſicht ge:

mäß zu beſtimmen ; die Abgrenzung ſchließt ſich da :

mit dem StrafgeſEntw . von 1919 an. Das Straf

mittel des Verweiſes iſt aufgegeben; auf Überweiſung

an die LandespolBeh . ſoll nicht mehr erfannt werden .

Geprüft werden ſol in erſter Binie, ob nicht Erzie

hungsmaßregeln notwendig u . ausreichend ſind; von

Štrafe iſt abzuſehen , wenn ſie genügen , um den Straf

fälligen an ein geſeßmäßiges Beben zu gewöhnen. Die

Erziehungsmaßregeln fann der Strafrichter ſelbſt an :
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ordnen ; er tann aber auch die Anordnung durch das geſe unſeres BOB. förderlich iſt. Die Fülle des Ge

VormG. veranlaſſen. Die Vollſtreďung einer Frei- botenen iſt erſtaunlich groß . Der Komm . nimmt wieder

heitsſtr. fann ausgeſeßt werden, damit der Verurteilte feine führende Stellung ein .

ſich durch gute Führung während einer Probezeit Straf- Dr. jur. Peter Klein , 0. Prof. d . Nechte , Königsberg i . Pr .

erlaß verdienen fann ; die Ausſeßung kann im Urteil

u . nachträglich erfolgen . Aus den ſtrafproz. Vorſchriften Kulemann,W., Die Genoſſenſchaftsbewegung.

iſt hervorzuheben ; Der Jugendl. ſoll vor ein Gericht I. Bd. Geſchichtlicher Teil. Ber . 8 ° 283 S. Berlin

geſtellt werden , deſſen Zuſammenfeßung Gewähr das 1922, (D. Biebmann).

für bietet , daß ſeine Mitglieder bef. Erfahrung in der Das Buch beſchreibt in drei Abſchn. die Genoſſen

Behandlung Jugendlicher beſigen. Man ſieht ein

ſolches Gericht in dem Schöffengericht (ein wiſſenſchaft
ſchaftsbewegung Deutſchlands, der außerdeutſchen Län.
der ſowie die intern . Organiſation . An Darſtellungen

lich gebildeter Richter u . zwei Jugendſchöffen “ ). Die der deutſchen Genoſſenſchaft&bewegung beſteht kein

Geſchäfte des Jugendrichters u . des VormRichters ſollen Mangel, ſo daß das Buch eine etwaige Lüde in der

demſelben Richter übertragen werden . Die Jugends geno ſſenſchaftl. Literatur auszufüllen nicht beſtimmt iſt

ſchöffen ſollen auf Vorſchlag des Jugendamts von Die Darſtellung iſt rein deſfriptiv ; nirgends findet
einem durch die Oberſte Bandesbeh . beſtimmten Organ man Ausblide oder Folgerungen der Richtlinien, die

„ ernannt werden . Beſteht die Zuſtändigfeit des die geſamte Genoſſenſchaftsbewegung aufweiſt, nirgends

Schwurgerichtes, ſo beſteht das Jugendgericht aus zwei ein tieferes Eindringen auf die gemeinjamen Probleme
wiſſenſchaftlich gebildeten Richtern u . drei Schöffen

in öfonomiſcher oder wirtſchaftspolitiſcher Hinſicht.
(das „ große Jugendgericht“), die Unterſuchungshaft Wie dürftig iſt z . B. die Darſtellung der Preuß. Zens

iſt nur zu vollziehen , wenn ihr Zweck nicht durch an- tralg enoſſenſchaftetaſie in freditpolitiſcher Hinſicht!

dere Maßregeln, insbeſ. durch vorl. Erziehungsmaßs Bei der Darſtellung der außerdeutſchen Länder ver

nahmen, erreicht werdenkann. Die Strafvollſtreckung mißt man auch eine ſolche der bedeutſamenGenoſſenſchafts
hat der Jugendrichter. Privatklagen ſind gegen Ju- bewegung Þolens, der Tithe choſlow af ei , von

gendl . unzuläſtig. Seſeg u . Begründung machen den anderen Mängeln, die ich bereits anderwärts beſprochen

Eindruď der Sachlichkeit u . unterſcheiden ſich wohl zu
habe, ganz zu ſchweigen .

ihrem Vorteil von anderen neuen Entwürfen, bei denen Dr. Robert Deumer, Hamburg.

ſich das Mitwirken von Sträften ohne die erforderl.

allg. Bildung nicht verkennen läßt. Sch. Deleuheing, Dr., Das Recht der Erfindung .

(Mannheimer Vereinsdrucerei).

Der Verf. ügt ſich nicht damit, das Erfinder R.

darzuſtellen u. zu erläutern , ſondern bietet mehr, als

der Titel ſagt: Auf einer gründl. hiſtoriſchen Aus

Bücheranzeigen. führung fußend, werden die inneren Zuſammenhänge

des ganzen Stoffs plaſtiſch herausgearbeitet, ſodaß
Geſamtnachtrag zu Staudinger8 Kommentar zum BGB. man die Motive u. Abänderungsbeſtrebungen als etwas

7./8. Aufl., bearbeitet vonErwin Riezler, Friß Seidel, Natürlides erſtehen ſieht. Dabei ſeßt ſich Verf. tritiſch

Karl Kober, Th . Engelmann , Felix Herzfelder . Der. mit den Grundrichtungen des Patenrechts auseinander

8º. XI u. 475 S. München, Berlin , Leipzig 1922 u . gewährt einen lieberblick über die dem Patenrecht

(J. Schweißer Verlag (Arthur Sellier ]). Grund verwandten gewerbl . Shukrechte. Der Tert iſt nicht
zahl geb. 12. mit Zitaten u . Hinweiſen überladen , ſomit zur Ein

Die 7./8 . Aufl . des Staudingerſchen Komm . iſt führung für Baien geeignet. Dem Juriſten iſt es dabei

1912–1914 erſchienen . Seit jener Zeit haben Rechtſpr. ein leichtes, die Queden zu finden, zumal da Verf.

u . Schrifttum unermüdlich weiter gearbeitet, tiefer ge- eine ausgiebige Aufzählung des Schrifttums anfügt .

ſchürft u . Wichtiges gefördert. Aber auch auf dem Juſtigrat Dr. Hugo Cabn I, Rechtsanwalt u . Hodíbuldozent,

Gebiete der Geſellg. – während der Striegs- u . Nach Nürnberg.

friegszeit ſind entſcheidende Aenderungen u . Um

wälzungen eingetreten. Eine Ergänzung des größten, Görtheim , $ . O. , Gerichtliche Schriftvergleis

allein vollſtändiger u . beliebteſten Komm . 3. BOB. chung. Gr. 8º. 15 S. Berlin-Lichtenberg 1922 .

war daher ſeit langer Zeit wünſchenswert. In glüdl . Eine Philippifa gegen eine beſtimmte Methode der

Zeiten , wie ſie uns vor dem Weltkriege beſchieden waren, Schriftunterſuchung u . leider nur dem Eingeweihten

wäre längſt eine Neuauflage erſchienen . Allein
erkennbar – gegen einen ganz beſtimmten Vertreter

die Zeitverhältniſſe, hohe Druckfoſten u . die Unſicher- dieſer Methode. Der Verf. begegnet unſerem Einver

heit, welche Aenderungen die nächſte Zeit auf dem Ge- ſtändnis, inſoweit er die Graphometrie als wiſſen -

biete des BGB.: bringen wird, ließen dieſen Weg ſchaftl. Verfahren auf dem Gebiet der Schriſterper

nicht gangbar erſcheinen .Verlag u . Verf. haben ſich daher tiſe ablehnt ; wir können ihm aber nicht ganz folgen,

entſchloſſen, das Wert durch einen vollſtändigen, nicht inſoweit er die Methode der „ Indizien identität“ , mie

zu umfangreichen Nachtragsband dem heutigen Rechts: ſie z . B. von Schneidert in Berlin , von Rubner

zuſtande wieder anzupaſſen. ſich die in München (von beiden aber wieder auf verſchiedene

Art) vertreten wird , für das wiſſenſchaftl . Syſtem an

lichſter Kürze wiederzugeben u . alles Unwichtige weg : ſieht. Wir glauben vielmehr, daß es eine nach ob

zulaſſen . Dieſer Ausbau des Somm. verdient um ſo jektiv -wiſſenſchaftl. Grundſäßen ſich vollziehende Schrif

größeren Beifall, als auch bei einer fünftigen Neuaufl. tenvergleichung mindeſtens vorerſt, noch nicht gibt,
an dem von den Verf. des Geſamtnachtr. aufgeſtellten ſondern daß auf dieſem Gebiet ſubjektive Fähigkeiten,

Talent u. Begabung die Ďauptrolle ſpielen und daß

einmal zahlloſe veraltete Entſch . u . manche wertlos demnach in der Hauptſache die Erfolge des einzelnen
gewordene Ueußerungen des Schrifttums auszuſcheiden, Sachverſtändigen für die Richtigkeit u . Zwedmäßigkeit

die rechtsphiloſophiſchen Erörterungen erheblich zu ver- ſeines Verfahrens ſprechen .

tiefen , ferner in die Darſtellung des deutſchen Internati : Regrat I. Kl. v . Merz, Polizeidirektion Münden.

onalprivatrechts das Zwiſchenprivatrecht des ſog.Verſ .

FrVertr . einzuarbeiten u . ſchließl, die ausl. Jurisprudenz Verantwortl. Herausgeber : Th. von der Pfordten,

u. Geſeßg . ſoweit heranzuziehen, wie dies für die Ere- Rat am oberſten Bandesgerichte in München

Eigentum von 3. Schweitzer Berlag , München , Berlin und Reipzig .

Druck von Dr. F. P. Datterer & Cie. , München und Freiſing.
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Die Einführung eines Stufenſyſtems in den ſtoßen - es mußte doch auch an der Methode

fehlen . Unbedingte Zucht, ſtrengſte Ordnung u .
bayer. Strafanſtalten .*)

geregelte Arbeit , auf die bisher das HauptgewichtBon Richard Degen, Miniſterialrat im Bayer. Staats: gelegt worden war , find wohl Erziehungsmittel ;
miniſterium der Juſtiz.

aber zu ihrer vollen Wirkung kommen ſie erſt

Die Reformbewegung im Strafvollzug, die dann , wenn ſich zu ihnen das perſönl. Vertrauens:
,

ausgelöſt zu haben das unſterbl. Verdienſt John verhältnis zw . dem Erzieher u . ſeinem Zöglinge

Howarde bleiben wird, iſt nie mehr zum Still- gefelt, daßallen Erziehungsformen erſt den Inhalt

ſtand gekommen . Mochte ſie, wie in Amerika,,
gibt.

ſtartere Wellen ſchlagen , oder, wie in Deutſchland, Die Strafanſtaltsarbeit iſt Erziehungsarbeit

ruhiger ihre Kreiſe ziehen ihre Wirkung auf unter beſ.ſchwierigen Umſtänden. Das Gefängnis,

alle, die mit dem Strafvollzug zu tun haben, iſt der nüchterne Zwedbau mit ſeiner niederdrückenden

immer mächtiger geworden. Leuchtend ſteht über Einförmigkeit , bietet ſchon an ſich für die Er:.

dem neuzeitl. Strafvollzug der Leitfaß, daß die ziehungsarbeit die denkbar ungünſtigſten Voraus:

Gefängniſſe keine Rerker u. Folterkammern ,ſondern jebungen . Fehlt dazu noch die Möglichkeit, die

vor allem Beſſerungs-, Erziehungs- und Reſozia: Gef. fovoneinander abzuſondern , wie es im In

liſierungsanſtalten ſein ſollen . Es gibt wohl tereffe einer erſprießlichen Erziehungsarbeit not

feine Hausordnung in irgend einen der deutſchen wendig wäre, fehlt es insbeſ. wie bei ſo vielen

Länder, die dieſen Leitfas nicht enthielte ; auch älteren Anſtalten, an der erforderl . Anzahl von

die Hau & o. für die bayer. Strafanſtalten b. Jahre Einzelhafträumen, dann ſcheinen fich faſt unüberv
:

1907 bekennt ſich ausdrücklich zu ihm u. gibt windl. Schwierigkeiten zu türmen . Denn ohne

beherzigenswerte Winke über den Weg, auf dem
eine Trennung derjenigen Gef. , die beffernden

dieſes Ziel zu erreichen iſt.

Einflüſſen noch zugänglich ſind, von den Gef., die
In der Theorie war man fich klar u . einig ſolchen Einflüſſen hartnädig Troß u . Widerſpruch

–um ſo ſchwieriger aber erwies ſich die praktiſche entgegenſeßen, " iſt jede erzieheriſche Arbeit in den
Ausführung. Es kann nicht geleugnet werden : Strafanſtalten von vorneherein zur Wirkungs

die bisherigen Erfolge der Beſſerungs- u. Er- loſigkeit verdammt. Dieſe Schwierigkeiten dadurch

ziehungsarbeit in den Strafanſtalten find nicht
zu beſeitigen , daß neue Strafanſtalten gebaut

gerade überwältigend . Zugegeben , daß die örtl .Zugegeben, daß die örtl. werden , iſt durch die Finanzlage auf viele Jahre
Verhältniffe vieler veralteter Strafanſtalten hina

hinaus unmöglich. Sie müſſen alſo auf andere
dernd im Wege ſtanden , daß die Strafanſtalts: Weiſe überwunden werden . Es darf nicht zum

beamten vor einer neuen ſchwierigen Aufgabe Dogma werden, daß Erziehungs- u. Beſſerungs

ſtanden, zu deren Bewältigung ſie erſt Erfahrungen arbeit in den Strafanſtalten mit vorwiegender

ſammeln mußten, zugegeben ſchließlich, daß auch Gemeinſchaftshaft unmöglich iſt. Bayern befißt zwar

hier wieder wie ſo oft im menſchl . Leben die Er:
einige neuzeitliche Zellenſtrafanſtalten , daneben aber

fahrung erwies, wie leicht die Gedanken beieinander zahlreiche ältere, in Gebäuden mit urſprünglich

wohnen u . wie hart im Raume fich die Sachen
ganz anderer Zweckbeſtimmung eingerichtete Straf:

* Anm. der Schriftleitung. Wir glauben anſtalten, die über viel zu wenig Einzelhafträume

der Binigung unſerer Leſer ſicherzuſein ,wennwir verfügen.verfügen . Während früher in dieſen Anſtalten

im Anſchluſſe an die Ausführungen des DRRats Ley- die Gef. ohne Rückſicht auf Vorleben u . Beſſerungs

bold in der vorigen Nummer (S. 11 ) u . zu deren Er:

willen hauptſächlich nach Rückſichten auf die Bes
gänzung eine weitere Abhandlung aus anderer Feder

über den Gegenſtand bringen, die ſich beſonders mit ſchäftigung in großen Abteilungen vereinigt waren ,

der Ausgeſtaltung des Stufenſyſtems in den bayer. iſt es jeßt gelungen, auch in dieſen Anſtalten die
Strafanſtalten befaßt. Gef . nach erzieheriſchen Geſichtspunkten in Gruppen

1
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zu teilen u . ſo die befferungsfähigen Gef . der Ein : erfüllt, mit geſunder Lebensbejahung, ſelbſt auf

wirkung der ſchlechteren Elemente möglichſt zu hoher ethiſcher Stufe ſtehend: ſo ſollte der Straf

entziehen . Bei der Beſchäftigung freilich läßt fich anſtaltsbeamte ſein. Dieſe hohe Auffaſſung ſeines

eine Berührung zw . den einzelnen Gruppen vorerſt Berufes kann ihm nicht eindringlich genug ein

nicht ganzvermeiden ; eine nachteilige Beeinfluſſung gehämmert werden .

iſt aber hier nicht ſo leicht möglich, auch ſtehen Anreiz u . Rodungen ſind ein wichtiges

die Gef. in ſolchen Fällen unter Schweiggebot. Erziehungsmittel. Dem fleißigen Schüler winkt

Die Strafanſtaltsarbeit iſt Erziehungsarbeit Preis u . Anerkennung. Sollte eine gedeihl. er

an einem bef. ſchwierigen Menſchenmaterial. Wie zieheriſche Arbeit in den Strafanſtalten ohne ſolche

ſchwer iſt es ſchon, ein gut geratenes Rind richtig Mittel denkbar ſein ? Iſt es wirklich notwendig ,

zu erziehen ; wie unendlich viel ſchwerer, einen daß das Leben des Gef. fich möglichſt abgeſchlofſen

vom rechten Weg abgeirrten , häufig mit Vor- von den Beziehungen zur Außenwelt, möglichſt

urteilen belaſteten u. allen Heffernden Einflüſſen freudelos u . in gleichmäßiger Einförmigkeit ab

bewußt widerftrebenden erwachſenen Menſchen wieder ſpielt ? Sind das nicht doch noch Rückſtändig

auf einen guten Weg zu bringen. Und das in keiten, die unſerem Strafvollzuge anhaften ? Wie

Zeiten , wo die allgem . Moral in ihren Grund: fann ſich ein Bef . , wenn er nicht zum Heucler

feſten erſchüttert, die Achtung vor der Autorität werden will, zu einer wirkl . inneren Wandlung

des Rechtes u . des Gefeßes gefunken iſt u . die Gier aufraffen, der Monate u . Jahre lang nur die

nach müheloſem Gewinn u. ſchalem Lebensgenuß Wände ſeiner engen Zelle u . die Gefängnismauern

die beſſeren Regungen in ſo vielen Menſchen ſieht, auf den die öde Gleichmäßigkeit der Tages:

nahezu rettungalos überwuchert hat ! Die die ordnung drůdt ! Es iſt kaum zu viel behauptet,

perſönl. Eigenſchaften jedes einzelnen Gef . berüdt- daß die ſtrenge Einzelhaft, unterſchiedelos u . un

fichtigende individuelle Behandlung, auf der jede richtig angewendet , viel mehr ſchadet als nüßt u .

Strafvollzugsreform fich aufbauen muß. ftellt alſo daß die öde Einförmigkeit des Gefängnislebens

an die damit betrauten Beamten hohe Anfors der furchtbarſte Feind aller Erziehungs- u . Beſ:

derungen ; ſie ſekt Menſchenliebe, Menſchenfenntnis, ſerung &beſtrebungen iſt. „ Wir müſſen uns gegen .

Feinfühligkeit , Urteilskraft, ſtrengſtes Gerechtigkeite : wärtig halten " — ich zitiere hier aus der grund

gefühl, Erfahrung im Umgang mit Menſchen u. legenden Entſchl. des Bayer. Staatsmin . der Juſtiz

die Fähigkeit voraus, ihr Vertrauen zu gewinnen . über die Einführung eines Stufenſyftems in den

Der richtige Erzieher wird geboren ; bis zu einem bayer . Strafanſtalten „ daß ſelbſt der freie

gewiffen Grade aber können die Eigenſchaften, Menſch etwas fürchten , hoffen u . ſorgen muß , um

über die er verfügen muß, auch erlernt u . durch das erdrückende Gleichmaß der Tage zu ertragen ..

Uebung erworben werden . Es iſt gar kein Zweifel, Es zeigt von dem in die Tiefe der menſchl. Lebense

daß die Strafanſtaltsbeamten u . bef. die Auffichts- bedingungen dringenden Scharfblic des Dichters
beamten bisher viel zu wenig für ihren Beruf der göttl . Romödie, wenn er als Inſchrift über

geſchult waren . Die bayer. Juſtizverwaltung hat dag Höllentor fekt : Lasciate ogni speranza

deshalb bei allen Strafanſtalten Fortbildungs voi ch'entrate , wenn er die völlige Hoffnung8

ſchulen für das Perſonal eingerichtet, in denen loſigkeit, die den Menſchen zermalmen müßte, zu

in abendl . Unterrichtsſtunden die Schüler von den einem Merkmal der Höllenpein macht. Und hat

Oberbeamten , dem Geiſtlichen , dem Lehrer u . dem nicht der Dichter, der das Wort geprägt hat, daß

Arzte auf allen Gebieten ihrer Tätigkeit eingehend der Menſch noch am Grabe die Hoffnung auf-:

unterrichtet werden u . in denen bef. die Behandlung pflanzt, in der Erkenntnis der belebenden u . an

der Gef . einen weiten Raum einnimmt. Außerdem feuernden , für den Menſchen unentbehrl . Wirkung

finden über alle dieſe Gebiete einmal wöchentlich des ſchönen Götterfunkens feinen jubelnden Hymnus

an das dienftfreie Perſonal Vorträge ſtatt. an die Freude geſungen ? Laſſen wir alſo die

Die Arbeit der Strafanſtalt&beamten iſt Er: Sonnenſtrahlen der Hoffnung u . der Freude in

ziehungsarbeit . Erziehung iſt, wie ein hervor- das Düfter der Gefängniſſe, geben wir dem Gef.

ragender Pädagoge ſagt, nur Beiſpiel u . Liebe. die Hoffnung, daß er ſich durch ſein Verhalten

Liebe , Menſchenliebe, Nächſtenliebe, chriſtl. Raritas kleine Vergünſtigungen , die immer Freuden für

- das iſt der Zauberſchlüſſel, der auch die vers ihn ſein werden, verdienen kann u . ſteigern wir

ſtodteſten Herzen öffnet. Alle Arbeit in den Straf- dieſe Vergünſtigungen zu wirkl . kleinen Freuden ,

anſtalten iſt umſonſt, wenn ſie nicht getragen wird die wir zugleich zu erzieheriſchen Zwecken ausnüşen

von jenem Fluidum , das aus einem warmen Herzen können . Freilich dürfen dieſe Freuden dem Gef.

Vertrauen heiſchend u. erwecfend dem Nebenmenſchen nicht in den Schoß fallen . Er muß um fie ringen

entgegenſchlägt. Nicht Rerkermeiſter u . Folter- u. nur dem Geläuterten dürfen ſie zuteil werden . “

Inechte ſollen die Strafanſtalt&beamten ſein ; die Aus folchen Gedanken entwickelt ſich ganz von

ſchönſte ' u . größte Aufgabe ward ihnen zuteil, felbft ein Syſtem , das in der Behandlung der

Menſchenſeelen zu retten , die ſchon verloren waren Bef. , je nach dem Fortſchreiten ihrer durch die

oder ſich zu verlieren drohten . Von unveripüſti. erzieheriſche Einwirkung erzielten inneren Wandlung ,

Idealismus getragen , von kräftigem Optimismus mehrere durch die Gewährung immer größerer

,
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Vergünſtigungen u . Freiheiten fich kennzeichnende | giſche Fehler, dieſe Klaſſen von Gef. als hoffnungs

Abſchnitte oder Stufen vorſieht. Ich bin überzeugt, los Verlorene geradezu zu ftigmatiſieren ; gerade

daß dieſes Syſtem das Syſtem der Zukunft iſt u . an ihnen jou das Stufenſyſtem ſeine Kraft er

daß es allein imſtande ſein wird, den
Erziehungsweiſen; dem

Beſſerungswillen in ihnen , von dem

u.
Beſſerungsgedanken im Strafvollzug ſeiner Ver- ein Füntchen auch in dem

derworfenſten Menſchen

wirklichung näher zu bringen .

glimmt, muß mit allen Mitteln der Erziehung ,Die praktiſche
Verwirklichung läßt ſich in der- Belehrung u . Beeinfluſſung zum Durchbruch ver

ſchiedenen Formen denken. Das Gebiet iſt noch holfen werden. Mit der zweiten Stufe ſind die

zu wenig bebaut, Verſuche müſſen erſt die beſte
hausordnungsmäßigen

Vergünſtigungen verbunden ;

Döſung zeigen . Mehr als zunächſt ein taſtender der Gef . fol in der Regelwährend der Nacht in

Verſuch foùauch der Aufbau des Stufenſyſtems | Zellenhaft, tagsüber in Gruppenhaft gehalten

nicht ſein , das die bayer.
Juſtizverwaltung ſeit werden. Die Kleidung iſt

Anſtaltskleidung, an.

dem 1. Dkt. 1922 in allen bayer.
Strafanſtalten genähert der

Arbeitskleidung. Zur Anſtaltskoſt

eingeführt hat.

werden Zulagen aus Anſtalt&mitteln gewährt;Das Syſtem beſteht aus 3 Stufen :

auch dürfen die Gef . fich in beſchränktem MaßeDie erſteStufe iſt die der Erprobung. In dieſer Zuſäße aus der
Arbeitsbelohnung kaufen . Bei

unterſten Stufe gibt es keine Vergünſtigung ; hier der Bewegung im Freien, die an beſ.Tagen über

kommen der
Vergeltungszweck u . dieabſchredende i eine Stunde hinauß verlängert werden kann, dürfen

Wirkung der Strafe noch zu ihrem Rechte. Hier ſie ſich unterhalten . Sie erhalten wöchentlich zwei

ſoll der Gef. dartun, ob er den Einwirkungen der Freiſtunden zu geiſtiger Beſchäftigung u. die Arbeits

Strafe zugänglich iſt, ob er Reue und Beſſerungs- belohnung bis zum Höchſtſaße, inbeſ. Fällen auch

willen zeigt und beſtrebt iſt, ſich in die Hausd.
Arbeitsprämien. Beſuch der nächſten Angehörigen

zu fügen und ſich ordentlich zu führen. Es muß iſt alle 2 Monate geſtattet, bei Gefängnisgef. in

alſo in dieſer Stufe eine innere Wandlung des einem Raume ohne
Trennvorrichtung, Sprechzeit

Gef. vor fich gehen , die aus eigener fittl. Kraft 25—30 Minuten. Jährlich in der Regel bei

kommt, die Behandlung muß ernſt, die Disziplin Zuchthausgef. 8, bei Gefängnisgef. 12 Briefe.

ſtrenge ſein . Soweit als möglich ſollen die Gef. - Neben Schriften u . Büchern aus der Anſtalt auch

in Einzelhaft gehalten werden . Die Gef. tragen Zulaſſung eigener Bücher u . Schriften in mäßigem

Sträflingskleidung. Sie erhalten die Anſtaltskoſt Umfang.
Gemeinſchaftliche Zeitung.

ohne Zulagen und Zufäße ;
Selbſtbeköſtigung, Auch in der zweiten Stufe ſoll der Gefängnis

Tabaksgenuß find ausgeſchloſſen. Bei der Be: gef. mindeſtens 6, der Zuchthausgef. mindeſtens

wegung im Freien iſt das Sprechen unterſagt. 9 Monate bleiben : er tann auch länger darin

Keine
Selbſtbeſchäftigung, keine Befreiung vom belaſſen werden. Es kann alſo der Gefängnišgef.

Ueberpenſum , teine Freiſtunden zu geiſtiger Be: früheſtens nach einem Jahre, der Zuchthausgef.

ſchäftigung; Sprechverbot bei der Arbeit; Arbeit8- früheſtens nach einem u. einem halben Jahre in

belohnung bei Gefängnisgef. höchſtens 9/3, bei die dritte Stufe kommen .

Zuchthausgef
. höchſtens die Hälfte des jeweiligen In dieſe Stufe, die Stufe der Bewährung u .

Höchſtſaßeß . Beſuche der nächſten Angehörigen die Vorſtufe zur Freiheit, kann nur der Gef. auf:

alle 3 Monate in einem Raum mit Trennungs- rüden, der ſich in der zweiten Stufe, von ent3

vorrichtung : Sprechzeit 15 Minuten . Jährlich ſchuldbaren leichten Verſtößen abgeſehen, tadellos

in der Regel bei Zuchthausgef.4, bei Gefängnisgef. geführt u. von dem die
Beamtenfonferenz die

8 Briefe an die nächſten Angehörigen . Bücher Ueberzeugung gewonnen hat, daß die Strafe ihren

u. Schriften ausſchließlich durch die Anſtalt; teine Zwed erfüllt u . daß er den ernſtlichen Willen u .

Beitung.

die fittliche Kraft hat , nach ſeiner Entlaſſung einIn der erſten Stufe ſoll der Gefängnisgef. ordentl . Menſch zu werden u. zu bleiben. Dieſe

mindeſtens 6 Monate, der Zuchthausgef. mindeſtens Stufe ſtellt den Uebergang zur Freiheit dar . In

9 Monate bleiben ; er kann auch länger dort be: ihr erhält deshalb der Gej .
Vergünſtigungen, die

laſſen werden. Ueber den Zeitpunkt ſeines Auf den Strafvollzug ſeines ſtrengen Charakters ent

ſteigens in die zweite Stufe (wie ſpäter in die kleiden. Die Räume, in denen die Gef . unter:

dritte Stufe) entſcheidet die
Beamtenkonferenz in gebracht ſind, ſind beſſer u . freundlicher ausgeſtattet

einem zu den Perſonalatten zu nehmenden ſchriftl. ( Bilder, Blumenſtöde uſw. ) ; die Kleidung iſt der

Beſchluſſe.

Arbeitskleidung angeglichen, zur Anſtaltsfoſt werdenDie zweite Stufe iſt die Stufe der Läuterung . reichlicher Zulagen u . Zuſäße gewährt, der Tabat

Sie iſt jedem Gef. zugänglich, aus deſſen Geſamt- genuß, beim Rauchen beſchränkt auf die Hoiſtunde,

verhalten in der erſten Stufe auf eine innere | iſt geſtattet. Bewegung im Freien täglich 14/2

Wandlung u . Einkehr, auf einen ernſtl

. Beſſerungs- bis 2 Stunden, Frei- u . Turnübungen , Turnſpiele;willen geſchloſſen werden kann : niemand, auch Arbeit unter möglichſter
Berückſichtigung des In

nicht der Rüdjallige, der „
Unverbeſſerliche“ darf | tereſſes u. der Vorbildung des Gef., Befreiung

von vornherein von dem Vorrücken in dieje Stufe vom Ueberpenſum , allenfalls bef. Feſtſeßung der

ausgeſchloſſen ſein . Es wäre der größte pådago- |
Arbeitsbelohnung,

Arbeitsprämien. Wöchentlich

:) 1



28 Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1923. Nr . 3 u. 4.

3

mindeſtens zwei Freiſtunden, unbeſchränkte Sprech- | Juſtizverwaltung beſ. Gewicht; die Gottesdienſte

erlaubnis; an bef. Tagen abends Lichterlaubnis follen für die Gef . wirkl. Feierſtunden werden , die

bis 9 Uhr ; Beſuche ohne Beſchränkung auf die ſie über den Alltag des Gefängnislebens hinaus

nächſten Angehörigen alle Monate, keine Tren= heben u . ihnen tiefe , in ihrer Seele weiter wirkende

nungsvorrichtung. Sprechzeit bei Zuchthausgef. Eindrücke vermitteln . Der Schulunterricht ſoll

40 Minuten, bei Gefängnisgef. 1 Stunde ; Briefe nicht totes abſtraktes Wiſſen lehren, mit dem die

jährlich bei Zuchthausgef. 12, bei Gefängnisgef. Gef . draußen nichts anfangen können, ſondern ſie

24 ohne Beſchränkung auf die nächſten Än: in die Vielgeſtaltung des praktiſchen Lebens u.

gehörigen. Zulaſſung eigener Bücher u. Schriften , ſeine Zuſammenhänge einführen u. ihnen die

Halten einer eigenen Tageszeitung, tunlichſte Ein : Kenntniſſe verſchaffen , durch die ſie in der Freiheit

ſchränkung der Ueberwachung. ſich wieder emporarbeiten können . Die Teilnahme .

Wer in die dritte Stufe gelangen will, muß am Schulunterricht iſt aber in der Regel auf die

unbedingt durch die zweite Stufe geben ; ein Ueber- Gef. beſchränkt, die noch nicht über 30Jahre alt

ſpringen dieſer Stufe iſt ausgeſchloſſen. Wer ſich find; neben dem Schulunterrichte werden deshalb
in einer höheren Stufe ſo verfehlt , daß er des an den Nachmittagen der Sonn- u . Feiertage, an

Verbleibens in dieſer Stufe nicht mehr würdig iſt, denen die Gef. bisher meiſtens ſich ſelbſt u . ihren

kann durch Beſchluß der Beamtenkonferenz, der öden , wenn nicht ſchlimmeren Geſprächen über:

ſchriftlich niederzulegen u . zu begründen iſt, in die laſſen waren , von den Oberbeamten, den Haus

nächſtniedrige Stufe zurückverſeßt werden ; in beſ. geiſtlichen u . Þauslehrern an alle Gefangene Vor

ſchweren Fällen kann jofortige Zurückverſeßung aus träge über geeignete Gegenſtände gehalten u . durch

der dritten Stufe in die erſte Stufe erfolgen. dieſe edlere Unterhaltung ihnen praktiſche Lebens-:

Wer auf dieſe Weiſe in eine niedrigere Stufe kunde, ſitti. Ideen u . alle die echten u . unvergängl.

zurückverſeßt wird , hat jedes Anrecht verwirkt Werte vermittelt , an denen unſere Kultur fo reich

wiederholt, in eine höhere Stufe zu gelangen . iſt. Durch Lichtbildervorträge u . muſikaliſche Ver

Für invalide, arbeitsunfähige oder beſchränkte anſtaltungen, zu denen geeignete Gefangene oder

oder ſonſt körperlich geſchwächte Gefangene, bei menſchenfreundl. Muſikbefliſſene die Kräfte ſtellen

denen die Kraft u . die Fähigkeit, ſich wieder empor- können , ſoll dieſe Kulturarbeit in den Strafan

zuarbeiten , nicht vorausgeſeßt werden kann , iſt ſtalten bef. für die Angehörigen der zweiten u .

eine Sonderregelung vorgeſehen . Denen , die ſich dritten Stufe erweitert u . geſteigert werden . Das

gut führen , können allmählich kleine hausordnungs : Gebiet iſt unerſchöpflich ; was hier, wenn die Sache

mäßige Vergünſtigungen geſtattet werden . recht angefaßt wird, geleiſtet u . in empfängl. Seelen

Ohne geregelte Beſchäftigung der Gef. , ohne aufgebaut werden kann, iſt unermeßlich. Die bayer.

eindringlichſte Einwirkung auf ſie durch Seelſorge Juſtizverwaltung legt deshalb auf dieſe Arbeit an

u. Unterricht iſt ein Erfolg des Stufenſyſtems den Sonntag Nachmittagen den größten Nachdruck

nicht denkbar. Make the men diligent and they u . wird ſie mit allen Mitteln fördern . Das

will be honest, ſagt Howard. Einer geeigneten Weihnachtsfeſt wird in den bayer. Strafanſtalten

Beſchäftigung der Gef. iſt deshalb das größte bef. feierlich mit einer würdigen muſikaliſchen Ver

Augenmerk zuzuwenden . Die Arbeit muß möglichſt anſtaltung begangen.

ihren Kenntniſſen u .Fähigkeiten angepaßt ſein , Das ſind in großen Zügen die Richtlinien ,

ihren Eifer u . ihre Kräfte anſpornen u . ſie den auf denen ſich das Stufenſyſten im bayer. Straf

Šegen einer geregelten u. nugbringenden Tätigkeit volzug aufbaut . Ob es ſo durchgeführt werden

erkennen laſſen. Handwerker ſollen vor allem in kann, wie es geplant iſt, muß die Zukunft lehren .

ihrem Handwerk beſchäftigt werden ; die Hand: In der Voltommenheit , in der das Syſtem
,

werkabetriebe ſollen neuzeitlich eingerichtet ſein , da theoretiſch gedacht werden kann , wird es wohl

veraltete Betriebe unwirtſchaftlich u . vom erziehe- immer ein Ideal bleiben ; aber auch wenn die

riſchen Geſichtspunkte aus verfehlt ſind. Großes Aufgabe , bei der Unzulänglichkeit alles menſchl.

Gewicht wird in den bayer. Strafanſtalten auf Strebens, nur unvollkommen gelöſt wird , ſo wird

Arbeiten im Garten u . Feld u . auf Kulturarbeiten ſie, glaube ich, immer einen weſentl. Fortſchritt

gelegt . Bei faſt allen Strafanſtalten befinden im Strafvollzuge bedeuten , deſſen heilſame Wir

fich große landwirtſchaftl. Betriebe . Zahlreiche fungen auf die Beſſerung der Gef . u . die Be:

Außenabteilungen ſind in der Moorkultur tätig . tämpfung des Rüdfalls nicht ausbleiben werden .

Außerdem ſind bei 7 Strafanſtalten Waldpflanzen:

gärten errichtet, die z. T. bis auf 50 ha ausgebaut3 .

werden ſollen u . fünftig die bayer . Forſtwirtichaft

mit dem größten Teil ihres Bedarfs an Wald

pflanzen verſorgen können .

Seelſorge u . Unterricht werden an faſt allen

Strafanſtalten durch eigene etat &mäßige Haus

geiſtliche u . Hauslehrer wahrgenommen . Auf die

feierl . Geſtaltung der Gottesdienſte legt die bayer.

.
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Geldentwertungund Wertſteigerung in ihrer Tatbeſtandsmerkmal

, nämlich diefiktivangenommeneWirkung auf laufendeVerträge
, insbeſ. beim beftandsmoment muß

ihn das Gericht hinnehmen,

Vereinbarung eines neuen Pachtpreiſes . Als Tat

Jagdpacht in Bayern.
wie er erlaffen iſt. Es darf nicht unterſuchen, obBon Dr. Brann,

Rechtsanwalt in
Kaiſerslautern.

das PEA. die Verhältniſſe richtig beurteilt hat ,
(Schluß .)

ob es nicht danach eine andere Feſtießung hätte

treffen ſollen oder nicht, ob die Begründung der
II .

Þachtſchußordnung.

Feſtſeßung den Verhältniffen entſpricht u . dgl. mehr.
ZurHerbeiführung der Feſtſeßung anderweitiger Das ſind alles Dinge, die der Nachprüfung des

Leiſtungen von
Pachtverträgen ( = PV .) hat der Berichtes entzogen find. Gerade ſo wie die Nach

Geſebg. eine PShD. laffen . Sie wendet ſich anGefeßg

prüfung darüber, ob dann, wenn die Parteien einen
VP. mie an P. Beide will fie ſchüßen gegen anderen Pachtpreis vereinbart haben , dieſe Verein :

die Nachteile, die ihnen aus der Preisſteigerung barung der Sachlage entſpricht. An die Verein

oder GE. erwachſen. Sie beruht auf dem Grund- barung als Tatſache iſt das Ger. gebunden, ebenſo

gedanken , daß beide Parteien die ihnen dadurch an die Feftfeßung des Pachtpreiſes durch das PEA.

zugefallenen höheren Gewinne prozentual ihrem Aber ob die Vereinbarung gültig iſt, z . B.

früheren Verhältnis zw. Pachtpreis u . Nußungs- ob die Parteien
handlungsfähig waren , ob das

ertrag teilen ſollen. Ein Beiſpiel möge den Ge- PEN. innerh. ſeiner Zuſtändigkeit gehandelt hat,

danken verdeutlichen .

das ſind Fragen , die das Gericht aburteilt. Wiea ) Früher : Reinertrag eines Grundſtücks bei die Parteien nur in den Grenzen ihrer Handlungs

einem Pachtpreis von jährlich 100 M. Dabei fähigkeit gültig paktieren können, ſo kann das PEA.

find 100 M
Betriebskoſten jährlich angenommen nur in den Grenzen ſeiner geſeßl. Vollmacht gültig

u. ein Ertrag von 100 Zentner Kartoffeln zu 3 M, Feſtſeßungen treffen. Hat es ſeine Macht über:

das ergibt 3 x 100 = 300 M weniger 100 ichritten , ſo iſt ſeine Feſtießung ungültig. Und
X

= 200M Ertrag.

dieſe Frage , ob eine ſog.
Machtüberſchreibung vorb) Heute : Bei Kartoffelpreis von 600 M | liegt , z. B. das PEA . für den Fall formell zu

für den 3. und Betriebskoſten von 30000 M, das ſtändig war oder ob es in den Grenzen der für

ergibt 600 X 100 = 60000 M weniger 30 000 M die Feſtſeßung geſeklich
vorgeſchriebenen Machtvoll

30 000 M Ertrag. Das ſind Verhältniſſe, an: kommenheit blieb, das haben die Gerichte zu ent

geſichts deren dem VP. die weitere Lieferung des icheiden . Rommt das Gericht zu dem Ergebnis,
Pachtgegenſtandes nicht mehr zugemutet werden daß das PEA. innerh. ſeiner

Machtgrenzen gehandelt

kann. Der Pachtpreis muß entſpr. den veränderten hat , ſo muß es die Verfügung anerkennen , ſo wie

Verhältniſſen anders beſtimmt werden Das ge- ſie erlaſſen iſt. Rommt dagegen das Gericht zu

ichieht am beſten ſo, daß man an der Hand des dem Schluſſe, daß eine ſog .
Machtüberſchreitung

im Vertrag zugrunde gelegten Verhältniſſes von vorliegt , ſo iſt der Akt nichtig u . das Gericht hat

Nußungsertrag und Pachtpreis ſucht, was den den Streitfall ſo zu beurteilen , als ob der Akt

jebigen Verhältniſſen entſpricht. Im Beiſpiel iſt nicht vorhanden wäre.

das das Verhältnis von 200 M als früherer Was die
Machtvollkommenheit des PEA. bes

Ertrag zu dem heutigen von 30 000M, alſo von züglich der anderweitigen Feſtſeßung der Pachtleiſtung

1 zu 150. Demnach wäre der alte Pachtpreis anlangt, ſo darf es nur den Pachtpreis anders

um das 150 fache zu erhöhen , mithin von 100 M feſtſeßen u . nur aus den
Geſichtspunkten des Er

auf 15 000 M

trages der Nußung u. nur , ſoweit der Vertrag nichtDie Aufgabe der Umrechnung fällt nach dem die anderweitige Feſtießung ſelbſt regelt oder aus
Gefeße dem

Pachteinigungsamte zu. Es hat nur den ſchließt ( 1. a . unten III) , irgendwelche Vertragsbe
Pachtpreis anderweitig feſtzuſeken ,

Vertragsbeſtimmungen darf das PEÄ, nicht ändern . Nur
ſtimmungen darf es nichtandern . Seine Feſtſezung iſt ſoweit die PScho. oder die von den Ländern auf

kein richterliches Urteil, ſondern ein
Verwaltungs: Grund der Ermächtigung durch ſie ihm wortdeutl.

akt. Denn es handelt ſich nicht darum , Rechte Rechte verleiht, hat es
Machtvollkommenheit. Ats

unter den Parteien auf Grund des Vertrags feſt= |
Ausnahmegeſeß iſt die PScho . beſchränkt, d. h .

zuſtellen , ſondern darum , etwas Neues zu ſchaffen strictissime auszulegen. Die Befugniſſe der PEA.

in dem Sinne , daß ſeine
Pachtfeſtſekung als unter reichen nur ſoweit, als die Länder ihnen ſolche zu:

den Parteien vereinbart gilt. ( s. Urt. d . bayer. gewieſen haben . Für Bayern alſo nur ſoweit, als

dRomp Gerh . Bay3R. 1922 , 265 ).

Der Vertrag unterſteht nach wie vor dem Zivil

aften zu beurteilen haben, liegt außer dem Rahmen
recht u . Streitigkeiten darüber gehören daher vor

dieſer Arbeit. Die Frage iſt in Deutſchland wenig be
die ordentl . Gerichte, alſo auch der Verwaltungs- handelt . Dazu 1. Gautier, Précis des matières admini

alt ) des PEA.; er bedeutet für den Vertrag ein stratives dans leurs rapports avec les matières civiles

et iudiciaires S. 12 ff .; Wach , Handb.des Ziv Proz., Zivil9) Die Frage, inwieweit die Gerichte
Verwaltungs- und

Adminiſtrativſache 1 , § 8 ; Mayer, Theorie des

atte in dieſer Hinſicht wie Privatalte in jeder Hinſicht franz. DerwR. SS 15 u . 16 ; auch Paband, Deutſches Str .

oder nur mit
Einſchränkung wie bei ſogen . Hoheites Formen der

Verwaltungsafte “ in SS64 u. 65.

.
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die VO. v. 3. Aug. u . die VollzVD . v . 17. Aug. | jeftiven Intereſſen wird für eine objektiv an Wild

dies getan haben . Näheres darüber unten . geringwertige Jagd ein hoher Liebhaberwert erzielt,

Ž. B. weil ſie Schußiagdfür andere Jagden iſt u . für
III. Der Jagdpachtvertrag. eine wildreiche Jagd im Verhältnis dazu recht wenig

1. Verpachterkreiſe der Gemeinden haben ange: erlöſt. Das hängt alles von den jeweiligen außer

regt , die Beſtimmungen der PEUe.für Grundſtücke dem Vertrag liegenden Umſtänden z . B. Reichtum

auch auf die JagdPV.auszudehnen. Man hat dies da- der Liebhaber, beſ. Affektionsintereſſe, ſchöne Gegend

mit begründet, daß bei Güterpacht wie bei Jagd- uſw. ab. Wohl kann der Wildſtand einen Be

pacht heute bedeutend höhere Preiſe erzielt werden weggrund für den Liebhaber bilden für die Bes

wie früher. Das iſt richtig. Zu bedenken iſt aber , meſſung ſeines Liebhaberwertes. Das iſt aber eine

daß Jagdpacht u . Güterpacht doch ſehr verſchieden innere Sache für ihn . Der Gegenpartei gegenüber

ſind. Bei der Güterpacht richtet ſich der Preis | kommt dies für den Vertrag nicht in Betracht.

nach dem Pachtwert (Ertragswert) des Grundſtüds. Der Wildſtand oder das erlegte Wild oder der

Beim Jagdpacht iſt der Preis grundſäßlich Lieb- Erlös dafür iſt eben kein im Vertrage liegendes

haberwert. Beim Güterpacht iſt die Gegenleiſtung Moment, das für beide Vertragsteile als beſtimmend

die Gewährung des Grundſtüđs, beim Jagdpacht angenommen iſt. Das zeigt ſich z. B. darin , daß

das Recht zu jagen . Dort iſt der mögl . ErtragDort iſt der mögl. Ertrag der Vertrag regelmäßig die Beſtimmung enthält,

beſtimmend für den Preis. Hier das Intereſſe des daß , wenn durch höhere Gewalt oder Zufall (z. B.

Liebhabers an der Jagd ; der Wildertrag iſt Neben: durch Wildfeuchen oder Ueberſchwemmung) der

ſache. Der Gutspächter wirtſchaftet auf Gewinn, Wildſtand für jekt u . längere Zeit leidet oder gar

der Jagdp. nicht. Die Jagd dient nicht zu Er- vernichtet wird, trozdem der Þ. den Pachtzins für

werbezweden, ſondern beſteht in waidgerechtem jeßt u . ſpäter bezahlen muß. Der Wildſtand

Jagen und Begen . Der Jagdpacht iſt deshalb oder Erlös für erlegtes Wild iſt eben nicht in den

ein Liebhaberwert. Tatſache iſt, daß heute nament- Bereich des Vertrags gezogen . Die Leiſtung des

lich von den durch den Krieg reichgewordenen Leuten VP. beſteht nur in der Lieferung des Rechtes,

weit höhere Liebhaberwerte bezahlt werden als d . i . der Möglichkeit zu jagen . Deshalb kann es

früher . In dieſem Sinne hat die Jagd eine auf der anderen Seite für den VP. auch kein Recht

Wertſteigerung erfahren . Oben in I iſt ausgeführt, begründen , den Pachtpreis zu erhöhen, wenn der

daß die Wertſteigerung für ſich allein nie eine Preis für Wildbret ungeahnt geſtiegen iſt. Denn

| Veränderung in laufenden rechtl. Verpflichtungen für den Vertrag war u . iſt dies nach dem Partei

(z . B. Freiwerden von der Verpflichtung, Erhöhung | willen, den Abſichten der Parteien , ohne Bedeutung.

von Leiſtungen uſw.) herbeiführen kann , ſondern daß i Denn es bildet nach den Vertragsgrundlagen keinen

nur andere im Vertrag liegende Umſtände dies Beſtimmungsfaktor für den Pachtpreis. Deshalb

bewirken können , wenn ſie eine ſolche wirtſchaftl. kann auch aus dem Vertrage heraus, wenn der

Veränderung herbeiführen , daß dem einen Ver- P. einen noch ſo hohen Gewinn machen ſollte,

tragsteil nach Treu und Glauben die Leiſtung weil der Preis des Wildbrets übermäßig geſtiegen

nicht mehr zugemutet werden kann. Es kann alſo iſt, keine Erhöhung des Pachtpreiſes verlangt oder

die Tatſache allein , daß heute für Jagdpacht höhere dadurch für den VP. die rechtl. Befreiung aus

Preiſe bezahlt werden als früher, keine Veränderung gelöſt werden. Das würde gegen Glauben u .

laufen der Verträge herbeiführen . Deshalb haben Treue des Vertrages ſtoßen .

auch die Gerichte entſchieden, daß der VP. einer Ganz anders liegt es beim Pacht von Grund:

Jagd eine Auflöſung oder Aenderung des PV. ſtüden . Hier iſt der Þ . zur Bewirtſchaftung des

aus dieſem Grunde nicht verlangen kann. Grundſtüds verpflichtet. Hier bildet der Ertrag8

Ob andere Umſtände eine Aenderung wie z . B.3 wert den dem Vertrag zugrunde liegenden Bes

beim Güterpacht bewirken können , das iſt die Frage.ſtimmungsfaktor für den Pachtpreis. Wenn deshalb

Beim Jagdpacht iſt der Vertragsgegenſtand das Umſtände eintreten, die dieſes Verhältnis ſo ver

Jagdausübungsrecht, d . h . das Recht (die Mög- ichieben, daß dem VP. die weitere Ueberlaſſung

lichkeit ), auf einem Jagdbezirk zu jagen . In welcher nach Treu u . Glauben zum alten Preis nicht mehr

Weiſe der P. es tun will, iſt grundſäßlich ihm zugemutet werden kann, ſo geben ſie den Vertrag8=

überlaſſen . Nur darf er keinen ſchädigenden über : parteien das Recht, eine Aenderung der rechtl.

mäßigen Wildſtand ziehen , aber auch die Jagd Verpflichtungen, z. B. Erhöhung des Pachtpreiſes ,

nicht ausſchießen . Das erlegte Wild ſpielt alſo zu verlangen.zu verlangen. Das iſt der Grundgedanke, auf

nach dem Vertrag&willen keine Rolle für die gegen- dem man eine Erhöhung des Pachtpreiſes beim

ſeitigen Vertragsverpflichtungen. Der Abſchuß iſt Güterpacht zuläßt. Im Gegenſaß zu dieſem ſtehen ,

reines Ermeffen des P. Er bildet alſo keinen wie ausgeführt, bei Jagdpacht nach den Ver

Beſtimmungsmaßſtab für den Pachtpreis im Verh . tragsabſichten Pachtpreis u . Wilderlös in keinem

zw . den Parteien : vielmehr iſt der Pachtpreis nur gegenſeitigen Beſtimmungsverhältnis. Es iſt deshalb

Liebhaberwert , der ſich ſubjektiv nach dem Intereſſe auch nicht angångig , beide gleich zu behandeln .

der Reflektanten auf die Jagd beſtimmt. Je nach Denn der Grund, der beim Güterpacht beſteht, fehlt

dieſen z . 3. der Iagdverpachtung vorhandenen ſub = l für den JagdPV. Es iſt deshalb nach zivilrechtl.
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Grundfäßen , d . h. den Beſt. des Vertragsrechtes, | ftandes oder des Liebhaberwertes für die Jagd

keine Erhöhung des Jagdpachtes aus dem Gefichts: einen anderen Pachtpreis nicht bedingen ſoll.

punkte zuläſſig, daß der JagdP. einen höheren 5. Hier könnte eine Aenderung nur im Wege

Reinertrag erzielt als früher, u. auch deshalb nicht, des Geſeßes herbeigeführt werden, ſei es durch Ent

wenn die Liebhaberpreiſe für Jagden geſtiegen ſind. eignung oder Steuerbelaſtung. Würde der Befik

2. Auch andere Umſtändewerden nicht vorliegen, von Jagdausübungsrechten beſteuert (Lurusſteuer),

die das zulaſſen . Es ſei hier noch bemerkt , daß ſo müßte er alle Liebhaberjagden treffen. Das

dem VP. durch die wirtſchaftl. Umwälzung die werden alle Pachtjagden ſein. Die Steuer könnte

Lieferung der Jagd nicht erſchwert wird ; denn er man dem Staate oder den öffentl. Verbänden für

hat bloß die Möglichkeit der Jagdausübung zu die Jagden in ihrem Bezirk zuweiſen . Sie den

gewährleiſten. Wohl aber hat der Þ. dadurch JagdVP. zuzuweiſen , iſt nicht ſtatthaft;denn ſonſt

Schaden gelitten ; denn der Wildſtand der Jagden wäre es feine Steuer , ſondern eine verſteckte der

iſt durchidhnittlich ſtark zurückgegangen . Das hat tragl. Aenderung des Pachtpreiſes für die einzelne

ſeinen Grund darin , daß inf . der veränderten wirt- Jagd.

ſchaftl. Verhältniſſe die Wilderei ſehr zugenommen Die Steuer dürfte auch nicht nur einzelne

hat u. die neuen P., namentlich durch den Krieg Jagden treffen , ſondern alle in einem beſtimmten

reichgewordene Leute, bei den hohen Pachtpreiſen, Gebiet. So erhebt z. B. Bayern eine Gebühr auf

die ſie bezahlen, die Jagd übermäßig abſchießen, die jährlich zu entrichtenden Pachtſummen . Eine

was dann den allgem . Wildſtand ſchwächt, teil- ähnl. Steuer fönnte man für die Gemeinde bezüglich

weiſe ſo , daß angrenzende Jagden je nach den der Jagden in ihrem Bezirk ſchaffen u . dieſe Steuer

Verhältniſſen ſchwer leiden oder gar mit ruiniert vielleicht an die Einkommenſteuer angliedern ; aber

werden. Aber das berechtigt den P. nicht, den es müßte noch eine Steuer bleiben , d . h . in einem

JagdVP. aufzulöſen oder Pachtnachlaß zu ver: mäßigenProzentſaß des Pachtpreiſes beſtehen . Wer

langen , obwohl die Jagd vielleicht kein Intereſſe für Jagdſport à fond perdu Geld ausgeben kann ,

mehr für ihn als Waidmann hat . Denn der der kann auch noch eine kräftige Steuer bezahlen .

Rüdgang des Wildſtandes iſt, wie dargelegt, fein Ein Vorſchlag:

Moment, aus dem nadi der vertragl. Grundlage Feder Jagdp. oder Jagdteilhaber hat dem

oder anders ausgedrückt den Abſichten der Vers Finanzamte, wo er einkommenſteuerpflichtig iſt,

tragsteile eine Aenderung der rechtl.Verpflichtungen den Jagdpachtpreis anzugeben, wenn er ſeine

hergeleitet werden könnte. Denn, wenn der Wild : Steuererklärung einreicht. Sollte er ſteuerfrei ſein ,

ſtand ſich åndert, ſoll nach dem Vertrage dem P. I ſo hat er dennoch ſein Einkommen anzugeben , wie

daraus fein Recht zur Aenderung des Vertrages wenn er es nicht wäre. Das Finanzamt ſekt

erwachſen . dann das Einkommen feſt, wie es das EintSto.

3. Wohl könnten andere Umſtände dies be- vorſchreibt. Dann ſept es die Jagdpachtſteuer feſt;

wirken, z. B. die Beſaßungsbehörde in der Pfalz zu dieſem Zwecke zählt es dem Einkommen alle

zieht die Gewehre ein oder erläßt ein allgem . etwaigen freien Steuerbezüge hinzu u . dann den

Jagdverbot oder ein Teil des Jagdgeländes wird Pachtpreis ; nach dem dann ſich ergebenden höchſten

dem P. durch Anlage eines Truppenübungsplages, Steuerſaß wird aus dem Jagdpacht die Steuer

oder durch Einzäunung, wodurch Eigenjagdrecht berechnet. Sind mehrere an einer Jagd beteiligt ,

entſteht, u . dgl. entzogen . Dieſe Dinge ſtehen aber ſo wird fürjeden der ganze Pachtpreis zugeſchlagen u .

hier nicht in Frage . jeder hat die Steuer vom ganzen Pachtpreis zu

4. Zuſammenfaſſend kann man ſagen : durch bezahlen . Mit der Erhebung der Pachtſteuer wird

die wirtſchaftl. Umwälzung find die Liebhaber- die Gemeindeeinnehmerei beauftragt, in der die

werte für die Jagden großenteils in die Höhe Jagd liegt. Dorthin teilt das Finanzamt die

gegangen ; auf der anderen Seite iſt der Wiló. Höhe der Pachtſteuer mit . Liegen Jagden in

ſtand durchſchnittlich durch dieſe Umwälzung ſtart verſchiedenen Gemeinden, ſo teilen ſie ſich in die

zurückgegangen ; der Jagdp. hat alſo eine vers Jagdſteuer nach der Größe der Jagdteile in ihrem

chlechterte Jagd. Hier kann man es dem JagdP. Bezirk .

doch nicht zumuten , daß er einen erhöhten Pacht- Die Gefekg . hat derartige Maßnahmen nicht

preis zahlen ſoll, weil im Krieg reichgewordene ergriffen, ſondern in anderer Weiſe eine Ver,

Leute z. Bt. für ſeine Jagd mehr als er geben änderung der Jagdpachtpreiſe ermöglicht..

wollen u . er dieſen deshalb ſeine Jagd opfern

joll. Mit demſelben Rechte könnte man IV. Gefeßl. B eft. für anderweitige Iago :

langen , daß Raufverträge, die vor längerer Zeit pachtpreis feſtſeßungen.

geſchloſſen ſind, heute geändert werden müſſen, weil In III iſt ausgeführt , daß nach zivilrechtl.

3. 3t. Liebhaber auftreten , die das Doppelte u . Grundſäßen eine anderweitige Feſtſezung von Jagd

mehr als der frühere Räufer bezahlen . Wie beim pachtpreiſen nicht angängig iſt. Die Geſebg . hat

Kaufvertrag iſt nach dem Vertragswillen beim Jagd- dies nun zugelaſſen (82 Abſ. 3 der neuenRPScho .).

pacht der Preis endgültig für die ganze Pacht- Damit iſt das Vertragsrecht vom Geſ . durch eine

dauer feſtgelegt, ſo daß eine Aenderung des Wild- Art Enteignung durchbrochen. Inwieweit , das iſt

|



32 Beitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1923. Nr . 3 u. 4 .

)

die Frage. Man wird ſagen können , daß dies ſo bei Wertsänderung regeln ſollen . Dem VP. fält

weit reicht , als durch die wirtſchaftl. Umwälzung alſo hier der Vorteil zu , wie er umgekehrt dem

der Ertrag der Jagdnußung ſich verändert hat. P. bei ſintenden Werten zugefallen wäre. — Natür

Iſt er inf. des wirtſchaftl. Umſchwunges höher ge- lich iſt es anders , wenn ſich Schadenserſaßanſprüche

worden , ſo kann der VP. Erhöhungen des Pacht- aus Verlegungen der Vertragsverpflichtungen er

preiſes , hat er ſich vermindert, ſo kann der P. geben, z . B. der VP. liefert die Jagd nicht, ob

Pachtnachlaß verlangen. Dabei iſt aber daran wohl er dazu verpflichtet u . rechtskräftig dazu ver

feſtzuhalten , daß vertragliche Verabredungen in urteilt iſt. Hier kann der P. Entſchädigung entſpr .

dieſer Hinſicht in Geltung bleiben , alſo Pacht- derGE. ſeines früher bezahlten kaufträftigeren Geldes

erhöhung oder Pachtnachlaß nur verlangtwerden verlangen . Näheres darüber auszuführen liegt

kann, ſoweit keine Abmachung darüber im Vertrage außer dem Rahmen dieſer Abhandlung.

enthalten iſt. M. a . W.: das Geſetz beſtimmt, Hier ſei nochmals kurz betont : die PScho .

daß nach dem mutmaßl . Parteiwillen der Ertrag / tritt nur in Geltung , wenn die Parteien im Ver

der Jagd den Pachtpreis beſtimmen ſoll, ähnlich trag nicht ſelbſt die Umwertung der Pachtleiſtungen

wie es beim Güterpacht der Fall iſt. Dazu im geregelt haben oder regeln. Wenn dies nicht der

einzelnen folgendes : Fall iſt, ſo iſt zu beachten, daß nach der PScho .

Iſt der Vertrag dahin auszulegen , daß inf. nicht die GE . der Maßſtab iſt, nach dem die Er :

Verringerung des Wildes durch irgend welche Um- höhung oder der Nachlaß der Pachtpreiſe zu be

ſtände, die nicht dem VP. zur Laſt fallen, wie ſtimmen iſt, ſondern daß der Maßſtab dafür der

Seuchen uſw. kein Pachtnachlaß gewährt wird , ſo tatſächlich heute erzielte Reinertrag der Jagd

kann der P. einen ſolchen auch nicht verlangen, nußung iſt.

wenn die Minderung des Wildſtandes inf . des

wirtſchaftl. Umſchwungs eingetreten iſt. Umgekehrt
V. Gefeßliche Regelung in Bayern.

iſt es , wenn nach dem Sinne des Vertrags feine Das iſt auch der Standpunkt des Bayer . Rechtes.

Pachtpreiserhöhung eintreten foli ,z. B.die Parteien 1. Durch RG. V. 29. Juni 1922 ſind die

haben mit Rückſicht auf die unſicheren Verhältniſſe Länder ermächtigt, die Beſt. des § 2 Abſ. 3 der

ausgemacht, daß der Pachtpreis im Voraus ganz PSdhO. auf die JagdPV. auszudehnen. Bayern

d . h. alle jährl . Pachtzinſen in einer Summe in hat dies durch VO . v . 3. Aug. unter Bezug auf

Voraus bezahlt werden ſollen. In ſolchem FallIn ſolchem Fall die am 17. Aug. 1922 erlaſſene VollzVD . getan

iſt anzunehmen , daß keine Aenderung des Pacht: u . beſtimmt, daß „ für die anderweitige Feſtlegung

preiſes durch inf. der GE. eintretende Umſtände, des Jagdpachtpreiſes der Ertragswert der Jagden,

wie Steigerung oder Sinken des Ertragswertes i d . i. Reinertrag bei normalem Åbſchuß u. normalen

der Jagd, eintreten ſoll. — Wohl ſagt die PScho. Aufwendungen zu gelten habe 11. Liebhaberwerte

in 83, daß im Voraus nicht auf Rechte verzichtet unberüdjichtigtbleiben " (Ziff. 3a . E. der VollzVO .).

werden kann, die ſie gibt . Aber hier liegt kein a) „ Der normale Abſchuß“ iſt nach dem

Verzicht vor, ſondern die Parteien haben ſich über derzeitigen Wildſtand zu beſtimmen ; nur das regel

die Verhältniſſe nach Art der ſog . gleitenden Preiſe | mäßig jährlich und durchſchnittlich zu erlegende

geeinigt u. ihre Angelegenheit auf der Grundlage Wild kommtin Anjaş, anderes Wild , alſo ſolches ,

der Rauſfraft des Geldes geregelt, ſo daß eine das nur in ganz geringer Menge vorhanden iſt,

GE. nicht in Betracht kommen kann . Denn der 3. B. ein ab und zu vorkommendes Wild, bleibt

P. hat ja in gutem Gelde bezahlt. Sache des als zufälliges Ergebnis unberückſichtigt. Normal

VP. iſt es , das Geld entſpr. zu nuken . So wie wird der Abſchuß ſein , der nach waidmänniſchen

die Dinge bisher verlaufen ſind, hat der VP. Grundſäßen bei dem vorhandenen Wildſtand ges

in ſolchem Fali noch einen großen Vorteil. Denn rechtfertigt iſt, dabei wird der jährl. tatſächl. Abſchuß

der Erhöhungsbetrag, der ſich nach dem erhöhten in der Regel ausſchlaggebend ſein.

Ertrag der Nußung ergibt , iſt weſentlich niedriger Dazu im einzelnen noch folgendes :

als der Betrag, der ſich inf. der Vorauszahlung a) Der Beſtand des Wildes iſt z . 3t . d :s

des Pachtpreiſes nach der geſunkenen Kaufkraft des Aufgangs der einzelnen Jagd feſtzuſtellen, da vor

Geldes berechnet. 3. B. der P. hat alle Pachten , her je nach der Beſchaffenheit des Jagdgeländes

die jährlich zu 150 M anzunehmen ſind, im Voraus jährlich vor dieſer Zeit eine Veränderung durch

bezahlt. Das ergibt, was die GE. anlangt, nach Wechſeln des Standes des Wildes eintritt.

dem jeßigen Stande das 300-400 fache = 45000 B ) Für den Abſchuß wird man für Rehe u .

Mart für das Jahr , während nach dem Rein : Hochwild 10 % , für Haſen , Hühner u . Faſanen

ertrag der Nußung berechnet ſich nur ein heutiger 50 % des Beſtandes annehnen können. Un =

Pachtpreis von 7500M ergibt ( i. dafür die Be- berückſichtigt bleibt als zufälliges Ergebnis z . B.

rechnung im gleichen Beiſpiel unten V in Ziff. 2 ). | Auerhahn , Schnepfe, das Zugwild, wie Tauben

Nur auf dieſen Betrag hätte der VP. nach der u . Waſſergeflügel, ſoweit nicht ausgeſprochene

PScho . ein Recht . Aber der Þ. kann keine Rück: Waſſerjagden vorliegen , in der Regel das Schwarz

zahlung vom VP. verlangen . Denn beide haben wild , da es kein Standwild iſt, d. h. nach kurzer

durch Vertrag feſtgelegt, wie ſich die Verhältniſſe / Zeit wieder weit fortwechſelt u. als ſchädl. Wild

-
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für die Landwirtſchaft möglichſt abzumindern iſt, Y) Für Wildhege darf nur das unum=

ferner das Raubwild, das im Intereſſe der Jagd gånglichNötige angerechnet werden, d . h . wenn

jederzeit u . möglichſt zu vertilgen iſt, Ž. B. Fuchs, dem Wild Verderben droht, z. B. Fütterung nur

Marder, Wieſel u . Raubgeflügel. im ſtrengen Winter, Maßnahmen zur Verhütung

y) Als Wildpreis wird, wenn der Pacht- von Wildkrankheiten . Nur ausnahmsweiſe kommt

preis im Voraus zu zahlen iſt, der zugrunde zu Ausſeßen von Wild nach verheerenden Wildjeuchen

legen ſein, der bei Aufgang der betr. Jagd be: in Betracht.

zahlt wird , im übrigen der jährl. Durchſchnitts- Auch für Jagdſchuß dürfen Aufwendungen

preis , ſoweit der tatſächliche genaue Erlös nicht zu nur gemacht werden, wo u . ſoweit dies unbedingt

ermitteln iſt. Dabei wird man den Waldhaſen nötig iſt.

unausgeworfen zu 6 Pf. , den Feldhaſen zu 5 Pf. a) Für die Wilderlegung werden regel

u . das Reh ohne Ebelaufbruch u. Gehörn zu 25 Pf. mäßig als Aufwendungen zu gelten haben : Treiber

annehinen fönnen . lohn nach dem Lohnſaße der forſtwirtſchaftl. Ar

b ) „ Normale Unkoſten“ ſind die für die beiter u. zw . für 1000 Hektar Jagdgebiet eine

fragl. Jagd zum Jagdbetrieb nach waidmänniſchen große Treibjagd, oder 5-10 kleine Klopfjagden
Grundſäßen nötigen Aufwendungen , die unmittel- je nach ihrem Umfang im Jahr. Dabei wird eine
bar der Jagd dienen. Nicht dazu gehören die normal gutbefekte Jagd vorausgeſeßt. Patronen

allgem . Aufwendungen für Jagdausübung über: wird man für jedes erlegte Wild durchſchnittlich

haupt, wie die Jagdausrüſtung 3. B. Anſchaffungs- 3 Stüc rechnen können . – Dazu kommen die

koften für Gewehre, Hund, Jagdkleidung uſw .; denn Auslagen für das um der Jagd oder der Land

das muß jeder Jäger haben . wirtſchaft willen zu vertilgende ſchädliche Wild, z. B.

Als nötige Auslagen werden zu gelten haben : Kaninchen, Schwarzwild uſw., weiter die Auslagen

Verbrauch von Patronen, Auslagen für Jagds für Wildſchaden, wenn ſolche der P. tatſächlich

ſchuß, Schußgeld u . Patronenerjat für Erlegung bezahlt oder zu zahlen verpflichtet iſt.

von Wild an Jagdgåſte und Jagdſchußperſonal, Zum Schluſſe ſei hier betont , daß der Umfang

Trägerlohn für Wild, Koſten der Wildverwendung, der Auslagen immer zu dem Abſchuß u . den

Koſten für der Größe der Jagd entſpr . Treib- u . Jagdverhältniſſen d . i . dem Ertrag der Jagd im

Klopfiagden , beſ . nur für die Jagd nötige Reiſekoſten Verhältnis ſtehen muß. In der Regel wird die

u . überhaupt bej. Aufwendungen des P. für die bisherige übl. Handhabung dafür maßgebend ſein,

Jagd : wie Uebernachtungskoſten, Abnüßung für c) ,, Der Reinertrag" 4 ) der Jagd wird

Wildfallen, Koſten für Salzlecken uſw., Abnüßung gefunden , indem man von der Bewertung des

für Jagdausrüſtung (kaufmänniſch Abſchreibung ger i normalennormalen Abſchuffes bei den derzeitigen Wild

nannt) berechnet auf die Benußungstage für die preiſen die Auslagen für die normalen Unfoften

betr. Jagd, ferner Auslagen für Jagdkarte,Umſaks abzieht.

ſteuer, Jagdſteuer u . für ähnl . Dabei geht die PScho. davon aus , daß dem

Im einzelnen hierzu noch folgendes : P. ein gewiffer Reinertrag zufällt, da ſie den

a) Für die algem. Aufwendungen wie Jagd Jagdpacht analog dem Güterpacht behandelt .

ausrüſtung, Jagdkleidung, Gewehre, Hund u . Wenn man hier dem JagdP. 10–20 % des Ab:

ſonſtige Jagdutenſilien darf nur eine Abnüßung ſchuſſes für ſeinen eigenen Verbrauch zubilligt, ſo

(Abſchreibung) gerechnet werden . Man wird hier iſt dies wenig, wird aber angemeſſen und auch

einen Verbrauch in 10 Jahren u . jährlich einen gerecht ſein , da die Jagd kein Erwerbsgeſchäft iſt.

Jagdtag für jede Woche annehmen können , alſo Dabei wird man dem P., der geſchont oder für

rund 60 Tage im Jahr mit der Einſchränkung, die Wildvermehrung Aufwendungen gemacht hat ,

daß für 100 Hektar Jagdgebiet nur 3 Tage im mehr zuzubilligen haben , als einem andern .

Jahr angeſegt werden dürfen u . bei mehreren P. Auch dem VP. gegenüber iſt dieſer Ausgleich

die 100 Hektar nur einmal d . h. für den einen gerechtfertigt, denn es geht doch nicht an,
dem P.

oder anderen Þ. berechnet werden dürfen . Ale aus dem Umſchwung der wirtſchaftl. Verhältniſſe

Tagesentſchädigung
wird man bei den heutigen nur die Nachteile aufzuerlegen u . ihm gar keinen

Verhältniſſen etwa 500 M 3) annehmen können . Vorteil zu gönnen . Man denke nur daran, daß

B ) Als Auslagen für die Perſon des P. infolge des wirtſchaftl. Umſchwungs faſt allgemein

darf nur die über den gewöhnl . Lebensbedarf der Wildſtand zurückgegangen iſt. Nach dieſen furzen

hinausgehende tatſächl. Auslage z . B. für Reiſe Worten erſcheintes angezeigtu.im Sinneder PScho .,

aus mäßiger Entfernung , für Uebernachten , Ver: für den perſönl. Gebrauch einen gewiſſen Wildertrag

pflegung u . ähnl. in beſcheidenem Umfang u . zu für den JagdP . als ÞAnteil oder jagdl. Voraus

dem möglichſt billigen Preiſe für den Tag berechnet von dem geſamten Ertrag der Jagd abzuſeßen. Es iſt

werden u , nicht mehr Tage für das Jahr, als dies dann der einzige Vorteil , den der P. wirt

oben unter a) angegeben.

“) Vgl . dazu den im Deutſchen Jäger 1922 S. 641 ff.

nach Abfaſſung dieſer Abh . erſchienenen ausführl . Auf

8) Stand für 1. I 1923, heute wird man das Drei- ſaß von Staatsanwalt Dr. Behr: Die Bachtſchußordnung

fadge annehmen können . in ihrer Anwendung auf Jagdpachtverträge.
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3. B .:

0

ſchaftlich aus der Jagd hat, der aber wieder durch d . b . der alte Pachtpreis iſt um das 50 fache zu

feine tatſächl. nichtabziehbaren Unkoſten verſchwindet. erhöhen , ſomit 150 M auf 7500 M. Da die Beſt.

Bemerkt ſei hier noch, daß bei der Feſtſeßung der Güterpad )t auf die Jagdpacht ausgedehnt ſind,

des Reinertrages zu berückſichtigen iſt, zu welcher fann bei anderweitiger Feſtjeßung als Maßſtab nur

Zeit der Pachtpreis bezahlt iſt . Wenn der Pacht- der Reinertrag in Betracht kommen, der auch bei

preis im Voraus bezahlt iſt für das erſte laufende dem Güterpacht maßgebend iſt. Nun beſteht zw .

Jahr, für das die Pachtänderung in Frage kommt, beiden bezüglich der Pachtpreiſe der große Unters

jo iſt der Pachtpreis nach ſeiner Kaufkraft am ſchied, daß bei Jagdpacht der größte Teil des

tatſächl. Zahlungstage zu ſeinem Geldwert umges Pachtpreiſes in Biebhaberwert beſteht . Dieſer

rechnet auf das Ende des Pachtjahres zu berück- muß alſo ausgeſchaltet werden. Der JagdP. ſoll

ſichtigen. Denn dieſen Wert des Geldes hat der wie der Güter P. nur mehr als früher bezahlen ,

P. für das abgelaufene Jahr wirklich bezahlt. wenn er einen unverhältnismäßig größeren Rein:

Ebenſo iſt zu verfahren, wenn der Pachtpreis auf ertrag als früher erzielt. Bei Jagden , die heute

mehrere Jahre im Voraus bezahlt iſt. Auch hier keinen oder keinen größeren Reinertrag als früher

iſt der Wert am Tage der Zahlung in Rechnung ergeben , kann alſo feine Pachtpreiserhöhung ein :

zu ſtellen u. umgerechnet auf die einzelnen Termine treten. Wo ſich dagegen heute ein erhöhter Rein=

der mehreren Jahre zu verteilen , um zu ermeſſen , ertrag gegenüber früher ergibt, ſoll dieſer als

ob er dem heutigen Ertragswert der Jagd ents Maßſtab für die Erhöhung der Jagdpacht dienen ,

ſpricht. d . h . der Jagdp. ſoll, was er an Reinertrag in

Zua-c) Die Berechnung des neufeſtzujeßenden ſolchem Falle mehr erzielt als den früheren Pacht-:

Pachtpreiſe wird nach obigen Ausführungen preis, als Pachtpreiserhöhung bezahlen. Der P.

folgendermaßen zu geſchehen haben : joll ſich gegenüber früher aus der Jagd nicht be

a) Normaler Abſchuß zu den derzeitigen Preiſen reichern. Dabei iſt zu beachten , daß , was er durch

M30 000.- beſ . Aufwendung, Z. B. Ausſeren von Wild ,

ab PAnteil 20 % 6 000, völlige einjährige Schonung uſw. mehr erzielt als

ergibt einen Wilderlös von M 24 000 .
früher, feine Bereidierung darſtellt. Eine ſolche

liegt nur vor, wenn ſie ohne fein Zutun einzig u .
8) Davon ab die Unfoſten von 20 000.

allein durch Veränderung der wirtſchaftl. Ver

Das ergibt die als neuer Pad)tpreis hältniſſe ihm zufält. Das iſt der Standpunkt der

zu zahlende Summe von M 4000.- | bayer. VO ., der auch durchaus gerecht iſt. Die

Wenn der frühere Pachtpreis 1000 M betrug , Jagd iſt nicht wie die Güterpacht ein Erwerbg .

ſind alſo 3000 M mehr zu bezahlen. geſchaft, ſondern beſteht nach unſerer Geſekg . in

Verlangt der VP. Erhöhung des Pachtes, waidgerechtem Jagen u . zielt nicht auf einen Ge,

was die Regel bilden wird, ſo iſt er beweispflichtig, winn ab. Jeder Jäger , der auf dieſem Stand

verlangt der P. Minderung, ſo hat er die Beweis: punkt ſteht, wird einen Mehrerlös aus der Jagd

laſt. Bemerkt ſei noch , daß die Minderung , die gegenüber früher gerne an den VP. abführen.

nur ſelten vorkommen wird , auf ganz anderer 3. Dazu einige Beiſpiele ; zunächſt ſei aber feſt

Grundlage zu berechnen iſt, wie die Erhöhung geſtellt, daß inf. des wirtſchaftl. Umſchwungs.

Darüber . unten 3 b u . 4 . folgende Veränderungen in den Verhältniſſen ein

2. Aus den von Bayern erlaſſenen Beſt. er- getreten ſind :

gibt fich, daß nicht der heutige tatſächlich bei Neus Einmal ſind die Wildpreiſe gegen früher etwa

verpachtungen erzielte Preis , der größtenteils Lieb- um das 150 fache bis 250 fache geſtiegen u . ſodann

haberwert iſt, als Maßſtab für die anderweitige die Jagdunkoſten um das 300 u. 400 fache u . mehr .

Feſtſeßung der laufenden Jagdpachten angenommen 3. B. die Patrone von 10 Pf. auf 200 Mu. drittens

werden darf . Das verbietet die bayer . VD . aus- iſt der Wildſtand u . damit der normale Abſchuß

drücklich, indem ſie beſtimmt , daß Liebhaberwerte fehr zurüdgegangen .

nicht berückſichtigt werden dürfen . Das PEA . Nun die Beiſpiele :

iſt nur ermächtigt, den Reinertrag aus der Jagd a) Es wird angenommen, daß der Wildſtand u .

zum Maßſtab zu nehmen . Das entſpricht auch der normale Abſchuß heute der gleiche geblieben

vollkommen der PScho. Beim Güterpacht geht iſt wie ehedem. Früher : Wilderlös 1600 M , Un

ſie davon aus , daß derzeit der P. einen un- koſten 1000 M, das ergibt 600 M Reinertrag.

gleich höheren Ertrag aus den Fruchtnußungen Heute : Wilderlös 24 000 M, Infoſten 20 000

erzielt als früher u . deshalb der frühere Pacit: Mart, das ergibt 4000 M Reinertrag.

preis zu dieſem Ertrag nicht mehr in dem früheren Wenn der frühere Pachtpreis 1000 M beträgt ,

Verhältniſſe ſteht. 3. B.: früher Reinertrag 200M , ergibt ſich in dieſem Falle für den Jagd P. früher

heute 10 000 M bei laufendem Pachtpreis von ein Verluſt von 400 M u. beute eine Bereicherung

150 M. Hier ſoll entſpr. ein anderer Pachtpreis von 3000 M. Um dieſe muß er ſeinen Pachts

feſtgeſetzt werden , was am beſten nach dem Ver- preis erhöhen , alſo von 1000 M auf 4000 M.

hältnis des früheren u . des heutigen Reinertrages Nimmt man im gleichen Fall einen Pachytpreisu

geſchieht, alſo im Verh . von 200 M zu 10000 M, von 5000 M an , ſo ergibt ſich für früher ein

1

I
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Verluſt von 4400 M, für heute ein ſolcher von VI. Ergebnis.

1000 M u . für eine Pachterhöhung iſt kein Raum . Für die PScho . iſt nur Raum , ſoweit der

b ) Angenommen, der Wildſtand iſt in gleichem
PV. Beſt. für eine Regelung anderweitiger Pacht:

Fall heute zurüdgegangen gegenüber früher, dann
preisfeſtſeßung nicht enthält . Die PScho . iſt ſub

ergeben ſich folgende Verhältniſſe.
ſidiäres Recht. Erſt kommt der Parteiwille d . h.

Früher : Reinertrag 600 M wie oben a.
die Einigung der Parteien ; nur wenn dieſe fehlt ,

Heute : Wilderlös 19 000 M, Unkoſten 20 000
tritt die PScho . in Geltung . Nach ihr iſt eine

Mart, alſo ein Verluſt von 1000 M. Nach der
Erhöhung des Pachtpreiſes nur in den Grenzen

PScho. wird der P. eine Ermäßigung des Pachtes

verlangen können, die ſich nach dem Verhältnis darüber hinaus geht liegt nicht mehr im Rahmen
des Reinertrags der Pachtung zuläſſig. Alles, was

des heutigen Abſchuſſes, wie er ſich in a u . b er
der Aenderung des Pachtpreiſes, ſondern iſt eine

gibt, alſo im Verh . von 24 000 M zu 19 000 M
Art von Beſteuerung oder Vermögenskonfiskation,

berechnen dürfte, das ergibt rund 130 M, ſodaß
die nach der PSD. unzuläſſig iſt.

der Pachtpreis von 1000 M auf 870 M zu er A18 M a B ft a b für die Pachterhöhung

mäßigen wäre. Dieſer Fall wird faum ſo vor:
kommt nur die gegen früher eingetreteneMehrung

tommen ( f . unten 4) .
Reinertrags der Nußung u. nicht die gegen

c) Ein anderes Beiſpiel : Ein Müller auf dem

Lande hat eine Gemeindejagd für x M gepachtet in Betracht.
über früher eingetretene Senkung des Geldes

in Betracht. Denn nicht dieDenn nicht die Rauftraft des

u . die Verpflichtung übernommen , für das Ge
Geldes war nach dem Vertrag für die Bemeſſung

meindehaus unentgeltlich elektr. Licht zu liefern ,
des Pachtpreiſes beſtimmend , ſondern der Wert

das er in ſeiner Mühle eingerichtet hat . Geht
(Ertrag ) der Nußung. Deshalb kann auch der

der Müller oder die Gemeinde das JagdPE . an
heutige Pachtpreis nur nach dem heutigen Rein:

- beide Parteien haben dazu das Recht - ſo iſt der
ertrag bemeſſen werden u . nicht nach der einge

derzeitige Reinertrag der Jagd feſtzuſtellen u . der
tretenen GE. Ein großer Unterſchied ; z . B. früher

jebige Wert der Lichtlieferung u . je nach den Ers
Pachtpreis 100 M ; das entſpräche bei der 2000

gebniſſen hat der Müller an die Gemeinde oder
fachen GE. heute einem Betrag von 200 000 M,

die Gemeinde an ihn jährlich Herauszahlungen zu

machen. Wo dem P. die veränderten wirtſchaftl
. beträgt; 1. das gleiche Beiſpiel oben II a u. b , wo

während der heutige Reinertrag nur 30 000 M

u
Verhältniſſe Nachteile bringen , kann auch er die

Berüdſichtigung dieſer bei der anderweitigen Feſt= ) iſt, für einen Fall der Güterpacht.
der heutige Pachtpreis auf 15000 M berechnet

:

leßung des Jagdpachtes verlangen .

4. Zu den Beiſpielen in 3 iſt zu bemerken , pacht. Nachihr waren als Maßſtab für die ander
Die PScho . galt früher nur für die Güter

daß die beſagte Aenderung nach der PShD. nur
weitige Feſtießung der Vertragsleiſtung der ſeiner:

zuläſſig iſt, wenn der PV. nichts Gegenteiliges ent
zeitige u . heutige Reinertrag der Pachtnußung

hält. Regelt dieſer den Pachtpreis bei veränderten
entſcheidend . Ihre Beſt. find nunmehr auch auf

Verhältniſſen insbeſ. bei Wertsſteigerung u. dgl .: die Jagdpacht ausgedehnt. Deshalb kann alsMaß,

ſo hat es dabei ſein Bemenden u . das PEX. darf
flab für die anderweitige Beſtimmung des Pacht

nicht eingreifen . Iſt z . B. im PV. beſtimmt, was
preiſes auch hier nur der Reinertrag der Jagd

die Regel iſt, daß der P. den durch Zufall ein
maßgebend ſein , wie es Bayern ausdrücklich an

getretenen Wildrüdgang zu tragen hat , ſo muß
geordnet hat . Das PEA. darf nur dieſen Bes

der P. , obwohl er durch den Wildrüdgang einen
ſichtspunkt für die Aenderung des Pachtzinſes in

Verluſt hat , doch den ganzen früheren Pachtpreis
Betracht ziehen , ſonſt würde es eine ſog. Macht

bezahlen . Dazu verurteilt ihn der Vertrag u . dieſen
überſchreitung ( i . oben II) begehen , die ſeine Feſt

fann das PEA. nicht ändern .
ſezung des Pachtpreiſes nichtig macht .

5. Nur ſoweit nach dem Vertragswillen der
Es ergibt ſich daraus kurz zuſammengefaßt als

P. einen Verluſt zu tragen hat , kann ihm ein Grundſatz für die Jagdpachten :

größerer als früher zugemutet werden . Ihm aber
Eine Jagdpachterhöhung darf das PEA. nur

darüber hinaus Aufwendungen aufzuerlegen, iſt
eintreten laſſen, wenn u . ſoweit der P. inf . der

nicht ſtatthaft. Es fann deshalb dem P. die
veränderten wirtichajtl. Verhältniſſe aus dem nor:

laufende Pachtſumme nicht über ſeinen Reinertrag
malen Jagdbetrieb d . h . bei den heutigen Wild:

aus der Jagd erhöht werden , denn man würde
preiſen u . den heutigen IInfoſten heute gegenüber

ihm dann eine unmittelbare Subuße auferlegen ,
früher bereichert iſt, alſo heute gegenüber früher

d . h . eine Art von Konfiskation gegen ihn aus
aus der Jagd bei waidgerechtem Betrieb einen

ſprechen . Durch ſolche Zubuße würde ein P. , der
höheren Reingewinn erzielt , wenn u . fo weit dieſer

mehrere Jagden hat , u . U. finanziell ruiniert werden .
eine Folge der wirtſchaftl. Umwälzung iſt.

Das kann die PShD. nicht wollen . Die bayer .

VD. unterſagt die Auferlegung ſolcher Subußen
Anmerkung : Zur Frage der Verabſepung

dadurch, daß ſie die Berüdſichtigung von Lieb :
des Jagdpachtpreiſes ſei noch bemerkt:

Nach der bayer. PScho. iſt für die anderweitige

haberwerten für die anderweitige Feſtjeßung des
Feſtſegung des Jagdpachtes der Neinertrag der Jagd

Pachtzinſes verbietet . u . nicht die GE , maßgebend. Dieſe Leştere an ſich



36 Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1923. Nr . 3 u. 4.

n

kommt für die Aenderungdes Pachtzinſes nicht in Bes Roggen an der Münchener Produktenbörſe notiert wird

tracht. Daraus ergibt ſich ; $ 1710 verlangt Zahlung der Unterhaltsrente in Form

1. Jſt ein Neinertrag nicht vorhanden, ſo iſt eine der Geldrente . Dies geſchieht, da nicht Leiſtung von

Aenderung des Bachtpreiſes ausgeſchloſſen . 1 3tr. Roggen, ſondern der Segenwert in Geld ver

2. Ueberſteigt der Reinertrag den im Vertrag von
langt wird . Auch die Vorausſeßungen des § 253

den Parteien vereinbarten urſprüngl. Þachtpreis, ſo

kann er um den Unterſchied zw . beiden erhöht werden.
Nr. 2 3PO. find gegeben . „Beſtimmte Angabe des

3. Solange ein Reinertrag vorhanden iſt, kann (Segenſtandes " u. ,,beſtimmter Antrag ". Geldleiſtungen

eine Ermäßigung des Pachtpreiſes nicht in Betracht müſſen allerdings in der Regel ziffernmäßig beſtimmt

kommen ; auch bei Minderung des früheren Ertrags ſein . Es genügt aber, wenn ſie derart ziffermäßig bes

nicht, denn die Jagdpacht iſt kein Erwerbsgeſchäft. ſtimmbar ſind, daß ihre Beitreibung im Vollſtreckungs

4. Ergibt ſich ein Verluſt ſtatt eines Reinertrags wege feine Schwierigkeiten macht. Dies iſt hier dann
d . h . überſteigen die Unfoſten den Ertrag (Wilderlös),

der Fall, wenn die Umrechnung & baſis ein ohne weiteres
ſo bleibt der vereinbarte urſprüngl . Pachtpreis beſtehen.

Denn nach dem mutmaßl. Vertragswillen hat der ® .
ermittelbarer amtl Kurs oder eine amtl. Inderziffer

einen Verluſt zu tragen . Der Þ . fann ja die Unfoſten
iſt. Der GerVollz. hat bei der Vollſtreckung des als

vermeiden, denn er iſt nicht zur Jagdausübung ver Beiſpiel aufgef. Urt . nicht anders vorzugehen, als bei der

pflichtet, ſondern nur berechtigt. Vollſtreckung eines auf Zahlung einer ausl . Valuta

Aus 1-4 ergibt ſich, daß nach der PSchl.wohleine lautenden Urteils : ' ) Ermittlung des Kurſes des Zah

Erhöhung, nie aber eine Ermäßigung des vertragl. lungstages, Umrechnung u . Vollſtreckung in Mark – jo

urſprüngl. Þachtpreiſes ſtattfinden kann. Wenn das
wenigſtens die herrſchende Meinung - Auch bei der

gegen nachder PScho . der urſprüngl. Pachtpreis, ſei es
Verurteilung zur Binszahlung hat der SerVollz. bei

durch das PEA. oder von den Parteien , gütlich erhöht
Vollſtreckung eine Berechnung vorzunehmen, auch hier

wurde, ſo kann er bei Minderung des Neinertrags in

folge wirtſchaftl. Umſchwungs oder Eintritt eines
fehlt im Urt . eine ziffernmäßige Angabe des Sinabe

Verluſtes dadurch wieder ermäßigt werden, aber nie trages. Es müſſen ja auch die Unterhaltsvergleiche

unter den urſprüngl. vertragl. Pachtpreis. auf Roggen oder Indexbaſis vollſtreckt werden : Neue

Eine andere Frage iſt, ob nach allgem . Vertrags- Einwendungen des Schuldners, die $ 253 Ziffer 2 ab

recht der Þ . Ermäßigung des Pachtzinſes verlangen ſchneiden ſoll, ſind bei Zugrundelegung amtl . Siffern

kann , z. B. aus Geſichtspunkten , für die der VP. haftet nahezu ausgeſchloſſen . Jedenfalls ſind Erinnerungen
(1. ſolche oben III Ziff. 3) . 3. B.wenn er wegen

nach § 766 ZPD. nicht mehr zu fürchten als bei an
Nichterfüllung ſeiner Bertragsverpflichtungen ſchadens:

deren Vollſtreckungen . Müßte man eine Unzuläſſig

erſaßpflichtig wird. Die Ermäßigung des Pachtzinſes

aus ſolchen Gründen hat mit der P Scho . nichts zu keit eines derartigen Klageantrags aus § 253 Nr. 2

tun . Deshalb entſcheidet auch in folchen Fällen das SPD. folgern, wie es ein mir vorliegendes Urt. tut,

ordentl . Gericht. To waren auch alle Urt. auf fiinftige Leiſtung aus

einem auf Inderziffer uſw. aufgebauten Vergleich unts

zuläſſig. Unzuläſſig wäre dann auch z . B. die Klage

aus einer Vereinbarung, in der ſich der Schuldner

verpflichtet hat, die in Dollar berechnete Schuld in

Sileine Mitteilungen. Mart zum Kurſe des Zahlungstages zu bezahlen . Es

Unterhalt8urteile auf gleitender Bafie. Die Unters wäre erwünſcht, daß zu der Frage der Unterhalts

haltserhöhungeklagen der unehel. Sinder belaſten ſeit urteile auf gleitender Baſis eine oberſtrichterl. Ent

längerer Zeit außerordentlich die Amtsgerichte. Sie
ſcheidung erginge, damit die Unzuträglichkeiten ab

nehmen – die lächerl. Zuſtändigkeit& grenze von 3 geſtellt werden, die mit der Häufung der Klagen für

Goldmark oder 4 Pid. Butter iſt immer noch nicht
alle Heteiligten verbunden ſind.

erböht – insbeſ. bei den ländl. AG. oft die Hälfte Rechtsanwalt Robert Held in Starnberg.

einer Sißung ein . Kaum iſt das Urteil ergangen u .

die Vollſtreckung daraus noch im Gange, fo zwingt

das raſende Tempo der Geldentwertung den Vors

miund zu neuer Klage. Der Kindsvater hat neue,
Aus der Rechtſprechung.außerordentlich hohe Koſten zu tragen der Streit

geht in die Hunderttauſende die Staatskaſſe hat
Reichsgericht.

in vielen Fällen die Pauſchſäße zu den Gebühren des

im Armenrecht beigeordneten Anwalts zu tragen. Der A. Grundbuchfachen .

Vormund hat Verluſt an Arbeitsverdienſt, Porti uſw. BGB. $ S 244, 264, 1190 ; 3 PO. $ 866, 88 883 ff.;

Unterhaltsvergleiche werden jeßt ſchon häufig auf GBO.S$ 13, 18, 28. Vollſtređung hyp.für eine

gleitender Baſis geſchloſſen . Es iſt nicht einzuſehen , Valutarchuld. Zeitpunkt der Umrechnung.

warum nicht auch eine Verurteilung zur Bezah
Das Bayer. Qberſte LG . hatte die weitere Beſchw . durch

den in LZ. 1922 Sp . 654 2 veröffentlichten Beſchl.
lung auf gleitender Baſis erfolgen kann . In ſtädti

dem RG . gemäß § 79 Abſ. 2 GBO . vorgelegt, weil es
ſchen Verhältniſſen wäre vielleicht als Grundlage die

von der Rechtsanſicht des Hammer0 . (OLONpr. 42,
Inderziffer oder, allerdings weniger empfehlenswert,

163) abweichen wollte. Das RG . führte Folgendes aus.
weil weniger ſchmiegſam , der amtl . Goldumrechnungs- 1. Es iſt zunächſt zu erörtern, ob ſich die Vollſtr.

kurs der Reichebant, in ländi . Verhältniſjen vielleicht wegen einer Valuta - Forderung (= VF. ) nach dem

der Roggenpreis zugrunde zu legen. Der Rindsvater 2. Abſchn. des 8. Buches der ZPD . vollzieht oder nach

wäre z . B. zu verurteilen , dem Kinde vom Tage der anderen Vorſchr., insbeſ. nach dem 3. Abſchn . (SS 883 ff.).

Geburt an bis zur Vollendung des 16. Lebensj . eine 3m lekteren Falle wäre für die Eintragung einer

vierteljährl . , vierteljährlich vorauszahlbare Geldrente 1 ) S. daju neierdings die grundlegende Entich des

in Höhe des Betrages zu bezahlen , zu dem an dem RG. über die Vollſtreďung von Valutaforderungen in

dem Fälligkeitstage vorausgehenden Börſentag 1 Str . dieſer Nr . S. 36 ff.. .
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Sidøyp. tein Raum . Die Frage iſt ſtreitig. Sie dem Gl. oder dem Sch. durch Verſagung der Eintragung
wird außer vom Bayer. Oberſten 16. u. demKammer . einer SichHyp. dieſe vom Gef. gewollten Vorteile zu

( 1. ZS.) auch von anderen DLG.en bejaht ; vom
stammerG. (21. ZS ) in JW. 1920, 657 Abſ. 2 , vom verlangen fann, daß jede der zulaffigen

BMaßregeln

DLG. Köln daf. S.910 u . vom DLG . Frankfurt ebenda allein oder neben den übrigen ausgeführt werde. Auch

1921 S. 1328 (leßteres erachtet allerdings nur eine die Mot. 3. Entw . einer GBD. von 1889 S. 64 führen
entſpr. Anwendung der SS 803 ff. für gegeben u . die zu § 29 des Entw. (§ 28 des Gef.) aus, daß die Be

Eintragung einer Sichøyp. wegen einer BF. nicht für gründung von Sichøyp. für die Forderung eines
zuläſſig). Auf demſelben Standpunkte ſtehen zahlreiche Betragesfremder W. zuläſſig ſei . Die Mot. Z. BOB.
Schriftſteller. A. M.find Nußbaum in JW . 1920, 16, ( 3 , 769/70) gehen gleichfalls davon aus , daß alle

557, 891, 910 u . 1921, 1328 ſowie Weinhagen daſ. Schuldtitel, aus welchen nach der 3PO. die gerichtl.
1920, 595, die nur eine

Zwangsvollſtr. gemäß § 887 Volſtr. zuläſſig iſt, an ſich eine geeignete Vorausſegung
ZBO. Zulaſſen wollen . Wieder a . M. iſt Wach ebenda der Zwangspyp. ſind . Der Eintragung einer Sichəyp.

1920, 658 , nach dem die Vollſtr. gemäß § 884, nötigen- für eine derartige Forderung ſteht auch § 28 S. 2
falls in Verb. mit § 893 zu erfolgen hat; ebenſo GBO. nicht entgegen, wonach

einzutragende Geldbe
Strudmann -Roch SPD. 9. Aufl. Anm. 1 vor $ 803 , träge in Reichsw . anzugeben ſind ; denn dieſe Beſt.

ferner Seuffert a . a . D.,falls im Schuldtitel ausdrüdlich trifft nur den Betrag der Belaſtung des Grundſtüces,
Zahlung in ausl. Währung ( = W.) bedungen iſt oder nicht auch den der zu ſichernden Forderung . Das Geſ.
der GI. ſonſt Zahlung in ausl. W.

zwangsweiſe herbei- geſtattet vielmehr die Eintragung einer Sichyp . für

führen will. Sirſch in der Zeitſchr. HR. 85, 220 er- eine in ausl. W. bezeichnete vollſtređó. GeldF.u . fordert

achtet „ genau genommen “ eine Bollſtr. gemäß. $ 884, in § 28 GBO. nur, daß die Höhe der dingl. Belaſtung

zur Erzielung einer
befriedigenden Löſung aber auch in der

Eintragungsbewilligung oder dem
Eintragungs

gemäß § 887 für zuläſſig. Gegen die
Anwendbarkeit antrage u. bei der Eintragung in ReichsW.angegeben

der $8 803 ff. ſprechen ſich auch aus Förſter-Hann ZPO. wird. Daß der Sch. gemäß § 244 BGB. nach ſeinem

Anm . 3 vor $ 803, während Marquardt in BZ. 1922, Belieben in der W. des Reichs oder der des Auslands

277 die Vollſtr. gemäß § 884 für zunächſt gegeben , das zahlen kann u. daß bei der Zahlung in Reichsw . nach

neben aber auch dasVerf. nach § 887 ſowie nach SS 803 ff. dem Kurswerte umzurechnen iſt, der für die Zeit der

für zuläſſig erklärt, lekteres, ſofern die Geldſorte, auf tatſächl. Zahlung maßgebend iſt (RG. 101 , 312 ), bringt

die der BolſtrTitel lautet, in Deutſchland amtlich allerdings mit ſich, daß bei der Eintragung wegen

notiert iſt.

der
Kursſchwankungender Betrag der Forderung noch

Der Schuldtitel lautet hier nicht auf Verſchaffung nicht annähernd ſicher feſtgeſtellt, ſomit

keine Belaſtung

genau ( individuell) beſtimmter ausl. Geldſtüde oder in

auf Zahlung in einer beſtimmten ausl. Geldſorte tragen werden kann , daher auch keine gewöhnl. Sich..

(
Geldſortenſchuld § 245 BOB.), vielmehr auf Zahlung Hyp ., die eine beſtimmte Forderung vorausſeßt (KOJ.

eines in ausl. W. berechneten
Geldbetrages. In einem 40, A 314, 316) . Das ſchließt aber nicht die Ein

folchen Falle iſt Gegenſtand der Vollſtr. nicht die tragung einer dingl . Sicherung für eine ſolche For.

Leiſtung vertretb. Sachen durch den Sch. ( $ 8 883, 884) derungüberhaupt aus; er rechtfertigt vielmehrnur,

auch nicht die Vornahme einer Handi. durch dieſen der
zahlenmäßigen Bezeichnung der dingl. Belaſtung

(8 887 ), ſondern die Vollſtr. wegen einer GeldF. i . S. in Reichs w . den Höchſtbetrag der Forderung lo zus

der $$ 803 ff. DieVerpflichtung des Sch ., eine in ausl. grunde zu legen, wie er ſich 2. 3. der dingl . Sicherung
W. ausgedrüďte Geldſchuld im Jnlande zu zahlen , bei durch Umrechnung ermitteln läßt; d. h . es iſt in Höhe

der die Zahlung in ausl. W. nicht
ausdrüdlich bedungen dieſes Betrags eine

Höchſtbetrøyp. einzutragen u . dieſer
iſt, alſo die Zahlungauch in Reichsw . gemäß § 244 Höchſtbetrag iſt in ReichW.anzugeben(Güthe Anm . 13

BGB. erfolgen kann , iſt eine Geldſchuld i. S. der reinen zu § 28 ; ähnl. §932 ZPO. bei der Arreſtøyp .).

Wertſchuld (HG. 101, 312 ); der Sch. ſchuldet Geld im 2. Nach alledem hätte die BeſchwF. die Eintragung

Werte des im Schuldtitel bezeichneten Betrages, darf je einer Sichøyp. für eineForderung von ... Schweizer

aber nach Belieben in fremder oder deutſcher W. Fr. , die nach dem Kurſe am Tage der Zahlung in

leiſten . Dementſpr. ſteht dem Gl . ein Anſpruch auf Reichsw . gezahlt werden kann, zum Höchſtbetrage

Geld im Werte des ausl. WBetrages zu u . aw. nach

Mart beantragen können. Nach § 1190 Abſ.2
dem Belieben des Sch. in ausl. oder in ReichsW. Jm BOB. wären dabei die Zinſen in den Höchſtbetrag ein

Sinne des Gef. bildet er übrigens auch , wie das zurechnen geweſen. Einen ſolchen Antraghat ſie nicht

OHLG. autreffend hervorhebt, nach dem
Sprachgebrauch geſtellt, vielmehr die Eintragung von Zwangsøyp.

u . der
Verlehrsanſchauung eine BeldF. , jedenfalls for in Höhe beſtimmter, in deutſcher M.

angegebener

weit es ſich um eine im deutſchen
Geſchäftsverkehr Beträge begehrt. Dieſes Verlangen war nicht begrün

gangbare u . amtlich notierte ausl. W. handelt . Kommt det . Maßgebend für die Vollſtr. überhaupt, ſomit auch

aber eine Vollſtr. wegen einer Geld F. in Betracht, ſo für die Eintragung einer Sichøyp. iſt der vollſtrecb.

muß fie dem øl. in dem geſamten im 2. Abſchn . Schuldtitel . Dieſer lautete hier auf Zahlung eines be

des 8.Buches der APO .
vorgeſehenen Umfange ſowohl ſtimmten Betrages Schweizer Fr., nicht auf Zahlung

in das bewegl. Vermögen ($S 808 ff.) wie in das uns einer beſtimmten Summe in deutſcher W. Der Bes

bewegl. Vermögen des Sch. ($S 864 ff.) offen ſtehen, griff der Wahlſchuld ($ 262 BOB.) iſt nicht verwert

fonach gemäß§ 866 auch durch Eintragung einer Sich . bar, weil eine Leiſtung in ReichsW.überhaupt nicht

Hyv., ſoweit fich nicht aus dem
Zuſammenhange anderes geſchuldet iſt, die

Verpflichtung des Sch . nach wie

ergibt, insbeſ. unlösbare
Schwierigkeiten entſtehen. vor nur den von Anfang an allein geſchuldeten Bes

Das iſt aber nicht der Fall. Die
Schwierigkeiten , die ſich trag ausl. W. umfaßt (NG . 101 , 313 ;JW . 1903 Beil .

inf. des Fehlens ausdrüđi. Vorſchr. für VF. ergeben, S. 77, 176) . Damit entfällt die Anwendungdes § 264

können u. müſſen überwunden werden, um Schädi- BGB. u . der in ihm dem Gl.
eingeräumten Befugnis,

gungen des Gl. wie des Sch .
vorzubeugen . Die Vollſtr. die Vollſtr. nach ſeiner Wahl auf die Leiſtung in ausl.

durch Eintragung einer SichHyp. ſoll dem Gl., der zur oder in ReichsW. zu richten . Der Antrag iſt fonach

ſchonenden Behandlung des Sch. neigt, die Schonung unbegründet; nur ein Antrag weſentlich anderen In

ohne Gefährdung ſeiner eigenen Intereſſen ermöglichen ; halts lönnte Erfolg haben. § 18 OVO. läßt nicht zu ,

nicht ſelten wird dadurch der Sch . vor dem wirtſchaftl. dem Antragſteller durch eine
Zwiſchenverfügung Ge

Untergang bewahrt. Sie ſoll anderſeits dem Gl., der legenheit zu geben, an Stelle eines ſeinem Jnhalte

von der
Durchführung der

Zwangsverſteigerung zus nach dauernd
unbegründeten Antrags eines begrün

nächſt abſehen will, ſofort ausreichende Sicherheit ge- deten anderen Inhalts zu ſtellen . Der Antrag hätte

währen. Es geht nicht an, ohne zwingenden Grund von vorneherein abgewieſen werden müſſen ; dadurch,

1

1

von
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daß das GBA. dies nicht getan, vielmehr aufgegeben zu einem Höchſtbetrage eingetragen wird u. die Feſt

hat, den Antrag zu berichtigen, iſt die Beſchwg. nicht ſtellung der Forderung gerade zum Weſen einer Höchſt

beſchwert. Die weitere Beſchw . mußte daher zurüd- Betrøyp. gehört, ſo ergibt ſich bei der endgültigen

gewieſen werden . Feſtſtellung der Forderung 4. 3. der Zahlung oder

3. Für den Fall, daß die Beſchw F. einen den ent- zwangsweiſen Befriedigung des øl . , in welcher Höhe

widelten Grundſäßen entſpr. neuen Antrag ſtellt, ſei für dieſen eine endgültige øyp . erwachſen war, ander

Folgendes bemerlt : Für die Höhe der dingl. Belaſtung ſeits ob u . zu welchem Betrage die Eintragung dem

in deutſcher W. kann der Tag der Fälligteit der Fordes Eigentümer als Grundſchuld zuſteht, weil teine den

rung aus den in RG. 98, 160 u . 101, 312 dargelegten Höchſtbetrag erreichende Forderung beſteht . (Beſchl.

Gründen nicht maßgebend ſein. Anderſeits ſcheidet d. V. ZS. d . 16. Dez. 1922, V 31/22).

der Tag der Zahlung aus, da eine ſolche bei der Ein

tragung einer bloßen dingl . Sicherung noch nicht in

Betracht kommt. Da legtere indeſſen die fünftige

Zahlung ſichern ſoll, ſo tann die dingl. Belaſtung
B. Zivilſachen.

jedenfalls ſo hoch bemeſſen werden, daß fie ein zur I.

Beſchaffung der fremden Valuta hinreichendes Aequiva

lent in deutſcher W. gewährleiſtet. Da der fünftige
Giu Bertrag iſt nicht ſchon dedhalb nichtia , weil

Kurswert 8.3. der Zahlung nicht annähernd voraus.
die Ausübung einee Bortauferecht durch ſeine Faſſung

zuſehen iſt, anderſeits der GI. aber 3 der Siche vereitelt oder erſchwert werden ſoll. Die Rev. führt

rung einen Anſpruch in Höhe ſeiner Forderung hat, aus : Wenn man mit dem Berh. unterſtelle, daß die

kann dies nur ſo geſchehen, daß der zu jener Zeit Verträge zu dem Zweđe getrennt worden ſeien, um

geltende Kurswert zugrunde gelegt wird. Dabei ſchei
der Ø.Bant die Ausübung ihres Vorkaufsrechts zu

det die Möglichkeit aus, den Tag der Eintragung
erſchweren , ſo ſeien die Verträge wegen Verſtoßes

maßgebend ſein zu laſſen . Hiergegen ſpricht zwar gegen die guten Sitten nichtig (§ 138 BOB. ). Das tann

nicht die Schwierigkeit, den Kurswert des Eintragung8s
nicht zugegeben werden. Aehnlich wie gegenüber dem

tages ſchon an dieſem ſicher feſtzuſtellen. Denn ſie be
Steuerfiskus, ') ſo kann auch gegenüber Rechten von

ſteht auch für den GerVollz., ſchließt aber für dieſen Privatperſonen, die in beſtimmten Fällen entſtehen,

die Vollſtr. in das bewegl. Vermögen nicht aus ( vgl. den dadurch gegebenenfalls Verpflichteten das Recht

$ 821 3BD . ) . Wohl aber ſteht ihr entgegen , daß ſich nicht abgeſprochen werden, bei dem Abſchluſſe von

das Verf. bei der Eintragung nach der OBD. regelt Berträgen unter mehreren erlaubten Wegen den Weg

u. dieſe regelmäßig für Eintragungen einen Antrag zu wählen, bei deſſen Wahl das rer Vertragsabs

vorausſekt ( § 13 GBO.), ſowiein 8 28 S. 2 fordert, ficht entgegenſtehende Hecht des Dritten nicht entſteht.

daß die einzutragendenGeldbeträge in dem Eintra oder ſeine Ausübung erſchwert wird . Eine ſolche

gungsantrage in ReichsW. anzugeben ſind, falls dies Wahrung ihrer wirtſchaftl. Intereſſen widerſpricht nicht

nicht ſchon in der Eintragungsbewilligung geſchehen
fintl. Anforderungen, die nach den Anſchauungen aller

iſt. Danach muß der Gl . bereits in dem Eintragungs
gerecht u . billig Denkenden an den Anſtand im Ber:

antrage die Kursberechnung vornehmen . DasGBA. Jat kehrsleben zu ſtellen ſind. (Urt. d . V. ZS. v . 4. Nov.

zwar die Richtigkeit dieſer Berechnung nachzuprüfen ,
1922, V 140/22) .

nicht aber ſelbſt eine ſolche auf Grund eigener Er

mittelungen u. namentlich nicht für einen ſpäteren II .

Zeitpunkt als den des Eintragungsantrags zu be

wirten (Güthe Anm. 101 zu § 19, Anm 13 zu § 28 1. Welche Folgerungen ergeben fich im Falle des

GBO.; Achilles-Strecer S. 96 u . Anm. 2 b zu § 28 § 313 BGB. daraus , daß mehrere getrennte Verein

GBO.; u. a. abw Turnau-Förſter 1 , 1049) . Daraus er: barungen als ein einheitl. Vertrag angeſehen werden ?

gibt ſich, daß der Aurswert am Tage des Eintragungs
2. Wann tann eine ſolche Giuheitlichteit angenommen

antrages für die Bemeſſung der Höhe der dinglichen werden ? Durch ſchriftl. „ Kaufvertrag “ v . 23. Sept. 1920

Belaſtung ausſchlaggebend iſt .
verkaufte der Kl. eine Liegenſchaft an den Bell. Durch

Das Kammer8. meint, eine Eintragung auf Grund
einen 2. ſchriftl . Vertrag vom gl . 2. verkaufte der Kl.

einer über einen Betrag in ausländiſcher W. lautenden dem Befl. ſeine in dem Grundſtüde befindi. Maſchinen ;

vollſtređb. Urt. Iaſie ſich nur verwirklichen, wenn für dieſe ſollten am 10. Okt. 1920 gegen Bezahlung übers

die Sursberechnung fraft bef. Bereinbarung ein Zeits nommen werden . In dieſem Vertrage iſt weiter bes

punkt zugrunde gelegt werden kann, der mit der Ein- ſtimmt, daß der Bell . dem Kl. als Entſchädigung für

tragung zuſammenfällt oder vor ihnen liegt. Das iſt
die Wartezeit bis zum 10. Okt. 1920 zu dieſem Tage

nicht gerechtfertigt. Eine geſeßl. Grundlage für ſein eine Vergütung von 10 000 M außer der Staufſumme

Verlangen führt das Kammero. nicht an, ſie iſt auch zu zahlen habe. Ein not. Vertrag über den Verkauf

nicht erſichtlich. Es iſt mit dem Weſen der Vollſtr. des Grundſtüds iſt nicht errichtet worden . Der Bell.

ſchwer vereinbar, ſie von einem freiw . Mitwirten des hat weder die Biegenſchaft noch die Maſchinen über

Sch. abhängig zu machen . Einer ſolchen Vereinbarung nommen, der Kl. beides anderweit verkauft. Er ver

bedarf es nicht, wenn aus den dargelegten Gründen langt die Zahlung der Vergütung von 10000 M. Der

nicht der Tag der Eintragung oder gar der ungewiſſe Bell . bat um Abweiſung , da das äußerlich in 2 Vers

Tag der ſpäteren Zahlung, ſondern der Tag des An- träge getrennte Abkommen nach dem Willen der Parteien

trags des Gl. zugrunde gelegt wird. Dauernde oder ein einheitl. Vertrag , die Abfaſſung zweier beſ. Vers

unerträgl. Nachteile hierdurch find weder für den Gl. träge nur zur Vermeidung übermäßiger Grunderwerb

noch den Sch zu befürchten. Inwieweit es dem øl . ſteuer erfolgt u . das ganze Abkommen mangels der

freiſteht, neue Eintragungen bezügl. eines höheren Be- Form des § 313 BGB. nichtig ſei . Das lg . hat ver:

trages zu beantragen , wenn ſich inf . Steigens der ausl. urteilt; die Berufung blieb ohne Erfolg . Das No.

Valuta ergibt, daß die dingl. Belaſtung auf eine zu
hob auf.

geringe Summe lautet, iſt X. 3. nicht zu unterſuchen . 1. Das Berg. hat aus ſeiner Annahme, daß die

Anderſeits gilt die eingetr. Hyp . gemäß § 1190 Abſ. 3 beiden Verträge vom 23. Sept. 1920 eine Einheit, ein

BGB. als Sichvyp .; demgemäß beſtimmt ſich das zuſammenhängendes Ganzes bilden , nicht die gebotenen

Recht des øl . nur nach der Höhe ſeiner Forderung Folgerungen gezogen . Wenn die beiden Verträge durch

u . der Sch . fann die ihm gegen die Forderungen zu die gewollte Verbindung zu einer Einheit geworden

ſtehenden Einreden dem Øl . wie auch einem dritten, ſind , ſo erſtreďt fich das Formerfordernis des § 313

ſelbſt gutaläubigen Erwerber gegenüber geltend machen
1) S dazu RG. in 13.1922 Sp.514, 4 ( insbeſ. am Schluſſe Sp.516)

(8 1184 BGB.). Da ferner die dingl . Belaſtung nur u. 3W. 1922 S. 1671/76.

-

n .
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Sa 1 BOB. auf die geſamten Abreden des ein ein

heitl. Ganzes bildenden Abkommens (NOZ. 97, 219,

221). Eine Heilung des Formmangels gemäß § 313

Sa 2 BGB. kommt nicht in Frage, weildas Grund

ſtüď nichtaufGrund jenes Vertrages aufgelaſſen worden

iſt. Somit wäre das geſamte Abkommen mangels Be

obachtung der geſeßl. Form gemäß § 125 BOB . nichtig.

Daran fann auch durch 139 BGB. nichts geändert

werden ; denn es fehlt an der Vorausſeßung, daß nur

ein Teil des Rechtsgeſchäfts nichtig iſt; nichtig wären

vielmehr ſämtl. Teile u . es wäre ausgeſchloſſen , das

inf. des Zuſammenſchluſſes mit dem Grundſtüďstauf

vertrage formbedürftig gewordene Abkommen hinſicht

lich der Maſchinen mit feinen weiteren Beſtimmungen

auf dem Wege des § 139 BOB. wieder formunbedürftig

zu machen. Damit entfällt die Möglichkeit, wegen der

Kenntnis der Parteien von der Nichtigkeit des Grund

ſtücstaufvertrages das Abkommen über die Maſchinen

als rechtsverbindlich zuerachten. Denn auch dieſes iſt

u. bleibt wegen Nichtwahrung der geſeßl. Form nichtig.

Etwas anderes iſt auch nicht in der Entſch. in ROZ.

68, 322 oder in der in RO3. 79, 303, 434 oder in

NG3. 104, 102 ausgeſprochen ; dieſe Urteile betrafen

vielmehr Fälle, in denen mehrere Abkommen zwar im

wirtſchaftl. Zuſammenhange ſtanden, nicht aber nach

dem Willen der Vertragsſchließenden zu einem rechtlich

einheitl. Rechtsgeſchäft zuſammengefaßt waren .

2. Aber die Annahme einer rechtl. Einheit ſämt

licher Abreden in den beiden Vertragsurt. v . 23. Sept.

1920 iſt bisher, jedenfalls hinſichtlich der Vereinbarung

einer Bergütung von 10 000 M , unzulänglich begründet

u . berüdſichtigt nicht völlig die vom Sen. in .

97, 219 u. 103, 295 entwidelten Rechtsgrundſäße. Nach

dieſen genügt es für die Annahmeeiner Einheit nicht,

daß eine Abrede auf Grund, aus Anlaß oder bei Ges

legenheit einer anderen getroffen iſt ; maßgebend iſt

vielmehr, ob die Bertragichließenden einen rechtl. Su

ſammenhang in dem Sinne gewollt haben , daß die

eine Übrede nur zuſammen mit den anderen Verein

barungen gelten ſollte. Weiter iſt dort dargelegt, daß

bei äußerer Trennung der Vereinbarungen durch Er
richtung mehrerer Urkunden eine tatſächl. Vermutung

dafür ſpricht, daß die Vereinbarungen nach dem Willen

der Vertragſchließenden nicht als einheitl . Vertrag,

ſondern als ſelbſt. Rechtsgeſchäfte geſchloſſen ſind u.

dies gerade durch die Trennung ausgedrüďtiſt ; daraus

ergibt ſich, daß demjenigen der Beweis für die Einheit

obliegt, der ſich auf ſie beruft. Sur Widerlegung dieſer

Vermutung genügt nicht der Nachweis eines wirtſchaftl.

Zuſammenhanges oder der gleichzeitige Abſchluß der

Geſchäfte ; es ſteht den Parteien vielmehr fret , auch

wirtſchaftlich zuſammengehörige u. gleichzeitig ge

chloſſene Geſchäfte als rechtlich von einander unaba

hängige zu behandeln. Das hatte der Kl. hier aus

drüdlich behauptet; er hatte Beweis dafür erboten,

daß ſich die Parteien der Nichtigkeit des Grundſtücks

taufvertrages bewußt waren u. deshalb eingehend be

ſprochen u . mit klaren Worten vereinbart worden ſei,

daß die 10000 M Vergütung für die Wartezeit unter

allen Umſtänden zu zahlen ſeien, ganz unabhängig

davon, ob derVertrag ganz, teilweiſe oder nicht zu

ſtande käme. Auf dieſe weſentliche Behauptung iſt das

Berg. nicht eingegangen . (Urt. d . V. ZS. v . 18. Oft

1922, V 93/22) .

Mark auf ihr Grundſtüc eine Hyp . ,an 2. Stelle “

eintragen zu laſſen, hatte nach der Annahme des BerR.

den Inhalt, daß eine im Hange unmittelbar hinter

der Erſtøyp. von 72000 M folgende øyp. von 17000 M

beſtellt werden ſollte, ſo daß die øyp . der Al. die Nang

ſtelle von 72001 bis 89 000 M einnehmen würde. Der

Berk . verwirft die Auffaſſung der Befl., daß unter

einer Hyp . an 2. Stelle eine ſolche zw . 10 bis zu 8/4

des Grundſtüdswertes zu verſtehen ſei . Der Rang

einer Hyp . ſei wirtſchaftlich nahezu ebenſo wertvoll,

wie die Hyp. ſelbſt, deshalb habe dieAl. verlangen

können, daß ihr Darlehen in voller Höhe unmittelbar

den Rang hinter der Érſtøyp. erhalte, ohneRüdſicht

darauf, ob der Grundſtüdswert für die ſchließlich hinter

den Hyp . von 5000 M u. 611 M eingetragene Hyp . der

AL noch Sicherheit biete. Unbegründet iſt zunächſt die

Müge, es ſtehe dem Klageanſpruch entgegen , daß die

für die Kl. eingetragene øyp auch bei Berüđſichtigung

der Zwiſchenhyp . durch den Wert des Grundſtüds ge

deđt würde, u, es brauche die Hyp . nicht buchſtäblich

die zweite zu ſein, ſondern es genüge,wenn ſie in der

Wertgrenze der ſog . 2. Hyp. bleibe . Die vom BerR .

der Verpflichtung zur Beſtellung einer øyp. an 2. Stelle

gegebene Deutung, daß die Byp . unmittelbar nach der

Erſtøyp. eingetragen werden ſollte, läßt feinen Rechts

verſtoß, insbe . teine Berlebung der $$ 133, 157 BÓB.

erkennen. Die ſich aus der Nichterfüllung der Ver

pflichtung für die Ml. ergebenden Rechtsbehelfe waren

unabhängig davon, ob die ſtatt dieſer Hyp . eingetragene

Hyp. mit dem Range nach den Zwiſchenhyp . durch den

Wert des Grundſtücs gedeckt wurde. 2. Der BerN .

hat ſich nicht darüber ausgelaſſen, auf Grund welcher

Beſt. er den Anſpruch der Kl. auf Zurüdjahlung des

Darlehens für gerechtfertigt erachtet. Der Darlehens:

vertrag iſt regelmäßig ſelbſt dann tein gegenſeitiger

Vertrag, wenn ſich der Darlehensnehmer verpflichtet

hat, für das Darlehen eine Sicherheit zu beſtellen.

Das Darlehensgeſchäft u . die Beſtellung einer Sicherheit

für den Darlehensgeber ſtehen nicht im Verh. von

Leiſtung u. Gegenleiſtung ( Warn. Mſpr. 1912 Nr. 207 ;

1914 Nr. 7). Aber gemäß § 445 BOB. gelten die

Vorſchr. der $$ 433 bis 444 für den Kauf auch für

andere Verträge, die auf Belaſtung eines Gegenſtandes

gegen Entgelt gerichtet ſind. Ein ſolcher Vertrag liegt

vor ; die Befl. haben ſich zur Belaſtung ihres Grund

ſtüds mit einer vyp. für die Forderung der Kl. ver

pflichtet u. die Gewährung des Darlehens iſt Entgelt

hierfür (Mot. zu § 681 Entw . I 2, 685 ; Prot. der

2. comm. 2, 488 f.; NO3. 9, 103 ; 29, 300 ; 55, 131).

Aus der entſpr. Anwendung des § 433 u . des§ 440

Abſ. 1 BOB. ergibt ſich , daß die Bell . der Mi. die

Hyp. an 2. Stelle unbedingt zu verſchaffen hatten. Die

Kl . hat nun vorgetragen, die Betl . fönnten nicht die

Hyp. an 2. Stelle beſchaffen. Als die Kl. den Bell.

das Darlehen von 17000 M zuſagte u . die Bell. fich

zur Beſtellung der Hyp. an 2. Stelle verpflichteten ,

ſtanden auf dem Grundſtück nach der Erſtħyp. von

72000 M vier þyp . von 16 400, 5000, 1500 u .611 M.

Die Bell. mußten daher entw . die auf die Erſtøyp .

folgenden Hyp . zur Löſchung bringen oder die Ueber

tragung der Hyp. auf die Kl . oder Rangrüďtritte der

Gläubiger in entſpr . Höhe herbeiführen, ſo daß die Kl .

eine der ErſtHyp. unmittelbar im Range folgende

Hyp . von 17000 M erhielt. Waren ſie dazu außer

ſtande, jo bedeutete dies i . S. des BGB. nicht eine

Unmöglichkeit“ der Leiſtung, ſondern nur ein Ünver

mögen des Schuldners (= Sch .) (ROZ. 69, 356 ). Für

den Fall, daß der Sch . bereits 3. 3. der Begründung

des Schuldverhältniſſes unvermögend iſt, enthält das

BGB . beſ. Vorſchr. nicht. Jndeſſen übernimmt der

Sch. mit der Verpflichtung zur Leiſtung auch die

Haftung für ſeine Leiſtungsfähigkeit ; er hat für dieje

einzuſtehen u . kann ſich deshalb auf das Unvermögen

nicht berufen (ROZ. 69, 357 ; 81, 63). Aus dieſer

unbedingten Vertretungspflicht folgt, daß der Sch ..

1 .
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III .

Auslegung eines Vertrage, durch den eine Hypothet

„ ,an 2. Stelle" verſprochen wird ? Wann iſt anzunehmen,

daß Schuldner „unvermögend“ iſt, dieſe Verpflichtung

zu erfüllen ? Welche Folgen ergeben fid aus dieſem

Unvermögen ? Kann iusbeſ. das Darlehen ſofort zurüd:

gefordert werden ? 1. Die von den Befl . in der Schuld

urkunde übernommene Verpflichtung zur Sicherheit des

ihnen von der Kl. gewährten Darlehens von 17 000
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wenn ſein Unvermögen dauernd iſt, dem Gläubiger

gegenüber zum Sche.wegen Nichterfüllung verpflichtet

iſt (ROZ. 69 , 357 ; 80, 250). Wenn nach Vertrags

ſchluß die dem einen Teile obliegende Leiſtung inf.

eines Umſtandes, den er zu vertreten hat, unmöglich

wird, gewährt § 325 Abſ. 1 Saß 1 dem anderen Teile$

nicht nur einen Anſpruch auf Sche. wegen Nichter

füllung, ſondern auch das Recht zum Rüdtritt. Wenn

der Sch bereits 3. 8. des Vertragsabſchluſſes unver

mögend u. dies Unvermögen dauernd iſt, iſt dem

entſpr. der andere Teil ebenfalls zum Nüdtritt be

rechtigt. Dabei iſt ein Unvermögen dauernd nicht nur

dann, wenn es überhaupt nicht behoben werden kann,

fondern auch, wenn ſeine Behebbarkeit in fo ferner

Zeit liegt, daß die dann bewirkte Leiſtung nach dem

Vertraaszweď nicht mehr als Erfüllung zu gelten

hätte (RGZ. 69, 356) . Hiernach lſi die Kl. berechtigt,

von dem einheitl. Darlehens- u . HypBeſtellungsvertr.

zurüđzutreten u . das Darlehen ohne weiteres zurüd

zufordern . Allerdings war den Bell. über die auf

die ErſtHyp. zunächſt folgende Hyp . von 16 400 M von

dem Øl. löſchungsfähigeQuittung erteilt worden . Die

Befl. hätten daher die Eigentümergrundſchuld. zu der

die Hyp . geworden war (89 1163 Abſ. 1 , 1177 Abſ. 1

BGB. ), an die Kl . übertragen u . in eine Hyp. für das

Darlehen der Kl . umwandeln können (8 1198 BOB.) .

Aber dadurch hätte die Ml . nur eine Hyp . von 16400

Mark an 2. Stelle erlangt u . es hätten an der zweit

ſteNigen Kyp . von 17000 M noch 600 M gefehlt . Es

hätte daher der Kl. anderweit eine Hyp . von 600 M

für dieſen Betrag ſo verſchafft werden müſſen, daß

fie der Hyp . von 16 400 M unmittelbar nachfolgte.

Dies hätte nur erreicht werden können , wenn die weiter

folgenden Øyv . gelöſcht wurden oder durch Abtretungen

oder Nangrüdtritte die anderweit einzutragende Hyp.

von 600 M Rang unmittelbar nach der Hyp. von

16 400 M erhielt. Nun haben die Bell . zwar die Hyp .

von 1500 M gelöſcht, aber die Hyp . von 5000 M u .

611 M ſtehen jeßt noch eingetragen . Nach der eigenen

Angabe der Bell. ſind die Gl . dieſer Hyp . verſchollen

u . ſoll erſt im Aufgebotsverfahren die Löſchung her

beigeführt werden . Danach war ein dauerndes Un

vermögen der Bell. zur Verſchaffung der zweitſtelligen

Hyp. 3. 3. des Vertrage gegeben. Denn die Kl. ſollte

für ihre Forderung durch Eintragung der zweitſtelligen

Hyp . , wenn nicht ſofort Zug um Zug gegen Hingabe

des Darlehens, ſo doch binnen einer kurzen Friſt ge

ſichert werden . Wenn alſo die Syp . erſt beſtellt wurde,

nachdem eingetragene øyv . in dem lange Zeit er

fordernden Aufgebotsverfahren gelöſcht waren , io fonnte

das nicht als Erfüllung hinſichtlich der der Kl. zu ge

währenden Sicherung gelten . Demnach iſt die Kl . zum

Mücktritt u . Zur Müdforderung des Darleheng berechtigt.

Die Rev. macht noch geltend, die MI . habe höchſtens

Anſpruch auf Rückzahlung des Betrages, der ſich aus

den Beträgen der ZwiſchenŘyp . jeßt noch ergebe . Dies

iſt nicht zutreffend. Die Kl. hatte das Recht, von dem

ganzen Vertrage zurückzutreten . Dieſes Recht verlor

ſie auch nicht zu einem Teil dadurch , daß die zweit

ſtellige øyp. von 16 400 M gelöſcht u . für ſie eine

Vyp. von 17000 M mit dem Range nach den Zwiſchen

vyp. von 5000 M u . 611 M eingetragen wurde. Dieſe

Eintragung iſt nicht teilweiſe Erfüllung hinſichtlich der

gegenüber der MI . übernommenen Sicherung , da eben

die Kl. Anſpruch darauf hatte, daß fie durch eine zweit

ſtellige Hyp . von 17000 M einheitlich für ihre ganze

Forderung geſichert wurde. ( Urt. d . V. ZS. v . 20. Nov.

1922 ) .

Die in Abſ. 1 für die Anwendung dieſer Borſchr . auf

geſtellten Vorausſeßungen treffen hier nicht unmittels

bar zu . Trotzdem iſt aber eine ſinngemäße Anwendung

geboten . Denn nach § 1361 Abſ. 1 iſt der Mann zur

Zahlung einer Ukente verpflichtet, wenn er ſich mit

Grund weigert, die häusl. Gemeinſch. herzuſtellen.

Dieſe Pflicht muß ihn alſo erſt recht treffen, wenn er

ſich grundlos fernhält (ZW. 1905, 203 ?, Warn . 1910

Nr. 156 ). In ſolchem Falle muß man ihm auch das

Mecht einräumen , ſich auf § 1361 ' zu berufen. Denn

er fann dies nach § 13611 auch dann, wenn er der

Frau einen Grund gibt, ſich von ihm zu trennen , u .

die Frau fich mit Recht weigert, die häusl. Gemeinſch.

herzuſtellen. Man wird nicht ſagen können, daß dieſer

Fall für den Mann günſtiger liegt, als der vor

liegende . 8 1361 ' ſoll die Härten beſeitigen , die ſich

aus der dem Manne gemäß § 1360 Abſ. 1 obliegenden

unbedingtenUVflicht ergeben können ; wenn die getrennt

lebende Frau imſtande iſt, ſich ſelbſt zu unterhalten,

ſoll die Pflicht des Mannes eingeſchränkt oder auf

gehoben werden können (Prot. der 2. Komm . 4, 110

zu C in Verb . m. Mot. 4 , 634 ; Warneyer 1914 Nr.192) .

Selbſt dem bei der Scheidung allein für ſchuldig er

klärten Mann gegenüber gibt § 1579 Abſ. 1 Satz 2

gleichen Billigleitserwägungen Naum wie $ 1361 Abſ.2 .

Jn Warn . 1910 Nr 156 iſt denn auch die Anwendbar

feit des § 1361 Abſ. 2 in einem Falle wie dem vor:

liegenden anerkannt worden . Nun hat ſich das Bero .

hilfsweiſe auch auf § 1361 Abſ. 2 geſtüßt. Es hat dies

aber nur unter Anführung der Worte des Gef. getan

u . ausdrüdlich auf ſeine Ausführungen zu § 1360 ver

wieſen . Darin finden ſich Säße, die vom Standpunkte

des § 1361 Abs. 2 aus irrig ſind . Es iſt dort einerſeits

geſagt, die Kl. brauche ſich nicht auf den Stamm ihres

Vermögens verweiſen zu laſſen. Andrerſeits meint

das Bero , es brauche nicht mehr erörtert zu werden,

welchen Betrag der Bell. für ſeinen minderi. Sohn

aufzuwenden habe ; der Gatte ſtehe gemäß § 1609 A6.2

dem minderj.unverheirateten Kinde in bezug aufdie UBes

rechtigung gleich, während ſich der Sohn gemäß § 1603

Abſ. 2 auf den Stamm .ſeines Vermögens verweiſen

laſſen müſſe, das 25 500 M betragen habe. Bei Zu

grundelegung des § 1361 Abſ. 2 iſt aber ſowohl zu

berückſichtigen , daß die Kl. Vermögen beſikt, als auch,

daß der Bell. verpflichtet ſein kann, ſeinem Sohn eine

U Nente zu zahlen , obgleich dieſer ein geringes Ver

mögen beſigt (NOZ. 97, 277) . Leßteren Geſichtspunkt

hätte das Bero. auch ſchon von ſeinem eigenen

Standpunkte aus bei Erörterung der Leiſtungsfähigkeit

des Bell beachten müſſen ; es durfte nicht dahingeſtellt

laſſen , welchen Betrag der Bell . für ſeinen Sohn auf

wenden müſſe . Bei Prüfung der Frage, was der Billig

feit entſpricht, wird auch nicht außer Betracht bleiben

dürfen , daß nach den bisherigen Behauptungen des

Befl . das Vermögen der Kl . beinahe dreimal ſo groß

ſein ſoll, als das des Sohnes des Bell. Hiernach iſt

mindeſtens mit der Möglichkeit zu rechnen, daß das

Berø . bei Anwendung des § 1361 Abſ. 2 rechtl. Ge

ſichtspunkte überſehen hat . (Urt , d . IV. ZS . d . 21. Sept.

1922 , IV 745/21). n .
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V.

Bedeutung der Geldentwertung (= GE. ) für die

Auslegung lettw . Verjägungen , insbeſ . bei Feſtiekung

einer Reute in einem Erbvertrag. Das angef. Urt.

beruht auf einer Auslegung des Ehe- u. Erbver

trages vom 19. Dez. 1870 u. der leßtw . Verf. des Ehe

mannes der Kl . Das OLG. ſagt : wenn die Kl. in

dem Ehe- u. Erbvertrage gegen eine jährl. Rente von

2000 Talern auf ihr geſetzl. Erbrecht in den Nachlaß

ihres bereits damals in guten Verhältniſſen lebenden
ſpäteren Ehemannes verzichtet habe, ſo habe dabei

die Abſicht obgewaltet, ihr nach dem Tode ihres Mannes

die Mittel zu einem anſtändigen, dem Stande des

IV.

Pflicht des Mannes, die getrennt lebende Frau zu

unterhalten . " ) Mit Recht rügt die Rev. , daß das

Bero . den § 1361 Abſ. 2 BGB . nicht angewendet hat.

1) 11. = Unterhalt.
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Mannes entſpr. Unterhalte ficherzuſtellen . Eine Bes
ſtätigung findet es in den leßtw. Verf. des Erbl. , in

dem darin die Jahresrente den
Zeitverhältniſſen ans

gemeſſen erhöht u. der KI . ein Wohnungsrecht u .
ein Anſpruch auf koſtenloſe Stellung von Wagen u .

Pferden zugewendetworden ſei. Es bezeichnet als ausge

ſchloſſen , daß die Beteiligten bei Abſchluß des Ehe- u .
Erbvertrages mit einer GE . gerechnet hätten, wie ſie in
Deutſchland eingetreten ſei. Es kommt im Anſchluß an
die Mechtſpr. des Sen. für

Unterhalsverträge ( insbeſ.

Warneyer Rechtſpr. 1921 Nr. 99), zu dem Ergebnis, es

ſei als ihr Wille zu unterſtellen , der Ml. für dieſen Fall

eine dem jeweiligen Geldwert entſpr. höhere Mentezu

zuwenden. Die Angriffe der Rev. ſindnicht begründet.

Es iſt nicht zutreffend, daß die Grundſäße des RG. über

den Einfluß veränderter Umſtände auf beſtehende Hechts

verhältniſſe eine weſentlich andere Sachlage voraus
ſeken als hier. Der Anſpruch der Kl . wird vom DLG.

mit Mecht als ein ſolcher auf Gewährung von Unter

halt angeſehen, auch ſoweit er die Koſten der Haltung

eines Fuhrwerts betrifft. Um einen ſolchen handelte

es ſich Warneyer Rechtſpr. 1921 Nr. 99 u . in anderen

Urt ., in denen der Sen. die gleichen Grundſäße befolgt

hat. Daß dort geſchiedene Eheleute um den durch Ver

gleich feſtgelegten geießl.
Interhaltsanſpruch ſtritten,

während derAnſpruch hier aufErbvertrag u.Vermächt
nis beruht, iſt unerheblich ; die Bedeutung der GE. iſt

in beidenFällen die gleiche. Zwar unterliegen formbe
dürftige Urkunden , insbeſ. leftw . Berf., 3. T. beſ. von
den ſonſtigen Hegeln abweichenden

Auslegungsgrunds

fäßen . Bei ihnen iſt zu fordern, daß der Wille in

der Urkunde einen, wenn auch
unvollkommenen , Aus

drud gefunden hat. Das iſt in der Rechtſpr. des RG.
ſowohl für das Recht des BOB. wie für das ältere

Recht vielfach ausgeſprochen worden (ZW . 1888, 2206;

1895 S. 170 27 ; 1918, 1728 ; NO3 . 71 , 115). Aber
das DLG. findet in den Urkunden den Willen der

Beteiligten ausgedrüđt, wie es ihn feſtgeſtellt hat, u .
das iſt nicht rechtsirrtümlich. Die

Ausführungen des

DLG . überſchreiten nicht die Grenzen der freien Be
weiswürdigung. (Urt. d . IV . 35. v.25. Sept. 1922, IV
740/21).

bedürfte. Dem kann nicht beigetreten werden. Daß

der Deſtator am 15. Juli 1920 Selbſtmord begangen

hat, kann nicht durch den Inhalt des von dem lebenden

Teſtator geſchriebenen Teſt., ſondern nur auf Grund

von Umſtänden feſtgeſtellt werden , die mit dem Teſt.

nicht
zuſammenhängen. Selbſt wenn man das auch

nochzulaſſen wollte, ſo iſt es doch nicht ausgeſchloſſen ,

daß der Erbl. den Selbſtmord bereits in einem früheren

Zeitpunkt geplant, damals aber nicht ausgeführt hat.

Es beſteht danach feine Möglichkeit, aus dem Jnhalt

des Teſt. das
Errichtungsjahr zuverläſſig feſtzuſtellen .

(Urt . d . IV . ZS. v . 27. Nov. 1922, IV 481/21).
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VII.

Gerichte verſchiedener deutſcher Länder fönnen einen

Streit über die Zuſtändigkeit zur Feftſetung u. Uus:

zahlung von
Sachverſtändigengebühren nicht aufdem

Wege des § 160 GVG . (Rechtshilfe) austragen . Viel.

mehr muß das zuſtändige Gericht nach $ 36 Kr. 6 38O.

beſtimmtwerden . Das OLG. in 6. (Preußen) als Be

Berg . ordnete durch Beſchl. die Vernehmung des Jn:

genieurs 1. in E. bei B. (Bayern ) als Sachverſt. an .

Es beſchloß um die Vernehmung das AG. in Þ. zu

erſuchen u . feßte die Gebühren u. Auslagen feſt, wies

aber nur die
Terminsgebühren von 298.40 M zur Aus

zahlung an u . teilte dem Sachverſt. mit, daß der Heſt

der feſtgelegten Gebühren vom DLG. . ausgezahlt

würde. Auf Beſchw . der AI . hob das 16. P. den

Beſchl. des AG . auf , ſeßte die Gebühren des Sachverſt.

auf 123.40 M feſt u. verwies thn wegen der Gebühren

für ſeine vorangegangene Tätialeit an das OlG. C.

Dieſes ſtellte darauf bei dem DIG . M. nach § 160

GVG . Antrag, das AG. Þ . anzuweiſen , daß es die

Gebühren u . Auslagen des Sachverſt. für ſeine geſamte

Tätigkeit feſtzuſeßen u . dort auszuzahlen habe. Das

DIG. M. lehnte den Antrag ab, weil das AG. P. dem

Erſuchen um Vernehmung des Sachverſt. auch hin

ſichtlich der Feſtſeßung ſeiner Gebühren im rechtlich

begründeten Umfang entſprochen habe. Die Beſchw .

des DLG. C. wurde verworfen. Øründe : Jn der

Vorentſcheidung iſt mit Recht angenommen , daß kein

Fall der Verweigerung der Rechtshilfe vorliege. Das

DLG. M. iſt zu dieſer Annahme auf Grund einer

fachl.Prüfung des zw . dem Bero. einerſeits u. dem

AG. $ . u . dem ihm übergeordneten LG. anderſeits

beſtehenden Streites gelangt. Für eine derartige

Prüfung iſt aber hier kein Raum . Die Rechtshilfe

( $ 157 GVG . ) kommt nur dann in Betracht, wenn die

unmittelb . Erledigung einer in den ſaml. Amtsbereich

eines Gerichts fallenden Tätigkeit aus Gründen der

Entfernung von Perſonen oder Sachen oder der örtl .
Abgrenzung der Bezirke unmöglich oder erſchwert iſt.
In einem ſolchen Falle kann das an ſich zuſtändige

Gericht das AG. erſuchen , in deſſen Bezirke die Handlung

vorgenommen werden ſoll ($ 158 GVG. ) . Hier handelt

es ſich um die Erledigung des von dem Sachverſt.

geltend gemachten Anſpruchs auf Gebühren (S8 413

3 PO ., 16, 17 ZS6eb0. ) . Das Bero ſchreibt ſich für

die Erledigung des in der Beſchw . bezeichneten Teiles

dieſes Anſpruchs gar keine eigene Zuſtändigkeit zu ; es

will den Anſpruch inſoweit überhaupt nicht, auch nicht

mittelbar mit Hilfe des auswärtigen Ger. erledigen,

fondern meint, daß für die Erledigung das Ag. ſelbſt

zuſtändig ſei, das den Sachverſt., wenn auch im Wege

der Rechtshilfe , vernommen habe.
Demgegenüber ver

kennen die bayer . Ger. nicht, daß die Vernehmung

eines Sachverſt. im Wege der Rechtshilfe für das er

ſuchte Ger. die Pflicht begründet, die Gebühren feſt

zuſeßen u . zu zahlen, welche durch die von dem er

ſuchten Ger. veranlaßte Tätigkeit des Sachverſt. er

wachſen. Es wird aber die Meinung vertreten, daß

die Tätigkeit des Sachverſt. 1. , welche durch die Ge

bühren abgegolten werden ſoll, nicht von dieſem Ger .

veranlaßt worden ſei , weil ſie der Sachverſt. ſchon

5563 n .
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VI.

Fehlen de kalenderjahres im eigenh . Teftament.

H. M. iſt erhängt
aufgefunden worden . Der Tod iſt

am 15. Juli 1920 eingetreten . In der Hoſentaſche iſt

ein Brief an die Mr. gefunden worden, in dem der

Berſtorbene ihr ſein Vermögen vermacht. Der bekl.

Nachlaßpfl. will die Urf. nicht gelten laſſen , weil ſie

als Zeit der Ausſtellungnur die Angabe den 15. Juli

780 Nachm .“ trägt u . die Jahreszahl fehlt. Die Kl.

hat aufFeſtſtellung der Gültigkeit des Teſt. geklagt . Das

NG. erklärte das Teft. für nichtig. Gründe : Das

DLG. führt aus, zur Gültigkeit der Urk. als eigenh.

Teſt.ſei Angabe des
Kalenderjahres

erforderlich. Daran

fehle es . Das Stalenderjahr dürfe allenfalls fehlen,

wenn es aus dem übrigen Jnhalt des Teſt. ſelbſt

zweifelsfrei ermittelt werden fönne. Das ſei nicht der

Fall. Der Brief gebe keinen Anhalt dafür, in welchem

Jahre er geſchrieben worden ſei . Der Mangel fönne

nicht dadurch behoben werden, daß das Jahr der Er:

richtung mit den Beweismitteln des Projeßverf . er.

mittelt werde.
Demgegenüber führt die Nev . aus,

das Jahr ergebe ſich daraus, daß der Erbl . in der

Urf. auf die Abſicht des Selbſtmords hinweiſe. Das

Datum müſſe nicht kalendermäßig angegeben werden

u . könne ſich im Teſt. an beliebiger Stelle befinden.

Nun ſei in der Url. das Ableben des Erbl . u . ſeine

Abficht, ſich zu töten , unzweideutig
ausgedrückt. Das

fie gleichbedeutend etwa mit folgendem Wortlaut:

„ Geſchrieben 6. den 15. Juli am Tage meines

Selbſtmords" . Dieſer Tag ſei alien ohne weiteres

erkennbar, insbeſ. ohne daß es einer
Beweisaufnahme

1
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vor dem Erſuchen an das AG. Þ . entfaltet habe. erſt den Betrag der geſamten Geſtehungskoſten. Zu

Deshalb wird die Zuſtändigkeit des AG . P. verneint . dieſem tritt der zuläſſige Unternehmerreingewinn, durch

Es liegt danach ein Zuſtändigkeitsſtreit vor. Ein den das notwendige Geſchäftstapital mit gebildet u

ſolcher kann in dem durch § 160 GVG. vorgeſehenen deſſen Höhe im allgemeinen nach dem Maßſtabe ge

Verfahrennicht ausgetragenwerden .Selbſtverſtändlich meſſen werden ſoll , wie er vor dem Beſtehen einer

kann die Meinungsverſchiedenheit nicht die Folge haben, Notmarktlage üblich war. Die Summe aller Preis

daß dem Sachverſt. die Verfolgung ſeines Anſpruchs bildungsfaktoren ergibt den zuläſſigen VerkaufsPr., bei
unmöglich gemacht wird . Für einen Anſpruch auf deſſen Ueberſchreitung ein übermäßiger Gewinn ge

SachverſiGeb. iſt in den S$ 16, 17 ZSOebb. ein bes zogen wird. Daß das 16. dieſe Grundfäße beachtet

ſtimmtes Verfahren vorgeſchrieben. Haben ſich dafür habe, läßt das Urt. nicht erkennen . Jrrig iſt endlich

verſchiedene Gerichte, von denen eines zuſtändig iſt, die Annahme, daß der Marktør. überhaupt nicht für

rechtskräftig für unzuſtändig erklärt, ſo wird das zuſt. die Prüfung herangezogen werden dürfe, ob ein Preis

Ger. auf Grund des mindeſtens entſpr. anwendbaren gefordert iſt, der einen übermäßigen Gewinn enthält.

§ 36 Nr. 6 ZPO . durch das im Inſtanzenzuge zunächſt In dieſer Allgemeinheit iſt der Saß nicht richtig. So

höhere Ger. beſtimmt. Das wäre hier das RG. Dieſes weit eine normale Marktlage beſteht, gehört der Markt

kann aber 2. 3. feine Entſch. aus § 36 Nr. 6 BPO. preis zu den Verhältniſſen , die bei der Preisbemeſſung

fällen . Einmal fehlt es an dem erforderl. Geſuche des zu berüdſichtigen ſind, u. zw. hat das RG hier ſtändig

Sachverſt. (8 37 Abſ. 1 ZPO . ) . Sodann hat ſich das anerkannt, daß in der Regel von beſ . Fällen abge

DUG. C. auch noch nicht in einer Entſcheidung gegen- ſehen (JW . 1919, 936 ; Recht 1918, 368 Nr . 758)

über dem Sachverſt. endgültig für unzuſtändig erklärt. in einem Preiſe, der ſich in den Grenzen des regel

Allerdings hat es feine Unzuſtändigkeit gegenüber den rechten Marktpreiſes hält, tein übermäßiger Gewinn

bayer . Ger. u . in der Beſchwerde ausgeführt. Es hat enthalten iſt (NOSt. 51 , 344 ; 52, 119). Nur bei

auch den Antrag der Kl. abgelehnt, das Proz@er. einer ſogen. Notmarktlage ( = NMB .) darf er feine

möge über die vom AG. P. feſtgeſepte Höhe der Ge: maßgebende Bedeutung gewinnen. Daß hier eine NMI.

bühren entſcheiden ; denn für die Anweiſung und das beſtanden hat, ſcheint allerdings das 16. ſtillſchweigend

Rechtsmittel dagegen nach § 17 ZSGebD . ſeien nur anzunehmen . Eine Feſtſtellung war aber nicht zu um

das erſuchte AG. u . das dieſem übergeordnete 16. gehen. Nach Beendigung des Krieges, für deſſen Ver

Juſtändig. Den Sachverſt. aber hat es dahin be- hältniſſe zunächſt die PrTrVO. beſtimmend war, muk

ſchieden : ehe der Frage näher getreten werden könne, immerhin mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß

ob die Gebühren von C. aus anzuweiſen ſeien, müſſe ſich in einzelnen Geſchäftszweigen wieder eine normale

die Entſcheidung des LG. P. abgewartet werden. Auf Ml. gebildet hat, bei der die Grundfäße des freien

eine Erinnerung des Sachverſt. hat es dieſem einen Handels gelten u. die Berüđſichtigung des auf nors

weiteren „ vorläufigen “ Beſcheid erteilt. Das DLG. maler MB. gebildeten Markt Pr. geboten iſt. Nur wenn

wird demnach auf den Gebührenanſpruch des Sachverſt. eine der Kriegsnotzeit entſpr. NM0. noch beſteht, iſt

noch Beſchluß zu faſſen haben . (Beſchl. d . V. ZS. d . die Anwendung der PrTrVD. gerechtfertigt. Ob dies

20. Nov. 1922, IV B 8/22) . der Fall iſt, iſt im weſentl. Tatfrage. Eine bloße

Steigerung der Geſtehungskoſten inf. der Heldentwer

tung (= GE.) reicht nicht aus, eine NMB. anzuneh

men. Die Stauffraft der Mark u . ihr Steigen oder Sinken

C. Strafſache n . hat unmittelbar mit einer NML. nichts zu tun u . tann

I.
höchſtens mittelbar durch Verhinderung von Waren

zufuhr aus dem Auslande, namentlich von Rohſtoffen,

Bur Preiðtreiberei-VD. Wie hat der Berläufer zu einem Mißverhältnis zw . Angebot u . Nachfrage

den zuläſſigen Verkaufspreis , insbeſ. den Einftand preis führen , das eine NML. entſtehen läßt Ebenſowenig

zu berechnen ? Darf er den Wiederbeſchaffungspreis for- begründen für fich allein eine NML. die Verſchiebung

deru ? Wie iſt die Geldentwertung zu berüdſichtigen des Einkommens u . der Umſtand, daß einzelne Waren

und feſtzuſtellen ? Der Angekl. hat im Dkt. u . Nov. wegen ihres hohen Preiſes nur noch wenigen Volls

1921 Kleidungsſtüđe bei Großhändlern gekauft u . fie genoſſen zugänglich ſind.

im Dez. 1921 zu Preiſen verkauft, die gegenüber dem 2. Bei der erneuten Verhandlung kann der Ein

EinkaufsPr. 72 % bis zu 139 % zuſchlugen Das LG. wand , der EinkaufsVr. für Erſaßwaren beim Bezug aus

hat ihn der vorſäßl. PreisTr. ſchuldig erachtet, indem der Fabrik überſteige den vom Angefl. geforderten Ver

es ihm zu dem EinkaufsPr. nur einen Zuſchlag von kaufsPr . um 50 % , inſoweit nicht beachtet werden, als

70 % zugebilligt hat, der den entſpr. Teil der allgem . der Angekl. den Wiederbeſchaffungspreis (= WBBr. )

u . beſ . „ Erwerbsunkoſten “, die Riſikoprämie u . eine als Einſtandspreis ( = EPr.) einſeken will. So ſehr

Kapitalsbildungsquote abgelte . 1. Unklar iſt, was es auch zu allgem . voltewirtſchaftl. Nußen gereicht,

mit dem „entſpr. Teil“ der allgem . u . beſ . Erwerbsun- wenn der Kaufmann durch Bezug neuer Warengleicher

foſten geſagt ſein ſoll. Soweit ſie bei auf die Ware Art ſein Geſchäft fortführen u , damit die Verbraucher

aufgewendet ſind wie z . B. Frachtkoſten — müſſen verſorgen kann, ſo wenig darf dies ausſchließlich auf

ſie ganz, nicht nur zu einem Teile, berütſichtigt werden, Koſten der Verbraucher u . unter unbilliger Verteue

während die allgem . Geſchäftsunkoſten anteilig dem rung geſchehen. Dem Kaufmann kann nicht ein Son

EinkaufsPr. zuzuſchlagen ſind. Unberüdſichtigt ſind ges derrecht eingeräumt werden, für jede Ware cine gleiche

blieben die Verzinſung des Geſchäftskapitals, die mit Erſaßware anſchaffen zu können u. fich ſo ein Ver

der Kapitalbildungsquote nicht verwechſelt werden darf, mögen unter allen Umſtänden zu ſichern, während die

u . der ſog. Unternehmerlohn , der vom Unternehmer- übrigen Volfsgenoſſen dauernd eine Verminderung

gewin n ſcharf zu ſcheiden iſt. Der leştere dient als hinnehmen müſſen . Daraus, daß der erzielte Rein

Reingewinn zur Stapitalbildung, die zur Fortführung gewinn zur Kapitalbildung it. Fortführung des Ge

des Geſchäfts erforderlich iſt; er iſt daher gleich be- ſchäfts dient, folgt nicht, daß er io hoch ſein muß,

deutend mit der Kapitalbildungsquote, von der das um Erſaßware im gleichen Beſtande u. Umfange an

Urt. ſpricht. Der Unternehmerlohn hingegen iſt die zuſchaffen, u. daß der Gewinn bis zu dieſer Höhe nicht

Entſchädigung des Unternehmers für ſeine perſönl. übermäßig ſein kann. Auch vollswirtſchaftlich liegt

Tätigkeit im Geſchäfte, die entlohnt ſein muß , ehe von hierzu keine Nötigung vor, da der Steiaerung des Pr.

einem Gewinn geſprochen werden kann . Der Einkaufs- eine Verringerung der Nachfrage gegenüberſteht, ſonach

preis ' zuzüglich der bef. Geſchäftsunkoſten ſowie der ein gleich hoher Warenbeſtand nicht ſchlechthin erfor

Anteil an den allgem . Unfoſten, an dem Kapitalzins, derlich iſt. Auch einen Anſpruch auf einen gleichbleis

dem Gefahrenſaße u . dem Unternehmer l ohne ergeben benden Umſaß hat kein Kaufmann. Die Zulaſſung der



Beitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1923. Nr . 3 u . 4.

43

unbedingten Einſeßung des WBBr. als EPr. oder ſeiner Einkaufspr. auf Umſtände zurüđzuführen iſt, die bei

ſonſtigen Berüdſichtigung bei Bemeſſung des Heinge- der allgem . BrBildung nicht maßgebend find, ſondern in

winns mürde aber gerade herbeiführen , was das Geſ. perſönl. Berhältniſſen desStaufmanns beruhen (R&St.

perhüten will, nämlich den auf einer NM2. gebildeten 50, 95 ; 51 , 259). Erſt recht aber muß dieſer Grund

Preis zu fordern. Denn wollte man den WBPr. ſchlecht- ſaß gelten, wo ſich der Verkehrswert der Ware gar

hin zulaſſen, ſo müßteman auch einen auf Preistrei- nicht geändert hat u. nur der Wertmeſſer für dieſen

berei beruhenden WBBr. als EPr. einſeßen. Auf einer ein anderer geworden iſt. Dann wird mit dem jenem

ſolchen beruht aber vielfach die
PrSteigerung . Damit veränderten Wertmeſſer angepaßten EPr. in Wahrheit

würde aber der Zweck des Geſ. Hinfällig . Es würde gar kein anderer, ſondern der urſprüngl. EPr. einge

nur auf anderem Wege der aus einer NML. erzeugte ſeßt, nur in anderer Benennung, ausgedrüdt. Ent

NotmarktPr. wieder zugelaſſen werden . Deshalb hat ſpricht der Kauffraft von 100 M im Anfange des Jahres

der Sen. ſchon die Einfeßung des auf einer NM2. be- eine Stauftraft von 1000 M am Ende, d. h . gewährt

ruhenden WBBr, abgelehnt (I D 1288/21 v . 22. Sept. der in dieſem Geldbetrage verförperte Anſpruch auf

1922). Ein auf das normale Maß herabgeminderter einen beſtimmten Anteil der
Gütererzeugung einen

WBBr. dagegen würde nicht zu dem gewollten Erfolge | Anſpruch in gleichem Umfange wie der in jenem Geld

führen , den nur die Zulaſſung des tatſächlich be- betrage, ſo iſt in Wirklichkeit nur eine ziffernmäßige

ſtehenden WBBr. erreichen tann . 3m übrigen iſt es auch Erhöhung in der Benennung des Wertes, teine Er

praktiſch undurchführbar, den Br. als EBr. in höhung des Wertes ſelbſt eingetreten. Nur der Wert

die Berechnung des Verlaufpr. einzuſchen . Mit dems meſſer, nicht der Wert, hat ſich geändert. Man würde

ſelben Rechte müßten dann auch die fünftigen Steige- den tatjächlich gezahlten StaufBr. bei Anſchaffung der

rungen der Infoſten Berüdſichtigung finden . Das Ware gerade nicht ganz bei der Staltulation des zu

alles iſt aber bei der Berechnung des zukünftigen Ver- läſſigen Verkaufspreiſes einſeßen , wenn man zwar in

kaufsfr. noch unſicher u. tann höchſtens bei der Be- allen übrigen Faktoren nach dem veränderten Geld:

meſſung der Miſifoprämie Berüdſichtigung finden . De- werte rechnen, beim EPr. aber dieſen ganz oder z . T.

rechtigtkönnte überdies die Einſeßung desWBPr. ſelbſt- unberüđſichtigt laſſen wollte . Die Aenderung der

verſtändlich nur ſein , wo auch tatſächlich die gleiche Kauffraft des Geldes u. die Umgeſtaltung des Wert

Ware wieder angeſchafft wird . Der WBPr. hätte meſſers liegen außerhalb der PrSteigerung, die die

keine Berechtigung, wenn beabſichtigt iſt, aus dem Er- PrÜrbo. imAuge

hat. Dieſe will nur einer BrSteigerung
löſe der verkauften Ware ſolche anderer Gattung an- bei gleichbleibendem Werte der Mart durch uni. Ma.

zuſchaffen oder überhaupt feine. Ob dieſer Fall vor- chenſchaften ſteuern , nicht einer bloß
zahlenmäßigen Ers

liegt oder nicht, insbeſ. ob nach der Berechnung des höhung der Markbeträge inf. Berminderung des Marts

VerkaufsPr. etwa die Abſicht der
Wiederanſchaffung wertes. Jn anderen Fällen hat übrigens das RG.

aufgegeben wird, läßt ſich aber faum feſtſtellen . Ebenſo den Unterſchied zw . Nennwert u . Verkehrswert, Gold :

wäre die Zulaſſung des WBBr. nicht gerechtfertigt, mark u . Papiermark voll anerkannt (NO St. 56, 309),

wenn der erzielte höhere Gewinn ausſchl. oder zum u . auch in § 2 Abſ. 2 des RG . v . 20. April 1920

größten Teil nicht zur Bermehrung des Geſchäftsfapi- (ROBI. 875 ) wird die Goldmart nicht zum Nenn:

tals, ſondern zu geſteigertem Wohlleben verwendet wird . werte, ſondern zum Metallwerte bemeſſen. Hiernach

Nach alledem würde die Einſeßung des WBBr. eine bleibt nur zu entſcheiden ,wie die GE. feſtzuſtellen iſt. Aus

Berſchiedenheit der Pr. in den Fällen bewirken , in zuſcheiden iſt von vornherein die Kauffraft der Mark

denen ſie allein berechtigt wären. Hiernach verſagt im Auslande. Denn dieſe beruht nicht durchweg auf

die
Berüđſichtigung des WBPr. für die Frage, ob ein der Wirtſchaftslage Deutichlands, ſondern ebenſoviel

Neingewinn übermäßig iſt. Soweit jedoch aus den auf politiſchen Erwägungen, 3. T. auch auf Spelu

zu höheren Pr. angeſchafften Waren mit den bereits
lationsmanövern. Die Kaufkraft der Mark im Aus

vorhandenen ein einheitl.Warenpoſten gebildet wird, lande kann nur dort in Betracht kommen , wo es ſich

gibt § 2 PrTrVO. eine genügende Handhabe zur Er- um reine Auslands ware oder um überwiegend aus

höhung des EPr. durch Bildung eines DurchſchnittsBr. ausl. Rohſtoffen hergeſtellte Jnlandware handelt. Für

3. Der Einwand des Angefl. nötigt erneut zur die Berechnung des vom inl. Verbraucher für inl .

Prüfung, ob u. inwieweit bei Bemeſſung des EPr. Waren zu zahlenden Verkaufspr. iſt aber allein die

eine zwiſchen der Anſchaffung der Ware u. der Berech- inl. Stauffraft der Mark maßgebend, die beträchtlich

nung des VertaufsPr. eingetretene GE. zu beachten höher anzuſehen iſt. Abzulehnen iſt ferner, den durch

iſt. Daß bei den anderen
Preisberechnungsfaktoren ſchnittl.

Volkswohlſtand als Maßſtab zu nehmen, be

die veränderte Kaufkraft des Geldes berückſichtigtwerden rechnet nach dem Durchſchnitt des auf den Kopf der

muß, hat das RG . anerkannt (ROSt. 51, 25 , 289, Bevölkerung berechneten Einfommens. Das Einkom

333 , 338 ;52, 105 ; 53, 119 ; JW . 1920, 840 ). Auch men ergibt ſich ja erſt nach dem Wertmeſſer Mart,
bei Einſtellung des EPr. hat es eine

Berüdſichtigung kann alſo für deren Wert nicht ſeinerſeits einen Wert

zugeſtanden , wennſchon nur beſchränkte, weil eine an- meſſer bilden . Ueberdies fann das Einkommen des

gemeſſene Verteilung der durch das Sinken der deut- Einzelnen u . der Geſamtheit im Durchſchnitt ſinken

ichen Währung herbeigeführten Laſten unter Händlern oder ſteigen, ohne daß dadurch die Stauffraft der Mark

u. Verbrauchern ſtattfinden müſſe “ (JW . 1922, 225 ' verändert wird . Dagegen geben einen annähernden

u. I D 57/21 v . 22. Sept. 1921). Dieſe
Beſchränkung Maßſtab die vom Stat. Amt des Reichs

veröffentlichten

hält der Sen. nicht aufrecht, er gelangt vielmehr zu
Teuerungszahlen der durchihnittl.

Bebenshaltungskoſten

dem Schluß, daß die GE. der Mart, ſoweit ſie in der ( die 3nderziffern) für gewiſſe Zeitſpannen . Sind ſie

Berminderung ihrer inl. Kauffraft beſteht u . nach dem auch keine unbedingt ſichere u. allein maßgebende Norm,

Einlauf bis zur Beſtimmung des VerkaufsPr. einge- ſo bieten ſie doch 3. 3. den beſten Anhalt für die

treten iſt, bei der Einſtellung des EPr. in vollem Beſt. des Grades der GE. u . ihre
Berückſichtigung

Umfange berüdjichtigt werden muß . Das iſt nur eine wird darum vornehmlich geboten ſein. Dies wird

Weiterbildung des vomRG. anerkannten Grundſazes, um ſo leichter möglich ſein , je ſchneller und zuver

daß nicht ausnahmslos der tatſächl. gezahlte Einkaufs- läſſiger daš Stat. Amt dieſe
Teuerungszahlen ver

Pr., ſondern u . U.ein höherer Betrag als EPr. ein- öffentlicht. Daß bei der Berechnung u . Fejtſeßung

gelegt werden darf, wenn der Wert der Ware inf . des Staufør. für die einzelne Zeitſpanne zw. Einkauf

natürl.
Konjunkturveränderungen, nicht durch PrTrei- u . Verkauf zuweilen die

Teuerungszahlen noch nicht

berei inf. einer NML., geſtiegen iſt. Denn der normale vorliegen , kann nicht gegen ihre
Berückſichtigung dort

Ronjuntturgewinn gebührt dem erſten Einfäufer, auf ſprechen, wo ſie vorhanden ſind. Und immer bieten

ihn hat der Verfäufer kein Recht (RUSt. 50, 98 ; 52, die leßten
Teuerungszahlen wenigſtens einen Anhalt.

121 ; JW. 1916, 1537 “) . Das gleiche gilt, wenn der Inwieweit daneben auch andere Umſtände als Maß
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ſtab dienen können, namentlich die Entwidelung der

Böhne u . Gehälter der Angeſtellten, iſt Frage der

Sachverſtändigenſchäßung. Die nach der Berechnung

des VerkaufsPr. möglichecweiſe eintretende weitere

Veränderung des Geldwertes aber kann bei der Be

meſſung der Riſikoprämie berückſichtigt werden . Wird
ſo der veränderte Geldwert auch bei dem Epr. be

rüđſichtigt, ſo wird allen billigen Anforderungen des

Staufmanns Rechnung getragen, der Verbraucher aber

nicht zugunſten der Berkäufer ausgebeutet . (Urt . d .

1. Straff. v . 19. Dez. 1922, 1771/22) '). n.

5565

II .

Bayer. Bader als Karpfuldher. Der BeſchwF. hat

die Behandlung der Fr. nach nur oberfl. Unterſuchung

u. ohne Feſtſtellung der wirkl . Strankheitsurſache über

nommenu. hat ſie unter,,Verordnung innerer Arzneien "

u. ohne auf die ſchleunige Herbeirufung eines Arztes

zu dringen, mehrere Tage lang fortgeſet entgegen den

Beſt. in § 2 Nr. 3 u. 5 der bayer. VD .v . 31. März

1899. Er hätte bei ordnungsmäßiger Unterſuchung

das Vorhandenſein eines „ eingeklemmten Darmbruchs “,

der zum Tode geführt hat, feſtſtellen können, hatte dies

auch nach den Krankheitserſcheinungen annehmen

müſſen. Bei ärztl . Behandlung wäre die stranke durch

Zurüdſchiebung des Bruches oder durch Eingriff wahr:

ſcheinlich zu retten geweſen . Dies hat der Angell.

vereitelt. Endlich ſtellt das 10. feſt, daß der Angell.

bei Aufwendung der Aufmerkſamkeit, zu der er auf

Grund ſeines Berufes beſ. verpflichtet war, als er

fahrungsgemäß mögl. Folge ſeiner pflichtw . Behand

lungu . der nicht ſofortigen Zuziehung eines Arztes u.

des Hinweiſes auf dieſe Notwendigkeit den Tod vor

ausſehen konnte. Die Anwendung des § 222 Abſ. 1

u . 2 StGB. auf dieſen Sachverhalt läßt feinen Rechts

irrtum erkennen. Der Begriff der Fahrläſſigkeit iſt

nicht verkannt . Wenn die Rev. meint, es dürfe dem

Angell . die Fortſegung der Behandlung trotz Auss

bleibens von Erfolgen nicht als Fahrläſſigkeit ange

rechnet werden, ſo ſeßt ſie ſich in Widerſpruch mit der

bayer. VO. v . 31. März 1899, die der eigenen Heil

behandlung des Baders enge Grenzen zieht u. ihm

auch für den Fall der Nothilfe die Anwendung inner

lich beizubringender Arzneimittel beſtimmt unterſagt .

Zur Annahme des urſächl. Zuſammenhangs bedarf

es nicht der Feſtſtellung, daß bei vinzuziehung eines

Arztes die Kranke unbedingt am Leben geblieben wäre ;

es genügt die Feſtſtellung , daß dieſer Erfolg mit einer

an Sicherheit grenzenden Wahrſcheinlichkeiteingetreten

wäre. (ROSt.51, 127; 13.1916 , 1250) . ( Urt . d . I. Strš .

v . 29. Sept. 1922, I D 490/22) .

prüfung, ob „Anſtellung“ u. Ernennung “ des Kl .

vorſchriftsmäßig erfolgt ſind . Wenn geſagt iſt, Kl.

ſei am 12. Mai auf Grund Dienſtvertr . v . 13. Mai

angeſtellt worden, ſo erklärt ſich das wohl daraus,

daß der zunächſt mündlich geſchloſſene Dienſtvertrag

ſpäter ſchriftlich feſtgelegt wurde. jm Unflaren bleibt

aber bei der wiederholten Verwendung des „ bzw.“ ),

von welchem Beamten die „ Anſtellung“ u . von welchem

die „ Ernennung“ vorgenommen worden u . ob dies

zuſtändig u. vorſchriftsmäßig geſchehen iſt ; insbeſ.

bleibt es möglich , daß die Ernennung des Kl. zum

Hilfskriminalbeamten, die nach den Feſtſtellungen für

die Beamteneigenſchaft des Kl. aus § 359 StOB. ent

ſcheidend iſt, durch den „Leiter des Perſonalreferats“

geſchehen iſt, dieſer aber nur „zum Abſchluß der

Dienſtverträge", nicht auch zur Ernennung von Hilfss

kriminalbeamten ermächtigt war. Bezüglich der Er

nennung des Kl. zum Hilfskriminalbeamten weiſt die

Straft. auf Ziff. 2 Abſ. Il der Bet , v . 5. Dez. 1916 hin,

wonach vorgeſehen war, daß zur Unterſtüßung der

PolBeh . vom Kriegswucheramt Beamte oder Sach

verſtändige des Kriegswucheramts „ auf Antrag oder

in beſ. Fällen auch ohne Antrag entſendet werden “

konnten, wobei für die Dauer ihres Auftrags die Be

amten zu þilfsbeamten der Staatsanwaltſchaft bei

dem 18. erklärt wurden, in deſſen Bezirf ſie tätig

waren . 3. S. dieſer Vorſchr. ſoll es gelegen haben,

daß wegen der Häufung bef. Fälle die geeigneten Kräfte

ohne beſ. Antrag ein für allemal zu Hilfskriminal

beamten u. ♡ ilfsbeamten der Staatsanwaltſchaft ers

nannt wurden , u . ſo ſoll es auch mit ſämtl. Beamten

der Gruppe geſchehen ſein , zu der Kl. gehörte . Schon

an ſich erſcheint die allgem . Ernennung von Hilfs

friminalbeamten durch das Kriegswucheramt nach der

MinB. v.5 . Dez. 1916 nicht ganz unbedenklich , wenn

auch die Möglichkeit einer ſolchen Auslegung dieſer

Bef. zuzugeben iſt, namentlich wenn dieſe Anwendung

unter ausdrüdl. oder ſtillſchweigender Billigung des

Miniſteriums geſchehen ſein ſollte; jedenfalls aber war

eine allgem . Ernennung von Hilfskriminalbeamten nur

zuläſſig auf Antrag der PolBeh. Die Häufung beſ .

Fälle, in denen eine Entſendung ohne Antrag als zu:

läſſig u . geboten erſcheinen konnte, berechtigte nicht das

zu, im vorhinein ,, ein für allemal “ ohne Antrag der

BolBeh . Hilfsfriminalbeamte zu ernennen , die dann,

auch wenn ſie ohne bef . Auftrag tätig wurden , die

Eigenſchajt von Hilfsbeamten der Staatsanwaltſchaft

beſeſſen hätten . Sollten allgemein Hilfskriminalbes

amte durch das Kriegswucheramt ernannt worden

ſein , ohne daß ein Antrag der PolBeh . vorlag , ſei es

auch nur mehr oder weniger formlos, fo fönnten ſolche

Ernennungen nicht der Bet . v . 5. Dezember 1916 ent

ſprechen u. wären nicht rechtwirfjam . ( Urt. d . I. Strs .

v. 21. Nov. 1922, I D 467/22 ).

n .
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III .

Beamteneigenſchaft von Angeſtellten der bayer.

Landes -Wucherabwehrſtelle. Hiljøfriminalbeamte. Nach

den Feſtſtellungen iſt Kl . als Außenbeamter des Kriegs

wucheramts (ſpäter Landes - Wucherabwehrſtelle) auf

Grund des Dienſtvertrags v . 13. Mai 1919 gemäß BRB.

v . 3. Mai 1917 unter Ýinweis auf deren Straſbeſt.

zu Prot. v . 12. Mai 1919 angeſtellt worden. Mit Verf.

v . gl. Tage iſt er zum „ Hilfskriminalbeamten mit der

Berechtigung zur Vornahme von Hausdurchſuchungen ,

Beſchlagnahmen u. vorl. Feſtnahmen “ ernannt worden .

„ Die Anſtellung bzw. Ernennung“ des Kl . iſt auf Grund

der Bekanntm . des Staatsmin . d . Innern v.
5. Dez. 1916

25. Jan. 1919

geſchehen „ durch den Leiter der LWASt. bzw. den von

dieſem zum Abſchluß der Dienſtverträge allgemein er

mächtigten Leiter des Perſonalreferats “. Dieſe Feſt

ſtellungen ſind ungenau . Sie genügen nicht zur Nach

IV.

Hiuterziehung ( = $3.) der Weinſteuer (= wSt.) .

Gründe : Řinſichtlich der 80 FI. Wein, die der

Bruder des Angell. für deſſen Rechnung im Aug. 1920

auf ſeinem Tanzboden von deſſen bei ihm befindl.

Lager verkaufte, nimmt die Strajl. wegen verſpäteter

Eintragung ihres „ Ausgangs“ u. nicht rechtzeitiger

Anmeldung zur Verſteuerung zwar Verſtöße i. S. des

§ 24 Nr. 1 u . 4 des WSIO . v . 26. Juli 1918 an, ver

urteilt den Angefl . aber hierwegen bloß zu einer

Ordnungsſtr., da er dabei nicht die Abſicht gehabt

habe, die WSt. zu hinterziehen ( § 29 WSt .); ſie ver

urteilt jedoch daneben auch noch wegen Vergehens

gegen § 24 Nr. 1 u . 4 des WŠto. auf Grund der

Feſtſtellung, er habe dieſen Wein überhaupt nicht zur

Werſteuerung angemeldet u . verſteuert u . fich dadurch

1) Dieſes Urteil, auf das wir beſonders aufmertjam maden ,

Töſt mehrere in der jüngſten Zeit viel erörterte Fragen ſo, daß der

Nectſprecung neue und feſte Wege gewicíen werden .

1) Anm . d. Soriftleitung. Man ſiebt aus dieſem Falle

wieder einmal, wie das untiate u . vieldeutige bzw.“ jogar den Bes

ſtand eines Urteils gefäbrden tann.
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zugleich der
Hinterziehung ( 88.) ſchuldig gemacht, eingeſetten

freisidiebøgericht8 binden die Gerichte. Der

da hierbei die Abſicht der Sty3. nicht widerlegt ſei . Kl. wurde 1909 von dem
Gemeinderat M. als

Gemeinde

Dieſe
Verurteilung verkennt völlig die S$ 22, 24 u . diener angeſtellt u. bei

Einführung des BOB. v. 15 .

29. Gemeinſame
Vorausſeßung iſt, daß überhaupt ein Juli 1916 als beruf&mäßiger voll

beſchäftigter Gemeinde
Anſpruch des Meichs auf WSt. in Frage ſteht. Dieſer beamter anerkannt . Sein Gehalt betrug zuleßt 5500 M.

ſoll durch die SS 22, 24 geſchüßt werden. Für den Weitere
Gehaltserhöhungen , insbeſ. die vom Kl . an

äußeren Tatbeſtand der B3. ($ 22) genügt jede zur geſtrebte Einreihung in die Ml. 30 der Geho . v .Beeinträchtigung des
Steueranſpruchs geeignete Hands 6. Sept. 1908 lehnte der

Gemeinderat ab. Nach dem

lung oder
Unterlaſſung u . bezügl. des inneren Tatbe- Jnkrafttr. der BBefG . v . 2. Juni 1909 rief der Mr.

ſtands wird nicht etwa eine auf den Erfolg der H3. ges auf Grund der Beſt . im Abſ. 2 des durch das BBeG.
richtete Abſicht erfordert, ſondern es reicht dafür ſchon

abgeänderten Art. 64 a der pfälz . Gemo . das freis
jeder Borja hin , ſelbſt ein bloß bedingter (mgSt. Stoer . für die Gemeinde- u.

Bezirksbeamten an u .

53, 158 ). Neben § 22 erleichtert§ 24 nur die Feſta verlangte Einreihung in Gruppe II der ſtaatl. Bejo .ſtellung der WStH3 ., indem eine ſolche bereits beim Das AreisScho . nahm troß
Widerſpruchs der Bell. an ,

Borliegen der in Nr. 1 bis 6
bezeichneten Tatſachen daß der Kl. ein

berufsmäßiger
vollbeſchäftiger Bo.

ohne weiteres
angenommen werden ſoll, ſofern nicht ſei, u . entſchied, das die Bell. verpflichtet iſt, dem kl .

erwieſen wird, daß dem Täter der B3-Vorjaß gefehlt die Bezüge der Gruppe II der
ſtaatlichen BeſD . zu

hat, während beim Gelingen dieſes Beweiſes nur eine gewähren. Da der
Gemeinderat dem

Schiedsſpruch nichtOrdnungswidrigkeit
angenommen u. beſtraft werden Folge leiſtete, klagte der Kl. gegen die Gem. LG . ú .

ſoll ($ 29) . In den Fällen des § 24 gilt alſo fraft DLG. haben zu ſeinen Gunſten erkannt . Die Rev.
geſeßl .

Vermutung als
nachgewieſen, daß der gan- wurde

zurücgewieſen. Gründe : Für die Entſchei
delnde Säter in bezug auf den Wein vorſäßlich eine dung iſt Art. 64 a pfälz . Gemo.

maßgebend. Der Art .

die W Stpflicht
begründende Handlung

vorgenommen iſt
wiederholt geändert u . ergänzt worden. Seine

u. in Kenntnis ſeiner
Steuerpflicht (82) ihr gleich- jeßige Faſſung hat er durch das Geſ. über die Dienſt

wohl nicht genügt hat. Dieſe
Rechtsvermutung iſt in- u.

Berſorgungsbezüge der Gemeinde- u.
Bezirtsbeamten

deſſen nach der inneren Tatſeite hin zu entkräften v . 23. Mai 1921 erhalten . (GVBI. 323). Die Abſ. I ,
durch den

offengelaſſenen , jedoch nicht i .S. einer Bes II, IV ſind, ſoweit ſie hier in Betracht kommen, uns
weislaſt für den Angell. zu

verſtehenden Nachweis, verändert aus Art. 66 des BBejo. v . 2. Juni 1920
daß er in Wirklichkeitohne H3 -Vorjaß gehandelt hat in das Geſ. v . 23. Mai 1921 herüber genommen worden .

(§ 29 Abſ. 1 S. 2 ), aber auch
hinſichtlich des äußeren Es kann dahin geſtellt bleiben, ob die Meinung des

Tatbeſtands der $3., die vhne Verkürzung einer ge- DLG. richtig iſt, dieſes Geſ. ſei nicht anwendbar , weil
ſekl. Steuer überhaupt nicht denkbar iſt,

widerlegbar, der
Schiedsſpruch unter jenem Geſeß gefällt wurde,

falls ſich ergibt, daß das Tun des Angefl , eine ſolche u. ob nicht vielmehr der Zeitpuntt der
Klageerhebung

WSt- Pflicht (82) tatſächlich überhaupt nicht gef haffen entſcheidet. 2. Abſ. IV des Art. 64 a lautet i. d . F.
hat (RGSt. 56, 295). Da es ſich bei den gefeßl. Ver- des Urt. 66 BBejo .: „Für die

Verfolgung vermögens
mutungen des § 24 um eine übweichung von den ! rechtl. Anſprüche der

GemeindeB . u. ihrer Hinterblie
Grundſäßen des Strafverf. über den

Schuldbeweis benen finden die Beſt. d .
Staatsbo . (Art. 176 mit

handelt, bedarf es
ſelbſtverſtändlich ſtets eines genauen Art. 178 )

Anwendung“. Daß dieje
Anwendung nicht

Nachweiſes aller
Tatumſtände,wobei neben den Vorſchr.

unmittelbar, ſondern
entſprechend ſein mußte, ergab

des WŠtG. auch die AusfBeſt. v . 12. Aug. 1918 (ROBI. ſich daraus, daß die
Rechtsſtellung der GemB. der der

503) von Bedeutung ſind. Şieran hat es die Straft. StB . nicht völlig gleicht, ſondern ſich weſentl. von ihr
fehlen laſſen , indem nicht erſichtlich iſt, welche ñand-

unterſcheidet. Es bedeutete daher keineſachl. Aende
lungen oder

Unterlaſſungen außer den
ausdrüdlich rung, daß durch das Geſ. v . 23. Mai 1921 ausdrüd

ausgeſchiedenen u. daher hier nicht mehr zu verwer- lich die entſpr
Anwendung des StBG.

angeordnet
tenden, nur mit

Ordnungsſtr. belegten den Voraus- wurde. Die entſpr.
Anwendung des Art. 176 des BG.

ſeßungen entſprochen haben ſollen. Die Aufhebung v . 16. Aug. 1908 bietet feine
Sthwierigkeiten . Den

des ürt. kann auch nicht deshalb unterbleiben ,weil GB . iſt ebenſo wie den Stø . der Mechtsweg hinſichtlich
in den Gründen geſagt iſt, der Angekl . habe die 80

vermögensrechtl. Anſprüche eröffnet . Art. 177 BG.

Fl. überhaupt noch nicht verſteuert. Sofern damit der ſchränkt ihn nach zwet Michtungen ein . Der Erhebung
Tatbeſtand des § 22 unmittelbar feſtgeſtellt werden der Klage muß ein

Abhilfeverf.
vorangehen . Der B.

follte, wäre zu
beanſtanden, daß es dazu nicht genügt, darf erſt flagen, wenn er bei der zunächſt

zuſtändigen

daß die Abſicht der Steuer-3 . nicht widerlegt iſt, höheren VerwSt. Abhilfe verlangt u . eine
ablehnende

vielmehr ein
zweifelsfreier Nachweis des – nicht zu oder innerh . 6 Wochen keine

Entſchließung erhalten
vermutenden HZVorſakes verlangt werden muß, hat. Er muß ferner die Kl . innerh. 6 Monaten nach

der ſich insbeſ. auch aufdas Vorliegen der zur Ent-
Bekanntgabe der

Entſchließung oder binnen 6 Monaten
ſtehung einer

WStpflicht erforderl.
Tatumſtände mit- nach dem Ablauf der

ſechswöchigen Friſterheben. Die
zuerſtređen hat ( 8 59 SIOB.). Bei der

abermaligen Gültigfeit dieſer Beſt. wird durch Art. 129 Abſ. 1 S. 4
Berhandlung wird zu beachten ſein , daß § 358 RAbgD. RV nicht

ausgeſchloſſen . Dagegen iſt ihre
Anwendung

zufolge ihres 453 für alle
Steuergeſeße ſofort in auf das

Dienſtverhältnis der GB. ſchwierig. LG . u .
Straft getreten iſt u . nach § 433 RAbgo. über Beſtehen DLG . meinen, daß hier das Verf . vor dem ArschGer.

u.
Berkürzung eines

Steueranſpruchs
grundſätzlich nur das im Art. 177 BG .

geforderte
Abhilfeverf. darſtellt

die FinBeh u. Fino . zu entſcheiden haben (ROŠt. 56, u. deshalb die Klagefriſtmit der Zuſtellung des Schieds

107 ). (Urt. d . 1. Strš . v . 11. Juli 1922, ID 106/22). ſpruches an den Kl . beginne. Das iſt
unzutreſſend.

Der sl. iſt nicht durch den
Schiedsſpruch beſchwert,

ſondern durch die
Weigerung der Bell. dieſen zu er:

füllen. Dieſe Weigerung mußte den
Gegenſtand des

Abhilfeverfahrens bilden. Es fragt ſich, wo der GB .
Oberſtes

Bandesgericht.
ſein

Ahilfegeſuch anbringen muß. In der Verwal

tung der Gem . iſt gegenüber dem Gem Rat feine höhereA.
Zivilſachen .

Berwaltungsſtelle
vorhanden. Es bleibt daher die

Beſchw . bei der
DienſtauffBeh. übrig. Aber auch

I.

dieſer Weg iſt dem GB. verſchloſſen . Jn Art. 13

Das
Abhilfegeſuch nach Art. 64 a Abi. IV der pi . Abſ. 2 des G. vom 22. Mai 1919 über die SelbſtVerw .

GemOrdn. , 177 Beamto . iſt an den
Gemeinderat zu iſt allerdings beſtimmt , daß die AuffBeh .

geſegwidrige

ridten. Die
Echiedejprüche des nach Art 64 a Abj. II Beſchlüſſe der Gem . aufheben u. die Erfüllung der ge

5556
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feßl. oder übernommenen Verpflichtungen erzwingen ſoferne dieſer für das Recht zugelaſſen iſt. Durch das
fann . Die Beſt. gilt aber nicht für ſtreitige Ver. BBefG. iſt das BG. abgeändertworden.In Art. 11 Úbſ.1

pflichtungen , über die der Streit vor dem ordentl. Ger. iſt den B. ein Mechtsanſpruch auf die Gewährung der

oder im Verwaltungsrechtsweg auszutragen iſt. Des- Dienſtalterszulagen eingeräumt worden. Da nunmehr

halb verweiſt auch § 13 Abſ. 2 der StrSchGero . für der B. einen Rechtsanſpruch auf dieſe hat, kann die

die Gemeinde- u . BezBeamten v . 12. Dkt. 1920 die GB. Zuweiſung der Gehaltserhöhung nicht mehr ein rechts

bei Weigerung der Gem., den Schiedsſpruch zu erfüllen , begründender Aft ſein , ſondern iſt rein defl. geworden .

nicht auf die Aufl.-Beſchw . ſondern auf den Rechtsweg. Die Zuweiſung kann nicht bei Ernennung des B. eine

Min. Hoich trägt in ſeinem Auffage ,Die Streisſchieds- andere Bedeutung haben, als bei Erreichung einer

gerichte der GB." (BayGemV3. 1921, 512) die gleiche Dienſtaltersſtufe. Infolge deſſen muß man nunmehr

Meinung vor, verweiſt aber gleichwohl die OB. an der Zuweiſung ſchlechtweg die Bedeutung einer deft.

die StaatsauffBeh . Er führt aus : Das Abhilfeverf. VerwEntſch. zuſchreiben . Hiemit ſteht im Einklang

des Art. 177 BG . paſſe eigentlich nicht in das GB- Art . 23 Abſ. 3 BBefo ., wonach der Anſpruch des B.

Recht, es müſſe aber der ausdrüdl. Vorſchrift des Oeſ. auf das Dienſteinkommen mit dem in der Urk. be

Rechnung getragen werden. Ein Ausweg biete ſich ſo, zeichneten Tag der Ernennung, Wiederanſtellungoder

daß die StaatsauiſBeh. der Gem. angegangen u . von Beförderung beginnt. Die Beſt. findet ſich auch im

dieſem Zeitpunkte ab die ſechswöchige Friſt berechnet Urt. 34 Abf. 1 BG .; ſie ließ ſich mit der Anſicht über

werde. Die AuffBeh . werde die Gem . hören und dem die rechtsbegründende Natur der Zuweiſung nicht ver

Al. die im Art. 177 Abſ. 3 erwähnte Entſchließung zu- einigen . Da der Geſeßg . den BerwEntſch. über die Geh

fommen laſſen . Von deren Eröffnung ab laufe die Friſt Zuweiſung die Bedeutung von dekl. Entſch .beigelegt

für die Klage. Was Röſch verſchlägt, iſt tein ernſtl.Ab- hatte, war die Beſt. in Art. 178 Ziff. 5 B6 nicht mehr

hilfeverf.,ſondernein Scheinverf., daß dem Buchſtaben, haltbar, wonach die Ger. an die Entſch .der VerwBeh.

aber nicht dem Sinne der Vorſchr. entſpricht. Es iſt über die Zuweiſung gebunden ſind. Sie mußte auch

zwedlos, eine Behörde um Abhilfe anzugehen, die nicht beſeitigt werden, weil ſie die Rechtsverfolgung der B.

die Macht hat, Abhilfe zu ſchaffen . Eine ſo zweďloſe beſchränkt, was ſich mit Art. 129 Abſ. 1 Satz 4 RV.

Þandlung kann dasGeſ. unmöglich den GB. zur Pflicht nicht vereinigen läßt. Durch Art. 46 BBeſo. wurde

machen. Der GB. befindet ſich in einer ähnl. Lage, deshalb die erw . Beſt. in Art. 178 3. 5 BG. aufge

wie der StB . , der gegen eine Verf. eines Miniſteriums hoben.

Abhilfe zu ſuchen hat. In beiden Fällen iſt keine höhere Würde der Schiedsſpruch des KrScho. die rechtl.

VerwStelle vorhanden , bei der das Geſuch angebracht Bedeutung der GehZuweiſung haben , dann hätte er

werden könnte . Nach der ausdrüdl. Vorſchr. des Geſ. durch die Ger. geprüft u. geändert werden müſſen. Er

muß der StB . ſein Ábhilfegeſuch an das Miniſterium geht aber darüber hinaus. Eine ſtaatl. Beſo. für die

richten , das die beſchwerendeVerf. erlaſſen hat. Entſpr. OB. beſteht nicht, ebenſowenig eine allg. Regelung der

dieſer Vorſchr. muß ſich der GB. an den Gemeinderat Geh . der GemB. von M. durch ein Statut der Bekl.

wenden. In beiden Fällen hat Art. 177 Abſ. 1 BG. Jnfolgedeſſen müſſen die Geh . für die GemB . von M.

nur den Zwec, die Stelle auf das Bevorſtehen der von Fal zu Fall beſtimmt u . zugewieſen werden. Der

Hlage aufmerkſam zu machen u . ihr Gelegenheit zu Schiedsſpruch beſtimmt nun die Dienſtbezüge des Ml.

geben, die Verfügung zu ändern. Der Kl. hat zwar Der Anſpruch des Kl. auf das feſtgeſepte Dienſtein

den GemeinderatM., nicht aber das BezAmt um Ab- kommen wurde erſt durch den Spruch begründet. Die

hilfe angegangen u . die ſechsmonatige Klagefriſt ein- ! Beſt. des Geh. des Kl. durch das Scho . iſt alſo fons

gehalten. Er hat damit dem Art. 177 BG. Genüge ftitutiv u . beshalb der Nachprüfung entzogen . In

getan. Der Rechtsweg iſt fonach zuläſſig . 3. Art. Art . 178 B3. iſt vorgeſchrieben, daß für die Beurteilung

26 BG. unterſcheidet zw . der Beſtimmung der Gehälter der vor dem Ger. geltendgemachten vermögensrechti.

der etatsmäßigen B. u . der Zuweiſung des G. an den Anſprüche der B. die Entſch. der VerwBeh. u . Disza

einzelnen B. Jene erfolgt nach Abſ. 1 durch die Geho . Ger. bindend ſind, die dieſe nach ihrem pflichtmäßigen

Von dieſer heißt es in den Abſ. 2 u. 3 ; „Die Zuwei- Ermeſſen treffen . Mit den hier angef. Entſch. ſind konſt.

ſung des G. an den B. erfolgt durch den König oder Entſch. gemeint; es ſind denn auch die im Art. 178

die vom König ermächtigte Behörde. Für die Bes unter Ziff. 1–12 gen. Entſch. konſt. Die entſpr. An

meſſung des Geh . iſt die im Hauptamt übertragene wendung des Art. 178 BG. auf das Rechtsverhältnis

Stelle maßgebend“. Danach iſt die Zuweiſung die Er- der GemB.ergibt,daß die Schiedsſprüche der ArScho.,

klärung der zuſt. Behörde an den B., daß ihm ein durch welche das Dienſteinfommen der Gem-u. BezB.

Geh . in beſtimmter Höhe zuſtehe (Reindl, BG. Bem. 6 beſtimmt wird, die Prozer. binden . Etwas anderes

zu Art. 26) . Die herrſchendeMeinung, die ſich auf läßt ſich auch nicht aus der KrScho . entnehmen .

die Degr. des GeſEntw . (Verh. d . M. D. Abg. XXXV Der Gefeßg. hat ferner die Beſtimmung der Dienſt

1. Seif. 1907/08 Beil. 374, 63) berufen fonnte, ging bezüge der GemB. im Falle des Streites Scho . an

dahin , daß der B. - abgeſehen von den Richtern vertraut, die nach ſeiner Meinung zu dieſer Aufgabe

einen Anſpruch auf Geh . in beſtimmter yöhe, auf Vor- bel. geeignet ſind, u . die Schiedsſprüche der Anfechtung

rückung u. auf die damit verbundene Erhöhung erſt entzogen. Er hat dadurchzu erkennen gegeben, daß

durch die Zuweiſung erhält . Meindl vertrat dagegen die SchGer. ſachgemäße Schiedsſprüche fällen .
Er

(Bem. 4 und 6 zu Ärt. 26 BG.) die Anſicht, daß der wäre in Widerſpruch mit ſeiner grundſäßl. Auffaſſung

B. den Anſpruch auf den Geh. ſchon mit ſeiner Ers geraten , wenn er die Nachprüfung der Schiedsſprüche

nennung erlange. Die herrſchende Meinung ſprach dems im Rechtsweg zugelaſſen hätte . (Urt. des ZŠ . v .4 .

nach der Zuweiſung rechtsbegründende, Heindl nur er- Nov. 1922, I 123/22 ) .
M.

läuternde Bedeutung zu. Zwiſchen konſt u . defl . Verws

Entſch . beſteht ein weſentl. Unterſchied. Da kein allgem .
II .

Recht auf Aufhebung, Aenderung oder Begründung
eines Rechtszuſtandes oder Rechtsvorganges beſteht Die Wiedereinſeßung in deu vor. Stand gegen die
kann der B. im ordentl. Rechtsweg auf Aufhebung oder Verſäumung der Friſt zur Ginzahlung des Gebühren

Uenderung einer konſt. Verw Entſch nur flagen, wenn vorſchuñeo gem . $ 554 lbſ. 7 ZPO. iſt zuläſſig. Nach

es das Gej. beſ. zuläßt. Ohne beſ. geſeßl. Ermächti- $ 233 ZPO . iſt einer Partei, welche durch Naturer

gung hat der B. fein Recht, eine fonſt . Verw Entſch . eigniſſe oder andere unabwendbare Zufälle verhindert

im Zivilrechtsweg anzufechten. Anders bei defl . Verw.- worden iſt, eine Notfriſt oder die Mev BegrFriſt einzu:

Entſch. Da ſie das Beſtehen eines Rechts vorausſeßen halten, auf Antrag die W. i . d. vor. St. zu bewilligen.

u . nur zur Klarſtellung oder Erläuterung dienen ſollen , Nach § 554 Abſ. VII gilt die Rev. als nicht in geſeßl.

fönnen ſie im ordentl. Rechtsweg abgeändert werden , Forin begründet, wenn die Bezahlung des Gebühren
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vorſchuſſes nicht innerh . der geſeßten Friſt nachgewieſen Gelegenheit von der Genehmigung ohne weiteres

wird. Die rechtzeitige Erlegung wird alſo hier als Kenntnis nehmen werde. b) Das BeſchwG . bemängelt,

zur gefeßmäßigen Begründung der Rev. gehörig bes aus der Erklärung der Kenntnis geht keinesfalls uns

handelt, es fält alſo auch die Friſt zur Einzahlung | zweideutig hervor, daß der Bevollm . auch für die Ver

des
GebVorſchuſſes unter den Begriff der RevBegr Friſt.

tragsgegnerin Kenntnis genommen u. demgemäß als

Deshalb iſt die
Wiedereinſeßung gegen die Verſäumung Bertreterdes Pflegers vonder

Genehmigung Mitteilung

dieſer Friſt gemäß § 233 BPD . zuläſſig (Stein , 10.Aufl. gemacht habe. Auch hierin liegt eine
Ueberſpannung.

Anm . VI 3 zu § 554 ). (Beſchl. des ZS. v . 23. Dez. 1922, Aus der
Doppelvoúmacht darfohne weiteres gefolgert

I 195/1922).

M. werden, daß der doppelt Bevollm . ſeine Kenntnis
5567

nahme“ nicht nur für den Pfleger, ſondern auch für

deſſen
Bertragsgegnerin beſtätigen wollte. Einer tat

III.

fächl. Mitteilung an die
Vertragsgegnerin bedurfte es

Wie iſt die Beobachtung der Boridr. in $ 1829 BGB . nicht, da der Bevollm . ja auch dieſe vertrat. Jm
grundbuchmäßig nachzuweiſen, wenneineu. dieſelbe Perſon Grunde bildet hier die Mitteilung der Genehmigung
dom geſebl. Vertreter zur Entgegennahme der vormger. u . der Empfang für die

Bertragsgegnerin einen ein
Genehmigung u. dom

Bertrageaegner zum Empfang der heitl inneren Vorgang in der Perſon des Doppelt
Mitteilung hiervon

bevollmächtigt ift ? Oründe: Die bevollm ., der durch die Beſtätigung der
Kenntnisnahme

Witwe Sch. u. W. F. als Pfleger ihrer minderj. Minder in Verb. mit der
Doppelvollmacht ohne weiteres aus

ſchloſſen einen not.
Auseinanderſeßungsvertrag, dem- gewieſen iſt. Auch dem § 29 OBD . iſt genügt. Der

zufolge die Witwe Hyp. der fortgeſ.
Gütergemeinſch. innere Vorgang ſelbſt kann nicht beurkundet“ werden .

den Kindern überwies. Ziff . IV hat folgenden Wort- Die
Doppelvollmacht iſt durch die not . Urk. erwieſen .

laut : „8. F. erſucht das AG, um vormger. Geneh- Daß der
Doppeltbevollm . aber ſelbſt die Erflärung

migung Der
Notariatsſekretär D. iſt zur Entgegen- der

Kenntnisnahme abgegeben hat, iſt durch die öffentl.
nahme der Genehmigung, zur Mitteilung hievon u .

Beglaubigung einer Unterſchrift genügend dars

zu deren Empfang ermächtigt.“ Die vormger. Geneh- getan. 3. BeſchwGer. u. Grba. gehen weiter davon

migung wurde erteilt, der Vermert hierüber iſt der aus, daßeine vor der
vormgerichtl.

Genehmigung er

Urt. beigefügt ; die Urf. enthält ferner folgenden Vor- teilte Vollmacht zur Mitteilung wirkungslos ſein müſſe.

trag : Kenntnis genommen . $ , den 2. Dkt. 1922. Sie ſtüßen ſich auf einen in Hfpr. DİG. 41, 75 mit

. D." . Hierauf folgt die
Beglaubigung der Unter- geteilten Beſchluß des KammGer. Dem fann nicht

fchrift des D. durch den Notar. Das GrBA. lehnte beigepflichtet werden. Die
Rechtsmeinung des Be.

den Bollzug ab, weil dem § 1829 BGB. nicht genügt ſchw F freilich , daß der geſeßl. Vertreter nach Erteilung

ſei . Die Beſchw . wurde verworfen . Das DbLG. hob auf der vormgerichtl.
Genehmigung nicht mehr zurüďtreten

weitere Beſchw . auf. Gründe : Die Beſt. in Ziff. IV lonnte, iſt irrig. Der geſekg. Zweď des § 1829 BGB .

Abf. 2 der Urt. kann nur dahin verſtanden werden,daß l geht gerade dahin, dem geſebl. Vertreter die Möglich

dem
Notariatsſelretär eine

Doppelvollmacht von beiden keit zu laſſen , troß vormgerichtl.
Genehmigung wieder

Parteien erteilt werden ſollte u . zw .: „ a )zur Vertretuug loszukommen, wenn er ſich vor Mitteilung der Ge

des Pflegers, um für dieſen die
Genehmigung entgegen- nehmigung an den

Bertragsgegner davon überzeugen

zunehmen u . der Gegenpartei mitzuteilen, b ) an ſollte, daß die
Vereinbarung für den Vertretenen nicht

Stelle der Witwe die Mitteilung der
Genehmigung in günſtig ſei, insbef. im Hinblic auf

Veränderungen der

Empfang zu nehmen . “ Da D. dieſe doppelte Bollmacht wirtſchaftl.Bage in der Zwiſchenzeit. Troß Aufſtellung

vereinigte, bedurfte es keiner tatſächl. Mitteilung der eines
Sonderbevollm . bleibt aber dem geſeßl Ver :

Genehmigung an die Witwe namens des Pflegers , treter dieſes Müdtrittsrecht gewahrt. Denn er kann

vielmehr ſollte D. als deren Vertreter ſolche Mitteilung bis zu dem Augenblid , in dem der Bevollm . in

ohne weiteres
entgegennehmen . Es iſt zu prüfen , ob Tätigkeit tritt, die Bollmacht widerrufen , ſo daß er

das nach § 1829 BOB . frei von Bedenken iſt. 1. Herr- auch bis dahin das endgültige
Zuſtandekommen des

chende Meinung iſt, daß der geſeßl. Vertr.einen Dritten Vertrags verhindern kann.

Wenn er
von dieſem

bevollmächtigen kann u . darf, die Entſcheidung des Widerrufsrecht feinen Gebrauch macht, ſo trifft die
BormGer.

entgegenzunehmen u . dem
Vertragsgegner Verantwortung ihn allein. Jene Entſch. des KammGer.,

mitzuteilen u . daß Deßterer die gleiche Perſon zur die im übrigen nur in einem kurzen Auszuge ver
Entgegennahme der Mitteilung bevollmächtigen darf. öffentlicht iſt, ſteht nicht imWege, da ſie von einer

Ein Verſtoß gegen § 181 BGB . liegt hierin nicht.
Generalvollmacht ausgeht. ( Beſchl. d . ZS. d . 20. Jan.

(Bland Bem. 3 zu § 1828, Bem . 5 zu § 1829 BOB., 1923 , III 128/22 ).

BayZR. 1922, 260). 2. Das Beſchw 8. fordert einen

Nachweis durch öffentl. oder öffentl. begl. Urk. dahin,

IV.

daß die
Genehmigung u. die Mitteilung des Pflegers

tatſächlich geſchehenſind. Dies iſt an ſich zubilligen. Gin
Rechtsanſprucant Atteneinricht beſteht nach

Aber dieſe
Vorausſeßungen ſind auch erfüllt. Das $ 34 FGG. nicht; die utteneinſicht laun jedoch nicht

BeſchwG. vermißt Doppeltes: a) Es fönne nicht ents derart beſchränkt werden, daß dadurch die Rechtåver

nommenwerden ,daß das Vormger. durch Ueberſendung folgung und Verteidigung unmöglich gemacht wird.In

der Urt. an das Notariat die dem Pfleger gegenüber einem
Fürſorgeerziehungsverfahren hat ſich der Ber:

abzugebende Erklärung tatſächlich abgeben wollte; da- treter der
Erzberechtigten darüber beſchwert, daß ihm

für aber, daß das Ger. dem Pfleger ſelbſt oder deſſen vom AG. die Afteneinſicht verweigert worden ſei. Das

Bevollm . in anderer Weiſe ſeine
Genehmigung erklärte, AG. hat dies in ſeinem an das 16. gerichteten Vor

fehle es an jedem Anhalt. Dieſe Auffaſſung über- lagebericht damit begründet, daß in einer anderen Für

ſpannt die
Erforderniſſe. Wie ausgeführt, kann der

ſorgeErzSache einem NA. die Akteneinſicht geſtattet

Pfleger einen Dritten bevollmächtigen , die
Genehmigung worden ſei u . daß daraufhin gegen zwei Zeugen Klage

entgegenzunehmen . Das Vormer. muß allerdings erhoben worden ſei. Wenn Zeugen dem ausgeſeßt

an fich nicht auf ſolche Vollmacht eingehen, wenn ſie ſeien, fönnten nicht mehr die erforderl. Tatſachen zu :

dieſe nicht für entſprechend erachtet. Es iſt aber hier
ſammengebracht werden u. es werde daher nunmehr

darauf eingegangen . Für das VormGer. war aus grundſäßlich die Atteneinſicht verweigert. Hier ſei dies

der Urk . zu entnehmen , daß der NotSefr. zur Ent- um ſo notwendiger, als eine Zeugin ſchon zweimal

gegennahme der Genehmigung bevollmächtigt war, bei Gericht um Schuß gegen Beläſtigungen durch die

deshalb darf unterſtellt werden, daß das VormGer. BeſchwF. u. ihren Geliebten gebeten habe. Beſchw . u .

bei Müdleitung als
ſelbſtverſtändlich erachtete, daß der weitere Beſchw . blieben ohne Erfolg . 6 ründe: Nach

NotSetr. zuf. Derdurch ſeine Dienſtſtellung gewährten § 34 FOG. kann die Einſicht der Alten jedem inſoweit

5585 n,
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geſtattet werden, als er ein berecht. Intereſſe glaubhaft Das Scho . verurteilte den A. wegen eines Verg.

macht. Die Atteneinſicht iſt demnach in das pflicht- gegen VO.v . 10. März 1922 u . ſprach im übrigen

gemäße Ermeſſen geſtellt, ein Anſpruch hierauf beſteht frei. Die Berufung des AA. wurde verworfen , da

auch dann nicht, wenn an ſich das berecht. Jnt. an der ſelbſterzeugtes Brennholz (= r .) oder Abfallholz

Ginſicht glaubhaft gemacht iſt. Auch in dieſem Fal (= AbfH .)“ i. S. der Bef. d. 24. Juni 1920 nicht nur

fann ſie verweigert werden, wenn dem berecht. Jnt. das vom Waldeigentümer oder Waldnußnießer bei

des Antragſtellers ein gleich oder noch höher berecht. Fällung eines Waldbeſtandes gewonnene Bola, fondern

Int. der Deffentlichkeit oder einer anderen Perſon an auch das Brø . u . Abf$. ſei , das einem Sägewerks

der Geheimhaltung gegenüberſteht. Die Geheimhaltung befiber bei der Bearbeitung der als Nutholz erworbenen

darf aber nicht ſoweit gehen , daß dem die Alteneinricht Stämme anfällt. Die Rev. des Sta. macht geltend,

Begehrenden die Verfolgung oder Verteidigung ſeines die Strk. habe den Begriff „ ſelbſterzeugtes Brü. oder

Hechtes unmöglich gemacht wird . Gegen dieſe Grund- AbfH . " i . S. der Ziff. IV Nr. 1 der Bet. v . 24. Juni

fäße hat das LG, nicht verſtoßen . Es hat auf Grund 1922 zu weit ausgelegt, das Brø. u. Abf8 . ſei ſchon

des Vorlageberichts des AG. einwandfrei feſtgeſtellt, erzeugt geweſen, als A. das Holz auf dem Stamm

daß die BeſchwF. u. deren Geltebter Sch. Perſonen, kaufte, wenn es auch im Zeitpunkte des Kaufes noch
die ihnen mißliebig ſind, beläſtigen ; es hat daraus ge- Beſtandteil des Holzes als ſolches war, ſoweit es mit

ichloffen, daß ſolche Beläſtigungen auch den Zeugen Nußholz verbunden war. Das Zerſchneiden u. Zer

in dem anhängigen Verfahren drohen, wenn die ſägen des Bolzes u . das Ausſcheiden in Nuß-, Brø .

BeſchwF. Kenntnis von den Aften erhält. Dieſe u . Abf8 . ſei tein Erzeugen, ſondern ein Verarbeiten

Feſtſtellung iſt nach § 27 FOG. u . § 561 ZVO. bindend ſchon erzeugten Solzes. Die Mev. wurde verworfen:

u. der von 20. aus ihr gezogene Schluß iſt ange- Gründe: Nach § 1 Abſ. 1 der Bet. v . 24. Juni 1920

ſichts des Vorlageberichts des AG. u . der Erfah- iſt der Handel mit Brm ſowie mit Abfh. im rechtsrh.

rungen in einer anderen Sache zutreffend. Gegen Bes Bayern vom 1. Juli 1920 ab nur Perſonen geſtattet,

läſtigungen wegen der Erfüllung einer öffentl. Pflicht denen eine Erlaubnis erteilt worden iſt. Nach Ziff. IV a

aeſchüßt zu werden, haben die Reugen ein rechtl. Jnt. bedarf der Zulaſſung nicht, wer ſelbſterzeugtes Brø.

Es beſteht aber auch ein erhebl. öffentl. Int. daran, oder Abf . verkauft. Handel iſt jede eigennüßige auf

daß die BeſchwF. nicht Einblick in die Aften erhält. den Güterumſaz gerichtete Tätigkeit (RGSt. 52, 169).

Das AG. weiſt mit Hecht darauf hin, daß es in Darunter fällt überhaupt nicht der Verkauf von Ers

Zukunft in vielen Fällen nicht mehr möglich ſein zeugniſſen der Forſtwirtſchaft, die der Waldeigentümer

würde, ein FürfErpVerf. fachgemäß durchzuführen , ſelbſt gewonnen hat ; es kann deshalb § 1 Abſ. 4 a

wenn es bekannt werden würde, daß Zeugen ſich der der Bek. v . 24. Juni 1920 nicht nur den Waldeigens

Reläſtigung durch die ErzDerechtigten ausfefen . Es tümer oder Waldnußnießer im Auge haben . „ Erzeugen “

iſt zu befürchten , daß in dieſem Fall ich niemand wird auch i. S. von „ Berſtellen “ gebraucht (z . B. § 3

mehr dazu herbeilaſſen würde, den Organen der Ju- Abſ. 1 Nr. 3 PrTrVO ., Schäfer Anm. 3 S. 185 ). Dafür,

gendfürſorge u. den Vormer . Angaben zu machen. daß unter dem Begriff „ ſelbſterzeugtesa Holz nicht nur

Das Intereſſe der Deffentlichkeit, dem vorzubeugen , das vom Waldeigentümer gewonnene verſtanden werden

iſt ſo dringend, daß ihm gegenüber das Intereſſe der kann , ſpricht der Umſtand, daß Abfx . überhaupt nicht

Beteiligten an der Alteneinſicht jedenfalls dann zu- im engeren Sinne erzeugt, ſondern durch Zurichten

rüđſtehen muß , wenn greifbare Anhaltspunkte dafür į oder Verarbeiten geſchlagenen Holzes gewonnen wird,

beſtehen, daß den Zeugen die geſchilderte Gefahr droht. I ſei es durch Zurichten gefällter Stämme, ſei es durch

Eine andere Frage iſt, ob die BeſchwF. nicht An Verarbeiten von Stamm-oder Wertholz in einer Säge

ſpruch darauf hat, auf and . W. von dem Inhalt der oder in einem gewerbl. Betrieb. Nach der Anſchauung

Atten Kenntnis zu erlangen, ſoweit es zur Rechtsver- der Rev. müßte jeder Sägewerkbeſ., der gefälltes Holz

folgung u. Verteidigung erforderlich iſt. Regelmäßig ankauft u . in einer Säge zu Nußholz verarbeitet, für

wird es möglich ſein, einem Beteiligten die Alten anders die Beräußerung der bei der Bearbeitung des Borges

als durch Vorlegung zur Einſicht, insbeſ. durch Vor- ſich ergebenden Abfälle einer Erlaubnis bedürfen ; das

leſen der Protokolle u . Erhebungen unter Weglaſſung näml. gälte für den Verkauf in ſonſtigen gewerbl.

der Namen der Zeugen u . Auskunftsperſonen ſo be Betrieben gewonnener Holzabfälle ; eine Annahme,

kannt zu geben, daß ſowohl ſein Intereſſe an der Kennt die nicht dem Zwede der Bek. entſpricht, der doch auf

nis des Alteninhalts, als das Intereſſe der Zeugen Regelung des Holzhandels gerichtet iſt, ganz abgeſehen

u . der Deffentlichkeit an dem Schuße der Zeugen aegen davon, daß in der käufl . Ábgabe folcher Åbfälle fein

Beläſtiņungen gewahrt wird. Falls die BeſchwF. in „ Handel mit Abfð .“ erbliďt werden könnte. ( Urt. d .

dieſem Umfang Bekanntgabe der Akten verlangt, wird II. Strs. v . 11. Dez. 1922, II 371/1922) . Ed .

fie ihr nicht verweigert werden können. (Beſchl. des

ZS. v . 30. Jan. 1923, III 11/923) . M.
II .

Begriff der Vollmilchi. S. des NahrMG. DasVor

gemelte iſt nicht Vollmilch ; wird es Bollmilch beige
B. Strafſachen.

miſcht u. das Gemenge als Vollmilch in Verfehr ge:

bracht, io lieat Nahrungemittelfälſchung vor. Gründe:
I.

Jm angef. Urt. iſt ausgeführt, daß man unter Boll:

Gin Sägewertebeſiker fanudas bei derBearbeitung milch landläufig u. nach dem Gutachten eines Sach

der als Nukholz erworbenen Stämme anfallende Brenn: verſt. eine Milch verſteht , die das vollſtändige Ergebnis

oder Abfallholz ohne Handelderlaubnis veräußeru . einer Melfung, alſo alle' bei einer Mellung durch voll

Gründe : DerSägewerksbeſißer A.hatte einen mehrere ſtändiges Ausmelten des Euters gewonnenen Gemell

Tagw . umfaſſenden Waldbeſtand auf dem Stamm ohne teile enthält . Dabei ergeben ſich drei Gemelte von

Grund u . Boden zur Verwertung als Nußholz gekauft. ſehr verſchiedener Beſchaffenheit. Nach dem Sachverſt.

Er wurde angeklagt, Ende März 1922 ohne Erlaubnis Gutachten hat das zuerſt abgemolkene Drittel, das Vor

zum Handel mit Brennholz u . ohne die beſond . Ges gemelke“, nur einen Fettgehalt von 1,2 % , das 2.Drittel

nehmigung der Bezirksvolbeh. das heim Aufarbeiten einen ſolchen von 2,5 ° o, das letzte Drittel einen ſolchen

dieſes Holzea gewonnene Brenn-, Brügel- 11. Meiſig- von 4 bis 6 ° % . Das erſte Drittel, das Vorgemelke, iſi ſo

holz durch öffentl. Verſteigerung an den Meiſtbieten- nach fettarmer als die bei der gleichen Melfung nach

den veräußert zu haben ( Zuwiderh. gegen die Bel. folgend abgehende Milch . Erſt durch die Vermengung

vom 24. Juni 1920 (Sta . Nr. 145] in Tatmehrheit aller bei einer Melfung gewonnenen Gemelkteile ent

mit einer Verfehl . gegen VO . vom 10. März 1922) . ſteht jene Qualität, die man gemeinhin als Vollmilch
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bezeichnet. Dieſe Feſtſtellungen ſind größtenteils tat- Aufſicht nicht ausführbar iſt. Ob die Aufſicht einen

ſächl. Natur u . darum nach § 376 der StPO. für tatſächl. Erfolg hat, iſt gleichgültig. Das Geſ. ent

das Mever. bindend. Der Begriff „ Vollmilch “ iſt bindet den
Zivilverantwortl. von der Haftung ſchon

nicht verkannt. A. hat nun das Vorgemelke einer dann, wenn er beweiſt, daß er für ſachdienliche Auf

Kälberkuh, alſo den fettärmſten Teil derMilch, unter ſicht geſorgt hat aber troßdem die Frevel nicht hat ver

die von anderen Kühen gewonnene Vollmilch gemiſcht hindern können . Daß die Aufſicht Zeit, Mühe u. meiſt

u. dieſesganze Gemenge als Vollmilch verkauft, während auch Koſten verurſachen wird, ergibt ſich aus der Er

er die fettreicheren des Gemelfes der Kälberkuh füllung der geſekl. Pflicht von ſelbſt. Je größer ein

durch das Halb ausſaugen ließ. Die Annahme des Unternehmen iſt, deſto notwendiger iſt eine Aufſicht.

Ber0., daß das Vorgemelke keine vollwertige u. darum Schon das Vorhandenſein einer verläſſigen, tatkräftigen

keine Bollmilch i. S. der obigen Begriffsbeſt

. iſt, iſt Aufſichtsperſon wird den Arbeitern zum Bewußtſeinrechtlich ebenſo einwandfrei, wie die Feſtſtellung, daß bringen , daß ſie zu keiner Zeit vor einer Kontrolle

durch die Bermengung eines
minderwertigen Produktes ſicher ſind , u . ſie dadurch von FFr. abhalten. Gemeſſen

- desBorgemeltes – mit einem vollwertigen Ers an dieſen Verpflichtungen des Geſchäftsgebers (Art. 69 6

zeugniſſe hier der Bolmilch - das
Geſamtgemenge FO.) reichen die Feſtſtellungen nicht aus, um als

verſchlechtert d. h. gefälſcht wird. Solches Tun iſt bewieſen anzuſehen , daß . nicht imſtande war, die

nach dem § 10 8. 1 u . 2 des NahrMG. ſtrafbar, wenn Frevel ſeiner Årbeiter zu verhindern. Die Strk.

unter
Berſchweigung der Beimiſchung der minderwer- räumt ſelbſt ein, daß das Verbot des A. an ſeine

tigen Milch- des Borgemelkes das
Geſamtgemenge Arbeiter nicht genügt. Auch, daß der A. die im Säge

als vollwertige, d . i. Bollmilch, verkauft wird .Das hată . wert übl. Maßregeln getroffen habe, iſt ungenügend;

im Bewußtſein deſſen getan ,daßdas Borgemeltemins denn es iſt nicht angeführt, worin dieſe Uebung be

derwertig u . feine vollwertige Vollmilch iſt. Durch ſteht u . ob ſie den geſeßl. Pflichten entſpricht. Das

die weitere Feſtſtellung, daßa .die Fälſchung vorge- Gleiche gilt von der Feſtſtell., daß A. mit aller Strenge

nommen hatin der Abſicht, den
Milchabnehmer inden gegen die Frevler vorgeht, wenn ihm Frevel zur

irrigen Glauben zu verſeßen , die ganze an ihn abge- Kenntnis tommen. Auch hier fehlt eine nähere Bes

lieferte Milch ſei Vollmilch , iſt der äußere u. innere zeichnung der Maßnahmen . Daß die zur Vornahme
Tatbeſtand des Bergehens, insbeſ. die

Vorfäßlichkeit der Abfuhr beſtimmten Fuhrwerfe mit allen dazuer

ausreichend feſtgeſtedt. Jrrig iſt die Meinung der fordert . Einrichtungen u. Werkzeugen ausgeſtattet ſind,

Rev. , daß „ Vollmilch die Milch ſei, wie ſie von der iſt eine ſelbſtverſtändl. Pflicht eines jeden Fuhrwerts.

Ruh gewonnen wird, ohne fremde Beimiſchung" . Milch- bej , gleichgültig zu welchem Geſchäfter das Fuhrwerf

fälſchung liegt nicht bloß vor, wenn fremde Beſtand- beſißt. Zur Entlaſtung von der Pflicht des Árt. 69

teile, wie z. B. Waſſer, der Milch zugeſeßt werden , ſons Abſ. 2 tann das nicht verwertet werden. Auch daß bei

dern auch dann, wenn der Milch Fetteile, wie Rahm , der Abfuhr jedes Fuhrwerk von zwei Knechten be

entzogen werden . Deßterem Falle ſteht der hier in gleitet u . jeder von ihnen dazu beſtimmt iſt, den ans

Frage kommende gleich , wenn durch die geſchilderte deren zu überwachen u . in Ordnung zu halten, iſt

Urtder Meltung der Milch der volle Fettgehalt ab- ungenügend. Dieſe Feſtſtell. kann nur dahin ver

ſichtlich nicht zufließt u. troßdem die Milch als voll- ſtanden werden , daß zur Bewältigung der Abfuhr

fetthaltig in den Verkehr gebrachtwird . (Urt. d. I. Strs. arbeiten zwei Knechte erforderlich find. Aus der

0.5. Dez. 1922, I 451/22 )

Ed.
Wendung, daß ſie beſtimmt“ ſind, iſt nicht zu er

kennen, ob ſie auch vom A. aufgefordert wurden, daß

einer den andern überwacht u.
geeignetenfalls anzeigt .III.

Väßt ſich dies feſtſtellen , ſo iſt zu bedenken, daß eineZu Art. 69 Ziff. 1 Abſ. 2 des Forſtgeſetee. Uuter ſolche Aufgabe ein friedl. u. gedeihl.
Zuſammenarbeiten

welchen Vorausſeßungen darf angenommen werden, daß der Arbeiter gefährdet u. den Anzeiger der Verachtung

der Geſchäftsgeber nicht imſtande war, die Frebei ſeiner Mitarbeiter ausſeßt. Dieſe Art der Aufſicht
jeiner Arbeiter zu verhiuderu ? Urſache u . Zwed der fann daher nichtgenügen, abgeſehen davon, daß die

Beſt. in Art. 69 Ábſ. 1 u. 2 des FG. ' ſind deutlich zu er- Verübung von FFr. durch die beiden Anechte nicht

kennen aus der Begr. des Entw . eines FG. v . 1846 ausgeſchloſſen iſt. Wenn ſchließlich die Stra. die

zu Art. 78 u. des Entw . v . 1850 zu Art. 60 (nun Art. 69 Hauptſchuld an den Ffr. den wirtſchaftl. Nöten u.

des Gej. ) . Biernach ſteht inf. verſchiedener bürgerl . dem gefundenen
Rechtsempfinder zuſchreibt, ſo mag

oder
Familienverhältniſſe gewiſſen Perſonen über dies richtig ſein. Wenn ſie aber weiter ausführt, daß

andere eine rechtl. Gewalt zu, vermöge deren ſie einer- der Arbeitgeber dem Uebel machtlos
gegenüberſteht u .

ſeits befugt ſind, deren Handl. zu überwachen u . zu vielfach ſeinen Arbeitern gegenüber nicht mehr die

leiten, dagegen auch die Pflicht haben, durch dieſe Auf- nötige Autorität beſißt, ſo kann das nicht zur Entlaſtung

richt die ihnen Anbefohlenen in den Schranken der dienen ; im Gegenteil : merkt der Arbeitgeber, daß

Ordnung zu halten ; wegen dieſer Berhältniſſe ſollen ſeine Arbeitnehmer von dieſer Krankheit ergriffen ſind,

ſie für die Zuwiderh. ihrer Untergebenen verantwort- oder fürchtet er, daß ſie hievon ergriffen werden , ſo

lich ſein , weil angenommen werden muß, daß ſie ver. muß er umſomehr mit allen zu Gebote ſtehenden Mitteln
möge ihrer Aufſicht dieſe hätten von Ffr. abhalten auf ſeine Arbeiter einwirfen u . fie überwachen u. er

können. Nach dem Willen des Geſeßgeb. muß die für darf ſich nicht mit dem Gedanken abfinden , es ſei doch
zivilverantw . erklärte Perſon für Aufſicht über ihre nichts zu machen , u. deshalb ſeine geſekl. Pflicht ver

Urbeiter ſorgen. Wie dies zu geſchehen hat, läßt ſich nachläſſigen ( Urt. d . I. Strs.v. 2. Jan. 1923, 1 640/1922).

allgemein nicht ſagen ; es hängt von den Verhältniſſen

Ed.

ab. Es iſt
ſelbſtverſtändlich, daß die

Beaufſichtigung

IV.

u. Ueberwachung der untergebenen Perſonen nur im

Bereiche der Möglichkeit u. des vernünftigen Ermeſſens Zum Forſtſtrafgeſetz der Pfalz. Art. 17 d. Beſchl. vom

verlangt werden darf. Hann der Arbeitgeber aus 9. Prairial X iſt aufgehoben . Gründe: Den pfälz.

einem ſtichhaltigen Grunde der
Aufſichtspflicht nicht Gem. Ar., O. u. N. ſteht das Recht zu , in den „auf

felbſt nachkommen, ſo muß er für eine verläſſige, von dem Banne dieſer Gemeinden „ liegenden ehemals fur

den Arbeitern unabhängige, gegenüber dieſen mit pfälz., jeßt bayer.
Staatswaldungen bis zur Befriedigung

Autorität ausgeſtattete Aufſichtsperſon ſorgen . Es iſt des Bedarfs u . a . Leſe- u. dürres Holz, ſowie die dürren

weiter
ſelbſtverſtändlich, daß die Leberwachung wenig u . grünen Stöde zu holen, ſoweit ſie nicht zur Aul

ſtens zeitweiſe geübt werden muß, wenn die Arbeiten tivierung des Waldes mit Ausſchlägen erforderlich

im Walde fich täglich wiederholen oder ſich auf einen ſind. A., ein an den
Gemeindenußungen anteilsberecht.

längeren Zeitraum erſtređen ú . deshalb eine dauernde Bürger von Kr. verkaufte im Januar 1922 einen auf
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Grund ſeiner Berechtigung im Staatswald geſammelten (GBl. 266) wurden die in dem Rheinkreiſe beſtehenden

Ster Brennholz, weshalb erwegen Forſtfrevels (FFr.) | Gefeße über die Beſtr. der FFr. einer umfaſſenden Med.

nach Art. 39'3.1 des rev. FStro. der Pfalz rechtskräftig unterzogen . Nach Art. 94 dieſes Geſ. gilt es drei

verurteilt wurde. Der Generalregierkomm . der Pfalz Monate nach der Bef. im GefBI . u. allein in Bezug

erließ 1802 einen mit Gefeßeskraft ausgeſtatteten, auch auf FFr. weiter heißt es, daß alle hierauf bezügl.

die gen . Gemeinden betr. Beſchl. v.9 . Prairial X (28. Mai Verfügungen früherer Geſ. u .VO.envon derſelben Epoche

1802), dir in Art. 17 lautet: „Jeder Waldberechtigte, an außer Kraft u . Wirkſamkeit treten. Wie ausgeführt, iſt

det überwieſen wird , das an ihn abgegebene Brands, der Verkauf von Rechtholz nach Art.17 ein FFr. Auch nach

Reparatur- oder Bauholz vertauft, oder zu anderem Art.43miti des FStrG . v.28 . Dez. 1831 zählt ein ſolcher

Gebraucheverwendet zu haben, ſoll ebenſo wie diejenigen, Berkaufzu den FFr. Biernach ſind alle auf den Berlaufvon

die in den Nationalwaldungen frevela, belangt u. be- Rechtholz bezügl. Verfüg. früherer Gef. u . VO.en außer

ſtraft werden ; er ſoll überdies auf immer von jeder Kraft u . Wirkſamkeit geſeßt, mithin auch die in Art. 17

Bolzablieferung ausgeſchloſſen ſein .“ Auf Grund dieſer vom 9.Prairial X getroffenen Verfügungen über den

Vorſchr. eröffnete das Forſtamt dem A., daß er wegen Verkauf von Rechtholz nicht bloß im Balbſ. 1, ſondern

des Verkaufs von Holz das Recht auf ſolches für immer auch in Halbſ. 2, da Art. 17 in beiden Balbfäßen Ver

verloren habe. Am 22. Febr. 1922 nahm Å . ein den fügungen über die Folgen eines ſolchen Fr. trifft.

Bürgern der Gem . Ar. zuſtehendes Hechtsholz zu ſeinem Art. 43 FStro. v. 28. Dez. 1831 u. alle ſpäteren den

Bedarf an ſich. Das Forſtamt beantragte Beſtrafung Bertauf von Rechtholz betr. gefeßl . Vorſchr., insbeſ.

nach Art. 22, 12, 10 Ziff. 9, 11 des rev. pf. FStro ., der nun geltende Art. 39 des rev. FStro . enthalten

weil er ſich das Stocholz unbefugt angeeignet habe. als Folge des Fr. nicht den Ausſchlußder Berechtigung.

Das ForſtrügeGer. A. ſprach frei; die Strn .verwarf die Bon dieſer Auffaſſung find auch die geſebg . Rörper

Ber, des Forſtamts, weil der 2. Halbf. des Art. 17 eine ſchaften bei Schöpfung des Art. 43 d. Geſ. vom 28. Dez..

Nebenſtrafe u. deshalb langſt aufgehoben ſei, das red . 1831 ausgegangen . In dem Der. über die Beratung

pf. FStro . der Pfalz aber feine derartige Beſt. ent- des 1. Ausích. der 2. Hammer heißt es in § 16 : „ Die

halte. Die Mev . des SIA. wurde verworfen . Er u . franz . Gefeßg . , die bis 1814 im jeßigen heinkreife

die Forſtbeh.meinen, „daß der durch den 2.Halbſ. des ihre Anwendung fand, war als zu ſtreng anerkannt

Art. 17 – 9. Prairial X angeordnete Ausſchluß von worden . Durch die VO. v . 30. Juli 1814 ſollte ihre

der Forſtberechtigung mit der gerichtl. oder admini- Strenge gemildert werden “ uſw. (Verh . der II . Kammer

ſtrativen Beſtrafung überhaupt nichts zu tun hat, 1831 Beil . 9, 13 ) . Von einem Ausſchluß der Be

ſondern eine ſelbſtändige u . unmittelbar eintretende rechtigung als Folge des Fr. war nicht die Rede, wohl

Folge des Mißbrauchs ſein ſoll “. Dem kann nicht weil ein ſolches Verbot icon in der VD. v . 30. Juli

beigepflichtet werden . Nach Art. 17 ſollen die Ver: 1814 nicht mehr enthalten war,offenſichtl. als Folge

käufer von Rechtholz ebenſo belangt u. beſtraft werden einer milderen deutſchen Auffaſſung gegenüber der

wie Frevler in den Nationalwaldungen . Hiernach iſt franzöſiſchen. Auch in der Kammer der Heichsräte

der Verkauf von Rechtholz nach dem Art. 17 ebenſo (Verh.8,75) war von einem Ausſchluß der Berechtigung

ein FFr. wie nunmehr nach Art. 39 des rev. pfälz. nirgends die Sprache (f. a. Siebenpfeiffer, Handbuch 5 ,

FStro. Dieſer Auffaſſung ſind auch die Forſtbeh. u. 83 & IX v . 1833 ; Roth , Handb. des Forſtk . 1863, 445 ;

der Std. Unzweifelhaft hat ferner der Verluſt der
Be

rechtigten wegen FFr. nach dem erſten Halbſ. zur v . 9. Prairial X längſt aufgehoben. Da Art. 39 des

Vorausſeßung, weshalb die Vorſchr. des 2. Halbſ:für jeßigen pf. FStrG. keinen Ausſchluß der Berechtigung
ſich allein ohne Beziehung zu denen im 1. Halbſ. keinen fennt, war A. zur Aneignung berechtigt. (ürt. d . I.

Sinn hätten . Ob der Verluſt der Berechtigung eine Strš. v . 28. Nov. 1922, 577/1922 ).

ſelbſt. Folge oder durch das Strafurt. auszuſprechen
Ed.

iſt, kann unerörtert bleiben , weil es darauf nicht an

koinmt. Aus dem gleichen Grunde fann ununterſucht

bleiben, ob der Verluſtder Berecht. eine Nebenſtr. iſt

oder eine givilrechtl. oder öffentl.- rechtl. Verwirkung.
Oberlandesgericht München .

Läßt ſich nämlich nachweiſen, daß die in Art. 17 in

Bez . auf den dort geſchilderten Ffr. getroffenen Verf. Pauſchlag nach Urreſtprozeß (§ 28 RUGebD.). Wenn

durch die ſpätere Geſebgeb. geändert oder aufgehoben die Urreſtgeb. zu 5/10 auf die Geb. im þauptprozeß

worden ſind, ſo kann nurmehr dieſe maßgebend ſein . anzurechnen iſt , iſt die Bauſcheb. im Hauptprozeß

Hiebei kommt in Betracht: Die BD. der f. k. öſterr. u. nicht aus der vollen ſondern nur aus der tatſächlich

1 . aier . gemeinſchaftl. Landes -Adminiſtrations-Komm . zu erhebenden halben ProzeßGeb. zu berechnen. Die

betr. die Verfolgung u. Beſtrafung derFFr. v. 30. Juli Auslagen für Schreibwert uud Porto find zwar trop

1814 (Amtsbl. S. 33) iſt eingeleitet durch die Säße : der Pauſchalierung nicht Geb. geworden , ſondern Auss

„ Die vielen FFr., welche begangen werden, haben lagen geblieben. Immerhin teilen ſie das Schidſal

uns veranlaßt, die beſtehenden Forſtgeſeße einer reifen der Geb. inſoferne, als ſie nach Prozentſäßen der „ zum

Prüfung zu unterziehen . Wir haben gefunden, daß Anſaß gelangenden “ Geb. zu berechnen ſind. Darunter

ſie mangelhaft ſeien uſw. “ Bu den beſtehenden Forſt- können nach Sprachgebrauch, Sinn u . Zwec des § 76

gefeßen “ zählte damals auch Art. 17 v . 9. Prairial X. RAGebO. nur die Gebühren verſtanden werden, die

Daß auch dieſe Vorſchr. überprüft wurde, ergibt ſich für den Anwalt tatſächlich anfallen, von ihm in ſein

aus Ziff. 84 der VD. v , 30. Juli 1814, wornach der Koſtenverzeichnis eingeſeßt u . verlangt werden dürfen .

Verkäufer von Rechtholz als Frevler angeſehen u. mit Das iſt hier nur die halbe Prozeßgebühr. Daßzur

der Bezahlung des doppelten Wertes des Holzes be- rechneriſchen Feſtſtellung zunächſt von der ganzen Geb.

ſtraft wurde. Eine Vorſchr. wie die des 2. õalbſ. des auszugehen iſt, ſpielt keine Rolle. Dies trifft ähnlich

Art. 17 findet ſich weder in Ziff. 84 noch ſonſt in der VO . da zu, wo wie im Urfundenprozeß die wirklich an

Darnach muß angenommen werden, daß der Ausſchluß fallende Geb. von vorneherein in einem Prozentſaß

der Berechtigung als Folge des Frevels nicht mehr für ausgedrüdt iſt, ohne daß die Berechnung des Pauſch

angezeigt erachtet wurde. Dies folgt auchaus Ziff . 172 ſages nach der vollen Geb. hier auch nur in Frage

der VD. v . 30. Juli 1814, derzufolge v . 1. Sept. 1814 an tommen könnte. Maßgebend iſt ſtets nur die Geb. ,

begangene FFr. nach ihr angegeben u. beſtraft werden. die tatſächlich anfällt. Die Gegner führen ins Feld ,

Für den FFr. durch Verkauf von Rechtholz iſt aber vom daß der Grundgedanke des § 28 RAGebO. (Vorweg

1. Sept. 1824 an nur die Strafe in Ziff. 84 angedroht. nahme von Arbeit und Mühe durch das Arreſtverfahren ),

Durch das FStro. für den Rheinkreis v . 28. Dez. 1831 für die Auslagen nicht gelte . Aber der Umfang des

entre otros sistemas de 19099.4. stadiatletemnje here nebides
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Gefeßgebung und Verwaltung.
Schreibwerts ſteht meiſt in einem gewiſſen Berhältnis

zu dem Maß, zu welchem die Tätigkeit des Anwalts

in Anſpruch genommen wird, u. durch ein vorausgehendes

Arreſtverfahren wird ſie vielfach für den Hauptprozeß

vereinfacht (Beſchl. des III . 3$ . v . 2. Jan. 1923,

BeſchwReg . 646/22). K.

I.

5583

Bürgerliche Geſetzbuch, Bormundidaft&weſen . In

Anwendung des § 1807 Abſ. 1 Nr. 4 BGB. ſind durch

Beſchluß des Reichsrats (NJMBI. v . 9. Jan. 1923,

ROBI.54) , Schuldverſchreibungen “ von zwei Attien :

geſellſchaften als geeignetfür die Anlegung von Mündels

geld erklärt worden. Während ſonſt alle Gefeße der

Geldentwertung angepaßt werden, iſt die Rechtslage

immer noch die , daß die Vormünder durch ef. ge

hindert ſind, Artien u . andere der Markentwertung ſich

entziehende Papiere anzuſchaffen, ſo daß die Münder

alle Nachteile der Geldentwertungvoll austoſten müſſen.

(S. insbeſ. Jahrg . 1922 dieſer Zeitſchr. S. 277) .

Schie ..6580

II.

konturdrecht , Bürgerl. Gelekbud , Sandel&geſeh

buch, Geſ. über die Gejellich. mit beſchränkter $ ftuna ,

Genofenſchaftegeſek. DieVD. d . 28. April 1920 (NOBI.

696) hob für juriſt. Perſonen u. gewiſſe Vermögens

maſſen die Berpflichtung auf, bei Ueberſchuldung die

Konkurseröffnung zu beantragen oder Zahlungen zu

leiſten , ſoferne fich die Ueberſchuldung dadurch ergab,

daß ſich eine auf ausländ . Währung lautende Schuld

inf. der Martentwertung anders umrechnete. Dieſe

Beſt. Find durch Geſ. vom 24. Dez. 1922 (NGBI . 1923,

21) ausgedehnt worden auf die Fälle, in denen an die

Stelle der Zahlung in ausländ. Währung die Ver

pflichtung zur Zahlung in Gold beſteht, ſowie auf die

Fälle, in denen an die Stelle von Valutas oder Geld

ichulden eine Martſchuld getreten iſt. Schie ...
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III.

Oberlandesgericht Bamberg.

Steht dem Pächter eines Weideredhte die Beein:

trächtigungstlage nach $ 1027 BGH. zu ? Die Gemeinde D

hat das ihr auf der Gemeindemarkung zuſtehende Weide

recht an den Landwirt $ . verpachtet, der verpflichtet

war, alle Grundbeſiker von O.auf Meldung als Teil
haber anzunehmen. Der RI. Joſef B. wurde aufgenommen.

Er flagte für ſich u . die übrigen Pächter gegen 3. mit

der Behauptung, daß er die Pächter in der Ausübung

des Weiderechts ſtöre, weil er mit ſeinen Schafherden

aufGrundſtüden der Gemeinde D. weiden laſſe u. pferche

u zu beſorgen ſei, daß die widerrechtl. Weideausübung

ſich wiederhole. Das DIG. wies ab. Gründe : Die

von Joſef B. als Mitpächter erhobene Alage iſt ihrer

Begründung u. dem Klageantrage nach die Klage nach

$ 1027 mit § 1004 BGB. Wenn eine Grunddienſtbarkeit

beeinträchtigt wird, ſtehen nach § 1027 BOB. dem

Berechtigten die in g 1004 BOB. beſtimmten Rechte

fu. Der dingl . Anſpruch nach § 1027 BOB . entſpricht

im weſentl. ſeiner Wirkung nach der actio confessoria

des gem . Mechte. Er richtet ſich gegenüber Störungen

in der Ausübung der Dienſtbarkeit auf Unterlaſſung

u. Beſeitigung der Störung. Der Anſpruch ſteht dem

zur Lienſtbarkeit Berechtigten zu, alſo bei Grundſtüden

dem jew. Eigentümer des herrſchenden Grundſtücs.

Hier kann allerdings von einem herrſchenden Grund

ftüđe nicht geſprochen werden. Allein die dem Privat

rechte zugehörigen Weiderechte ſind in Bayern regel

mäßig Grunddienſtbarkeiten. Das Weiderecht kann auch

ohne Beziehung auf ein herrſchendes Grundſtück einer

beſtimmten natürl. oder juriſt. Perſon ( Gemeinde) zu

ſtehen . (SeuffBI, 36, 344 , 412) . Der Anſpruch ſteht

jerner zu dem einzelnen Miteigentümer, dem Erbbau

berechtigten u. dem Nießbraucher nach § 1065, ſoweit

er durch die Beeinträchtigung der Grunddienſtbarkeit

zugleich in der Ausübung ſeines Nießbrauchs beein

trächtigt wird , nicht aber einem ohne ſelbſtändiges

dingl. Recht zur Ausübung der Dienſtbarkeit Berech

tigten, z . B. einem Pächter, noch viel weniger dem,

dem nur die Ausübung der Grunddienſtbarkeit durch

Vertrag auf eine gewiſſe Zeit gegen Entgelt überlaſſen

wurde. Staudinger, Romm. Ž. BOB . 7./8 . Aufl. 1912

Unm . 2a zu § 1027 u. Dernburg II. Aufl. 1904, 520/1

wollen dem Pächter beim Vorliegen der Vorausſeßungen

des § 256 SPO. allerdings die Feſtſtellungsklage ge

währen. Eine ſolche iſt hier nicht erhoben. Jm

übrigen wird man den Pächter u . Mieter auf die Be

fikſtörungstlage beſchränken müſſen. Dernburg a . a. D.

will dem Pächter allerdings auch die Klage nach § 1027

BGB. gewähren, allein mit nicht überzeugender Be

gründung. Für die gegenteilige Anſicht ſpricht ſich die

Mehrzahl der Erläuterer des BOB. und anderer

Shriftſteller aus. (Urt. d . I. ZS . v . 24. Nov. 1922,

LI 86/22).

,

Das Gef. über den Vertehr mit Kraftfahrzeugen v .

3. Mai 1909. Eine Novelle v . 23. Dez. 1922 (NGBI.

1923, 1)verſucht, die þaftungsbeſt. der Markentwertung
anzupaſſen ; dies iſt unter Aenderung des § 12 ſo ge

ſchehen, daß die Höchſtbeträge der Entſchädiaung bei
Tötung oder Verleßung eines Menſchen auf 500 000 M,

bei ſolcher mehrerer Menſchen auf 12500 000 M u. bei

Sachbeſchädigung auf 1000 000 M u. auch die ein

ſchlägigen Renten entſpr . erhöht wurden. Eine An

paſſung an den wechſelnden Markwert iſt ſo verſucht,

daß die Reichsregierung ermächtigt wird, mit Zu

ſtimmung des Reichsrats bei einer „weſentl. Aenderung
des Geldwerts “ die „ Summe“ entſpr . zu ändern .

5582
Schie ...

IV .

Da& Gej. fiber die Beſchäftigung Schmerbeſchädigter

v .6. April 1920 (ROBI . 458) . Das Oeſ., dus durch

eine Nov. v . 23. Dez. 1922 (NGBI . 972 ) in einer großen

Reihe von Beſt. geändert worden iſt, wurde nun mit

Bef . v. 12. Januar 1923 (RGBI . 57 ) in der von nun

an gültigen Faſſung veröffentlicht. Hervorgehoben ſoll

werden, daß nach § 26 der Neufaſſung für die den

fog . Arbeitsgerichten vorbehaltene Beſtrafung der Arbeits

geber, die gegen die Vorſchr. des Geſ. verſtoßen, bis

zur Errichtung von „ Arbeitsgerichten “ die Schöffen

gerichte zuſtändig ſein ſollen , wobei die Erledigung

durch Strafbefehl möglich iſt. Schie .

n .

5578
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V.

Das Bei . betr. die Geſellſchaften mit beſchränkter

Haftung v. 20. April 1892. Eine Anpaſſung des Geſ.

an die Markentwertung verſucht eine Nov. d . 24. Dez.
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Bücheranzeigen.

!

1922 (NGBI. 1923, 22) und zwar ſo , daß der Mindeſt- und im inneren Aufbau deſſen Grundſäßen. Sie ver:

betrag des Stammkapitals von 20000 M auf 500000 M, arbeitet die geſamte bisher erſchienene literatur, gibt

der Mindeſtbetrag der Stammeinlage von 500 M auf alſo einen vollſtändigen Ueberblid über den Stoff

10 000 M (8 5des Geſ.) und endlich der Mindeſtbetrag u . ift weitaus die umfangreichſte Darſtellung des

der zur Anmeldung erforderl. Einzahlung auf Stamm- Gefeßes. Auch eine eingehende Ueberſicht über den

einlage (8 7 des Geb.) von 250 M auf 50 000 M früheren Rechtszuſtand und die Entſtehungsgeſchichte

heraufgeſeßt werden. Der doch faum begrüßenswerten ift beigefügt. Sich in Einzelheiten mit dem Werk

Erſcheinung, daß bei den 8. m . b . H. das Stammfapital auseinanderzuſeßen , iſt hier nicht der Raum. In den

u . die Einzahlungen überhaupt keine Rolle ſpielen, meiſten Punkten wird man dem Verfaſſer auch bei

ſondern das Geſellſchaftsvermögen durch Darlehen der treten können . Erwähnt ſei hier nur, daß er in Uebers

Geſellſchafter zuſammengebracht wird, wird auf dieſe einſtimmung mit den bei den Reichstagsverhandlungen

Weiſe nicht begegnet. Schie ... ausgeſprochenen Anſchauungen u . im Gegenſaß zu meiner

kleineren Ausgabe das Gefeß als rein bürgerlichrecht

lich anſieht. Dieſe Grundanſicht wirft auch auf die

Löſung mancher Einzelfragen ein. Im Vorwort zollt

der Verfaſſer dem Geſeke hohes Lob. 3. kann ihm

darin nicht folgen. Das Geſetz mag für Preußen einen

Fortſchritt bedeuten, für Bayern bringt es mit dem

Verbot der Verträge und mit der Herabſeßung des

Rothenbücher, K., Die Stellung des Miniſte -
Unterſcheidungsalters von 16 auf 14 Jahre weſentliche

riums nach Bayeriſchem Verfaſſungsrechte.
Verſchlechterungen. von der Pfordten.

Ler. 90 S. München 1922 (C. Ø . Beck ).

Jn dem I. bis III. Abſchnitt dieſer nach Inhalt Rollmann, D. , Bayeriſches Geſtütsrecht. Gr. 8°

u . Form ausgezeichneten Schrift werden die Zuſtändig- 145 S. München 1922 (C. Ø . Beđ) . GZ. Mk. 3.— .

keit des Miniſteriums, ſeine Verfaſſung u . die rechtl.

Stellung der Miniſter nach dem neuen bayer. VerfR .
Eine Zuſammenſtellung der bayer. Vorſchr., 3. C.

eingehend u. tiefgrundig unterſucht u, damit zugleich
mit Erläuterungen verſehen. Sie wird den betr.

unter dem Geſichtswinkel des Themas ein Querſchnitt
Kreiſen, insbeſ. den Gemeindea u. VerwBeh . , ſehr will
fommen ſein .

durch das ganze neugeſchaffene bayer . Staatsrecht ge

führt. Daran ſchließt ſich im IV . Abſchn. eine zu

ſammenfaſſende Würdigung der rechtl. Stellung des

Miniſteriums, die dem Verf. Gelegenheit bietet , ju
Lobe, A. , Die Gefeßgebung des Reichs und der

vielen grundlegenden Fragen der allgem . Staatrechts
Länder zum Schuß der Republik Ør. 8º.

lehre Stellung zu nehmen. Der V. Abſchn. die po
148 S. Berlin 1922 ( O. Liebmann) . Gr3 . 1,60 .

litiſche Stellung des Miniſteriums, m. E. der beſte Man ſpricht als Juriſt nicht gern vom Republit:

der ganzen Arbeit, behandelt die großen politiſchen ſchuß6 ., das Politik u. Necht ſo ung'üdlich als mög

Probleme der Neugeſtaltung unſeres Staatslebens. lich verquidt hat. Seine Anwendung bedeutet für den

Die Methode des Verf. iſt die, ſowohl die rechtſ, wie wahren Nichter eine Laſt, die er nur widerwillig trägt.

die politiſche Seite der Fragen gleichwertig zu berüc- Zudem birgt es wegen der Eilfertigkeit, mit der es ge

ſichtigen , aber dabei ſtets beide Geſichtspunfte ſcharf ſchaffen wurde, u. wegen ſeiner polit. Einſeitigkeit

auseinanderzuhalten. Einl. u Schluß beleuchten klar eine Fülle von Unklarheiten u . Juriſt. Abſonderlich

die Methodenfrage. Die Ausführungen ſollte jeder feiten. Man muß anerkennen, daß der Herausgeber

Politiker u . Intereſſent des Staatrechts in Bayern, der Sammlung beſtrebt war, in feinen Erläuterungen

ja ſogar im ganzen Reiche leſen, wenn er irgendwie fachlich u. beſonnen zu bleiben u . damit die Mängel

Wert darauf legt, einen tieferen Einblic in die inneren des Gef. für die Praxis nach Möglichkeit zu beſeitigen.

Zuſammenhänge unſerer ſtaatsrechtl. Ordnung zu ge- Möge aber bald der Zeitpunkt kommen, wo wir keines

winnen. Mag man ſich auch im Einzelnen mit der Komm. zu dieſem Geſeß mehr bedürfen.

vorgetragenen Auffaſſung nicht in allen Punkten identis vou der Pfordten .

fizieren für m . Perſon trifft ein ſolcher Vorbehalt

nur für Einzelpunkte zu –, man wird dem Verf. für

reiche Belehrung wärmſten Dank zollen .
Nothenbücher gehört zu jenen wiſſenſchaftl. Per. Folgende neue Ausgaben empfehlen wir

ſönlichkeiten, die uns viel zu ſagen haben , aber vor
beſonderer Beachtung:

lauter Beſorgnis, die Ergebniſſe ihrer wiſſenſchaftl.

Forſchung u. Ueberlegung fönnten vielleicht in irgend : Matower :Loewe, Binne nichiffahrt. 6. Aufl. MI. 8º.

einer Beziehung noch uicht zur Vollreife gelangt ſein, 458 S. Berlin 1923. (W. de Gruyter). Grundzahl 4,5 .

nur ſelten den Entſchluß faſſen , die Feder zu er

greifen . Wenn ſie uns aber einmal eine Frucht ihrer
bomburger, Dr. Mar, Körperſchaftsſteuergeſek.

Arbeit vorlegen , dann dürfen wir uns einer erſtklaſſigen
MI . 8 ° 507 S. München 1922. (C. H. Bed ). Grund

Gabe erfreuen .
zahl 6,50.

München. Prof. Nawiasin .

Roſenthal, Dr. 3. u. Þauer , G. , Sapitalertrags

Gugelmann, Th . , Das Reichs gefe $ über die re- ſteuergeſe 13 . Ml . 8º. 216 S. München 1922

ligiöſe Kindererziehung vom 15. Juli 1921,
(C. H. Bed). Grundzahl 3,5 .

Gr. 8º. ' 138 S. München 1922 (Schweißer Verlag) .

63. 3,3 .

Dieſe umfaſſende Erläuterung bildet ſozuſagen
Verantwortl. Herausgeber : Th . von der Pfordten ,

einen Ergänzungsband zu dem Staudingerſchen Kom- Rat am oberſten Landesgerichte in München.

mentar zum BGB., fie folgt in der äußeren Anlage

Eigentum von 3 Schweißer Berlag , München , Berlin und Leipzig .

Druck von Dr. F. P. Datterer & Cie., München und Freiſing.
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Erſtredtfich die Vermutungdes S 892 BGB könntedas gar nichtſein; bilden dagegen dieſe
Beſtandsangaben keinen Teil des GrBInhaltes i . S.

auf die Beſtandsangaben des Grundbuchs ? ' ) | Sesg 892,dann fannauch für deſſenAnwendung
Von Meichsgerichtsrat a . D. Kiehl in Leipzig . gegebenenfalls kein Raum ſein.

Die Frage nunmehr, ob die Beſtandsangaben

In dieſer Frage beſteht nicht nur in der Juriſten des GrB. zu deſſen Inhalte gehören oder nicht

welt ſondern vornehmlich auch unter den Kataſter gehören , u. zw . i . S. des § 892 BOB. , läßt

beamten Meinungsverſchiedenheit. Der eine Teil ſich nur aus dem Geſichtspunkte prüfen u . ent

iſt für die Bejahung eingetreten , der andere hat icheiden, ob es ſich bei ihnen - wie auch das RG.

fich lebhaft dagegen gewandt. Vgl. einerſeits erwogen hat - nur um Angaben rein tatſächl.

die Abh . des Vermeſſungsoberamtman
ns Rau : Art handelt , oder ob ſie in ihrer Weiſe die regti.

„ Grenzſtreitigkeiten “ in Nr. 1/1921 des landwirt: Beziehungen des GrSt. betreffen. Auch das

ſchaftl. Wochenblatts u . ,, Die Anteilnahme der iſt nämlich als gewiß anzuſehen , daß die ge
Rataſterkarte am öffentl. Glauben des Grundbuchs" nannte Vorſchr., weil ſie nur einen Rechtser:

in der Zeitſchr. f. d. Vermeſſungsweſen Nr. 16/ werb im Auge hat , lediglich ſolche Angaben des

1921 ; anderſeits die Abh. des Oberlandmeſſers GrB. als für ihre Zwecke weſentlich betrachten

Plaehn : I. , Die Mängel des preußiſchen Ra
kann , ſie dann aber auch betrachten will, welche

tafters u . der Rechtſpr.“ 1920 ; II. , Darf das nach irgend einer Richtung hin die Bedingungen
Rataſter am öffentl. Glauben des Grundbucha

des Rechtserwerbes ſelbſt zu beeinfluſſen geeignet
teilnehmen ?" in der Zeitſchr. f . d. Vermeſſungs- find; daß dagegen die Vorſchr. folche Angaben,

weſen 1922 S. 545. Der Streit ſcheint weiter bei denen jene Vorausſeßung nicht zutrifft, als

zu gehen. An mich iſt nun die Anregung er- für ihre Zwecke unverwertbar auch keiner Beachtung

gangen, mich zu der ſicherlich wichtigen Frage eben- mert halt . - Ob der Name des Hypothekengläu

falls zu äußern, und ſo will ich ihre möglichſt biger oder der des Eigentümers richtig geſchrieben

kurze Beleuchtung vom juriſt . Standpunkte aus u. eingetragen iſt, kann von keinem Belange
berſuchen . ſein , weil es nur auf die Identität des einge

In ſeinem Urt . vom 12. Febr . 1910 in RG3. tragenen Rechtsinhabers als des in Betracht

73 , 125 ff. hat der mit dem Liegenſchaftsrechte ſtehenden Rechtsvorgängers u . Rechtsurhebers

befaßte V. 3$. des RG. die vorliegende Frage be- ankommt, in dieſer Hinſicht aber der Schreib:

jaht, indem er die Entſch. darauf abſtellte, ob , i. S. fehler bedeutungslos iſt. Von feiner anzuerkennen :

des § 892 BOB. die aus dem Steuerkataſter den rechtl. Bedeutung beim GrStErwerbe oder

übertragenen, die GrStBeſtandteile betreffenden bei der Belaffung eines GrSt. iſt es auch , ob die

Angaben zum Inhalte des GrB . gehören “ . Und
Eigenſchaft des GrSt. in wirtſchaftl. Beziehung,

dieſer Ausgangspunkt war u. iſt auch der aug. oder ob ſeine örtl . Lage zutreffend oder unrichtig

ſchlaggebende. Denn gehören die Beſtandsangaben im GrB . angegeben ſind, oder ob endlich die An:
wirklich zum Inhalte des GrB . gemäß § 892, gabe des Flächeninhalte mit der Wirklichkeit über
dann iſt deſſen Anwendbarkeit in den Fällen gut einſtimmt. Denn das OrSt. u . ſein Flächen.

gläubigen Erwerbe von GrStEigentum oder der beſtand , als der Gegenſtand der eingetragenen

Belaſtung von GrSt. in ſeiner vollen Tragweite Rechte, bleiben , unbeſchadet der Unrichtigkeit der

auch inſoweit unbeſtreitbar, als die im Geſ. por: bezeichneten Angaben , an ſich immer die näm

geſehene Vermutung den eingetragenen Beſtand lichen. (Hinſichtlich der Größe verhält es ſich beim

des GrSt. ebenfallszum Gegenſtande hat , anders GrSt. überhaupt anders als bei einer Hypothet .

1) Abkürzungen : Grø. = Grundbuch ; GrSt .Ørb
Dieſe verlangt ſchon begrifflich als Unterlage eine

= Grundftüd. Forderung von beſtimmter Höhe u . für dieſe ift
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auch der Eintrag maßgebend ; ein GrSt . ſegt da: an ſich für die Erwerbsgeſchäfte nicht von gleicher

gegen für ſeinen Beſtand nur eine beſtimmte dingl . Tragweite ſind.

Grundfläche voraus u . die Größe richtet ſich Folgt man allen vorſtehenden Erwägungen ,
ſchlechthin nach dem Flächenumfange ſelbſt. Wer ſo ſcheint es ganz gewiß, daß die Beſtandsan

ein GrSt. rechtsgeſchäftlich erwirbt, muß (abgaben des Grü., vom Standpunkte des § 892

geſehen von vertragl . Buſicherungen ) ohne weiteres
aus betrachtet, zum Inhalte des GrB. mit zu

damit rechnen , daß er, wie auch die Größenangaberechnen ſind. Und iſt es anderſeits der bef . Zweck

lauten mag , nicht mehr u . nicht weniger erhält ,
der genannten Vorſchrift, den vom Geſeke ange:

als eine Fläche von der aus ihr ſelbſt ſich erge .
nommenen Bedürfniſſen des Verkehrs u . der Rechts

benden Größe) .
ſicherheit dadurch entgegen zu kommen , daß die

Weſentlich anders als bei den zuvor erörterten
Angaben verhält ſich nun dieSachehinſichtlich Richtigkeit des GrB3nhaltes vonGeleges wegen zu

vermuten iſt u . daß ſich jeder (gutgläubige) In
des eingetragenen Flächenbeſtandes. Hier tereſſent auf dieſe Vermutung wirkſam ſtüßen

liegt die rechtl. Tragweite des Eintrags auf der
kann ; ſo muß es dazu vor allem auch gehören , daß

Hand , da er unmittelbar gerade zur grundbuch
das BrSt. , an dem jemand ein Recht erwerben

mäßigen Feſtſtellung der das Gršt. aus

will, zu deſſen Gunſten als jo beſtehend zu gelten
machenden Grundfläche dient u . ſomit ſowohl den

hat , wie ſein Beſtand grundbuch mäßig aus

Gegenſtand des Eigentumsrechtes wie den der Be.
Das Ergebnis des Urt . vom

laſtbarkeit fund tut , demnach aber bei der Ueber:
12. Febr. 1910 iſt daher nach wie vor zu billigen .

tragung des Eigentums den Gegenſtand des Er

werbsgeſchäftes u. beibei der Begründung von
Es bleibt indes noch übrig , die gegen die nach

GrStlaſten den Gegenſtand der Belaſtung uns neuerer noch übrig die diesſeitigen Auffaſſungen

mittelbar ausweiſt. Darin zeigt ſich nun auch lebhaft ' erhobenen Einwendungen zu prüfen.

unfehlbar die rechtl. Beziehung des Eintrags zu den Zunächſt hält Plaehn dem Urt . vom 12. Febr .

dingl . Verhältniſſen des GrSt. Wer ein Gršt. er- 1910 die ( in Gruchots Beitr. 44 , 444 abgedruckte)

werben will, erſieht aus dem Beſtandsverzeich- Entſch . gleichfalls des V. 35. vom 17. Jan.

niſſe, was ihm zu gewähren iſt, u . wer ein 1900 entgegen (vgl . Plaehn Abh. II ) . Er

GrSt. etwa beleihen will, erkennt aus jenem den klammert ſich an den dortigen Ausſpruch : „ denn

Gegenſtand der dingl . Haftung. Zu bezweifeln , die Auflaſſung erfaßt, wenn ſie ihren Umfang

daß die Eintragung des GrStBeſtandes ſolchen nicht ſelbſt beſchränkt, das GrSt. in demjenigen

Zwecken auch wirklich dienen ſoll, ſcheint doch un- Umfange, in dem es tatſächlich vorhanden iſt“ ,

möglich. Für welchen Zweck ſollte die Eintragung u . meint, „ klarer habe das ROUrt. doch nicht

ſonſt wohl beſtimmt ſein ? Und daß ſie zwed : ausſprechen können , daß es die Kataſterkarte

los zu erfolgen habe , kann undenkbar i . S. des an dem öffentlich. Glauben des GrB . nicht

fie anordnenden Geſezgebers oder ſeines Dele- teilnehmen laſſen wollte“ (Abh. I, 76 ). Plaehn

gierten gelegen haben. Erfahrungsgemäß un• hat jedoch den wirkl. Sinn des angeführten Saßes

zweifelhaft iſt es auch, daß der Verkehr ſich des u . die damalige Rechtslage völlig mißverſtanden.

entſpr . Eintrags zu den bezeichneten Zwecken wirklich Im Falle der Entſch. v . 17. Jan. 1900 (die

bedient . Es mag ſein , daß derjenige , der ein GrSt. übrigens noch nach preuß . Rechte erging) handelte

kauft , es ſich angelegen ſein läßt , ſich über den Kauf- es fich überhaupt nicht um einen Erwerb im guten

gegenſtand auch örtlich zu unterrichten. Bei der bloßen Glauben ; auch beſtand damals gar kein Streit

Beleihung eines GrSt. geſchieht dies aber ge : über den Beſtand des veräußerten GrSt.;

meinhin kaum . Hier dient regelmäßig nur der vielmehr war dieſer nach den ausdrückl. Uusfüh .

Inhalt des OrB. alsals Erkenntnisquelle u . rungen des Urt . völlig unſtreitig. Der zu ent

dieſer Tatſache ſoll auch die Eintragung beſtim icheidende Streit betraf allein die Höhe des nach

mungsgemäß Rechnung tragen . Es läßt ſich nun der Größe der verkauften Fläche zu bemeffenden

aber nicht denken , daß die Eintragung des Preiſes . Das RG. gab nun dem Kläger darin

GrStBeſtandes in dem einen Falle - dem derdem der recht, daß die in ihren Grenzen feſtſtehende

Belaſtung – nach dem Willen des Geſeßgebers verkaufte u . aufgelaſſene Fläche einen größeren

eine andere Bedeutung hätte haben ſollen als in Umfang hatte, als bei der Berechnung des Kauf
einem anderen Falle dem des OrStEr.GrStEr preiſes im Auſlaſſungstermine angenommen wors

werbes. – Daß die freilich ebenfalls angeordnete den war, u . ſprach dem Kläger daraufhin einen

Eintragung auch der Art der Bewirtſchaftung, gewiſſen Betrag noch zu. Demgemäß ſollte auch

der Lage und der Größe des GrSt. nicht mit dem von Plaehn ing Feld geführten Saße

von gleicher rechtl. Bedeutung ſind wie die Be nichts anderes geſagt ſein , als daß, weil die Auf

ſtandsangaben , u . bei das HrSt. betreffenden laſſung ihren Umfang nicht ſelbſt beſchränkt habe,

Rechtsgeſchäften nicht die gleiche rechtl. Rolle die geſamte wirklich vorhandene GrSt.:

ſpielen können wie jene, u . zw . in Hinblick Fläche als auſgelaſſen zu gelten habe , dies alſo auch

auf den 3 892 BGB. , worauf es hier an: für die Preisberechnung maßgebend ſei , während die

kommt, liegt eben , wie dargelegt daran , daß ſie | Uebereinſtimmung des im GrB. angegebenen Um
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fangs mit dem tatſächlich vorhandenen gånzlich | Begründung der RGBO. als geſeßegs und rechts

außer Frage ſtand. kundigen Perſönlichkeiten entgangen ſein, daß auch

Dhne Erfolg beruft ſich Plaehn ſodann auch der Flächenbeſtand eines Gršt. als das Subſtrat

auf die Begründung der Reichsgrund des Eigentumsrechtes und der Belaſtungen an den
buchordnung zu § 2. (Vgl. die Abh. I , 72). dinglich. Rechtsverhältniſſen des GrSt. unmittel

Sedes materiae iſt für unſere Frage in erſter bar beteiligt iſt! Plaehn meint freilich, daß unter

Linie der § 892 BGB.ſelbſt,u. das, was ſich jenen gemeinhin nur die Eintragungen der II. u .

aus ihm , ſeinem Wortlaute, ſeinem Rechtsgedanken III. Abt. verſtanden würden (Abh. I, 83). Aber

u . Zwede ergibt, muß hier in erſter Reihe gelten . dieſe juriſtiſch unhaltbare Anſicht beruht offenbar

Folgt nun aus allen jenen Auslegungsmomenten , auf der Verwechſlung des Begriffs „ dingl. Rechts

daß die Vermutung der Vorſchrift fich auch auf die verhältniſſe eines GrSt. “ , die in erſter Linie ge

Beſtandsangaben erſtrecken ſoll , dann bedarf es zum rade das Eigentum ſelbſt betreffen, mit dem Be

Beweiſe deffen nicht erſt noch anderweiter Quellen . griffe dingl. Rechte an einem GrSt. i . S. von

Vielmehr könnte höchſtens gegenbeweislich in Frage Baſten . Üeberdies beweiſt Plaehne Einwurf ſchon

tommen , ob nicht die hier vertretene Auffaſſung gleich: an ſich nichts, da der Erwerb von Rechten an

wohl an der von Plaehn herangezogenen Begründung einem GrSt., welcher Art ſie auch ſein mögen ,

zu § 2 der ROBO. Icheitern müßte. Die Beweis- in Anſehung der Vorausſeßungen des § 892 den

laſt fehrt ſich alſo um , u . zu beachten iſt auch näml. Geſicht&punkten unterliegt.

daß bei einem Widerſpruche zwiſchen einer geſeßl. Der zulegt mitgeteilte Saß der Begründung

Vorſchr. u . der Geſekesbegründung (den Mo darf im übrigen nicht wortgetreu ſo verſtanden

tiden ) das entſcheidende Bewicht auf das gewordene werden , wie er lautet . Denn in Wahrheit iſt

Gefeß zu legen iſt. Gegenſtand der Gewährleiſtung des § 892 nicht

Plaehn hält für weſentlich folgenden Saß der die tatſächl. „Ueberein timmung des GrBInhaltes

Begründung : „Von ſelbſt verſteht es ſich, daß die mit der wirkl. Rechtslage " ; er will vielmehr mittels

in dem amtl. Verzeichnis enthaltenen Angaben der in ihm aufgeſtellten Fiktion dem gutgläubigen

über die Lage u . die Größe eines GrSt. , auch Erwerber nur das gewährleiſten, daß er vermöge

wenn das GrB. ſie wiedergibt oder auf ſie ſeiner Gutgläubigkeit, trok eines etwaigen Wider:

bezug nimmt, von dem öffentl. Glauben des ſpruchs zwiſchen dem GrbInhalte u . der wirkl.

GrB . nicht gededt werden ; dieſe Angaben find Sachlage, rechtlich jedenfalls ſo geſtellt wird, wie

nur tatſächl. Natur Hier iſt alſo nur er im Falle der materiellen Richtigkeit der Ein

von der Bage u. der Größe eines GrSt. die tragungen ſtünde; er ſoll das etwaige Recht un.

Rede u . iſt alſo nur den entſpr. Angaben die Teil- i bedingi fehlerlos erwerben .

nahme am öffentl. Glauben abgeſprochen worden , Verfehlt ſind auch die Ausführungen in der

nicht aber auch denjeniaen Angaben, die den grund , Abh. II, 547 , wo es zunächſt als ein böſerFehlgriff

buchsmäßigen Beſtand des OrSt. ſelbſt aus. des RG. bezeichnet wird, daß ſein Urt . v . 12. Fe

weiſen ! Beißt es : „ Garten im Dorfe “ oder bruar 1910 die Fälle gutgläubigen Erwerbes von

„Acer in den Fichten “, ſo handelt es ſich nur Rechten an cinem GrSt . 1. anderſeits an einer

um einen Hinweis darauf, wo die Fläche belegen bewegl. Sache als rechtlich gleichartig anſpricht, u .

U. zu ermitteln ſei ; die Beſtandsangaben ſelbſt wo ferner darauf hingewieſen wird, daß doch die Vers

aber dienen beſtimmungsmäßig zur unmittel: äußerung ſowie die Belaſtung auch von ſolchen

baren Feſtſtellung des grundbuchsmäßigen Flächen- OrSt. ohne Nachteil erfolgt ſei u . erfolgen könne,

beſtandes, desjenigen Beſtandes alſo, der vom die in dem Rataſter überhaupt nicht dargeſtellt

Grø . als der wirklich gegebene wenigſtens an: ſeien . - Dieſer lettere Einwurf geht an der Sache

genommen wird. So zeigt ſich in der Tat die an ſich vorbei . Er könnte höchſtens zweifelhaft

verſchiedene Natur der einzelnen Angaben u . dem- machen , ob es für den Verkehr der Beſtandsan

gemäß auch die ausſchließl. Verwertbarkeit der gaben überhaupt bedürfe (was indes den Zweden

Beſtandsangaben als Vorausſeßung für den gut- des Liegenſchaftsrechtes nicht entſpräche ), er iſt aber

gläubigen Rechtserwerb derart , wie das im erſten keinesfalls geeignet , darzutun, daß , wenn einmal

Teile dieſer Abh. dargelegt worden iſt. – SichtSicht: die Eintragung des GrSt.beſtandes beſtimmungs

lich gegen Plaehn u . für die diesſeitige Auffaſſung gemäß erfolgt iſt, dieſem Umſtande rechtlich feine

ſpricht nun auch der Inhalt des an den zuvor | Bedeutung zukommt .

mitgeteilten Saß der Begründung unmittelbar an- Die grundſägliche Gleichſtellung ſodann des

geſchloſſenen, ausdrüdlich die Anwendbarkeit gutgläubigen Erwerbs von Immobiliar- u . Mo

des § 892 betreffenden weiteren Halbjakes, biliarrechten iſt in Anſehung des vom Geſeze mit

lautend , der 892 des BOB . aber will dem Er- den einſchlägigen Grundſägen verbundenen Zweckes

werber nur die Sicherheit gewähren , daß der Inhalt des - nur darum handelte es ſich im Urt . -- ſchlecht:

GrB. in Anſehung der dinglich. Rechtsverhältniſſe hin geboten. Denn unterſchiedlog iſt die Geſekes

mit der wirklichen Rechtslage im Einklange ſteht“. tendenz hier durchweg die nämliche : dem gut

Hier iſt alſo von den „ dinglich.Rechtsverhältniſſen “ gläubigen Rechtserwerber den Erwerb troz eines

(der GrSt . ) die Rede u . wie ſollte den Verf. der an ſid) entgegenſtehenden Hinderungsgrundes wirk

|
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ſam zu gewährleiſten . Daß ſich der Erwerb ſelbſt i fäße ihre verbindliche Macht behalten , ſo lange

in den gegenſtändlich verſchiedenen Fällen auch je muß ſich der Richter ihnen auch fügen u . muß

in anderer Form vollzieht, fällt dabei gar nicht anderſeits der geſchädigte Berechtigte das üble Er

ins Gewicht u. auch der Umſtand ſpielt hier keine gebnis als die unausweichl. Folge des Gefeßes

maßgebl. Rolle, daß die Zubilligung des guten ſelbſt hinnehmen. — Bedauerlich iſt es übrigens auch .

Glaubens in den verſchiedenen Fällen auch vers wenn der Eigentümer einer bewegl . Sache ſein Eigen .

ſchieden geregelt iſt. Leider hat aber Plaehn es tum an ihr wegen des gutgläubigen Erwerbs durch

völlig überſehen, daßgerade das Liegenſchaftsrecht den einen Dritten verluſtig geht oder wenn ſeine

gutgläubigen Erwerber von Rechten noch weit mehr Sache ohne alles ſein Zutun durch ein Pfandrecht

ſchüßen will, als der Erwerber einer bewegl . Sache oder durch einen Nießbrauch belaſtet wird , oder

geſchüßt iſt, da dieſem gemäß § 932 der gut- wenn die vom Grundeigentümer bereits bezahlte

Glaube ichon bei grober Fahrläſſigkeit verſagt Hypothet infolge des Erwerbs durch einen gut.

wird, dem Erwerber von Rechten an einem GrSt. gläubigen Dritten mit voller Wirkung beſtehen

dagegen nach § 892 erſt, wenn ihm die Unrichtig: bleibt.bleibt . Dagegen iſt aber doch nichts zu machen .

feit des OrB. bekannt war. Alles, was Plaehn. Alles, was Plaehn und für die Geſekesanwendung macht ſchließlich

von der etwaigen Fahrläſſigkeit des Erwerbers auch das keinen Unterſchied, worauf fich der gute

ausführt, iſt alſo rechtlich wiederum ohne Belang . Glaube des Erwerbers richtet. Einmal hat er das

Am ſtärkſten iſt für Plaehn augenſcheinlich ( vermeintliche) Recht des Veräußerers zum Gegen

ſeinte , aus reichl. Erfahrung gewonnene Erkenntnis ftande, ein andermal aber zugleich das noch gegen .

beſtimmend, daß die den GrB.eintragungen zu wärtige Vorhandenſein einer Verkehrshypothek u .

grunde liegenden Kataſterarbeiten vielfach in unſerem Falle die Uebereinſtimmung der Be

grobe frrtümer enthielten , 11. daß fonach ſtandsangaben mit der wirkl. Sachlage. Die

häufig genug die wahren Eigentümer ihres Rechtes Wirkung des guten Glaubens ift trozdem immer
bedauerlicherweiſe verluſtig gegangen feien u. die nämliche.

fürder verluſtig gehen würden, wenn man der Wundernehmen kann es endlich, daß Plaehn

konſtruktiven Jurisprudenz “ des RGürt. folgen bei ſeinem Kampfe gegen die reichsgerichtl. Entſch .

wollte. Dieſe Einwendungen ſind ebenfalls nicht auch bei Reiß (,, Die Beſtandsangaben des

ſtichhaltig, ſelbſt nicht unter ihren tatſächl. Voraus- Grundbuchs“ JW . 1915 S. 1413) Hilfe ſucht .

ſegungen, wobei jedoch nebenbei auch der Zuverſicht Reiß kommt nämlich zulegt zu dem Ergebniſſe,

Raum gegeben werden dürfte , daß mit der Zeit die daß nicht nur die Beſtandsangaben ſelbſt, ſona

Kataſterbeamten der anfangs aufgetretenen Schwie: | dern auch die mit eingetragenen „ Eigenſchafts.

rigkeiten haben Herr werden können u . daß die i Angaben ", wie nämlich die Angaben über die

materiellen Irrtümer immer geringer geworden Lage u . Größe u . die Wirtſchaftsart, des ferneren

find u . ſich weiter vermindern werden . auch der mit eingetragene Artikel des Rataſters

Das Schlagwort einer lediglich „konſtruktiven ſowie die Grundſteuer- und die Gebäudeſteuerrolle

Jurisprudenz“ iſt der angefochtenen Entſcheidung unter dem Geſichtspunkte des öffentl. Glaubens zu

gegenüber ſicherlich nicht angebracht. Dieſe beruht betrachten“ ſeien (wobei freilich ſchon der Aus

durchaus auf einer ſachgemäßen Auslegung des druck „ Eigenſchaftsangaben " inſofern zu bean

Geſebes nach deſſen Wortlaut , Rechtsgedanken u . ſtanden iſt, als die Größe eines GrSt. grundſäßlich

Zwede . Von einer ſonſtigen weiteren bloßen Kon- keine Eigenſchaft darſtellt (vgl. die Faſſung des § 468

ſtruktion iſt aber keine Rede . BOB. ) , die Bage ferner nur unter beſ . Umſtänden

Eine wirklich gebotene Geſebesanwendung darf u . als das GrStGebäude als weſentl . Beſtandteil

jodann auch niemals allein deswegen unterbleiben , des Grundſtüđe niemals zugleich deſſen Eigenſchaft

weil ſie mehr oder weniger häufig zu bedauerlichen ſein kann). Für Reiß iſt entſcheidend, daß auch

Ergebniſſen führen kann . Daß zu ſolchen in alle jene Angaben zur Identifizierung des GrSt. ,

Fällen gegebener Art materielle Irrtümer des auf die es ankomme, dienlich ſeien. Es muß indes

Rataſters beitragen können, muß, ſo bedauerlich dabei verblieben werden , daß dieſe Angaben i . S.

es ſein mag , ebenfalls in den Kauf genommen des 8 892 zum Inhalte des GrB. als lediglich

werden , wenn das objektive Recht es doch einmal | tatſächl. Angaben nicht gehören .

will, daß die aus dem Rataſter entnommene Ein: Allerdings ſprichtReiß , was Plaehn zuzugeben,

tragung für den gutgläubigen Erwerber maßgebend der gegebenen Begründung der reichsgerichtl. Entſch

ſein ſoll. v . 12. Febr . 1910 die logiſche Beweiskraft ab .

Daß endlich den wahrhaft Berechtigten ſchädi. Dies jedoch lediglich aus dem Grunde , weil die

gende Rechtsfolgen aus dem bezeichneten Grunde bloße Beſtandsgabe zur Identifizierung des GrSt.

tatſächlich eintreten können, das hatſchließlich ſeinen nicht genüge, während Reiß die Erwägungen

Tebten Grund in den vom geltenden Rechte anerkannten an ſich auf die die Entich. geſtützt iſt, als unan .

Grundſäßen vom gutgläubigen Rechtserwerbe über: feditbare Wahrheiten gelten läßt . Seiner ganzen

haupt , u . ſepten Endes müßte ſich alſo Plaehne Einwendung ſcheint alſo nur der Gedanke zugrunde

Angriff gegen eben dieſe Rechtsgrundſäße ſelbſt zu liegen : doppelt oder dreifach hält beſſer. Das

richten . So lange indes die bezeichneten Grund: l iſt ſeine Logik. Die Schlußfolgerungen des RG.
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zu widerlegen, iſt ſie gewiß nicht geeignet . Sind die Sache zurück. In der Begründung bezeichnet

die Beſtandsangaben des GrB . auch nicht allemal das RG. in Uebereinſtimmung mit derh . M. das

zur Identifizierung des GrSt. ausreichend, ſo RVerhältnis zwiſchen RPV. v . PScheck -Kunden

ichließt das doch nicht aus , daß ſie es ſein können als šalien haltungsvertrag. Zur Streit

u. daß das Geſet davon ausgeht . ſache ſelbſt bemerkt es , die Frage, ob nach 8 9

PSched G.eine Haftung der RPV. für den Schaden

ausgeſchloſſen ſei , müffe verneint werden . S 9

Þ SchedG . behandle im erſten Ab . das Haftgaver:

Die Grenzen der poſtaliſchen Haftung im hältnis der KPV . gegenüber dem fontoinhaber,
indes nur in der Begrenzung auf die von

Poſtidjedverkehr.) legterem erteilten Aufträge, alſo nament

Bon Dr. $. Sellmuth , Poſtrat in Würzburg . lich auf die Schecks u. Ueberweiſungen ; er bezeichne

in dieſem Abf. im vollen Einklang mit der Natur

Die Gerichte waren bisher troz des gewaltigen des ganzen Rechtsverhältniffes, aber noch unter der

Aufſtieg des bargeldloſen Bahlungsverkehrs, beſ. Einſchränkung auf die beim PSchedamt einge

im PŠchedverkehr, mit der Auslegung der Haf- gangenen Aufträge, grundſåkl. die allg. Vorſchr..

tungsgrundſäße des PSched6. noch wenig befaßt. des bürgerl . Rechts über die Haftg. des Schuldners

Vor einiger Zeit beſchäftigte ſich das RG. (Urt. für die Erfüllg. ſeiner Verbindlichkeit als anwend:

b. 3. Márz 1922 , VII 704/21) mit der Frage, bar u. ſchließe nur eine Haftg. der RPV. für die

ob u . unter welchen Vorausſeßungen die RPP. rechtzeitige Ausführg. der Aufträge aus. Der

haftbar gemacht werden kann, wenn ein PScheck= (hier in Betr. kommende) Fall, wo der Rontoin

Runde, ohne ſelbſt einen Auftrag erteilt zu haben , haber nicht Auftraggeber, ſondern Empfänger einer

8 9 Abſ . 1 P Sched 3.,9) lediglich inf . mißbräuchl. Gutſchrift ſei , ſei imGefeß nicht ausdrüđi. behandelt§ =

Benüßung der PScheck: Einrichtungen unter Be- auch in der Begr. des GeſEntw. nicht erörtert.

teiligung eines PBeamten Schaden erlitten hat. Nach den Richtlinien des § 9 Abſ . 1 PSched G.

Nach dem Sachverhalt vermochte ein Betrüger dürfe angenommen werden, daß für dieſen Fall eine.

den Inhaber eines PSched: Kontos durch den Kin- Haftg. der RPV. nicht ſchlechthin ausgeſchloſſen ſei ,

weiß auf einen ſoeben bei leßterem eingegangenen , ſondern ſich grundſäßl., worauf es hier allein an

gefälſchten Kontoauszug zur Herauszahlung eines tomme, nach den Vorſchr. des BGB . beſtimme.

Betrag8 von 50 000 M zu bewegen. Nach dem Dasſei auch die h . M .; fo Trimborn, $ 9 PSched .S

Inhalt des gefälſchten Gutſchriftzettel8 ſollten Anm . 4 , Stadler 105 , Niggl 264 ; a. M. Weiland

74 500 M telegr. auf das Ronto des betrogenen 238.

PScheck Runden überwieſen worden ſein . Seine
1. Zuzuſtimmen iſt der reichsgerichtl. Auslegung

Klage gg . die RPV. auf Erſatz der an den Schwindler der poſtal. Haftg . aus 8 9 Abſ. 1 SchedG. zu

gez. 50 000 M wurde in den beiden erſten Inft.
gunſten desRontoinhabers als Auftraggeber 8.

abgelehnt, das RG . verwies unter Aufhebung der Entſpr.der Formgebundenheit im übr.poſtal.Verkehr

Ber.:Urteils, das nicht einwandfrei begründet ſei , fann aber der Kontoinhaber auch im PSchedperkehr

4) A blürzungen : P. = Poſt ; N º B. = Reichs
nur dadurch wirkſame Aufträge an ſeine Vertrags

poſtverwaltung; Sched = Poſt Sched ; $ Schedo.
Poſt:Schect ;PS dheďG . gegnerin, die RPV. erteilen , daß er über ſein Gut:

= Poſtichedgeſek v . 26 März 1914 1. d . F. der Bef. haben , ſoweit es die Stammeinlage überſteigt, in be :

0. 22. März 1921 (ROBI. 247) ; PSched D.= Poſt- lieb . Teilbeträgen burch Ueberweiſung auf ein anderes

ſchedordnung d . 7. April 1921 (KOBI. 459) ; R Boſto.
P Schedtonto oder mittels Schecks verfügt; 84 P.:

= Geſetz über das Poſtweſen des Deutſchen Reichs

0. 28. Dit. 1871 (NOBI. 347) ; BD. Poſtordnung
SchedG.

0. 22. Dez. 1921 (MOBI. 1609) ; RG . Reichsgericht. Reine Verfügung als haftungsbegründender Auf

Niggl = Niggl, Poſtrecht,Stuttgart 1914 ;Weiland trag i . S. des S 9 Abſ . 1 ÞSched G.liegt vor, wenn

= Beiland, Poſtichedgeſég, Berlin 1914 ; Trimborn der Schedkunde mittels Zahlkarte auf ſein eigenes
= Trimborn, Poſtichedgeſeß, Berlin 1914 ; Scholz
= Scholy, Poſt-, Telegr.- u. Fernſprechrecht,Leipzig 1915 ; PSchedtonto einzahlt ; 83 PSchedG.,g2PScheđO.;

Urchiv Archiv f. Boſt u . Telegraphie, Berlin . denn hier tritt er zur RPV. unabhängig von ſeiner

Eger = Eger, Elfenb.- u . verkehrsrl . Énſch.u .Abhand- Rundeneigenſchaft ſchon auf Grund des Einzahl.

lungen , Berlin .
's g P SheđG.lautet : „ (1) Die PVerw . haftet Vertragsin ein neues, eine beſ. Haftung, g 9

dem Kontoinhaber für die ordnungsmäßige Ausfüh: Abſ.3 PSchedG ., begründendes RVerhältnis, das

rung der bei dem P Schedamteingegangenen Aufträge erſt mit der Gutſchrift des Betrags auf dem betr.

nach den allgem . Vorſchr. des bürgerl . Nechtes über Ronto erliſcht. Sonſt ergäbe ſich vom Eingang der

die Haftung des Schuldners für die Erfüllung ſeiner Zahlkarte beim zuſtänd. PSchedamt bis zurvollzog.

Berbindlichteit. Sie haftet nicht für die rechtzeitige Gutſchrift eine Doppelhaftung derRPV., aus dem
Ausführung der ihr erteilten Aufträge.

( II) Der Anſpruch gegen die ØVerw. verjährt Abſ. 1 wie dem Abſ. 3 des § 9 PScheckO ., die
in zwei Jahren . Die Verjährung beginnt mit dem trok ihres verſchiedenen Umfangs als vom Geſekg .
Schluſſe des Jahres, in dem der Auftrag dem zu
ſtändigen BSchedamt zugegangen iſt.

nicht gewollt, zudem dem geſamten Poſtjonderrecht

(III) Für Zahlfartenbeträge haftet die PVerw . als völlig unbekannt , durchaus abzulehnen iſt; a . A.

dem åbſender in gleicher Weiſe wie für PAnweiſungen .“ | Niggl 26 , Scholz 130 ; zuſtimmend Trimborn 109 ,

.
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116 ; Arch. 1919, 96. Dazu kommt als überwie- Bei den Poſt- u. Zahlgsanweiſungen ſteht einem

gend ausſchlaggebender Grund, daß der Kunde bei ſolchen Verfügungsrecht das ſelbſtändige gleichartige

einer ſolchen Einzahlung mittels Zahlkarte gar nicht Recht des dritten Abfenders ſowie ſein Hafs

über ſein Guthaben „ verfügt“ ; denn es fehlt an | tungsanſpruch entgegen, beides bis zurGutſchrift der
einer für dieſen Rechtsbegriff weſentl . „ unmittelbaren betr. Beträge auf dem Konto des Enpfänger8 geltend,

Einwirkung“ auf ein beſtehendes Recht , d. i . das 6 Abſ. 4 RPoſtG . mit § 33 PO.; §9 Abſ.3
Guthaben . Dieje nimmt der Kunde bei der Ein: PSched G. mit § 9 IV Åb . 3 u . S 2 X P.:

zahlung nur mit ſeinem übr. Vermögen vor, aus ScheđO .; bei Nachnahme- u. Poſtauftr.-Beträgen

dem er den Zahlfartenbetrag abführt. Aus dieſer beſteht das gleiche Haftungsverhältnis zw . der

Vermögensverfügung ergibt ſich die Aenderung d. i . RPV. u. dem Abſender der Nachnahme- oder Poſt

Erhöhg. des eigenen PSchedguthabens erſt als Folge. auftr.-Sendung aus dem zugrundeliegenden Nach

Ein dritter Ablehnungsgrund folgt aus dem Recht nahme- oder Poſtauftr .- Vertrag bis zur Buchung,

des Runden als Zahlkarteneinzahler, bis ziur Gut- mithin völlig ſelbſtändig neben demRontoverhältnis;

ſchrift auf ſeinem Konto die eingelieferte Zahlfarte 819 X PD .; $'18 XV PO. Mit dem aus § 4

zurückzunehmen, § 2 Abſ. X PŠchecko . mit § 33 PSchedø. mögl. Antrag auf Gutſchrift der ein:

PO. , mithin anderweitig darüber zu verfügen. gezog. N.- u . Poſtauftr.-Beträge verfügtder Kunde

Daneben kann eine Verfügung aus dem gleichen ebenfalls nicht über ſein Schedkonto, ſondern un

Einzahlungsvorgang mit unmittelb. Wirkung für abhängig davon über ſein aus dem N.- bzw.
das PScheckguthaben nicht abgeleitet werden. Poſtauftr.: Verhältnis gegenüber der RPV. ent :

Aus den gleichen Gründen muß auch den An- ſtandenes Recht auf Auszahlung des eingezogenen

trågen eines PSchedlunden nach § 4 PSchecto. | Geldbetrags .

die rechtl. Natur von Verfügungen über das Scheck
2. Die Ausdehnung der Haftung aus § 9

guthaben, von haftungbegründenden Aufträgen Abſ. 1 PSchedG. zugunſten eines Kontoinhabers

1. Š . des § 9 Abſ. 1 PSched G. abgeſprochen als Gutſchriftempfängers iſt abzulehnen.

werden . Nach § 4 PSchedD. fann ein P Scheck
Das

kunde bei der PAnſtalt, durch die er ſeine P Sen
6. leitet, wie eingang8 bemerkt, ſeine

dungen erhält, beantragen , daß die für ihn ein
ausdehnende Auslegung des § 9 a. a . D. aus den

gehenden Poſt- u. Zahlungsanweijungen ihm nicht „ Richtlinien" des §9 Abſ. 1 ab, ohne dieſe ſelbſt

barausgezahlt
, ſondern ſeinem P Sched fonto gut: näher zu umſchreiben. Unter den vomRG. als

geſchriebenwerden.Ferner kann er nach der gleichen flärtZ. B. Niggl 261 vhne weitere Begründung,
Vertreter der 5. M. bezeichneten Schriftſtellern er :

Beſtimmung veranlaſſen, daß bei Beachtung bei .

Förmlichkeiten die durch PAuftrag oder mittels
daß als Rontoinhaber i . S. des § 9 a. a. D.

PNachnahme für ihn von der RPB. eingezog. Bes
neben dem , der gem . § 4 a. a . D. über ſein Gut

träge ſeinem PSchedkonto oder dem eines Dritten haben verfüge, auch jener anſpruchsberechtigt ſei,

mit Zahlkarte, die vorher von ihm auszufüllen iſt,
der gem. § 3 a . a. D.“) eine Gutſchrift erhalte ;

von der RPB. überwieſen werden . Dieſe Maß
bei Üeberweiſungen fåmen alſo zwei Rontoinhaber

nahmen,die$ 4a. a.D. aufGrund der gefeßl. I auf „ allgem . Geſichtspunkte“. Die RPP. habe
in Betracht. – Trimborn 109 ftüßt ſeine Meinung

Ermächtigg. in §10 Abſ. 1 Ziff. 43, PSchec6. nicht nur die Zahlungsaufträge des Kontoinhabere

vorgeſehen hat, geben nur die Vorausſeßungen an ,
unter denen den PScheckfonten aufanderemalsdem auszuführen, ſondern ſei aus dem PSheddertrag

im § 3 PSchedG. erwähnten Wege Beträge zu :
als Girovertrag , weiterhin aus 83 P Sched . auch

geführt werden können (Trimborn 115/116),
dem Gutſchriftempfänger gegen über der:

ſtellen aber keinesfallsdieBedingungen dar, unter pflichtet, die durch Zahlkarte oder Ueberweiſung

denen ein Rontoinhaber in anderer als der in
für ſein Konto bei dem betr . Schedamt ein :

$ 4 PSchedG . erwähnten Weiſe (Ueberweiſung, Lus dieſerPflicht erwachſe auch ihre Haftungge=
gegangenen Beträgedieſem Konto gutzuſchreiben.

Sched ) über ſein Guthaben verfügen kann . “)
genüber dem Gutſchriftempfänger; ausſchlaggebend

9) Er lautet: „Die weiteren Anordnungen zur ſei mangels einer Sondervorſchr. im PSchedO .

Regelung des PSchedverkehrs erläßt die MeichsReg .mit die ſchuldneriſche Vertragshaftung des BGB.

Zuſtimmung des Reichsrats. Sie beſtimmt insbeſ.: (vgl . § 675 a. a . D.). Auch Scholz 130 räumt
4. Die Vorausſeßungen, unter denen den

Konten aufanderem als dem im g 3 erwähnten Wege ſpruch auſAnnahme der von dritter Seite
dem Gutſchriftempfänger einen „ tlagbaren “ Un

Beträge zugeführt werden können , u . unter denen der

Kontoinhaberin anderer als der im § 4 erwähnten ordnungsmäßig angebotenen Einzahlungen u . Uebers

Weiſe über ſein Guthaben verfügen kann. “

-) Als ſolche anderweitige Verfügung eines Rontos

inhabers wurden zugelaſſen : Zahlungen mit Ueber:
born 116 u. die von der APV. herausgegebene Ans

weiſung oder PSched an PKaſſen 3. B. zur Entrich leitung für die Benußung des Poſtichedtontos“.

tung von Fernſprechgebühren, geſtundeten Gebühren- 5) Er lautet : Dem Konto werden gutgeſchrieben ;

beträgen , Telegrammgebühren ; zur Entrichtung von a) die Stammeinlage,

Staats- u . Gemeindeſteuern, von Beiträgen für die b) die mittels Zahitarte eingezahlten Beträge,

Angeſtelltenverſicherung, für die Krankenverſicherung, c) die von einem anderen PScheďfonto überwieſenen

von geſtundeten Eiſenbahnfrachten uſw. Bgl. Trim: Beträge. “
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weiſungen ein , ohne einen Rechtsgrund hiefür an. | Haftung dem Gutſchriftempfänger gegenüber als

zugeben .) ſyſtem- u. weſensfremde Doppelhaftung daher zu

Reine dieſer Folgerungen fann als ſtichhaltig rüdgewieſen werden muß. Es handelt ſich hier

anerkannt werden. - Trokſeinesgirogeſchäftl. Cha: um die gleichen Rechtstatſachen wie im gewöhnl .

rakters iſt der PSchedderkehr als bargeldloſer poſtal. Beförd.- Verkehr. Dort wird dem Empfänger

Geldübermittlungsverkehr, wenn auch in vodkoms unbeſchadet des Haftungsanſpruches 4. des Ver

menſter Entwicklung, eine poſtal. Einrichtung. függsrechts des Abſenders die Möglichkeit eines

Ohne die Haftungsſonderregelung im § 9 Abſ. 1 Einfluffes auf die Erledigung der poſtal. Beför

PSchedG. könnte keineswegs auf die allg . bürgerl.- derungs- u. Uebermittlungstätigkeit geboten. Er kann

bertragsrechtl. Haftung des BGB. , ſondern nur 3. B.Aushändigung der Sendung an Unterwegs

auf die Gewährleiſtungsregeln des RPoftG . SS 6 ff. orten ( 34 PO .), Ábgabe am Schalter der Beſt.8

zurücgegriffen werden (io a . Trimborn 108 i. Poſtanſtalt (Abholung) oder Einlage in ein ihm

Ggf. zu 109/110 ). Der PSchedverkehr iſt ſeiner eingeräumtes Schließfach (§ 42 PO .) beantragen ,

ganzen Durchführung, ſeinem Weſen als Geldver- ohne damit ein die poſtal. Verantwortung u. damit

kehrseinrichtung nach ſo eng u . weſentlich mit den g. F. eine Erſakforderung begründendes Recht

übrigen Beförderungsvorgången der P. verbunden , auf Aushändigung der Sendung zu erlangen . Das

daß nur durch das Zuſammenwirken beider dieſer Zugeſtändnis eines , wenn auch gegenüber dem

PVerkehrszweig ſeine Aufgabe erfüllen kann. Umſo Zurücnahme- u. Widerrufs-R. des Abſenders oder

ſorgfältiger muß darauf gehalten werden , daß bei des überweiſenden Rontoinhaber8 nur bedingten

dieſem Ineinandergreifen mehrerer, an ſich jeweils Anſpruchs des Gutſchriftenempfängers auf die Gut

auf beſonderer Rechtsgrundlageberuhenden Verkehrs: ſchrift der für ihn eingezahlten Betråge (Niggl

geſchäfte keine Verwirrung des poſtal. Haftungs- 270, 277),kann daher bei einer tatſächl. Schädigg.

ſyſtemes eintritt. Eben weil § 9 Abſ. 1 PSchedG. des Gutſchriftempfängers keineKlage gg. die RPV.

gleich ſeinem Vorläufer dieſer Art , dem 3 4 begründen, hat ſomit keinen prakt. Wert. Auch

des 6. , betr. die Erleichterung des Wechſelproteſtes, hier zeigt ſich die Verwandtſchaft des poſtal. bar

d . 30. Mai 1908 (ROBI. 321) – mit demmit dem geldloſen Geldverkehrs mit dem gewöhnl. ÞVer

hiſtoriſch -poſtal. Grundſaß der von einem Verkehrsrecht, wo eine ganze Gruppe von Beförder.

ſchulden völlig unabhängigen Betriebs- oder Ge- Verträgen, nämlich die auf gewöhnl . Briefpoſt

fährdungshaftung bricht u . die Verſchuldungshaf- ſendungen bezüglichen, troß anerkannter Leiſtungs

tung für die daran geknüpften Verkehrsvorgänge pflicht, eines Schadenserſaanſpruchs entbehren ;

aufſtelt, ohne für die übrigen , damit zuſammens § 6 Abſ. 5, 12 RPoftG . - Der Mangel einer

hängenden Vorgänge die gebundene Haftung zu gleichartigen ausdrückl. Haftausſchließung im Poſt

beſeitigen, müſſen die für leştere fortgeltenden Ichedverkehr fällt gegenüber den gewonnenen Er

Haftgrenzen gewahrt werden, bleibt nur eine der gebniſſen nicht ins Gewicht.

Ausnahmenatur des § 9 Ab . 1 PSchedG . Rech- Die eingangs erwähnte Klage hätte fomit ohne

nung tragende ſtrenge Auslegung dieſer Haftungs- weiteres abgewieſen werden müſſen. Eine derartige

quelle möglich. Entſcheidung wirkt feineswegs rechtsfremd. Der

Schon die Begr. zu § 9 des P Sched 6.-Entw . PSchedverkehr iſt poſtal. Geldübermittlung8:

( Drudſ. des Reichst. 1912 , 539 Š. 11 ) , der inſo- verkehr, im Verhältnis zw . dem verfügenden Konto :

weit unverändert Gefek geworden iſt, trägt dieſer inhaber u . dem Gutſchriftempfänger bleibt jeweils

Begrenzung Rechnung. Man darf nicht aus demMan darf nicht aus dem das zugrundeliegende kauſale Rechtsgeſchäft oder

Auge verlieren , daß die RPV. bei Einzahlung RVerhältnis maßgebend, die RPV. iſt auch hier

einer Summe mittels Zahlkarte, bei Ueberweiſung nur der Bote des Abſenders oder Ueberweiſenden ,

eines Geldbetrags auf Grund Auftrags eines Kontos iſtift nur dieſem verantwortlich. Da bei Beiſtung

inhabers nur zu dieſen Anſtaltsbenüßern in ein in Erfüllungsabſicht die Verbindlichkeit des Schuld

Vertrags- u . Verkehrsleiſtungsverhältnis tritt, ihren ners gegenüber dem gläubigeriſchen Gutſchriftemp

Belangen dient , ihnen – auch nach Eingang der fånger erſt mit der Buchung des Betrags auf deſſen

Bahlkarte oder Ueberweiſung beim Poſtſchedamt Konto erliſcht ( 8 270 BGB. , Eger 1922 , 199) ,

aus der Einzahlung (S 9 46.3 PSched 3.) oder bleibt der Schuldner bis zu dieſem Zeitpunkt dem

der Ueberweiſung (89 a. a . D. Abſ. 1 ) bis zur Gläubiger, hier Gutſchrifteinpfänger, haftbar , hat

erfolgten Gutſchrift ſelbſtändig haftbar bleibt, eine daher auch für Schaden aus mangelhafter, nicht:

ordnungsgem . Buchung als von ihm zu vertre
) 3m gleichen Abſ. erklärt aber Scholz, daß fich

tenden Erfüllungsſchaden dieſem aufzukommen . Er
die geſeßl. Haftungsnorm des § 9 Abſ. 1 PStheđG.

ſelbſt kann ſich, wie gezeigt, aus 9 Abſ . 1
nur auf die poſtamtl. Tätigkeit ,, in Reaktion auf An

träge des Kontoinhabers ſelbſt" , nicht ſoweit von dritter PSchedG. an die RPV . halten .

Seite „Aufträge“ eingehen, beziehe. Welche Nechts- Auch bei Heranziehung der vom RO . al8

quelle fol' dann für den , flagbaren Anſpruch des maßgebend bezeichneten Haftungsregeln des BGB.

Gutſchriftenempfängers gg. die ABB. auf Annahme

der von dritter Seite ordnungsgemäß angebotenen
wäre nach der weiteren Urt. Begründung des

Einzahlgen u . Ueberweiſgen beſtehen ? Das allgem . RG. die Haſtg . der RPV. durchaus nicht ohne

bürgerl . Hecht ? ſonſt. Vorausſeßgen gegeben geweſen, nach § 278
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BOB. vielmehr nur dann, „wenn die als Schadeng= | nahmen erzeugt mehr u . mehr fich geltend macht.

urſache mitwirkende Handlg. eines PBeamten in So verlođend hier eine Unterſuchung wäre, wie

unmittelb . inner. Zuſammenhang mit der von dieſem 3. B. unſere heutigen ſchweren direkten Abgaben

Beamten zur Erfüllg. des Girovertrags ausgeübten die Volksgeſundheit beeinfluſſen, der Nachweis

dienſtl. Hilfstätigkeit “ geſchah, nach § 831 BGB. iſt durchaus leicht zu führeniſt durchaus leicht zu führen – ſo ſoll doch hier

aber nur dann , wenn die für den Schaden urſächl. der Raum allein auf die Auswirkung der Verbr.

Handlg. eines PBeamten noch dem Kreiſe von Steuern beſchränkt werden .

Maßnahmen zuzuzählen war, welche die Ausführg . Eingeleitet wird dieſe Periode durch das Geſ.

der dieſem Beamten übertragenen dienſtl. Ver- v . 26. Juni 1918, die Bierſteuer betr . Die Möga

richtungen darſtellten “ ; z. B. bei rechtswidr. Verrat lichkeit der Beſteuerung von Getränken hat den

der Rontohöhe durch den kontoführenden PBeamten Geſekg. immer dazu geführt, hier den Konſum

an den Betrug & genoſſen, 8 7 PSchedtG. möglichſt auch ſteuerlich zu erfaſſen. Weit mehr

Somit könnte ſich nach dem feſtgeſt. Haftg8= als der Wein, iſt das Bier ein einträgl. Steuer

umfang des § 9 Ab . 1 PSchedo. der geſchädigte objekt jederzeit geweſen. Die Bierbeſteuerung iſt

Kontoinhaber nur an den Betrüger u . deſſen Helfer, innerh. des Deutſchen Reiches feine einheitl. geweſen.

den PBeamten halten, an leşteren wegen Verlegg. DieRV. ließ für Bayern , Württemberg u . Baden

des PSchedgeheimniſſes; S 839 BGB. mit 37 die Beſteuerung des inl . Bieres der Landesgeſeßg.

PSchedG . frei , mit der Weiſung möglichſt unter fich eine

Uebereinſtimmung in der Geſeßg. herbeizuführen.

In der Regel knüpfte die Bierſteuer zumeiſt an

Als nun

Arbeiterſchußbeſtimmungen in den Ver: 1.°3. 1918 die Mittel für die Verzinſung der
die Regelung des Brauprozeſſes an .

i

brauchsſteuergeſegen. Kriegsanleihen aufzubringen waren , ging dem

Reichstag von den verb . Regierungen der Entw .
Von Privatdozent Dr. jur. et. Dr. oec. publ . Gruft

eines BierSto . zu , in dem an Stelle der Be
Goldidmidt, Rechtsanwalt in München.

ſteuerung der Rohſtoffe die Beſteuerung des fertigen

Das unzerſtörbare Denkmal, das ſich Kaiſer Bieres vorgeſchlagen war. Am Schluß der Be:

Wilhelm I. geſegt hat, das in keiner Weiſe durch ratungen , die ſich auch techniſch ſehr ſchwierig ges

die Revolution berührt werden kann u . heute noch ſtalteten , entſtand ein Geſ., das das fertige Bier

allenthalben fortlebt in ſeinen Auswirkungen , iſt nach der in den Verbrauch übergehenden Menge

die Reihe von ſozialen Schußgeſeßen und Maß- beſteuerte. Die einſchneidenden Vorſchr. dieſes

nahmen, die mit der faiſerl. Botſchaft v . 17. Nov. Gej. mußten zur Entlaſſung von Arbeitern und

1881 eingeleitet ſind, deren Ziel es war Redo: Angeſtellten führen , denn das Gef. regelte ziemlich

lutionen niederzuhalten , die vor allem aber poſitiv tief einſchneidend die Jahresmenge, die der Betrieb

gegründet iſt auf das fitti., religiöſe u . nationale zur Verarbeitung zugewieſen bekam , 1. außerdem

Pflichtbewußtſein der Träger der oberſten Staats- mußte damit gerechnet werden , daß eine Menge

gewalt in Deutſchland. Wenn wir heute als Betriebe, in der bisherigen Organiſation nicht mehr

Gegenſtand der Betrachtungen die Arbeiterſchußbeſt. lebensfähig , darauf bedacht ſein mußten , die ihnen

in unſeren legten deutſchen VerbrSteuerGef, in den zugeteilte Jahresmenge ganz oder teilweiſe an eine

Mittelpunkt ſtellen, ſo müſſen wir uns darüber andere Brauerei zu übertragen. Hier ſind es alſo

klar ſein , daß wir hier nur eine Auswirkung u . nicht Gründe techn. Fortentwicklung, es ſind nicht

Weiterentwidlung der Gef. zu ſehen haben , die neu entſtandene Großbetriebe an Stelle von Manu

mit der Kranken Verſ., der UnfalVerſ., der Alters : fakturen, es ſind auch nicht Wirtſchaftskriſen, die

u . Invaliditāt& Verſ. ihren Anfang genommen haben . dazu führten , daß Angeſtellte brotlo8 wurden . Hier

Es wäre kurzſichtig und ungeſchichtlich gedacht, hat nun der Geſeßg ., anknüpfend an die mit der

wenn man ſich dieſer Quelle nicht voll bewußt kaiſerl. Botſchaft einſegende ſoziale Entwicklung in

wäre . richtiger Erfenntnis ſeiner ethiſchen Pflichten in

Je großartiger ſich die induſtrielle Entwicklung $ 72 des BierStG. Schußmaßnahmen eingefügt,

Deutſchlands entfaltete , die mit der Gründung des die das durch die hohe Steuer den Arbeitern dro:

Zollvereins in den 40er Jahren ihren Anfang nahm , hende Geſchid der Arbeitsloſigkeit ausgleichen ſollen.

je mehr in kultureller Entwicklung die Segnungen Zunächſt war beabſichtigt geweſen, ganz allgem .

des Großbetriebes u . der Arbeitsteilung fich gel- Arbeitern u . Angeſtellten des Brauerei- u. Gaſt

tend machten , um ſo mehr treten dann auch die wirtsgewerbeg, die durch die Wirkungen des BierStG .

fie begleitenden Schäden , die Beſchäftigung von arbeitslos oder als Auswirkung eines einſchräns

Kindern in den Fabrifen , die Zunahnie der Arbeit kenden Kontingentes in ihrem Einkommen geſchädigt

der Frau, auf Koſten der geſamten Volksgeſundheit werden , Entſchädigungen zu gewähren . Dieſer

in die Erſcheinung. Antrag fiel , denn man befitrchtete, daß die Mög

Es gibt aber eine weitere Schädigung, die lichkeit der Ueberlaſſung der einer Brauerei zu

kauſal nicht mit der Fortentwiclung der Kultur gewieſenen Jahresmenge auf eine andere Brauerei

zuſammenhängt, ſondern die durch ſteuerl. Maß- zu einer Schädigung der Arbeiter u . Angeſtellten
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der übertragenden Brauerei führen müſſe. DaDa ſchäftigung zu finden , entgegen ſteht jedoch die heu

nun der übertragende Brauer die Möglichkeit hat, tige Schwierigkeit einer Wohnungsbeſchaffung für

Entſchädigungsanſprüche ſeiner Arbeiter u . Ange eine Familie. Auch ſoweit fich Bindungen an

ſtellten bei dem Preis mit einzukalkulieren , den einen beſtimmten Ort durch Grundbefiß ergeben,

er für die Uebertragung ſeines Kontingentes fors kann dem Arbeiter oder Angeſtellten ein Umzug

dert u. erhält, ſo erachtet man es als gerecht, in nicht zugemutet werden , auch dann nicht, wenn

derartigen Fällen den betroffenen Arbeitern u . etwa andere Familienangehörige in einem feſten

Angeſtellten Entſchädigungsanſprüche gegenüber dem Arbeitsverhältnis ftehen, das durch dieſe Ueber

übertragenden Brauereibeſißer zu bewilligen . Der fiedelung verloren ginge. Umzugskoſten können

übertragende Brauereibejißer hatſeinen Arbeitern , bis zur Höhe der tatſächlichen Koſten durch das

oder ſeinen , nach dem AngVerj6 . verſicherung8: zuſtändige Finanzamt erſeßt werden.

pflichtigen Angeſtellten , wenn ſie durch die Ueber: Für die Entſchädigungsanſprüche gilt natür

tragung ſeines Kontingentes beſchäftigungslos lich auch § 254 BGB., der das Konkurrieren ei

werdenoder durch die Uebertragung eine Vermin : genen Verſchuldens regelt. Jeder Angeſtellte u .

derung ihres Einkommens oder Arbeitsverdienſtes Arbeiter muß fich bemühen ſich ſofort auch außerh.

erfahren, für den Einnahmeausfall für die Dauer eines erlernten Berufes um Arbeit umzuſehen ,

eines halben Jahres Schadenserſaß zu leiſten. um auf dieſe Art ſofort den Schaden zu mildern .

Der Entſchädigungsanſpruch wurde aber geſeßlich Nimmt er in dieſem Falle einen Beruf auf, dem

nur für Brauereiarbeiter oder Angeſtellte feſtges er körperlich nicht gewachſen iſt u . den er nach

legt, dagegen für das Gaſtwirtegewerbe fallen ge- kurzer Zeit wieder aufgeben muß, ſo iſt ihm durch

laſſen, weil der Schädigungsnachweis in dieſem dieſes ehrl. Beſtreben, den Schaden zu mildern ,

Falle als kaum nachweisbar erachtet wurde. von ſeinen Entſchädigungsanſprüchen nichts ver

Es iſt nicht nötig, in dieſem Zuſammenhang loren gegangen .

den Perſonenkreis zu umſchreiben , der auf dieſe Es ſind im Anſchluß daran auch noch ganz

Art geſchüßt wird, denn bei der gründl. Durch ausführl. Vorſchr. ergangen für Ariegsteilnehmer

arbeitung des AngVerfG. iſt zweifellos von Ges zugunſten des ſog. Stammes, d . ſ. derjenigen

ſeg wegen jeder berüdſichtigt, der irgendwie juriſtiſch Perſonen, die zu Beginn des Krieges in dem

oder moraliſch anſpruchsberechtigt erachtet werden betr. Betriebe tätig waren . Ich erwähne dies

kann. Auch die Uebergangsbeſt. der Jahre 1918 1919 nur der Volftändigkeit halber , da die betr . Frift

können heute nicht mehr intereſſieren. Dagegen längſt verſtrichen iſt.

brachte der Art . I ] I des Gef. betr . Erhöhung einzelner Parallel mit dem BierSt . geht die entſpr.

VerbrSt. v . 8. Apr. 1922 eine Ergänzung, daß | Geſtaltung der Schußbeſt. im TabatStc. Auch

die Entſchädigung auch dann Plaß greift, wenn hier haben wir eine gewiffe Beſteuerung des Luxus

neben oder ſtatt dem Jahreskontingent die Kund: konſums, auch hier deshalb die Notwendigkeit, auf

ichaft ganz oder teilweiſe auf eine andere Brauerei der Suche nach VerbrSt. ſcharf zuzugreifen , auch

übertragen wird . Dieſe Regelung paßt fich der hier eine ſtändige Entwicklung, beginnend mit dem

Entwidlung in der Fuſion der legten Monate Zigaretten St.0. 3. Juni 1906 bis zum Entw .

geſchickt anu. ſucht alſo den Arbeiterſchuß in Ein : des Jahres 1908, der neben dem Eingangsz011

klang zu bringen mit allen denkbaren Umgeſtal: für ausl. Rohtabake u . den beſtehenden Steuern

tungsmöglichkeiten, um den Schuß der Arbeiter u. für inl . Rohtabake die Erhebung einer Steuer

Angeſtellten auch in dieſem Falle zu gewährleiſten . beabſichtigte u. dann den Kern des am 1. April

Es bedarf wohl kaum einer Erwähnung, daß die 1920 in Kraft getretenen , noch heute geltenden

Verdienſtloſigkeit kauſal mit der Uebertragung der Gej . bildete. Auch hier haben wir , wie bei der

Rundſchaft oder der Jahresmenge zuſammenhängen Bierſteuer, die Schwierigkeit, an welchen techn .

muß ; ift zufällig aus anderen Gründen gleichzeis Vorgang die Beſteuerung anknüpfen ſoli, u . hier:

tig Entlaſſung erfolgt, ſo wird in den meiſten in weicht auch das heute geltende Geſ. von dem

Fällen ein Anſpruch auf irgendeine Entſchädigung Entw. des Jahres 1908 inſofern ab , als die Be
nicht geltend gemacht werden können . ſteuerung des inl. Tabates beſeitigt u. nur der

Anläßlich der Durchführung der Unterſtüßung Gewichtszoll für den ausl . Rohtabat beibehalten

geſchädigter Arbeiter im Tabatgewerbe , über die worden iſt, während ſonſt dem Entw. entſpr . eine

ich ſpäter noch zu ſprechen haben werde, erging Beſteuerung ſämtl. Tabakserzeugniſſe nach ihren

ſpäter eine AusfBeſt., die auch hier Plaß griff, Kleinverkaufspreiſen eingeführt iſt.

wonach der Entſchädigunganſpruch auch dann ent: Der § 91 dieſes Geſ. bringt analog dem oben

faut, wenn der Arbeitgeber ſeinen Arbeitern u . An: beſprochenen BierStG . ebenfađe die Beft., daß die

geſtellten eine andere Verdienſtmöglichkeit durch mehr als 1 Jahr im Tabakgewerbe u . den durch

Ümgeſtaltung ſeines Betriebes anbietetundhier: dieſes mitbeſchäftigten Gewerben beſchäftigt geweſe

von grundlo8 kein Gebrauch gemacht wird . Selbſt: nen Hausgewerbetreibenden , Angeſtellten u . Arbeiter

redend kann der Arbeitgeber dem Arbeiter zumuten, Unterſtüßungen bis zu einem Jahr aus der Reichs-:

etwa zur Vermeidungvon Entſchädigungsanſprüchen taffe erhalten ſollen ; Vorausſeßung iſt der Nach:

wo anderdhin überzuſiedeln, um dort eine neue Be- weiß , daß fie infolge dieſes Steuerő . innerh. der
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nächſten zwei Jahre nach ſeinem Inkrafttr. entw . Unterſtüßungsberechtigung lebt auch hier wieder

vorübergehend oder für längere Zeit arbeitslos auf , wenn troß beſten Willens aus körperl . Un

werden, ohne daß ſie anderweit entſpr. Beſchäf: vermögen eine Erſaßbeſchäftigung wieder aufgegeben

tigung finden können. Der Anſpruch auf die Ents werden muß oder aus ſonſtigen Gründen wieder

ſchädigung entſteht auch, wenn ein Beruf&wechſel verloren geht.

notwendig geworden oder wenn der Betrieb inf . .So ſehen wir alſo , wie die Schußbeft. für die

der SteuerGeſekbeſt. eingeſchränkt werden mußte. Arbeiter nunmehr auch für die Angeſtellten durch

Es ſei hier ſchon vorausgenommen, daß die ur: gearbeitet ſind, wo nicht die Not der Zeit , ſondern

ſprünglich vorausgeſehenen 2 Jahre Schuß aufwiſſentlich u. gew Nt durch Steuer . unmi tel:

3 Jahre i. F. 1922 erhöht worden ſind. bar Schädigungen der Arbeiter herbeigeführt wor :

Der Reichsrat hat für dieſe Entſchädigungen den ſind, die der Geſekg. durch die oben beſchrie

die näheren Beſtimmungen u . Bedingungen er- benen Schußbeft. zu mildern oder aufzuheben ver

laſſen, war jedoch von vornherein geſeßlich gebunden , ſucht hat. Die Vielgeftaltigkeit des im ſtändigen

die Entſchädigungen für den Fall eingetretener Fluß befindlichen Arbeiterſchußes der Kulturländer

Arbeitsloſigkeit auf nicht weniger als 3/4 Jahr des hat durch dieſe Maßnahmen Deutſchlands einen

entgangenen Arbeitsverdienſtes anzuſeßen . Die bel. Beitrag erhalten , der für die Zukunft einen neuen

Privilegierung für Kriegsteilnehmer u. Hilfsdienſt: Ausbau verſpricht, u . es iſt nur zu hoffen , daß

pflichtige für die Zeit ihres Dienſtes für das Va: / analog dieſem Arbeiterſchuß für unſere anderen
terland können in die Anwartſchaftszeit nicht ein- SteuerG . Möglichkeiten gefunden werden , die ent

gerechnet werden . ſpr . den Angeſtellten u. Arbeitern die Bevölkes

Unterm 12. Sept. 1919 ergingen nun Ausf.- rungsſchicht ſchüßen, die hier wiederum bedrohtoder

Beft ., die außerordentlich eingehend die Unter- in ihrer Eriſtenz dernichtet erſcheint. Ich denke

ftüßung der geſchädigten þausgewerbetreibenben hier vor allem an den Schuß der unehel. Mutter

u . Arbeiter im Tabakgewerbe u . den durch dieſes | im Einkommen Sto ., wie auch an unſeren ſchwer

mitbeſchäftigten Gewerben enthielten u . die dann ringenden Mittelſtand. Allerdings wird hier die

noch in der Bek . v . 22. Febr. 1921 endgültig Hilfe nicht ſo primitiv u . einfach ſein , wie ſie

gefaßt wurden . Durch die techn . Unterſchiede in muſtergültig geregelt erſcheint in den Arbeiterſchuß:

der Produktion iſt es verſtändlich, daß hier eine beſt. der VerbrSteuern.

eingehendere u. vielgeſtaltigere Regelung notwendig

war, als bei den Unterſtübungen bei der Rontins

gentierung im Brauereigewerbe. Handelte es fich

doch beim Produzieren des Bieres um ein zentral

organiſiertes Gewerbe mit einer feſt umriffenen Kleine Mitteilungen.

Zahl von Arbeitern u . Angeſtellten , während der
Erhöhung deß Sinies bei landw . Bacht. Die

größte Teil der im Tabakgewerbe ſtehenden Ge- Ausführungen Meßlers BayZFR . 1923 S. 13 möchte

werbetätigen ſich auf Heimarbeit u . Haudinduſtrie ich durch einige grundſäßl. Geſichtepunkte ergänzen ,

verteilt. Es würde weit über den Rahmen dieſer welche nach der amtl. Begr. des Entw zum RG. zur

Abhandlung hinausgehen , die ganzen AusfBeſt. Verlängerung der PShD.v .29. Juni 1922 ( Drucſ. Des

einer Kritik zu unterziehen . Ich kann nur die RT. 1920/22 Nr. 4187 ) nicht überſehen werden dür

Kernpunkte herauagreifen, ſoweit ſiewiſſenſchaft: fen. Die PSHO. iſt als ein Mittel gedacht, die

lich u . praktiſch ein beſ. Interefie haben. Vor Bodenpreiſe niedrig zu halten. Eine allgem . An

gleichung der Pachtentgelte an die Geldentwertung
allen Dingen war es nötig den Kreis der Unter:

(= GE.) iſt nicht bezweckt. Die GE. für ſich allein
ſtükungsberechtigten einzuengen , ſodaß nur der

genommen iſt in ihrer Wirkung nicht als eine offens
unterſtübungsberechtigt iſt, der unmittelbar mit bar ſchwere Unbilligkeit anzuſehen, es müſſen weitere

einem Betriebe für Tabatserzeugniſſe zuſammen: bef . Umſtände des Einzelfalls hinzutreten .') Die wirt=

hängt , allerdings unter Einſchluß des Kiſtenmachens Ichaftl. Gefeße, welche der GE. zugrunde liegen, ſind

u . Riſtenklebens. Ermeitert iſt der Kreis inſofern, nicht dieſelben, welche das Maß der Erhöhung

als auch der Hausarbeiter unterſtüßungsberechtigt des Pachtzinſe8 bedingen. Die an ſich ichöne

iſt, wenn er dieRoh-u. Hilfsſtoffe fich ſelber be- Formel MeblersFormel Meblers iſt deshalb leider nur mit

ſchafft hat u . auch einmal vorübergehend für eigene Vorſicht zu benüßen. Das PEA. muß zunächſt ges

Rechnung gearbeitet hat . Soweit ein ſelbſttätiger
nau prüfen, ob die Vorausſeßungen der Abf. III , IV

Gewerbetreibender vorübergehend nur als Lohn- zelnen Pachtvertrages u . feiner wirtſchaftl.Funktionen
des § 2 PScho. vorliegen . Sinn u. Zweck des ein

arbeiter beſchäftigt iſt, iſt er nur unterſtüßungs- | muß erforſcht werden. Dabei iſt zu beachten , daß in

berechtigt, ſoweit er nur Verdienſte als Lohnar: dem Verhältniſſe der gegenſeitigen Verpflichtungen

beiter aufweiſen kann . Auch hier ſind Angeſtellte auf beiden Seiten Verſchiebungen eingetreten ſind,

nur ſoweit unterſtüßungsberechtigt, als ſie nach die eine ichematiſche Anwendung des Prinzips

dem Ang VerſG . verſicherungspflichtig find. der Naturalpadt bei laufenden Verträgen ausſchließen .

Die Unterſtüßung wird nicht bewilligt, wenn
So hat ſich z . B. die Zinſenlaſt des Verpächters der

der § 254 BGB., wie oben beim BierSt6. aug.
GE. entſpr. vermindert, während ſeine Grundſteuer

geführt , finngemäß Plaß zu greifen hatte . Die ) A. M. Kammerd . in LZ . 1922 Sp . 627 '.



Beitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1923. Nr . 5 u . 6 . 63

verpflichtungen u. ſonſtigen Aufwendungen möglichers war vom HG. zunächſt hauptſächlich bei Bieferungs

weiſe ftärker geſtiegen ſind als ſelbſt der Preis der u . Wertverträgen zu entſcheiden, als die Schwierig.

Erzeugniſſe. Die beſonderen Verhältniffe keiten für Beſchaffung der Ware oder Herſtellung des

bei Pachtverträgen beruhen in ihrer großen Bedeu
Werts fich ſo gehäuft hatten, daß die Frage entſtand,

tung hauptſächlich darauf, daß ſich für den Verpächter
ob dem Schuldner unter den veränderten wirtſchaftl.

Berhältniſſen die Erfüllung noch zuzumuten ſei. Dieſe
die Aufwendungen u. Laſten ſtart vermehrt haben,

Frage wurde verneint für Lieferungen u . Leiſtungen ,
die nach dem Sinne des Vertrages u. auch nach den die nur noch mit unvergleichlich höheren Koſten u.

Hegeln einer ordnungsmäßigen Wirtſchaft aus dem Anforderungen inf. der veränderten Verhältniſſe zu

Bachtzins zu beſtreiten ſind. Solche Aufwendungen beſchaffen waren . Dagegen wurde bei bloßer Preiss

u. Laften find: 1. Die öffentl.- rechtl. Laften, insbeſ. ſteigerung das Recht, ſich vom Bertrage loszuſagen,

die Grund- u. Gebäudeſteuern (andererſeits die Leis
regelmäßig verſagt, falls nicht mit einer außerordentl.

ſtungen desPächters nach dem Getreidegeſ. v . 4. Juli
Steigerung der Preiſe eine außerordentl. Einwirkung

1922). 2. Verwaltungstoften : Aus der Verwaltung
auf die Verhältniſſe eines Vertragsteils verbunden

der Bachtung, ihrer Beaufſichtigung, Vertretung in
war, die für ihn geradezu ruinös zu werden drohte

(MGZ. 99, 259). Dementſpr. hat auch der Sen. in
öffentl. u . ſonſtigen Angelegenheiten gegenüber dem NGZ. 102, 98 bei einem langfriſtigen Aaufangebot

Staate, der Gemeinde, dem Heide, dem Gerichte uſw. eines Grundſtüds unter Berüdſichtigung der damaligen

3. Rüdlagen, die für Zeiten größeren Bedarfes immer bel. Bage die Bell. troß einer erhebl.Wertſteigerung

notwendiger werden, z. B. für Erneuerung von Mes des Grundſtück an das Kaufangebot für gebunden

liorationsanlagen oder Gebäuden , für Verſicherung
erachtet. Ingw . hat aber die Geldentwertung derartige

der Bachtgegenſtände. So kommt ein hervorragender
unaufhaltſame u. ungeahnte Fortſchritte gemacht, daß

bayer. Sadverſtändiger für den Fall, daß in einem
fich in Fällen, in denen die Leiſtungen vor Jahren

von den Parteien feſtgelegt worden ſind, oft ein un

beſtimmten Einzelfalle alle bel. Anhaltspunkte ver- erträgl . Mißverhältnis zw. Beiftung u . Gegenleiſtung

ſagen , zu folgender Klauſel: „ Als Pachtzins iſt für herausgebildet hat. Deshalb iſt das No. dazu über

jedes Tagwert der Betrag zu bezahlen, der dem Markt- gegangen, auch eine ſtarke Entwertung der in Geld

preiſe von 1 / Ztr. Roggen entſpricht. Als Preis des bebungenen Gegenleiſtung inf. einer außerordentl.

Roggens gilt der Durchſchnitt der Münchner Börſen- Verſchlechterung der Baluta u. U. als Grund zur

notierungen im Oft., Nov. u. Dez. del Badhtiabres. Verweigerung der Erfüllung anzuerkennen . Solen

Als Noțierungen kommen in Betracht die erſte des bei einem gegenſeitigen Bertrage regelmäßig Leiſtung

Monats überhaupt u . die erſte nach dem 15. des Mo
u . Gegenleiſtung nach dem Willen der Parteien als

gleichwertig gelten, ſo wird durch ein unvorherge

nats. Die 1 / Str. Roggen proTagwerk ſind unter ſehenes außerordentl. Sinken des Geldwertes die Ge

mittleren Verhältniſſen zu bezahlen . Sind die Vers ſchäftsgrundlage zerſtört, auf der die Parteien ihre

hältniſſe idlechter, dann kann man auf 1 3tr . Herunter- Berechnung aufgebaut haben , u. u . U ein ſolches

geben, ſogar auf 40-50 Pfund. Bei ſehr guten Boden- Mißverhältnis zw . Leiſtung u. Gegenleiſtung hervor

verhältniſſen ſind 2 Ztr., bei beſ. guten Bodenverhält- gerufen , daß der Vertragszweď vereitelt wird u . dem

niſſen 2 /1-3 Str . Roggen zu empfehlen. Der Werts Schuldner nach Treu 11. Glauben nicht zugemutet werden

meſſer Roggen empfiehlt ſich bei reinem Setreideland .
tann, gegen eine erheblich entwertete Gegenleiſtung

Bei Wieſenland wird für das Egm. ein Bachtzins von
noch eine vollwertigeBeiſtung zu machen ( RGZ. 103,

329). Denſelben Standpunkt hat auch der Sen. in

3-6 3tr. Heu verlangt." ähnl. Fällen eingenommen . Bei der erneuten Berh .

DOONat Dr. Baberſtumpf in München. wird zu beachten ſein, daß ſich die Bell. vom Bertrage

erſt losſagen dürfen, nachdem ſie dem MI. Gelegen

heit geboten haben, ſich der veränderten Sachlage

anzupaſſen. Nur wenn der Gegner bereits unzwei

Aus der Rechtſprechung.
deutig eine Erhöhung ſeiner Leiſtung abgelehnt hätte,

bedürfte es nicht noch einer Aufforderung. Die Bell.

haben bereits durch ihren Hilfsantrag in der Ber.:

Reichsgericht. inſtanz zu erlennen gegeben, daß ſie bereit ſind, die

Auſlaſſung zu erteilen, wenn die Gegenleiſtung des

A. Zivilſachen. Al . im Rahmen des Vertrages durch richterl. Ermeſſen

I.
angemeſſen erhöht wird . Behnt der Kläger eine ent

ſpr. Erhöhung des Kaufpreiſes ab, will er ſich auch

Losjagung von einem langfriſtigen Kaufangebot demvon den Betr . behufs Feſtſegung des angemeſſenen

wegen veränderter wirtſchaftl. Umſtände. Jn der not. Kaufpreiſes angerufenen richterl. Ermeſſen nicht unter

Verh . u . 13. Okt. 1913 machte die Erblaſſerin der werfen, ſo haben die Bell. das Hecht, ſich vom Ver

Bell. dem Al. ein Kaufangebot, wonacher das Recht trage loszuſagen . Das müßte zur Abweiſung führen

erhielt, ein þaus innerhalb 10 Jahren für 200 000 M (MÖZ. 103, 333 ; v. Nipperdey in DJB. 1922 ,

zu laufen. Der Kl. hat das Kaufangebot zu not. 659).“) (Urt. d . V. BS. v. 31. Jan. 1923, V 229/22 ).

$ rot. d . 26. Jan. 1920 angenommen . Die Erbl. der

Bell, verweigerte die Auflaſſung, weil das Angebot

durch die Veränderung der wirtſchaftl. Verhältniſſe II .

hinfállig geworden ſei. Der Ar. Flagte auf Auflaſ

jung . Die bell . Erben wurden vom 16. u. DUG.
Rauf nach Probe. Beweislaſt. Der Kl. hatte vom

verurteilt. Das RG. hob auf. Gründe : Das BerG .
Bell. ca. 10 000 kg Mineralölprodukt getauft u . vers

erachtet im Anſchluß an die Entſch. MGZ. 102, 98
langte im Wege der Wandelung Zurüdnahme der

den Einwand der veränderten Umſtände nicht für
Ware u. Rüdjahlung des Kaufpreiſes. Er behauptete,

durchgreifend, weil es ſich hier nicht um Lieferungen
er habe das Delprodukt zum Beizen gelauft ; der

handle, deren Beſchaffung nur mit unverhältnis
Befl. habe ihm erklärt, daß es ſich dazu eigne; das ihm

mäßig größeren Schwierigkeiten möglich ſei, als beim
übergebene Muſter habe auch gebrannt, während die

Bertragsſchluß vorau& gefekt wurde. DieſerStand
gelieferte Ware nicht brenne und als Heizöl wertlos

punkt wird mit Hecht bekämpft. Die Frage des
1) S. über dieſe Fragen neuerdings auch Sie hl bei Orucot

Müdtritts vom Vertrage wegen veränderter Umſtände 66 %. 140 f .

5609 n.
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ſet. Der Bell. leugnete, das Del als Beizöl verkauft

zu haben; er habe vielmehr vor Bertragsſchluß auss

drüdl. geſagt, er wille nicht, ob ſich das Produkt zu

Heizzweden verwenden laſſe, der Kl. fönne es probieren ;

die Lieferung entſpreche dem Muſter, ſo daß auch

dieſes nicht gebrannt haben fönne. Das BG. wies ab.

Auch die Rep . des Hl. wurde zurückgewieſen. Gründe :

Das BG . geht davon aus, daß der Stauf ein Kauf

nach Probe (Muſter) i . S. des § 494 BGB. ſei. Dem

iſt beizupflichten . Bei den Verh. hat der Bell. dem

Al. eine Probe des verkauften Mineralölproduktes

übergeben . Auf ſie nehmen die Verkaufsbeſtätigungen

Bezug. Die Ware mußte alſo der Probe entſprechen .

Der Bekl. will das nur beſchränkt gelten laſſen . Ein

Einſtehen dafür, daß dasMineralölprodukt zum Beizen

geeignet ſet, lehnt er ab, da er vor Bertragsſchluß

dem Kl. geſagt habe, er wiſſe nicht, ob ſich das Produkt

zum Heizen verwenden laſſe, der Kl . fönne es probieren .

Darauf habe der Ml. erwidert, es werde ichon gehen,

u . den Kauf geſchloſſen , 3ſt dieſe Darſtellung des Bell .

richtig, ſo haftet er nicht dafür, daß ſich das Del zum

Beizen eignet, mag auch die Probe gut gebrannt haben .

Eine Gewähr dafür, daß die Ware in dieſer Hinſicht dem

Muſter entſpreche, iſt dann ausgeſchloſſen worden .

Der Probe würde inſoweit nach dem beiderſeits er

klärten Parteiwillen keine Bedeutung zukommen. Der

Al. beſtreitet aber das Vorbringen des Bell. u . be

hauptet ſogar, der Bell. habe ausdrüdlich geſagt, das

Mineralprodukt eigne ſich zum Beizen . Hierfür er

achtet das BG. den Al. als beweispflichtig. Das iſt

irrtümlich . Jſt ein Kauf nach Probe (Muſter) ge

ſchloſſen , ſo ſind die Eigenſchaften der Probe (des

Muſters) zugeſichert, d . 5.grundfäßlich alle Eigenſchaften,

die nach Treu u . Glauben unter Berüđſichtigung der

Verkehrsſitte als weſentlich zu gelten haben. Wenn

der Vert. demgegenüber eine beſchränktere Bedeutung

des Muſters behauptet, wenn er geltend macht, daß

für beſtimmte Eigenſchaften des Muſters ſeine Haftung

ausgeſchloſſen ſei, ſo trifft ihn dafür die Beweislaſt

(ZW. 1910, 93814). Der Al. braucht alſo teine bes

ſondere mündl . oder ſchriftl. Zuſage des Bekl. zu

beweiſen, weshalb es unerheblich iſt, daß die Beſtä

tigungen des Vertrages nicht von Heizöl, ſondern nur

von einem Mineralölprodukt ſprechen . Er genügt

ſeiner Beweispflicht, wenn er dartut, daß das ihm

ausgehändigte Muſter zu þeizjweđen brauchbar war.

Solche Brauchbarkeit ſtellt einenach allgem . Auffaſſung

weſentl. Eigenſchaft dar. Sie muß daher als eine

zugeſicherte Eigenſchaft der Ware gelten , ſofern nicht

der Bekl . eine abweichende Abrede, einen Ausſchluß

ſeiner Gewähr, nachweiſt. (Urt. des III . ZS. D.

26. Sept. 1922 , III 647/21 ) .

wurde zurüdgewieſen. Gründe: Das Bu . läßt

ſich rechtl . nicht beanſtanden. Einwandfrei legt das

BO. dar, daß der sl. bei dem Unfalle fich nur eine

Ausrentung des rechten Hüftengelentes jugezogen

habe u. daß Anhaltspunkte für die Annahme eines

gleichzeitigen Pfannenrandbruches oder einer anderen

Komplikation nicht vorhanden ſeien . Die auf Schentel

halsbruch lautende Diagnoſe des Bell. war daher

ebenſo wie das ihr eniſpr. Þeilverfahren unrichtig.

Bei rechtzeitiger Feſtſtellung der Luration hätte eine

andere Behandlung Plaß greifen, d . h . es hätte eine

Einrenkung auf unblutigem oder operativem Wege

vorgenommen werden müſſen . Daß fie gelungen wäre

u. dem Kl. einen beſſeren Heilerfolg gewährlı iſtet

hätte, ſieht das BG. auf Grund der Beweisaufnahme

als unzweifelhaft an. Mit der Ablehnung des An

trags auf Vernehmung weiterer Sachverſt. hält es ſich

daher völlig im Rahmen der $8 286, 404 ZPO. Sind

daher alle Vorausſeßungen für den urſächl. Zuſammen

hang zw . einer förperl. Schädigung des M. u . der

irrigen Diagnoſe gegeben, ſo fragt ſich nur, ob dieſe

dem Bell. zum Verſchulden gereicht. Auch das bejaht

das BG. Es findet eine Fahrläſſigkeit darin, daß

der Befl. fich auf die äußere Unterſuchung beſchränft

u . verſäumt habe, zur Kontrolle der Richtigkeit ein

Röntgenbild anzufertigen . Dem iſt beizutreten .

Der Rev. iſt nur zuzugeben, daß dem Bell. Milde

rungsgründe zur Seite ſtehen, ſie entlaſten ihn jedodi

nicht völlig. Dem Bell . , deſſen Tüchtigkeit u . Gewiſſen

haftigkeit auch von dem Kl. nicht beſtritten wird, iſt

es zugute zu rechnen , daß es ſich beidieſem um einen fog .

atypiſchen Verrenkungsfall handelte, deſſen Symptome

mit denen eines Schenkelbruches leicht zu verwechſeln

waren . Auf einen ſolchen deutete die Berkürzung

des Beines, feine Auswärtsſtredung u . die von dem

Beklagten feſtgeſtellten Geräuſche ( Strepitation ), wäh:

rend die für regelmäßige Lurationsfälle charakteriſtiſche

„federnde Fixation “ fehlte. Dazu kommt, daß bei

Perſonen in dem Alter des MI. Schenkelhalsbrüche

ebenſo häufig wie Şüftgelenfverrenkungen ſelten find.

Deshalb iſt davon auszugehen , daß der Bell . auf

Grund des äußeren Befundes der Ueberzeugung war

u. ſein durfte, es liege ein Schenkelhalsbruch vor. Der

Krante aber, der ſeinen Körper einem Arzte zur Sei

lung anvertraut, der alſo nicht ſelten ſeine ganze Zu

kunft u . ſein Lebensglüđ in deſſen Hände legt, darf

verlangen, daß dieſer alle, auch entfernte Berleßungs

möglichkeiten in den Streis ſeiner Erwägungen sieht

u . auchmit ſeltenen , aber doch immerhin vorkommenden

und in der Wiſſenſchaft bekannten unregelmäßigen

Erſcheinungsformen eines Krankenbildes rechnet.Steht

dem Arzte daher eine Erkenntnisquelle zu Gebote,

welche auchdie legteren dem menſchl. Auge untrüg

lich zugänglich macht, ſo hat der Kranke, namentlich

wenn deren Benupung teine erhebl. Schwierigkeiten

bietet , von bef . gearteten Ausnahmen abgeſehen uns
bedingt Anſprud darauf, daß der Arzt ſie nicht des

halb zurüdweiſe, weil der äußere Befund die regels

mäßigen Merkmale einer beſtimmten Krankheitsform

zeigt u . deshalb nach ſeinen bisherigen praktiſchen Er

fahrungen auch mit Sicherheit auf dieſe ſchließen läßt.

Jn dem mit den modernſten þeilmitteln ausgeſtatte

ten Krankenhauſe hatte der Befl . einen Röntgenappa

rat zur Verfügung. Ein Röntgenbild aber hätte die

wahre Natur der Verleßung Pofort flargeſtellt u .

den Arzt wie den Patienten vor verhängnisvollen

Ueberraſchungen bewahrt. Der Bell. hat offenbar an

ſolche nicht gedacht u . deshalb dem äußeren Befunde

allein vertraut u . ausſchlaggebende Bedeutung beiges

meſſen. Er mußte ſich ſagen , daß die Geh- u. Bewe

gungs- u. damit auch die Erwerbsfähigkeit des MI.

ganz oder teilweiſe auf dem Spiele ſtehe. Daher wäre

es vorſichtiger geweſen , feine an ſich wiſſenſchaftlich

begründete , aber die Möglichkeit atypiſcher Fälle nicht

ins Auge faſſende Diagnoſe einer Nachprüfung durch

5596
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Haftung des behandelnden Arztes wegen Nichtauf

nahme eines Röntgenbildes . Der 65 jahrige Kläger

ſtürzte im März 1916 beim Aufſteigen auf eine

elektr. Straßenbahn u. wurde geſchleift. Im ſtädti

ſchen Krankenhaus wurde er von deſſen Direktor Dr.

H. behandelt, der einen Bruch des rechten Schenkels

halſes annahm u , darnach ſeine Anordnungen traf .

Uus dem Krankenhauſe entlaſſen, erlangte er ſeine

volle Gehfähigkeit nicht wieder. Sein rechtes Bein

iſt verkürzt, das Stehen auf ihm ohne Stüße un

möglich u . feine Bewegungsfreiheit beſchränkt. Der

Kl. verlangte nun von Dr. M. als Betl. Schadenser:

ſaß durch Zahlung einer Rente u . eines Schmerzens,

geldes, indem er geltend machte, es hätte nicht ein

Bruch des rechten Schenkelhalſes, ſondern eine Ver

renkung des rechten Hüftengelenkes vorgelegen ; daß

der Befl , das nicht erfannt habe, ſei auf die ſchuld

hafte Unterlaſſung der Aufnahme eines Röntgenbildes

zurüđzuführen. Dieſer Anſpruch wurde dem Grunde

nach für berechtigt erklärt. Die Reviſion des Bell.
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dasunfehlbare Röntgenbild zu unterziehen. Das Ver- Einräumung des BAR. in einer Urkunde ſprachen zur

ſchulden, das in der Nichtaufnahme eines ſolchen liegt, nächſt für die Einheitlichkeit des Vertrages. Daß das

iſt bei den für die Annahme eines
Schenkelhalsbruches VKN, ſich auf das Grundſtüď bezieht u . nicht auf das

u. gegen die einer Verrenkung (prechenden Anzeichen Dokal, wenn auch nicht ausdrüdlich das Grundſtüđ,

ſowie beider Ueberlaſtung des Bell, u. dem Mangel ſondern „ die Wirtſchaft“ als Gegenſtand des BAR.

an geſchultem Hilføperſonal freilich nur gering, aber wie der Miete genannt iſt, hat das Ber6. im Wege

auch ein nur ſehr geringes Berſehen des behandeln- der Auslegung feſtgeſtellt. Für die Annahme der Mev. ,

den Arztes genügtnach den Vorſchriften des BOB. , daß das BAR. hätte geteilt u. die Ausübung auf das

um deſſen SHEPflicht zu begründen, wenn es eine Bolal hätte beſchränkt werden können, bietet der Ver

Geſundheitsſchädigung zur Folge hat. (Urt. d . III . ZS. trag nicht den geringſten Anhalt. Da der BB. auf

d . 22. Dez. 1922, III 143/22) .

5 Jahre eingegangen , das VAR. aber nur auf 1 Jahr5603

eingeräumt war, ſo mußte mit dem Berkauf des Grund
ſtüds an einen Dritten zu einer Zeit gerechnet werden ,

IV.

als das BAR. der KI. erloſchen war. Für dieſen FallGin Recht anf Wiederlauf eine Grundſtüde geht iſt die Räumung des Grundſtüds durch die Kl. binnen

nicht dadurch verloren , daß es lange Jahre hindurch nicht 2 Monaten vereinbart. Auch der þinweis der Mev .

anègeübt wird. Der Richter tann nicht nach Treu u . darauf, daß esfich hier um ein einſeitiges Recht der

Glauben ſelbſt eine Friſt für die Ausübung beſtimmen. St. handle, nicht um gegenſeitige
Berbindlichkeiten , iſt

Nach Anſicht des Bero. ſteht den Kl. ießt fein Recht unerheblich , da der Formzwang des § 313 BGB . fich

aus der Vereinbarung der
Rückübertragung mehr zu. Die auf ſämtl . Abreden erſtreďte. Lag eine vertragl. Eins

Bereinbarung ſolle 1903 getroffen ſein ; die Klage ſei heit vor, jo bedurfte das geſamte Mechtegeſchäft dieſer

erft 1920, alſo nach 17 Jahren erhoben worden . Selbſt Form wenn auch nur für eine der Abreden eine beſ.

wenn man in dem jahrelangen Nichterheben ihres Form zu wahren war, (NGZ. 97, 219; 103, 381 ) .

Anſpruos teinen ſtillſchw . Verzicht erbliden wollte, Da die Einräumung des VAN. an einem Grundſtüđ

verſtoße es gegen Treu u. Glauben , daß die MI . nach nach feſtſtehender Rechtſpr. der gerichtl. oder notariellen

17 Jahren noch mit ihrem Anſpruch hervortreten. Es Form bedarf, ſo unterlag hier der ganze Vertrag der

würde eine
Rechtsunſicherheit, bef. auch im şinblid

Formvorſchrift des § 313 BGB. Zu demſelben Er

auf die Grundbücher herbeiführen , wenn man den Al. gebnis würde man auch gelangen, wenn in den Beſt.

heute noch das Recht zubilligen wollte, auf Grund der des Vertrags nicht die Einräumung eines VAN., ſondern

vor 17 Jahren getroffenen Vereinbarung die Rüd- die Begründung eines Anlaufsrechte für die Atl. zu

übertragung des damals verkauften Grundſtücks zu erbliden wäre; denn ſowohl der Offertvertrag, wie

verlangen . Sie hätten dies Recht ſpäteſtens innerh. auch der bloße Vorvertrag über den Verkauf eines

5–10 Jahren geltend machen müſſen . Aber Grundſtüd's find der in § 313 BGB.
vorgeſchriebenen

die
Ausführungen des Berg. fönnen die ange- Form unterworfen. (Urt. d . V. 35. vom 11. Nov.

fochtene Entſcheidung nicht tragen. Dieſe Än- 1922, V 146/22 )

nahme iſt willkürlich u. ohne geſeßl. Grundlage. Der
Hinweis auf die Hecht unſicherheit, namentlich hins

fichtlich der Grundbücher, iſt unzutreffend. Nach $ 900

VI .BOB . erwirbt, wer als Eigentümer im Grundbuch
Beſchädigung durch eine

Startſtromanlage.
Prima

eingetragen iſt, ohne das Eigentum erlangt zu haben , facie -Beweis. Umfang der Sorgfaltepflicht dee Unter

dieſes erſt nach 30 Jahren,
vorausgeſeßt, daß er nehmers. Nach der Feſtſtellung des Berg . hat ſich der

während dieſer Zeit das Grundſtüc in Eigenbeſit Unfall dadurch ereignet, daß der eine der unter der

gehabt hat. Ebenſo kann das
Wiederkaufsrecht bei

Startſtromleitung
angebrachten

Telephondrähte inf.

Grundſtüđen nach§ 503 BGB. 30 Jahre lang nach des ſtarten ruďweiſen Zuges , den der im Boden ge

Bereinbarung des Vorbehalts
ausgeübtwerden, wenn loderte, im Winde hin- u . herſchwankende

Maſt aus

für die Ausübung keine Friſt beſtimmt iſt. Zutreffend übte, gerriß u . daß das hierbei
emporſchnellende

Draht

macht die Rev. geltend, daß auch das
vertragsmäßige ende ſich über den einen

Startſtromdraht
ſchlang, von

Müdtrittsrecht keiner Verjährung
unterliegt, daß viel- wo es zur Erde herabhing. Mit dieſem ſtart geladenen

mehr das Erlöſchen des
Rücktrittsrechts

von dem an- Ende des
Telephondrahts iſt dann an einem ſpäteren

deren Teil nach § 355 BGB. nur dadurch herbeige- Tage der Ehemann u . Vater der Kl. in Berührung ge

führt werden kann, daß er dem Berechtigten für die kommen, was ſeinenTod zur Folge hatte. Eskönnte
Ausübung eine angemeſſene Friſt beſtimmt. Ein Ver- zweifelhaft ſein , ob ein urſächl

Zuſammenhang i. S.

ſtoß gegen Treu u. Glauben konnte daher nicht darin des § 836 BOB . ( Tötung durch Ablöſen von Teilen

gefunden werden, daß die Kl. mit ihrem Anſpruch auf des Werts “ ) gegeben iſt, infofern nicht die bewegend
Müdübertragung erſt nach 17 Jahren

hervorgetreten
wirkende Kraft der Ablöſung ſelbſt (das Herabfallen

find. (Urt. d . V. 35. d . 4. Nov. 1922, V 118/22 ). des Drahtes ), ſondern erſt die ſpätere Berührung mit

dem ſeit Tagen
herabhängenden , längſt zur Ruhe ge

V. kommenen Draht die Verlegung herbeigeführt hat.

Die Frage kann aber auf ſich beruhen, da die Entſch.Bachtung einer Wirtſchaft mit Einräumung eines auch aufrecht zu erhalten iſt, wenn man an Stelle des

Bortaufdrechie. Einheitlichleit des Vertrags. Nach $ 836 BGB . den § 823 BGB. anwendet . Es handelt

der Auffaſſung des Berg . ſtand die Pachtung der ſich im weſentl . um die Frage, ob die Befl., welche

Wirtſchaft in ſo engem innerem
Zuſammenhange mit die Leitungsanlage im Beſit u . zu unterhalten hatte,

der Einräumung des Vorlaufsrechts (= BAR ), daß der Vorwurf eines Verſchuldens trifft. Daß ihr in

beide
Vereinbarungen voneinander abhängig waren. dieſer Hinſicht der

Entlaſtungsbeweis nicht nur im

Das VAR. wäre nicht ohne den Abſchluß des Pacht- Falle des § 836 BGB., ſondern auch bei Anwendung

dertrags ( = PV .) eingeräumt worden u. umgekehrt des § 823 BOB anzuſinnen iſt, folgt aus dem ans

wäre dieſer nicht ohne Gewährung des VAR . zuſtande erkannten Rechtsgrundſaß, daß, wenn der Kl. den ord

gekommen. Der Beſtand des PV. ſollte durch das nungswidrigen Zuſtand einer für die öffentl. Sicher

Beſtehen des VAR . im erſten Pachtjahr bedingt ſein . heit bef. gefährl. Anlage nachgewieſen hat, deſſen Bes

Die Ángriffe der Mev . dagegen ſind nicht gerechtfertigt. ſtehen eine tatſächl. Vermutung für die Verſäumung

DieEinräumung des VAN. war nach den vom DLG. der Verkehrsſorgfalt ichafft u . der Verpflichtete ſeiner

gebilligten Ausführungen des LG . ein weſentl . Bes ſeits nachweiſen muß. daß er ſeiner Verkehrspflicht

ſtandteil der
Vereinbarungen. Schon die Zuſammen- genügt habe. Der

Entlaſtungsbeweis erſchöpft ſich

faſſung der Abmachungen über die Vermietung u . die nicht in dem Nachweis einer ſorgfältigen Auswahl

1
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der zur Beaufſichtigung der elektr. Leitung beſtellten darf (88 903, 1004 BGB.). Nicht zu erörtern iſt das

Perſonen. Bielmehr hat die Bell. darzutun , daß ihre gegen , a) der Fall, daß eine Gemeinde ein folges

vertretungsber
echtigten Organe die ihnen beſ.oblies Verbot in Ausübung obrigkeitl. Aufgaben, etwa der

gende Pflicht der Aufſicht über ihre Angeſtellten u. Geſundheitspoli
zei oder der Sorge für die Drdnung

deren Dienſtverricht
ung

erfüllt haben. Der Inhalt u. des Verkehrs erläßt; denn die Al. gründet ihren Ans

Umfang dieſer Aufſicht&pflicht iſt zutreffend dahin be- ſpruch nur auf ihr Eigentum ; b) der Fall, daß einer

ſtimmt worden , daß die Bell. vor allem für eine ver- Gemeinde auf Grund eines bef. Hechtsgrund
es

ein

waltungstechniſ
ch einwandfreie Organiſation hinſichtlich Adeinrecht hinſichtlich des Gräberſchmude

s
guſteht ;

der Prüfung der Leitungen zu ſorgen hatte, wodurch denn ein ſolches iſt nicht behauptet; c) die Frage, ob

die unbedingt erforderl. ſtrenge Üeberwachung des der Friedhofseige
ntümer fünftige Grabſtellen

erwerber

Drahtneges, die Berhütung von Drahtbrüchen u. die vertraglich in der Auswahl desGärtners beforänken,

alsbaldige Wiederherſtel
lung vorkommender Brüche ges ſie zur Üebertragung der Schmuđarbeite

n
an die

währleiſtet worden wäre. Die von der Bell. angebotenen Friedhof@ gärtnerei verpflichten darf, oder ob aus beſ .

Entlaſtungsbe
weiſe

hat der Der mit Recht als uns zwingenden Gründen, etwa wegen einer ſonſt nicht bes

zulänglich bezeichnet. Nach den Feſtſtellungen war der hebbaren wirtſchaftl. Not der Gemeinde hinſichtlich

Telephondrah
t längere Zeit vor dem Unfall geriſſen , der Erhaltung des Friedhofs, auch die bisherigen

hat währenddem in gefahrdrohend
em Zuſtand herabs Grabſtellenin

haber dazu angehalten werden können ;

gehangen u. durch Berührung mit Maſt 3 vielfach elektr. denn auch in dieſer Richtung iſt von der Al . niots beis

Ladungen, auch eine Ankohlung des Maſtes hervor- gebracht. Die Zuläſſigkeit des Rechtswegs unterliegt

gerufen . Die Befl. hat es auch an einer Aufklärung feinem Dedenfen . Die Entſcheidung iſt darauf ab

darüber fehlen laſſen , was aufdie Meldung des Zeugen zuſtellen , ob nach dem bürgerl. Nechte aus dem bloßen

M. über die von ihm bei Maſt 3 beobachteten Ents Eigentum am Friedhof das von der Al . verlangte

ladungen geſchehen iſt. Es begegnet teinem Rechtsbes Verbot zu rechtfertigen iſt . Die Erwägungen in dem

denken, wenn der Berx . angeſichts dieſes Sachverhalts Urt. des IV. ZS. v. 12. Nov. 1883 (IV . 474/83) bes

die unter Beweis geſtellten Behauptungen als uners ruhen auf dem preuß . AlglG. u. lommen nicht in

heblich bezeichnet, wonach der mit der Leitung der Ges Detracht.ſchäftsſtelle beauftragte Betriebsingenie
ur

die Betrieb8- Nach 903 BGB. darf die Atl. als Eigentümeri
n

monteure angewieſen habe, regelmäßig in kurzen andere von jeder Einwirkung ausſchließen , ſoweit nicht

Zwiſchenräum
en

Neviſionen vorzunehmen , er auch ſelbſt das Gef.oder Hechte Dritterentgegenſtehe
n. Grundſtüce,

wegen ordnungsmäßi
ger Ausführung des Auftrags die einem öffenti. Zwede dienen , unterliegen den pri

Stichproben gemacht habe u. die Weiſungen befolgt vatrechtl. Vorſchr. nur inſoweit, als nicht die Beſtims

worden ſeien . Denn die Neviſionen haben tatſächlich mung zu dem öffentl. Zwede deren Anwendung ents

in unregelmäßig
en Zwiſchenräume

n
, bis zu einem gegenſteht. Daher iſt bei Friedhöfen das Recht des

Monat ſtattgefunden , was mit recht vom Berk . als Eigentümers durch den öffentl. Zweď inſoweit be

nicht ausreichend angeſehen u . der Bekl. zur Laſt ges chränkt, als es dieſer Zwed fordert. Der öffentl. Zwed

legt worden iſt. Für die Anwendung des § 823 BGB. umfaßt alles , was nach Sitte, Religionsgeb
rauch

u.

iſt es gleichgültig, ob die Gerrichtung u. das Herabs Herkommen üblich iſt (RGZ. 100, 213) . Soweit dieſe

fallen des Drahtes durch äußere Einflüſſe oder durch Beſchränkung nicht entgegenſteht, kann allerdings der

die Einwirkung Dritter, etwa durch Diebe, herbeigeführt Eigentümer des Friedhofs die Vornahme gewiſſer

worden iſt. In beiden Fällen bleibt die aus der Nicht- Handlungen auf dem Friedhofe, ſei es allgemein , ſei

beſeitigung des gefahrbringen
den Zuſtands erwachſende es beſtimmten Perſonen , namentlich Gewerbetreib

enden

Haftung der Bell. die gleiche. (Urt. d. IV. ZS. v . unterſagen ; daran hindertihn auch die Gewerbefreihe
it

5. Okt. 1922, IV 72/22 ).

nicht; f. NOZ. 23, 22 ; 42, 51; 100 , 214 ; 101, 289 ;wo dies insbeſ. hinſichtlich der Leichen beſtatter aus

VII .

geſprochen iſt, ſofern der Friedhofsei
gentümer jederzeit

eine zur ordnungsmäß
igen Ausführung der Beſtattung

Kann eine Gemeinde als Gigentümerin eines Fried: bereite u . fähige Perſon ſtellt (NGZ. 42, 57 ) ; dabei

hofes Gewerbetrei
benden die gewerbsmäßi

ge Ausübung iſt aber ſchon in RG3.100, 215 vorausgeſeßt, daß

der Grabyflege u. anderer gärtneriſche
r Arbeiten alle berechtigten Anſprüche der Angehörige

n an eine

auf dem Friedhofe unterſagen ? Die Gemeinde hat friedhofsmä
ßige Beſtattung gewährleiſt

et ſind. Für

die Bewirtſchaf
tung des Friedhofs, insbeſ. die Pflege den Fall einer Beeinträcht

igung des Eigentums gibt

der Gräber in eigene Verwaltung genommen u. $ 1004 dem Eigentümer das Recht, auf Unterlaſſu
ng

öffentlich bekannt gemacht, daß ſie in Zukunft alle au tragen, ſofern weitere Beeiträchti
gungen zu beſorgen

Grabpflege zu den tarifmäßig
en Gebühren ſelbſt über- ſind. Wird die ſtörende Handlung von einem Beauf

nehme u . die gewerbsmä
ßigeAusübung von Grabpflege tragten vorgenomm

en, ſo tann die Unterlaſſung
sklage

ſowie von ſonſtigen gewerbl. gärtneriſche
n Berrich auch gegen ihn erhoben werden, wenn von ihm weitere.

tungen auf dem Friedhofe durch andere Perſonen als Beeinträcht
igungen drohen . Dieſe Vorausſegun

g
iſt

ihre Friedhofsgär
tner unterſage. Dem beli. Gärtnerei- in der Perſon des Bell. erfüllt, inſoweit er im Auf

beſißer iſt dieſes Verbot zugeſtellt worden. Die Kl . trage von Grabſtellen
inhabern gärtneriſche Arbeiten

hat auf Grund ihres Eigentums nach $ 903 BOB. ſeine ausgeführt hat u . auchferner gewerbsmäßi
g ausführen

Derurteilun
g verlangt, bei Vermeidung einer Geld : will. Der Anſpruch der AI. iſt aber gemäß § 1004

ſtrafe auf dem Friedhofe keine gewerbsmäß
igen Erd- u. Abſ. 2 ausgeſchloſſ

en , ſoweit ihm das Gej. oder Rechte

gärtneriſche
n Arbeiten vorzunehm

en, insbeſ.die Jnſtand- Dritter entgegenſteh
en (§ 903). Da der Bell. die

ſeßung, Ausſchmüd
ung uſw., von Gräbern nicht auszu- Arbeiten nur im Auftrageder Grabſtelleni

nhaber vor

führen. Der Bell.beanſpruch
tnur die Befugnis, gärtne- nehmen will, ſind für das Unterſagungs

verlangen die

riſche Arbeiten , wie das Einpflanze
n von Blumen,Töpfen Rechtsbezieh

ungen zw . der Al. u . den Auftraggebern

uſw. im Auftrage der Angehörige
n Begrabener vors maßgebend derart, daß ſich der Befl . darauf berufen

zunehmen , u . will auch nur zu ſolchen Zwedenden kann, daß die Kl. ſeinen Auftraggebe
rn gegenüber ſeine

Friedhof betreten haben . Das DLG . hat die Klage Tätigkeitdulden muß u . daherihm dieſe nicht unter

abgewieſen . Die Hev. blieb erfolglos.

ſagen darf. Die Entſcheidun
g

hängt alſo davon ab,

Gründe : Der Streit betrifft nur die Frage, welche Hechte den Auftraggebe
rn

gegenüber der kl.

ob der Bell . gärtneriſche Arbeiten im Auftrage von hinſichtlich des Gräberichm
udes

nach dem Bertrage

Angehörigen der Begrabenen auf dem Friedhofe ge- zw . ihnen zuſtehen . Dabei konnte das DLG. dahin :

werbsmäßig vornehmen darf, oder ob die Kl. fraft geſtellt laſſen , wie dieſer Vertrag rechtlich zu beurs

ihres Eigentums ihm eine ſolche Tätigkeit unterſagen teilen, namentlich ob er etwa der Miete zu unterſtellen

n .
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1

iſt. Es genügt ſchon die
Feſtſtellung: bei dem Swede Urt . des IV. ZS . v . 19. Jan. 1920 IV 343/194) nicht

des Friedhofs, als dauernde Ruheſtätte der Toten zu entgegen, da es ſich dort um volljährige, jedenfalls
dienen, an welcher deren Andenfen gepflegt werden erwachſene u. nicht mehr wartungs- u.

erziehungsbe
ſol, ſei der Bertrag nach der

Verkehrsanſchauung, dürftige Kinder beider Parteien gehandelthat. (Urt.
insbeſ. nach Sitte u .

Bertommen , dahin auszulegen, d. V. ZS. v . 9. Dez. 1922, V 198/22 ).

daß die
Angehörigen die Gräber ſo pflegen u. ſchmüden

dürfen, wie es ihrem Geſchmad oder der Vorliebe
der Toten für beſtimmte Blumen uſw. ſowie ihrem

IX .

Bietătsgefühl für den Toten entſpricht. Aus dieſem
Bertragsinhalt folgt die Befugnis der

Grabſtellenin- Kann bei Verlauf eines Grundſtüds der fortgeſ.

haber ,nicht nur die zum Schmuce beſtimmten Blumen
Gütergemeinſchaft der überlebende Ehegatte wirtſam die

und Pflanzen dort zu erwerben, wo ſie ihrem Ge- Þaftung dalür übernehmen, daß die Kinder den Ber

ichmade u. ihrem perſönl. Empfinden entſprechen, trag geuehmigen? Mit Recht belämpft die Rev. die
ſondern auch die

Ausſchmückung durch einen Gärtner von den Vorinſt

. vertretene Auffaſſung, daß die Bekl.

ausführen zu laſſen , deſſen Geſchid u . Kunſtfinn fie die Haftung für die
Genehmigung ihrer Kinder nicht

vertrauen . Die Urbeit der Kunſt- u.
Handelsgärtner wirljam habe übernehmen können, weil das gegen die

erſchöpft ſich nicht in der Aufzucht der Pflanzen ; fie guten Sitten verſtoße. Ein ſolcher Verſtoß würdevor
umfaßt auch die Auswahl des Plaßes für ihre Ein- liegen, wenn die Parteien in

argliſtigem
Einvernehmen

pflanzung u . ihre Anordnung, die in vielen Fällen
zuſammengewirkt hätten , um die Kinder der Bell. durch

außerhalb des Friedhofs, fachgemäß nicht getroffen die im Falle der
Nichtgenehmigung des

Kaufvertrages
werden kann. Die Ki. meint, es ſei nicht einzuſehen, aus der Haftungder Bell. an ſich

erwachſende Geſamt.
weshalb ihre Friedhof@gärtnerei nicht imſtande ſein

gutøverbindlich leit zur Erteilung der
Genehmigung zu

ſolle , die Arbeiten an Ort u. Stelle
ſachgemäß nach nötigen, u . wenn ſie unlautere, die Kinder ſchädigende

den Wünſchen der
Grabinhaber oder den Entwürfen Zwede verfolgt hätten. Solches iſt aber nicht feſt

der von ihnen
beauftragten Gärtner

auszuführen. geſtellt. Darin allein , daß die Entſtehung einer ſolchen

Sie überſieht aber, daß esden
Angehörigen freiſtehen

Geſamtgutsverbindlichkeit u. u. einen Drud auf die
muß, ſich bei der Auswahl u . der Anordnung der

Willensentſchließung der Kinder ausüben könnte, iſt
Bilanzen auch an Ort u. Stelle des Rates eines kein

Sittenverſtoß zu finden. Jnſoweit in
Schrifttum

Gärtners zu bedienen, zu dem fie Zutrauen haben, u . Nechtſpr. (Staudinger BGB.§ 1445 Anm. 6, Bindes

u . daß der Gärtner
fachgemäßen Rat vielfach nur wird mann = Sörgel BOB. § 1445 Anm .; SeuffArch. 62

erteilen können , wenn er nichtdarauf angewieſen bleibt, Nr. 233 ; NDLG. 15 , 407 ) eine
abweichende Auffaſſung

außerhalb des
Friedhofs Vorſchläge zu machen oder vertreten wird, iſt ihr nicht

beizupflichten . In Frage
Entwürfe

anzufertigen, ohne deren Wirkung an Ort tommen könnte nur , ob die
Uebernahme der Haftung

u . Stelle
nachzuprüfen. Es liefe auf eine nicht zu für die

Genehmigung der Kinder gegen ein gefeßliches
rechtfertigende Belaſtung der

Angehörigen hinaus, Verbot verſtößt u. daher gemäß§ 134 BGB. nichtig
wenn dieſe neben dieſem Gärtner, nur zum

wirtſchaftl. iſt mit Rüdſicht darauf, daß fie an ſich einen Drud
Nugen des Friedhof&

eigentümers, zur
Ausführung auf deren

Willensentſchließung ausüben kann. Allein

der rein
handwerksmäßigen Arbeit des

Einpflanzens auch das iſt zu verneinen.
Allerdings iſt bei der

noch Angeſtellte der
Friedhofsgärtnerei hinzuziehen fortgeſ.

Gütergemeinſchaft die Befugnis des überleben
müßten. Eine Schranke findet das

Ausſchmüdungs- den Ehegatten zur Verfügung über ein zu dem Geſamt

recht der
Angehörigen allerdings darin , daß keine gute

gehörendes Grundſtüc fowie zur
Eingehung derBeranſtaltungen getroffen werden dürfen, diedie Ordnung

Verpflichtung zu einer ſolchen Verfügung wegen der

u. Würde des Orts oder die
berechtigten

Empfindungen erhebl. wirtſchaftl. Bedeutung des
Grundbefizes gemäß

anderer
Grabſtelleninhaber verleßen . Daß aber der S $ 1445, 1487 BGB.

beſchränkt; er bedarf zu ſolchen

Bell. jemals ſo gehandelt hätte oder derartige Hand-
Rechtsgeſchäften der

Einwilligung der
anteilsberechtigten

lungen von ihm zu befürchten wären , hat dieKl. nicht
Ablömmlinge. Daß aber die Freiheitder

Entſchließung
behauptet,

ebenſowenig Bedenken gegen ſeine Perſön- der
Abkömmlinge bei der Erteilung oder

Verweigerung

lichfeit oder die Art ſeiner gewerbl.
Betätigung er- dieſer

Zuſtimmung in weiterem Umfange geſchüßt ſein

hoben (wie in RGZ. 100, 213) . (Urt, d . V. ZS. d . ſollte als bei ſonſtigen
Rechtsgeſchäften, iſt weder aus

20. Jan. 1923, V 193/22).

dem Wortlaute noch aus dem Zwede des Gef. zu ents

nehmen. Es kann daher auch nicht
angenommenwerden ,VIII.

daß dem
überlebenden Gatten die

Uebernahme der

Gewähr fürdie
Genehmigung der

Ablömmlinge deshalb

Wenn der Mann von der Frau
Herſtellung der verboten ſei , weil

andernfalls aus ihr eine Geſamta
hänel.

Gemeinſchaft verlangt, muß er u . II . eine Wohnung
gutsverbindlichkeit entſtehen könnte, die einen mittel

bereithalten, die fich auch zur Aufnahme ihres minder: baren Zwang zur
Genehmigung im Gefolge haben

jährigen erſtehel. Rinded eignet . Das ko . hat ſtändig würde. Vielmehr iſt die
Uebernahme dieſer Gewähr,

daran feſtgehalten , daß das Verlangen des
Ehemannes ſoweit nicht die

Vorausſeßungen des § 138BGB. Plat

nach Berſtellung der häusl.
Gemeinſchaft ſich als ein greifen , an fich zuläſſig u . für das

Geſamtgut ver
Mißbrauch ſeines Rechts i . S. von § 1353 Abſ. 2 BGB . bindlich (NGZ. 54, 282 ). Daß durch die Haftung des

darſtellt, wenn er zur
Beſchaffung einer den Verhält-

Geſamtgutes der
Willensentſchluß der

Ablömmlinge

niſſen der Parteien entſpr., als
Grundlage für die beeinflußt werden kann, iſt richtig aber

bedeutungslos.
Familiengemeinſchaft geeigneten

Familienwohnung Die Sache liegt nicht anders, als wenn der
überlebende

awar bereit, aber nicht in der Lage iſt. Daß ein Gatte bei der
Veräußerung eines

Grundſtüds für die

ſolches
Unverwögen 7.3. vorliegt, hat der BR. Feſt-

Ablömmlinge als Vertreter ohne
Vertretungsmacht

geſtellt. Der Mev. kann auch nicht
zugegeben werden, gehandelt hätte. Denn auch dann würde die ihn

daß die Frau nicht verlangen fönne, daß der Mann mangels
Genehmigung des Vertrages durch die Ab

eine Wohnung beſchaffe, die auch zur
Aufnahme ihres kömmlinge zufolge

§ 179 BGB. treffende Haftung dem

erſtehel., „jugendlichen “ , alſo jedenfalls noch wartungs- Geſamtgute zur Laſt fallen . (Urt. d . V. ZS. 0. 14. Okt.

H.
erziehungsbedürftigen Kindes geeignet ſei. Das 1922, V125,22 ).

Berlangen des Mannes, daß die Frau, um die häusl.
Gemeinſchaft mit ihm

herzuſtellen , ſich von dieſem

Ainde trenne,deſſen Unterhaltu. Erziehung ihr obliegt

($ 1697 BGB), würde ſich in der Tat als Mißbrauch 1 ) Abgedr . in dieſer Zeitſdr . 1920 6. 207.
ſeines Stechts darſtellen . Dieſer Auffaſſung ſteht das

1

1
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die Abſicht, fich durch wiederholte Begehung von Straf

taten gleicher Art eine Einnahmequelle zu verſchaffen .

Da ſich das Wuchder, mit dem verbotswidrigen Er

werb von Hafer u. Gerſte nicht befaßt hat, mußte das

gweite Gericht ſelbſtändig prüfen , ob dieſe Erwerbs.

handlungen durch den vom Wucher . feſtgeſtellt
en

einheitl. Erwerbswillen mit umfaßt worden ſind . Nach

Annahme der Straft . erſtredte ſich die Abſicht des

Angeki. 3. 8. des Erwerbs der Ochſen noch nicht auf

den verbotswidrig
en Erwerb von Gerſte u . Þafer ;

vielmehr nahm der Angell. dieſe verbotswidr
ige Tä

tigkeit auf Grund eines ſelbſtändigen nach dem Jn

trafttr. der NGetro. 1919 gefaßten Entſchluſſes auf.

Das Urt. desWucher. ſteht daher derVerurteilun
g nicht

entgegen . (Urt. d . I. Strs . v . 17. Okt. 1922 , I D

1419/21).

n .

5592

B. Strafſachen.

I.

Rüdverbeflierung überjuderten Weines al8 nach :

machen von Wein . Der Angell. hat einen für B. zur Ein

lagerung u . Buđerung übernommenen 1919er Eden

to benerWeißwein durch Zufaß einer das geſeßl . Fünftel

überſteigenden Menge Zuđerwaſſer verfälſchtund dann,

als der Chemiker Dr. 8. den Wein als „ überzuđert

u . überſtredt“ bezeichnet hatte, durch Verſchnitt mit

Naturwein „rüđverbeſſert“. Er wurde deshalb nach

§ 3 Abſ. 1, § 9 u. § 26 Abſ. 1 Nr. 1 Weing. beſtraft.

Nachmachen von Wein “ iſt vorſäßl . Herſtellung eines

die Eigenſchaften des Weines vortäuſchende
n
Getränkes

aus anderen Stoffen . Unter Wein iſt hierbei Wein

i. S. des Weing. zu verſtehen. Wein in dieſem Sinne

iſt gemäß § 1 das durch altoholiſche Gärung aus dem

Safte der friſchen Weintraube hergeſtellte Getränk.

Die Begriffsbeſt.des § 1 iſt vom Geſet ſelbſt auf

Getränke ausgedehnt, die keine reinen Naturweine ſind,

inſoweit als Zuđerung ( § 3) u . beſtimmte Zuſäße bei

der Kellerbehandlu
ng

(84) in beſtimmten Grenzen

zugelaſſen ſind, desgl. auf Deſſertweine. Werden die

vorgeſchriebenen Grenzen überſchritten, ſo iſt das Ges

trånt nicht mehr Wein i . S. des Weing ., ſondern

anderer Stoff. Wird ſodann aus einem ſo verfälſch

ten Wein durch Beigabe weiterer Stoffe ein Getränt

hergeſtellt, das die Eigenſchaften eines Weines i . S.

des WeinG. vortäuſcht, ſo wird in der Regel der Be

griff des Nachmadens erfüllt ſein. Die Feſtſtellung,

daß die Rüdverbeſſeru
ng

gelungen ſet, ſteht dieſer

Annahme nicht entgegen. jſt einmal ein Wein ver

fälſcht, ſo kann nur noch die Bortäuſchung der Eigen

ſchaften eines Weines i. S. des Geſ. gelingen ; er

lann nicht mehr zu einem ſolchen Wein werden . Dies

gilt jedenfalls dann, wenn der überſtreďte Wein inf.

Nachgärung aufgehört hatte, ein bloßes Gemiſch von

Wein u. Zuderwaſſer zu ſein . 3ſt der beigefügte

weitere Stoff Naturwein, ſo können Zweifel darüber

entſtehen , ob Verfälſchung des zumVerſchnitt ver

wendeten Naturweines oder Nachmachung vorliegt.

Bepteres iſt anzunehmen ,wenn die Menge des urſprüng

lich verfälſóhten Weines ſo ſehr überwiegt, daß er die

Art des neuen Geträntes beſtimmt. Dieſer Fall iſt

hier offenbar gegeben.Die leßtere Frage hat übrigens

keine große praktiſche Bedeutung, da das Gef. die Ver

fehlungen gegen & $ 2 , 3, 4 u. 5 ſowohl hinſichtlich

der Strafe als auch

hinſichtlich des Verkehrs mit Wein

einander gleichſtellt. Der Angekl. wäre daher auch

nicht beſchwert, wenn die Mücverbeſſer
ung

nicht Nach

machung, ſondern weitere Verfälſchung wäre. Sachl.

Zuſammentref
fen

der beiden Berfehlungen wäre auch

in dieſem Fall anzunehmen , da der Angell. nach An

nahme der Straft. den Vorſaß zur Verbeſſerung erſt

nach der Ueberſtredung gefaßt hat, um dieſe zu ver

deđen. (Urt. 8. I. Strs . 28. Nov. 1922, I D 75/22) .

-

III.

Zum Latbeftand der verb. Einfuhr. Mittäterid att

hierbei. Nach der reichsgerichtl . Rechtſpr. (NOSt. 49,

159 u . 209 ; 51, 402; 55, 138) bezeichnet Einfuhr

i . S. der BHVO. v . 16. Jan. 1917 (ROBI. 41 ) u . des

8 134 BZG. teineswegs bloß unmittelb . Ueberführung

der Bannware über die Grenze, das Unternehmen

umfaßt vielmehr alle Fandl., die in ihrer Geſamtheit

auf die Verwirklichung der verbotsw .Einfuhr abzielen,

mögen ſie die Grenzüberſchreitung auch nur vorbe

reiten oder erleichtern oder mögen ſie, wenn erſt nach

dieſer vorgenommen, bloß noch dazu beſtimmt ſein , den

Gegenſtand der Einf. vor behördl.Zugriff in Sicherheit

zu bringen u . dem Drt ſeiner endgültigen Beſtimmung

zuzuführen . Das Unternehmen kann ſich alſo nach ſeiner

Vollendung im Inland auch noch bis zu ſeiner Bes

endigung durch die Ankunft der Bannware am Ort

ihrer endgültigen Beſtimmung fortſeßen . Als Ein

führender kann ſich dabei nicht bloß beteiligen, wer die

Verfügungsberechtigungüber den EinfGegenſtand hat,

ſondern jeder, der zu dieſem Gegenſtand in irgend einer

tatſächl. Beziehung ſteht (ROŠt. 51 , 402) u . von der

Vorbereitung an bis zur völligen Beendigung der vers

botenen Einf. iſt auch noch Teilnahme anderer an dem

Unternehmen in allen ſtrafrechtl. Formen möglich,je

nach der Willensrichtung ebenſowohl als Täter (Mit

täter) wie als Gehilfen . Dabei braucht der eine Täter

nicht notwendig mit dem anderen gleichzeitig zur Er

füllung des Tatbeſtands tätig zu werden, vielmehr

fann ſich ſeine Tätigteit an die des anderen zeitlich

erſt anſchließen, wenn nur einverſtändl. Zuſammens

wirken ſtattfindet. Es iſt deshalb zur Annahme der

Mittäterſchaft nicht notwendig, daß jeder Mittäter

bei der Grenzüberſchreitungunmittelbar tätig geworden

iſt ; es genügt, daß der Einzelne, wenn andere dieſe

ins Wert geſeßt haben , die geſamte Tat nicht nur als

eine für ihn fremde zu unterſtüßen, ſondern als ſeine

eigene mit den anderen gemeinſam ausführen will u.

irgend eine auf die Förderung der verb . Einf. gerichtete,

wenn auch nur vorbereitende Tätigkeit verwirklicht

hat. Mittäter kann daher auch ſein , wer die Einf.

durch ſeine Handlung erſt abſchließt; das tann ſogar

noch dadurch geſchehen, daß er den EinfGegenſtand

von einem zunächſt an der Einf. Beteiligten erwirbt,

ſei es zur eigenen Verwendung , ſei es zur Weiter

veräußerung ; erſt wer von ihm den Gegenſtand weiter

erwirbt, iſt nicht mehr an dem Unternehmen beteiligt.

Ob die Einf. beendigt iſt, hat im weſentl. der Tat

richter nach den Umſtänden zu beurteilen ; rechtlich

kommt es nur darauf an, ob die Bannware da, wohin

fte gelangt iſt, durch Verwendung bereits ihrer ſchließl.

Beſtimmung entgegengeführt oder doch ungefährdet in

den freien Verkehr geleitet werden kann u . damit für

die Einfuhr endgültig zur Ruhe gekommen iſt (MGSt.

51, 404). Jn dem Verhalten des Ø . erbliďt die Straft.

ein in Mittäterſchaft begangenes Vergehen fortgeſegter

verbot . Einf. von Num ſowohl wegen der Einleitung

S
e
i
t
e

n.
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Sammelvergehen beim Schleichhandel. Verbrauch

der Straftlage. Der Angekl. iſt durch das Urt. des

Wuchergerichts v . 28. Jan. 1920 wegen Schleichhan

dels, begangen im Mai 1919 durch den verbotswi

brigen gewerbsmäßigen Erwerb von 2 Ochſen zum

Zwed der Weiterveräußerung , verurteilt worden. Durch

dieſe rechtskr. Verurteilung iſt jedoch die Strafflage

hinſichtlich des von Ende Aug.bis Mitte Dez. 1919

erfolgten verbotswidrigen gewerbømäßigen Erwerbs

von Gerſte u. Þafer zum Zwed der Weiterveräuße

rung nicht verbraucht. Wie die Einheit der fortgeſ.

Straftat neben anderem durch die Einheitlichleit des

Vorjaßes ,sſo wird die Einheit der Sammelſtraftat

durch eine beſtimmte einheitl. Abſicht hergeſtellt, ins

beſ. die Einheit der gewerbsmäßigen Straftat durch
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Waffen Bo. ausgeſchloffen werde . (Úrt. d. I. Strs .

v . 8. Dez. 1922, I D 1722/21). - D.

5591

T
.

des Unternehmens als auch deshalb, weil er den ein

geſchmuggelten Num ſchließlich an ſich gebracht habe“ .

Üeber die lektere Tätigkeit führt das Urt. weiter aus,

das EinfUnternehmen ſei von ' $ . ſchon zum Abſchluß

gebracht worden, als der Num in ſeinem Beſiktum

antam u . dort untergebracht wurde. Davon, daß er

ſich an dieſem Unternehmen auch durch den Abſaß an

ſeine Rundſchaft weiter beteiligt hätte, kann daher nicht

die Hede ſein (MUSt. 55, 139, 226). Dies war aber

für ſeine Berurteilung auch gar nicht nötig ; denn ø .

hatte ſchon das Einfünternehmen durch ſeine Berab

redung mit ins Leben gerufen u . es durch ſeine an :

dauernde Empfangs- u . Zahlungsbereitſchaft bezüglich

der Schmuggelware ſeinen dabei beteiligten Latge

noſſen als ausführbar und wünſchenswert erſcheinen

laſſen. Dadurch hatte er für das ganze Unternehmen

die ſeine erſprießl. Durchführung ſichernden grundles

genden Borausſeßungen geſchaffen u . ſeinen Widen,

es als ſeine eigene Tat zu verwirklichen, ausreichend

betätigt. Er iſt als Mittäter für alles mitverant

wortlich, was die übrigen Beteiligten getan haben, u .

er hat überdies das Unternehmen ſelbſt dadurch weiter

gefördert, daß er die Kumſendungen empfing u. teuer

bezahlte u. damit immer wiedereinen neuen Anreiz

zur Fortſegung des Schmuggels bot. (Urt. d . I. Strs .

0. 22. Sept. 1922, I D 134/22) .
n .

5559

Berſuch einer Hinterziehung ( = 43.) der Grund:

erwerbſteuer = Gr& st.). Für den Vorſaß der

Steuerg 3. i . S. des § 359 MÅbg0 . reichte ſchon das

Bewußtjein aus, daß die dem wirklich vereinbarten

Kaufpreis nicht entſpr. Aufnahme eines ſolchen von

bloß 130 000 M in den not. Kaufvertrag eine GrESt.

Verfürzung zur Folge haben konnte, wenn die Steuer

nach dem Grundbucheintrag des Eigentumsübergangs

auf Grund des not. Vertrags feſtgeſeßt würde. Daß

dieſes Bewußtſein beiden Ungekl. bei der zu niederen

Kaufpreisangabe innewohnte, geht aus den Darle

gungen des Tatrichters hervor, insbeſ. erhellt daraus,

daß ſie vor dem Notar alle Anträge geſtellt hatten,

die zur Berbeiführung des ernſtlich erſtrebten Grunds

bucheintrags erforderlich waren u . von ihnen für ge

nügend erachtet wurden , ſodaß ſie ihre geſamte Tätig

feit zur Erreichung dieſes Erfolges damit ſogar ſchon

als abgeſchloſſen betrachteten. Es handelte ſich daher

nichtmehr bloß um ſtrafloſe Borbereitungshandlungen,

ſondern um den Anfang der Ausführung einer vors

jäßl. Steuerö3. I. S. des § 43 StGB., u. zw. ſogar

ſchon um einen beendeten Verſuch dieſes Vergehens

nach § 360 NAbgQ., wie der Sen. in RGSt. 59,316

dargelegt hat. Von einer Straffreiheit wegen fog.

tätiger Heue fann hiernach auch nicht die Mede fein

u . zw . nicht nur zuf. § 374 NAbgo ., deſſen Voraus

ſekungen nicht erfüllt ſind, ſondern auch nicht gemäß

§ 46 Nr. 2 StGB., da der Eintritt des zur Bollen

dung der Steuerħ3 . gehörigen Erfolgs von den An

gefl. teineswegs durch eigene Tätigkeit abgewendet

wurde . Selbſt wenn W. wirklich geglaubt haben

follte, ſchon durch ſeine dem Steuerinſpektor B. ges

machten Angaben über die Staufpreisvereinbarungen

ſich Straffreiheit geſichert zu haben , hätte ihm dieſe

auf Strafrechtsirrtum beruhende Anſicht nichis nüßen

können . Nur inſofern entſpricht das Urt. nicht dem

Geſ. , als zuf. § 439 Abſ. 3 Nábgo . die Art der Be

fanntmachung des Urt. nicht vomStrafgericht, ſondern

vom Finanzamt zu beſtimmen iſt. Da es nicht auss

geſchloſſen iſt, daß die Angell . durch die im angef.

Urt. vorgeſehene Veröffentlichung in vier Zeitungen

beſchwert ſein könnten , war das Ueberſehen der Straft.

zu berichtigen. Selbſtverſtändlich gilt die Schrante

aus dem Grundfas in g 398 Abſ. 2 StPO . fínnge

mäß auch für das Finanzamt. (ürt . d . 1. Strs . d .

24. Dkt. 1922, I D 452/22 ) .

.

n.

IV.

tinerlaubter Befits von Sprengſtoffen . Fallen Hand

granaten noch unter das SprengStb .? 1.Die Straft.

hat das Tatbeſtandsmerkmal des „ 3nbeſiphabens ju

unerl. Zwede"' verkannt. Nach der Hechtſpr. des

NG. bildet den Gegenſaß zum erlaubten Zwed i. S.

des § 8 SprengSto . nur der Zwed des verbrecheriſchen

Gebrauchs i. S. des § 5 (NOSt. 44, 331), alſo der

Swed , Gefahr für das Leben, die Geſundheit oder

das Eigentum eines Anderen herbeizuführen. Nach

den Umſtänden kommt der Zwed, das Eigentum An

derer zu gefährden , nicht in Frage. Der Zweď , leben

oder Geſundheit Anderer zu gefährden , iſt von der

Straft. verneint worden. Sie hat unterſtellt, daß die

Angell . nicht den Vorſaß hatten , durch den Gebrauch

der Handgranate Menſchen zu gefährden, ſondern daß

ſie dieſe verwenden wollten, den Waldhüter zu ſchrel

ten. Der Zweď, einen Anderen zu ſchređen , iſt kein

verbrecheriſcher i . S. der $8 5–7, ſondern ein erlaubter

i. S. des § 8. Die Vorausſeßungen leßterer Vorſchr.

find alſo nicht gegeben.

2. Die Mev. beanſtandet die Anwendung des§ 8

Sprengsto. auch deshalb, weil die Waffen 30. Son

derbeſt. über den unerl. Beſiß von şandgranaten ent

halte, die dem SprengSto . vorgehen . Dieſe Auffaſ

fung liegt allerdings dem Urt. des II . Strs . v . 15 .

Dez. 1921 (ROSt. 56, 222) zugrunde. Der Sen.

trägt jedoch Bedenten, ſich ihr anzuſchließen . Der

Latbeſtand in § 8 iſt ein anderer als in § 3 Waffen

BO. $ 8 SprengStó . bezieht ſich auf alle Sprengſtoffe,

die unter § 1 Abſ. 1u . 2 fallen, ohne Rüdſicht dar

aaf, obſie Schußwaffen oder Munition i. S.des § 1

waffen u .Munition, ohne Rüdſicht darauf, ob ſie Spreng

ſtoffe i . S. des § 1 Abſ. 1 u. 2 SprengSto . ſind.

8 8 SprengSto . bedroht nur vorſäßl. Handlungen

Strafe (RGSt. 12, 244 ). Nach § 3 WaffenVO .

0. 13. Jan. 1919 iſt auch ein fahrläſſiges Verhalten

ſtrafbar (RGSt. 56, 147). Hiernach iſt rechtl. Zu

ſammentreffen i. S. des§ 73 StGB. zw . § 8 Spreng

St. u . 8 3 Waffen BD . möglich. Einer Anrufung

der Ver. Strs .bedarf es nicht. Nach den Urteilsgründen

find die tatſächl. Borausſegungen des S 8 Spreng Sto .

nicht gegeben . Daher fommt nur $ 9 Sprengsto .

in Frage. Sinſichtlich dieſer Vorſchr. hat der II. Štrs .

nicht ausgeſprochen, daß ihre Anwendung durch die

5615

VI.

Die Rev. tann nicht darauf geftügt werden, daß

das Gericht inf. unrichtiger Unelegung der Beſete

dem rechtstr. Steuerbeidheid eines Finanzamtes gefolgt ſei.

Laut Steuerbeſcheid des Finanzamts ſchuldete der

Angekl. für den Verkauf von Teppichen auf Grund des

§ 23 Abſ. 1 Nr. 3 des UmſSto. v . 24. Dez. 1919

1800 M Bucusſteuer. Dieſe Steuer hat er bezahlt,

HIEP
einzulegen (88 217, 218 Rubgo .) . Der Steuerbes

theid war ſomit längſt rechtsträftig geworden u. des

halb hinſichtlich der Frage, ob ein derartiger Steuer

anſpruch beſtand u. ob u. in welcher Höhe er vers

kürzt wurde, auch für die Straff. allein maßgebend,

ſofern ſie ſich nicht veranlaßt ſah , die Entſcheidung

des MFing . einzuholen ($ 433 Abſ. 1 NAbg0. ). Dar

über, ob eine Anrufung des NFing. geboten war,

hatte die Straft. zu befinden ; denn eine ſolche tam

überhaupt erſt in Betracht, wenn ſie von der rechtsfr.

Entſcheidung des Fina . abweichen wollte. Darauf,

daß die Straft. bloß inf . irriger Auslegung des

Steuergeſebes der Entſch. des Fina . gefolgt ſei, tann
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die Mev. nicht geſtüßt werden. Daß ſie ſich der Mög- einſtw . Perf. nach § 938 ZPO. völlig freie Band,

lichteit einer Abweichung bewußt war, geht ſchon welche Anordnung es zur Erreichung des Zwedes

aus ihren ſelbſtändigen Ausführungen über die ſteuer- treffen will. Anderſeits liegt aber auch der Zwed

rechtl. Fragen hervor . Fehlerhaft war es zwar, der gerichtl. Verf. flar zutage; es ſoll bewirkt werden,

daß die Straft. bezüglich des äußeren Tatbeſtando daß der Kaufvertrag einſtweilen nicht vollzogen wird .

überhaupt eigene Feſtſtellungen getroffen hat, anſtatt Ob die Faſſung der Verf. völlig zutreffend war, tann

die rechtstr. Entſch. der Steuerbeh . ganz zugrunde zu dahingeſtellt bleiben. Dies bleibt ausſchließlich Sache

legen ; da beide Wege zu fachlich übereinſtimmendem des ProjOer. Das OrBA. hat dies ſo wenig zu prüfen

Ergebnis geführt haben, iſt der Angekl. aber durch wie die näheren Grundlagen der Verfügung, ſoferne

dieſes Verfahren nicht beſchwert. ( ürt. d . I. Strš . nur der Endzwed klar erhellt. Aus § 894 PO . tann

v. 12. Jan. 1923, I D 272/22) . eine geſeßl. Einſchränkung des Ger. im Rahmen einer

einſtw . verf. nicht gefolgert werden. Jm übrigen

bildet die eigentl. Grundlage der gerichtl. Anordnung

das Gebot u . Verbot anden Notar. ( Beſchl. der ZS .

v . 31 Jan. 1923 , Heg . IJI Nr. 2/23) . M.

Oberſtes Bandesgericht.

A. Zivilſachen.

I. Zur Auslegung des § 1811 BGB. Der Vormund

einer Minderjährigen hat an das Vormg. den An.

Umfang des Prüfungerechte des Grbu. A. Sch . trag geſtellt, zu genehmigen , daß er bis zu 200 000 M

verkaufte mit not.Yrk. ſein Anweſen an eine G. m. erſiklaſſige Banf-u . Induſtrieaktien ankaufe. Der Antrag
b. X. Die Urt. enthält u. a. die übl . Wendung : „ Die wurde zurüdgewieſen . Beſchw . u. weitere Beſchw . hatten

Beteiligten find über den Eigentumsübergang einig keinen Erfolg. Gründe: Der Sen. hat im Beſchl.v . 12 .

u. bewilligen u . beantragen die EintragungderRechts- Jan. 1922, BayZR. 1922, ausgeführt, daß „ beſondere"
änderung“ . Dieſer Vertrag war bereits dem OrbA. Gründe des $ 1811 BGB. nur ſolche ſeien ,die in den Ver

vom Notarzum Vollzuge vorgelegt, als der Verkäufer hältniſſen der einzelnen Vormundſchaft gelegen ſind, daß

unter dem Borbringen, daß der Kaufvertrag unrichtig dagegen Erwägungen allgem . Art,die bei allen Vormunda

protokolliert worden ſet ( Angabe einer niedrigeren Stauf: ſchaften einer beſtimmten Zeitperiode zutreffen (8. B.

ſumme als vereinbart), eine einſtw . Verf. des UG . geringes Zinserträgnis oder tiefer Kursſtand der
erwirkte, daß die Käuferin darein zu wiligen habe, mündelſicheren Wertpapiere, Entwertung der deutſchen
daß das Notariat den dem Grba . vorgelegten Vers Papiermark u . dgl. ) die Anwendung des § 1811 nicht

trag nebſt Eintragungsantrag zurüdnimmt u, nicht rechtfertigen können. Daran hält der Sen. feſt. Daß

wieder vorlegt. Dem Antragſteller wurde darin zugl. gegen den Beſchluß v . 12. Jan. 1922 „ rein logiſch

eine Friſt von 14 Tagen eröffnet, innerh. welcher er den betrachtet“ begründete Bedenken nicht beſtehen, erfennt

Gegner zur mündl. Verh . über die Rechtmäßigkeit der i auch Hachenburg (JW . 1922, 396 1) an ; die Bedenken,

einſtw . Verf. vor das Ger. der Hauptſache zu laden habe. die er vom Standpunkte „der freien richterl. Erwä

Infolgedeſſen vollzog das OrBX. die Urtunde nicht; das gung“ aus erhebt, laufen auf eine Korrektur des Geſ.

Notariat nahm Eintragungsantrag u . Urk. zurüď. hinaus, die dem Richter nicht zuſteht. Auch bei noch
Das von Sch . als Gericht der Hauptſache angegangene fo ,weitherziger “ Auslegung des g 1811 könnten die

16. beſtätigte die einſtw. Verf. Daraufhin erklärte 3.3 in Deutſchland herrſchende Geldentwertung = GE.)

die Käuferin gegenüber dem Orba , daß die einſtw . u. ihre Folgen, von denen mehr oder minder alle

Verf. ungeſeklich ſei u . daß ſie auf dem Vollzuge be- Deutſchen betroffen ſind, nicht als „ bef. Grund “ i. S.

ſtehen müſſe. Durch einſtw . Verf. fönne die Verpflich- dieſer Vorſchr. gelten . Gerade daß dieſe wirtſchaftl.
tung zur Abgabe einer Willenserklärung nicht aus- Folgen der GE. „ auf jeden Einzelnen zurüdwirten“,
geſprochen werden ; für alle Fälle könne aber die ſchließt die Anwendung des § 1811 aus . Ebenſowenig

Willenserklärung erſt mit der Rechtskraft des Urt. kann der Umſtand die Anwendbarkeit des § 1811 bes

als abgegeben gelten (8 894 ZPO.). Sie gebe die gründen, daß die Wirtſchaftslage gegenüber dem auf

Willenserklärung nicht ab, die in der einſtw . Verf. Dauer berechneten Bob. als vorübergehender Zu
beſchloſſen ſei, beharre vielmehr auf ihrem Eintra- ſtand betrachtet werden kann . Die Verſuche, mit

gungsantrag, ſo daß nach § 13 Abſ. 2 OBD. die Eins § 1811 die Anlegung von Mündelgeld in Attien ( = A.)

tragung vollzogen werden müſſe. Ob der Kaufvertrag allgemein zu ermöglichen, beachten zu wenig, daß
richtig protokolliert worden ſei, müſſe u. dürfe das noch keineswegs feſtſteht, ob der Beſik von A. auf

GrBÅ. nicht prüfen . Das GrBA. hat den Eintra- die Dauer gegen die Folgen der GE. ſchüßt. Wie

gungsantrag zurücgewieſen. Beſchw . u. w. Beſchw . ſich die Dinge wirtſchaftl. entwideln werden, läßt
blieben ohne Erfolg. Gründe: Der BeſchwF. iſt jich nicht vorherſehen. Wenn ein Rüciclag auf dem

einzuräumen, daß fie in ihrer Rechtsſtellung als Säufer Wertpapiermarkte eintritt , werden davon die nach

hinſichtl. des grundbuchamtl. Vollzugs der Urf. an $ 1807 mündelſicheren Wertpapiere u. U. weniger ſtart
ſich die Grundſäße des § 13 GBO . inſofern verwerten betroffen als andere. Dazu fommt, daß Á. wirt

kann, als ein Antragſteller immer nur ſeinen An: ſchaftlich gut fundierter Unternehmungen meiſt einen

trag, nicht den des anderen Antragsberechtigten zu- derartig hohen Kurs haben, daß ſie den Anſchaffungs

rüđnehmen kann ; daraus ergibt ſich, daß ein gemeins preis kaum mehr verzinſen. A. fommen deshalb gegen
ſamer Antrag Mehrerer auch nur gemeinſamwider- wärtig in der Regel nur in Betracht als Spekulations

rufen werden kann. Sier hat aber vor dem Vollzuge objeft oder um Geld unterzubringen u . vor weiterer

des Antrags der Beſchwerdepartei eine gerichtl. einſtw . Entwertung zu ſchüßen. Ob lepterer Zwed erreicht

Verf. in die weitere grundbuchamtl . Behandlung ein- wird, ſteht keineswegs feſt. Daß aber mit Mündels

gegriffen . Die Frage, ob u. inwieweit dem GrBA. geld nicht ſpekuliert werden darf, verſteht ſich von

eine Prüfungspflicht u. ein Prüfungsrecht gegenüber ſelbſt. Endlich überbürdet die Anlegung von Mündela.
der gerichtl. einſtw . Verf. obliegt, iſt dahin zu beant- geld in u . dem Vormund u . dem Vorm R. eine Ver

worten , daß das GrBA , allerdings im allg. zu prüfen antwortung , der ſie nicht gewachſen ſind . Daß bef..

hat, ob die in den grundbuchamtl. Bollzug eingreifende Gründe, wie ſie § 1811 im Auge hat, gegeben ſeien ,

Behörde zu derMaßnahme an ſich geſegl. ermächtigt hat der BeſchwF.nicht dargetan. Únerheblich iſt, daß.
iſt u , ob nicht eine ungeſeßl. oder unflare Maßregel das Vorhandenſein von 200 000 M Bargeld auf dem

angeordnet wurde . Dieje allgem . Vorausſeßungen find Verkauf von Inventargegenſtänden beruht. Auf welchen

aber erfüllt : Das Projer.hat im Rahmen einer | rechtl. oder wirtſchaftl. Gründen das Vorhandenſein
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von Bargeld im Mündelvermögen beruht, kann für der Waffenabgabe auf Ausübung öffentl. Gewalt beruhte,

die Fragenicht ausſchlaggebend ſein , wie ſolches Bars ſo kann ſich aus der Uebernahme der Verwahrung durch

geld nugbar zu verwerten iſt. Die Bemerkung der die Gem . ebenſo die Behauptung einer bürgerlich - rechtl.

w. Befow., es ſei ein Gebot der Gerechtigteit u. Wirt- Verpflichtung zur Rüdgabe ergeben wie z. B. aus der

ſchaftlichkeit, daß für Sachwerte, die ſo dem Mündel- öffentlich - rechtl. Anordnung der Einſchaffung einer för

vermögen entzogen würden, wieder Sachwerte anges perl. oder geiſtig erkrankten Perſon in eineBeilanſtalt

chafft werden, erledigt fich dadurch, daß ja A., alſo die Behauptung einerbürgerl.-rechtl. Verpflichtung hers

feine Sachwerte, ſondern verzinsl. Wertpapiere ange- vorgehen kann, für entſpr. Unterbringung u . Behütung

ſchafft werden ſollen. Ebenſowenig iſt von Bedeutung, der Perſon zu ſorgen (Warneger Rſpr. 8 , 306 ; NO3.91

daß der Vater faſt ausſchließlich erſiklaſſige Bant- u. 263 ; 83. 1922,688). Auf alle Fälle ſind die

Jnduſtriea. als geeigneteKapitalsanlage betrachtet Klageanſprüche lo begründet u. ihre Berbeſcheidung

habe. Wenn im Anſchluſſe hieran behauptet wird, tann nicht auf Grund des Art. 7 abgelehnt werden. Das

der Vater hätte, wenn er noch gekonnt hätte, den tönnte nur in Frage kommen, wenn die Al. auf ein

Vormund ficheri. durch leftw . Verf. von der Ber- Verſchulden der Gem . oder ihrer Angeſtellten geſtüßt

pflichtungzur mündelſicheren Kapitalsanlage befreit, wäre. Ob die Ml. etwa deshalb abzuweiſen iſt, weil es

ſo wird überſehen , daß eine ſolche Befreiung unwirt- tros der gegenteiligen Behauptung der Al . an einem

ſam iſt (Mot. 4 , 1102; Pland BOB. 3. Aufl. Bem. 3 bürgerl.-rechtl. Klagegrund fehlt, iſt eine andere Frage.
zu § 1853, u. a.) . Mit Recht nimmt das lo. an, (Urt. des 85. d . 25. Nov. 1922, I 112/1922) . M.

daß der Anlauf neuer u. der Ausübung des Bezugs

rechts nicht gleichgeſtellt werden kann. Insbeſ. fann
IV.

der Möglichkeit feine weſentl. Bedeutung beigemeſſen
werden , daß der durch den Beſitz von A. vor den Wear von zwei Ehegatten, die ein forr. Deſt. er

Folgen der GE. geſchüßte Mündel durch den Bezug ridtet haben, der eine zu Lebzeiten der anderen eine

neuer A. ſeine Stellung noch verbeſſern kann . ( Beſchl. einſeitige legtw . Berf. errichtet, ſo iſt dieſe uidt ſchon

d . 25. v . 20. Jan. 1923, III 126/22 ). M an fid nigtig, ſie fann vielmehr Wirtlidfeit erlangen ,

wenu fich nachträglich herausſtellt, daß fie dem forr. Deſt.

III . nicht widerſpricht. Gründe: Um 13. Febr. 1922 ver

ſtarben in N. die in finderloſer Ehe lebenden Ehe

Zur Auslegung des Art. 7 BGHG. Jm Dez. 1918 gatten Eduard u . Maria ., der Ehemann wurde vorm .

ordneten die pfälz. Bezirksämter auf Weiſung der ğ uhr von ſeiner Frau getötet ; die Frau ſtarb durch

frang. MilBeh. an, daß die im Beſik von Privatperſonen Selbſtmord nachm . 128/6 Uhr. Sie hatte am 3. Febr.

befindl. Waffen bei der Gemeindebehörde abzugeben 1922 ' ein Teſt. errichtet, durch das ſie die M. N. als

ſeien. Dementſpr. lieferten der Ml. N. ein Jagdgewehr Alleinerbin einſekte ; dieſe nahm am 3. März 1922 die

u. der MI . $. 2 Gewehre bei der GemBeh . A. ab . Nach Erbſchaft der Frau A. an, ichlug die Erbſchaft des

Freigabe erhielten die kl. ihre Gewehre nicht zurüd. Mannes St. aus u . erhieltam 29. Apr. 1922 antrags

Sie tlagten gegen die Gem . A. auf øerausgabe oder gemäß einen Erbſchein dahin, daß ſie als Aleinerbin

ShE. Das Do. hat die Anſprüche der Kl. auf SchE. die Witwe I. auf Grund des Teſt. v . 3. Febr. 1922

dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt. Das DIG. beerbt habe . Später fand ſich ein gemeinſchaftl. Teſt.

hat auf die Berufung der Gem. hin das Urt. des 16. der Eheleute A. v . 5. Sept. 1911 vor, durch das ſie

aufgehoben u . die Klage wegen zeitweiliger Unzulaffig . fich gegenſeitig als Alleinerben einſekten ; etwaige

teitdesRechtswegs abgewieſen, weil die Borentſcheidung Kinder ſollten Erben des gulegt verſterbenden ſein .

nach Art. 7 VOXO. nicht eingeholt ſei . Auf Rev. der Das Nachlo . verfügte die Einziehung des Erbſcheins,

Kl. hin hat das Oblo. das Urt . aufgehobenu . zurüd- weil das Leſt. der Maria A. v . 3. Febr. 1922 inf. des

verwieſen . Gründe: Die Al. ſtüßen ihre Anſprüche früheren gemeinſchaftl. Teſt. v . 5. Sept. 1911 nach

ledigl . auf die Berwahrung der Waffen durch die Gem. Ś8 2270, 2171 BOB. ohne Wirkung ſei . Das 16. hat

u. eine daraus ſich ableitende Pflicht zur Aufbewahrung die Beſchw . der Maria R.zurüdgewieſen. Auf weitere

u. Zurüdgabe oder zur Zahlung einer Entſchädigung Beſchw . wurden die Beſchl. der Vorinſt. aufgehoben.

fürden Fall, daß die Gem . zur Zurüdgabe nicht im- @ ründe: Das Teſt. der Gatten A. v . 5.Sept.

ſtande ſein ſollte. Deshalb haben ſie bisher feinen 1911 iſt ein korreſpektives. Ein ſolches tann , ſolange

beſtimmten GemBeamten als Úrheber ihres Schadens beide Gatten leben , nur nach den für den Rüdtritt

benannt u . nicht angegeben, welches beſtimmte Ber- von einem Erbvertrage geltenden Vorſchriften des

joulden eines Beamten der Bekl. vorliege, vielmehr § 2296 BGB . widerrufen werden . Durch eine neue

ausdrüdlich erklärt, daß nicht feſtſtehe, ob die Gewehre Derf. von Todes wegen kann ein Gattebei Bebzeiten

abhanden gekommen oder verſehentlich einem Unbes des anderen ſeine Verf. nicht einſeitig aufheben (82171

rechtigten hinausgegeben worden ſeien oder ob fie Abſ. 1 BOB.). Nach dem Tode eines Gatten kann der

ihnen vorenthalten würden . Deshalb iſt auch der Ueberlebende ſeine Verf. aufheben u . eine andere Verf.

Hauptantrag auf Zurüdgabe geſtellt. Erſt, als die treffen, wenn er das ihm Zugewendete ausſchlägt (82171

Barteien ſich überzeugt hatten , daß die Gewehre nicht Abſ. 2 Saß 1). Daß hier die K. ihre im gemeinſchaftl.

mehr vorhanden ſeien, iſt die Beiſtung von Sché. Teſt. v . 4. September 1911 getroffene Verf. nicht bei

allein beanſprucht worden. Aber aus dem alternativen Lebzeiten ihres Mannes nach den für den Müdtritt

Untrag auf Herausgabe oder SchE . ergibt ſich, daß die von einem Erbvertrag geltenden Vorſchr. widerrufen

Al. auf die Hingabe der Sachen zur Verwahrung mit hat, iſt außer Zweifel. Frau A. hat aber auch nach

der Folge der Rüdgabe- oder S Pflicht u. nicht auf dem Tode ihresMannes das ihr von dieſem im gemein

das Verſchulden von Angeſtellten geſtüßt wurde. So- fchaftl. Teſt. Zugewendete nicht ausgeſchlagen . Dagegen

nach fehlt es an den weſentl. Vorausſeßungen des hat die von ihr in dem Teſt. v . 3. Febr. 1922 zum

Urt. 7 Úbſ. 2 VOHG . Das ergibt ſchon der Wortlaut. Údeinerben ernannte BeſchwF. das der Frau A. Zu

Denn wenn der Vox . eine Vorentſcheidung darüber gewendete form-u . friſtgerecht ausgeſchlagen. Allerdings

treffen ſoll , ob ein GemBeamter ſich in Ausübungan : vererbte fich das Ausſchlagungsrecht der Frau A. auf

pertrauter öffentl. Gewalt einer Üeberſchreitung ſeiner ihre Erbin (88 1513, 2180Abſ. 3 BOB.). Allein dieſe

Amtsbefugniſſe oder der Unterlaſſung einer Ámts. leitet ihr Erbrecht ſelbſt aus dem von Frau A. ein

handlung idhuldig gemacht hat, ſo mußder Hl . mindeſtens ſeitig errichteten Teft. her, ihre Berufung ſoll erſt durch

die Berleßung der öffentl. Gewalt behaupten u . auf die Ausſchlagung Kraft gewinnen, vorher entbehrte

etwaigesBefragen darlegen, inwieferne der Beamte ſeine das von Frau K. einſeitig errichtete Teſt. der Wirt

Amtspflicht verleßt haben ſoll . Dies hat das BG. über- ſamteit. Der Frau St. aber würde, wenn die Aus

ſehen .Auch wenn die franz. u , die bezirksamtl . Anordnung folagung die Wirkung hätte, das gemeinſchaftl. Teſt.
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zu beſeitigen, mit der Ausſchlagung die legitimation Schwurg . als das höhere Gericht. Nun beantragt
e

zur Ausſchlagung entzogen fein (vgl. MOZ. 95 , 219, der Std. am Volt:6 . bei der Straft. des 16. N. die

Pland BOB. A. IV 1azu § 2271, Komm. der NOR. Verwerfung der ħaftbeſchw . Auch dieſe erklärte ſich

Å. 4 zu § 2271 ) . Die Ausſchlagung der BeſchwF. konnte für unzuſtändig, da nach Art. 4 Nr. 11 des Boltság.

mithin nicht die Folge haben, die durch das torreſp . jede Begünſtigung der in Art. 4 Nr. 1 bis 10 aufge

Teſt. geſchaffene Bindung der Frau S. aufzuheben u . führten Straftaten, gleichgültig in welcher Art u. Form ,

deren einſeitigem Teſt. Wirkſamkeit zu verleihen . zur Zuſtändigkeit des Boltso . gehört, dieſes aber allein

Die Errichtung eines forreſp. Teſt. hat nicht zur zur Verbeſcheid. ſtaatsanwaltſc
haftl. Haftbeſchw . fu

Folge, daß die Teſtierfähigkeit der Gatten aufgehoben ſtändig iſt. Der SIU . legte gegen die Beſchl. des

oder gemindert würde . Wenn der überlebende Gatte Boltsc . u . der Strs, die Beſchw . ein . Die Beſchw .

das ihm im forreſp . Teſt. Zugewendete ausſchlägt, iſt gegen den Beſchl. der StrA, iſt nach § 123 Nr. 5 OVG . u.

er nicht nur jeft in der Errichtung einer lebtw . Verf. g 346 StPO. zuläſſig, aber unbegründet,da nach Art. 11

frei, ſondern auch ein von ihm bei Lebzeiten des anderen U6f. 4 VoltsOG. zur Entſcheid . der Beſchw . gegen den

Gatten errichtetes einſeitiges Teſt. wird wirkſam. Ein Haftbef. des Sta . das Volts6. ausſchließlich zuſtändig

von einem der Gatten bei Lebzeiten des anderen er- u. die weitereBeſchw . ausgeſchloſſen iſt. Jedes andere

richtetes einſeitiges Teſt. iſt mithin nicht ſchon an ſich Ger. iſt zur Verbeſcheid. einer ſolchen Beſchw . ungu

nichtig, ſondern es fannnach dem Tode des anderen ſtändig, weshalb der St Beſchl. zu Recht erging. Dieſe

wirtſam werden . Die Wirkſamkeit kann aber nicht Beſchw . des StA. mußte deshalb als unbegründe
t ver

nur dadurch eintreten , daß der Ueberlebende das Zuge- worfen werden. Art. 11 Abſ. 4 Volksoo . zwingt das

wendete ausſchlägt, ſondern auch dadurch, daß ſich Vollst ., über die Beſchw . gegen den Haftbef. des

hinterher herausſtellt, daß der Inhalt des forreſp . Teſt. Sta . ſachlich zu entſcheiden ; denn dieſe Borſchr. be

inf. der nach ſeiner Errichtung eingetretenen Umſtände gründet ja die Zuſtändigt . des VolfsG . u . das Boltsg .

gegenſtandslo
s geworden iſt. Wenn Frau K. nach dem verkennt deshalb dieſe Ilare u . beſtimmte Vorſchr., in

Tode ihres Mannes leßtw . verfügt hätte, daß die Be- dem es ſeine Unzuſtändigkeit ausſpricht. Der Oeneral

ſchwF. Fie beerbe, ſo wäre dieſe Verfügung auch dann SIA. meint, daß nach § 25 der BolzV. 3. Voltsoo.

gültig geweſen, wenn Frau A. das ihr im korreſp. Teſt. v . 19. Juli 1919 ( IMBI. 254 ), wonach gegen die Ent

Zugewendete nicht ausgeſchlagen hatte. Denn die im ſcheid. und Verfüg. des Voltso . uſw. mit Ausnahme

korreſp. Teſt. angeordnete Einfeßung der Kinder der Ehes der Beſchw . gegen den Haftbefehl Rechtsmittel nicht

leute A.war dadurch gegenſtandslo
s geworden, daß die zuläſſig ſind, der Senat den Beſchl. des Volkso, nicht

Ehe beim Tode des Mannes finderlos geweſen war. Das aufheben könne . Auf neueren Antrag des StA. könne

Teſt. der Frau A. widerſpricht daher nicht dem gemein- das VolksG. in Erkenntnis der Unrichtigkeit ſeiner

ſchaftl. Teſt . Es iſt nun nicht einzuſehen , warum die Anſchauung die Haftbeſchw . verbeſcheiden. Der Sen.

Anordnung im Teſt. der Frau A., wenn ſie nach dem fann dem nicht beitreten.

Code ihres Mannes getroffen iſt, zuläſſig , wenn aber In dem Beſchl. des Strafs . v . 20. Mai 1920

vorher , unzuläffig ſein ſollte u . nicht ſollte wirtſam (BayZR.1920, 249) iſt eingehend begründet, daß § 25

werden können . Wenn eine einſeitige leßtw . Verf, die der Vollzv . gemäß Art. 20 Voltsog. zwar ausnahms

der eine Gatte vor dem Tode des anderen getroffen hat, los für die Urteile gilt, aber für die ſonſtigen Entſch .

dem Jnhalte des gemeinſchaftl. Teſi. nicht widerſpricht, u . Verfüg . dann nicht,wenn ſie außerh. des Zweckes

iſt nur ihre Rechtswirtſamf
eit noch davon abhängig, des Verf.liegen (f . a . Bay 3R . 1922, 77). Dem Zwede

daß der ſie treffende Gatte den anderen überlebt. Es der S$ 23 mit 25 der Vollzv ., das Verf. mit der

beſteht alſo ein Schwebezuſta
nd inſofern, als ungewiß größten Beſchleunigun

g durchzuführen u. die raſchefte

iſt, welcher Gatte den anderen überleben wird, alſo Üburteilung des Beſch . herbeizuführen , ſteht entgegen ,

unſicher iſt, ob die einſeitige Verf. inf. der durch wenn wie hier troß derzwingenden Vorſihr. des Geſ.

das torreſp.Teft

. geſchaffenen Bindung überhauptjemals das Volksó. über die Baftbeſchw . nicht fachlich ent

wirkſam wird. Jnf. des Vorablebens des Mannes ſcheidet, vielmehr eine ſolche Entſch . ablehnt, hiedurch

K. iſt dieſer Schwebezuſta
nd

weggefallen u . es hat ſich aber das Verf. u. die Åburt. ohne Grund verzögert.

ergeben, daß das von der Frau A. am 3. Febr. 1922 Unter § 25 VollzV. können aber auch abgeſehen

errichtete Teſt

. keine einſeitige Aufhebung ihrer in dem von Urteilen Entſch. nicht fallen , die gegen das

gemeinſchaftl. Teſt. v . 5. Sept. 1911 getroffenen Ver- Weſen u . den Geiſt des Volts66. verſtoßen . In der

fügung iſt , ſondern eine davon unabhängige, auch in- Begr. des Entw . (Verh . des Landt . 1919 Beil. I, 209

haltl. nicht ihm widerſprechen
de, für den Fall des S. 256) iſt ausgeführt: „ Auch die neuen Voltss .

Vorablebens ihres Mannes getroffene, alſo nur bedingt müſſen , wenn ſie den Zwed einer raſchen Urteilsfällung

wirtſame leßtw . Anordnung iſt. " ( Beſchi, des ZS. v . erreichen ſollen, von dem Zwange des ordentl. Verf.

21. Dkt . 1922, IJI 98/1922) .

M. tunlichſt befreit werden . Der Entw . hat aber darauf

Bedacht genommen, das Ausnahmerech
t

auf das un

bedingt nötige Maß zu beſchränken u. das Verf. mit

allen Rechtsgarantie
n
zu umgeben, die mitdem Weſen

u. Zwecke der Ger. noch irgendwie vereinbar ſind “. Eine

B. Strafſache
n

.

der wichtigſten Rechtsgaranti
en

iſt die in Art. 11 A6.4

I.

zugelaſſene Beſchw. gegen den Haftbef. des Stů. Dieſe

Garantie geht verloren , wenn das Ger. eine ſachi.

Zuläſſigkeit von Beichw . im voltågerichtl. Verfahren . Prüfung ablehnt u . bei Mangel der Zuſtändigt. anderer

Zuſtändigteit des Bolfdgerichts in den Fällen des Gerichte die Haftfrage auf Koſten des Beſch oder einer

$ 73 StGB. Das AG. N. erließ gegen B. u. 6. je geordneten Rechtspflege ungelöſt bleibt. Es iſt mit

wegen Meineids nach § 154 StGB . in Tateinheit mit dem Zweđe u . dem Weſen des Voltsog . unvereinbar,

Begünſtigung nach SS 257, 73 SIOB. Haftbefehl, gegen daß ein ſolch geſekwidriger Zuſtand beſtehen bleiben

den ſie ſich beſchwerten. Der Sta. am Voltso , N. u. nicht ein Oberg. zur Abhilfe angerufen werden

übernahm hierauf die ħaftbefehle des Ag. gegen B. follte. Es muß deshalb im Hinblid auf $ 25 mit § 23

u. G. „wegen Begünſtigung zum Mordverſuch“ und Abſ. 2 der Volzv . die Beſ yw . nach § 316 StrPO.

beantragte beim Volfso. die Verwerfung der Haft- zuläſſig ſein . Da das Voliso . N. dem 16.dortſelbſt

beſchw . Das Volksg . N. erklärte ſich für unzuſtändig . angegliedert iſt, iſt nach § 123 Nr 5 OVG. das DblC.

An ſich ſei zwar das Voltso . zur Aburteil. wegen zuſtändig. Der angef. Beſchl . des Volfsg . war des

Begünſtigung zuſtändig , wegen des mit dieſem Ver- halb aufzuheben u. dieſes anzuweiſen, die Baftbeſchw.

gehen in Tateinheit ſtehenden , unter ſchwererer Straf- fachlich zu verbeſcheiden. Die Entſcheidung u . deren

androhung ſtehenden Verbr. des Meineids aber das Begründ . iſt Sache des Volfso . Immerhin wird es
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Folgendes erwägen müſſen. Mord und
Mordverſuch Perſon Zweifel beſtehen. Nach § 5 des Präferl.

gehören nach Art.4 3. 6 zur Zuſtändigt. des Vollso. hat der
Erkennungsdienſt ſofort das zuſtändige des

Begünſtigung des
Mordverſuchs unterſteht nach Art. 4 ferat zu verſtändigen , wenn die richtigen

Perſonalien

3. 11 ebenfalls ſeiner Aburteil. u. zw . ohne Ein . durch die Dienſtſtelle für Fingerabdr. feſtgeſtellt find.
foråntung. Es iſt deshalb für die Zuſtändigkeit gleich: Darnach bezweđen das

Fingerabdrudverf

. u. das

gültig , wie die Begünſtigung erfolgt. Es bleibt immer
aufgenommene Lichtbild die Ermittlung des richtigen

Begünſtigung, wenn jemand dem Täter nach Begehung Namens. Gibt eine Perſon einen unrichtigen Namen

eines Berbr. oder Verg. durch unwahre
Behauptungen an u, wird dieſer zuſammen mit dem Fingerabdr Bogen

wiſſentlich Beiſtand leiſtet, um ihn der Beſtrafung zu oder der
Perſonalkarte in das

FingerabdrReg. einge

entziehen, u. die unwahren
Behauptungen eidlich be- tragen , ſo wird damit nur bewieſen, daß die Finger ,

träftigt. Eine ſolche Perſon verleist dann durch eine abdr. u. das Lichtbild von dem herrühren , der ſich ſo

u . dieſelbe ßandlung mehrere
Strafgeſeße: den § 257 genannt hat, wie beurkundet. Durch die Einregi

u. den § 151 StGB. In einem ſolchen Falle ſchreibt ſtrierung des von der Perſon
angegebenen Namens

$ 73 StGB. nur vor, daß die Strafe nach dem die wird daher nicht bewieſen, daß der Perſon der eine
lowerſte Strafe oder die ſchwerſte Strafart androhen- getragene Name zukommt. Ob der angegebene Name

den Strafgeſ zu bemeſſen iſt. Die fachl. Zuſtändigt. richtig iſt, ſoll erſt durch das Fingerabdr Berf., das

wird hiedurch nicht berührt . Dieſe iſt im ordentl . Dichtbild u . die
Ermittlungen feſtgeſtellt werden . 3ft

Strafverf. durch das OVG., im voltsger. Verf. durch fonach das Reg. nicht beſtimmt, für u. gegen jeder

Art. 4 des Voltsog. geregelt. Die in Art. 4 aufge- mannzu beweiſen, daß die betr . Perſon wirklich die

führten Straftaten find dem ordentl. Verf. entzogen . iſt, als die ſie ſich
ausgegeben hat, ſo fehlt es an

Vinſichtlich dieſer Straftaten ſind deshalb die Zu- einer weſentl.
Vorausſeßung des § 271. Dabei lann

ſtändigkeitsnormen des Boltsog. maßgebend . Hiernach
dahingeſtellt bleiben , ob die fragl. Reg. nur für den

aber iſt die
Begünſtigung des

Mordverſuchs, auch wenn inneren Dienſt der PolDir. beſtimmt u . deshalb nicht

fte in der Form des Meineide erfolgt, den Volkso. öffentl. Reg . i . S. des § 271 Stob. Aind. Jedenfalls

überwieſen , ſo daß ſie nicht bloß über das Verg. nach verleiht die Tatſache adein, daß das
Fingerabdrüerf.

$257 StGB ., ſondern auch über das Verbr. desMeineids dem öffentl. Intereſſe dient, den Reg .noch nicht die

nach § 154 StØB. zu erkennen haben . ( Beſchl. d . Eigenſchaft von öffentl. i. S. des§ 271. (Urt. d .

I. Štrs . v . 20. Febr. 1923, Nr. I 84/1923 ). Ed . I. Strs. v . 30. Jan. 1923, 1 69322 ).

Ed.
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II.

Sind die über das
Fingerabdrudverfahren ange

Oberlandesgericht Nürnberg.
legten poliz . Regiſter öffentl. Regiſter i. S. des 88 271
SI68 . ? Gründe : Dem Angell. iſt zur laſt ge

I.

legt, bei ſeiner
Vorführung wegen

verdächtigen Des Rechtshilfe (= RG.) der
Amtégerichte auf er:

Fibes den falſchen Namen „ Otto B. “ angegeben u . ſo ſucheu der
Verſorgungsgerichte. Beſchwerde gegen üb :

bewirkt zu haben , daß die
Daktyloskopiekarte u . Photo- lehnungen .

Maßgebend find zunächſt die Borſchr. des

graphie, die in die öffentl. Regiſter der Polizei einge- RG. über das Verf. in
Berſorgungsſachen d. 10. Jan.

legt wurden , auf den Namen „ Otto B.“ ausgeſtellt 1922 (NOBI. 59), das nach § 156 ſett 1. Febr. 1922

wurden (§ 271 StGB. ) . Das Scho . ſprach dem Reg . auch für ſchon früher anhängige Sachen gilt. Nach

die Eigenſch. eines öffentl. Reg . i . Š . des § 271 StGB. § 1 werden die Verſgef

. im VerwVerf. u. im Spruch:

ab, nahm nur eine Uebertr . nach § 3608 SIOB . an , Verf .
durchgeführt. Für erſteres ſind die

Berfuemter

ſtellte aber wegen Verjähr, das Verfahren ein . Die u.die DauptVerſAemter ( Verm Behörden der Reiche Berf.),

Str. verwarf die Ber. des AA . Die auf Verleß . des für das leptere Verf. ( bei
Rechtsmitteln ) die Verſ.

$ 271 StGB. geſtüßte Rev. des StA. wurde
verworfen . Gerichte u . das NVerſøer. in Bayern nach § 154

Gründe : Die Vorinſt. gehen zutreffend davon aus, das VerſGer. zuſtändig (
Spruchbehörden). Dem

das Reg. , um als öffentl. i. S. des § 271 zu gelten , entſpr. iſt der 2. Teil des Gef. über das BerfWerf.!in

nicht bloß von einer öffentl. Beh . innerh . der Grenzen drei Abſchn. gegliedert : 1. allgem. Vorſchr. ( $$ 37 ff.),

ihrer
Amtsbefugniſſe oder von einer mit öffentl. Glauben 2. VerwVerf. (S$77 ff.), 3. Spruch Verf. (SS 90 ff.). Unter

perſehenen Perſon innerh . des ihr zugewief. Geſchäfts- den allgem . Vorſchr. verordnet $ 75 : Die öffentl. Beh.

kreiſes in der
vorgeſchriebenen Form hergeſtellt u . ſind

verpflichtet, den VerſBeh.auf Erſuchen 18. ju

geführt werden, ſondern auch beſtimmt ſein müſſen, leiſten" . Das gilt für das Verw.-, wie für das

als
Beweismittel für u. gegen

jedermann zu dienen . SpruchVerf . , ſoweit nichts
Beſonderes verordnet iſt.

Durch den
Präſidialerl. der PolDir. München v . 22 . Das iſt nur für das Verw Verf. geſchehen . Nach § 83

Juni 1909 wurde bei dieſer eine daftgloſt. Regis widelt ſich in dieſem Verf. die Aufklärung des Sachs

ſtratur eingerichtet u.
angeordnet, daß die Fingerab- verhalts regelmäßig vor den Verw. u . ähnl. Beh. ab

drudbögen durch den
Erkennungsdienſt zu flaſſifizieren u . zw . auch im Falle der NH. (8 83 II). Rommt die

. zu regiſtrieren ſeien . Die mit dieſem Dienſte be-
Verhängung einer

Zwangsmaßregel gegen Zeugen

trauten PolBeamten
handelnſonach innerh. der Grennze oder

Sachverſtändige in Frage, ſo kann das Amts

ihrer
Amtsbefugniſſe, wenn ſie

Fingerabdrücke nehmen gericht um die
Vernehmung erſucht werden. Das

u. die
Erklärungen der betroff. Perſon über Namen gleiche gilt bei Beeidigung zur

Berbeiführung ſeiner

uſw.
entgegennehmen,

beurkunden u . das Ergebnis
wahrheitsgemäßen Ausſage. Die Entſch . trifft das

in einem Neg.
verwahren . Das nehmen auch die AG . u. auf Beſchw . das zunächſt höhere Ger. 'nach

Borinſt. an . Durch die Bef. des Min . d . Jnn . v . der 3PO. (3 84 ). Jm Spruch Verf. giltentſpr. nach § 103

14. Apr. 1911 betr. wurde das
Fingerabdrucverf. für die

Beweisaufnahme vor der mündl.Verh. neben

in den größeren Gem . Bayerns eingeführt u, die anderen Beſt. für das Verw Verf. § 83. § 84 iſt

PolDir. München als Sammel- u .
Ausfunftsſtelle be- nicht erwähnt. Darnach iſt alſo zunächſt der Leiter

ſtimmt. Die Einführung iſt damit begründet, daß „das der Beweisverh. auch zur
Znanſpruchnahme der in

Fingerabdrudverf. ſich zur Erfenn. u Feſtſtell.von Per- $ 83 gen. Verw.- u. ähnl. Beh . berechtigt. Er iſt,aber

ſonen, die wegen des Verdachts ſtraſb. Handl . feſts hierauf nicht beſchränkt. An Stelle des im Spruch Verf.

genommen werden u . über ihre perſönl.
Verhältniſſe nicht entſpr.

anwendbaren § 84 treten die SS 106 u .

keine oder eine falſche Auskunft geben, ſowie zur Er- 107. Der Leiter der
Beweisaufnahme (Vorſißender

mittlung
gewohnheitsmäßiger Verbrecher überhaupt oder BerE . ) iſt ſelbſt mit Zwangs- u .

Beeidigungs

als ſehr zweđmäßig und zuverläſſig erwieſen hat“ . befugnis gegen Zeugen u . Sachverſt.
ausgeſtattet u.

In der Bet. iſt ferner beſtimmt, daß allen Feſtges entſcheidet ſelbſt in ſolchen Fällen. Es bedurfte daher

nommenen
Fingerabdrüde

abzunehmen ſind , anderen im Spruch Verf. der im Berw Verf.
notwendigen Sonders
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vorſchr. des § 84 nicht. Die Nichterwähnu
ng

im § 103 erfolgten Zuſtellung des Endurteils , mithin vor Ins

ſchließt aber natürlich das Hecht des Beiters der Be- krafttr. der vO., beendet geweſen ſei . Die VO. :ma
ot

weisaufnahme nicht aus, das AG. um die Bernehmung ihre Anwendung davon abhängig, daß die Jnſt. niot

zu erſuchen. Dieſes Recht folgt icon aus der im vor ihrem Jntrafttreten beendet war. Der Begriff der

Spruch Verf.unbeſchränkt anwendbaren allgem . Vorſchr. Inſt. u . ihrer Beendigung iſt beſtritten. Weder die

des § 75 über RH. aller öffentl. Beh ., alſo auch der ProzGef. noch die Gebe. beſtimmen ihn flar u . ein

zur Nø. allgemein berufenen Ag. Das Geſ. betrachtet heitl .. laſſen vielmehr je nach dem Zwec des Geſ.

die Zuläſſigkeit ſolcher Erſuchen an das AG . als ſelbſts eine bald engere bald weitere Auslegung zu . Die

verſtändlich. In $ 107 III, wo die Zuſtändigkeit des Inſt. i . S. des $ 119 ZPO . – Armenrecht — iſt nach dem

Leiters der Beweisaufnahme zur Entſcheidung über Zweď des Geſ. ſo weit auszudehnen, als ſich das Be

Zwangsmaßregel
n

u. a . geregelt iſt, beſtimmt Šap 3 : dürfnis der Partei, namentlich der Tätigteit des zu

Iſt das AG. um die Bernehmung erſucht, ſo gilt geteilten RA., erſtređt. Jm weſentl. damit zu

die Vorſchr. des § 84 III". Führt alſo der Leiter der ſammen fällt der InftBegriff in § 29 RAOD. Dort

Beweisaufnahme dieſe felbſt durch, ſo hat über Beſchw . umfaßt die Jnſt. rüđſichtlichder Entlohnung der Tås

gegen ſeine Entſch. das zuſt. VerfGer . zu entſcheiden tigkeit des RA ., i . S. der $$ 13 , 15 alle beſ. aufges

( § 107 III S. 2, $$ 61 ff ., 64 I Nr. 4). Erſucht er aber zählten Akte wie Tatbeſtandsberichtigung, Streitwerts

nach § 75 ein 48 , ſo iſt für die Beſchw . gegen deſſen Feſtießung, Ueberſendung der Sandaften , die ſogar

Entſch. über Zwangsmaßregeln das zunächſt höhere Ž.T.nach Urteilszuſtellung u . Nechtsfraft liegen . Auch

Ger . nach der 3PO . zuſtändig (§ 107 III S. 3, § 84 III, die S $ 26, 27 befaſſen ſich mit dem Begriff der Inſt.

ähnl. bei Beweisaufnahmen durch dasVerfGer. ſelbſt i . S des § 25. § 178 ZO. läßt erfennen , daß der Be

nach § 121 III ) . Die Annahme des AG., daß § 75 griff der Inſt. dort ebenſo nur i. S. einer einzelnen

durch § 84 eingeengt werde, iſt irrig . Vor allem gilt Beſt. des § 176 ZPO. verſtanden wird . Hier

§ 81 im Spruch Verf. an ſich nicht u . ſodann regelt fordert der Zwed –die Bermeidung von Berwirrung

§ 84 gar nicht die R $. im eigentl . Sinne, ſondern in der Perſon des zum Empfang der Zuſtellungen

ichafft eine beſ. Zuſtändigkeit des AG. für die Fälle legitimierten Prozeßbevollm . – eine zeitl . Abgrenzung

von Zwangsmaßregeln u . dgl. gegen Zeugen u . Sach- der Inſt., die jedoch ſo weit auszudehnen ſind , als die

verſtändige. Obdurch die in § 103 angeordnete entſpr. Zuſtändigkeit des ProzGer. der unteren Jnſt. noch

Anwendung des § 83 II das Recht des Vorſ. oder des begründet u. die höhere Inſt. noch nicht eröffnet iſt.

Reiters der Beweisaufnahme zu Erſuchen um RH. Denn inſolange Entſcheidungen der unteren Jnſt. noch

beeinflußt oder beſchränkt wird , fann dahingeſtellt zuzuſtellen ſind, deren Herbeiführung ohnehin die

bleiben. Es iſt ſeinem Ermeſſen anheimgegeben, welche Tätigkeit des Prozeßbevollm . fordert, iſt die Inſt. i . S.

Art der Beweisaufnahme Plaß greifen ſoll. Nach dieſer Beſt. nicht zu Ende. Die ältere Rechtſpr. des

allgem . Grundſäßen kommt es dem erſuchten AG. nicht RO. (NO3.9, 367 ; 10, 346 ; 13, 311 ; 19, 397 ; 41 ,gu ,Aufſchlüſſe über den Anlaß u. den Grund für die 426) hat namentlich bei der Frage, ob durch den

Jnanſpruchnahme von Nø. überhaupt oder gerade der Wegfall des Projeßbevollm . nach Zuſtellung des Jnft.

begehrten nø : zu verlangen . Ueber die Mittel zur Urt. u .vor Einlegung eines Rechtsmittels eine Unter

Abhilfe bei Weigerung fehlt es im BeriBerfo . an brechung des Verf. nach §244ZPO. eintrete u. die

einer Vorſchrift. Es könnte Abhilfe auf dem Dienſt- Rechtsmittelſchrift nach § 164 ZPO. nur an einen neu

aufſichtswege oder mittels Anrufung eines ordenil . beſtellten Prozeßbevollm . der unteren Jnſt. zugeſtellt

Gerichts in Frage kommen. Der Sen. iſt der Anſicht, werden könne, unter þinweis auf die ungeheuerl.

daß mangels einer allgem . oder beſ . reichsgeſeßl. Vorſchr. Folge der Bejahung angenommen, daß i . S. des § 164

über RH. in anderen als bürgerl . Nechtsſtr. u . Straf- die Jnſt. mit der Zuſtellung des Urt. beendet ſei u.

ſachen die $$ 159, 160 GVG . entſpr. gelten (NOZ . 33, deshalb eine Unterbrechung nicht eintrete. Andererſeits

423 u. a . , dagegen no. in 3W. 1922, 166 ). Zwar hat die PlenEntſch. RG3. 68, 247 erkannt, daß beim

handelt es ſich hier nicht um einen rein bürgerl. Tode einer durch einen Prozeßbevollm . vertretenen

Rechtsſtreit, aber doch um einen mit öffentlichrechtl. Partei während des Baufes der Rechtsmittelfriſt teine

Eigenſchaft ausgeſtatteten gleichgearteten Leiſtungs- Unterbrechung nach § 246 ZPO. eintrete, weil die Zus

anſpruch ( SS 37, 73 VeriDerf .). Das Verf. zur ſtändigkeit des InſtGer. nach Zuſtellung des Urt.u.

Verfolgungdieſes Anſpruchs iſt auch den Vorſchr. über während des Baufes der Rechtsmittelfriſt zwar nicht

den ordentl. Prozeßgang nachgebildet . Die grund- für den Hauptſtreit, jedoch für eine Reihe von beſ.

legenden RHVorſchr. der $$ 158 ff. GVG. ſind überdies Prozeßakten, wie Berichtigung des Tatbeſtandes,Fälle

durch das GewGG. ( § 61) u. das KaufmØG. (§ 16 ), der $$ 239 Abſ. 3 u . 4 , 246 noch beſtehe u. die Partei

ferner im § 2 FrØG. für anwendbar erklärt. Auch hiebei durch ihren Prozeßbevollm . vertreten ſei. Dabei

die bayer. Bandesgeſekg. hat im Grundbuchweſen die verneint das RG. nach Beginn der Rechtsmittelfriſt

entſpr. Anwendung angeordnet (Art. 8 AGGBO . ) . die Anhängigkeit beim unteren Ger. , ſoweit unter

Außerdem ſchreibt Art. 77 AGGVG. vor, daß die Ger. Anhängigkeit die Fortdauer des Hauptſtreits beim

ſich in den nicht zur ordentl . ſtreitigen Gerichtsb. ge- ProzGer . verſtanden wird. SpätereUrt. des No. be:

hörenden Angelegenheiten NH . zu leiſten haben, wobei harren bei Wegfall des Prozeßbevollm . während der

die $$ 158 ff. OVO. entſpr. gelten. Daß das nur für Rechtsmittelfriſt auf dem erſten Standpunkt, daß die

Angelegenheiten gelten folle, auf welche die Landes : Anhängigkeit des Hauptſtreits mit der Zuſtellung des

geſeße anzuwenden ſind, iſt aus dem Geſ . nicht zu Urteils i. S.der $ 8 144 (nunmehr 210 a) beendet ſei

entnehmen. Es gilt daher unbeſchränkt auch für die (JW. 1915, 459 ; 1917, 163, Warn. Rechtſpr. 8, 186 ).

Beziehungen zw . ordentl. u . beſ . Gerichten. Zu ſolchen Es beſtehen teine zwingenden Gründe, den Begriff

SonderØer. dürfen auch die VerfGer. u. das bager.

der Beendigung der Inſt. i. S. der Nov. zurRAGD.

LVerſo . gezählt werden , die als ſtaatl. Ger. auf dem

fo eng aufzufaſſen, wie ihn die reichsgerichtl. Rechtſpr.

der bürgerl. Gerichtsb . ähnl. Gebiete der VerſGeſ. mit Müdjicht auf das Bedürfnis der Auslegung einer

Entſcheidun
gen

zu fällen haben ( f. BayZR . 1920, 132 ) . beſtimmten Geſekesſtelle der Einlegung des Rechts

(Beſchl. des 2. ZŠ . v . 27. Nov. 1922, Beſchw Reg.414/22). mittels – verſteht. Es widerſpricht dem projeſſualen

B-r .

Bedürfnis, keine Lüđe zwiſchen der Urtzuſtellung u .

II .

Nechtsmittel eintreten zu laſſen . (Stein zu § 176
Beendigung der Juftang i. S. der HUGO. u. Anm . II 1 u. 2 : „ Dieſe gehört nach allen Gründen der

ihrer Novellen . Der Gerichtsſch
reiber

u . das LG . prozeſſualen logit zur unteren Inſtanz“). Noch mehr

haben den Anſatz nach der am 13. Ott. 1922 in Straft rechtfertigt ſich dieſer Standpunkt i. S. der MAGD.

getretenen VO . , betr . die G2b . der RA . v . 12. Dkt. 1922 nach den ausdehnend
en

Beſt . des § 29 NAGO. u. i. S.

abgelehnt, weil die Inſt . mit der am 26. Sept. 1922 der Gebührennove
llen

, die mit der rückwirkenden Kraft

6595
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Geſeßgebung und Verwaltung.-1

war.

der Erhöhung der
Gebührenjäße im

Zweifelden
handlung auf die Alage erſt nach

Entrichtung der
weiteren Begriff der Inſt .mit dem Ende bei

Einlegung
Prozeßgebühr beſtimmt (8 74 ' der

Neufaſſung = NF.);
eines

zuläſſigen
Rechtsmittels oder der

Rechtskraft der bei
Klageerweiterungen oder

Widertlagen ſoll vor

Entſch .
rechtfertigen , da die Tätigkeit desNú. über die Zahlung der

Prozeßgebühr feine gerichil.
Þandlung

Zuſtellung des urt. regelmäßig
hinausgeht,

namentlich
vorgenommen werden ; unter

Aenderung des § 520

auch durch Beratung der Partei wegen
Rechtsmittels 8PD . wird beſtimmt, daß die

Berufung bei Nicht
einlegung u . dgl .

Vorausgeſeßt wird dabei, daß die zahlung der
Prozeßgebühr in ähnl. Weiſe wie z. B.

teilweiſe von dem
Eingreifen der Partei oder ihres bei der

Reviſionseinlegung im
Beſchlußweg als un

Bertreters
abhängigen

Prozeßhandı. in der Richtung zuläſſig zu verwerfen iſt. Eine
Verbilligung im Koſten

der Jnſt
Beendigung aus

prozeſſualen
Rüdſichten ents

eingiehungsverfahren erhofft man auch durch die den
ſpringen u. Peine

ungebührl.
Hinausſchiebung der Inſt. Bandes ZuſtVerw . gegebene

Möglichkeit,
anzuordnen,

mit ſich bringen. Dieſe zeitlich
beſtimmbare

Begrenzung daß Koſten durch Marfen zu
entrichten ſeien (8 89 NF.) .

wird aber ichon durch den Zwec des Geſ. geboten , Bayern wil hievon nach der Bet. v. 15. Febr. 1923

eine
Scheidung eintreten zu laſſen, ſo daß die weiter

, | (GÚBI. 27) in
beſchränktem Umfang Gebrauch machen .

gehende
Auffaſſung von

Friedländer (NAGO. S 9 Auf dem Gebiet des
Strafverf. werden nun ges

Anm. 30 ) nicht zu bidligen iſt, die jeden nach der getrennte
Gebührentarife für Freiheits- u .

Geldſtrafen
Hechtstraft liegenden Rechtsakt des RA.die Jnſt. wieder

aufgeſtellt u . die
Gebühren im

Privatklageverfahren
eröffnen läßt, wenn er nicht

ungebührlich verzögert neu geordnet.

wird. S. a . DLG.
Þamburg JW . 1918 , 742; Jena Die

Niederſchlagung (8 6 NF.) iſt jeßt auch für
JB. 1920, 718 ;

Düſſeldorf, JW . 1922, 41 ; Breslau,
Auslagen möglich ; ſie tann auch im

Verwaltungs

IW.1922, 503; München , JW . 1922, 516, 1414; Kaſſel, weg, nicht mehr bloß durch das Gericht erfolgen. Iſt
ZW. 1922, 1412 ; NO ., BayZR . 1922, 20 ). Der Sen.

Niederſchlagung zuläſſig, ſo muß fie erfolgen .
erachtet deshalb die Jnſt. hier nicht für beendet, wobei Für die

Streitwertfeſtlegungen (§ 18 NF.) iſt

es nicht darauf ankommt, ob der NA. wirklich nach nun die
Rechtslage (bisher war die Frage beſtritten)

dem Inkrafttr. der Nov. noch einige Tätigkeit entwidelt die, daß auch in Fällen , in denen die
Streitwertfeſt.

hat . Für dieſe
Vorausſeßung bietet das Geſ. feinen ſeßung

Schwierigkeiten bietet, insbeſ. in denen ſie nach
Ánhalt. Beidl . des 2. ZŠ. v. 16. Jan. 1923, Beſchw . freiem Ermeſſen zu geſchehen hat, die

Feſtießung dem
Reg. 464/22)

-r. Gerichtsſchreiber obliegt. Eine
Feſtfeßung durch das

Gericht findet nur ſtatt, wenn eine Partei es
beantragt

oder das Gericht es für
angemeſſen erachtet (§ 18 NF.)

bisher genügte außerdem
Bartetantrag zur Notwen:

digkeit der gerichtl.
Feſtſeßung ſchon , daß die

Feſtſeßung

Das
Heidegerichtstoftengeſet. Das GiG . wurde nach der Natur des

Streitgegenſtands
erforderlich

erheblich
geändert durch eine Nov. v . 21. Dez. 1922 u .

Es muß ſich alſo in Zukunft der
Gerichts

dann in neuer,vom 15.Febr. 1923 an geltender Faſſung dreiber der Mühedes
Aftenſtudiums

unterziehen u .
veröffentlicht mit Bef. v . 21. Dez. 1922 (ROBI. 1923,

fann ſich nicht, wie bisher, darauf
beſchränken, intigungen finden ſich ROBI . 1923, 66.

leitender Oes

die Aften dem Ger. zur
Streitwertfeſtſeßung

vorzulegen.

fichtspunkt war die
Verminderung der für die Rechts

Soweit gemäß Art. VI § 1 des
GerEntlo . v . 11. März

pflege aus allgem .
Staatsmitteln

benötigten
Zuſchüſſe.

1921 (ROBI. 229) dem
Gerichtsſchreiber durch die

Die Reichsreg. bedarf der Mittel zu anderen , von ihr

Landes ZuſtVerw .Geſchäfte zur ſelbſt.
Erledigung über.

als wichtiger
angeſehenen Zweden . Zur

Erreichung

tragen ſind, obliegt dem
Gerichtsſchreiber auch die

dieſes Zwedes wurden die Gebühren allgemein der

Wertfeſtießung an Stelle des Gerichts. Gegen ſeinen

Markentwertung
anzupaſſen geſucht;

außerdem wurden

Beſcheid iſt die
Entſcheidung des Gerichts

anzurufen,

verſchiedene, 7. 3. „mit
ungerechtfertigt

niedrigen

nicht Beſchw.
einzulegen .

Bruchteilsgebühren belegte Afte “ mit höheren
Gebühren An für die Praxis beſonders erhebl .

Einzelheiten
belaſtet. Dabei wurden aber auch , wie man annimmt, iſt zu beachten : Der

Streitwert für
Anſprüche auf

zur
Vereinfachung, in einer Reihe von Punkten ganz Erfüllung einer geſeßl .

Unterhaltspflicht wird auf den
einidneidende ſonſtige

Aenderungen getroffen. Žens Wert des
einjährigen Bezugs( §10 Abſ. 2 NF.) feſto

derungen der 3PD. , der StPO ., des
Binnenſchiffahrts: geſeßt, bisher war der fünffache Betrag des ein:

geſekes, des
Flößereigeſeges u . vor allem der

MÄGebO . jährigen Bezugs
maßgebend ; desgl. wird der Streit.

gehen nebenher. Der Reichsreg .iſt die
Ermächtigung wert

gegenüber den
bisherigen Säßen auf die Hälfte

gegeben, mit
Zuſtimmung des Reichsrats nach Ans gemindert, wenn für die Dauer eines

Rechtsſtreits,
hörung der zuſtänd.

NTAusic . bei einer weſentl . der eine Ehefache betrifft, über die
Unterhaltspflicht

Uenderung der
wirtſchaftl.

Verhältniſſe die Gebühren der
Ehegatten zu

entſcheiden iſt (§ 10 Abſ . 3 NF.). Der
u.
Shreibgebühren

anderweitig
feſtzuſeßen.

Spielraum für die
Streitwerte in nicht

vermögensrechtl.

Án grundſägl
. Beſt. foll folgendes

hervorgehoben
Angelegenheiten bewegt ſich nun zw . 20 000 M ( 2000 M)

werden:
Feſtgehalten iſt auf dem Gebiet des ordentl . u . 5 000 000 M. Die

Begünſtigung des
Urkunden- u.

Zivilprozeſſesan der Erhebung dreier Gebühren ; die
Wechſelprozeſſes entfällt, für das Nachverf. wird noch

jeßige VerhGebühr wird aber erſeßt durch eine allgem . eine beſ.
Urteilsgebühr erhoben . Von bef . Borſchr.

Brojeßgebühr, durch welche die geſamte richterl.Tå: über das
Berſäumnisverf. iſt

abgeſehen ; erhoben wird

tigkeit mit
Ausnahme der

Beweisanordnung u. der alſo die
Prozeßgebühr u.

außerdem für das etwa im

auf Grund einer ſtreitigen
Berhandlung

erfolgenden
Einſpruchsverf.

ergehende
kontradikt . Úrteil die Urteils

Urteilsfällung abgegolten wird ; auf dem Gebiete des gebühr. Die
Streitfrage hinſichtl. der

Bewertung der
Mahnverfahrens , der

Zwangsvollſtr., des Arreſtes,
Bergleiche wird dahin

entſchieden, daß bei
Bergleiches

des
Aufgebotsverfahrens u. anderer

Sonderverfahren
abſáhließung vor Gericht, wenn der Wert des Ver

wurden die Gebühren in ähnl. Weiſe durch einheitl.,
gleichsgegenſtands den Wert des

Streitgegenſtands

die geſamte gerichtl . Tätigkeit
abgeltende

Verfahrens,
überſchreitet, inſoweit % der Gebühr erhoben wird

gebühren erſeßt.Die Erhebung von
Gebührenvorſchüſſen (§ 36 Ábſ. 2NF.). Die

Gebühren im
zivilprozeſſualen

aufdem Gebiet der bürgerl.
Nechtsſtreitig feiten wird bes Beſchw Berf. werden

einheitlich dahin geregelt, daß

ſeitigt, dafür aber der
Fälligkeitstermin für die Prozeß.

grundſäßlich eine Gebühr nur dann anfällt, wenn das

gebühr u. die
Berfahrensgebühren

grundſäßlich auf Berf. mit einer
Verwerfung oder einer

Zurückweiſung

den Zeitpunkt der
Álageſtellung oder der Antrag- der Beſchw . endet ; ſiegt der Beſchw Führer, ſo wird

ſtellung verlegt. Im
erweiterten Daß wird die gerichtl. eine Gebühr nur erhoben bei

Beſchwerden gemäß

Tätigkeit von der
vorherigen

Gebührenzahlung abs 8 71 Abſ. 2 ZPO. (ZwUrt. über
Nebeninterventionen ),

hängig gemacht; ſo wird derTermin zur mündi. Ber- § 99 Abſ. 3 ZPD . (Beſchw . gegen die ſog . Iſolierte

,
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to

1

Koſtenentſcheidung) u . bei Beſchw . gegen die Zurück- der Hang die Hänge,der kang die Ränge, der Fang

weiſung eines Antrags auf Erlaſſung eines Arreſts die Fänge. Alſo fort mit dem ſprachwidrigen Be

oder einer einſtw . Verf .; dieſen Fals aber, abweichend lange" : es muß " Belänge, heißen u . dieſe allein richtige,

von früher, die volle Gebühr ($ 38 NF.). Die Ermä: uns ſofort vertraut klingende Form wird das leere u .

bigungen bei Zurüđnahme der Klage, eines Rechts- nichtsjagende „ Jntereſſen “ hoffentlich bald ganz ver

mittels oder eines Antrags ſind, abgeſehen von Uus- drången . D.

nahmefällen , beſeitigt. § 47 Abſ.1 bisher, Faſſung,

der für gewiſſe Beſchlüſſe (über Prozeßleitung, über
Bücheranzeigen.Bewilligung u. Entziehung des Armenrechts u. 8 )

Gebührenfreiheit gewährte, wurde als ſelbſtverſtändlich Piloty -Schneider, Grundriß des Verwaltungs ,

geſtrichen ; Abſ. 2 des § 47, der in dieſen Fällen bei rechts in Bayern u. im Deutſchen Reich .

Mutwilligkeit des Verfahrens einen Gebührenanja 2. Aufl. Leipzig -Erlangen 1922 (A. Deichert).

juließ, wird aufgehoben, weil von geringer praktiſcher Binnen Jahresfriſt hat die lebhafte Nachfrage,

Bedeutung. namentlich der Studierenden, die 2. Aufl. nötig ge

Beſonders erhöht ſind die Gebühren in Konkurs- macht, die nun den Stand der Geſellg . bis zum 1. Dkt.

ſachen dem Gefeßg. ſind die Konkursgl. wohl noch 1922 berüđſichtigt. Der Wert des Buchs geht weit

nicht genügend geſchädigt - ; der Normalſa ſoli- über die beſcheidene Zweđangabe des 1. Vorworts

die dreifache anſtatt der bisherigen zweifachen Gebühr hinaus: Der Grundriß „will nur einführen, dem

ſein ; außerdem wird eine beſ. Gebühr in der Höhe Studierenden ein Begleiter in der Vorleſung, dem

des halben Saßes für das Verf. über den Eröffnungs- beginnenden Praktiker eine zuverläſſige Gedächtniss

antrag erhoben ; doch wird dieſe Gebühr, wenn der ſtüße ſein “. In dem Rahmen der inneren Verwaltung,

Gemeinſchuldner den Antrag ſtellt, auf die dreifache den ſich das Buch unter grundſäßl. Ausſcheidung der

Gebühr angerechnet. Bei nicht vollſtändiger Durch- Religionsangelegenheiten und der Sozialgeſebgebung

führung des Verf. treten Ermäßigungen ein (S$ 41 u . (vgl. 1. Vorwort u . S. 3) gezogen hat, iſt das Werk

42 NF.). eine Fundgrube auch für den beruflich, ehrenamtlich,

In Strafſachen ſoll eine Gebühr auch anfallen , politiſch in reifer Praris Stehenden, ein feſter Stüß:

wenn der zur Koſtentragung verurteilte Beſchuldigte punkt für den wiſſenſchaftlich Arbeitenden. Der vollen

für ſtraffret erklärt wird (8 52 Abſ. 2 NF.). Für die Bedeutung des Buchs wird nur gerecht, wer erwägt,

Berufungs- u. RevJnſt. fällt die Gebühr je noch einmal in welchem Umfange heute jeder Deutſche über die

an, bei nicht voller Durchführung des Verf. jedoch Grenzen des Privatlebens u . des Lebensberufs hinaus

nur in Bruchteilen. Für das PrivkiVerf., für das zur Ausübung ſtaatsbürgerl. Rechte u . zur Erfüllung

7. 8. feſte Säße erhoben werden , wird der Angefl. im öffentl. Pflichten in Wahlen, Abſtimmungen u . ehren

Falle der Berurteilung nach den Säßen des Difizial- amtlichen Funftionen berufen iſt. Das Buch befriedigt

verf. belaſtet; nur bei Freiſprechung, Straffreierklärung ein tiefgefühltes Bedürfnis in der glüdlichſten Weiſe,

u . Einſtellung bleibt die eine feſte Gebühr von nun insbeſ. auch nach der Richtung, daß die weit ver

1000 M. Jn allen Fällen der Privatkl. fann das ſtreuten Gefeße u. RechtsVO.-en des Reichs- u. bayer.

Gericht, um eine Anpaſſung an die Verhältniſſe des Landesrechts mit dem Bewohnheitsrecht zu einer ſyſte

Einzelfalls zu ermöglichen, die Gebühr bis auf 100 M matiſchen Einheit verarbeitet ſind. Die auf der RV.

herabſeben oder bis auf das Zwanzigfache erhöhen u . auf dem bayer. Verfaſſungsrecht aufgebaute Dar

($ 68 NF .). Der Privatfl . hat einen Gebührenvorſchuß ſtellung iſt durch praktiſche Beiſpiele anſchaulich u .

von 500 M zu leiſten. lebensvoll geſtaltet, ſo daß die Wechſelwirkung zw.

Die Schreibgebühr beträgt 20 M für die Seite . Theorie u . Praris in die Erſcheinung tritt. Geſichtl.

Angufeßen find (bisher ſtrittig ) auch die Poſtgebühren Bemerkungen find in maßvoller Beſchräntung ſo ges

für die auf Antrag erfolgende Ueberſendung von Ab- geben, daß beſ. die charakteriſtiſchen Unterſchiede des

ſchriften u . Ausfertigungen ; desgl. ſollen die Poſtge- Polizei- u . des abſoluten Staats des 17. u. 18. Jahrh.

bühren für Zeugen- u . Sachverſtändigenladungen an : vom Rechts- u . ſozialen Rechtsſtaat des 19. u . 20.

geſeßt werden . Schie. Jahrh. kurz u . ſcharf herausgeſtellt werden. Auf dieſer

hiſtoriſchen Grundlage gewinnt die innere Charakteri

ſierung der neuſten Rechtsentwiďlung ungemein an

Sprachecke. Klarheit u . Beſtimmtheit. Die Darſtellung iſt Inapp

Belange“ ſtatt „ Intereffen " ? Die Beſtrebungen, u. klar . Derausführl. allgem . Teil arbeitet die grunds

Fremdwörter aus unſerem Sprachſchaße auszumerzen legenden Lehren u . die führenden Gedanken ſcharf u .

u. durch deutſche Wörter zu erſeken , haben ſich erfreu beſtimmt heraus. Der beſ. Teil bringt die einzelnen

licherweiſe ießt überall durchgefegt. Jede gute Ver- Verwaltungsgebiete in abgerundeten Bildern . Ein

deutſchung eines Fremdworts iſt für unſer Deutſchtum beſ. hoher Wert des Buchs beſteht darin, daß es nicht

ein Gewinn. Nur dürfen dabei nicht Verſtöße gegen nur die ringenden Probleme der Geſeßgebungspolitik

die Sprachlehre unterlaufen . Ein ſolcher Fehler droht u. der wiſſenſchaftl. Forſchung in flaren Ümriſſen

ſich einzuſchleichen mit dem ſchon vielfach eingebür zeigt, ſondern auch der Forſchung ſo für einen

gerten Gebrauch des deutſchen „Belange “ für „ die allgem. Teil des öffentl. Rechts Unterlagen

Intereſſen “. Belang iſt für Intereſſe zweifellos eine u . Zielpunkte ſchafft. Das Buch ſcheidet ſcharf u. flar

ſehr gute Berdeutſchung. In Wendungen wie : es das Zivil- vom öffentl. Necht; aber es zeigt auch

iſt von Belang, in der Zuſammenſeßung belangreich“ , die Zuſammenhänge, ſo 3.B. in den $$ 11, 12 , 76 bis

iſt uns das Wort ſchon durchaus geläufig. Falſch iſt
78, S. 21 f. , 22., 148 7. Daß das Buch im 4. Abſchn .

es aber, wenn als Mehrzahl von der Belang ,die des allgem . u . im 1. Abſchn. des beſ. Teils (S. 106 f .,

Belange“ gebildet wird. „ Belange“ klingt für jeden S. 133 f.) den Polizeibegriff u. das Recht der

fremd, der Sprachgefühl hat; er fühlt, daß da Polizei eingehend behandelt, darf als ein beſ. Vor

etwas nicht in Ordnung iſt. Den Vielen, die das zug bezeichnet werden. Auch der bayer. V6H. hat

Wort , Belange“ gebrauchen , fält nicht auf, was ihnen ſich vielfach mit dieſen Problemen befaßt (jo vgl. auch

ſofort auffallen würde, wenn ſie z. B. bei Schiller Samml. Bd. 41 , S. 21 F., Bd . 43, S. 13f., beſ. S. 15,

leſen würden : , & um Stampf der Wagen und Gefange"
Abſ. 4f. ) .

ſie beachten nicht, daß bei der Bildung der Mehrzahl
Nürnberg. Prof. Dr. Frhr. v. S deurl.

von Belang der Selbſtlaut a ſich in den Umlaut å Verantwortl. Verausgeber: Th.von der Pfordten ,

verwandeln muß, ebenſo wie bei der Klang die Klänge, Mat am Oberſten Landesgerichte in München.

Eigentum von J. Schweißer Verlag, München , Berlin und Leipzig .

Druď von Dr. F. $. Datterer & Cie . , München und Freiſing.
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dieser unter Herudititigung der jozialen Verhält

cines H. bei einer's w.grul si ang nije des 6. u UN . den Einipruch als gerectit:

Bon Oberregierungsrat Dr. Oudemer in München .
fertigt, ſo wäre reditlid) folgeriditig daß er dem

G. die Aulage madt, den AN . weiter zu bes

I. Die redtl. Beziehungen zw . Arbeitgeber idätigen . Diele Folge zieht aber das BR .mitRüd :

(= AG.) u . Arbeitnebmer (= AN .) ( Angeſtellten dit darauf nicht, daß ein weiteres Zuſammen:
u . Ai beiter ) haben trotz der mannigahen Sonder: arbei en zw . AN . U. AG . zu Unzuträglid )feiten

gejiße u . SonderVO.-en , die die Nachfriegszeiten fuhren könnte. Der SchlA. hat vielmehr für den

als joziale Schubinafnahme zugunſten der Arbeit Fall, daß er den Einſpruch für formell zuläſſig

nehmer gebradt baben , ihre wefentl. Grundlage in u . Jachlich begründet hält , eine Entſcheidung dopa

zivilrechtl. Arb Vertrage u . in den für ihn gelten en pelten Inhalts auszuſprechen :

Beſt. des BGB ., des HGB. u . der 6m0. Grö a) Den Einſpruch gegen die Kündigung für

Beren Einfluß haben in die sozialen Sondergeſetze gerechtiertigt zu erflären ;

auf die Lösung des ArbVerhältniſſes durch Kun b ) zugleich den AG. für den Fall, daß er die

digung verſchafft. Wenn auch für das Kündigungs- | Weiterbeſchäftigung ablehnt, zur Zahlung einer

recht des AN. aušichließlich die Beſt. des BGB. , Entihädigung zu verpflichten .. Dem A6 . ſteht

des HGB. u .der GewO. uneingeſchränkt gelten, ſo hat ſomit das Nett der Wahl zw . den beiden Ver

das Kündigungsrecht des AG . durch die nach friegs: pflichtungen zu .

rechtl. Geſetg., ingbej. durch das Betriebsrätegeſetz Die Entſchädigung wird durch den SchlA .

( = BRG.) einſchneidende Beſchränkungen erfahren. zahlenmäßig unter Beachtung der in $ 87 Abſ. 2

So wird unter der ſozialen Fürſorge des BRG. BRG. vorgeſchriebenen Berechnungsart feſtgeſett.
dem AN . in $ 84 bei den dort näher bezeichneten Das RS. räumt aljo in deil genannten

Kündigungsjällen „ ein Einſpruchsrecht“ eingeräumt, Fällen einer zivilrechtlich vollfommen wirkjamen

über das nach § 87 BR 5. im geſetzl. Schlit,tungs: Kündigung dem entlaſſenen AN. unter dem Ge

verfahren „ endgültig entitieden “ wird . lidtspunkte der ſozialen Fürſorge einen Entſchå :

II . Die in $ 84 BRG. vorgeſehenen Fälle des digungsanſpruch ein , der ihm jonſt nid )t zufäme.

Einſpruchre tits ſind in 2 Gruppen zu zerlegen. Diejer Entihädigungsanſpruch ſteht ſohin außerh.

Die 1. Gruppe umfaßt die Fälle des § 84 Abſ. 1 des Zivilrecite u . es iſt deshalb eine nur ſelbſt

Biff. 1–4 , die 2.Gruppe den Fall der friſtloſenverſtändl. Folge, wenn ſeine Feſtſetzung der Mit

Kündigung ( S 84 Abſ. 2 ). wirkung der Gerichte (ordentl. Ger. , Cem : oder

1. Die Fälle der Gr. 1 (begründeter Ver: Kauim Ger . ) entzogen wird u . die Entideidung

damit einer Tendenzfündigung, Kündigung ohne des Schu. nach § 87 Abj . 2 BRG . „ Recht ſchafft

Angabe von Gründen , dauernde Weigerung zur zw . dem beteiligten AG . u . AN . “.

Verrichtung anderer als der vereinbarten Arbeit 2. Der Fall der friſtlofen Kündigung

u . unbillige Härte) würden vom zivilrechtl . Standiſt reitlich anders zu beurteilen, als die Kündi

punkt allein aus beurteilt eine wirtjame Kündigung gungsjälle der Gr. 1. Nach § 84 Abſ. 2 BRG.

nicht verhindern können. Das ArbRecht aber hat kann, wenn die Kündigung friſtlos aus einem

bei ihnen zugunſten der AN. ſtrengere Vorſchr. Grunde erfolgt , der nach dem Geſete zur Kün :

aufgeſtellt, weil eine Kündigung in den ge- digung des Dienſtverhältniſſes ohne Einhaltung

nannten Fällen von ſeinem Standpunft aus als einer Kündigungsfriſt berechtigt (SS 626 , 627

ungeredilſertigt angeſehen werden könnte. Es gibt VHB. , $ 72 HOB.u . § 123 GewO . ), der Ein:

dem AN . die Möglichkeit , im Wege des Einſpruchs ' ſpruch auch darauf geſtüzt werden , daß kein ſolcher
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Grund vorliegt. Þier handelt es ſich alſo darum , ob er beide Anſprüche nebeneinander geltend machen

ob der AG. nach dem Geſ. (BOB. , HGB. , GewO. ) | tann .

berechtigt war,ohne Einhaltung einer Kündigungs- Ich vertrete die Anſchauung, daß beide Anſprüche

friſt das ArbVerhältnis zu löſen. Dieſe an fich im Augenblic der ungerechtfertigten friſtloſen Ent

vor die Gerichte (ordentl.Ger ., Raufmer. u . Gem . laffung nicht nur mahlweiſe, ſondern nebenei:

Ger .) gehörige Rechtsſtreitigkeit kann gemäß § 84 11 ander entſtehen u . auch nebeneinander

Ab . 2BRG.dorden Schlů. zur Entſcheidung gebracht geltend gemacht werden können, daß aber der

werden . Dem AN. iſt aber neben der Geltend: Geltendmachung beider Anſprüche nebeneinander

machung des Einſpruchreits nach dem BRG. auch durch das Gef. eine weiter unten darzulegende

noch die Anrufung des Gerichts zur Geltendmachung Grenze gezogen wurde .

feines zivilrechtl. (geſeßl . oder vertragl. ) Anſpruch Im Schrifttum u. in der Rechtſpr. iſt es aller

mit gutem Grunde vorbehalten worden, denn dieſer dings beſtritten, ob der AN. die Entſchädigung

dedt ſich keineswegs mit der ihm nach dem BRO. nach § 87 BHG. u . die nach dem bürgerl. Rechte

zukommenden Entſchädigung. Die legtere bemißt zufommenden Bezüge nebeneinander bean

fich geinäß § 87 Abſ. 2 nach der Zahl der Jahre, ſpruchen kann.

während derer der AN. in dem Betrieb insgeſamt Feig-Sißler führen in ihrem Komm. zum BRG .

beſchäftigt war, u . darf für jedes Jahr bis zu 1/2 (4. Aufl.) Ånm . 3 zu § 87 aus , daß der AN. ,

des legten Jahresarbeitsverdienſtes feſtgelegt werden , wenn er weitergehende Anſprüche erheben zu können

jedoch im ganzen nicht über 6/12 hinausgehen . glaubt , als ſie der Schlu. zuerkennen kann , unter

Dabei iſt ſowohl auf die wirtſchaftl. Lage des Verzicht auf das SchlVerf. den Weg der gerichtl.

AN ., als auch auf die wirtſchaftl. Leiſtungsfähig: Klage wählen wird. Sie ſcheinen johin der Auf

keit des AG . angemeſſene Rückſicht zu nehmen . faſſung zu ſein , daß der AN. nach der Entſcheidung

3m gerichtl. Verfahren aber erhält der AN. , wenn die des Gerichts über die ihm aus ſeinem Dienſtvers

Kündigung zu Unrecht erfolgt iſt, alle ſeine An- hältniß zukommenden Bezüge nicht auch noch die

ſprüche zuerkannt, die ihm kraft Geſ. oder fraft Entſcheidung des Schla . über die Entſchädigung

Vertrags zuſtehen . Maßgebend iſt hier haupt- nach 8 87 VRG. herbeiführen könne. Sie verneinen

ſächlich 8 615 BOB. Der AN. kann den verein: fomit das Recht des AN. , im Falle einer uns

barten Lohn oder Gehalt , ſowie etwaige Neben- gerechtfertigten friſtloſen Kündigung ſowohl die

bezüge (Proviſion, Tantiemen) bis zu dem Tage Entſchädigung nach § 87 BRG., als auch die ihm

verlangen, zu dem vom AG. ordnungsgemäß ge- nach dem bürgerl. Rechte zukommenden Bezüge

kündigt werden kann . Bei Beurteilung dieſer nebeneinander zu beanſpruchen .

Anſprüche ſind für das Gericht ausſchließlich die Auch das RG. hat ſich in ſeinem Urt . v .

Beſt. des Zivilrechts u . des Dienſtvertrages maß- 24. Juni 1922 auf dieſen Standpunkt geſtellt

gebend . Die ſozialen Erwägungen des § 87 Ab . 2 (abgedr. in der Praxis der Betriebsräte 1922

BRG. Yönnen hiebei nicht beachtet werden . Im S. 66) . Die dort vertretene Rechtsauffaſſung dürfte

gerichtl. Verfahren kommt alſo nicht inBetracht die jedoch mit der Faſſung u . dem Zweck des BRO .

Zeit , während derer der AN. dem Betriebe an- in Widerſpruch ſtehen . 8 86 Abſ . 2 BRO. gibt

gehörte, das Gericht darf keine Rüdficht nehmen die Möglichkeit, für den Fall der friſtloſen Küns

auf die wirtſchaftl. Lage des AN. oder auf die digung beide Rechtsbehelfe zu ergreifen , alſo ſowohl

wirtſchaftl. Leiſtungsfähigkeit des AG. Die im den Einſpruch als auch die Klage zu erheben. Iſt

Prozeßwege geltend zu machenden Anſprüche werden auf Grund der Kündigung das gerichtl.Verfahren

die nach § 87 Abſ. 2 BRG. zu leiſtende Entſchå- anhängig oder wird die Ausſeßung des Verfahrens

digung regelmäßig dann übertreffen, wenn der zur Herbeiführung einer gerichtl. Entſcheidung von

AN. erſt kurze Zeit im Betrieb tätig war. Das einer der Parteien beantragt, ſo hat der Schla .

LG. I Berlin hat ſich im Urt. vom 4. Mai 1922 gemäß § 86 II BRG . das Einſpruchsverfahren

auf den Standpunkt geſtellt, daß die Gewährung auszuſeßen. Das Verfahren geht erſt dann wieder

einer Entſchädigung nach § 87 BRG. überhaupt fort , wenn eine rechtskräftige gerichtl. Entſcheidung

erſt dann in Betracht zu ziehen ſei, wenn der AN. vorliegt, wonach die Berechtigung zur friſtloſen

mindeſtens 1 Jahr in dem Betrieb beſchäftigt Entlaſſung verneint iſt. Der an das Gericht ge

geweſen iſt. Auch die geſekl. oder vereinbarte Kün= | ſtellte Antrag des entlaſſenen Arbeiters u . dem

digungsfriſt iſt von Einfluß für die Bemeſſung gemäß auch das Urteil werden wohl meiſtens nicht

der richterlich feſtzuſeßenden Vergütung. Iſt dieſe nur auf Feſtſtellung der Nichtberechtigung zur

verhältnismäßig lang, was beſ. bei Angeſtellten friſtloſen Entlaſſung gehen, ſie werden vielmehr

zutrifft, ſo wird die im gerichtl. Verfahren feſt ſchon mit Rückſicht auf SS 256 u . 257 SPO .,

zuſeßende Gehalts- oder Lohnvergütung regelmäßig wonach bei wiederkehrenden Leiſtungen die Klage

größer ſein als die Entſchädigung nach § 87 II auch auf die erſt fällig werdenden Leiſtungen er:

BRG . Es iſt deshalb für den AN. keinesweg8 hoben werden kann, auch die Verurteilung des

gleichgültig, ob er nur den zivilrechtl. Anſpruch auf AG. zur Fortzahlung des Lohns oder Gehalts

Lohn oder Gehalt oder nur den arbeitsrechtl. An: ſamt Nebenbezügen für die Zeit zw . der friſtloſen

ſpruch auf Entſchädigung nach 8 87 II BRG .oder | Entlaſſung u . dem Ablauf der ordnung&mäßigen

1
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Kündigungsfriſt anſtreben . Es liegt aber kein beanſtandenden friſtloſen Kündigung über die ihm

Grund zur Annahme vor , daß § 86 Abſ . 2 BRG. nach dem Zivilrecht zukommenden Anſprüche hinaus

ſich nur auf Urteile beziehe, die lediglich die Nicht- den gleichen Entſchädigungsanſpruch wie bei den

berechtigung der friſtloſen Kündigung feſtſtellen, Kündigungsfällen der Gr. 1 als gewiſſen Ausgleich

ſondern esmuß angenommen werden, daß er ſich für die Nachteile zugeftehen, die ihm aus der un

auch auf die Leiſtungsurteile erſtredt. Dieſe Än: gerechtfertigten Kündigung,insbeſ . daraus erwachſen

ficht vertreten auch Feig Sißler in Anm. 3 zu find, daß der AG . troß der Feſtſtellung der Nicht-

8 86 BRO. Hiernach braucht die Berechtigung zur berechtigung ſeiner Kündigung die Weiterbeſchäf

friſtloſen Kündigung nicht ausdrüdlich im Urteils tigung ablehnt? Es iſt deshalb anzunehmen, daß

tenor verneint zu ſein , damit das ausgeſeşte Schl . im Falle der ungerechtfertigten friſtloſen Kündigung
Verf. wieder aufgenommen werden könne. E8 der AN. Anſpruch ſowohl auf die ihm nach dem

müſſe vielmehr genügen , daß ſich aus den Gründen bürgerl. Rechte zukommenden Bezüge, als auch auf

die Unzuläſſigkeit der friſtloſen Kündigung ergibt, die in 887 Abſ. 2 BRG. beſtimmte Entſchädigung

während der Tenor vielleicht auf Schadenserſaß nebeneinander hat. Dem AN. iſt es anheimgeſtellt,

lautet . Iſt dies aber der Fall, ſo hätte die Beſt. ob er beide Anſprüche geltend machen will .

des Gel.. daß das Verfahren vor dem Schla . III. Für die Geltendmachung beider Anſprüche

nach einem ſolchen Urteile fortzuſeßen ſei , keinen nebeneinander hat aber das Gef . um einer ge

Zwed, wenn nicht der Schll . nun ſelbſt noch eine ordneten Rechtspflege willen eine Schranke gezogen.
auf Leiſtung gerichtete Entſcheidung zu treffen Nach § 87 Abſ . 1 entſcheidet der SchlA. über

hätte . Die Feſtſtellung des Gerichts, daß die den in § 84 vorgeſehenen Einſpruch, alſo ſo :

friſtloſe Kündigung zu Unrecht erfolgt iſt . iſt für wohl über die Kündigungsfälle der Gr. 1 (S 84

den SchlA. bindend. Er hat alſo über dieſe Frage Abſ. 1 ) als auch über die friſtloſe Kündigung (3 84
im SolVerf. nicht mehr zu befinden. Auch mitAuch mit Ab. 2 ). Nach § 87 Abſ. 2 „ ſchafft die Entſchei

der weiteren Entſcheidung des Gerichts, wonach der dung des Schlu . Recht zw . dem beteiligten AG . u .

AN. zur Leiſtung der vertrag&mäßigen Bezüge rechts- AN ." Dieſer Sak gilt johin für die beiden Gruppen

kräftig verurteiltwurde,hat ſich der SchlA .nichtzu be- der Kündigungsfälle. Für die Kündigungen der

faſſen . Worüber ſollte er nun nach der Wieder: Gr. 1 wäre wohl teine ausdrüdl. Erklärung des

aufnahme des SchlVerf. noch entſcheiden , wenn Gej . erforderlich, daß die Entſcheidung des Schla.

nicht über den Anſpruch auf Entſchädigung nach Recht ſchaffe “. Die hier in Frage kommenden

8 87 II BRG. ? Entſchädigungen ſtehen außerh . des Zivilrechts u .

Das RG. führt für ſeine Anſicht, daß tein können daher auch nur durch den Schil ., nicht

ſtichhaltiger ſachl. Grund für die Gewährung der auch durch das Gericht feſtgelegt werden . Im

Entſchädigung des § 87 BRG . u . der zivilrechtl. Falle einer friſtloſen Kündigung aber kommen

Anſprüche nebeneinander erſichtlich ſei, aus , daß auch Anſprüche zivilrechtl. Art in Frage u . deshalb

den nachteiligen Folgen der unrechtmäßigen friſt iſt hier nicht nur der Schlů ., ſondern auch der

loſen Kündigung dadurch begegnet ſei, daß dem Zivilrichter zur Entſcheidung berufen . Nun iſt ja

AN. ſeine Gehaltsanſprüche bis zum Ablauf der bereits dargetan , daß die nach dem Zivilrecht ſich

rechtsmäßigen Kündigungsfriſt fortbezahlt werden . ergebenden Anſprüche fich nicht mit den in $ 87

Damit habe er zugleich die Mittel u. die Zeit er Abſ . 2 BRG. vorgeſehenen Entſchädigungsan:

halten , deren er bedurfte, um ſich nach einer neuen ſprüchen decken , ſondern meiſtens weiter gehen. Es

Arbeitsſtelle umzuſehen . Mit dieſem Geſichtspunkt iſt deshalb zu prüfen , ob die Entſcheidung des

wird man aber in vorliegender, nicht ſo ſehr rechtl. Schl!. auch Recht ſchafft für die zivilrechtl. An

als vielmehr ſozialen Frage nicht durchkommen. ſprüche, ob alſo dieſe mit den durch den SchIA.

Der Gefeßg. wių ja , wie das RG. bezüglich der feſtgeſtellten Entſchädigungsanſprüchen abgegolten

Kündigungsfälle der Gr . 1 (8 84 Abſ. 1 BRG .) find. Bei der Entſcheidung dieſer Frage find 2

gerade unter dem Geſichtspunkte des Arbrechts Fälle zu unterſcheiden :

ausführt , einen bedingten , übrigens mäßig be- a ) Der entlaſſene AN. hat den Schla. an

meſſenen Entſchädigungsanſpruch zugunſten des gerufen u . eine Enſcheidung herbeigeführt, ohne

entlaſſenen AN. begründen, der dieſem ſonſt nicht das Gericht in Anſpruch zu nehmen.

zukáme u . der natürlich als ein gewiſſer Ausgleich b) Er hat neben der Erhebung des Einſpruchs

für die Nachteile aufzufaſſen iſt, die dem AN. aus Klage geſtellt u . geſiegt.

der , obzwar zivilrechtlich nicht zu beanſtandenden Zu a) Die Faſſung des Geſeges ſpricht für

Kündigung erwachſen. Wenn nun das BRG. in die Annahme, daß bei der Durchführung des Schl.

den Fällen des 8 84 Abſ . 1 , obwohl die Kündigung Verf . ohne Herbeiführung einer richterl. Entſchei

hier zivilrechtlich nicht zu beanſtanden iſt u. dem dung die bürgerl.-rechtl. Vertragsanſprüche des

AN. deshalb keinerlei zivilrechtl. Anſprüche aufirgend AN. für die Zeit zw. der friſtloſen Entlaſſung u .

eine Entſchädigung zuſtehen, dieſem trokdem in dem Ablauf der ordnungsmäßigen Kündigungs

$ 87 Abſ . 2 eine Entſchädigung zubilligt, warum friſt mit der Zubilligung der Entſchädigung durch

ſoll es ihm nicht auch im Falle einer vom Gericht den SchlA. abgegolten werden ; ſo auch das Urt .

für ungerechtfertigt erklärten , alſo zivilrechtlich zu des Kamm . v. 5. Dkt. 1921 (Praxis der Be
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triebsräte 1922 S. 53) u . das gen . Urt . des RG. hier nicht zu. Entſcheidet zunächſt das Gericht,

v . 24. Juni 1922; a . M. Amtsgericht Göttingen , ſo iſt der SchlA. an deſſen Feſtſtellung gebunden,

Entſch. v. 18. Juli 1922. Dag Geſetz hat dem daß die Entlaſſung ungerechtfertigt iſt. Er ſelbſt

Spruch des SchlA. die rechtsgeſtaltende Kraft beige. hat alſo nicht mehr darüber zu befinden , ob die

regt , daß das ArbVerhältnis für den Fall der ſofortige Kündigung berechtigt iſt oder nicht, dieſe

Weigerung des AN . zur Weiterbeſchäjtigung des Frage iſt für ihn durch das gerichtl. Urteil end

Entlaſſenen mit der Kündigung als aufgelöſt gilt gültig entſchieden u. auf Grund dieſes gerichtl.u .

u . die aus dem ArbVerhältnis fich ergebenden Ürt . hat er nur noch dem AG. für den Fall, daß

zivilrechtlichen Anſprüche von dieſem Zeitpunkt an er die Weiterbeſchäftigung ablehnt , die nach $ 87

erlöſchen. An ihre Stelle tritt der Entſchädigungs- Abſ . 2 BRG. zu bemeſſende Entſchädigungspflicht

anſpruch des § 87 Abſ. 2. Eine derartige Beſt.Eine derartige Beſt. aufzuerlegen. Hiebei wird bei Berückſichtigung der

mar um einer geordneten Rechtspflege willen not- wirtſchaftl. Lage des AN, die dieſem vom Gerichte

wendig . Denn wollte man eine nachträgl. Klage bereits zuerkannte vertragsmäßige Lohnforderung

über den Erfüllungsanſpruch noch zulaſſen , ſo mit zu beachten ſein . Gegen eine ſolche Bindung

itünde man, wie das KammG. ausführt , vor der des SchlA . an ein gerichtl. Urteil fönnen ernſti.

Frage, ob die Enſcheidung des SchlA ., daß kein Bedenken nicht erhoben werden . Das Verfahren

Grund zur friſtloſen Kündigung vorgelegen habe , des Gerichts iſt mit zuverläſſigen Rechtsgarantien

auch für das Gericht bindend ſein ſoll oder nicht ausgeſtattet, die im umgekehrten Falle nicht in.

Das eine iſt aber ſo unannehmbar wie das andere . gleichemMaße zu findenwären. Mit gutem Grunde

$ 86 A6.2 BRG. verfolgt offenſichtlich den Zweck, hat deshalb das Gefeß auch nur im Falle der

widerſprechende Entſcheidungen des SchlA . u . des vorherigen Entſcheidung des Schla . einer nach

Gerichts auf alle Fälle zu verhindern . Das Ver: frågl . Entſcheidung des Gerichts über denſelben

trauen in die Rechtspflege würde geſchädigt werden , Rechtsgrund vorgebeugt . Zu einer gleichen Be

wenn der SHIA . u . das Gericht zu gegenteiligenſtimmung für den umgekehrten Fall, daß dasSchll.

Entſcheidungen über dieſelbe Rechtsfrage fåmen, Gericht zuerſt entſcheidet, beſtand aus den dar

3. B. der üb. die vom Schla . feſtgelegte Ent: gelegten Gründen kein Anlaß. Hätte das Geſetz

ichädigung zahlen muß, weil dieſer feinen Ent: die nachträgl. Entſcheidung des Gerichts zulaſſen

laffung8grund als gegeben angeſehen hat, aber wollen , ſo hatte es unbedingt, um die dadurch er,

nachher das Gericht die ſofortige Entlaſſung wegen möglichten Widerſprüche zu vermeiden , auch die Ent:

grober Pflichtverleßungen des AN, als gerecht ſcheidungdes SchlA. überden Entlaſſung &grund als

fertigt erklärt . Um ſolche Widerſprüche zu ver- bindenderklären u . dem Berichte die Nachprüfung

meiden , mußte das Gefeß die Entſcheidung des verwehren müſſen. Das Gericht wäre dann an die

Schlu . als endgültig erklären. Eine derartige Entſcheidung des Schll . über eine Frage gebunden ,

Rechtsfolgerung iſt auch keineswegs unbillig , denn die , wie das Ramm . ausführt , ihrer Natur nach

nach § 86 Abſ. 2 BRG. hat ſowohl der AG . oft eine eingehende Beweisaufnahme u . rechtl.

als auch der AN. das Recht, die Ausſeßung des Würdigung vorausſeßt u . die inf . der Zuſammen :

SchlVerf . herbeizuführen , bis das Gericht über leßung des Schla . u . des ſummariſchen Verfahrens

den Entlaſſungsgrund entſchieden hat . Dem AN. dort nicht immer die gebührende tatſächl. u . rechtl.

iſt alſo hinreichend Gelegenheit gegeben , feine Ver- Würdigung finden kann. Dies würde aber zu

tragsanſprüche geltend zu machen, falls ihm dar- rechtl. Folgen führen , die jedenials weit über die

an gelegen iſt. nur dem ſozialen Intereſſenausgleich dienenden

Zu b) Weſentlich anders liegt aber der Fall, Aufgaben des SchlA . hinausgehen würden . Eine

wo der AN. vor oder gleichzeitig mit der Erhe- ſolche Regelung konnte deshalb das Geſetz nicht

bung des Einſpruch den Rechtsweg beſchritten treffen. Das Geſet mußte es vielmehr dem AN .

hat. Hier muß gemäß § 86 Abſ. 2 BRG. der überlaſſen, den Rechsweg zur Geltendmachung ſeiner

Schil . das Verfahren ſolange ausſeßen , bis eine vertragsmäßigen Anjprüche rechtzeitig zu beſchreiten ,

rechtskräftige gerichtl. Entſcheidung vorliegt , wonach wenn er ſie nicht verlieren will .

die Berechtigung zur friſtloſen Entlaſſung verneint Das Ergebnis dieſer Ausführungen iſt ſohin

iſt. Iſt aber eine ſolche Entſcheidung ergangen , ſo folgendes :

ſteht nichts mehr im Wege, daß nun auch noch 1. Die im Falle einer ungerechtfertigten friſt:

der Schla . neben der gerichtlich ausgeſprochenen loſen Kündigung dem AN. nach dem bürgerl .

Verurteilung des AG. zur Zahlung des vertrags: Recht zukommenden Anſprüche auf Lohn oder Gehalt

inäßigen Lohns oder Gehalts für die Zeit zw . ſamt Nebenbezügen einerſeits, ſowie die nach § 87

der friſtloſen Entlaſſung u . dem Ablaufe der ord- Abſ . 2 BRG. zu beſtimmende Entſchädigung an

nungsmäßigen Ründungefriſt die nach 8 87 265.2 dererſeits können nebeneinander gefordert werden .

BRG . ſich bemeſſende Entſchädigungspflicht dem 2. Die Zuerkennung beider Anſprüche neben

AG. auferlegt , der die Weiterbeſchäftigung ablehnt. einander ſeßt aber voraus, daß zuerſt das Gericht

Die Bedenken für den umgekehrten Fall, daß der über den zivilrechtl. Anſpruch entſcheidet . Erachtet

SchlA. zuerſt ſeine Entſcheidung fällt u. nachher dieſes die friſtloſe Kündigung für nicht berechtigt u .

erſt das Gericht angerufen werden ſoll, treffen / verurteilt es den AG. demgemäß zur Zahlung der

+1
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auf die Zeit zw. der friſtloſen Entlaſſung u. dem $ 286 I BOB.: „ Der Sch. hat dem Gläubiger

Ablauf der ordnung&mäßigen Kündigungsfriſt tref= (= 61.) den durch den Verzug entſtehenden Schaden

fenden Gehaltsanſprüche, ſo kann auch noch im zu erſeßen “ u. von 8 288 II : ,, Die Geltendmachung

SchlVerf. die in § 87 Abj. 2 BRG . vorge eines weiteren Schadens iſt nicht ausgeſchloſſen"

ſehene Entſchädigungspflicht dem AG. für den Fall könnte es gar keine Streitfrage geben . Man braucht

auferlegt werden, daß er die Weiterbeſchäftigung nicht die 88687 u.816 BOB. oder andere. Erſtere
ablehnt. find klar, leştere für unſere Frage unklar. Schon

3. Erhebt aber der AN. Einſpruch gegen die wörtlich genommen laſſen die SS 286, 288 keinen

friſtloſe Kündigung, ohne zugleich auch Klage beim Zweifel zu . Auch der Sinn des Geſekes iſt, daß

Gericht anzuſtrengen, ſo ſchafft die Entſcheidung des der 61. vor Schaden bewahrt bleiben ſoll. Die

Schlů. endgültig Recht zw . dem beteiligten 46. GE.iſt aber Schaden.DemGl.iſtesbei einer
U. AN. Eine nachträgl. Geltendmachung ſeiner Geldſchuld doch nicht darum zu tun , eine gewiſſe

Vertragsanſprüche (Lohn oder Gehalt ſamt Neben: Anzahl von Münzen oder Papierſcheinen oder deren

bezügen) für die Zeit zw . der friſtloſen Entlaſſung oft geringfügigen Materialwert, ſondern den Kauf

biszum Ablauf der ordnungsmäßigen Kündigungs- kraftswert zu erhalten . Der Gl . iſt alſo geſchädigt,

friſt im Klagewege iſt ausgeſchloſſen . wenn er Geld mit verminderter Raufkraft erhält.

Ihn mit dem Nennwert unter Außerachtlaſſung

der SS 286 , 288 abzufinden, wäre Unrecht, die

Streitfragen infolge der Geldentwertung. Smädigerrolle würde vom Sch. auf das Gericht
verſchoben inf. Nichtanwendung eines Gefeß:8. Man

Bon Rechtsanwalt 6. Seufert in Lindenberg i. A.
braucht auch nicht über den Begriff des Geldes

Brennend iſt die Frage , ob der ſäumige Schuldner zu ftreiten, ob Zahlungsmittel oder Wertmeſſer

(= Sch .) für die Geldentwertung (= GE. ) haftet, oder Ware u . ſonſtige Funktionen . Denn hier

In JW. 1923 Nr. 4 treten nicht weniger als acht handelt es ſich einfach um Verſchulden u . um

Sprecher auf. Man lieſt von Pandelten , perpe- Schaden . Der Säumige ſoll nicht beſſer als der

tuatio obligationis , probatio diabolica ,dem prima Gl. daſtehen. Die SS 286 ff. bedeuten GISchuß .

facie -Beweis u . glaubt , in die Rumpelkammer des „ Schaden “ iſt ein allumfaſſender Begriff. § 249

römiſchen Rechts verſeßt zu ſein. Andere paden BOB. gilt auch hier, es muß alſo dem Gl. der

dieſe moderne Frage friſch u . beherzt an . Einig Raufkraftswert am Tage des Verzugs zuteil werden .

iſt man, daß geholfen werden muß, über den Weg Ueber den Kauſalzuſammenhang braucht man kein

beſtehen bedauerlicherweiſe verſchiedene Meinungen . Wort zu verlieren . Auch für die Beweislaſt ge

Neben SS 286, 287 , 288 BOB. nennt man 88 252, nügen die beſtehenden Beſtimmungen . Selbſt wenn

687 , 816. Krücmann ſchließt ſeine Betrachtung: man gemäß § 288 II dem Gl. theoretiſch die Be

,, Es iſt alſo auch nach der Rechtſprechung ſchon weislaſt aufbürden will, ſo braucht man feines

alles da, weſſen man bedarf.“ Diefen Saß kann wegå an probatio diabolica zu denken . In der

man unterſchreiben , nur ſcheint mir 8 687 un: Praxis iſt es offenkundig, daß der Gl . geſchädigt

geeignet. Es droht eine ähnl. Zerſplitterung wie iſt. Ihm kann man nicht den Beweis aufladen ,

beim Abfindungsvertrag. Nichts iſt aber für die daß er das Geld auch rechtzeitig in Sachwerten

Rechtspflege ſchädlicher, als die Verwirrung. Das angelegt hätte. Für dieſe Auslegung ſpricht ſchon

Volt hat fein Vertrauen in die Rechtspflege; wir der Zeitgeiſt. Außerdem hat der Säumige gemäß

untergraben das Vertrauen ſelbſt. Beim Abfindungs- $ 249 den Zuſtand – Kauffraftswert – herzu .

vertrag können ſich Kl . u . Befl . mit den wider- ſtellen , der beſtehen würde , wenn der zum Erſak

ſprechenden Urteilen hoher Gerichte bombardieren . verpflichtende Umſtand - Säumnis nicht ein

Die Rechtſpr. ſchaut ängſtlich nach neuen Geſeken getreten wäre . Die Auferlegung des Anlegungs

aus u . glaubt ſich vom bisherigen Recht verlaſſen. beweiſes würde auf einen Ausforſchungseið oder

Hier muß m . E. eingelegt werden , um die einen Eid über hypothetiſche innere Tatſachen

häßliche Zerſplitterung zu meiſtern. Wir müſſen hinauslaufen ; beide ſind verpönt . Dieſen Anlegung8.

Neugeſeke ſoweit als möglich vermeiden. DasBGB. beweis braucht man nicht mit Rückſicht auf die

iſt ein Meiſterwerk u . verſagt nicht gegenüber den Rechtſpr. des Rs . über den prima-facie -Beweis.

modernen Forderungen , in der oben angeſchnittenen Sache des Säumigen wäre es , den Ausnahmefall

Frage auf keinen Fall. Der Kern der SS 133 , zu beweiſen.

157 BOB . muß analog auch bei der Geſekesaus. Der Streit über die Bemeſſungsart fönnte

legung gelten . Es hat zu allen Zeiten Teuerung dadurch behoben werden , daß die Rechtſpr. ſich

u . GE . gegeben , ohne daß grundlegende Geſeke einheitlich auf die Goldmart feſtlegt . Man könnte

geändert werden mußten . Gerade bier muß man die geſchuldete Papiermark auf den Goldmartkurs

ſich eigentlich wundern , daß auch nur an ein neues der Reichsbank am erſten Verzugstag zurüdrechnen

Geſeß gedacht wird , oder daß wiſſenſchaftl. Ron: u . den Säumigen verurteilen , den Reichsbankfurs

ſtruktionen notwendig ſind , um dem Geſchädigten wert von gleidjviel Goldmark zu bezahlen . Weder

zu ſeinem Recht u . Gegenwert zu verhelfen . Man für die freiw . Zahlung noch auch für die Zwangs

follte meinen , angeſichts des klaren Wortlauts von vollſtr. würden ſich Schwierigkeiten ergeben, weil
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die Umrechnung nur einfaches Rechenerempel iſt. den Verzugsſchaden kein Zweifel mehr darüber be :

Die Wahl der Goldmart wäre für den Sch. feine ſtehen , daß dieſes Unrecht beſeitigt iſt. Es wäre,

Unbilligkeit. Zunächſt trifft ihn ja ſelbſt das Ver- Zeit, die Debatte über die wiſſenſchaftl. Konſtruktion

ſchulden. Andererſeits wird der GI. ſein Geld zu ſchließen u. insbeſ . den Ausblick nach einem

inmer beſtmöglichſt, alſo in einem Goldwertgegen- neuen Geſeß zu unterlaſſen . Die Debatte tönnte

ſtand anlegen . Der Lebenshaltungsinder iſt kein ſich nur noch um die von Reichsgerichtsrat A. Zeiler

ganz brauchbarer Maßſtab, weil in ihm Lebeng aufgeſtellte Forderung drehen, daß jeder Geld

haltungsfaktoren bewertet ſind, die teilweiſe noch anſpruch auch ohne Verſchulden auf ſeinen Ent.

künſtlich unter dem wahren Wert gehalten werden ſtehungswert bei der Tilgung umgerechnet werden

durch Zwangswirtſchaft (z. B. Miete ), oder durch jodi. És war wirklich nötig , auf die Güte unſerer

Verbilligungsmaßnahmen der Regierung . Günſtiger alten Geſeke aufmerkſam zu machen , wie es ReichsGefeße

wird aber der Gl. durch Zubilligung des Gold- juſtizminiſter Dr. Heinze u. Reichsminiſter a. D.

markkurſes nicht geſtellt, weil es ihm freigeſtanden Schiffer getan haben mit dem Mahnruf, daß

hätte , bei rechtzeitiger Zahlung den gleichen Gold- Rechtſpr. u. Wiſſenſchaft viel mehr auß den beſtehen :

wert einzukaufen . Ueberdies wäre der Gl. ſogar den Gefeßen ſchöpfen könnten , nicht ſoviel Geſeka

berechtigt, den entgangenen Gewinn zu verlangen. macherei nötig ſei u . nicht bloß die Notenpreſſe,

Der Gl. iſt alſo keineswegs begünſtigt, wenn er ſondern auch die Parapraphenpreſſe ſtillgelegt werden

Goldkurs erhält, insbeſ . , wenn man bedenkt , daß folle. In der Tat ſind die alten Gefeße beſſer,

viele Artikel über Reichsbankgoldkurs ſtehen . Die als die neuen. Die bürgerl . Geſekbücher der Völker

Umrechnung auf den Goldmarkkurs könnte auch ſind nicht bloß für Jahrzehnte geſchaffen, ſondern

den Weg zeigen, wie wir zu den Friedenstabellen für Jahrhunderte gedacht. Bei der Abfaſſung des

für Gerichts- u . Anwaltsgebühren zurüdfinden ; BOB. find anomale Zeiten , Ereigniſſe u . Zuſtände

es könnte viele Geſekmacherei aufhören, die Zu- nicht vergeſſen worden, man denke nur an Kriegs .

ſtändigkeitsfrage für die Amtsgerichte wäre ein für verſchollenheit oder Unmöglichkeit der Leiſtung.

allemal wiedergelöſt. Statt deſſen geht der Stand der Sein Inhalt läßt weiten Spielraum für außer

Amtsgerichtsanwälte an der Papiermarkzuſtändigkeit ordentl. Zuſtände; nur , wenn ſein Inhalt wirklich

der Amtsgerichte zugrunde u . der hochwertig aus: berjagt, ſollte geändert werden:
Daher :

gebildete Ämtsrichter ſinkt noch unter den Bagatell Zurüd zum BGB. !

richter, während Landgerichte unter der Arbeitslaſt

leiden u. das Publikum über die lange Dauer der Die Rechtſpr. entbehrt jeßt der Klarheit . Ich

landgerichtl. Prozeſſe jammert. Hätte von Anfang | erinnere an den Abfindungsvertrag, an die Be

an nur ein Gericht mutig erklärt , daß bei der i endigung der Inſtanz, an den Einfluß der Wirt:
Beſtimmung des Streitwerts u . der Zuſtändigkeit ichaftslage auf die Lieferungsverträge u . andereu

der Sinn u. Zweck des Gefeßes u . darum die Streitfragen. Die Rechtſpr. wird ſchwammig. Die

Goldmark maßgebend ſeien , ſo hätten wir keine lex ferenda iſt kein Heilmittel ; bis ſich die Re

Zuſtändigkeitsgeſeße gebraucht, die zum Geſpötte gierung zu einem neuen Geſek aufrafft,find Jahre

, u . wären vorbei. Abgeſehen davon bedarf es ſolcher zumeiſt

Soll ſo . nach dieſem

Amtsgericht nicht der Lächerlichkeit it. Arbeits- u . die Mutloſigkeit, im alten Geſeß die Norm zu

loſigkeit anheimfallen, ſo wäre es höchſte Seit, daß finden , führen in vielen Fällen zur Geſeßesver:

etwas Durchgreifendes geſchieht. 300 000 Papier- weigerung. Die Rechtſpr. hat ein Kleid aus bunten

mark bedeuten nichts. Hier allerdings müßte ein Fleden. Das eine Gericht ſagt ja , das andere im

Gefeß eingreifen , nachdem einmal die Gerichte ver- ſelben Fall nein . Beide unterſtehen aber dem gleichen

ſäumt haben , die Kauffraft der 600 M als Zu: Gefeß. Dieſe Widerſprüche müßten wenigſtens in

ſtändigkeitsgrenze anzuſehen . Darum : den Hauptfallen vermeidbar ſein . Viele Fragen

Zurück zur Goldmark ! kommen überhaupt nicht vor das RG . u . auch dieſes

Die Rechtſprechung iſt im Begriff, mit dem
entſcheidet nicht immer folgerichtig, außerdem iſt

Unrecht „Mart = Mart“ aufzuräumen.") Auch ſeine Meinung nicht bindend. Ueber allem aber

im Steuerrecht ſcheint die neue Zeit anzubrechen. ſtehe nicht nur das einheitl. Recht, ſondern auch

Der Steuerausſchuß des Reichstag8 hat beim Se möglichſt einheitl. Rechtſprechung! Man könnte
Ge.

jezentwurf zur Aenderung des Landes StG in den
eine Schiedsinſtanz für die gröbſten Streitfragen

$ 13c eine Beſtimmungaufgenommen , wonach entſcheidung des RG.An die Ver.Senate könnten
bilden . Ein Vorläufer beſteht in der Plenar:

beim Uebergang des Eigentums an Grundſtücken
.

zur Erfaſſung des ſteuerbaren Wertzuwachſes die jeweils die allgemeinen Streitfragen vonden Richter-:

innere Kaufkraft der Mark 2. 3. des Erwerbs u .
u . Anwaltsvereinen gebracht werden , damit ſie dort

der Veräußerung des Grundſtücke berückſichtigt
abſtrakt entſchieden würden . Einem ſolchen Schieds :

werden soll. Zum Mindeſten ſollte fünftig für
ſpruch könnte bindende Kraft beigelegt werden .

Unkoſten würden nicht entſtehen , weil nur die

" ) S. a . A. Schneider in LZ . 1923 Sp . 41 ; wichtigſten Streitfragen von allgemeiner Bedeutung

Kretſch mar , LZ. 1923 Sp . 185 .
u. nicht von Einzelperſonen, ſondern nur von Juriſten :

i

achute deſchwendet.utsolbasefonitmospopulaire gar nicht bei bere das Schielen natybielem Ausweg
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organiſationen vorgebracht werden könnten . Man u. Parteiausl. angemeſſen verteilen kann (A6 . 2) ,

kann annehmen , daß dieſe Juriſtenorganiſationen daß dem PrAläger bei ihm ungünſtigen Ent

von ihrem Recht von ſelbſt im beſchränkten Aus- ſcheidungen neben den R. des Verf. auch die dem

maß Gebrauch machen würden , aber trokdem auf- Beſchuldigten erwachſenen notwendigen Ausl. zur

tauchender Befürchtung, es könnte das RG. mit Laſt fallen (Abſ. 3 ) u . daß mehrere PrKläger als

ſolchen Schiedsſprüchen überlaſtet werden, könnte Geſamtſchuldner haften u. ebenſo mehrere Beſchul

dadurch abgeholfen werden , daß jede Organiſation digte für die dem Kläger erwachſenen notwendigen

jährlich nur eine begrenzte Zahl folcher Streit - Ausl. ( Abſ. 4) . Im übrigen gelten die allgem .

fragen zur Prüfung ſtellen kann. Auf dieſe ArtAuf dieſe Art Beſt. der StPO . über die A. Die KEntſcheidung

könnte endlich ein Ausweg aus den jeßigen Rechts: beſchränkt ſich alſo nicht auf die Gerichtsk ., wie

nöten u . eine Gleichheitlichkeit der Rechtſpr. gefunden beim Offizialverf., ſondern erſtreckt ſich auch auf

werden . Die Unabhängigkeit der Richter leidet die notwendigen Ausl. der ſiegenden Partei .

nicht, denn die Anregung zur Entſcheidung der Eines beſ. Ausſpruchs im Urteilstenor über

Streitfragen täme ja aus ihren eigenen Reihen die Ausl. bedarf es nicht. Denn die Verurteilung

einſchl. der Anwälte. Auch lektere bräuchten für „ Zu den Roſten “ enthält kraft Geſekes (8 503

ihren Beruf nichts zu befürchten. Denn die Ün- Ab. 1 , 3) auch die Verurteilung zur Erſtattung

ficherheit in der Rechtſpr. u. die Nichtbeachtung der notwendigen Ausl. des Gegners (Löwe 3

der GE. durch die Gerichte haben die Rechtſuchenden zu § 503 ; RGSt. 6 , 239 ; 10, 113). Das

topficheu gemacht: viele Prozeſſe unterbleiben aus Bayer. ObLG. teilt dieſe Auffaſſung, hält aber

Mangel an Vertrauen auf die Rechtſpr. u . deren eine Entſcheidung über die Ausl.im Urt . für an

finanziellen Erfolg troß Obſiegen . Es iſt kein gezeigt zur Vermeidung von Mißverſtändniſſen,

geſundes Wirtſchaftszeichen , daß man die Rechtſpr. der Ueberſichtlichkeit halber, zur Erleichterung der

meidet . Die unreellen Elemente nüßen das gerade Berechnung u. um dem Pflichtigen ſofort den

aus u . ſpekulieren auf die Scheu des Gl. vor dem Umfang ſeiner Verpflichtung erkennbar zu machen

gewonnenen u . trozdem verlorenen Prozeß. Die (S. XIII, 1 ; XV, 108 ). In zwei Fällen iſt ein

geſchäftl. Unmoral wird dadurch geſteift. DasMiß= Äusſpruch im Urteil über die Ausl. erforderlich, näm

trauen in die Rechtspflege u . ihren Erfolg iſt alſo lich einmaldann, wenn den Anträgen des PrKlägers

für Staat u. Geſellſchaft gefährlich. Eine ſichere, nur z . T. entſprochen iſt. Denn in dieſem Falle

zielbewußte Rechtſpr. kann auch ihr Teil beitragen kann das Gericht die Ausl. ſowie die dem Pr.

zur Geſundung der kranken Volksmoralunſerer Zeit. Kläger u. dem Beſchuldigten erwachſenen not

wendigen Ausl. angemeſſen verteilen. Das Fehlen

der Entſcheidung über die Ausl. wäre hier ein

Reviſionsgrund (RGSt. 44 , 333) . Ein Ausſpruch

Koſtenpunkt in Privatklageentſcheidungen über die Ausl . iſt weiter dann nötig , wenn mehrere

erſter Zuſtanz.) Perſonen wegen in Tateinheit verübter Handl. als

Ål. aufgetreten ſind u . Verurteilung nur wegen
Bon Amtsrichter Dr. Sand & nör in München .

eines Teils dieſer Perſonen erfolgte ; hier iſt im

Durch das am 15. Febr. 1923 in Kraſt ge
Urteil die AuslPflicht entſpr . zu beſchränken u .

tretene Gef. zur Aenderung des GRG. v . 21. Dez. nicht dem KFeſtießungsverf. die Ausſcheidung ſolcher

1922 (ROBI. 1923, 1 ) , in welchem der Leſer in K. vorzubehalten (Württy. 27. 236 in Sörgel 4)

Art . III unerwartet auch Aenderungen der StPO.
1916 S. 188 ; . unten C II , 2 a ). Das muß zur

Findet, werden die Koſtenentſcheidungen in Prkl.: Ergänzung u . Berichtigung von Löwes Note 3

Sachen beeinflußt. Eine kurze Zuſammenſtellung zu § 503hervorgehoben werden .

deffen , was der PrRIErſtrichter über den Koſten: Ein beſ. Ausſpruch im Urt . über die Geſamt

punkt wiffen muß, iſt daher veranlaßt. haftung mehrerer PrKläger oder Angekl. iſt in

A. Allgemeines. Grundſat ift : Soweit keinem Falle geboten , da die Geſamthaftung im

nicht 8 503 ŠIPO. Abweichendes vorſchreibt, gelten Rahmen des § 503 Abſ. 4 kraft Gef. eintritt

für das PrKIVerf. die SS 496 ff. SIPO . (Löme1 (Löwe 10 zu $ 503, 9 zu § 498) , ein Ausſpruch$$

zu § 503 StPO.; DLOMSt.") 7 , 387 ; S. , 12 , über die Geſamthaftung iſt aber aus den ſchon

391). Die Beſonderheiten des 3 503 beſtehen nur oben bezügl. der Ausl. angegebenen Gründen

darin, daß der Verurteilte auch die dem PrKlåger wünſchenswert.

erwachſenen notwendigen Ausl. zu erſtatten hat B. Einfache Klage, ein Kläger , ein An

(Abſ. 1), daß das Gericht, wenn den Anträgen des geklagter, eine unter Klage geſtellte Tat . I. Bei

PrKlägers nur z . T. entſprochen iſt, die Gerichts- antragsgemäßer Verurteilung ſind dem Angekl. die

R. des Verf. einſchl . der notwendigen Ausl. des

1) PrKI. Privatklage ; K. Koſten ; Ausl. PrKlägers aufzuerlegen (SS 496 , 497 , 503 Abſ . 1 ) .

Xuslagen ; WHI.

gentſcheidungen des Oberlandesgerichts Münchenichuldhaft verurſachten K.zu verfällen(DLGMSt.5 ,
Der Verurteilte iſt auch in die vom Ger. oder Kl.

in Strafſachen .

) Sammlung der Entſcheidungen des bayer. oberſt.

Sandesgerichts in München . 9 Sörgel Zahrb . des Strafrechts u . Strafprozeſſes.

.
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214 ; Löwe 1 zu § 503 u . die dort angegebene oder Beſchluß) namentlich aufführen. Es geht

Rechtſpr.; ſ . wegen Niederſchlagung unten D II, 1 ) . nicht an, ſich auf die allgem . Formel zu be

II. Wird die Pral. zurückgewieſen (§ 423, ſchränken : Die Erben haben die Koſten zu tragen ,

Löwe 1 zu § 423 , 3 zu § 420), oder wird die u . dem Gerichtsſchreiber zu überlaſſen , dieſe aug

Strafverfolgung für unzuläſſig erklärt ( . 3. B. findig zu machen . Dem Gerichtsſchreiber iſt nach

8 415 6. 3, Löme 25 , 28 ff. Vorbem . zu $ 496 Abſ . 2 nur die Feſtſeßung der Höhe,

Buch 2 Abſchn. 1 , Löwe ältere Aufl. Note 4 zu nicht aber die Feſtſtellung der Pflichtigen übers

§ 259) , oder wird der Beſchuldigte freigeſprochen , tragen . Die Ermittelung u . namentl. Aufführung

oder wird das Verf . eingeſtellt , ſo ſind die R. der Erben iſt ſchon deshalb notwendig, weil jedem

einſchl. der notwendigen Ausl. des Beſchuldigten dem die Entſcheidung bekannt gemacht werden muß u .

PrKläger zu überbürden (88 496, 503 Abſ. 3). jedem ein Rechtsmittel zuſteht. Die Erbenermitt

Hervorzuheben iſt , daß dieſe KEntſcheidung in lung läßt ſich auch nicht vermeiden , wenn der ver

allen Fällen der Einſtellung ergeht , nicht nur ſtorbene PrKlåger durch einen Rechtsanwalt ver

wenn die Klage zurückgenommen wird oder als treten war. Denn die Strafprozeßvollmachten er :

zurücgenommen gilt (8 431 Abſ. 1 , 2) oder wenn löſchen mit dem Tode des Vollmachtgebers (Bay.:

der Strafantrag unter Aufrechterhaltung der Klage 3R. 17 , 130) .

zurückgezogen oder das Fehlen eines rechtzeitigen Endet dagegen das Verf . durch Tod des An :

Strafantrags nachträglich feſtgeſtellt wird (Böwe 1 gekl., dann iſt eine Einſtellung u. eine REnt

zu § 431 , § 259), ſondern auch, wenn nach § 429 ſcheidung überhaupt ausgeſchloſſen (S. 1 , 320 ;Š §

zu entſcheiden iſt. Die A. ſind dem Kl. aufzu: Bayer. D6LG . in Beibl. zu JMBI. 1916 , 251 ;

erlegen auch bei Einſtellung inf. Amneſtie (S. XIX, dagegen DUGMSt. 8 , 80, das fälſchlich Ein

5 ; dagegen Löwe 6 a zu 8 503 ſamt Verweiſungen ).ſtellung u . Ueberbürdung der R. auf den Kl. ver

Die früher beſtrittene Frage , wer die R. trägt , langt ; Lome 1 zu § 433 ; 6a, 1 zu 8 503 ; 7 zu

wenn der Staatsanwalt das Verf . übernimmt u. $ 497, wonach hier eine Einſtellung nicht vorge.

es deshalb eingeſtellt wird (GArch.5) 48 , 438 gegen ſchrieben, eine Rüeberbürdung aber weder auf AI.

SeuffBI.9) 72, 697) , iſt für den Prairichter jeßt noch Angekl.zuläſſig iſt).

gegenſtandelos, da mit Löwe 6 a zu 8 503, 7 zu III. Wirdwegen einer fortgeſeßten Handl. das

§ 417 anzunehmen iſt , daß in allen Fällen der Hauptverf. eröffnet, auch wegen einer fortgeſepten

Uebernahme durch den Staatsanwalt das Verf . | Handl. verurteilt, aber nur wegen eines Teils der

nicht eingeſtellt, ſondern vom Staatsanwalt unter unter Anklage geſtellten einzelnen Tätigkeitsakte,

Zurückdrängung des PrKlägers in die Rolle eines i ſo iſt nach der Rechtſpr. des Bayer. ObLG . frei

Nebenkl. fortgeſegt wird . zuſprechen , inſoweit keine Verurteilung erfolgt ; die

So wie der verurteilte Beſchuldigte auch die R. ſind, ſoweit Freiſprechung erfolgte, dem Kläger

dom Kl. ſchuldhaft veranlaßten R. zu tragen hat, zu überbürden, im übrigen dem Beklagten (SS 496 ,

ſo fallen auch dem PrKläger die vom Angell. 497 , 503 Abſ. 3 , 1 ; Š . 14 , 299). Dagegen Löwe

ſchuldhaft verurſachten R. bei deffen Freiſprechung , u. die reichsgerichtl. Rechtſpr., wonach in dieſen

Einſtellung uſw. zur Laft. Denn $ 499 gilt für Fällen nur zu verurteilen u . nicht teilweiſe frei

das PrAlVerf. nicht (ThürBl. 61 , 202 in Sörgel zuſprechen iſt (Löwe 7 zu § 259 u . Verweiſungen ;

1914, 236) . Bay3R. 13, 289 ; 7 , 393), für die KEntſcheidung

Es ergeben ſich noch zwei Beſonderheiten . daher nur $$ 497 , 503 Abſ . 1 , 2 in Frage ſtehen

1. Bei Klageſtellung durch einen amtlich Vor: (1. unten IV).

gefegten nach § 414 Abſ. 2 StPO. , 89 196, 232 Wird bei einer fortgeſ. Handl. das Hauptverf.

Abſ. 3 StGB. treffen die R. zwar im Falle der eröffnet, aber wegen ſachlich zuſammentreffender

Verurteilung den Angell., in den Fällen des § 503 Vergehen verurteilt , wobei einzelne der angekl.

Abſ. 3 SIPO. ( Freiſprechung uſw. ) treffen ſie aber Tätigkeitsakte nicht zur Verurteilung führten, ſo

nicht den amtlich Vorgeſekten, ſondern die durch muß der Bekl. bezüglich dieſer einzelnen Tätig.

dieſen vertretene juriſt. Perſon, z . B. Reich, Staat , teitsakte freigeſprochen u . die Klaſt inſoweit dem

Kirchengemeinde uſw. Die Ausführungen bei Löwe 7 RI. , im übrigen dem Bell. auferlegt werden (89 496,

zu § 502, S. 2 , 388 , BayZR .") 12, 282 bezügl. 497, 503 Abſ. 3, 1 ; S. 16 , 58; Löwe 7 zu § 259

des Strafantrags eines amtlich Vorgeſeßten treffen u . Verweiſungen) . Dagegen nunmehr RGSt. 53,

im weſentl. auch den Fall der Klage eines ſolchen 216, wonach in ſolchen Fällen die Entſch. ledig

Vorgeſeßten . lich verurteilend zu ergehen hat , für die KEnt

2. Bei Einſtellung inf. Todes des PrKlägers | ſcheidung daher nur die SS 496, 497, 503 Abſ.1 , 2

ſind die R. den Erben des PrKlägers aufzuer- | gelten ( 1. unten IV) .

legen (S. 1 , 10 ) . Der PrRiRichter muß dieſe IV. Wenn den Anträgen des PrKlägers nur

Erben ermitteln u. in ſeiner Entſcheidung (Urteil 3. T. entſprochen iſt, kann das Gericht die im Verf.

5) Goltdammer Archiv .
entſtandenen Ausl. ſowie die dem PrKläger u .

8) Seuffert Blätter für Rechtsanwendung. dem Beſchuldigten erwachſenen notwendigen Ausl.

Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern . angemeſſen verteilen (8 503 Abſ . 2) . Dieſer Beſt.

1

1 .

.
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entſpricht der früher anders gefaßte & 503 46.3 : 4. Der Teil der Rechtſpr., der richtig wie S. 12 ,

Iſt den Anträgen des PrKlägers nur z . T. ent- 389 den 8 503 Ab . 2 anwendet, wenn den An

ſprochen worden, ſo kann das Gericht die R. an- trägen des PrKlägers, ſoweit verurteilt iſt, nur z . T.

gemeſſen verteilen. Da die Vorausſeßungen der entſprochen wurde, hat bezüglich der Auslegung u .u

Anwendbarkeit ſich nicht geändert haben , werden Anwendung der Beſt. im einzelnen ſchon ver

aud, jegt in der Rechtſpr . wieder die alten drei ichiedentlich Stellung genommen. Die Anwendbar

Meinungen auftreten . keit des 8 503 Abſ. 2 wurde verneint für folgende

1. Die eine geht dahin , daß die Beſt. gilt,
Fälle:

ſowohl bei fachlich zuſammentreffenden Taten ,
a ) Wenn von mehreren beleidigenden Aeuße

wenn nur wegen eines Teiles dieſer zur Strafe. rungen einer Kundgebungnicht alle erwieſen werden

verurteilt wird, als auch bei Anklage u . Verur
können (DIGMSt. 7 , 323 ; 10 , 202) ;

teilung wegen einer einzigen ſtrafb. Handl., wenn
b) wenn bezüglich eines Teiles der Kundgebung

den Anträgen des Al. nicht ganz entſprochen wurde
8193 StGB. durchgreift, bezüglich des anderen Teile

(HeffRſpr. 9, 52 in Sörgei 1908, 275; OLG.:
nicht ( Bayer. Oblo. in SeuffBl. 74 , 180) ;

MSt. 8, 224).
c ) wenn bei einem fortgeſ. Vergehen nicht alle

Fortſeßungshandlungen nachgewieſen werden können
2. Die andere Meinung geht dahin , daß $ 503 (DLOMSt. 7,323, ferner Bayer.OblG . in D33.8)

Abſ. 2 im PrKIVerf. den § 498 erſeßt , daß er 21 , 543).

alſo nur gilt, wenn bei ſachlich zuſammentreffen- § 503 Abſ. 2 wurde dagegen für anwendbar

den Vergehen nur wegen eines Teiles beſtraft, im erklärt :

übrigen aber freigeſprochen wird . Nach dieſer a) wenn wegen eines Teilaktes einer fortgeſ.

Meinung iſt es bedeutungslos , ob den Anträgen Handl. nicht beſtraft wird (ThürBl.61, 202 in

im Urt . völlig Rechnung getragen wurde oder Šõrgel 1914, 237; 1. dagegen oben c );

nicht, wenn wegen der unter Anklage geſtellten b) wenn dem Antrag auf Veröffentlichungs

einzigen ſtrafb. Handl. (§ 263) beſtraft wird ( S. 4 , befugnis nicht ſtattgegeben wird (S. 12 , 150);

5 ; Württi. 24 , 195 in Sörgel 1912 , 186) . c) wenn den Anträgen im Strafmaß nicht ganz

3. Die neuere zutreffende Rechtſpr. des Bayer. entſprochen wird (Geffrípr. 9 , 52 in Sörgel 1908,

DLG . (S. 12 , 389), der ſich auch Löwe 7 zu 275) ;

8 503 angeſchloſſen hat u . die auch anderweit in d) in den Fällen , in denen Verurteilung zu

der neueren Rechtſpr. geteilt wird , ſtellt folgende einer Strafe beantragt wird , das Gericht aber nach

Säße auf : Wird im Verf. auf Prkl. der Be: $8 199 oder 233 StGB. für ſtraffrei erklärt

ſchuldigte von der Ankl . wegen einiger der ihm (RGSt. 44, 333) .

zur Laſt gelegten mehreren ſelbſt. Straftaten (8 74 Einheitliche leitende Geſichts punkte für die

SIGB.) freigeſprochen, ſo fallen nach 88 498 Abſ.1, Anwendung des § 503 Abſ. 2 im einzelnen fehlenSS

503 Abſ. 3 die durch Freiſprechung veranlaßten in der angef. Rechtſprechung.

bej . R. des Verf . ſowie die dem Beſchuldigten durch 5. Man wird ſagen müſſen : 503 Abſ. 2

die Freiſprechung erwachſenen notwendigen Ausl.
StPO. findet ſeine Erklärung darin , daß der vom

dem PrKläger zur Laſt; die durch die Verurteilung Kl. mit ſeinen Antrågen erſtrebte Erfolg häufig

entſtandenen R. des Verf. u . die hiedurch dem nicht im Verhältnis zum Endergebnis fteht u . daßu

PrKläger verurſachten notwendigen Ausl. ſind nach der Angekl . häufig koſtſpielige Beweiſe antreten

88 497 Abſ . 1, 503 Abſ. 2 dem Angekl. aufzu - muß, um den Grað ſeines Verſchuldens zu mildern

erlegen, wenn in dieſer Richtung die PrKl. den (S. 12 , 396) . Ob den Anträgen des Kl. in

gewünſchten Erfolg hatte; iſt jedoch den Anträgen größerem oder geringerem Grade nicht ſtattgegeben

des PrKlägers, ſoweit Verurteilung erfolgt iſt , nur wurde, kann für die Anwendung des $ 503Abſ. 2

2. T. entſprochen worden , ſo kann das Gericht die nicht entſcheidend fein (S. 4 , 5) ; das ergibt ſchon

R. im Rahmen des $ 503 Abſ. 2 angemeſſen ver- der Wortlaut des 3 503 Abſ . 2. Wenn das Geſet

teilen , gleichgültig ob wegen einer oder mehrerer die Befugnis der Verteilung einräumt u . Ange,

Straftaten verurteilt wurde. War alſo der Angekl. meſſenheit bei der Verteilung verlangt , dann ſeßt

vierer ſachlich zuſammentreffender Vergehen a, b, c es gleichzeitig voraus , daß es überhaupt ange

u. d beſchuldigt, wurde er von der Anklage a frei meffen iſt, zu verteilen.. meffen iſt, zu verteilen . Das iſt der Fall, wenn

geſprochen, wegen b antragsgemäß verurteilt , iſt
es unbillig wäre, die K. allein dem Angekl . auf:

auch Verurteilung wegen c u . d erfolgt , wurde aber zuerlegen . Unbilligkeit wird vielfach anzunehmen

die für die Vergehen c u . d beantragte Veröffent ſein, wenn durch
ſein , wenn durch die unbegründete „ Zuvielforde

lichungsbefugnis nicht ausgeſprochen, ſo hat der KI .
rung“ des Kl. ſelbſt wieder R. erwachſen ſind.

die auf die Freiſprechung erwachſenen R. einſchl.
Db nicht auch Teilung billig iſt bei rein frivolen

der notwendigen Ausl . des Bekl . zu tragen , der Anträgen des Kl. , die das Urt . nicht anerkennt,

Angekl. die Koſten der Verurteilung wegen b einſchl. ift Frage des einzelnen Falles. Die Tatſache allein
b .

der notwendigen Ausl . des Kl. , während bezüglich aber, daß das Gericht den Anträgen des Kl. nur

der Verurteilung wegenc u.d die Gerichts- u . Partei

ausl . angemeſſen verteilt werden können . 5) Deutſche Juriſtenzeitung.

I
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3.T. entſpricht, iſt kein Grund zur KVerteilung | Bedachte Klage nicht nur wegen der Formalbe

( „kann“, „angemeſſen "; f . a. die lehrreiche ganz leidigung, ſondern auch wegen der üblen Nachrede

andere Faſſung des § 92 3PO.) . Eine genauere ſtellt, der Bekl. den Wahrheitsbeweis für Ehebruch

Grenzziehung für alle Fälle iſt unmöglich ; das mit vielen Zeugen führt u. deshalb nur eine Ver

richterl. Ermeſſen hat das Richtige zu treffen . urteilung nach § 185 ergeht ; warum ſoll für den

Es iſt deshalb falich, wenn , wie oben in Ziff . 4 vom Kl. frivol herausgeforderten Wahrheitsbeweis

dargetan, die Rechtſpr. in einem Teil der Fälle, der Bell. die R. tragen ?

in denen das Gericht hinter den Anträgen des Kl. 6. Verteilt werden kann grundſäßlich nicht die

zurückblieb, die Anwendbarkeit des $ 503 Abſ. 2 Gerichtsgebühr ( 7. Neufaſſung!) ; im übrigen iſt

von vornherein ablehnte . Die Gründe , die das die Art der Verteilung der Gerichtsausl. u . der

DUGM. hierzu veranlaßten , ſind auch nicht ſtich dem Kl. u . dem Angell. erwachſenen notwendigen

haltig ; wenn es darauf abgeſtellt hat , daß die Tat, Ausl. in das Ermeſſen des Gerichte geſtellt (Löwe 8

troßdem nur ein Teil der einheitl. Rundgebung zu § 503). Insbeſ. kann das Gericht über die

oder der Fortſeßungshandlungen erwieſen ſei , als Gerichtsausl. anders beſtimmen wie über die Partei

einheitliche betrachtet werden müſſe u . daß ausl. , jeder Partei ihre eigenen Ausl. auferlegen

jeder Beſtrafte nach § 497 allein ganz die R. zu oder die Parteiaugl . quotenmäßig verteilen oder

tragen habe, dann zeigt es eben , daß es ſich trotz die geſamten Parteiaugl . einer Partei allein auf

ſeiner Entſch. Bd. 8 , 224 von der Vorſtellung erlegen u . die Gerichtsausl. der anderen Partei

nicht losgemacht hatte, $ 503 Abſ. 2 ſei nur bei allein auſbürden oder die Ausl. für gewiſſe

fachl. Zuſammentreffen anwendbar, zum mindeſten Zeugen der einen oder anderen Partei auferlegen

hat es verkannt, daß $ 503 Abſ . 2 eine Sonder
oder die Gerichtsausl. quotenmäßig verteilen , wenn

beſt. iſt, die den Grundlag des § 497 beſeitigt . es ſich nur noch um eine Verteilung handelt.

Das Bayer . ObLG . begründet ſeinen ablehnenden Unzuläſſig iſt es , dem PrKläger alle Ausl. allein

Standpunkt überhaupt nicht; ſeine Entſch. in aufzuerlegen, zuläſſig iſt e8 („ kann “ ), ſie dem Ver

D33. 21 , 543 muß übrigens ſchon deswegen urteilten allein zu überbürden .

Bedenken begegnen , weil es nach den von ihm
Eine Beſonderheit gilt bei den Straffrei

ſelbſt in S. 14 , 299 aufgeſtellten, dort aber völlig erklärungen nach SS 199, 233 StGB. In dieſen

außer acht gelaſſenen Grundſäßen im gegebenen Fällen kann auch die Gerichtsgebührverteilt werden ;

Falle überhaupt keinen Anlaß hatte, ſich mit 8 503
es können alſo die geſamten Gerichtsk. verteilt ,

Abſ. 2 zu befaſſen , ſondern vielmehr teilweiſe frei- einer Partei ganz auferlegt werden u . es können
zuſprechen, teilweiſe zu verurteilen u . demgemäß die geſamten K. einſchl. der Parteiausl . auch dem

dieR.zu verteilen hatte (vgl. oben III ) . Wird i PrKläger überbürdet werden. Es wird ſogar die
alſo auch nur wegen eines Teiles einer einheitl. Regel ſein, daß derGegner des Straffreierklärten
Handlung verurteilt , ſo iſt die Anwendung des

mit den R. allein belaſtet wird (S 500 SIPD. ,
$ 503 Abſ . 2 möglich, nicht aber notwendig . Das

Löwe 1 zu § 500 , 5 zu § 503 ; S. 12 , 147 ;
gilt auch , wenn das Gericht nur wegen eines Teiles

Sächſ. Arch. 7 , 92 in Sörgel 1912, 186). Hiebei

einer fortgeſ. Handlungverurteilt u. in Anlehnung iſtnicht Vorausſeßung, daß beideverleşte Teile

an die reichsgerichtl. Rechtſpr . nicht ausdrüdlich
teilweiſe freiſpricht. Auch in dieſen Fällen können Klage erhoben haben ( Löwe 3zu§500) .

gerade auf den Teil der Handlung, der nicht zur V. Die Aenderung des GKG. u . der StPO.

Verurteilung führte, beſ. R. entſtanden ſein , deren ruſt wieder die alte Streitfrage auf, wie bei

Auferlegung auf den Bekl . unbillig måre. Eine Klage und Widerklage ( = WRI) über die

Teilung der R. läßt ſich insbeſ. auch denken, K. zu entſcheiden iſt.

wenn der Kl. vergeblich einen großen Beweis- 1. Im Anſchluß an die legte Rechtſpr. des

apparat in Bewegung ſetzt , um die beſondere OLOM . vertrat das Bayer. ObLG . lange den

Straffälligkeit des Angekl.nachzuweiſen oder ums Standpunkt, daß bei beiderſeitiger Verurteilung

gekehrt der Angekl. mit K. u . Erfolg bemüht iſt, oder Freiſprechung die R. angemeſſen zu verteilen

die behauptete beſondere Straſfälligkeit zu wider ſeien (OLGMSt. 9 , 239 ; S. 1 , 94 , 228 ; 3 , 15 ,

legen, wenn ſomit der Kl. teilweiſe mit ſeinen 79 ; 6 , 258) . Der Ausgangspunkt war der : Das

Anträgen im Strafmaß unterliegt. Naheliegend Verf . über Klage u .WKI. iſt einheitlich (8 428) .

iſt AVerteilung auch , wenn der PrKläger , um eine Das muß auch für die R. gelten , eine Scheidung

Beſtrafung nach § 187 StGB. zu erreichen , einen in R. der Klage u . der WKI. iſt daher unzu:

umfangreichen Beweis ohne Erfolg anbietet oder läſſig; dies ergibt ſich au3 § 70 261.3 GKG.

der Angekl., um die Beſtrafung nach 8 187 StGB. a . F. , wonach eine Gebühr für die WRI . nicht

abzuwenden , einen koſtſpieligen erfolgreichen Gegen- angeſeßt wird. Da bei beiderſeitiger Verurteilung

beweis führt . Geradezu zwingend iſt nicht nur jeder Teil mit ſeiner Verteidigung gegen die Klage

die Anwendbarkeit, ſondern die Anwendung des unterliegt , im übrigen ſiegt, u. bei beiderſeitiger

$ 503 Abſ . 2 , wenn z . B. der mit dem Vorwurf Freiſprechung jeder Teil mit ſeiner Klage unter:

des Ehebruchs nach § 186 SIGB. u . einer da: liegt, im übrigen Erfolg hat, ſomit den beider

mit verbundenen Formalbeleidigung nach § 185 | ſeitigen Anträgen nur z. T. entſprochen wird , find

1
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die R. angemeſſen nach § 503 Ab . 3 a . F. zu einzelnen kommtnamentlich unter Berüdſichtigung

verteilen . der Geſekesänderungen in Betracht:

2. In S. 12 , 149 hat das Bayer . ObLG. a) Nach § 59 ORG. n . F. gelten für das Verf.

ſeine Stellung geändert u. iſt zur Zweimaſſen- auf PrKi., ſofern der Beſchuldigte zu einer Strafe

theorie übergegangen. Durch $ 428, wonach über verurteilt wird , grundſäglich die allgem . Gebühren

Klage u . WRI. nur gleichzeitig zu erkennen iſt, beſt. in Strafſachen ; die Gebühr beſtimmt ſich alſo

ſei an der Selbſtändigkeit der beiden Verf. ſelbſt grundſäßlich nach der Höhe der Strafe (8 52 ). Das

nichts geändert ; die WKI. ſei juriſtiſch nur die gilt auch für den beſtraften Widerbeklagten . Zwar

Pril. des mit einer PrKl. Verfolgten u. deshalb hat das GKG. dies der neuzeitl., vielfach mangel

jei auf die Klage u. auf die WRI. bezüglich der haften Geſekesredaktion entſpr. nicht ausdrüdlich

K. ſelbſtändig zu erkennen , um ſo mehr, als 8 503 ausgeſprochen . Allein das neue GKG. hat eine dem

A61.3 a. F. ſich nur auf die Anträge des Privat : alten 870 Abſ.3 entſpr. Beſt. unterlaſſen, daß für

klågers zur Privatklage beziehe. Dieſer die WRI. keineGebühr erhoben wird; es hat außer

Rechtſpr. iſt auch die Bað. Rechtſpr. gefolgt dem durch die Faffung des § 62 („nur“) als ſelbſt

(Bad . Rſpr. 84 , 125 in Sörgel 1919 S. 98). verſtändlich ausgedrüdt , daß auch für die WRI.

3. Mit Urt. vom 17.März 1922 ( Bay3R. / grundſäßlich eine Gebühr anfält; 59 bezieht ſich

18 , 180) iſt das Db26. zu der auch von Löwe 9 zu
daher auf den beſtraften Widerbefl., auch dieſer iſt

$ 503 feſtgehaltersen Verteilungstheorie zurücge= falſch,dannwürde das abzulehnende Ergebnis ein
ein Beſchuldigter im Verf. auf Prkl.; wäre dies

tehrt . Die Gründe find :
treten , daß für die WKl. unter den Vorausſeßungen

a) Das GKG. wich für das PrKIVerf. von dein
des § 62 wohl eine Freiſprechungs- u. Straffrei

Grundjaße der KAbſtufung nach der Höhe der Strafe erklärung8gebühr erhoben würde, nicht aber eine

ab u. führte eine Pauſchgebühr ein,um dieAn: Verurteilungsgebühr. MitderGebührenpflichtigkeit
wendung des § 503 Abſ. 3 a . F. für die WKI.

zuerleichtern. Außerdem ſah es von einem beſ. Verteilungstheorie beſeitigt.
des W RIVerf. iſt nunmehr der Hauptpfeiler der

Gebührenſaße für die WKI. ab (S 70 GRG. a. F. ) ;

hienach iſt die WKl. koſtenrechtlich ein unwichtiges; i einerWRI.keinebef. Gebühr oder Gebührenerhöhung
b) Richtig iſt, daß die Erhebung u . Bekämpfung

unſelbſtändiges Anhängſeldes PrKlVerf., das mit fürdenRechtsanwalt begründet. Mitder RAGD .,

der Kl. nach $ 428 eine Einheit bildet. Alſo hat alſo einem Geſeke über die Höhevon K. , eine Lüđe

auch der AAnſpruch einheitlich zu ſein .

b ) Auch nach der RAGO., die keine beſ.Gebühr inaterielle REntſcheidung auszufüllen, heißt das
der KBeſt. der StPO. , alſo eines Geſ. über die

für die Erhebung oder Bekämpfung derWKI. kennt, Pferd von hinten aufzäumen. Dazu iſt um ſoweniger

wird die Befaſſung des Rechtsanwalts mit derWKI. | Anlaß,als dieſe Lüde, nämlich dieUnterlaſſung

gebührenrechtlich zur Nebenſache, die WKI. iſt alſo ausdrüdl.Beſt.überdie R.der WKl., ſehr wohl

bezüglich des KPunftes nichts Selbſtändiges, eine
aus den übrigen Norinen der SIPO. i. S. der

Trennung der St.nach Maſſen daher nicht angezeigt. Zweimaſſentheorie ergänzt werden kann . Wie geſucht

c) Falls für dieKl.u. WKl. gemeinſchaftl. Zeugen übrigen der Schluß iſt : Weil der Rechtsanwalt
da ſind , iſt es ſchwierig, wenn nicht unmöglich, bei für die WRI. keine beſ . Gebühr bekommt , iſt eine

Feſtſeßung die R. zu ſcheiden.
Scheidung von Klage- u . WRIK . überhaupt uns

d) Nach § 428 müſſen Kl.- u . WRlVerf. ein
zuläſſig, liegt auf der Hand. Der Standpunkt der

heitlich behandeltwerden. Dieſeeinheitl.Behandlung | RAGD. erklärtſich daraus, daß die Mehrheit der

erſtreckt ſich mit Rüdſicht auf $ 70 GKG. a . F., Parteirollen , welche einePerſonin fich vereinigt,

wonach für die WKI. keine Gebühr anfallt, auch für die geſetl.Bewertung der Tätigkeit des Rechts

auf die Koſten. Da jede Partei neben der Ver
anwalts ebenſo bedeutungslos iſt, wie die Vereinigung

urteilung des Gegners auch die eigene Freiſprechung | mehrerer Anklagepunkte gegen einen Beſchuldigten .

zu beantragen pflegt u . deshalb ihrenAnträgen (Willenbücher, K FeſtlegungsVerf.4 zu872RAGD.).

nur teilweiſe entſprochen wird , iſt die Anwendung
c) Zeugen, die der Klage u . WKI. gemeinſchaftlich

des 8 503 A6.3 a. F. angemeſſen .
e)DieVerteilungstheorie gibt dieMöglichkeit, I find, hindern nicht die Scheidung der KIK .von den

WKIKoſten. Nach der Zweimaſſentheorie hat bei

das Verſchulden derParteien bei KZuteilung entſpr. Verurteilungder Betl.dieK.der Klage, der Wider

zu berüdſichtigen ,die Zweimaſſentheorie belaſtet oft bell.dieR.der WKI. und bei Freiſprechung der

ungerecht mit Koſten .
Kl . die R. der Klage 11. der Widertl. die R. der

f) Auch im Zivilprozeß , deſſen KBeſt. denen des

PrkiVerf.verwandtſind,wird beiSieg des Klägers meinſchaftl.Zeugen. Nach 882 Abſ. 1 GKG. n . F.
WRI. zu tragen , jeder trägt alſo die R. des ge

u.gleichzeitigem Unterliegen des Widerbekl. über K. haſten mehrere KShuldner als Geſamtſchuldner.

von Klage u . WRl. nur einheitlich entſchieden .
Geſamtſchuldner find im Verhältnis zueinander

Gegen dieſe Begründung iſt zu ſagen : Es kann zu gleichen Anteilen verpflichtet (8 426 BOB. ), es

ſchon im allgem . nicht behauptet werden , daß die hat alſo jeder im Innenverhältnis die Hälfte der

Ausf . des ObLG. flar u. überzeugend ſeien . Im gemeinſchaftl . Zeugenk . zu tragen ,

1
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d) Jede Partei pflegt neben der Verurteilung ſeines Anwalts ſelbſt zu beſtreiten . Wenn aber bei

des Gegners auch die eigene Freiſprechung zu be- ganz gleicher Sachlage der Widerbekl. nicht nur

antragen, es iſt alſo bei beiderſeitiger Verurteilung die fremde ſondern in richtiger Erkenntnis auch die

nur | , dann
teilweiſe entſprochen u . deshalb die Anwendung des Urteil bei gleicher Beſtrafung der Parteien im

8 503 Abſ. 2 StPO. u . damit die Verteilung8= RPunkt nach der Zweimaſſentheorie dahin ergehen :

theorie gerechtfertigt. So ſagt das Oblo. Dieſe ,, Die R. der Rl. hat der Befl . die R. der WRI.

Vorausſeßung liegt nicht vor, wenn , worauf ſchon der Widerbekl. zu tragen .“ Hier fallen alſo die

S. 12 , 147 hinweiſt, der Angekl . freigeſprochen u . R. beider Anwälte dem Bell . zur Laſt ( f . unten k) .

der Widerbell . verurteilt wird. In dieſem Fall iſt. | Angenommen weiter , es würden Bell . u . Wider:

den Anträgen des PrKlägers gar nicht, denen des bekl., die beide durch Anwälte vertreten ſind, ohne

Widerfl. in vollem Umfange entſprochen. Welche Beweisaufnahme freigeſprochen werden . Fatte hier

K. hier zu verteilenſind, welche R. dem völlig er- jederTeil ſeine Freiſprechung u . die Verurteilung

folgreichen Bekl. u .Widertl. auferlegt werden ſollen, des Gegners beantragt, dann würde das Urteil,

iſt nicht einzuſehen. Das muß auch die Verteilung8- wie üblich, im KPunkt nach der Verteilungstheorie

theorie zugeben . Sieglaubt ſich damit helfen zu können , lauten : „ Jeder Teil hat ſeine K. u . die Hälfte der

daß ſie ſagt: man darf nicht am Wortlaut des 8 503 Gerichtsk . zu tragen . “ Hienach hätte jeder Teil die

Abſ. 2 fleben ; in der Befugnis der Verteilung iſt K. ſeines Anwalts zu beſtreiten. Wenn aber bei

auch die Befugnis enthalten, die R. einer Partei ganz gleicher Saglage der Bekl . nicht nur ſeine ,

allein aufzuerlegen (JW. 1920, 275 ). Ein ſolches ſondern auch die Freiſprechung des Gegners vers

Verf. kann aber nicht mehr als Gefeßesanwendung langt hatte, dann müßte nach der Zweimaſſen

ſondern nur noch als Geſegesverleßung bezeichnet theorie im KPunkte entſhieden werden : „ Die A.
werden . der Klage hat der Kl . , die der WRI. der Widerkl.

Wenn ferner ein Teil oder beide Teile in Er- zu tragen ." Nach dieſem Urteile würden die R. der

kennung der Sach- u . Rechtslage nicht nur diefremde, beiden Anwälte dem Kl. zur Laſt fallen (f. unten k) .

ſondern auch die eigene Beſtrafung oder nicht nur Dieſe verſchiedenen Möglichkeiten der KFolgen

die eigene, ſondern auch die fremde Freiſprechung bei ganz gleicher Sachlage ergeben ſich bei Ver

beantragen u . demgemäß Urteil ergeht, dann iſt tretung der Verteilungstheorie, die nur für einen

den Anträgen der einen Partei oder ſogar beider Teil der Fälle von Rlage u . WRI. anwendbar

Parteien völlig Rechnung getragen , mankann alſo iſt, im Gegenſaße zur Zweimaſſentheorie, die für

auch hier nicht ſagen , daß den ånträgen der beiden alle Fälle von Klage u. Wkl. gelten kann . Ein

Parteien je nur z. T. entſprochen worden wäre geſchickter Widerbekl. u . ein geſchickter Bekl. oder

(OLMSt. 10 , 81) . Das Obl6. übergeht dieſe geſchidte Anwälte würden einen ſolchen Rechte

Fälle. Eine entſpr . Anwendung des $ 503 A6.2, zuſtand au8nügen . Es würde im Zweifel der

wie ſie JW . 1920, 275 für dieſe Fälle im Gegen: Widerbekl. immer auch die eigene Verurteilung u .

ſaß zu OLGMSt. 10 , 81 vorſchlägt, verbietet ſich ; der Widertl. im Zweifel die fremde Freiſprechung

denn eine SonderBeſt. , wie 8 503 Å6.2, darf nicht beantragen ; legterer würde vielleicht nur eine WKI.

ausdehnend ausgelegtwerden . Mit gutem Grund hat mit fingiertem Tatbeſtand ſtellen , um die Frei

denn auch das DbLG . (Bay3R . 18 , 180 ) ausge: ſprechung des Gegner& beantragen zu können ; der

.

Fälle zu verwerfen , vielmehr teilweiſe anzuwenden der Sache ſelbſt nichts vergeben , da das Gericht

ſei . Iſt die Anwendungder Verteilungstheorie in ohne Rückſicht auf die Anträge der Parteien das

den angef. Beiſpielen nicht möglich, dann muß hier Urleil im Schuld- u . Strafausſpruch fällen muß ;

auf die Zweimaſſentheorie zurückgegriffen werden. im KPunkt dagegen könnte jeder durch Ausſchal

Der Unterſchied in der AAuswirkung, je nach tung der Verteilungstheorie nur Vorteil ziehen.

dem mit Rückſicht auf die verſchiedenen Anträge bei Die Verteilungstheorie öffnet ſomit der umfang

ſonſt gleicher Sachlage die Verteilungs- oder Zwei- reichſten ASchiebung geſchickter Parteien u. An

maffentheorie angewendet werden muß, iſt über- wälte Tür u. Tor. Eine Theorie mit ſolchen

raſchend u . mag an einigen Beiſpielen dargetan Ergebniſſen kann nicht der StPO. entſprechen ,

werden . einem Geſeke , das für alle in gleicher Weiſe gilt ,

Angenommen, Bell. 4. Widerbell . , die beide für Ungeſchidte wie für Geſchidte.

durch Rechtsanwälte vertreten ſind, würden ohne e) Richtig iſt, daß bei der Zweimaſſentheorie

Beweisaufnahme zu gleichen Strafen verurteilt das Ergebnis nicht völlig befriedigt , daß bei beider

werden . Beantragt hier jeder Teil ſeine Freiſprechung ſeitigen Verurteilungen der Betl. die R. der beiden

u . die Verurteilung des Gegners, kann alſo nach Parteidertreter zu tragen hat , insbeſ. dann , wenn

der Verteilungstheorie $ 503 Abſ . 2 angewendet z. B. bei beiderſeitigen Beleidigungen der Kläger

werden, dann würde das Urteil bezüglich des zuerſt u . empfindlicher beleidigt hatte, u . daß bei

KPunktes wie üblich lauten : „ Jeder Teil hat ſeine beiderſeitigen Freiſprechungen der Kl . für die A.

K. u . die Hälfte der Gerichtsk . zu tragen .“ Nach der beiden Rechtsanwälte auſkommen muß, daß

dieſer Entſcheidung hätte alſo jeder Teil die K. ' ſomit die AAuswirtung nicht dem Verſchulden

iprochen, daß die Zweimafſentheorie nicht für alle Widerbetl.bzw. Widerkl.würden ſich dadurch,in
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.beider Teile entſpricht. Allein es iſt doch darauf , die für die materielle KEntſch. in S. 12 , 147

hinzuweiſen , daß weder bei Verurteilung dem ausgeſprochene Zweimaſſentheorie unbeſehen auch

Bell. noch bei Freiſprechung dem Kl. R. zur Laſt í auf die KFeſtſeßung an ; ſie ſagt , die WKI. ſei

fallen , die ihn nicht auch ohne Durchführung der nichts anderes, als eine gewöhnl. PrKl. des Bell.,

WRI. treffen würden. Es tritt alſo nicht etwa u. folgert daraus, daß der verurteilte Widerbefl.

eine Mehrbelaſtung dieſer Parteien ein , die ab- dem Widertl. die A. von deſſen Anwalt erſtatten

zulehnen wäre, ſondern nur eine Erſparung an muß. Das IG. München I ſucht ſo unter Außer

R. für den Gegner. Aber auch zu dieſem Ent: achtlaſſung der geſeßl. Beſt. der RAGD. der

gegenkommen an die Gegenpartei beſteht keine „ Gerechtigkeit“ zum Siege zu verhelfen .

Notwendigkeit. Wer dem Gegner die gleichen R. Nach der RAGD. fallen , wie nicht beſtritten

aufhalſen will, die er ſelbſt zu tragen hat, mag u . auch nicht beſtreitbar iſt auf der Seite des

die WRI. unterlaſſen u . eine ſelbſt. PrRl. er- Angekl. Gebühren nur für ſeine Verteidigung an ,

heben ; er wird dies angeſichts der Neufaſſung des Gebühren für Stellung, Durchführung oder Be

§ 423 ohnedies nicht ſelten tun müſſen. Im kämpfung einer Wkl. gibt es nicht . Wenn alſo$

übrigen wird dem Verſchulden der Parteien bei der Angekl. zu den R. der Klage u. der Wider

den Gerichtsk. nunmehr ausreichend Rechnung befl. zu den R. der WKl. verurteilt iſt, dann iſt

getragen dadurch, daß ſich die Gerichtsgebühren für die Ausſcheidung der Rechtsanwaltsgebühren

nach den Strafen abſtufen (88 59, 52 GKG n.F.). die Sache nicht anders zu behandeln , als ob über

f) Mit der Verwandtſchaft zw . § 503 Ab. 2 haupt keine WRl. geſtellt wäre . Würden dem

SIPO . u . 8 92 ZPO. iſt es nicht weit her. g 92 verurteilten Widerbetl. die R. des gegneriſchen

ZPO. ſchreibt die Verteiluna der K.zwingend | Anwalts verrechnet, dann würden ihm nicht Rechts.

vor. § 503 Abſ. 2 StPO . ſtellt die Verteilung anwaltsk. für die WRI. auferlegt , da ſolche gar

in das Ermeſſen des Gerichts. 3ſt von mehreren nicht entſtehen, ſondern die R. der Verteidigung

in Klage oder WKI . geltend gemachten zivilen im Klageverf., die nach dem Urteil dem Wider:

Anſprüchen der eine unbearündet, dann müffen bell. nicht auferlegt wurden . Die Entſch. des 16 .

trodem die R. verteilt werden (Stein 1 zu 8 92 München I läuft darauf hinaus , daß der ſiegreiche

3PO .; $ 301 3PO .). Iſt von einem bei mehreren PrKlager die R. der Verteidigung des unter

in Klage oder WKI. geltend gemachten fachlich legenen Angekl. zu tragen hat . Dieſe unhaltbare

zuſammentreffenden Vergehen freigeſprochen, dann Entſch. des LG . Mürchen I wurde in der Zwiſchen

müſſen auch nach der Rechtſpr. d . 0626. injos zeit durch eine nicht veröffentlichte Entich .

weit die R. dem Kl. bzw. Widerkl. geſondert auf: | BeſchwR. 779/22 des gl. Ger. vom 18. Auguſt

erlegt werden (S. 12 , 389 ) , nur im übrigen könnte 1922 wieder aufgegeben .

Verteilung eintreten . Nach 8 92 ZPO. ſind die Bei Freiſprechung des Angekl. u . Widerbekl.

geſamten A. zu verteilen , nach § 503 Abſ . 2 ers gelten umgekehrt für die Ausſcheidung der Rechts:

ſtreckt ſich die Verteilungsbefugnis nur auf die anwaltsgebühren die gleichen Grundſäße ; hier find

Gerichts- u. Partei a uslagen . dem PrRläger die R. der beiden Rechtsanwalte

g) Mit der Neufaſſung des § 503 Abſ. 2 , aufzurechnen . (Schluß folgt. )

wonach die Verteilung der R. fich nicht auf die

Gerichtsgebühren erſtrecken darf, hat die StPO.

ſelbſt ausdrüdlich die Verteilungstheorie abgelehnt.

Es it eine einheitl. Behandlung der geſamten A. ,

d . i . die Vereinigung in eine Geſamtmafie, die Aus der Rechtſprechung.

Zuſammenwerfung der R. auf die Klage mit
Reichsgericht.

denen auf die WKI. u . die angemeſſene Ver

teilung nicht mehr möglich, eine ABehandlung,
A. Zivilſachen.

wie ſie die Verteilungstheorie verlangt (Bay3R. I.

18 , 181 ; S. 12 , 153) . Beräußerung des Zubehörå einer Reitanſtalt ( Lats

h ) Der Vollſtändigkeit halber mag noch auf terfall). Aufdemveräußerten Grundſtüd hatte der
S. 12 , 147 hingewieſen werden, wo die Geſichts- Bell. einen Tatterſall betrieben. Die Stadtbahnbögen

punkte für die Anwendung der Zweimaſſentheorie
neben dem Grundſtüđe hatte der Bekl. vom Eiſen

bahnfistus gemietet u . zu Stallungen eingerichtet. Am

zuſammengeſtellt ſind. 25. Auguſt 1919 ſchloſſen die beiden Beflagten mit

i ) Es iſt demnach bei der KEntſcheidung über dem Eiſenbahnfiskus einen Vertrag, wonach der

Klage u . WKI. der Zweimaſſentheorie zu folgen . Beklagte zu 2 als Mieter an die Steve des Beflagten

Die einzelnen Anwendungsfälle ſind in S. 12,
zu 1 trat u . worin die Vertragſchließenden erklärten,

daß die dem bisherigen Mieter gehörigen Einbauten
147 ſyſtematiſch zuſammengeſtellt. in das Eigentum des neuen Mieters übergegangen

k ) Bei dieſer Gelegenheit mag auf eine die ſeten . Es wurde ſtreitig, ob die Stalleinrichtung in

A Feſtießung betreffende, in Bay3R . 15 , 392 ver: den Stadtbahnbögen als Zubehör (= 8.) mitver

öffentlichte Entſch . des LG. München I hingewieſen
äußert worden ſei . Das RG. führte dazu aus : Das

werden , die falſch iſt u . in der Praris ichon viel
BerG .hatangenommen , das GrSt.ſei nach der Beweis .

aufnahme ein TatterſallOrSt.u . für die dauernde Vers

Verwirrung angerichtet hat . Dieſe Entſch. wendet wendung als ſolches eingerichtet u. beſtimmt. Selbſt
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wenn auf dem OrSt. ſelbſt ein derartiges Geſchäft der mit der Einigung zuſtande gekommene Vertrag

nur notdürftig u . unter Zuhilfenahme von Not- wieder aufgehoben , ſeiner Wirkſamkeit wieder ent

behelfen betrieben werden könnte, ſo würde dies nicht kleidet ſein ſolle ; das iſt nach allgem . Erfahrung

gegen die Annahme ſprechen, daß das ØrSt. ein nicht der Regelfall. Die Abrede nach dem Zuſtandes

Tatterſalgrundſtüc iſt . Denn dieſe Eigenſchaft würde kommen einer Einigung, das Vereinbarte beurs

es feineswegs dadurch verlieren, daß zu einem er- funden zu laſſen , wird vielmehr im Regelfalle nur

folgreichen Betriebe die Heranziehung derEinrichtungen Beweiszwecke verfolgen. Auf einen derartigen Sachs

erforderlich wäre, die hier als 3. angeſehen werden. verhalt tann die Äuslegungsvorſchr. nicht bezogen

Was auf dem OrSt . ſelbſt vorhanden iſt, bleibt im- werden. Daß ſie auch nicht für den Fall hat gelten

merhin eine Reitanſtalt mit Reitbahn, Stålen u . ſollen , wenn die Abrede der Beurkundung im un

Memiſen, während die Einrichtung in den Stadtbahn- mittelb . Anſchluß an den mündl. Vertragsſchluß ge

bögen dazu dient, den Betrieb umfangreicher u . er- troffen iſt, ergibt ſich daraus, daß in der II. Stomm .

giebiger zu geſtalten. Die Annahme der dauernden ein Antrag abgelehnt worden iſt, dieſen Fall in § 154

Einrichtung des GrSt . zu einer Reitanſtalt — anderes Abſ. 2 BOB. einzubeziehen (Prot. bei Mugdan 1,688 ).

wird in Deutſchland unter der Bezeichnung „Tatter- Es tann ſich hiernach nurfragen, ob etwa ausden Umſtän

ſall “ nicht verſtanden fann daher nicht beanſtan- den, abgeſehen vonder Auslegungsregel des § 125 S. 2,

det werden. Iſt nun ein OrSt. für einen gewerbl. § 154 Abſ. 2 BOB., ein Wille der Beteiligten zu ents

Betrieb dauernd eingerichtet, ſo muß in derRegel das, nehmen iſt, daß die mündliche Vereinbarung erſt von

was mit Müdſicht auf dieſen Betrieb nach § 97 BGB. ihrer Beurkundung an wirkſam hat ſein ſollen. Die Bes

die Eigenart eines 3. hat, als 3. des GrSt. ange- weislaſt hierfür trifft den Befl., der die Aufhebung

ſehen werden, gleichgültig , ob das GrSt. bei ſeiner der Wirkſamkeit des gültig zuſtandegekommenen

Veräußerung ausdrücklich als ein OrSt. dieſer Bes Hechtsgeſchäfte behauptet. Derartige Umſtände ſind

triebsart bezeichnet worden iſt. Wäre es anders, ſo nicht feſtgeſtellt. Daß die Klägerin zur Auszahlung

ergäbe ſich die undenkbare Folge, daß etwas, was der hinterlegten Streitmaſie der Hinterlegungsſtelle

3. eines Ørst . mit Nüdjicht auf einen beſtimmten, die Einwilligung der übrigen Beteiligten in urkundi.

dort dauernd geübten Betrieb iſt, dieſe Eigenart nur Form beizubringen hatte, legt im Gegenteil die An

deshalb verliert, weil in dem das GrSt. betreffenden nahme nahe, daß die nach der Einigung über die Vers

Veräußerungsvertrag der dem OrSt . ſeine Eigenart teilung der Maſſe getroffene Abrede der Beurkundung

aufprägende Betriebnicht ausdrüdlich erwähnt worden nur den Zwed verfolgt hat, den zur Ausführung der

iſt, auch wenn er nicht abſichtlich unerwähnt geblieben Einigung erforderl. Nachweis zu ſchaffen .' ( Úrt . d. IV .
iſt. Daß es nicht erforderlich iſt, daß das GrSt. aus. ZS. v . 27. Nov. 1922, IV 7/22) .

ſchließlich dieſen Zweden dient, hat das RG. mehrfach

ausgeſprochen (M3. 48, 207 ; ZW. 1909, 485 ) . Auch

daraus, daß die in den Gebäuden zu Tatterſalzweden
III .

dienenden Naume für andere Zwecke verwendet wer:

den können, würde ſich nichts gegen die Feſtſtellung
Richtigteit der Grundgeſchäfte nach 8 138 BGB.

ergeben, daß ſie für dieſen Betrieb eingerichtet u. dau
macht night and dad abftratte Grfüllung geldhäft nich

ernd verwendet worden ſind. Das ùrt. ſtellt ferner
tig.') Der Rev.kann nicht darin beigeſtimmt werden ,

feſt, daß die in den Stadtbahnbögen befindliche Stall:
daß die Abtretung der øyp . an den Kl. wegen Ber

einrichtung auch zu dem GrSt. in einem deſſen Be
ſtoßes gegen die guten Sitten nach § 138 Abſ. 1 BOB.

ſtimmung als Tatterſall entſprechenden räuml. Ver:
nichtig wäre. Möchte ſelbſt zuzugeben ſein, daß der

hältnis ſteht, wobei es im Einflange mit der Rechts
Kl. gegen die guten Sitten verſtieß, wenn er ſich die

ſpr. des no. als für die 3.-Eigenſchaft nicht erfors
Hyp. in Kenntnis deſſen abtreten ließ, daß im Ber:

derlich anſieht, daß ſich das 3. auf dem GrSt. ſelbſt
hältnis zu Sch. weder die 1.- Bant noch N. verfü

befindet (NO3. 55, 281). (Urt. d . V. 3$ . v . 20. Nov.
gungsberechtigte Inhaber der Hyp. waren, daß auch

1922, V 109/22) .
dem N. ein ſolcher Verſtoß zur Laſt zu legen ſet

(3W . 1908, 710 ), desgl. weiter der 2.-Bant, daß

alſo alle Beteiligten zu einer fittenwidrigen Bereins

II . barung zuſammengewirkt hätten , ſo würde doch ge

Vereinbarte Schriftform oder Beurfundung zum
mäß § 138 Abs. 1 BGB. von der Nichtigkeit nur

Beweis ? Nach § 125 Saß 2 BOB. hat der Mangel
das Rechtsgeſchäft betroffen , das dem Abtretungsge:

ſchäft zugrunde lag u . zu deſſen Erfüllung die Abtretung

der für eine Willenserklärung durch Rechtsgeſchäft
beſtimmten Form im Zweifel die Nichtigkeit der

erfolgte. Nach der Rechtſpr. des no. verſtoßen aber

Willenserklärung zur Folge. ' 3n Anwendung dieſer
die abſtrakten Erfüllungsgeſchäfte nicht deswegen gegen

allg. Vorſchr. auf das Vertragsrecht beſtimmt § 154
die guten Sitten, weil ihre ſchuldrechtl. Grundgeſchäfte

Abſ. 2 , daß der Vertrag, wenn eine Beurkundung des
gegen die gnten Sitten verſtoßen. Nach dem Stand

beabſichtigten Vertrags verabredet worden iſt, im
punft des BGB., der ſich insbeſ. aus § 817 ergibt,

Zweifel nicht geſchloſſen iſt, bis die Beurkundung
können ſolche Erfüllungsgeſchäfte überhaupt nicht

erfolgt iſt. Dieſe Auslegungsregel tann, wie in AG .
wegen Berſtoßes gegen die guten Sitten nichtig ſein,

94, 333 dargelegt iſt, nicht gelten, wenn die Pars
weil ihr Inhalt ſich nur durch die ihnen eigentüml.

teien nach dem vollſtändigen Abſchluſſe des Rechts
Rechtswirkung beſtimmt u . ſie nur eine Rechtsände

geſchäfts vereinbaren,daß es beurkundet werden ſoll
rung zum Gegenſtande haben. Insbeſ. iſt vom Sen.

(RGZ. 62, 78) . So lag aber der Fall hier.
in JW . 1913, 682 ! ſchon ausgeſprochen, daß eine

Denn nachdem die Einigung zuſtande gekommen war,
Hypothetabtretung nicht deswegen gegen die guten

haben die Beteiligten verabredet, ſie wollten am
Sitten verſtößt, weil ſie aus einem gegen die guten

nächſten Mittwoch zum Rechtsanwalt gehen, um die
Sitten verſtoßenden Zwede vorgenommen wird, daß

Einigung beurkunden zu laſſen . Die Abrede, die Einis
ſie nach dem BOB. überhaupt nicht wegen Sittenwid

gung ſchriftlich zu beurfunden, iſt hiernach erſt getroffen
rigkeit allein nichtig ſein fönne. Hiervon abzugehen

liegt kein Anlaß vor. Wenn alſo die Behauptungen
worden , nachdem ſich die Beteiligten über die Streits

punkte geeinigt hatten, der Vertrag über deren Beis
des Bell . richtig wären, fönnte höchſtens ein Anſpruch

legung mithin geſchloſſen war, Allerdings iſt es
des Sch. auf Müdübertragung der øyp. gegeben ſein.

rechtlich möglich, daß die Parteien bei der Abrede der
( Urt. d . V. ZS. v . 13. Dez. 1922, V 608/21).

Beurfundung beabſichtigt haben, daß der Vertrag erſt

mit der Beurfunduug wirkſam ſein ſollte. Ein der

n.

5613

1) S. dazu inøbej. BayZR . 1922 S. 165 , 1923 S. 16 ſowie neucr :

artiger Wille würde aber dahin aufzufaſſen ſein, daß dinge Marcuje bei Grudot 66 S. 159 ff.

5612
n .
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Werte ſtart geſtiegenen Mietſachen zu höheren Werten
IV.

zu behalten oder zu veräußern, die Kl. aber mit den

Zur Anwendung des § 281 BGB. Die während Klauſelwerten abzugelten Es iſt unmöglich , daß

des Weltkrieges im Auftrage des Deutſchen Reichs in irgend eine der Parteien derartiges ausdrüden wollte.

Feindesland Bahnbauten ausführende Bekl. verlor Ende Vielmehr ſind bei dem 2. Saße „ Jm Falle der Nicht

1918 inf. des ſchnellen Rüdzugs des Deutſchen Heeres lieferung uſw. " gewiſſe allgem . Rechtsregeln u . dar

eine Menge von Geräten, wofür ſie ſchließlich vom aus etwa entſpringende weitere Anſprüche der Ver

Reich 1895 000 M erhielt . Von dieſen Geräten hatte mieterin vorbehalten. Das BG. begnügt ſich damit,

ſie eine Borſiglokomotive u . 40 Kaſtenkipper von der den Fall des § 281 als nicht betroffen u . als nicht

Ml. gemietet u. zw . durch ſchriftl. Verträge, die in ausgeſchloſſen zu erklären . Dies reicht aus . Einer er

ihrem gedruckten Teile die den Einzelwertangaben ſchöpfenden Auslegung für alle möglichen Geſtaltungen

folgende Alauſel enthielten : „ Ich werde ihnen dieſelben bedurfte es nicht. (Urt . des III 35. v . 6. Oft . 1922,
nach beendeter Mietzeit frachtfrei C. zurüdliefern. Bei III 691/22) .

Nichtlieferung nach beendeter Mietzeit habe ich daher

die obigen Erſaßwerte für jedes fehlende Stüť an ſie
V.

ju zahlen“, u . als Erſaßwerte angaben : für die Botomos

tive 23 500 M u. für die Kipper 300. oder mit Bremſe Lieferung eines Motors. Veränderung der Ber:

350 M. Jn der von der Befl. dem Abwidelungsamt hältuiſſe. Ginwand wirtſchaftl. Bernichtung. Der Kl .

vorgelegten Verluſtliſte waren ſie mit 35 750 M für die hatte bei dem Bell. im März 1919 einen Drehſtrom

Lokomotive u. je 825 M für die Kipper angeſeßt . Die motor beſtellt u . flagte, da der Befl. ihm im Febr. 1920

Bell . bezahlte die in den Verträgen beſtimmten Er- auf Mahnung erklärte, daß er nur bei Bewilligung

ſaßwerte mit 34 500 M an die Al ., die behauptete, die eines Teuerungszuſchlags liefern könne u . werde, auf

Bell, habe für dieſe Geräte vom Reich 58437 M er- Lieferung zu dem bei der Beſtellung vereinbarten

halten , u . dieſen Betrag abzüglich der empfangenen Preiſe. Die Vorinſt. gaben der Klage ſtatt. Auf die

34 500 M forderie. Das BG. ertlärte den Klageanſpruch Reviſion des Bell. wurde zurückverwieſen. Gründe:

gemäß § 281 BOB. dem Grunde nach für berechtigt. Das BG. legt die Klauſel „ Lieferzeit ca. 6-8 Wochen,

Die Nev . der Befl. wurde zurüdgewieſen . Gründe: unverbindlich “ dahin aus,daß der Zeitpunkt der Liefe

Mit Unrecht bekämpft die Rev. die Anwendbarkeit des rung nicht in das Belieben des Bell. geſtellt, ihm

8 281. 8 281 beruht nach den Mot. II 46 auf der be- vielmehr unter Berüdſichtigung jenes Zeitraums eine

rechtigten Unterſtellung, der Verpflichtungswille ſei angemeſſene Lieferfriſt einzuräumen ſet. So gelangt

darauf gerichtet geweſen, u. iſt weder in den entſpr. das BG. dazu, daß die Leiſtung des Bekl. ſpäteſtens

Beſt. des alten Rechts noch in der nunmehrigen Regelung Ende Mai 1919 fällig geworden ſei. Hiergegen walten

zu einer dingl . Surrogation, zu einem unmittelbaren rechtl. Bedenken nicht ob . Nicht zu beanſtanden iſt auch

gefeßl. Eigentumsübergang des Erſabgegenſtandes in dieAnnahme, daß in dem Briefe des Bell. v . 18. Nov.

das Eigentum des Gläubigers ausgeſtaltet; es han : 1919 ein ſelbſtändiges Verſprechen liege, den Motor

delt ſich immer nur um einen obligatoriſchen Erſah- in 4-6 Wochen abzuliefern, u, daß angeſichts dieſer

herausgabeanſpruch des Gläub . gegen den durch Un- rechtsgeſchäftl. Erklärung alle Wirtſchaftserſchwerniſſe,

möglichteit leiſtungsunfähig gewordenen Schuldner. die ſchon vor dem Schreiben eingetreten waren , ihre

Die von der Rev. angezogenen Entſch . des NO., insbeſ. Bedeutung als Rechtfertigungsgründe für die Löſung

ROZ. 94, 23, ſagen nur, daß von einem dingl. Erſa des Vertrags verloren haben . Entgegenzutreten iſt

in § 281 keine Rede ſei. Daß bei den Verhandl. der aber der Folgerung, welche das BG. an den durch

Bell.mit dem Reich von dem Mietverhältnis der Parteien die Mahnung des Kl . vom 12. Nov. 1919 begründeten

u . dem Eigentum der Kl . an den Mietsgegenſtänden Verzug der Befl . knüpft. An ſich befreien auch un

nicht geſprochen wurde u. daß die Kl , feinerlei Erſaß- verſchuldete Lieferungshemmniſſe, die nach Verzug des

anſpruch gegen das Reich gehabt habe, iſt ohne Belang. Käufers eintreten , dieſen nicht von ſeinen Pflichten

Es kommtnur darauf an, ob die Befl. als rückgabe- ( $ 278 BOB. ) . Hier iſt jedoch der Verzug des Befl.

pflichtige Mieterin für die von ihr zurückzugebenden dadurch beendet worden, daß der Al. dem Schreiben

Mietgegenſtände inf. der ſo entſtandenen Unmöglich v . 18. Nov. nicht widerſprach u . ſich mit der Hinaus

keit Erſatz erlangt hat. Unerheblich wäre, wenn die ſchiebung der Leiſtung ſtillſchw . einverſtanden erklärte.

Bell. auch ihrerſeits gegen das Reich feinen Entſchä- Durch den Verzug iſt daher der Befl . nicht mehr be

digungsanſpruch gehabt hätte. Die vom Reich an die hindert, auf die Ereigniſſe, die ihm nach dem 12. Nov.

Bell. bezahlten 1895 000 M waren in Wirklichkeit ein die Herſtellung u. Lieferung um den Vertragspreis un

Erſatz auch für die ſtreitigen Mietſachen, die in der möglich gemacht haben ſollen, Bezug zu nehmen .

Verluſtliſte der Bell. ausdrüclich mit ihren einzelnen Allein es fragt ſich, ob dieſem Einwand überhaupt

Werten, zuſammen 68 750 M angeführt waren. Nicht Bedeutung zufommt. Nach den Lieferungsbedingungen

entfernt alſo iſt es die Al . , die ernten wil, wo ſie verſtehen ſich die Preiſe des Bell, freibleibend. Dieſe

nicht gefäet hat; ſie war Eigentümerin der vom Reich Klauſel wird in der Regel dahin aufzufaſſen ſein, daß

in die Hand der Bekl . mitentſchädigten Mietſachen der Vert. berechtigt ſein ſoll, den Preis unter An

u . will durch den Anſpruch nur zum Anteil der ihr paſſung an die Geſchäftslage u. den Marktpreis zur

gehörigen Mietſachen an der der Vefl . inf . des Ver- Lieferzeit nach billigem Ermeſſen (§ 315 BOB .) feſt

luſtes aller Geräte zugefloſſenen Geſamtentſchädigung zuſeßen (ROZ. 103, 414 ; Warn. 1922 Nr. 61). Iſt

teilnehmen. Daß die Entſchädigungsunterhandlungen dieſe Auslegung hier zuläſſig, ſo ſcheitert die Klage

mit dem Reich von der Befl. geführt worden ſind, ſchon an der Ablehnung des vom Bell. geforderten

kann den Erſaßherausgabeanſpruch nicht in Frage Teuerungszuſchlags. Es iſt ein weſentl . Beſtandteil

ſtellen . Entſcheidend iſt, ob 281 durch die Vertrags- des Klagantrags, daß der Bell. zur Lieferung des

klauſel ausgeſchloſſen wurde. Das BG . verneint dies : Motors , ohne Erhöhung des vereinbarten Kaufpreiſes“

Der Sinn der Klauſel ſei nicht der, daß, wenn die verurteilt werden ſoll. Führt aber nicht ſchon die

Bell. von dritter Seite höheren Erſat befäme, ſie Auslegung der Klauſel zu einer endgültigen Entſch .

die MI. mit den vereinbarten Beträgen ſollte abfinden u . tritt damit die Verteidigung des Befl. mit den

u . den Unterſchied für ſich behalten dürfen . Dieſe Lieferungshinderniſſen nach dem 12. Nov. in den

Uuslegung zeigt keinen Jrrtum. Im Zuſammenhange Vordergrund, ſo berechtigen der Einfluß des Kriegs

müſſen die an Tich unklaren , der Auslegung bedürf- u . der Nevolution auf die wirtſchaftl . Verhältniſſe u .

tigen Worte „ Im Falle der Nichtlieferung nach be- deren Einwirkung auf den Vertrag den Schuldner zur

endeter Mietszeit“ einen begrenzten Sinn haben : ſonſt Losſagung nur dann, wenn ſie für ihn bei Eingehung

wäre der Befl. die Befugnis gewährt, die inzw. im l des Schuldverhältniſſes nicht vorausſehbar waren.

*
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Es bedarf daher der Prüfung, ob dies für die Er- laſſen anderer Vermietung könnte höchſtens dann ges

eigniſſe zutrifft, auf die der Betl . das Recht zur Böſung ſprochen werden, wenn die Bell. eine Vermietung von

des Vertrags ſtüßt. Auch muß dem vom Bekl. aus der Kl. verlangt, insbeſ. ſelbſt ihr einen ErſațM . vor

der Steigerung der Rohſtoffpreiſe u. Löhne abges geſchlagen hätte. Dies hat aber die Bekl. nicht bes

leiteten Befreiungsgrund eineandere rechtl. Würdigung hauptet. Noch weniger kann von einer ſchikanöſen

zu teil werden. Der Bell. macht geltend, wenn er Uusübung ihrer Vertragsrechte durch die Hl. die Rede

froß der Steigerung ohne Preiszuſchlag liefern müßte, ſein, die nur dann angenommen werden könnte, wenn

würde ihm bei der großen Zahl übernommener Aufs Die kl . die Uleberlaſſung des Mietgegenſtandes an einen

trägeein Verluſt entſtehen , den er nicht tragen könne. von der Betl. vorgeſchlagenen ErſaM. ohne anderen

Das BG. weiſt den Einwand unter Hinweis auf die Grund als den, der Bell. zu ſchaden, verweigert hätte

Bedenken zurüđ, welche gegen die Zuläſſigkeit einer (§ 226) . Die zweite Einwendung der Befl., die Al.

ſolchen Verteidigung in einem Urt. des I. Sen in RG3. habe die Bofomobile nicht bis zum Ablauf der 6 Monate

101, 74 erhoben ſind. Der erfenn . Sen. muß jedoch zu ihrer Berfügung gehalten, weiſt das BG. zurüđ,

an ſeiner auch vom 7. Sen. geteilten Anſicht über den weil die Bekl. für ihre Behauptung keinen Beweis

Einwand der Eriſtenzvernichtung in R93 . 102, 272 angetreten habe. Auch dies iſt nicht zu beanſtanden.

feſthalten. Um jedoch eine mißverſtändl Auffaſſung Insbeſondere hat dasBG. weder dieBeweislaſt ver.

dieſer Entſch. auszuſchließen , ſoll namentlich mit Müd- fannt noch durch Nichtausübung des Fragerechtes den

ſicht auf dieUrt. des 2. u . 7. Sen. (AG3. 103, 177 u. 8 139 8BÓ. verlegt. Das BG, bezeichnet als unſtreitig,

JW. 1921, 8334) noch bemerkt werden, daß auch der daß die Botomobile ab 11. Juni 1920 von der Bekl.

3. Sen. in der Steigerung des Anſchaffungspreiſes u. gemietet geweſen ſei, u. der Einwand der Bekl. ging

der Arbeitslöhne einen Befreiungsgrund für den Ver- erſichtlich nur dahin, daß die MI . die lokomobile nicht

käufer nicht nur dann erblidt, wenn ſie bei Erzwin- während der ganzen Mietzeit zu ihrer Verfügung ge

gung der Vertragserfüllung zu deſſen völliger oder halten, vielmehr ihrerſeits zur Gewährung des Ge

faſt völliger wirtſchaftl. Vernichtung führen würde. brauche außerſtande geweſen ſei. Dieſe nach § 552

Der 3. Sen. ertennt vielmehr an, daß eine beim Vers S.3 ausnahmsweiſe den M. von der Entrichtung des

tragsſchluſſe nicht vorausſehbare Preisſteigerung, die Mietzinſes befreiendeTatſache nachzuweiſen , war Sache

auf die Leiſtung des Verf. dergeſtalt einwirkt, daß fie der mietenden Al. Es iſt verfehlt, wenn ſich die Mev.

dieſe zu einer ganz anderen ſtempelt, u. daß dem demgegenüber auf den Annahmeverzug ( § 293) beruft.

Schuldner nach Treu u. Glauben die Erfüllung nicht Selbſtverſtändl. muß der Sch. den Verzugdes Gläub.

mehr zuzumuten iſt, einen Grund zur Bieferungs- u . zu dieſem Zwede auch ſeine eigene Erfüllungsbereits

weigerung abgeben kann. In dieſem Sinne iſt z . B fchaft nachweiſen, wenn er aus dieſem Verzug rechtl.

das Urt. des Sen. JW. 1922 481' ergangen . Der Folgerungen ziehen wil. Die Kl. ſtüßt ſich aber gar

Entſch. RO3. 102, 272 lag ein Sachverhalt zugrunde, nicht auf einen Annahmeverzug der Befl., ſondern ver

derkeinen ſolchen Befreiungsgrund'darbot, u. nur auf langt Vertragserfüllungdurch Zahlung der vertrags

dieſen Tatbeſtand find die Erwägungen zugeſchnitten, mäßig vorauszahlbaren Mietzinfes. Auch § 139 3 PO .

welche die Gefahr der Exiſtenzvernichtung als die uns iſt nicht verlebt. (Urt. des III. ZS. v . 3. Dit . 1922,

erläßl . Vorausſeßung für die Beachtung des Preis- III 685/21).

ſteigerungseinwands bezeichnen . (Urt. des III . ZS. D.

13.Dkt. 1922, III 5/22) .
VII.

Obhutspflicht des Staate8 bei Beſchlagnahmen . 3m
VI.

amtl. Auftrage des Umtsvorſtehers in R. hatte der Gens

Reine Berpflichtung des Bermieter8 zur ander : darmeriewachtmeiſter W. am 24. Nov. 1917 die der Kl.

weitigen Vermietung, wenu Mieter die Mietſache nicht gehörige am Rande des Ortes N. auf dem Felde ſtehende

gebraucheu tauu. Beweislaſt im Falle des $ 552 BGB. Windmühle wegen Verdachts des Schleichhandels gegen

Die Bell. mietete im März 1920 von der Al. eine dendamaligen Mühlpächter Th . geſchloſſen, deneinzigen

Straßenzugslokomobile für 6 Monate, lehnte aber Schlüſſel an ſichgenommenu. feine weitere Fürſorge für

ſpäter die Uebernahme ab . Die Bell. wurde zur die Mühlegetroffen ; inf.ſtarten Sturms tamen die Flügel

Zahlung des Mietzinſes verurteilt . Jhre Rev. blieb in Gang u . zur Selbſtentzündung u. die Mühle brannte

ohne Erfolg. Gründe: Das BG. ſtellt feſt, daß die in der Nacht vom 24. auf den 25.Nov. ab . Das BG. ers

Bell. die Lofomobile für 6 Monate gegen einen viertel- tlärte den Schadenserſaßanſpruch der Kl . dem Grunde

jährl. vorauszahlbaren Mietzins von 80 M täglich ab nach zu 3%« für gerechtfertigt. Oründe : Der Wachts

11. Juni 1920 gemietet, die Webernahme des Miet- meiſter W. hat als ſtaatl. Polizeiorgan für den befl.

gegenſtandes aber ohne Grund abgelehnt habe, u. er- Staat gehandelt u . das BG. ſtellt feſt , daß der Befl.

achtet danach mit Kecht den Klageanſpruch für be- durch W.den Pächter Th . des Beſißes entſeft u. die

gründet. Die Befl. hat ſich auf zwei Einwendungen Mühle ſelbſt in Beſiß genommen hatte. Daraus folgte

beſchränkt. Die eine, die Al. habe eine andere Ver- nach der ſtändigen Rechtſpr. des RG. die privatrechtl.,

mietung der Lofomobile pflichtwidrig unterlaſſen , er. nicht auf Vertrag oder auf Vertragsähnlichkeit beruhende,

ledigt ſich durch die Erwägung , daß die Ml . als Ver: ſondern geſeßl. Obhutspflicht des Bell. bis zur Bes

mieterin (= v . ) zu einer ſolchen Vermietung nicht endigung des amtl. die Beſißentfeßung des Pächters u.

verpflichtetwar. Nach § 552 Šap 1 BOB wird der die eigene Beſibergreifung veranlaſſenden Zwedes (RG3.

Mieter = M.) von der Entrichtung des Mietzinſes 48,257; 51, 220 ; 67, 340; 84 , 339 ſowie Warn. 1908

nicht dadurch befreit, daß er durch einen in ſeiner S.220). In RÓZ. 48, 268 ; 84, 339 iſt bereits dar

Perſon liegenden Grund an der Uusübungdes Ge- gelegt, daß u . warum der Bekl. dabei nicht nur für

brauchs verhindert wird . Daß in ſolchem Falle der Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten, ſondern für jede

V. nicht im Jntereſſe des M. um eine andere Ver- Sorgfalt einzuſtehen hat. Dieſe Dbhutspflicht hat der

mietung bemüht zu ſein braucht, iſt anerkannt. Etwas Befl. verleßt, indem er die Mühle trotz des ſchon am

anderes läßt ſich auch nicht aus allgem . Grundſäßen Nachmittage des 24. Nov. herrſchenden Sturmes uns

des Rechtes der Schuldverh. ($8 242, 254 BOB.) ab- bewacht ließ . Belanglos iſt, ob gerade den Wachmeiſter

leiten. Eine eigenmächtige Vermietung würde nach W. ein Verſchulden trifft, der als Laie keinerlei Vor

§ 552 Saß 3 die Kl . der Gefahr ausgeſeßt haben, ſtellung von der der Mühle durch den Sturm dro

ohne Rückſicht auf das Ergebnis dieſer Vermietung henden Gefahr des Umſtürzens oder des Brandes ge

den ihr gegen die Befl . zuſtehenden Mietzinsanſpruch habt haben will ; denn es war Sache des Befl . , die in

zu verlieren. Von einem Verſchulden der Kl. oder ſeine Obhut übernommene Mühle ſachverſtändig u . ſach

einem Verhalten gegen Treu u. Glauben durch Unter- gemäß düßen zu laſſen , zumal da auch die Gefährdung
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durch den Sturm leicht erkennbar war. Der Bell. darf Vorinſt wieſen ab. Auch die Mev. der Al . wurde zurüd

auch keineswegs die Sorgfaltspflicht dem des Beſikes gewieſen. Gründe : Die Befl . hat gegen den Klagan

entfepten Bächter Th. aufbürden . Dieſer, der des Schleich | ſpruch eingewendet, daß die Kl. zuf. des poln . Geſ. v .

handels verdächtig u. eben darum entſegt war ú . der 20. Nov. 1919 betr . die Baluta im ehemal. preuß . Teil

nach dem Brande der Mühle der Brandſtiftung ver- gebiet (vgl . JW. 1920 , 931)nur noch Zahlung in poln .

dächtig wurde, hatte keine Pflicht, ſich weiter um die Mark zum gleichen Nennbetrage verlangen könne.

amtl. verſchloſſene Mühle zu kümmern, vielmehr drin- Dieſen Einwand hat das BO . für begründet erachtet.

genden Anlaß jede Maßnahme an oder in der Mühle Es nimmt zwar an, daß die Lieferungen der Al .auf

zu unterlaſſen, um nicht den Verdacht zu verſtärken . Grund des Abt. v . Sept. 1919 erfolgten, zu welcher

Und was das Mitverſchulden der Mi. ſelbſt anlangt, Zeit der vertragsmäßige Erfüllungsort Cz. noch zu

ſo beſchränkt ſich das BG. mit Recht auf die Frage der Preußen gehörte, daß danach „ jedenfalls für die An

von ihr zu bewirkenden Beiziehung des W.: Daß ſie fangszeit“ die deutſche Reichswährung als vertrags

ohne deſjen Wiſſen , Leitung u. Aufſicht allein oder mäßig gegolten habe u . daß die Parteien auch nicht

zuſammen mit dem entſeßten Pächter žand an die nach von vornherein ſich den jeweilig geltenden poln. Geſ.

der Behauptung des Befl. von außen drehbare Mühle hätten unterwerfen wollen. Entſcheidend ſei aber,

legen ſollte, war ihr gegenüber der amil. Beſchlag- welchen Einfluß die geſeßl . Aenderung der Währung

nahme nicht zuzumuten. (Urt. v . 10. Dlt. 1922, Ill am vereinbarten Erfüllungsorte u . namentlich ein

721/21). Verbot der Erfüllung in deutſcher Reichsmart ohne
5600 Rüdſicht auf den Parteiwillen auf den Vertrag ge

VIII.
habt habe. Der poln . Staat habe mit der unbe:

grenzten Machtvollkommenheit des Gefeßg . an die

Mieteinigungsamt u . Gericht. Grenzen der Nach: Stelle beſtehender Vertragspflichten andere ſegen dürfen .

prüfaug. Die Al. hatte vom Bell . einen Laden in Dieſes Recht des poln . Staais ende an ſeinen Grenzen ;

deſſen Hauſe in C. für die Zeit v . 1. Okt. 1912 bis die Bell. ſei ihr nicht unterworfen, nur die Kl. Über

30. Sept. 1922 gemietet . Das Mietverhältnis ſollte die Bell. ſei berechtigt, ſich der Hl. gegenüber auf die

am 30. Sept. 1922 ohne Kündigung enden. Das von Abänderung ihrer Vertragspflicht zu berufen . Die

den. Beteiligten angerufene MEN . erteilte am 1. Sept. KI. ſei gebunden u . fönne ſich durch die Unterwerfung

1921 die Erlaubnis zur Kündigung aufden 1. Oft. 1922 der Beli. unter die Maßnahmen ihres eigenen Gefeßg.

unter der Bedingung, daß der Vermieter (V.) einen nicht beſchwert fühlen. Zedenfalls beſtehe für die

Erfaßladen in derſelben Form an den Mieter (M.) Befl . , nachdem der Úmlauf der deutſchen Mark in Polen

übergebe, in der ſich der Laden des M. befindet u . unter Strafe verboten iſt, gar keine Möglichkeit, ihre

daß der V. die Koſten des Umzugs übernehme, ſoweit Schuld am Erfüllungsort anders als in poln. Mark

file nach der Entſch. des BauBola . angemeſſen feten . abzutragen. Daß die Befl . am 23. Febr . u . 13. Vpril 1920

Daraufhin fündigte der Beklagte am 20. Sept. 1921 einen Teil ihrer Schuld in deutſcher Mart abgetragen,

auf den 30. Sept. 1922. Der Kläger verlangte mit damals alſo von ihrem Rechte keinen Gebrauch gemacht

der im Febr. 1922 erhobenen Klage die Feſtſtellung, habe , ſei ohne Einfluß. Dieſe Begründung iſt nicht

daß das Mietverhältnis mit dem 30. Sept.1922 nicht haltbar. Die Annahme, daß es der Befl . unmöglich

beendet ſei, oder doch, daß der Bekl . nicht auf Grund ſei , ihre Schuld am Erfüllungsorte in deutſcher Mart

ſeiner Kündigung vom 20. Sept. 1921 die Räumung zu zahlen, entzieht ſich , als auf der Anwendung ausl .

verlangen könne. Die Klage wurde abgewieſen. Die Nechts beruhend, nach ss 519, 562 ZPO. der Nach

Rev. des Kl. hatte keinen Erfolg. Oründe: Mit prüfung des RevG . Das BG. mußte aber prüfen,

Hecht nehmen die Inſt. an, daß der Beſchl. des MEA. ob die Bell. nicht nach Treu u. Glauben verpflichtet

den Rahmen ſeiner Zuſtändigfeit einhält. Die Ges war, die Zahlung in der von den Parteien vereinbarten

ſtattung der Kündigung des B. gegen mietweiſe Ueber- Währung u . Þöhe, wenn ſie in dieſer Weiſean dem

gabe eines Erſakladens an den M. u . gegen Ueber- im Auslande belegenen vertragsmäßigen Erfüllungs

nahme der Umzugstoſten durch den B. Inüpft die Zu- orte nicht möglich war, anderswo zu leiſten , insbeſ.

Laſſung der Kündigung an Vorausſegungen, die recht alſo in Deutſchland . Die Vereinbarungen über den

eigentlich gerade nur das Mietverhältnis der Parteien Ort u . die Art der Leiſtung , insbeſ. über Ort u . Art

betreffen u . regeln . Die Klage führt nur aus, der der Zahlung ſind vielfach nur im Intereſſe des

Beſchl. des MEA. jei derart irrig u. unklar, daß die Gläubigers getroffen. 3it dies der Fall , ſo erfordern

Saclage nur noch durch richterl. Urteil geklärt werden Treu u . Glauben , daß die Erfüllung an einem anderen

könne. Die innerh. der Zuſtändigkeit getroffenen Entſch. Orte oder in einer andern Weiſe erfolgt, wenn der

des MEA. ſind jedoch nach § 7 der MSHVO. unan- Gläubiger ein dringendes Intereſſe daran hat u . der

fechtbar, alſo jeder ſachl. Prüfung durch den Richter Schuldner dadurch nicht beſchwert iſt . Dies gilt beſ.

entzogen. Der Richter darf weder feſtſtellen, daß eine dann, wenn die Leiſtung an dem vereinbarten Er

ſolche Entſch. wegen Rechtsirrtums unwirkſam , noch füllungsorte oder in der vertragsmäßigen Art unmög

daß ſie klar zu ſtellen oder zu ergänzen ſei . Nach dem lich wird . Die SS 323 iſ. BOB. über die Folgen eines

eigenen Standpunkte der Kl. fann ohne eine derartige ( völligen oder teilweijen ) Inmöglich werdens der Leiſtung

Nachprüfung, Erläuterung u . Ergänzung nicht beurteilt finden alsdann keine Anwendung; vielmehr iſt die

werden , ob der Befl . die Kündigungsvorausſegungen Leiſtung zu bewirfen mit den Abanderungen , welche

des Beſchl. erfüllt hat ; auch inſoweit iſt folgeweiſe nach den Verhältniſſen mit Rückſicht auf Treu u .

die Entſch dem Richter entzogen u. dem MEA. zu Glauben geboten ſind (NOZ. 92 , 225, Pland -Siber

überlaſſen. ( Urt. des III. ZŠ. v . 24. Nov. 1922, III Vorbem. I V 2 vor $ 275 WGB . , Dertmann Anm . 7 a

zu § 323 BOB. ) . gier wäre nun, wie nötigenfalls

feſtzuſtellen wäre anſcheinend hat die Kl. Konten

IX .
bei deutſchen Banfen u . Poſtichedämtern der Bell.

die Zahlung in deutſcher Mark außerhalb Polens, in
Sur Anwendung des polniſchen Balutagelege8 bom Deutſchl . oder in Danzig, ſehr wohl möglich . Ein

20. November 1919. Berufung auf dieſes Geſek als Intereſſe der Befl . , gerade in Cz . in Polen die Zahlungen

Berſtoß gegen die guten Sitteu. Die Mi., eine Aktien- zu leiſten, iſt abgeſehen von dem Eingreifen des poln .

geſellſchaft in Czersk ( früher Weſtpreußen, jeßt Polen ) Geſ. bisher nicht erſichtlich. Es würde alſo dem auf

hatte der in Braunſchweig anſäſſigen Bekl. in der Zeit den Vertrag geſtüßten Verlangen nach Zahlung in

v . 27.Jan. bis zum 13. Juli 1920 Türen u . Fenſter deutſcher Mart der Einwand der lInmöglichſeit nicht

geliefert u . flagte auf Zahlung eines Reſtfaufpreiſes entgegenſtehen ; die Zahlung hätte eben außerhalb

von über 500 000 M u . z. in deutſcher Reichsmarf. Die Polens zu erfolgen. Es fann ſich daher nur fragen ,

56722 ). e -
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Auslegung des § 202 GVG, beruht. Obwohl hier

der Ki, noch im erſten Rechtsjuge vom Urkundenpro

geß Abſtand genommen hat, war alſo die Sache eine

Ferienſache. (Beſchl. d . v . 35. v. 27. jan . 1923,

ý 811/22) . n .

5614

ob die Bell. ein berechtigtes Intereſſe hat, die Zahlung

in der vereinbarten deutſchen Währung außerhalb

Polens zu verweigern, weil ſie durch eine Zahlung

am vereinbarten Erfüllungsorte in die Lage verſekt

wäre, anſtatt in deutſcher in minderwertiger poln.

Marf zu zahlen. Das BG.ſpricht der Bekl . das Recht

zu, ſich der Kl . gegenüber auf die durch das poln . Geſ.

geſchaffene Aenderung ihrer Bertragspflicht zu berufen,

begründet aber dieſe Meinung nicht näher. Sie iſt

anſcheinend von dem Gedanken beeinflußt, daß , weil

das poln . Recht den poln . Schuldner gegenüber dem

deutſchen Gläubiger begünſtigt, es auch einem deutſchen

Schuldner geſtattet ſein müſſe, ſich auf dieſes Geſ.

gegenüber einem in Polen anſäſſigen Gläubiger zu

berufen. Dem Gericht ſteht jedoch die Anwendung

eines Vergeltungsrechts nicht zu ( Art . 31 EG.BOB.,

ROZ. 103, 262), u . es iſt deshalb nicht zu prüfen,

ob die Anwendung eines ſolchen Bergeltungsrechts

nicht vielfach und vielleicht auch im vorl. Falle gerade

wieder Deutſche ſchädigen würde. Das BG . verneint

auch, daß die Berufung der Bekl. auf das poln . Geſ.

einen Verſtoß gegen Treu u . Glauben enthalte, aber

ebenfalls ohne nähere Begründung u . ohne auf den

Sachverhalt einzugehen. Schon dieſer Sachverhalt

aber legt die Annahme, daß die Berufung auf das

poln . Geſ. nicht nur gegen Treu und Glauben , ſondern

auch gegen die guten Sitten verſtößt, ſo nahe, daß

die weitere Prüfung geboten iſt. Nach den Feſts

ſtellungen des BG. hat die Al. die Lieferungen minde

ſtenszum weitaus größten Teile ausgeführt, als der

Erfüllungsort 53. bereits unter poln. Gerrſchaft ge

kommen war u. das poln . Geſ. alſo auch bereits

rechtl. u . tatſächl. Geltung hatte. Das BG. geht offen

bar auch davon aus, daß die poln . Mart icon . 8 .

der Lieferungen gegenüber der deutſchen Mart erhebl.

minderwertig war. Danach bedurfte es der Prüfung, ob

die Kl. rechtlich verpflichtet war u. tatſächlich hätte ges

zwungen werden iönnen, die Lieferung gegen Zahlungen

in der minderwertigen poln. Mart anſtatt in deutſcher

Mark auszuführen , u. nicht vielmehr das Geſchäft

hierdurch ſeinen ſynallagmatiſchen Charakter verloren

haben würde, aus einem Staufe mehr oder weniger

zu einer Schenkung geworden wäre, die nicht gewollt

und der Kl . nicht zuzumuten war . Es war zu prüfen ,

ob die Kl. nicht, wenn ſie troß des Erlaſſes des poln .

Geſ. die Lieferungen ausführte, dies in dem Vertrauen

tat, daß die Bell. die Zahlung in deutſcher Mark

leiſten würde, ob die Befl. nicht ihrerſeits die Kl. in

dieſem Vertrauen beſtärfte, indem ſie die Zahlungen

vom 23. Febr. u . 13. April 1920 in deutſcher Mark

leiſtete, u . ob hieraus nicht eine Willensübereinſtimmung

dahin zu folgern iſt, daß die Zahlung des Staufpreiſes

ungeachtet des poln . Oeſ . auch ferner in deutſcher Mark

zu leiſten ſei oder doch die nachträgl., erſt in 2. Inſt.

erfolgte Berufung der Befl . auf das poln . Geſ. als

argliſtig u . gegen die guten Sitten verſtoßend zurüd

juweijen iſt. (Urt. D. III. ZS .v.5 . Dez. 1922, III 105/22)

B. Strafiachen.

I.

Berſuch der Abtreibung: Grenze gegenüber bloker
erfolgloſer Aufforderung bei ärztl.'interjudung. Die

Straft. Hat feſtgeſtellt, daß die Angell. in der Abſicht,

ihre Frucht abzutreiben, zu Dr. Sch. gegangen iſt.
Ueber die einzelnen Vorgänge ſagen die Gründe

Folgendes : „ Die B. teilte dem Dr. Sc . mit, daß

ſie ſchon bei einem Arzt geweſen ſei, der ſie für ſchwanger

erklärt habe, u . forderte ihn auf, ſie zu unterſuchen.

Zugleich fragte ſie ihn, was ſie nun machen ſolle.

Dhne ihr zu antworten , langte ihr Dr. Sch . mit der

Hand in ihre Scheide, u . ſagte, ſie ſei wirklich in

anderen Umſtänden . Ein Jnſtrument hatte er bei der

Unterſuchung nicht in der Þand. Für die Unterſuchung

zahlte die Angell. 20 M. Schmerzen hatte ſie bei der

Unterſuchung, die nur wenige Minuten dauerte, nicht

verſpürt.“ Mit Recht rügt die Rev., daß dieſe Feſt

ſtellungen nichtgenügen, um die Annahme eines Abtr.

Verſuchs zu rechifertigen . Allerdings hat der 5. Strš .

in einem Urt. v . 18. Oft. 1912 (V D. 542/1912) auss

geſprochen, daß ſchon in dem Anerbieten des Körpers

der sowangeren zur alsbaldigen Bornahme eines

Eingriffs der Tatbeſtand des AbtrVerſuchs gefunden

werden könne. Allein damals war das Anerbieten

erſt erfolgt, nachdem die Schwangere mit einem Mit

angell. übereingekommen war, daß dieſer ihr ab

treiben fode. Hier hat keine ſolche Einigung zw . der

B. u. Dr. Sch. ſtattgefunden. Legterer hat das Ans

erbieten auch nicht fiaſchweigend angenommen, da

er ſich darauf beſchränkt hat, eine kurze Unterſuchung

porzunehmen, ob die B. ſchwanger ſei. Unter dieſen

Umſtänden enthält das Anbieten des Körpers durch

die B. höchſtens eine durch ſchlüſſige pandlungen er

klärte Aufforderung an Dr. Sch., die Beibesfrucht ab

zutreiben. Eine ſolche erfolgloſe Aufforderung zur

Teilnahmean der Abtr. ſtellt noch keinen ſtrafb . Ver

ſuch der Abtr. dar. (Urt. d . I. Strs . v . 1. Dez. 1922,

ID 861/23) .
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Gntziehung gegenüber dem Gewalthaber i. S. des

$ 235 Stós. ründe: Für die 16jährige, elternloſe F.

war ein Vormund beſtellt.Siewar als Magd verdungen,

hat aber am 7. Jan. 1922 ihren Dienſt eigenmächtig

verlaſſen u . fich zu den beiden Angefl . , entfernten

Verwandten, begeben , die ſie aufnahmen . Der Bor

mund erfuhr davonu. wollte am 12. Jan. ſein Mündel

wegholen. Dem Mädchen war von den Angefl. ge

ſagt worden, es werde von dem Vormund Schläge

bekommen. Auf Veranlaſſung der Angell. verſtedte

es ſich beim Erſcheinen des Vormunds im Hauſe.

Gegenüber dem Vormund behauptete der Angell., das

Mädchen ſei nicht zu Hauſe; er verſprach aber, es noch

am gi. Tage zuzuſchiden . Als dieſes Verſprechen nicht

gehalten wurde, ließ der Vormund am folgenden Tage

durch einen Boten an die Erfüllung mahnen, jedoch

ohne Erfolg. Einem vom Vormund geſchickten Onkel

des Mädchens gegenüber wurde ebenfalls das Mädchen

als angeblich gerade abweſend bezeichnet u . es wurde

ihm deſſen Herausgabe verweigert. Ám 18. Jan. bes

gab ſich der Vormund nochmals perſönlich zu den

Angell. ; bei zweimaligem Beſuche wurde ihm die Ans

weſenheit des Mädchens abgeleugnet mit der Behaup:

tung, das Mädchen ſei fortgefahren. Durch die Gen

darmerie wurde ſodann das Mädchen am 26. Jan.bei

X.

Wechſeljachen ſind auch im ordentl. Berfahren

Ferienjagen. Gemäß § 202 Nr. 5 OVG. ſind Wechſels

ſachen Ferienſachen, in denen gemäß § 223 Abſ. 2

3PO . der Friſtenablauf durch die Gerichtsferien nicht

gehemmt wird. Wechſeljachen ſind nach der ſtändigen

Rechtſpr. des I. ZŠ. alle Anſprüche aus Wechſeln,

auch wenn ſie nicht im Wechſelprozeß geltend gemacht

ſind. Bej eingehend hat ſich in dieſem Sinne das

Urt. des 1. ZŠ. in ROZ. 78, 316 ausgeſprochen, das

ſich ausführlich mit dem die entgegengeſetzte Auf

faſſung vertretenden Urt. des III . ZŠ. v . 4. Febr.

1910 (JW. 1910, 294,95) auseinanderſeßt. Der Sen.

tritt der Auſjaſſung des I. 85. bei , der zutreffend die

Anrufung der Ver. ZS. als nicht erforderlich bezeich:

net hat, weil das Urt. des III . ZS , nicht auf der

“ “sdf
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den Angell. abgeholt u. dem Vormund jugeführt.

Die Straft. nimmt an, daß die Angekl. gemeinſchaftlich

durch Liſtdie F. ihrem Vormund entzogen u . ſich aus

$ S 235 Abſ. 1 , 47IOB. ſchuldig gemacht hätten . Das

iſt irrig. Um für das Vorgehen der Angeklagten

gegenüber dem Vormund den Begriff der Liſt als ge

geben zu erachten, müßte es einen gewiſſen Grad von

Alugheit, Schlauheit, Fertigkeit aufweiſen (NOST. 17,90) .

Aus der Anweſenheit des Mädchens in ihrer Bes

hauſung haben die Angefl. von Anfang an tein Ge

heimnis gemacht u, der Vormund hat alsbald davon

erfahren . Diejer konnte ſich nach ſeiner Mündel um

ſehen u . es wurde ihm das nur durch die Angell . er

dwert, indem ſie ein perſönl. Zuſammenkommen ver

hinderten. Daß damit ein Anſchlag gegen den Vor

mund u . deſſen Rechte mit Klugheit u . Schlauheit

durchgeführt worden ſein ſollte, wiees pum ſtrafgeſeßl .

Begriffe der Liſt erforderlich wäre, kann nicht anges

nommen werden. Bei dem höchſt einfachen Verhalten

der Angell . u . ihren ganz gewöhnl. Mitteln kann von

der Anwendung auch nur eines geringen Grades von

Alugheit u . Solauheit nicht die Mede fein , ſondern

nur von alltägl. Unwahrhaftigkeit. Außerdem iſt das

Mädchen dem Vormund auch nicht i . S. des Gef. ents

zogen worden. Es handelte ſich nur um eine vorüber

gehende Berhinderung perſönl . Berlehre u . es müßte

dem Vormund bei entſchiedenerem u . nachhaltigerem

Auftreten möglich geweſen ſein, den Verkehr alsbald

herbeizuführen. Die Dauer der fintanhaltung des

perſönlichen Einfluſſes auf die Mündel hing mehr vom

Willen u. den Maßnahmen des Vormunds als der

Angell. ab u. es fann deshalb von einer weſentl.

Beeinträchtigung der vormundſchaftl. Befugniſſe nicht

geſprochen werden . (Urt. d . I. StrS. v. 15. Dez. 1922,
iD 992/22).

bar gehalten . Dabei iſt überſehen , daß die Abgo.

für das zeitl . Herrſchaftsgebiet ihrer ſachl.-rechtl. Straf

vorſchr., zu denen $ 374 gehört, in Abweichung von

dem in § 2 Abſ. 2 StGB . aufgeſtellten Grundſaß von

der Rüdwirkungdes milderen Strafgeſ. in ihren Ueber
gangsvorſchr. (S$ 451 u. 453 Satz 1 u. 2) von den

hier nicht in Frage kommenden Beſt. der $ 453 Saß 3

u . 4 u. $$ 454 u. 455 abgeſehen die ausſchließl.

Weitergeltung der vor ihrem Jnfrafttr. verkündeten

Steuer8 . bis zu deren gemäß § 52 angeordneten Neu

faſſung derart vorgeſchrieben hat, daß daneben ſelbſt

eine bloß ergänzende Veranziehung der Beſt. der N.

Abg0 . ausgeſchloſſen iſt (RGSt. 56, 153 ) . Dieſer

Sonderregelung gegenüber muß auch der Verſuch

ſcheitern , dem Grundſatz des § 2 Abs.2 StGB. hins

ſichtlich des § 374 RAbgo . durch Berufung auf deren

§ 4 Geltung zu verſchaffen . Es handelt ſich hier doch

nicht bloß um die Auslegung eines Steueref., bei

der nach § 4 deſſen Zweď u . wirtſchaftl. Bedeutung u .

die EntwidelungderVerhältniſſe zu berüđſichtigeniſt.

Ebenſo wenig iſt von Belang, daß die Vorſchr. der

Ziff. X des NStempl . über die Erhebung einer Ab

gabe von Grundſtüdsübertragungen ( 8 $ 84 bis 96) mit

Müdjicht aufdas Jnkrafttr. des GrErw Sto . v . 12. Sept.

1919 (ROBI. 1617) am 1. Oft. 1919, alſo bereits vor

dem angef. Urt. außer Kraft getreten waren u. die

RAbg0.durch § 461 für das Gebiet dieſes Gej. ihren

fachl.-rechtl. Vorſchr., unbeſchadet des § 2 SIOB., durch

weg Rüdwirkung beigemeſſen hat; leßteres iſt immer

hin nur für ſteuerpfl . Fälle geſchehen, die auf Grund

des GrErwSt8. vor der RAbgo . eingetreten ſind. Dazu

gehört aber der vorliegende nicht u. es könnte deshalb

auch , wenn man im Verh . zum NStemp . das Or.

ErwStG. i . S. des § 2 Abſ. 2 StGB. als das mildere

Geſet anwenden wollte, von einer Strafloſigkeit des

Angell. wegen tätiger Reue ſchon deshalb nicht die

Nede ſein, weil das GrErwSto. ſelbſt eine dem $ 374

RAbgQ. entſpr. Vorſchr. enthält. ( Urt. d . I. StrS . d.

10. Dit. 1922, I D 404/22) .

.

n.

5608

n .
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III

Erbrefjang # . Betrug ( falder Kriminalbeamter ).

Nach der Rechtſpr. des KG .tann rechtl. Zuſammen

treffen von Erpreſſung u. Betrug nur angenommen
werden, wenn neben den durch Drohung hervorgerufenen

Borſtellungen gefliſſentl. Jrrtumserregungen über

andere, mit dem in Ausſicht ſtehenden Uebel nicht zu

ſammenhängende Tatſachen auf die Entſchließung des

Genötigten eingewirkthaben, ſo daß dieſe Entſchließung

teils dem Einfluß der Furot, teils dem Einfluß der

Täuſchung zuzuſchreiben iſt. Es iſt zu verneinen, wenn

die neben der Drohung herlaufende 3rrtumserregung

nur darauf berechnet iſt, das in Ausſicht geſtellte Üebel

in einem möglichſt grellen licht erſcheinen zu laſſen. Das

leßtere trifft hier zu. Die Vorſpiegelung der Beamten

eigenſchaft u . die damit zuſammenhängenden weiteren

Vorſpiegelungen hattennur den Zweđ , dem W. Ge

fahren des Widerſpruchs u . der Widerſeßung vor

Augen zu halten, denen er bei der Feſtnahme durch

eine Privatperſon nicht ausgeſeßt war, u. ihn durch

Vorhaltung dieſer Gefahren gefügig zu machen. Die

Annahme eines mit der Erpreſſung u. Amtsanmaßung

rechtl. zuſammentreffenden Betrugs erſcheint hienach

nicht haltbar. (Urt . d . I. Strs . d . 26. Jan. 1923, I D
587/22)

V.

Kein Streifrecht der Beamten. Jrrtum darüber.

Anwenduug del S 2 Abſ. 2 StGB . auf eine StreilBD.

Mit Unrecht behauptet die Nev. , daß die VO . des

Reichspr. v . 1. Febr. 1922 fein Strafgeſ. darſtelle.

Jndem ſie ſagt, daß den Beamten ( = B .) der Reichs

eiſenbahn ebenſo wie allen übrigen B. nach dem Blechte

die Einſtellung oder Verweigerung der Arbrit ver

boten ſei , knüpft ſie an das geltende Brecht an ; ſie

wiederholt dieſes Verbot u . bedroht jede Zuwider

handlung mit Strafe . Der VI . Strs . hat in ſeinem

Urt. v . 19. Oft . 1922 eingehend dargelegt, daß in den

88 14 Abſ. 3, 72 des RBG. ein Verbot einſeitiger

Arbeitsniederlegung oder -verweigerung ausgeſprochen

und daß hieran durch Art. 159 RV. nichts geändert

worden iſt, der zwar auch den B, die Vereinigungs

freiheit zur Wahrung u . Förderung der Arbeits- u .

Wirtſchaftsbedingungen gewährleiſtet, nicht aber das

Streifrecht einräumt. Der Sen. tritt dem bei. Auch

§ 2 Abſ. 2 StGB. ſteht dem Angefl , nicht zur Seite.

Die VO. v . 1. Febr. 1922 war auf Art. 48 Abſ. 2 RV.

geſtüßt u. daher nur zur Wiederherſtellung der öffentl.

Drdnung u. Sicherheit erlaſſen ; ſie war von vorn

herein ein zeitlich beſchränktes Strafgeſeß, für das

§ 2 Abſ. 2 StGB. nicht gilt. Es fehlt jeder Anhalt

dafür, daß die am 9. Febr. 1922 erfolgte Aufhebung

der VO. v . 1. Febr. 1922 in einer veränderten Auf

faſſung des Geſeßg . über die Strafbarkeit einer zur

widerh. ihren Grund gehabt hätte . Was den inneren

Tatbeſtand anlangt, ſo geht das angef. Urteil zu:

treffend davon aus, daß die Annahme des Angell.,

daß ihm ein Streifrecht zuſtehe, die Strafbarkeit nicht

ausſchließt. Denn es ſteht eine Zuwiderh. gegen das
in der VO. v. 1. Febr. 1922 enthaltene Verbot in

n .

5629

IV.

NAbgO. u. ältere Steuergeſete. Die Straft. hat

den Tatbeſtand des § 94 des RStempo . v . 3. Juli 1913

(ROBI. 639) für gegeben erachtet, aber trofdem nach

$ 374 der RAbg0. freigeſprochen, weil der Angell.

die zu niedere Kaufpreisangabe, ohne durch eine uns

mittelb. Gefahr der Entdeckung veranlaßt zu ſein , ſchon

im Sommer 1919 beim FinA . berichtigt habe, bevor

er angezeigt oder eine Unterſuchung eingeleitet war.

Hierbei hat die Straft. den 8 374 NAbgo, auf Grund

des § 2 Åbſ. 2 StGB. u. des § 4 RAbg. für anwends
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Frage; ein Irrtum hierüber aber iſt ſtrafrechtlich un : 1 (öffentl.) „Wirtſchaft“ zum Abſchluß gelangten u. es

beachtlich . Endlich kann ſich der Ungefl. auch nicht dabei auch erſt zur Uebergabe der Münzen an B. fam .

auf die Unkenntnis der VO . berufen. Sie war am Den Tatbeſtand dieſes Vergehens hat dieStraff. allers

1. Febr. 1922 im RGBl. veröffentlicht, das an dieſem dings auch inſofern angenommen , als ſie dieſe Ver

Tage mitt . 12 Uhr ausgegeben worden iſt. Die äußerung für vom Angekl . „im Umherziehen “ begangen

Handl. des Angell . find nach dem Ablauf des bezeichnet. Ihre Ausführungen laſſen jedoch nur er

1. Febr. begangen . Da die vb. noch im Laufe des kennen , daß der Angell . die Silbermünzen in D.

1. Febr. telegr. den Eiſenbahnbehörden mitgeteilt u . außerhalb des Gemeindebezirfes ſeines Wohnortsohne

in den örtl. Dienſtſtellen bekanntgemacht worden iſt , Begründung einer gewerbl. Niederlaſſung veräußerte,

ſo lag auch keine Unmöglichkeit vor, von dem In- dagegen nicht auch, daß das „ ohne vorgängige Bes

halteder VО.Kenntnis zu erhalten . (Urt. d . I. Strs. ſtellung “ geſchah, was zur Erfüllung dieſes offenjicht

v . 15. Dez. 1922, I D 706/22). lich vollſtändig im Anſchluß an $ 55 Gewo . aufge

ſtellten Tatbeſtandsmerkmals gleichfalls erforderlich

war. Sollte ſich bei der erneuten Verh . ein Vergehen
VI .

gegen § 8 Abſ. 1 Nr. 1 nicht nachweiſen laſſen , ſo

Bollagegatter al8 Gegenſtand des tägl. Bedarfe. wäre bei Prüfung der Frage, ob nicht wenigſtens

Jrrtum darüber . 1. Entgegen der Anſdauung der der Tatbeſtand des § 2 Abſ. 1Nr. 2 vorliegt, auch

Štraft. iſt ein Vollſägegatter Gegenſtand des tägl. das vorausgegangene Kaufanerbieten des Angell, an

Bedarfs . Auf den Umſtand, daß Sägemaſchinen folcher B. in A. zu berüdſichtigen (RØSt . 56 , 284) , ohne daß

Art viele Jahre lang benußt werden fönnen u . daher hierin ein Vorſtoß gegen § 265 SIPD. zu erbliden

im einzelnen Betrieb nur ſelten der Erneuerung be- wäre. (Urt. d . I. Strš . v . 2. Jan. 1923, I D 613/22) .

dürfen, iſt kein Gewicht zu legen. Maßgebend iſt, daß

für ſolche zur Herſtellung u . Bearbeitung von Gegen

ſtänden des tägl. Bedarfs dienenden Maſchinen zwar

nicht im einzelnen Betrieb, wohl aber in den ſehr

zahlreichen Sägewerfen u. ſonſtigen Holzbearbeitungs
Oberſtes Landesgericht.

betrieben als Ganzes betrachtet, ſohin in weiten Streiſen

des Voltes ein ſtändig wiederkehrendes Bedürfnis be A. Zivilſachen .

ſteht. 2. Bei der Prüfung des inneren Tatbeſtands
I.

iſt zu unterſcheiden zw . einem etwa obwaltenden tatſächl.

oder ſtrafrechtl. Irrtum . Würde der Angell. die tatſächl. Berichtigung des Grundbuchs auf Grund der 88 54
Vorausſeßungennicht gekannt haben, welche die Unter- 22 GBO. Die Stadtgem . B. iſt im Grundb. als

ſtellung der Vollſägegatter unter die Gegenſtände des Eigentümerin der Pl.-Nr. 656 (Gänge in der Fleiſch

tägl . Bedarfs rechtfertigen , jo läge ein tatſächl. Jrrtum verkaufshalle, angebaute Aborte u . Hofraum mit

vor, der den Vorſat u ., wenn unverſchuldet, auch die Brunnen, Gebäude aun Krahnen Ø8.-Nr. 3) eingetragen ,

Fahrläſſigkeit ausſchließen würde . Soweit auch Fahr- ſowie als Eigentümerin der Pl.-Nr. 656 113, 1/17
läſſigkeit nicht nachweisbar wäre, fönnte auch der 1/24, 1/27, 1/37 – 1/44 ( Fleiſchbänke, Gebäude),

übermäßige Gewinn nicht eingezogen werden . Würde je mit ausgeſchiedenen beſ. Grundflächen. Die weite:

aber der Angell. die tatſächl. Verhältniſſe gekannt u. ren Fleiſchbänke in Pl.: Nr. 656 angeführt als Pl.
nur darüber geirrt haben, daß eine Maſchine, bei der Nr. 656 115 uſw. Gebäude, mit ausgeſchiedenen beſ.

dieſe Vorausſeßungen zutreffen , nach dem Geſ. als Grundflächen , ſind daſelbſt gebucht als Sondereigen :

Gegenſtand des tägl. Bedarfs zu beurteilen iſt , ſo tum von Meßgern. Jn einem Antrage an das Gr.

wäre dies ein ſtrafrechii. Jrrtum , ein Jrrtum über BA. bezeichnete der Stadtrat B. das GrB. hinſichtl.
die Anwendbarkeit der PrTrVO . Ein ſolcher Jrrtum der zuleßt aufgeführten Plannummern als unrichtig

ließe die Schuldhaftigkeit der Handlung unberührt u . u . beantragte Berichtigung. Fürdie kataſtermäßig aus
würde, wenn unverſchuldet, nur als perſönl. Straf- geſchiedenen Flächen könne ein Sondereigentum rechtl.

ausſchließungsgrund wirken. Er würde daher zwar nicht mehr beſtehen , ſohin ſeien Rechte eingetragen ,

der Verurteilung zur Strafe, nicht aber der Einziehung deren Eintragung nicht mehr zuläſſig ſei . Üeber die

des übermäßigen Gewinns auf Grund des § 10 mit Ait der Berichtigung enthält der Antrag nichts. Zu

§ 7 BrTrVD . entgegenſtehen (ROSt . 51 , 34, 154 ; 53, ſtimmung der Antragsgegner liegt nicht vor. Das

81 , 89; 23. 1921, 149 Nr . 2). Auf Einziehung lönnte Grba. hat den Antrag zurückgewieſen , da das ein

hiebei gemäß § 476 SIPO . in Verb . m . dem in der Haupt- getragene Rechtsverhältnis nicht ſchlechtweg undents
ſache ergehenden freiſprechenden Urteil erkannt werden . bar oder unzuläſſig ſei. Beſchw . u. weitere Beſchw .
( Urt. d . I. Strs . v . 3. Oft. 1922, I D 1332/21 ) . des Stadtrats wurden zurückgewieſen . Gründe :

§ 54 GBD. erlaubt eiue Böſchung von Amts wegen,

VII. wenn ſich eine Eintragung nach ihrem Inhalt als

unzuläſſig erweiſt. Ihrem Inhalte nach unzuläſſig

Verboteuer Handel mit Silbermünzen . Sich-An- iſt aber eine Eintr. nur, wenn das GrB . für Eintr.

bieten zur Veräußeruug. § 2Abf. 1 Nr. 1 der VO. dieſes Inhalts vom allgemeinrechtl. Standpunkt aus

über den Handel mit Gold, Silber uſw. v . 7. Febr. nicht beſtimmt iſt, die alſo ihrem Inhalte nach vom

1920 (ROBI. 199) bedroht nicht jede auf den Umſaß Gr . ausgeſchloſſen u . infolgedeſſen rechtl. bedeutungs

von Silber gerichtete Handelstätigkeit, ſondern nur los ſind. Soll im Rahmen des § 54 eine Löſchung

den entgeltl. Erwerb u. die entgeltl . Veräußerung; von Amts wegen erfolgen, ſo muß aus der Eintr.

der bloße Verſuch einer Veräußerung iſt alſo folcher ſelbſt erſichtl. ſein, daß ſie unzuläſſig u. rechtl. bes

nicht ſtrafbar, dagegen in § 2 Abſ. 1 Nr. 2 ſchon das deutungslos iſt, alſo ohnedaß es weiterer Auskunftsmit

Sich-Anbieten zur entgeltl. Veräußerung als bef. tel u . Deweiſe bedarf . Der Fall muß ſo liegen , daß die

Tatbeſtand aufgeſtellt. Dieſe Beſt. hat die Straft. Löſchung kein Privatrecht des Betroffenen verlegt,

verkannt, wenn ſie bereits darin , daß der Angell. weil eben der Eintrag rechtl. bedeutungslos iſt u .

mit B. auf dem Bahnhof in D. Verhandlungen über auch Dritte durch den Schuß des guten Glaubens

den Verkauf der Silbermünzen begonnen u . dieſe auf feine Nechte erwerben fönnen (ROZ. 88, 88) . Dieſe

dem Weg von da zum Gaſthaus fortgeſekt hat, eine Borausſeßungen treffen hier nicht zu. Das OrB.

Veräußerung „ auf öffentl. Wegen “, „ auf Bahnhöfen “ weiſt die ſelbſt. Plan -Nr. mit beſ. ausgeſchiedener

11. deshalb ein Vergehen gegen § 2 Abſ. 1 Nr. 1 er- Grundfläche aus nebſt der Bezeichnung „ Fleiſchbant“

blidt, während die Verkaufsverh . doch erſt in einem mit entſpr. Nr. ſowie der allg. , durchweg gleichlau

Fremdenzimmer eines Gaſthofs, alſo nicht in einer tenden Benennung „Gebäude“ . Dieſe Ausführungen

5626 n .
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fußen ohne Aenderung auf dem Kataſter u. der von

der Reg. genehmigten Urmeſſungstabelle von 1865.

Die Bezeichnungen ſind getreu dem Kataſter u. der

Ummeſſungstabelle in das HypBuch eingetragen u.

ſpäterhin in das GrB. übergeführt worden. In der

1. Abt. der OrbBlätter ſtehen die Meßgeru .deren

Rechtsnachfolger als Berechtigte. Wie die Rechtsvers

hältniſſe im einzelnen tatſächl. u. rechtl. geſtaltet

ſind, darüber enthält das GrB. ſelbſt nichts. Jeden :

fals kann aus den Eintragungen tein unzuläſſiger

Mechtsinhalt i.S. des § 54 GBD. entnommen werden.

Das BOB. hat allerdings den röm .- rechtl. Grundſaß :

„superficies cedit solo“ übernommen u . kennt an ſich

kein vom Grundeigentum unabhängiges Sonder-Ei

gentum an Gebäuden oder Gebäudeteilen . Allein

dagegen verſtoßen die Eintragungen, ſo wie ſie lauten ,

fit
teine Einzelheiten aufweiſen. Daß der als Eigen:

tümer einer realen Teilfläche eines Grundſtüds ein

getragene Berechtigte tatſächl. oder rechtl. beſchränkt

iſt durch Auswirkungen des Eigentums an den an,

deren Teilflächen, iſt weder nach gemeinem rechte

(Seuff Arch. 9 Nr. 264) noch nach jeßigem Rechte ein

unzuläſſiger Rechtszuſtand. Im übrigen haben die

nur aus dem Kataſterbeſchrieb ohne weiteren Beiſaß

herübergenommenen Bezeichnungen eines Grundſtücs,

wie z. B. „ Gebäude“ nur als tatſächl. Angaben

zu gelten u . unterſtehen daher nicht dem Schuße des

öffentl. Glaubens des Orb ., deſſen mittelb . Verwirt

lichung § 54 GBD. dient. ") Auch nach § 22 GBD.

kann dem Rechtsmittel tein Erfolg zuteil werden.

Danach muß die Unrichtigkeit des Orb. nachgewieſen

ſein u . zw. durch öffentl. oder öft.- begl. Urkunden.

Dabei Anwendung des §22die Berichtigung ohne

Wiſſen 1. Willen des Betroffenen erfolgt, ſo muß

hier der Richter mit bef. Vorſicht verfahren u. darf

den Nachweis der Unrichtigkeit nur dann als erbracht

anſehen , wenn eine Verleßung der Rechte des von der

Berichtigung Betroffenen dusgeſchloſſen iſt. Es iſt

Sache des Äntragsſtellers, den liquiden Mechtszuſtand

von ſich aus nachzuweiſen ; das ØrBA . iſt nicht ver

pflichtet, Ermittlungen anzuſtellen . Auch fest 8 22

OBO. einen beſtimmten Berichtigungsantrag voraus ;

denn § 13 GBD. gilt auch hiefür. Der Antrag der

BeſchwF. fann aber nur dahin verſtanden werden ,

daß die Berechtigung der Meßger ſchlechthin ohne

Erſaß aus dem GrB. getilgt werden ſolle.

bricht ſohin auch an den Grundlagen des § 22. Eine

Auseinanderſeßung zw. der Stadtgem . u. den Meßgern

im Rahmen der GBD. wird überhaupt nicht zum

Ziele führen. ( Beſchl. d . ZS. v. 3. März 1923, III

90/22) M.

Gefahr treffen , insbeſ. anordnen, daß das Kind in

einer EryAnſtalt untergebracht wird. Sachlich iſt hiezu

die Feſtſtellung erforderlich , daß die Unterbringung

in einer Anſtalt wegen des leidenden Zuſtandes ge

boten u . daß dieſe Maßnahme mit den zur Verfügung

ſtehenden Mitteln durchführbar iſt, ferner muß der

Vater ſchuldhaft ſeine Zuſtimmung verweigert haben

(1. Sammo. Jahrb. 36, 11 ) . Nach den Feſtſtellungen

bedarf das Kind des Unterrichts in einer TSIA. wenn

es fähig werden ſoll, auf eigenen Füßen zu ſtehen u .

ein brauchbares u . zufriedenes Mitglied der menſchl .

Geſellſch . zu werden. Da es ſich um einen, wenn

auch körperlich ſchwachen , ſo doch geiſtig gut begabten

Anaben handelt, ſo hat er auch ſeinen Eltern gegen

über Anſpruch darauf, daß er einen Unterricht erhält,

der ſeinem Gebrechen angepaßt iſt, ſeine geiſtigen

Stumpfſinn u. ſeeliſcher Verfümmerung bewahrt. 3n

der algem . Voltsſchule iſt das nicht möglich ; der Anabe,

der inf. ſeines Gebrechens nur einen Hemmſchuh für

den Unterricht bildet, muß zurüđbleiben ; andererſeits
hat ſich der Direktor der TSA. ſchon nach einem

faum zweimonatigen Aufenthalt des Kindes in der
Anſtalt dahin geäußert, daß bei Fortſeßung der Ans

ſtaltsbehandlung aus dem Jungen bei deſſen Bildungs

fähigkeit ein brauchbarer Menſch werden wird. Die

Maßnahme iſt auch durchführbar. Der Vater hat nur

noch für ein Mädchen von vier Jahren zu ſorgen u .

kann wenigſtens einen Teil der Koſten aufbringen.

Weiter iſt ihm in Ausſicht geſtellt, daß aus Kreis

mitteln ein Zuſchuß bis zurHälfte gewährt werden

tann, wenn er die Armenpflege nicht in Anſpruch

nehmen wolle. Endlich iſt auch das ſchuldhafte Ber

halten desBaters einwandfrei feſtgeſtellt. Es iſt ſelbſt

verſtändlich, daß gerade im Hinblick auf die Anhäng

lichkeit der Eltern an ſolche Sorgentinder u . auf die

ſeeliſche Schwierigkeit, ſich von dieſen zu trennen, der

Vater Anſpruch darauf hat, daß ihm die Vorteile der

Unterbringung in einer Anſtalt u. die Nachteile des

Verbleibens in den häusl. Verhältniſſen eingehend

u. in einer ſeinem Verſtändnis angepaßten Form

flargelegt werden. Das iſt geſchehen ; insbeſ. iſt der

Direktor der TSTA. bei einem Beſuche, den der Vater

zuſammen mit ſeinem Anaben in der Anſtalt machte,

in dieſem Sinne tätig geweſen , um das Mißtrauen

u . Widerſtreben des Vaters zu überwinden. Die An

ſtaltsführung u. die Leiſtungen der Schüler machten

auch ſichtlich Eindruck auf ihn , ſodaß er auf Grund

ſeiner eigenen Beobachtungen offenbar ſeine Vorurteile

gegen die AnſtaltsErz. zurüdſtedte, Vertrauen zu der

Anſtalt gewann u . ſich der Einſicht in die Notwendig

teit der AnſtaltsErz. nicht mehr verſchloß. Wenn ſich

der Vater trop der überzeugenden Belehrungen u . Zu

ſicherungen aus unangebrachter Sentimentalität oder

unter dem Einfluß fremder Berater auf eine falſche

Auffaſſung ſeines Elternrechts verſteift, ſo fann ihm

der Vorwurf ſchuldhafter Vernachläſſigung u. ſchuld

hafter Außerachtlaſſung der Elternpflicht nicht erſpart

werden. (Beſchl. des ZS, v . 31. Jan. 1923, III 4/1923 ).
M.

III.

Gegen einen die FürfGrz. aufhebenden Beſchluß

des BormG. fteht dem Leiter der Uuſtalt, in der der

Fürſ.-Zögling untergebracht war, teine Beſchwerde zu .

Das LG . hat das Beſhwerderecht
der Anſtaltsleitung

nach § 57 Nr. 9 FOG. bejaht, weil es jedem zuſtehe,

der ein berechtigtes Intereſſe an der Aufrechterhaltung

der FErz. behaupten fönne; dies treffe zu bei dem

Beiter der Erjanſtalt, in welcher der Zögling unter

gebracht ſei, u . von der er , wenn auch zeitweiſe außer

halb der Anſtalt beſchäftigt, beaufſichtigt werde ; das

Beſchwerderecht
müſſe der Änſtaltsleitung

zugeſprochen
werden , damit der Zögling allen Einflüſſen entzogen

werden könne, die den Erfolg der FErz. in Frage

Es ge

5645

6544

II .

Borandjekungen für das Einſchreiten des Borm.

nach $ 1666 Abſ. I BOB. Der Vaterdes am 16. Juli

1913 geb. taubſtummen Wolfgang B. hatte ſich fort

gefekt geweigert, ſeinen Sohnin einer Taubftummen

anſtalt ( = TSTA .) unterzubringen. Das Vormo. hat

in dieſer fortgeſetzten Beigerung eine Bernachläſſigung

der Sorge für die Perſon des Kindes erblidt, deſſen

geiſtiges Wohl für gefährdet angeſehen, die unters

bringung des Wolfgang B. in einer TSIA. ange

ordnet u. dementſpr. die Perſonenſorge des Vaters

eingeſchränkt. Die Beſchw . u . W. B. des Vaters

blieben ohne Erfolg . Aus den Gründen : Wenn

der Vater ſeine Einwilligung dazu verweigert, daß

ſein taubſt. Kind in einer TSt . untergebracht wird,

jo fann hierin ein Mißbrauch des Perſonenſorgerechts

(§ 1631 Abſ. 1 BOB.) oder eine Vernachläſſigung er

bliďt werden , welche das geiſtige oder leibl. Wohl

gefährdet ; das Vormg, fann dann auf Grund von

$ 1666 Abſ. 1 BOB. Maßregeln zur Abwendung dieſer

1) S. Kiehl in Nr. 5/6 dieſes Jahrg . S. 53 .

*
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ſtellen , namentlich dann, wenn eine nach Meinung Beſibſtands. Auch hier bleibt wie nach § 111 Abſ. 2

der Anſtaltsleitung nicht ausſichtsloſe FErz . vorzeitig StPO . den Beteil. die Geltendmachung ihrer Rechte

aufgehoben u . damit der ErzZwed vereitelt werde. im ZivilVerf. vorbehalten . Da der Std. auf die Aktie

Dieſe Ausf. des 16., die ſich auf die Bem. von Schieder- als Beweism . verzichtet u . auch der Vorſ. der Str.

mair (Note 4 n Abſ. IV zu Art. 17 FEG . ) ſtüßen , tritt oder die Angeſch . ſie als ſolches nicht bezeichnet haben ,

der Sen. nicht bei. Nach Art . 10 Åbſ. IV FEG . ſteht ſteht der Zurückgabe nichts entgegen. Nach der Aften

der DiſtrVerw Beh. gegen einen die FErz. aufhebenden lage hat D. die Aftie als Pfand im guten Glauben

Beſchluß des AG, die fof. Beſchw. mit aufſchiebender erworben, war alſo nach $S 1204, 1205, 1207, 868

Wirkung zu. Es geht nicht an, daneben auf Grund BOB. unmittelb. Beſiker; dadurch , daß er dem Unter

des § 57 Nr. 9 FOG. für Ändere ein Necht auf un- SA. die Altie zur Verwahrung übergeben hat, iſt er

befriſtete Beichw . anzunehmen ; ein ſolches iſt viel , nach § 868 des BOB. mittelb. Beſißer geworden, alſo

mehr durch die bindende Vorſchr. in § 59 Abſ. II FOG. Beſiber geblieben . Da Gründe zur weiteren Aufbe

ausgeſchloſſen . Nur dieſe Art der Regelung ermöglicht wahrung durch das Gericht nicht mehr gegeben ſind,

eine praktiſcheBandhabung des FEG.; behufs Schaffung eine die finausgabe hemmende Entſch. des Zivilr.

flarer Rechtsverhältniſſe muß um der ſämtl. Betei- nicht vorliegt , konnte D. als Hinterleger nach § 695

ligten willen innerhalb gemeſſener Friſt endgültig BOB. jederzeit die Aktie zurüdfordern. Seinem An

die Frage gelöſt werden, ob die FErz. aufzuheben ſei. trag mußte deshalb entſprochen werden . Jn dem

Es wäre damit unverträglich , wenn durch Zulaſſung Beſchl. des Strs. v . 28. Olt. 1913 ( 13, 407) iſt zwar

einer friſtloſen Beſchw . für einen unbeſtimmten Per- in Anlehnung an Löwe zu § 111 StPO. (Note 3,

ſonenkreis auf ungewiſſe Zeit ein Schwebezuſtand ge- 12. Aufl.) ausgeführt, daß den Bet. in dem Beſchl.

ſchaffen würde. ( Beſchl. des 3S . v . 16. März 1923, eine Friſt zur Beibringung des Nachweiſes der die

III 11/1923). M. Rückgabe hindernden Verfügung des ZivilR . geſeßt

werden kann ; allein der Sen. hält dieſe Auffaſſung

nicht mehr aufrecht. Auch Löwe (15. Äufl.) hat ſie

aufgegeben u . ſich dafür ausgeſprochen, daß in folchen

Fällen die Sache vorbehaltlos hinauszugeben iſt. Die

B. Strafſachen . Rechteder B. werden dadurch nicht berührt. Erfolgt

I.
keine Einigung zw . ihr u . D., ſo wird ſie den Zivilr .

anzurufen haben . (Beſchl. d . I. Strs . v . 13. Febr .

zu 111 SIPD. Ginau&gabe von gerichtlich hin 1923, D Reg. I Nr. 57/1923 ). Ed .

terlegteu Sachen an einen Dritten. B. ließ durch C.

dem A., einem Banfier, eine Aktie zum Verkauf über II .

ſenden, A. faufte dem D. einen Pelzmantel ab, zahlte

einen Teilbetrag, für den Reſt gab er die Aktie als Zu $ 366Nr. 10 StGB. Grlöſchen von Heal:

Pfand mit dem Verſprechen der Einlöſung . In der laſten durch Nichtausübung. A. wurde auf Grund
Strafſache gegen A.wegen Betrugs übergab D. als des § 366 Nr. 10 StGB. verurteilt, weil er ſeiner

Zeuge dem UnterſR. die von A. nicht ausgelöſte Pflicht zur Erneuerung des Geländers einer Brücke
Åktie als Beweismittel unter Vorbehalt aller Rechte nicht nachgekommen ſei. Das Urt. wurde aufgehoben,

u. mit der Erklärung, daß er mit der þinausgabe an die Sache zurückverwieſen , weil die Entſtehung u . der
Andere nicht einverſtanden ſei . Die Aktie wurde ſo- Fortbeſtand der Pflicht nicht ſicher feſtgeſtellt waren.
fort auf Weiſung des UnterſR . bei der Staatsbank Á u s'den Gründen : Sollte nach den Vorſchr. des

hinterlegt . Nach durchgeführter Borunterſuchung erhob älteren Rechts eine Reallaſt begründet worden ſein ,

der Stů. gegen A. Anklage wegen Betrugs. Da A. ſo wäre zu prüfen , ob ſie auch unter der Geltung des

floh, wurde gegen ihn das Verfahren vorläufig ein- BOB. beſtehen geblieben iſt. Für den LanderBez.

geſtellt. Darauf beantragte D. Hinausgabe der Aktie wurde das Grundbuch vom 1. Mai 1909 an als ans

an ihn . Dem Antrag des Sta . entſpr. ordnete gelegt erflärt (IMBI. 1909, 161 ) ; von da an galten

die Strk. die Hinterlegung die Aktie gem. § 372 des für die Aufhebung des Rechts an einem Grundſtücke
BOB. an, weil zwar der StA. auf die Artie als Be- die Vorſchr. des BOB. (EGBOB. Art . 186 , 189) .

weismittel verzichtet habe, die Perſon des Empfangs- Ob die Reallaſt im Grundbuch eingetragen wurde, iſt

berechtigten jedoch nicht ſicher feſtgeſtellt werden könne. bisher nicht ermittelt. Zur Erhaltung ihres Rechts

D. legte Beſchw . ein, er berief ſich auf 88 1204, beſtands bedurfte ſie der Eintragung an ſich nicht,

1205, 1207 BOB. B. beſchwerte ſich, weil die Aktie ſondern nur zur Erhaltung ihrer Wirkſamkeit gegen:

nicht ihr als Eigentümerin ausgehändigt wurde. Zur über dem öffentl. Glauben des Grundbuchs(Benles

Entſch . über den Herausgabeantrag des D. war die Schneider, ÚGBGB. 2. Aufl. S. 468 Bem. 2). Für

Stk. zuſtändig (DbLGSt. 14, 255 ; 5, 405 ; DIG. das Erlöſchen einer im Grundbuch nicht eingetragenen

München Sts . 1 , 249, 256) . Beide Beſchwerden ſind Reallaſt gelten entſpr. die Vorſchr. der Art . 12 bis 14
zuläſſig (8 346 Abſ. 2 StPO. ). Durch § 111 der StPO. des UeG. v . 9. Juni 1899 ( Urt. 46 Abſ. II) . Gemäß

ſoll nur eine den Beſibſtand vorl. regelnde Entſch. Art . 13 Abſ. 1 UeG . erliſcht eine ſolche Meallaſt mit

zwiſchen dem Beſchuld. und dem Verlegten getroffen dem Ablaufe von 10 Jahren ſeit der leßten Aus

werden ; in die Rechtsverhältniſſe Dritter darf dadurch übung. Der Bauf dieſer Friſtwird nicht dadurch ge
nicht eingegriffen werden . Durch die ſtrafb. Handl. hemmt, daß die Reallaſtnur zeitweilig ausgeübt werden

des A. iſt verlegt B. Da D. als Dritter, nämlich als kann ; die Friſt endet jedoch in einem ſolchen Falle
Pfandoi. Anſpruch auf die Aktie erhebt u . mit deren nicht, bevor die Zeit, zu welcher die Ausübung zus

Hinausgabe an Andere nicht einverſtanden iſt, kann läſſig war, zum zweiten Male eingetreten u . ſeit dem

die Altie an B. nicht zurückgegeben werden. Ihre zweiten Eintritt ein Jahr verſtrichen iſt (lieG. Art. 13

Beſchw. mußte deshalb verworfen werden . ħins Abf. II ). Der Anſchauung des GeneralSiA . , die Real
ſichtl . des Herausgabeverlangens des D. gilt § 111 laſt ſei hier zum leßten Male in dem Zeitpunkt aus
StPO. nicht, weil er nicht Verlekter i . S. dieſer Stelle geübt worden, als das leßte Brückengeländer beſchafft

iſt. Der Sen. hält jedoch an der vom Oblo . ſtets wurde, kann der Sen. nicht beitreten. Sie würde in

vertretenen Auſfaſſung feſt ,daß auch über Gegenſtände, Fällen von der Art des vorliegenden zu einem uns
für welche § 111 SIPO. nicht gilt, nach Beendigung haltbaren Ergebniſſe führen : Der Verpflichtete könnte

der Unterſuchung zu verſügen iſt . Auch bei Entſch. das Erlöſchen ohne weiteres dadurch herbeiführen,

dieſer Art handelt es ſich nicht um endgültige Regelung daß er eine die Friſt von 10 Fahren überdauernde

der Beſik-, Eigentums-, Pfand- oder ſonſtigen Rechte Anlage herſtellt; der Berechtigte hätte dann während
an den Gegenſt. ſondern nur um vorl. Megelung des der ganzen Zeit feinen Anlaß u. keine Möglichkeit zu

bo
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einer weiteren Ausübung ſeines Rechts u. könnte das 1859/61 Beil . 2, 18). Eine Begr. für die andere Faſſung

Erlöſchen überhaupt nicht hindern. Der Sen. iſt viels findet ſich nicht. In den Mot . heißt es nur: Die

mehr der Anſicht, daß die „ Ausübung “ ſo lange Berübernahme dieſes Art . aus dem früheren Entw .

dauert, als der auf Grund der Meallaſt einmal ge- des PStGB. (Art. 38 Abf. 2 u . 3) iſt formell gerecht

ſchaffene Zuſtand währt . Die Friſt tann erſt beginnen, fertigt durch die Konnerität des Gegenſtands. Jn

wenn ein der Verpflichtung zuwiderlaufender Zuſtand materieller Beziehung dürfte gegen die aufgeſtellten

eingetreten iſt, der Berechtigte alſo ſein Recht wieder Beſt . ein Bedenken nicht beſtehen , da deren Notwendig

ausüben kann . Es iſt dabei zu beachten , daß die zu : keit fich ausder Natur der Sache ergibt. Dieſe Not

nächſt für Grunddienſtbarteiten geltenden Borſchr . wendigkeit iſt, ſoviel die Gerichte betrifft, bereits in

des Art. 13 UeG . auf Rea !aſten nur ventſprechend“, den beſteh. StPOeſeßen (Geſ. d . 10. Nov. 1848 Art . 142,

d . h. finngemäß angewendet werden können. Nach 168) durch entſpr. Vorſdr. anerkannt. Das gleiche Be

den Feſtſtell. der Strf. fehlt das Brüdengeländer „ ſeit dürfnis iſt aber auch bezüglich anderer öffentl. Stellen

einigen Jahren “ . Der Åblauf der zehnjährigen Friſt u. Beh . gegeben u . eine hienach bemeſſene allgem .

ſeit der letzten Ausübung fann hiernach nicht ohne Strafbeſt. erſcheint daher umſomehr gerechtfertigt, als

weiteres angenommen werden. Deshalb ſteht nicht ſich ähnl. auch ſchon im StrGej. v. 1813 i Art. 318

feſt, daß die Neallaſt durch Nichtgebrauch erloſchen iſt, angeordnet findet“ (S. 56) . Bei der Beratung dieſes

mag mannun Art. 13 Ub. 1 Sa 1 oder Art. 13 Entw . erregte bef . die den öffentl. Stellen u . Beh. ein

Abf: 2 UeG. auf ſie anwenden. Legterer Anſicht gibt geräumteBefugnis der ſofortigen Verhaftung Bedenten.

übrigens der Sen. den Vorzug, weil eine Meallaſi Dr. Bölt bemerkte dazu : „Unter dem Ausdrud öffentl .

ſolcher Art nicht ſtändig ausgeübt werden kann. Sein Stellen oder Beh.' werde heutzutage viel mehr ver

Bedenken gegen die Entſtehung u. den Fortbeſtand ſtanden als früher. Es ſei vorgekommen, daß die Ger.

der Reallaſt fönnte daraus hergeleitet werden, daß felbſt den Privatgehilfen eines Eiſenbahnerpeditors

A. etwa nur zur Erhaltung des Geländers verpflich als Staatsbeamten angeſehen haben“ (Verh . d . A. d .

tet iſt, nicht auch zur Unterhaltung des Brüdentör- Abg. 1859/61 Beil. 3, 43). Das Ergebnis war, daß die

pers, deranſcheinend einen Teil eines öffentl. Weges Befugnis der ſofortigen Berhaftung geſtrichen , im

bildet. Eine ſo beſchränkte Reallaſt wäre zwar unge- übrigen aber Art. 128 Übſ. 2 unverändert aufgenommen

wöhnlich, aber rechtlich nicht unmöglich. (Urt. d. II . wurde. Art. 128 Abſ. 2 des StrGej. v 1861 ging dann

Strs . d. 29. Jan. 1923, II 421/22). Ed . als Árt. 11 ( ſpäter 9) in das EinfVollzo . 3. SIOB.

d . 26. Dez. 1871 über. Die Mot. bemerken dazu : „ Art. 11

III.
reproduziert im weſentl. mit Redaktionsverbeſſerungen

die nicht wohl entbehrl . Beſt. des Art. 128 des Stob.

Wasiſt eine öffentl. Stelleoder Behörde“ i. S. des 1861, deren Fortbeſtand durch das Reichsrecht nicht

Art. 7 AGSto.? " A. hatte fich gegenüber Boligete ausgeſchloſſen iſt. Die Medaktionsänderung bezielt

beamten während der Dusübung ihres Dienſtes auf hauptſächl. wegen des hervorgetretenen praktiſchen

einer Straße tro Warnung ungeziemend benommen Bedürfniſſes die Anwendbarkeitdes Art. auf ungebührl.

u . ſie dadurch in ihrer Dienſtverrichtung geſtört. Die Betragen von oder in Mitte einer größeren Zahl vor

Strs. hielt Beſtrafung nach Art. 7 ÚGStPD. für auss Amt verſammelter Perſonen dann zu ſichern , wenn auch

geſchloſſen , weil unter dem Ausdruď „ öffentl. Stelle nur eine allgem ., nicht gerade lindividuelle Warnung

oder Behörde“ nicht jeder einzelne öffentl. Beamte erteilt worden iſt“ ( Verh. d . A. d . Abg. 1871/72 1 , 31,

verſtanden werden könne, auch wenn er ſelbſt. amtlich 54) . Es ſcheinen ſich damals Bedenken ergeben zu

tätig ſei, ſondern nur im engeren Sinne die Stellen haben, ob eine Beſtrafung nach dieſer Beſt. auch ers

u. Beh . als ſolche im Gegenſaße zu den ihnen an- folgen könne, wenn aus einer größeren Menſchenmenge

gegliederten, mit dem äußeren Dienſte betrauten unters (8. B. aus der verſammelten Gemeinde bei einem Amtss

geordneten Organen. Das Urt. wurde aufgehoben. tag) einer die Handlung begangen hat, der nicht beſ.

Gründe: Allerdings ſpricht der Wortlaut der Beſt. verwarnt worden war. Dieſe Bedenken ſollten beſeitigt

in der heute übl, Deutung für die Anſchauung der werden. Aus dem EinfVol ; 6 . 7. SIGB. gelangte die

Strst. Zur Erforſchung der Bedeutung u. des Zweds Beſt. ſachlich unverändert als Art. 7 in das AOSIPO .

des Art. 7 muß jedoch auf deſſen Entſtehungsgeſchichte Aus dieſer Entwidlung ergibt ſich, daß der bayer.

zurüdgegriffen werden , weil nur hiedurch feſtgeſtellt Gefeßg . es für nötig hielt, den Drganen der Staats

werden kann, was der Gefeßgeber mit den Worten gewalt auch gegen nur ungeziemendes Benehmen ſtraf

„ öffentl. Stelle oder Behörde“ ſagen u. mit dieſer Beſt. rechtl. Schuß zu gewähren u. daß der Kreis der ge

erreichen wollte. Der Gedante, der den Gefeßg. geleitet ſchüßten Perſonen weit gezogen werden ſollte. Im

hat, findet ſich ſchon angedeutet im Art. 318 des bayer . Entw . des PSISB. 1854 war neben den öffentl . Beh .

ŚtØB . v . 1813, 1. Teil. Hienach ſoll jede Obrigteit von obrigteitl. Perſonen “ ſchlechthin die Nede; daraus

befugt ſein , zur Aufrechterhaltung ihres Anſehens folgt, daß hienach jeder einzelne geſchüßt ſein ſollte,

einen Widerſpenſtigen auf der Stelle zu ein- oder zwei- dem die Ausübung eines ſtaatl. Þoheitsrechts ander

tägigem Gefängnis abführen zu laſſen .“ Art. 35 traut war. Wenn dann ohne weitere Begründung im

(ſpäter 38) Abſ. 2 des Entw . zu einem PSOB. 0. Entw. 3. SIOB. 1861 die Worte ,obrigkeitl. Perſon “

1854 bedroht, ſoferne nicht die Tat unter eine andere erſeßt wurden durch die Worte öffentl. Stelle “, ſo

Strafbeſt. fällt, den mit Urreſt, der eine öffentl. Be- muß angenommen werden, daß auch darunter nicht

hörde oder eine obrigkeitl . Perſon in ihren dienſtl. nur Beamte verſtanden wurden, die unmittelb . Vertr .

Verrichtungen ſtört u . unerachtet einer Warnung ſein einer ſtaatl. eingerichteten Beh . ſind, ſondern daß der

Benehmen fortjeßt . Nach Abſ. 3 ſoll jede öffentl . Beh . Ausdrud „ öffentl. Stelle “ auch jede einzelne Perſon

oder obrigkeitl. Perſon befugt ſein , die Verhaftung umfaſſen ſollte, die mit der Ausübung eines öffentl.

zu verfügen . Begründet iſt dieſe Beſt. damit, daß das Dienſtes betraut iſt. (Weis, Dollmann u . Stenglein :

Unſehen der öffentl. Beh. nicht nur gegen wirkl. bayer. StOB. 1861 zum Art . 128 u. zw . Weis 337 ;

Amtsehrenbeleidigungen u. ähnliche ſchwere Angriffe, Dollmann Anm. I 1 u . Stenglein Ausg . 1862 Teil 2

die das StGB. über Berbr. u . Verg. verpönt, ſondern S. 62, Ausg. 1869 Anm. 3 ; Schiedermair zu Art . 7

auch gegen jede andere, die Achtung vor der Obrigť. AGSIPO. Anm. 4 ). Daß die Polizeibeamten mit

verlez. oder die Dienſtverrichtungen der Beh. ſtörende, į öffentl. Autorität bekleidete, zur Wahrnehmung

Ungebühr geſchüßt werden müſſe. Dieſe Beſt. wurde ſtaatl. Funktionen berufene Organe ſind, bedarf feiner

dann in den Entw . des StGB . v . 1861 zunächſt als Begründung. Daß hier die Tat auf einer Straße ver

Art. 129, ſpäter als Art. 128 hinübergenommen. Dabei übt wurde, iſt bedeutungslos. Die in Art. 7 AGSIPO .

wurde der Ausdrud obrigteitl. Perſon “ durch die mit Strafe bedrohte Tat fann an jedem Orte verübt

Worte öffentl. Stelle“ erſet ( Berh. d . M. d . Abg. | werden, an dem eine Beh . ordnungsgemäß tätig zu

>

.



100 Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1923. Nr. 7 u . 8 .

5640

5639

ſein hat ( Dollmann a . a. D.; Stenglein Art. 128 St. beſchränte fich deshalb darauf, das göchſtmaß hinauf

GB. 1861 Ausg . von 1969 Anm. 14 ; Schiedermair zuſeßen. Schon aus dem Zweď des GStro. u . der

a . a . D.) . Erfahrungsgemäß ſind gerade die Polizei- Begr. des Entwurfs geht hervor, daß es nur den nach

beamten häufig gezwungen, auf öffentl. Straßen u. den bisherigen Strafgeſ. Juläſſigen Strafrahmen er:

Pläßen dienſtlich tätig zu ſein . Es wäre nicht vers weitern wollte. Hiefür ſpricht auch der Wortlaut. 1

ſtändlich, wenn der am Siße der Beh . tätige Beamte Abſ. 1 erhöht nur den Höchſtbetrag der Geldſtr. auf

gegen ungebührl . Berhalten geſchüßt ſein ſollte, nicht das Zehnfache. Von einem Höchſtbetrage kann man

aber der außerh . des Sißes Dienſt tuende, obwohl nur ſprechen , wenn zugleich ein niedriger Betrag be

gerade dieſer ungeziemendem Verhalten vielmehr aus- ſtimmt iſt. Es iſt denn auch in der Begr. des Entw .

geſeyt iſt u . deshalb des Schußes des Art. 7 viel mehr zu § 1 leßter Saf vom Strafrahmen die Nede . An

bedarf. Der Einwand, daß der Anwendung des Art. 7 fich ließe ſich auch der Standpunkt vertreten , daß bei

der 2 EGStGB. entgegenſtehe, iſt nicht gerechtfertigt. einer beſtimmten Strafe der Strafrahmen gw .

Landesrechtl . Beſt. ſind auf ſtrafrechtl. Gebiete nur der beſtimmten Strafe u. dem zehnfach erhöhten Be

inſoweit ausgeſchloſſen , als die Materie vom Reichs- trage beſtehe. Das entſpricht aber nicht dem Gefeße .

ſtrafrecht erſchöpfend geregelt iſt. Dieſer Fall liegt Auch die Richtlinien des bayer. FinMin . lehnen das

nicht vor. Vom StGB. fåmen SS 113, 114, 185 in ab ; ſie führen aus, daß die Erhöhung bei abſoluten

Betracht. § 113 will den Staatswillen u. die zu ſeiner Strafandrohungen nicht ſo wirte, daß an Stelle der

Ausführung berufenen Organe ſchüßen ; ihre Volſtr.- abſoluten Straße ein aus der bisherigen beſtimmten

Handl . ſollen vor Widerſtand u . tätl . Angriffen geſchüßt Strafe u . dem zehnfachen Betrag gebildeter Straf

werden . Der 8 114 will die freie Entſchließung der rahmen tritt, ſondern daß die Aenderung darin beſteht,

Beamten u . Beh . ſchüßen u. bedroht deshalb die Bes daß die beſtimmte Strafe auf das Zehnfacheerhöht

amtennötigung mit Strafe . § 185 ſtellt Beleidigungen wird. Iſt dies der Fall u. muß die feſt beſtimmte

im engeren Sinne unter Strafe. Art. 7 AOSIPO. be- Geldſtr. ſtets um das Zehnfache erhöht werden, während

zweckt dagegen den Schuß der Ehre u. des Anſehens bei nicht feſt beſtimmten Str. zw . dem geſeßlich zu

der öffentl. Stellen u. Behörden ( Dollmann a . a.D.), läſſigen Minimum u . dem um das Behnfache erhöhten

bedroht auch Handl . mit Strafe, die nicht Beleidi- Höchſtbetrag erkannt werden kann , dann iſt der ganze

gungen i . S. des $ 185 StGB. ſind, liegt alſo auf Zwed des Geſ. , die Geldſtr. den wirtſchaftl. Verhält:

einem anderen , von der Reichsgeſeßg. nicht geregelten niſſen des Verurt. beſſer anzupaſſen, vereitelt . Das

Gebiete . Die Rechtsgültigkeit fann ſohin mit Ers kann unmöglich das Geſ: gewollt haben. Es würde

folg nicht angefochten werden . ( Urt. D. II . Strs. v . auch eineungleichmäßige Behandlung zw.feſtbeſtimmten

19. Febr. 1923, II 15/1923 ) . u. nicht feſtbeſtimmten Strafen eintreten. Auch das

Ed . würde der Abſicht des Gef. widerſprechen. Die An

ſchauung der Untergerichte, daß die Erhöhung bei feſt
IV.

beſtimmten Strafen nicht eintrttt, iſt richtig (BayZR.

3ſt das GStrG. auf das ForftG .anzuwenden ? A. 1922, 118) (Urt. d . I. StrS . v . 20. Febr. 1923, 112/1923) .

wurde wegen Forſtfrevel nach Art. 88 Abſ. 1 u. 2 FG. Ed .

zu . Geldſtr. und deſſen Vater gem . Art. 88 Abſ. 6 FG*
6

zum SchE. verurteilt u . dieſer auch für Strafen u

Koſten als zivilverantwortl . haftbar erklärt. Das i

Forſtamt legte Berufung ein, weil das GStrG. an Bayeriſcher Staatsgerichtshof.
gewendet u . auf höhere Strafen hätte erkannt werden

Tollen . Sie wurde verworfen . Die Rev. des StA . Juwieweit beidhränkt die RV. die Beſchlagnahme

war erfolglos. Die Rev. bezeichnet den § 1 Abſ. 1 = Beichl.) u . Durchſuchung (= D.) bei ubgeordneten

GStO . als verleßt u . beantragt Erhöhung der Geldſtr. = Ubg.) ? Beſchl. u . D. im volfdgerichtl. Berfahren .

u11. SLG Beträge auf das Zehnfache. Der Antrag Häume des Verdächtigen i. S. des § 102 Stºb. bei

auf Erhöhung des SchE. iſt von vorneherein unbes einem Verf. gegen den Leiter eineð größeren Betriebe.

gründet. Der SchE. i. S. des FG. iſt keine Strafe. Jm voltsger. Ermittelungsverf. gegen den verantwortl .

Auf ihn bezieht ſich deshalb § 1 Abſ. 1 GS1G . nicht ; Schriftleiter einer Tageszeitung ließ der Sta . deren

er iſt auch keine Buße u . deshalb iſt 1 Abſ. 3 Gsto. Betriebsräume nach Schriftſtüden durchſuchen. Dabei

nicht anwendbar. Dies erfennen auch die vom bayer. wurden auch Schriftſtücke eines Abg . beſchlagnahmt,

FinMin . aufgeſtellten Richtlinien v . 20. Apr. 1922 ( 3.3) der Mitarbeiter der Schriftleitung war u . in den Bes

an . Im übrigen fragt ſich, ob 1 Abſ. 1 ØSto . auch triebsräumen ein Arbeitszimmer beſaß. Seine Ver:

dann gilt, wenn die Strafe im Gefeße feſt beſtimmt faſſungsbeſchwerde zum StGerħof blieb ohne Erfolg .

iſt . Die Rev. u . die Richtlinien bejahen es, die UnterO . Gründe : I. 1. § 16 Bayer. Berfürf. gewährs

verneinen es . Das Ošto. will die kurzfriſtigen Frei- leiſtet jedem Einwohner Freiheit der Perſon u . des

heitsſtr . einſchränken u . den nach den bisherigen Stro. Eigentums. Einſchränkungen tönnen nur nach den

zuläſſigen Strafrahmen erweitern . Die Feſtießung der Geſeßen angeordnet werden. Deshalb iſt zu prüfen,

Höchſımaße der GeldStr. insbeſ.im StGB.ſelbſt ſtammt ob bei der D. u. der Beſchl. eine der Vorſchr. miß

aus einer Zeit, wo man nicht nur die friminalpol. achtet wurde, die Abg . im Strafverf . eine bevorzugte

Bedeutung der Geldſtr. noch nicht hinreichend erkannte Stellung gewähren (Immunität)oder ob etwa allgem .

u . die Geldſtr. infolgedeſſen noch nicht genügend aus- geſeßl. Vorſchr. desStrafprozeßrechts unbeachtet blieben .

gebaut hatte, ſondern vor allem aus einer Zeit, wo Die Beſchw . bezeichnet zunächſt als verleßt den § 37

die Staujfraft der Mark dem Vielfachen ihres jeßigen Abſ. 2 Bayer. Verfürt. Danach fönnen Abg . das Zeug

Wertes entſprach . Die Folge der unzulängl. Straf- nis über Perſonen u . Tatſachen verweigern, wenn ſie

androhungen war, daß in allen einigermaßen erhebi . in ihrer Eigenſchaft als Abg . von jemandem eine Tat

Fällen Freiheitsſtr. verhängt werden mußten, weil fache anvertraut erhalten oder jemandem eine ſolche

ſelbſt die höchſt zuläſſige Geldſtr. teine ausreichende anvertraut haben . Bei der Beſchl. von Schriftſtücken

Sühne war; insbeſ. machte es der niedrige ööchſtbetrag ſtehen ſie den Perſonen gleich, die ein geſeßl . Recht

unmöglich , die wirtſchaftl. Verhältn . des Verurt. aus- haben, das Zeugnis zu verweigern. Hiermit fachlich

reichend zu berücfſichtigen. Dieſen Mißſtand wollte man übereinſtimmend gibt Art . 38 Abſ . 1 NV . den Abg. des

dadurch beſeitigen ,daßman den Strafrahmen erweiterte . Reichstags u . der Landtage im gleichen Umfang ein

In der Einl. j . Begr. des Entw . heißt es, daß im Zeugnisverweigerungsrecht (= ZVN.) u . ſtellt ſie für

ŠIOB. u . in den übrigen Stref. des Reichs u. der die Beſchl. von Schriftſtüden den zur ZV . berechtigten

Länder das Anwendungsgebiet der Geldſtr. eng be- Perſonen gleich. Die Geſekg . über das gerichtl. Derf.

grenzt u . das Höchſtmaß zu niedrig ſei . Der Entw . ſteht dem Reiche zu (Art . 7 Nr. 3 RV .). Art. 38 Abſ. 1
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NV. geht ſonach dem § 37 Abſ. 2 Bayer . Verfürt vor dehne die Jmmunität der Abg. zu weit aus, lege die

(Art. 13 Abſ. 1 RV.) . Auf eine Verlegung von Vorſchr. Strafrechtspflege lahm u . verleihe der Wohnung des

der RB . tann die Beſchw. zum bayer.SiGerħ. an ſich Abg. ein förml. Aſylrecht. Dem ſchloß ſich der Re

nicht geſtüßt werden. Da aber die Vorſchr. der NV. gierungsvertreter an . Der Zuſa wurde aber gleich

ihrem Jnhalte nach in die Bayer. Verfurt. übernommen wohl angenommen (Verh . d . NatVerſ. Bd . 336 ; Anl.

worden ſind u . die Beſchw . ausdrüdlich dieſe als ver- Nr. 391 S. 274, 457). c) In den Verh. der NatVerſ.

leßt bezeichnet, iſt hieraus fein Einwand gegen die wurden die Beratungen über Art . 38 wieder aufge

Zuläſſigkeit der Beſchw . herzuleiten . Dagegen iſt bei nommen. Abg. Ablaß bezeichnete die Faſſung des

der jahl . Entſcheidung die Auslegung desArt. 38 NV. Art. 38 nach dem AusſchBeſchl. als verfehlt. Dem

maßgebend. Abg . müſſe das gleiche Recht eingeräumt werden , wie

2. Die RV . v . 16. Apr. 1871 räumte den Abg . des
den nahen Verwandten, dem Ehegatten , dem Rechts

Meiostags teine bef. Stellung ein, wenn ſie als Zeugen
anwalt uſw. Es ſei verfehlt, darüber hinauszugehen ,

in einem gerichtl. Verf . vernommen werden ſollten , u .
noch dazu ſo, daß beim Abg. überhaupt keine Beichl.

u . D. eintreten ſolle. Das lege aber die jeßige Faſſung

beſchränkte Beſchl. u. D. bei Abg. nicht weiter als die

algem. Prozeßgeſeße. Es machten ſich aber Beſtrebun :
des Art. 38 nahe. Abg. Ablaß beantragte deshalb,

gen geltend, dem Abg . zur Erleichterung des Verkehrs
die $$ 95, 97 SIPD. ganz in die RV. herüberzu

mit ſeinen Vertrauensmännern u . zur Sicherung ſeiner
nehmen, ſoweit ſie von der Beſchl. bei zur Zeugnis

Redefreiheit das Recht zur Wahrung des Berufsge
verweigerung berechtigten Perſonen handeln u. dem .

heimniſſes in dem gleichen Umfange zuzubilligen ,wie
nach die Vorſchr. ſo zu faſſen : „Sie (die Abg.) dürfen

dem Rechtsanwalt, dem Arzt u. dem Geiſtlichen (8 52
ferner durch Zwangsmittel nicht angehalten werden,

StPO.) . Der Reichstag bildete am 30. März 1917
Gegenſtände, die als Beweismittel für eine Unter

ſuchung von Bedeutung ſein können oder der Ein
einen beſ. VerfAusſch. Dieſer beſchloß, dem Art. 30

der alten RV. einen Abſ. 2 hinzuzufügen, der (im
ziehung unterliegen , vorzulegen oder auszuliefern .

weſentl . mit Art. 38 Abſ.1 der neuen RV. überein Schriftl., Mitteilungen zw . einem Beſchuldigten u .

ſtimmend) lautete : „ Die Mitgl. d. RT. ſind berechtigt,
einem Abg. unterliegen der Beſchl. nicht, falls ſie ſich

in den Händen des Abg . befinden u . dieſer nicht einer

über Perſonen, die ihnen in Ausübung ihres Berufs
Latſachen anvertraut haben oder denen ſie in Aus:

Teilnahme, Begünſtigung oder Şehlerei verdächtig

iſt. “ Dieſer Antrag wurde angenommen (Verh . der
übung ihres Berufs ſolche anvertrauten, ſowie über

die Tatſachen ſelbſt das Zeugnis zu verweigern . Auch
NatVerſ. Bd. 327 S.1301, 1327 ). Bei der 3. Leſung

bezügl. der Beſchl. ſtehen ſie den Perſonen gleich,
beantragten der Abg. Heinze u . Gen. dieſe Erweiterung

welche ein geſebliches ZBR haben “. Der Ausſch Ber.
wieder zu ſtreichen , aber auch nicht zur Faſſung nach

(NTVerh. XIII . Leg.Per. II. Selſ. 322 Anl . Nr. 1042
dem Ausſch Beſchl. ſondern zur RegVorlage zurü zu

bis 1263 S. 1881 ) läßt erſehen , daß man dem Abg.
kehren . Der Antrag Dr. Ablaß gehe noch zu weit.

in Ausübung ſeines Berufs die gleiche Stellung ein .
Denn er ſpreche von „ jeder Unterſuchung“, nicht bloß

räumen wollte, wie Angehörigen anderer vom Gef.
von „ einer Unterſuchung im Verhältniſſe des Abg. zu

ſeiner Vertrauensperſon “. Das bedeute eine Hemmung
begünſtigter Berufsarten , nicht aber ein weiteres Mors

zugsrecht, insbeſ. 'nicht hinſichtlich der Beſchlagnahme.
der Strafrechtspflege. Der Schlußlaß aber ſei über:

flüſſig, weil er ſchon im § 97 SIPO. ſtehe. Ueber
Eine ſolche Deutung wäre auch mit dem Wortlaute

des Antrags nicht vereinbar geweſen .
flüſſig ſei auch die Erwähnung der D. , wie ſie der

Antrag Cohn bezweđt habe. Denn ſoweit eine Beſchl.

3. Jn der NV. v. 11. Aug. 1919 wurden die Be- verboten ſei, ſei ſelbſtverſtändlich auch eine D. unzu

ſtrebungen auf Ausdehnung des 3mmunitätsrechts der läſſig, die den Zweck habe, zu einem beſchlagnahme

Abg . verwirklicht. a ) Schon der VorEntw. zur NV. freien Schriftſtüde zu gelangen . Der Reg Bertr. chloß

01. Triepel, Quellenſammlung 8. Meichsſtaatsrecht, ſich an. Der Antrag Heinze wurde angenommen ;

3. Aufl. S. 7) ſah in § 51 dem Jnhalte nach die gleiche damit war die RegVorlage wiederhergeſtellt (Verh . d .

Borſchr. vor, wie jeßt Art . 38 Abſ. 1 der RB. ú. wie NatVerſ. Bd . 328 S. 2108) .

der oben erwähnte Antrag des VerfAusſch. Von der 4. Das Ergebnis der Entſtehungsgeichichte iſt ein :

Faſſung des Art . 38 Abſ. 1 wich 8 51 ſachlich nur in- deutig u. wird auch durch den klaren Wortlaut des

ſoferne ab, als ausſchl. von den Mitgl. des nl. die Art. 38 Abſ. 1 beſtätigt. Der Abg . roll im Verhält:

Hede war, andererſeits aber von der Beſchl. ſchlechthin, niſſe zu einer Perſon, die ihm in ſeiner berufl . Eigen:

nicht bloß von der Beſchl. von Schriftſtüden. § 51 ſchaft Tatſachen anvertraut hat oder der er in dieſer

ging als § 56 über in den Entw . v . 20. Jan. 1919 Eigenſchaft Tarſachen anvertraut hat, ebenſo das

(Reichsanz. 1919 Nr. 15 , 1. Beil .) . Jm weſentl. die Zeugnis verweigern dürfen, wie die Angehörigen der

näml. Faſſung wies Art . 59 des Entw . v . 17. Febr. 1919 im 8 52StPO. genannten Berufsarten . Bei der Beſchl.

auf, den " das Reichsminiſterium des Innern dem von Schriftſtüđen ſoll er gleichfalls die bevorzugte

Staatenausſchuſſe vorlegte (Dru £ f. d. StaatenAusſch . Stellung dieſer Perſonen genießen. Davon war man

1919 Nr. 4). Nur beſchränkte er in Sap 2 die Be- ſchon bei den Verh. i . 3. 1917 ausgeợangen u . darauf

günſtigungen bei der Beſchl. wieder auf Schriftſtüđe. iſt man ſchließlich zurüďgekommen . Die Anregungen ,

Art. 59 wurde unverändert in den Entw . v . 21. Febr. weiter zu gehen , ſind abgelehnt worden . Die Rechts

1919 übernommen , den der Reichsminiſter des Jnnern ſtellung der Abg. gegenüber Beichl iſt hienach geregelt

derNatVerf. vorlegte (Dru £ f.d. NatVerſ. Nr. 59). durch die StPO. (&$ 95, 97 in Verb. m . $$ 51 , 52 ) .

b) Der Entw. nach den Beſchlüſſen des Verfuusſch. Man kann nicht einwenden, Saß 2 des Art. 38 Abſ. 1

der NatBerſ. v . 18. Juni 1919 (Drudj. d. NatBerſ. MV. ſei hiernach überflüſſig . Es kann dahingeſtellt

Nr. 391, 656) gab der Vorſchr. (nunmehr Art. 38 ) in- bleiben, ob ſeine Bedeutung etwa darin liegt, daß er

ſofern eine andere Faſſung, als er die Begünſtigung die Vorſchr. der StPO . ,auf die er verwieſen hat, zu

der Abg auf die geſekg. Verſammlungen der Länder BerfGef. i. S. des Urt. 76 RV. erhoben hat. Dieſen

ausdehnte u . dem Sat 2 folgenden Wortlaut gab : Gedanken ſprichtKieſow , DJurð 1919 Sp . 870 aus;

„ Auch bezüglich der Beſchl. von Schriftſtüđen ſowie Staedell (Zeitſchr. f. d. geſ. StrafNW . Bd. 41 S. 680)

von Durchſuchungen ſtehen ſie den Perſonen verwirft ihn. Denn Art. 38 Abſ. 1 Satz 2 iſt ſchon

gleich, die ein geſebi. ZVR. beſißen “. Der Zuſap um deswillen nicht überflüſſig, weil nur § 95 Abſ. 2

fowie von Durchſuchungen “ beruhte auf einem Ån- Saß 2 SIPD. allgemein von Perſonen ſpricht, die ein

trage des Abg . Cohn. Abg . Stahl hatte ihn bean- ZVR. beſißen. § 97 StPD . erwähnt nur die nach

ſtandet; er ſei einerſeits überflüſſig denn ſoweit 88 51,52SIPD. berechtigten Perſonen ; es wäre zweifel

die Beſchl. von Schriftſtüđen verboten ſei , ſei es auch haft, ob er ohne weiteres für Perſonen gelten fönnte,

die D. nach ſolchen – anderſeits führe er irre ; er denen andere Gej. ein ſolches Recht einräumen .
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im ,
5. Die Anwendung der $$ 95, 97 StPO. auf die das ZVR. Das iſt aber auch bei den in $ 52 SIPD .

Abg . ergibt : a) Wenn der Abg. einen Gegenſtand im genannten Perſonen der Fall, denen der Abg . gleich

Gewahrſam hat, der als Beweismittel für die Unter- geſtellt iſt. Sonach beſteht allerdings die Möglichkeit,

ſuchung gegen ſeine Vertrauensperſon von Bedeutung in einem Strafverf. Tatſachen zu ermitteln, hinſichtlich

ſein kann oder in einem ſolchen Verfahren der Eins deren einer beſtimmten Perſon ein ZVR. zuſteht. Das

ziehung unterliegt, ſo kann er nicht durch die im § 69 liegt aber auch durchaus i S. des Gefeßes : Die Straf

STBO. vorgeſehenen Zwangsmittelangehalten werden, verfolgung role nicht ſchlechthin verhindert werden ,

ihn herauezugeben (8 95 StPO. ) . Dieſer Fall ſteht auch nicht das Bekanntwerden beſtimmter Tatſachen ,

nicht in Frage. b) Schriftl. Mitteilungen zw . der be- ſondern es ſoll nur vermieden werden, daß beſtimmte

ſchuldigten Vertrauensperſon u . dem Abg . unterliegen Perſonen in einen Widerſtreit zw . ihrer Gewiſſens

nicht der Beſchl, falls ſie ſich in den Händen des Abg. pflicht u . ihrer ſtaatsbürgerl. Zeugnispflicht geraten.

befinden u . dieſer nicht einer Teilnahme, Begünſtigung Die Strafverfolgungsbehörde könnte ſich zur Erreichung

oder Fehlerei verdächtig iſt ( $ 97 SIPO .). Weiter iſt ihres Zieles übrigens auch anderer Mittel als der

die Jmmunität des Åbg . in dieſem Punkte nicht aus- Beſchl. bedienen ; ſie könnte z . B. die zeugſchaftl. Ver

gedehnt. Jnsbeſ. ſind nicht alle Schriftſtüđe beſchlag- nehmung einer Perſon veranlaſſen, der derAbg. ſeiner

nahmefrei, die ſich in den Händen eines Abg. befinden, ſeits von den ihm anvertrauten Tatſachen Kenntnis

u. auch dann nicht, wenn ſie der Abg . in berufl. Eigen- gegeben hat . Bei alledem iſt noch zu berüdſichtigen ,

ſchaft empfangen hat. Nicht das geſamte „ Material“ daß das Gef. feinen Begriff der „ Immunität“ von

des Abg. iſt der Beſchl. entzogen , ſondern nur die un- Abg . in dem Sinne kennt, daß dieſe von Eingriffen

mittelbar zw . ihm u. einer Vertrauensperſon gewech- der ſtaatl. Gerichtsbarkeit ſchlechthin oder im Zweifel

ſelten Schriftſtücke, ſofern fich das Verf. gerade gegen befreit wären. Sie ſtehen nicht etwa den im 8 18

dieſe Vertrauensperſon richlet; ſo auch Kieſow u . GVG. genannten Perſonen – den ſog.Exterritorialen

Kaedell a. a . D., ferner Poepſch (2. Aufl. Bem. 2 zu gleich . Was man als „ Jmmunität“ bezeichnet , iſt

Art. 38 RV.)u. von Löwe-Noſenberg (Komm. 7. StPO ., vielmehr ein Sammelbegriff für einzelne ausdrüdlich

15. Aufl. I S. 237 Bem. 3 zu § 237 StPO. ). Weiter als Ausnahmen zugeſtandene Vorzugsrechte von be

geht anſcheinend Anſchütz (Bem . 2 zu Art. 38 HV. ) ; ſtimmtumgrenztem Umfange. Es geht nicht an , ſolche

er nimmt an, die Beſchl. von Schriftſtüđen im Beſit Ausnahmen aus praktiſchen Erwägungen über die vom

von Abg. ſei unzuläſſig , ſoweit ſie als Beweismittel Gefeße gezogenen Grenzen hinaus zu erweitern .

dienen ſollen für Tatſachen , wegen deren dem Beſiker 6. Es wäre ſonach hier Sache des Abg. geweſen ,

das ZVR. zuſteht. Dieſe Bemerkung iſt aber mindes darzulegen u. glaubhaft zu machen, daß ſich in ſeinem

ſtens ungenau u gibt insbeſ. den Inhalt des § 97 Zimmer nur beſchlagnahmefreie Schriftſtüde befanden.

StPO . nicht ſcharf wieder. Durchaus irrig iſt die Nach der herrſchenden Auslegung des § 97 SIPO

Bemerkung von Meißner (Das neue Staatsrecht des dürfen zwar befchlagnahmefreie Schriftſtüđe bei D.

Reichs u. ſeiner Länder S. 60 ) : „ Die Abg . ſind von auch nicht durchgeſehen werden, aber doch nur dann
der in den $S 94, 95 StPO. enthaltenen Verpflichtung nicht, wenn der Inhaber glaubhaft macht, daß ſie eine

befreit, Schriftſtüde, die als Beweismaterial für eine der Mitteilungen nach § 97 StPO. enthalten (Löwe

Unterſuchung von Bedeutung ſind, herauszugeben ; Roſenberg a . a . D. Bem . 6) . Eine ander e Auslegung

auch darf dieſe Art Schriftſtüđe ihnen nicht gewalt- iſt nicht wohl denkbar, weil ſonſt jedes Schriftſtück

ſam weggenommen werden, u. fönnen ſie auch nicht durch eine bloße Behauptung der Beſchl. entzogen

durch Geldſtr. oder Haft gezwungen werden, dieſelben werden könnte. Auch ſchreibt das Geſep i. F. des § 52

vorzulegen oder herauszugeben , ſie genießen das SIPD. feine Belehrung über das ZVR. vor, auf dem

mit dasſelbe Hecht, das naheAnverwandte, ia das Recht der BeſchlFreiheit beruht. Es iſt dem

der Anwalt, der Geiſtliche haben. “ Dieſe Beteiligten überlaſſen , die Tatſachen vorzubringen, die
Meinung läßt fich weder mit dem Wortlaute der Vorſchr. ſeine Weigerung rechtfertigen.

noch mit der Entſtehungsgeſchichte in Einklang bringen ; II . 1. Keinesfalls genießen Abg . eine „örtliche

ſie fußt gerade auf den Anträgen in der NatVerſ, die Immunität“ in dem Sinne, daß jeder von ihnen beniißte

auf eineErweiterung gegenüber der Reg Vorl. abzielten oder mitbenüßte Raum vor jedem behördl . Eingriffe ge

ut. ſchließlich abgelehnt wurden . Zudem ſteht der leßte ſchüßt wäre.Art.38 Abſ. 1 Saß 1 RV . gewährt nur ein

Saß in einem unlösl. Widerſpruche mit den voraus- perſönl . Recht, Saj 2 ebenda nur ein Recht in bezug

gegangenen u hebt dieſe förmlich auf. Denn der Ber- auf beſtimmte Schriftſtüđe. Beſtimmte Räume an ſich

wandte, der Arzt u . der Geiſtliche haben eben nach find nur nach Art. 38 Abſ. 2 NV. bevorzugt : Jn den

§ 97 SIPD nicht das Recht, das Meißner den Abg. Räumen des NT. oder eines BandT. darf eine Beſchl.

zugeſtehen will. Das Ergebnis nach dem Wortlaute oder D. nur mit Zuſtimmung des Präſidenten ſtatt

des Geſ . u der Entſtehungsgeſchichte iſt auch innerlich finden . Auf Wohnungen oder einzelne Räume von

gerechtfertigt Der Schriftwechſel zw . dem Abg . u . Abg. tann dieſe Vorſchr. nicht ausgedehnt werden ;

ſeiner Vertrauensperſon ſoll nicht dazu benüßt werden, für ihre D. gelten die allgem . Vorſchr. des Straf

die Vertrauensperſon in einem Strafverf. zu belaſten . prozeßrechts (Poeßich, 2. Aufl . Bem . 3 zu Art. 38 RV. ) .

Der Staatsbürger, der einen Abg . angeht, damit dieſer 2. Für das Strafverf. war hier das VollsGer.

in ſeiner berufl . Eigenſchaft öffentl . Mibſtände oder zuſtändig . Im Verf. vor den Volksler. gelten nach

gelewidrige Borgänge beſpricht, ſoll nicht gewärtigen Art, 11 Abſ.1 Voltsog . v . 12. Juli 1919 nicht die

müſſen , daß nun derAbg , wider ihn ſelbſt belaſtenden Vorſchr. der SIPO. über die Beſchl. u . D. (StPO .

Stoff liefert . Und der Abg. fol in der Verwertung 88 94-110) ; der Sta . iſt zur Anordnung dieſer Maß

der ihm zugegangenen ſchriftl. Mitteilungen nicht durch nahmen befugt (Abſ. 2) u . hat dabei freie Hand ; er

die Befürchtung gehemmt ſein, daß aus ihnen Waffen fann alle Räume durchſuchen laſſen, in denen Beweis

gegen ſeinen Gewährsmann gewonnen werden . Das mittel gefunden werden können , u . alle Gegenſtände

gegen wäre die Strafrechtspflege in der Tat lahm- beſchlagnahmen laſſen , die als Beweismittel dienen

gelegt , wenn jedes für eine ſtrafrechtl. Unterſuchung können, an die beſchränkenden Vorſchr . des allgem .

belangreiche Schriftſtück der Beſchl. dadurch entzogen Strafprozeßrechts iſt er nicht gebunden, insbeſ gelten

werden fönnte, daß es einem Abg. als „ Material“ nicht die Schußvorſchr. in § 98 Abſ. 2 u . 3, SS 100 ,

übergeben wird . Es fann auch nicht eingewendet 101, 103, 104 , 105, 110 StPO . Die Beſchw . ſucht

werden, daß bei dieſer Auslegung das ZVA. des Abg. darzutun , daß hier die Vorſchr . des Volfsog . nicht

gegenſtandslos gemacht werden könnte . Dieſes Recht gelten könnten, weil ſich die Maßnahmen des Stu.

wird durch die Vorſchr. über die Beſchl. an ſich nicht gegen einen Abg. gerichtet hätten . Es kann dahin

berührt. Zuzugeben iſt, daß die Befreiung von der geſtellt bleiben , ob dieſe Anſchauung in dem Sinne

Beſchl. nach § 97 der SIPO . nicht ſo weit geht, als jutrifft, daß die bef. Rechte der Abg . nach Art. 38
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Abſ. 1 RB . auch im vollegerichtl. Berf . gewahrt bleiben

müſſen . Einer Erörterung darüber bedarf es nicht,

wenn man davon ausgeht, daß dieſe Rechte hier nicht

verleßt worden ſind. Jedenfalls ſind die Vorſchr. des

Boltsoo. auch hier inſoweit maßgebend, als ſie das

Recht zur Beſchl. u . D. gegenüber den allgem . Vorſchr.

der StPO. ausdehnen u. das fog. Immunitätsrecht

dabei nicht in Frage kommt. Jn dem Verf. brauchte

alſo der Std. den Unterſchied zw. § 102 StPO. (D.

beim Verdächtigen ) u. § 103 (D. bei anderen Perſonen )

nicht zu beachten. Ingbej. brauchten nicht Tatſachen

porzuliegen , aus denen zu ſchließen war , daß

ſich die geſuchten Schriftſtüde in den Räumen be

fänden. Uebrigens hatte das Zimmer des Abg . in

den Mäumen der Zeitung auch dann gemäß § 102

StPO. als ein Raum der verdächtigen Perſon durch

ſucht werden können, wenn die allgem . ſtrafprozeß
rechtl. Borſchr. anwendbar geweſen wären. Das

Zimmer war äußerlich nicht von den übrigen Ge.

ſchäftsräumen geſondert. Der Eigentümer der Mäume

hatte es nicht etwa durch einen beſ. Vertrag dem Abg .

zur ausſchließl. Benüfung u . Verfügung eingeräumt.

Offenſichtlich benüßte er es wegen ſeiner Mitarbeit

bei der Schriftleitung; es blieb alſo ein Teil der Ge

ſchäftsräume u . daran änderte ſich auch dann nichts,

wenn er es nebenher zu Arbeiten benügte, die nicht

mit ſeiner Tätigkeit bei der Schriftleitung zuſammen

hingen. Das Ermittelungsverf. richtete ſich nun aller

dings nicht gegen den Eigentümer der Geſchäftsräume,

wohl aber gegen den Leiter des Betriebs, der als

verantwortl. Herausgeber zeichnete. Als Räume des

Verdächtigen i. S. des g 102 StPO . müſſen aber in

einem ſolchen Falle die geſamten Geſchäftsräume des

Betriebs gelten , auch wenn ſie von anderen Perſonen

als dem verantwortl, Leiter mitbenußt werden. Die

gegenteilige Anſchauung würde zu unhaltbaren Er

gebniſſen führen . Jeder Leiter eines Betriebs oder

Unternehmens, gegen den ein Ermittelungsverf. ein :

geleitet wird, könnte es dann erſchweren, indem er

die geſuchten Gegenſtände in einen Raum verbringt,

der einem ſeiner Mitarbeiter oder Untergebenen als

Arbeitsraum zugewieſen iſt. Auch aus § 103 StPO .

könnte ſonach kein Einwand gegen die Geſepmäßigkeit

der D.hergeleitet werden. ( Beſchl. v . 28. Febr. 1923,

Sto . 11/22.)

u . der Triebwertbefiger widerſprechen oder ſoni

wichtige Gründe dagegen ſprechen . Die Koſten der

für dieſe Lieferung u . für die Umſtellung des Betriebs

erforderl. Einrichtung trägt der Unternehmer.

Bisher war bei zwangsweiſen Eingriffen in

Waſſernußungsrechte nur eine Geldentſch. vorgeſehen .

Es handelt ſich hierbei insbeſ.um die im Zwangs
Abtro . v . 15. Nov. 1837 u. im Waſſer6. vorgeſehenen

Enteignungsfälle, um die Eingriffe, die durch die Ers

laubnis zur Ableitung von Grund- oder Quellwaſſer

nach Art. 19 Abſ. 3 Waſſerð ., durch die Erteilung

der Ermächtigung nach Art. 45, 47 Waſſerd . entſtehen,

u. um ſonſt . ähnl. Fälle. Nach der neuen Beſt. iſt

nunmehr in den erw . Fällen grundſäßl. ein unmittelb .

Erſaß der Waſſerkraft durch elektr. Kraft, alſo ein

SchE. in Natur vorgeſehen . Ueber dieſe Art der

Entſch . des Triebwerkbeſikers entſcheidet gemäß § 5

der VD. v . 3. Dez. 1907 (GVBl. 876) die BezVerw ..

Beh . , in München der Stadtrat. Einen Anſpruch auf

Erſaß der entzogenen Waſſerkraft durch Lieferung

gleichwertiger elettr. Arbeit erhält weder der Unters

nehmer noch der geſchädigte Triebwerkbeſiker, viel

mehr entſcheidet die VerwBeh . auf Grund der Verh .

des Einzelfalles nach ihrem pflichtmäßigen Ermeſſen.

Der Beſchluß der Verw Beh ., der anordnet, daß die

entzogene Triebfraft durch Lieferung elektr. Arbeit zu

erſeßen iſt, iſt nur mit der Beſchw . nach Art. 172

Waſſer6. anzufechten. Die Koſten des Verw Verf.

hat nach Art. 23 A03BD. ſtets der Unternehmer zu

tragen .

Wegen der Bedingungen der Belſtung iſt zu

nächſt eine gütl . Einigung herbetzuführen ; ein Vertrag

darüber bildet dann die Grundlage für weitere Rechts

beziehungen zw . den Beteiligten. Gelingt eine folche

Einigung nicht, dann ſet die VerwBeh. die Bedin

gungen beſchlußmäßig feſt; dieſe Feſtſeßung tritt an

die Stelle des Vertrags. Für das Berfahren bei der

Feſtießung gelten neben Árt. 164 a die Art. 169 ff.

Waſſer . Die Auswahl der Sachverſt. ſteht im Er

meſſen der Verw Beh . In erſter Heihe kommen die

elektrotechn. Beratungsſtellen in Betracht; es iſt aber

nicht ausgeſchl., daß die Beh . auf Antrag der Par

teien oder von ſich aus andere geeignete Sachverſt.

zuzieht. Die Gutachten , über die den Beteiligten ein

Recht auf Gehör u . gegebenenfalls auf mündl. Ver

handl. zugebilligt werden kann, bilden die Grundlage

für die Entſcheidung der Berw Beh., ohne daß dieſe

unbedingt daran gebunden wäre .

Die vom Geſ. verlangte „Gleichwertigkeit der

zu liefernden elektr. Arbeit bedeutet, daß mit dieſer

die gleiche Leiſtung bei der Arbeitsmaſchine erzielt

werden ſoll, wie dies mit der bisher tatſächl. ausges

nüßten Arbeit des Waſſers der Fall war ; weiter, daß

die eleftr . Arbeit für die gleiche Zeitdauer zu liefern

iſt, für welche die Waſſerbenüßung dem geſchädigten

Triebwertbeſißer zugeſtanden hätte, alſo je nachdem

für alle Zukunft oder für beſt. Zeit oder bis zum

Widerruf; ſchließl., daß bei der Entſch ., die der Ges

ſchädigte für die Lieferung von elektr . Arbeit dem

Unternehmer zu entrichten hat, einerſeits die Eins

ſparungen an Aufwendungen, Unterhaltungskoſten uſw.

zu berücfjichtigen ſind, die er inf. der Umſtellung

des Betriebs macht, auf der anderen Seite aber auch

die Nachteile, die aus bef. Gründen mit der neuen

Betriebsart verbunden ſind . Jn keinem Falle ſoll

mangels beſ. Vereinbarung zw. den Beteiligten die

Lieferung elektr. Arbeit für eine höhere Arbeitsleis

ſtung in Frage kommen , als ſie bisher tatſächl. aus

genügt wurde, ſei es mangels des Ausbaues der

Straftanlage, ſei es inf. der beſ. Art. des Betriebs, in

dem dieſe Arbeit verwendet wurde ; für ein nichtauss

genübtes höheres Waſſernußungsrecht fann gegebenens

falls nur Geldentſch. verlangt werden.

Gegen die Feſteßung der Bedingungen für die

Entſchädigungsleiſtung, die u. U. in einem Beſchl.

n.

5624

Gefeßgebung und Verwaltung.

Gutſäädigung von Triebwertbeſikeru durch elektr .

Urbeit. Durch das Geſ. v . 23. Juli 1921 (GVBl. 379)

wurde Art.85 UGBGB. dahin geändert, daß nunmehr

auch die Sicherung des Rechts auf wiederkehr. Deiſt. von

feſtbeſt. Mengen eleftr . Arbeit den Inhalt einer Real

laſt bilden fann, wobei nur die ſonſt bei Reallaſten

beſtehende Ablöſungsbefugnis des Eigentümers des
belaſteten GrSt. ausnahmsw . entfällt.') Dieſer bür

gerl. -rechtl. Henderung iſt nunmehr auch eine Aende

rung im öffentl. Recht gefolgt: Durch das Gef. d .

30. Dez. 1922 (GVUI. 1923, 13 ) wurde nach Art. 164

WaſſerG. v . 23. März 1907 (GVBI. 137 ) als Art. 1648

die Vorſchrift eingeſchaltet, daß die VerwBeh bei

Einſchränkung der Waſſernußung beſtehender Trieb :

werfe zugunſten einer Eleftr.-Unternehmung den Un

ternehmer für berechtigt oder für verpflichtet erklären

kann, dem Triebwerkbeſiker ſtatt oder neben einer Geld

entſch. gleichwertigen Erſaß für die durch die bisher

genußte Triebfraft erzielten Arbeitsleiſtungen durch

Lieferung elektr. Arbeit zu gewähren. Das ſoll in

der Regel geſchehen, ſoferne nicht der Unternehmer

1) S. bierüber Vay3N . 1921 , 247.
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mit der Anordnung eriolgen fann, daß durti elettr Oft. 19-2 (ROBI 800 ) wieder geänderte Neufaſſung

Awit Eniſit . Ju leiſten iſt, iſt im (Wegenfiße zu diefr dur y das ( eſ. v . 23. Di3. 1921 (HSBT 1657 ) eufahreni

Anordnung we en ihres im wejentl, burgerl. reitti hatte, wurde wieder gedisdert durit VO ier Loun =

Jabalts der Rechiswig zugelaſſen , eniſpr . dem u . Behalt pjändiing v . 23. Fevr. 1923 (RBB.. 153)

bri der Fuſiepu g ciner veldentin. durch die Verw - mit dem Ergebnis, daß nunmehr die Grene, bis ju

Veh yili Dadurch ſoll a er de Nuejüh ung ves Orrdur A bria ver Dienil: hnoer Pjandung ine haupt

Unternet mens nit a fuegaiten werd ? !1 ; Daher fann niihi unterworie iſt, aui600000 JI, 11. der We rug , beide in

der Unternehmer gleichzeitig mit der F ſeizu 9 ier de iuqunitendo interhalsufl. Situ dners buitenenden

Belaunden für derech gi er lit we den , mit er bei Bändungsbeitränfungen ( S ' Avi 2 ) volljäjig

Umsiedlung dis i tricos ir ouni mt der Lieferung weriallen , qu : 200000 Mei hönt ni Ferner wieder

ver entfır . Arjet 31 beginne , ch der Rt. treit : dis ei v 2 , Ef . 1322 R (931. 80i) nei ge =

entſileden iſt : De hivio 3i1 beim .313ne Sitter fatile auſ 2 des $ 850 2 3BO dahi Hranduit ,

nisie ftung richiet ſich allen Wirtäi'n ſien . So La der Brai, oon dem un bei upia ioba en Be

eme (4 10211ch . ebei der Enti ". Och ale'tr ern vn Heami nm. die Biandung bis zu ' s

A bet n Heracht fornunt, git Art. 191 Wiſe (3., lafligini, u 11 610.00 erhöht wurde. Sine ...

d h . es finde en aomi rint : felt llumgame f . vor ner

es Birw Bell . fiant, fur dus in d r aprait) die bei
er ri I WO 0.27.Nov 1919 KG 1. 1919) n .

der 3w user en un ulie .0.11 Berichr der
sip . Är Her qif ini di Ol ' DI 11 lorin

In ñ UZBO gilien . Dr H
can a ujm . . 18. Tej . 1.20 ( » Hl. 2.0 . ). Heide

wurden geändert u . ergänzt durch Art. 11 die Not:

GB. Durch Ø 1. n 8. Mär: 1923 (NGN 163) mel. v. 24. F br 1923 NOVI. 117 ) ; es wirden die

wurde, u . zw . mit rudwirfender Straft, dir $ 247 Stafveit, veuthärft, die öffeil. Befanntm der Ber:

„einſtw ilen “ auter A art geieti, der dem Schuldn't uiteil. ng ausgedehnt u die Art der Ausrüh ing ges

bei Viri biruni von 31 jaten von mehr als 6 v . H. vrgelt ; pirner in prozeſi aler Bezi himng für da : Pir:

em Stunvigungsrecht yidt Schie ... brechen des § 1 des meſ v 18. Dez. 1.120 neben der

fierent. Durch B i v. 12. März 1923
Strajf . auch die Wucher erichte fiir juſtändig erflärt ,

u . die Beit über die Wiederaufn ihme des Verf . gegen
(ROBI. 167) werden All. u . KommůG ermättigt,

gewiiſe Verluite von Collarſ yaşanweiſungen ( sej. v .
die Entſcheidungen der Wuchergerichte geändert ; na

menalin ioll de Richter, der teim Urteil des WG.
2. März 1923) vom gejetl . Nejervefonds ab uchreiben

Schie ...
mitwirfte, in oem neuen Verjahien ausgeſd )loſſen ſein .

Schie ...

Gerid tefoſten oefen. Das faum neugefaßte GHG . v .

21. Dez. 1922 ( i. Nr 5/6 S. 75) wurde wegen einer

weſentl. Aenderung der wirtſitaitl . Verhältniſſe geäri .

dert durch die VO. v . 8. März 1923 (NXBI. 16 :) .

Der für die Höhe der Gebühren grundlegende § 8

Abſ. 2 u . 3, der die einfache Gebiihr in bürg Richis

Büch ranzeigen.fachen beſtimmt, wurde neu gefaßt; die Gebühren:

ſteigerung in den Klaſſen über 1000000 M blieb jedoch
im weſentl. die gleiite. Nicht vermögensrechil. An- Futterfneht, W., Methodiſche Sprechübungen.

ſprüche ſind ießt grundſäylich mit 100000 M , als: 2. Aufl. Gr. 8° 123 S. Augsburg 1923 (Gebr.

nahmsrveiſe init Anſäßen zw 10 000 M u . 20 000 M Reichel ).

zu bewerten ; die Gebühren in Strafſachen werden auf
Die Vortragskunſt lommt trotz ihrer hohen Be

das Fünffache erhöht. Die Schreibgebühr beträgt
deutung bei der Ausbildung der Juriſten zu kurz.

jetzt 200 M jür die Seite . ...
Das hier angezeigte Werf eines gründl. u . wiſſens

ſchaftl. gebildeten Fachfenners fann zum Selbſtunters
Gebührenordnu g für Zeugen u . Satverſtändige

richt wohl benüßt werden u . damit manchem Mangel
v. 13. März 19.22 ( N'S BL . 212). Ein Teil der Sätze abhelien . Es ſei deshalb insbeſ. der Aufinertſamkeit

der GebO . , die ſchon einmal durch das Gef. v . 15 . der Referendare u. der jungen Staatsanwälte u.

März 1922 (NOBI. 131 ) geänd, worden war, wurde Rechtsanwälte empfohlen .
neu beſtimmt durch das Geſ . v . 15. Febr. 1923 (NOBI.

131 ) . Die regelm . Stundenentſchädigung für die Schneidert, Die ſtrafrech tl. Aufgaben der Pos

Zeugen beträgt jeßt 500-1000 M , bei Sachverſtän- lizei. Kl . 8° . 182 S. Berlin 1923 (W. d . Gruy

digen bis zu 1500 M ( alſo nicht ganz ſoviel als der ter 11. Co. ) . & 3. 2.- .

Lohn eines ingelernten Bautaglöhners), bei beſ.ſchwies Die fleine Schrift iſt für den Handgebrauch des

rigen Leiſtungen bis zu 2000 M, die Aufwand - ent Polizeibeamten u . für den Polizeiunterricht beſtimmt.

Ichädigung für beide für den Tag an beſ . teueren Orten
Sie ſtellt die hier einſhlagenden Abſchnitte des StGB.,

400 M, ſonſt 3000 N. Schie ...
der StPO . u . zahlreicher Nebengeſege überſichtlich u .

mit gutem Blick für das Weſentliche zuſammen.

Spionageverbot. Nach einer auf Grund des

Art. 48 Ábſ. 2 NV . ergangenen VO . des ReichsPr. v .
Bend, W. , Steuerlich 3we &mäßige Geſell .

3. März 1923 ( ROBI. 159 ) wird beſtraft, wer während
ſchaftsformen. Gr. 8º . 192 5. 3. erw. Aufl.

der in Friedenszeit erfolgten Bejeßung deutſhen Ge
Berlin 1922 ( Spaeth & Linde ) .

biets durch eine fremde Macht dieſer in wiriſtafil.,
Die früheren Aufl. dieſer insbek. für den Rechts

politiſcher oder milit. Angelegenheiten als Spion dient
anwalt , den Notar u. den Syndilus zweđmäßigen

oder Spione dieſer Macht aufnimmt. Zuſtändig zur Shrift wurden hier ſchon beſprochen . Die neue Aufl .

Aburteilung iſt das Reichsgericht. Schie. .. iſt der fortſchreitenden Entwidlung angepaßt u . wie

die früheren praktiſch recht wohl verwertbar.

Pfändungsgrenze für Gehälter u . Löhne : Der $ 1

der VO . über die Lohnpjändung v . 25. Juni 1919 Verantwortl. Herausgeber: Th.von der Pfordten ,

( NOBI. 589), der eine unterdeſſen durch VO . v . 26 . Rat am Oberſten Landesgerichte in München.

Eigentum von 3. So weißer Verlag , München, Berlin und Beipzig .

Drud von Dr. F. P. Datterer & Cie . , München und Freiſing .

Schie . .
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RVerlaſſen hat, von der Annahme ausgegangen , daßdie
Vorentſch .nach . 7 Abſ. II Saß 1 .VerwGG.

durch . 131 Abſ. 1 der .

Seinem mit der herrſchenden Meinung
übereinſtimmen

den Standpunkte, daßSaß 1 u . 3 des Art. 131 Abſ. I RV .Von

Oberverwaltungsgerichtsrat Karl Groß

lediglich
Programmjäße für die fünftige Geſeg. ſind,in München

hat ſich auch der bayer. Gerð . f.
Kompetenzłonfl. an

geſchloſſen (Urt. v . 7. Okt. 1922, BayZR. 1922, 288) .In einem in der L3. für Deutſches Recht 1923 Durch bloße
Programmſäße konnte aber das bayer.

Sp. 218 ff. mitgeteilten Beſchl. v . 20. Febr. 1923
Vorentſcheidungsrecht nicht berührtwerden . Demgemäßhat das RG. auf Grund des Gej. v. 8. Apr. 1920

hält der Verw ( Hof an der Zuläſſigkeit u .
Notwendigkeit

ſeiner
Vorentſcheidung auch für die Fälle des Art. 7

zur Ausj. des Art . 13 A5 . II der RV. über die Abſ. II Saz 1 des Verwög. ſolange feſt, als nicht eine

Frage der
Vereinbarkeit des § 2 des preuß . Geſ. , Entſcheidung des RG . nach Art. 13 Abſ. JI RV. für

betr . die Beſeitigung der
Konflittserhebung uſw.,

Bayern vorliegt, oder im Wege der Geſebg. die maßv . 16. Nov. 1920 u. der $82 , 4 u . 5 des preuß .
gebenden geleßl .

Beſtimmungen eine Aenderung er:

fahren haben . “

Staatshaftungsgeſ. v. 1. Aug. 1909 mit der RV.

entſchieden. In den Gründen dieſer Entſcheidung RG.

Bayerngegenüber von ſeiner bisherigen Auf

Es iſt natürlich nicht zu erwarten , daß das
hat das RG . den Standpunkt eingenommen, daß faſſung abgehen würde. Troşdem iſt eine Be
der Art . 131 Abſ. I S. 3 der RV. („ der ordentl.

ſprechung einzelner Fragen nicht überflüſſig, zu
Rechtsweg darf nicht ausgeſchloſſen werden “) nicht

denen es ſich bei dem eingange erwähnten Be

eine Richtichnur für die Geſchg , ſondern unmittel

bar wirkendes Recht enthalte u . als prozeßrechtl.
ſchluſſe geäußert hat .Vorſchr. auch für die vorher auf Grund der da:

1. Eine gewiſſe Berechtigung geſteht das RG.
dem Einwande zu, daß die

unmittelbare Geltung
mals geltenden

Staatshaftgeleke begründeten An

ſprüche wegen
Amtspflichtverleßungen gegen den

der grundſäßl .
Beſtimmungen für die Staaten,

Staat oder die Körperſchaft gelte , in deren Dienſt
welche die

Staatshaftung noch nicht geſeßlich geder Beamte (V.) ſtehe ; ferner daß die Entichei :
regelt haben , die bedentl . Folge haben würde,

daß der Staat für die vor dieſer Regelung bes
dung des preuß. OberVerwG. darüber, ob ſich der

B.einer Ueberſchreitung ſeiner Amtsbefugniſſeoder müje,auch der aufGebühren angewieſenen, ins:gangenen
Amtspflichtverlegungen aller B. haſtender

Unterlaſſung einer ihm obliegenden Amts :
müſſe :
beſondere der Notare" . Gerade dieſem Einwande

handlung ſchuldig gemacht habe , im Falle der

Verneinung dieſer Frage den Ausſchluß des Rechts: B. i. S.des Art. 131 RV. zu gelten hat, richtet
dürfte kein beſ. Gewicht beizulegen ſein . Wer als

weges bedeute .

Bu dieſer ROE. hat der bayer. Verw G Hof

fich , ſolange die Reichsgeſegg. ſelbſt dieſen Be

griff nicht näher umſchreibt, nach den Verhält :
in ſeiner Vorentſch . v . 25. April 1923 Nr. 1641 21

mit folgenden Sägen Stellung genommen :
niſſen des betr . Bandes . ) Wenn nach dieſen -

„ Nach § 3 des angef. Reichsg . v . 8. Apr. 1920 hat

3 ) Jn Bayern beſiken nach der bisherigen Rechtſpr.

dieſe
Entſcheidung des RG .

Geſebesfraft. ) Die Geſekes

des VerwGpofs die BEigenſchaft i. S. des Art. 7 Abſ. II

traft wirft aber nur für Preußen . Für Bayern wurde des VerwGG. außer den durch Wahl berufenen Trägern

die
Entſcheidung des RG . über die

Vereinbarkeit der

von
Gemeindeämtern nur ſolche B. , die zu dem Staat

Vorentſcheidung mit dem Reichsrecht bisher nicht ans oder der Störperſchaft in einem öffentlich rechtl. Dienſt

gerufen. Der Verwö. iſt in ſeinen zahlreichen Vor

verhältniſſe ſtehen . Das RG. iſt in ſeinem Urt. v .

3. Nov. 1922 (ROZ. 105, 331) davon ausgegangen ,
1) B. Beamte .

daß Art. 131 Abſ. I NV . jeßt die alleinige Quelle der
2) Die

Entſcheidung iſt noch nicht durch die Reichs-
Staatsverantwortlichkeit bilde, daß aus dem ſie be

tegierung im ROBI.
veröffentlicht.

herrſchenden Gedanken für ihren
Anwendungsbereich
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wie in Bayern (vergl. E. d . bayer. VerwG Hofs es dem Art . 131 Bedeutung geben wolle . Dieſes

28 , 106) - die Notare Staat:B. ſind, jo

ſo Bedenken habe ſich inzw . dadurch verſtärkt, daß

können ſie ſpeziell in bezug auf die Staatshaftung inmehreren Ländern jeßt noch keineoder wenigſtens

ebenſowenig eine Ausnahmeſtellung einnehmen , wie keine dem Art . 131 entſprechende Staatshaſtgeſetz
e

eine ſolche für gewiſſe andere BGruppen 3. B. beſtehen. Das RG. ſcheint demnach anzunehmen,

für die B. der ſtreitigen Gerichtsbarkeit “) durch daß die im 2. Abj . des Art. 131 der zuſtändigen

die Landesgeſekg. geſchaffen werden könnte . Geſekg. vorbehaltene nåhere Regelung ausſchließlich

Für die landesgeſekl. Regelung wird in dieſer Sache der Länder ſei . Dagegen iſt folgendes zu

Beziehung überhaupt wenig übrig bleiben . Vor ſagen :allem wird ſie die Verantwortlich
keit des Staates Wenn nach der herrſchenden Meinung die

oder der Körperſchaft gegenüber Ausländern , denen Säße 1 u . 3 des Art. 131 nur Richtpunkte für

die RV. dieſen Rechtsſchuß nicht gewährt , aus : die Geſekg . ſein ſollen , ſo werden durch dieſe Pro.

ſchließen oder beſchränken können. Ferner kann grammjäße die beſtehenden Beſtimmungen nicht

das Rückgriffsrecht des Staates oder der Körper: beſeitigt. Zu dieſen gehören der § 11 EGGVG.

(chaft gegen ihre B. (auch in denjenigen Fälen , u . Art. 77 EGBGB. Indem lekterer Art. be

in welchen der Staat oder die Körperſchaft ohne ſtimmt , daß die in ihm nåher bezeichneten landes

das gerichtl

. Urteil abzuwarten dem geſchädigten geſegl. Vorſchr. „ unberührt bleiben “ , drückt er

Dritten Erſatz leiſtet ), ferner in den Fällen, in damit aus, daß es ſich hiebei um Vorſchr. in

denen der B. in Ausübung öffentl. Gewalt das einer Materie handelt, die in den Rahmen des

Vermögen ſeines Dienſtherrn unmittelbar ge- BOB . fällt . Demnach kann der herrſchenden

ſchädigt hat , durch die Landesgeſeßg. näher ge: Meinung nicht entgegengehalten werden , daß

regeltwerden . Auch wird ſie die Staats-oderKörper- | mehrere Länder den Richtlinien durch ihre Gcleßg .

ichaſtshaftung auf Amtspflichtverl
eßungen

von Ver- bisher nicht entſprochen haben . Es wäre vielmehr

tragsangeſtellte
n
ausdehnen können, deren Dienſt- zunächſt Aufgabe der Reichsgeſekg. geweſen , die

verhältnis auf einem privatrechtl. Vertra je beruht ), angeführten Beſtimmungen des EGGVG. u. des

oder der Begriffsbeſtim
mung

des RG . folgend EGBGB . zu ändern , die Richtlinien durch ein

auf Pflichtwidrigkei
ten

jeder Perſon , die vom RG . ihrer Eigenſchaft als bloße Programmſätze

Staat oder von der Körperſchaft mit der öffent- zu entkleiden 11. gleichzeitig die Grenzen feſtzuſeken ,

lichen Gewalt ausgeſtattet war, in deren Aus- innerhalb deren ſich die etwaigen weiteren Ausjo .

übung ſie pflichtwidrig handelte.“) Dagegen fann der Linder zu bewegen hätten.
jie nicht die Staatshaftung auf vorſätzl. Amta: 3. Die Erklärung, die das RG . für den Unter:

pflichtverleßung
en

beſchränken, da die Staatshaftung iſdied zw . der Faſſung des Art . 129_Ab . I S. 4.

an die Stelle der BHaftung tritt, für welche der u . der Faſſung des Art . 131 Abſ. I S. 3 gibt,

Verſchulden
sgrad im BGB. beſtimmt iſt. iſt wenig überzeugend . Durh die überein :

2. Eine beſ. bedenfl . Folge der herrſchenden ſtimmende Faſſung : „ Der Rechtsweg ſteht oſſen “,

Meinung erblicki das RG. darin , daß es nach wäre der Auffaſſung der Boden entzogen worden ,

ihr den einzelnen Land überlaſſen bleibe , wann daß es ſich in Art . 131 Ab . I S. 3 – im Gegen

um einen bloßen

ein ſelbſtändiger Begriff abzuleiten ſei u . daß deshalb ſaße zu Art. 129 Abſ. I S.4

die Abgrenzun
g des von dem Begriff umfaßten Per

Richtpunkt für den zuſtändigen Geſezgeber handle.

ſonentreiſes nach dem Landesſtaatsre
cht

ausgeſchloſſen Eines beſ . Verbotes des Ausſchluſjes des ordentl.

ſei . Weiter kommt das Urt . zu dem Ergebnis, daß als Rechtswegs mit Rückſicht auf den 2. Abſ . des

B. des Staates i . S. des Art. 131 Abſ. I eine Perſon

Art . 131 hätte es nicht bedurft, da an dem in

dann anzuſehen ſei, wenn der Staat ſie mit öffentl.

Gewalt u . zwar mit der Gewalt umkleidet habe,

der Verfaſſung begründeten Recht durch einfache

in deren Ausübung ſie pflichtwidrig gehandelt habe. Geſetze i . S. des 2. Abi. auch ohne ein ſolches

Zu lekterem Punkt iſt zu bemerken , daß ein von

ausdrüdl. Verbot nichts geändert werden könnte.

Auer u. Ge n. geſtellter Antrag, in Art. 131 Abſ. I

Die nähere Regelung des Rechtsweges durch die

an Stelle des Ausdruces „ein Beamter“ das Wort
„ jemand“ zu ſetzen , bei der 3. Leſung des Entw . einer zuſtändige Geſekg . tönnte dann ohne Verfaſſungs

NV. abgelegt wurde. Aber ſelbſt wenn die Auffaſſung änderung nur etwa in der Weiſe einſetzen , daß die

des RG. zutreffen würde, daß landesrechtl. Vorſchr., in $ 70 46. II GVG. der Landesgeſebg. erteilte

welche den Umfang des B.- Begriffes enger jaſſen , feine
Befugnis, Anſprüche gegen den Staat wegen Ver:

Beachtung finden können , ſoweit es ſich um die Staats
haftungsfrage handelt, ſo würdeſich auch ausdieſer ſchuldung von Staatsb. ohne Rückſicht auf den

Auffaſſung die unerheblich
feit des obigen Einwandes Wert des Streitgegenſt

andes den Landgerichten

ergeben.

ausſchließlich zuzuweiſen, auch auf Anſprüche gegen

4 ) Bei Handlungen eines B. der ſtreitigen oder

der freiw . Gerichtsbarfei
t

iſt in Bayern ſchon nach

Körperſchaften wegen Verſchuldung von Körper,

bisherigem Rechte die Vorentſcheidu
ng

der Verwoxofs

ſchaftsbeamten ausgedehnt würde. ?)
nicht erforderlich (Verwyo. Art. 7 Abf. II Sak 4 ) . Iſt aber der Art. 131A65.IS.3 in der vom Ver

5)Vgl. SeuifArd). 77, 197. Solchen Vertrags- jaſjungsgeber gewählten Faſſung ein die Geſetzg.

angeſtellten iſt z . B. bei den gemeindl. Wohnungs:ämtern uſw. manchmal öffentl . Gewalt anvertraut. * ) Auch durch landesgeſetl. Beſt. wie in Art. 2

6) De lege ferenda iſt dieſe Ausdehnung des B.- bayer. 4OZPO. (Abhilfegeſuch vor der Klageſtellung )

Begriffes als durchaus gerechtfertigt zu bezeichnen . wird der ordentl. Nechtsweg nicht ausgeſchloſſen.
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:

bindender Programmſak, ſo iſt ſein Plaß im erſten ſtreit vor den bürgerl . Gerichten von vornebeginnen

Abſak . Der Abſ. I enthält die Richtlinien für müſſe. Ebenſo liegt der Fall, wenn in Bayern

die Geſebg . , der nach Abſ. II die nähere Rege: der VerwG Hof als einzige verwaltungsrechtl. In:

lung obliegt . ſtanz vor der Verkündung der RV. in die Behand

4. Zum Schluſſe noch einige Bemerkungen zu lung eines von dem geſchädigten Dritten gegen

folgendem Sat : einen Beamten geſtellten Vorentſcheidungsantrages19)

„ Hat aber Abſ. I Saß 3 mit dem Intraſttr. ſchon eingetreten war. Auch hier bleibt bei dem

der RV. unmittelbar Geltung erlangt , ſo gilt er zeitl . Widerſtreite der Zuſtändigkeitsvorſchr. die Zu

als prozeßrechtlich auch für die vorher auf Grund ſtändigkeit des ſchon vorher mit der Sache befaßt

der damals geltenden Staatehaſtgeſete begrün : geweſenen Verw Hofs beſtehen .

deten Anſprüche wegen Amtspflichtverleßungen Wurde ein Antrag auf Vorentſch. von dem

gegen den Staat oder die Körperſchaft, in deren Geſchädigten erſt nach der Verkündung der RV.

Dienſte der B. ſteht." geſtellt u . hält der Verw G Hof aus den eingangs

Der Art. 131 ſteht im 2. Hauptteil der RV . , erwähnten Gründen an ſeiner Zuſtändigkeit bis

der von den Grundrechten u . Grundpflichten der auf weiteres feſt, ſo iſt ſeine Vorentſch ., durch welche

Deutſchen handelt. Dadurch hat die Beſtimmung : zw . den am Verfahren Beteiligten die Schuldfrage

„ Der ordentl. R.chtsweg dari nicht ausgeſchloſjen rechtsträftig entſchieden wird, auch fernerhin für

werden " eine höhere Bedeutung gewonnen , als die Gerichte bindend. Das Gegenteil fönnte nur

Vorſchr., welche ſich nur auf die Regelung der durch ein Geſet mit rückwirkender Kraft beſtimmt

Zuſtändigkeit u . des Verfahrens in Rechtsſtreitig werden . Eine etwaige Entich .des RG. gegen Bayern

keiten beziehen . Die Regeln für die Auslegung nach Art. 13 Abſ. II RV. hätte hinſichtlich der

des Gefeßgeberwillens bei dem Erlaß neuer Zu: Geſekedauslegung keine rückwirkende Kraft u .würde

ſtändigkeits- u. Verfahrensvorſdır. ſind daher wohl auch an der rechtſ. Wirkung der Entſch . des Verw.

nicht ohne weiteres auf die Auslegung von Ver- GHofs nichts ändern .

faſſungsbeſt . über die Grundrechte des deutſchen

Staatsbürgers – hier ſein Recht auf den Schutz

der Gerichte gegenüber Uebergriffen oder pflicht:

widrigen Unterlaſſungen eines Beamten – an
Kinderzuſdläge für uneheliche Stinder.

wendbar, auch dann nidit , wenn lektere eine Er

weiterung der bisherigen Zuſtändigkeit der bürgerl. Von Dr. Schuler, Landgerichtsrat im Staatsminiſterium

der Juſtiz in München .
Gerichte im Reich u . in den einzelnen Ländern zur

Folge haben. Im übrigen beruht der Saz, daß Ueber die Kinderzuſchläge (= K3. ) der Staats

der Richter bei Aenderungen in der Prozeßgeſehg. beamten hat das FinMin .in der Bet. v . 13. März

das neue Prozeßredit anzuwenden hat , auf der 1923 – GVBI. S. 132 – (= B . ) mit Rück:

Annahme, daß es beim Fehlen von Uebergangsbeſt. wirkung auf den 1. Oft . 1922 neue Vorſchr. er:

die Abſicht des Geſeby . war , den neuen Vorſchr. laſſen. Die Anweiſung der Zuſchläge obliegt nach

ſofortige Geltung 311verſchaffen . wie vor den Amtsvorſtänden ( Ziff . 31 d . B.) .

Adein von dieſer Auslegungsregel®) muß Die Beſt. über die K3. für unehel. Kinder ſind

eine Ausnahme gemacht werden , wenn es ſich um außerdem für die Vorm Richter von beſ. Be:

Streitſachen handelt, die bei dem Infrafttreten der
deutung. Einige Ausſchnitte aus dieſem Gebiete

die bisherige Zuſtändigkeit der VerwGer . aus- ſeien daher erörtert .

ſhließenden neuen Prozeßvorſchr. ſchon rechtshängig 1. Rückblid. Vor dem Kriege diente die

maren . Wenn in einem verwaltungsrecitl. Ver- | Fürſorge für unehel. Kinder hauptſächlich dem

jahren eine Streitigkeit in den zivei unteren In : Schüße vor Verwahrloſung u . der Erziehung z11

ſtanzen bereits entſchieden und im Zeitpunkte des brauchbaren Staatsbürgern . Die Erſchütterungen

Intrafttretens der neuen Vorſchrift im dritten
des Kriegs u . der Staatsumwälzung haben das

Rechtszug bei dem VerwG Hof anhängig iſt, ſo Verlangen weiter Voltskreiſe nad) Gleidiſtellung

kann es unmöglich der Wille des Geſetzg. geweſendes unehel. Kindes mit dem ehel . gefördert . Seit

ſein, daß ſich nunmehr der Verm6 Hoj mitten im dem Jahre 1916 wurden den Beamten auch für

Verfahren für unzuſtändig erklären u . der Rechts- unehel.Siinder Zulagen gewährt. Der Art. 121

8) Hellwig begründet dieſe Regel in ſeinem Syſtem RV. iſt ein weiterer Schritt auf dieſem Wege.

des Deutſchen ZivPrR , 1. Teil S. 25 , mit folgenden Das Beamtenbeſoldungsgeſetz ( = BBeG .)

Worten : „ Aendert der Staat ſeine Prozengeſetzg. , ſo
wollte dem Beamten jeine Unterhaltslaſt erleichtern

heißt das nicht anders, als daß er das Ziel, die privat

rechtl. Intereſſen zu ſüßen , auf andren Wegen u . mit
u . dem unehel. Rinde den Lebend bedarf ſichern .

andren Mitteln beijer u . gerechter erreichen zu fönnen

glaubt, als er bisher beſtimmt hatte “ Dies iſt nicht 9) Uebereinſtimmend das Ert, des bayer. KompGerð .

ganz erſchöpfend; Prozeßvorſchr. fönnen auch aus an- v . 3.Mai 1893, den verneinenden Stompstonfl. zw . dem

deren Gründen als zum Schuße der privatrechtl. Inter- Stadtmag. B. u . dem Amtsgericht B. I betr., Beil . I

eſſen geändert werden , z . B. zur Entlaſtung der oberen zum OVBI. v . 9. 1893 .

Inſtanzen, ferner mit Rückſicht auf die Geldentwer : 10) In Preußen wurde der Konflift nicht von einer

tung uji . Prozeßpartei , ſondern von der Behörde erhoben .

-

1
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Andererſeits ſollte eine Bevorzugung unehel . Kinder er dieſen Nachweis für alle während dieſer Zeit:

von Beamten oder gar, eine perſönl. Bereicherung ſpanne bis zur Stellung des Antrags fällig ge

des Erzeugers vermieden werden . Der K3 . für

Der K3 . für wordenen Zuſchl. führen (vgl. Beiſp. zu Ziff. 7-9

das unehel. Rind wird daher an den Berufsvor- d. B.). Daß der Unterhalt für 3 Monate im

mund, das VormGer. oder die von ihm ermäch : voraus geleiſtet wurde ($ 1710 BOB.) , wird nicht

tigte Perſon ausgezahlt. Einen Anſpruch kraft verlangt. Dagegen iſt bei Ueberweiſung der Viertel

eigenen Rechtes hat das Kind dadurch jedoch nichtjahresb
ezüge

auf ein Bankguthaben weiter dar: .

erworben. Der Betrag der Zuſchläge wird auf zutun , daß das auf den Beamten treffende Viertel

die Unterhaltsverpfl
ichtung

des Beamten angerechnet. für das ganze laufende Kalendervier
teljahr

Die FM Bek. v . 6. Febr. 1920 (IMBI. S. 25 ) geleiſtet iſt. Erhöhungen der Zuſchläge, die erſt

iſt überholt .

nach Einlauf des Antrags erfolgen , werden aus

Bis zum 1. April 1922 erhielt der Erzeuger Gründen der Zweckmäßigkeit bei der Verbeſcheidun
g

den KZ. nebſt Teuerung83. nur , ſoweit er den des Antrags außer acht gelaſſen werden dürfen .

Unterhalt des unehel. Kindes beſtritt. Waren Der Beamte hat jedoch nachträglich den Betrag

Erzeuger u . Mutter Beamte u . trugen beide zum nebſt dem auf ihn treffenden Viertel zu leiſten.

Unterhalte des Kindes bei, ſo wurde der K3. Hiezu iſt er leicht imſtande, weil die Zuſchläge

verhältnismäßig geteilt ( Berechnung: 1. Reindl- für die zurückliegende Zeit an ihn ausgezahlt werden .

Legat , BBefG . Art. 21 Anm. 3 ; Bezold Schuler, Wird die Vaterſchaft erſt nach längerer Zeit ,

BBej . Art . 21 Anm . 12) .

insbeſ. erſt durch Urteil feſtgeſtellt, ſo können ſich

KZ. nebſt Teuerungsz. haben , namentlich ſeit nach dieſem Verfahren ſchier unerſchwingl. Summen

den Erhöhungen , die Unterhaltsrente meiſt erreicht errechnen. Andererſeits liegt es im Intereſſe des

oder überſtiegen . Dem Erzeuger oblag daher | Beamten u . der Staatskaſſe, daß die Vaterſchaft

keine weitere Unterhaltspflich
t
, obwohl der Lebens- nicht ohne Grund anerkannt wird. Zum Ausgleich

cit

bedarf des Kindes mit dieſen Mitteln in der Regel von Härten kann daher das zuſtändige Min . im

nicht beſtritten werden konnte . Dem hat ſeit Benehmen mit dem Fin Min . die Zuſchläge für

dem 1. April 1922 das Gej. v. 5. April 1922 einen zurückliegenden Zeitraum bewilligen , wenn

(FinMB. V. 5. April 1922, StAnz. Nr. 81 ; ver- der Vater ſich verpflichtet, einen Unterhaltsbeitrag

öffentl. im CVBI. 1923 , 4 nach Erledigung der in der Höhe von mindeſten 1/4 der ſtaatl. Zuſchläge 4 .

Einſprüche auf Grund des Reichsſperrgeſekes) aus eigenen Mitteln beizuſteuern (Ziff. 8 Abſ. III

durch Aenderung des Art . 21 BBefG . geſteuert

. d . B.). Angewieſene Zuſchläge werden weiter

Darnach erhält der Beamte für ein unehel. Kind , gewährt, wenn der Vater nachweiſt, daß er das

,als deſſen Vater er feſtgeſtellt iſt, den K3 . nur , ihn treffende Viertel gezahlt hat. Dadurch iſt die

wenn er das Kind in ſeinen Hausſtand aufge Vorausſeßung in Ziff. 32 Abſ. II d. B. erfüllt,
Ah

nommen hat oder auf andere Art nachweislich da die ſtaatl. Buſchl. als Leiſtungen des Vaters al

den vollen Unterhalt des Kindes beſtreitet. Hat gelten (Ziff. 9 d . B.) .
(

Jól.

er das Kind in ſeinen Hausſtand aufgenommen, Hat ſich der Vater zu einer Unterhaltsrente

ſo werden Unterhaltsleiſtungen Dritter auf den verpflichtet, die die ſtaatl. Zuſchl. um mehr als

KZ. nebſt Teuerung: 3., örtl. Sonder3. u . in der 1/4 überſteigt, ſo iſt der Nachweis der vollen

Pſalz auf die Kinderzulage voll angerechnet. Die Erfüllung der übernommenen Unterhaltspflicht

Regelung entſprang dem Gedanken , daß die ſtaatl

. Vorausſeßung für die Anweiſung der Zuſchl.
Leiſtungen zur Beſtreitung des vollen Unterhaltes 3. Einkomme

n
des Kindes. Die Zuſchl.

des Kindes nicht ausreichen (vgl . Ziff. IC a IV für Kinder vom vollendeten 14. bis zum vollen

d . FinMB. v. 29. April 1922 ; StAnz . Nr. 101 ) . deten 21. Lebensjahr werden in der Reihenfolge

Für die Beſtimmungen , daß der Vater die Zu: Pfalzzulage, außerord . Beſagung83 . , örtl.Sonder

ſchläge höchſtens bis zum Betrage der Unterhalts: 3. , Teuerungs3., Kinder 3.gekürzt, ſoweit das

leiſtung erhält u. daß die Zuſchläge zw . Erzeuger eigene Einkommen des Kindes v. 1. Okt. 1922

u . Mutter verhältnismäßi
g

geteilt werden, wenn an 2000 M, v . 1. Jan. 1923 an 6000 M u .

beide Beamte ſind, war kein Raum mehr. ſeit 1. Febr. 1923 10 000 M monatl. überſteigt

2. Anweiſung der Zuſchläge. Entſpr. (Bif. 13 d. B.) . Die Beſchränkung der Anrech

. Ziffder Ziff. 177 b A6 . II der RBeiVorſchr. v. 21. März nung auf einkommenſteuerpf
lichtige

Einkünfte iſt

1921 i . d . F. D. VO..v. 6. Okt. 1922 (RGBI. Í mit rückwirkender Kraft wieder weggefallen (Geſ.

I782) müſſen nunmehr die Aufwendung
en des v . 25. Nov. 1921 ; GVBI. S. 551). Maßgebend

Vaters , der das unehel . Kind nicht in ſeinen iſt nicht der Tag der Auszahlung, ſondern der

Hausſtand aufgenommen hat , den K3 . nebſt Teu- Zeitraum , für den die Bezüge beſtimmt ſind.

erungsZ ., örtl . Sonder3. außerordentli
chen Be= Nachträgl. Erhöhungen des Verdienſtes vom 1 .

ſabunge . ( FinMB. v . 15. März 1923 ; Stunz. eines Monats an find bereits in dieſem Monat

Nr. 63) u. Pfalzzulage mindeſtens um 1/4 überſteigen zu berückſichtigen. Werden ſie erſt an einem

( Ziff. 8 d . B. ) , alio 125 v . H. der Zuſchl . aus: ſpäteren Tage des Monats wirkjam , ſo werden

machen. Beantragt er die Anweiſung der Zu- ſie erſt vom Anfange des nächſten Monats an

ſchläge für einen verfloſſenen Zeitraum , ſo muß mitgerechnet (Ziff. 28 d. B. ) . Bei unbeſtändigem

5
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zogen find.

oder ſchwankendem Einkommen (Stüdlohn uſw. ) | c) Die Mutter iſt Beamtin , während der

wird die Höhe des Abzugs jeweils nach der Ein- | Erzeuger kein Beamter ift: die Mutter erhält den

nahme des vorausgegangenen Monats berechnet. KZ. bis zur Höhe ihrer Aufwendungen (Ziff. 4

Nach feſten Normen bemeſſene Bezüge (Unterhalts- u . 10 d . B. ) . Hieran ändert ſich auch nichts ,.

zuſchüſſe für Staatsdienſtanwärter, Vergütungen wenn das Kind Stiefkind eines Beamten mird

nach Tarifverträgen uſw.) können nicht als uns (Ziff. 24 Nr . 4 d . B.). Erhält jedoch die Mutter

beſtändig angeſehen werden , mögen ſie ſich auch die Zuſchläge nicht in voller Höhe u. hat der Stief

in ſchneller Folge åndern . Wochenlöhne ſind durch vater das Kind in ſeinen Hausſtand aufgenommen,

Vervielfältigung mit 52 u . durch Teilung mit 12 ſo gebührt ihm der Reſt der Zuſchläge, gekürzt um

in Monatsbezüge umzurechnen ; man kann auch die Leiſtungen des Erzeugers u . anderer Unter

unter Zugrundelegung der 48 ſtündigen Arbeits - haltspflichtiger mit Ausnahme der Mutter, deren

woche den Stundenlohn feſtſtellen u . darnach den Aufwendungen ja von dem Zuſchl. bereits abge

Monatsbetrag ermitteln . Bei Entlohnung nach

Arbeitstagen pflegt das Jahr zu 312 Tagen ge- Wird das Kind von einem Beamten an

rechnet zu werden . Die Zahl der monatl. Arbeits- Kindesſtatt angenommen , ſo ſteht der bürgerl.

ſtunden wird in der Regel auf 208 angeſchlagen. rechtl. Unterhaltspflicht entſpr. der K3. dem An

Die Leiſtung von Ueberſtunden in nennenswertem nehmenden zu (Ziff. 24 Nr. 2 d. B.). Wird ihm

Umfang macht das Einkommen zu einem ſchwan : der Zuſchl. nach Ziff. 4 d. B. nur teilweiſe aus:

kenden . Einmalige Zuwendungen ſind auf den bezahlt, ſo erhält die Mutter den Reſt bis zur

Zeitraum zu verteilen , für den ſie beſtimmt ſind, Höhe ihrer Aufwendungen . Einen weiteren Reſt

ſoferne ſie ſich überhaupt als Einkommen dar- kann gegebenenfalls der Stiefvater erhalten .

ſtellen . Sachbezüge i. Ziff. 19 A. III 0. B. d ) Šind Erzeuger u. Mutter Beamte,

Seit dem 1. April 1922 zählen Waiſenbezüge aus ſo iſt erſterer unterhaltspflichtig (8 1709 46. I

einem öffentl.-rechtl. Dienſtverhältniſſe nicht mehr BGB.) u . zuſchlagsberechtigt (Ziff. 24 Nr. 3 d. B.)

zum Einkommen des Kindes (Abſchn. I A Ab . VI Erhält er den Zuſchl. nicht oder bei Aufnahme

ð. Fin MinB. v . 29. April 1922 , StAnz. Nr. 101 ; des Kindes in ſeinen Hausſtand nur teilweiſe , ſo

Ziff. 19 A6 . IV d. B.) . ſteht der Zuſdl. oder der Reſtbetrag der Mutter

4. Zuſammentreffen mehrerer Bes zu, ſoweit fie Aufwendungen machte ( Ziff. 4 u .
rechtigter. Der K3. wird für dasſelbe Kind 10 d . B.) .

in dem gleichen Monat höchſtens einmal gewährt Kieran ändert ſich auch nichts , wenn das Kind

( Ziff. 22 d. B.) . Für das Zuſammentreffen durch Verehelichung der Mutter mit einem Be

mehrerer zuſchlag berechtigter Perſonen gelten amten deffen Stiefkind wird ( Ziff. 24 Nr. 3 u . 4

folgende Grundſäße : d. B.). Hat der Stiefvater das Kind in ſeinen

a) Das eigene Restdes Kindes auf die Hausſtand aufgenommen, ſo erhält der Erzeuger

Zuſchl. (Art. 4 Abſ. I Saß 2 PenſErgG . ) geht die Zuſchl. entw . in voller Höhe oder gar nicht .

allen anderen Anſprüchen vor. Es kann für un- Stehen lekterenfalls der Mutter wegen der ge

ehel. Kinder nurin Betracht kommen, wenn ſie ringen Höhe ihrer Aufwendungen die Zuſchl. nur

von einer verſtorbenen Beamtin ſtammen (Art. 206 teilweiſe zu, ſo erhält der Stiefvater bis zum Er

d. BeamtenG . i . d . F. d. Art. 53 d. AG .v . 2. Nov. ſaße ſeiner Ausgaben den Reſt. Ein nochmaliger

1912 zur RVerſO .; GVBI. 1135) . Abzugder Aufwendungen der Mutter nach Ziff. 1

b ) 3ft der Erzeuger Beamter, während Abſ. III d . B. findet nicht ſtatt .
die Mutter weder Beamtin noch Beamtenmitwe iſt, Nimmt ein Beamter das Kind an Kindesſtatt

ſo liegt zunächſt fein Fall der Doppelberechtigung an ſo wird ihm der Zuſchl. bis zur Dedung

Heiratet ſie einen Beamten, der das Stief- ſeiner Auſwendungen gewährt (Biff. 4 u . 24 Nr. 2

find in den eigenen Hausſtand aufnimmt, ſo erhält d. B.) . Sollten dieſe den Betrag der Zuſchl. nicht

trozdem der Erzeuger unter den allgem . Voraus. erreichen , ſo kann der Erzeuger, der das Kind in

lekungen den AB. ( Ziffer 24 Nr. 3 des B. ) . ſeinen Hausſtand aufgenommen hat, den Reſt bis

Sind dieſe nicht erfüllt, ſo wird dem Stiefvater , zur Höhe ſeiner Auslagen beanſpruchen . Trägt

der das Kind in ſeinen Hausſtand aufgenommen die Mutter ſtatt des Erzeugers oder neben ihm

hat, der Zuſchl. abzüglich des Wertes der Unter- zu den Koſten des Unterhaltes bei , ſo ſteht ihr

haltsleiſtung des Erzeugers oder anderer Unter: der Reſt der Zuſchl. bis zum Erſake ihrer Aus

haltspflichtiger gezahlt ( Ziff. 1 Abſ. III d . B. ) . gaben zu .

Wird das Kind von einem Beamten an Kindes: Entzieht ſich der Annehmende ſeiner Unter:

ſtatt angenommen , ſo geht nach herrſchender Anſ. haltspflicht vollkommen u . beſtreitet deshalb der

die Unterhaltspflicht des Annehmenden der des Erzeuger den vollen Unterhalt des Kindes, ſo er

Erzeugers vor (8 1766 BGB.). Er erhält den hält er unverkürzt die Zuſchl. Hat er , ohne für

AZ. bis zur Höhe ſeiner Aufwendungen ( Ziff. 24 den vollen Unterhalt auſzukommen, das Kind in

Nr. 10 d. B.). Der Reſt ſteht dem Erzeuger zur ſeinen Hausſtand aufgenommen , ſo erhält er die

Dedung ſeiner Aufwendungen zu , wenn er das Zuſchl . , jedoch gekürzt um die Höhe der Aufwen

Kind in ſeinen Hausſtand aufgenommen hat . dungen anderer Unterhaltspflichtiger z . B. der
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Mutter. Dieſe erhält dann den Reſt der Zuſchl. , privater Initiative bereits Ende des vor . Jahrh .

bis zur Höhe ihrer Aufwendungen. die erſten Jugendgerichte entſtanden (zunächſt in

Trägt der Annehmende zum Unterhalte des Chicago). Bald darauf wurden auch in Eng:

Kindes nicht bei u . ſorgt auch der Erzeuger weder land IG . geſchaffen ; die in verſchieden Geſeken zer

durch Aufnahme in denHausſtand noch durch Ge- ſtreuten Beſt. über die Behandlung der ſtraffål:

währung des vollen Unterhalts für das Kind, jo ligen , gefährdeten u . verwahrloſten Jugend wurden

ſtehen die Zuſchl. der Mutter bis zum Betrage dann im Children Act von 1908 zuſammenge

ihrer Unterhaltsleiſtungen zu . faßt. Es folgten Dänemark ( 1905), Belgien u .

5. Anwendungsgebiet. Die Vorſchr.über Frankreich (1912), Ungarn (1913). Spanien

die KZ. der Staatsbeamten gelten ſinngemäß für ( 1918) , Deſterreich (1919) u . die Niederlande
folgende Perſonengruppen : ( 1921). In Deutſchland fehlte es bisher an einer

die Beamten im Ruheſtand u . Beamten einheitl . reichsgeſell. Regelung -- mit Ausnahme der

hinterbliebenen ( Ziff. 37 d . B.) ; SS 55-57 StG . Dafür haben die Einzelſtaaten

die nichtetatmäßigen Beamten (Ziff. 19 d. im Verwaltungsweg VD.-en erlaſſen , die ſich in

Bet . v . 11. März 1921 , GVBI. 73 ); pielen Beſt. mit dem neuen 366. decen ; f . für

die im ſtaatl. Vorbereitungsdienſte ſtehen : Preußen die VO. v . 1. Juli 1908 u . v. 22. Sept.

den Perſonen als Empfänger von Unterhalts: 1909 (IMBI. 355) , für Bayern die Bet. , das

zuſchüſſen (Biff. 30 d . Bek. v . 14. Febr. 1922 , Strafverf. gegen I. betr., v . 22. Juli 1908 u . v .

GVBI. 160) ; 8. Juli 1910 (3MBI. 1908, 161 ; 1910 , 650 ). )

die ſtändigen Hilfsaufſeher bei den Straf- Schon 1909 wurden dem Reichstag Ent:

anſtalten u . Gerichtsgefängniſſen (IME. v . würfe eines Gef . betr. Aenderung des GVG. u .

22. Dez. 1920 Nr. 76 382 u. V. 1. Mai 1922 einer neuen SIPO . vorgelegt , die Beſt. über das

Nr. 21261 ) ; Verf . gegen I. enthielten . Dieſe Vorlagen ſchei

die auf Tarifvertrag bei der bayer . Staats- terten ebenſo wie der im Nov. 1912 vorgelegte

verwaltung angeſtellten Perſonen (§ 15 Ziff. 6 Entw. eines beſ. Geſ . über das Verf. gegen I. Die

des TeilTarVertr. i.d . F. d . FinMB.V.24.April | durch den Krieg unterbrochenen Arbeiten wurden

1922, StAnz. Nr . 95); nach ſeiner Beendigung mit erhöhtem Eifer wieder

Die Arbeiter bei der bayer. Staatsverwal: aufgenommen hatte doch die erſchreckende Zu:

tung (§ 9 Abſ. 6 des TarVertr. v . 20. Febr. nahme der Kriminalität der I. die allgem . Auf

1922 i . d . F. d . Ziff. 3 d . Bef . d . 12. April mertjamkeit auf dieſes Gebiet gelenkt. Am 14 .

1922 , StAnz. Nr. 87). Zu dieſen gehören je- | Febr. 1920 ging dem Reichsrat u. nach deſſen

doch namentlich nicht die Staatsbau- u . Staats: Zuſtimmung am 24. Okt. 1922 dem Reichstag

forſtarbeiter u . die Arbeiter in den ſtaatl. Berg , ein neuer Entw . eines 366. zu, der vom Reichs:

Hütten- u . Salzwerken . tag mit einigen Aenderungen am 16. Febr. 1923

Die Gemeinden u . öffentl.-rechtl. Körper- angenommen wurde.

ſchaften werden für ihre Beamten die Beſtim- Das Geſ . hat 51 Paragraphen u . zerfält in

mungen des ſtaatl. Beſoldungsrechts meiſt über- drei Abſchnitte : Der erſte enthält materielles, der

nommen haben . zweite prozeſſuales Recht, der dritte Uebergangs

Für die Reichsbeamten ſind die einſchlägigen , vorſchr. u . Gefeßesänderungen. .

allerdings nicht erſchöpfenden Vorſchr. in dem

III . Abſchn. der RBeſVorſchr. v. 21. März 1921 i .
I.

d . F. d. VD. v. 6. Oft. 1922 (ROBI. I , 782) ent- Unter J. verſteht das Geſek Perſonen vom

halten . vollendeten 14. bis zum vollendeten 18. Lebens

jahr . Die Heraufſeßung des Beginns der Straf

mündigkeit von 12 auf 14 Jahre (§ 2) iſt zu

begrüßen u . entſpricht einer allgem . erhobenen For:

Das Jugendgerichtsgeſek . ) derung "); das noch nicht der Schule entwachſene

Bon Staatsanwalt Dr. Richard Meierer in München . Kind gehört nicht vor den Strafrichter, ſondern

nötigenfalls vor den Vorm R Maß

Am 16. Febr. 1923hat der Reichstag dag nahmen nach 'ssº 16311, 1666 BGB."(insbe
ſeit langem vorbereitete u . erwartete JOG. er- Schußaufſicht) oder FürſorgeErz . anordnen . Eine

laſſen , das am 27. Febr . 1923 im RGBI. (I dem § 55 Saß 2 u . 3 StOB. entſpr . Vorſchr.

135 ff.) verfündet wurde. Damit iſt endlich auch wurde ins JGG. nicht aufgenommen, weil ſie

Deutſchland in die Reihe der Staaten eingetreten ,

die das Strafrecht u. das Strafverf. gegen 3 .
2) Eine gute Ileberſicht des bisher in Bayern

geltenden Rechtszuſtands unter beſ. Berüdſichtig . der

einer beſ. geſeßl. Regelung unterwerfen. Voran Jugendgerichtshilfe gibt Rupprecht, Handbuch d . Ju

gingen die Ver. Staaten v . Amerika , wo dank gendfürſorgepraris in Bayern, 1914 .

3) Der überſpannte Vorſchlag Klumbers u.
1 ) Abkürzungen : 1. , 3. = jugendlich, Jugendliche ; Gen. am 5. deutſchen Jugendgerichtstag 1920 auf

30. = Jugendgericht; 306 .JOG Jugendgerichtegeſe ; Heraufſeßung der Strafmündigkeit auf das 18. Lebens

ErzM . = Erziehungsmaßregeln. jahr fand zum Glüc teine Annahme.
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entbehrlich iſt; durch Art. 35 EGBGB . find ja eine ſtraſb. Teilnahme an der Tat des – ab:

die landesgeſel. Vorſchr. über ZwangsErz. auf- ſolut oder relativfolut oder relativ – Strafunmündigen nicht mög=

recht erhalten — 1. für Bayern das FürſErz6 .· lich ſei , ſondern gibt den Grundſaß der ſog. At

v. 21. Aug. 1914 i . d . F. der Bef. v . 21. Juli zeſſorietät der Teilnahme überhaupt auf . Um aber

1915 – u. nach dem Inkrafttr. des RG. für alle Zweifel auszuſchließen , beſtimmt § 4 366.

Jugendwohlfahrt v.9. Juli 1922 (alſo ab 1. April ausdrücklich, daß die Strafbarkeit des Anſtifters

1924) wird ſich die FürſErz. nach dieſem Geſ . u . Gehilfen, des Begünſtiger u . Hehlers durch die

regeln. In engem Zuſammenhang mit § 2 Vorſdr. der SS 2 , 3 nicht berührt wird; es kommt

IGG. fteht § 451 : er verleiht jenem gewiſſer alſo auch nicht darauf an, ob dieſe Perſonen ge

maßen rückwirkende kraft . Gegen Perſonen , die wußt haben , daß der 3. , an deſſen Tat fie teil

ž. 3. der Tat noch nicht 14 Jahre alt waren , genommen haben, ſtrafunmündig oder nicht zu

dürfen Strafen nicht vollſtreckt werden , auch wenn rechnungsfähig geweſen iſt.rechnungsfähig geweſen iſt. - Die Prüfung der

ſie z. 3. des Inkrafttr. des 366. bereits rechts: Frage, ob das Unterſcheidungsvermögen z . 3. der

kräftig erkannt worden ſind. 3a ſogar eine Ver : Tat vorgelegen hat , iſt in erſter Linie Sache des

urteilung, die ein 3. für eine vor Vollendung Staatsanwalts ; er hat das Verf. einzuſtellen , wenn.

des 14. Lebensjahrs begangene Straftat erlitten er die Frage verneint, darf dies aber nur mit

hat u . die beim Inkrafttr. des IGG . bereits vod - Zuſtimmung des Jugendrichters tun u . ſoll voru

ſtredt war, muß im Strafregiſter getilgt werden her das Jugendamt hören (§ 32 ' ) .

mit der Folge , daß ſie zur Begründung des Rück- Die wichtigſte Neuerung, den „Kern“ des

falls nicht mehr herangezogen werden kann . -- Geſ. , enthalten die $$ 5 u . 6. ,, Der Staat darf.

Die SS 2 u. 45 ' ſind bereits mit der Verfün- ſich Jugendl. gegenüber nicht damit begnügen,

dung des Geſ. --- 0. i . am 27. Febr . 1922 – ind einen Verſtoß gegen die Strafgeſ . mit Strafe zu

Kraft getreten . Hiezu ſind zwei Bef . des bayer . belegen, er muß vielmehr in 1. Reihe Vorſorge

Staatsmin . d . Juſtiz v . 3. Febr . u . 2. März 1923 dafür treffen , daß aus dieſem Anlaß geprüft wird ,

ergangen (STA . Nr. 29 u . 51), wonach Unter- ob erzieheriſche Eingriffe geboten ſind. Nur wenn

ſuchungs- u . Strafgefangene , die 3. 3. der Tat dies geſchieht, wird Sicherheit geſchaffen, daß in

noch nicht 14 Jahre alt waren , ſofort aus der Fällen, in denen ſich in der Verfehlung des 3.

Baft zu entlaſſen u . nötigenfalls anderweit geeig- ein Mangel ſeiner bisherigen Erziehung kundgibt,

net unterzubringen ſind ; etwa erforderl . ErzM. dieſer Mangel gehoben u . der 3. nach Möglich:

ſind unverzüglich nach der Entlaſſung anzuwenden .4) keit auf den rechten Weg gebracht wird ; anderer

$ 3 behandelt die Zurechnungsfähigkeit ſeits iſt zu berüdjichtigen, daß die Strafe niemals

des I. Er erſeßt den bisherigen § 50 SIOB., der i Selbſtzweck ſein darf. Rann der Erfolg , der mit

die ſtrafrechtl . Verantwortlichkeit des J. allein auf der Strafe erſtrebt wird , auf andere Weiſe erreicht

das ſog . Unterſcheidungsvermögen, auf „ die zur werden , ſo läßt es ſich nicht rechtfertigen , von,

Erkenntnis der Straſbarkeit der Handlung erf r- dem für die Entwicklung des I. erjahrungsgemäß

derliche Einſicht " abſtellt. Dieſe Regelung ent- bef. gefährl . Mittel der Straße Gebrauch zu machen “

ftanden in einer Zeit , die an Hypertrophie des ( Begr . ) . Das Gericht hat deshalb , wenn ein I.

Intellekts litt – überſah den fehr häufigen Fall, eine ſtrafb . Handl . begangen hat , zu prüfen , ob,

daß ein I. zwar das Ungeſeki. ſeiner Tat ſehr Erziehungsmaßregeln erforderlich ſind. Hält

wohl begreiſt, aber troßdem dem Anreiz zur Tat es ſolche für ausreichend, jo hat es von Strafe

nicht widerſtehen kann. Das IOG. hat deshalb abzuſehen. Eine Beſtrafung des 3. kommt alſo

im Anſchluß an einen öſterr. Entwurf u . an den nur in Betracht, wenn das Gericht neben einer

Entw . unſeres StGB . v . 1919 ($ 130) beſtimmt , ErzM . noch eine Strafe für erforderlich erachtet,

daß ein 3. nicht ſtrafbar iſt, wenn er z . 3. der oder wenn es keine GrzM. wohl aber Strafe für

Tat nach ſeiner geiſtigen u . ſittl. Entwidlung geboten hält. Auch bei Freiſprechung des I. nach § 3

unfähig war, das Ungeſeßl. der Tat einzuſehen iſt die Frage der ErzM. zu prüfen .“) Das IG .

oder ſeinen Willen dieſer Einſicht gemäß zu be- kann im Urteil entw . ſelbſt die ErzM. anordnen ")

ſtimmen .

Während die Rechtſpr. ſowohl in der abſo : 9) Bei Freiſprechung aus anderen ſubj. Gründen

luten als auch in der relativen Strafunmündig
(S $ 51-54 StOB.) fann das JG . nach dem flaren

Wortlaut des Gel . ( 8 5 III ) ErzM . nicht anordnen. Es

teit nur einen perſönl . Strafausſchließungsgrund fann daher zu Mißverſtändniſſen führen, wenn die

erblicte " ) , herrſchte in der Wiſſenſchaft ( Frank, Begr. zu SS 5, 6 Abſ. Il ſagt : „ Stellt das Ger . feſt,

Liſzt , Meyer u . a . ) die Anſicht vor , daß hier ein daß ein 3. den obj. Tatbeſtand einer ſtrafb. Handlung

Schuldausſchließungsgrund vorliege. Der Entw .
verwirklicht hat, ſo hat es vor allem zu prüfen , ob

zum StGB. (0. 1919) ſchließt ſich zwar der leg: ſtrafrechtl. Sinn verantwortlich iſt, kommtes fürdieſe
ErzM . erforderlich ſind . Darauf, ob der Täter im

teren Auffaſſung an , zieht aber daraus nicht auch Prüfung nicht an . “

die von der Wiſſenſchaft gezogene Folgerung, daß ' ? ) Während die Begr. dies als die Regel betrachtet,

haben gerade die mit Jugendfürſorge u. Erzehung

“) Aehnl. beſtimmt f. Preußen die Alg. Verf. v . befaßten Streiſe, insbeſ. der 5. deutſche Jugendger .

7. Febr. 1923 (JMBI. 96 ). tag (1920 ), den Gedanken, daß der Strafr. auf ErzM .

6) So ſtändig das RO (3. B. 50, 200 , 53, 86 , 143 ). erfennen könne, heftig bekämpft : Die „ Verurteilung
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oder ſich auf den Ausſpruch beſchränken , daß ! jäße für die Strafbemeſſung, die ſich im

ErzM . erforderlich ſind, ihre Auswahl u . An- weſentl. mit den Beſt. des § 57 StGB. decken.

ordnung aber dem VormR. überlaſſen ( der in Neu iſt die Beſeitigung der Strafe des Verweiſes

der Regel auch der Jugendk. ſein wird ). Dem (ſie iſt im Strafregiſter zu tilgen [ S 46 ) ; dafür

lekteren Weg dürfte im allgem . der Vorzug beſteht jeßt die Verwarnung als ErzD.) , der

zu geben ſein ; in der Hauptverh . läßt fich oft Ausſchluß der Ueberweiſung an die Landespol.

noch nicht überſehen , welche ErzM.die geeigneten Behörde das Arbeitshaus eignet ſich nicht

ſind; das 36. bei dein Schöffen mitwirken , für I. -, 11. eine Herabſeßung der Strafrahmen :

die den I. in der Hauptverh . wohl zum erſtena) ſtatt auf Todesſtr. oder lebensl . Zuchthaus iſt

u . Yeşten Mal in ihrem Leben erblicken u . die auf Gef. von 1-10 Jahren , ſtatt auf lebensl .

den JugendR. auch überſtiminen können – wird Feſtungshaft auf F.-Haft von 1–10 Jahren zu

in der Auswahl leicht fehlgreifen . Oft erweiſt ſich erkennen (bisher 3—15 Jahre Gef. , oder F.-Haft) ;

die im Urteil beſtimmte ErzM. bald darauf als b) das Mindeſtmaß der an die Stelle zeitiger

undurchführbar oder als unzweckmäßig, vielleicht Zuchthausſtrafe tretenden Gefängnisſtrafe iſt 1 Tag

ſogar als erziehungswidrig u . ſchädlich. Eine (bisher ein 1 Jahr*) . Dem Ermeſſen des Richters iſt

Abänderung der im Urteil beſtimmten ErzM. weiteſter Spielraum gegeben ; er kann beiVergehen

aber ſieht das Gefeß nicht vor ! An dieſe Unzu- u . Uebertretungen in bef. leichten Fällen ſogar vonAl

träglichkeiten werden vermieden , wenn das Urteil Strafe ganz abſehen . Auch für I. gilt das

ſich auf keine beſtimmte ErzM. feſtlegt, ſondern ſog . GeldStro . d . 21. Dez. 1921 (RGBI. 1604),

ihre Auswahl dem VormR. überläßt, der ſich wonach bei Vergehen , für die Geldſtr. überhaupt

vorher unit den Eltern u . anderen Perſonen bes nicht oder nur neben Freiheitsſtr. zuläſſig iſt, ſtatt

ſprechen kann , Ruhe zur Ueberlegung hat u . vor der Freiheitsſtr. auf Geldſtr. bis 150 000 M zu

allem auch ſpäter erforderlichenfalls eine andere , erkennen iſt , wenn an ſich eine Freiheitsſtr. von

geeignetere ErzM . anordnen kann . Die Fragen, weniger als 3 Mt. verwirkt iſt u . der Strafzweck

ob ErzM . erforderlich u . ausreichend ſind , ob das auch durch Geldſtr. erreicht werden lann , u . wonach

Ger. ſelbſt die ErzM . anordnet oder ihre Aus- das Gericht Stundung der Zahlung u . Teilzah:

wahl dem Vorm Ger. überlaſſen will, entſcheiden lungen bewilligen kann. Beſ.bei den im Erwerbs

ſich nach der abſoluten Stimmenmehrheit, weil es leben ſtehenden I. wird die Geldſtr. eine ſehr

ſich hier nicht um einen Beſtandteil der Schuld- brauchbare Strafart darſtellen .

frage handelt . Entſchließt ſich das Ger. die ErzM. Von großer Bedeutung iſt die geſeķi. Ein:

ſelbſt auszuwählen , und bilden ſich über die Art führung der bedingten Strafausfeßung

der zu treffenden Maßnahme mehr als 2 Mei= l in den SS 10-15. Die Beſt. decken ſich in der

nungen, ſo findet § 198 " GVG . entſprechende Hauptſache mit derim Entw .3.SIGB. (S$ 63—68)

Anwendung (Begründung) . Die zuläſſigen vorgeſehenen Regelung , ſowie mit den ſeit Jahren

ErzM . zählt $ 7 erſchöpfend auf: Verwarnung, in den einzelnen deutſchen Ländern beſtehenden: ,

Ueberweiſung in die Zucht der Erziehungs : VO. - en (für Bayern vgl . bef. die Bet. , Das Strafverf.

Bereditigten oder der Schule, Auferlegung beſ. gegen jugendl. Beſchuld. u . deren bed . Begnadig .

Verpflichtungen ( beſ . der Verpflichtung zum Er- betr. v . 7. April 1911 [IMBI. 101 ] geändert

ſak oder zur Wiedergutmachung des Schadens, durch die Bek. gleichen Betr. v . 28. Sept. 1922

Eintritt in eine Arbeitsſtelle), Interbringung, ( GVBI. 624) , ferner die Bet. über Begnad . uſw.

Schußaufſicht u . FürſErz.; körperl. Züchtigung iſt v . 5. März 1922 IMBI. 67, SS 13—40). Nach

alſo nicht zuläſſig. Der Reichsregierung wurde dieſen landesrechtl. VD. -en iſt indes die bed. Straf

die Befugnis gegeben, mit Zuſtimmung des Reichs- ausſezung Ausfluß des Gnadenrechts. Dieſes wurde

rats auch andere ErzM . für zuläſſig zu erklären . allerdings von ſeinemallerdings von ſeinem verfaſſung8mäßigen In

Die Vorausſekungen, die Ausführung u . Auf- haber vielfach anderen Stellen insbeſ. auch den

hebung , ſowie das Erlöſchen der Schußaufſicht Berichten übertragen ( o in Bay. durch die Bet.

u . der Für Erz. beſtimmen ſich nach dem Jugend- v . 11. Juli 1919, JMBI. 239). Aber auch als

wohlfahrtsgeſek ( = JWG .) v . 9. Juli 1922; delegiertes Recht bleibt es Ausübung des Gnaden:

bis zu deſſen Infrafttr. ( 1. April 1924 ) wird die rechts, bleibt das delegierte Gericht ſtreng an die An

FürjErz. nach den Gej . des Landes ausgeführt, weiſungen des Inhabers des Gnadenrechts ge

dem das IG. angehört ($ 51 "), in Bayern alſo bunden ; das Verf. bleibt Verwaltungsverfahren.

nach dem FürfErzG. v. 21. Aug. 1914/21. Juli Im IGG. wird nun die bed . Strafausſegung

1915. Das Gericht kann auch ſchon vor dem

Urteil vorl . Anordnungen über die Erz . u . Unter.
8) Hiezu erließ d . bayer.SIM .d . Juſtiz am 13. April

1923 eine Ber. (StA . Nr. 87) , wonach die Staatsan

bringung treffen (S 8) . — S 9 enthält die Grund:
wälte u . Amtsanw . ſchon jekt gegen J. Freiheitsſtrafe

von mehr als 10 Jahren u . Ueberweiſung an die

zur Erziehung “ würde dazu führen, die Erz . als Strafe Landespol.-Beh. nicht mehr zu beantragen haben u.

anzuſehen , u . die Jugendl. würden dann ſagen, ſie wonach ſie ferner bei den bisher erfolgten u . bis zum

haben Erz. gefriegt, vgl. Seifert , DRZ. 1920 Inkrafttr. des JØG. erfolgenden Verurteilungen J.

(S. 232 ), v . Staff u . Elja v . Liſzt , DStrRZ . 1920 Begnadigungen anzuregen haben, falls hiezu wegen

(S. 368, 369). der Milderungen des JOG. Anlaß beſteht.

III
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dem erkennenden Gericht als geſeßmäßig ausge- zu laſſen u . die Entſcheidung über die Ausſekung

ſtaltete, richterl. Befugnis übertragen, die Ent: im Urteil vorzubehalten . *)

ſcheidungen ergehen unter dem Schuß richterl. $ 16 regelt den Strafvollzug für F.

Unabhängigkeit u . ſind im Verwaltungswege nicht Auch hier wird der ErzGedanke bef. betont: 3 .F.

mehr nachprüfbar. ) Die wichtigſten Beſt. des FGG. | ſind von erwachſenen Gefangenen vollſtändig ge

find folgende : Das Gericht kann die Vollſtreckung trennt zu halten , Freiheitsſtr . von 1 Mi. u . mehr

einer Freiheitsſtr . im Urteil ') ausſeßen , damit follen in beſ. ausſchl. für J. beſtimmten AnF.

der Verurteilte ſich durch gute Führung während ſtalten oder Abteilungen von Anſtalten vollſtreckt

einer auf 2-5 Jahre zu bemeffenden Probezeit werden. Das Weitere beſtimmt die Reichsregierung ..

Straſerlaß verdienen tann ; die Entſcheidung über Die Durchführung dieſer Beſt . wird freilich vors

die Ausſeßung fann auch in den Urteilsgründen läufig u . teilweiſe an unſerer traurigen Finanz

vorbehalten werden ; die Vollſtređung der Strafe lage ſcheitern. (Schluß folgt . )

kann endlich auch nach Erlaß des Urteils nach

träglich ausgefeßt werden . Für die Dauer der

Probezeit können dem Verurteilten , u. zw . auch Softenpunkt in Privatklageentſcheidungen
über das 21. Lebensjahr hinaus , bef . Pflichten

erſter Fuſtanz.
auferlegt werden ; die Begr . nennt: Enthaltſam

keit von geiſtigen Getränken (Rontrolle ?) , An
Von Amtsrichter Dr. Haus Kuör in München.

ſchluß an einen Mäßigkeitsverein , Anzeige von
(Schluß.)

Aufenthaltsveränderungen , Nachweis einer feſten
C. Klagenverbindung. Klagenverbindung

Beſchäftigung, Erſaß des angerichteten Schadens —

erzieheriſch dürften bej. die beiden lektgenannten PrRIVerf
. verbunden werden (88°4, 236 SUPO.),

liegt nicht nur vor, wenn zwei getrennt laufende

Verpflichtungen wirken. Wird der Verurteilte, für
ſondern auch, wenn in einer Klage eine Perſon

den eine Bem Friſt läuft , von neuem zu Strafe

verurteilt, ſo macht die erneute Verurteilung die ſchuldigt wird, oder wenn die Anklagen mehrerer
mehrerer ſachlich zuſammentreffender Vergehen be

frühere Áusſeßung nicht ohne weiteres hinfällig; Ri. oder gegen mehrere Betr. in einer kl. ver
Kl

das neue Geriõht šeſtimmt vielmehr, ob die frühere einigt ſind ($ 3 SIPO.; S.12,393, Löwe Vor

Strafe vollſtreckt werden oder ausgeſeßt bleiben
bem. 34 zu Buch II Abſchn. I) .

Tou ; es kann die neue Strafe auch dann aus:

ſegen, wenn der Verurteilte, als er dieneueTat gilt dasunter B Aufgeführte. Zu bemerkeniſt nur:
I. Ein Kläger, ein Bekl. , mehrere Taten. Hier

beging, nicht mehr i . war. Auch eine Erſak:
1. Wird wegen der einen Tat verurteilt wegen

freiheitsſtr. kann ausgelegt werden , nicht aber
einer anderen freigeſprochen , ſo gilt nicht § 503

die Geldſtr. ſelbſt."). Hat fich der Verurteilte Abſ. 2 , ſondern die K. des Verf. u. notwendigen

während der Probezeit — in der ihn der Jugend R.- in der ihn der Jugendh . Ausl. desAngekl. ſind, ſoweit Freiſprechung er:

4. das Jugendamt dauernd im Auge behalten folgt iſt, dem Kl. , im übrigen den Angekl. zur
bewährt, ſo wird die Strafe erlaſſen, andernfalls Laſt zu legen (SS 496, 497, 498 Abſ. 1 , 503

wird ſie vollſtredt. – Ueber die erzieheriſche Be:
A6.3, 1 SIPO .; S. 12 , 389 ; Löwe 7 zu 8 503 , 1

deutung der bed. Strafausſeßung – auch für
u . 2 zu § 498 ; 1. oben B IV, 3) .

Erwachſene! – iſt hier kein Wort zu verlieren .
2. War in der Anklage u . im Eröffnungs

Freilich iſt vor ihrem alzuhäufigen Gebrauch, beſchluß jadhl. Zuſammentreffen mehrerer Straf:
auch bei erſtmaligen Verfehlungen , zu warnen ;

es entſteht ſonſt aðzuleicht die Auffaſſung: einmal | Bericht fürFortſeßungszuſammenhang,ohne wegen
taten angenommen , entſcheidet ſich aber das erk .

ift teinmal. Bedentlich iſt auch in vielen Fällen aller in fachl. Zuſammenhang angekl. "einzelnen

die Verkündung der Strafausſeßung im Urteil; Tätigkeitsakte zu verurteilen , dann iſt teilweiſe

auf dieſe Weiſe macht die Verurteilung oft gar freizuſprechen (Löwe 7 zu $ 259 u . die dort auf:

keinen Eindruď auf den I. Richtiger iſt es, ihn gef. Rechtſpr., ferner Bay3R . 7, 368, 393) .

einige Zeit unter dem Druck der Verurteilung iEntſcheidung erfolgt wie bei Ziff
. 1.

3. Verurteilt das Gericht teilweiſe u . ſpricht
9) Vgl. şartung , DNZ. 1921 S. 251 u . Das

Mecht 1923 S. 35. teilweiſe frei , ſo hat es nicht zu ermitteln , ob

19) Der 5. Jugendgerichtstag in Jena (1920 ) u . u . welche beſ. R. auf die Verhandlung der Taten

eine vom Ausſchuß f . 26. u. Jo.hilfen der D. Zen- erwachſen ſind , die mit Freiſprechung endeten ; es

trale für Jugendfürj. einberufene Sachverſtänd.- stons
find vielmehr in jedem Falle mit einer allgemeinen

ferenz (Nov. 1922) forderten, daß eine Probezeit in
jedem Abſchnitt des Berfahrens, alſoauch vor Erlaß Formel die beſ. Koſten, ſoweit freigeſprochen wurde,

des Urteils angeordnet werden könne ( = Strafver- dem Kl. aufzuerlegen. Es iſt Sache des K Feſt
folgungsaufichub ).

feßungaVerf. nach § 496 Abſ. 2 feſtzuſtellen, ob
11) Dagegen wendet ſich Detter , Das Recht 1920

u . welche R. auf die Freiſprechung entſtanden ſind
S. 1771f.: Bed . Verurteilung könne wohl zur Geldſtr . ,
aber nicht lediglich zur Erſapſtr. in Betracht fommen. (Löwe 3 zu § 498 ; S. 12 , 391).

Die Müđſicht auf den Inſolventen dürfe nicht dazu

führen , die Solvenz zu beſtrafen : dort bed . Straf- 12 ) Bgl . Seifert , DN 3. 1920, 234 u. DStR 3 .

wegfall, hier unbed . Strafvollzug . 1921 , 350 .

-

I



114 Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1923. Nr . 9 u . 10.

. .

1

**

II. Mehrere Rl . u . ein Bell . , oder ein kl. Klage erhoben ( 3. B. A, B und C oder der Ehes

u . mehrere Bekl. , oder mehrere Rl. u . mehrere mann 4. ſeine Frau, für die er mitklagt, ſind

Bekl . Dazu gehören insbeſ. die Fälle, daß der mit dem Ausdruck „ Bande " beleidigt worden) ,

Verleşte u. der ſelbſtändig zum Strafantrag Be- ergibt aber die Beweisaufnahme nur eine Straf

redtigte (89 195 , 196 , 232 Áb. 3 StGB ) neben: handlung gegen einen Teil der Kl . , ſo wird zwarNI,

einander klagen , u . der Fall, daß der Mann als verurteilt , ohnedaß gleichzeitig auch freigeſprochen

ſelbſtverleßt u . für die gleichfalls verleşte Frau flagt . werden dürfte ( Löwe 7 zu § 259 u. Verweiſungen ),u

1. Hier gilt der allgem . Grundia : Die Ver- eine unbeſchränkte RBelaſtung des Bekl . iſt aber

bindung der Straftl. beſeitigt die Selbſtändigkeit unzuläſſig. Eine Anwendung des § 503 Abſ. 2

der einzelnen Strafſachen nicht (Löwe Vorbem. 42 iſt nicht möglich ; denn den Anträgen des einen

zu Buch II Abſchn. I ) . Die Verbindung iſt etwas Teiles der Kl. auf Beſtrafung iſt gar nicht, den

Zufälliges u . ſoll deshalb , ſoweit tunlich, ohne Anträgen des anderen Teiles der Kl. völlig ent

Einfluß auf die ATrPflicht bleiben (Hahn , Mat. I , ſprochen worden ; von feinem Kl . tann geſagt

295) . Troß Verbindung der Straftl. iſt jede werden , daß ſeinen Anträgen nur 2. I. RechnungT.

Klage bezüglich des iPunktes geſondert zu be- getragen worden ſei .

handeln (S. 3, 345 ; 4 , 420) . Es gilt alſo alles Nach § 497 treffen die Gerichts K.den Ver

zu B Geſagte (unter den gegebenen Vorausſeßungen urteilten. Das Gericht darf ihn auch nicht von

auch alles zu C , I Gejagte) auch in den Fåčen einem Teil der Gerichtsk . entbinden deshalb ,

mehrerer Bekl . oder Kläger. weil etwa geringere Ausl. entſtanden wären , wenn

Die Enticheidung lautet demnach z . B. bei der Eröffnungsbeſchluß von vornherein die Tat

Verbindung mehrerer zur Verurteilung führender richtig umgrenzt hätte, wenn es alſo von vorn

Klagen erſt in der Hauptverhandlung : Die Ges herein nur wegen ſtrafb. Handl. gegen einen Teil

richtsk. u . die notwendigen Ausl . des kl . in der der Kl. eröffnet hätte (Löwe 6 zu § 497 , 1 zu $ +98).

Sache Nr. 240 hat X zu tragen , die Gerichtsk. Bezüglich der notwendigen Ausl , der PrKl. gilt

u . notwendigen Ausl . des Kl . in der Sache Nr. 241 aber Folgendes : Wenn im $ 503 A6.1 beſtimmt

treffen den Y " . Iſt die Verbindung ſchon im wird, daß in einem Verf . auf PrRl. der Verurteilte

Eröffnungsbeſchluß vorgenommen worden , ſo lautet auch die notwendigen Ausl. des Kl. zu erſtatten

die A Formel zmedmäßig : „ Die Gerichtsk . u. die hat , ſo iſt unter dem „, Verurteilten " nicht jeder

notwendigen Ausl. des A in der Sache A gegen Angekl. zu verſtehen, gegen den überhaupt eine

B treffen den B. die GerichteR. u . notwendigen Verurteilung ausgeſprochen iſt, ſondern nur der

Ausl. des A in der Sache A gegen C treffen den auf PRl. verurteilte Angeklagte. Eine ſolche Ver

C uſw.“ Das Gericht hat ſich auch hier auf eine urteilung ſegt gegenüber 503 Abſ. 1 , § 414 ſach:

allgem . RFormel zu beſchränken u . nicht etwa ſchon lich voraus , daß ſich die Tat gegen den Kl. als

im Urteil feſtzuſtellen, ob u . welche beſ. Roſten Verlegten oder doch gegen eine ſolche Perſon richtete,

in der Richtung gegen den einen oder anderen deren Verleßung der Kl. , wie in den Fällen der

Beteiligten erwachſen ſind (DUGM St. 9 , 302 ) . SS 195 , 196, 232 46.3 StGB. , kraft eigenen

Sind mehrere Mitangell. wegen verſchiedener Rechts verfolgen darf u . verfolgt. Anders als unter

Straftaten (Gegenſat : ein u . dieſelbe Tat unten b) dieſen Vorausſeßungen kann nach § 503 Abſ. 1

verurteilt worden , ſo iſt die Formel: „ Die R. u . in der Perſon des Rl. kein Erſtattungsanſpruch

die notwendigen Auslagen des Rl . ( der Kl . ) werden gegen den verurteilten Angekl. entſtehen (RGSt.

den angefl . auferlegt “, wenn auch nicht emp: 41 , 173 ) .

fehlenswert , ſo doch nicht gerade falich. Sie wird Die Formel wird aljo etma lauten : „ Der Bell .

in Zweifel dahin ausgelegt, daß jeder Angekl. die hat die GerichteR. zu tragen , von den notwendigen

K. inſoweit zu tragen hat , als er wegen der ihm Ausl. der Kl . fallen ihm die des A, nicht aber die

zur Lait liegenden Taten zur Strafe verurteilt des B u . C zur Laſt“ . Eine ausdrückl. Ausnahme

iſt Löme 5 zu $ 499, GArch. 68 , 363 ) . Steht der K. des Bu.C iſt angezeigt, um nicht die Meinung

ein Freigeſprochener oder ſtehen mehrere Freis auſtommen zu laſſen , die Ausl. des B u. Cſeien

geſprochene je mehreren Kl . wegen verſchiedener zwar nicht ausdrücklich dem Bekl . auferlegt, ſie

Straftaten gegenüber (Gegenſaß: ein u . dieſelbe fielen ihm aber fraft Geſ. nach $ 503 461.1 zur Laſt .

Tat unten b ), ſo iſt der Ausiprich : „ Die RI. b ) Sind mehrere PrKläger oder mehrere Be

haben die St. u. die notwendigen Ausl . der bekl. jhuldigte vorhanden u. betrifft das Verf. gleichK. . :

Partei zu tragen “, zwar ungenau aber doch wohlzeitig ein u . dieſelbe Tat, ſo haften bei Freiſprechung,,

ebenfalls nidt unrichtig ; der Ausipruch dürfte Einſtellung uſw. die Kl . , bei Verurteilung die Ver

dahin ausgelegt werden , daß jeder Ri . die K. in : urteilten als Geſamtichuldner. Dieſer Sabbeſchränkt

ſoweit zu tragen hat, als die Freiſprechung ſich äußerlich betrachtet den zugrunde liegenden $ 503

auf die von ihm angekl. Taten bezieht . Abſ. 4 inſoferne, als er die Geſamthaftbarkeit nur

2. Beſonderheiten gelten für folgende Fälle: annimmt bei Urteilen in bezug auf dieſelbe Tat.

a ) Haben mehrere Kl . wegen rechtlich zu : Würde ſich $ 503 Abj . 4 auf alle PrKl. be

ſammentreffender Vergehen ($ 73 SIGB.) die / ziehen, bei denen mehrere PrKläger oder mehrereS
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Angell . vorhanden ſind ( 10 DLGMSt. 7 , 387 ), gegenüber mehreren Kl. erwirkt haben. Deshalb

dann ergäben ſich Folgen , die der Gerechtigkeit u . weil die im gleichen Abf . für mehrere Bekl . u .

geradezu ins Geſicht ſchlagen würden . Wenn A mehrere Kl. angeordnete Geſamthaftung mangels

den C wegen Beleidigung verklagt u. B gegen
с ausdrückl. geſeßl. Beſt. wohl die gleichen Voraus

wegen einer bei einer anderen Gegelenheit gefallenen ſeßungen haben muß, iſt auch die Geſamthaftung

Beleidigung Anklage erhebt , in erſterer Sache Bes mehrerer PRI. nicht in allen Fällen gegeben , ſondern

weis nicht aufgenommen wird u . keine Vertretung beſchränkt auf die Falle der Aburteilung in bezug

vorhanden iſt, in lekterer Sache 10 Beugen geladen auf dieſelbe Tat. Das entſpricht auch dem oben

werden u . außerdem C durch einen Rechtsanwalt in Ziff. 1 niedergelegten Grundſaße.

verbeiſtandet wird , warum ſoll in den vom Richter Aburteilung in bezug auf diefelbe Tat liegt

in der Hauptverh. verbundenen Sachen , in denen immer vor, wenn mehrere Bekl. verhandelt werden ,

freigeſprochenwird, A mit an den R.teilhaben, die welche gegenüber einem Kl.gemeinſchaftlichnach
nur B verurſacht hat ? Oder wenn A ſelbſt gegen § 47 StGB. tätig geworden ſind , die z. B. ge

B Klage wegen Körperb. ftellt u . dieſe durchführt meinſchaftlich den Kl. beleidigt oder körperlich ver

u . A ferner wegen einer bei ganz anderer Gelegen: legt haben, eine Aburteilung in bezug auf dieſelbe

heit erfolgten Beleidigung gegen C Klage durch Tat liegt weiter immer vor, wenn ein Angell.

einen Anwalt einreichen läßt , in erſterer Sache wegen mehrerer rechtlich zuſammentreffender Ber:

keine Zeugen wegen Geſtändniſſes geladen ſind, in gehen (S 73 StGB. ) in Unterſuchung gezogen iſt,

legterer Sache zehn Zeugen geladen werden mußten , wenn er z . B. mehrere Kl. mit der gemeinſchaftl.

warum ſoll bei Verbindung der beiden Sachen B Bezeichnung „ Bande “ belegt hat , dieſelbe Tat wird

teilhaben an den R. , die nur C verſchuldet hat? immer auch dann abgeurteilt, wenn mehrere Bekl.

Schon dieſe Beiſpiele zeigen , daß § 503 Abſ. 4 gemeinſchaftlich nach § 47 StGB . mehrere recht

nicht für alle Klagenverbindungen gelten darf. lich zuſammentreffende Vergehen gegen mehrere Kl.

Die Rechtſpr. des DLG. M. konnte allenfalls begangen haben , wenn z . B. die mehreren Täter

vor der am 15. Februar 1923 in Kraft getretenen gemeinſchaftlich die mehreren Kl. als „ Bande “ be:

Neufaſſung des § 503 Abſ. 4 verfochten werden. zeichnet haben .

Damals konnte man jagen : Würde ſich 9503 Abſ. 4 Auf dieſe Fälle beſchränkt ſich jedoch der Bes

a. F. nur auf Verurteilungen in Bezug auf dieſelbe griff „ in bezug auf dieſelbe Tat“ nicht. Mitihm

Tat beziehen, dann wäre die ausdrüđi. Beſt., daß iſt nicht das Erfordernis aufgeſtellt, daß die Mit:

die Bell. als Geſamtſchuldner haften, teilweiſe, angekl. gerade im Verhältnis von Mittätern oder

nämlich bezüglich der Gerichtsausl., nur Wieder: | Teilnehmern ſtehen oder daß die mehreren Kl .

holung einer Anordnung in $ 498 A6 . 2 , ein mit durcheine Tat oder durch rechtlich zuſammentreffende

der ſorgfältigen Redaktion früherer Geſ. nicht zu | Taten verleßt ſein müſſen.Taten verlegt ſein müſſen. Das entſcheidende ift

vereinbarendes Ergebnis. Nunmehr beſchränkt aber vielmehr die Einheit des ſtrafrechtl. Vorgangs .

$ 503 A6 . 4 1. F. die Geſamthaftung mehrerer Dieſer Vorgang kann ſich aus einer Mehrheit von

Beſchuldigter auf die Ausl . des Kl . , es muß alſo Handl. zuſammenſeßen u . die Tatbeſtande ver

bezüglich der Gerichtsausl. auf § 493 Abſ. 2 | ſchiedenartiger Delitte umfaſſen. Insbeſ. genügt

zurüdgegriffen werden ; Beſt. der StPO. , die bei mehreren Angekl. jede Mitwirkung bei dem

nebeneinander das gleiche anordnen, ſind alſo nicht Vorgange in der gleichen Richtung, während die

mehr vorhanden . Begehung einer Tat gelegentlich der Begehung einer

Mit Löwe (10 zu § 503) iſt in entſpr. An- anderen nicht unter den Begriff „ dieſelbe Tat “ fällt

wendung des § 498 Abſ. 2 anzunehmen, daß die (Löwe 10 zu § 503 ; 5 zu § 498 ; 12 a zu § 56).

in § 503 Abſ. 4 angeordnete Geſamthaftung fich So liegt „dieſelbe Tat “ nicht vor, wenn am gleichen

bezieht zunächſt auf Verurteilungen nur in bezug Wirtshaustiſch zur gleichen Zeit der A den B u .

auf dieſelbe Tat . In dieſen Fällen hat die Ger der dieſen ganz fremde C den D beleidigt . „Dieſelbe

ſamthaftung auch einen Sinn, ſowohl was Ge- Tat“ iſt aber gegeben , wenn z. B. die mit C ver

richts- wie Parteiausl . anlangt . Die Zeugen werden feindeten A u . B den C , den ſie ſchon längſt zur

meiſt für den ganzen Vorgang gemeinſchaftlich ſein , Rechenſchaft ziehen wollten, auf der Straße treffen u.

es iſt alſo nur billig, wenn für dieſe Ausl , die nun zur gleichen Zeit gegen ihn vorgehen , indem

mehreren Bekl. geſamtſchuldneriſch auffommen , auch A den C beleidigt u . B den C mißhandelt . Die

die Verfolgung des Kl. erſtreckt ſich grundſäßlich | Abgrenzung des Begriffs „ dieſelbe Tat“ wird meiſt

inf. der Einheitlichkeit des Vorgangs auf ben ge- nicht ſchwierig ſein ; mehr Beiſpiele zu bieten würde

ſamten Vorgang; der Kl . , der zwei verurteilte zu weit führen. Selbſtverſtändlich bezieht ſich die

Bell. gegen ſich hat, wird einen Anwalt immer Geſamthaftbarkeit nicht auf Prozeßgegner, ſondern

mit der Verfolgung beider beim gleichen Vorfall nur auf Streitgenoſſen (Löwe 11 zu § 503) .

Beteiligter beauftragt u . er wird ſeine Gänge zu Die Geſamthaftung umfaßt bei mehreren Kl.

Gericht u . zum Anwalt gemacht haben , um ge- die geſamten R. (Gerichtsgebühr, Gerichtsausl.,

meinſchaftlich gegen beide Bell . ſeine Angaben vor: notwendigen Beſchuldigtenausl.), fie erſtreckt ſich

zubringen. Die gleichen Erwägungen treffen um = bei mehreren Verurteilten nach 8 503 Abſ . 4 auf

gekehrtzu, wenn ein oder mehrere Bekl. Freiſprechung die notwendigen Ausl. des Kl. oder der Kl. nach
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§ 498 Abſ. 2 , der die Ergänzung des 8 503 Abſ. 4 3. Die Entſch. zu Ziff. 1 und 2 ergehen nicht

bildet , auch auf die Gerichtsausl. im Rahmen des urteilsmäßig ; das trifft insbeſ . auch für die

§ 498 Abſ. 2. Die Geſamthaſtung der Kl . er- Entich nach Ziff. 2 zu , da das Urt . nach § 496

ſtreďt fich auch auf die Gerichtsgebühr, weil dieſe | Abſ . 1 nur darüber beſtimmt, von wem die R.

eine Pauſchalgebühr iſt (SS 60 ff.GKG. ) , ſie bezieht zu tragen ſind. Die Entſch . nach Ziff.1u . 2 er

ſich bei mehreren zu Strafe Verurteilten nicht auf gehen vielmehr als Entſch. nach dem GRG . be :

die Gerichtsgebühr, weil ſich dieſe nunmehr grund- ichlußmäßig.

jäßlich nach der Höhe der Strafe richtet ( 88 59 ,

52 GKG. ) u . es unbillig wäre, einen mit einer

niedrigeren Strafe Belegten an einer höheren Ges

richtsgebühr teilnehmen zu laſſen, eine ſolche Ges
Nus der Rechtſprechung.

ſamthaftung übrigens auch nach § 51 GRG. aus :

geſchloffen iſt. Reichsgericht.

Die KEntſcheidung wird alſo im Regelfalle

lauten : „Den PrKlägern fallen ſamtverbindlich
A. Zivilſachen.

die Gerichtsk. u . die notwendigen Ausl . des (der)
I.

Angekl. zur Laſt; die Angell. haben je die ſie Gin Bertrag fanu auch dann gegeu die guten Sitten

treffende Gerichtsgebühr ſowie unter ſamtverbindi . verſtoßen , wenn der Verſtoß nur einer Vertragspartei

zur Laſt fält. Gründe : Die Rev. hält die Annahme

Haftung die Gerichtsausl. u . die notwendigen Ausl. für irrtümlich, daß der Kaufvertrag zw . der Witwe N.
der Klagepartei zu tragen . u. dem Bell. gegen die guten Sitten verſtößt. Die

Die Nichterwähnung der Geſamthaftung in der N. ſei geſchäftsfähig geweſen u. nicht etwa inf. ihres

RFormel iſt nicht falſch (vgl. oben A) ; die Geſamt
Alters leicht beeinflußbar oder gar geiſtesſchwach. Das

haftung wird aber zweckmäßig ausdrücklich hervor: gewiſſen Schwerfälligkeit u. Bedentlichkeit geglaubt
Ber« . ſtelle nur feſt, daß fie unter dem Einfluß einer

gehoben . Die Geſamthaftbarkeit hängt auch nicht habe, die Unterſtüßung des Bell. nicht entbehren zu

davon ab, daß die Aburteilung in dem gleichen können, u . daß der Befl. dieſe Erwägungen gekannt,
Urt. erfolgt (Löwe 10 zu § 503; 8 zu § 498 ). gewollt w . ausgenußt habe; es nehme aber nicht an

daß die N. abgeſehen von der Billigkeit des Preiſes
D. Beſonderheiten. I. 1. R. werden. K.

irgendwie drüdende Bedingungen übernommen habe

grundſäglich nur Parteien auferlegt ; ſie können oder ihre Intereſſen ſonſt zu kurz gekommen ſeien oder

aber auch Dritten überbürdet werden : in dem Vertrage überhaupt etwas Verwerfliches bez

a ordnungsgemäß geladene nicht
ſtimmt ſei . Der Angriff fehl. Grundſätzlich iſt nach

guten Sitten zwar nur dann nichtig , wenn beiden
verurſachten A. verurteilt (8 50 StPO.) . Vertragsparteien ein ſolcher Verſtoß zur Laſt fällt

b) Der Zeuge, der das Zeugnis oder die (NO3. 78, 353 ; 95, 79). Áber wenn das Geſchäft in

Eidesleiſtung ohne geſeßl. Grund verweigert, wird
ſich unerlaubt u . ſeinem Jnhalt u . Zweď nach unfitt

in die durch die Weigerung verurſachten K. ver
lich iſt oder ein ſittenwidriges Verhalten der einen

Partei gegen die andere in Fragekommt, ſo iſt es
urteilt (869) auch nichtig, wenn nur eine Partei gegen die guten

c ) der zur Erſtattung eines Gutachtens vers Sitten verſtoßen hat (ROZ. 93, 30 ; 99, 109) . un

pflichtete Sachverſtändige wird bei Nichterſcheinen
mag es zu legterem nicht genügen, wenn ein Vertrags :

oder Weigerung zum Erſaß der K.verurteilt (8 77 ) , Vertragsſchluß beſtimmthat oder der Vertrag ſonſt
teil den anderen bloß durch ein unſittl. Verhalten zum

d) dem nach § 141 beſtellten Verteidiger , der durch ein ſittenwidriges Mittel von dem einen Teil

in der Hauptverh. ausbleibt, ſich unzeitig entfernt, zuſtande gebracht iſt. Vielmehr muß das Geſchäft

oder ſich weigert , die Verteidigung zu führen u.
als ſolches ſo beſchaffen ſein , daß es unter Berüđ

ſichtigung der geſamten Umſtände, insbei der Gründe

dadurch die Ausſeßung verſchuldet, find die hie u . Zwecke der Beteiligten gegen die guten Sitten ver:

durch verurſachten K. aufzuerlegen ($ 145). ſtößt. Dieſe Vorausſeßung aber liegt vor, wenn durch

2. Dieſe AAuferlegung iſt jeweils durch Be- das Geſchäft ein von der Rechtsordnung nicht gewollter

ichluß auszuſprechen. Im Urt. ſelbſt darf die
Zuſtand dadurch herbeigeführt wird , daß durch den

Vertrag die Schwache und Üengſtlichkeit einer Partei
KBelaſtung Dritter nicht zum Ausdruck kommen zu deren Nachteil unter dem Deđmantel angebl. Für

(JW. 24 , 97). ſorge ausgebeutet wird . So aber lag es hier. Denn

II. 1. Nach § 6 GKG. ſind in gewiſſen Fällen nach den Feſtſtellungen hat die N., wennſchon ſiege

Gebühren u . Ausl. des Ger. niederzuſchlagen oder
ſchäftsfähig war u .auch ihr Wille durch Täuſchung

kann unter beſtimmten Vorausſeßungen Freiheit ſtänden gehandelt,die ſie hinderten, dieBerhältniſſe
u. Bedrohung nicht beeinflußt war, doch unter Um

von Gerichtegebühren u . Ausl. gewährt werden . ruhig u . ſachlich zu beurteilen u . daraufhin ihre Ent

2. Wird der Beſchuldigte freigeſprochen oder ſchließungen in richtiger Erfenntnis ihrer Intereſſen

für ſtraffrei erklärt , oder wird die PrKl. zurück.
zu faſſen. Dieſe für ihn erkennbar geiſtige Verfaſſung

der N. aber hat ſich der Befl. zu Nußen gemacht, um

gewieſen oder erledigt ſich das Verf . durch Zurück
ſich das Grundſtüđ zu einem außerordentlich billigen

nahme der Klage oder Einſtellung, u . in den Fällen Preiſe zu verſchaffen , nachdem er es vorher ſchon ver

der Wiederaufnahme tann das Gericht die Gerichts : ſtanden hatte, die N. zu einem Teſtament zu ſeinen

gebühr bis auf 100 M herabſeßen oder bis auf
Gunſten zu beſtimmen . Dabei hat ſich der Befl. auch

unlauterer Mittel bedient. Denn er hat ſtändig in
das 20 fache der ordentl . Gebühr erhöhen (SS 68,

der Verkäuferin die Beſorgnis unterhalten, daß er

60–63 GKG. ) . die Wirtſchaft verlaſſen werde, bloß um ſie ſeinen

erſchienene Beuge mites into the southfein abereinen Ba & . ein Vertrag wegen Berito nel gegen die
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Intereſſen gefügig zu machen ; er hat auch abſichtlich

den Brief ihres Bruders, in dem ihr dieſer vom Ver

tauf abriet , der N. vorenthalten, um den Kauf nicht

ſcheitern zu laſſen . Allerdings enthält der Vertrag

außer dem billigen Preiſe teine weiteren nachteiligen

Beſtimmungen für die Berkäuferin u . auch ſonſt nichts

Verwerfliches. Aber daß der Befl . durch den Abſchluß

des Vertrages überhaupt und die Ueberlaſſung des

Grundſtüdes unter ſeinem Wert die mangelnde Üeber

legung u . ängſtl. Befürchtungen der N. unlauter auss

gebeutet hat, um ſich einen ungerechtfertigten Vorteil

zu verſchaffen, reicht aus, um den Vertrag als der

Rechtsordnung zuwiderlaufend zu bezeichnen. Es ge

nügt auch dem in der Rechtſpr. des RG. aufgeſtellten

Grundiat, daß das Mißverhältnis zw . Leiſtung it.

Gegenleiſtung eine Unſittlichkeit aus § 138 Abſ. 1 BGB.

nur begründet, wenn Umſtände hinzukommen, die

außerh. des Tatbeſtandes des Abſ. 2 liegen (RG. 93,

28 ; 72, 61 ) . ( Urt. d . V. 38. v . 7. Febr. 1923, V

369/22).

unterblieben, weil ſich herausſtellte, daß fie nicht ſom

fort erfolgen fonnte, weil noch etwas zu löſchen war.

Das unabhängig von dem Willen der Beteiligten ein

getretene Unterbleiben der Aufl . ſteht danach der An:

nahme nicht entgegen, daß Franz A. den ernſtl. Willen

dazu gehabt hat, die Aufl . zu erteilen u. daß in ſeinem

Verholten die Erklärung ſolchen Willens zu finden iſt.

Auch daß es bei dieſer Gelegenheit zw . Franz A. u .

dem Kl. zu Auseinanderſeßungen fam , ſchließt nicht

aus, daß damals eine den ſchuldrechtl. Vertrag ge

nehmigende Erflärung des Franz A. gegenüberdem

Julius A. abgegeben worden iſt. Auch der Angriff

gegen die Annahme, daß die Bell. jch bei der Geneh

migung der mögl. Unwirkſamkeit des Vertrags bewußt

geweſen ſeien , greift nicht durch . Der Bern führt

aus, die Erben hätten ja den Inhalt des Kauf

vertrags getannt und ſich ſicherl. geſagt , daß ein

Vertrag für einen Toten rechtl. Bedenken unterliege.

Darinkann fein Rechtsirrtum erblict werden. Um

eine Genehmigung annehmen zu können, iſt es nicht

erforderlich, daß der Genehmigende volle Kenntnis ,

von der Unwirkſamkeit des Vertrages hatte ; es genügt,

wenn er ſich einer ſolchen Möglichkeit bewußt war u.

für dieſen Fall den Erfolg des Wirkjamwerdens durch

ſeine Genehmigung in ſeinen Willen aufgenommen hat.

Daß aber zum mindeſten Zweifel an der Wirkſamkeit

des Vertr. bei den Bekl . beſtanden , ſtellt der BerR .

feſt. Dem ſtand nicht entgegen, daß die Erben der

Frau rechtsunkundige Leute waren u . daß es ſich um

eine ſchwierige Rechtsfrage gehandelt hat. Denn es

braucht nicht feſtgeſtellt zu werden , daß ſie ſich eine

beſtimmte Meinung über ihre Beantwortung bilden

konnten, ſondern nur, daß ihr natürl. Nechisgefühl

ſie auf das Bedentl. eines Vertragsſchluſſes für eine

bereits verſtorbene Perſon auf Grund einer vorher

erteilten Vollmacht hinweiſen mußte . (Urt. d . V. 35.
v . 16. Dez. 1922, V 173/22) .

--n.

5657

D.

56 17

II .

Genehmigung eine Handelns ohne Bertretungs

macht. Feſtſtellung der Willend zur Genehmigung . Durch

not. Vertr. v. 21. Aug. 1917 hat Julius A., deſſen

Erben die Bell. ſind, ein zu der zw . ihm u. ſeiner

am 29. März 1917 verſtorbenen Frau beſtandenen allgem .

Gütergemeinſchaft gehöriges Grundſtüď an den Kl .

verkauft. Dabei hat er erflärt, daß er „ zugleich als

Bevollmächtigter ſeiner Ehefrau“ handle. Dieſe hatte

ihm am 27. Juli 1911 durch eine not . begl . Urf. Vollmacht

in allen ihre Grundſtücde betreffenden Angelegenheiten

erteilt . Nachdem A. verſtorben war, hat der Kl. gegen

die Bell . als Erben beider Eheleute A. auf Auflaſſung

geflagt. Das LG . hat zur Aufl. Zug um Zug gegen

Zahlung von 8000 M Reſtlaufgeld verurteilt. Die

Ber. der Bell. iſt zurückgewieſen worden . Die Rev.

blieb erfolglos. Gründe : Der BerR . geht davon

aus, daß die dem A. von ſeiner Frau erteilte Voll

macht durch deren Tod erloſchen war u . er ſomit bei

Abſchluß des Kaufvertrags ohne Vertretungsmacht ge
handelt hat, ſoweit er als Bevollm ſeiner Frau auf

getreten iſt. Er nimmt aber an, daß der Vertrag in

Wirklichkeit nicht im Namen der, wie beiden Parteien

bekannt war, damals bereits toten Frau A., ſondern

im Namen von deren Erben geſchloſſen worden iſt u .

deshalb durch Genehmigung wirkſam werden konnte

($ 177 BOB. ) . Dieſe Genehmigung ſieht er als erteilt

Sie iſt ſeinen Feſtſtellungen zufolge erfolgt da

durch , daß die Erben der Frau dem Defl . Franz A.

Vollmacht zur Aufl. an den Kl . erteilt haben u . daß

Franz A. mit Julius A. zuſammen im Büro des Notars

zur Aufl . rſchienen waren, zu der es jedoch nicht ge :

kommen iſt. Hierin erblickt der BerR . eine von Franz

4. für ſich u . ſeine Vollmachtgeber dem Julius a.

gegenüber ( $ 182) abgegebene unzweideutige Erklärung,

den von dieſem ohne Vertretungsmacht für ſie ge

ſchloſſenen Staufvertrag gelten zu laſſen u . auszuführen,

alſo eine Genehmigung. Er nimmt auch an , daß

Franz A. bei dieſer Erflärung, wie auch die übrigen

Bell.bei Erteilung der Vollmacht zur Aufl., ſich be

wußt geweſen ſeien, daß der Staufvertrag von Julius

A. mangels Vertretungsmacht unwirfiam geſchloſſen

war oder daß ſie wenigſtens mit dieſer Möglichkeit

gerechnet haben . Deshalb habe Franz A. durch ſeine

Erflärung gegenüber dem Julius A. den Vertrag

wirkſam machen wollen . Soweit aber Julius A. ſelbſt

Miterbe ſeiner Frau war, ſei der Vertrag gemäß § 185

46.2 S. 1 BOB. für ihn ohne weiteres wirkjam ge

worden . Die Rev. zieht in Zıveifel , ob ſchon in dem

Erſcheinen des Franz A. mit dem Julius A. zur Aufl.

bei dem Notar eine Genehmigung gefunden werden

lönne, obwohl die Aufl. nicht ſtattgefunden hat. Darin

kann ihr nicht gefolgt werden. Die Aufl. iſt ſchließlich

an .

III .

3it eine Auflaſung &vollmacht ſchon um de &willen

nichtig, weil ſie in einem wegen zu niedriger Preisan.

gabe nach § 313 BGB. nichtigen Stanfvertrage beurs

fundet iſt ? Kann daneben auch noch eine vorher mündlich

erteilte Auflañungsvollmacht in Betracht kommeu ? 1. Der

BerR . geht zugunſten des Kl. davon aus, daß die aus

unrichtiger Angabe des Kaufpreiſes ſich ergebende Nich

tigkeit des in dem not. Afte beurfundeten Kaufvertrags

auch die Nichtigkeit der in demſelben Afte beurkundeten

Vollmacht zur Entgegennahme der Aufl . für Kl.gemäß

$ 139 BOB. zur Folge gehabt habe u . daß deshalb

eine auf Grund dieſer Vollmacht durch Ml. erfolgte

Entgegennahme der Aufl. die Nichtigkeit des Staufs

vertrags gemäß § 313 Saß 2 BGB. nicht hätte heilen

können . Er nimmt aber an, daß der Bell. vor Ab

ſchluß des Vertrags bereits mündlich den Kl. zur Ent

gegennahme der Aufl . bevollmächtigt hatte. Dieſe mündl.

Vollm . ſei gültig geweſen, da die VollmErflärung nach

$ 167 BOB. keiner Form bedürfe. Deshalb ſei auch die

Aufl. gültig geweſen u . durch ſie in Verb . mit der Ein .

tragung der mündl. Saufvertrag zu dem höheren Kauf

preis wirkſam geworden . Die Rev.wendet ein ,aufeine dem

Kl . vor der Beurkundung erteilte Vollm . fönne ſich

der Befl . nicht berufen ; denn die Vollm . zur Entgegen

nahme der Aufl. müſſe doch dem die Aufl. beurfunden

den Notar u . dem Grba . dargetan werden ; mit der

Zulaſſung rein mündi. Vollm . würde die Rechtsſicher:

heit gefährdet. Dieſe Bemerkung richtet ſich gegen

den Geſekg., der in § 167 Abſ. 2 ausdrüdlich beſtimmt

hat, daß die Erfl . der Vollm . nicht der Form bedarf,

welche für das Rechtsgeſchäft beſtimmt iſt, auf das ſich

die Vollm . bezieht. Daraus geht hervor, daß auch

Vollm . für Grundſtüdsverfäufe it. AuflVollm . mündlich

erteilt werden können . Fehl geht auch die Aujjaſſung

der Rev., daß die Vollm . dem die Aufl. beurkundenden
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Notar u . dem GrBA. hätte dargelegt werden müſſen . u . dem Grundſtückswert nach Ablauf von Jahren noch

Eine Vollm . kann nach § 167 BOB. wirkſam auch nicht allzu übermäßig geworden war. Inzw . haben

durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden ſich die Verhältniſſe aber durch die unaufhaltſam u.

erteilt werden ; ihre Gültigkeit u. die Wirkſamfeit des ungeahnt fortſchreitende GE . derartig verſchärft, daß

Nechtsgeſchäfts für den Vollmachtgeber hängt deshalb auch die in Geld bedungene Gegenleiſtung für die

nicht davon ab, daß ſie dem Dritten oder dem das Frage des Erfüllungszwanges unter völlig veränderten

Rechtsgeſchäft beurkundenden Notar oder Grundbuch R. wirtſchaftl. Verhältniſſen eine ganz andere Bedeutung

offengelegt wird . Allerdings ſoll nach § 29 GBO. eine gewonnen hat. Inf. des Sinfens der Mart haben

Eintragung nur erfolgen, wenn die zu der Eintr. er- die Geldleiſtungen heute wirtſchaftlich nur noch einen

forderl. Erklärungen vor dem GrBA. zu Protokoll geringen Bruchteil 'des Wertes, der vor Jahren zu.

gegeben oder durch öffentl. begl. Urf. nachgewieſen grunde gelegt war. Geht man davon aus , daß beim

werden . Aber das iſt nur eine Ordnungs-Vorſchr. u . gegenſeitigen Bertrage Leiſtung u . Gegenleiſtung regel:

ſteht der Wirkſamkeit einer ohne ihre Beobachtung mäßig von den Vertragsſchließenden als gleichwertig

erfolgten Eintr . nicht entgegen . Deshalb iſt es un : oder wenigſtens als in einem beſtimmten Verhältnis

ſchädlich, wenn Kl . bei der Entgegennahme der Aufl. ſtehend betrachtet u . dementſpr. feſtgelegt werden , ſo

dem Notar gegenüber bei der Aufl . fich nicht auf die iſt das Gleichgewicht zw . Sachleiſtung u . Geldleiſtung

gültige mündi. Vollm . berufen , ſondern auf die in beim Vertragsſchluß durch den inzw . eingetretenen

dem not. Kaufvertrage enthaltene Vollm . Bezug ge- Verfall der Währung empfindlich geſtört u . ein ſtarkes

nommen hat. 2. Der Ausgangspunkt der Bern. ent- Mißverhältnis zw . den beiden Werten hervorgerufen .

hält inſofern einen Rechtsirrtum zugunſten des Kl., Mit der grundſtürzenden Verſchlechterung der Valuta,

als er annimmt, daß die in der not. Urf, beurkundete deren Eintritt in dieſen Ausmaßen für niemand vor

Vollm . zur Aufl. ohne weiteres um deswillen nichtig herſehbar war, iſt die Geſchäftsgrundlage weggefallen,

ſein müſſe, weil der in der gleichen Urt. beurfundete aufder die Vereinbarungen getroffen u .die Leiſtungen

Kaufvertrag wegen Angabe eines unrichtigen Kauf- beſtimmt worden ſind. ) Dem Sch. fann unter dieſen

preiſes nichtig iſt. Dieſe Auffaſſung entſpricht nicht veränderten Verhältniſſen nicht mehr zugemutet werden,

den Grundſäßen , die der Sen. aufgeſtellt hat. Die den Vertrag ſchlechthin zu erfüllen . Denn es würde

Entſch. RG3. 104, 102 u. 296 beſchäftigten ſich aller- fein gerechter Austauſch von Gütern, wie er beab

dings mit Fällen, in denen die Aufl. ſelbſt in der ſichtigt war, mehr ſtattfinden , ſondern der Sch . würde

gleichen Urf. beurkundet war, wie der nichtige Kauf- gezwungen werden, ſich gegen ýingabe einer voll

vertrag, während das in NO 3. 103, 295 abgedr. Urteil wertigen Sachleiſtung mit einer ininderwertigen Geld

einen Fall betraf, in dem, wie hier, die AuflBollm. leiſtung zu begnügen. Nach Treu u . Glauben mit

mit dem nichtigen Kaufvertrage in der gleichen Urt. Nütſicht auf die Verkehrsſitte iſt der Sch . aber nur

verbunden war. Es iſt in dieſen Urt. grundſäßlich verpflichtet, ſeine Leiſtung gegen eine entſpr. Gegen

ausgeſprochen , daß eine Aufl. oder AuflVollm .die in leiſtung zu bewirken . Der Gl., der die veränderte

der gleichen Urf. beurkundet iſt wie ein wegen un- Sachlage dazu ausnußen wollte, ſich die verſprochene

richtiger Staufpreisangabe nichtiger Staufvertrag, von Leiſtung für einen geringen Teil ihres Wertes zu

der Nichtigkeit des leßteren dann nicht mitergriſſen verſchaffen, würde wider Treu u. Glauben handeln .

wird , wenn anzunehmen iſt, daß nicht zur Ausführung Er darf den Sch nicht unter allen Umſtänden feſt

des nicht gewollten nichtigen Staufvertrags, ſondern halten u . nicht auf unveränderter Erfüllung beſtehen .

zur Ausführung eines durch dieſes Scheingeſchäft ver- Anders wäre nur zu urteilen , wenn das Geſchäft von

dectenmündlich geſchloſſenen Staufvertragsmit anderem vornherein einen gewagten u . ſpekulativen Charakter

Staufpreiſe die Aufl. oder Vollmachterteilung erfolgt an ſich getragen hätte oder das Mißverhältnis zw .

iſt, u. daß in folchem Falle die Nichtigkeit des mündl. Leiſtung u. Gegenleiſtung erſt durch Verſchulden des

Kaufvertrags gemäß § 313 Satz 2 BGB. durch die in Sch. (Z. B. durch Verzug ) hervorgerufen wäre. Jn

der Urf. oder auf Grund einer in dieſer beurkundeten dieſem Sinne hat ſich der 2. ZS . in HOZ . 103, 328

Vollm . erfolgte Aufl. geheilt u . der mündl. Staufver- ausgeſprochen u. fich dort im Anſchluß an die Ausf.

trag ſeinem ganzen Jnhalte nach wirfiam werden Dertmanns über die Geſchäftsgrundlage auf den Stand

kann . Daß ein mündi. Kaufvertrag zu höherem Preiſe punkt geſtellt , daß es darauf ankomme, ob die Grund

ernſtlich gewollt war , ſtellt der BerR . feſt . ( lirt . d . lage des Geſchäfts i . S. einer beim Geſchäftsſchluß

ZS. vom 3. März 1923, V 320/22 ). zu Tage getretenen Vorſtellung der Beteiligten über

den Beſtand gewiſſermaßgebender Verhältniſſe hin

IV. fällig geworden ſei u . daß leşteres an ſich auch als

Beränderte wirtſch . Berhältniſie bei einem lang :
Folge einer bloßen Valutaverſchiebung möglich ſei ,

friſtigen Kaufangebot über ein Grnudſtid .') Allerdings

wenn die Fortdauer der Aequivalenz von Beiſtung

hat der Sen. in RG3. 102, 98 ausgeſprochen, daß

u . Gegenleiſtung bei Vertragsſchluß vorausgeſetzt

eine weſentl. Verſchiebung des Wertverhältniſſes zw .
wurde . In ſolchem Falle müſſe der Sch. das Recht

haben , zurückzutreten oder zu fündigen, ſofern fich

Leiſtung u . Gegenleiſtung bei einem Kaufangebot über nicht der Gl . auf Aufforderung zur Erhöhung der
ein Grundſtück, das auf Jahre hinaus zu einem be Gegenleiſtung bereit erkläre . Dem iſt beizutreten.

ſtimmten Preiſe gemacht war, nicht genügt, um eine
Allerdings wird ſtets vorſichtig zu prüfen ſein , ob

Losjagung des Anbietenden zu rechtfertigen . Dort war
die Vorausſeßungen einer Dosjagung gegeben ſind.

die Sachlage bef . unter dem Geſichtspunkt betrachtet,

daß die dem Vert. obliegende Leiſtung (lieber

Namentlich müſſen dieſe Grundſäße auch gelten, wenn

es ſich nur um einen Vorvertrag handelt, der erſt

eignung des Grundſtückes) nicht erſchwert war, u . dars zum Abſchluß des eigentl. Staufs führen ſollte . Hier
aus gefolgert, daß in ſolchem Falle nicht ohne weiteres

würde es ganz beſ. Treu u . Glauben verlegen, wenn

die Grundſäge des Ro . bei Lieferungs- u . Werfver

trägen über die Zumutbarkeit von Leiſtungen gelten,

der Gl . den Sch . zum Abſchluß des für dieſen übers

die nicht mehr unter den Vorausſetzungen beim Ver
aus ungünſtig gewordenen Vertrages zwingen wollte.

Sollte ſich bei der erneuten Verh. eine weſentl. Ver

tragsſchluß , ſondern nur mit weit höheren Koſten u . ſchiebung des Werts zw . Leiſtung u . Gegenleiſtung

Aufwendungen zu beſchaffen waren . Es fam dazu,

daß in jenem Falle die Parteien mit einem Steigen

ergeben , ſo muß die Bell . dem Kl. doch Gelegenheit

bieten, ſich der veränderten Sachlage anzupaſſen. Sie

der Grundſtückswerte in gewiſſen Grenzen von vorns

herein rechneten u. die Spannung zw . dem Kaufpreis
muß daher den Gegner zur angemeſſenen Erhöhung

1 ) S. die im weſentl. übereinſtimmenden Ausf. im Urt. d. 3) Love bit jingit in D33. 1923 Sp . 130 Medentert Acien ſolde

V. 35. v. 31. Jan. 1923, abgedr. S. 63 dieſes Jahrg. unter I. Gedantengänge erhoben . Sie dürften aber nicht begründet ſein.
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feiner Gegenleiſtung auffordern . Nur wenn er das

ungweideutig abgelehnt hat, bedarf es deifen nicht.

Berſteht ſich der Al. auf die Aufforderung nicht zu

einer Erhöhung, ſo wird die Bell. den Abſchluß des

Kaufvertrages verweigern können u . ihrer Verpflich

tungen aus dem Vorvertrage ledig werden. (MGZ. 103,

334) . ( Urt . d . V. ZS. v . 6. Jan. 1923, V 439/22) .

das Vormietungsrecht in der Weiſe ausüben, daß er

ſich nur den im ſchriftl. Vertrag mit der NebJnt . ents

haltenen Bedingungen unterwarf, u . die Vermieterin

muß ſich ſo behandeln laſſen , wie wenn die Vertrags

urkunde das Rechtsverhältnis zw . ihr u. der NebJnt.

erſchöpfte. Die Nichterhebung des Zeugenbeweiſes ,

den die Bell. dafür angeboten hat , daß ſie den Ab:

ſchluß des Vertrags mit der NebJnt. von der Vor

auszahlung abhängig gemacht habe, ſtellt demnach

feinen Prozeßverſtoß dar. (Urt. des III . ZS . v .

5. Dez. 1922, III 30/22) .

5642 n.
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V.

Bormiete.
Bedeutung einer mündl. Nebenabrede

nebeu dem ſchriftl. Vertrag zw. dem Vermieter u . dem

Dritter . Der Kl. hatte von der Befl. auf die Zeit vom

1. Oft. 1918 bis dahin 1920 einen Laden unter der Ver

einbarung gemietet, daß fich der Vertrag um ein Jahr

verlängere, wenn er nicht 6 Monate vor Ablauf ge

tündigt werde. Die Vermieterin ſollte verpflichtet ſein ,

wenn ſie den Laden an einen anderen Zahlungs

fähigen Mieter zu höherem Mietzins vermieten könne,

demKl. die weitere mietweiſe Uleberlaſſung unter den

mit dem Dritten vereinbarten Bedingungen anzubieten.

Durch ſchriftl. Vertr. v . 18. Febr. 1919 vermietete ſie

den Laden an die Nebenintervenientin zu einem hö .

heren Mietzins für die Zeit v . 1. Oft . 1920 bis

für den 1. Oft. 1920. Der Kl. will ſein Vormietungs

recht in einem Briefe ausgeübt haben, den er dem

Grundſtüdsverwalter S. bei einer Unterredung am

25. Febr. 1919 eingehändigt oder auf den Schreibtiſch ge

legt habe. Mit der Klage begehrte er die Feſtſtel

lung ſeines Rechts, im Mietbeſit des Ladens auf

10. Jahre v. 1. Dkt. 1920 an für den mit der NebJnt.

vereinbarten Mietzins zu bleiben . Das BG. gab die

ſem Antrage unter der Bedingung ſtatt, daß der Kl .

die Uebergabe des fragl . Briefes an Š . durch einen

Eid erkläre . Die Rev. der Bekl. wurde zurüdgewieſen.

Aus den Gründen : Den Umſtand, daß der Kl . den

Eintritt in den Mietvertrag mit der NebJnt. nicht auf

die nach der Behauptung der Befl . neben dieſem

mündl.getroffene Vorauszahlungsabrede ausdehnte, hat

das BG . als unerheblich betrachtet . Es iſt der An

Ficht, daß die Abrede nicht zum Vertragsbeſtandteil

erhoben worden ſei , u . verweiſt hierzu auf den § 10

des Vertrags zw . der Befl . u . der Neb3nt., der u . a .

vorſchreibt, daß Abänderungen nur gelten ſollen , wenn

ſie ſchriftl . vereinbart ſind. Aus der Tatſache, daß

trotz dieſer Beſtimmung eine Geſchäftsfirma, wie die

Befl . , auf die Erwähnung der Abrede in der Urt. nicht

hinwirkte, wird geſchloſſen , daß die mündl. Vereins

barung nicht im Sinne einer bindenden Vertragsbedin

gung gemeint wr. Hinzugefügt wird , daß der von

der Bell bezeichnete Zweck des Vorauszahlungsver:

langen 3 , die 3 ihlungsjähigkeit der NebInt. feſtzu :

ſtellen , bei der vereinbarten Dauer des Mietvertrags

auf 10 Jahre nicht erreichbar geweſen ſei . Darin

wird ein Stüppunft dafür gefunden, daß die Par

teien der Vorauszahlung nicht die Bedeutung eines

weſentl . Vertragsbeſtandteils beigemeſſen haben . Jin

dieſen in der Hauptſache tatſächl. Ausführungen iſt

kein Rechtsirrtum zu erblicken. Selbſt wenn jedoch

die Vorauszahlungsabrede im Verhältnis der Bell.

zur NebJnt. als ein Teil des Mietvertrags zu be

trachten wäre, ſo würde ſie unter den Prozeßparteien

nicht als ſolche zu behandeln ſein . Der Kl . hatte im

Schreiben v . 20. Febr. 1919 das Anjinnen der Bell .

zurückgewieſen , daß er auch die Pflicht der Voraus

zahlung auf ſich nehmen ſolle ; denn in der ihm über

ſendeten Urkunde ſei von einer Vorausentrichtung

des Mietzinſes auf zwei Jahre keine Rede. Die Ver

tragsgegnerin war daher, wenn ſie auf ihrem Ver

langen beſtehen wollte, nach Treu u. Glauben (§ 242

BOB.) gehalten, dem Sil. über die für ſeine Entichlie

ßung wichtige Abrede einen ſchriftl. Nachweis vorzus

legen. Da ſie dies unterlaſſen hat, ſo durfte der Kl.

VI .

Bacht oder Miete ? Notwendigteit einer Zuſtim .

muug des Mieteinigungsamt: (MEA.) bei Kündigungen.

Die Kl. überließ dem Bekl. im Aug. 1912 ein Grund

ſtück zum Betriebe der Gaſtwirtſchaft gegen einen fort

laufenden Zins für die Zeit bis Ende Juni 1918. Im

Dez. 1918 wurde der Vertrag erneuert u . bis Ende

Dez. 1920 erſtreďft. Mit der Klage verlangte die Kl .

nach Kündigung Räumung u . Herausgabe des 3n

ventars . Der Bell. wurde verurteilt. Seine Rev. blieb

erfolglos .

Gründe : Die Rev. wendet ſich gegen die Anſicht

des BG. , daß die Kündigung nicht ohne die Zuſtim

mung des MEA . habe erfolgen können u . befämpft

die dem zugrunde liegende Rechtsanſchauung, daß ein

Pacht-u . nicht ein Mietvertrag vorliege. Ihre An

griffe ſind unbegründet. Nach den Feſtſtellungen des

BG . hat das Grundſtück eine für den Betrieb einer

Gaſtwirtſchaft geeignete baul. Beſchaffenheit, es iſt mit

Sälen u . Schaubühnen ausgeſtattet. Auch hat die Kl .:

dem Bell . Einrichtungsgegenſtände in einem Umfang

überlaſſen, daß die Bewiriſchaftung der Mäume in der

Hauptſache ermöglicht wurde. Der Bell. hat zwar auch

von anderen noch Inventarſtücke hinzuerworben , aber

ſie vervollſtändigten nur die von der Kl. herrührenden

Beſtände. Bei dieſer Sachlage bot das Grundſtück

dem Bell. nicht nur den Ort für die Ausübung ſeiner
gewerbl. Tätigkeit dar, ſondern es bildete die un

mittelb. u. gegenüber ſeiner Arbeit hauptſächliche

Quelle der Erträge, zu deren Erzielung er die Näume

verwenden durfte. Der Vertrag iſt daher vom BG.

zutreffend u . im Einklang mit der Rechtſpr. des NG .

als Pachtvertrag angeſehen worden (ROZ. 80, 23 ;

87 , 277, Warn . 1914 Nr. 116 , 1915 Nr. 217, 1918

Nr. 132). Daß die von der MI . mitüberlaſſene Ein

richtung noch der Ergänzung bedurfte, iſt angeſichts

des im weſentl. betriebsfertigen Zuſtands der Näume

ebenſo unerheblich wie die Bezeichnung „ Mietvertrag “

u . der angebl. Wille der Beteiligten , nur einen ſolchen

abzuſchließen . Die Beurteilung des Vertrags hängt

auschließlich von deſſen Inhalt ab . Zwar iſt dem

Bekl. das vertragl. Recht der Verwendung des 3. u .

4. Stocks zu Wohnzwecken eingeräumt, das bildet in

deſſen kein Hindernis, den Vertrag in ſeiner Geſamt

heit als Pachtvertrag aufzuſaſſen . Wie das Bo, feſt

ſtellt, iſt dem Bell. dieſe Benußungsart jugeſtanden

worden , damit er mit ſeinen Angeſtellten in dem

Grundſtück wohnen fönne u . ihm ſo der Betrieb der

Gaſtwirtſchaft erleichtert werde. Der Vertrag wird

daher auch, ſoweit er eine bloße Gebrauchsüberlaſſung

zum Gegenſtand hat, von dem Zwede beherrſcht, dem

Bell , die Ausnübung des Grundſt. als Erwerbsquelle

zu ermöglichen , ſodaß von einem aus Miete u . Pacht

gemiſchten Vertrag feine Rede ſein kann . Hiernach

bedurfte die Kl . zur Kündigung nicht der Zuſtimmung

des MEA . Das BG. hat in liebereinſtimmung mit

dem llrt . des Sen. HG3 . 102, 186 ausgeführt, daß

die MieterSHVO . v . 23. Sept. 1918/22. Juni 1919 für

Pachtverträge nicht gilt. Der & 6 Nr. 1 dieſer VO .

fann daher für ſolche Verträge nicht in Kraft geſetzt

werden . Eine Anordnung aber, welche auf Grund
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von § 9 der WohnMangvo.die Kündigung von Pacht- beſtånde. Sie durften ſich nichtmitder teleph. Verneinung

verträgen der vorliegenden Art an eine behördl . Zu- dieſer Frage begnügen, die der allgem. Üeberzeugung

ſtimmung bindet, iſt für L. nicht nachgewieſen. § 6 widerſprach, ſondern mußten auf eine gründl. Unter

Nr. 1 MS - VO. wil allerdings den Mieter dagegen ſuchung durch den Arzt drängen, ſich mit ihm eingehend

ſchüßen, daß er den Anforderungen der Billigfeit u. beraten u. , als ſich die Krankheit weiter entwickelte,

dem ſozialen Empfinden zuwider aus ſeiner Wohnung auch ohne ärztl. Rat, ja ſelbſt im Gegenſaße zu einer

herausgeſeßt u . obdachlos gemacht wird. Es fragt ſich ärztl . Auskunft das Zuſammenſein der A. mit anderen

deshalb, ob die auf Grund der Vorſchr. erlaſſenen Angeſt. verhindern. Für jeden verſtändigen Menſchen

Anordnungen ſolche entgeltl. Verträge, durch die ein iſt ohne weiteres klar, daß ein an ſtarf vorgeſchrittener

Teil eines Grundſtücks zum Wohnen , der andere zur Tuberkuloſe Erkrankter eine Anſteckungsgefahr bedeutet.

Gewinnung von Ertragsfrüchten überlaſſen wird, hin : Da ſie dies ſchuldhaft unterlaſſen haben, haftet der Bekl.

ſichtlich der Wohnräume ergreifen . Zu verneinen iſt nach den $8 618, 278 BGB. , die auch für das öffentlich

dies jedenfalls dann, wenn, wie hier ,die Ueberlaſſung rechil. Beamtenverhältnis gelten . (Urt. D. III . ZS. v .

der Wohnräume dem mit der Ueberlaſſung der übrigen 16. Febr. 1923, .IIl 184/22) .

Räume verfolgten Zwede der Erſchließung einer Ein

nahmequelle untergeordnet iſt u . deshalb nur als
VIII.

Beſtandteil eines Pachtvertrags in Betrachtkommt.

(Urt. des III. ZS. v . 23. Febr. 1923, III 673/22) . Haftung des Reiches für Entwendungen bei einer

militäriſchen Durchſuchung. Zum Begriffe des mit:

VII. wirkenden Verſchuldens. Der XI., Pächtereines Wirt

ſchaftsanweſens in D., verlangte vom Beklagten u . a .

Auftedung einer Telegraphengehilfin durch andere Erſaß des Schadens, der ihm am 28. April 1919 durch

im gleichen Dienſtraum beidhäftigte Perſonen . Haftung Entwendung von Sachen bei einer Durchſuchung ſeitens

des Reiches. Die Kl . ſtand als TelGehilfin im Dienſte einer Abt. der 2. Batterie eines Fußartilleriebataillons

des bell.Reiches ; ſie erkrankte im Aug. 1911 an Lungen- zugefügt worden ſei . Die 1. Jnſt. machte die Entſch.

ſpißentatarrh u. war desh . bis Aug. 1911 beurlaubt; von einem Eide des Kl. über den Umfang ſeines

auch vom Mai 1912 bis Jan. 1913 u . vom Sept. 1913 ab Schadens abhängig. Die Berufung des Beil. wurde

war ſie wegen Lungenerkrankung nicht tätig . 3m Junt zurückgewieſen . Ebenſo ſeine Rev. Gründe: Nach

1914 wurde ihr wegen ihres Geſundheitszuſtandes zum den Feſtſtellungen des BG. war das militäriſche Unter

18. Juli 1914 gekündigt. Sie führte ihre Erkrankung nehmen, bei dem der Kl . geſchädigt wurde, dadurch

auf Anſteckungdurch eine im gleichen Dienſtraum be- veranlaßt worden, daß der Unteroffizier W.der fragl.

ſchäftigte, im Jan. 1911 geſtorbene TelGehilfin A. zurück Batterie über einen Streit, den er als Privatperſon

u . verlangte als Sche. wegen Verſchuldens desBell. mit dem Kl. gehabt hatte u . bei dem er mißhandelt

u . ſeiner Vertreter eine monatl. Rente u. Erſaß von worden ſein ſoll, derart an ſeine Vorgeſekten berichtete,

Heilungskoſten . Die 1. Jnſt. erklärte den Alaganſpruch daß es den Anſchein gewann, als ob im fragl. An

dem Grunde nach für gerechtfertigt. Das BG. wies die weſen Spartafiſten verſtet ſeien, weshalb der Batteries

Klage ab . Auf die Rev. der Kl. wurde das erſte Urteil führer eine Durchſuchung nach ſolchen Perſonen u .

wieder hergeſtellt. nach Waffen anordnete, die unter Führung eines

Gründe: Das BG. ſieht als bewieſen an , daß Offizierſtellvertreters durch eine milit. Abteilung aus:

die Erkrankung der Kl. an Tuberkuloſe durch Anſteckung geführt wurde. Das BG. findet ein ſchuldhaft pflicht

von der TelGehilfin A. im Dienſtraume der Reichspoſt widriges Verhalten von Militärperſonen, wofür nach

entſtanden ſei u . daß der Kl. tein eigenes Verſchulden dem Geſ. vom 22. Mai 1920 der Bekl. haftet, nicht in

zur Laſt falle . Troßdem weiſt es ab, weil der Befl. der Anordnung, wohl aber in der Ausführung des

ſeine Pflichten nicht ſchuldh. verlebt habe. Das BG . Unternehmens. Dieſe Annahme wird durch den Sach

ſtellt feſt, daß der Poſtarzt Dr. J. , der im Juni 1910 verhalt gerechtfertigt u . von der Nev . mit Unrecht an

die Erkrankung der 4. dein TelÄmte als tuberkulöſen gegriffen. Bezügl . der Entwendung, deren Ilm

Lungenſpißentatarch bezeichnet hatte , auf eine im Auf- fang durch den Eid des Al. feſtgeſtellt werden ſoll,

trage des TelDirektors R. erfolgte Anfrage im Sommer läßt das BG. dahingeſtellt, ob die Diebe Soldaten

1910 erklärt habe , Anſtedungsgefahr beſtände nicht . oder Privatperſonen geweſen ſeien : ſeien es Soldaten

Deshalb ſei das Interlaſſen bei. Vorſichtsmaßregeln geweſen, die auf milit . Anordnung u. unter milit.

dem Bell. auch für die ſpätere Zeit nicht zur Schuld Führung das Haus durchſuchten, dann hätten ſie ſich

anzurechnen, die allgem . Neinigungs- u . Desinfektions- durch Aneignung von Teilen des zu durchſuchenden

vorſchr., die unter normalen Verhältniſſen zweckmäßig Eigentums des Stl . einer Ueberſchreitung der Amte

u ausreichend ſeien, ſeien befolgt, ihre Befolgung hin- befugnis ſchuldig gemacht ; ſeien es Privatperſonen

reichend beaufſichtigt worden. Dies wird von der Rev. geweſen , dann liege die Amtspflichtverleßung darin,

mit Recht angefochten . Daß Lungentuberkuloſe ſtart daß der Batterieführer, der die Durchſuchung angeordnet

anſteckend iſt, iſt allgem . bekannt. Aus den Zeugen- u . ſich ſpäter auch bei der Ausführung eingefunden

ausſagen ergibt ſich, daß die Aufſichtsbeamten von dem hatte , den Kl . vorläufig feſtnehmen u. fortführen ließ ,

Zuſtande der A. u . der Anſteckungsgefahr Kenntnis ihm alſo die tatſächl . Gewalt über ſein Eigentum ent

hatten. So bekundet 3. B. der OberTelSekretär H. , der zog, gleichwohl aber nicht dafür ſorgte, daß die Sol

in dem Fernſprechamt als Aufſichtsbeamter tätig war, daten die Aufſicht u. Obhut übernahmen . Auchdies

ihm ſei bekannt geweſen, daß die A. ſtarken Auswurf iſt nicht zu beanſtanden. Die mit der Durchſuchung

hatte, er habe desh . die Aufſichtsbeamtinnen der Ab: beauftragten Militärperſonen hatten in jedem Falle

teilung immer wieder angewieſen, auf eine peinl . Säu. dafür zu ſorgen, daß die Maßregel nicht zu einer

berung des Arbeitsplages der A. zu achten ; ſchon im Schädigung mißbraucht wurde . Sie mußten alſo auch

Sommer 1910 wies die Aufſichtsbeamtin G. eine Zeugin, daraufachten, daß nicht Dritte die Durchſuchung zum

die den Garderobenſchrank mit der A. teilte, auf die Diebſtahl ausnußten . Eine Unterlaſſung in dieſer

Anſtedungsgefahr hin, worauf ſich die Zeugin von dem Beziehung verlegte die Amtspflicht gegenüber dem

Aufſichtsbeamten einen anderen Garderobeſchrank an- von der Durchſuchung betroffenen Kl. Erſt recht be

weiſen ließ . Die Aufſichtsbeamten u. insbeſ. der Vor- deutete es eine Pflichtverleßung , wenn ſie ſelbſt ihre

ſteher des Fernſprechamts waren aber geſeßlich ver- dienſtl. Tätigkeit zum Diebſtahl mißbrauchten. Unter

pflichtet, die Angeſtellten gegen Gefahren für Leben dem gleichen Geſichtspunkt hätte die Haftung des Betl.

u . Geſundheit zu ſchüben. Dieſer Pflicht genügten ſie inſoweit, als Dritte die Diebe waren , ſchon daraus

nicht dadurch , daß ſie im Sommer 1910 die Fernſprecher- entnommen werden können , daß die Militärperſonen

anfrage an den Poſtarzt richteten , ob Anſteckungsgefahr die Durchſuchung vornahmen, ohne Sicherungsmaß

*3
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regeln gegen eine Entwendung von Sachen durch un

befugt eindringende Dritte zu treffen. Zu billigen iſt

aber auch der Baftungsgrund, den das BG. aus dem

Berhalten des Batterieführers entnimmt. Die ent

wendeten Sachen waren zwar nicht beſchlagnahmt u .

follten auch nicht beſchlagnahmt werden. Sie ſtanden

alſo nicht ohne weiteres unter der Aufſicht u . Obhut

der beteiligten Militärperſonen. Wenn aber der

Batterieführer dem Al. durch deſſen Feſtnahme u .

Fortführung die Möglichteit entzog, ſein Eigentum

ſelbſt zu ſchüßen, dann mußte er auf den Schuß des

fremden Eigentums bedacht ſein u . entw . ſelbſt für

Schutz ſorgen oder mindeſtens ſich davon überzeugen ,

daß dafür bereits geſorgt war. Nach den Feſtſtellungen

des BG, muß davon ausgegangen werden, daß nach

dieſer Richtung nichts geſchehen war. Der Sachverhalt

bietet aber auch keine Anhaltspunkte dafür, daß für

den Schuß von anderer Seite geſorgt geweſen ſei, für

eine beſ. Fürſorge alſo kein Anlaß beſtanden habe.

Ein mitwirkendes Verſchulden des Kl . findet der Befl .

darin, daß der Kl. durch Mißhandlung des W.das

Unternehmen veranlaßt habe. Das BG. weiſt dieſen

Einwand zurück. Es fehle an genügender Darlegung,

insbeſ. ſei nicht erſichtlich, aus welchem Anlaſſe W.

mißhandelt worden ſei. Demgegenüber verweiſt die

Hev. mit Recht auf § 139 3PO. Wenn es auf dieſen

Vorfall antam, mußte das Fragerecht ausgeübt werden .

Für die Entſch. iſt dies aber belanglos . Der Finwand

iſt unbegründet, weil jene Mißhandlung nur als äußerer

Anlaß für das milit . Unternehmen, nicht als Urſache

im Rechtsſinne für den Schaden des Kl. in Frage

tommen konnte. Denn abgeſehen davon, daß zw . der

wirtl. Urſache oder Miturſache und dem Schaden des

Kl . das vorſäßl. rechtswidrige Verhalten des W. lag ,

tann von einer Mitwirkung i. S. des § 254 BGB .,

ebenſo wie nach § 291 BOB. von einem urſächl. Zu:

ſammenhange, nur geſprochen werden, wenn die

Schadensfolge nach dem gewöhnl . Lauf u . der natürl .

Entwidlungder Dinge zu erwarten iſt.Davon fann

hier nicht die Nede ſein . ( Urt. des III. ZS . v . 19. Dez.

1922, III 140/22).

事

verneint, daß das Vormger. ſeine Amtspflicht ſchuld

haft verleßt habe. Es nimmt an, daß in erſter Linie

die Vormundſchaftsakten zu berücſichtigen ſeien, aus

dieſen aber nichts zu entnehmen ſei, was dem VormGer.

hätte Anlaß geben müſſen, dem AbfVertr. die Ge

nehmigung zu verſagen. Auch die allgem . wirtſchaftl.

Lage habe hierzu nicht genötigt. Zwar habe ſich im

Herbſt 1919 ſchon eine beträchtl. Teuerung geltend

gemacht, aber es habe ſich damals noch nichtum einen

länger dauernden Zuſtand gehandelt u . es habe in

weiten Streiſen noch die Hoffnung beſtanden, daß bald

wieder beſſere Zuſtände eintreten würden . Daß die

Verhältniſſe ſich ſo verſchlechtern würden, ſei im Nov.

1919 noch nicht vorherzuſehen geweſen. Wenn auch

die Kl. mit ihrem Anſpruch auf Erhöhung der Unente

abgewieſen worden u. inſoweit zweifellos geſchädigt

ſei , ſo ſei doch 3. 3. der Genehmigung des AbfVertr .

nicht in einem ſolchen Grade von Wahrſcheinlichkeit

mit dem Eintritt einer dauernden weſentl. Veränderung

der Verhältniſſe zu rechnen geweſen, daß die Nicht

berüdſichtigung dieſes Geſichtspunktes als Fahrläſſige

keit bezeichnet werden müßte. Es könne dahingeſtellt

bleiben, ob der Vorm R.vor der Genehmigung Rüd

ſprache mit dem Vormunde genommen habe ; auch in dem

Interlaſſen einer ſolchen Rüdſprache u. der Anſtellung

weiterer Ermitielungen, der Vernehmung der Mutter

u. des Pflegevaters, ſei kein Verſchulden zu erblicken.

Dem kann nicht beigetreten werden . Das Berg. ſtellt

an die Sorgfaltspflicht des VormGer. zu geringe An

ſprüche. In der Vorfriegszeit konnte allerdings ein

AbfVertr ., der dem unehel. Kinde ſofort das gab,

was es an URente bis zur Vollendung des 16. Bebens

jahrs zu fordern hatte, im allgem . als dem Intereſſe

des Kindes förderlich angeſehen werden u . eine ein

gehende Prüfung der beſ. Sachlage mag mangels beſ .

Bedenken nicht erforderlich geweſen ſein . 3. 3. der

Genehmigung des AbfVertr. aber war hier die Sach

lage völlig anders. Das Bero . erkennt an, daß ſich

im Herbſt1919 ſchon eine beträchtl. Teuerung geltend

machte. Sie war in der Tat ſo eingetreten, daß ſie

niemandem entgehen konnte, am wenigſten einem Be

amten, dem die Fürſorge für zahlreiche Mündel oblag .

Es ſei auf einige geſegl. Maßnahmen hingewieſen , in

denen dieſe Teuerung ihren Ausdruck fand: Die BO.

des RWirtſchMin . über Höchſtpreiſe für Nährmittel

v . 28. Oft . ( ROBI. 1834) erhöhte die Höchſtpreiſe für

Haferflocken , ħafergrüße, þafermehl,Gries u . Gerſten

nährmittel erheblich gegenüber den Preiſen , die durch

die VD. -en des Kriegsernährungsamts v . 29. Aug.

1918 (NOBI. 1089) u. v . 27. Dkt. 1918 (ROBI. 1277)

feſtgeſekt worden waren u . ihrerſeits wiederum über

die Preiſe der VD . des Kriegsernährungsamts v .

16. Oft . u . 6. Nov. 1917 (ROBI. 901, 1014) weſentl.

hinausgingen . Eine VO. v. 21. Aug. 1919 (NGBI.

1665 ) gewährte eine Zulage für die auf Grund der

reichsgeſel . Invalidenverſicherung zu zahlenden Renten

für 1. Oft. 1919 bis 31. Dez. 1920. Allerdings war

eine Teuerung, ein Sinten des Geldwertes in dem

Maße, wie die Verhältniſſe ſich entwickelt haben, im

Herbſt 1919 nicht vorauszuſehen. Es mögen auch

viele auf den Eintritt einer Beſlerung gehofft haben .

Aber mit der Möglichkeit, daß die im ģerbſt 1919

eingetretene Teuerung andauern u . wachſen würde, mußte

gerechnet werden . Für yandel u. Induſtrie geht die

Nechtſpr. davon aus, daß jedenfalls vom Herbſt 1919

ab mit einer weiteren Steigerung der Löhne u. ſonſtigen

Herſtellungskoſten gerechnet werden mußte, die weitere

Entwidlung der Preiſe deshalb nicht unvorherſehbar

geweſen u , von dem zu tragen ſei, der ſich nicht durch

beſ. Vereinbarungen (Freizeichnungsflauſeln) dagegen

geſichert hatte. An einen Beamten können zwar nicht

ſchlechthin die Anforderungen geſtellt werden , die hin

ſichtlich Geſchäftsfunde, Vorſicht u . Sorgfalt an einen

ordentl. Kaufmann, insbeſ. an einen Großkaufmann,

zu ſtellen ſind . Notwendig aber muß auch er den

e
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IX .

Genehmigung eines Abfindung &vertrage durch das

Bormundſchaftsgericht. Amtspflicht zur Rüdſicht auf

die Möglidleiteiner weſentlichen Veränderung der

Berhältniſſe. ) Die 1908 geborene Kl. iſt ein unehel.

Aindder früheren Kellnerin , jeßigen Kontoriſtin M. S.

Der Tierarzt E. erkannte zu notar. Protok. v . 27. Oft .

1908 die Baterſchaft an u. verpflichtete ſich , zum U.

der Hl . bis zur Vollendung ihres 16. Lebensjahres eine

jährl . Mente von 240 M zu zahlen . Er erhöhte die

Rente ſpäter auf 23 M monatlich u . bezahlte auch das

Schulgeld. Am 5. Nov. 1919 ſchloß er mit dem Vor

munde P. einen AbfVertrag , worin dieſer gegen

Zahlung von 1500 M auf die weiteren uAnſprüche

der Kl. bis zur Erreichung ihres 16. Lebensjahres

verzichtete. Dieſen Vertrag genehmigte das Vormớer.

am 11. Nov. 1919. Jm Nov. 1920 erhob die Kl unter

Berufung auf die unvorherſehbare Teuerung gegen

E. Alage auf Aufhebung des Abf -Vertr. u . Zahlung

einer monatl. Unente von 80 M vom 1. Jan. 1922

ab bis dahin , daß ſie ſich ſelbſt zu unterhalten im

ſtande wäre, jedenfalls bis zum 22. Aug. 1924. Die

Klage wurde rechtskräftig abgewieſen, weil der 11An

ſpruch durch den AbfVertr. erloſchen ſei . Nun forderte

die Kl. mit der Behauptung, das Vormer. habe

durch Genehmigung des ihr ungünſtigen AbfVertr.

ſeine Amtspflicət grobfahrläſſig verleßt, Erſaß des

ihr durch dieſe Genehmigung entſtandenen Schadens

vom Staat. Das Berg . wies ab . Auch die Rev. der

Al. wurde zurücverwieſen . Gründé: Das Berg .

1) u . Unterhalt ; Abf . = Abfindung.
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Borgången des tägl. Lebens ſo aufmerkſam folgen , daß beilegt. Vielmehr entbehrte die VM . wegen der

er nicht die Intereſſen derjenigen gefährdet, deren Nichiigkeit des Anſpruchs der Wirkſamkeit. Jnfolge

Fürſorge ihm anvertraut iſt. Jhm fonnte nicht ver- deſſen fanden die Beſt . des § 883 Abſ. 2 BOB. über

borgen bleiben, daß der Betrag der UGelder, die Unwirkſamkeit einer nach der Eintragung der VM.

der Bater der Kl . 1908 zu zahlen ſich verpflichtet getroffenen Verfügung u . des § 888 Abſ. 1 BGB. über

hatte, den Verhältniſſen im Nov. 1919 nicht mehr den Anſpruch des VM .-Berechtigten gegen den Erwerber

entſprach . Er durfte nicht darauf vertrauen, daß eine eines eingetragenen Rechtes, gegenüber der Bell. feine

baldige Beſſerung eintreten würde. Er mußte daher Anwendung. Durch den ſpäteren , die Formvorſchrift

in eine genaue, ſorgfältige Prüfung der beſ. Umſtände des § 313 Satz 1 BGB. erfüllenden Vertrag, in dem

eintreten , ehe er einen AbfVertr. genehmigte, der der BerR. eineBeſtätigung der früheren Vereinbarung

der Kl. feinen anderen nennenswerten Vorteil bot, gemäß § 141 BGB. erblidt, wurde dieſe Vereinbarung

als daß ihr ſofort gezahlt wurde, was ſie in Katen nicht gültig, da ein nichtiges Rechtsgeſchäft niemals

nach den Vereinbarungen zu fordern hatte, dagegen wirkſam werden kann ; vielmehr galt nach § 141 Abſ.1

den Anſpruch auf die nach den Teuerungsverhältniſſen der fragl . Veräußerungsvertrag als nunmehr vorge

gebotene Erhöhung der uRente abſchnitt oder doch nommen u . waren nach § 141 Abſ. 2 die Bertrags

die Verwirklichung gefährdete . Die Erwägung des ſchließenden , die Atl. u . die Brüder Sch ., nur unter

Berg ., daß die Rechtsfrage, ob nicht auch der Abſ.- einander im Zweifel verpflichtet, ſich gegenſeitig zu

Vertr. wegen der veränderten Verhältniſſe einer gewähren, was ſie haben würden ,wenn derVertrag

Aenderung unterliege, nicht unbeſtritten ſei, iſt für von Únfang an gültig geweſen wäre (RO. 75 , 115 );

die Frage des Verſchuldens ohne Bedeutung. Er nach außen hatte die Beſtätigung feine rückwirkende

mußte bei zweifelhafter Rechtslage den ſicheren Weg dingl. Wirkung gegenüber Dritten 11. blieben daher

gehen (RGZ. 85, 418) ; er konnte nicht damit rechnen, etwaige Verfügungen i . S. des § 883 Abſ . 2 in Kraft,

daß die Abänderung des Vertrags wegen veränderter die in der Zwiſchenzeit zugunſten Dritter von dem

Ilmſtände zugelaſſen werden würde. Tatſächl. hat Vertragsteil, gegen den ſich der vorgemerfte Anſpruch

hier das Gericht den Anſpruch der Kl. auf Aufhebung richtet, vorgenommen worden oder als von ihm vor

des AbfVertr. u . Zahlung einer höheren U.-Rente genommenanzuſehen waren . (Urt. d . V. ZS. v . 10. März

abgewieſen , weil mit dem Vertrag jeder weitere An- 1923, V 655/21).

ſpruch der Kl. gegen ihren Vater erloſchen ſei. Der

Pflicht zur ſorgfältigen Prüfung, ob der Å bf Vertr .
XI.

den wahren Jntereſſen der Kl. entſprach, genügte der

VormR . nicht damit, daß er ſich auf die Einſicht der Vertretung der offenen 46. bei Aufnahme eines

Vormundſchaftsaften beſchränkte. Daß der Pflegevater ſtillen Geſellſchafters. Pflicht der Geſellid after par

der Kl . bisher keine Anſprüche auf Erhöhung der Müdzahlung einer Einlage, die wegen der beabſichtigten

Mente erhoben hatte, gab keine Gewähr dafür, daß Beteiligung geleiſtet wurde. Der Nev . iſt zuzugeben,

er nicht bei der wachſenden Teuerung mit ſolchen daß der Ausſpruch des Bero ., die Vertretungsmacht

hervortreten würde oder müßte. Ebenſowenig konnte des vertretungsberechtigten Teilhabers einer off. HO.

ohne nähere Ermittlung damit ſicher gerechnet werden , erſtrede ſich auch auf die Annahme eines ſtillen Ge

daß die Kl . ſich ſchon vor Vollendung des 16. Lebens- ſellſchafters, der Rechtſprechung des RG. widerſpricht.

jahres einen Teil ihres u . ſelbſt verdienen würde. In RGZ. 52, 161 iſt ausgeführt: Die Zuziehung

Neber alles dies u . ferner über die Beweggründe, die eines neuen Geſellſchafters ſei nicht denkvar, ohne daß

den Vater der Kl. beſtimmten, die Abf. vorzuſchlagen, die Geſellſch. in ihren inneren Beziehungen , hinſichtlich

über die Möglichkeit, eine ſofortige Erhöhung der des Anteils der Geſellſchafter am Vermögen ſowie

AbfSumme zu erreichen oder dem Vertrage eine am Gewinn u . Verluſt, auf eine nelle Grundlage ge

Beſtimmung hinzuzufügen, daß bei weiterem An- ſtellt werde. Dieſe Veränderung der Zuammenſeßung

dauern u. Wachſen der Teuerung Nachzahlungen zu verändere Sonderrechte der Geſellſchafter u . fönne

erfolgen hätten , mußte der VormR. mit dem Vor- daher nur unter allſeitiger Zuſtimmung erfolgen. Mit

munde Rückſprache nehmen, wenn möglich auch die der Geſchäftsführnnig nach außen habe dies nichts zu

Mündelmutter u. den Pflegevater hören. (Urt. des ſchaffen . Wenn daher einzelne Geſellſchafter fraft Vers

III. ZS. v . 26. Jan. 1923, III 749/22 ). trags oder Gefeßes befugt ſeien , die Geſellſch. Dritten

gegenüber zu vertreten, ſo könne dieſe Befugnis doch

X.
nie auf die Zuziehung eines neuen Geſedſchafters

bezogen werden . Hieraus iſt gefolgert worden, daß

Gine Bormerlung zur Sicherung eines nicht be ein Vertrag nichtig iſt , durch den ein einzelner Geſell

ſtehenden Rechts iſt unwirkſam.Gründe : Mit Recht ſchafter namens der Geſellſch . einen Dritten als Kom

nimmt der BerR . an, daß die auf Grund der Be- manditiſten aufnimmt. Dieſe Auffaſſung iſt ſeitdem

willigung der Eigentümer eingetragene Vormerkung gemeine Meinung. In dem Urt. v . 16. Nov. 1903

(= VM.) zur Erhaltung des Rechts auf Auflaſſung (BoldhMSchr. 1904, 50) hat das RG . angenom

unwirkſam war, als die Befl . die Eintragung als men, daß die Gründe der früheren Entſch . auch für

Eigentümerin des Grundbeſißes erlangte. Die VM . den Eintritt eines ſtillen Geſellſchafters zutreffen u.daß

aus § 883 BOB. ſekt einen gültigen Anſpruch voraus; deshalb die Vertretungsbefugnis des einzelnen Teilha:

gemäß ihrer rechtl . Natur als Sicherungsmittel ſteht bers auch darauf nicht bezogen werden könne. An dieſer

u. fällt ſie mit dem Anſpruche, zu deſſen Sicherung Rechtsanſchauung hat das RG . feſtgehalten (JW . 1921,

ſie beſtimmt iſt (NOZ. 55, 343; Warn . Rechtſpr. 1910 1239 17). Im Schrifttume hat dieſe Anſchauung teils Zu

Nr. 239). Hier ſoll nach dei Behauptung der Kl. der ſtimmung, teils Widerſpruch gefunden , Widerſpruch

Bewilligung u . Eintragung der Auſlaſſungs VM . eine insbeſ. mit beachtenswerten Gründen bei Düringer

mündl. Vereinbarung zw . den Brüdern Sch. u. der Hachenburg (HOB.: Bd. 4 § 126 Anm . 3) . Zu der

Kl . zugrunde liegen , wonach die Brüder Sch . fich ver- Streitfrage braucht hier keine Stellung genommen zu

pflichtet haben , der Hl . auf deren Verlangen den Grund- werden . Denn hier liegt kein Vertrag vor, durch den

beſiß zu verkaufen . Dieſe Vereinbarung war aber der Geſellſchafter M. den kl. als ſtillen Geſellſchafter

wegen Mangels der Form des § 313 Saß 1 BGB . aufgenommen hätte . Es handelt ſich vielmehr nur

gemäß § 125 BGB . niwtig. Deshalb erwuchs für die darum , ob die 75 000 M, die der KI . an R. als Ver

Kl . daraus fein Anſpruch auf Auſlaſſung. Die Ein- treter der oji . ÞG. gezahlt hat, damit ſie als „ Ein:

tragung der VM . hatte nichtdie den Formmangel | lage“ auf ſeine in Ausſicht genommene Beteiligung
heilende Wirkung, die der § 313 Satz 2 BOB. der als ſtiller Geſellſchafter dienten, von der off. 96.
Auflaſjung u. der Eintragung des Eigentuinsübergangs erlangt ſind. Dies iſt zu bejahen . Kraft ſeiner ges
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mäß § 126 BOB. nach außen hin grundſäßlich unbe- leftw . Verf. , ebenſo nicht auf Veräußerung zum Nenn

ſchräntten u . unbeſchränkbarenVertretungsmacht war wert, wie denn auf Fälle dieſer Art ſchon die Ueber
H. befugt, namens der Geſellſch . die 75000 M zu chrift(über den „ ħandel“ mit Gold uſf .) nicht paßt .

empfangen u . die Vereinbarung über den Zwed der Der Al, iſt zuzugeben , daß der Preis einer Ware beim

Zahlung zu treffen . Es fommt gar nicht auf die in Abſchluß des Kaufs feſtgeſeßt zu werden pflegt. Bei

JW. 1921 S. 1239 17 bejahte Frage an , ob ein ver- der Erfüllung des Kaufs iſt vom Preis regelmäßig
tretungsberechtigter Geſellſchafter für ſich allein , im nicht mehr die Rede u. fann auch kaum noch die Rede

Namen der off . $6 . einen Vertrag ſchließen kann, ſein. Demzufolge beziehen ſich die Beſt. der Goldh.

durch den dieſe ſchuldrechtlich verpflichtet wird, die BO. jedenfalls mit auf den Abſchluß des Schuldver:

Beteiligung des Vertragsgegners als ſtiller Geſell- trags ; i . S. des Sprachgebrauchs, der unter Ber

ichafter herbeizuführen. Hat danach die ' off. HO. die äußerung nur das dingl. Geſchäft begreift, ſind ſie

75000 M erlangt, ſo iſt ſie um dieſe Summe grund- nicht zu verſtehen. Nach alledem läßt ſich ſogar vers

los bereichert, da der bezweckte Erfolg nicht eingetre- treten, es werde dem Zweck der VD., dem wilden

ten iſt (8 812 Abſ. 1 S. 2 BOB.) u. demgemäß zur Handel in deutſchen Silbermünzen zu begegnen, ſchon

Rüdgewähr verpflichtet. Nach § 128 HOB. trifft durch die Beſchränkung des ſchuldrechtl. Bertrags, des

dieſe Verpflichtung auch den Befl. als perſönlich haf- Kaufs u . Verkaufs genügt, wie wenn die Kl. u. das
tenden Geſellſchafter. (Urt . d . IV . 35. v . 7. Dez. 1922, LO . hervorgehoben haben, daß die Preisbildung nur

IV 180/22) . durch ſchuldrechtl. Abſchlüſſe beeinflußt werde , gleich -

viel ob der Abſchluß hinterher vollzogen werde. In

XII.
ſofern endlich die VO. die Veräußerung deutſchen

Münzſilbers nur dann beſchränkt, wenn die Veräuße

Zur Goldhaudele VO. 0. 7. Fibr. 192). Am 9 . rung zu einem den Nennwert überſteigenden Preiſe

Febr . 1920 kaufte der Befl. von der Sti., einer deutſchen geſchieht, berührt ſie ſich mit den amtl. Anordnungen

Bant, 30000M gemünztes deutſchesSilber zu 11M25 Pf über Feſtſeßung von Höchſtpreiſen. VO.en dieſes In

u . 15 000 M zu 11 M 40 Pf, zuſ. für 508 500 M. Tags halts haben, wie in der Rechtſpr. anerkannt iſt, keine

darauf, am 10. Februar, trat die VO . betr. den øandel rüdwirfende Kraft, wenn ſie ſich ſolche nicht aus.

mit Gold uſw. v. 7. d . Mts. ( GoldhVO .) in Kraft. drüdlich beilegen ; zuvor geſchloſſene, aber noch nicht

Mit Rütſicht hierauf verweigert der Bell. die Abnah- erfüllte Verträge bleiben an ſich mit den alten Preiſen

me des Silbers . Die Kl. veräußerte im Einverſtändnis beſtehen (NOZ. 93 , 316 ; 94, 282; 99, 122) . Dagegen

mit dem Bell. das Silber um 315 000 M an die Reichs . iſt für BeſchlagnahmeVO.en anerkannt, daß ſolche auch

bank u . verlangte Erſtattung des von ihr auf 193 000 M in zuvor geſchloſſene, noch nicht durch Lieferung ers

berechneten Unterſchiedes vom Bell . Das Bero. ledigte Verträge dergeſtalt eingreifen, daß ſie zwar

wies ab. Die Hev . der Kl . blieb erfolglos . Gründe : nicht den Vertrag nichtig, wohl aber die Erfüūung

Die GoldhVO. beſtimmt in § 1 , daß deutſche Silber- unmöglich machen (NGZ.99, 122). Die Rev. macht

münzen zu einem ihren Nennwert überſteigenden geltend, daß die GoldhVO . feine Beſchlagnahme an

Preiſe nur an die deutſche Reichsbank (oder von ihr ordne. Das iſt dem Wortlaut nach richtig . Deſſen

zu benennende Stellen) veräußert ( u. nur von ihr er- ungeachtet geht ſie über eine Höchſtpreisanordnung

worben) werden dürfen. Zur Entſch. ſteht einzig , ob weſentl. hinaus. Nach Inhalt u . Zwed verfolgt ſie

die VO. auch der Erfüllung eines vor ihrem Infrafttr . ein ähnl. Ziel , wie eine BeſchlagnahmevO ., nur auf

erlaubt geſchl. Staufs unter Dritten im Wege ſteht. anderem Weg . Die HöchſtpreisVO .-en beſchränken den

Das Bero . hat die Frage bejaht. Ihm iſt beizutreten. Handel nur hinſichtl. der Preisbildung; im übrigen

Der Auslegung des BerG . ſtehtſchon der Ausdrud des laſſen ſie ihm freie Hand, namentlich in der Richtung,

Gefeßes zur Seite. Die Beräußerung fällt unter den daß Jedermann verkaufen darf, an wen er will. Dem

Begriff der Verfügung u . unter Verfügung verſteht entgegen beſchränkt die GoldhVD . in § 1 den Handel

man das dingl . Üebereignungsgeſchäft im Gegenſaz dahin, daß deutſche Silbermünzen zu einem ihren

zu dem ſchuldrechtl. Vertrag, durch den jemand die Nennwert überſteigenden Preis nur an die Reichsbank

perſönl . Verpflichtung zur Uebertragung einer Sache oder die ermächtigten Stellen veräußert u. nur von

oder eines Rechtes übernimmt (f. 3. B. § 137 BOB . ) . ihnen bezogen werden dürfen . Sie will den die

In einem weniger ſtrengen Sinn pflegt die Sprache Währung gefährdenden ſpekul . Handel mit Edelmes
des gewöhnl . Bebens, aber zuweilen auch die tallen u. namenilich mit deutſchem Münzſilber unter

Rechtsſprache das Wort Veräußerung auch für den binden . Dazu wählt ſie aber nicht den Weg, dieſen

Geſamtvorgang zu gebrauchen, vermöge deſſen die Handel ſchlechthin zu verbieten oder das einzelne Ge

Sage oder das Recht von dem einen Teil auf den ſchäft an eine Erlaubnis oder Genehmigung amtl .

andern übergeht, alſo für das Verpflichtungsgeſchäft Stellen zu binden ; vielmehr will ſie den Handel

u. die zu deſſen Erfüllung dienende dingl. Uebertra- ausſchl. in die Hand der Reichsbank legen, damit

gung zuſammengenommen. Wanz ungewöhnlich u . dieſe Reichsbank auf die Preisgeſtaltung einwirken

eine ſtarke Abweichung vom Sprachgebrauch wäre es . kann. Dazu hebt die VO. darauf ab, alles gemünzte

wenn mit der Bezeichnung „ Veräußerung “ nur das Silber, das auf den Markt kommt, der Reichsbank

ſchuldrechtl. Berpflichtungsgeſchäft unter Ausſchluß des oder den ermächtigten Stellen zuzuführen. Die VO.

dingl. Üebereignungsgeſchäfts gemeint wäre . In will eine Art Monopol zugunſten der Reichsbank

dieſem ungewöhnl. Sinn muß aber die Kl . den Ausdruck ſchaffen, nur daß dies nicht geradezu durch Beſchlag

gebrauchen, wenn ſie meint , i. S. der GoldhVO . um : rahme, ſondern durch Handelsbeſchränkung geſchieht.

faſſe die Veräußerung nicht mehr das Erfüllungege- Inſofern berührt ſich die VO . mit einer Beſchlag

ſchaft zur Abwidelung eines Kaufs. Eine ſo unges nahmeVO.; nur der rechtl. Weg iſt ein anderer, Zweck

wöhnl. Auslegung kann nur dann angenommen werden ; u . Ziel ſind ähnlich . Sonach iſt es dem Geſeßg. nicht

wenn zwingende Gründe hiezu nötigen . Dies iſt gleichgültig, ob ſich das Silbergeld in den Vänden

nicht der Fall. Im Gegenteil: Die Auslegung des der Kl . oder des Bell. befand. Das mochte richtig

Bero, wird dem Inhalt u . Zwed der VD . beſſer gerecht ſein, ſolange ſich das Silbergeld in den Aufbewahrungs

als die Auffaſſung der Kl. Die VO, will den Handel räumen des einen oder anderen Teils befand ; un:

mit deutſchem Münzilber einſchränfen , weil er auf richtig aber wurde es , ſobald es ſich darum handelte,

die Währung ungünſtigen Einfluß übt. Zu dem Ende das Silber aus dem Beſitz der einen Partei in den der ans

hat ſie zunächſt die Veräußerung u . den Erwerb ge- dern überzuführen . Dieſe Erwägungen rechtfertigen die

münzten deutſchen Silbers zu einem den Nennwert Annahme des BG ., daß die lieberfiihrung des Silbers

überſteigenden Werte beſchränkt . Sie bezieht ſich dem- aus der Hand der Hl . in die des Befl. der VO . v .

nach nicht auf unentgeltl. Verfügungen wie Schenkung, 7. Febr. 1920 zuwiderlaufe, obwohl das Verpflich
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jeugung, daß kurzzeitige Freiheitsſtr . nicht bloß nuta

los ſind, ſondern häufig ſogar ſchädlich wirken . (urt.

d. I. Strs . v . 6. Febr. 1923, 1 D 723/22) .

0676 n .

tungsgeſchäft ſchon vor dem Jnfrafttr. der VO . , ge

ſchloſſen war. Die entgegenſtehende Entſch . des DLO .

Þamburg ( Banj83. D. 1921, 130) gibt feinen Anlaß ,

von dieſem Standpunkt abzuweichen. Dagegen hat

der Ferienſtraſſenat des RG . (RGSt. 56, 155) auf

Grund ähnl . Erwägungen wie hier ausgeſprochen,

daß die „ entgeltl. Veräußerung “ des § 2 Abſ. 1 Nr 4

GoldHVO . fich nicht mit dem Abſchluß des ſchuld

rechtl. Vertrags vollende u . daß mit „ Veräußerung “

vor allem auch die der Erfüllung dienenden Hand

lungen bis zur Uebergabe der Edelmetalle an den

Erwerber getroffen werden ſollen. (Urt . d . III . ZS .

v . 24. Dit. 22, III 708/21) .

++
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III .

Beihilfe zum Schleichhandel. Nach § 1 der BO .VO

v . 7. März 1918 wird das Vergehen des Schleich:

handels begangen durch den gewerbsmäßigen Erwerb

von Lebens- oder Futtermitteln unter vorſäßl. Ver

leßung der Verkehrsregelungsvorſchr.; eine Beihilfe

zum Schleichhandel fann daher nur dann angenommen

werden, wenn der Gehilfe gerade zum Einkauf oder

ſonſtigen Erwerb der Ware mitgewirkt hat . ' Eine

derartige Hilfe ſtellt aber die Straff. bei teinem der

drei BeſchwF. ausreichend feſt. Wohl wird ausge

führt, die drei Angekl. 2. hätten den ſtrafb. Handel

des Sch . in jeder Weiſe gefördert u. unterſtüßt“, fie

ſeien ſich auch deſjen bewußt geweſen u . hätten es ge

wollt, weil ſie ſelbſt Vorteil daraus zu ziehen hofften ;

ferner : es ſeien ihnen alle Tatumſtände befannt

geweſen , die bezügl . des Sch . feſtgeſtellt ſind“ u .

weiter ſtellt das ürt . feſt, „ daß es zw. Sch. u . den

3 Ungefl. 2. keine Geheimniſſe bezügl. des Geſchäfts

gab , daß alles, was dem Sch. befannt war, auch die

3 Angefl. L. wußten“. Adein dieſe Darlegungen

bieten keine Gewähr dafür, daß die Mitwirkung der

BeſchwF. gerade bei dem ſchleichhändleriſchen Erwerb

der Gegenſtände überhaupt u . frei von Rechtsirrtum

geprüft wurde, u . laſſen nicht erkennen , in welchen

beſtimmten Tathandlungen der VorderR . eine Unter

ſtüßung u . Förderung des Schleichhandels gefunden

hat. Auch da, wo das Urt. die Tätigkeit der Angeli .

in der Firma im einzelnen behandelt, iſt von einer

Hilfe der BeſchwF. zu dem ſchl. Erwerb mit keinem

Worte die Rede. Die mangelnde Feſtſtellung dieſer

Gehilfentätigkeit fann auch nicht erſeßt werden durch

den Ausſpruch der Straft. bei Feſtſtellung der Kenntnis

welche die BeſchwF. von allen Vorgängen gehabt

hätten, ſei „ nur eine Ausnahme “ zu machen, nämlich

hinſichtlich der unerl. Anfündigungen in den Tages.

zeitungen . Weit eher fönnte die hiernach fehlende

Kenntnis der BeſchwF. von den Anzeigen, durch die

ſich Sch . im beſ . Gebiet zum Anfauf von Lebensmitteln

erbot, zu der Vermutung Anlaß geben , daß auch ihre

Mitwirkung bei dem Erwerb dieſer Gegenſtände nicht

erwieſen ſei . (Urt. d . I. Strs . v . 1. Dez. 1922, I D

617/22 )

B. Strafia che n .

I.

Anwendung des § 2 Abſ. 2 StGB. gegenüber dem

GeldStrG . Der Strafausſpruch beruht auf der Er

wägung : Die gemeingefährl. Anſprache fordere eine

empfindi. Beſtrafung, dazu reiche aber eine innerh . des

Höchſtbetrags von 600 M des alten Strafrahmens des

§ 130 SIOB . ſich haltende Geldſtr. nicht mehr aus,

ſodaß nach dem Rechtszuſtand 2. 3. der Tat zu einer

empfindl. Gefängnisſtr. hätte geſchritten werden müſſen,

obwohl bei dem Nichtvorhandenſein „ unedler“ Beweg

gründe an ſich von einer Freiheitsſtr.hätte abgeſehen

werden können . Deshalb ſei es nach § 2 Abſ. 2 StGB.

geboten, das GeldStro . zugrunde zu legen. Hiergegen

erhebt der BeſchwF. zu Unrecht den Vorwurf der Ver

leßung des § 2 StGB. Nach ſtändiger Rechtſpr. des RG.

iſt beim Wechſel der Geſeße zu prüfen , nach welchem

Strafgeſep die Tat nach ihrer beſ. Geſtaltung im Einzel

fall die günſtigere Beurteilung erfahren fann. Ergibt

ſich, daß nach altem Recht troß wahlweiſer Zulaſſung

von Geldſtr. auf eine Freiheitsſtr . um degwillen hätte

erfannt werden müſſen , weil dieſe Geldſtr. nur bis zu

einer nach der eingetretenen Geldentwertung für den

Strafzweď nicht mehr für ausreichend erachteten Höhe

zuläſſig war, während der Tatrichter bei Anwendung

des an ſich zufolge 81 des GeldStro. eine höhere

Strafandrohung enthaltenden neuen Geſ. eine danach

mögliche höhere Geldſtr. nach den Verhältniſſen für

ſachgemäß erachtete, ſo muß das neue Strafgeſ. troj

ſeines erweiterten Strafrahmens auch als das ,,mildeſte

Gefeß“ i. S. des § 2 Abſ. 2 StGB. angeſehen u . an

gewendet werden . Mit dieſer Stellung wird bloß der

vom GeldStrG . erſtrebte Zwect möglichſter Einſchrän

kung furzer Freiheitsſtrafen noch auf einem weiteren

Gebiet verwirklicht, auf dem § 3 nicht unmittelbar an

gewendet werden kann, § 2 Abſ. 2 StGB . aber denſelben

Erfolg ergibt. Dies iſt um ſo unbedenklicher, als das

GeldStrG. darauf Bedacht genommen hat, den zu Geld

ſtrafe Verurteilten auch deren Zahlung zu erleichtern

(8 5) u . die Vollſtreckung der Erſazfreiheitsſtr. tunlichſt

zu erſparen (SS 7 u. 8 ) . Selbſtverſtändlich darf bei

einer derartigen Anwendung des neuen Oef. die gemäß

§ 29 StGB . ausgeſprochene Erſabfreiheitsſtr. nichthöher

ſein als die Freiheitsſtr . , auf welche das (Ger. ſonſt nach

altem Recht erkannt hätte. Eines ausdrückl. Ausſpruchs

hierüber bedarf es jedoch in der Regel nicht. (Urt. d .

I. StrS. v . 9. Febr. 1923, I D 624/22).
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IV.

Umſahfteuer. Rechtefräftiger Steuerbejdheid i. S.

ded $ 433 RAbgo. Bedingter Vorſak der Hinterziehung.

Daß der Verkauf des Kraftwagens gemäß § 15 II Nr. 8

u . SS 21 , 23 Abſ. 1 Nr. 3 u . 39 Umísto . v. 24. Dez.

1919 (ROBI. 2157) die Verpflichtung erzeugte, binnen

zweier Wochen nach dem Empfang des Šaufpreiſes

(3. Aug. 1920) eine erhöhte Umíst. von 15 % (Lurus:

ſteuer) aus dem vereinbarten Entgelt von 16 000 M

(2400 M ) zu zahlen, ſteht durch rechtstr. StBeſcheid

des Finá . zufolge SS 437 Abſ. 4 u . 433 RAbg0. auch

für die Straßger. feſt. Þiergegen kann nicht eingewendet

werden,im SiFeſtſetungverf. ſeieine rechtstr. Entſch.

i. S. des § 433 nochnichtergangen , weil die an den
Angefl. gerichtete Aufforderung des Find zurZahlung

keine Rechtsmittelbelehrung enthalten habe. Nach $ 39

des Umíšto. war ein förml. StBeſcheid ($ 211 MAbg” .)
nicht zu erteilen, als StBeſcheid hatte vielmehr ſchon

jede Willenskundgebung des Fin8. zu gelten, mit der

erſtmalig die Steuer vom Angell. beanſprucht wurde

($ 220 Åbſ. 1 RAbgo.).Da hierfürwedereine_34;

ſtellung ausdrüdlichvorgeſehen (5 73 Abſ. 1 S. 3

NA bgõ.),nocheine Nechtemittelbelehrung vorgeſchrieben
iſt, begann daher mit dieſerformloſen Aufforderung

auch die Monatsſriſt zur Einſpruchseinlegung in Bes

n .

5075

II .

Die Vorſchr. des GeldStr6 . ſind nicht i . S. des

$ 378 SIPO . nur zuguuſten des Augell. gegeben . § 378

SIPO. ſteht der Reviſion des Sta . nicht entgegen .

Die Vorſchriften des GeldStro. ſind nicht nur zu

gunſten des Angekl. gegeben. Sie beruhen auf all

gem . kriminalpolit. Erwägungen, insbeſ. auf der

durch praftiſche Erfahrungen beſtätigten - Ueber :
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rufungsverf. (S$ 217, 218 u. 230 RAbgO.) für den Oberſtes Landesgericht.
Angell.u . mit ihrern fruchtloſen Ablauf wurde die

der Aufforderung zugrunde liegende Feſtſtellung der A. Zivilſachen.

Stpflicht rechtskräftig (8231 Abſ. 1, 3 NAbg0.) .
I.

Die Feſtſtellungen reichen auch zu der Annahme aus,

daß der Angell. zum eigenen Vorteil vorſäßlich bes Wennnach § 1677 BGB. feſtgeſtellt iſt, daß der

wirkt hat, daß die feiner Stpflicht entſpr. Einnahme nach § 1635 Abſ. 1 S. 1 forgeberechtigte Elternteil an

des Heighs verfürzt wurde (§ 359 RAbg0 . ) . Die StSchuld der Ausübung der elterl. Gewalt verhindert iſt, geht

war gemäß SS 8, 39 UmfSto . ſchon mit der Einnahme dieſe an den anderen Elternteil über. Die Ehe der

des Kaufpreiſes am 3. Aug. 1920 jällig geworden u. Landwirtseheleute Th . u . Þ . W. iſt aus alleinigem
er hatte ihr nach dem Grundſatz der ſog. Selbſtbes Verſchulden der Frau geſchieden . Aus der Ehe ſtammen

ſteuerung binnen 2 Wochen auf diein § 39 Abſ. 2 vor- zwei Kinder : Edgar u . Irma. Die Frau hat ſich mit
geſehene Art ohne Eingreifen der StBeh . von ſich aus Br . wieder verheiratet. Th . iſt geiſteskrant; Pfleg

zu genügen . Mangels Befriedigung bis 17. Aug. 1920 ſchaft iſt angeordnet. Das ÅG. A. ſtellte am 22. Apr.
1922

des Reichs zum Vorteil des Angefl. verkürzt, u hieran der Ausübung der elterl. Gewalt verhindert ſei u.

ånderte der Umſtand nichts mehr, daß er die St. am deshalb ſeine elterl . Gewalt ruhe. Gleichzeitig wurde

23. Juli 1921 nachträglich bezahlte . Es kann ſomit für die Kinder Vormundſchaft angeordnet Edgar W.

nicht davon die Rede ſein , es hätte höchſtens ein Hinter- befindet ſich bei dem Vormund, Jrma W. wird von

ziehungsverſuch
angenommen werden dürfen .

Der der Mutter verpflegt. Am 27. Mai 1922 beantragte

innere Tatbeſtand des $ 359 RAbg0. forderte teine Frau Ø . Br. , daß auch Edgar ihr überwieſen werde ,

bei. Abſicht, den StFiskus zu ſchädigen , vielmehr ge- damit er gemeinſam mit ſeiner Schweſter erzogen

nügte es, daßderAngell. die Friſtzur Erfüllung ſeiner werde. Nachdem ſich der Vormund dagegen ausge

erhöhten Stpflicht in der Erkenntnis willentlich ver- ſprochen , wies das AG . den Antrag ab ; beſ. Gründe

ſtreichen ließ, daß daraus neben einem Vorteil für i . S. des § 1635 Abſ. 1 Saß 2 ſeien nicht dargetan.

ihn für das Reich ein Entgang der fällig gewordenen Die Beſchw . der H. Br. wurde zurückgewieſen. Das

StEinnahme eintreten werde, wenn auch nur auf 10. nimmt an, daß eine Anordnung nach § 1635

Seit. Hierzu ſtellt die Straft. feſt, der Angell. habe Abſ. 1 Satz 2 zwar zuläſſig, aber nicht veranlaßt ſei.

,mindeſtens damit gerechnet, der Verkauf des Straft- Die weitere Beſchw . wurde zurückgewieſen. Gründe :

wagens ſei lurusſteuerpflichtig u . dieſe St. ſei alsbald Von einer Verleßung des § 1685 BOB. fann feine

zu entrichten, er ſei jedoch entſchloſſen geweſen, troßdem Rede ſein . Die Mutter hat den Antrag, ihr die

untätig zu bleiben , auch wenn darin eine Zuwiderh. Ausübung deč elterl . Gew . zu übertragen (§ 1685

gegen die ſteuergeſel. Vorſchr. liegen würde“ . Hier- Abſ. 2) nicht geſtellt; wäre aber auch die Übertragung

aus geht hervor, daß der Angell . bis 17. Aug. 1920 erfolgt, ſo hätte ſie das Recht auf Ausübung der elterl.

zwar ſchon daran gedacht hatte, es könnte für ihn Gewalt durch ihre Wiederverheiratung verloren (§ 1697 ).

aus dem Verkauf eine Pflicht zur ſofortigen Ents Der Antrag der Ø . Br . , das Kind Edgar „ ihr zu

richtung der SurusSt. erwachſen ſein , aber nichts- überweiſen “, iſt von den Vorinſt. mit Recht dahin

deſtoweniger ſelbſt auf die Gefahr der Richtigkeit aufgefaßt worden, daß die Sorge für die Perſon

dieſer Annahme hin während der Friſt nicht bloß aus wegen beſ . Gründe gemäß § 1635 Abſ. 1 S. 2 ihr

Unachtſamfeit, ſondern mit Vorbedacht jede Bemühung übertragen werden möge ; dieſe Vorſchrift iſt aber un

um die Erfüllung dieſer etwaigen StPflicht unterließ. anwendbar. Jm Geſ. ſelbſt iſt nicht beſtimmt, wem

Hiernach iſt nicht zweifelhaft,daß er auch die weiteren die Sorge f. d . Perſon der Kinder aus einer geſch.

Folgen dieſer Untätigkeit für die Verringerung der Ehe zuſteht, wenn der Ehegatte, dem nach § 1635

Einnahmen des StFiskus u. ſeinen dementſpr. Vor- Abſ. 1 S. 1 die Sorge zuſtehen würde, an der Aus

teil im Falle des Beſtehens einer ſolchen erhöhten übung durch ein Hindernis in ſeiner Perſon verhindert

Umístpflicht erkannt u . gutgeheißen hat. Damit iſt iſt. Für den Fall, daß der an ſich ſorgeberechtigte

der ſog. bedingte Vorſaß des Angefl. nachgewieſen Ehegatte geſchäftsunfähig - iſt, hat der Sen. ange

u. es iſt kein Grund erfindlich , warum ein ſolcher nommen , daß die Sorge dem geſegl. Vertr. des Kindes,

nicht für den Tatbeſtand dieſes Vergehens ausreichen nicht dem anderen Elternteil zuſteht, das Vormg .

ſollte, bei dem es ſich nicht um ein vorſäßl. Ver- aber nach § 1635 Abſ. 1 S. 2 eine abweichendeAn

ichweigen bei einer StErklärung der Beh . gegenüber | ordnung treffen kann (Samml. 21 , 74 ) . Für den Fall,

handelt, auf Grund deren erſt eine StFeſtießung zu er- daß dem nach § 1635 Abſ. 1 S. 1 fürſorgeberechtigten

folgen hatte. Auf die ſtrafrechtl. Folgen der Unter- Elternteil die Sorge f . d . Perſon nach § 1666 durch

laſſung brauchte der Vorſag des Angefl. nicht ge- das VormG. entzogen wird, ſteht nach Planck ( Bem . 6

richtet zu ſein ; er wäre nur nach § 358 RAbg0. ſtraf: zu § 1635 ) das Fürſorgerecht dem Vormund oder

frei geblieben , wenn er in unverſchuldetem Jrrtum Pfleger des Kindes zu ; nach Staudinger, Stomm . 3 .

über das Beſtehen oder die Anwendbarkeit ſteuer- BOB. 7./8. Aufl. Bem. 4 Abſ. 4 zu § 1635 geht das

rechtl. Vorſchr. die Tat für erlaubt gehalten hätte. Recht kraft Geſ . auf den anderen Elternteil über.

Davon fann jedoch nicht die Rede ſein ; denn der Das No. hat ſich der leßteren Anſicht angeſchloſſen

Angell . hat ja mit ſeiner erhöhten UmſStPflicht ge- (ROZ. 102, 283), weil § 1635 auch einem für ſchuldig

rechnet u . bloße Zweifel an der Anwendbarfeit des erklärten Elternteil das natürliche Hecht der Sorge

$ 23 Abſ. 1 Nr. 2 umísto . bedeuteten noch keinen f. d . Perſon der Kinder nicht weiter entziehen wolle,

unverſchuldeten Jrrtum hierüber . Seine bloße Hoffnung als es das entgegenſtehende Jntereſſe des anderen

auf eine Entſch. der ſteuerrechtl. Frage in abweichendem Elternteils verlange; dein allein ſchuldigen Gatten

Sinn zu ſeinen Gunſten verſchaffte ihm nicht den Schuß falle alſo das Recht der Sorge f . d . Perſon der Kinder

des $ 358. (Urt. d . I. Strs . 12. Dez. 1922, ID nicht nur zu , wenn der andere Gatte ſtirbt , ſondern

806 22 ). auch dann, wenn das entgegenſtehende Recht des nach

$ 1635 Abſ. 1 Saß 1 Fürſorgeberechtigten in anderer

Weiſe wegfällt. Ob dieſer Begründung ſtets beizu

treten iſt, wenn der nach § 1635 Abſ. 1 S. 1 Sorge

berechtigte an der Sorge verhindert iſt, kann dahin

geſtellt bleiben ; der Sen. ſchließt ſich der Anſicht des

RG. jedenfalls inſoweit an , als er § 1635 für unan

wendbar erachtet, wenn das Vormg . nach § 1677 feſt

geſtellt hat, daß der ſorgeberechtigte Elternteil an der

.

n .
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Ausübung der Gewalt verhindert iſt u. deshalb ſeine

elterl. Gewalt ruht. Das führt jedoch nicht zu dem

von der BeſchwF. erſtrebten Ergebnis . Wenn für das

Hind wegen Rubens der elterl. Gewalt des Vaters

ein Vormund beſtellt wird, ſteht nach § 1698 der

Mutter die Sorge f . d . Perſon neben dem Vormund

nur in dem beſchränkten Umfange des § 1634, alſo

mit der Einſchränkung zu , daß ſie von der geſeßl .

Vertretung ausgeſchloſſen iſt u . daß bei Meinungss

verſchiedenheiten die Meinung des Vormunds vorgeht.

Daß § 1698 auch bei Auflöſung der Ehe anwendbar

iſt, ſteht außer Zweifel . (Beſchi. d . ZS. v . 23. Febr.

1923, III 19/23) . M.
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II .

Giu von Mehreren gemeinſam erklärter Eintragung8

antrag fann nur durch gemeinſamen Widerruf entfräſtet

werden. Das gleiche gili von der Eintragung &bewilligung.

Wenn ein Kaufvertrag über ein Grundſtüď wegen Ver.

einbarung eines höheren als deo beurkundeten Kaufpreiſes

uichtig iſt, wird dadurch die Wirkſamkeit der dingl. Eini

gung nicht berührt. Die nunmehrige BeſchwF. Ottilie J.

hat aus ihrem Grundbeſit einen noch zu vermeſſenden

Ausbruch an den Wilhelm B. verkauft. Als Kaufpreis
wurden in der not. Urkunde 100 000 M angegeben. In

einer ſpäteren not . Urf. erkannten die Vertragsteile die

Vermeſſung an u.erklärten die Auſlaſſung. Es heißt

in Ziff. II : „ Die Erſchienenen erklären darüber einig

zu ſein, daß die Staufsobjekte in das Eigentum des

Käufers übergehen , ſie bewilligen u . beantragen die

Eintragung des Wilhelm 2. als Eigentümer." Der

Vollzug der Urt. verzögerte ſich. In der Folge machte

Ottilie J.die Nichtigkeit des Kaufvertrags geltend, weil

der wirklich vereinbarte Kaufpreis 130 000M betragen

habe : fie erſtattete Anzeige beim FinAmt, verſtändigte

das Notariat, das demOrBA. Mitieilung machte, erhob

Klage auf Anerkennung der Nichtigkeit u . nahm ſchließ

lich am 1. Dez. 1922 dem Grba. gegenüber ihren Ein

tragungsantrag zurüc. Jhren Antrag, im Wege einſtw .

Verf. dem Notariat die Vorlage der Urf. zu verbieten,

wies das LG . zurück . Am 12. Jan. 1923 vollzog das

GrBA. die Urt, durch Eintragung des L. als Käufer.

. der 3. wurde vom .

gelöſte Einigung in Ordnung geht. Dies war aber

der Fall. Im übrigen war für den GrBR . 8 873 Abſ. 2

BOB. mit § 925 maßgebend, wonach die Einigung

wirfſam u . zugleich für die Beteiligten bindend iſt,

ſobald die Auflaſſung in der durch Š 925 BGB. vor

geſchriebenen Form erklärt iſt. Die Wirkung ſolcher

Bindung äußert ſich aber gerade in dem Ausſchluſſe

des Widerrufs. Kein Vertragsteil fann mehr von ſich

allein aus den Vollzug der Eintragung hindern . Die

Beſchw . meint allerdings, daß durch die Nichtigkeit des

Staufvertrags auch die Auflaſſung mangelhaft geworden

ſei . Dies iſt aber nicht zutreffend ; denn die Vertrags

teile waren jedenfalls zu der Zeit, als ſie den maß=

gebenden not . Vertrag beurkunden ließen , in allen

Punften einig in dem Sinne, daß fie zwar nicht das

Rechtsgeſchäft ſo , wie es beurfundet wurde, aber an

deſſen Stelle das dadurch verdedte Geſchäft ſchließen

wollten, alſo einen Kaufvertrag zu dem von ihnen ver

einbarten höheren Kaufpreiſe. Dieſes wirflich gewollte

u . in gegenſeitiger Uebereinſtimmung erklärte Rechts

geſchäft war nur wegen Mangels der in § 313 S. 1

BOB. vorgeſchriebenen Form nichtig ; die Einigung als

ſolche iſt dadurch feinesfalls beeinträchtigt worden . Es

tann auch nicht nach $ 139 BOB. angenommen werden,

daß nach dem Willen der Parteien i . S. der Vornahme

eines einheitl . Hechtsgeſchäfts bei Nichtigkeit des ſchuld :

rechtl. Rechtsgeſchäfts auch die Nichtigkeit des Erfül

lungsgeſchäfts anzunehmen ſei . Denn eine ſolche Ver:

knüpfung iſt ausgeſchloſſen , wenn die Parteien das

nichtige ſchuldrechtl. Oeſchäft, ſo wie beurkundet, gar

nicht gewollt, es vielmehr nur zur Verdeckung eines

anderen wirklich gewollten Rechtsgeſchäfts erklärt u.

dieſes lektere durch die Auflaſſung haben erfüllen wollen.

§ 139 BGB . will gerade den Parteiwillen zur Geltung

bringen ; es kann daher von der Nichtigkeit eines Teiles

eines Rechtsgeſchäfts inf.Nichtigkeit eines anderen Teiles

dann keine Rede ſein, wenn dieſer leştere Teil nach der

Abſicht der Parteien überhaupt keine rechts aeſchäftl.

Bedeutung haben ſollte ; denn in einem ſolchen Falle

entſpricht es ja durchaus ihrer Abſicht, daß das Ers

füllungsgeſchäft gleichwohl zur Geltung kommt. Im

übrigen lagen dem OrBR . überhaupt nur einſeitige

Aufi ungen eines ertragsteils vor, die er nicht zu

. w . .

gewieſen. Wuch ihre weit. Befühm . blieb ohne Grfolg: Widerruflichteildes ungültigen jihutbredte Bertrags
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Gründe : Es kann nur nach 8 54 Abſ. 1 S.1 OBO. herein . Auch wenn man in der dem GrBA. zugegan

geprüftwerden ,ob das Verfahren des GrBA. geſekmäßig genen Erflärung einen derartigen Widerruf erbliden

war. Aus § 32 GBO. iſt allerdings abzuleiten, daß der wollte u . Ießteren nach der Auflaſſung noch für zuläſſig

Antragsberechtigte an ſeinen Eintragungsantrag nicht hielte , ſo könnte für den GrBR . durch einen derartigen

gebunden iſt , dieſer vielmehr bis zur Eintragung wider- Widerruf die Bindung an die formgerechte Auflaſſung

ruflich iſt. Allein der Antragſteller kann immer nur nicht als beſeitigt gelten. Der Vollzug der Eintragung

ſeinen Antrag zurücknehmen , nicht den eines anderen konnte daher nur aufgehalten werden durch eine einſtw .

Antragsberechtigten. Daraus folgt, daß ein gemein- Verf. des ProzGer. ( Fuchs, JW. 1923 S. 42, Beſchl. des

ſamer Antrag auch nur gemeinſam widerrufen werden Sen. v . 31. Jan. 1923 in BayZR . 1923, 70 ). Es lag

fann. Þier iſt aber der Eintragungsantrag entſpr. der auch kein Fall des § 18 OBO . vor ; denn für die Ein

Auflaſſung von beiden Vertragsteilen gemeinſam aus: tragung als ſolche beſtand im Zeitpunkte des grunds

gegangen . Der Notar feinerſeits vermittelt bei Zu- buchamtl. Vollzugs tein geſeßl . Hindernis i . S. der w .

leitung der Urf. an das Örva im Hinblic auf § 15 Beſchw . (Beſchl. des ZS. v . 7. Apr. 1923, III 20/23 ).

GBO. nur die Anträge der Parteien . Auch wenn man
M.

in dem Vorgehen der BeſchwF. nicht bloß eine Zurück

nahme des Eintragungsantrags, ſondern zugleich einen

Widerruf der Eintragungsbewilligung erblicken wollte,

müßte dem Rechtsmittel der Erfolg verſagt bleiben .

Bei einer Auſlaſſung ſind Einigung u . Eintragungs B. Strafſachen.

bewilligung regelmäßig in denſelben Erklärungen ent
I.

halten u. fließen zuſammen . Jn eine Prüfung des

ſchuldrechtl. Vertrags hat der GrBR . auch beim Voll- Begriff des „ Angeſtellten“ i . S. der VО. Dom

juge einer Auflaſſung nicht einzutreten. Die Zweiteilung 24. Juni 1920 über die Genehmiguugspflicht für den

in ſchuldrechti. Vertrag u . dingl . Einigung (Auflaſſung) Handel mit Brenn holz u. Ubjallhölz . " Gründe: Jm

wurde ja gerade eingeführt, um die Prüfungspflicht des Oft. 1921 bevollmächtigte der zum Handel mit Brenn
GrBA . hinſichtlich des erſteren entbehrlich zu machen . holz amtlich zugelaſſene N. den N. auf ſeine Rechnung

Wegen Bedenken gegen die Wirkſamkeit des ſchuldrechtl. Brennholz aufzufaufen, ohne jedoch für N. einen amtl.

Vertrags darf daher der OrBR. die Eintragung des Ausweis zu erwirken. N. hat fortgejekt Brennholz
Eigentumsübergangs nicht ablehnen . Der GrBN.hat für A. aufgefauft. A. wurde unter Billigung des

nur zu prüfen, ob die vom ſchuldrechtl. Vertrag log- Berger. imOft. 1922 wegen Verg . gegen § 1 Abſ.2
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die Außerachtlaſſung der erforderl . Sorgfalt erblidt

werden ( Úrt . d. II. StrS. v . 22. März 1923, II

65/1923) . Ed .
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II.

Bu $$ 3 Abſ. 2, 9 des Reichstelegrafengeſekes vom

6. April 1892/7. März 1908. Begriff des Erridhtend einer

elettr. Telegraphenanlage . A. betrieb eine radio -phyſi

faliſche Verſuchsſtation. Er befaßte ſich mit Anfertigung

u . Verfauf von allen mögl . zur Funkentelegraphie (FT.)

erforderlichen Geräten , insbef. auch von Empfangs

apparaten (EApp .). Das RPoſtmin. hatte ihm 1920

die Genehmigung zur Errichtung u . zum Betrieb einer

privaten FTAnlage nach den Bedingungen für die Er

richtung u . den Betrieb von Funkanlagen zu Berſuchs

zweden erteilt . Dieſe Genehm . wurde am 1. Oktober

1921 zurückgezogen , weil a . in ſeiner Empfangsſtation

von amerikaniſchen Funkſtationen ſtammende Börſen

u. Handelstelegramme aufgefangen haben ſollte. Troß

dem ſepte A. ſeine Verſuche fort ; er ſtellte 1922 EApp.

her, probierte u . verkaufte ſie. Die Apparate wurden

auf eine beſtimmte Wellenlänge abgeſtimmt u. fons
trolliert, ob ſie die empfangenen Weden auch mit der

nötigen Präziſion aufnehmen . Zu dieſem Zwede mußten

die EApp. durch Anſchluß an eine Antenne betriebs
fähig gemacht werden , damit ſie Wellen von anderen

Funkſtationen empfangen konnten . Nach dem Wider,

rufe der Genehmigung wurden die Arbeitsräume des A.

wiederholt polizeil ch kontrolliert. Dabei wurde feſt

geſtellt, daß alle zur FT. nötigen Geräte mehrfach vor

handen waren , namentlich auch vollſtändig zuſammens

geſchloſſene EApp. u . Zahlreiche Rahmenantennen . Jn

betriebsfertigem Zuſtande wurden jedoch die EApp.

nicht angetroffen ; hierzu hätte es noch des Anſchluſſes
an die Antennen bedurft, der jedoch augenbli& lich be

der Bet. v . 24. Juni 1920 (SIA . 1920 N. 145 ) verurs

teilt . Die Mev . wurde mit dem Abmaße verworfen ,

daß der A. eines Verg . gegen die VO. über die Er

richtg. von Preisprüfſtellen u . die Verſorgunge regelung

chuldig iſt. A. machte geltend , es ſei ein Widerſpruch .

daß N. nach § 1 Abſ. 1 , er ſelbſt aber nach § 1 Abſ. 2

der Bet . v . 24. Juni 1920 beſtraft worden ſei ; N. ſei

jelbſtändiger Geſchäftsmann u. kein Angeſtellter ; die

Strst. habe den Begr. „Angeſtellter “ verfannt u . den

§ 1 Abſ. II der Bef. zu !Inrecht angewendet. „An

geſtellter “ ſei nur, wer den Anordnungen des Geſchäfts
herrn unterworfen ſei u . ein unſelbſt. Glied im Ge

ſchäft bilde . Selbſt wenn aber N. Angeſtellter

jei, io habe er doch nur einen feineswegs einfachen

Mechtsbegriff verkannt, ſodaß ihm die JrrtVO . zugute

fommen müſſe. Dieſe Ausf. ſind unbegründet. Die

Bel . v . 24. Juni 1920, die nach Z. III der Bef. v .

28. Sept. 1921 ( STA . Nr . 228) in Kraft geblieben iſt,

beſtimmt in $ 1 : „ I. Der Handel mit Brennholz ...

ſowie der øandel mit Abfallholz iſt im rechtsrh. Bayern

vom 1. Juli 1920 ab nur ſolchen Perſonen geſtattet,

denen eine Erlaubnis (Zulaſſungsſchein ) .... erteilt

worden iſt. II. Wenn zum þandel mit Brenn- u .

Abfallholz zugelaſſene Perſonen Angeſtellte .... be :

auftragen, ſo haben ſie für dieſe Beauftragte Ausweiſe

zu erwirken “. Nach § 2 Abſ. 2 iſt zur Ausſtellung

der Ausweiſe für Beauftragte“ ( § 1 Abj. 2 ) die Bez.

VerwBeh . zuſtändig ; nach § 4 Abſ. 2 dürfen die Aus

weiſe für Beauftr. des õandels nur für Perſonen

( rteilt werden, deren Zuverläſſigkeit außer Zweifel

ſteht . Gemäß § 8 endlich werden nach der WRVO.

über PreisPrSt. u . Verſorgsreg. v . 25. Sept. 1915 /

4. Nov. 1915 (NOBI. 1915, 6071728) beſtraft : „ b ) Auf

traggeber bei Zuwiderh . gegen § 1 Abſ. 2 u . 3 vorſt.

Beſtimmung“. Mit Recht haben die Vorinſt. ange

nommen, daß N. Angeſt . des A. i . S. des § 1 Abſ. 2

der Bet v 24. Juni 1920 iſt. Das H8B. verwendet

den Begr . „Angeſtellter“ im § 59 allerdings in engerem

Sinne . „ Anjejtellt“ in einem Bandelsgewerbe u. dem

gemäß „ ñandlungsgehilfe“, iſt hienach nur, wer durch

Dienſtvertrag in ein Abhängigkeitsverhältnis tritt,

daher als Untergebener erſcheint. Gerade dadurch

unterſcheidet ſich der Vandlungsgeh. von dem ħand

lungsagenten ( HOB. S 81 ), der nicht ein unſelbſt . Glied

im Geſchäft, ſondern ſelbſt . Gewerbetreibender iſt.

Allein es kann nicht angenommen werden, daß die

Bef . v . 24. Juni 1920 im § 1 Abſ. 2 den Ausdruck

„Angeſtellte in dieſem engen, handelsrechtl.-techn

Sinne verwendet Es iſt kein vernünftiger Grund

erſichtlich, der den Gefeßg . dazu beſtimmt haben könnte,

das Erfordernis beſ. Ausweiſe nur für Perſ . zu for :

dern , die zu dem Auftraggeber in einem Abhängig

feitsverg . ſtehen . Wie aus § 2 Abj. 2 erſichtlich, ſoll

das Erfordernis eine gewiſſe Gewähr für die Zuver

läſſigkeit der Holzauffäufer bieten . Dieſe Gewähr

würde wegfallen u. dem wilden Auffauf freier Spiel:

raum gegeben ſein , wenn das Erford . des Ausweiſes

bei den Perſ , nicht Plat greifen würde, die nicht

Angeſtellte in jenem engeren S. ſind , zumal da der

artige Auſfäufe in der Mehrzahl gerade nicht von

eigentlichen Angeſt. vorgenommen werden. „Ange

ſtellter “ i. S. des § 1 Abſ. 2 iſt daher jeder , der von

einer zum Wandel zugelaſſenen Perſon mit derartigen

Geſchäften beauftragt iſt, auch wenn er in ſeinem

Abhängigkeitsverhältnis ſteht. Die Verurteilung des

d . nach § 1 Abſ. 2 der VO . V 24. Juni 1920 iſt daher

rechtsbedenfenfrei. Die Strst. hat mit Recht die ſog .

JertBO . v . 18. Jan. 1917 (RGBI.58) für unanwendbar

erachtet. Wenn ſich A. in einem Jrrtum über Be

deutung u . Tragweite der Bef. v . 21. Juni 1920 bes

junden hat, ſo war ſein Irrtum durch Fahrläſſigkeit

verſchuldet; er hat ſich weder mit dem Leiter ſeiner

Holjabteilung beſprochen , noch bei einer Behörde Aus

kunft erholt. Darin konnte bei der Stellung des A.

als des Beiters einer großen Sohlen- u . Bolzhandlung

of
.

.

wurde A. wegen eines Verg . gegen § 3 A6 %. 2, & 9 des

Gej . über das Telegraphenweſen des D. R. RTG .) vom

6. April 1892/7 . März 1903 (ROBI. 1892, 4617 ; 1908, 79)

verurteilt . Berufung u . Rev. wurden verworfen ;

leptere aus folgenden Gründen :

In 8 3RTG. v . 6.Apr. 1892 ſind die Fälle beſtimmt,

in denen TAnlagen ohne Genehmigung errichtet u . bes

trieben werden dürfen. In allen dieſen Fällen ſind

TAnl. jeder Art einer Einw . auf die Geſtaltung ihres

Betriebs entzogen . Dieſe Regelung vertrug ſich nicht

mit den Grundſäßen , die in dem intern . FTVertrage

v . 3. Nov. 1906 ( R KBI. 1908, 411 ) für die Errichtung

u . den Betrieb von FTStationen aufgeſtellt ſind, insb.

nicht mit den Beſtimm . der Art. 7 , 8 , 9 u . 21. Hier

nach haben die vertragſchließenden Teile ſich das Recht

vorbehalten, bei den in Art. 1 bezeichneten Müſten- u . .

Bordſtationen unabhängig von den Einricht., über die

entſpr. Art. 6 Angaben veröffentlicht werden, zum Zweď

einer beſ . NachrUebermitt. die Erricht. u . den Betrieb

anderer Einricht. anzuordnen oder zuzulaſſen, deren

Einzelheiten nicht veröffentlicht zu werden brauchen

( Art. 7 ) . Ferner behalten die vertragſchl . Teile ihre

volle Freiheit bez . der in Art. 1 nicht vorgeſehenen

FTAnlagen , namentl. bez. der Anlagen der Flotte u .

des Heeres ; jedoch ſind dieſe Anlagen gleich den in

Art. 7 erwähnten Einricht . den in den Art. 8 u . 9 des

Vertr. vorgeſehenen Verpflicht. unterworfen (Art. 21

Abſ. 1 ) . Deshalb erhielt $ 3 durch das Geſ. v . 7. März

1908, betr. die Abänderung des RTG . v . 6. Apr. 1892

folg . Abſ. 2 : „ Eleftr . Telegrafenanlagen, welche ohne

metalliſche Verbindungsleitungen Nachrichten vermits

teln , dürfen nur mit Genehmigung des Reichs errichtet

u . betrieben werden . “ Durch die neue Beſt. in Abſ.2 des

§ 3 ſollte das Reich zur Ermöglichung der Ausführung

des internat. FT Vertrags v . 3. Nov. 1906 in die Bage

geſetzt werden, allen Schiffen u . Stationen an Land

Bedingungen vorſchreiben zu können . In der Begr.

des Entw , des Abſ. 2 zu § 3 RTG ., der unverändert
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Geſ. geworden iſt, wird auf S. 9 Abſ. 5 hervorgehoben, iſt unzutreffend. Nach § 14 der Bef. ſoll offengelegt

daß Verſuchsanlagen ebenfalls unter dieſe Beſt. fallen, werden, wer der Jnhaber des gewerbl. Betr. iſt u . wie

daß aber ſolchen Anlagen um der Weiterentwicklung er fich gewerblich betätigt ; zur Verhütung von Vers

fo ſchleierungen hat deshalb der Bewerbetr. ſich ſeines

auch ferner, bei der Genehmigung entgegengekommen
werden ſoll . Den Begriff des Errichtens einer elektr. Tätigkeit näher zu kennzeichnen. Die Vorſchr. bezwedt

TFAnlage i. S. des § 3 Abs. 2 RTG. hat die Strit. demnach die poliz. Ueberwachung des Geſchäftsbetr. u .

nicht verfannt. Errichtet iſt die Anlage von dem Auge hält ſich in dem Rahmen des § 38 Abſ. 4 (ObLŠt. 16,

blid an , in dem ſie ſo vollſtändig hergeſtellt u . fertig 133). Die Ausſchreibung fällt unter § 14 Abſ. 2 der

iſt, daß ſie zur Erfüllung ihres Zwedes , zu Empfang Bef. , denn ſie betraf eine Empfehlung des Geſchäfts

oder liebermittelung von Nachrichten geeignet iſt u. u . damit eine geſchäftl. Angelegenheit. Durch die RV .

hierzu benüßt werden kann (MGSt. 47, 331 ). Dies war v. 11. Aug. 1919 iſt der Rechtsbeſtand der Bet, v .6. Oft.

nach der Annahme der Strát. hier der Fall, denn die 1910 nicht berührt worden, weil nach Art. 178 Abſ. 3

EApp. 'konnten durch den Anſchluß an die Antennen rechtsgültige Anordnungen der Beh. auf Grund bis

augenblicklich betriebsfertig gemacht werden . Zweifellos heriger Gefeße ihre Gültigkeit bis zur Aufhebung be

fällt auch eine Anlage unter das Gef., die nur mit EApp. halten. Nach den Feſtitellungen hat K. den angewendeten
ausgerüſtet iſt. Bei der KommBeratung über den Ents Vorſchriften ſchuldhaft zuwidergehandelt. Denn hier :

wurf des Abänderungsgeſ. entſpann ſich eine Debatte nach iſt die Ausſchreib. zwar auf die Tochter des K.

darüber, ob nicht die Genehmigungspflicht auf die zurückzuführen, aber mit ſeinem Wiſſen u . Willen erfolgt .

AufgabeSt. zu beſchränken u . für die EmpfangsSt. M. hat aber unterlaſſen , den Wortlaut nachzuprüfen .

aufzuheben ſei. Hierbei äußerten die RegVertr., daß Dazu war er umſomehr verpflichtet, als er wegen des

die Genehmigung ſowohl für die Gebe- als für die Gebrauchs einer nicht vorſchriftsm . Bezeichnung in einer
EmpfangsSt. erforderlich ſei , denn durch die geſeßl. geſchäftl. Angelegenheit ſchon einmal verwarnt worden

Freigabe der EmpfangsSt. würde ein Freibeutertum war. Demnach hat die Strst. mit Recht Fahrläſſigkeit

großgezogen werden, das weder im allgem . noch im angenommen . ( Urt. d . II . StrS . v . 19. Febr. 1923 , II

geſchäftl. Jiitereſſe gutzuheißen ſei. § 3 Abſ. 2 iſt 24/1923).
Ed.

darauf inder vorgeſchlagenen Faſſung angenommen

worden. Der Zweck des RTG. iſt hiernach , nicht nur

Eingriffe in das ſtaatl. Telegraphenregal, ſondern auch

Gefährdungen auszuſchließen . Die Anwendung der § 3 Gefeßgebung und Verwaltung.
Abſ.2, SI RTG . ſeßt daher nicht eine dauernde Anlage

Zweites Gerichtsentlaſtungegejet . 27. März 1923
voraus, ſondern es genügt, wenn auch nur vorübers (RGBI . 217) ') . Die AG. find nun zuſtändig für

gehend eine ſolche Anlage hergeſtellt oder betrieben vermögensrechtl. Anſprüche biszu 300 000 M , ferner
wird . Schon das Ausprobieren eines EApp ., wobei gehören ohne Rückſicht auf den Wert des Streitgegen :
Welen anderer Funkſtationen aufgenommen werden ,

ſtands nun zu deren Zuſtändigkeit auch die Anſprüche
iſt daher Errichtung u . Betrieb einer elektr . FTAnlage aus den Leibgedingsverträgen. Die Berufungsſumme

ohne metalliſche Verbindungsleitungen i . S. des § 3 beträgt nun 30 000 M , desgl. die Beſchwerdeſumme

Abſ. 2. ( llrt . d . II . StrS . v . 12. März 1923, II 58/1923). bei der ſog . iſolierten Koſtenentſcheidung ($ 99 Abſ. 3
Ed.

3PO .), die RevSumme 500000 M. Ohne Sicherheit

III . ſindaufAntrag für vorl. vollſtreckbar zu erflären

(S 709 Nr. 4 ZPO .) verurteilende Urteile bis zu
Zu S 148 Abſ. 1 Nr. 4 GewO. Poliz. Ueberwachung 300 000 M. Jn Strafſachen wird die Zuſtändigkeit

des Umfange u . der Art des Geſchäftebetriebe der in der Schöffengerichte erſtrect auf Diebſtähle (einſchließ

$ 35 Abſ. 2 Gewo. verzeichneten Gewerbetreibenden lich SS 243 , 214), Interſchlagungen, Betrug (einſchließ :

inebei. der Nechiskonſulenten . Dem St. wurde vom lich § 264) u . Sachbeſchädigungen bis zum Werte
GewPolA . N. genehmigt, ſich in geſchäftl. Angelegen : von 1000 000 M. Im übrigen werden an den das
heiten der Firma „ Fr. St., Rechtsfonſulent“ zu bedienen .

RG . betreffenden Beſt. des GVG. verſchiedene, im
Auf ſeine Veranlaſſung erſchien in einer Zeitung im weſentl. die Geſchäftsordnung betr. Aenderungen ge
Aug. 1922 ſolgendes Ausſchreiben : „ Zuverläſſiger Rat, troffen , wobei namentlich einem Straſſenat alle e

raſche Erledigung aller Mechtsſachen hier u . auswärts ſchäfte in Strafſachen zugewieſen werden, die zur

durit Rechtskonſulent K. , N. – Straße, Straßenbahn erſtinſt. Zuſtändigkeit des NG. gehören. Auffällig

linie u . Telefon Nr. “ Wegen dieſer Ausſchreibung wurde iſt die Aenderung der Beſt. über das Dienſtalter der
St. von den Vorinſt wegen einer Uebertretung nach

Mitglieder des Ro . (8 127 GVG ) . Dieſe im Ausſchuß
$ 148 Abſ. 1 Nr. 4 a GewO. verurteilt. Die Rev. wurde eingefügte Vorſchr. enthält eine Zurücjeßung der aus

verworfen . Nach $ 38 Abf. 4 GewO. ſind die Zentr Beh. dem Richterberufe hervorgehenden Mitglieder des RG.;
befugt, Vorſchr. darüber zu erlaſſen, welcher polizeil . fie wird deren Bereitwillig feit zur Verſekung an das

Kontrolle über den 11mfang u .die Art ihres Geſchäfts- NG. nicht erhöhen u . hat mit der Frage der Ent :

betriebs die in § 35 Abſ. 2 , 3 verz . Gewerbetr. ſich zu laſtung nicht das Geringſte zu tun . Die Üebergangs :

unterwerjen haben . Zu dieſen zählt K. , da er ſich mit
beſt. hinſichtlich der anhängigen Reviſionen, die für

der gewerbsm . Beſorgung fremder Rechtsangel. befaßt. vermögensrechil. Anſprüche unter 500 000 M die Rev.
Gewerbetr. dieſer Art ſind nach § 14 Abſ. 1 der MinB.

nachträglich für unzuläſſig erflärt, greift in wohler
v . 6. Oft . 1910 (GVBI. 945) verpflichtet, ihre „ Firma “ worbene Prozeßrechte ein u . wahrt nur die Gebühren
( Vor- u . Familiennamen , ſowie Geſchäftsbezeichnung ), anſprüche der Anwälte. Für die LG , beſteht die

dann jede Aenderung der DiſtrPolBeh . anzuzeigen , llebergangsbeſt . , daß anhängige erſtinſtanz. Sachen
welche die Geſchäftsbezeichn. auch vorſchreiben kann ; im Werte unter 300 000 M bei Einverſtändnis der

nach § 14 Abſ. 2 haben ſie ſich in allen geſchäftl.An Parteien an das AG, verwieſen werden fönnen.

gelegenheiten ausſchl. ihrer Firma zu bedienen, jede Schie.

andere oder weitere Bezeichn. iſt verboten . Eine Zu

widerh. gegen die auf Grund des § 38 erlaſſ. Vorſchr. 1 ) S. dazu Friedländer in 13. 1923 Sp. 241 .

iſt in § 148 Abſ. 1 Nr. 4a GewO. unter Strafe geſtellt.

Der Einwand des K. , daß das Min . die den ZentrBeh . Verantwortl. Herausgeber : Th.von der Pfordten ,

in $ 38 Abſ. 4 eingeräumte Befugnis überſchritten habe , Rat am Oberſten Landesgerichte in München.

Eigentum von 3. So weißer Verlag , München, Berlin und Leipzig .

Druck von Dr. F. P. Datterer & Cie . , München und Freiſing.
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Der Vollzug des Reichsmietengeſeges
einem beim Min. für Soz. Fürſorge gebildeten , l.

Ausſchuß für Mietzinsbildung “ zu übertragen .

in Bayern.19 Dieſer beſteht aus einem Vorſißenden , zwei
Bon Rechtsanwalt Dr. Bruno Stern, Würzburg . rechtskundigen Beifikern u . je zwei weiteren Bei

I. Das RMG. V. 24. März 1922 % ) gilt un ſigern aus dem Areiſe der Hausbeſißer (VM .)

verändert ; auch die Bayer. Aus Bek. .14. Juni fellt das Staatsmin. 1.Soz. Fürſorge.
u. der M. Den Vorſigendenu. die Beifiger beu

19224) u . bie VollzBet . v . 3. Juli 19225) be:
Wie die

ſtehen nach wie vor zu Recht. Nurdie 88 5, 2, 13 Beſtellungder Mitglieder iſt wohl auch ihre A6
, 7

Ab

u. 15 der AusfBet. ſind durch die Bel. des Min.
berufung Sache des Miniſteriums. Mit der Ein :

für Soz. Fürſorge v. 19. April 19236) geändert. çührung des LAusſch. hat die OLB. von dem

Die vom Verf. dieſer Abh.vonAnfang an "
jihr in § 22 RMG.eingeräumten Rechte Gebrauch

vertretene Auffaffung, daß dasRMG. zu ſchwierig gemacht, ihre Befugniſſe einer „ anderen Stelle“

ſei, um bei ſeiner erſten Durchführung überal
zu übertragen . Seine GeſchOrdnung gibt der ( Aus

richtig gewürdigt zu werden, hat ſich bewahrheitet. ichuß mangels Anordnung einer Unterſtellung

Die in der örtl. Durchführung zutage getretenen
unter das Min. , bei dem er gebildet iſt, ſich ſelbſt;

Mångel ®) haben eine Neuregelung notwendigge
die Abſtimmung erfolgtmangels anderer Regelung

macht... Zahlreiche Gemeinden haben den Weg nach Köpfen ; einfacheMehrheit der auf ordnungs
ſorgfältiger rechneriſcher Feſtſtellung der örtl. Ver: mäßige Ladung Erſchienenenu . Abſtimmenden ent

hältniffe nicht beſchritten, ſondern ſind bei Feſt: icheidet. Die vom Min. verfügte Zuſammenſet

legung der Abzügevon der FrMiete u.bei Feſtz erkennung ;doch wirdErweiterung um jeeinen
zung fand in M.- u. VM.- Kreiſen im allgem . An

leßung der Zuſchläge zur GrMiete von — zum

erheblichen Teil — willkürl. Schäßungen u . von
Beiſiker aus dem Kreiſe der Hausbeſißer (VM.)

geſeßwidrigen Grundlagen ausgegangen . Eine Sa:
u . der M. für wünſchenswert erachtet, um den in

botierung des Geſeßes u. eine große Häufung von
den kleineren Verhältniffen der Provinzſtädte u.

Beimwerden waren die Folge; eineallgemein in den Kurorten geſammelten Erfahrungenmehr
durchgreifende Beſſerung war auch von einer miniſte

von einer miniſte: | Beachtung zu ſichern.

riellen Belehrung nicht zu erwarten . So kam
IÍ . Der beim gemeindl. MEA. gebil:

das Min. dazu , durch Abänderung der oben ers
dete örtl . Ausich . für Mietzingbildung )

wähnten Stellen der AusjBet . wichtige Teile der
hat künftig nur noch die Betriebskoſten :

Gefeße8ausführung den Gemeinden zu entziehen u .
zuſchläge " ) mit Ausnahme der Verwal :

tungskoſten zuſchläge zu regeln ; er hat

1) Bgl. zum gl. Thema die Abh.des Verf.in dieſer alſo die Zuſchläge zurGrMiete feſtzuſeßen für :
Beitrohr. 1922 S. 217 ff.

*) Abkürzungen : M. = Mieter ; VM . = Vermieter;
„ für das Haus zu entrichtende Grund- und Haus

DUB. = Oberſte landesbehörde ; Gem . Gemeinde ; ſteuer , gemeindl. u . ſonſtige Umlagen , Gebühren

MEA.= Mieteinigungsamt : JStA.= Jnſtandſeßungs- für die Benüttung gemeindl. Anſtalten u . Unter:

arbeiten ; LAusſch . = Vandesausſchuß ; FrMiete nehmungen (Waſſerzins , Gebühren für Ranal.

Friedensmiete ; OrMiete Grundmiete; HSüße

Hundertfäße ; UVerfahren = Umlegeverfahren.
benügung, Haušunratabfuhr, Straßenreinigung,

5) ROBI. S. 273 . Kaminreinigung uſw. ) , Beiträge zur Brands , Bau

9 Staatsanz. Nr. 137.

5) Staatsanz. Nr. 151 . 19) oder die beim Gemeinſchaftsmieteinigungsamt

) Staatsanz. Nr . 90. mehrerer Gemeinden etwa nach § 7 AusfBr. — Åbſ. II

? ) Dieſe Zeitſchr. 1922 S. 221 . a . F. , Abſ. III n . F. gebildeten getrennten Áus.

g) Vgl. über ſie bereits dieſe Zeitſchr. 1922 S. 227 . ſchüſſe , in Gemeinden ohneMEA. der Stadt- oder Ge

) „Anträgen “ an das Min . i . S. des § 11 I der meinderat (8 7 Abſ. I alter, Abſ. II n . F.) .

AustBet. " 1) 14 I AusfBet,

- sam
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nots, Haftpflicht-, Waſſerſchadenverſicherung u. ähnl . daß die Zuſchläge der jeweiligen Höhe der Betrieb8=

Unkoſten ". Die Betriebskoſtenzuſchläge müſſen koſten Rechnung tragen müſſen, bei der fortwähren.

der jeweiligen Höhe der Betriebskoſten Rechnung den Aenderung der Säße der Verwaltungskoſten

tragen . "2) Die Art der Regelung der Betriebs- praktiſch kaum denkbar ; der VM. aber hat einen

koſtenzuſchläge (mit Ausnahmeder Verwaltungs- Rechtsanſpruch darauf , daß dieſer Rechtsgrundlag

koſten ) iſt ſeit 13) Erlaß der Bet. v. 19. April durchgeführt wird, u. dazu iſt die ausgleichende

1923 dem Ermeſſen der örtl. Ausſch. für Miet. Rückwirkung notwendig , wenn bisher — nach dem

zinsbildung 19) anheimgegeben: Der Ausſch. kann 1. Oft. oder 1. Aug. 19221. Okt. oder 1. Aug. 1922 – die Betriebskoſtens

HSäße für die Betriebskoſten (mit Ausnahme zuſchläge der jeweiligen Höhe der Betriebskoſten

der Verwaltungskoſten) feftſegen " ) ; er kann aber nicht voll Rechnung getragen haben. So kann für14

ſtatt deſſen auch- u . zw. nunmehr ohne beſ . miniſte einzelne Gemeinden eine Ümlegung von Betriebs.— u

rielle Genehmigung - beſtimmen, daß alle Betrieb8- koſten für die Zeit ſeit 1. Okt. oder 1. Aug. 1922

koſten oder einzelne Arten (mit Ausnahme der Ver: heute noch in Frage kommen .

waltungskoſten )umzulegen ſind, ſoz. B. die Roſten für Die Anordnungen für die Durchführung

Waſſer, Raminkehrer, Treppenbeleuchtung ; er fann der Umlegung ſind vom Ausſch .?") zu treffen , vom

auch einen vorläufig zu zahlenden Betriebskoſten- Vorſigenden bekanntzumachen u . von dieſem dem

zuſchlag („ Vorſchuß “, Berechnungsgeld“) feſt- Stadt- oder GemRat anzuzeigen.18)

feßen u. anordnen , daß in beſtimmten Zeitab- Bej . Vorſchr. für das vom örtl. Ausſch. bei ſeiner

ſchnitten der Anteil eines jeden Beteiligten an Beſchlußfaſſung einzuſchlagende Verfahren 18) find

den inzw . angefallenen Betriebskoſten feſtzuſtellen nicht erlaſſen .Er kann ſich daher ſelbſt eine Geſcho.

u . ein etwaiger fich gegenüber dem Vorſchuß er- geben ; die Abſtimmnng erfolgt mit einfacher Mehr.

rechnender Mehr- oder Minderbetrag auszugleichen heit der auf ordnungsgemäße Ladung erſchienenen ab

iſt.15) Bei der Umlegung find, ſoweit ſie in Form ſtimmenden Ausſchußmitglieder, ſoferne der Ausſch.

von Buſchlägen zur GrMiete erfolgt, alle Räume nicht in ſeiner GeſchO . getrennte Abſtinımmung der

des Anweſensheranzuziehen, Räume, für welche nicht | M.- u . VMBeifiker beſchließt; auf keinen Fall ift

die geſeti. Miete zu zahlen iſt, nach Maßgabe der eine Kategorie der Beifiker - jene der M. oder VM .

geſeßl. Miete , die ſich für ſie errechnen würde.16) -- imſtande, durch ihr Fernbleiben oder Weggehen

Dagegen iſt nicht beſtimmt, daß die Umlegung im oder durch Stimmenthaltung eine Beſchlußfaſſung

Verhältnis zur GrMiete erfolgen muß ; es kann zu verhindern.19)

vom Ausſch.1 ) auch eine andere Grundlage ge- Hat der Ausſch.19) bei ſeinem Betriebskoſten :

wählt, z . B. die Zimmerzahl zugrunde gelegt | beſchluſſe ungeſeßlich gehandelt, oder iſt der Beſchluß

werden, wie dies bei der Verteilung der Koften nicht mehr zeitgemäß, ſo kommt die Abänderung des

für Waſſer u. Raminkehren vielfach üblich iſt. Beſchluſſes durch den Ausſchuß ſelbſt oder durch das

Macht nun der Ausſch. von der einen oder anderen Min.f. Soz. Fürſorge in Frage u .zw.von Amtswegen

Möglichkeit (feſte HSäße, reine Umlegung oder oder auf Änruf Beteiligter.20) Eine rüďwirkende

gemiſchtes Syſtem ) Gebrauch, ſo taucht die Frage | Abänderung iſt durch § 11 S. 4 RMG. ausge:

auf, ob die Regelung nur erſtreckt werden kann ichloſſen. 21 ) Das Min. entſcheidet unter Beiziehung

auf Betriebskoſten, die auf die Zeit nach Vor- von je zwei Vertretern aus dem Kreiſe der Haus

nahme der Regelung treffen, oder auch auf ſolche, beſiker (VM .) u . der M .; da der $ 11 AusfBek.

die nicht nur auf dieſe Zeit treffen, aber in dieſer nicht geändert iſt, iſt Beſchlußſtelle für die Ab

Zeit erſt zur Erhebung gelangen , oder ſchließlich änderung nicht der LAusſch. für Mietzinsbildung

auch auf bisher ungedeďte, auf die Zeit nach In beim Min. , ſondern dieſes ſelbſt, wobei nicht aus

krafttr. der geſekl. Miete ( 1. Dkt. oder beimonatl. geſchloſſen iſt, daß das Min. zwecks „ Beiziehung

Bahlung nach 1. Aug. 1922) treffende Betrieb8- der beiderſeitigen Intereſſenvertreter“ den LAusſch.

koſten pine Rüdſicht auf die Zeit ihrer Erhebung. als ſolchen beizieht . Eine jeweilige alsbaldigeVer

Gegen die beiden leşteren Möglichkeiten ſpricht öffentlichung der min . Entſcheidungen wäre vielleicht

ſcheinbar der Grundſaß, daß eine neue Regelung geeignet , die gleichen Fehler, welche die Abänderung,

nicht auf die Zeit vor ihrer Geltung zurüdwirten veranlaſſen, in anderen Gemeinden zu verhüten oder

joll, aber nur ſcheinbar ; denn ohne jede Rückwirkung die gl . Zweifel, welche die Stellungnahme des Min.

iſt die Durchführung des geſetl.") Grundſages, notwendig machen, anderwärts nicht aufkommen zu

19) § 3 I ( S. 1 RMG.$
laffen .

18) Vorher waren ohne beſondere miniſterielle Andere Zuſtändigkeiten als die zur Regelung

Genehmigung ($ 22 NMG.) nur $ Säße oder B.- der Betriebskoſten hat der örtl . Ausſch.10) für

Säße neben der Umlegung i. S. des § 15 AusfBet.

a . F. , nicht aber ein anderes gemiſchtes Syſtem oder 18) S 15 II 1. F.

ein reines Umlegungsſyſtem zuläſſig; ſolche bisher 10) Wie es bisher wiederholt verſucht wurde, ſo

unzuläſſige Anordnungen ſind nun durch § 15 n . F. in Regensburg u. Schweinfurt.

rückwirkend gedeđt. 20) $ 10 f. AusfBet., auf § 151 AusfBet. n . F.

14 ) § 7 II AusfBet, n . F. entſpr. anwendbar.

15) S 15 I n . F. 31) Ob dies auch in dem Fall gilt, daß der Beſchl.

18) $ 15 II S. 1Halbſ. 2 AusfBef. n . F. mit $ 6 . von vorneherein ungeſeßl. war, möchte ich trog des

17 ) § 3 II S. 1 MMG. Wortlautes der erw. Geſekesſtelle in Zweifel ziehen .
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Mietzingbildung nicht. Insbeſ. iſt er nicht als Geltung behält, wenn einmal ausnahmsweiſe für

Aufſichtsinſtanz gegenüber dem MEA. eingeführt den folgenden Monat neue Beft. nicht veröffent
u . er hat nicht die Befugnis, bindende Richtlinien für licht werden ſollten. Die Ueberſchr. aber weiſen,

das MEA. oder an deſſen Stelle * ) aufzuſtellen. darauf hin, daß fich regelmäßig eine monatl. Re

Dies hindert nicht, daß der Ausich durch die in gelung nicht umgehen laſſen wird, ein Umſtand,.

ihm gegebene Fühlungnahme der führenden Mit- der im Hinblick auf die dadurch verurſachte Unruhe

glieder des MEA . u . der maßgebenden M.- u . zu bedauern iſt, inf. des ftandigen Schwankens

VMKreiſe auf eine beide Teile befriedigende ein- aller Hausausgaben ſich aber nichtvermeiden läßt . " -)

heitl . Spruchpraxis der verſchiedenen Kammern des Den einzigen feſten Poſten bilden die Ab

MEA. hinarbeiten kann, wenn auch eine förml. ich låge von der FrMiete zur Errechnung

Rechtsgrundlage für eine ſolche Tätigkeit fehlt . der 6 rMiete ; ſo ſtimmen denn auch die dies

III. Die Abzüge zur Errechnung der bezügl. Beſtimmungen der Mai- u. der JuniBek .

Gr Miete u. die Zuſchläge zu dieſer für faſt wörtlich überein ."9) Demnach find in allen Ge8

Zinſendienſt, Verwaltungskoſten u. lau- meinden * 9) bei Häuſern mit Sammelheizung10v..,

fende Inſtandſeßungskoſten werden mit bei ſolchen mit Warmwaſſerverſorgung 3b. H. der
Wirkung ab 1. Mai 1923 vom BAusſch. FrMiete vorweg abzurechnen ; bei hochwertigen

für Mietzinsbildung feſtgefeßt, ſo be- Geſchäftsräumen kann das MEA. im Einzelfalle

ſtimmt871 AusfBek. in der neuen Faſſung. Ueber den Abzug für Sammelheizung u . Warmwaffer$

da& dabei einzuhaltende Verfahren ſind Vorſchr . verſorgung entſprechend niedriger feſtſeßen. Was
nicht erlaſſen ; es iſt dem Ausſch. in der AusfBef. nach dieſen Abzügen verbleibt, iſt die eigentl. Fr.

aber nicht anheimgegeben , ſelbſt zu entſcheiden, ob Miete ; von lekterer ſind zur Gewinnung der Gr.

: er die Zuſchläge in Form von HSäßen der Gr.- Miete abzurechnen : in Gemeinden mit mehr als

Miete oder in Form der Umlegung beſtimmen 10000 Einm . 25 d . K. (davon 18 v. $. für Be

will ; $ 71 n . F. verordnet nur erſteren Weg ; triebstoften, 7 d. 6. für laufende und große 3.

gleichwohl iſt die in I Ziff. 4 Abſ . III der Min .. StRoften ); in Gemeinden mit weniger als 10 000

Bet. d. 25. Apr. 1923 vorgeſehene 28 ) u . in II der Einw. 20 v . $ . (davon 12 v . $ . für Betriebs:

MinBet. v. 25. Mai 1923 erfolgte 24 ) Einführung often u . 8 d . § . für laufende u. große 3St.

der Umlegung der Koſten für laufende ISTA. rechts- Koſten ). Dieſe gleichheitl. Regelung für das

gültig , da die DLB . ſelbſt die Veröffentlichung ganze Band wird der Verſchiedenheit der Verhält:

borgenommen u . damit die Abweichung vom Wege niſſe in den einzelnen Gemeinden nicht gerecht. 0.l.

der feſtbegrenzten HSäße genehmigt hat.25) Ausích. u . Miniſterium glaubten aber danach bes

Eineweitere Zuſtändigkeit des LAusſch . als die ſtehende Unbilligkeiten eher verantworten zu können

im vorſtehenden Abſ. wiedergegebene, iſt in der Ausf.- als die vorher in zahlreichen Gemeinden auch in

Bek. nichtvorgeſehen , alſo insbeſ . keine Zuſtändigkeit en Abſchlagshundertſäşen hervorgetretene ungeſeßl.

nach § 7 oder 10 II RMG. Die DIB. hat ihre Willkür. Die die Bevölkerungszahl zum Ausgangs

eigene Zuſtändigkeit hiefür aufrechterhalten, wobei punkt nehmende Einreihung aller Gemeinden in

allerdings die örtl. Zuſtändigkeit zur Regelung der zwei Gruppen (Gemeinden über u . unter 10 000

Betriebskoſten auch die Auferlegung von gewerbl. Einw. ) iſt nicht unbedenklich.

Zuſchl. ermöglicht.26) Für die Feſtſeßung des Zinſendienſtzu

IV. Soweit die allgem . Regelung;ſie gewinnt chlages iſt die gleiche Gruppenbildung vorge:

Fleiſch u . Blut durch die inzw . vom LAusſch. ge- nommen. Das RMG. ſieht Zuſchläge für Zinſen :

faßten Beſchlüſſe ??) ; dieſe regeln nach den ihrer dienft nur inſoweit $ 0 ) vor, als die Belaſtung in

Bek. vorangeſekten Ueberſchr . die geſeßl. Miete für dem Bezirke, für den der Zuſchlag feſtgeſeßt wird,

Mai u. Juni , nach dem Inhalte der Bet. aber in der Vorkriegszeit allgemein üblich war. Die

die geſeßl. Miete ab 1. Mai bzw. 1. Juni ; aus von der DVB. veröffentlichte Regelung durch

legterer Faſſung folgt , daß die Regelung ihre den LAusſchuß geht offenbar und wohl mit

Recht von der Auffaſſung aus, daß die in

24) § 30 TII AusfBef. ſieht für die allgem .Bemeſſung der Vorkriegszeit vorhandene Belaſtung der
der Untermietzuſchläge falultativ , nicht obligatoriſch

Häuſer in den kleineren Gemeinden durchſchnittlich
die Auſſtellg. von Richtlinien durch das MEA. — nicht

den Ausſch, f. Mietzinsbildung
geringer war als in den größeren Städten . Das

28) Staatsanz. Nr. 95 .

34) Staatsanz . Nr. 120. * 8) Die einzige Aenderung beſteht in der Einſchaltung

26) $ 22 S. 2 NMG. des Wortes „Vorweg“ bei der Regelung der Abzüge

26) Š 3 Abſ. II S.2 KMG.; dieſe in der Praxis für Sammelheizung und Warmwaſſerverſorgung, wo

3. T. gehandhabte Möglichkeit der Einführung des all- durch ausgedrüđt wird , daß die regelmäßigen Abzüge

gem . gewerbl. Zuſchlags im Wege der Gruppenbildung nicht in HSäßen der vollen FrMiete, ſondern in .

hatte Verf . in dieſer Zeitſchr. 1922 S. 227 überſehen . Säßen der um die Abzüge für Sammelheizung u .

Während der Drucklegung dieſer Abh. erſchien die Warmwaſſerverſorgung gekürzten FrMiete zu machen

MinBet. v. 12. Juni 1923 (Staatsanz. 133), welche ſind.

dem Ausich die Befugnis überträgt, Zuſchläge nach 29) Jn Gemeinden mit u . ohne MEA. , ohne Müd

8 10 II feſtzuſeßen . ficht auf ihre Größe u . ohne bef . örtl . Veröffentlichung.
27) Staatsang. Nr. 95 u. 120. 30) 831 1 RMG.

.
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neben mag auch die in der Allgemeinheit wohl leuchtung, für die Reinigung der Straßen u. Geh

nicht zutreffende Meinung mitgewirkt haben, daß ſteige, für die Reinigung der zu den Mieträu
men

,in den kleineren Gemeinden heute noch billigeres führenden Treppen u . der Vorräume der Miet

Privatgeld für Hypotheken zur Verfügung ſtehe räume ſind in dem Zuſchlage nicht inbegriffen .“

als in den Großgemeinde
n

u . daß in erſteren Der Zuſaß , daß in dem Verwaltungs
koſtenzuſch

lag

auch die Erneuerung der Belaſtung geringere Koſten die Koſten der Treppen beleuchtung, der Reinigun
g

verurſache als in leşteren . Eine Berüdſichtigu
ng

der Straßen u. Gehſteige u . der Reinigung der

beſ. teuerer Orte (Bade- u . Kurorte , Gemeinden Zugangstrepp
en u . Mieträume-Vorpläße nicht in

in teueren Grenzbezirken) wird bei der fünftigen Begriffen ſind, ſtellt klar, daß dieſe geſondert zu

Regelung wohl zu erwägen ſein . Für die Monate behandeln ſind u . daß infolgedeſſen für die Arbeiten ,

Mai u. Juni 1923 ſind die Zinſendienſtz
uſchläge ſoweit ſie mangels gegenteiliger Erklärung nicht

in gl . Höhe feſtgeſekt: 50 v . H. der GrMiete in von den beteiligten Räumeinhab
ern

ſelbſt geleiſtet

Gem . mit mehr als 10000 Einw. , 30 v . H. in l werden, vom örtl
. Ausſchuß 1 °) ein angemeſſener

°

Gem. mit weniger als 10 000 Einw.

Betriebskoſte
nzuſchlag feſtzuſeßen iſt. M. u . VM .

Der Zuſchlag für Verwaltun
gskoſten iſt es unbenommen , dem Prinzip des § 1 RMG.

war in beſ. zahlreichen Fällen Gegenſtand lebentſpr. ſich dahin zu vereinbaren , daß die einzelnen

haften örtl. Štreites. Das RM6.31) hatte die Räumeinhabe
r beſtimmte Betriebskoſte

n ſelbſt auf

Verwaltungsk
oſten unter die Betrieskoſten einges fich nehmen u . dann von den entſpr. Zuſchlägen

reiht u . beſtimmt, daß die Zuſchläge für Betriebs: freizulaſſen ſind. Mangels ſolcher Vereinbaru
ng

koſten - alſo auch jene für Verwaltungsk
oſten - wie mangels einer allgemein rechtsverbind

i. Regelung

ihrer jeweiligen tatſächl. Höhe Rechnung tragen gilt neben der geſeßl. Miete das BOB., nach

müſſen . Die DLB. hat dieſe Beſtimmung in m . E. welchem beiſpielsweiſe dic Reinigung der Zugänge

unzuläſſiger Weiſe 32) dahin eingeſchränk
t, daß ein zu den einzelnen Wohnungen (Treppen u. Vorplake)

angemeſſener Betrag für die perſönl. Mühewaltun
g Sache des betr: Wohnungsin

habers ift.33) Die Höhe

des VM . bei der Beſorgung der Hausverwalt
ung des Verwaltungsk

oſtenzuſchla
ges

iſt für Mai u .

nur inſoweit angeſeßt werden kann , als dieſe Mühe: Juni verſchieden bemeſſen ; auch die Gruppenbil
dung

waltung das gewöhnl. Maß der Mühewaltun
g

war in beiden Monaten nicht die gleiche. Im Mai

des Verwalters eines Vermögens nicht überſteigt. beträgt der Verwaltungsko
ſtenzuſchlag für München

Von MSeite wurde nun vielfach die Auffaſſung 1200 v . H. der GrMiete, für Nürnberg, Augs

vertreten, daß eine beſ . das gewöhnl . Maß der burg u . Ludwigshafe
n 800, für die übrigen Ge

Mühewaltun
g des Vermögensve

rwalters über: meinden mit mehr als 10 000 Einw. 700, für die

ſteigende Tätigkeit der Hausbeſißer überhaupt nicht Gemeinden unter 10000 Einw . 600 d. H.; im

in Frage tomme. Demgegenübe
r wurde von Haus- | Juni iſt der Verwaltungsk

oſtenzuſchla
g

erhöht für

beſikerſeite eine Vergütung für die Hausverwalt
ung München auf 1800 , Nürnberg, Augsburg, Lud:

nach Maßgabe der geringſten jeweiligen Arbeits- wigshafen , Würzburg u . Fürth auf 1400, für die

löhne gefordert u . es wurde dabei darauf hinge übrigen Gemeinden mit mehr als 10000 Einw.

wieſen , daß zur Verwaltungstä
tigkeit neben den auf 1000 und für Gemeinden unter 10 000 Einw.

allgem . Arbeiten , wie Bewachen u . Schließen des auf 700 v. H. der GrMiete. Dieſe Gruppenein:

Hauſes, insbeſ . die Tätigkeit bei Vergebung u. teilung wird teilweiſe beanſtandet. Sie geht davon

Ueberwachun
g der Sta ., die Führung des Haus: aus , daß in größeren Städten die Inanſpruch.

buches, die Veranlagung, Einzahlung u .Abführung
nahme von Hausmeiſtern u . anderen bezahlten

der Wohnungsba
uabgabe, die Mitwirkung bei Feſt Hilfskräften eine größere Rolle ſpielt als in kleineren

ſtellung des Gas- und Stromverbrau
ches , die Koſten Gemeinden ; der Hausbeſiker muß mit Rüdlicht

für die Durchführun
g der das Haus betreffenden auf die größeren Entfernunge

n mehr Papier u .

Streitigkeiten , die Vergütung für Führung der Porto aufwenden u . weitere Wegezu den Geſchäfts

Verhandlung
en vor dem MEÅ. u. Wohnungsa

mt, leuten , Behörden uſw. machen als in den Kleins

beſ. aber für die Durchführun
g des RM6. (all= gemeinden , in welch lekteren auch die Auslagen

monatl . Berechnungen u. Umlegungsber
echnungen) für Ortsferngeſpr

äche im Gegenſaß zu den Groß

u . das Ueberwachen der Hausordnung gehören. gemeinden für den Hausbeſißer bedeutungslos find.

Der LAusſch . ſagt in Anlehnung an § 14 Ausf.: Ebenſo ſtart umſtritten wie die bisherige örtl.

Bef . in ſeinem von der DLB . veröffentlicht
en Be- Regelung der Verwaltungsko

ſten beiträge war jene

ſchluß : „ Der Zuſchlag für Verroaltungsk
oſten bildet der Zuſchläge für laufende 3StA. Die

das Entgelt für die ſachl. u . perſönl. Aufwendunge
n Hausbeſiker machten geltend, daß die bewilligten

des VM. bei der Bewirtſchaft
ung ſeines Anweſens , Zuſchläge entgegen § 3 RMG . nicht der jeweiligen

ingbeſ . auch für die Reinigung der Zugänge zum Höhe der Koſten für laufende JSA. Rechnung

Haus oder zum Hof , ſowie aller nicht im aus. tragen . Die M. andererſeits beklagten ſich darüber,

ſchließl. Beſitz einzelner Mieter befindl . Räume u . daß der bewilligte StZuſchlag vielfach nicht für

Grundſtückst
eile

; die Koſten für die Treppenbe- die erforderl . laufenden JSTA. ſachgemäß verwendet

31 ) § 4 I RMG.

88) AG. u. 26. Augsburg i . Sa. Ertel /Mohring,

) Vgl . dieſe Zeitſchr. 1922 S. 220.

lg. F 11/23 v . 12. April 1923 mit Þinweiſen .
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wurde.34) Die OLB. mußte die beiderſeitigen Klagen mit der Abrechnungspflicht des VM. einführen

teilweiſe für begründet erachten u . deshalb für würde. Dieſen ſo bereits angekündigten Weg hat

Abhilfe nach beiden Richtungen hin bemüht ſein . dann auch die DLB . in der Bek. v . 25. Mai 1923

Das RMG. hatte verfügt, 35) daß die Zuſchläge eingeſchlagen u . zw . zwangsweiſe fürGem . mit

für laufende JSIA. in HSäßen der GrMiete | MEA., während den Gem. ohne MEA. alſo

feſtzulegen ſeien , wobei es allerdings der DLB. den Gem. , in welchen das AG . als MEA. tätig

überlaſſen blieb , anzuordnen , daß die Berechnung iſt - die nach § 22 RMG. erforderl . min. Ge

der geſeßl. Zuſchläge in beſtimmten Gemeinden nehmigung für den Fall der beſchlußmäßigen Ein

oder Gemeindeteilen nach anderen Grundſäßen er- führung des Umlageverfahrens für lauf. IStu.

folgen ſollte. Die bay. DLB. übertrug die Feſtſekg. in Ausſicht geſtellt ift.

der „ HSäße“ für die Zuſchläge zur GrMieteete "" Auf Grund dieſer Regelung gibt es nun in

urſprüngl. dem örtl. Ausſch. fürMietzinsbildung; 10) Bayern :

abweichende Syſteme der Auſbringung der Mittel a) Gem. ohne MEA. mit feſten GrSäßen für

für laufende JStKoſten fonnten durch Beſchluß lauf. JSTA.

des örtl. Ausſch. mit min. Genehmigung 36) ein- b) Gem. ohne MEA. mit Umlageſyſtem für lauf .

geführt werden . $ 7) Auch die zur Ausführg. des 3Sta.

RMG. am 19. Apr. 1923 erlaſſene Bek. der c) Gem. mit MEA. mit Umlageſyſtein für lauf.

OLB . übertrug dem neugeſchaffenen Busſch . zu : 3StA.

nächſt lediglich die Feftſekg. von HSägen der Für Gem. ohne Umlageverfahren iſt

GrMiete für die Koſten der laufenden JSIA . der IStZuſchlag für Juni wie folgt feſtgeſeßt:

Der LAusſth. ſelbſt aber kam in Berückſichtigung Im rechtsrh. Bayern : 12000 v. H.der GrMiete

der Klagen der M., die die Sicherung der Ver- in Gem. mit mehr als 10 000 Einm ., 10 000 v .

wendung der Zuſchläge für lauf. 3Std . vermißten, 5. der GrMiete in Gem . unter 10 000 Einw.;

dazu, das Umlegeverfahren an die Stelle der in der Pfalz : 18 000 v. H. der GrMiete für

Feſtſeßung feſtbegrenzter HSåße zu ſeßen. Die Gem. mit mehr als 10 000 Einw ., 15 000 v. H.

MinBek. 0. 25. Apr. 1923 beließ es zwar ihrer: der GrMiete für Gem. unter 10 000 Einw . Dazu

ſeits noch bei feſten & Saßzuſchlägen, verſchieden iſt weiter für Gem . ohne Umlageverfahren beſtimmt,

nur für verſchieden große Gemeinden des rechts: daß ſich der JStZuſchlag jeweils um " le des feſt
u. linfárh Bayerns u. verſchieden für die Einzel- geſekten Betrages mindert, falls zwiſchen M. u .

fälle, in denen eine bef . Vereinbarung zw. M. u . VM. eine Vereinbarung dahin zuſtande kommt ,

VM. dahin zuſtande kam, daß der M. die Ausführg. I daß der M. die Ausführung der ſog. „ Schönheits

der ſog. Schönheitäreparaturen (Wohnlichkeits: į arbeiten " Wohnlichkeitsarbeiten ) im Innern der

arbeiten) im Innern der Wohnungen ſelbſt über= | Wohnung, nämlichWohnung, nămlich das Tapezieren , Tünchen ,

nahm ,. u . für jene Fälle, in denen keine ſolche Weißen der Wände u. Deden u . den Anſtrich des

Vereinbarung zuſtandegekommen iſt. Die feft: Fußbodens u . der Türen ſowie der Innenſeiten
geſeßten Säße38) wurden aber in der Ber . v . der Fenſter ſelbſt übernimmt.

25. Apr. von vorneherein als vorläufig feſt : Für die Gemeinden mit Umlegung 8 -

gefeßte Såbe (Vorſchußſäße, Ábrechnungs- berfahren iſt49) folgende Berechnungsart ein

fäße 39) (für den Fall bezeichnet, daß der LAusſch. geführt: Der VM . erhält zur Beſtreitung der

noch im laufenden Jahre für die Koſten der Koſten für lauf. JSIA. ' zunächſt einen „ dor :

laufenden JStl . ein Umlageverfahren verbunden låufigen IStZuſchlag (Berechnungs

geld, Vorſchuß)“ in der vom LAusſch. f .
* ) Entgegen § 6 1 1 AMG.

36) § 3 II 2 RMG . Mietzinsbildung jeweils feſtgeſeßten Höhe ; der

36) Š 22 AMG. Vorſchuß beträgt ab 1. Juni im rechtsrh. Bayern :

$7 ) Nebergangsregelung in der Bel, v . 25. Apr. 10 000 v . H. der GrMiete für Gem. mit mehr

unter I 4 Abſ. 4.

88) a) im rechtsrh. Bayern für die Städte München
als 10000 Einw. u . 8000 v . H. d . GrMiete

u. Nürnberg : 6500 v . g. , für die übrigen Gem . mit für Gem . mit weniger als 10000 Einw .; in

mehr als 10 000 Einw .: 6000 v . H., für die Gem. mit der Pfalz 15 000 v . H. für Gem . mit mehr als

mehr als 4000 bis zu 10000 Einw .: 5500 v . H. u . für 10000 Einw. und 12000 v . 5. der GrMiete

die Gem . unter 4000 Einw .: 5000 v . H. d . OrMiete ;

b ) in der Pfalz f.Gem . mit mehr als 10000 Einw .:
für Gem . mit weniger als 10 000 Einw .

10000 v. H. u. für Gem . unter 10000 Einw .: 8000 v .
Außer dem Vorſchuß erhält der VM . zunächſt

$. der OrMiete. keine weitere Zahlung für laufende yStKoſten ;

Uebernimmt der M. auf Grund Vereinbarung mit die weiter benötigten Zuſchläge für lauf. J StKoſten

dem BM . die Ausführung der ſog . Schönheitsarbeiten

(Wohnlichkeitsarbeiten) im Innern der Wohnung, näml.
kommen ihm erſt auf Grund der ſpäter erfolgenden

das Lapezieren, Tünchen, Weißen der Wände u . Deden, Abrechnung zu . Eine doppelte Abrechnung kommt

den Anſtrich des Fußbodens u . der Innenſeiten der

Fenſter u . Türen , ſo mindert ſich der yštzuſchlag 40) Beibehaltung der abweichenden Berechnungsart

jeweils um /4 des feſtgeſepten Betrages. für Gem ., in denen ſchon bisher die Koſten der lauf.

$9) In der Bef. v . 25. Mai 1923 bezeichnet als JStu. mit Zuſtimmung des Min, umgelegt wurden

der vorl. 3StZuſchlag (Berechnungsgeld , Vor: u. Ueberleitung ins neue Umlegungsverfahren, vgl.

chuß . " ) MinBef. v . 25. Mai 1923 II Ziff. 11 .
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dabei in Frage, näml. getrennt die Abrechnung erſten ab gerechnet ; nur in bef. Fällen kann das

bezügl. des Hälfteanteils für Schönheitsarbeiten MEX. eine längere Tilgungszeit bis auf die

u . jene bezügl. der übrigen lauf . 3St . Auf Dauer von 8 Monaten – vom gl . Zeitpunkt abJSŁA

dieſe doppelte Art der Abrechnung wird weiter gerechnet bewilligen . Die andere Umlegung ,

unten eingegangen werden. d . i . die Umlegung für die erforderl . lauf.

Der VM. iſt bei Zahlg. der geſeßl. Miete iStA . mit Ausnahme des einen Hälfteanteils für
verpflichtet, die erforderl. lauf . 3StA . vor- lauf . Schönh. Arb. innerh . der Mieträume

nehmen zu laſſen ; dieſer Rechtsgrundſaß iſt durch erfolgt nach Ablauf je eines halben Jahres.49 a )

die Beſt ., daß der Hälfteanteil für Schönheits: Der erſte Abrechnungszeitraum beginnt mit dem

arbeiten innerh . der Mieträume ohne weiteres zu 1. Jan. 1923 ;43) der Zeitpunkt für die Vornahme

Laſten des Räumeinhabers geht, nicht eingeſchränkt; der erſten Abrechnung wird vom LAusſch. noch

die Sonderregelung für Schönheitsarbeiten bedeutet beſtimmt; die vom 1. Jan. ab für lauf. JSTA.

nur die Einführung eines anderen Syſtems der feſtgeſekten HSäße gelten als Abrechnungs-(Vor

Umlegung ſtatt des Syſtems der allgem . Um= | ſchuß-)Säße.

legung. Bei dem Umlegg Verfahren bieten eine Haupt:

Für die Umlegung ſtanden der : ſchwierigkeit die Fragen , was der VM. an IStA.

ichiedene Wege zur Verfügung; es war vorbehaltl . der Umlegg . zu leiſten hat 1. ob u .

denkbar, ſämtl. Koſten für Stå. auf ſämtl. inwieweit er dazu der Zuſtimmung der M. , der

Räumeinhaber unter Zugrundelegung ihrer M Vertretung und des MEA. bedarf. Der Haus

FrMieten zu verteilen. Einen anderen Weg befißer hat , wie bereits oben dargelegt wurde, bei

hatte beiſpielsweiſe Bamberg mit Genehmigung Geltung der geſeßl . Miete die ihm nachdemBGB.

der OLB . eingeſchlagen; dort wurden die Roften obliegenden ÍSTA. , d . h . diejenigen JSTA . vor:

für Innen -JStA. nur auf den betr . Inhaber der zunehmen , die zur weiteren Benüßung des ver:

betr . Räume, die Koſten der übrigen laufenden mieteten Raumes zu dem vertragl. vorausgeſekten

JStd. aber auf ſämtl. Räumeinhaber des Hauſes Zwecke erforderl . find; hiebei iſt im BGB . nicht

umgelegt. Das legtere Syſtem hat den Vorzug , zw . Schönh. -Arb. u . anderen Arbeiten unter

daß diejenigen Räumeinhaber, die ihre Räumeſchieden . Damit iſt die Einführung eines ver

gut inſtandgehalten haben u . inſtandhalten , von ſchiedenen UmleggSyſtems für erforderl. Schönh.

einem erhebl. Teile der Koſten für laufende 3 StA. Arb. u . andere jsia . nicht ausgeſchloſſen. Der

freigeſtellt werden . Andererſeits hat das Syſtem VM. tann aber vorbehaltl . der Berechnung bei

den Nachteil, daß einzelne Mieter, die das Unglück der Umlegg. nur erforderl. , nicht aber bloß

haben, in alten ſchlechtinſtandgehaltenen Räumen wünſchenswerte, aber unnötige Arbeiten vornehmen

unterzukommen , ſehr ſtart belaſtet werden , u . daß laffen. Den Beweis der Erforderlichkeit muß fich

einzelne Hausbeſiger ſtarke Vermögenseinbußen der VM . ſohin bei jeder Arbeit fichern , auch

erleiden, wenn bei nichtzahlungsfähigen Räume- inſoweit er einer beſ. Bewilligung der Vornahme

inhabern Innen - ISTA . erforderl. ſind; bei dem der Arbeiten zwecks ſeinerzeitiger Verrechnung bei

Syſtem der allgem . Umlegung auf jämtl. Räume: der Umlegg . nicht bedarf. Die Vorſchußbeträge

inhaber verteilen fich denigegenüber ſolche Laſten kann der VM . ohne weiteres für erforderl. lauf.

auf die jämtl. Räumeinhaber. Die DLB. hat 3Std. außerhalb der Wohnungen, ferner für

mit der Veröffentlichung der Beſchlüſſe des ſolche innerh. der Wohnungen, die nicht Schönh.

LUusích. einen Mittelweg eingeſchlagen ; im Arb. ſind 11. zur Beſtreitung des Hälfteanteils

allgem . verordnet ſie die Umlegung der Koſten der Aufwendg. für Schönh.-Arb. innerh . der

der lauf. IStA . auf ſåmtl. Räumeinhaber des Wohnungen verwenden. Auch über den Vorſchuß

Hauſes ; eine Ausnahme iſt nur gemacht bezüglich hinaus kann der VM . erforderl . ISTA . ohne

der einen Hälfte der Koſten für Schönheits- weiteres d . i . ohne vorherige Zuſtimmung der

arbeiten + 1) (Wohnlichkeitsarbeiten ) innerh . derinnerh . der M. , des MRats od . des MEA.. – beſtreiten,

Mieträume.“) Während nämt. die Hälfte der näml, inſoweit als der Geſamtauſwand den vom

Aufwendungen für ſolche Schönheitsarbeiten das LAusſch. bei Feſtſeßg. der Mieten jeweils be

Schidjal der anderen erforderl. lauf. JSTA . teilt , ſtimmten Höchſtſaß einſchl. des Vorſchuſſes nicht

iſt der andere Hälfteanteil auf den Inhaber der

Räume, in welchen die erforderl. gewordenen erfolgte Mehrleiſtung des M. wird dieſem auf ſeine
43a ) Eine etwaige durch die bisherigen Zahlungen

Schönheitsarbeiten vorgenommen wurden, ſelbſt Beiſtungspflicht für den nächſtfolgenden Zeitabſchnitt
amzulegen u . zw . in der Regel in drei Monats- angerechnet. Ergibt ſich bei der Abrechnung eine

raten, von dem auf den Zeitpunkt der Fertig. Minderleiſtung des M., ſo iſt die ReſtſchuldinForm

von Zuſchlägen zur geſeßl. M. in der Regel in

ſtellung der Arbeiten ſolgenden nächſten Monats : 6 Monatsraten , beginnend von dem auf die Abrech

nung folgenden nächſten Monatserſten, zu begleichen.

41) Der Begriff iſt hier der gleiche, wie er oben In beſ. Fällen kann das MEN . eine längere Tilgungs

für die Gem . ohne Umlageverfahren wiedergegeben iſt. zeit bis auf die Zeitdauer eines Jahres vom gl .

43) Die Bet. ſpricht von Schönh.-Arb. innerh . der Zeitpunkt ab gerechnet - bewilligen .

Wohnungen , meint aber wohl die Schönh.-Arb. 45) Bezügl . dieſer vermeintl. Rückwirkung gilt das

innerh. der Mieträume im allgemeinen . oben S. 3 f. Ausgeführte entſprechend.

1
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überſteigt. Dieſer Höchſtſaß iſt mit Wirtg. ab ſohin Räume, für welche nicht die geſeßl. M. zu

1. Juni wie folgt feſtgeſekt : im rechtsrh. Bayern zahlen iſt , nach Maßgabe der geſeßl. Miete.*4)

auf 15000'v. H. d. GrMiete für Gem . mit mehr Dabei ſpielt es keine Rolle, ob die vollen Beträge

als 10 000 Einw ., auf 12000 v . H. für Gem . der geſeßl. M. tatſächl. eingegangen find ; Ausfälle

mit weniger als 10 000 Einw.; in der Pfalz auf an der geſeßl. M. gehen zu Baſten des VM.

22000 v. H. d . GrMiete für Gem . mit mehr Das Dargelegte gilt für die Aufmachung der

als 10 000 Einw. u . 18 000 v . H. für Gem. mit Abrechnung des Hauſes.

weniger als 10 000 Einw . Will der VM. Sicher- Eine andere Frage iſt die, wie es bei der Ab

heit haben , daß ihm die Umlegung für weitere, rechnung gegenüber dem M. zu halten iſt, der

zweifellos erforderl. JstA. 1. 3t. über die feft: nicht die geſeßl. M. zu bezahlen hatte . Hier

geſekten Höchſtjäße hinaus bewilligt wird , ſo muß kommt es im Einzelfall darauf an , aus welchem

er vor Vornahme dieſer weiter erforderl. JSTA . Grunde die geſeßl. M. nicht zu bezahlen war.

ſich der Zuſtimmung der M. od . falls eine iſt dies darauf zurückzuführen , daß die geſeßl. M.

MVertretung beſteht, der MVertretung verſichern ; noch nicht ordnungsgemäß anverlangt wurde, ſo

die Zuſtimmung der M. bezw. MVertretung kann belaften den VM . die auf den betr. M. zu er
durch das MEA . erfekt werden . rechnenden Umlegg Beträge endgültig ; das gleiche

Man kann den neuen Rechtszuſtand, wie gilt im Verh. zw . dem VM. u . M. , wenn

folgt , formulieren : Für erforderl . 3Sty. unter legterer fich beim Verkauf des früher ihm gehö

dem Höchſtſaß iſt Genehmigung nicht nötig ; für rigen Anweſens fich ein feſtes Mietverhältnis zu

erforderl . JŠIA. über den Höchſtſaß iſt Ge- einem beſtimmten Mietpreisausbedungen hat u .

nehmigung nötig; ob die Arbeit erforderlich dieſe Ausbedingung richtiger Anſicht zufolge46) der

iſt oder war, entſcheidet ftrittigenfalls beide Male Anforderg . der geſeßl. M. mit Erfolg entgegen

das MEN.; ſoweit eine ISTA . von allen Betei: geſtellt wurde. War die geſeßl . M. deshalb nicht

ligten als erforderlich anerkannt iſt, muß das zu zahlen , weil eine freie — niedrige oder höhere –

MEA. ſeiner Entſcheidung (3. B. im Umlegungs- Miete vereinbart war, ſo kommt es für die Frage

ſtreit) die anerkannte Erforderlichkeit als außer der Zuläſſigkeit der Verrechnung von Umlegg.

Streit befindlich zugrunde legen. Beträgen zu Laſten des M. auf den Inhalt der

Zu den Koſten für laufende St. gehören Vereinbarung an , der im Wege der Auslegg. der

auch Koſten , welche erwachſen durch die erforderl. Vereinbarg . Feſtzuſtellen iſt. Dabei wird im allgem .
Nachſchau des Sachverſtändigen, ob JSIA. . davon ausgegangen werden können , daß bei Verein

B. Bližableiterausbeſſerungen erforderlich ſind. . barung einer niedrigeren Miete an Stelle der
Daß weiter zu den Roſten für laufende ISIA. i geſekl . M. neben der vereinb. Miete eine beſ.

auch die Koſten ihrer Vorbereitung u . Durchführung Umlegg. nicht ſtattfinden foll ; Sache des VM .

ſowie jene des Umlageverfahrens zählen , folgt aus iſt esnunmehr, die geſeßl. M. ordnungsgemäß

dem Charakter als Nebenbeträge zu den eigentlichen anzufordern , wenn er die Vereinbarg. über die
Koſten der ISA. Der Vorbereitung der JSTA. Miethöhe z. B. mit Rüdſicht auf die Neuregelung

dient auch das am MEA. notwendig gewordene bezügl. der Koſten für lauf.3Std . für die Zu

Verfahren über die Erforderlichkeit der Arbeit ; funft nicht mehr gelten laſſen will; der VM .

gleichwohl werden auch die Koſten dieſes Verfahrens kann nicht von der Vereinbarg. mit Rüdlicht auf
bei der Umlegung nicht berüdſichtigt, ſondern nach die veränderten Umſtände zurüdtreten ; die ihm

$§ 46 III des MŠchukGeſ. behandelt. Wie in der nach § 1 RMG. gegebene Möglichkeit, die geſeßl .

Bet . ausdrüdlich klargelegt iſt, ſind auch die Zinſen Miete anzufordern, zeigt ihm den von ihm ein

eines vom VM . für eine ISTA. aufgenommenen zuſchlagenden Weg. 3ft eine höhere Miete vereinb .

Kapitals Koſten dieſer JSIA. als die geſeßl. Miete, ſo wird bei der Auslegg.

Schwierig wird das Umlegg Verfahren in den der Vereinbg. zu berücfichtigen ſein , daß derjenige ,

Fållen, in welchen in der UmleggZeit nicht der it. Vereinbg. eine höhere M. zahlt als die

durchweg die geſeßl. Miete gezahlt gefeßl . M., damit von vorneherein vielfach dem

wurde, ſowie weiter in den Fällen , in welchen VM. für ſeine Taſche ein höheres Entgelt zu

zwar die geſeßl . Miete gezahlt wurde , aber beſ . kommen laſſen wollte, als die geſeßl. M. iſt. Hie

Vereinbarungen über die Vornahme von 3StA. u . da iſt z . B. vereinbart, daß der M. die geſeßl.

getroffen od . dom M. erforderl. JSTA . Ohne M. unter Zugrundelegg. einer vereinb. FrMiete

ſolche beſ. Vereinbarungen auf ſeine Koſten vor. zahlt , wobei die legtere höher bemeffen iſt, als die

genommen wurden . FrMiete für 1. Juli 1914 war ; in ſolchen Fällen

Wurde in der Umlegungszeit jei es während wirdtroß der Vereinbg. der Zahlg. der geſeßl . M.

der ganzen Umlegungszeit, ſei es während in Wirklichkeit nicht die geſetl. M., jond. eine

eines Teiles — vom M. nicht die geſebl . Miete

gezahlt, ſo bleibt dies bei Erſtellung der Abrech. 44) § 6 AusfBef.

nung für die Umlegungsdauer außer Betracht ;
46) Šo Verf. dieſes u . RA . Dr. Friß Dispeler in

Münch. Bürger- u .

alle Räume des Hauſes ſind für die Abrechnung
Hausbeſißer- Zeitg. Nr. 6 v . 10. I. 23,

abw . DG . Dresden (Urteil v . 21.3.23 in Algem . Deutſch.

nach Maßgabe der geſeßl . Miete heranzuziehen, Haus- u. Grundbeſ . -Ztg. Nr. 19 v . 12. 5. 23 S. 7 ) .
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vereinb. Miete gezahlt; die Regeln über die Bes | fordert werden kann; vielmehr trifft die in dieſem

meffung der geſeßl. M. find nur der Berechnung ſpäteren Zeitpunkte ſich berechnende Umlegg . den

der vereinb. M. zugrundegelegt . Die Umlegungs: neuen M., der an Stelle des ausgezogenen M.

beträge ſind hier für die Abrechnung des Hauſes die MRäume bezogen hat ; die Bek. jagt wörtl . ,

nur unter Berückſichtigung der für 1. Juli 1914 daß inſoweit der neue M. hinſichtl. der Tragung

ermittelten od . zu ermittelnden FrMiete zu bes der Roſten für die lauf . 3St . in die Rechte

rechnen ; ob im Verhältnis zwiſchen dem VM. u . u . Verbindlichkeiten des ausziehenden M. eintritt ,

dem M. , mit welchem die Zahlg . der geleßl . M. eine Regelung , bezügl . deren die Frage aufzuwerfen

unter zugrundelegg . einer vereinb. FrMiete aus: iſt, ob ſie noch im Rahmen des § 22 S. 2 RMG.

bedungen iſt, die Umrechnung fürweitere Umlegg. gelegen iſt; m . E. iſt die Frage zu bejahen .

Beträge zuläſſig iſt, entſcheidet ſich nach Sinn u. V. Bezügl. der großen IStKoſten gilt

Inhalt der zw . M. u . VM. getroffenen Vereinbg . heute noch der bisherige Rechtszuſtand 48) , ebenſo

im Einzelfalle. bezügl. der Errichtung von Ausgleichsfond$49)

Weiter verurſachen für dasUmlegungsverfahren , Wegen einer Neuregelung find Verhandlungen ſeit

wie erwähnt, Schwierigkeiten die Fälle, in welchen Monaten im Gange ; die Neuregelung erweiſt

bel. Vereinbg. über die Vornahme von ſich in der Tat als unvermeidlich; bei der heutigen

StA. getroffen wurden , od . 3 Std . , jei Geldentwertg . iſt jeder VM. , in deſſen Haus eine

es auf Grund ſolcher Vereinbg., ſei es große JSTÄ . erforderl. iſt, „wirtſchaftl. ſchwach"

ohne eine ſolche, dom M. ſelbſt auf i. S. des § 7 Abſ . III RMG. Es müſſen Wege

eigene Roften ausgeführt wurden. Ebenſo gefunden werden , um dem Hausbeſißer die Auf

wie für die Hausabrechng. alle M. mit der rich | bringung der Mittel für notwendige gr. ISTA .

tigen Friedensmiete heranzuziehen ſind, müſſen die zu ermöglichen , ohne ihn damit auf die Dauer zu

vorgenommenen erforderl. Reparat . bei der Haus: belaſten . Vom Standpunkt der M. aus iſt dabei

abrechnung voll berücfichtigt werden, auch wenn zu bedenken , daß ohne eine durchgreifende Neu

fie vereinbgemäß od. ohne Vereinbg. ganz od. regelung einzelne Mieter, die das Unglück haben,

teilweiſe von VM. zu Laſten des einzelnen M. in Häuſern zu wohnen, in denen gr. 3StA . not

od. von dieſen ſelbſt auf eig . Koſten vorgenommen wendig werden , außerordentl . hohe Ümlegg Be:

wurden. Denn die übrigen Hausbewohner haben träge für Zinſen u. Tilgung nach der gegenwärtigen

kein Recht darauf , daß ſie an der Laft der bei Rechtslage auf ſich nehmen müßten . Die neuen

einzelnen Hausgenoſſen vorgenommenen lauf . Beſtimmungen dürfen wohl in Kürze erwartet

3514. nicht mittragen , während dieſe zu den werden .49a)19

bei erſteren vorgenommenen im Wege der Umlegg.- VI. Für die nach § 4 Ziff. 4 der AusfBet.

Abrechnung mit herangezogen werden. Wurde für Nebenleiſtungen von der FrMiete zwecks

3. B. für eine erforderl . lauf. 3Std. im Ab: Errechnung der FrMiete abzurechnenden Beträge

rechnungszeitraum die Hälfte der erwachſenen konnten nach § 5 der AusfBet. v. 14. Juni 1922

Roſten vom M. bezahlt , ſo iſt auch dieſe Hälfte HSäße örtlich feſtgelegt werden ; dem MEA. war

für die Hausabrechnung in Rechng. zu ſtellen. die Entſcheidung im Einzelfall anheimgegeben ,

Im Verhältnis zw . VM. u. dem betreffenden M. falls nicht örtliche HSäße für die Nebenleiſtungen

aber bleibt es bei der getroffenen Vereinbg.; in feſtgeſeßt waren .

ſoweit eine Vereinbg . nicht vorliegt , iſt die Rechts- Die Neuregelung hat für die Nebenleiſtungen

lage zu berückſichtigen, die ohne die neuen Umlegg. das Syſtem der HSäße fallengelafſen u . beſtimmt,
Beſtimmungen Plaß gegriffen hätte . 46) daß die Feſtießung der Höhe der Beträge , die nach

Die weitere Frage, wie der Auszug eines § 4 Ziff. 4 für Nebenleiſtungen von der FrMiete

M. die Umlegg.- Abrechnung beeinflußt, iſt in der abzurechnen ſind , der Vereinbg. der Beteiligten

AusſBet. 4 ?) dahin geregelt, daß im Falle des überlaſſen iſt; im Streitfalle entſcheidet das MEA.

Audzug des M. eine Rüdvergütung ſeiner bis- Für die Zuſchläge für Nebenleiſtungen hat

herigen Zahlg . nicht ſtattfindet u . eine Nachzahlg . bereits die AusſBet. v. 14. Juni 1922 den gleichen

für den nach dem Ablauf des Mietverhält: Wege ingeſchlagen 5 '); daran hat ſich auch neuer

niſſes endigenden Abrechnungszeitraum nicht ge dings nichts geändert.

VII. Die für die geſeßl. M. getroffene Re
46) Eine vor dem 1. Juni 1923 getroffene Verein

gelung geht von der monatl. Zahlg. der M.
barung kann im Rahmen des § 1 KMO. durch die

ſchrifti. Erklärung , daß gefeßl . Miete verlangt bzw.
als dem Normalfall aus ; bei den gegenwärtigen

gezahlt wird , über den Haufen geworfen werden, Schwankungen des Geldwertes ſind längere Zahlg.

allerdings nicht mit ſofortiger Wirkung; anders ſteht Termine untunlich . Wer für längere Zeit im

es mit der vor 1. Juni getroffenen Vereinbarung, daß

bei geſeßl . Miete der M. die Schönheitsarbeiten auf 48) Vgl . d . Zeitſchr. 1922 S. 221 .

eigene Koſten machen läßt ; leßtere Vereinbarung iſt 48) Vgl. d . Zeitſchr. 1922 S. 223.

für die Zeit ab 1. Juni unwirkſam, weil unverträglich 40 a ) Inzwiſchen hat das Miniſterium für Soziale

mit der Neuregelung, weshalb dieſe fie nur noch für Fürſorge mit Verfügung vom 13. Juni 1923 Nr. 1884 aа

Gemeinden ohne Umlageverfahren vorſieht (1 Biff. 4 123 entſprechende Weiſung an die Stadträte der 20

Abſ. II Bek. v . 25. 5. 23 ). größten Städte inBayern ergehen laſſen .

* ) Bel, v . 25. Mai 1923 I Nr. 7. 50) S 28 Ausfber.
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Voraus zahlt , leiſtet mehr , als er zu leiſten hat ; / höhung der Säße entſtanden iſt, auf die M. ihres

wer erſt nachträgl. nach einem längerem Zeitab Hauſes anteilmäßig umlegen können. 6 ) Dieſe

ſchnitt zahlt , zahlt mit entwertetem Geld nachträgl., Befugnis iſt nunmehr weggefallen . Statt deſſen

was längſt wirtſchaftl. u . nach dem Sinne des hat in Gem. mit MEA. der Ausſch. für Miet

RMG. geſchuldet iſt. Solange keine reichsgefeßl. zinsbildg . in anderen Gem . der Stadt- od.

Beſtunmung vorlag , welche die bisherigen Zahlg. Gem Rat – zu beſtimmen, ob alle Betriebskoſten

Termine ändert, erwieſen ſich bef. Gruppenbil- (mit Ausnahme der Verwaltungskoſten ) od. ein

dungen für Mietverhätniſſe mit anomalen Zahlg. zelne Arten der Betriebskoſten durch & Saßzu

Terminen als notwendig. Dies iſt der Sinn der ſchläge zur GrMiete zu vergüten od . aufdie Bes

Bet. v . 25 , April 1923 Ziff. II u . 0. 25. Maiteiligten umzulegen find; dabei können Ausſch. F.

1923 Ziff. I , 6. Eine unzuläſſige Aenderung des Mietzingbild. od. Stadt- od. GemRat auch einen

BGB. iſt in dieſer Gruppenbildung 51) nicht zu vorläufig zu zahlenden Betriebskoſtenzuſchlag (Vor

erblicken . Neuerdings gibt § 30 II MSchuķG. ichuß ) feſtſeßen u . anordnen , daß in beſtimmten

der Entwicklung in den Ländern Raum . Zeitabſchnitten der Anteil eines jeden Beteiligten

VIII . Für gewerbl. Betriebe gilt im an den inzw . angefallenen Betriebsfoften feſtzu

allgem . nach wie vor das gleiche wie für die üb- ſtellen u . ein etwaiger ſich gegenüber dem Vor

rigen M. Für Gem . , in denen aber ſchon bis- ſchuß errechnender Mehr- od. Minderbetrag aus

her auf Grund des § 3 Abſ. 2 RMG. erhöhte zugleichen iſt. Der Ausſch. für Mietzinsbildung

Säße für gewerbl . Betriebe feſtgeſett waren , find od. der Stadt- od. GemRat haben im Falle der

dieſe in der beſtehenden Höhe zunächſt aufrecht: Einführung der Umlegg. von Betriebskoſten nähere

erhalten . Eine Neuregelung ſteht auch für dieſes Anordnungen für die Durchführung zu treffen ;

Gebiet bevor.51 a) Der Beſt. des § 10 Abſ. I der Vorſigende des Ausſch. od . Stadt- od . Gem .

RMG. iſt in Gem . mit Umlageverfahren bei der Rats hat dieſe Anordnungen ortsüblich bekannt:

Hausabrechng . für den Abrechng . -Zeitraum er- zugeben.57)

forderlichenfalls Rechnung zu tragen. Schließl. eripächſt dem Stadt: od . GemRat

IX . Die bisherigen Beſt. über die Berechng. in den Gem. ohne MEA. eine wichtige Aufgabe ,

der geſeßl. Untermiete ſind z . 3. noch nicht inſoferne als ihin anheimgegeben iſt, durch Be

geändert . Für einen bej . Untermietzuſchlag zu- ſchluß vorbehaltl. der in Ausſicht geftellten Ge

gunſten des VM . iſt in Zukunft allgem . nur nehmigung durch die OLB. das Umlageverfahren

noch in Gem . ohne Umlageverfahren, in Gem. mit für lauf. JSTA. ſo einzuführen , wie es für Gem.

UmiVerf . aber mangels einer Regelung durch die mitMEA.allgem .zwangsweiſe vorgeſchrieben iſt.58)

OLB. nur noch inſoweit Haum, als die örtl . XI. Die Zuſtändigkeit des MEA. iſt die

Regelungmaßgebend iſt, ſohin bezügl . der Betriebs- gleiche wie bisher.59) Hinzugekommen iſt aber noch

foften . neuerdinge60) das ſehr erhebl. Gebiet der Umlegg.

X. Die Aufgaben des Stadt- oder Gem .. Streitigkeiten , die ſich aus der Umlegg . der Koſten

Rats ſind durch die Neuregelung nicht unerhebl. für lauf . 3StA. ergeben ; hierunter fallen auch

geändert . Unverändert geblieben ſind die Beſt. die Streitigkeiten darüber , ob eine vorzunehmende

über Einführung der Anzeigepflicht bezügl. der JSŁA . erforderl. iſt od. eine vorgenommene JSTA.

Mietzingvereinbg. 53) u . bezügl. der FrMieten 53) ganz oder teilm.61 ) erforderlich war.

ſowie die Beſt. über Errichtung von Ausgleichs- Die Zuſtändigkeit des MEU. auf den ihm

fonds54), ferner für unmittelb. Städte die Beſt. zugewieſenen Gebieten iſt ausſchließlich ; dies hin.

betr . Uebertragung der Sicherung notwendiger lauf. dert nicht die Austragung der gleichen Fragen

JStA. an das MEA. 55) . u . für Gem . mit ge- im Wege der Inzidententſcheidg. bei Gericht. Was

meindl . MEA. die Beſt. bezügl. der Zuſammen- beſ. die Entſchdg. über die Erforderlichkeit einer

ſeßung des Ausſch. F. Mietzinsbildg. 55) Dagegen ISŁA . anlangt, ſo fragt es fich, ob der zivil

iſt bezügl . der Mitwirkung von Stadt- oder Gem.- rechtliche, bei Gericht verfolgbare Anſpruch auf

Rat bei Regelung der Zuſchläge für Betriebskoſten Vornahme der erforderl. JŠIA. durch die dem

u . Koſten für lauf . JSTA . die Neuregelung nicht M. nach § 6 RMG. eingeräumten bef. Rechtsbe

ohne Einwirkg. auf den bisherigen Rechtszuſtand helfe ausgeſchloſſen iſt. Die Frage iſt zu ver
geweſen . Bisher hatte Stadt- oder Gem Rat die neinen . § 6 RMG. ftellt keine erſchöpfende

Befugnis , anzuordnen, daß die VM. nach Ab

lauf eines ganzen oder halben Kalenderjahres den

Mehraufwand für öffentl . Abgaben u . Gebühren, 58 ) Dieſe Zeitſchr. 1922 S. 222 Ziff. 3.

der ihnen in dieſem Zeitraume durch eine Er
67 ) § 15 AusfBet. n. F.

58) UusfBet. v. 25. Mai 1923, Schlußfak.

5 ) Vgl. im Einz. d . Abh . des Verf. in d. Zeitſchr.

51) § 3 II S. 2 RMG . 1921 % , 272 .

81 a ) Siehe nun oben Anm. 26 . 60) Außerdem $ 4 II u . § 21 der MSchußG .

• *) Dieſe Zeitſchr. 1922 S. 221 Ziff. 1. 61) Teilw . , B. ob als Erſaß für einen un

55) Dieſe Zeitſchr. 1922 S. 222 Ziff. 2 . brauchbar gewordenen Terrazzoboden die Errichtung

64) Dieſe Zeitſchr. 1922 S. 223 Ziff. 4 u. Oben. eines Zementbodens als angemeſſener Erſaß ( § 242

5) Dieſe Zeitſchr. 1922 S. 223. BOB .) anzuſehen iſt.
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Regelg . des JSt.-Anjpruche des M. dar.62) Zwede, für welche ſie bewilligt ſind, iſt durch das

So kann es vorkommen , daß MEA. u . Gericht Umlegungsverfahren ſichergeſtellt.

gleichzeitig od. nacheinander zur Entſchbg. über XIII. Der Einfluß des Mieterſchußgeſekes auf

die Frage der Erforderlichkeit einer lauf. JSTA . die Mietenbildung iſt in vorſt. Abh. berückſichtigt

zu entſcheiden haben . In ſolchen Fällen wird 8 53 dieſes Gefeßes iſt für Bayern nicht ein

zweckmäßigerweiſe von der Ausſeßungsbefugnis 63) ſchlägig.

Gebrauch zu machen ſein . Die unanfechtbare

Entſchdg. des MEA. über die Frage der Erfor

derlichkeit der JSTA. bindet das Gericht ſo wenig

wie umgekehrt die Entichdg. des Gerichts das Das Jugendgerichtsgeſek.")
MEA. Der VM. fann daher die Zuſtändigkeit

Bon Staatsanwalt Dr. Richard Meßerer in München .
des MEA. zur Entſchdg. über die Frage der Ers

forderlichkeit einer 3Std. ſelbſt bei Bejabung der
(Schluß.)

Vorausſeßung einer beſ . Feſtſtellungsklage nach II .

$ 256 SPD. nicht dadurch ausſchalten , daß er

vor Fälung der Entſcdg . durch das MEA. einen
Der 2.Abſchn. enthält die prozeſſualen Vorſchr.;

Feſtſtellungsſtreit über die Erforderlichkeit der
er regelt die Zuſtändigkeit u . Verfaſſung des

IStd. bei Gericht zur Entſchdg. bringt.
Fugendgerichts u. hebt die Punkte hervor,

XII. Die Neuregelung iſt reichl. kompliziert ;
in denen ſich das Verfahren gegen 3. von

ſie bringt für die Beteiligten ſo viel Arbeii u . ſo
dem allgem . Strafverf . unterſcheidet.

viele Schwierigkeiten , daß vielfache Inanſpruch
Die Ss 17 u . 18 behandeln die fachl. Zu :

nahme von Rat u . Beiſtand notwendig wird .64)
ſtåndigkeit der G. Sie ſind zuſtändig für

Für die Betriebskoſten iſt das Uinlegungsverfahren
alle Straftaten von Perſonen , die 3. 3. der er :

fakultativ, ebenſo in Gem . ohne MEA. für lauf.
hebung der Anklagei . find (während die Anwend.

StKoſten, während es in lekterer Beziehung für
barkeit der materiellen Vorſchr . des 1. Abſchn . über

Gem . mit MEÅ. zwangsweiſe eingeführt iſt. Die
Strafmündigkeit u . Zurechnungsfähigkeit, ErzM .

fich bei Durchführung des Umlegg Verfahrens er
u . bed . Strafausſeßung u . dgl . — davon abhängt,

gebenden Schwierigteiten find z. T. in dieſer Abh.
ob der Täter 3. 3. der Tat j . iſt). Die Staats

angedeutet. Die Neuregelung ermöglicht dem VM.
anwaltſchaft ſoll aber auch für Perſonen , die 3. 3 .

die volle Dedung der Ausgaben für die von ihm
der Tat i . , 2. 3. der Erhebung der Anklage aber

bezahlten Betriebskoſten u. lauf. I StRoften ; für ſchon älter, jedoch noch nicht 21 Jahre alt find,

feine Taſche verbleiben ihm ledigl. die GrMiete
noch die Zuſtändigkeit des 36. dadurch begründen

u . der Zinſendienſtzuſchlag, lekterer ſoweit er nicht
können , daß ſie bei ihm die Anklage erhebt; fie

wird dies bei. dann tun , wenn bei dem jungen
zur Deckg. der Belaſtung des Hauſes im Einzel

falle benötigt iſt ; außerdem iſt in dem Verwal Menſchen noch ErzM . einigen Erfolg verſprechen .

tungskoſtenzuſchlag demVM. eine Vergütung für Die einmal begründete Zuſtändigkeit des JG .

ſeine Verwaltungstätigkeit bewilligt, die ihm zu:
bleibt beſtehen , auch wenn der Angekl . während

fließt, falls er ſie nicht bei Inanſpruchnahme
des Verfahrens das 18 .. ja ſogar auch wenn er

fremder Kräfte an dieſe abführen muß.65) Die
das 21. Lebenejahr vollendet. 3m leşteren Fall

M. werden auf Grund der Neuregelung im allgem . fann aber das 36. die Sache zum ordentl.

weit mehr zu zahlen haben als bisher ; die Ver
Verf. verweiſen ; dies wird z . B. dann zweckmäßig

wendung der von ihnen gezahltenGelder für die ſein, wenn der i . Täter flüchtig ging u . nach

Jahren wieder ergriffen wird (Begr.). Für die

Verweiſung iſt zu beachten : a) 3ſt das Schöffenger.
83) Vgl . im einzelnen Genthe, AMG. IV. Aufi

auch im ordentl . Verf. zuſtändig, ſo wird der
S. 59 m . Hinweiſen.

48) § 148 SPO .
Prozeß vom Schöffenger. in der Lage fortgeſept,

64) Baldiges Erſcheinen der Neuauflagen der in der er ſich 2. 3. der Verweiſung befindet;

Geſeßesausgaben von Genthe, Kiefersauer -Scherer und b) überſchreitet die Sache nach den allgem . Beft.

Stümper iſt daher dringend erwünſcht. Die beiden des GVG. die Zuſtändigkeit des Schöffenger.,

erſteren ſind angefündigt.
ſo hat der JugendR. a) falls das Hauptverf.

66 ) Vereinbarungen mit fremden Hausverwaltern

über Ueberlaſſg. eines beſtimmten Saßes, . B. 10 ° % noch nicht eröffnet iſt, die Akten nach § 207 "

der Zahlungen der M., ſind heute nicht mehr ſach- StPO. der Straft. zur Entſcheidung vorzulegen ;

gemäß, da es nicht tunl . iſt, dem Verw . den vereinb. B) iſt das Hauptverf. ſchon eröffnet, ſo ſpricht

Hšaß auch aus den für Betriebskoſten u . lauf. JSIA .
das 36. in der Hauptverh. ſeine Unzuſtändigkeit

vom VM . vereinnahmten Beträgen zu überlaſſen ; der

VM . würde ſonſt an den Verw .weit mehr zahlen, als aus u . verweiſt die Sache gem . § 270 SIPO.

er ſelbſt als Verwaltungskoſtenzuſchlag erhält ; Verein- an das zuſt. höhere Gericht .

barungen mit fremden Hausverw . werden daher in Jugendgerichte ſind die Schöffen :

Zukunft wohl dahin abzuſchließen ſein , daß dieſen der
gerichte. Sie ſind für alle Verbrechen , Ver:

dem VM . bewilligte VerwaltKoſtenzuſchlag od . bei

Teilg . der Arbeit zw . dem VM. u . fremd. Verw . ein gehen u . Uebertretungen zuſtändig. In der Regel

entſpr. Teil des Verw Soſtenzuſchlags überlaſſen wird . iſt es — wie jedes Schöffenger. - aus 1 Kichter

ili

.

1
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u . 2 Schöffen zuſammengeſegt. Würde aber die | 3. III § 5 , RGeſ. d. 22. April 1871 g 7 , GVG.Ş 5

Straftat nach den allg. Beſt. des GVG. vor das $ 19 , RVerf. Art . 178 " ) gegründete Zuſtändig

Reichsgericht oder das Schwurgericht gehören , ſo keit könnte von Reichs wegen nur durch ein ver :

beſteht mit Rückſicht auf die Bedeutung der Sache faffungsänderndes ReichsGeſ. aufgehoben oder ein
das 36. aus 2 Richtern u . 3 Schöffen ſog. geichränkt werden. Es wird ſich jedoch empfehlen ,

„ großes Jugendgericht“, ein Vorläufer des allgem . daß Bayern von fich aus durch Gej . oder VD .

„großen Schöffengerichts “, das fünftig an die die Buſtändigkeit der Volksgerichte für J. aufhebt.

Stelle der Straft. 1. Inſt. treten ſoll. Es muß
Von der örtl . 3 uſtändigkeit des 36 .

bezweifelt werden , ob dieſe maßloſe Erweiterung handeln die 89 19 , 25. Das 36. ſoll nicht ſo :

der Zuſtändigkeit des 36. , insbeſ. auf die bisher
wohl Strafgericht als ErzGericht ſein. Die Be:

dem Reichsgericht vorbehaltenen Verbr. des Hoch- handlung i . Perſonen, mögen fie ſtraffällig ge
verrats, des Landesverrate u . der Spionage, einen

worden ſein oder aus anderen Gründen einer beſ.
Fortſchritt bedeutet . Dazu kommt, daß nach Fürſorge für ihre Ecz. bedürfen, ſoll nach Mög:

$ 26 " 366. Jugendſachen mit Strafſachen gegen
lichkeit in den Händen desſelben Richters liegen .

Erwachſene nicht verbunden werden ſollen, insbeſ.
Daher beſtimmt $ 19 " , (wie dies bereits die bayer.

wenn dieſe Strafſachen zur Zuſtändigkeit des RG. Bet. . 3. Juli 1910 getan hatte) , daß der

oder der Schwurgerichte gehören. Es müßte alſo FugendR. zugleich der VormR . ſein ſoll . Und

z.B. in einem umfangreichen Spionageprozeß, in
daher ſchafft § 25 als neuen und beſ. Gerichts :

dem neben mehreren Erwachſenen ein einziger J.
ſtand den der vormundſchaftsgerichtl.

beteiligt iſt, der ganze Prozeß doppelt verhandelt 3 uſtändigkeit: wird für den i. Beſchuldigten
werden.13) Eine weitere mögl. Foige der Tren :

eine v .- gerichtl. Tätigkeit bereits ausgeübt , ſo iſt
nung des Verf . iſt, daß z . B. der 3. vom 36.

das 36. zuſtändig, in deſſen Bezirk dieſe Tätig
freigeſprochen, der erwachſene Mittäter vom RG.

feit ausgeübt wird (das wird in der Regel im

aber verurteilt wird u . umgekehrt , daß der 3. Bezirt des Wohnſikes ſein ) ; wird für ihn noch

fung u. Reviſion einlegen kann , während das
feine v .-gerichtl. Tätigkeit ausgeübt, ſo iſt das JG.

Urt. des RG. rechtskräftig iſt. Die Trennungs- zuſtändig, in deſſen Bezirt eine ſolche Tätigkeit
,

vorſchr. des § 26 iſt aber lediglich eine Solldor:
nach SS36 ff. FOG . auszuüben wäre . Daneben

ſchrift; tann im einzelnen Fad eine Jugendfache beſteht als weiterer gleichberechtigter beſ. Gerichts

von der Strafſache nicht getrennt werden – u.
ſtand der des Aufenthaltsorts 3. 3. der Er

ein ſolcher Fall dürfte vor allem der oben ange.

führte ſein -- ſo muß auch der 3. vor dem für ! bej. bei ſolchen J.in Betracht kommen , die in
hebung der Anklage ; dieſer Gerichtsſtand wird

den Erwachſenen Zuſtandigen ordentl . Gericht u.
den großen Städten u . in den Induſtriebezirken

in dem hiefür vorgeſehenen ordentl. Verf. Necht ſtraffällig werden u. von weither zugewandert find;

nehmen (Begr. § 24). In dieſem Verfahren gelten
hier würde das vom Aufenthaltsort weit entfernte

aber für den 3. auch die materiellrechtl. Vorichr.
Vorm ., (VG. ) , das den 3. ganz aus den Augen

des 1. Abſchn . des 366. , jo daß das Schwurger .,
verloren hat , ſeine jeßigen Lebensverhältniſſe nicht

oder das RG. Ž. B. zu prüfen hat , ob ErzM. beurteilen können ( Begr.). In einem ſolchen Falle

erforderlich ſind in einem ſolchen Fall wird es
gewinnt der durih 9 49 366.ergänzte $ 46 ' FGG.

bej . geboten ſein, daß das Gericht nicht ſelbſt Bedeutung, wonach das mit der Sache befaßte 36.

eine beſtimmte ErzM.anordnet ſondern ihre Aug: nachträglich zum VG. gemacht werden kann : Das
wahl dem VormG . überläßt). Für das Schmur.:

VG. kann die Vormundſchaft aus wichtigen Grün:
BVerf . iſt bej . 9 298 StPO. ( in feiner neuen durch

den an ein anderes Gericht abgeben , wenn dieſes

$ 47 " 366. vorgeſehenen Faſſung) zu beachten , ſich zur Uebernahme bereit erklärt u . der beſtellte

wonach die Nebenfrage geſtellt werden muß. ob Vormund zuſtimmt; als ein wichtiger Grund foll

der i. Angell . 3. 3. der Tat nach ſeiner geiſtigen es angeſehen werden , wenn ein unter Vormund

u. fitti. Entwicklung fähig war, das Ungeſel.ichaft ſtehender Minderjähriger wegen einer ſtrafb.

der Tat einzuſehen u. ſeinen Willen dieſer Ein Handl. vor einem anderen Gericht angeflagt iſt

ficht gemäß zu beſtimmen .
Das bisherige VB. erhält durch die ihm nach

Die Zuſtändigkeit des 33. geht deri . der 8 27 366. zu machende Mitteilung von der
reichsrechtl. Sondergerichte insbeſ . der des Erhebung der Anklage Kenntnis und kann ſo die

Wuchergerichts vor , während für den durch Sache an das mit der Strafſache befaßte 36 .

das Gef. zum Schuß der Republit v . 21. Juli abgeben ; tut es das nicht, ſo wird die Staats

1922 geſchaffenen Staatsgerichtshof nach Sinn anwaltſchaft das 36. zu veranlaſſen haben, die

u . Zweck dieſes Geſeteg das Gegenteil anzunehmen Abgabe vom VG . zu verlangen u . nötigenfalls
.

iſt (j. Begr . 3 18) . Auch die Zuſtändigkeit der
die Enticheidung des gemeinſchaftl . oberen Gerichte

baner . Voltsgerichte dürfte durch das 366. nicht
herbeizuführen (8 46 " FOG. ) .

berührt werden ; ihre auf reichsrechtl. Reſervate

(Verſailler Bündnisvertrag vom 23. Nov. 1870
Zwiſchen den beiden Gerichtsſtänden der vorm.

ger. Zuſtändigkeit und des Aufenthaltsorts hat die

19) Vgl . Eber ma y e r , 13. 1920, 361 , Staatsanwaltſchaft die Wahl. Sie gehen den
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Gerichtsſtänden der StPO. (des Tatorts u. des 40 GVG .vorgeſehene Ausſchuß des Amtsgerichte

Wohnſikes) vor. die „ Jugendſchöffen “ aus. Die Reihenfolge, in

Von größter praktiſcher Bedeutung iſt natür- der ſie an den einzelnen Sißungen teilnehmen,

lich die Auswahl der Perſon des Jugendrichters wird durch Ausloſung in öff. Sißung des Amts

(IR.) . Die beſten Geſeke bleiben Stüdwerk u . gerichts beſtimmt (8 45 " OVG .). 1 ) Nach § 26

auf dem Papier, wenn ihre Durchführung nicht GVG. (in d. Faff. des Geſ . über die Heranziehung

in den rechten Händen liegt . Nach einem Wort von Frauen Schöffen : u . Geſchworenenamt v.

von Prof. Rahl, dein Vorſigenden der Strafrechts: 25. April 1922 ) können auch Frauen zu Jugend

tommiſſion , ſind für die Strafrechtspflege die beſten ſchöffen berufen werden . Man mag zu der Frage

Rräfte gerade gut genug.14) Dies muß ganz beſ . der Eignung von Frauen zum Richteramt ſtehen ,

vom YR. gelten , dem die deutſche Jugend , unſere wie man will, beim IG . werden ſie , die meiſt ein

Zukunft u . Hoffnung, anvertraut u . dem im IGG. feines Verſtändnis für die Kindesſeele haben , gute

eine ſolche Freiheit u . Machtfülle eingeräumt iſt. Dienſte leiſten , ohne daß gerade eine übertrieben

Ihn müſſen vor allem Liebe u . Verſtändnis der weichliche Handhabung der Strafrechtspflege zu

Jugend, ſoziales u . menſchl. Empfinden , pädago: befürchten iſt.18) Das Jugendamt wird ja ohne

giſche u . pſychologiſche Begabung auszeichnen. Aufs dies in erſter Linie Frauen vorſchlagen , die bereits

wärmſte zu begrüßen iſt daher die auf Antrag des in der Jugendfürſorge tätig geweſen ſind . Das

Rechtsausſchuffes vom Reichstag angenommene im Entw. von 1920 vorgeſehene allzu weitgehende

Entſchließung: „Die Reichsregierung zu erſuchen, Entgegenkommen gegen das ſchöne Geſchlecht

dahin zu wirken , daß für das Amt des JR . wie in 1. Inſt. ſollte 1 Schöffe, in der Ber. Inſt .

überhaupt für das Amt des Strafrichters gerade mußten ſogar 2 Schöffen Frauen ſein hat das

die beſtbefähigten Richter herangezogen werden ." 15) | Geſeß nicht übernommen ; es gilt alſo 26 GVG .,

Das IG. muß aber nicht nur mit einem beſ. wonach 1 Schöffe ein Mann ſein muß. Die Volts

geeigneten Vorſigenden, ſondern auch mit Schöffen ſchullehrer ſind nach der neuen Faſſung des § 34

beſeßt ſein , die auf dem Gebiet der Erz. u. Ju: GVG . von der Berufung zum Schöffenamt nicht

gendfürſorge beſ . Erfahrung beſiken.16) 8 20 JGG. mehr ausgeſchloſſen, wohl aber u . a. die Religions

räumt daher dem Jugendamt bis zu deſſen diener u . Mitglieder relig. Vereinigungen , die zu

Errichtung einer von der Landesreg. zu beſtimmen: gemeinſamen Leben verpflichtet ſind.19)

den Stelle (8 51 ) — ein Vorſchlagsrecht ein . 218 Die richtige Auswahl des JR . u . der Jugend

den vorgeſchlagenen Schöffen wählt dann der in ſchöffen wird bei den kleinen , beſ. den ländlichen

IG.en auf Schwierigkeiten ſtoßen . Sie ſind oft

" ) Meyer , BayZR . 1920, 232. nur mit 1 Amtsrichter beſetzt; ob er gerade zum
15) Zur Begründung der Reſolution wurde im

Rechtsausſchuß ausgeführt, daß man vielfach in den
JR. befähigt iſt, hängt vom Zufall ab. Auch

deutſchen Ländern habe beobachten können, daß die finden ſich auf dem Land nicht immer genügend

höher befähigten Nichter ſich von der Tätigkeit in der Perſonen,die ſich zu Jugendſchöffen eignen (zumal
Strafgerichtsbarkeit zurüdziehen u . darnach ſtreben bei den großen IG.en ). Dem kann jedoch die

Zivilrichter zu werden, weil allg . die vielfach durch

Maßregeln der Juſtizverw . genährte Auffaſſung be
Landesregierung abhelfen, indem ſie gemäß § 57 a

ſteht, daß es für das Avancement nachteilig ſei, in
OVG. für den Bezirt mehrerer Amtsgerichte

Strafſachen beſchäftigt geweſen zu fein ". Dieſe Auf einem von ihnen die Entſcheidung der Jugend

faſſung iſt allerdings für die Zeßtzeit u . für die bayer. ſachen zuweiſt u . ſo die 3G.e in die Städte ver

Verhältniſſe nicht mehr begründet. – Jn dieſem Zu-

ſammenhang ſei noch eineallg. Bemerkung erlaubt:

Das Ideal , jeden nach ſeiner Eignung u . Neigung 17) Das kann dazu führen , daß Frauen bei der

zu beſchäftigen , den rechten Mann an den rechten Aburteilung von Burſchen, die an der Altersgrenze

Plaß zu ſtellen , wird wohl immer unerreicht bleiben, ſtehen, beigezogen werden , bei der Aburteilung von

auf alle Fälle iſt es anzuſtreben u . ſind Wünſche des Mädchen aber, bei der es auf die rechte Würdigung

Einzelnen in dieſer Richtung nach Möglichkeit zu be- des findi . Seelenlebens vielleicht beſ . ankommt, auss

rüdſichtigen Der häufige Wechſel in d. richterl. geſchloſſen bleiben . AGPräſ. Riß betonte daher

Laufbahn zwiſchen ziviliſt. u . kriminaliſt. Praris mag ſchon 1912 (Münchner Neueſte Nachr. 1912 Nr. 605 ),

manches für ſich haben(Vermeidung von Einſeitigkeit daß die Auswahl u . Beiziehung von Schöffen zum

u. Schablone), es darf aber m. E. nicht verkannt 36. unter andere Grundſätze zu ſtellen ſei als ſonſt

werden, daß bei der Weſensverſchiedenheit der beiden im Strafverf., u . verlangte : Aufſtellung der Biſte

Gebiete in der Regel nur auf dem einen oder dem durch den JR. u . freie Auswahl der Schüſſen aus

andern Erſprießliches geleiſtet werden kann ; es ſind dieſer Liſte für die einzelnen Sitzungen (nicht Ent
2 Begabungsgruppen beim Richterberuf auseinander- ſcheidung durch das Los). – Auch der vom Entw .

zuhalten : In die eine gehört der Straf-, Jugend- , des Jog vorgeſehene Weg – Ernennung der Schöffen

Vormundich.- u . Eheſcheidungsrichter, in die andere durch die oberſte Landesbeh. oder durch die von ihr

der Streit-,Konfurs., Vollſtreckungs- u . Grundbuch- beſtimmte Stelle wäre m . E. beſſer geweſen als

richter. der vom Geſet eingeſchlagene.

16) Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß Manche 18 ) S. neuerdings Engelhard , 3 Str W

mit guten Gründen die Beſtellung eines Einzelrich- 44 , 5711
ters einem Nichterkollegium in Jugendſachen 19) Für die Berufung der Rel . - Diener unter

vorziehen, ſo v . Lilienthal (DStRZ: 1920 deren Leitung die meiſten bayer. Erziehungs- u . Weſſes

S. 90) u . Hery, (Schriften des Ausſchuſſes f. Jug.- rungsanſtalten ſtehen u . die daher in der Jugenderz .

ger . u . Jug.ger hilfen , Heft 1 , 1918 ).
beſ . Erfahrung beſigen tritt Riß ein ( a . a . D.) .



Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1923. Nr . 11 u 12. 141

legt. ') Sie kann überdies beſtimmen, daß von ſie nach Beft. der Landesregierungen von anderen

der Wahl beſ. Jugendſchöffen abzuſehen iſt, wenn Behörden oder , (was die Regel ſein wird) , von den

vorausſichtlich ein JG. weniger als 10 Sißungen Fugendfürſorgevereinigungen ausgeübt

jährlich abhalten wird (8 20 " ). (8 51 3. I). Dieſe Vereine haben ſchon bisher Fer

Faſt von gleicher Wichtigkeit wie die Auswahl vorragendes geleiſtet, fie ſollen auch nach Einrich

des JR . iſt die des Iugendſtaatsanwaltstung der Jugendamter neben ihnen noch beſtehen

( JStA .), in deffen Händen die Bearbeitung der u . wirken . Das Verhältnis zwiſchen freier Liebes

Jugendfachen bei der Staatsanwaltichaft vereinigt tätigkeit u. Jugendamt regelt § 42 zugunſten des

iſt (821). Seine Tätigkeit iſt aber in zwei legteren. Die Regierungsvorlage wollte den Landes

Punkten vom Geſeß eingeengt (8 32) : er iſt an regierungen die Befugnis erteilen , die Jugendge

die Zuſtimmung des JR. gebunden a ) wenn er richtshilfe ganz oder teilweiſe den Jugendfürſorge:

das Verfahren wegen Unzurechnungsfähigkeit des vereinen zu übertragen, da es im Intereſſe der

3. (8 3 ) einſtellen und b) wenn er von der Ers 3. ſelbft liege, die hier tätigen Kräfte nicht in

hebung der Klage abſehen will . Leşteres kann er ihrer Entfaltung dadurch zu hemmen, daß fie dem

in 2 Fällen - das Begalitåtsprinzip ($ 152 " Jugendamt eingegliedert werden. Dagegen hat–

StPO.) iſt alſo inſoweit durchbrochen a) wenn der Rechtsausſchuß u . das Reichstagsplenum die

bereits eine ErzM. angeordnet worden iſt und ießige Faſſung vorgezogen, wonach die Jugend

weitere Maßnahmen nicht erforderlich ſind, 3) wenn ämter die Jugendger.-Hilfe im Benehmen mit den

anzunehmen iſt, daß das Gericht don Strafe abs freien Vereinigungen ausüben ſollen u. den Ban

fehen wird , weil ein beſ . leichter Fall vorliegt . desregierungen nur die Befugnis übertragen wird,

Iſt die Klage bereits erhoben , ſo kann auch das über die Art u. Weiſe ihres Zuſammenwirkens

Gericht mit Zuſtimmung des 3StA. das Verfahren nähere Vorſchr. zu erlaſſen. Dies iſt zu bedauern ,

einſtellen. Gegen die Verfügung des StA . ( Fälle weil dadurch das bisher – bej. in Bayern – 10-

a und b , a , 8) u . gegen den Einſtellungsbeſchluß ſegengreiche Wirken der caritativen Vereine geſtört, B)

des Gerichts fann fich der verlegteAntragſteller u.mehroder minder vom Belieben bes Jugend
.

beſchweren ( 8 169 StPO. , § 321 7GG . ) ; der amts abhängig gemacht wird u . weil – u. das

Antrag auf gerichtl. Entſcheidung ($ 170 StPO. ) iſt die pol. Šeite der Angelegenheit damit ein

ſteht ihn jedoch in dieſen Fällen nicht zu ; das weiterer Schritt zur Unitariſierung u . Zentrali

ergibt ſich zwar nicht unmittelbar aus dem Gefeß , fierung im Reich gemacht, wieder eine Verſchie-=

aber aus der Erwägung , daß in der Zuſtimmung bung der Kompetenzen von Reich u . Ländern dor:

des JR . zur Verfügung des StA. bereits eine genommen wurde, die den Bedürfniffen der ein

gerichtl. Entſcheidung gelegen iſt. Gegen den Ein- zelnen Länder nicht gerecht wird ." ) Der

ſtellungsbeſchluß hat der Sta . (der ja bereits zu: Schaden wird allerding& dadurch etwas gemildert,

geſtimmt hat) kein Rechtsmittel , dagegen der 1. daß nach § 6 JWG. das Jugendamt die freii

Beſchuldigte, der u . U. ein erhebl . Intereſſe an willige Tätigkeit zur Förderung der Jugendwohl.

der Durchführung des Verf. haben kann , ſofortige fahrt zu unterſtüßen u. heranzuziehen hat , daß

Bejdywerde. Der IStA. hat, wie im ordentl. es nach § 11 dieſes Gej . die Erledigung einzelner

Verf. , die erforderl . Ermittelungen zu pflegen u . Geſchäfte oder ganzer Gruppen von Geſchäften

dabei möglichſt frühzeitig (unter Mitwirkung des den Vereinigungen für Jugendhilfe u . Jugendbe

Jugendamts) die Lebensverhältniſſe des Beſchul: wegung übertragen kann u . daß nach š 9 die

digten, ſowie alle zur Beurteilung ſeiner körperl. Vereinigungen Anſpruch auf 85 der Zahl der

u . geiſtigen Eigenart dienl . Umſtände zu erforſchen, nichtbeamteten Mitglieder des Jugendamte haben .

womöglich auch ſeine Eltern zu hören u . in ge- Von den beſ. Verfahrensvorſchriften

eigneten Fällen ihn ärztlich unterſuchen zu laſſen iſt vor allem zu erwähnen – eine eingehende Bes

(8 31) . ſprechung verbietet der Raummangel - : die Bes-

Außer JR. , JSchöffen , ISTA. iſt zur Mit- ſeitigung des Grundlages der Deffentlichkeit des

wirkung in Jugendſachen noch insbeſ. berufen das Verf . u . zw . auch für die Verkündung der Ents

ſchon mehrfach erwähnte, durch das Ref. f . Ju- ſcheidungen (§ 23) ; die Einſchränkung der Unter:

gendwohlfahrt (JWG.) v . 9. Juli 1922 geſchaffene ſuchungshaft auf die Fälle, in denen ihr Zweck

Jugendamt. Seine unter dem Ausdruck „ Jugend: nicht durch andere Maßregeln (insbeſ . vorl. An

gerichtshilfe“ (§ 42) zuſammengefaßte Tätigkeit iſt ordnung von Erz. u . Unterbringung) erreicht werden

ſehr mannigfach (vgl. 88 8 ' , 12 , 16 ", 22, 23 ",

271, 2811 29m 31 , 32, 31, 4011 ); bis zum 2 ) Auf dieſe Geſichtspunkte wieſen bei der 2. u .

Infrafttr. des 396. – 1. April 1924 – wirdJWG 3. Beratung des 366.im Reichstag (am 27. I u . 1 .

11. 23) insbeſ. die Abg. Dr. Bey erle u. Frau Neu

20) Die preuß. Aug. Verf . v . 7. Febr. 23 ( Ziff. II 1 ) ha us hin ; ſie beantragten, die Faſſung der Reg.

überträgt dieſe Ermächtigung den Präſidenten der vorlage wieder herzuſtellen , während der Bere. Abg .

DlGe. Sie beſtimmt ferner, daß die Vorbereitungen Brod auf u. Abg . Dr. Radbruch für die neue

für die Auswahl der Jugendſchöffen bereits ießt zu Faſſung eintraten, wie ſie Geſef wurde. Dies war

treffen u . die Jugendämter bzw. die Fürſorgever. der einzige ernſtl. Streitpunkt bei den Berh . des

einigungen zur Einreichung von Vorſchlägen aufzu- Reichstags über dasJGG., die im übrigen durchaus

fordern ſind. fachlich u . harmoniſch verliefen,

a

-

. 1
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kann (828 '); Verlängerung der Haftfriſt bei ſollen oder weil die Auswahl u . Anordnung der

ſchweren Verbrechen über die Dauer von 4 Wochen ErzM. dem VormR .überlaſſen worden iſt (S 35 ' ) .

hinaus (8 28 " ); Notwendigkeit der Verteidigung Nicht recht einzuſehen iſt folgender Saß der Begr.:

beidenvor dem großen 36. zuverhandelnden ... Xus dem Weſen des Rechtsmittels folgt,daß

Sachen, ſowie bei verwickelter Sach- u . Rechtslage ein Urteil, das eine ErzM . für ausreichend ers

( 3 291 ); Beſtellung eines mit den Rechten eines klärt , nicht mit der Begründung angefochten werden

Verteidigers ausgeſtatteten Beiſtands, als welcher kann, es hätte aufStrafe erkanntwerden müſſen ...“ .

das Jugendamt auf ſein Verlangen zu beſtellen | Aus dem Verbot der reformatio in peius (88 372 ,

iſt< 2) (5 29 ); Trennung der Hauptverh . in Ju- 398 " StPO. ) iſt zu folgern, daß das Berufungs

gendſachen von ſolchen g. Erwachſene (8 33 ' ) ; Ent- oder Reviſionsger. die Entſcheidung des Erſtrichters

fernung des Angetl. aus dem Sißungsſaal, wenn über die bed. Strafausſeßung nicht zum Nachteil

von einzelnen Erörterungen ein nachteiliger Ein- des Angell. abåndern kann , wenn nur er oder

fluß auf ihn zu befürchten iſt (S 33 " ); Ausſchluß der Stů . zu ſeinen Gunſten das Rechtsmittel

der Privatklage gegen einen 3. – dafür hat der eingelegt hat .
dafür hat der eingelegt hat . Gegen Entſcheidungen des JG. ,

ISTA. bei Privatklagedelik
ten die öffentl. Klage durch die bed . Strafausſeßung bewilligt oder ver

zu erheben nicht nur, wenn ein öff ., ſondern auch ſagt wurde
ſagt wurde – gleichviel ob ſie beſchlußmäßig er

wenn ein berechtigtes Intereſſe des Verlegten vor: laffen oder im Urteil enthalten iſt – findet ſo

liegt (8 38 ') ; Ausſchluß des abgekürzten Ver: fortige Beſchwerde ſtatt; die Bedingungen aber,

fahrens nach § 211 StPO. (38 " ) ; Beſchränkung unter denen ſie gewährt worden iſt ( die Dauer

des Strafbefehls auf Geldſtrafen , Erſabfreiheitss der Probezeit oder die für ihre Dauer getroffenen

ſtrafen u . Einziehung es können alſo auch Anordnungen) ſind nicht anfechtbar (8 35 " ).
keine ErzM. durch Strafbefehl angeordnet werden - Sofortige Beſchwerde findet auch gegen die Ent:

(8 39); Beſchränkung der polizeil. Strafverfügung ſcheidungen des JR . (als Einzelrichter) ſtatt

u . des Verwaltungsſtrafbeſ
cheids

auf Geldſtrafen (8 36 ' ). - In der BerInſt. ſollen Jugendſachen

.
u. Einziehun

g
(8 40) ; Unzuläſſig

keit der abgekürzte
n

beſ. Jugendſtr
afkammern

zugewieſen worden (8 1911).

Urteilsbe
gründung nach § 2661 StPO. (8 47 3) ;

Koſtentr
agung durch den 3., auch wenn in den

III .

Fällen der $ 8 6 u. 9 IV von Strafe abgeſehen iſt Der 3. Abſchn . enthält Uebergangsvorſchr. u .

($ 41) . Die Strafvollſtreckung ſteht demJN. zu; Aenderungen beſtehender Gefeße . § 43 ſett den

jie kann alſo nicht etwa auf Grund des Geſ. 3. Zeitpunkt des ynkrafttretens des 368. auj

Entlaſtung d. Gerichte v . 11. März 1921 (Art . VI) den 1. Juli 1923 feſt
den 1. Juli 1923 feſt – mit Ausnahme der

einem Ger. Schreiber , Amtsanwalt oder Sekretär | SS 2 u. 45 ' , die wie erwähnt , bereits am 27. Febr .

übertragen werden . Der JR. hat auch eine vom 1923 in Kraft getreten find. Bef . Erwähnung

JG. angeordnete ErzM . auszuführen – mit Ausn. bedarf, daß nach § 2 StGB. die materiellrechtl.

von FürſErz. u . Schußaufſicht; die Ausübung leß. | Vorſchr. des 1. Abſchn. insbeſ . über ErzM . u .

terer wird (nach § 60 JWG. ) vom Vormer. bed. Strafausſegung, – da fie milder ſind als

dem Jugendamt oder nach deſſen Anhörung einer das geltende Recht - auch für die vor dem In

Vereinigung f. Jugendhilfe oder einer einzelnen krafttr. des 366. begangenen Straftaten gelten ,

Perſon übertragen ; die Ausführung d. FürfErz. die nach dieſem Zeitpunkt abgeurteilt werden.

wird (nach § 70 JWG.) von der Landesgeſeßg. Die am 1. Juli 1923 in 1. Inſt. anhängigen

geregelt , welche auch die FürſErzBeh . beſtimmt (wo: Strafſachen gehen gleichgültig bei welchem Ge

möglich das Landesjugendamt) ; bis 1. April 24 richt ſie anhängig ſind in der Lage, in der

obliegt der Vollzug der FürſErz. in Bayern der ſie ſich befinden, auf das 96. über , wenn ſämtl.

DiſtrittsVerm Beh .(FEG. Art . 9) .

Beſchuldigte an dieſem Tag noch i . find ($ 44 ") .

Im übrigen gelten auch für Jugendſachen Die zur Ueberleitung des Verf. erforderl. Beſt.

GVG . u. StPO. (8 18 ' ) . Es find alſo auch trifft die oberſte Landesbehörde. Dieſe trifft auch

gegen die Entſcheidungen des 36. (u . zwar auch die ſonſtigen organiſatoriſche
n
Maßnahmen , insbeſ.

des großen 36. ! ) die gleichen Rechtsmitte
l

über die Belegung der neuen IG. ($ 439). Die

zuläſſig wie gegen die Entſcheidungen anderer bayer.

bayer. Vollzugsvorſchr. ſind in Balde zu er:

Schöffengerichte. Nicht nur auf Strafe lautende warten .23) — Ueber die Geſekesänderun
gen (88 47 bis

Urteile können angefochten werden , ſondern auch | 49 ) wurde bereits in dem betr . Zuſammenhang

ſolche, die eine ErzM . anordnen . Die Anfechtung geſprochen .
darf aber nicht deshalb erfolgen, weil eine andere Rückblickend läßt ſich ſagen : im JGG ., das

oder weitere ErzM . hätte angeordnet werden nicht wie andere Geſeße unſerer Zeit überhaſtet

u . ichlecht durchdacht, ſondern nach jahrelanger

3 ) pievon befürchtet frante (Sentralbl . f. gründl. Vorarbeit aller hiezu berufenen Faktoren

Vormundſch.w
eſen uſw. XIV. Jahrg. S. 213) eine zuſtande kam, iſt uns ein ſehr brauchbares Geſetz

Untergrabung der Stellung des Jugendamts, dasals Träger der 30.hilfe der pädagog. Sachverſtäns 15) Sie find inzwiſchen im 3MBI.S. 21 ff. erſchienen :

dige des 38. u . nicht der einſeitige Sachwalter des „Bet. des Staatsmin . d . Juſtiz v . 7. Mai 1923 zum

Beſchuldigten ſet .

Vollzug des JGG . v . 16. Febr. 1923 “

1

1
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beſchert worden , wenn es auch nicht alle Wünſche Theoretiker u . Praktiker verſchiedener Kulturzweige

erfüllen konnte u . ihm vielleicht manche Mängel möglich ſein ; denn ein ſolcher Aufbau muß ſeinen.

anhaften mögen. Es bedeutet gegenüber dem bis. Ausgang von der Vielſpältigkeit u .Einheit der uni

herigen Recht einen großen Fortſchritt u . hilft verjalen Kultur nehmen . Er kann nur von der

gerade in unſeren Tagen zunehmender Krimi: Grundanſchauung getragen ſein , daß die einzelnen

nalität u. Verwahrloſung der Jugend einem Säße des geſchriebenen u . des Gewohnheitsrechts

dringenden Bedürfnis ab . Als zutreffendſte Kritik leßte Ausläufer, Ausſtrahlungen tiefer liegender

des Geſekes mögen am Schluſje dieſer Aus: Ideen , Kräfte u . Probleme ſind. Das berührt

führungen die Worte ſtehen , mit denen Oberreichs: fich mit dem, was im Vorwort (Abſ . 2) zur 2. Aufl ..

anwalt Dr.Ebermayer den Entwurf begrüßt hat.34) | der „ Rechtsencyklopädie u . Methodologie“ von„

Das Geſeß „kommt allen berechtigten u . ver: Gareis-Wenger u . im Vorwort zum „ Deutſchen,

nünftigen Forderungen an ein gutes u . zeitge: Privatrecht“ von Hans Schreuer ausgefüthrt iſt.

mäßes Jugendſtrafrecht u . Strafverfahren ent : Die beſte Abwehr gegen Ausſchreitungen, die an

gegen . In der richtigen Erkenntnis , daß die der unverrückbaren Grundlage u . Schranke des

Strafe niemals Selbſtzweck ſein darf u . überall poſitiven Rechts rütteln , iſt die innerliche

da vermieden werden muß, wo der Erfolg auch Einſtellung, die das geltende Recht aus ſeiner

auf andere Weiſe erreicht werden kann , ſtellt es Lebens- u . Gedankenfülle heraus , aus feinen legten

den erziehl. Gedanken in den Vordergrund , gibt Wurzeln u. inneren Zuſammenhängen in ſich u .

aber andererſeits dem Gericht die Möglichkeit da, im Rahmen der univerſalen Kultur verſteht u .

wo es erforderlich iſt, ſcharf zuzugreifen u. den anwendet . Nur aus dieſer Grundeinſtellung heraus

F. die ganze Strenge des Geſekes fühlen zu laſſen, können Theorie u .Praxis des Rechts der Füle
u . dies mit vollem Recht; denn ſo ſehr auf der u . Bewegung, den Problemen u .Wandlungen des

einen Seite der Eigenart der F. Rechnung ge- wirkl. Lebens voll gerecht werden .

tragen merden muß , ſo iſt es andererſeits nötig , Je mehr das Drängen u. Ringen gewaltiger

ſich vor übertriebener Humanitätsduſelei zu hüten Probleme, ž. B. auf dem Gebiete des Schul- u . des3

u. nicht zu vergeſſen , daß unſere während des Arbeit& rechts, das Zeichen der Zeit iſt, deſto mehr

Krieges ganz beſ. verrohte Jugend nicht nur mit bedürfen wir der ruhenden Pole in der Erſcheinungen

Zuckerbrot gefüttert werden darf“. Flucht, wie ſie die allgem . Teile darbieten . Dies

iſt mit gutem Grund in der Vorbem . Abſ. 1 Saß 3

des Piloty -Schneiderſchen Werts , S. 133 , ange.

deutet. Die Bedeutung allgem . Teile will nicht

Zum allgemeinen Teildes öffentlichen Rechts. pädagogijth-methodiſchen Seite her gewürdigtſein
.

nur von der dogmatiſchen, ſondern auch von der

Bon Dr. iur. Frhr. v. Scheurl, Profeſſor für Staats- Allgem . Teile wollen insbeſ. auch in das Verſtändnis

und Rechtslehre an der Handelshochſchule Nürnberg .
vom Weſen u . von den Grenzen des Rechts ein

1. Das Bedürfnis nach einem allgemeinen führen , auch bezüglich der Frage , in welchem Um=

Teil des öffentlichen Rechts. fange u. in welcher Weiſe Lebens - Intereſſen

Der „ Grundriß des Verwaltungsrechts in Bayern vom Rechte geſchüßt ſind. In dieſer Beziehung

4. dem Deutſchen Reiche" von Piloty: Schneider , mag einerſeits auf die SS 226 , 823, 826 BGB.,

der nun in 2. Aufl. erſchienen iſt, weiſt nichtnur anderſeitsauf die Ausführungen des bayeriſchen
(in 8 5 S. 9 u . in $ 6 S. 10) auf das Bedürfnis VerwGH. (Samml . 40 , 3 unten) verwieſen werden ,

nach einem allgem . Teil des öffentl. Rechts hin, wo gegenüber der behaupteten Verlegung von in :

ſondern bringt auch ſelbſt wertvolle Beiträge zur tereſſen einer Gemeinde in einem möglicherweiſe

Löſung dieſer Aufgabe ; mit dem Aufbau eines ſpäter ſich entſpinnenden bürgerl.- rechtl. Streite der

allgem . Teils des öffentl . Rechts iſt der Rechtslehre Rechtsſchuß des Art . 10 Ziff. 2 , des VerwGG .

ein ebenſo ſchwieriges, als fruchtbares Problem verſagt wurde.

geſtellt; Anſäße u. Vorarbeiten ſind in Geſekg . , In feiner Wiſſenſchaft iſt das ununterbrochene

Gewohnheitsrecht, in oberſter Rechtſpr. auf zivil | Fortarbeiten jedes Einzelnen , der ſich auf der Höhe

u . öffentl.: rechtl. Gebiet u. in der Wiſſenſchaft in erhalten u . vertiefen will, mehr Bedürfnis als in

reicher Fülle vorhanden . Piloty hat auch ander- der Rechtswiſſenſchaft. Die Subita nz des geltenden

wärts dieſes Problem in Angriff genommen, ſo Rechts ſelbſt ſteht in einem beſtändigen, zeitweiſe

in ſeinen „ Verwaltungsrechtlichen Gedanken “ (Aus ungemein lebhaften Fluß der Entwiclung. Un

der Feſtgabe für Otto Mayer S. 96 f.; geſchriebenbedingt nötig iſt die klare , ſcharfe Grenzenziehung

im Felde,1915). Es möchte auch in den folgenden zw . dem geltenden u. dem werdenden Recht. Die

Beilen verſucht werden , zu der Löſung der großen Verwijchung dieſer Grenze durch Vermengung

Aufgabe einige Bauſteine beizutragen. Die Schaffung juriſtiſcher mit geſekgebungspolitiſchen Problemeu

eines erſchöpfenden allgem . Teils des öffentl. Rechts muß notwendig die innere Wahrhaftigkeit , die

wird nur der Zuſammenarbeit innerlich eingeſtellter Klarheit u . Rechtsſicherheitaufs Schwerſte gefährden ;

nur das geltende , geſchriebene u . Gewohnheits

24) 23. 1920 S. 361 . recht, dieſes aber vollſtändig u . unbedingt, kann

.
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Gegenſtand der Rechtsdogmatik u. Rechtsanwendung | Verhältnis , das im deutſchen Recht zw . dem bürgerl.

ſein . ) Es läßt ſich nicht verkennen, daß dieſer 4. öffentl. Recht beſteht: Vgl. Archiv des öffentl.

Auffaffung heute gewiſſe Gefahren drohen. Aber Rechts Bd. 37 , 1917 S. 305: ,Das bürgerl ,

gerade dieſe ſcharfe, beſtimmte Scheidung zw. dem Recht findet im Gebiet des öffentl. Rechts da entſpr .

heute geltenden Recht u. dem , was nach fünftiger Anwendung, wo das öffentl. Recht eigener , ſelb

rechtl.Geſtaltung ringt,u . die Erfaſſung des gelten ſtändiger Normierung entbehrt, u. die heranzu

den Rechts aus ſeiner inneren Entwidlung herausziehenden Säße u . Grundſäße des bürgerl . Rechts

fordert zugleich auch die eindringende Beſchäftigung mit der Eigenart des betr. öffentl .- rechtl. Stoff

mit den Problemen der Geſekgebungspolitik . gebiets , mit dem beſ. Wefen des betr . öffentl.- rechtl.

Der Inhalt der neuen Geſeke u . Rechtsver: Verhältniſſes u . mit beſ . Säken des öffentl. Rechts

ordnungen will demjenigen oft ſprunghaft u . abrupt nicht in Widerſpruch treten . Es kommt hier durch:

erſcheinen, der nicht feſt in dem ſichern Fundamentaus auf die Eigenart u . auf die innere Natur der

der allgemeinen Lehren wurzelt , der nicht die einſchlägigen Rechtsbeziehungen an .“

oft verdeckt liegenden organiſchen Zuſammenhänge Privates u . öffentl. Recht muß ſcharf u . klar

hiſtoriſcher u . innerer Ärt unentwegt im Auge geſchieden werden ; ſchon im Hinblick auf die Zu

behält ; er droht in der Fülle des Neuen , der er: ſtändigkeitsfrage im Streitfall, die ſich regelmäßig

gänzenden, abändernden , aufhebenden Beſtim- darnach bemißt, ob der klageweiſe geltend gemachte

mungen zu erſtiden , wenn nicht die Beziehung auf Anſpruch nach ſeiner tatſächlichen Begründung

feſte, innere Punkte Ueberſichtlichkeit u . Klarheit im bürgerl. oder im öffentl. Rechte wurzelt. (Vgl.

bringt. 3. B. Beil. I 3. bayer.GVBI. 1920 S.3) . Je mehr3

Art . 107 der RV . v . 11. Auguſt 1919 u . $ 71
2. Privates und öffentliches Recht.

der bayer. Verjürk. v. 14. Auguſt 1919 zu einem

Fruchtbar für die Ausarbeitung allgemeiner umfaſſenden Rechtsſchuß auch auf dem Gebiete der

Rechtsordnung , in denen ſich Elemente verſchiedener proseſſuale Schuß privat- u . öffentl.-rechtl. Anſprüche-
Rechtsgebiete miſchen , weil die Unterſuchung dieſer aus, deſto mehr geht der „ lſoziale) Rechtsſtaat“

Gebiete zur Ergründung der unterſchiedenen Weſens: u . die geſegmäßige Verwaltung“ der Vollendung

arten u . ihrer Wechſelbeziehungen führt. Das gilt entgegen .

nicht nur von Geſeken u . Rechtsverordnungen, die Das Verhältnis zw . dem privaten u . dem öffentl.

überwiegend öffentlich oder privatrechtl. Gepräge Recht iſt hiſtoriſcher u . innerer Art. Nach der

zeigen u . dabei auch Säke privat: oder öffentlich geſchichtl. Šeite iſt auf die treffenden Bem . im:

rechtl. Charakters enthalten ; ſondern auch von Deutſchen Privatrecht “ von Bans Schreuer, $ 5

Stoffen, wie vom Familienrecht des BGB . , das
XIII S. 28 f. hinzuweiſen , der die verſchiedene

im Allgem . bürgerl . Recht enthält, dabei aber neben Stellung der Griechen , Römer, Germanen u .

öffentl.-rechtl. Säken (z. B. über die Zuſtändigkeit Deutſchen zum öffentl . u . privaten Recht auch auf.
des Vormundſchaftsgerichts) auch in der bürger- völferpſychologiſche Momente gründet: In der

„

lich -rechtl. Normierung innere Verwandtſchaft mit griechiſchen Polis iſt der Einzelne in der Haupt:

dem öffentl . Rechte deutlich erkennen läßt . ſache Staatsbürger ; das Privatrecht, die rechtl.
Die Verwobenheit des bürgerl . mit dem öffentl.

Pflege u . Sicherung des Individuums tritt zurück.

Recht zeigt auch das oben erwähnte Buch von Die Römer jedoch haben die Stellung des pater

Piloty:Schneider, 2. Aufl., § 12 S. 23: „ Ver: familias rückſichtslos herausgearbeitet. Dementſpr.

gleich, Herkommen , Verjährung , Geſchäftsführung ſtellen ſie ſchroff das Privatrecht neben das Staats:

ohne Auftrag , ungerechtfertigte Bereicherung uſw. recht . . Auch bei den Germanen hat ſich

können jowohl Titel des Privatrechts wie des die urſprüngl. Rechtseinheit in öffentl. u . Privatrecht

öffentl. Rechts ſein. .. geſpalten. Doch iſt der organiſche Zuſammenhang

Piloty :Schneider deuten in 36 ( S. 10 ) a . a . D. beider Gebiete immer gewahrt geblieben .

an , was in § 11 Abſ. 1 ( S. 21 ) ſeine Anwendung Die Staatsgewalt iſt grundjäßlich mit patriarcha

erfährt : „ Dagegen fehlt es an der Rodifikation | liſchem Geiſte erfüllt; der germaniſche Staat, der

eines allgemeinen Teiles des öffentlichen deutiche Staat, iſt bis zuletzt nieinals Obrigkeits

Rechts , der ſeinem Inhalte nach etwa dem allgem . ſtaat geweſen, wie der franzöſiſche es heute noch iſt
.

Teil des BGB . für das öffentl . Recht zu entiprechen Er hat auch die Kirche nicht abſorbiert, wie der

hätte “ ( S. 10). Dem entſpricht der Saß (a. a. D. | römiſche Staat u. läßt Kommunalförper u . öffentl
.

S. 21 ) : „ Wie das bürgerl . Recht& geſchäft ſo fann Körperſchaften neben ſich im öffentl. Recht Plaß

auch der Verwaltungsaft mit Mängeln behaftet finden . Eine eigentüml. Illuſtration zu dem zul.

ſein, die ihn überhaupt nicht rechtswirkjam entſtehen legt Geſagten bietet die Wirtſchaftsverfaſſung des

laſjen , oder einen Rechtsbeſtand gefährden . Es Art. 165 RV . , wie ſie Gerhard Anſchütz (a. a.D.

handelt ſich dann um nichtige oder anfechtbare Vers S. 262 Anm . 2) charakteriſiert : „ In Wah heit ſteht

waltungsakte.“ Das folgt ſchon aus dem allgem . dieſe angeblich ſelbſtändige Geſellſchafts- u. Wirt

1 ) S. dagegen von der Pfordten in dieſer ſchaftsverfaſſung nicht neben , d . h . außerhalb der

Zeitſchr. 1918 Š . 297 ff.; St. M e yer ebenda S. 333. Staatsverfaſſung, jondern in ihr , ſie iſt im Ver :

11
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hältnis zu ihr nicht Gegenſtück, ſondern Teilſtück. des deutſchen Rechts geſagt iſt, muß auch von den

Was im Art. 165 u . ſeinen Ausführungsgeſeßen allgemeinen Rechtsgrundſäßen gelten , die

ſteht, iſt öffentl. Recht, Staatsrecht.“ Zu den Ž. B. hinter den geſeßl . Beſtimmungen der SS 133 ,

„ ſozialen Selbſtverwaltungstörpern “ des Art . 165 157 , 242 BGB. , Art . 152 Abſ . 2 RV. ftehen u .

Abſ. 6 RV. gehören auch die privaten wirt: von denen die deutſche Rechtsordnung getragen iſt.

chaftl. Selbſtverwaltungstörper des Art . 156 46.2 Die RV. zeigt deutlich das Ringen der Probleme

RV. (vgl. Gieſe , Die RV . v . 11. Auguſt 1919, nach Ausgleich u . rechtl. Geſtaltung, ſo namentlich

3. Aufl. , Anm . 18 zu Art . 165 S. 364 , u . im Vorſpruch u . im 2. Hauptteil („Grundrechte u.

Anm. 6 zu Art. 156 S. 348) . Grundpflichten der Deutſchen “) nach der Seite der

Individual- u. Sozialkultur. Die Bedeutung des

3. Die Reichsverfaſſung vom 11. Auguſt | 2. Hauptteile für das Verwaltungsrecht deutet
1919.

Anſchüß - a. a. D. S. 186 - an : „ Die ver :

Von hoher Bedeutung für einen allgem . Teil faſſungsrechtl. Fundamentalſäße der Verwaltungs-=

des öffentl. Rechts iſt die RV. v. 11. Auguſt 1919, gefekgebung nichts anderes find ja die Grund

auch in der eigenartigen Verbindung der Recht8- rechte In anderem Sinn als der 2. Haupts

kultur mit dem univerſalen Kulturleben . teil der RV. find verwaltungsrechtlich die Art. 78

Auch die RV. bringt bürgerl . u . öffentl. Recht bis.101 im 1. Hauptteil : ,, Die Reichsverwaltung“

in enge, innere Beziehungen. Art. 119 erhebt die zuwerten .

Grundlagen des deutſchen Familienrechts in die Der 2. Hauptteil fann bezeichnet werden , als der

Höhe u . Sicherung des RV Rechts ; aber er läßt die Niederſchlag der gegenwärtigen deutſchen Rechts

bürgerl.- rechtl. Regelung des Familienrechts als kultur u. zugleich in mehrfacher Hinſicht als ein

ſolche im Einzelnen ebenſo beſtehen , wie art . 153 Programm fünftiger Rechtsentwidlu
ng.“ (Vgl.

u . 154 RV. die des Eigentumg u . des Erbrechts. Anſchüß a . a . D. S. 184 , der aus dem Verf.:

Art. 119 legt die „ in der abendländiſche
n

Welt Ausſch.-Ber. in der NatVerſ. zitiert . ) Die RV. iſt

ſeit Jahrtauſende
n beſtehende Inſtitution der mono- ein Geſegeswert, das ebenſo als Zuſammenfaſſu

ng,

gamiſchen Ehe“ verfaſſungsgeſeßli
ch derart feſt, daß als vorläufiger Abſchluß der bisherigen Rechts,

auch die etwaige Einführung völliger Formloſigkeit entwicklung, wie als Programm u . Wegweiſer für

für die Eingehung u. Auflöſung der Ehe durch die künftige Gefeßgebung im Reich u . in den Ländern

einfaches Reichsgeſeß gegen den Sinn der Ver: gewürdigt werden muß. In dieſem Sinne ſtelt

faſſungsbeſtimmung verſtoßen würde . ( Anſchüß, fich die RV . als ein Markſtein in der deutſchen

Die Verf. des Deutſchen Reichs 1921 , Anm . 1 Rechtsentwicklung, aber auch als ein Durchgangs

zu Art . 119 S. 200) . Hier iſt auf fitti. Grund: punkt dar , der die Reime der fünftigen Rechts

lage ein tragender Teil der deutſchen Rechtsordnung bildung in fich trågt.

verfaſſungsgeſeklich verankert ; er muß auch die Die Probleme , die hinter der RV. ſtehen , haben

Auslegung des Art. 30 des EGBGB. beherrſchen , in recht verſchiedener Art ihren Ausdruck im Ver:

wonach die Anwendung eines ausl. Geſekes aus- faſſungsgeſeß gefunden : in allgemein pro :

geſchloſſen iſt, wenn die Anwendung gegen die grammatiſchen Sägen , wie im Vorſpruch oder,

guten Sitten (nach deutſcher Auffaſſung) oder gegen im Art . 142 Saž 2 ; in beſtimmten Auf :

den Zmed eines deutſchen Geſekes verſtoßen würde . trågen auch an den künftigen Geſezgeber , wie

Auch auf dem Gebiete des Völkerrechts ſind in Art . 121 oder in Art . 164 ; in unmittelbar an

„allgemein anerkannte Regeln des Völkerrechts“ i . wendbaren Rechtsſäßen, wie in Art . 110 , Abſ. 2 ,

S. des Art . 4 RV . , die als bindende Beſtandteile der mit verfaſſungsgeſeßl. Kraft ohne weiteres jeden

des deutſchen Reichsrechts gelten könnten , nicht Deutſchen berechtigt u . verpflichtet, jedes Organ

gegeben , wo völkerrechtl. Regeln gegen irgend : der öffentl. Gemalt bindet ; in jittlichen Grund

welche tragende Teile des deutichen Rechts ver- fäßen , wie in Art . 163 Abſ . 1 , die die Sitten :

ſtoßen. In dieſer Hinſicht mag insbeſ. auf die ordnung mit der Rechtsordnung verknüpfen . Hier

Ausführungen Dr. Zweigerts u. v. Simſons — liegt für denjenigen, der einen allgemeinen Teil

Verfaff.-Ausſchuß: Prot . , S. 406 f . verwieſen des öffentl . Rechts aufbauen will, der Vergleich

werden : „ Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß ein Satz zw. dem Art . 163 Abj. 1 des ReichsverfaſſungsAbſ

des Völkerrechts, der einer ausdrüdl. Vorſchrift des geſeķes u . dem § 826 des BGB . nahe: „ Wer in

deutſchen Rechts widerſpricht, fein allgemein an- einer gegen die guten Sitten verſtoßenden Weiſe

erkannter iſt" (Dr. Zweigert) . Das Bedenken einem Anderen vorſäßlich Schaden zufügt, iſt dem

des Abg . Dr. Sinzheimer iſt dadurch ausgeräumt, Anderen zum Erſaß des Schadens verpflichtet.“

daß genau der gleiche“ Wortlaut „ in denjenigen Der Vergleichspunkt wird durch die treffenden Aus:

Ländern, wo er ſchon gilt , von der Juditatur u . führungen Paul Dertmanns ( „ Recht des BGB .

von der Wiſſenſchaft ſo ausgelegt wird , daß der Schuldrecht. II . Abt . " Samml. Göſchen 1919 $ 46

Richter, wenn ein flagranter Widerſpruch zw . dem Ziff. 3c S. 155 f . ) gut beleuchtet: „ Was aber die

Nationalrecht u . dem angeblich allgemein anerkannten Haftung aus § 826 beſ. kennzeichnet, iſt der Um :

Völkerrechtsjat beſteht, ſich an ſein nationales Recht ſtand , daß ſie nicht um eines Verſtoßes gegen die

halten muß “ (v . Simſon ). Was hier von Vorſdr . 1 Rechts-, ſondern um eines ſolchen gegen die Sittenv

*
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ordnung , die Moral willen auferlegt wird . die Veröffentlichung keine Berechtigung, da andere

Inſofernewird hier die Sittenordnung durch einen
Perſonen durch deren Unterlaſſung keinen Schaden

Federſtrich zum Beſtandteil der von ihr ſonſt grund- leiden, die betr. Perſon aber ſchwer geſchädigtwerden
tann.

verſchiedenen Rechtsordnung erhoben .

Das Syſtem der Moralvorſchriften iſt im Grunde
Sturz ſei noch bemerkt, daß wohl auch die Vers

öffentlichung nur ein beſchränkter Perſonenkreis er

ebenſo verwickelt, vielleicht verwidelter als das ganze
fährt . Es ſei weiter auch auf die beſ. 2. 3. ſehr hohen

Rechtsſyſtem .“ Es zeigt ſich auch in dem Art. 163 Koſten der Veröffentlichung hingewieſen, die die betr.

Abſ . 1 RV . die Steữung des Verfaſſungsgeſek- Perſon tragen muß, obwohl ihr durch die Veröffent

gebers zu einem grundlegenden Problem , zur Aus: lichung der Wiederaufhebung ein ſchlechter Dienſt er

einanderſeßung u . zur fruchtbaren Wechſelwirkung wieſen iſt.

zw . den großen Kulturgebieten der Sitten- u . der Die durch 8 687 verlangte Veröffentlichung von

Rechtsordnung. Auch hier iſt der Verfaſſungsgeſeßg.
Amts wegen entſpricht daher nicht den Intereſſen

dem hiſtoriſchen Zug der deutſchen Rechtsentwidlung
der Allgemeinheit u . erſt recht nicht denen des Betrof

gefolgt ; denn dasältere BGB. wie das jüngere Dez. 1907 im Familienrecht (3.Abt.) dieE. behandelt
fenen . Erwähnt ſei, daß das ſchweiz. ZGB. v. 10.

Verſaſſungsgeſe haben die begrifflich getrennten ($$ 370, 375, 435 ). Es verlangt in § 435 die Ver

u . im Weſensgrund verſchiedenen Kulturkreiſe öffentlichung der E. u . auch der Aufhebung ; nimmt

ihrer inneren Weſen8 verwandtſchaft
aber teilweiſe einen milderen Standpunkt ein , wie

auch an dieſer Stelle (wie in g 138 BOB. u . in unſer Recht. Es beſtimmt in § 375 : „ Die Aufſichts

Art. 152 Abſ . 2 RV . ) in lebendige Beziehung geſeßt . bebörde fann ausnahmsweiſe eine Verſchiebung der

Veröffentlichung bewilligen , ſo lange der Geiſtestrante,

Geiſtesichwache od . Trunkſüchtige in einer Anſtalt

untergebracht iſt.“ Hier iſt bedeutend mehr Rüd

ſicht auf die Perſon u. Familie genommen.

Kleine Mitteilungen. Noch mehr nähert ſich unſerem Standpunkt das

öfterr. allgem . BGB. v . 9. Juni 1811. Es behandelt

Abänderung des § 687 ZPO. 8 687 ZPO. lautet : im 4. Hauptſtück Vormundſchaft u . Ruratelen" . Es

„Die Entmündigung einer Perſon wegen Verſchwen beſtimmt in § 173, daß die Fortdauer der väterl.
dung od. wegen Trunkſucht, ſowie die Wiederaufhebung

Gewalt nach der Großjährigkeit eines Kindes auf

einer ſolchen Entmündigung iſt vom Amtsgerichte Unſuchen des Vaters aus gerechter Urſache von dem
öffentlich belannt zu machen .“

Gerichte bewilligt u. öffentlich bekannt gemacht werden

Es iſt begreiflich, daß die Entmündigung (= E.) muß, worunter auch die beträchtl. Schulden eines

wegen Verſchwendung od. wegen Trunkſucht von Amts Mindes fallen . In § 281 ſchreibt es vor, daß beim
wegen öffentlich bekannt gemacht wird, da hieran Rechts Erlöſchen der Vormundſchaft auf Anſuchen

folgen geknüpft ſind u. die Algemeinheit ein insbeſ. u. a . wegen Verſchwendung die Fortdauerangeordnet

vermögensrechtl. Intereſſe daran hat, davon zu er- werden kann u. daß dieſe Verordnung öffentlich bes

fahren (S$ 114, 115 , 1906 , 1780 BGB. ) . Unbegreiflich kannt gemacht werden muß. Die öſterr. „ Nuratel“,
iſt es aber, warum die Wiederaufhebung der E. vom welche unſerer E. u . dem dabei gepflogenen Verfahren

AG. öffentlich bekannt zu machen iſt. im allgem . entſpricht, beſtimmt in 8 273, daß die ges

Es handelt ſich hier um eine ſog. „ Mußvorſchrift“. richtl. Erklärung einer Perſon als Verſchwender öffent

Wir ſind der Anſicht, daß dieſe Vorſchr. der Freiheit lich bekannt gemacht werden muß. Dagegen iſt nicht

u. dem Selbſtbeſtimmungsrecht des Einzelnen wider beſtimmt, daß das Erlöſchen der väterl. Gewalt, der

ſpricht. Mit dem Augenblide der Aufhebung der Vormundichaft, der Kuratel bei Wegfall der Gründe

E. iſt der Perſon das vollſtändige Selbſtbeſtimmungs der 88 173, 251 , 273 u. 283 öffentlich bekannt gemacht
recht u . die rechtsgeſchäftl. Handlungsfreiheit wieder werden muß.

gegeben. Es iſt daher ein Eingriff in ihre Rechte, Aus den angeführten Gründen iſt daher die

wenn das Geſ. beſtimmt, daß die Aufhebung der E. Aufhebung oder Aenderung des § 687 PO. ge

vom Ger. öffentlich bekannt zu machen iſt. Es muß rechtfertigt. Wenn dies nicht ſchon längſt geſchah,

ihr überlaſſen werden, die Veröffentlichung zu bean ſo dürfte das darauf zurüdzuführen ſein , daß dieſer

tragen , ſelbſt zu betätigen od . zu unterlaſſen . Beſt. zu wenig Augenmerf zugewendet wurde, weil es

Wird der Allgemeinheit daran liegen, die Aufs ſich nicht um etwas alltäglich Vorkommendes handelt.

hebung der E. zu erfahren ? Das Sürfte zu ver : Es dürfte folgende Faſſung des § 687 den Intereſſen

neinen ſein, denn die Algemeinheit iſt gewarnt der Allgemeinheit, des Betroffenen u . der Familien

durch die Bekanntgabe der E. Es kann nur der ents
entſprechen :

mündigten Perſon daran liegen, daß die Wiederauf Abf. I : Die E. einer Perſon wegen Verſchwens

hebung bekannt wird, es kann aber auch das Gegens dung oder wegen Trunkſucht iſt vom AG . öffentlich

teil der Fall ſein . Hat ſich der ſeinerzeit Entmündigte
belannt zu machen .

durch Jahre gut geführt, ſo kann die E. bei den Meiſten Abſ . II : Die Wiederaufhebung einer ſolchen E.

in Vergeſſenheit geraten u . Vielen, bei dem jüngeren iſt auf Antrag des feinerzeit Entmündigten vom

Geſchlechte, überhaupt unbekannt ſein . Durch die AG. öffentlich bekannt zu machen (od . wenn es nach

amtl. Veröffentlichung der Aufhebung wird jedoc alter gerichtlichem Ermeſſen notwendig erſcheint).

Staub aufgewirbelt, ohne daß jemand hiedurch irgend

einen Nußen hat ; die betr. Perſon hat aber ſicher
Amtsrichter Fürſt in Friedberg i. B.

Schmälerung des Anſebens in perſönl . u. geſchäftl.

Beziehung u . Schaden zu gewärtigen . Deshalb hat
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Aus der Rechtſprechung.
u . mit Ablauf ſtillſchweigend verlängert wurde. Die

Miete war beiderſeits frei fündbar u. zw .von Monat

zu Monat. Unter dieſen Umſtänden beſtehen keine

Reichsgericht. rechtl. Bedenken gegen die Annahme des bo. , daß

der Wegfall der Benußung von vornherein mit der
A. Zivilſachen.

Beendigung der Miete beabſichtigt u. inſofern die

I. Benüßung nur vorübergehendwar. Jn RGZ. 47, 202

iſt ein zunächſt auf 5 Jahre geſchloſſenes Pachtver

Gemietete Glettrizitätejähler find weder Beſtandteil hältnis mit Áusſicht auf ſpätere Berlängerung nicht

noch Zubehör eines Grundſtüdø. 1911 überließ der mehr als „ vorübergehend“ betrachtet worden. Für

Kl. dem damaligen Eigentümer eines Hausgrundſtüds das hier vorliegende, von Monat zu Monat ſich ver

in N. Elektrizitätszähler mietweiſe gegen monatl. längernde Mietverhältnis wäre dieſe Annahme nicht

Zahlung u . Kündigung. Die Zähler wurden bei den gerechtfertigt. Das BG. nimmt weiter an , daß die

Mietern des Hauſes in der üblich . Weiſe durch Ein- Zähler auch im Verkehr nicht als 8. angeſehen wer

ſchrauben an das Stromlieferungene angeſchloſſen . den. Einen Rechtsirrtum laſſen auch dieſe Ausfüh

In der Folge wurde gegen eine ſpätere Eigentümerin, rungen nichterkennen. (Urt." des III. 35. v . 9. Jan.

die das Grundſtüd durch Zuſchlag in der Zwangs- | 1923, III 189/22 ).

verſteigerung erworben hatte, die Zwangsverwaltung

angeordnet u. der Bell. zum Zwangsverwalter bes
II .

ſtellt, der bis zum Herbſt 1920 die monatl. Miete für

die Zähler regelmäßig bezahlte. Der Al . tündigte zum Wann ſteht teilweiſe Unmöglichteit einer Leiſtung

1. Oft. 1920 die Miete u . verlangte mit der Klage die in einem gegenſeitigen Vertrage der vollen llnmöglich :

ỹerausgabe der Zähler. Der Bell. wandte ein , die teit gleich ? Die Kl. hat ein Grundſtüd an den Beki .

Zähler ſeien zufolge ihrer Verbindung mit dem Grunds verkauft. Am Schluſſe der notariellen Verhandlung

ſtück deſſen weſentl. Beſtandteile oder doch Zubehör erklärte der Betlagte, daß er den beurkundeten Ver

(= 3.) geworden. Das BG. verurteilte die Bell. nach trag auf Grund mündlicher Vollmacht für ſeine voll

dem Klageantrag. Ihre Rev. wurde zurüdgewieſen. jährige Tochter Lydia Puppel geſchloſſen habe u .

Gründe : Den rechtl. Geſichtspunkt des weſentl. daß dieſe demnach als die Grundſtücskäuferin zu gelten

Beſtandteils hat das BG. zurüďgewieſen, weil die habe. Der Käufer war verpflichtet, der Kl. v . 1.April

Verbindung nur zu einem vorübergehenden Zwede 1920 ab die von einem Mieter 2. bewohnte Wohnung

geſchehen ſei ( S 95 BOB ) . Die Angriffe der Rev. im Hauſe auf 5 Jahre zu vermieten. Dieſe Wohnung

hiergegen ſind unbegründet. Die Zähler ſind innerh . hat er der Kl . bisher nicht beſchafft, weil das MEA.

des Gebäudes mit Schrauben befeſtigt. Wie anzu- den B. in der Wohnung ließ. Das Berg. nimmt an ,

nehmen, fann die Verbindung mit einfacher Löſung daß die Mäuferin auf Grund des Vertrages als Gegen

der Schrauben wieder aufgehoben werden.Eine ſolche Leiſtung für die Uebereignung des Grundſtüdes zu

Verbindung iſt loſe, nicht feſt (ROZ. 87, 47). Die meyreren Leiſtungen verpflichtet war, u . ſieht als eine

Parteien hätten über die Zähler auch nicht einen dieſer Beiſtungen die Verpflichtung zur Vermietung

Mietvertrag mit einmonatiger Kündigung geſchloſſen, der B.'ſchen Wohnung an. Dieſe Auffaſſung iſt dent

wenn ſie nicht davon ausgegangen wären, daß ſich bar. Aus ihr folgt, daß eine teilweiſe Unmöglich

die Verbindung der Zähler mit dem Gebäude einfach keit der Erfüllung vorlag,als die Häuferin durch das

u. ohne Beeinträchtigung , ſet es des Gebäudes, ſei es Dazwiſchentreten des MEU. nicht mehr imſtande war.
der Zähler, beſeitigen laſſe . Die Zähler ſind weder der Ai . ' die Wohnung zu überlaſſen. Denn vom

mit dem Grundſtüd ſelbſt, noch mit dem Gebäude feſt Standpunkt des Bero . aus waren die mehreren Lei

verbunden noch ſind ſie zur Herſtellung des Gebäudes ſtungen dergeſtalt eine Einheit, daß ein Teil der Lei

eingefügt. Sie ſind alſo weder nach § 93 noch nach ſtungen fortfiel, wenn eine nicht erfüllt werden konnte.

§ 94 weſentl . Beſtandteile, ja ſie ſind wohl überhaupt Dabei ſieht das Berg . die Verpflichtung zur miet

nicht Beſtandteile geworden. ROZ. 69, 156 ſteht nicht weiſen Ueberlaſſung der Wohnung für einen weſentl.

entgegen. Dort war die feſte Verbindung tatſächlich Teil der der Käuferin obliegenden Gegenleiſtung an

feſtgeſtellt. Damit entfällt dieſer Einredegrund. Nach u. beurteilt deshalb das Unvermögen zur Erfüllung

demDargelegten ſind die Zähler ſelbſt. bewegl . Sachen dieſer Leiſtung ebenſo, als wenn ihre ganze Reis

geblieben. Sie ſind dem wirtſchaftl. Zwed des Grund- ſtung unmöglich geworden wäre. Die Rev. rügt,

ſtüds zu dienen beſtimmt, u . ſtehen zu ihm in einem daß dies dem § 323 Abſ. 1 Halbſ. 2 BGB. wider

dieſer Beſtimmung entſpr . räuml. Verhältnis. Sie (preche, wonach bei teilweiſer Unmöglichkeit der Bei

ſind daher 8. des Grundſtücs, wenn nicht entw . ihre ſtung die Gegenleiſtung nur entſpr. gemindert werden

Benußung für den wirtſchaftl. Zweď des Grundſtücks dürfe. Darin iſt ihr zuzuſtimmen. Allerdings mag

nurvorübergehend war ( 8 97 Abſ. 2), oder die Zähler es Fälle geben , wo der Wegfall eines Teiles der

im Verkehr nicht als 3. angeſehen werden (§ 97 Abſ. 1 Leiſtung die Geſamtleiſtung fo berührt, daß dieſe inf .

Saß 2) . Der auf die Z Eigenſchaft der Zähler ge- der Veränderung nicht mehr als die erwartete u. ge

gründete Einwand des Bell. entfällt, wenn nur eine wollte Leiſtung gelten kann oder die Erfüllung des

dieſer Ausnahmen gegeben iſt. Nach der Annahme übrigen Teiles ſo erſchwert, daß dem Vertragsſchuld

des BG. ſind beide gegeben. Ihm iſt beizutreten . ner auch dieſe nicht zugemutet werden kann . Aber

Für ſeine Annahme, daß die Benußung für den wirt- ſo liegt der Fall nicht. Denn der weſentl. Teil der

ſchaftl. Zweck des Grundſtücks nur vorübergehend war, Gegenleiſtung für die Leberlaſſung des Grundſtüces

bezieht ſich das BG. auf die Ausführungen zu § 95. war der Kaufpreis, alſo eine Leiſtung in Geld , u . dieſe

Dies iſt nicht zu beanſtanden. Auch für § 97 gilt, Leiſtung wurde von der Unmöglichkeit der Wohnungs

daß es für den Begriff des „ Vorübergehenden “ nicht vermietung nicht derart betroffen, daß mit ihr allein die

ſowohl auf die Zeitdauer ankommt, als darauf, ob Veiſtung der Käuferin eine andere oder auch nur lä

von vornherein der ſpätere Wegfall der Verbindung ſtiger wurde, als vorgeſehen war. Darum war die

($ 95) oder der Benüßung (8 97 ) beabſichtigt war. Kl. auf die Minderung ihrer Leiſtung beſchränkt . Aber

Ihrer Dauer nach hatfreilich die Verbindung der dieſer Minderungsanſpruch derAl . führt nicht nur dazu ,

Zähler mit dem Grundſtück u. die Widmung zum daß ſie von der Pflicht zur Zahlung des für die Woh

Gebrauch für die Zwede des Grundſtücks geraume nung vereinbarten Mietpreiſes befreit iſt. Denn wenn

Zeit beſtanden , ſie hatte noch länger dauern können. die Üeberlaſſung der Wohnung ein Teil der Gegen

Aber dieſe Widinung beruhte doch immer auf einem leiſtung für die Uebereignung des Grundſtückes war ,

Mietvertrag, der jeweils auf einen Monat geſchloſſen ſo iſt auch dieſe Uebereignung die Leiſtung, bei der
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die Minderung einzutreten hat. Da dieſe aber unteil

bar iſt, ſo kann die Minderung nur durch eine Er

höhung des Kaufpreiſes erzielt werden . Die Strei

chung des Mietzinſes für die Wohnung reicht dazu

nicht aus, weil anzunehmen iſt, daß die Kl. der Käuferin

einen höheren Kaufpreis gemacht hätte, wenn ihr das

Mecht auf die Wohnung nicht zugeſtanden wäre. Aber

§ 323 BGB. kommt nicht in Frage , wenn die Un

möglichkeit eines Teiles der Leiſtung nach der Ab :

ſicht der Parteien die ganze Leiſtungspflicht hin

fällig machen ſollte . Dies würde der Fall ſein, wenn

der Verkauf von der Einräumung der Wohnung

ſchlechthin abhäng g war u . eine Abrede ohne die

andere überhaupt nicht gelten ſollte. Das Bero , hat

der Kl. geglaubt, daß ſie das Grundſtüď nur verkaufen

wollte, wenn ſie auch die Wohnung bekäme. Falls

aber die Abhängigkeit der beiden Abreden gewollt

iſt , kann die Rev. nicht damit gehört werden,

daß die Ausführung des ganzen Vertrages an der

nur für ein halbes Jahr feſtgeſtellten Wohnungs

ſchwierigkeit ſchon deshalb nicht ſcheitern kann, weil

die Kl . bei Nichtausführung des Vertrages die Woh

nung auch nicht erhält. Denn damit erledigen fich

die Folgen der Abhängigkeit nicht. Ueberdies iſt es

ein Unterſchied, ob ſich die Hl . mit dem Nichtempfang

dieſer Wohnung die Befreiung vom Staufvertrage er

kauft oderan dieſen Vertrag troß der Nichterlangung

der Wohnung gebunden bleibt . (Urt . d . V. ZŠ. v.

1. Nov. 1922, V 27/22) . n .
1
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III.

Die Befugnie der Polizeibehörde, beſtimmte u

lagen auf einem Grundſtüde zu verbieteu, iſt kein

Mangel im Rechte i . S.des § 434 BGB . Der BerR .

ſtellt feſt, daß der im Hofe gelegene Teil der Werf

ſtatt ohne baupol. Genehmigung errichtet worden iſt,

u . daß auch bei Abſchluß des Kaufvertrags die Polizei

jederzeit die Berſtellung des ordnungsmäßigen Zu

ſtandes verlangen u . die Benußung der jeßigen An

lagen verbieten konnte ; daß ſie nachträglich die Ge

nehmigung erteilt habe, ſei unerheblich, weil die Ge

nehmigung nur für 5 Jahre u. unter Bedingungen

erteilt worden ſei , die koſtſpielige Umbauten erfor

derten. Dadurch ſei die Benußung eines weſentl .

Teiles der Werkſtatt beeinträchtigt, was einen Mangel
des ganzen Grundſtücs bedeutet habe. Die Polizei

widrigkeit habe daher den im Vertr. vorausgeſeßten

Gebrauch des Hauſes betroffen. Daß derartige poliz .

Beſchränkungen Sachmängel ſeien, nimmt der BerR .

an. Da aber die Gewährleiſtung ausgeſchloſſen ſei,

hafte der Bell. nur, wenn er den Mangel argliſtig

verſchwiegen habe. Hiefür fehlt es aber nach der

Anſicht des BerR . an einem Beweiſe. Die Reviſion

beantragt zu prüfen , ob ein Sachmangel oder ein

Mangel im Rechte in Frage ſtehe . Ein ,,Mangel im

Rechte“ d . h . ein das Grundſtück belaſtendes Recht,

das von einem Dritten gegen den Käufer geltend ge

macht werden könnte (§434BOB .), kann aber nicht

in Frage kommen, wenn es ſich nur um die Befugnis

der Polizeibehörde handelt, die Benußung in gewiſſer

Weiſe einzuſchränken ; ſolche um des Gemeinwohls

willen auszuübende öffentlich -rechtl. Befugniſſe ſind

nicht Rechte Dritter i . S. des § 434 (RGRKomm .

§ 434 A 3a). Dagegen hat der BerR . in Ueberein

ſtimmung mit der Rechtſpr. des RG. ohne Irrtum

angenommen , daß der baupolizeiwidrige Zuſtand der

Werlſtatt einen Sachmangel des Grundſtücks i . S.

des § 459 BOB . bildet , für den aber der Bert. , da

die Gewährleiſtung ausgeſchloſſen iſt, nur haften

würde, wenn er ihn argliſtig verſchwiegen hätte ($ 463

S. 2 BGB .). (Urt. d . V. ZŠ. v . 24. Jan. 1923, V

235/22 ) .

IV .

Nichteinidhreiten der Polizei bei Uuruhen und

Plünderungen. Haftung des Staates. Am 30. Juni
1920 fanden in Č . Unruhen ſtatt. Gegen Mittag 30g

eine Menſchenmenge vordas Schuhwarengeſchäft der

Kl . , zertrümmerte die Schaufenſter, drang gewaltſam

ein u . plünderte . An näml . Tage wurde das Geſchäft

noch zweimal geſtürmt u . geplündert. Im ganzen

wurden damals 28 Geſchäfte geſchädigt. Die Kl . be

anſpruchte SchE. vom Staate, weil deſſen Beamte, die

Führer u. Mannſchaften der Sicherheitspolizei u . auch

der Polizeiherr, pflichtwidrig nicht den Plünderungen

in der gebotenen Weiſe entgegengetreten ſeien . Die

Klage wurde in allen Rechtszügen abgewieſen.

Gründe : Die Haftung des bell . Staates wird von

der Kl . unter Billigung der VorderRt. auf das landes

rechtl. StaatsHG . geſtüßt. Das iſt unzutreffend. Da

nach dem Jnfrafttr. der RV. begangene Handl. in

Frage ſtehen, bildet Art. 131 NV die geſebi. Grund

lage für die Staatshaftung (RG3. 102, 171; Beſchl.
v . 20 Febr. 1923, LZ. 1923, 218). Deshalb kann aus

der Nichtreviſibilität jenes Geſ. fein Bedenken gegen

die Rev. hergeleitet werden. Daß die Jnanſpruch

nahme des Staates wegen Amtspflichtverleßungen auf

Erſaß der durch innereUnruhen verurſachten Schäden

nicht durch das NTumSho. v. 12. Mai 1920 ausge

ſchloſſen iſt, wird von den VorderR. mit Recht ange

nommen (RGZ. 101 , 358 ; 102, 153) . Jhnen iſt aber

auch beizupflichten , wenn ſie die Vorausſeßungen der

Staatshaftung für nicht gegeben erachten. Der BR.

ſtellt feſt, daß das Verhalten der Polizeiorgane gegen

über den ſich entwickelnden Unruhen das Ergebnis

allgem . Erwägung geweſen ſei, ob u. wie die vor:

handenen Machtmittel einzuſeßen ſeien, ſowie daß man

geglaubt habe, bei abwartendem Verhalten verhält

nismäßig weniger Polizeitruppen der Unruhen am

beſten Herr werden zu fönnen , daß dann aber die

Unruhen mit plößl . Gewalt hier u . da aufgeflammt

ſeien , ſich verſtärkt u . zu Plünderungen geführt hätten ;

angeſichts des bisherigen grundſäßl. Žuwartens der

Behörden könne gerade den etwa in der Nähe des
Geſchäfts der Kl. tätigen Polizeibeamten nicht der

Vorwurf gemacht werden, ſie hätten der Entwidelung

Einhalt gebieten u . die Plünderung hindern können.

Dieſe Feſtſt. würdigen genügend die Behauptung der

KI., die Führer u . Mannſchaften der Sicherheitspolizei

ſeien nicht mit Energie den Plünderungen u . Sach.

beſch . entgegengetreten . Sie ergeben auch, daß nur

taftiſche u . Zweckmäßigkeitserwägungen als für die

Schäden urſächl. Pflichtverleßungen der Polizeibeamten

und des Polizeiherrn in Betracht fommen. Die Zwed :

mäßigkeit einer Berwaltungsmaßnahme fann aber,

wie der Sen. bereits in RGZ. 99, 256 ausgeſprochen

hat, grundſäßl . unbeſchadet beſ.Ausnahmen in ShE.
Prozeſſen wegen Amtspflichtverlegungen nicht Gegen

ſtand der richterl. Nachprüfung werden ; dem Beamten,

dem das Gej. eine Freiheit des Handelns in beſtimmten

Grenzen gewährt, u . dem vielf . ein ſchnelles u . ent

ſchloſſenes Handeln durch die Amtspflicht geboten iſt ,

fann nicht eine vermögensrechtl. Verantwortung auf

gebürdet werden , weil nachträgl. eine andere Maßs

regel für fachdienlicher erachtet wird (1. a . RG3. 104,

264 f. ) . Dies gilt insbeſ. hier . Wenn ſich auch das

Vorgehen der Polizei gegenüber Unruhen u . Plünde:

rungen nachträgl. als falſch herausgeſtel aben ſollte,

ſo fann deshalb doch noch kein Verſchulden ange

nommen werden . (Urt. des III . ZS . v . 27. März 1923,

III 269/22).
e
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V.

Borausſetzungen des Gigenbeſited. Die Annahme

des Berg ., daß der Bell. 7. 3. des ünfalls Eigenbefißer

des Grundſtücks war, auf dem ſich der Unfall ereignete

(S$ 836 Abſ. 3, 872 BGB .), iſt nicht zu beanſtanden .

n .

5649
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Allerdings kann dem Berg . nicht darin beigeſtimmt VII .

werden , daß der Befiß an dem Grundſtüd gemäß

$ 854 Abſ. 2 BGB. ſchon dadurch auf den Befl. über: Uebergang der Gyp. nach § 1164 BGB. auf den
ging, daß der StontVerw . gemäß § 17 Abſ. 2 KO. die perſönl. Schuldner. Durch not. Vertr. wurde das dem

weitere Erfüllung des zw . dem Befl. u . dem Gemein- K. gehörige Grundſt. Nr. 653 von dieſem an die Kl .
huldner (= Gem Sch .) geſchloſſenen Kaufvertrages ab: verkauft u. aufgelaſſen. Hierbei übernahm die AI .

lehnte . Wohl aber konnte das BerG . ohne Hechts: in Anrechnung auf den Kaufpreis u. a . eine Siche

irrtum eine durch ſchlüſſiges Verhalten betätigte Einis rungshypothef. Sur Umſchreibung u. zur Uebergabe

gung i. S. dieſer Vorſchr. darin erbliden, daß der tam es nicht. Vielmehr wurde das Grundſtüď vor

Befl. ohne Widerſpruch des FontVerw . wie ein Eigens her wegen einer vollſtreckb. Forderung des Beil. ge

tümer über das Grundſtüc verfügte, indem er die gen K. zwangsweiſe verſteigert u. dem W. zugeſchla

Räumungsflage gegen den auf dem Grundſtüď wohnen: gen . Die Parteien ſtreiten darum , wem die Siche

gebliebenen Gemsch erhob u . ein Anerkenntnisurteil rungshypothet zuſteht. Deren Gläubiger ſind unſtrei

gegen ihn erſtritt. Dem aus dieſen Feſtſtellungen ge- tig befriedigt . Die kr , behauptet, die pyp . ſei gemäß

zogenen Schluß ſteht zunächſt nicht entgegen, daß ſich 8 1164 BOB. auf ſie übergegangen , da ſie dieGläu

der Gem Sch. zunächſt weigerte, aus den bewohnten biger gemäß der im Staufvertrag enthaltenen Schuld

Räumen auszuziehen u . auch in der Folge nicht aus- übernahme unmittelbar nach deſſen Abſchluß befriedigt

gezogen iſt, auch nicht der Umſtand, daß der Befl. inf. habe u. ihr wegen der nachträglich eingetretenen Un
des feindl. Verhaltens des GemSch. gegen ihn „nicht möglichkeit der Erfüllung ein Anſpruch auf Erſtattung

gewagt habe, das Grundſtüd ſelbſt zu betreten “. Denn des Betrages gegen A. zuſtehe. Der Betl macht gels

die Weigerung des GemSch . , das Grundſtüđ zu ver- tend, die Gläubiger ſeien nicht durch die Kl. ſondern

laſſen , beruhte nicht darauf, daß er dem Kl . den Eigen- durch K. befriedigt worden u. die Hyp . mithin Eigens

befit ſtreitig machte, ſondern darauf, daz er ſich zum tümergrundſchuld geworden. Dieſe Eigentümergrunds

Weiterwohnenbleiben für berechtigt hielt, weil er feine ſchuld hat der Befl.wegen ſeiner vollſtređb. Forderung
anderweite Wohnung fand . Es iſt auch nur aus dieſem gegen H. gepfändet u . ſich zur Einziehung überweiſenlaj

Grunde die Vollſtr. des Räumungsurteils vom MEA . ſen. Auch hat er die Eintragung dieſer Vorgänge

nicht genehmigt worden . Die dadurch herbeigeführten erwirft. Die Kl. hat auf Einwilligung in die Um

tatſächl. u . rechtl. Beziehungen des Gem Sch . zu dem ſchreibung der Hyp . auf ſie , hilfsweiſe auf Löſchung

Grundſtüt hinderten hiernach weder den Erwerb des des Pfändungsvermerfs geklagt. Das LG. hat abges

mittelb. Eigenbeſißes durch den Bekl. an den vom wieſen . Die Berufung der Kl. iſt zurückgewieſen wor
Gem Sch . bewohnten Räumen (8 868 BOB.) , noch den den . Die Rev. blieb erfolglos. Gründe : Das

Erwerb des unmittelb . Eigenbeſiges an den übrigen BerG . hat die Klage für unbegründet erachtet, weil

Teilen des Grundſtücks. Eine Behauptung dahin: der Uebergang der Hyp . nicht ſtattgefunden habe.

gehend, daß der Gem Sch . durch andere Handlungen Die Mev . rügt, daß dieſe Annahme den § 1164 BOB .

den Befl. an der tatſächl. Beſibergreifung gehindert verlege. Dieſe Rüge iſt nicht begründet. Auf die

habe, iſt nicht aufgeſtellt worden. Zu der den Eigen : gen . Vorſchr, könnte ſich die Ml . nur berufen , wenn

beſiß des Bell . gemäß §854 Abſ. 2 BOB.begründenden fie nicht nur, wie zu unterſtellen iſt, die Gläubiger

Einigung war der KontVerw . befugt. Denn es tann befriedigt hätte, ſondern wenn die Kl . auch perſönl.

davon ausgegangen werden, daß er das Grundſtüd Schuldnerin der HypGläubiger geweſen wäre u . durch
gemäß § 117 AD . in Beſit genommen hatte. (Urt. d . die Zahlung einen Eriaßanſpruch gegen den damali

IV. ZS . v. 26. März 1923, IV 444/22). gen Eigentümer A. erlangt hätte. Dieſe Voraus

feßungen hat aber der Berh. ohne Jrrtum verneint.

1. Die Kl.meint, ſie ſei dadurch perſönl. Schuldnerin

der ØypGläubiger geworden, daß dieſe ihre Schuld

VI . übernahme gemäß § 415 BOB. genehmigt hätten.

Dieſe Auffaſſung hat der Berl, mit Recht abgelehnt.

Auch das Bortanférecht (= BAR.) einer Siedlunge: Zwar iſt ihm nicht beizutreten , wenn er die Wirk

geſellſchaft ſekt einen gültigen Kaufvertrag voraus. ſamkeit der Schuldübernahme der Kl. ſchon deshalb

Gründe: Nur ein wirkſamer Kaufvertrag kann das verneint, weil ſie nur für den Fall erfolgt ſei , daß

VKR . auslöſen . § 6 Abſ. 1 des Ršiedlo. wie $ 504 die Kl. das Eigentum an dem Grundſtücke erwerbe,

BOB. ſeßen daher den Abſchluß eines bindenden wirt- dieſer Fall aber nicht eingetreten ſet. Denn mag

ſamen Kaufvertrages voraus. Nach der VD. v . 15. März auch die Kl. die Hyp Schuld unter der Vorausſeßung

1918 bedürfen die Kaufverträge über landwirtſchl . übernommen haben , daß es zum Eigentumserwerb

Grundſt. von mehr als 5 ha Größe regelmäßig der Ge- kommen werde, ſo iſt doch aus den Erklärungen

nehmigung der zuſt. Behörde . Bis zur Erteilung dieſer der Vertragsteile nicht zu entnehmen, daß die Wirk

Genehmigung iſt der Kaufvertrag unwirkſam , ſolange ſamfeit der Schuldübernahme von dieſem Eigentums

daher eine Ausübung des VAR . nicht ſtatthaft. Das gilt erwerb abhängig ſein ſollte. Eine eigentl. Bedin :

auch für das VKR. eines gemeinnüßigen Siedlungs- gung im Rechtsſinne iſt daher nicht vereinbart. Das

unternehmens , wenngleich dieſes nach § 2 Nr. 1 der VO. gegen vermißt der BerR . mit Recht eine Genehmi

beim unmittelb . Anfaufe eines ſolchen Grundſtüďs von gung der Schuldübernahme durch den øypGl . Denn

der Genehmigungspflicht befreit iſt. Dies hat der Sen. nach dieſer Richtung liegt nichts vor, als daß die

in einem zum Abdrud beſtimmten Urt. v . 24. Febr . 1923 øypGl. die ihnen angebotene Zahlung angenommen

( V 472 ; 22) näher dargelegt ; dort iſt insbeſ. darauf haben . Darin iſt aber keine Genehmigung der Schuld

hingewieſen , daß weder der Zwed des Geſ. noch die übernahme zu finden. Schon damit entfällt die An

wiriſchaftl. Bedenken eine andere Entſcheidung recht- wendbarkeit des § 415 u . damit auch des § 1164.

fertigen , zumal da es bei der Prüfung, ob der Stauf- 2. An den Vorausſegungen des § 1164 fehlt es aber

vertrag zw . dem Eigentümer u dem erſten Käufer zu auch deshalb, weil die Kl . , auch wenn ſie die behaup

genehmigen ſei, keineswegs ausſchließlich darauf an . tete Zahlung geleiſtet hat, doch hierdurch feinen

lommt, ob der Erwerber ein tüchtiger Landwirt iſt, Erſapanjpruch gegen den früheren Eigentümer K. er

vielmehr auch die Intereſſen des Verkäufers u . die langt hat . Die Rev. glaubi einen ſolchen Anſpruch

Erhaltung der Selbſtändigkeit wie der Leiſtungsfähigkeit aus ungerechtfertigter Bereicherung herleiten zu kön :

des bisherigen landwirtſchaftl. Betriebes zu berüc Der Rechtsgrund der Zahlung ſei inf . der

ſichtigen ſind (8 3 Nr. 3, 4 , 5 der VD .v . 15. März 1918). nachträglich eingetretenen Unmöglichkeit der Erfül

(Urt. d . V. ZŠ . v . 24. Febr. 1923, V 34622). ung ſpäter weggefallen. Sie überſieht dabei aber,

daß § 1164 BOB . einen Erſazanſpruch vorausſeft ,

n .

5685

nen .

5656 n .



150

Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1923. Nr . 11 u . 12 .

der ohne weiteres inf . der Befriedigung des Bypol .

entſteht. Davon iſt hier feine Rede. Denn die Zah

lung erfolgte hier auf Grund der wenn auch im

Bertrauen auf die Uebereignung ſtattgehabten Schuld:

übernahme. Ein Erſaßanſpruch konnte daher erſt

entſtehen, als nachträglich die Grundlage der Schuld

übernahme fortfiel. Eine andere Beurteilung wäre

nur am Plaße, wenn die Schuldüberna
hme

von vorn :

herein von einer nicht eingetretenen Bedingung ab

hängig gemacht worden wäre . Allein das iſt nicht

geſchehen. (ürt. d . V. ZS. v . 23. Dez. 1922, V

276/22 ).

mit , Damen “ übelſter Sorte in intimem Verkehr ge

ſtanden habe . Der Al. hatte das Zuſammenſ
ein

mit

„ Damen der Halbwelt" zugegeben . Bei dieſen Um

ſtånden muß die Zumutungsfra
ge

zu Ungunſten des

Al . bejaht werden. Einem Mann , der ſelbſt durch

fortgeſepte ehel . Untreue die Grundlagen des ehel. Ver

hältniſſes zerſtört hat, kann angeſonnen werden, daß

er über die erſt ſpäter zu ſeiner Kenntnis gelangte,

allerdings ehewidrige , aber doch durch Gewiſſensbe
s

denken veranlaßte Bandlung der Bekl. hinwegſieht.

Auch die verlegende Form, in der die Betl . dem Ál.

von der Taufe Mitteilung gemacht hat, kann daran

nichts ändern. Sie erklärt rich daraus, daß die Bell .

unter der Entfremdung litt, die der Kl . ihr gegenüber

zeigte. Sie hatte kurz vorher von dem Verhältnis

des Hl . zu der B. Kenntnis erlangt . (Urt. d . IV . ZS .

v . 15. März 1923, IV 509 : 1922 ).

1 .

5648

- n .

5686

IX .

Selbſtändiges Erwerbegeſchäft der Fran i . 6. des

$ 1367 BGB.Was die Geſchäftegewinne anlangt, die

die Bell . auf Grund des § 1367 BOB. für ſich be

anſprucht, ſo hält dasBerG. die Behauptungen der Bell.

für wahrſcheinlich u. billigt deshalb die Auferlegung

des richterl. Eides an die Bell. Materiellrechtl . Bes

denfen ſind hierzu nicht zu erheben. Jnsbeſº ſteht der

Umſtand, daß das Geſchäft nach außen unter der Firma

des Mannes, alſo in deſſen Namen betrieben wurde,

der Annahme nicht entgegen , daß es ſich um ein ſelbſt.

Erwerbsgeſchäft i. S. des § 1367 BGB. handelte. Vom

Standpunkte des § 1367 aus iſt nicht die Selbſtändig

keit der Geſchäftsführung Dritten gegenüber, ſondern

die Selbſtändigfeit dem Mannegegenüber entſcheidend .

Die Frau iſt u. bleibt Inhaberin des ſelbſt. Geſchäfts,

auch wenn ſie die Firma des Mannes benußt. (ürt.

d . IV . ZS. v . 18. Jan. 1923, IV 29/1922) .
n .

5683

VIII.

Bruch eines Verſprechend überrel. Kinder -Gry.

al8 Gheſcheidungegruud. Nach den Feſtſtellungen hat

die Bell . vor der Beirat mit dem Al. vereinbart, daß

die Kinder prot. getauft u. erzogen werden ſollten.

Troßdem habe die Beki. dem Sohne Klaus die fath .

Nottaufe u. ſpäter die fath. Taufe geben laſſen. Könne

bei der Nottaufe noch die Gewiſſensſorge der Befl .

zur Entſchuldigung dienen, lo falle bei der nachfol

genden fath . Caufe jede Entſchuldigung fort . Das

Abgehen von der über die rel . Erz. getroffenen Verein

barung ſtelle ſich als Wortbruch, alſo als ein unſittl .

Verhalten dar, das die Scheidungstlage nach § 1568

BOV. rechtfertige. Die rel. Gefühle des Hl. ſeien dabei

nicht ausſchlaggebend. Kränkend ſei die Mißachtung

des Beſtimmungsrecht des Mannes, daß über ſeinen

Kopf hinweg eine Anordnung über eine Angelegen

heit getroffen worden ſei , über die er zu befinden oder

mindeſtens mitzubefinden gehabt u . die ſeinem Willen

widerſprochen habe. Die Mißachtung, die ſchon in

der Vornahme der Taufe liege, werde verſtärkt durch

die Form, in der ihm die Beti. die Mitieilung gemacht

habe. Dieſe Ausf. können inſoweit nicht gebilligt

werden , als das Berg , in dem Vorgehen der Bell.

ein „ unſittl. Verhalten“ i. S. des § 1568 BOB. findet.

Das Berg . nimmt ſelbſt an , daß die Handlung der

Bekl. durch Gewiſſensbedenken veranlaßt war. Es han

delte ſich um einen Widerſtreit zw . zwei fittl. Pflichten,

der einen aus ihrer Zugehörigkeit zur Kirche, der an

deren aus dem Verſprechen. Wenn ſie dabei der er

ſteren Pflicht den Vorzug gab , ſo läßt ſich das nicht

als unſittlich bezeichnen . Allein auf dieſem Mangel

beruht die Entſch nicht. Die Ausführungen des Berg .

laſſen keinen Zweifel darüber, daß es in dem Verhal

ten der Bekl. auch eine ſchwere Verlegung der durch

die Ehe begründeten Pflichten erbliden will, u. das

läßt ſich nicht beanſtanden. Dagegen fann die Entſch .

des Berg . zur Zumutungsfrage nicht gebilligt werden .

Es ſagt nur, die Bell . habe durch ihren Wortbruch u .

die höhniſche Verleßung der Mannesehre des Hl . eine

jo tiefe Zerrüttung des ehel. Verhältniſſes verſchuldet,

daß dem MI . die Fortſeßung der Ehe nicht zugemutet

werden könne . Dem iſt nicht beizutreten. Der Kil.

hatte ſelbſt vorgetragen, daß er längſt, bevor er von

der fath. Taufe Kenntnis erlangt hatte, die Scheidung

betrieben habe, u . zw . ſo, daß er die Bell. veranlaſſen

wollte, gegen ihn die Scheidungsklage zu erheben.

Im Laufe der Verh. teilte er dann der Kl . mit, daß er

eine andere Dame, Frl. B., zu heiraten beabſichtige.Die

Betl. behauptet, das ſei der wahre Grund der Schei

dungstlage, während der MI . angibt, die freundſchaftl.

Beziehungen zu der B. ſeien nicht die „ eigentl. Úr

ſache“ für das Trennungsbegehren . Anlaß ſei viel

mehr ein beleidigender Brief der Bell . Nach der

unbeſtrittenen Behauptung der Bell . hat ſich der AI.

im Sommer 1919 mit der B. in Rügen aufgehalten .

von dort aus habe er geſchrieben, daß er den Klaus

prot, taufen laſſen wolle. Daß der Kl . mit der B.

Ehebruch getrieben hat, hat das Berg . feſtgeſtellt u .

ihn aus dieſem Grunde für mitſchuldig erklärt . Die

Bell . hatte aber ferner behauptet, daß der Kl . in Berlin

B. Strafſachen.

I.

Schädigung des Vermögend einer Bant bei er:

ichlidener Zahlung auf ein Äffreditiv. Die Art, wie

die Straff. den durch das betrügeriſche Verhalten dem

Bankkaſſierer Sch . gegenüber verurſachten Vermögens

ſchaden zu begründen geſucht hat, gibt zu der Annahme

Anlaß , daß dabei dieBedeutung dieſes Rechtsbegriffs

in 263 StGB. verkannt wurde; die tatſächl. Feſt

ſtellungen reichen aber aus, um auch dieſes Erforder:

nis als nachgewieſen anzuiehen. Erheblich war dabei

nicht ſowohl die ungünſtigere Geſtaltung der Ver

mögensverhältniſſe des Käufers B. in ihrem Geſamt

geldwert 3. 8. der erſdlichenen AlfrZahlungen als

die Vermögenseinbuße, welche die Bant im Zeitpunkt

ihrer Zahlungen durch dieſe erlitten hat. Nach den

Átfrklauſeln der zw . B. u . den Angell. geſchloſſenen

Kaufverträge ſtand dieſen allerdings nicht nur gegen

B. ein Recht auf Eröffnung der Äktr. bei der Bank

in Höhe der Kaufpreiſe ſchon vor der Verladung der

gekauften Kraftwagen zu , ſondern nach Erfüllung dieſer

Pflicht des B. auch gegen die deſſen Aufträge anneh

mende Bank ein Anſpruch auf Auszahlung der ihnen

mitgeteilten affr. Beträge, ſobald ſie ihr ordnungs,

mäßige Verſandpapiere anbot, d.h. hier bahnamtlich

abgeſtempelte Duplifatfrachtbriefe mit zugehöriger

Rechnung, woraus ſich für die Bant ergab , daß eine

Ware von derim Affr. bezeichneten Art an die darin

benannte Adreſſe abgegangen war ( RGZ.88, 134 u.

LZ . 1920, 230). Aameshiernach für die Berechtigung

der Bant zur Auszahlung der alfr. Beträge zu laſten

des B. auch nicht darauf an, ob die verladenen Wagen

wirklich die an B. verkauften waren , ſo war deren
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Dedungsanſpruch gegen ihren Auftraggeber doch um deutſchen Steuer unterliegende Zahlungsmitttel iſt

jo mehr von dem Nachweis genauer inhaltl. Ueber- ebenſowenig berechtigt wie nach § 1 AapFlo.; ob be

einſtimmung der Verladepapiere mit den AttrAufträgen ſtimmte Zahlungsmittel u. Wertpapiere Gegenſtand

abhängig (NO3 97, 144), u. dieſen fann ſie nicht reſts einer deutſchen Beſteuerung ſein können, läßt ſich in

los erbringen, inſofern die ihr vorgelegten Dokumente dem Zeitpunkt, wo ſie auf einem nicht zugelaſſenen

in erhebl. Punkten von der Alfrštedung abwichen . Weg ins Ausland verbracht werden ſollen , überhaupt

Durch die erſchlichenen Zahlungen war daher der Ge- nicht beſtimmen , u . gerade deshalb erſchien der Bant

ſamtgeldwert des Vermögens der Bant um ſo viel verſendungszwang als geboten.

gemindert, als der Wert der ihr aus dieſen Zahlungen 2. Zum Vorſaß des§ 10 der VD. v . 22. März 1921

erwachſenen Anſprüche hinter den ausbezahlten Be. genügt die Stenntnis der unmittelbar aus 88 1 , 2, 5

trägen zurückblieb. Die der Bank auf Grund des u. 6 ſich ergebenden Merkmale; einen beſ. , gerade auf

§ 823 Abſ. 2 BOB. zuſtehenden ScheAnſprüche gegen Kapitalflucht gerichteten Willen erfordert das Vergehen

die Angefl. famen dabei als Schadensausgleich ſowohl nicht. Auch ein nach § 59 StGB. erhebl . Mangel des

wegen deren zweifelhafter Vermögenslage als auch Bewußtſeins von der Rechtswidrigkeit hätte beim Ängekl .

insbeſ. ſchon deshalb nicht in Betracht, weil ſie ſich als Schuldausſchließungsgrundnur dann vorliegen

ihrer Kenntnis inf. der betrügeriſchen Machenſchaften können , wenn er inf. eines Tatſachenirrtums einen die

vorl. überhaupt entzogen, u . auch, ſoweit B. ihr tat- Anwendung der BO .gem . $ 5 überhaupt ausſchließenden

jächlich volle Deđung gewährte, war dies von vorna Sachverhalt angenommen hätte. Das behauptet er ſelbſt

herein äußerſt zweifelhaft u . daher auch inſofern eine nicht, vielmehr will er bloß nicht gewußt haben, daß

weſentl . Berſchlechterung der Geſamtvermögenslage das Mitſichführen als ein „Üeberbringen“ i . S. des § 1

der Bank durch die Zahlungen an die Angell. herbei- der BD. zu gelten hatte. Er nimmt alſo nur den Straf

geführt worden. Dieſe die Bant ſchädigende nächſte ausſchließungsgrund des § 358 RAbgO. (RGSt. 56,

Wirkung ihrer Vorſpiegelungen konnte auch den An- 410) in Anſpruch, wie dies auch der Fall iſt, wenn er

gekl . als gewandten Kaufleuten nicht entgehen . Zhre nicht gewußt haben will, daß die Vermittlungder Bank

Annahme, B. ſei der Geſchädigte, ſchloß übrigens den vorgeſchrieben war. Dieſes Borbringen ſcheitert aber

auf das Tatbeſtandsmerkmal der Vermögensbeſchädi- an der Feſtſtellung, daß er wohl wußte, daß nach den

gung gerichteten Vorſaß nicht aus ; denn nach feſt- franz. Borſchr. Geldbeträge nur bis zu einer beſtimmten

ſtehender Rechtſpr. des NG. genügt ſchon das Be- Höhe ins Zollausland mitgenommen werden dürfen

wußtſein des Täters von irgend einem mögl. Bers u . daß auch auf deutſcher Seite ähnl . Beſt. ergangen

mögensſchaden eines anderen alsFolge der erſchlichenen waren. Wenn er deren genauen Inhalt auch nicht fannte

Verfügung u. kommt es auf deſſen Richtigkeit bezüg. u . fich trofdem nicht an maßgebender Stelle danach

lich der Perſon des Geſchädigten überhaupt nicht an . erkundigte, ſo handelt er nicht mehr in unverſchuldetem

Die etwaige Meinung, die ſpätere Schadenausgleichung Rechtsirrtum über das Beſtehen eines Steuergeſ. oder

ichließe die Annahme einer Vermögensbeſchädigung über deſſen Anwendbarkeit auf ſein Verhalten.

i. S. des § 263 SIGB. aus, wäre als grrtum über 3. Ebenſowenig kann davon die Nede ſein, daß darin

idas Strafgeſ. nach § 59 StOB. ohne Belang. (Urt. höchſtenseine Vorbereitungshandl. u . nicht der Anfang

d . I. Strs . d . 13. Apr. 1923, I D 60/23) . der Ausführung eines Berg. nach § 10 der VD. hätte

5679 gefunden werden dürfen . Äls dem Angeil, das Geld

II .
bei der Zolreviſion abgenommen wurde,hatte er ſich

in dem unmittelbar in das SO. fahrenden Eiſenbahnzug

Kapitalabwanderung ius Saargebiet ( = SG .). Bant- ſchon auf der an der Rollgrenze gelegenen Station Br.

berſendungszwang. Vorjaş . Berſuch u . Vorbereitungs- befunden ; er war alſo ſchon imBegriff, das Geld bei

handlung. 1. Der Sen. hat ſchon in dem Urt. v. 19.Dez. der Weiterfahrt dorthin zu überbringen u. iſt daher

1922 ( 1D 809/22) anerkannt, daß die $$ 1 bis 5 d . VO . mit Recht eines Verſuchs des Vergehens gegen § 10

über Maßnahmen gegen die Kapitalabwanderung in für ſchuldig erfannt worden . Daß er bei der Fahrt

das SG. v. 22. März1921 (ROBI. 441), wie aus § 6 nach Br. feine bef. Tätigkeit mit Bezug auf das Geld

erhellt, bezweđen, der Steuerbeh. über das Verbringen entwidelt hat, ſchloß ſeine Beſtrafung nicht aus ; der

aller Bermögenswerte in das SG. Kenntnis zu ver- Anfang der Ausführung wurde jedenfalls ſchon in dem

ſchaffen , ſoweit ein Intereſſe daran vorliegt, u . daß Augenblick gemacht, in dein er in der Abſicht, unmittel

ein ſolches nach § 1 Abſ. 1 an jeder Verſendung oder bar nach dem SG. Ju fahren, den dorthin abgehenden

Ueberbringung von Wertpapieren u. Zahlungsmitteln Eiſenbahnzug beſtieg im Bewußtſein , den Geldbetrag

in- oder ausl. Währung dorthin beſteht, das ohne Ver- mit ſich zu führen . Daß ihm dieſes nicht fehlte, erhellt

mittlung von Banken ſtattfindet, ſoweit nicht in § 5 aus der Feſtſtellung, er habe die mitgeführten Zahlungs

Ausnahmen vorgeſehen ſind. Eine ſolche iſt hier auch mittel perſönlich über die Zodgrenje bei Br. verbringen

für den Fall nicht zugelaſſen, daß ein SGEinwohner wollen. Db er auch beim Betreten des „ Bereichs der

Geld, das er auf eine Geſchäftsreiſe über die Zolgrenje Zollverwaltung “ noch an das mitgeführte Geld dachte,

mitgenommen hat, wieder dorthin zurüdbringen wid . war ohne Belang; nur durch freiwilligen Mücktritt von

Das ſoll ihm feineswegs unmöglich gemacht werden ; dem Verſuch hätte er ſich noch Straffreiheit verſchaffen

er muß nur einen der nach $8 2 u. 5 offen gelaſſenen fönnen. Für die Annahme eines ſolchen fehlt es aber

Wege wählen. Tut er dies nicht, ſo fann ihn ſelbſt an jedem Anhalt ; er gab die beabſichtigie Verbringung

der Nachweis nicht vor Strafe ſchüßen, daß es ſich nicht in das SG. überhaupt nicht auf, vielmehr wurde ihm

um der ſteuerl. Erfaſſung durch die deutſchen Beh. unter dieſes bei der Zollreviſion abgenommen . ( Urt. d . I.Strs .

liegendes Vermögen handelt . Dem Erlaß eines ſo weits v . 22. März 1923, I D 77/23 ).

gehenden Verbois auf Grund des § 14 KapFlo. v .

24. Dez. 1920 (ROBI . 1921, 33) ſtand nichts im Wege.

Wenn dieſes in § 14 den NFinMin. ermächtigt, durch

VO. noch weitere Maßnahmen zu treffen u . vorſäßl.

Zuwiderh. mit Strafen zu bedrohen , ſo ließ es ihm Oberſtes Landesgericht.

abſichtlich freie Hand für vorbeugende Maßnahmen ,
A. Givilſachen.

die zur Érreichung des Zweds derVorſchr. notwendig

erſchienen. Wenn der Rin Min . dazu ein ſo allgem . $ 1439 BGB. bezieht ſich nur auf höchfit perſön

Verbot für erforderlich hielt, wie er es in den gen . liche oder wegen Zugehörigfeit zu einer gebundenen Ver

Vorſchr. erlaſſen hat, ſo läßtſich daher auch nicht ſagen, mögensmaße der freien Verfügung entzogenen Vermögens :

daß er ſeine Zuſtändigkeit überſchritten hätte. Eine recte, nicht aber auf Rechte, die nur deshalb einer

Einſchränfung auf im Inland befindl. u. bereits einer Berfügung &bejdräntang unterliegen , weil ſie als Be:

n.
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ſtaudteile eines umfaſſenderen Hechte deſſen Sahidjale der fortg . GG. wird, iſt der Anteil an der fortg . GG.

teilen. Der Privatier Chriſtian St. hatte nach dem ſein einziges oder dochfein hauptſächlichſtes Vermögen,

Tode ſeiner Frau die allgem . Gütergemeinſch. mit das er in die Ehe einbringt oder während der Ehe

den gemeinſchaftl . Abf. Johann St. , Babette H. u. erwirbt. Er würde alſo an dem Vermögen des an :

Barbara Sch. fortgeſeßt. Die Fortſeßung wurde im deren Gatten, da dieſes Geſamtgut wird, zur Hälfte

OrB . hinſichtlich Pl.-Nr. 1384/4 eingetragen. Chriſtian mitberechtigt werden, während ſein Bermögen, ſo

St. ſtarb 1914 u. wurde von ſeinen Abt. beerbt, die lange die fortg . 68. dauert, ſein Sondergut wäre,

in Erbengemeinſchaft blieben . Auch dieſes Rechtsvers deſſen Nußungen allerdings in das Geſamtgut fallen,

hältnis wurde im OrB. vermerkt. Am 3. Sept. 1922 dem gegenüber aber in erbrechtl. Hinſicht der andere

ſtarb Barbara Sch ., die mit ihrem Manne Beneditt Gatte nur die gleiche Stellung hat, wie gegenüber

Sc. in allg. vertragsmäßiger óg. gelebt hatte . Bei dem Vorbehaltsgut . Daß das nicht i S. des Ver:

der NachiVerh. erklärte Benedikt Sch ., daß er mit den trags liegt, durch den die allg. 66. eingeführt wird,

gemeinſchaftl. Abl. Marie u . Johann Sch.die GG. fort- bedarf teiner Ausführung. § 1439 bezieht ſich nur

ſeße. Zeugnis hierüber wurde erteilt. Auf Grund auf ſelbſt. Bermögensrechte, die inf . ihrer unlösbaren

deſſen beantragte er beim OrBA. die Berichtigung Beziehung ſei es zu einer beſtimmten Perſon (höchſt

des GrB . in Anſehung des Anteils ſeiner verſt. perſönl . Rechte) ſei es zu einer gebundenen Vermögens

Frau . Das GrBA. hat dieſen Antrag zurüďgewieſen . maſſe ( Fideikommiß, lehen uſw. ) der freien Weber

Zwar ſei der Erbanteil der BarbaraSch. in das Ge- tragung durch Rechtsgeſchäfte entzogen ſind u. die aus

ſamtgut ihrer Ehe gefallen , nicht aber ihr Anteil gleichem Grunde entw. unvererbl. find (höchſt perſönl .

an der noch beſtehenden fortg . GG . , der von Anfang Rechte) oder einer beſ . Rechtsnachfolge unterliegen

an ihr Sondergut geworden ſei u . dieſe Eigenſchaft (Fideikommiſſe). Dagegen bezieht ſich § 1439 – der
behalten habe . Znfolgedeſſen tönne in lepterer Hins als Ausnahme eng auszulegen iſt – nicht auf Rechte,

ſicht das Zeugnis über Fortſeßung der 66. feine die nur deshalb eine Verfügungsbeſchr. in fich ſchließen,

Orundlage für eine Eintragung im Grb . abgeben, weil ſie als unlösbare Beſtandteile eines umfaſſen

vielmehr fet zunächſt eine Berichtigung des Zeugniffes deren Rechtes deſſen Schidſale notwendig teilen.

durch das Nachler. notwendig. Die Beſchw . des B. (Bourier, BayNot3. 1918, 27) . Aus dieſem Grunde

Sch. wurde zurücgewieſen ; aufweitere Beſchwerde hat hat der Sen. don bezügl. des ähnl . Falles, daß ein

das Oblo . die Beſgl . des AG . u. 16. aufgehoben u . in 60. lebender Gatte Miterbe eines ungeteilten

die Sache an das OrBA. zurücverwieſen. Nachl. iſt, angenommen, daß der Anteil des Gatten

Gründe: Die Entſcheidung hängt davon ab, ob an der Erbengemeinſchaft ($ 2032) nicht Sondergut

der Anteil der Barbara Sch. an der von ihrem Vater des Gatten wird, ſondern in das Geſamtgut fält

mit ihr u. ihren Geſchwiſtern fortg. GG. in das Ge- (061G3. 20, 386 ). 3m weſentl. aus den gleichen

ſamtgut der zw . ihr u . ihrem Manne beſtandenen GG. Gründen trägt der Sen. fein Bedenken, für den Un

gefallen oder ihr Sondergut nach § 1439 BGB. gewor- teil eines Gatten an einer fortg . GG. das gleiche zu

den iſt. Nach § 1439 find vom Geſamtgute ausge- vertreten . Hier wiegen die angef. Oründe um ſo

ſchloſſen Gegenſtände, die nicht durch Hechtsgeſchäft ſchwerer, als die Mutter der Kunigunde Sch. 1912 ge

übertragen werden können . Der Teilhaber an einer ſtorben iſt, Kunigunde Sch. aber ſchon 1907 die allg.

fortg . 66. kann nun allerdings über ſeinen Anteil GG. eingegangen hat. Iſt aber der Anteil der Bar

an den einzelnen zum Geſamtgute gehörenden Gegens bara Sch. an jener fortg. GG. von Anfang an in

ſtänden nach § 1487 mit § 1442 während des Bes das Geſamtgut ihrer Ehe gefallen , ſo gehört er auch

ſtehens der fortg.GG. u. nach § 1497 mit § 1442 auch zum Beſtande der von dem Witwer Benedikt Sch. u .

nach der Beendigung der fortg . OG., ſolange die den gemeinſchaftl. Abf. fortg . GG. Er iſt auch hin,

Biquidation dauert, nicht verfügen . Der Anteil kann ſichtlich der grundbuchamtl. Behandlung gebedt durch

alſo durch Rechtsgeſchäft nicht übertragen werden . das Zeugnis über Fortſetung der 60., ohne daß es

Nach dem Wortlaute des § 1439 wäre mithin, wenn inſoweit eines beſ. Erbſcheins bedarf. ( Beſchl. desZS.

von den in allg. 66. lebenden Garten der eine Teil- v . 28. Apr. 1923 , III 16/1922) .
M.

haber an einer fortg . GG. iſt, ſein Anteil an ihr ſein

Sondergut. Die Rechtslehre teilt überwiegend dieſen

Standpunkt u. auch der Sen. hat ihn früher vertreten

(06183. 5, 111 , 287) . Allein für den Anteil an

einer fortg . GG . iſt 1439 weder rechtl. noch wirt

ſchaftl. berechnet. Rechtl . nicht, weil der Berechtigte B. Strafſachen .

über ſeinen Anteil an der fortg. OG. wenigſtens mittel
I.

bar, wenn auch nur beſchränkt, dadurch verfügen kann,

daß er auf ihn verzichtet, ſei es während des Bes Gine mündl. Polizeiftundenverlängerung ift un:

ſtehens der fortg. OG . ( 1491) oder nach deren Be- wirtſam . Ein Gaſtwirt hat das Verweilen ſeiner

endigung ( 06103. 17, 170) . Dann wächſt der Ans Gäſte in ſeinen Wirtſchaftsräumen bis gegen 12 uhr

teil den übrigen anteilsberechtigten Abt. oder dem nachts geduldet. Er hielt ſich hiezu für berechtigt,

überl . Gatten an ( 8 1491 Abſ. 4 mit § 1490). Auf weil einige Tage vorher der Bürgermeiſter ihm auf

dieſem Wege kann der Berechtigte ſeinen Anteil über- Anſuchen mündlich die Verlängerung der Polizeiſtunde

tragen ; da über die Vergütung für den Verzicht unter gewährt u . einige Zeit danach ihm eine ſchriftl. zurüd

den Teilhabern der fortg GG. beſ. Abmachungen ge- datierte Verlängerung zugeſchidt habe. Er wurde

troſſen werden können (§ 1491 Abſ. 2, § 1501 Abſ.2, nach § 365 StGB. verurteilt. Die Rev. rügt irrtüml.

$ 1503 Abſ. 3 ) , tann er den Anteil wirtſchaftl. ſogar Anwendung des § 365 StGB . u. der BO. vom

einer beſtimmten Perſon übertragen. Wirtſchaftl. aber 29.Aug. 1921 u . macht geltend : Nach § 2 dieſer VD.

paßt § 1439 für den Anteil eines Gatten an einer müſſe die Verlängerung der Pst. allerdings durch

fortg. OG.nicht; wenn dieſer AnteilSondergutwürde, ſo „ ſchriftl. Verfügung“ der PolBeh. erfolgen; hierin

würde damit in den Fällen, in denen der eine Gatte läge jedoch nur eine Anweiſung an die BollzBeh.

von Eltern abſtammt, die in allg. GG. leben oder ge. Die Stk. habe „ hriftl. Verfügung“ mit „ ſchrifti. Er

lebt haben u . deren 60. noch nicht auseinandergeſept laubnis“ verwechſelt; es ſei aber nirgends vorges

iſt, der oberſte Grundſatz der alg. GG . tatſächl. vers ſchrieben, daß die Verlängerung erſt gültig ſei, wenn

eitelt, daß in der Regel alles Vermögen beider Gatten der Wirt die ſchriftl. Erlaubnis in Händen habe. Die

Geſamtgut werden ſoll. Denn wenn ein Gatte Teil- Rev. wurde verworfen .

haber an einer fortg . GG. iſt oder wenn ſeine Eltern Gründe: Nach § 2 VO . v . 29. Aug. 1921 können

noch in allgem . 66. leben, er alſo ſpäter Teilhaber die Pol Deh . bei bej . Anläffen durch ichriftl. Verfügung
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Abweichungen von der allgem . PSt. bewilligen . Dieſe gegenſtandslos. Allein damit wurde das Rechtsmittel

Borſchr. war nach den Feſtſtellungen dem Angekl., nicht erſchöpft ; denn A. behauptet, ſich keiner Ungebühr

einem geſchäftegewandten Wirt, bekannt. Die Des i. S des § 179 GVG. ſchuldig gemacht zu haben. Ein

willigung der Verlång. muß hienach durch eine Fehlgreifen des Richters liegt im Bereiche der Mög

chriftl. Berfügung erfolgen , offenbar deshalb, weil lichkeit, ſei es, daß eine Ungebühr überhaupt nicht

nur bei einer ſchriftl., dem Wirt durch die PolBeh. oder nureine ſolcheminderen Grades vorliegt ; deshalb

rechtzeitig zu übermittelnden Genehmigung die Pol- muß auch die Möglichkeit der Abhilfe gewahrt bleiben ..

Organe bei ihrer dienſtl. Kontrolle ſich ſofort davon (Beſchl. d. I. Strs . d . 19. Jan. 1923, I 14/1923) .

uberzeugen können, daß die Abweichung von der Ed.

allgem . PSt. noch vor deren Ablauf von der zuſt. IV .

Beh. bewilligt wurde. Würde man der Anſchauung

der Rev. beipflichten , ſo würde eine wirtſame Kontrolle
Hann ein Nebentläger Antrag auf Wiederaufnahme

unmöglich. Durch die Vorſchr. in $ 2 ſoll eben ein
der Alage nach § 210 StPO. ſtellen ? Die Strst. hat

den A. von der Anklage eines Verbr . wider die Sittl .
Fall von der Art, wie er hier in Frage ſteht, vers
mieden werden . Die dem Wirte ſchriftl. zu erteilende

oder eines Berg. der Beleid . außer Verfolgung geſeßt.

Genehmigung iſt eben die in § 2 vorgeſchriebene
Der in dem abgeſchloſſenen Verfahren als Nebenkläger

ſchriftl. Verfügung“ ; etwas weiteres hat der Bürgers
(NAI.) zugelaſſene M., Bater der verlegten minderj.

meiſter in einem ſolchen Fall nicht vorzunehmen .
Fr. N., hat nach rechtskraft des Beſchl . „durch die

(Urt. d . II . Strs. v . 9. Apr. 1923, II 77/1923 ).
Staatsanwaltſchaft“ an die Stri. den Antrag geſtellt,

Ed.
gem . § 210 StPO . auf Grund der von ihm vorgebr.

neuen Tatſachen u. Beweism. das Bauptver; gegen A.

II . zu eröffnen. Nachdem zunächſt der Sta . die Nicht

Ueberſchreitung des Achtſtundentage durch Weber:
wiederaufnahme des Berf. verfügt hatte, wies die Stri ,

den Antrag des NKI. zurüť, weil dieſer zwar zum

ſtunden: Jrrtum . Öründe: A beſchäftigte in ſeiner

Fabril ju 8. (Pfalz) durchidhnittlich 25 meiſt derh.
Antrag berechtigt ſei, aber neue, zur Wiederaufnahme

geeignete Tatſachen u . Beweismittel nicht beigebracht
Facharbeiter, von denen ein Teil aus Gebirgsorten der

Weſtpfalz, der andere aus dem Speſſart ſtammt .
habe. Dagegen hat der NKI . Beſchw . eingelegt. Die

Entſch. hängt zunächſt davon ab, ob der NKI . zu einem
Erſtere fahren alle 2 Wochen Samſtag nachmittags

in ihre Heimat u . kehren Montag abends nach 3 .
dem g 210 SIPO. entſpr. Antrag befugt iſt. Ju Schrift

zurüđ ; leßtere beſuchen alle 6 Wochen Samſtags ihre
tuin ſind die Meinungen geteilt. Eine oberrichterl.Entſch.

þeimat u . bleiben daſelbſt die folgende Woche. Um
iſt nicht bekannt geworden. Löwe-Roſenberg (Anm . 6

den Ausfall von Arbeitszeit einzubringen , iſt verein
zu § 441) bejaht die Frage auf Grund der allgem . Beſt.

bart, daß die Arbeitnehmer an den übrigen Werktagen .
des § 437, wonach der NMI . nach dem Anſchluſſe die

mit Einſchluß der Pauſen tägl . 10 St. arbeiten ; dieſe
Rechte des Privatkl . hat. Der Sen. iſt der Auffaſſung,

Hegelung ergibt trop der Ausgleichung ausſchl. der
daß der NKI. von ſich aus nicht befugt iſt, den Antrag

Pauſen nicht einmal ganze 48 Arbeitsſt. für die Woche.
auf Wiederaufnahme i . S. des § 210 StPO . zu ſtellen .

Daß ein derartiges Abkommen gegen Nr. JI der An
piernach kann der Sta. auf Grund neuer Tatſachen

ordnung des Reichsamts fürdie wirtſchaftl. Dem Viach.
u . Beweismittel Klage erheben u. das Gericht beſchließt

0. 23. Nov. 1918 (ROBI. 1334) verſiößt, iſt der Hev.
darüber entſpr. den 88 201 ff. Jnſolange aber eine

des Std. zuzugeben . Denn S. 2 dieſer Nr. Il geſtattet
Klage vom Sta . nicht erhoben iſt, beſteht auch keine

eine Abweichung von der Regel des S.1 , wonach „ die
Befugnis zum Anſchl. als NAI. nach S8 435, 414 StPO .

regelmäßige tägl. Arbeitszeitausſchl . der Pauſen 8 St.
$ 437 ändert hieran nichts ; denn er ſeßt den Anſchluß

nicht überſchreiten darf “ , nur in einem einzigen Fall,
voraus, der einen Gerichtsbeſchl. erfordert. Wenn der

Berlegte auch dhon vorher ein Rechtsmittel einlegen
näml. für eine vereinbarte Verkürzung an Borabenden

der Sonn- u . Feſttage. Nur in einem ſolchen Falle
kann, ſo wird es doch erſt mit dem Zulaſſungsbeſchl.

,fann der Ausfall der Arbeitsſtunden an dieſen Tagen
wirkſam ( Böwe-Roſenberg Anm . la zu § 437 ). Eine

auf die übrigen Werktage verteilt werden“ . Angeſichts
Erweiterung der Rechte des NKI . tann auch nicht daraus

des beſtimmten Wortlauts dieſer Ausnahme iſt deren
abgeleitet werden, daß es bei erneuter Erhebung der

ausdehnende Auslegung ausgeſchloſſen. Sie würde
öffentl. Alage teiner wiederholten Anſchlußerklärung

eine Umgehung der Vorſchr. erleichtern . Allein die
u. Zulaſſung bedarf (MGSt. 43, 150) . Da die StPO.

Strk. hat für den Fall, daß ihre Auslegung nicht
dem NAI . in $ 441 nur die Befugnis zu Rechtsmitteln

einräumt, ein ſolches aber i. F. des § 210 nicht in Frage
zutreffen ſollte, dem A gem . Art. I Nr. 2 der BO.

über Ausdehnung einz . VO.en für die Kriegswirtſch.
kommt u . die Rechte des NMI. von einer öffentl. Klage

anf die Uebergangszeit v . 12. Febr. 1920 (ROBI. 230)
bedingt ſind,muß die Befugnis des in dem geſchloſſenen

Verf. als NAl . zugelaſſenen Verleßten zum Äntragnach
die nJrrtVO. v. 18. Jan. 1917 (NGBI. 58) zugute

tommen laſſen . Das kann nicht beanſtandet werden .
§ 210 verneint werden ( Stries StPO . 214 ; Stenglein

Deshalb braucht nicht erörtert zu werden , ob nicht
StPO. 631 ; Wolffing, Die rechtliche St. des NAI. 97).

Der Antrag hätte ohne fachl. Würdigung zurückgewieſen
vielleicht unter Einhaltung der Beſt. in Nr. VII der

Anordnung i . 8. F. der Nr. II der ErgänzAnord . v.
werden ſollen. ( Beſchl. d . I. Strs. v . 23. März 1923,

I 127/1923) . Ed.

17. Dez. 1918 (ROBI. 1436) die Vereinbarung mit den

Arbeitern unter dem Geſichtspunkte der Verhinderung

der Arbeitsloſigkeit wenigſtens widerruflich aufrecht

erhalten werden könnte . (Urt. des II , Strs . v . 9.Apr. Dberlandesgericht München .

1923, 79/1923) . Ed .

Rüdjorderung der Auflanung wegen einverbindlich

feit des Kaufvertraged. Ginftw . Berf. gegeu den Notar. ')
III .

Der BeſchwF. Sch . hat mit not. Urf . vom 20. Oft . 1922

Aud nach verbüßter Ordnungeſtrafe iſt die Beſchwerde
ein Anweſen an die Eheleute Sp . verfauft. Vereinbart

juläiñig u. ſachlich zu prüfen . A. hat die vom SchGer.
u . an den Verkäufer vergütet wurden 150 000 M, be

wegen Ungebühr feſtgeſette Þaftſtr. verbüßt. In einem urfundet wurde zur Erſparung von Steuern nur ein
ſolchen Fall erachtet Löwe-Roſenberg (SIPD. Nr. 2 Preis von 120 000 M. Auflaſſung iſt erfolgt. Orund

Abſ. 3 zil 8 183 OVG. ) die Beſchw. für gegenſtands
buchamtlich iſt die Urt. noch nicht vollzogen. Sp . ſoll

los u. ihm folgt der Beſchl. des Sen. v . 7. Juni 1922 nach der Behauptung des Sch. das Anweſen inzw . wei

(I 327/22 ) . Die Verbüßung kann allerdings nicht un 1) Ueber die damit zuſammenhängenden Fragen 1. neuerdings

geſchehen gemacht werden u . inſoferne iſt die Beſchw . aud Ridø im Recht 1923 Sp . 97.

5663

5690



154 Beitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1923. Nr . 11 u . 12 .

terverkauft haben. Sch. hat beantragt, durch einſtw . aufBegründung einer Verpflichtung gerichtetes Rechts

Verf. 1. dem Notariat zu verbieten, dem Grba. die geſchäft u. nicht erſt die Rechtsgrundlage für den Ein

Urk. ſowie eine etwaige Urt. über den Weiterverkauf tragungsanſpruch. Sie hat Leiſtungsinhaltu . iſt eine

des Hauſes zum Vollzuge vorzulegen ; 2. dem Antrags- Verfügung, die bei Hinzutreten eines weiteren nicht

gegner zu verbieten, die Urt. v . 20. Olt. 1922 dem rechtsgeſchäftl. Tatbeſtandes, nämlich der Eintragung,

OrBA. zum Vollzug vorlegen zu laſſen , über das An- die Verpflichtung aus dem Grundrectitsgeſchäft erfüllt.

weſen zu verfügen u. eine etwaige Urkunde über den Allerdings führt die Aufl. allein noch nicht den nadi

Weiterverkauf dem OrBA. zumVollzug vorlegen zu dem Grundgeſchäft gewollten Erfolg herbei ; dieſer

laſſen; 3. falls die Urt. dem OrBu . ſchon vorgelegt fnüpft ſich vielmehr erſt an die Eintragung . Allein

ſein ſollte, die Eintragung eines Widerſpruches an- dieſe iſt nur obrigkeitl . Aft, die Aufl. dagegen der

zuordnen. Das 16. hat den Antrag zurüdgewieſen. rechtsgeſchäftl. Aft, der zur Erfüllung des Grundge:

Die Beſchw . des Sch. hatte keinen Erfolg. Gründe : ſchäfts unerläßlich iſt. alſo die Leiſtung. Mit dem

1. Mit Recht hat das 1o. die Erlaſſung eines Verbotes 10. iſt aber der Sen. der Anſchauung, daß die Ston :

an den Notar abgelehnt, weil tein Verbot an einen diktion der Aufl . hier ausgeſchloſſen iſt, weil die Ver :

Dritten zuläſſig iſt. Sch. macht dem Sp . das Recht tragsteile gewußt haben, daß ſie wegen des von ihnen

ſtreitig, ſich auf Grund der Urf. als Eigentümer ein- abſichtlich herbeigeführten Mangels des Grundgeſchäfs

tragen zu laſſen. Sein Gegner iſt alſo Sp . Gegen tes zu der formgültigen Erflärung der Einigung i. S.

ihn richten ſich auch vorl . gerichtl. Maßnahmen nach des 8 925 BOB. nicht verpflichtet waren . Es iſt hie

$$ 935 ff. ZPO. Der Notar gilt, wenn er nicht ſoon gegen geltend gemacht worden , der g 814 betreffe nur

in der Urk. den Auftrag zur Vorlage an das GrBA. die cond . indebiti, nicht die cond ob causam ( Fuchs

erhalten hat, nach § 15 GBD. als ermächtigt, im Na- in JW. 1923 S. 277) . Das iſt richtig. Nicht zutreffend

men der Bertragéteile die Eintragung zu beantragen. dagegen iſt , daß die Aufl. Leiſtung in Erwartung einer

Sinn des § 15 OBO . iſt alſo nur, eine geſekl. Vers Gegenleiſtung ſei . Nach § 812 Übſ. 1 S. 2 BGB. iſt

mutung für die Bevollmächtigung des Notars auf- der Bereicherungsanſpruch auch gegeben , wenn der

zuſtellen u. den förml. Nachweis entbehrlich zu machen . mit der Leiſtung nach dem Jnhaltedes Rechtsgeſchäfts

Der Notar legt alſo die Urf. ſtets nur als Vertreter bezwedte Erfolg nicht eintritt ( cond. ob causam oder

der Vertragsteile vor . Das Ger. iſt berufen, Anſprüche causa data non secuta) ; die Beiſtung muß alſo um

einer Perſon gegen eine andere durchzuſeßen. Es kann eines in der Zukunft liegenden Swedes willen erfolgen .

deshalb auch im Wege der einſtw . Verf., Weiſungen Der Zwed der Aufl. liegt dagegen in der Vergangen:

nur an eine andere Perſon erlaſſen , zu der der das Ger. hit, ihr Zweck iſt die Verwirklichung des oblig . Vers

Anrufende in einem Rechtsverhältnis ſteht, fraft beffen trags. Die Aufl . vermittelt allerdings als notwen

er ſelbſt den Anſpruch gegen die andere Perſon hat. diges Zwiſchenglied die Eintragung , dieſe iſt aber ſchon

Den Anſpruch, die Urf, nicht vollziehen zu laſſen , be- im Grundrechtsgeſchäft gewollt u. nicht erſt als Zwed

hauptet Sch . gegen ſeinen Häufer zu haben . Iſt der zum Inhalt der Aufl. gemacht. Die Aufl. hat nur

Notar vom Käufer zur Vorlage der Urkunde beauf- zum Beweggrund, die ſchon in it dem Grundgeſchäft

tragt oder gilt er hiezu als bevollmächtigt, ſo ſteht begründete Eintragung zu ermöglichen . Aus dieſen

der Verkäufer inſoweit zu dem Notar in feinem Rechts- Gründen verſagt auch das Beſchwo. dem Antragſteller

verhältnis , fraſt deſſen er ihm verbieten könnte, den die Sondiktion der Aufl. u . ein Verbot an die Käufer,

Auftrag zu vollziehen . Ein ihm ſelbſt nicht zufoin- von der Aufl. Gebrauch zu machen. Dem Beſchl. des

mendes Verbot fann er alſo auch nicht mit Hilfe des 20. ZS. des KG . (JW. 1923, 3068) ſind beachtl. Gründe

Ger. erwirken . Der' gegenteiligen, auch nicht näher dagegen nicht zu entnehmen . Schließlich entſpricht

begründeten Anſchauung des DIG. Augsburg in Bay.- dieſe Anſchauung auch dem Rechtsempfinden. Unver:

ZR. 1921 S. 107 tann ſich der Senat nicht anſchließen. meidlich fommt es dem Häufer, der bei der verpönten

2. Nach der Behauptung des Sch . iſt der Vertrag v . Handlung mitgewirkt hat , zugute, wenn dem Ber

20. Oft. 1922 nach § 313 Sap 1, § 125 Sa 1 BOV. fäufer der Rechtsſchuß zur Erhaltung ſeines Eigen:

wegen unrichtiger Beurkundung des Staufpreiſes nich tums verſagt wird. Allein es ſind gewiß nur eigen

tig . Der Mangel des Grundgeſchäfts ergreift die Aufl . ſüchtige Beweggründe, die den Vertäufer zu dem Ber:

als abſtr. Vertrag nicht u . beſeitigt insbeſ. nicht die ſuche veranlaſſen , von dem Vertrage loszukommen.

ſich aus § 925 mit § 873 Abſ. 2 BOB . ergebende Un- Es ſprechen keine Billigkeitserwägungen dafür, gerade

widerruflichkeit der Aufl. Aus der Gebunden heit ihm Rechtshilfe zu gewähren, nachdem er den Uebertrag

an die Einigung ergibt ſich, daß auch vom anderen gungswillen in Kenntnis mangelnder Verpflichtung er:

Teil regelmäßig nicht verlangt werden kann , daß er klärt hat. (Beſchl. des 2. ZS.vom 14. Mai 1923, Bes

von der formgerecht vollzogenen Aufl. teinen Gebrauch ſchwReg. Nr. 289/23) .

mache. Ein ſolcher Anſpruch kann u. U. aus der Nich Mitgeteilt von DLG at Steidel in Minden.

tigkeit des Grundgeſchäfte abgeleitet werden . Er iſt

aber ausgeſchloſſen , wenn beide Vertragsteile die Aufl .

in Kenntnis des Mangels des Grundgeſchäfts u. in

der Abſicht vorgenommen haben , dem Grundgeſchäft
Oberlandesgericht Bamberg.

trotz des Mangels im Wege des 8 313 Saß 2 BOB. Löju ngajumme ( SS 923, 934 340.) bei Urreſt für

durch formgültige Aufl. u . Eintragung Wirkſamkeit | Forderungen in ausl. Währung. I, Zugunſten einer

zu verleihen .“) Nach der herrſchenden Anſchauung muß Entſchädigungsforderung des Reichedeutſchen S. J.

die Willensübereinſtimmung über den Vollzug des zu 200 000 M ordnete das LG. W. am 26. Mai 1922

Grundgeſchäfts, die in der Äufl. zum Ausdruck kommt, din gl. Arreſt ( = A.) in das Vermögen des Tſchechoſl.

bei der Eintragung nicht mehr vorhanden ſein . Iſt X. B. an, pfändete eine Forderung des Asculdners

das Grundgeſchäft nichtig , ſo fönnen Aufl. u. Eintra- zu 58 982 Air . u . ſekte eine Löſungsſumme von

gung nur mehr durch den perſönl . Bereicherungsan- 200 000 M nach § 923 8PO. feſt. Der ASchuldner

ſpruch ( $ 8 812 ff. BOB. ) rüdgängig gemacht werden. hinterlegte die Löſungsſumme u . beantragte die Auf:

Ob die auſl. überhaupi londiziert werden kann , ob hebung des A Vollzugs. Der Aøl, verlangte durch

fie nämlich eine Leiſiung i . S. des § 812 BOB. dar- Äntrag u . Beſchwerde, die Löſungsſumme zu erhöhen ,

ſtellt, iſt beſtritten ( ia Dertmann in ZentrBIFO . 16, 600 ; weil der kurs der Strone faſt um das Zehnfache ges

nein Reichel in Arch ZivÞr. 104, 17) . Der Sen. neigt ſtiegen ſei . Das 10. gab feine Folge

zurBejahung der Frage. Nach der herrſchenden Meis Beſchwerde nicht ab . Das OLG . weiſt die Beſchw.

nung iſt die Aufl. ein abſtr. dingl . Vertrag, nicht ein zurüđ.

Gründe : Der AGI. S. J. beſchwert ſich, daß

1) S. 2. B. BayZR . 1923 S. 126. die Löſungsſumme im ABeſchluß zu niedrig feſtgefekt
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jei . Die Beſchw . iſt als einfache zuläſſig aber nicht | ziehung des A. u . den Anſpruch auf Einſtellung der

begründet. Für die Höhe der Löſungsſumme iſt der weiteren Vollſtreďung bereits erworben haben u . die

Betrag der durch den A. geſicherten Forderung maß- nachträgl. Erhöhung der Löſungsſumme in dieſe

gebend ; dies iſt die Entſchädigungsſumme von 200 000 M Mechte eingreifen ; dadurch kann aber dieſe Erhöhung

u . nicht der jeweilige Wert der gepfändeten Fordes nicht gehindert ſein ; ſollte das VollſtrØer. auf Grund

rung , mögen auch beide im Zuſammenhang nach 8 600 der Erhöhung den Antrag auf Aufhebung der Boll

Abſ. 2 BD. ſtehen. ( Beich i. d . 27. Olt. 1922, Beſchw .. ziehung ablehnen, ſo kann der Asch ſeine vermeintl.

Reg. I 212/22) . Rechte durch einf. Beſchw . nach § 934 I ZPO, geltend
II. Zugunſten von Erſafforderungen der Meiches machen ; folite das Bodftrder. die A Bollziehung vor

deutſchen E. F. zu 1660 holi. Gulden u. 175 500 M oder nach der Erhöhung aufheben, ſo kann der Agr.

ordnete das ic. W. am 16. März 1923 dingl. A. in ſeine Rechte durch ſof. Beſchw . nach § 934 III ZPO.

das inl . Vermögen des Franz. Dr. E. L. an u. jepte wahren. Dagegen tann die Akl. hier nicht auf den

eine Löſungsſumme von 18 Millionen M feſt . Der Weg eines weiteren A. verwieſen werden ; denn ſchon

ASchuldnerhinterlegte die Löſungsſumme u .beantragte der A. v . 16. März 1923 iſt zugunſten der ganzen

am 30. Mai 1923 die Aufhebung des A. Die Aøl. Forderung erlaſſen worden , nicht die Forderung,

E. F. legte am gl. T. Beſchw . gegen den ABeſchluß ſondern deren Bewertung in deutſchem Papiergeld u .

ein mit dem Antrag, die Löſungsſumme auf 1700 holl. der Wert der Löſungsſumme haben ſich geändert; für

Bulden oder deren jeweiligen Kurswert feſtzuſeßen , die AKI. iſt keine neue Forderung entſtanden . Unter

weil 1660 holl. Gulden 3 3. rund 39 Millionen M ſolchen Umſtänden kann eine Erhöhung nur dadurch

wert ſeien . Das 16. half nicht ab, weil 3. 3. der rreicht werden, daß deren urſprüngl . Feſtießung an .

Erlaſſung des A. die Böſungsſumme der AForderung gefochten wird. 3. Bei der Neubemeſſung iſt derWert

entſprochen habe u . die Gl. ihren Zweď durch Erwir- derzu ſichernden Fordernng in þaupt- u . Nebenſache

fung eines weiteren A. erreichen könne . Das DLO. zu berücſichtigen. Deren þauptteil aber iſt auf Zah

jekte die Löſungsſumme auf den Mark-Betrag feſt, der lung von hon. Gulden gerichtet u . überwiegt bei

am Hinterlegungstage dem Berliner Surſe don 1700 weitem den Nebenteil u . die Koſten ; die Umrechnung

holl. Gulden entſpricht. des Hauptteils in deutſches Geld ſchwanft bei der

G r ü nde: Nach 88 923, 934 SBO. iſt im fortgeſepten Entwertung des letteren ſtändig ; daher

ABefehl ein Geldbetrag feſtzuſtellen , durch deſſen Hinter- können wiederholte Aenderungen notwendig werden .

legung die Vollziehung des A. gehemmt u . der Schuldner Deshalb iſt es geboten, die Löſungsſumme ganz in

zum Antrag auf Aufhebung des A. berechtigt wird . hol . Gulden zu berechnen u.dabei mit Rüdjicht auf

Für die Höhe der ſog . Döſungsſumme gibt Maß der die Nebenforderungen den Schuldbetrag nach oben

Betrag der zu ſichernden Forderung in þaupt- u . abzurunden, zur Ginterlegung aber den Betrag in

Nebenſache nebſt Koſten. Wird die Böſungsſumme im deutſchem Gelde zu beſtimmen, der am Hinterlegungs

ABefehl nicht feſtgeſtellt oder zu niedrig bemeſſen , ſo tage den Kurswert der Ablöſungsſumme darſtellt.

ſteht dem Gl. u . ÅKI. die einfache Beſchw. zu . Nun Eine ſolche Regelung entſpricht der Anordnung in

enthält der AAntragfeine Erklärungüber die Löſungs- § 224 BGB. u. enthält auch eine dem § 923 BPO.

jumme. Der Antragſteller kann ſich daher für benach- genügende Feſtſeßung. (Beſchl. 0. 7. Juni 1923,

teiligt erachten , wenn die feſtgeſepte Summe der For- Beſchwn. I 111/23) . M.

berung nicht entſpricht. GegendieBemeſſung der Höhe

teht demnach dem . die einfache Beſchw . zu , um

ſo mehr, wenn ſie eine teilweiſe Ablehnung des An

trags enthält. Eine Friſt für dieſe Beſchw . iſt nicht

geſtedt. És iſt ohne weiteres glaubhaft, daß der hoú.
Oberlandesgericht Nürnberg.

Gulden um ein Vielfaches geſtiegen, die deutſche Papier- Beendigung der Juſtauz i. S. des § 5 des RG .

mark gewaltig geſunken iſt, ſeitdem der A Beſchluß er- über die Grſtattung vou RÚGeb. in Urmenſachen v .
laſſen wurde. Die Ablöſungsſumme bleibt hinter dem 6. Febr. 1923. Mit Unrecht ſieht der Gerichtsſchr. mit

Werte der Forderung um mehr als die Hälfte zurüc. der am 31. Jan. 1923 erfolgten Zuſtellung des End

Darnach fönnte der ÜSchuldner, der Ausländer iſt u . urteils die Jnſt. i . S des genannten Geſ. für beendet

daher über hochwertige ausl. Zahlungsmittel verfügt, an . Nach § 1 werden dem für die arme Partei be

durch Hinterlegung einer weſentlich niedrigeren als ſtellten NA . die Geb. u . Auslagen nach der RAGebO.

der ihm abgeforderten Schuldſummé die weitere Voll u . den ſie ergänzenden Vorſchr. vom Staat erſeßt.

ziehung des A. hindern ; andererſeits iſt entſpr. der Mit der Anwendbarkeit der RAGebO . werden auch

fortgeſepten Entwertung des deutſchen Papiergelds der die Geſichtspunfte ausſchlaggebend, die die Beendigung

wahre Wert der Löſungsſumme u. damit auch der des der Jnſt. — ſoweit die Tätigkeit des Anw . in Betracht

Pfandrechts der AKI. an ihr geſunken . Jn ſolchen kommt – , regelmäßig bis zur Einlegung eines Rechtss

Fällen iſt im Hinblick auf die Bedeutung der Löſungs, mittels oder bis zur Rechtskraft der Entſcheidung

ſumme u. nach § 240 BGB. (8 112 Abſ. 3 ZPD .) hinausrüden u . eine Ausnahme nur im Falle früherer

dem ARI. ein Anſpruch auf Erhöhung zuzuerkennen. Veendigung der Tätigkeit des RA . oder einer Ver

Dieſer Anſpruch kann durch Beſchw . gegen den A Beſchl. ſchleppung der Sache zulaſſen, wofür hier keine An

geltend gemacht werden. Dabei iſt es gleichgültig, ob haltspunkte vorliegen. Im übrigen wird auf die

die Böſungsſummeſchon bei der Feſtſeßung zu niedrig Beſchlüſſe 464 22 u. 2/23 verwieſen (f . BayZR. 1923,

war oder es erſt ſpäter geworden iſt . Mönnen ja zur 74). (Beſchl. des 2. . v. 28. März 1923, BerReg .

Begründung einer Beſchw . im allgem . neue Tatſachen N. 928/21). B-r.

u. Beweismittel unbeſchränkt, alſo auch dann vors

gebracht werden, wenn ſie erſt nach der angef. Ent

ſcheidung entſtanden ſind (8 570 BPO.); insbef. können

bei Abweiſung eines AAntrages im BeſchwVerfahren

4. beim Widerſpruch gegen einen A. in der Verh.

hierüber zur Rechtfertigung des AGeſuches neue Tat

jachen u. Beweismittel verwendet werden (88 921 ,

924 ZPO .). Den Anſpruch im Weg der Beſchw . geltend GewGerG. u. Ranfm GerG . Die beiden Geſ. wur

zu machen, hindern die 88 923, 934 ZPO. nicht, ſelbſt den wieder geänd , durch Geſ. v . 15. März 1923 (RO.

wenn die urſprünglich geforderte Löſungsſumine hinter- BI . 193) u. zwar erſtens in folgender Richtung : Als

legt iſt. Zwar mag durch dieſe Hinterlegung der Arbeiter i . S. des Geſ. gelten jeßt auch Betriebs

ABetl. das Recht auf Hemmung der weiterenVoll- beamte, Wertmeiſter u . höhere techniſche Angeſtellte
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mit einem Jahresverdienſt bis zu 8 400 000M ; ) die

Berufung iſt nur zuläſſig bei Streitgegeſtänden über

500 000 M ; von Amtswegen für vorl. vollſtreckbar zu

erklären ſind Urt . mit Verurteilungen bis zu 500 000 M ;

die höchfie zu erhebende Gebühr beträgt 12 000 M. Für

die Kaufmannsgerichte gelten folgende Säße : Anwen

dung findet das Geſetz auf Handlungsgehilfen mit

einem lohn bis zu 8 400 000 M ; ') die Berufung iſt

auch hier nur zuläffig bei Streitgegenſtänden über

500 000 M Schie

zum Mitglied des Vorſtands ausgeſchloſſen iſt, find

nun dahin geändert, daß Beſtrafungen mit Geldſtrafen

dieſe Wirkung nur zukommt, wenn die Geldſtrafe

50 000 M überſchreitet; außer es handelt ſich um Be
ſtrafnng wegen früherer Borgänge . Schie ...

Bücheranzeigen

.

.

StGB. Durch Geſ. v . 23. Mai 1923 (RGBI. Richter, Dr. jur. 6. , Was muß der Juriſt dom

296) wurde ein neuer § 107 a eingefügt, nach dem
Difultismus wiſſen ? 1. u . 2. Uufl. Leipzig

beſtraft wird, wer nicht verbotene Verſammlungen, 1921 (M. Altmann ). OZ. 0,50 .

Aufzüge oder Kundgebungen mit Gewalt oder durch Der Berf . will die Bedeutung des Okkultismus

Bedrohung mit einem Verbrechen verhindert oder für dieRechtsanwendung, insbeſ. im Strafrecht, dartun

ſprengt oder in gewiſſer Weiſe zu ſprengen ſucht . u . zugleich die Juriſten davor warnen, noch unge

Schie : flärte u. abſonderliche Erſcheinungen ohne weiteres

als Schwindel u . Betrug anzuſehen . Er bringt fonach

Peugen und Sachverft.- Gebühren. Durch BD. D. in lesbarer Form eine Studie über Hellſehen , Geſund

8. Mai 1923 (NGBI. 289) wurden einige Säge der beten , Spiritismus (Mediumismus), Hypnoſe, Träume

35 ebo . in d . F. v . 13. März 1922 (ROBI. 242) geän- u. dgl. Angenehm berührt dabei das vorſichtige u .

dert . Der Höchſtſaß für die verſäumte Stunde iſt bei Zeus nach jeder Richtung ſachliche Urteil des Verf. Jedoch

gen von 1000 auf 2000 M, bei Sachverſt. von 1500 hätte ich der Schrift einen breiteren ſyſtematiſchen

auf 3000Mu. bei bei ſchwierigen Leiſtungen von 2000 Unterbau gewünſcht. Damit hätte ſie mehr Ueberzeu

auf 4000 M , die Aufwandsentſchädigung für beide gungskraft gewonnen als durch das ziemlich loſe Anein

für den Tag an beſ. teueren Orten von 4000 auf anderreihenvon Einzelheiten , die mehr im Plauderton

13000 M, ſonſt von 3000 auf 9000 M erhöht. vorgetragen werden . Am Schluſſe greift der Verf.

Schie ... freilich in Naturphiloſophie u. Metaphyſit hinüber;

ſeine Ausführungen erinnern an Fechners noch viel

Meichsminiſterien . Das Meichsichaßminiſterium iſt zu wenig gewürdigte tiefſinnige Weltauffaſſung u .

aufgelöſt; ſeine Zuſtändigkeiten gingen an die Mini- verdienen Anerkennung, mögen ſie auch bei Inapper

ſterien des Innern, der Finanzen u. das Wirtſchafts Faſſung auf den mit ſolchen Gedankengängen nicht

miniſterium über ;VD . 0. 21. März 1923 (ROBI. 233 ). Vertrauten etwas befremdend wirken . Eine eingehen :

Schie . dere naturphiloſophiſche u . erkenntnistheoretiſche Un

terſuchung hätte aber m . E. an den Anfang der Schrift

Attiengeſellſchaften u. Romm. - Gel. auf Attien . gehört, weil man ſonſt den Kern der ganzen Frage

Das Grundlapital muß nun mindeſtens 5 000 000 M ſchwer erfaßt. Es handelt ſich um das Verhältnis

betragen. Die Vorſchr. findet Anwendung auf neu zw . ſeeliſchen u. förperl . Vorgängen ; laufen beide

angemeldete Geſellſch ., ſie gilt auch für neu angemeldete Neihen ſelbſtändig nebeneinander (Parallelismus) oder

Herabſeßungen des Grundkapitals ; Gej. v . 12. Mai findet Wechſelwirkung ſtatt oder iſt das Seeliſche nur

1923 (ROBI. 289). Schie . . . Erzeugnis des Stoffes (materialiſtiſcher Monismus)

oder das Körperliche nur äußere Erſcheinungsform

Genoſſenſchaftegeſek. Durch Geſ. v. 12. Mai 1923 eines Geiſtigen (idealer Monismus) ? Dazu wäre

(NGBI. 288) wurde das ſchon durch Geſ. v . 1. Juli dann weiter eine Auseinanderſegung mit dem Weſen

1922 (ROBI.587) geänderte GenG . Í.d. F. v . 20.Mai des Kauſalitätsgeſezes notwendig. Iſt es denfnot

die

Zuläſſigkeit der Beteiligung der Genoſſenſchaften an Oe: deshalb nicht ſchlechthin allgemein gültig ? Finden

fellſchaften u . ſonſtigen Perſonenvereinigungen ; im üb: wir nurin der Körperwelt durchgängigen geſetzmäßigen

rigen find hauptſächlich zahlreiche Erleichterungen in Zuſammenhang oder iſt ein ſolcher auch für das Geiſtes

denVorſchr. über die öffentl . Bekanntmachungen ge
leben anzunehmen, mag er auch unſerer Erfenntnis

troffen . Schie . hier nur ſtüdweiſe zugänglich ein ? Alle dieſe Fragen

drängen ſich notwendig auf, ſobald man auf die vom

ZPD. Die Höhe der Geldſtrafen , durch die bei Verf. behandelten Erſcheinungen zu ſprechen kommt.

der Zwangsvollſtreckung der Schuldner zur Vornahme
von der Pfordten.

von Handlungen angehalten werden kann , die durch
Barneyer8 Jahrbuch der Entſcheidungen . 21. Jahrg .

einen Dritten nicht vorgenommen werden können u .

ausſchließlich von ſeinem Wilen abhängen (8 888) iſt
Gr. 8 °. 337 Š. Berlin1922 (Spaeth & Linde).G3.7.

nun unbeſchränft. Gleiches gilt für die Geldſtrafen,
Wie bisher gibt das Jahrb . einen erſchöpfenden

wenn der Schuldner der Verpflichtung zuwiderhan :
Ueberblick über Schrifttum u. Rechtſpr . , diesmal vom

delt, eine Handlung zu unterlaſſen oder die Vornah
Herbſt 1921 bis zum Herbſt 1922. Die Teuerung

me einer Handlung zu dulden ; Art. VII GeldStrG .
nötigte zu ſehr knapper Faſſung, doch hat darunter,

v. 27. April 1923 (ROBI . 254) . Schie ..
ſoviel ſich erſehen läßt, die Deutlichkeit der Auszüge

nicht gelitten . Dem Einzelnen wird es immer ſchwerer,

Recht&anwaltsordnung. Die Beſtimmungen der
fich silfsmittel, insbeſ . Zeitſchriften ſelbſt zu halten.

§ 6 Nr. 3, § 15 Nr. 1 u . § 73 Abſ.3 Nr. 3, nach denen
Umſo nötiger hat er ein Nachſchlagebuch, das ihm alle

bei gewiſſen ehrengerichtlichen Beſtrafungen die Zu
Fundſtellen angibt. Nur muß er ſich freilich dann

laſſung verſagt werden kann oder die Wählbarkeit
auch bemühen, das Gefundene an Ort u . Stelle ſelbſt

nachzuleſen

1 ) Dieſe Beſt. iſt bezeidnend für die fortíbreitende Einebnung

u . die Abtragung der böberen Berufsarten im neuen Deutiqland.

Die angef. Summe tomunt ungefähr dem Gehalt eines boben Staats
Verantwortl. Herausgeber : Th . von der Pfordten ,

beamten gleich . Rat am Oberſten Bandesgerichte in München

Eigentum von 3. S d weißer Verlag , München, Berlin und Leipzig .

Druď von Dr. F. P. Datterer & Cie. , München und Freiſing.
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Derausgegeben von Berlag von

Ch. von der Pfordten
2. Soweißer Verlag

(Arthar Sellier)lat am Dberften Bandchgerichte

in München . München, Berlia u. Leipzig.

(Seufferts Blätter für Bedt* anwendung Bd. 86.)

mit Der seilage mitteilung** D Bayerirde# Anwalts - Verbande . " ., des

Die Zeitførift erſcheint am 1. und 16. jedes Monats im Ums

fange von mindeſtenå2 Bogen . Preis für das Jnland bis auf

weiteres vierteljährl. MI. 12500.- , für das Ausland vierteljährl.

3,5 Soweiter fr. Umrechnung in andere Wäbrungen nad der

Umrechnungatabelle der Außenbandelsſtelle. Beſtedungen über

nimit jede Buchhandlung und jede Poſtanſtalt.

Seitung und Geſchäfteſtelle: München , Dttoſtraße 1 a .

Anzeigengebühr Grundzahl 0,05 für die viergeſpaltene Midi

meterzeile (Grundſdrift Petit) oder deren Naum . Bei Wieders

bolungen größerer und literariſcher Anzeigen Ermäßigung.

Beilagen nad Uebereiutunft.
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Der Berufsſchuß der Boltsvertreter. „ dienſtlich “ ohne Erörterung gewählt (Sten . Ber . ,

Bon Otto Meiſer, II . Staatsanwalt in München.
48. Sit . v . 7. Juli 1919 Š . 1350 ). ') In dieſer

Faſſung wurde der Art . ohne Erörterung in der

Die bayer. VU. beſtimmt in ihrem aus § 45 3. Berat. angenommen (Sten. Ber . , 70. Siß. d.

des Entw. hervorgegangenen
30. Juli 1919 S. 2107) .

§ 37 : „Kein Abg. darf zu irgendeiner Zeit wegen Art. 38 gründet ſich auf Art. 59 des Entwurfs.

einer Aeußerung, die er in Ausübung ſeines Berufs
Die für die Auslegung wichtigeEntſtehungsgeſchichte

getan hat, oder wegen ſeiner Abſtimmung gerichtlich

oder dienſtlich verfolgt oder ſonſt außerhalb der Ver
des Art . 38 , beſ. auch der Inhalt der Anträge

ſammlung zur Verantwortung gezogen werden. Cohn u . Ablaß, iſt in der in dieſer Zeitſchr.

Hat ein Abg. in dieſer Eigenſchaft von jemand S. 100/1923 abgedr . Entſch. des Staatsgerichts

eine Tatſache anvertraut erhalten oder jemand eine
hofes u . in der mir erſt unmittelbar vor der

ſolche anvertraut, ſo iſt er berechtigt, über dieſe Per

fonen und Tatſachen das Zeugnis zu verweigern. Drudlegung bekannt gewordenen Abh. von Th.

ħinſichtlich der Beſchlagnahme von Schriftſtüđen ſteht von der Pfordten „ Beſchlagnahme u . Durchſuchung

er den Berſonen gleich, die ein gefeßl . Mecht haben, bei Abg.“, 13. Sp. 208/1923, behandelt ; auf

das Zeugnis zu verweigern .“
dieſe Darſtellungen darf verwieſen werden .

Die RV. beſtimmt:
§ 37 Abſ. 1 der bayer. VU. gibt ſachlich ohne

Art. 36. „Mein Mitglied des Reichstags oder Aenderung den Inhalt des Art. 36 RV. wieder.

eines Bandtags darf zu irgendeiner Zeit wegen ſeiner

Abſtimmung oder wegen der in Ausübung ſeines
Leşterer gilt für Mitgl. des Reichstags u . der

Berufe getanen Aeußerungen gerichtlich oder dienſtlich Landtage u .machtden $ 11 SIOB. gegenſtandslos.

verfolgt oder ſonſt außerhalb der Berſammlung zur Der Gegenſtand iſt alſo durch Reichsverfaſſungs

Verantwortung gezogen werden .“ recht geregelt, ſodaß weder gewöhnl. Reichsrecht
Art. 38. „ Die Mitglieder des Meichstags und der noch Landesrecht Widerſprechendes beſtimmen

Landtage ſind berechtigt, über Perſonen, die ihnen in

ihrer Eigenſchaft als Abg. Tatſachen anvertrauen, oder könnten (Art. 76 , 13 RVerf.) . Bekanntlich

denen ſie in Ausübung ihres AbgBerufs ſolche anver- wurden die beiden Verf. gleichzeitig beraten. Für

traut haben, ſowie über dieſe Tatſachen ſelbſt das die bayer . vu. konnte der endgültige Wortlaut

Seugnis zu verweigern . Auch in Beziehung auf

Bejölagnahme von Schriftſtüđen ſtehen ſie den Ber
der RV. erſt im lekten Augenblice verwertet

fonen gleich, die ein geſeßl . Zeugnisverweigerungsrecht werden. Die Wiederholung mancher Säße der

haben . RV. in der bayer . vu. iſt nicht bedeutungslos .

Eine Durchſuchung oder Beſchlagnahme darf in Einmal iſt die vu. dadurch in fich abgerundeter
den Räumen des Reichstags oder eines Landtags nur

u . verſtändlicher; ſodann iſt für den Wegfall
mit Zuſtimmung des Präſidenten vorgenommen
werden . “ einſchl. Beft. der RV. vorgebaut ; endlich kann

Art. 36 iſt aus Art. 56 des Entm. hervor:
ſich aus dieſer Regelung u . U. die Zuſtändigkeit

gegangen . In lekterein fehlten noch die Worte
des Bayer. StGerð. zur Entſcheidung von Verf.

„ oder eines Landtags“, ſtatt dienſtlich hieß es
Beſchwerden u. VerfStreitigkeiten nach § 70 VU .

„Diſziplinariſch “ ,ſonſt beſteht Uebereinſtimmung. (1.Geſ. v . 11. Juni1920,GVBI. 323 ) ergeben ;“,
)

Im Ausích. (Altenſt. 391, Ber. u . Prot . des
vgl. die obenerw . Entſch. des StGerh . Art 36

RB. hat im weſentl . den Wortlaut des Art. 30
8. Ausſch.) wurde Art. 56 Entw . ohne Erörterung

mit der Hinweiſung angenommen, daß die Vorſchr.
der alten RV, übernommen. Der perſönl. Berufs:

ganz den Beſt. der alten RV. entſpreche (S. 268) .
ſchuß greift ein , wenn es ſich um die Abſtimmung

In der 2. Leſung ( S. 455) wurde die Vorſchr. oder um eußerungen handelt, die in Ausübung

auf die Landtagsmitglieder erſtredt. Entſpr. einem

Antrag Beyerle (Drudſ. 493) wurde in der
1) Vgl . Druďf.656, Zuſammenſt. des Entw . nach

den Beſchl. des 8. Ausſch. mit d . Beſchl. der NatVerſ.

2.2 Berat. des Entw . in der Vollverſ, das Wort in 2. Ber.

be

.
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des Abg Berufes getan worden ſind. Die Berufs- ſoweit beſteht ausnahmsweiſe ein Landtagsorgan

ausübung liegt für den Abg. hauptſächlich in verfaſſungsmäßig über die Landtagsdauer hinaus

feiner Tätigkeit in der Vollverſammlung oder in (827 VÜ.) fort; ſeine Mitgl . find geſchüßt. So

den Ausſchüſſen u . zwar hauptſächlich in derder weit der Berufsſchuß des Abg. nach Art. 36 reicht,

Stellung u . Begründung von Anträgen, in der ſind ſelbſtverſtändlich keineAnträge aufGenehmigung

Aeußerung zu ſonſtigen Beratungsgegenſtänden, zur Strafverfolgung nach Art. 37 ($ 39 VU.) 311(

in der Abſtimmung, in ſeiner Tätigkeit bei Kons ſtellen . Auf das Schrifttum zu § 11 SIOB. wird

trollen der Staatsverwaltung u . in Unterſuchungs- verwieſen .

ausſáüffen (8 52 VU .) . Kein Schuß wurde nach Fat 8 37 46. 1 vu. (Art. 36 RV .) den

der Auslegung des früheren Rechtes angenommen Abg. als Beſchuldigten oder Bell. im Auge, lo

für Aeußerungen der Abg. in Wählerverſamm - ſchüßt ihn § 37 Abſ. 2 (Art. 38 Abſ. 1 RV .)

lungen (Seydel, Romm. z. alt. RV., Art. 30 ). auch für die veränderte Sachlage, daß ein anderer

Bei der geſteigerten Bedeutung der geſeßg . Verſ. Beſchuldigter oder Bekl. iſt u . der Abg. in der

im parl.-demokrat. Staate iſt eine zu engherzige Rolle eines Zeugen ſteht. Auch hier wird dem

Auslegung des Begriffes der „ in Ausübung des Abg. von dem Geſichtspunkte einer möglichſt un

Berufes getanen Neußerungen “ zu vermeiden . gehemmten Berufsausübung aus eine bevorzugte,

Poeßſch (RV. , 1921) will den Begriff möglichſt ſchon länger angeſtrebte u . nun verwirklichte Stel

weit ausgelegt haben. Nicht gleich, ſondern nach lung eingeräumt. § 37 Abſ. 2 wiederholt dem

dem Zuſammenhang entſchieden weiter dürfte aller: Sinne nach ohne weſentl. Abweichung die Vorſchr.

ding8 m . E. der gleiche Wortlaut in Art . 38 aus: des Art . 38 6.1 RV. Auch dieſe Vorſchr. der

zulegen ſein . Tätlichkeiten eines Abg. find feine RV. erſtrect ſich ſchon auf die Mitgl. der Land

Reußerungen, gehören auch nicht zur Berufsaus- tage . Saß 1 begründet ein ZeugnisverweigRecht

übung ; der perſönl., auf Staatsrecht beruhende für alle Verfahren, bef . für den Zivil- u . Straf

Strafausſchließungsgrund greift hier alſo nicht prozeß. Der Abg. braucht als Zeuge feine Per

Plag , dagegen iſt die Verfahrensvorausſeßung nach ſonen zu nennen , die ihm als Abg., alſo gerade

8 39 VU. zu beachten . Soweit der perſönl. Straf- in dieſer Eigenſchaft, Tatſachen anvertraut haben

ausſchließungsgrund reicht, iſt die gerichtl. Straf- oder denen er in Ausübung ſeines AbgBerufs

verfolgung im Wege der öffentl. oder privaten ſolche Tatſachen anvertraut hat, u . er braucht teine

Klage nach VerfRecht unzuläſſig. Die VerfBeſt. Tatſachen zu bekunden , die ihm als Abg. von

iſt in jeder Lage des Verf. von Amts wegen zu anderen Perſonen anvertraut worden ſind oder

beachten . Ein Urteil tönnte nicht auf Freiſprechung, denen er fie in Ausübung ſeines Abg Berufs an

ſondern nur auf Einſtellung (Unzuläffigkeit der vertraut hat . Wenn die bayer . VU. davon ſpricht,

Strafverfolgung) lauten . Soweit der Schuß reicht, daß der Abg. in dieſer Eigenſchaft jemand eine

iſt jede gerichtl. Verfolgung im Straf: wie im Tatſache anvertraut hat u . die Rv. davon , daß.

Bivilprozeſje (3. B. Schadenserſaytlage aus$824 erin Ausübung ſeines Abg Berufs jemandeine
BGB.) ausgeſchloſſen , ferner jede dienſtl. Verfol- Tatſache anvertraut hat , ſo ſcheint die Vorſchr.

gung, weiterhin nicht nur jede Verfolgung in des Reiches vielleicht etwas enger zu ſein . Sie

einem förml. Verfahren , ſondern auch jede ſonſtige iſt nach dem ganzen Zuſammenhange u . Zwed

Verantwortlichmachung außerh . der Berſ . Der aber offenſichtlich weit auszulegen , weiter als die

Diſziplin im Landtage (VU. $ 38, Geſchl . v. gleiche Faſſung in Art. 36. Im Zweifel iſt der

9. März 1923, 88 5 , 30 , 31 ; vgl. RV. Art. 28) Sinn des Reichsrechtes maßgebend. Ein Vorbehalt

unterliegen die Abg. ohne Einſchränkung. Die für Landesrecht beſteht nicht u . es handelt fich

Worte „ zu irgendeiner Zeit“ bedeuten, daß der fraglos um einen der reichsrechtl. Regelung übers

Schuß nicht nur auf die Zeit des Beſtehens der wieſenen Gegenſtand, nämlich um Prozeßrecht

AbgEigenſchaft beſchränkt iſt. Es handelt ſich eben (Art. 7 Nr. 3 RV .). Die Vorſchr. des § 37

hier um einen ſachl. Strafausſchließungsgrund, 26. 2 Saß 2 deckt ſich dem Sinne nach völlig
kein bloßes Verfahrenshindernis . Verliert ein mit der entſpr. Vorſchr. des Art . 38 A5.1 S. 2

Abg. ſeinen Siß durch Ungültigkeitserklärung der RV. Hinſichtlich der Beſchl. von Schriftſtüđen ſteht

Wahl oder ſonſtiges Ausſcheiden beim Wahlprüfungs- der Abg. hienach den Perſonen gleich, die ein geſeßl.

verfahren (vgl . Art. 45 des LWahlo . v . 12. V. 3VerwRecht (= ZVR.) haben. Dies bedeutet

1920/21. VII 21 GVBI. 195/393), ſo ſind gleich folgendes: Nach $ 94 SIPO . können Gegenſtände,

wohl die bis zum Ausſcheiden vorgenommenen die Beweismittel ſein können oder der Einziehung

Handlungen des Schußes teilhaftig . Geſchüßt ſind unterliegen , gegenüber dem die Herausgabe ver

auch die Ausſchußmitgl. u. insbeſ. auch jene, die weigernden Gewahrſamsinhaber beſchlagnahmt

nach Ablauf der Landtagsdauer oder nach Auft werden. Nach § 95 SIPD . beſteht hinſichtlich
löſung des Landtags bis zur Bildung des neuen ſolcher Gegenſtände für den Gewahrſamsinhaber

Landtags dem ſtändigen Ausſchuſſe angehören eine Vorlegung8- u . Auslieferungspflicht; er kann

(S 30 Abſ . 3 VU.; vgl. Art . 35 RVerf.). ) In
des neuen Landtags ( $ 30 Verfli . ) . Vgl. Land TVerh.

» Dieſer Ausſchuß beſteht zu Recht nicht nur bis 1919/20, Beil. 1383, Niederſchr. des Ausſch. f. VerfFr.

zur Wahl (Bildung), ſondern bis zum Zuſammentritte zur Ausſprache über 8.30 Abſ . 3 vu .
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im Falle der Weigerung durch Zwangsmittel immerhin der Meinung ſein kann , daß die StPO .

(Geldſtrafe hiezu GStrG. v . 27. April 1923 , nur ihre eigenen Fälle des ZVR. im Auge hat

ROBI. 254 u. Zwangshaft, $ 69 StPO.) u. den neuen , ſtaatsrechtl. Fall nach der Zeit ſeiner

hiezu angehalten werden . Dieſe Zwangsmittel Einführung gar nicht im Auge haben konnte,

finden aber nach § 95 Abſ. 2 StPO. keine An- ferner weil die verfmäßige Feſtlegung eines Rechts

wendung gegen ſolche Perſonen , die zur Verwei- jages eine ganz bej. Bedeutung hat (Art. 76 RV .) ,

gerung des Zeugniſſes berechtigt ſind. Dieſe endlich weil fich die Beſt. der Verf. mit der Beft.

Zwangsmittel finden auch keine Anwendung gegen des 895 Abſ. 2 keineswegs deden würde , wenn

Abg., weil dieſe nach VerfRecht hinſichtlich der dieſer fich von ſelbſt auf die zur ZV. nach Staats

Beſchl. von Schriftſtücken den zeugnisverweigerungsrecht berechtigten Abg. mit erſtrecken ſollte. $ 95

berechtigten Perſonen gleichgeſtellt ſind, ſelbſtver: Abſ. 2 hat nămlich jeden der Beſchl. unterliegenden

ſtändlich aber nicht allgem ., ſondern nur, ſoweit Gegenſtand im Auge, die VerfBeſt. beſchränkt ihre

es ſich um Fälle handelt, die das ZVR. nach Regelung ausdrüdl. auf Schriftſtüđe.

Abſ. 1 Saß 1 des Art . 38 begründen. Wenn Die bayer. Vorſchr. (8 37 VU. ) machte in

der Abg. alſo ein Schriftſtüd (nicht allgem . einen den GeleggVerh. entſpr. Wandlungen durch wie

Gegenſtand) in Gewahrſam hat , das als Beweis: die reichsrechtl. Vorſchr., die als Vorbild dienten.

mittel für die Unterſuchung gegen ſeine Vertraueng- So hatte in einem NachtrBer. zum Ber. des II.

perſon von Bedeutung ſein kann oder das im ( Verf.-)Ausſch . (Beil. 360, hiezu AusſchVerh.,
Verfahren gegen die Vertrauensperſon der Ein- 2. Leſ. Beil. 382 , 506) der Ausſch. beantragt,

ziehung unterliegt, u . wenn in Beziehung auf eine Faſſung zu übernehmen, die wörtlich dem

dieſes Schriftſtück Tatſachen in Frage kommen Antrag Ablaß entſprach. Die Reg. beantragte

oder in ihm enthalten ſind, welche die Vertrauenss die ießige Faſſung des§ 37 Abſ. 2 Saş 2

perſon dem Abg. in dieſer Eigenſchaft anvertraut (Sten . Ber. Nr. 20 S. 370) , offenbar um den

hat oder die der Abg. in Ausübung ſeines Berufs inzw . feſtgelegten Wortlaut der RV. zu über

der Vertrauensperſon anvertraut hat, ſo hat der nehmen , u. ſo beſchloß die Vollverſammlung. Wäre

Abg. ein GUR. u . er kann mit den Zwangs- die Faſſung Ablaß Geſet geworden, dann wäre

mitteln der SIPO . zur Vorlegung oder Uus: klar, daß fie ganz allgemein , nicht nur im Um

lieferung des Schriftſtüdes im Verf. gegen diedie fange des im vorhergehenden Saße feſtgelegten

Vertrauensperſon nicht angehalten werden. § 95 ZVR. zu verſtehen iſt, eine Folge, die der Antrag.

Abſ . 2 StPO. iſt dahin zu verſtehen, daß die ſteller wohl gar nicht beabſichtigt hatte. Der Sinn

Zwangsmittel des § 69 gegen ſolche Perſonen nicht der jezigen Vorſchr. iſt der, daß Abg. , ſoweit ihnen

angewendet werden dürfen , die im Verh. zu dem Verf. beſ. .

Zwangsmitteln des 8 2 .

folgen ſoll , einZVR. haben . Die Beſt. ſett alſo ſichtlich der Beſchl. von Schriftſtücken im Verfahren

dies ſind aber nur die beiden Hauptfale gegen die Vertrauensperſon , der gegenüber ſie das

voraus, daß derjenige, der einen zu beſchlag- Zeugnis verweigern dürfen , nicht unterliegen ſollen.

nahmenden Gegenſtand in Gewahrſam hat, entw . Eine weitergehende Auslegung zugunſten der Abg.,

in einem beſtimmten , das ZVR. begründenden die von der Beziehung zu dem vorausgehenden

Verh. zum Beſchuld. fteht (Verlöbnis, Ehe,Ver- Saße der Geſekesſtelle abſieht, iſt nach der Ent:

wandtſchaft) oder daß er den Gegenſtand in ſeiner ftehungsgeſchichte nicht gerechtfertigt.

Berufseigenſchaft als Geiſtlicher, Verteidiger, Rechts: Eine Erklärung des Verzichtes auf das ZVR.

anwalt, Arzt (als Vertrauensperſon) erhalten hat, würde die Anwendung der Zwangsmittel nicht zu:

wodurch wiederum das ZVR. begründet wird läſſig machen.

(88 51 , 52 SIPO .) . Bel . 8 52 StPO. iſt von Es war notwendig , im Vorausgehenden die

Intereſſe, weil ſich hier wie in der VerfBeſt. das Bedeutung der Vorſchr. im Zuſammenh. m . 8.95

ŽUR. auf das Anvertraute beſchränkt. Und da SIPD. eingehend zu prüfen . Dabei dari folgendes

es ſich nun weiter um die Beſchl. u . gerade um nicht überſehen werden : ob die zwangsweiſe Beſchl.

die Beſchl. von Schriftſtüden handeln muß, ergibt von Schriftſtücken, die der Abg . in Gewahrſam hat ,

fich aus der Verf. u . der StPO. die hervorgehobene überhaupt zuläſſig iſt, bemißt ſich nach der Verf.

Inhaltsbegrenzung der Vorſchriften .) Wenn nun Beſt. mit SS 94 Abſ . 2 , 97 STPO. 3ſt die Beſchl.

eingewendet wird, daß mit Einführung des ZVR. hienach nicht zuläſſig, dann iſt ſelbſtverſtändlich

der Abg. die Beſt. des Art. 38 Abſ. 1 Saß 2 auch ein Zwangsverf. nach § 95 unzuläſſig, weil

ſchon aus § 95 Abſ. 2 StPO . zu folgern, alſo dieſes nur der Herbeiführung einer geſeßlich zu=

überflüſſig ſei, ſo iſt zu ſagen : man hat die beſ. läſſigen Beſchl. dienen tann . 8 97 beſtimmt :

Regelung in der Verf. wohl gewählt , weil man Schriftl. Mitteilungen zw. dem Beſchuldigten u .

denjenigen Perſonen, die wegen ihres Verhältniſſes

9 ) Vgl . Löwe-Roſenberg, 15. Aufl. , Note 3 b zu zu ihm nach SS 51 , 52 zur Verweigerung des

$ 95 : Bei den in 8 52 benannten Perſonen fommt es

darauf an , ob ſie den Gegenſtand in ihrer durch jenen
Zeugniſſes berechtigt ſind, unterliegen der Beſchl.

Baragraphen bezeichneten Berufseigenſchaft erhalten nicht, falls ſie ſich in den Händen der lekteren

haben ; iſt dies der Fall, ſo iſt g 69 nicht anwendbar. Perſonen befinden u . dieſe nicht einer Teilnahme,

rockabut bigten in beffen Strafſache die Beschl.venitden Berangsini hef,BPRgibt, in dieſen Fällen
er

1

.



160 Beitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1923. Nr . 13, 14 u. 15.

no

1

Begünſtigung oder Fehlerei verdächtig ſind. ſollten ; vgl. über dieſe gegenſtandslos gewordenen

,,Schrifti. Mitteilungen “ ſind nicht gleichbedeutend Verh . Beil. 324, 322 ; Beil . 382 , 478 ; Sten.

mit ,Schriftſtüden " , aber die VerfBeſt. will unter Ber. , 20. Siß. v. 12. Aug. 1919 S. 370, § 37.

dem Wort ,, Schriftſtücke" für den Anwendung8: Maßgebend iſt jekt lediglich Art . 38 Abſ. 2 RV.

bereich des § 97 StPO. ſicher das Gleiche ver- Für ſeine Anwendung kann es keinen Unterſchied

ſtehen , was dort mit der Faſſung „ſchriftl . Mit- machen , ob der Landtag tagt , vertagt oder auf:

teilungen“ bezeichnet iſt. Die Verf. ſtellt die Abg. gelöſt oder geſchloſſen iſt, zumal die Ständigkeit

ja den in § 97 bezeichneten Perſonen gleich . des Landtags durch § 30 Abſ . 3 vu. gewährleiſtet

Schriftſtücke, die keine ſchriftl. Mitteilungen zw . iſt (über die Fortführung der Geſchäfte des Landt.

der beſchuldigten Vertrauensperſon u . dem Abg. Präſidiums — 8 28 – in der Zeit zw . zwei.

i . S. des § 97 ſind , z.B. ein von der Vertraueng- Wahlperioden beſtehen Unklarheiten ; dem Geiſte

perſon dem Abg. übergebener Brief eines Dritten , der Verf . entſpricht die Fortführung der Geſchäfte

ſind alſo nach § 97 SIPO. der Beſchl. nicht ent- bis zum Zuſammentritte des neuen Landtags.

zogen. Die Zwangsmaßnahmen nach § 69 StPO . Das Präſidium lehnt ſich hier an den fortbeſtehenden

zur Erzwingung der Auslieferung eines zu beſchlag- ſtänd. Ausſchuß an , § 30 Abſ. 3 Saß 3). Im

nahmenden Gegenſtandes ſegen in erſter Linie die übrigen bemißt es ſich nach der StPO. u . der

Zuläſſigkeit der Beſchl. voraus. Troß dieſer Zu: Prozeßvorausſegung des Art. 37 RV. (8 39 VU. )

läſſigkeit dürfen die Zwangsmaßnahmen des § 69 u . den oben dargelegten Grundſäßen über die

aber dann nicht angewendet werden, wenn der Zuläſſigkeit von Beſchl., ob Durchſuchungshand

Abg. hinſichtlich des Schriftſtückes im Verfahren lungen gegen einen Abg. vorgenommen werden

gegen die Vertrauensperſon zur Verw . des 3. dürfen .

berechtigt ift (8 95 Abſ. 2 StPO.) . 8 97 nimmt Die bayer. vu. beſtimmt ferner :

ausdrüdlich auf die SS 51 , 52 StPO. Bezug , § 39 (hervorgegangen aus § 48 des Entw.) . „Kein

würde alſo ohne eine beſondere verfrechtl. Beſt. Abg . darf während der Tagung ohne Genehmigung

niemals für die ſtaatsrechtl. Fälle des ZVR. ein- des Landtages verhaftet oder wegen einer mit Strafe

ſchlägig ſein . Die Verf. mit897 ſagt nun folgendes : bedrohten Handlung in Unterſuchung gezogen werden,
außer wenn er bei Ausübung der Tat oder im Laufe

Schriftſtücke, d. h . ſchriftl. Mitteilungen , welche die des nächſten Tages feſtgenommen worden iſt.

Vertrauensperſon einem Abg. in dieſer Eigenſchaft Auf Verlangen des Bandtages iſt jede Haft eines

anvertraut hat oder die der Abg. in Ausübung Abg. und jedes Strafverfahren gegen einen ſolchen

ſeines Berufe der Vertrauensperſon anvertraut
für die Dauer der Tagung aufzuheben .

hat, unterliegen , wenn ſie ſich in den Händen d. h . / ſich am Orte der Verſammlung aufhält, ohne Geneh
Während der Tagung darf kein Abg ., ſolange er

im Gewahrſam des Abg. befinden, im Verfahren migung des Landtages an einem anderen Ort als

gegen die Vertrauensperſon der Beſchl. beim Abg . Zeuge oder Sachverſtändiger vernommen werden .

nicht, es ſei denn, daß der Abg. einer Teilnahme,
Dieſe Beſt. finden auf die Mitgl . der Ausſchüſſe,

die in der Zeit zw . zwei Tagungen des Landtages

Begünſtigung oder Hehlerei verdächtig iſt. Im verſammelt ſind, finngemäße Anwendung.““
legteren Falle iſt der Abg. Beſchuldigter u . als

ſolcher der Beſchl. unterworfen, wobei nur die
Die RV. beſtimmt:

Prozeßvorausſegung des Art. 37 RV. (S 39 VU.)
Art. 37. „Kein Mitgl. des Reichstags oder eines

Landtags kann ohne Genehmigung des Hauſes, dem
zu beachten iſt.

der Abg. angehört, während der SipPer. wegen einer

Iſt der Abg. der Teilnahme uſw. verdächtig, mit Strafe bedrohten ñandlung zur Unterſuchung

alſo Mitbeſchuldigter, dann kommt ſchon nach dem gezogen oder verhaftet werden , es ſei denn, daß das

Rechte der StPÖ. ein Zwangsverf. nach § 95
Mitgl. bei Ausübung der Tat oder ſpäteſtens im Laufe

des folgenden Tages feſtgenommen iſt .

Abſ. 2 nicht in Betracht, weil dieſes ſich nur Die gleiche Genehmigung iſt bei jeder anderen

gegen Perſonen in Zeugenſtellung richten fann Beſchränkung der perſönl. Freiheit erforderlich, die die

( Löwe-Roſenberg, 15. Aufl. Note 3, a zu § 95) . Ausübung des AbgBerufs beeinträchtigt.

Steht der Abg. in Zeugenſtellung, ſo iſt die Beſchl.
Jedes Strafverf. gegen ein Mitgl. des Reichstags

von ſchriftl. Mitteilungen zwiſchen der beſchuldigten ſchränkung ſeiner perſönl. Freiheit wird aufVerlangen
oder eines Landtags u . jede Haft oder ſonſtige Bes

Vertrauensperſon u. ihm nach § 97 SIPO. un- des Hauſes, dem der Abg. angehört, für die Dauer

zuläſſia, ein Zwangsverfahren alſo ebenſo. Ergebnis : der ŠipPer. aufgehoben .“

Die Vorſchr. des 3 95 Abſ . 2 StPO. iſt für den Bei der Entſtehungsgeſchichte des § 39 ift

Berufsſchuß des Abg. weniger bedeutungsvoll. Die größere Selbſtändigkeit zu beobachten wie bei der

Gleichſtellung der Abg . hinſichtlich der Beſchl. von des § 37. Der Entw ., dem zu keiner Vorſchr.

eine Begr. beigegeben war , entſprach in Abſ . 1

Perſonen wirkt ſich praktiſch weniger auf dem des § 48 im weſentl. der jetz. Vorſchr., nur war

Gebiete des § 95 Abſ. 2 Satz 2 als dem des § 97 die Zivilhaft noch beſ . hervorgehoben. Nach Abſ. 2

StPD . aus. war auf Verlangen des Landtags jedes Strafverf.

3m Verf & usd . des Bayer . LandT. wurden gegen ein Mitglied u . jede Unterſuchungs- oder

zu § 45 des Entw . der Vu. verſchiedene Faſſungen Zivilhaft ſowie der Vollzug einer wegen polit.
beraten , durch die Durchſuchungen der Wohn- u . Vergehens erkannten Straje für die Dauer der

Geſchäftsräume von Abg. ausgeſchloſſen werden | Tagung aufzuheben. Abſ. 3 entſprach der jek.

,
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Vorſchr. Im Ausſch. – 1. Leſung (Beil. 324, / weiter, er finde auch keinen ſachl. Grund, ein in

150, 153 ff., 323) wurden in einem Abſ . 4 die zuläſſiger Weiſe eingeleitetes Verfahren von Amts

Beſt. finngemäß auf die Mitgl. des nach § 40 wegen lediglich deshalb zu fiſtieren , weil der Abg.

Abſ. 3 (nun 30 A6 . 3) gebildeten Ausſchuſſes | im Laufe des Verfahrens, z. B. wegen Wegfalls

während ſeiner Tagung für anwendbar erklärt . des Fluchtverdachts, aus der Haft entlaſſen worden

In der 2. Leſung des Ausſch. (Beil. 382 , 478 | ſei . Der Reichstag habe es ja in jedem Falle in

u . 479) wurden die Ab . 1 mit 4 ohne Ausſprache der Hand, die Aufhebung des Strafverfahrens für
in der jeg . Faſſung beſchloſſen. Die Vollverſ. die Dauer der Sip Per. zu verlangen. Der Abg.

genehmigte am 12. Aug. 1919 (Sten . Ber. Nr. 20 Dr. Spahn (S. 273) erhob die Frage, wie die

S. 370) den § 39 ohne Erörterung. Vgl. noch Sache liege , wenn ein Abg. feſtgenommen u . ent

die Niederſchr. über die Sißung des beſ. Ausſch. laſſen worden ſei u . dann neu verhaftet werde.

(nach 8 30 Abſ. 3 VU. ) v. 1. September 1919 Geheimrat Zweigert gab ſeiner perſönl . Auffaſſung

(Beil. 438 S. 10) , dem die Feſtſeßung des ends dahin Ausdruck, daß eine zweite Verhaftung ohne

gültigen Wortlautes übertragen war.
Genehmigung des Reichstags nicht erfolgen dürfe .

Die Verh. zu Art . 37 RV. geben folgende in der 2. Leſung des Ausſch. (S. 456) betonte

Aufſchlüſſe. Der entſpr. Art. 58 desEntw. lautete : der näml. , daß es nach den KommBeſchl. künftig

„Kein Mitgl. des Reichstags kann ohne deffen zwei ſtändige Ausſch. gebe, die auch außerhalb

Genehmigung während der SiķPer. wegen einer der SifPer., ja ſogar nach Beendigung der Wahl

mit Strafe bedrohten Handlung zur Unterſuchung periode und nach Auflöſung des Reichstags tätig

gezogen oder verhaftet werden , es ſei denn, daß werden könnten. Er wolle darauf hinweiſen , daß

es bei Ausübung der Tat oder im Laufe des die Mitgl . dieſer Ausſch. für die Zeit außerh . der

nächſtfolgenden Tages ergriffen wird (Abf. 1 ) . SiķPer. des Schußes der Immunität nicht teil

Die gleiche Genehmigung iſt bei jeder anderen haftig feien , u . ſtelle zur Erwägung, ob ein Bes

Beſchränkung der perſönlichen Freiheit erforderlich, dürfnis beſtehe, zu ihren Gunſten den Art. 58

die die Ausübung des Abg Berufs beeinträchtigt entſpr. zu erweitern. Der Vorſigende Haußmann

(Abſ. 2). Jedes Strafverfahren gegen ein Mit: trat dieſer Rechtsauffaſſung bei.

glied des Reichstags u . jede Haft oder ſonſtige Bei der 2. Berat, in der NatVerſ. wurde ein

Beſchränkung ſeiner perſönl. Freiheit wird auf Antrag Dr. Seinze (Drudi. 422) , dem Art. 37

Verlangen des Hauſes für die Dauer der SiķPer. Abſ. 2folgenden Saß 2 hinzuzufügen: „ Die Voli:

aufgehoben (Abſ. 3 )." In der 1. Befung des ſtreckung einer rechtskräftig erkannten Freiheitsſtrafe

Ausích. (Aktenſt. 391, Ber. u . Prot. des 8. Ausſc .) / wird nicht unterbrochen “, zurückgezogen (Sten. Ber.,

wurde zunächſt der reichsrechtl. Schuß auf die Abg. | 46. Siß. v. 4. Juli 1919 S. 1299). In der

der Länder erſtreckt (S. 270, Antr . Gröber). Die 45. Siß . v . 3. Juli 1919 (Sten . Ber. S. 1265)

jeßige Faſſung „feſtgenommen iſt“ ſtatt , ergriffen erklärte BerErſt. Raßenſtein, Art. 37 Ab. 2 ver

wird“ beruht auf einem Antrage Dr. Cohn (S.271). lange die Genehmigung zur Aufrechterhaltung oder

Es wurde hiezu vorgetragen , daß bei einer Frei: Vornahme einer Freiheitsbeſchränkung nicht bloß

laſſung nach der Feſtnahme gleichwohl Verfahren bei UnterſHaft u . derartigen Feſtnahmen, ſondern

gegen Abg. mit der Begründung fortgeführt worden auch für jede andere Beſchränkung der perſönl .

ſeien , daß der Schuß durch die einmalige Ergreifung Freiheit. Dies gelte alſo nicht bloß für Zivilhaft,

beſeitigt ſei . Die neue Wortfaſſung ſollte die ſondern auch für Strafhaft u . Schukhaft. Aktenſt.

Möglichkeit einer ſolchen Auslegung ausſchließen . 656 enthält die Gegenüberſtellung des Wortlautes

Der RegVertr . Dr. Preuß (S. 271)hob hervor, nach den Beſchl. des 8. Ausſch. u. der NatVerſ.

daß der 1. Ab . nur von der UnterſHaft handle , in 2. Beratung. Hieraus ergibt ſich, daß lediglich

während der 2. fich auch auf die Verhaftung zum das Wort SißPer. in Abſ. 1 u . 3 durch das Wort

Strafvollzug beziehe , auch auf die Schubhaft. Der Tagungszeit erfekt worden iſt. Leşteres Wort ſollte

Reg Vertr. Geheimrat Zweigert betonte (S. 272) , nach einem Antr. Haußmann (Aktenſt. 666) durch

daß der Antrag Gröber die Verſchiedenheit der das Wort Tagung erſekt werden. Hiezu StBer.

landesrechtl. Immunitätsvorſchriften beſeitige und (3. Ber., 70. Siß. v. 30. Juli 1919) S.2107 .

die Landtagsabg. aller Gliedſtaaten unter einheit : Das Doppelwort Tagungszeit ſollte nur aus

liches Reichsrecht ſtelle. Er bemerkte auch beiläufig, ſprachl. Gründen durch das einfache Wort Tagung

daß es den Gliedſtaaten durch die reichsgeſebi. erſeßt werden, wobei man ſich einig war, daß

Regelung unmöglich gemacht werde, von ſich aus lekteres Wort den Sinn des alten Ausdrucks

dieImmunität ihrer Landtagsabg. anderweitig zu ŠiţPer.“ haben ſollte. Dieſe Auffaſſung unter:

regeln . Weiter erklärte Geheimrat Zweigert (S, 273 ). ſtrich a . a . D. auch der Reg Vertr. Dr. Preuß .

daß ein Verfahren gegen einen auf friſcher Tat AufBedenken , es könne troß der übereinſtimmenden

feſtgenommenen Abg . auch nach deſſen Entlaſſung Auffaſſung der Regierung u . des Hauſes die

ohne beſ . Genehmigung des Reichstags fortgeſeßt | Rechtſpr. das Wort „,Tagung“ doch enger (aus

werden dürfe, u . bezweifelte , ob die im Antr . ſchließlich Ferien , Pauſen ) auffaſſen , wurde in der

Dr. Cohn vorgeſchlagene Faſſung geeignet ſei , an
1
3. Berat . (S. 2108) das Wort „ Sißungsperiode“

dieſer Auffaſſung etwas zu ändern. Er erklärte beſchloſſen entſpr. einem Antr. Kakenſtein Nr: 726 .
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Hiezu nach Sten. Ber ., 71. Siß . v . 31. Juli 1919 Roſenberg iſt zu 8 6 EG. SIPO. ausgeführt, eine

Š. 2141. Weitere für die Auslegung behelfl. Er- | Feſtnahme i. S. der Beſt . liege auch vor, wenn

örterungen fanden nicht ſtatt. der Feſtgen. fofort wieder entlaſſen werde , wobei

Nach § 6 EG. StPO. ſind die prozeßrechtl. auf die oben wiedergegebene Aeußerung des Gehr .

Vorſchr. der Landesgeſeße für alle Strafſachen, Zweigert im VerfAusſch. der NatVerſ. Bezug

deren Entſcheidung in Gemäßheit“ (das Gefeß genommen wird. Ein „ Inunterſuchungziehen“

gebraucht dieſes haßliche Wort) des § 3 EG. nach liegt natürlich in der vorl . Feſtnahme u . Ver

den Vorſchr. der StPD. zu erfolgen hat, außerhaftung, aber auch im richterl. oder poliz. Verhör

Araft getreten, inſoweit nicht in der StPO. auf u . in der Ausbringung irgendeiner Unterſuchungs

fie verwieſen iſt. Unberührt blieben jedoch nach maßnahme gegen den Abg. wie Beſchl., Durch

§ 6 Ab. 2 Nr. 1 die landesgeſeßl . Beft. über die ſuchung, Poſtbeſchlagnahme. Alle Maßnahmen

Vorausſeßungen , unter welchen gegen Mitgl. einer im Strafverfahren ſind verboten , die auch nur

geſeßg. Verſammlung während der Dauer einer mittelbar den Abg. in die Unterſuchung ziehen .

SipPer. eine Strafverfolgung eingeleitet oder fort - Wegen der Auslegung dieſes Begriffes vgl.ROŠtr.

gelegt werden kann . Nunmehr regelt Art . 37 RV. 24 , 205. Unzuläffig iſt auch alles, was auf

dieſe Vorausſegungen auch für die Strafverfolgung Herbeiführung und Sicherung der Strafe abzielt .

von Mitgl. der geſeßg. Verſ. der Länder. Man Dagegen kann es der StAnw. ſelbſtverſtändlich

könnte deshalb zunächſt der Meinung ſein, daß nicht verwehrt ſein , formell das Ermittlungs

nach Art . 13 RV. u . der Bedeutung des ſpäteren verfahren einzuleiten, ebenſowenig der Polizei, eine

verfrechtl. Rechtsſages des Reiches dieLandesgeſekg. Unzeige an die StAnw. abzugeben. Die StAnw.

überhaupt ausgeſchaltet, der Vorbehalt des § 6 iſt unbedenklich auch berechtigt, dem Abg. vom

alſo gegenſtandelos ſei. Dieſe Annahme wäre zu: Inhalte einer Anzeige Kenntnis zu geben u . ihm

treffend, wenn man dafür hält, daß Art. 37 auch anheimzuſtellen, ſich etwa zu äußern. Nicht ſelten

für die Länder den Stoff erſchöpfend regeln wollte. werden gegen Abg. von gehäſſigen Perſonen un.

Dies iſt, wie Böwe:Roſenberg ausführt (StPO. | begründete Anzeigen erſtattet, die der Beſchuldigte

zu § 6 EG.), aber nicht zu unterſtellen. Die durch ein paar Säße widerlegen kann . Es fehlt

Einzelſtaaten find befugt, in der Landes Verf. jeder Anlaß . der StAnw. die Möglichkeit zu

weitergehende Schußrechte zu gewähren, als ſie das nehmen , durch eine taktvolle Anhörung des Abg.

Reich den Volksvertretern der Länder gewährt hat. fich die Grundlage zur ſofort. Einſtellung des

Man wird wohl auch darauf verweiſen dürfent , Verfahrens zu verſchaffen . Es darf nur kein

daß der Eingriff des Reiches in das VerfRecht | Zweifel darüber gelaſſen werden , daß die Behörde

der Unterſtaaten etwas Außergewöhnl. iſt u . daß die VerfBeſt. achtet u . ſich jeden eigenmächtigen

ſchon deswegen im Zweifel die Vermutungdafür Vorgehens enthalten will. Zu den Unterſuchungen

ſpricht, daß die reichsrechtl . Regelung nicht er- wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zählen

ſchöpfend ſein will, zumal die Verf. der einzelnen neben den Kriminalſtrafverfahren auch ehrengerichtl.

Länder verſchiedenartig ausgebaut u . einheitl. Reichs- | Unterſuchungen (z. B. gegen Rechtsanwälte) u.

beſt. bis ins Leşte deshalb praktiſch unmöglich ſind. Dienſtſtrafverfahren gegen Beamte. Daß eine

Dieſe Grundauffaſſung erſcheintbef. für Åbf. 4 des Zeugenungehorſamsſtrafe gegen einen Abg. ohne

§ 39 bedeutungsvoll, der ausdrüdlich den Schuß Weiteres ausgeſprochen werden darf, iſt klar ; die

von Ausſch Mitgl. u . zw. gerade zw . zweiTagungen, Prozeßordnungen des Reiches ( 8$ 49,72 StPO ..

alſo außerh. der ,, SikPer." zum Gegenſtande hat. SS 382 , 402 ZPO.) u . § 39 Abſ. 3 Vu. befaſſen

SoweitArt. 37 RV. weiter gehtals $ 39' (1. ſich ja gerade mit ſolchen Vernehmungen der Abg.

Art. 37 Abſ. 2 ) , iſt das Reichsrecht maßgebend . Bei Feſtnahme auf friſcher Tat oder ſofortiger

Gegenüber ſeinen Rechtsjäßen kann das Landes: Nacheile entfällt das Erfordernis der Genehmigung.

recht nichts Widerſprechendes beſtimmen . Man kann nicht behaupten , daß nur Feſtnahmen

Abſ. 1 der beiden VerfBeſt. iſt dem Sinne gemeint ſeien ,die zur Erlaſſung eines richterl.

nach gleichwertig. Die Vorſchr. iſt dem Art . 31 Haftbefehis führen . Die Tatſache der poliz. vorl.

der alten RV. nachgebildet. Der Begriff der Feſtnahme genügt, mag die Polizei den Feft

Tagung ergibt ſich aus § 30 vu. Gemeint iſt genommenen auch von ſich aus wieder entlaſſen

die Zeit zw . dem eröffnenden Zuſammentritte u . oder der Amtsrichter nach § 128 A6 . 2 StPO.

der Schließung oder Auflöſung, dasſelbe , was die Freilaſſung verfügen . Auch wenn ein Haft

Art. 37 unter dem Ausdrucke Sißungsperiode" befehl ſpäter aufgehoben wird, braucht zur Fort

verſteht ( vgl. die Entſtehungsgeſchichte, Meißner, leßung des Verfahrens keine Genehmigung erwirkt

Das neue Staatsrecht, 1921 S. 59 u . Art. 24 zu werden. Dagegen erachte ich zu einer erneuten

RV.) . Die RV. gebraucht an anderen Stellen Verhaftg. des Abg.,der früher ſchon auf friſcher Tat

übrigensſelbſt das Wort „ Tagung“(Art. 24, 27, verhaftet worden war, die Genehmigungfür nötig.

35) . Verboten iſt es — vom Falle der Feſtnahme Gedanke : Kein Abg. darf ohne Genehmigung vers

auf friſcher Tat u. der Nacheile abgeſehen – , ohne haftet werden, außer wenn er auf friſcher Tat in

Genehmigung einen Abg. in Strafunterſuchung zu Haftgenommen worden iſt. Die Feſtnahme auf

ziehen oder zu verhaften. Im Komm. von Löwe: ' friſcher Tat iſt aber nur einmal möglich; die

11
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erneute Feſtnahme hat dieſen Charakter nicht mehr lung . Dieſe folgt dem Art . 31 der alten RV.,

4. muß genehmigt ſein. Jede Feſtnahme eines u . deſſen Auslegung iſt nie auf die Strafhaft er

Abg. ohne Genehm. muß aus ihren eigenen Um: ſtreckt worden. Dagegen iſt die Umſtellung der

ſtänden , nämlich aus der kurzen zeitl . Beziehung Worte in § 39 Abſ. 1 auffällig; hier wird zuerſt

zur Tat , gerechtfertigt ſein , ſie kann nicht durch u . für ſich die Verhaftung u . dann die Strafunters

Verweiſung auf Umſtände der früheren , inzw . aufſuchung erwähnt. Die bayer. Faſſung will offen

gehobenen Feſtnahme gerechtfertigt werden . Die ſichtlich in Abſ. 1 die Strafhaft mit umfaſſen,

Zuläſſigkeit der Unterſuchung iſt von der Zuläſſig- zumal ihr ja auch eine dem Abſ. 2 des Art. 37

feit der Verhaftung hier zu trennen ; die Unter- entſprechende Vorſchr. fehlt. Auch das frühere

ſuchung iſt auf Grund der unverzüglich erfolgten bayer. Recht umfaßte mit den Ausdrücken Verhaft

erſten Verhaftung rechtmäßig begonnen worden u . (Vü. Tit. VII S 26) u. Haft ( Geſ . v. 6. Juli 1908 ,

kann deshalb ohne Genehmigung fortgeſegt werden . GVBI. 352) die Strafhaft. Art . 37 A6.2 RV .

Iſt der erſten Verhaftung ſchon eine Genehmigung iſt aus Abſ. 1 zu ergänzen ; er trifft zu bei Zeugnis

des Strafverfahrens vorausgegangen, ſo iſt zu einer zwangshaft, Schußhaft, Vorführung im Zivil

zweiten Verhaftung keine neue Genehmigung nötig . prozeß (Vorführung im Strafprozeß iſt ſchon durch

Die in den vorſtehenden Säßen vorgetragene Auf- Abſ. 1 getroffen ) u . bezieht ſich überhaupt auf

faſſung gründet ſich auf den Wortlaut, der neben ſolche Beſchränkungen , die auf ſtaatl. Zwange oder

der Unterſuchung die Verhaftung beſ. hervorhebt. einer vom Staat übertragenen oder anerkannten

Iſt die Strafverfolgung genehmigt worden, ſo iſt | Zwangsgewalt beruhen . Beſtand die Strafhaft,

damit auch die Verhaftung erlaubt. Die Ver: Strafunterſuchung oder Freiheitsbeſchränkung ſchon

haftung kann der Volksvertretung aber u. U. zu vor Beginn der ŠißPeriode, ſo greift Ab .3 des

einem Verlangen nach Art . 37 Abſ. 3 Anlaß geben . Art. 37 ein . Art. 37 RV. ſchüßt jeden Volks:

Die zeitl . Begrenzung „ ſpäteſtens im Laufe des vertreter irgend eines deutſchen Landes in allen

folgendes Tages " iſt dahin zu verſtehen , daß neben deutſchen Ländern , alſo auch z . B. den württ .

dem Tage der Tat noch ein voller von Mitternacht Abg. bei Strafverfahren in Bayern . Dieſer neue

zu Mitternacht zu rechnender Tag zur Feſtnahme Rechtszuſtand iſt von den Strafverfolgungsbehörden

offen gelaſſen iſt. wohl zu beachten. Früher war beſtritten, ob das

Der Abg. tann auf ſeinen Berufsſchuß nicht zum Berufsſchuß der Abg. von einer Landes

verzichten ; es handelt ſich hier nicht nur um ſeine regierungverfügte Prozeßhindernis außerh . des Ein

eigenen Rechte, ſondern auch um dieder geſegg. zelſtaates zu beachten war, der dieſe Beſt. erlaſſen

Verſammlung. Die Genehmigung zur Verfolgung hatte . Richtiger Meinung nach mußtedie Frage

iſt auf Veranlaſſung der verfolgenden Behörde i verneint werden u . in dieſem Sinne entſchied auch

(StAnw . Finanzbeh., VerwBeh. ) durch das, das RG. (50 , 425) . Soweit das Prozeßhindernis

Miniſterium beim Landtage nachzuſuchen. Ein jezt auf Reichsrecht beruht, iſt es von allen Ländern

vor der Tagung eingeleitetes Verfahren kann des Reichs u . vom Reiche ſelbſt (z . B. in Straf

fortgeſeßt werden, ohne daß es der Genehmigung fachen des RG . ) zu beachten .

bedarf (RG 27, 385 ; 38 , 179 zum alten Recht Die Beſt. des § 39 Abſ. 3 vu. iſt lediglich

u. RG. in L3 . 14 , 900 zum neuen Rechte); Art 37 eine Uebernahme der S$ 49 , 72 StPO . , 382 , 402

Abſ.3 (8 39 Abſ . 2) iſt aber auch hier einſchlägig . 3PO. § 39 Abſ. 4 dehnt die Beſt. der drei

Hienach iſt jedes Strafverfahren u . jede Haft oder vorausgehenden Abf . auf die Mitgl. der Ausſch.

ſonſtige Beſchränkung der perſönl. Freiheit gegen | aus, die in der Zeit zw . zwei Tagungen des Land

einen Abg. auf Verlangen der Volksvertretung tags verſammelt ſind , alſo nicht auf die Mitglieder

für die Dauer der SitPer. aufzuheben. So können des ſtändigen Ausſch. nach § 30 Abſ . 3 Šaß 3

Perſonen , die Strafen verbüßen, wählbar ſein ( gl . Ani . Piloty zu § 39 VU .). Dies folgt klar

(vgl . das in StAnz. 157/20 bekanntgegebene lezte aus Wortlaut u . Entſtehungsgeſchichte. Als Abſ. 4

bayer. Wahlergebnis) u . auf Verlangen des Land- erſtmals, wenn auch mit anderer Wortfaſſung ein

tags müſſen ſie nach der Wahl zu Abg. aus der geſchoben wurde ( Beil . 324 , 157 ) , war die Beſt.

Haft entlaſſen werden . Art 37 Abſ. 1 RV. be- des $ 30 Abſ . 3 Sak 3 überhaupt noch nicht

zieht ſich nach der Entſtehungsgeſchichte beſtimmt vorhanden ; dieſer Saß wurde erſt in NachtrVerh .

nur auf die Unterjöaft ; unter Abſ . 2 fällt die zur 2. Leſung des Ausſch . ( Beil . 382, 498 u . 505)

Strafhaft , die während der Sit Per . eintreten ſoll, am 11. Auguſt 1919 eingefügt ; vgl . Beil . 360

u . Abſ. 3 iſt ſowohl auf die während der SitPer. 11. Sten . Ber . , 20. Siß . v . 12. Aug. 1919 S. 370 .

mit Genehmigung des Landtags ausgebrachte Straf- Wenn dieſes Ergebnis beabſichtigt war, ſo iſt der

haft wie auf eine vorher frei verfügte Strafhaft Gedanke der , daß der Berufsſchuß auf die Land

zu beziehen. Ab.3 gibt dem Landtage ein freies tagadauer ( S 27 , § 30 Abſ . 3 Sat 3) beſchränkt

Begehren , das ſicher auch dann ausgeübt werden ſein ſoll . Da ſich der Schuß der RV. auf die

kann , wenn die Strafverfolgung genehmigt war, SißPer. beſchränkt , hier aber Ausſch. in Frage

ja ſelbſt, wenn urſprünglich die Strafhaft genehmigt ſtehen , die für die Zeit zw . zwei SiţPer . ( Tagungen )

worden iſt. Daß Abſ. 1 nur die Unterſõaft eingeſetzt ſind , iſt der Schutz des § 39 Ab . 4

treffen will, ergibt ſich auch aus ſeiner Wortſtel- / weitergehend. In den Worten „ ſinngemäße An :

:

.

1
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wendung " liegt, daß die Beſchlußfaſſung in dieſen Zur Begründung ihrer Forderung , vor allen

Fällen dem Ausſch. zuſteht (Beil. 324, 150 , 157 ) . anderen reinen Geldſchuldnern bevorzugt zu wer

Ueber die Grundſäße für die Abſtimmung in den den, verwieſen ſie vor allem auf die dingl. Si

Ausſch. verfügt die Geſchäftsordnung des Landtags. cherung ihrer Forderung ſowie darauf , daß die

Die Prozeßvorausſeßungen des Art . 37 RV. Hypothet in einem gewiſſen Wertverhältnis zu dem

(u . damit auch des 839) find von den Gerichten Grundſtück ſtehe, auf dem die Baſt ruhe u . daß

von Amts wegen zu berückſichtigen (RG. 54 , 56). dies Verhältnis doch konſtant bleiben müßte. Auch

Wegen des Ruhens der Strafverfolgungsverjährung das DLG . Darmſtadt hat ſich dieſen Gedanken

vgl. 8 69 Abſ . 1 StGB . Die Verjährung der gang zum Teil zu eigen gemacht. Demgegenüber

Strafvollſtreckung kann durch den Antrag auf iſt vor allem darauf zu verweiſen , daß es eine

Genehmigung der Vollſtreckung unterbrochen Reihe anderer Gläubiger gibt, die für ihre For

werden . derungen gleichfalls dinglich geſichert ſind u. deren

Lage der der Hypothekengl. völlig analogift.

Hypothekengläubiger und Geldentwertung.") Mandente nur an Gl., die ſichfür ihre Darlehen
eine bewegliche Sache als Pfand geben ließen , an

Bon Gans Auerbach, Hechtsanwalt in München .
einen Verkäufer, der an der Ware einen Eigens

In der lezten Zeit ſteht mit im Vordergrunde tumsvorbehalt geltend machen kann oder an die

des Intereſſes wirtſchaftl. u . juriſt. Kreiſe die Bank, die ſich für ihre Forderungen den ganzen

Frage der Hypothekenrüdzahlung in entwertetem WarenbeſtanddeskreditſuchendenGeſchäftmannes
Gelde. Neuerdings haben zu dieſem Problem verpfänden ließ oder der das Wertpapierdepot

auch die Gerichte Stellung genommen u . zw . das des Kunden für deſſen Kontokorrentſchuld haftet .

DLG. Darmſtadt, das 16. Köln u . in dieſen Ta Was dem einen zugeſtanden würde, könnte dem

gen auch das preuß . RammGer. in Berlin u .
andern Gl. nicht verſagt werden u . ſo wären wir

dabei ſich völlig widerſprechende Erkenntniſſe ge- raſch da , wo der Staat eben nicht ſein will u .

fällt . ( Das Darmſtädter Urteil iſt in der Fach- tann : Der Außerkraftſeßung der Papiermarkwäh:

literatur , die beiden anderen Urteile bisher nur
tung. Es beſteht aber m . E. überhaupt kein

in der Frankj . Zeitung veröffentlicht). Durch Anlaß, dinglich geſicherte Gl. anders zu ſtellen

dieje Urteile wurde die ohnehin ſchon beſtehende als ſolche, bei denen dies nicht der Fall iſt. Denn

Rechtsunſicherheit auf dieſem Gebiete weiter er: jene haben doch vor den gewöhnl . OI. nur das
höht . Es erſcheint demnach angebracht, zu der eine voraus, neben dem perſönl. Schuldner u .

Frage vom wirtſchaftl . wie juriſt. Standpunkt aus deſſen gef. Vermögen im allgem . eben ein ſpezielles

erneut Stellung zu nehmen .
ſachl. Unterpfand als Befriedigungsobjekt zu haben.

Vorauszuſchicken iſt, daß das Reich bis heute Mag dieſer Umſtand auch beſtimmend zur Dar, :
aus ſtaatspol. u . ftaatswirtſchaftl. Gründen an

lehenshingabe geweſen ſein , ſo gibt die Tatſache

der Papiermarkwährung u . damit an dem Grund der beſſeren Sicherung der Forderung doch noch

ſah : Mark = Mart feſthalten muß. Es hat dem : kein Recht, erhöhte Bezahlung in Papiermark zu

nach auch an unſerer Geſeßg . , die auf dieſem verlangen.

Prinzip aufgebaut iſt, bis heute nichts geändert . Ebenſo irrig iſt aber der Hinweis der Hypõl.

Ändererſeits hat die Rechtſprechung, gezwungen darauf, daß ihre Forderung in einem gewiſſen

durch wirtſchaftl. Notwendigkeiten u. um ſchreien Wertverhältnis zum Grundſtück ſtehe. Bisher wa

des Unrecht zu beſeitigen , manche Breſche in dieſe ren Geſegg. , Rechtſpr. u . Rechtsanſchauung des
heute vielfach inhaltslos gewordene Fiktion ge- Laien darin einig, daß der Wert des Grund:

ſchlagen u . bef. bei gegenſeitigen Verträgen das Recht ſtüdes jedenfalls auf die einmal begründete øyp .

des Geldgläubigers anerkannt,eine erhöhte Leiſtung ohne Einfluß ſei ; von Belang iſt der Wert des

in Papiermark zu fordern, als ihm vor Jahren Grundſtüdes vielmehr von jeher nur für die Be:

verſprochen wurde, da von einer Geldentwertung urteilung der Frage geweſen , bis zu welcher Höhe

nicht oder kaum die Rede war. Damit hat aber der GI." das Grundſtück als ſicheres Pfandobjekt

auch das Beſtreben eingeſeßt, dieſe einmal geſchaf- anſehen zu können glaubte. Im übrigen aber

fene u . bis hierher im ganzen zu billigende Lüde hat niemand bei Nennung einer Hyp. daran ge

weiter auszudehnen. Man wollte das, was der Dacht, daß deren Wert einen gewiſſen Prozentſatz

Geſetzg. aus wohlerwogener Politik oder , wie an : des Wertes des belaſteten Grundbeſiges ausmache.

dere ſagen , aus Unfähigkeit, mit der Entwidlung Sonſt hätte man doch z. B. bei Errichtung eines

Schritt zu halten , nicht gewährte , auf dem Um : Bauwerf: oder bei Wertſteigerung gewiſſer Ges

weg über die Rechtſpr . erreichen . Hier ſeşte vor lände durch Induſtrie- oder Bahnanlagen in deren

allem der Anſturm der Hypothekengläubiger ein , Nähe die vorher auf dem Boden ruhenden Hyp.

die behaupteten , daß ſie ſich mit der Rückzahlung aufwerten oder bei Brandchaden uſw. die Hyp.

ihrer Forderungen nach dem Zahlenwert in Papier- ihrem Wert entſpr . kürzen müſſen . In Wahrs

mart unmöglich zufrieden geben könnten . heit hat aber im zweiten Fall noch nie jemand

:) S. dazu neuerdings auch zeiler in L3 . 1923 daran Anſtoß genommen, daß hier der Sachwert

Sp. 426. die Forderung häufig nicht mehr voll deckte. Aus
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alledem ergibt fich mit hinreichender Deutlichkeit, nungszwangswirtſchaft, Entwicklung der Städte

wie abwegig es iſt, nach ſchon einmal erfolgter uſw. Aber ſelbſt wenn ein ſolcher Berechnungs

Begründung der Hyp. noch einmal auf ihr Verhält maßſtab zu finden wäre , tämedie weitere Schwie=

nis zum Werte des belaſteteten Bodens zurückzu- rigkeit hinzu , daß ſehr viele Grundſtüde nach der

greifen , wie es auch das DLG. Darmſtadt will. HypBegründung u. nach dem Beginn der ſtarken

Die einmalige Anerkennung der Möglichkeit GE. durch Rauf uſw. den Beſiker u. damit meiſt

der Aufwertung der Gyp. würde aber auch zu auch den perſönlichen Syp Schuldner gewechſelt

praktiſch ganz unmögl. Folgen führen. Die erſte haben u . daß dieſer neue Schuldner von der ur:

wäre natürlich die, daß die PfandbriefGl . der ſprüngl. Goldmarkhingabe nichts hatte, auch die

Hypothekenbanken das gleiche Aufwertungsverlan: Hyp. bei dem Rauf zu ihrem Nennwert mit in

gen ſtellen würden. Sie könnten ſich darauf be : Bahlung nahm . Wie ſoll hier oder bei Begründung

rufen , daß auch ſie eine mittelbar durch das der Hyp. erſt in den legten Jahren geholfen werden ?

Grundſtück geſicherte Forderung haben , demnach Die einzige Möglichkeit beſtünde alſo darin ,

ſubſidiäre HypGl.u. demgemäß dieſen gleich zu ſtellen die Art der Aufwertung dem richterl. Ermeſſen

ſeien . Sie würden es vom Standpunkt der Be- zu überlaſſen. Aber auch hier würden , abgeſehen

rechtigkeit nicht verſtehen können , daß die HypBanten von den Koſten u. der Umſtändlichkeit dieſer Feſt

ihre Hyp. zu einem erhöhten Papiermartjag bezahlt ftellung, neue unüberwindl . Hinderniſſe entſtehen .

bekommen , während ſie ihre Pfandbriefe, die die Unſer deutſches Grundſtücksrecht iſt aufdem Grund:

Bank Zug um Zug damit einlöſen muß, nichtfaß der Deffentlichkeit aufgebaut. Káme man dazu,

aufgewertet bekämen, ſo daß der ganze Nußen die Aufwertbarkeitder Hyp. anzuerkennen , ſo würde

der veränderten Rechtſpr. unverdientermaßen den dieſes Prinzip auf das ſchärfſte durchbrochen werden .

Øyp Banfen , die ſelbſt nur Darlehensmittler nicht Denn dann könnte niemand mehr wie bisher

aber Gl . ſind, in den Schoß fiele. Wenn durch einen Blick in das Grundbuch feſtſtellen,

Geiler in Heft 10 der Jur. W. dieſe Folge damit wie hoch fich in der Praxis die Belaſtung eines

abwenden zu können glaubt , daß er ſagt, daß der beſtimmten Grundſtüds darſtellt ; u . da ihm jeda

PfandbriefGl. durch die Aufwertung in der wede Unterlage dafür fehlt , wie die in das Er

Bank für ſeine – entwertete — Forderung einen meſſen des Gerichts geſtellte Aufwertung ausfallen

fichereren Schuldner bekomme, ſo iſt das eine Logit, wird , kann er die Belaſtung nicht einmal ſchäßen .

die der Laie unmöglich verſtehen wird u . die auch Eine ſolche Rechtsunſicherheit würde im tägl. Leben

einer ruhigen wiſſenſchaftl. Nachprüfung nicht Stand einmal dazu führen , daß kein Grundſtück, das

hält. Auch werden die Banken den darin ausge: ſchon vorbelaſtet iſt, hypothekariſch ausgenügt werden

drückten Zweifel an ihrer Kreditſicherheit wohl fönnte , da niemand den Wert der Borhypothet

ſelbſt als unberechtigt zurüdweiſen . Man wende ohne einen langwierigen Prozeß feſtſtellen könnte

auch nicht ein, daß einzelne Hyp Banken tatſäch= u. da ſich dieſer Wert außerdem noch inf. äußerer

lich ihren PfandbriefGl. im Umtauſch gegen Einwirkungen periodiſch ändert. Aber auch ſonſt

Pjandbriefe eigene Aktien zu einem Vorzugskurs würde niemand mehr unter ſolchen Umſtänden

angeboten haben , da doch angeſichts der heutigen eine beſtehende Hyp. erwerben oder ſelbſt gegen

Hochkurſe bei dieſem Verfahren den Banken immer HypBeſtellung Geld hergeben, wenn er nicht be

noch bilanzmäßig ein recht erhebl. Gewinn verbleibt . ſtimmt weiß, wie hoch gerade ſeine Hyp. nach dem

Die endgültige Folge wäre alſo wieder die , Papier- oder Goldmartkurs zu werten iſt, wie

daß auch auf dem Umweg über die Pfandbrief- weit alſo das Grundſtück für ſeine Forderung

inhaber die Anerkennung der Aufwertungsmöglich haftet. Iſt in all dieſen Fåden erſt ein gerichti.

keit der Hyp . ſehr bald zu einer Aufrollung des Verfahren mit ungewiſſerDauer u . Ausgang er

Währungsproblems als Ganzen führen würde. forderlich, ſo iſt dies nicht nur verkehrshindernd

Endlich ſtößt aber auch die Durchführung des fondern wird bald jegl . Grundſtücsverkehr unter:

Gedankens des Darmſtädter Gerichts auf unüber- binden . Denn wenn der Kaufliebhaber eines

windliche Schwierigkeiten gerade auf dem Gebiete Grundſtücks nicht weiß , wie weit das Anweſen

derHypothef . Zunächſthat ſichdasGericht dar für frühere Hyp. haftet, wenn er ſelbſtdurchdie
über nicht ausgeſprochen , welchen Maßſtab es herrſchende Rechtsunſicherheit gezwungen nicht hoffen

der Aufwertung zugrunde legen will. Der Dollar- kann, Hypothekarkredit zu erlangen , wird er den

kurs u . der Reichsteuerungsinder können ſchon des- Grundſtücskauf eben unterlaſſen . Eine weiter nicht

halb nicht wohl in Betracht kommen , weil die zu unterſchäßende Schwierigkeit ergäbe ſich endlich

Wertſteigerung der Grundſtücke mit dieſen Fat: im Falle der Zwangsverſteigerung eines Grund:

toren nicht gleichen Schritt gehalten hat , ein ſtüds. Doch ſoll auf dieſe ſpezielle Frage im Rahmen

Aufbauen auf dieſer Baſis alſo den Schuldner dieſer Ausführungen nichtnäher eingegangen werden.

ſtark benachteiligen würde. Auch ein ſonſtiger all- Aus alledem ergibt ſich, daß die Anerkennung

gemein gültiger Maßſtab kann nicht gefunden der Aufwertbarkeit von Hyp . nicht nur zu unent

werden, da die Wertſteigerung des Bodens wirrbaren praktiſchen Schwierigkeiten führen würde,

in jedem einzelnen Falle verſchieden ſein wird , ſondern zugleich zu einer allmählichen Aufrollung

je nach Lage, Bebauungsart, Einfluß der Woh : / des Währungsproblems als Ganzen führen
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müßte . Sicher iſt, daß die Löſung dieſes Pro- ¡ im $ 78 Ziff. 2 der w . Ver. der AN. ein Recht

blems einmal u. wahrſcheinlich ſchon in naher Zu- | auf Unterſtüßung der Betriebsvertretung bei der

kunft erfolgen muß . Die Regelung dieſer Frage außer-tarifvertragl. Regelung von Lohn- u . ſonſtigen

wird aber unter allen Umſtänden dem Geſekgeber Arbeitsverhältniſſen .
vorbehalten werden müſſen u . darf nicht vom Auf dem Gebiete des Zivilprozeßrechts u. des

Standpunkt einer Intereſſentengruppe u . deren Privatrechts wurden aber für die w . Ver. v . AG .

vermeintl . Vorrechten aus von der Rechtſpr. in U. AN. bis heute beſ. Beſt. nicht getroffen . Es

mangelhaftem Stüdwerk in Angriff genommen gelten daher auf dieſen Gebieten die allgem . Rechts

werden . regeln . Da die Frage nach der Wirkung der Auf:

Gewiß ſoll die Rechtſpr. den Bedürfniſſen löſung u . Fuſion einer w. Ver. v . AG. oder AN.

des tägl. Lebens gerecht werden u . die Geſeke auf ein anhängiges Streitverfahren leßten Endes
elaſtiſch in dieſem Sinne anwenden . Das Urteil eine Frage nach der rechtl. Exiſtenz der w . Ver.

des DLG . Darmſtadt hat aber nach dieſer Richtung iſt, beantwortet ſie ſich fonach in der Hauptſache

einen Weg eingeſchlagen, der unmöglich gebilligt aus den allgem . bürgerlich-rechtl. Beſtimmungen.

werden kann u . baldigſt wieder verlaſſen werden Die bisherige deutſche ſoziale Gefeßg. hat für

follte. Das Rammer . hat demgemäß auch in die w. Ver . v. UG. oder AN. nicht nur fein beſ.

einem Urteil aus den allerleşten Tagen die Fols Rechtsgebilde geſchaffen, fie läßt auch kaum für

gerungen jenes Gerichts ausdüdlich als rechtsirrig die Begriffsmerkmale dieſer Ver.en Beſtimmendes

abgelehnt . erſehen . Selbſt der Entw . der Schlo . wagt fich

Aus den gleichen Gründen halte ich es auch nicht an eine feſte Begriffsbeſt. 8 7 dieſes Entw.

für richtig, daß die Reichsregierung dem Antrag bezeichnet als w. Ver. v. AG. Od. AN. i . S. der

Düringer auf Erlaß eines HypSperrgeſekes im Schlo. ſolche Ver. , zu deren Aufgaben nach der

Reichstag Widerſtand geleiſtet hat u . für einen Sagung oder Uebung der Ver. die Regelung von

Vorteil, daß dieſer Antrag dann auch abgelehnt Arbeitsbedingungen zw. Arbeitgebern u. Arbeit

wurde. Denn auch auf dem Wege dieſer An- | nehntern gehört. Die EntwBegr. S. 68 erklärt

regung wäre es zu einer Aufrollung des Währung8 hięzu ausdrücklich, daß die Vorſchr. des § 7 keine

problems von einem einſeitigen Intereſſenſtands erſchöpfende Beſt. des Begriffs der w. Ver. v.AG.

punkt aus gekommen u . damit wäre die ſpäter od. AN. ſein ſoll u . daß die Schlo .dieſe Begriffs

doch einmalerforderliche Geſamtregelung nur er- feſtlegung der Wiſſenſchaft u . Praxis überläßt u.

ſchwert worden .
nicht beabſichtigt, der ſpäteren gefcßl. Regelung

des Berufsvereingrechts vorzugreifen . Nur der

Entw. eines ArbeitsTar6 . , den der Arbeitsausſchuß

für einheitl. Arbeitsrecht ausgearbeitet hat, verſucht

Wirtſchaftliche Vereinigung von Arbeitgebern eine Umſchreibung der w . Ver. u. bezeichnet im

oderArbeitnehmern u.dieWirkung ihrer Auf: 5.4 ale tariffähigeVer. von AG . od. An. eine
folche, deren Sabung den Abſchluß von Tarif

löjungu. der „Fuſion“ auf ein anhängiges verträgen vorſieht u. Beſt. darüber enthält:
% rozeß- u . Schlichtungsverfahren.-) 1. von welchen Organen u . in welcher Weiſe

Beſchlüſſe in Tarifangelegenheiten gefaßt u .
von Staatsanwalt Aubele in Bayreuth .

beurkundet werden ,

I. Der aus den praft . Bedürfniſſen des Lebens 2. welche Organe die Ver. vertreten u. wie ſie

heraus erwachſenen , geforinten u . ausgebauten w. berufen werden , u . jekt weiter feſt, daß als

Ver . v . A6. od . AN . hat die Geſetzg ., abgeſehen von Ver. v . AG . auch Innungen (Freie u . Zwangs

den wenigen Beſt. der GemO. ($ 152), trotz ihrer innungen ) zu gelten haben . Ver. von AN.

Wichtigkeit erſt ſeit den Tagen des Umſturzes ihr bezeichnet dieſer Entw . ſchließlich nur dann

bef. Augenmerk zugewendet. Am bedeutſamſten als tariffähig , wenn ſie :

ſind die Regelungen , die die TVO. v . 23. Dez. 1918 a) die Mitgliedſchaft nicht von der Zugehörigkeit

(ROBI. 1458) getroffen hat , indem ſie den m . 28.: zu einem beſtimmten Betriebe abhängig

u . AN . Ver. außer anderen Rechten als hervor: machen,

ragendſte Befugnis im § 1 das Recht zur Mit:

4 ) w . Ver . v . AG. od . AN. = wirtſchaftliche Vereini
wirkung beim Abſchluß tarifl. Geſamtvereinbarungen

gung von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern; TVO . über Normen für den Inhalt von Einzelarbeits

= VO. üb Tarifverträge, Arbeiter- u . Angeſtelltenausſch . verträgen u . im 8 20 das Recht zur Anrufung
uſw. v . 23. Dez 1918, ROBI. 1458 ; Dem VD . = VD v . des SchlA . gab . Die Dem VO. 6. 12. Febr . 1920
12 Febr . 1920 überd. Einſtellung u . Entlaſig. v . Arbeitern

u . Angeſtellten uſw.,ROBI 218 ; SchiD . = Schlichtungs (RGBI. 218) erſtreckte dieſes Anrufungsrechtaus
ordnung; Schil . = Schlichtungsausſchuß ; RUM auf die Streitigkeiten aus der Anwendung dieſer

Reichsarbeitsminiſter ; RABI. NF. = Reichsarbeitsblatt, VO. u . das BRG. v . 4. Febr. 1920 (RGBI. 147) ,

neue Folge; * = nicht amtlicher Teil desſelben ;

AR . = Zeitſchrift „ Das Arbeitsrecht" herausg. v . Dr. H.
ordnete außer anderem in den Ss 21 u . 47 die

Potthoff ; NZAR. Neue Zeitſchr. f . Arbcitsrecht;
Mitwirkung der m. Ver. an den Betriebøräte

SchlW . = Zeitſchr. „ Das Schlichtungsweſen “. ſikungen u. den Betriebsverſammlungen u . gab

2
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b) Arbeitgeber als Mitglieder nicht aufnehmen, Perſon u. unterſcheidet ſich dann von den ein

c) die Intereſſen ihrer Mitglieder ſelbſtändig getragenen Vereinen des § 21 BGB. u . den Wirt

u . unabhängig wahrnehmen. ſchaftsvereinen des § 22 BOB. , auch von der

Auf alle Fälle kann daher geſagt werden , daß Gemeinſchaft i . S. der SS 741 ff. BOB.

w. Ver. v. AG. Od. AN . folche Ver. ſind, deren Es ſteht nichts im Wege, daß die w. Ver. die

allgem . Aufgabe es iſt, wirtſchaftl. Zweđe zu ver Rechtsfähigkeit i. S. des BGB. erwirbt. In den

folgen u . zw. die wirtſchaftl. Beſſerſtellung ihrer meiſten Fällen erwerben die w. ANVer. die Rechts

Mitglieder im Gegenſaß zu politiſchen, geſelligen perſönlichkeit i . S. des BGB. nicht, während die

oder ſonſtigen Vereinen u. Vereinigungen. Die W. AGVer. ſie ſehr häufig erwerben . Die w. Ver. ,

Verfolgung der wirtſchaftl. Befferſtellung ihrer die ſich die Rechtsperſönlichkeit nach BGB. erwirbt ,

Mitglieder muß der Hauptzweck der w . Ver. ſein . iſt verſchieden zu qualifizieren, je nachdem der Zwed

Es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß nebenbei ihre Be: der Vereinigung – abgeſehen hier von dem allgem .

tätigung ſich ſonſtigen kulturellen oder religiöſen 3weck der wirtſchaftl. Beſſerſtellung ihrer Mitglieder

Zielen zuwendet, aber Zweck der Ver. dürfen dieſe - auch unmittelbar auf einen eigenen wirtſchaftl.

Intereſſen nicht ſein. Zu den bef . Aufgaben der Geſchäftsbetrieb gerichtet iſt oder die Ver., trokdem

m. Ver. gehört die Regelung von Arbeitsbedin : ſie den wirtſchaftl. Intereſſen ihrer Mitglieder

gungen zw. UG. u . AN . u . zw . nach der Saßung dient u . als wirtſchaftl. Ver. bezeichnet wirð, fich.

oder llebung der Ver . Vereinigungen müſſen es als ein ſog. „ idealer “ Verein i . S. des BOB.

ſein ; damit iſt geſagt , daß mehrere ſich zuſammentun darſtellt. Im erſten Falle werden auf die w . Ver .

müſſen. Mehrere ſind mindeſtens 2 Perſonen. die Rechtsregeln der Genoſſenſchaft anzuwenden ſein ,
Im übrigen iſt die Mitgliederzahl einer w. Ver. ſo daß ſie die Rechtsfähigkeit durch die Eintragg .

ohne Bedeutg. (Vgl . RAM. in NZIAR. II 690). in das BenReg. erwirbt (SS 13–17 Gen.).

Diejenigen , die ſich zuſammentun, können natürl. Bis zu dieſem Zeitpunkt iſt ſie dann , falls die

oder andere Perſönlichkeiten ſein, es können alſo ſonſtigen Vorausſeßungen gegeben ſind, als Geſell

auch Ver. ſelbſt wieder Mitglieder einer Ver. ſein . ſchaft i . S. des BGB. oder als nicht rechtsfähiger
$ 1 TVD. 8. 23. Dez. 1918 ſteht dem nicht Verein anzuſehen . Im zweiten Falle wird die§ V.

entgegen , da auch Verbände , bei welchen Ver. v. Rechtsfähigkeit von der w. Ver. durch Eintragung

AG . OD . AN. Mitglieder find, Ver. v. AG. bzw. AN. in das Vereinsregiſter des zuſt. Amtsgerichte er:

bleiben (a . A.RAM. in NBFAR.II690) . Diejenigen, worben (S 21 BOB.) .

die ſich in einer w . Ver. zuſammentun , dürfen II , Gleichgültig, ob die w . AG.- od . ANVer.

nur Angehörige der gleichen Stellung im Arbeits- ſich die Rechtsperſönlichkeit i . S. des BGB. erwirbt

vertrag ſein, alſo in der AG Ver . nur AG. , in oder nicht, ob alſo die Geſetzesbeſt. über den rechts

der ANVer. nur AN. Für ANVer. iſt hervor- fähigen Verein , über die Erwerbs- u . Wirtſchafts

zuheben , daß ſie unabhängig ſein müſſen, wobei genoſſenſchaften oder über die Geſellſchaften des

insbeſ. die wirtſchaftl. Unabhängigkeit von der BGB. oder den nicht rechtsfähigen Verein gelten,

Arbeitgeberſeite gemeint iſt; ganz allgem . dürfen für alle Fälle iſt es möglich, die w. Ver. beſchluß,

ſie nicht dem Einfluß des Unternehmertums unter: mäßig aufzulöſen .

ſtehen, dürfen keine Unterſtüßungen oder ſonſtige Von dieſer Auflöſungsmöglichkeit wird ſehr

Zuwendungen von Arbeitgeberſeite annehmen . Da häufig im Kampf der w . Ver. bei Rechtsſtreitigkeiten:

gegen iſt es angängig, daß die m. V. 0. AN. u . Intereſſenftreitigkeiten insbeſ. bei Tarifſtreitigkeiten

wirtſchaftl.-friedl. Tendenzen haben . Vgl. RABI. I während eines anhängigen Verfahrens Gebrauch ge :

NF. 52/94, 329 (RAM .); AR . IX 56 ; „ Arbeits macht mit dem Ziele , die Durchführung des Ver

geber “ 1922 S. 356 ; NBIAR. II 695 (SHA. fahrend unmöglich zu machen u . ſo den Wünſchen und.

Halberſtadt); RABI. I NF. 104* , 182* 1 . , 185* j .; Anſprüchen des Gegners auszukommen oder den

229* , 384* ; II NF. 21 * ff.; NZAR. I 6 ( Sißler ) ; Standpunkt des Gegners wenigſtens zu erſchweren

I 82 , (RAM. ) GewKfmG. 15 S. 6 AR . IX 95 u . Zeit zu gewinnen. Es iſt daher bedeutſam , welche

(Potthoff), IX 686 (ScA. Lübeck); Korreſpondenz- Wirkung die beſchlußmäßige Auflöſung der w . Ver.;

blatt der GenKomm. der Gewerkjchaften Deutſch auf ein anhängiges Streitverfahren hat .

lands vom 12. April 1919, Nr . 15 , 29. Ig. Für die unmittelbare Wirkung der beſchluß:

S. 1485. mäßigen Auflöſung der Geſellſchaft des BGB. ,

Dieſe ſo geartete w . AG.- od . AN . -Ver. qualis des nicht rechtsfähigen Vereins, der Erwerbs- u .

fiziert ſich nach den Beſt. des bürgerl . Rechts zu: Wirtſchaftsgenoſſenſchaft u . des rechtsfähigen Vereins

nächſt, wenn die ſonſtigen Vorausſeßungen gegeben gelten im weſentl. dieſelben Rechtsgrundſäke . Nach

ſind, als Geſellſchaft i. S. der 88 705 ff.BOB. der beſchlußmäßigen Auflöſung des rechtsfähigen

oder als nicht rechtsfähiger Verein gem. § 54 BGB. , Vereins folgt , abgeſehen von Ausnahmen , das

je nachdem ein Vertragsverhältnis anter beſtimmten Stadium der liquidation ( 8 47 BOB . ) ; das

Perſonen vorliegt oder der Verbindung die Ver- gleiche gilt für die Auflöſung der Erwerbs- u .

änderlichkeit des Perſonenſtandes weſentlich iſt, in Wirtſchaftsgenoſſenſchaft (S 83 Gen6 .), während

beiden Fällen aber als ein Mittelglied zw . mehreren nach der Auflöſung der Geſellſchaft des BGB . u .

Perſonen als Einzelperſonen u . einer juriſtiſchen des nicht rechtsjähigen Vereins die Auseinander:

.
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feßung unter den Geſellſchaftern oder Mitgliedern | Beft. des § 239 3PO. über die Wirkung des Todes

ſtattfindet (88 730, 54 BGB.) . Während dieſes einer Partei auch nicht analog anwendbar . Es.

Stadiums der Liquidation oder Auseinanderſeßung wird auch der Gerichtſtand nicht berührt . Innerh .

beſteht der rechtsfähige Verein , die Erwerbs- u . des Rahmens der Abwicklung ſchwebender Geſchäfte

Wirtſchaftsgenoſſenſchaft und der nicht rechtsjähige können auch neue Prozeſſe begonnen u . durchgeführt

Verein noch fort, es nimmt nur die produttive werden .

Seite ein Ende. ( Vgl. Staudinger BOB. $ 49 Für das Verfahren vor den Schlichtungs

Anm . VIII, § 730 Anm . 1 b , Pariſius Crüger: behörden legt eine Reihe von Schriftſtellern u ..

Erwerbs- u . WirtſchoG . 8 83 Anm . 1 ) . Dieſes Schlichtungsausſchüſſen der beſchlußmäßigen Auf:

Daſein des Liquidationsvereins oder der Liquida: löſung der w . Ver. eine ein anhängiges Verfahren

tionsgenoſſenſchaft oder der Geſellſchaft oder des nicht beendigende u . ausſchließende Wirkung bei . Vgl..

rechtsfähigen Vereins während der Auseinander- NBAR.III, 18 ff. ( Erdmann ); SHIW.3.39. , 97 ff.

feßung iſt keine Fittion , ſondern Wirklichkeit. Es (Schla. Braunſchweig); 4.Ig., 60 (SHA, Braun

beſtehen auch die Organe fort , ſoweit ſie ſich mit ſchweig ), 4. Ig. , 115 (Meißinger). Es wird im

dem Weſen der Liquidation u . der Auseinander: weſentl . geltend gemacht, daß die Einleitung eines

ſeßung vertragen. Gleichmäßig beſtimmen ferner Schlichtungsverfahrens oder die Fortführungeines

die 88 49 u . 730 BOB. , der 8 88 Gen., daß folchen als ein laufendes oder ſchwebendes Geſchäft

die „ ſchwebenden Geſchäfte“ ( S 730 BOB.) oder i . S. der $8 49 , 730 BOB. nicht zu betrachten ſei ,

die ,,laufenden Geſchäfte " (8 49 BGB. , § 88 Gen.) da es ſich im Schlichtungsverfahren bei Geſamt:

zu beendigen ſind u . daß hiebei auch neueGeſchäfte intereſſenſtreitigkeiten um den Abſchluß eines neuen

eingegangen werden können . „ laufende Geſchäfte " Tariſvertrags handle 4. auch in Geſamtrechts:

oder „ ſchwebende Geſchäfte“ ſind ſolche Geſchäfte, ſtreitigkeiten, wenn man auch ſchließlich in Einzel:

die vor dem Beſchluß auf Auflöſung der Geſell- fällen möglicherweiſe von einem noch ſchwebenden

ſchaft, des Vereins, der Genoſſenſchaft begonnen Geſchäfte ſprechen könne, die Einleitung oder Fort-:

oder abgeſchloſſen wurden u . noch nicht vollkommen führung eines Schlichtungsverfahrens tro Auf

erledigt find. ,, Neue Geſchäfte“ ſind formel neue löſung der Ver. fich mit dem Weſen des Tarif

Geſchäfte im Gegenſaß zu materiell neuen Ge- vertrags nicht vertrage.

ſchäften . Legtere ſind neue Unternehmungen u. Demgegenüber iſt zu ſagen , daß vor allem

ohne allen Zuſammenhang mit den laufenden fein Grund einzuſehen iſt, warum es ſich mit dem

Geſchäften. Nur erſtere, alſo neue Geſchäfte, bei Weſen des Tarifvertrags nicht vertragen folle, daß

welchen ein Zuſammenhang zw. einem älteren u . ein Schlichtungsverfahren eingeleitet oder durch

dem neuen Geſchäfte gegeben iſt, ſind zuläſſig. geführt wird , ſolange die Träger des Tarifvertrags

„ Objektive Vorausſeßung der Zuläſſigkeit neuer rechtlich vorhanden ſind, u . das iſt, wie gezeigt ,

Geſchäfte iſt die Möglichkeit des Zuſammenhang8 dann noch der Fall, wenn die w . Ver. nach ihrer

der alten u. neuen Geſchäfte ; ſubjektive Voraus: beſchlußmäßigen Auflöſung ſich noch im Stadium

ſeßung der Zuläſſigkeit die von dem Ermeſſen der der Liquidation oder Auseinanderſeßung befindet .

Liquidatoren abhängige Annahme derſelben , daß Der Tarifvectrag enthält normative und obligator.

das neue Geſchäft zur Beendigung alter Geſchäfte Beſtandteile. Die obligator. Beſtandteile begründen

nüglich und auch ſonſt zweckmäßig iſt.“ (Heiden- ein Rechtsverhältnis zwiſchen den Tarifparteien u .

feld in Gruch. Beitr. 1877 , 307). Gleichgültig ſchaffen fubjektives Vertragsrecht zw. dieſen . Es

iſt hiebei , ob dieſe Annahme in der Tat den Ver- entſteht durch den Tarifvertrag nicht nur eine per, :

hältniſſen entſpricht, ebenſo iſt ohne Belang , ob ſonenrechtliche Verbindung , ſondern auch ein Band,

die neuen Geſchäfte mittelbar oder unmittelbar das das Geſellſchafts- oder Vereinsvermögen bes

dem Zwecke der Abwidlung nüßen . Es kann auch ein rührt . Es begründen ſich hierauf auch vermögens:

Geſchäft, das „dem beſeitigten Vereinszweck dient, rechtliche Anſprüche z . B. Schadenserſaħanſprüche

zugleich ein Abwicklungsgeſchäft ſein u. als ſolches bei Tarifbruch. Wenn auch der normative u. der.

abgeſchloſſen werden “ . Es iſt nicht einmal erfor verpflichtende Beſtandteil des Tarifvertrag8 begriff:

derlich, daß „ ein Geſchäft objektiv" tatſächlich „ den lich von einander zu trennen ſind, wirtſchaftlich

Abwidlungszweck fördert , wenn es nur an fich bilden ſie ein einheitl. Ganzes : keiner der

ſeinem Inhalt nach geeignet iſt, dieſem Zweck zu beiden Teile würde ohne den anderen geſchloſſen

dienen u . dazu beſtimmt iſt“ (Staudinger § 49 werden . (Kastel in NBAR . II 397 ff ., 477 ff .)

Anm . III ; RG3. 60 , 30 ff.). Das Weſentl. beim Schlichtungsſtreit iſt auch nicht

Aus dieſer Rechtslage folgt zunächſt für den die Schließung eines neuen Vertragøverhältniffes,

Rechtsgang vor den Gerichten, daß die beſchluß: ſondern die Regelung beſtehender tatſächl. Ver

mäßige Auflöſung der m .AG.: od. ANVer., da ſie hältniſſe, die auf der einen oder anderen Seite

entw . als Geſellſchaft i . S. des BOB. oder als Unzufriedenheit auslöſen u . eine Aenderung ver

nicht rechtsfähiger Verein oder als rechtsfähiger langen . Es handelt ſich alſo nicht um die Schaffung

Verein oder als Erwerbs- u . Wirtſchaftsgenoſſen eines novum ohne Zuſammenhang mit ſchon Vor

ſchaft zu gelten hat, eine Unterbrechung des an- handenem , ſondern um die Aenderung eines ſchon

hängigen Verfahrens nicht bewirkt. Es ſind die beſtehenden Zuſtandes. Der Schlichtungsſtreit pflegt

1
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nicht erſt mit dem Anhängigwerden des Verfahrens Die beſchlußmäßige Auflöſung der w. Ver.

bei der Schlichtungsinſtanz zu beginnen , dem Ver- nach Ertaß eines Schiedsſpruchs der Schlichtungs

fahren vor dieſer Inſtanz geht vielmehr regelmäßig inſtanz iſt dann auf die Verbindlichkeitserklärung
ein Streiten der Parteien unter fich voraus . Die u . das Verfahren vor dem Demobilmachungs

Streitſache ſchwebt alſo ſchon, wenn ſie vor die kommiſſar erſt recht ohne Einfluß , da die Vers

Schlichtungsinſtanz kommt. Sie erheiſcht unbedingt bindlichkeitserklärung nichts anderes iſt als die.

eine Erledigung u. zw . bei Geſamtintereffenſtreitig Beſtätigung des Schiedsſpruchs durch eine Ver:

keiten entw . durch Abſchluß einer tarifl. Geſamt: waltungsbehörde u. ſeine Ausſtattung mit der.

vereinbarung, ſei es freiwillig oder zwangsweiſe zwangswirkung, aber von dem im Schiedsſpruch

durch Schiedsſpruch oder durch Abweiſung dieſer ſelbſt beſtimmten Zeitpunkte an .

zwangsweiſen Regelung , u . bei Geſamtrechtsſtreitig: Erſt in dem Augenblic , in dem die Liquidation

keiten auch wiederum entw. durch Schiedsſpruch oder die Auseinanderſeßung der w. Ver. beendigt

entſpr. dem Antrag des Antragſtellers oder durch iſt, iſt die w. Ver. tot u . nicht mehr da . Erſt

Abweiſung dieſes Antrage. Es handelt ſich alſo von dieſem Zeitpunkte an fehlt es an einer Partei ,

gar nicht um ein neues Geſchäft, ſondern um die mit der noch weiter verhandelt werden könnte u .

Erledigung eines „ ſchwebenden Geſchäfts“. Dazu von da an iſt auch die Fortſeßung eines anhängigen

kommt, daß die Gegner überſehen , daß ein Unter: oder der Beginn eines neuen Verfahrens vor Gericht

ſchied beſteht zw . dem Verfahren vor einer Schlich: u . vor den Schlichtungsinſtanzen ausgeſchloſſen .

tungsinſtanz als ſolchem u. dem Schlußteil des Vgl. SchlW . 3. Ig. 98 (RAM .), 4. Ig. 67 (CG .GG

Verfahrens vor einer Schlichtungsinſtanz: der Stuttgart); 4. Ig. 135 (Erdel); 4. Ig. 175 (Rant) ;

ſchließl. Vereinbarung unter den Streitsteilen oder NZAR. II 145 ff . (Albinus) ..

dem Schiedsſpruch. Es iſt ein Unterſchied zw. der III . Unrichtig iſt es auch, der „ Fuſion " w .

Frage, ob der Beſchluß auf Auflöſungeiner w . Ver. A6.: Od . ANVer. eine das Streitverfahren unter:

das Verfahren vor dem Schlichtungsausſchuß in brechende oder zerſtörende Wirkung beizulegen .

jedem Stadium ex abrupto einfach unmöglich (Vgl. Erdmann in NZIAR. III 22 ff.). Die unter:.

macht, ſo daß es, wenn es noch nicht begonnen brechende Wirkung, die die eigentl. Fuſion im

hat , auch nicht mehr beginnen kann , u . wenn es Rechtsſinn z. B. von Aktiengeſellſchaften u . zw . die

ſchon begonnen hat, ſofort unterbrochen u. beendigt Fuſion mit ſofortiger Verſdhmelzung,die als Geſamt

wird, u. der Frage, ob die Tatſache der Auflöſung rechtsnachfolge wirkt u . den Untergang der über

das Endſtadium des Verfahrens vor dem Schlich tragenden Geſellſchaft zur unmittelbaren Folge

tungsausſchuß, die ſchließl. Erledigung des Schlich hat, auf ſchwebende Prozeſſe dußert, tritt bei der:

tungsſtreites durch eine Vereinbarung oder einen | Fuſion“ von w. AG.- od. ANVer. nicht ein, weil

Schiedsſpruch inſoferne beinfluſſen kann , als die dieſe , Fuſion “ überhaupt keine Fuſion im Rechts:„

Regelung des Streitfalles durch eine Vereinbarung finne ift. Es gibt keine Fuſion von Geſellſchaften

oder einen Schiedsſpruch im einzelnen Falle je nach des BGB . , nicht rechtsfähiger oder rechtsfähiger

den Umſtänden zwecklos u . unbillig erſcheinen u . Vereine oder von Erwerbs. u . Wirtſchaftsgenoſſen

daher nicht am Plaße ſein kann. Während leşteres ſchaften. Wollen zwei w. AG.- od . ANVer.fich
Datfrage iſt u . in jedem einzelnen Falle ſich be: verbinden u . ineinander aufgehen , ſo iſt das nur

ſonders beantworten wird , iſt erſtere Frage ent- auf dem Umweg der beſchlußmäßigen Auflöſung

ſchieden zu verneinen . Es ergibt ſich das aus der der einen der beiden w. Ver. oder des Austritts

oben entwidelten rechtl. Natur der w . Ver. Es iſt jämtl . Mitglieder dieſer w . Ver. ſowie des Eins

kein Grunderſichtlich, warum die beſchlußmäßige tritts der Mitglieder der aufgelöſten Ver. in die

Auflöſung der w . Ver. auf das Schlichtungsver zweite w. Ver . möglich. Die Folge dieſer Auf

fahren anders wirken ſollte alsauf das Verfahren löſung iſt bei der w . Ver., die ſich als rechtsfähiger

vor den Gerichten. Eine ſolche andere Wirkung Verein oder als Erw . u . WirtſchGenoſſenſchaft

könnte nur eine beſ. Verfahrensvorſchrift oder die qualifiziert, wiederum die Liquidation , die weder

Schaffung eines beſ. Rechtsgebildes für die w . Ver . durch die Saßung noch durch den Beſchluß der

durch die Geſellg.erreichen. Bisher fehlt eine ſolche Mitgliederverſammlung ausgeſchloſſen werden kann ,,

geſekl. Beſt ., auch die nächſte Zukunft ſcheint an da die Beſt. des § 47 BOB . u . der SS 83 ff.

den bisherigen bürgerlich -rechtl. Regeln feſthalten Gen G. zwingendes Recht ſind. Iſt aber die ſich

zu wollen , wenigſtens ſieht der Entw. eines neuen auflöſende w . Ver. ein nicht rechtsfähiger Verein

ArbTG. nichts anders als nur die allgem . Vers oder eine Geſellſchaft des BGB . , dann tritt die

leibung der Rechtsfähigkeit i.S.des BGB. an die Auseinanderſeķungein; dieMitglieder derſich
tariffähigen Ver. in Tarifvertragsangelegenheiten auflöſenden Ver., die in die andere ſich als nicht
vor, wobei kein Unterſchied gemacht iſt, ob die rechtsfähiger Verein oder als Geſellichaft dar

Tarifvertragsangelegenheiten „ die obligatoriſche ſtellende w . Ver. eintreten, wachſen in die Träger

Wirkung des Tarifvertrags oder ſeine Innen- ſchaft des Geſellſchaftsvermögens dieſer w . Ver .

wirkung im Verh . der Vereinigung zu ihren Mit- hinein . Die Uebertragung des Vermögens der

gliedern berühren . " ( S. Begr. 3. Entw . eines Arb .. fich auflöjenden Geſellſchaft iſt rechtlich nur jo

TG. AR. VIII , 97 ff .; RABI. 1921 , 491 ) . möglich, daß die einzelnen Gegenſtände , die zum

.
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Stleine Mitteilungen.

Geſellſchaftsvermögen gehören , nach den für ſie , fie der Orts PolBeh.weitgehende Beſchlagnahmebefug

geltenden rechtl . Beft. übertragen werden . niſſe ($8 6 ff ., 11 ) u. das Recht des unmittelbaren poli

Aus dieſer rechtl. Konſtruktion folgt aber , daß
zeil . Zwanges ($ 30) ein. Aus dem Verbot des § 18

dieſe ſog. „ Fuſion “ zwiſchen w . Ver. ebenfalls
als ſolchen aber folgt nicht ohne weiteres die Ungül

teine Wirkung auf das anhängige Streitverfahren
tigkeit der biegegen verſtoßenden Mietverträge. Er

beſtimmt nicht , daß Wohnungen nur mit Zuſtimmung

hat , ſolange das Stadium der Liquidation oder
der PolBeh . vermietet werden „ können “, wie z . B. $ 1

Auseinanderſekung währt .
Abj. 1 der MieterSchBet b . 13. Aug. 1920 (StAnz .

Nr . 189) vorſchreibt, daß die Vermieter rechtswirt

fam" nur mit vorheriger amtl . Zuſtimmung fündigen

,, können “, ſondern er gebraucht nur das Wort „ dürfen “.

Und während § 11 der Sonderbeſtimmung des

Verluſtes der Verfügungsbefugnis nach Eröffnung der

Beſchlagnahme das Verbot der Ueberlaſſung des be

Gültigkeit von ſog . Sdwarzmietverträgen in Bayern. ſchlagnahmten Raumeš nur noch ergänzend anfügt,

Nach $8 18, 31 der bay . Bek. v . 10. Aug. 1920 betr . begnügt ſich $ 18 mit der allgemeinen Verbots

Maßnahmen geg . Wohnungsmangel (StAng. Nr. 186) vorſchrift. Aus dieſer Verſchiedenheit der beiden Beſt.

dürfen Privatwohnungen u .Wohnräume nur mit vor- iſt zu ſchließen, daß die Wirkſamkeit der gegen ſie

heriger Zuſtimm . der OrtsPolBeh . vermietet werden . verſtoßenden Mietverträge gleichfalls verſchieden beurs

Ueber die Wirtſanikeit der ohne dieſe Zuſtimmung teilt werden muß .

geſchloſſenen Mietverträge ſind die Anſichten geteilt. Die Vorſdr. über Maßnahmen gegen Wohnungs

Zweifellos ſtellt die angef . Voridr. ein geſetl. mangel dürfen als Auậnahmebeſt. , die zunächſt auf

Verbot i . S. des § 134 BGB. dar (EGBGB. Art. 2 ; Grund des Geſ. über die Ermächtigung des Bundesa

WohnMangelBet. v . 23. Sept. 1918/11 . Mai 1920, $ 9 ), rate zu wirtſchaftl. Maßnahmen für die Kriegsverhälts

nach welchem ein gegen ein ſolches Verbot verſtoßendes niſſe erlaſſen waren, nicht weiter ausgedehnt werden,

Rechtsgeſchäft nichtig iſt, ſoweit ſich nicht aus dem als ihr Inhalt u . Zweck es fordert u. zuläßt. Sie

Geſebe, ſei es dem Wortlaut oder dem Sinne nadi, wollen die Vertragsfreiheit des BGB. nicht weiter ein

ein anderes ergibt . Eine ausdrückl . Beſt. über die Ungül- ( chränken, als es zur Minderung der Wohnungsnot

tigkeit der ohne die behördl. Zuſtimmung geſchloſſenen dienlich u notwendig iſt. Darum ſind ſie auf nicht

Mietverträge enthält 18 der Bet. v . 10. Aug. 1920 beſchlagnahmbare Räume unanwendbar, die für die

im Gegenſaß zu § 1 Abſ . 1 der bay . VO. D. 29. Apr. Zuweiſung an Wohnungſuchende u . damit für die

1919 betr. Bekämpfung der Wohnung&not (StAnz. Belänge der Allgemeinheit überhaupt nicht in Betracht

Nr . 125) nicht, der lautete : „ Wohnungen u. Wohnräume kommen , inſoweit es ſich um die zivilrechtl. Gültigkeit

dürfen nur mit behördl . Zuſtimmung vermietet werden . der über ſolche Räume geſchloſſenen Mietverträge bans

Jeder ohne dieſe Zuſtimmung abgeſchloſſene Miet- delt . Die Gegenanſicht würde zu dem vom Selebg .

vertrag iſt ungültig . " Zur Auslegung des § 18 der gewiß nicht gewollten Ergebnis führen, daß der betr .

Bek. v . 10. Aug. 1920 kann die VO. v . 29. Apr. 1919 ,,Schwarzmieter " ohne Zuſtimmung des Mieteinigungos

nicht herangezogen werden, da jene nicht wie lettere auf amts (Mietsch Bek. § 2) zur Räumung gezwungen

Grund des bay . ErmG. v . 28. März 1919 (GVBI. 1919 werden könnte, ohne daß ihm eine Erſaßunterkunft

S. 112) erlaſſen iſt, deſſen Ziff. 7 beſtimmte : „ Weitere nachgewieſen wäre; ebenſo könnte er gem . § 30 der

Maßnahmen zur Behebung der Wohnungsnot, zum Bef. v 10. Aug. 1920 zwangsweiſe aus dem Raume

Schuße der Mieter.... ſind zu ergreifen “ ; die Bet. entfernt werden ; das hätte nicht nur keine Minderung

u. die VO. haben alſo verſchiedene Gefeßegbeſt. zur der Wohnung &not zur Folge, da der Raum ja nicht

Grundlage ; das bay . Geſ. ordnet die Ergreifung von beſchlagnahmt werden darf, ſondern im Gegenteil u. U.

weiteren Maßnahmen an, während die Bek. des Reichs eine Verſchlechterung des Wohnungêmarkts durch den

das Treffen von Anordnungen u . Maßnahmen zuläßt. Zugang des obdachlos gewordenen Schwarzmieters.

Daraus, daß der Geſeßg . die frühere Beſt. über die Dazu kommt, daß manche Familie, die ſich ſelbſt zwede

Ungültigkeit der ohne behördl . Zuſtimm . geſchloſſenen Abgabe eines beſchlagnahmeunfähigen Zimmers an

Mietverträge in 18 der Bet. v . 10. Aug. 1920 nicht Verwandte oder Bekannte größere Einſchränkungen

aufgenommen hat, iſt zu folgern, daß er die Entſcheis auferlegt, als das Geſeß es verlangt, dies vielleicht

dung hierüber der Auslegung überlaſſen will . Man unterlaſſen wird, wenn ſie hierzu erſt die behördl.

muß hier m . E. zwiſchen Verträgen über bereits be- Zuſtimmung einholen u . Roſten u . Seit dafür aufs

ſchlagnahmte Räume u . ſolchen über andere Räume wenden muß .

unterſcheiden. Erſtere Verträge ſind nichtiggem . § 11 Der Einwand, daß die Aufnahme von Perſonen

Abſ.1 der Bet . v . 10. Aug. 1920 : „ Mit der Eröffnung in beſcolagnahmeunfähige Räume ohne Zuſtimmung

der Beſchlagnahmeverfügung (§ 10) verlieren die Vers der Wohnungsbehörde zu Umgehungen der Rationies

fügungsberechtigten die Befugnis, über die beſchlag rungsbeſt. füibre, iſt m E. nicht ſtichhaltig. Richtig

nahmten Räume zu verfügen . Sie dürfen nur mehr iſt zwar, daß die Entſcheidung darüber, ob ein Raum

mit vorheriger Zuſtimmung der OrtsPolBeh . die beſchlagnahmbar iſt, nicht den Beteiligten , ſondern nur

Räume anderen überlaſſen .... Dagegen gilt für die der Wohnungsbehörde zuſteht Dies hindert jedoch

Vermietung nicht beſchlagnahmter Räume das Verbot nicht die Wirkſamkeit eines über einen beſchlagnahme

des $ 18. Die Verträge,auf die ſich das Verbot bezieht, unfähigen Raum ohne behördl . Zuſtimmung geſchloſ

ſind nicht wegen ihrer Natur, ſondern wegen der ob- ſenen Mietvertrags. Von dem Vorhandenſein nicht bes

waltenden Umſtände verboten . Die Bef. ſoll der ſchlagnahmbarer Räume braucht das Wohnungsamt

Wohnungsnot abhelfen u. will alle für Wohnungs- nicht auf dem Wege des § 8 der Bek Menntnis zu

ſuchende in Betracht kommenden Räume, aber nur erlangen ; hierzu dient die in den S$ 2, 3 , 5 vors

dieje, zur Suiveiſung an ſie erfaſſen . Darum räumt geſchriebene Anzeiges u . Auskunftspflicht. Aus 8 9

| Be
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Abſ. 3 u . durch Anfrage bei der Wohnungsbehörde | Raum geben wollte, brauchtwohl kaum hervorgehoben

vermögen die Parteien jeweils zu erſehen, ob ein zu zu werden u . würde auch mit der ganzen Haltung der

vermietender Raum der Beſchlagnahme unterliegt oder BayZR. in Widerſpruch ſtehen, wie z . B. meine Ab

nicht. Uebrigens könnte die Behörde die Zuſtimmung handlung im Jahrgang 1919 S. 30 beweiſt, in der ich

zur Vermietung beſchlagnahmeunfähiger Räume nie der ein ähnliches Thema wie der Aufſaß von Dr. Doerr

aus Gründen der Bekämpfung des Wohnungsmangels erörternden Abhandlung von Dr. Bendir ,, Die tatſäch

verſagen, da derartige Räume zur Minderung der liche Feſtſtellung im Strafurteil – eine Fiktion“ (Recht

Wohnungsnot nicht erfaßt werden können. Da die und Wirtſchaft 1918 S. 184) entgegentrat u. insbeſ.

Bek. v . 23. Sept. 1918/11 . Mai 1920 die Behebung u ſeinen Vorwurf zurückties, daß die Richter mehrdeutige

Minderung der Wohnungsnot bezwedt, können auf Tatbeſtände verfälſchen . von der Pfordten.

Grund derſelben nur ſolche Vorſchr. rechtswirkſam

erlaſſen werden, die dieſem Zwecke dienen u. ihn för

dern . Das würde aber bei Erſtreckung des § 18 auf

beſchlagnahmeunfähige Räume nicht zutreffen .

Was endlich die Vermietung beſchlagnahmbarer
SindbayeriſdheAmtégerichte zur Rechtshilfe (= RH.)

gegenüber preußiſchen Kulturämtern in Siedlungsjachen
Räume ohne die behördl. Zuſtimmung vor der Bes

ſchlagnahme betrifft, ſo iſt m . E. auch ein ſolcher Miet
verpflichtet ? Ein preuß. Kulturamt (= KA.) erſuchte

ein bay . AG. um Vernehmung eines in des leßteren
vertrag mangels Aufnahme einer dem $ 11 065.1 5.1

entſpr . Beſt. in den § 18 rechtswirkſanı, unbeſchadet
Bezirt wohnenden über 18 Jahre alten Minderjährigen

der Tatſache, daß er gegen das geſeßl . Verbot verſtößt.
über einen von deſſen Mutter u. geſeßl . Vertreterin

in ſeinem Namen vor dem erſuchenden Amt nach dem
Inf. dieſer Zuwiderhandlung kann der betr . Mieter

im Wege unmittelbaren Zwanges aus dem Beſibe des
RSiedIG. v . 11. Auguſt 1919 geſchloſſenen Kaufvertrag

Raumes geſeßt werden (§ 30 ), falls die Behörde ihn
u. über ſeinen Beitritt dazu.

Das AG. lehnte das Erſuchen ab, weil in An
beſchlagnahmen will; hierdurch wird alsdann der bis

dahin gültige Mietvertrag ohne weiteres aufgehoben .
gelegenh . der freiw. Gerichtsb. eine RH .- Pflicht nur

Aus dent Dargelegten ergibt ſich folgendes :
in den durch Reichsgeſeß den Gerichten übertragenen

1. Sind beſchlagnahmte Räume ohne behördl .
Angelegenh. beſtehe (FGG. $$ 2, 1) u. hier keine ſolche

Zuſtimmung vermietet worden, ſo bedarf es mangels
Angelegenheit vorliege. Das NA. wiederholte das Er

des Vorliegend eines rechtsgültigen Mietverhältniſſes
ſuchen mit der Erklärung, daß bei nochmaliger Abs

weder zur Kündigung noch zur Zwangsräumung der
lehnung Beidhm . eingelegt werde. Es handle ſich um

einen der Genehmigung des Vormer. bedürftigen Rauf:

Zuſtimmung des Einigungsamts nach $$ 1 u . 2 der

MieterSch Bet. d . 13. Aug. 1920.
vertrag, über welchen vor der Entſch. des VormG. der

Minderjährige gehört werden ſolle (BGB. 81827 Abſ.2),
2. Sind nicht beſchlagnahmte Räume vermietet,

alſo um eine Angelegenh., die dem Vorm . obliege
ſo iſt die Zuſtimmung des Einigungsamts ( Ziff. 1)

und die durch § 35 FOG. den AG . übertragen ſei.

ſowohl zur Kündigung als zur privaten Zwangs

räumung erforderlich, gleichgültig, ob es ſich um be
Gem. § 194 Abſ. 4 in Verb. m. § 2 FGG. ſei aber

ſchlagnahmbare oder ſonſtige Räume handelt, u . ob
ein Erſuchen um Vornahme einer ſolchen Verrichtung

bei erſteren die vorherige Zuſtimmung der Wohnungs
vom AG . zu vollziehen, gleichviel ob das Erſuchen

behörde zur Vermietung erteilt war oder nicht, u .
von einem Gericht oder einer nicht richterl. Behörde

unbeſchadet des behördl. Räumungszwangeß nach § 30
ausgehe. Das AG. half der Beſchw . nicht ab u . legte das

Erſuchen dem DLG. vor. Das DLG. hob den ab
Abſ. 2 der bay . WohnMangBet.

lehnenden Beſchluß des AG. auf u. wies das AG. an ,
Oberamtsrichter Diemayr in München.

über das Erſuchen neuerlich, abgeſehen von den im

erſten Beſchluß ausgeführten Gründen , zu beſchließen .

Als Gründe führte das DLG. an, die Begründung

Zur Viychologie der Urteil&begründung. Die unter des AG. trage deſſen Entſch. nicht. Das AG. habe

dieſer Ueberſchrift in der Nr. 1/2 dieſes Jahrgangs er- überſehen , daß die Vorſchr. im 1. Abſchn. des FGG ,

ſchienene Abhandlung von Herrn Oberlandesgerichtsrat alſo insbeſ. $ 2, für die in § 1 bezeichneten An

Dr. Doerr hat, wie die Schriftleitung zu ihrem Bes gelegenh . auch dann gelten, wenn hiefür nach Landega

dauern erfährt, in Richterkreiſen eine gewiſſe Erregung geſeß andere als gerichtl. Behörden zuſtändig ſeien .

hervorgerufen, weil ſie in einer beſtimmten Preſſe Von dieſem Geſichtspunkt aus, auf den das Ku. mit

dahin aufgelegt wurde, als wolle ſie den Richtern den Recht hingewieſen habe, habe das AG, das Erſuchen

Vorwurf der Pflichtverleßung machen . Richtern einen über haupt nicht gewürdigt.

Vorwurf machen zu wollen, lag dem Herrn Verfaſſer, Dieſer Entſch. kann nicht zugeſtimmt werden.

wie ich mit ſeiner Ermächtigung erkläre, vollſtändig Die Reichageſepg. hat bekanntlich die amtl. Bes

ferne. handlung der Ang . d . f. G. nicht erſchöpfend geregelt,

Die Abhandlung befaßt ſich mit der Urteilsfindung ſondern hiefür, in weitgehender Rückſicht auf einzel

überhaupt nicht, ſondern will nur auf die Lage hin- ſtaatl. Beſonderheiten, nur inſoweit Beſt. getroffen ,

weiſen, in die ein Richter bei der ſchriftlichen Urteils- als es zur gleichmäßigen Durchführung des BGB. u.

begründung tommen kann, wenn er hierbei auf der anderen in Betracht kommenden Reichsgeſeke er

Schwierigkeiten ſtößt, an die bei der Urteilsberatung forderlich erſchien (Dentichr. 3. d . Entw . des FGG.

nicht gedacht wurde oder die ſich ihm jeßt in anderem S. 31 ) . Dieſe Beſt. betreffen entw . beſ . Angelegenh.

Dichte darſtellen. Der Aufiat macht Vorſchläge, um u finden ſich ſoweit ſie nicht im FGG. enthalten ſind,

eine ſolche Lage hintanzubalten . zerſtreut bei den einzelnen dieſe Angelegenh . regelnden

Ich wollte in der Zeitſchrift das in dem Auflaggeſeßl. Vorſchr. (z . B. BOB. SS 261, 1246) , oder ſie

behandelte Problem zur Erörterung ſtellen. Daß ich ſind allgem .Art u . im 1. oder 11. Abſchn. des FGG.

mit der Aufnahme nicht Angriffen auf den Richterſtand i enthalten.

.
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Eine bef. reichsgeſeßl.* Vorſchr. über die den
Aus der Rechtſpregung.

Gegenſtand dieſer Beſprechung bildende Frage beſteht

nicht. Von den allgem. Vorſchr. des FGG. könnten Heichsgericht.
nur die in $8 2 u. 194 in Betracht tommen . § 2 ver

pflichtet die Gerichte, rich in Ang. d. f . 6. gegenſeitig
A. Regiſterfachen .

RH. zu leiſten u. 8 194 dehnt, entſpr . dem erwähnten
Gine GmbH. erliſcht nicht ohne weitered dadurch,

Zweck der gleichmäßigen Durchführung der Reichs- daß fie ihre Firmamit dem Geſchäfte veräußert. Das

geſebe, dieſe Pflicht u . das ihr entſpr . Recht auf die
RO. hatin NOZ. 85, 397 ausgeſprochen, daß eineHG.

anderen als gerichtl. Beh. aus, denen durch Landeg
ohne Firma weder entſtehen noch fortbeſtehen könne,

geſeß im $ 1 FGG. bezeichnete Ängelegenh. übertragen geſchäft mit der Firma veräußere. Der Senat kann
u . daß fie deshalb erlöſche, wenn ſie das gandels

find, ſo daß gleich den Gerichten auch dieſe Behörden bei wiederholter Prüfung dieſe Auffaſſung nicht auf

den Gerichten RH . zu leiſten haben und ſolche von recht erhalten . Allerdings muß eine HG. eine Firma

den Gerichten zu verlangen berechtigt ſind. Aber haben ; denn ohne eine ſolche kann ſie in Ermangelung

es muß ſich um eine im $ 1 bezeichnete Angelegenheit eines bürgerl. Namens im Rechtsverkehre überhaupt

der f. G. handeln, d . h . um eine ſolche, welche durch
nicht auftreten . Für das Recht der Gmbộ. kommt das

Reichsgefe den Gerichten übertragen iſt. Die
auch in $$ 3, 75, GmbHG . zum Ausdruce, wonach

der Geſellſchaftsvertrag die Firma beſtimmen muß u.
ebenerwähnten, nach Landesgeſeß zuſtändigen Behörden

das Fehlen oder die Nichtigkeit dieſer Beſtimmung die
ſind alſo nur dann berechtigt, ein Gericht um RH. zu

Nichtigkeit begründet . Daraus folgt aber nicht, daß

erſuchen , wenn den Gegenſtand des Erſudens eine die Gmbv . erliſcht, wenn ſie ihre Firma mit dem

Angelegenheit bildet, die durch Reichsgeſeß in erſter Geſchäfte veräußert, u. daß dieſe Wirkung ſelbſt in

Linie den Gerichten übertragen iſt, deren Uebertragung Fällen eintritt, in denen ſie gleichzeitig mit der Vers

durch Landesgeſeß an andere Behörden die Reichsgefeßg.
äußerung der alten Firma eineneueübernimmt. Wenn

ausdrücklich zugelaſſen hat u . die durch Landeégeſet gemeinhin von der Veräußerung einer Firma geſprochen

einer ſolchen Behörde übertragen worden iſt. So muß
wird u. auch das HOB. in § 23 ſich dieſes Ausdruds

bedient, ſo iſt das inſoferne ungenau, als nicht, die
ein bayer , AG. dem Erſuchen eines badiſchen Notariats

Firma ſelbſtſondern das Recht zu ihrem Gebrauche
um RH. in einer Nachlabíache entſprechen , weil die unter Verzicht auf das Recht zur Weiterbenüßung

Behandlung der Nachlafſachen durch Reichsgeſep einem anderen bewilligt wird . Die Einwirkung auf

( FGG . & 72) den Gerichten übertragen iſt, gemäß die Stellung des bisherigen Firmeninhabers iſt dabei

Art. 147 EG. BGB. die landeggeſeßl. Vorſchr. un die gleiche, wie wenn ohne Veräußerung einem an

berührt bleiben, nach welchen für die dem Nachlaß = deren gegenüber auf die Weiterführung verzichtet wird

gericht obliegenden Verrichtungen andere als gerichtl.
oder wenn ein anderer auf Grund von § 37 Abſ. 2

HOB. oder wegen unl . Weitbewerbs ein Urteil auf
Behörden zuſtändig ſind u . in Baden für dieſe Vers Unterlaſſung des Gebrauchs oder auf Einwilligung

richtungen die Notare zuſtändig find (8 45 bad . Geſ.
in die Löſchung erlangt. Jn Fällen dieſer Art hört

die fr . Ger. u . das Notariat betr . v . 17. Juni 1899) . aber nicht die HG. auf zu beſtehen, ſondern ſie hat

Dagegen beſteht für ein außerpreuß . AG . gegenüber ſich nur des Weitergebrauchs der bisherigen Firma

dem Erſuchen eines preuß . AG . 3. B. um Entgegen- zu enthalten u. ſich eine neue zu verſchaffen . Mittelbar

nahme einer Erklärung über den Auftritt aus einer ergeben auch $$ 78, 76, Ombyo. die Unhaltbarkeit

Kirchengemeinſchaft keine RH .- Pflicht, weil die Ent der früheren Auffaſſung. Dort iſt für den Fall, daß

gegennahme ſolcher Erklärungen nicht durch Reichs
der Geſellſchaftsvertrag nichts über die Firma ent

gejeß den Gerichten übertragen iſt.
hält oder daß die Beſtimmung nichtig iſt, eine Heilung

des Mangels durch einſtimmigen Geſellſchafter- Be
Hinſichtlich der im RSiedIG. v . 11. Auguſt 1919 ſchluß vorgeſehen . Daraus erhellt, daß bei Fehlen

(RGBI. 1429) geregelten Angelegenh . iſt weder in oder Wegfali der Firma die Geſellſchaft jedenfalls

dieſem noch in einem anderen Reichsgeſeß eine Ueber- nicht ohne weiteres als nicht beſtehend zu behandeln

tragung an Gerichte ausgeſprochen . Es beſteht deshalb iſt. (Beſchl. d . II. ZS. nach § 28 FOG. vom 29. Mai

ſchon aus dieſem Grunde in Reichsſiedlungsſachen für
1923, II b i./23 ) .

die Gerichte eines Landes gegenüber den Behörden

eines anderen Landes feine RH .- Pflicht. Nachdem die
B. Zivilſachen.

Vorausſeßung des § 1 FGG. -- Uebertragung an die

Gerichte durch ein Reichsgeſeß — fehlt, iſt es für die
I.

Entſcheidung unſerer Frage völlig gleichgültig, welchen Unterbrechung der Verjährung nach § 558 BGB.

Beh. die preuß . Landesgeſebg . die Behandlung der durch Erhebung der Klage bei uachträgl. Erhöhung des

Reichsſiedlungsangelegenheiten übertragen hat. Auch
Schadensbetrage. Die Bell. hatte im Okt. 1917 vom

die Ausführungen des A. find zur Begründung
Ml . eine Dampfſtraßenwalze gemietet u . gab ſie nach

Beendigung des Gebrauchs am 2. Juli 1918 zurüđ.
ſeines RH-Erſuchens nicht geeignet. Denn eine Be

Der Kl. rügte mehrere angeblich durch Verſchulden der
hörde wird dadurch allein , daß ſie eine Verrichtung Bell . während des Betriebes entſtandene Mängel, ſo

vornimmt, die einer anderen Behörde obliegt, nicht einen Riß der Feuerbüchſe, das Auslaufen der Vorder

berechtigt, das der Tepteren zuſtehende Recht auf RH. achslager u. das Abfreſſen der Vorderachſe, u. beans

auszuüben. Daß ſich das KA. auf $ 194 Abſ. 4 FGG. (pruchte Sche. zunächſt in Höhe von 5000 M. Er er:
zu Unrecht beruft, geht wohl zur Genüge ſchon aus wirfte einen auf dieſen Betrag lautenden, der Bell.

obigen Ausführungen hervor. noch im Dez. 1918 zugeſtellten Zahlungsbefehl, gegen

Amtsgerichtsrat Stößler in München .
den dieſe rechtzeitig Widerſpruch erhob. In dem an

ſchließenden Rechtsſtreite erweiterte der Kl . in der mündl.

Verh. v . 5. Jan. 1920 ſeinen Anſpruch auf 18 000 M

nebſt Binſen, indem er darlegte , daß der Geſamtſchaden

nicht 5000 M, ſondern mindeſtens 18 000 M betrage.

Die 1. Inſt. erklärte dieſen Anſpruch dem Grunde nach

für gerechtfertigt. Das BG. beſtätigte die Entſch. unter

Bejdränkung auf den Erjat des Schadens, der durch

n .
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die hervorgehobenen Mängel, nämlich den Riß der II .

Feuerbüchle, das Auslaufen der Vorderachslager u.

das Abfreſſen der Vorderachſe entſtanden ſei. Die Rev. Uufall durch mangelhaften Berichluß des Gasrohres

der Bell. wurde zurüdgewieſen . in einer Wohnung. Daftung der Stadtgemeinde als
Gründe : Nicht zu beanſtanden iſt die Zurück- Vandeigentümerin und Bermieterin . Der fil. mietete

weiſung des Einwandes der Verjährung ( V.) bezügl. von der befl . Stadtgemeinde vom 1. Juli 1918 ab eine

des 5000 M überſteigenden Teiles des Anſpruches. Nach Wohnung u.. bezog ſie am 29. Juni, nachdem er auf

$ 558 BOB. verjähren die Erſaßanſprüche des Vers ſeine Anfrage von dem Stadtbaumeiſter u . dem Stadt

mieters wegen Veränderungen oder Verſchlechterungen tämmerer den Beſcheid erhalten hatte, daß ſeinem Eins

der vermieteten Sache in 6 Monaten vondem Zeitpunkt zuge nichts im Wege ſtehe. Der Vormieter hatte bei

an , in dem er die Sache zurückerhält, die Anſprüche ſeinem Auszuge im Juni 1917 verſäumt, die Deffnung

des Mieters auf Erſatz von Verwendungen oder auf eines Gasleitungsrohrs in einem Hinterzimmer mit

Geſtattung der Wegnahme einer Einrichtung in der einem Stöpſel zu verſchließen . Die Familie des Al.

gleichen Zeit von der Beendigung der Miete an . Nach nahm bereits am Einzugstage das Gas in Benukung .

$ 209 BGB. wird die V. unterbrochen , wenn der Be- Als am Abend des Einzugstages der Al. mit offener

rechtigte auf Befriedigung oder auf Feſtſtellung des Petroleumlampe das Hinterzimmer betrat, erfolgte eine

Anſpruchs klagt, u . der Erhebung der Klage ſteht u. a . Erploſion, wodurch der Al. verlegt wurde. Er ver

die Zuſtellung eines Zahlungsbefehls gleich . Nun hat langte von der Befl. Schadenserſaß. Die 1. Jnſt. ſprach

derKl. den Anſpruch auf SchE. unter Berechnung auf ihm die $ älfte des Schadens zu . Das BG. wies ihn

5000 M durch Zuſtellung des Zahlungsbefehls innerh. ganz ab . Auf die Mev . des Ml. wurde das erſte Urteil

6 Monaten ſeit Müdgabe der Walze geltend gemacht, wiederhergeſtellt, wobei ein grobes Verſchulden des Kl.

ihn aber erſt ſpäter erweitert. Das BG . erachtet die B. darin erblict wurde, daß er das ħinterzimmer mit

gleichwohl auch für den 5000 M überſteigenden Betrag einem offenen lichte betrat, obſchon er wußte oder

als unterbrochen ; es handle ſich um einen von Anfang doch annahm , daß Gas ausſtröme . Ueber die Haftung

an auch die jeßt noch ſtreitigen Schäden umfaſſenden der Befl . heißt es in den Gründen : Das BG. geht

einheitl. Anſpruch, der nicht teilweiſe verjähren könne . davon aus, daß der Sachverhalt die Annahme einer

Ob das den in der Rechtſpr. aus § 209 abgeleiteten unerl . Þandlung nicht rechtfertige. Dagegen ſtellt es

Grundſäßen gerecht wird, iſt zweifelhaft. Die Rechtſpr ., feſt, daß die Bell . durch Nichtverſchließung einer Gas

insbeſ. des RG. , geht dahin, daß die V. durch Klage rohröffnung ihre Vermieterpflichten ſchuldhaft verlegt

nur in den Grenzen der Rechtshängigkeit unterbrochen habe, daß aber auch dem Kl . , der das Hinterzimmer

werde u . daß die Einklagung von Teilanſprüchen ohne trok Gasgeruchs mit brennender Lampe betreten habe,

gleichzeitige Feſtſtellungstlage bezügl . des Geſamtan- eine ſo erhebl. Fahrläſſigkeit zur Laſt falle, daß die

ſpruches die v . bezügl. des Reſtes ſelbſt dann nicht SchEPflicht der Bell . nach § 254 BOB. ganz fortfalle.

unterbreche, wenn die Teilklage im näml. Rechtsſtreit Das iſt ebenſo irrig wie die Verneinung ihrer Haftung

auf das Ganze erweitert werde (vgl. NOZ. 57, 372 ; aus unerl. Þandlung. Das BG. nimmt einen rechts

60, 390 ; 65 , 398 ; 66 , 365 ; 75, 302 ; 77 , 203 u . a . ) . gültigen Mietvertrag an , nach dem das Mietverhälts

Es kann dahingeſtellt bleiben , ob nicht auch von der nis am 1. Juli 1918 beginnen ſollte. Andererſeits

algem. Vorſchr. des § 209 aus etwas anderes dann hält es für erwieſen, daß der Stadtbaumeiſter u. der

gelten muß, wenn der Kl . mit dem innerh . der v Friſt Stadtkämmerer von dem Bürgermeiſter ermächtigt

eingell . geringeren Betrag nicht einen Teil ſeines Scha- waren , ohne Mieterhöhung den Einzug des Kl. auch

dens, ſondern den geſamten Schaden geltend machen ſchon zu einem früheren Termin zu geſtatten , ſo daß

wollte u . die ſpätere Erhöhung nur durch eine andere ihre Erlaubnis dazu ebenſozu beurteilen iſt, als wenn

Berechnung veranlaßt wurde. Dem Bó. iſt hier im ſie von den verfaſſungsmäßigen Vertretern der Stadt

Ergebniſſe ſchon darum beizutreten , weil es ſich hier ſelbſt erteilt worden wäre. Sie hatte daher zur Folge,

um die V. des § 558 BOB. handelt, die eine bei. , daß ſich die Parteien ſchon von dem 29. Juni 1918

von den aus $ 209 BGB. abgeleiteten Grundſäßen ab- an als Vermieterin u . Mieter gegenüberſtanden . Nicht

weichende Behandlung fordert. Die Beſtimmung einer zu beanſtanden iſt nämlich die Rechtsauffaſſung des

beſ . kurzen VFriſt entſpricht dem bei der Miete beſ. BG. , daß für einen Vermieter , der ohne beſ. Gegen

dringenden Bedürfnis einer raſchen Auseinanderſeßung leiſtung in eine vorzeitige Inbeſißnahme der Wohnung

u . beruht gleich ähnl. Beſtimmungen (88 477, 638) auf durch den Mieter willigt, bereits mit deſſen früherem

dem Gedanken , daß eine zuverläffige Feſtſtellung des Einzuge die Mietvertragspflichten entſtehen . (Mittel

Sachverhalts , insbeſ. von Sachmängeln, regelmäßig ſtein, 3. Aufl. S. 188, Niendorf, 10. Äufl. S. 7 auch

nur gewährleiſtet iſt , wenn ſie alsbald nach Beendigung Note 9) . Die Anſicht, daß der Mieter alsdann eine

des Vertrags u . nach der Rückgabe der Mietſache geſchieht Zeitlang mietfrei wohne, trifft nicht zu . Tatſächl. bildet

(Mot. II 238 ff., Prot. II 177, 194). Das Bedürfnis eines die erſte vertragl. zu zahlende Mietrate zugleich das

ordentl.Geſchäftsverkehrs verlangt, daß der Erſatzbereih- Entgelt für den früheren Gebrauch. Deshalb liegt

tigte Mängel u . Schäden , aus denen er Anſprüche ab- auch hier ein einheitl . Rechtsverhältnis vor, das nicht

leiten will, dem Erſakpfl . alsbald nachweiſt u . dieſem in zwei zeitlich getrennte u . rechtlich verſchiedene Ver

ſo Gelegenheit gibt, einen etwa mögl. Gegenbeweis zu träge zerriſſen werden darf . Die Bekl . mußte alſo am

führen. Sich auf Beanſtandungen noch nach längerer 29. Juni 1918 dem Kl . die Wohnungin einem gebrauchs

Zeit einzulaſſen, kann dem Erſaßpfl. nicht zugemutet fähigen , d . 5. ſein Beben u . ſeinen Körper nicht gefähr

werden. Dieſem beſ . Zwecke des $ 558 BOB. wird aber denden Zuſtande übergeben u . für Mängel auſfommen,

genügt, wenn durch Klage oder Zahlungsbefehl wegen die eine ſolche Gefährdung in ſich ichloſſen u . zu einer

beſtimmter Mängel voller SchE . beanſprucht wird, mag Schädigung ſeiner Geſundheit führten (88 536-538

auch der zunächſt bezeichnete Geſamtbetrag nachträglich BOB., RGZ. 81 , 200 ff.). Jhre verfaſſungsmäßigen

eine Erhöhung verlangen . Es handelt ſich dann nur Vertreter haben aber auch innerh. ihres Wirfungs

um eine andere Berechnung des Betrages, die die Grund- freiſes gegen das allgem . Verbot des § 823 BGB .

lagen des SHEAnſpruches unberührt läßt. So liegt ſchuldhaft verſtoßen . Nach der ſtändigen Rechtſpr. des

die Sache hier . Das bo. ſtellt feſt, daß ſchon mit der Sen. (NGZ. 88, 433 ; 89, 394 ; 90, 68 ) hat nämlich

Klage der Schaden ſowohl an der Feuerbüchſe als auch jeder Eigentümer, der die Einwirkung ihm gehöriger

an der Vorderachſe 11. den Vorderachslagern geltend Sachen auf den Körper eines anderen geſtattet, die

gemacht worden ſei . Die V. iſt daher bezügl. des ganzen Rechtspflicht, die von ihnen drohenden Gefahren , die

Anſpruches rechtzeitig unterbrochen . (llrt . d . III . ZS . er kennt oder bei Anwendung verkehrsgebotener Um

v. 16. Jan. 1923, III 229/22). ſicht kennen mußte, mit allen ihm zur Verfügung

ſtehenden Mitteln hintanzuhalten oder wenigſtens

1

e

5669



174 Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1923. Nr . 13, 14 u . 15.

zu mindern. Von dieſem Geſichtspunkte aus muß von fich darauf, daß die Vergütung für die Ausführung

einem vorſichtigen, ſeiner Sorgfaltspflichten bewußten des dem Bell. übertragenen Baues auf den Höchſtbe

Hauseigentümer verlangt werden, daß er bei dem Auss trag von 36 000 M vereinbart war, der Befl . aber eine

zuge eines Mieters ſich des ordnungsmäßigen Ver- darüber hinausgehende Forderung von 9241 M geltend

ſchluſſes der Gasröhren jedenfalls dann verſichert,wenn gemacht u. im Wege der einſtw. Verf. eine Vormerkung

die Wohnräume auch während ihres Leerſtehens Men- auf ihren Grundſtücken erwirkt hatte, daß ihnen ins

îchen zugänglich ſind oder wenn ſich in dem Hauſe folgedeſſen die Beſchaffung der Gelder zur Auszahlung

noch andere zum Aufenthalt von Menſchen dienende dervom Bell. gekündigten øyp . von 13000 M unmög

Mäume befinden . Ob das leßtere zutrifft, iſt nicht er- lich geworden u. dadurch die Zwangsverſteigerung her:

ſichtlich. Dagegen ſteht feſt , daß der Vormieter des beigeführt worden war u. daß fie durch den Verluſt

Kl. die ſtreitigen Näumebereits am 1. Juni 1917 ver- ihrer Grundſtücke Schaden erlitten hatten. Dieſe Tat

laſſen hat, daß dieſe alſo über ein Jahr unbewohnt fachen ſind den Al. im März 1910 bekannt geweſen .

waren. Nach dem eigenen Vortrage der Bekl . haben Sie konnten alſo bereits in jenem Zeitpunkt ihren

aber in dem einen der dem Al, vermieteten Zimmer ScheAnſpruch gegen den Bell , begründen u. gerichtlich

vor deſſen Einzuge Kartoffeln gelagert, zu deren Hereins verfolgen u . demnat iſt damals gemäß § 852 Abſ. 1

u . Þerausſchaffung es von Menſchen betreten wurde. BGB. die Verj . in Lauf geſet worden . Aus & 945

Abgeſehen davon ſind vor Uebergabe an den Kl.Auss 3PO . iſt nichts anderes zu entnehmen . Die Geltends

beſſerungsarbeiten in ihr vorgenommen worden. Die machung des dort gegebenen SchEAnſpruchs iſt nicht

Gefahr, daß Unbefugte ſich an der Gasuhr u . dem daran geknüpft , daß in einem gerichtl. Berfahren feſt

Þaupthahn zu ſchaffen machen, liegt nicht ſo weit ab, geſtellt ſein muß, die Anordnung der einſtw . verf. ſei

daß mit ihr nicht zu rechnen geweſen wäre. Die ver- von Anfang an ungerechtfertigt geweſen , vielmehr fann

faſſungsmáßigen Organe wußten zudem oder mußten dieſe Prüfung u . Feſtſtellung in dem Verf . über die

wiſſen , daß in der Wohnung nicht an alle Gasleitungs- Klage erfolgen, mitder der SchEAnſpruch geltend ge

öffnungen ſtädtiſche Lampen angeſchraubt waren, ſon : macht wird. Der Anſpruch aus & 945 3 PO . entſteht

dern daß mindeſtens das Rohr, welches die Urſache in dem Augenblid, in dem zufolge des Bollzugs einer

des Unfalls geworden iſt, für eine Privatlampe des einſtw . Berf., die zur Sicherung eines unbegründeten

Mieters vorhanden war. Unter dieſen Umſtänden Anſpruchs angeordnet iſt, dem Gegner ein Schaden

hätten ſie bereits im Juni 1917 den Verſchluß dieſes erwachſen iſt, u . ſobald dieſe den Anſpruch begründenden

Rohrs prüfen müſſen . Das feſte Anziehen des Haupts Tatſachen dem Geſchädigten bekannt ſind, beginnt gegen

hahns konnte ſienicht erſeßen , da es deſſen widerrechtl. ihn die Verj . zu laufen. Daß die einſtw . verf. im

Deffnung nicht hindert. War aber die Unterſuchung Widerſpruchsverfahren oder im Falle des S 942 PO .

des Gasrohrs im Sommer 1917 unterblieben, ſo war vom Ger. der Vauptſache beſtätigt worden iſt, ſteht

es unerläßl. Pflicht der Vertreter der Stadt, ſie vor nicht entgegen . Denn die Entſch. über die Beſtätigung

Uebergabe der Wohnung an einen neuen Mieter recht- der einſtw . Verf. hat für die Frage nach dem materiellen

zeitig nachzuholen. Auch das iſt nicht geſchehen . Das Anſpruch nur vorläufige Bedeutung, weil dieſe Entſch.

BG. hat daher überſehen, daß die Pflicht der Nachſchau nur die Glaubhaftmachung des durch die einſtw . Verf.

hier der Bell. als Hauseigentümerin u. Vermieterin geſicherten Anſpruchs feſtzuſtellen hat , fie greift alio

oblag . Das Natürlichſte wäre geweſen, den Gasmeiſter der Prüfung u . Entſch . über das wirkl. Beſtehen des

mit der Unterſuchung zu betrauen. Sie hätten mit Anſpruchs im ordentl. Verf, nicht ror (NO3. 72, 29) .

ihr aber auch jeden anderen Sachkundigen beauftragen Ebenſowenig ſtand dem Beginn der Verj . entgegen,

können. Jedoch weder das eine noch das andere haben daß ſeit 1903 ein Rechtsſtreit über die angebl. For

fie getan . Sie haben nicht behauptet, daß ſie einem derung des Bell. zw . den Parteien anhängig war.

ihrer Beamten oder Angeſtellten irgendeine Anweiſung Denn die SchEForderung der MI . war nicht Gegenſtand

gegeben hätten, im Gegenteil beſtritten, daß der ſeit jenes Rechtsſtreits , dieſer betraf einen ganz anderen

Juni 1917 beſtehende gefährl. Zuſtand u. die Unter- Anſpruch, deſſen Nichtbeſtehen nur ein Element des

laſſung ſeiner Beſeitigung ihnen oder einem ihrer Be- Anſpruchs der Kl. bildzt . Die Ml. wurden durch die

amten als Verſchulden anzurechnen ſeien . Das beweiſt Anhängigkeit jenes Rechtsſtreits nicht gehindert, ihren

nicht nur, daß ſie es an den erforderl. Anordnungen ScheAnſpruch geltend zu machen, eine øemmung der

haben fehlen laſſen , ſondern auch , daß ſie ſich ihrer Verj . ihres Anſpruchs zuf. jenes Rechtsſtreits fonnte

Pflicht dazu gar nicht bewußt geweſen ſind. Die Bell. daher nicht eintreten, vielmehr konnten u. mußten ſie

haftet daher ſowohl aus dem Vertrage als auch aus durch deſſen gerichtl. Geltendmachung, die durch Er

unerl. Handl. nach den $$ 31, 89 BOB ., wie jeder hebung einer Widerklage in jenem Rechtsſtreit hätte

Privatmann aus 823 BGB. haften würde, wenn er geſchehen können , auf eine rechtzeitige Unterbrechung

als Hauseigentümer unter den gleichen Umſtänden in der Verj. bedacht ſein .

einer zeitweiſe unvermieteten Wohnung nicht rechtzeitig 2. Die Kl. haben ſich auf $ 852 Abſ. 2 BGB. berufen,

für gehörigen Berichluß der Gasrohröffnungen geſorgt wonach der Erſaßpfl. auch nach Vollendung der Veri .

hätte. ... (Urt. des III . 35. v. 20. Febr. 1923, nach den Vorſchr. über die Herausgabe einer ungerechtf.

III 785/22 ). Bereicherung zur þerausgabe desjenigen verpflichtet

iſt, was er durch die unerl. Handl. auf Koſten des

III .
Verletzten erlangt hat. Das Berg. hat einen Anſpruch

der Kl. aus § 852 Abſ. 2 BGB. verneint, weil der

Wann beginnt die Berjährung des SdG.Anſpruches durch die Zwangsverſteigerung entſtandene Schaden

aus § 945 3 PO . ? Urſächlicher Zuſammenhang. 1. Das nicht im urſächl. Zuſammenhange mit dem Vollzuge

NG . hat ſtändig angenommen, daß der SchEXnſpruch der einſtw . Verf. geſtanden habe . Der Bell . habe bei

aus § 945 ZPO. ein Anſpruch aus unerl. Handl. im der Erwirkung u . dem Vollzuge der einſtw . Verf. nicht

weiteren Sinne iſt u. deshalb der dreijährigen Ver- vorausſehen können , daß er die Zwangsverſteigerung

jährung des § 852 Abſ . 1 BGB. unterliegt (NUZ. aus ſeiner vorgehenden Hyp . von 13000 M werde be

74, 249; 78, 207) . Danach beginnt die Verj. mit dem treiben müſſen u. daß es den Kl . nicht gelingen würde,

Zeitpunft, in welchein der Berleşte von dem Schaden wegen der Eintragung der Vormerkung die Mittel

u. der Perſon des Erſakpſl. Kenntnis erlangt. Dieſe zur Auszahlung der Hyp. aufzutreiben . Das iſt nicht

Kenntnis iſt vorhanden, wenn der Geſchädigte auf zu billigen. Nicht erforderlich zur Annahme des ur

Grund der ihm bekannten Tatſachen gegen eine be- ſächl. Zuſammenhangs iſt, daß der Befl. gerade den

ſtimmte Perſon eine Klage auf SchE ., ſei es auch nur eingetretenen Verlauf in allen Einzelheiten voraus

eine Feſtſtellungsklage, mit einigermaßen ſicherer Aus : ſehen konnte, es genügt, wenn bei einem der Regel

ſicht anſtellen kann. Der SchEAnſpruch der Kl . ſlüft entſpr . Verlaufe mit der Möglichfeit einer ſchaden

e

5671
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ſtiftenden Wirkung der Vormerkung zu rechnen war, wie

ſie eingetreten iſt. Das iſtaber zu bejahen . Denn daß durch

die Eintragung der Bormerkung die Beleihungsfähig

leit des Grundſtüds u. damit auch die Kreditwürdigfeit

der Kl. beeinträchtigt werden mußte, lag auf der Hand.

Der Bell. mußte ſich deshalb ſagen , daß die Vormerkung

die Folge haben könnte, daß die Beſchaffung von Mitteln

zur Bezahlung der Zinſen der voreingetragenen þyp.

oder zu deren Auszahlung auf Schwierigkeiten ſtoßen

würde u . daß das zur Zwangsverſteigerung führen

tönnte. Nach der Behauptung der Ri.iſt der Bell .

auf dieſe Folge hingewiefen u . um Löſchung gebeten

worden. Das würde zur þerſtellung eines urſächl.

Zuſammenhang zw . dem Berhalten des Bell . u . der

Zwangsverſteigerung jedenfalls genügen . Die unerl .

Handl. des Bell. beſtand darin, daß er zu Unrecht die

Vormerkung für eine nicht beſtehende Forderung hatte

eintragen laſſen. Sie erſchöpfte ſich nicht in der Ein :

tragung, ſondern ſeßte fich fort, ſo lange der durch

die Eintragung geſchaffene, die Kl . in ihrem Verfü

gungsrecht beeinträchtigende Zuſtand andauerte. Der

Unterſchied zw . dem Vollzug u. der Aufrechterhaltung

der einſtw . Verf. iſt nicht gerechtfertigt. Der Bollzug

beſtand in der Perbeiführung eines Dauerzuſtandes ,

er ſeßte ſich daher fort, bis die Vormerkung gelöſcht

wurde. Auch ein Schaden, den die MI . durch die Ab :

lehnung ihrer Bitte um Löſchung erlitten haben, iſt

durch den Vollzug der einſtw . verf . verurſacht. Die

Bitte um Böſchung war rechtlich eine Bitte um Ab

ſtand von weiterem Vollzug. Die Begründung, mit

der das BerG. einen urſächl. Zuſammenhang verneint

hat, iſt hiernach nicht haltbar. (Urt . 8. IV. ZS . D.

12. Febr. 1923, IV 304/22/ .

von den LandeszentrBeh . zu beſtellenden Bezirks

wohnungskommiffaren die Enteignungsbefugnis beis

gelegt. Die Kommiſſare find alſo im öffentl. Intereſſe

zur Behebung der dringendſten Wohnungsnot-

mitder Ausübung ſtaatl. Boheitsrechte betraut. Der

Bell., der durch die Einweiſung in den Beſik auch das

Recht erlangt hat, über die Subſtanz der Grundſtüde

211 verfügen, inſoweit als es zu den Zweden des Unter:

nehmens erforderlich iſt, iſt alſo auf Grund der Ent :

eignung u . der Beſibeinweiſung den Al. in Ausübung

ſtaatl. Þoheitsrechte, nicht als gleichberechtigte Perſon

des Privatrechtsgegenübergetreten. Daher iſt die Klage

unzuläſſig. Dieſes Ergebnis kann auch nicht dadurch

in Frage geſtellt werden, daß der Al . die Rechtsgültig

feit der VD . v . 9. Dez. 1919 anzweifelt u . dem Meg Präſ.

eine Ueberſchreitung der ihm in jener BO . beigelegten

Befugniſſe vorwirft. Ob die Ausübung der obrigteitl.

Gewalt der geſeßl. Grundlage im einzelnen Falle ent

behrt, kommt fürdie Zuläſſigkeit des Rechtsweges nicht

in Betracht. Dieſe Frage bildet vielmehr den eigenti.

Stoff des Rechtsſtreites u . könnte vom ordentl. Richter

nur entſchiedenwerden, nachdem die Vorfrage bejaht

wäre, ob die Rechtsſtreitigkeit vor ihn gehört. Eine

von geſeßmäßig berufenen Organen der Staatsgewalt

in Ausübung obrigkeitl. Gewalt vorgenommene Handl.

bleibt auch dann eine Amtshandl., wenn ſie den Geſ.

nicht entſpricht. Zur Beurteilung der Gefeßlichkeit von

Amtshandl. find aber die ordentl. Ger. nur innerh .

eines vor ſie gehörigen Verfahrens berufen . (Urt. d .

V. 35. v . 11. Apr. 1923, V 443/23) . n .

5703

n.

5684

IV.

Unzuläſſigteit des Rechtewege bei einer Enteignung
auf Grund der VO. . 9. Dez. 1919 zur þebung der

dringendſten Wohnungsnot (RSBI. 1968 ). Das Berg .

erachtet den Rechtsweg für unzuläſſig , weil die Klage

ergäbe, daß die Einwirkungen des Bell. auf die kl .

Grundſtüđe auf Grund derEnteignungsbeſcheide des

RegPräſidenten , alſo in Ausübung eines ſtaatl. Hoheits .

rechts, erfolgten . Ob die BO. d . 9. Dez. 1919 rechts

gültig fer u . die Enteignung rechtfertige, ſei unerheblich.

Es genüge, daß der Bezirkswohnungskommiſſar
, der

die Enteignung aasgeſprochen habe, auf Grund jener

BO . tätig geworden ſei. Die Rechtmäßigkeit ſeiner

Amtshandl. fönne das Gericht nicht prüfen . Die Rev.

rügt Verleßung des § 12 GVG . Zutreffend geht aber

das Berg . davon aus, daß für die Frage, ob ein

bürgerl . Rechtsſtreit vorliegt, welcher nach § 13 GVG.
vor die ordentl . Ger. gehört, maßgebend iſt, ob nach

dem Klagevortrage der Anſpruch privatrechtl. oder

öffentl.- rechtl. iſt. Da es ſich hier um Maßnahmen
händelte, die das Reich vorgenommen hatte oder aus

zuführen im Begriffe ſtand, ſo kam es darauf an, ob

das Reich hier den ſeiner Herrſchaft unterworfenen

Perſonen fraft obrigkeitl . Gewalt im Wege des Gebots
oder Verbots gegenübertrat oder ob es ſich den Be

teiligten als gleichberechtigte Einzelperſon im Verkehr
des Privatrechts gegenüberſtellte . Im erſteren Fall

handelte es öffentl.- rechtl., im lepteren privatrechtlich.

Maßgebend iſt der Alagegrund, der Inhalt des Klage :

vorbringens (RGZ . 103, 18 ) Soll mit der Klage ein

Eingriff in ein dingl . Privatrecht abgewehrt werden ,

wird alſo behauptet, daß ein das Recht verlegender

Eingriff ſtattgefunden habe, ſo iſt der Rechtsweg auch

bei einer ſolchen auf ein Privatrecht geſtüzten, gemäß

$ 1004 BOB . erhobenen Abwehrflage doch aus :

geſchloſſen, ſofern ſchon nach dem Klagevortrage der
Eingriff auf Grund der Herrſchaftsgewalt des Staates

erfolgt. Dies iſt aber hier der Fall. Denn nach dem

Klagevortrag gründen ſich die Eingriffe des Bell . auf die

Enteignung. In der VO . v . 9. Dez. 1919 iſt aber den

V.

Wanu muß die mündl. Verh. wieder eröffnet werden ?

(BPD. $ 156 ). An ſich iſt die Entſcheidung über die

Wiedereröffnung, abgeſehen von den Erforderniſſen

des § 139 3PD., durchaus in das der Nachprüfung

durch das NevG. entzogene Ermeſſen des Ger. geſtellt

(Warn . Erg Bd. 1916 Nr. 149) . Wie aber das Urt.

Warn . ErgBd . 1918 Nr. 41 weiter ausführt, iſt eine

Verpflichtung zur Wiedereröffnung der mündl. Verh.

dann anzuerkennen, wenn das Vorbringen in der ge

dloſſenen Verhandl . Anlaß zur Ausübung der Frages

pflicht nach $ 1393PO. hätte geben ſollen. Ein der

artiger Fall lag hier vor. Der kl. hat dem Gebote,

zur perſönl . Vernehmung zu erſcheinen , Folge geleiſtet,

die Bell. iſt dem gleichen Gebote zuwider nicht erſchienen .

Daraus hat der BerR . für dieſe ungünſtige Schlüſſe

gezogen , die nur verſtändlich ſind, wenn er annahm ,

daß ſie ſich ihrer Vernehmung entziehen wollte. Dieſen

Schluß durfte er, ohne ſich von ſeiner Richtigkeit zu

vergewiſſern, ſchon deshalb nicht ohne weiteres ziehen ,

weil der Anwalt der Bekl . zwar den Grund ihres Aus

bleibens nicht angeben konnte, aber die Vermutung

äußerte, ſie habe einen nervöſen Zuſammenbruch er

litten ; ſie ſei bei ſeiner leßten Unterredung mit ihr

in einem überaus erregten Zuſtande geweſen. Wenn

dann der Anwalt nach der Vernehmung des Kl. die

Vertagung beantragte, ſo ſteht dieſer Antrag offenbar

im Zuſammenhang mit dieſer Erklärung u. bezwedte

die Möglichkeit, das Ausbleiben der Bekl. in dem Sinne

aufzuklären , daß ihr ein Ausbleiben , um ihrer Ver

nehmung zu entgehen, fern lag. Die Vermutung des

Anwalts in Verb . damit, daß ſich die Bell im erſten

Rechtszug anſtandslos hatte vernehmen laſſen, hätte

es dem Ger. gemäß § 139 ZPO. nahelegen müſſen,

darauf hinzuwirken , daß für die Feſtſtellung des Sach

verhalts erhebl . Erflärungen abgegeben wurden . Daß

der Anwalt dazu nicht ſofort in der Lage war, fonnte

kein Hindernis bieten. Denn das RG . hat wiederholt

ausgeſprochen , daß das Ger . erforderlichenfalls, um

dem Hinweiſe Wirtſamkeit zu geben , die Verh . vertagen

oder die Wiedereröffnung anordnen muß (Warn. Erg.

Bd . 1913 Nr. 256 ; 1915 Nr. 83) . Indem das Ger .

weder auf die Vertagung einging, noch die Wieders



176 Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1923. Nr . 13, 14 u . 15 .

eröffnung der Verh . anordnete, nachdem die Bell. durch

die Eingabe ihres Anwalts, der ein ärztl . Zeugnis

beilag, das ihrige getan hatte,um eine Aufklärung ihres

Ausbleibensherbeizuführen, verleşte esden § 139BPO.

(Urt. d . V.ZS. v . 28. März 1923, V 727/22) . n.

5058

feſtgeſtellt, daß W. die Tat des M. erſt durch die Zu

ficherung u . Betätigung der Abnahme u. Bezahlung

ermöglicht u . daß er die Tat als eigene gewollt hat,

da er nur ſo in den Beſitz der Waren gelangen konnte.

Der Angekl. muß ſich hiernach die von M. unmittel

bar vorgenommenen Ausführungsh . als mittelb . Täter

zurechnen laſſen . Danach ſteht aber der Anwendung

der deutſchen Strafgeſ. nicht entgegen, daß ſich die

unmittelb . Tätigkeit des Angefl. auf Schweizer Boden

abgeſpielt hat. Das Vergehen iſt durch Vermittelung

des M. auch vom Angekl im Deutſchen Reich be

gangen worden. Die $$ 3 u . 4 StGB . ſind daher

nicht verleßt . Leşteres würde auch gelten , wenn das

Verhalten des Angell. Anſtiftung oder Beihilfe wäre

(NOSI. 11, 20) . (ürt, d . I. Strs . v . 23. März 1923,

i D 1180/22) D.

5690

C. Strafſachen.

I.

StGB. $ 2 Úbſ. 2 u. GeldStr . Begründet iſt

die Rüge einer Verleßung des § 2 Abſ. 2 StGB . Die

Tat war vor Inkrafttr . des Geldſtro. v. 21. Dez.

1921 begangen u. ſtellt fich als Verbr. dar. Die Strafe

iſt dem § 268 Abſ. 2 StGB, entnommen, der in der

früheren Faſſung bei mildernden Umſtänden für die

Fälſchung einer Privaturk. neben der nicht unter einer

Woche betragenden Gefängnisſtr. zugleich Erkennung

einer Geldſtr . bis zu 3000 M zuließ. Die Straft. ſucht

die Verhängung der nach § 1 Geldſtr . -zuläſigen

höchſten Geldſtr. von 100 000 M neben einer fünf

monatigen Gefängnisſtr. damit zu rechtfertigen , daß

„ die gen . Geſezesſtelle feine Strafſchärfung bedeutet,

ſondern die Geldſtr. nur dem geſunkenen Geldwert

angleichen will .“ Selbſt wenn das richtig wäre, ſo

würde damit noch keineswegs dargetan ſein , daß § 268

Abſ. 2 StGB . in der Faſſung durch § 1 Geldſtro.

mit dem nach oben erweiterten Geldſtrafenrahmen bei

im übrigen gleichbleibender, zwingend vorgeſchriebener

Gefängnisſtr. gegenüber der alten Faſſung hier das

mildeſte Oef. nach § 2 Abſ. 2 StGB. wäre. Denn es

iſt ein größeres Strafübel, wenn neben der verwirkten

Gefängnisſtr. an Stelle einer Geldſtr. von höchſtens

3000 M eine ſolche von 100 000 M ausgeſprochen wird .

Die Angleichung der Geldſtr. an den geſunfenen Geld

wert iſt aber weder der alleinige, noch auch nur der

Hauptzwec des Geldſtr ., vielmehr iſt die Abſicht des

Gefeßg. — wie ſchon in der Geſebesüberſchr.zum Ausdruck

kommt in erſter Linie die „Erweiterung des An

wendungsgebietes der Geldſtr.“ u. die „ Einſchränkung

der kurzen Freiheitsſtrafen “ . Nun hat der Sen. mehr

fach ausgeſprochen , daß bei wahlweiſer Androhung

von Gefängnis- oder Geldſtr. der durch § 1 Geldſtro .

erweiterte Geldſtrafenrahmen trop erhebl. gifferns

mäßiger Erhöhung gegenüber der früheren Faſſung

das mildere Gef. i. S. des § 2 Abſ. 2 StGB. ſein

tann ; dann nämlich, wenn die Erweiterung des Geld

ſtrafenrahmens dem Tatrichter Anlaß gibt, die Tat

mit einer höheren Geldſtr. zu fühnen, während die

nach der alten Faſſung zuläſſige höchſte Geldſtr. ihm

ungenügend erſchienen wäre u . er daher auf eine Ge

fängnisſir. erkannt haben würde ( 1 D 673/22 u. 531/22

v . 6. Febr. 1923; 1 D 624/22 v. 9. Febr . 1923). Dieſe

rechtl. Geſichtspunkte treffen aber nicht zu, wenn an

erſter Stelle die Verhängung einer Gefängnisſtr.

zwingend vorgeſchrieben iſt. Die Erweiterung des

Geldſtrafenrahmens des § 268 StGB. durch § 1

Geldſtro . würde hier ſelbſt dann nicht das mildere

Geſ. darſtellen, wenn die Straft. die Möglichkeit, eine

erhöhte Geldſtr. feſtzuſeßen, zum Anlaß genommen

hätte, die Gefängnisſtr . niedriger zu greifen. ( Urt . d .

1. Strš . v . 27. März 1923, 1 D 174/23 ).

III.

Strafb . Zurüdhaltung vou Waren bei regelrechter

Marktlage. Einfluß der Geldeutwertung .") Darauf, ob

zur fragl. Seit im Schuhgeſchäft eine regelrechte Markt

lagebeſtand, kommt es für die Anwendung des § 1

Nr. 3 PrTrVO. nicht an. Im Oft. 1922 tönnte ſehr

wohl eine ſolche Marktlage beſtanden haben u. der

Angekl . doch der Meinung geweſen ſein , die Zurüd

haltung der Ware würde ihm ermöglichen , bei einem

ſpäteren Verkauf einen übermäßigen, d. h . durch die

geſamten Verhältniſſe nicht gerechtfertigten Gewinn zu

erzielen, u . er folglich mit der Abſicht gehandelt haben,

einen ſolchen Gewinn aus einer ſpäteren Veräußerung

zu ziehen. Dabei iſt es ohne Belang,ob eine ſolche

Annahme des Angefl. wirtlich begründet war, oder

ob er die Sachlage falſch beurteilte u . ihm in Wirk:

lichkeit ein Verluſt aus der Zurüdhaltung drohte

(NOSt. 50, 144 ). Jnsbeſ. könnte der Angell. eine

ſolche Abſicht übermäßiger Gewinnziehung auch dann

gehabt haben, wenn ihm die Einſicht gefehlt hätte, daß

die Erzielung eines höheren Preiſes aus ſpäterer Ver

äußerung, wegen eines inzw . eingetretenen ſtarten

Sinfensdes Geldwerts, trotz der zahlmäßigen Ers

höhung des Betrages in Wahrheit feinen Gewinn

bedeuten, ſondern möglicherweiſe einen Verluſt ent

halten konnte. Jnſofern kommt der Gedankengang,

der in dem Urt. des Sen. v . 19. Dez. 1922 (Bay3R.

1923, 42) dargelegt iſt, daß nämlich bei der Bemeſſung

des zuläſſigen Verkaufspreiſes die Geldentwertung in

vollem Maße zu berücſichtigen ſei, für die Anwendung

des § 1 Nr. 3 nicht in Betracht. Nur auf die, ob

richtige oder falſche, innere Vorſtellung des Angell. u .

die auf jener beruhende Triebfeder ſeines Handelns

kommt es hier an . (Urt. d . I. Sts. v . 27. Apr. 1923, 1 D

148/23 ).

1

n .

5705

IV .

n .

5692

Kettenhaudel (= KH.). Unter welchen Voraus

lekungen darf ein an ſich zuläſſiger Preiðaufiqlag
zwiſchen mehreren zwiſchenhändlern geteilt werden ?

Nach den Feſtſtellungen hat der Angeti . s. das Garn

als Eigenhändler aus E. bezogen. Bon ihm aus ge

langte es durch die Hände der Angell. W., K. u . K.

an die Verarbeiterfirma L. K.; Einfaufspreis war

205 M für das kg geweſen. 2. hatte 225 M zu zahlen .

Die Zwiſchengeſchäfte , die zu einem Preiſe von 213,

217 u . 220 M geſchahen, bezeichnet das Urt . als Vers

käufe, läßt aberdahingeſtellt, obdie Zwiſchenperſonen
Eigenhändler waren oder nur Vermittler, denen für

ihre Lätigfeit eine Proviſion zuſtand . Feſtgeſtellt iſt,

daß ein Eigenhändler berechtigt war, bis zu 10 %

Bruttogewinn zu nehmen “ , d . 5. , ohne gegen die Beſt.

des § 1 Nr. 1 ÞrTrVO. zu verſtoßen , den Berkaufss

preis ſo zu beſtimmen, daß darin ein Zuſchlag von

II.

Mittäteridhaft bei Ausfuhrbergehen . Nicht zu bes

anſtanden iſt die Annahme der Mittäterſchaft, trofdem

W. unmittelbar feine zum Tatbeſtand gehörige Aus

führungshandl. vorgenommen, ſondern nur entſpr .

einer vorher in der Schweiz mit M getroffenen Ver

einbarung die ihm von M.über die Grenze zugeführten,

bei einem Schweizer Zollamt niedergelegten Waren

abgenommen u. bezahlt hat. Denn es iſt ausdrüdlich 1) S , dazu neuerdings Alsberg in 23. 1923 Sp. 419.
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10 % auf den Einkaufspreis lag . Auf dieſer Grund- Händler zw. M. u . dem ſchließl. Abnehmer des Garnes

lage iſt der im Urt. behandelte zweite Vorgang be- in unwirtſchaftl., den Verteilungsgang der Ware un

urteilt, bei dem nach Auflöſung der zw. W., N.,K. u . nötig verlängernder Weiſe geſchehen wäre.Als weſentlich

. geſchloſſenen Geſchäfte die Ware an W. zurück- müßte hierbei beachtet werden, welche Vorſtellung fich

gelangt u. von ihm nun um 220 M an die Firma B. jeder einzelne der „ Verläufer“ von dem weiteren Vers

veräußert worden iſt; dieſer Verkaufspreis von 220 M lauf, insbeſ. von der durch ſeine Beteiligung geſchehenen

war geringer als der um 10 % erhöhte „ Einkaufspreis " Einwirkung auf die Bildung des ſchließl. Verkaufs

des B. Wird der im Urt. als zuläſſig feſtgeſtellte preiſes gemacht hat. In tatſächl. Beziehung dürfte

„ Gewinnzuſchlag “ von 10 % zugrunde gelegt, ſo wäre auch, ſoweit A. ſelbſt in Frage iſt, der von ihm bes

K. –als Eigenhändler ohne Verſtoß gegen die hauptete nicht widerlegte Umſtand nicht unbeachtet

PrTrBD. berechtigt geweſen, 225 M für die um 205 bleiben, daß A. vor der Veräußerung an W. mehrfach

erworbene Warezu fordern. Die Verarbeiterfirma 1 . verſucht hatte, die Ware unmittelbar an Verbraucher

hatte aber nur 225 Mzu zahlen, ſodaß A. nicht ſtrafbar abzuſeßen , ſie u. a . vergeblich auch der Firma 2. an

geweſen wäre,wenn er ſelbſt unmittelbar um dieſen geboten hatte u . zw . zu demſelben Preiſe von 213 M ,

Preis an die Firma verkauft hätte. Das iſt weſentlich den ihm nachher auch W. bezahlt hat. Auch ſonſt

auch für die Frage, ob ein KH. vorliegt . Für die kann nicht ohne Einfluß bleiben , daß *. zunächſt keinen

Regel kann nicht Kø. angenommen werden, wenn ſich Verbraucher als Käufer zu finden vermochte u. 8. ſelbſt

ein Händler in den Preisaufſchlag, den er zu machen die Ware nicht einmal um 213 M zu nehmen bereit

befugt iſt, mit einem oder mehreren anderen derart war, ſie dann aber u. zw . alsbald darauf doch um

teilt, daß die Ware, obwohl ſie nun durch mehrere 225 M von A. bezog. Einem Kaufmann, der ſich mehr

Hände geht, an den Verbraucher (oder den Verarbeiter) fach vergeblich bemüht hat, die Ware mit einem bes

nicht zu einem höheren Preiſe gelangt, als den der ſcheidenen Nußen ' an Verbraucher abzuſeßen, könnte

erſte in der „Mette“ ſchon ſelbſt hätte nehmen dürfen . nicht zugemutet werden, ſolche Berſuche noch länger

Jndeſſen kann dies nicht allgemein gelten . Es wäre fortzuſeßen u. damit Gefahr zu laufen, die Ware nachher

nämlich nicht der Fall, wenndem erſten zwar rechtlich mit Verluſt abſtoßen zu müſſen. (Urt. d . I. Strs . d .

nach der PrTrVO . erlaubt war, den ſchließlich 27. Apr. 1923, 1 D 219/22 ).

vom Verbraucher bezahlten Preis zu fordern, er aber

tatſächlich außerſtande war, dieſen Preis zu bekommen,
V.

er vielmehr nur Gelegenheit hatte, die Ware zu

billigerem Preiſe abzuſeßen u. nun andere Händler Zuweiſung einerWohnung als Bermögensvorteil i. S.

nur dazw . geſchoben wurden, weil dieſen die Möglich . des § 268 Nr. 1 StGB. Motſtand des Wohnungſuchen

keit gegeben war, die Ware zu einem höheren Preis deu. Rechtsirrig iſt die Annahme, daß der Ängekl.

an den Mann zu bringen u. damit dieſe auch ver- nicht in der Abſicht gehandelt habe, ſich einen Ver

dienten. Bei ſolcher Sadlage würde eine „ Steigerung mögensvorteil zu verſchaffen. Ob und inwieweit der

des Preiſes “ durch die unl. Machenſchaft des Kõ . an: Beſiß eines Gegenſtandes einen Vermögensvorteil dar

zunehmen ſein. Der Saß gilt ferner nur, wenn die ſtellt, iſt nicht allein nach dem algem. Verkehrswert

Beteiligten den ganzen Verlauf des Geſchäftes bis zum zu beurteilen , ſondern auch nach den beſ . wirtſchaftl.

abſchließenden Erwerbsgeſchäft des Verbrauchers (oder Berhältniſſen des Befißers. Danach fann die Erlangung

Verarbeiters) überbliden u . beeinfluſſen. Wären ſämtl. des Befißes eines Gegenſtandes für den Erwerber auch

Beteiligten über den geſamten Verlauf unterrichtet dann einen Vermögensvorteil bedeuten , wenn er gegen

geweſen , hätte etwa st. durch Umfrage bei den anderen Hingabe eines nach dem allgem . Verkehrswert berech

für dasGarn, für das er zunächſt feinen Käufer hatte neten Entgelts erworben wird. In dem Beſit einer

finden können , die Firma L. als Käufer bezeichnet Mietwohnung kann daher ſchon in gewöhnl. Zeiten

erhalten gegen Abgabe eines Teils des ihm zuſtehenden ein Vermögensvorteil geſehen werden u . das muß um

Gewinnes, ſo wäre das Geſchäft nicht anders zu be- ſo mehr in der Gegenwart gelten, wo wegen Woh:

urteilen, als wenn er unmittelbar an 2. verkauft u . nungsmangels geſeglich die Mietwohnungen dem

von dem Gewinn aus dem Verkauf zum zuläſſigen freien Verkehr entzogen u . der Mietzins in einer den

Preiſe Teile an die anderen abgab , die ihm zum Abjat Mieter begünſtigenden Weiſe geſeßlich geregelt iſt .

verholfen hatten . Wenn die Zwiſchenperſonen ihre Nicht einwandfrei iſt auch die Annahme der Voraus

geſchäftl. Beziehungen nutbar machten, um die Ware ſeßungen des § 54 StGB. Zuzugeben iſt, daß zur An

vom Händler an den Verarbeiter zu bringen , ſo war nahme einer gegenw . Gefahr für Leib u . Beben das

ihr Eintreten nicht unwirtſchaftlich u . es kann nicht unmittelb. Bevorſtehen einer Schädigung nicht erfor

beanſtandet werden, daß ſie einen entſpr. Vorteil daraus derlich iſt, ſondern daß ein Zuſtand genügen tann ,

zogen . Eswäre eine Ueberſpannung der dem Händler der erfahrungsgemäß bei natürl. Weiterentwidelung

durch die PrTrVO. auferlegten Pflichten, wollte man der Dinge wahrſcheinl. binnen nicht zu ferner Zeit

annehmen, daß jemand gehalten wäre, die ihm bekannte den Eintritt der Schädigung als ſicher bevorſtehend

Gelegenheit zur Veräußerung einer Ware deren In- erſcheinen läßt ( RGSt. 36, 334) . Es kann bezweifelt

haber unentgeltlich nachzuweiſen . Dabei iſt die äußere werden , ob ein derartiger Zuſtand feſtgeſtellt iſt. Die

Form des Geſchäfts, – ob die Mittelsperſon ſich bloße, wenn auch naheliegende Möglichkeit einer Schä

einfach für die Nachweiſung der Abſaßgelegenheit digung ohne die zu erfordernde ſichere Erwartung

bezahlen läßt, ob ſie als Eigenhändler auftritt oder würde nicht genügen . Ferner kann die Not des An

als Vermittler des von den anderen abzuſchließenden gefl . nicht ohne weiteres als unverſchuldet deshalb

Kaufgeſchäftes, für die Regel wenigſtens ohne erklärt werden , weil er von vornherein die Erwartung

Belang . Hätte freilich K. nicht an 1. verfauft – ſodaß gehegt hat, daß er bald eine geeignete Wohnung be

die anderen wirtſchaftlich nur Vermittler geweſen kommen werde. Mindeſtens fehlt es hier an einer

wären – ſondern an ſeinen Nachmann , u. dieſer ebenſo Berückſichtigung der Frage, ob der Angefl. dieſe Er

weiter, ohne daß er den weiteren Verlauf des Geſchäftes wartung auch für berechtigt halten konnte u . durfte .

überblicken u . beeinflußen konnte, ſo war ſchon durch Endlich nimmt offenſichtlich die Straft. ſelbſt an, daß

die hierdurch gebotene Möglichfeit allein , daß ſein zur Beſeitigung der Not des Angefl . , ſoweit es ſich

Nachmann oder deſſen Nachmänner als Eigenh. 10 % um die Gefährdung ſeiner Frau handelte, die vom

auf ihren Einkaufspreis ſchlagen würden , eine „ Steige- Angell . begangene Rechtsverleßung nicht der einzige

rung des Preiſes “ i . S. des § 1 Nr. 4 bewirft u. ſomit | Weg geweſen wäre, ſondern daß es andere Mittel ge

eine Verfehlung des Nõ . gegeben, wenn deſſen ſonſtige geben haben würde. Eine nähere Prüfung hat ſie

Vorausſeßungen vorlagen, näml. die Einſchiebung der aber nicht vorgenommen , ſondern ſich damit begnügt,
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dem Angekl . den tatſächl. Jrrtum zuzubilligen , daß

der von ihm eingeſchlagene Weg der allein mögl. ſei .

Dieſer Jrrtum konnte aber erſt zugebilligt werden,

wenn die Straft. ſich ſelbſt klar gemachthatte, welche

anderen Wege es gab, denn nur dann konnte ſie ſich

darüber ſchlüſſig machen, ob ſich der Angell. nicht auch

der einen oder anderen dieſer anderen Möglichkeiten

bewußt geweſen ſein mußte u . bewußt geweſen iſt.

( Urt. d . I. Siis . v. 13. März 1923, 1 D 91/23) .

5681 n .

VI .

Iruppenfrankenbuch als rechtberhebl. Urlaude ? Die

Annahme der Straft., es handle ſich um eine Privat

urkunde, welche zum Beweiſe von Rechten oder Rechts

verhältniſſen erheblich iſt, entbehrt der ausreichenden

Begründung. Das Vorbringen der Mev Begr., das

Truppenfrankenbuch ſei nur für den inn . Dienſtbetrieb

beſtimmt u. beweiſe nichts für das Rechtsverhältnis

zw . dem Reich u . dem Soldaten, findet keine genügende

Widerlegung in dem knappen Ausſpruch des angef.

Urteils, das Krankenbuch diene zu dem Nachweiſe, ob

der Eingetragene an den vermerkten Tagen zum Dienſt

einem Rechtsverhältnis herangezogen werden

darf“ u . ſei auch für die Verſorgungsanſprüche des

Mannes gegenüber dem Meich von weſentl. u . erhebl.

Bedeutung" . Sur zweifelsfreien Feſtſtellung der Beweiss

erheblichkeit hättees näherer Ausführung bedurft, daß

die Urf. geeignet iſt, in irgend einem geordneten Ver

fahren, das die Verwirklichung des Rechts bezielt, zum
Beweis eines Rechts erheblich zu ſein (RMO. 5, 72 ;

ROSt. 17, 105) . Dieſe Darlegungen wären umſo not

wendiger geweſen, als es feineswegs außer Zweifel

ſteht, welches Aranfenbuch in Betracht kommt. Nach

§ 15 Nr. 3 der FrSO. v. 16. Mai 1891 führt jede

Kompagnie ein Kompagnie: Strankenbuch, ſog. Reviers

frankenbuch; ferner hat nach § 15 Nr. 4 FrSO. der

Arzt des Truppenteils ein als Truppenfrankenbuch

bezeichnetes Buch zu führen, das nach § 15 Nr. 5 zu

den Dienſtalten des Militärarztes gehört. Beide Bücher

werden alſo von verſchiedenen Dienſtſtellen geführt u .

haben verſchiedenen Jnhalt (f . Beil. 1 u . 2 zur FrSO .) .

Nach dem Eröffnungsbeſchluß ſoll der Beſchw F. eine

„ Eintragung im Truppenkrankenbuch der Kompagnie“

verfälſcht haben, eine Begeichnung, die trop des Aus

druds „ Truppenfrankenbuch “ auf das Revierfranken:

buch hinweiſt, da nur dieſes von der Kompagnie

geführt u . verwahrt wird . Das angef. Urteil ſpricht

ohne nähere Darlegung von dem Truppenfranken

buch " ſchlechthin, während ausweislich des Prot . über

die Hauptverh. das „ Revierbuch “ vorgelegt wurde.

Jn der Gegenerklärung des Stå . auf die RedBegr.

wird endlich geltend gemacht, es handle ſich um das

Stranfenbuch , welches jede Kompagnie nach 8 15 Nr . 3

FrSD . zu führen hat. Dies aber könnte wieder nur

das Revierfrankenbuch ſein . ( Urt.d I. Strs. v . 15. Mai

1923, I D 304 23) .

erkannte er im Febr. 1921 auf eine ſchriftl. Anfrage

des RAusgla. die ſämtl. Forderungen an, um der

Schwiegermutter auf Koſten des Heichs die Befriedis

gung in Frankenwährung nach der Valuta vom Ort.

Nov. 1918 zu verſchaffen . Dasdeutſche AusglA . ſtellte

Erhebungen an u. das franz. AusglA. 30g ſchließlich

die ganze Anmeldung als auf „ fausses Declarations“

beruhend zurüđ. Der Ang iſt wegen Betrugsver

ſuchs verurteilt worden. Eine Verurteilung aus § 62

des Ausglo . iſt abgelehnt worden, da der Angefl.

als franz. Staatsangehöriger für das Ausglverf.

nicht in Anſpruch genommen werden könne u . es da

für gleichgültig ſei, ob er gemäß § 25 des Staats:

Ango, neben der franz. noch die deutſche Staatsan

gehörigkeit befiße (Art. 53, 276 FrVertr .). Die Nicht:

anwendung des § 62 RÄußglo. rügt der Std. mit

Mecht. Allerdings kommen nach den Beſtimmungen

für Elf.- Lothr. in Abſchn. V des III . Teils des fog.

FrVertr. (insbeſ. Art. 53 u. 72) i . Verb. m. Art . 296

Ylbf. 1 Frv . u . & 9 NAusglo . für das Verf. vor den

Prüfungs- u . Ausglde. nur Schulden in Betracht zw .

in Frankreich wohnenden Elf. -Dothr. u . in Deutſchl.

wohnenden Deutſchen , die nicht zugleich Elf - Lothr.

ſind . Ein Deutſcher, der zugleich Elf. -Lothr. (frang.

Staatsangehöriger) iſt, kann zu einem Ausg1Verf. als

Schuldner nicht herangezogen werden ( 1. a . 81 AG.

FrVertr. v. 31. Aug. 1919, ROBI. 1530 ), weil in

Árt. 53 Abſ. 1 Saß 2 FrV . Deutſchland die Pflicht

auferlegt iſt,iſt, „ niemals u. nirgends für die aus

irgend einem Grunde für Franzoſen ( Elf.- Lothr.) Er:

klärten die deutſche Reichsangehörigkeit zu beans

ſpruchen “ (f. a . Art. 278 FrV .) . Der Schuldner fönnte

nur als deutſcher Staatsangehöriger herangezogen

werden u . das iſt unzuläſſig. Der Øngell. war zwar

noch nicht Elſ . - Lothr. u . franz. Staatsangehöriger , als

ſeine Schwiegermutter ihre Forderungen anmeldete

u. der Angell. ſeine Erklärung abgab, allein die frang.
Staatsangehörigkeit wurde rüďwirkend erteilt. Er

PP
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als Elf. Lothr. gelten (Art. 54 Abſ. 2 FrV. ) u . ſeine

Jnanſpruchnahme für das AusglVerf. war von vorne

herein unzuläſſig. Obgleich hiernach die Schuldver

hältniſſe zw . dem Angefl . u . ſeiner Schwiegermutter

nicht mehr Gegenſtand eines Verf. nach dem RAusglo .

ſein durften, ſo wird dadurch doch nicht die Anwen

dung des § 62 RAusglo . ausgeſchloſſen . Nach Ziff. 2

wird beſtraft, „ wer Maßnahmen trifft , um in Anſehung

der in dieſem Gef. geregelten Angelegenheiten das

NAusg /A . zu umgehen oder zu täuſchen “ . Dieſe Vor

ſchrift richtet ſich gegen jedermann ohne Rückſicht auf

Staatsangehörigkeitu . eine „ in dieſem Geſ. geregelte

Angelegenheit “ liegt immer vor, wenn ein Schuldver

hältnis zum AusglVerf. ſo angemeldet wird , daß eine
Brüfung u . Vermittlung durch das deutſche Ausgla .

nach dem RAusglo . geboten erſcheint. Hierbei fann

es nicht darauf ankommen, welches Ergebnis die

Prüfung hat, ob u. inwieweit ſich das Schuldverhält

nis als begründet oder ob u . inwieweit es ſich über

haupt als zu einer Vermittlung im AusglVerf. nicht

geeignet erweiſt. In allen derartigen Fällen handelt

es ſich um eine Rechtsangelegenheit, deren Behand

lung u . Erledigung durch das Gej. geregelt iſt u.

nach deſſen Vorſchr. zu erfolgen hat. In der Begr.

des Entw . (Drudi. Š. NatVerſ. Nr. 2468, 56 ) heißt
18 , daß durch $s 62 ff. die Durchführung des Gel ges

fichert werde. Ueber den Begriff der „in dieſem Gel.
geregelten Angelegenheiten “ i. S. des § 62 Ziff. 2 iſt

nichts geſagt. Die vorhin ausgeſprochene Auffaſſung

ergibt ſich aber notwendig daraus, daß die Durchführung

des Geſ. nicht nur gefährdet wird , wenn ein tatſäch

lich u . rechtlich dem RAusglo. zu unterwerfendes

Shuldverhältnis vorliegt u . deſſen Behandlung durch

Umgehung des Ausgla . dieſem entzogen oder durch

Täuſchung des Amts beeinträchtigt werden ſoll,

ſondern auch , wenn das Vorliegen eines dem Ausgl.

5708

"VII.

Geltung&bereich u. Tragweite der Strafvoridr. in

8 62 Ruu8g16. únwendung anf Richtdeutſche. Der

Ängell. wohnt ſeit Jahren in Bayern . Seine Frau

u . ſeine in Meß wohnende Schwiegermutter ſind nach

SS 1 ff. der Anl. zu Art . 79 mit Art. 51 , 54 des log.

Verſ. FrVertr. mit Wirkung v . 11. Nov. 1918 an

franz. Staatsangehörige (Elſ.- Lothr.) geworden . Er

ſelbſt hat auf ſeinen Antrag die gleiche Staatsan.

gehörigkeit gemäß § 2 Abſ. 1 Nr. 6 der bez . Anl . mit

auf den 11. Nov. 1918 rüdwirfender Kraft erhalten

u . zw . am 2. Juli 1921. Jm Sommer 1920 hat die

Schwiegermutter gegen den Angell. als deutſchen

Staatsangehörigen verabredungsgemäß beim franz.

Ausglu . Forderungen angemeldet. Dieſe beſtanden

nicht voll zu Recht. Dbſchon der Angell . das wußte,
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Verf. unterliegenden Schuldverhältniſſes dem AusglA . Oberſtes Bandesgericht.

ganz oder teilweiſe vorgetäuſát u. Dadurch das Amt

zu einer Tätigkeit veranlaßt werden ſoll, die ein der A. Sivilſachen .

wahren Sach- u. Nechtslage nicht entſpr. Ergebnis I.

herbeiführen tann . Auch in folchen Fällen handelt es

jich für das Ausgia. um die Behandlung einer im Bei fortgeſ. Gütergemeinſchaft kann der überlebende

Geſ. geregelten Angelegenheit u. es liegt in der Natur Gatte die Erbeiuferung eines Abtömmlings davou abs

der Sache, daß das Gef. gerade auch eine Täuſchung hängig machen, daß er in die Hebernahme des gemein :

dieſer Art hindern wollte. Wer die Täuſchung vor- (dhafti. Uuweiens durch einen anderen Abtömulinggegen

nimmt, iſt belanglos. Würde der Angekl. fich durch einen Sdäkung preie einwilligt. Die Eheleute M..

Mitwirkung bei einemgegen einen Deutſchengeriớhteten u E. B. haben allgem . Gütergemeinſchaft vereinbart.

AusglBerf. fich einer Täuſchung des Ausgl. ſchuldig Nach dem Tode der Frau ſeşte M.B. mit den Kindern

gemacht haben , ſo könnte ihn ſeine Eigenſchaft als die Gütergemeinſchaft fort. Am 25. Dez. 1922 ſtarb

Elſ.- Lothr. nicht gegen Beſtrafung ſchüßen u . ebenſos M. B. Er hinterließ ein Teſt., in dem er zu ſeinen

wenig kann das geſchehen, wenn er ſelbſt als der Erben zu gleichen Teilen ſeine drei Kinder J., E. u . A.

Deutiche aufgetreten iſt, gegen den ſich das Ausgl.- ernannte u . beſtimmte, daß J. berechtigt ſein ſoll, das

Berf. richten ſoll, u. er mit Beziehung auf dieſes Verf. geſamte Anweſen um den Schäßungspreis zu übers

das Ausgla . getäuſcht hat . Dabei iſt gleichgültig, ob nehmen, wie dieſer durch Schäßleute feſtzuſtellen iſt.

die Täuſchung über ſeine Staatsangehörigkeit oder Sollte 3. das Anweſen innerh. 10 Jahren weiters

über den Rechtsbeſtand der Forderungen geſchah ; veräußern u. hiebei einen höheren Erlös als den

denn in keinem Falle hat er als Elf.-Lothr. gehandelt | Ueberlaſſungspreis erzielen, ſo ſolle er den Mehrerlös

u. ſoll er als Deutſcher in Anſpruch genommen werden, zu gleichen Teilen mit ſeinen Schweſtern teilen . Sollten

ſondern er wird nur ohne Rüdſicht auf ſeine Staats- die Töchter die Uebertragung des Anweſens an J.

angehörigkeit ebenſo für ſein Vandeln ſtrafrechtlich verweigern, ſo ſollen ſie nur den geſekl. Pflichtteil

verantwortlich gemacht, wie jeder andere in Deutſch erhalten . Sollte eine Tochter die Ueberlaſſung des

land wohnende u . den deutſchen Gef. unterſtehende Anweſens verweigern, ſo ſolle der dadurch freiwerdende

Perſon. Áls Maßnahme i. S. des § 62 Ziff. 2 hätten Teil ihres Erbteils an 3. allein fallen . 3. B. hat

daher ſchon die vom Inlande ausgehende Verabredung erklärt,von dem Uebernahmerecht Gebrauch zu machen ;

des Ungetl. mit ſeiner Schwiegermutter u . das darauf E. u. A. haben die Ueberlaſſung ihres Anteils am

ſich gründende beiderſeitige Berhalten angeſehen werden Anweſen verweigert. Dem Antrag des 3. entſpr . hat

können. ihm das Nachlóer. Erbſchein dahin erteilt, daß er

Alleinerbe geworden ſei. Die Schweſtern haben bes

antragt, den Erbſchein einzuziehen , weil er unrichtig
VIII. ſei. Das AG. lehnte den Antrag ab . Die Beſchw . u .

die weitere Beſchw . blieben ohne Erfolg .
Benrtundung eine Augenſcheine in der Ganpt

Gründe: Nach $$ 1487 Abſ. 1, 1445 BOB . bedarf

verhandlung . Die Nüge, daß die Entſcheidungsgründe bei der fortgeſ. GG , der überlebende Gatte zur Ver

die Ergebniſſe eines Augenſcheins verwerten , der nach fügung über ein zum Geſamtgute gehörendes Grund
dem Brot. nicht Gegenſtand der Beweisaufnahme

ſtüd der Einwilligung ſämtl. anteilsberechtigten Abt.

geweſen iſt, greift nichtdurch. Die Sißungsniederſchrift Dieſe Vorſchr. bezieht ſich nurauf Berf. unter Lebenden;

enthält nur den Vermert: „ Der Verteidiger übergab inwieweit jeder Gatte über das Geſamtgut leştwillig

die angeforderten Ueberführungsgegenſtände“, ohne verfügen kann, ergibt ſich aus 88 1482 ff., 1505, 1509 ff.,
anzugeben, welchees waren. Bei dieſer unvollſtändigen

1515 , 1516 , 1518 in Verb . m. den Beſt. des Erbrechts.

Beurkundung müſſen nach der Rechtſpr. des Sen. die Das Teſt. hat das 16. mit Recht dahin ausgelegt, daß

Behauptungen der Mev., es handle ſich um eine die Töchter des Erbl. " unter der Bedingung als Mit

„ Originalſpermathanatonröhre“, eine „ Originalſublis erben eingeſeßt ſind, daß ſie ihren Anteil an dem An

matröhre “ u . vein mit 4 Sublimatpaſtilen gefülltes weſen auf ihren Bruder übertrugen. Da nach SS 134 ,

Azytilrohr“ als zutreffend gelten . Richtig iſt, daß das 138 ein gegen ein geſeßl. Verbot oder gegen die guten
Prot. nichts darüber enthält, ob u. wie die Beweis

Sitten verſtoßendes Rechtsgeſchäft nichtig iſt,ſind leßtw .

ſtüde verwertet worden ſind,während ſich andererſeits Verf. nichtig, wenn eine beigefügte Bedingung ein

in den Gründen Angaben über die Beſchaffenheit der geſehr oder fittenwidriges Verhalten bezwedt oder

einzelnen Glasröhrchen, ihre Aufſchriften u. die Um
veranlaſſen muß. Mit Unrecht behaupten aber die

hülungen der darin verwahrten Tabletten finden. BeſchwF, daß die Bedingung einer geſel. Beſt. oder

Allein es beſteht eine Notwendigkeit anzunehmen, daß
den guten Sitten widerſtreite. Nach § 1502 fann der

dieſe Kenntnis dem Gerichte durch einen Augenſchein überlebende Gatte nach Beendigung der fortgeſ. GG.
vermittelt worden iſt ; die Feſtſtellungen im Urt. können bei der Auseinanderſeßung das ganze Geſamtgut oder

ebenſowohl auf Grund der Ertlärungen des Angell . einzelne Gegenſtände gegen Erſatz des Wertes über

oder der Áusſagen eines Zeugen oder Sachverſtändigen
nehmen. Allerdings kann der überlebende Gatte nicht

getroffen worden ſein u . in dieſem Falle war eine durch Verf. von Todes wegen beſtimmen, daß ein Abt.

Beurkundung im Sipp. nicht geboten . Ebenſo wenig zur Ausübung dieſes Rechtes befugt ſein ſoll (88 1502
war eine beſ. Beurkundung des Augenſcheins geboten, Abſ. 1 Saß 2 , 1518) ; eine ſolche Beſt. war aber auch
wenn ſie in Zuſammenhang mit der Erhebung des

nicht erforderlich, da der überlebende Gatte den Zwec
Sachverſtändigengutachtens u . als Erläuterung bet

einer derartigen Beſt.,nämlich der Familie den Grund
deſſen Entgegennahme erfolgt iſt . Denn dann wird

beſiß zu erhalten , auch dadurch erreichen kann, daß er

ſie durch die Beurkundung über die Erhebung des bei ſeinen Bebzeiten durch einſeitige Erklärung die

Sachverſtändigen -Beweiſes gedeđt. (Urt. d . I. Strs.v. fortgeſ. GG. auflöſt u . dann von dem Rechte nach
13. Apr. 1923, 1 D 121/23) . § 1406 Abſ. 5 S. 1 Gebrauch macht“ (Mot. IV , 482).

M. B. hätte alſo die fortg . 6.aufheben können ( § 1492 ),

ſodann gemäß § 1502 das Anweſen gegen Erſaß des

Wertes übernehmen u . über dieſes zugunſten ſeines

Sohnes J. unter Lebenden oder von Todes wegen vers

fügen können. Die von den BeſchwF. herangezogene

Vorſchr. des § 1515 hat nur leftw. verf. des erſt

verſterbenden Gatten im Auge, kommt alſo nicht in

Betracht. Wenn nun M. B. durch die Aufnahme der

- D.
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Bedingung in ſein Teſt. ein Ergebnis zu erzielen ſuchte, 13. Febr. 1923 wegen eines am 26. Mai 1922 beg.

das er auch nach § 1502 hätte erreichen können, ſo hat Berbr. des Diebſt. im Müdfall nach 88 242, 244 StGB.

die Bedingung nicht einen dem Gef. widerſprechenden verurteilt. Für den Müdfall wurden angenommen :

Erfolg herbeizuführen bezwedt. Ebenſowenig war ſie Ein am 20. Febr. 1915 vollſtr. Verweis vom 26. Jan.

fittenwidrig. Solange der gegenwärtige Zuſtand der 1915 wegen eines am 24. Nov. 1914 verübten Berg.

Geldentwertung andauert, iſt freilich jeder Beſiker von des Diebſt

. u . eine wegen eines im Frühjahr 1920 beg.

Sachwerten gegenüber dem von Papiergeld im Vor- Verg. des Diebſt. am 7. Dez. 1920 verhängte u. am

teil ; deswegen verſtößt aber nicht eine Beſtimmung 13. Jan. 1921 verbüßte GefStr. von 10 Tagen . Zu

gegen die guten Sitten , die den wohlberechtigt
en Zwed prüfen iſt, inwieweit hinſ. der Verweisſtr. das RO. V.

verfolgt, das Anweſen bei der Familie des Erbl . zu 9. Apr. 1920 (NGBI. 507 ) eingreifen kann , das nach

erhalten, ein Beſtreben, dem das Geſeß ſelbſt durch § 11 Abſ. 2 rü&wirkende Araft hat . Das Geſ. eröffnet

die SS 1502, 1515 entgegenkomm
t . Daß der Erbl . eine jwei Arten von Friſten , nämlich : a ) eine Friſt, nach

zuweitgehende Benachteiligun
g ſeiner Töchter vermeiden deren Ablauf nur noch beſchränkt Auskunft zu erteilen

wollte , ergibt ſich aus der Anordnung, daß der Wert iſt, b) eine ſich anſchließende Friſt, nach deren Boll .

von beeidigten Schäßleuten feſtgeſtellt werden ſoll u. endung der Str Vermertzu tilgen iſt. Für A, der bei

daraus, daß an dem etwaigen Mehrerlös bei Verlauf der Straftat vom 24. Mai 1914 (Verweis) noch nicht

innerh . der nächſten 10 Jahre die Töchter beteiligt ſein 18 Jahre alt war, gelten ferner diemildernden Vorſchr.

ſollen. Auch ein Eingriff in wohlerworbe
ne Rechte der se 6 Abſ. 4 u. 7 Abſ. 3, wonach: die Friſten auf

liegt nicht vor. Die Beſchränkung auf den Pflichtteil je 3 Jahre verkürzt werden. Mehrere Vorſtr. ſtehen

iſt ſelbſtverſtändli
ch nur wirkſam , ſoweit es ſich um einer Anwendung des Gef. hier nicht im Wege; denn

den Nachlaß des Vaters handelt ; der den Töchtern nach Abſ. 2 des § 2 ſollen bei einer bloß auf Verweis

auf Grund der fortg . GG . zuſtehende Anteil an der lautenden Vorſtr. jene ſchärfenden Vorſchr. des Abſ. 1

Hälfte des Geſamtguts wird nicht berührt. (Beſchl. d . des § 2 nicht gelten . Der Vermerk über dieſe Vorſtr.

3S. v . 9. Juni 1923, III 52/23) .

war ſohin ſeit26. Jan. 1921 tilgungsreif ($$ 6 Abſ. 2 ,

7 Abf. 2 ). Einſchlägig iſt weiter § 5 Abſ. 2 : „ Jſt der

II.

Dermertüber eine Berurteilung im Strafregiſter ge.

Dem Bertragégegner ſteht die Bejdow . gegen die

tilgt worden , ſo gilt die Verurteilung nicht mehr als

Verſagung der vormundſchaftsger
ichtl

. Genehmigung

Beſtrafung i. S. folcher Vorſchr. die für den Fall, daß

eines mit einem minderj. geſchloffenen Rechtegeſchäfte der Täter bereits beſtraft iſt, eine ſchwerere Strafe

auch dann nicht zu , wenn die Grfüllung durch Klage

oder andere Rechtsnachteile androhen .“ Strittig iſt,

ob dieſe Wirkung ſchondurch den Friſtenlauf eintritt

Gründe : Der Sandwirt

erzwungeu werden tann .
Heinrich 2. hat an Johanna þ . ein Grundſtüđ um

oder erſt i . S. wörtl. Auslegung durch die Tilgung

6000 M verkauft . Bevor die Auflaſſung erfolgen

des Strafvermerks. Der 3. Strs. des RG, iſt für wörtl.

konnte, hat ſich Heinrich L. mit der noch minderi. Anna

Auslegung (RGStr. 56, 75) , während der 1. Strs. des

E. verehelicht u . mit ihr allgem . Gütergemeinſchaf
t

NG . für die freiere Auslegung in erſterem Sinne ein

vereinbart . Bei der Auflaſſung war Anna 1. geſ. vers

tritt (JW. 1923, 51 ) . Der erk . Sen. ſchließt ſich der

treten durch ihren Vater. Dieſer genehmigte namens

leßteren Anſicht an : Nichtig iſt, daß nach dem Wort:

ſeiner Tochter die Veräußerung u. Auflaſſung. Die

laute des § 5 der Friſtablauf nicht entſcheidet, ſondern

die wirfl. Tilgung. Allein der Grundzug des RG. iſt

vormundſchaftsger
ichtl

. Genehmigung wurde verwei
darauf abgeſtellt, daß die tatſächl. Tilaung im Grunde

verworfen. Ihre weitere Beſchw . blieb ohne Erfolg.

nicht mehr darſtellen kann als eine bloße Vollzugs

Gründe : Nach der herrſchenden Meinung u. der

handlung i. S. einer Rechtsfolge der GefVorſor., ohne

ſtändigen Rechtſpr. des Oblo. hat der Vertrags

daß ihr ſelbſt eine ſelbſt. Bedeutung zukommt. Aus

gelöſt wird dieſe Vollzħandl. durch den Ablauf der

gegner als Dritter kein BeſchwM. aus § 20 Abſ. 1 oder 2
gefeßl. Friſt, worin allein die maßgebende Rechtstats

FOG. hinſichtlich des vormundſchaftsger
ichtl

. Entſcheids
ſache liegen kann. Daß die Wirkungen des Geſ. von

zum Vertrage. Genehmigung oder Verſagung ſtellt
dem mehr oder minder zufälligen Vollzuge abhängen

einen inneren Vorgang zw . VormØer. u. Vorm . dar ;

der Entſcheid iſt nur für den Vorm . ſelbſt beſtimmt.

ſollen , kann nicht wille des Gefeßg . ſein. Siebei iſt

insbeſ. zu erwägen , daß der RegBeamte nicht vers

Hieraus folgt, daß das Gef. dem Dritten nicht das

Rechtgeben wollte, den Verſagungsbeſchl
uß

des Vorm

pflichtet iſt, ſämti. RegBlätter fortlaufend i . S. dieſes

Ger. ſelbſt. anzufechten (RUZ. 56 ; 128). Hier iſt aller

Gef. in Ordnung zu halten, er darf vielmehr die

dings der Mann der minderj . Anna L. durch den not.

Gelegenheit einer Anfrage oder Mitteilung abwarten,

Kaufvertrag verpflichtet, das Grundſtüd der BeſchwF.

um ſodann erſt das Reg . daraufhin zu prüfen, ob über

eine Verurteilung inf. Friſtablaufe nur beſchränkt

aufzulaſſen. Dieſe Verpflichtung bildet eine Geſamt
Auskunft zu ertellen oder ein Bermerk zu tilgen iſt.

gutsverbindlichkei
t

u . deshalb iſt auch die Anna L.
Es kann ſohin Jahre dauern, bis ein an ſich tilgungs

verpflichtet, die Auflaſſung zu erklären . Allein wie

der Umſtand die Gen. nicht entbehrlich macht, daß

reifer Vermert wirklich getilgt wird. Der Wortlaut

der Minderi. zu einem Rechtsgeſchäfte verpflichtet iſt,

einer GBeſt. kann aber allein nicht maßgebend ſein ,

zu dem nach § 1821 BOB . die vorm .-gerichtl Gen. er

wenn ſeine Anwendung zu unbefriedigenden Ergeb

forderlich iſt, ſo gibt dieſer Umſtand dem Vertrags

niſſen , willkürl. Unterſcheidungen u . offenſichtl.Unbillig

gegner nicht die Befugnis gegen die verweigerte vorm.

keiten führt. Jn ſolchen Fällen darf der Richter über

den Wortlaut é . ' S. einer freien , das Rechts- und

gerichtl. Gen. die Beſchw . einzulegen . Der Dritte tann
Billigkeitsgeführ befriedigenden Auslegung hinaus.

ſeine Anſprüche nur im Prozeßwege gegen den Min
gehen. Auch die Reichsregierung ſteht offenſichtl. auf

deri. verfolgen . Daß dem Dritten der Verſagungs

beſchluß wirkſam bekannt gegeben wurde, iſt ohne Be

dem freieren Standpunkte ; fie hat in § 22 der Strafs

deutung. ( Beſchl. d. 35. v. 4. Juni 1923, III 47/1923) .

RegVO. vom 12. Juni 1920 vorgeſchrieben, daß der

Vermert erſt dann entfernt werden ſoll, wenn weitere

M.
drei Monate ſeit Ablauf der geſeßl. Friſt verfloſſen

ſind. Bei rein wörtl. Auslegung des § 5 ergäbe ſich

B. Strafſachen.

daß dem Verurteilten die Wohltatdes neuen No. auf

Grund einer VO. noch drei Monate vorenthalten

I.

bleiben ſoll. Sicherlich wurde , um einer ſolchen bedenkt .

Wann iſt der Vermerk über eine Verurteilnng im Folge vorzubeugen , in § 22 Abſ. 3 der bayer . Ausf.:

Strafregiſter nach dem RG . v. 9. Apr. 1920 (RGBI.507) Beſt. (ZM BI.1920, 150) vorgeſchrieben : , & in Straf:

getilgt ? Der am 31. Aug. 1901 geb. A wurde am permert,hinſichtlich deſſendie Vorausſegungen für die

. nid
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Tilgung nach § 5 des MG . v . 9. Apr. 1920 gegeben nur vorgeſehen war, daß der Tag der
Aushändigung

find , iſt bei der
Austunftsabteilung als getilgt zu des VSh. an den Freiw . als Tag des

Dienſteintritts
behandeln, auch wenn die in § 22 Saß 2 der StrReg.- zu gelten habe, wurde auf

Einſpruch der ſog. interall .
BO.beſtimmte

óreimonatige Friſt noch nicht abgelaufen Militär-
Ueberwachungskomm . (MUeK.) durch das Gef.

ift . Sohin geht auch die bayer.
Staatsregierung von v . 18. Juni 1921 dem § 18 die jeßige Faſſung gegeben .

der freieren
Auslegung aus; denn legtere Vorſchr. Die

Aenderung war dadurch
veranlaßt, daß nach Ans

wird nur dann als zuläſſig gelten können, wenn man ſicht der Muell. die bish . Faſſung des§ 18
ermöglichen

dem § 5 die
weitergehende

Auslegung gibt. ( Urt. d . könnte, daß Freiw. nur auf Probe
eingeſtelltwürden ,

I. Strs. v . 1. Mai 1923, I 169/1923 ).

indem der
Kommandeur die

Aushändigung willkürl. hin

auszögern könnte . Eine ſolche Probezeit verſtieße aberII.

gegen die Beſt. der ſog . Bondoner
Botſchafterkonf. v .

21. April 1920. Der vSch. iſt dem Á. erſt am 31.

Form des die
Zugehörigkeit zum

Geeregdienſt bes März 1922
ausgehändigt worden. Die ſtrengen Form

gründenden
Dienſtvertrage. Der am 22. Juli 1901 vorſchr. des Gej. ſind ſomit bei der

Annahme des A.

geb. A.iſt am 1. Oft. 1921

als Soldat bei der
Reichswehr nicht

eingehalten worden . A. iſt
überhaupt nicht Zusu . zw. beim JnfReg. 20, Garn . J. ,

eingetreten. Mit gehöriger der
Wehrmacht i. S.des Wo.

geworden u.
Birkung v . 28. Juli 1922 wurde er auf ſein u . ſeines § 64 MSTOB . , tann deshalb für ihn nicht gelten . Bei
Baters Unſuchen zur

Minenwerfer- Stomp. 21 , Garn. der
Nichtigkeit des

formwidrig
geſchloſſenen Vertr.

F., verſeßt. Aus einem bis Sept. 1922 erteilten Urlaub (§ 124 BOV.) ſind die tatſächl.
Dienſtleiſtung des A. u .

iſt er nicht
zurücgekehrt, hat vielmehr ſchriftlich ers der

Fortbezug der
Gebührniſſe u . das Behalten des

tlärt, daß er „ ſich nicht
verpflichtet habe“ .Von der A. im Heere

belanglos. Ob A. nach
Volljährigkeit durch

Anklage wegen unerl. Éntf

. nach § 64 MSIGB . wurde ſein
Verbleiben beim Heere den ohne

Genehmigunger
freigeſprochen . Die Hev. des StA . rügt Verleß . des ſeines Vaters

geſchloſſenen Vertrag
genehmigt hat

§64 MSIGB. , § 18 Wehro . (= WG.) u .§ 108 BOB. ($ 108 BOB .), iſt ohne Bedeutung. In dem vom StA .
Sie wurde verworfen. Gründe: Nach dem WG . angef. Urt . des Ro. v . 23. Juni 1922 handelte es ſich
D. 23. März 1921 i . D. F. d . Gej. v . 18. Juni 1921 beruht um das teine Vorſchr. über die Form des Vertrags

die
Regelung des

Heeresdienſtes auf einem öffentl.-
enthaltende Geſ. v. 21. Aug 1920, nicht aber um das

rechtl. Bertrag, für den die allgem . Vorſchr. deš bür- ießine WG. Es hatte zudem einen anderen Fall zum
gerl. Nechts u.insb .die über den

Dienſtvertrag gelten ,
Gegenſtand. (Urt. d . I. Strš. v . 24. Apr. 1923, I 108 /

joweit nicht das WG. oder ſonſtige geſel. Vorſchr. be- 1923) .

Ed.

ſtimmen (MG. 56, 19) . § 21 WG. ſpricht ausdrüdlich von

einem Vertrage, der nachden dort
aufgeführten Beſt

. vor

III.

Ablauf der nan g 19 WG.
vorgeſchrieb. 12 jähr. Dienſt

geit gelöſt werden kann. Ueber die Form des Vertrags zu $ 7 StGB. 3ft die im ſog. öſterr.
Ublafuug -

ſowie über die Form des Eintritts in das Heer be-
verfahren ( = MLB .) verhängte Strafe auf die von dem

ſtimmt das WG. bloß in § 18, daß die
Zugehörigkeit ! deutſchen Gericht erkannte Strafe anzurechnen ? Es iſt

zur
Wehrmacht für die Soldaten vom Tage des Dienſt- noch darauf einzugehen, ob das angef. Úrt . nicht ins

eintritts bis zum Ablaufe des
Entlaſſungstages dauert, ſofern aufeiner

Nechtsverleßung beruht, als $ 7 StGB.

ſowiedaß Tag des
Dienſteintritts der Tag iſt, an dem nicht zu Gunſten des A

angewendet worden iſt. Diefe

Müge wird darauf geſtüßt, daß A wegen
derſelben

der Seite l'ungstag, . anuprefiere ageihn det ..
Berpflichtungsſchein (VSc .)

auszuhändigen iſt. Die einer Geldſtr. belegt worden ſei, die nach 87 des StGB.

AusfBeft nach 8 47 WG. find enthalten in den Heeres- auf die vom Berð . ert. Str. hätte
angerechnet werden

ergänzungsbeſt. ( = HEB.) v . 4. Juni 1921. Nach & 12 müſſen. Das AbIV . iſt in dem öſterr. „StGB. über

daſelbſt Nr. 8 u. 9 ſind die zur
Annahme

Geeigneten
Gefällübertretungen " d . 11. Juli 1835

geregelt. Nach

in ein
Annahmebuch

einzutragen u. haben einen Sch. $ 541 dieſes Geh. kann deri., der ſich einer Gefäll

zu
unterſchreiben , der zu den Arten zu nehmen iſt;

übertretung worunter auch verb . Ausfuhr u. Ein

der BSch. wird erſt ſpäter durch den
Kommandeur un- fuhr fallen ſchuldig gemacht hat, in

beſtimmten

terzeichnet u.
geſtempelt, jedoch ſo geitig, daß er am leichteren Fällen dahin wirken , daß von der Voll

Geſtellungstag
ausgehändigt werden fann. Nach

Nach ziehung des geſeßm . Berf.
abgelaſſen“ wird. Geht die

§ 16 Nr. 2 HEB. iſt dem Freiw ., nachdem er für taug- Beh . darauf ein, ſo endet das Verf. mit Feſtſetz. u .

lich befunden u . beeidigt worden iſt, der vom Komman- Leiſtung eines vom Beſch. zu zahlenden Betrags, ohne

deur u.von ihm zu
unterzeichnende u. mit demStempel daß es zur

Durchführung eines geſegl. " gerichtl.

des
Truppenteils zu

verſehende BSch .
auszuhändigen Strafverf. kommt. Die Entſch .iſt alſo in die Hand

u . zw . noch am
Beſtellungstage; nach Nr. 3 dieſes der VerwBeh. gegeben . U. Ú . fann dabei unter das

§ 16iſtmit der
Aushändigung der die

Zugehörigkeit
Mindeſtmaß der

angedrohten Strafe
heruntergegangen

zur
Wehrmacht

begründende
Dienſteintritt nach § 18 werden. Troß der

Bewilligung des Verf. kann aber

Nr. 1 Wo. erfolgt. Das
Zuſammenhalten dieſer Beſt. bei nachträgl.

Feſtſtellung gewiſſer vorher nicht be

ergibt, daß ſchriftl. Form
Bedingung des Vertrags iſt. kannter

Erſchwerungsgründe doch noch die
Einleitung

Wenn auch die erſte Meldung mündlich oder ſchriftl. des Verf.„ dem Geſeße gemäß “
angeordnetwerden (8559).

geſchehen darf, ſo liegt darin zwar auch ein Bertrage- Wird dem Anſuchen des Beich nicht
entſprochen, ſo

antrag, der aber in dem nach § 12 Nr . 10 HEB . zu kann er dagegen Refurs“ ergreifen ($ 551), dagegen
erteilenden vorl .

Annahmeſchein noch keine bindende iſt ihm eine Beſchm . gegen die Zulaſſung des Verf.
Annahme findet, ſondern nur zu dem weiteren ſchrifti. verſagt ( s 838). Es fehlt ihm alſo die rechtl. Möga
Bertragsſchluß führt. Die

endgültige Annahme erfolgt lichteit, nachträgl. die
Erledigung im gerichtl. Ver

erſt durch die
Aushändigung des VSch. u. damit iſt fahren

herbeizuführen. A hat in Anſehung der 100 kg

der Soldat zugleich eingeſtellt. Die Beſt

. des § 18 Zuder auf das AblV .
angetragen ;

anſcheinend iſt es
Nr. 1 WG., daß derVSch. dem Freiw . am

Geſtellungs- auch bewilligtworden.DerSen. iſt der Anſicht, daß eine

tag
auszuhändigen iſt, iſt

zwingend, eine ſpätere Aus- im Wege des AblB .auferlegte

u. geleiſtete
Zahlung nicht

händigung iſt
unwirkſam ,

Geſtellung u.
Aushändigung eine „im Ausland

vollzogene Strafe“ i. S. des § 7 StGB .

bilden zuſammen die die
Zugehörigt zur

Beeresmacht be- iſt. Dieſe Beſt. verlangt, daß im Ausland eine „ Strafe“

gründende Form , eine nachträgl.
Aushändigung hat im Wege einer gerichtl.

Berurteilung“ verhängt, daß

weder
rüdwirkende Kraft noch fönnte ſie die Zuge- ſie rechtstr.

geworden u . vollzogen ſei . Es kann das

hörigt. zur
õeeresmacht von dieſem ſpäteren Zeitpunkt hingeſtellt bleiben, ob das imAblv.

auferlegte Nebel

an begründen. Während im WG. v . 23. März 1921 als Strafe i . S. des § 7 aufgefaßt werden kann . Auch
N
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wenn man das bejaht, ſo fehlt es doch an dem Er- die Ablehnung der Richter glaubhaft zu machen . Nach

fordernis der „ Verurteilung“ zu dieſer Strafe, ihrer § 26 Abſ. 2SIPD . iſt bei Ablehnung der Eid als

Berhängung durch eine gerichtl. Entſch. Vielmehr Mittelder Glaubhaftm . ausgeſchloſſen . Nach den Mot.
liegt Sinn u. Zwed des Ablv . gerade darin, daß der zu § 26 SIPO. (Hahn Mat. I, 81), hat der Entw . den
Beich mit einem gerichtl. Berf. verſchont werden , ſich Eid ganz ausgeſchloſſen, weil im StrProz . eine Eides

davon gewiſſermaßen losłaufen kann, ſo daß nicht das Leiſtung des Beich mit ſeiner rechtl. Stellung nicht

Ger., ſondern nur die Zollbeh. in Tätigkeit tritt u. eine vereinbar iſt. Der Angekl. tann in keinem Abſchnitt

durch dieſe im Berwaltungsweg auferlegte Beiſtung des Strøroz. zum Eide zugelaſſen werden , weil von

als Erſatz für die an ſich verwirkte, „ dem Geſeke ihm die Offenbarung der Wahrheit nicht verlangt oder

gemäß“ auf Grund gerichil. Derf. zu verhängende gar erzwungen werden kann. Was vom Eid gilt , trifft

Strafe zu gelten hat . Ein ſolcher Vorgang tann auch felbſtverſtändlich auch bei der eideßſt. Berſich. Zu

bei ausdehnender Auslegung nicht mehr unter den (RGSt. 28 , 11) . Wenn dies im Gef. nicht erwähnt iſt,

Begriff der Verurteilung i. S. des § 7 gebrachtwerden. ſo erklärt ſich dies daraus, daß man offenbarin der
Der Geſekg. hat es in einem verwandten Fall, der StPO ., wie in der SPD. als Mittel der Glaubhaftm.

Unterwerfung des Beich. unter den Strafbeſcheid des urſprüngl. die eidi . Berf ., nicht auch die eidesſt. Verſ . ,

FinAmts (8 410 MUbgD .), für erforderlich gehalten , ins Auge gefaßt hatte. Das ergibt ſich auch aus der

dieſe Unterwerfung durch eine ausdrüdl. Beſt. der BPO . Während man ſich dort zur Glaubhaftmachung

rechtstr. Berurt . gleichzuſtellen. Allerdings drängt ſich aller Beweism . mit Ausnahme der Eideszuſchiebung

der Gedanke einer Analogie mit dem Verf. nach bedienen u. auch zur Verf. an Eides Statt zugelaſſen

vorausgegangener poliz . Strafverfügung “ auf (SIPO. werden darf ($ 294 Abſ. 1), iſt bez . der Ablehnung

$$ 453 ff.). Aber wenn man auch geneigt wäre, den eines Nichters in § 44 Abſ. 2 ausdrüclich beſtimmt,

Beſch. der öſterr. Zollbeh . mit der Polizeil. Straf- daß die Partei zur Verf. an Eides Stattnichtzugelaſſen

verfügung auf eine linie zu ſtellen , ſo verſagt doch werden darf. Die Faſſung des § 44 Abſ. 2 vor der
die Analogie darin, daß nach § 454 SIPO. dem Beſdh. Nov. v . 1898 lautete, daß die Ablehnung glaubhaft

der Antrag auf gerichtl. Entſch. vorbehalten iſt, das zu machen, der Eid aber ausgeſchloſſen iſt. Durch die

Öſterr. Gef. einen ſolchen aber nicht fennt . Das iſt Nov. wurde der Abf. dahin abgeändert, daß die Partei

aber entſcheidend. Der unter Vorbehalt mögl . Ab- zur Verf. an Eides Statt nicht zugelaſſen werden darf.

änderung durch gerichtl . Entſch. ergangene poliz. Die Aenderung geſchah, weil in anderen Fällen der

Strafbeſch. iſt vonder endgültigen Verwaltungsver- Glaubhaftmachung die Berſ. an Eides Statt nach § 294
fügung der öſterr. Zollbeh . weſentlich verſchieden , der SPO. durch die Nov. für zuläſſig erklärt wurde,

gegenüber dem Beſch. jede geſel. Möglichkeit eines während die frühere eidl. Verſ. nach der Nov. beſeitigt

gerichtl. Austrags genommen iſt. Alſo auch bei der wurde. Im Falle der Ablehnung aber wollte man
Annahme, daß einedurch poliz. Strafverfügung von unter allen Umſtänden die Verj. an Eides Statt aus:

der Art, wie ſie die StPO. vorſieht, auferlegte u . voll- ſchließen. Wollte man aber ſchon im 3Pr. bei Ableh:
zogene Strafe die Anwendung des § 7 StGB. rechts nung die Verſ. an Eidesſtatt nicht zulaſſen , ſo trifft

fertigte, würde ſich noch nicht deren Anwendbarkeit dies umſo mehr im Str Pr. zu, bei dem ſich die Au

auf den Fall des öſterr. Ablv . ergeben. Der § 7 iſt laſſung zur Verf. an Eides Statt mit der Stellung des

auch eine Ausnahmebeſt., durch welche der Grundſaß Angell. ſchlechterdings nichtvereinbaren ließe. Für den

der Unabhängigkeit inl. ſtrafgerichtl. Entſch .-en von 8Prozeß iſt in $ 294Abſ.1 BPO. ausdrücklich beſtimmt,

einer vorher in derſelben Sache ergangenen ausl. aus daß in Fällen der Glaubhaftmachung mit Ausnahme

Billigteitsgründen inſoweit durchbrochen werden ſollte, der $ 8 44, 406 u . 546 die eidesſt. Derf. der Partei zu.

als der Beſch bereits zu Strafe verurteilt u . die läſſig iſt,im Strør. fehlt eine ſolche Beſt. u. daraus

Strafe vollzogen worden iſt. (Úrt. d : II. Strs . v . wird man ſchließen dürfen, daß im StrPr. die eidesſt.

26. Apr. 1923, II 93/1923) . Ed. Verſ. des Angefl. zum Zwede der Glaubhaftmachung

überhaupt nicht zuläſſig iſt ; nur eidesſt. Verf. von

IV. Zeugen ſind zuläſſig. Wenn in dieſem Punkte ein

Unterſchied zw. SIPO. u. 3PO. inſofern beſteht, als

Gide& ftattl. Berficherung eines Belduldigten zur leştere bei der Glaubhaftmachung nur von Verf. an

Glaubhafımachung unzuläſſig. A wurde von der Strí. Eidesſt., erſtere aber nur vom Eide u. nicht auch von

wegen Verg. nach § 156 SIOB. (fahrl. Verſicherg . an der eidesſt . Verf. ſpricht , ſo beruht dies offenbar nicht

Eides Statt) verurteilt. Auf Neviſion wurde er frei- | darauf, daß in der SIPD. die eidesſt. Berf. zugelaſſen

geſprochen. Gründe : Die Rüge,daß die ſtrafb.Außeracht- werden ſollte, ſondern darauf, daß man bei der

laſig. der erforderl. Sorgfalt ſich begrifflich nur auf den Aenderung der ZPD. I J. 1898 in dieſem Punkte es

Jnhalt, nicht auf die Üebermittlung an das Gericht überſehen oder für überflüffig erachtet hat, die StPO.

beziehe, iſt unbegründet. Das Verg . nach § 156 SIGB. mit derZPD.in Einklang zubringen. ( urt. d . I. Strs .

feßt ſich aus zwei Wandlungen zuſammen, der Aus- v. 8. Mai 1923, I 187/23).

ſtellung eines eine eidesſt. Verf. enthaltenden Schriftſt.

u. der Uebergabe an die guſt. Behörde. Deshalb kann

die Fahrläſſigkeit nach beiden Richtungen begangen

werden . Bei einer ſchriftl. eidesſtattl. Verſ. muß die

Urt . mit Wiſſen u . Willen des Ausſtellers, wenn auch
Oberlandesgericht 3weibrüđen.

durch Vermittlung einer anderen Perſon, der zuſt. Beh. Gat der Eheſcheidungsprozeß im Berh. zur einfto.

vorgelegt werden. Daraus folgt nicht, daß beim Fehlen Berf.nach $ 627 3ºo.ais gauptſache zu gelten ,insbeſ.

dieſes Bewußtſeins, wenn die Urk. ohne den Willen in gebührenrechtl. Hinſicht ? Nach § 28 RAOD. muß

des Ausſtellers in die Hände der Beh . gelangt, das ſich derRA, die in dem Berf. über die einſtw. Berf.

Tatbeſtandsmerkmal der SS 156 u. 163 SIOB.entfalle, erwachſenen „ Gebühren “ in Höhe von 6/10auf die ihm

vielmehr iſt der Tatbeſtand auch gegeben, wenn die in dem Verf. über die Hauptſache zuſtehenden Geb.
Abgabe an die zuſt. Beh . in einer Fahrläſſigk. ihren anrechnen . Der auch jüngſt vom II. ZS. des hieſigen

Grund hat u . das kannauch dann zutreffen , wenn die DLG . angenommenen Anſicht desIV . 85. des DLO.

Nichtfenntnis der Abgabe durch den Mangel der Auf- München in JW. 1922 S. 1464 Nr. 9, daß dieſe Beſt.

merkſamkeit verſchuldet iſt (L3. 1915 , 913). Ein ſolches im Verh . zw. Scheidungsprozeß u . einſtw . Verf. über den

Verſchulden hat die Strh . einwandfrei feſtgeſtellt. Da. Unterhaltnach 8 6273BO nicht gelte,da der Scheidunges

gegen liegt dem Urt. ein anderer Rechtsirrtum zugrunde. prozeß im Verh. zur einſtw . Verf nicht Hauptſache ſei,

Die eidesſtattl. Verſ. gab A in der gegen ihn wegen kann der Sen. nicht zuſtimmen . Der Anſpruch auf Ehe

Beleidigung beim AG . 2. anhängigen Straff. ab, um cheidung iſt allerdings von dem Anſpruch auf Unters
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halt nach Grund u .
Gegenſtand verſchieden (MG . 47, zuläſſig, iſt

unbegründet . Denn
Untenntnis des Geſ.

383 ) . Aber der
Scheidungsprozeß wird doch mehrfach genügt nicht, irgend einen anderen „

unabwendbaren
im Berh. zur einſtw . Verf. über den Unterhalt nach Uufalt“ hat der

Antragſteller ſelbſt nicht behaupten

§ 927 SPO . als die þauptſache behandelt, ſo bezügl. können. Der kl . iſt auch perſönlich vom Gerichtsſchr.

der Zuläſſigkeit u . des
Gerichtsſtands aus § 937 ZPO. zur

Einzahlung der
Prozeßgebühr unter þinweis auf

Das fürden
Scheidungsprozeß bewilligte

Armenrecht die
Säumnisfolgen

aufgefordert worden. Abgeſehen

erſt re & t ſich wegen des
Zuſammenhangs beider Verf

. davon bedarf es nach §231 Abſ. 1 ZPD. keiner Ün

nadſtändiger Üebung auch auf das Berf. über die drohung der geſell. Folgen der
Verſäumung, fie treten

ein ſtw . Berf. Sobald die
Scheidungstlage erhoben iſt, von ſelbſt ein , wenn das Geſ. teinen auf Berwirk

iſt für $8 936, 926 ZPO. fein Naum mehr u . der lichung des
Rechtsnachteile gerichteten Antrag fordert

Gegner hat nur mehr die Mittel aus 88 924, 927 ZPO. Bei
Nichteinhaltung der Friſt wird nach § 520 Abf. 3

OLG., 40, 429f., entgegen der Anſicht des DIG. ZPO. neuer F. die Berufung durch Beſchluß als un
München in ſeiner Entich. bei Sydom Buſch, BPO. zuläſſig verworfen . Dieſe neue Vorſchr. ſchließt ſich

XVII. Aufl . , § 627 Anm. 9) .
Gebührenrechtl . eine faſt genau an $ 554 Abſ. 7 SPO. an ( Mevznſt.).

andere
Beurteilung eintreten zu laſſen, beſteht kein Nur heißt es hier, daß die Mev . als nicht in geſeßl.

Anlaß. Im Gegenteil: Sinn u . Zwecke des § 28 HOD. Form begründet gilt. Die Folge iſt die gleiche : die
ſprechen für die gleiche

Behandlung. (
Willenbücher, Rev. wird als unzuläſſig verworfen (8$ 554 Abſ. 1 ,

KFV. IX . Aufl . , S. 239 Anm . 1 Abſ. 2). 5/10 find 654 a SPD. ) . Das RC, nimmt für die
Einhaltung

anzurechnen, weil die Tätigkeit des RA . in beiden der Friſt zur Zahlung der
Projeßgebühr für die Mev..

Berfahren wenigſtens z . T. die gleiche iſt . Dies trifft Inſt. nach dem Zwede des Gef. den ſtrengſten Stand
gerade hier zu . Eine

ſachgemäße u .
erſchöpfende In- punkt ein. Es hat ſogar die Ned. als unzuläſſig ver

formation im
Scheidungsprozeß muß ſich auf alle ehel. worfen in einem Fale, in welchem die MevBegr. be

Berhältniſſe, alſo auch auf die
Vermögensverhältniffe, reits abgegeben war u. auf Antrag des

zahlungspfl.

den Aufenthaltder Parteien in der Gegenwart u. Redkl. die Friſt zur Zahlung der Prozeßgeb . vom
während des

Scheidungsprozeſſes, ihren u . der Stinder Vorf. noch am leßten Tage der Friſt
verlängert

Unterhalt erſtreden , weil ſich in der Regel ſofort die wurde, u. zw. nur deshalb, weil dieſe Berf. erſt Tags

Frage des
Getrenntlebens aufwirft. ade dieſe Erhe- darauf nach Ablauf der Friſt zugeſtellt wurde, alſo

bungen kann der Anwalt aber auch in dem Verf. betr . erſt damit wirkſam wurde u . feinen Einfluß auf die

die einſtw . Verf. in den im § 627 ZPO.
vorgeſehenen inzw .

abgelaufene Friſt mehr äußern konnte (ROZ.

Richtungen verwerten, ſodaß er Mühe u. Arbeitſpart. 96 , 350 ; 82, 95) . Dem § 520 Abſ. 3 ZBO. neuer F.

Die in dem Verf. über die einſtw . Verf.
erwachſenen tann teine andere Bedeutung

beigemeſſen werden.

Prozeß- u .
Verhandlungsgeb. ſind daher zur Bälfte Auch er gibt eine profeſſuale Vorſchr.,an die Parteien

auf die Prozeß- u .
Berhandlungegeb. im

Scheidungs- und Ber gleichmäßig gebunden ſind , iſt doch auch eine

prozeß
anzurechnen, aber bei der

Verſchiedenheit des
Verlängerung der Friſt durch

Bereinbarung der Bar
Streitwerts nur „

entſprechend“, alſo nicht über die teien unzuläſſig u auch der Vorſ. darf ſie unter keinen

Hälfte der im
Scheidungsprozeß

erwachſenen Prozeß- Umſtänden über den
VerhTermin hinaus ver

u .
Berhandlungsgeb. ( Beſchl. v . 12. Mai 1923, IV längern . Der Gefeßg. hatte bei der Schaffung des

235/22 )

§ 520 Abſ. 3 neuer F. die Vorſchr. des § 554 Äbſ. 7
Mitgeteilt von DLGRat Ruth in

Zweibrüden. vor ſich, er tannte auch die Rechtſpr. des RG ., er hätte

eine
Milderung eintreten laſſen können. § 231 Abſ. 2

kommt hier nicht in Betracht. Denn das Gericht hat

die Folge davon , daß der Nachweis für die Zahlung

Oberlandesgericht Nürnberg. der
Projeßgebühr nicht oder nicht rechtzeitig erbracht

Friſtgemäßer Nachweiß der Zahlung der Prozeß: iſt, von Amts wegen zu prüfen u .
auszuſprechen ; ein

Aebühr für die Ber Juftanz al8
Boransjekung fürdie Antrag iſt nicht

erforderlich, im Gegenteil, die Friſt

Zuläſſigkeit der Berufung,
Friſtverlängeruna , Wieder: könnte ja nicht einmal durch

Vereinbarung verlängert

cini. inden vor. Staud . $$ 233I, 520 III ZPD. i . d . F. werden. § 231 Abſ. 2
entſprechend

anzuwenden, geht

d . RG. zur Aenderung des GKG. 6. 21. Dez. 1922 ; nicht an . ( Beſchluß des 2. ZS. v . 24. April 1923,

$$ 221 , 222, 224, 231 , 554 Nr. 7 3 PO. Gegen das Berreg. 199/23 ).

B-r.

Endurteil des 16. hat der Al.
Berufung

eingelegt.

Gleichzeitig mit der
Beſtimmung des Termins zur

mündi. Berh. hat der Vorſ. des Sen. gemäß § 520

Abf. 3 ZPD. (neuer F.) verfügt, daß der Kl. als Bes
rufungstl. innerh. 4 Wochen dem Ger.

nachzuweiſen

habe,daß er die für das BerVerf.
erforderteProzeßs

geb. bezahlt habe . Dieſe Verf. wurde am 12. März

1923 zugeſtellt, die Friſt iſt am 9. Apr.1923 abges
Boltsgerichte. Das

Jugendgerichtsgeſ. v . 16. Febr.
laufen . Um 13. Apr. 1923 lief der vom Kl.

geforderte 1923 (ROBI. 135) hat die Bayer.
Regierung auch ver

Progeftoſtenvorſchuß beim
Gerichtsichr. des 000. ein. anlaßt, das Gef. über die

Einſeßung von Volksge

Mit Schriftf
. v. 19./20. Apr. 1923

beantragte der richten v . 12. Juli 1919 (OVBI. 365) zu ändern . Unter
Prozeßbevollm . des Ml., der den Betrag bereits am Berufung auf Artikel 23 dieſes Gef., der beſtimmt,

11. Apr. 1923 abgeſandt habe, die Friſt bis 15. Apr. daß die
Aufhebung der

Boltsgerichte durch Beſchluß

1923 zu erſtređen ,
vorſorglich auch

Wiedereinſ. i . d . des GeſMin erfolgt, wurde durch vo. des
GeſamtMin.v.

vor. St., da die neueVO. noch nicht in die
Bevölkerung 12. Mai 1923 (OVBI. 185) beſtimmt, daß die Zu

u. wohl auch
Juriſtenkreiſe gedrungen ſei u . ver- ſtändigkeit der

Volføgerichte für
Jugendſachen i . S. der

ichiedene
Auslegung zulaſſe, die

Aufforderung , die 88 17 ff. 306.
aufgehoben wird. Schie .

Koſten zu bezahlen auch keinen Hinweis darauf ent

halten habe, daß der
Berführer mit Ablauf der Friſt

Feldſchadengeſetz. Die Säße des Art. 2, die die

mit ſeinem
Rechtsmittel

ausgeſchloſſen ſei. Der An- Höhe des
Erſaßgeldes feſtſeßen, wurden durch das

trag auf
Erſtreckung der Friſt wurde vom Vorſ. ab- Gef. v . 5. Mai 1923 (OVBI. 169) auf das Eintau

gewieſen, da ein ſolcher Antrag nach Ablauf der Friſt ſendfache erhöht .

Schie ...

unzuläſſig iſt. ( Gaupp-Stein, SPO . ( 11.) I. 529

Anm. III zu § 224 ;
Neumiller, ZPO . (3./4 .) S. 116 Bay. AG. 686. Der Art. 35 des Geſ. , der die

Anm. zu § 224 u . a . ) . Auch der Antrag auf W. i.
Zuſtändigkeit der

Schwurgerichte für
Preſſevergehen

d. v . St.,an ſich nach § 233 Abſ . 1 ZPD., neuer F. u.
Preſſeverbr. regelt, wurde unter Aufhebung des
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perwc, für die Pfals o:"20. Dez. 1919(Cobos, musicitseiner Aufgabein jeder Sinlicht gerechtgera

Schie .

Geſ. v . 21. Aug. 1914 (GVBI. 415) neu gefaßt durch fie ihre Gefahren erkannt haben. Auch die Ausdeh

Gej. v . 5. Mai 1923 (GVBI. 169) . Die Zuſtändigkeit nung der geſeßl . Borkaufsrecht
e bringt mancherlei

der SchwG. iſt nun auch ausgeſchloſſen ſchlechthin für Schwierigkeiten mit ſich.
Privatflagever

gehen, ſolange die Verfolgung im Wege Der Romm . von Güthe mit ſeiner umfaſſenden

der Privaillageerfolgt, u . für Zuwiderh. gegen Vorſchr. Anlage u. ſeiner geradezu ſtaunenswerte
n Herrſchaft

zur Berhütung oder Unterdrüdung voltswirtſchaf
tl. über eine kaum mehr zu überblidende Fülle von Stoff

Schäden.

Schie .

war ſeit Jahren der hier führende Auslegungsbe
helf.

Man konnte höchſtens zweifeln , ob er nicht des Guten

Bay. Softengeſ. u. bay. Stempelgel. Eine große faſt zu viel bot. Aber ſolange Geſeßg. u. Praxis nicht

Anzahl der Gebührenſäße der beiden Geſ.wurde auf einſehen , daß das Grundbuchweſe
n nicht zum Fund

Grund der durch Gef. v. 16. Dez. 1922 (GVBI. 663) ort wiſſenſchaftl. Streitfragen werden darf, ſondern

erteilten Ermächtigung geändert mit MinB. vom als ſicher, glatt u. einfach verlaufende Technik auss

27. April 1923 (GVBI. 161).

Schie .. geſtaltet werden muß, ſolange bedarf man eben auch

umfangreicher Hilfsmittel. Der Herausg. der neuen

Art 3 . 1 des Selbſt833) , worden, hat am geändert

der mit dem Gef. v. 18. Febr. 1921 (GVBI. 26 u .64) aber überal die beſſernde Hand angelegt u . die ſtets

die Art . 11 u. 23 des SelbſtverwGej, für die Pfalz neu zuſtrömenden Anregungen aus der Praris gewij

bis 31. März 1923 außer Araft ſeßt, wurde durch Geſ. ſenhaft berüđſichtigt. Dem Werke wird gewiß der

v. 6. März 1923 (GVBL. 105) dahin geändert, daß alte Erfolg ſicher ſein. Es iſt eine jener Schöpfungen ,

dieſe Außerkraftfeßung bis „ auf weiteres “ gelten ſoll. die ſich auch in unſerer für den juriſt. Buchmarkt ſo

Art. 11 befaßt ſich mit der Vereinigung mehrerer Di- gefährl. Zeit wegen ihres inneren Wertes unbedingt

ſtrikte eines Bezirksamts zu einem Bezirk. Art. 23 behaupten .

von der Pfordten .

beſtimmt die Zuſtändigkeit des Bezirtsausſchuſſes . Ziegler, Dr. G. , Oberregierungs
rat

u . Schlederer, Mag,

Bay. UG. BOB. Art . 85 des Geſ., der beſtimmt,

Regierungsrat, Arbeitsnachweis geſe mit

daß als Reallaſten außer dem Recht auf Leiſtungen ,

den Ausführungsb
eſtimmungen

des Reiches u. der

die zu einer Leibrente gehören, nur das Recht auf

Länder. München , Berlin, Leipzig 1923, 3.Schweiger

regelm . wiederkehrende Leiſtungen von feſt beſtimmten

Berlag. Grundz. 3 M.

Geldbeträgen oder feſt beſtimmten Mengen von Boden

Die Vermittlung einer geeigneten Tätigkeit für

erzeugniſſen beſtellt werden kann u . daß bei der Bes Striegsbeſchädig
te u . Kriegshinterbl

iebene iſt eine der

ſtellung ſolcher Reallaſten der Geldbetrag beſtimmt wichtigſten Aufgaben der Soz.Kriegsbeſchädig
ten- und

werden muß. durch deſſen Zahlung der Eigentümer Kriegshinterbli
ebenenfürſorge. Das neue Reichsarbeits

die Reallaſt ablöſen kann , hatte ſchon durch das Geſ.

nachweisgeſe iſt deshalb auch für die Organe der

v. 23. Aug. 1921 (GVBI. 379) eine auf die Bieferung

Striegsopferfü
rſorge

von großer praktiſcher Bedeutung

elektr. Arbeit beſchränkte Aenderung erfahren. Er

(vgl. auch § 59 Anmerkung 7 ). Ju der vorliegenden

wurde nun grundſäßlich geändert ; es iſt nunmehr zu

Handausgabe habendie beiden Verfaſſer der Erläu

folge des Geſ. v . 11. April 1923 (GVBI. 147) in Verb . terung der einzelnen Paragraphen, die bei aller Anapp

mit der Bo. d . gl. Tage (GVBI. 147) möglich, auch

heit im Ausdruď in der Sache ſehr gründlich u.

in Bayern Reallaſten ohne die angeführten Beſchrän- fachkundig iſt, eine kurze Darſtellung über die Ents

kungen zu begründen u. jo Darlehen u. andere For

widlung des öffentlichen Arbeitsnachwe
iſes vorausge

derungen , deren Verzinſung, Tilgung u. Bahlung

ichidt. Im Anhang ſind die einſchlägigen Meichsvors

nicht in beſtimmten Geldbeträgen ſondernin dem zu

ſchriften u . die Ausführungsb
eſtimmungen einzelner

weiligen Geldwert von Erzeugniſſe des Bodens, des Vänder, beſonders der ſüddeutſchen , abgedruckt. Die

Gewerbes uſw. ausgedrüđt wird, auf Grundſtüden zu

beiden Verfaffer find ſchon ſeit langer Zeit an Zens

ſichern u.damit Hoggenanleihen , Kohlenwertanleihe
n

tralſtellen im Arbeitsnachwe
is in leitender Stellung

u. ähnliches zu ſchaffen. Durch die Neufaſſung iſt tätig . Sie ſcheinen daher im beſonderen Maße zur

weiter auch die Möglichkeit gegeben ,bei Uebergabe von

Herausgabe einer Handausgabe zum Arbeitsnachw
eiss

Anweſen oder bei Erbteilungen landwirtſchaf
tl. An. geſep berufen . Das Buch ſoll nach dem Vorwort vor

weſenAbfindungsan
ſprüche mit dem jeweiligen Gelds allem den Bedürfniſſen der Praxis dienen .

wert landw. Erzeugniſſe in Zuſammenhang zu bringen .

Aldberg, M., Breistretbe
reiftrafrec

ht
. 7. Aufl.

Schie .
Gr. 8 °. 480 S. Leipzig 1922 (W. Moeſer.)

Die Zuverläſſigkeit u . die auf dieſem Gebiete bef.

nötige ſtreng juriſt. Sachlichkeit des Werkes ſind all

gemein bekannt. Zudem führt es inmuſtergültige
r

Darſtellung durch die verſchlungene
n Pfade einer un

ſicheren Gefeßg . u . einer ſchwankenden, der Einheit u.

Triebel, Fr., Güthes Grundbuch ordnung für Folgerichtigkei
t
entbehrenden Rechtſprechun

g. Der Verf.

das Deutſche Reich und die preuß. Ausführungs

ſtellt nicht nur zuſammen, ſondern prüft auch mit

beſtimmungen . 4. Aufl. Dez. 8º . 1115 S.Berlin 1923, ſcharfem Blic u . gibt ſelbſtändig Richtlinien dafür

(F. Vahlen ).

an, wie aus dem Wirrwarr herauszukomm
en

wäre.

Die GBO. iſt durch die neuere Geſeßg . nicht in

Die 7. Auflage iſt wieder vollſtändig auf den neueſten

gleichem Maße durchlöchert worden, wie andere Geſeße,

Stand gebracht, fleißig durchgearbeitet it. – namenti .-

doch haben die ErbBRVD. u. andere mit dem Grundbuch

in den heiflen Fragen der Geldentwertu
ng – weſentl.

weſen zuſammenh. Gefeße immerhin auch hier bedeuts ergänzt. Wohlverdient iſt der Erfolg des Buches, der

fame Neuerungen gebracht. Ferner machen ſich inf .

ſich in dem raſchen Erſcheinen neuer Aufl. kundgibt

der GeldEntw . u. der Steuerpolitik im Grundſtüđs

in den Zeiten der Bücherteuerun
g

eine Seltenheit.

vertehre merkwürdige Zeiterſcheinun
gen geltend ; man

- d

denke 3. B. an die zahlreichen der Steuerumgeh
ungdienenden Scheinverträg

e, deren Vollzug dann die Bet. Verantwortl. Herausgeber : Th.von der Pfordten ,

wieder mit allen Mitteln zu verhindern ſuchen, wenn Mat am OberſtenBandesgerich
te in München.

Eigentum von J. Schweißer Verlag, München , Berlin und Leipzig .

Druck von Dr. F. P. Datterer & Cie. , München und Freiſing.
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Zwangsrechte zur Dedlandverbeſſerung.
die Aultur verhindert hat , ohne daß er vertret

bare Gründe für ſein Verhalten hätte geltend machen

Von Dr. Otto Woerner, Oberregierungsrat im Staats- können.

miniſterium für Landwirtſchaft in München .
In einer Zeit ſchlimmſter Ernährungsſchwierig

Die Notwendigkeit , den wirtſchajtl. Ertrag feiten konnte ſich der Staat gegenüber dieſem

erheblich zu ſteigern, zwingt in immer mehr Fällen Mangel an Rultivierungsfreudigkeit nicht gleich

zu Eingriffen in die Befugniſſe des Eigentümers . gültig verhalten . Er mußte in erſter Linie in

Iſt ſchon das Recht des Eigentümers durch das ſolchen Fällen einſchreiten , in denen nicht nur ein

BOB. u. ſeine AG. nach den verſchiedenſten Eigentümer ſeine verbeſſerungsfähigen Grundſtücke

Richtungen eingeengt, ſo bringen gerade die land- nicht verbeſſerte, ſondern ſogar durch ſeinen Wider

wirtſchaftl. Kulturgeſ. immer weitere Beſchrän- ſpruch die Verbeſſerung auch der benachbarten Grund

fungen. Es hat ſich nämlich gezeigt, daß ſich die ſtüdeverhindert hat, denn wenn auch das Eigentum

Hoffnung nicht erfüllt hat, jeder Eigentümer werde den verfaſſungsmäßigen Schuß des Staates genießt ,

von ſeinem Eigentum den beſtmögl. Gebrauch ſo darf doch nicht das Intereſſe des Einzelnen über

machen u. indbef. aus ſeinen landwirtſchaftl. das Wohl der Allgemeinheit geſtellt werden. Im

Grundſtücken den höchſtmögl. Ertrag herauswirt: erſten Viertel des laufenden Jahrh. iſt ſchon viel

ſchaften. Die Gründe hiefür ſind ſehr verſchiedener für die Hebung des landwirtſchaftl. Ertrags geleiſtet

Art. Sie ſind z. T. in mangelndem wirtſchaftl. worden u. auch die Geſeßg. hat in mehrfacher

u . techniſchem Verſtändnis, z . T. in der Gleich: Beziehung die Wege geebnet,um die landwirtſchaftl.

gültigkeit, z . T. in der Schwerfälligkeit des Eigen- Erzeugung zu heben . Ich erinnere nur an das

fümers begründet. Vielfach hat der Eigentümer WaſſerG ., an das FlurBerG. u . ſo manches

von der beſſeren Bewirtſchaftung ſeiner Grundſtücke andere.

abgeſehen , weil er inf. der gewaltigen Preis- Es lag nahe, daß man in Zeiten großer Er:

ſteigerung für landwirtſchaftl.Erzeugniſſe feine nährungsſchwierigkeiten immer wieder auf die Deda

Lebensbedürfniſſe mit der bisherigen Bewirtſchaf- ländereien ( = Dedl .) u . Sumpfflächen verwieſen

tungsart ohne Schwierigkeit befriedigen konnte u . hat, die ſich nach dem heutigen Stande der land

ihn daher die Not nicht zu einer beſſeren Bewirt wirtſchaftl. Wiſſenſchaft großenteils in fruchtbares

ſchaftung getrieben hat. In anderen Fällen liegen Land umwandeln laſſen . Der Bayer. Staat hat

die Grundſtücke von dem Hof weit entfernt , ſodaß es auch nicht an Maßnahmen fehlen laſſen , um

ihre ordnungsmäßige Bewirtſchaftung von dieſem die freiwillige Verbeſſerung ſolcher Dedl. in die

Wirtſchaftshof aus ſehr erſchwert iſt. In wieder Wege zu leiten . Er hat erhebl. Zuſchüſſe für dieſe

anderen Fällen erfordert die beſſere Bewirtſchaftung Unternehmungen geleiſtet, ſtaatl. Moor- u .Sumpf

beſtimmter Grundſtüde eine Aenderung der geſamten flächen in den verſchiedenſten Teilen des Landes

Bewirtſchaftung des Anweſens, Erweiterungen von kultiviert , um ſo bei der Bevölterung auftlärend

Scheunen , Beſchaffung von Maſchinen uſw., wozu u . anregend zu wirken u . auch durch die Landes

ſich der Eigentümer nicht entſchließen konnte. anſtalt für Moorwirtſchaft recht erhebl . Flächen

Manchmal hat auch der Eigentümer nicht über privater Moore u. Dedl. kultivieren laſſen . Er

die nötigen Mittel verfügt , um die Kulturmaß= hat lektere Arbeiten nicht im Wege des einfachen

nahmen durchzuführen u . ſich entw . den erforderl . Dienſt- oder Werkvertrags unternommen, ſondern

Kredit nicht unter angemeſſenen Bedingungen ver- die Dede. , Moore u. Sumpfflächen von den Eigen :

ſchaffen können oder im ģinblick auf die unſichere tümern auf eine Reihe von Jahren gegen einen

wirtſchaftl. Lage zur Aufnahme größerer Darlehen niedrigen Pachtzing gepachtet, zu Beginn der

nicht entſchließen können . Eshat leider auch Fälle | Pachtzeit die Rultivierung auf ſeine Koſten durch

gegeben , in denen lediglich der Eigenſinn des Beſikers ' geführt u. aus dem Ueberſchuß des Ertrags über



186 Reitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1923. Nr. 16, 17 u. 18 .

den Pachtzing in dem übrigen Teil der Pachtzeit | zugunſten induſtrieller Unternehmungen dom

die Rultivierungskoſten gedeđt. Dieſe Rechtsform bayer. Dedlo . nicht eingeführt worden . Aber auch

hat ſich außerordentlich bewährt . Die oben an- für die Genannten (Zwangsberechtigte = 3w Ber.)

geführten Gründe haben es aber nicht geſtattet , können die ZwR. nicht ohne weiteres beſtellt werden .

die DedlKultur in dem Maße zu betreiben , wie Die wichtigſte Beſchränkung beſteht darin , daß es

es notwendig ware; insbeſ. iſt in vielen Fällen ſich um Dedl. i . S. des Dedlo . handeln muß.

die großzügige Rullur weiter DedlFlächen an dem Dieſe Vorausſeßung iſt aber nur dann erfüllt,

Starrſinn einiger weniger Beſiber geſcheitert. wenn die Grundſtüđe ohne planmäßige landwirt.

Hier hat nun das Dedlo . eingegriffen . Es ſchaftl. Bearbeitung im weſentl. fich ſelbſt über

derfolgt einen doppelten Zwed. In erſter Linie laſſen ſind, höchſtens einen Ertrag abwerfen , der

will es die rechtl. Vorausſeßungen für die freiwillige hinter dem Ertrag von Rulturland übermäßig weit

Durchführung der Dedekultur günſtig geſtalten , zurückbleibt, in wirtſchaftl. u . techniſch zweckmäßiger

indem es die Bildung öffentl. DedlGenoſſenſch. Weiſe in land- oder forſtwirtſchaftl. Kulturland

ermöglicht u. dieſen Genoſſenſch. die erforderl. umgewandelt werden können u. inf. dieſer Um

Geldbeträge durch die Landeskulturrentenanſtalt zu wandlung vorausſichtlich nachhaltig einen erheblich

beſ. günſtigen Bedingungen zur Verfügung ſtečt. größeren Ertrag gewähren werden. Eine weitere

In zweiter Linie wil es aber den unbegründeten Vorausſeßung für die Beſtellung der ZwR. beſteht

Widerſtand einzelner Eigentümer gegen die Durch darin, daß es ſich um eine planmäßige DedlVer

führung der DedlRultur brechen. Von den erſteren beſſerung handelt. Es genügen alſo nicht unbe

Maßnahmen ſoll hier nicht weiter die Rede ſein.ſtimmte Abſichten , ſondern man wird in der Regel

Die Zwangsmaßnahmen zerfallen in mehrere die Vorlage eines förml . Projekte verlangen müſſen.

Gruppen. Das Dedlo. ſieht zunächſt unter bes Weiterhin iſt erforderlich, daß die geplante Ver:

ſtimmten Vorausſeßungen einen Zwang zur Mit= beſſerung aus Gründen des Gemeinwohls dringend

gliedſchaft bei eineröffentl. Dedl Genoffenſchaft vor. geboten iſt. Dieſe Vorausſeßung wird bei den

Dieſe Zwangsmitgliedichaft tritt insbeſ. in den heutigen Ernährungsſchwierigkeiten wohl in den

Fällen ein , in denen ein genoffenſchaftl. Unter- meiſten Fällen gegeben ſein . Die Beſtellung der

nehmen ohne Erftredung auf die Grundſtücke des 3wR. legt ferner voraus, daß die BezVerwBeh.

widerſprechenden Eigentümerß nicht zweckmäßig den Eigentümer des Grundſtüds aufgefordert hat,

durchgeführt werden kann. Der Eigentümer genießt innerh. einer angemeſſenen Friſt die Verbeſſerungs

einen weitgehenden Verwaltungsrechtsſchuß gegen arbeiten durchzuführen u . daß der Grundſtüds

unbegründete zwangsweiſe Beiziehung. eigentümer die Friſt, ſei es mit , ſei es ohne Ver

Die zweite Form der Zwangsmaßnahmen iſt ſchulden, nicht eingehalten hat . Auch in den Fällen,

die Begründung geſeßl. Duldungspflichten des in denen der Eigentümer die Verbeſſerungsarbeiten

Eigentümers. Dieſe Duldungspflicht iſt eingeführt innerh. einer Friſt, innerh . welcher fie im allgem .

für die Vorbereitung u. die Durchführung der ohne Schwierigkeit hätte durchgeführtwerden können,

genoſſenſchaftl. Unternehmungen. Jeder Eigen nicht durchführen konnte, iſt die Beſtellung von

tümer, der freiwillig oder zwangsweiſe Mitglied 3wR. zuläſſig. Denn die an ſich mögl. u . zweď :

der Genoſſenſchaft geworden iſt, muß auf ſeinen mäßige Rultivierung der Grundſtüde four nicht

in die Genoſſenſchaft einbezogenen Grundſtücken daran ſcheitern, daß gerade der gegenwärtige

alle die Handlungen u. Veränderungen zulaſſen , Eigentümer zur Rultivierung nicht in der Lage

die zur Durchführung des genoſſenſchaftl. Unter iſt. Eine weitere Vorausſeßung für die Beſtellung

nehmens notwendig find. Er muß m . a . W. die der ZwR. beſteht darin , daß der ZwBer. nicht in

Grundſtücke in der von derGenoſſenſchaft beſchloſſenen der Bage iſt, ohne Beſtellung des ZwR .die Grund

Form kultivieren laſſen . ſtüde zweckmäßig zu verbeſſern . Ergibt ſich eine

Eine wichtige Rolle ſpielen endlich auch die zweđmäßige Verbeſſerungsmöglichkeit auch ohne

Zwangsrechte ( = 3wR.) im engeren Sinne des Beſtellung der ZwR. , ſo muß dieſer Weg gewählt

Wortes. Während die erſteren beiden Gruppen werden . Aber auch mit dieſen Vorausſeßungen

von Zwangsmaßnahmen mehr in den Wirkungs- begnügt ſich das Dedes. noch nicht. Es ſchließt

kreis der Verwaltungsbehörden fallen , berühren die Beſtellung von ZwR. auch dann aus, wenn

die ZwR. die Juſtizbehörden auf das engſte. die DedeGrundſtücke durch Einbeziehung in eine

ünter ZwR. verſteht das Dedlo. die Ueber- öffentl. Waſſer-oder Dedl Genoſſenſchaft hinreichend

tragung des Eigentums,die Beſtellung einer Dienſt: verbeſſert werden können u . der Eigentümer mit

barkeit oder die Aufhebung , Beſchränkung oder den DedlGrundſtücken der Genoſſenſchaft beitritt.

Aenderung der ſonſtigen Rechte an einem Grunds Es wird alſo hier einmittelbarer Zwang zum

ſtüde. Zum Schuß des Eigentums iſt die Beſtellung Beitritt zu einer Genoſſenſchaft geübt von dem

von ZwR. erheblich eingeſchränkt worden . Sie iſt Geſichtspunkte ausgehend, daß bei dem Beitritt

nur zuläſſig für den Staat, für eine Gemeinde oder zu einer Genoffenſchaft der Eigentümer eine ges

für eine öffentl. DedlGenoſſenſchaft, nicht aber für ringere Rechtsänderung erleidet als bei der Be

ſonſtige Perſonen. Insbeſ. iſt die neuerdings von ſtellung von ZwR. u . daß die ZwR . nur inſoweit

manchen Seiten geforderte Enteignungsmöglichkeit 1 in Anſpruch genommen werden ſollen, als dies
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zur Durchführung der
DedLVerbeſſerung unerläß= | ſchriften. Daraus erklärt fich auch die Zuſtändig

lich iſt.

keitzur Entſcheidung von Streitigkeiten. DadieEntſpr. den bisherigen Erfahrungen bei der 3wR. Öffentl. Rechte ſind, wird über ſie im Ver
freiwilligen Dede Verbeſſerung ſoll als Normalfall

waltungsrechtsverfahren entſchieden . Beſteht da
die Beſtellung einer Dienſtbarkeit gelten . Wenn gegen eine Streitigkeit über den Inhalt eines auf

nicht beſ. Verhältniſſe eine andere Regelung an : Grund eines 3wR. beſtellten oder veränderten

gezeigt erſcheinen laſſen, ſoll daher – unjuriſtiſch Rechte, ſo iſt die Zuſtändigkeit gegeben, welche für
geſprochen – eine Ärt dingl . Zwang&pacht beſtellt Streitigkeiten über ſolche Rechte allgemein feſt
werden. Die Grundſtüđe ſollen zwangsweiſe angefeßtift.

den Staat, die Gemeinden oder die DediGenoſſen- Die Rechtsänderung tritt mit der Rechtskraft

ſchaft auf eine beſtimmte Reihe von Jahren ber- des die Aenderung verfügenden Beſchluffes ein .

pachtet u. in dieſer Zeit die Rultivierung durch: Eine notarielle Beurkundung der Rechtsänderung

geführt werden . Nach Ablauf der Pachtzeit fallen iſt nicht erforderlich. Soweit es fich um Rechte

die Grundſtüđe wieder in das freie Verfügung8- handelt

, die im Grundbuch eingetragen ſind, wird
recht des Eigentümers zurüd. Dieſer hat dem mit der Rechtskraft des Beſchluffes das Grundbuch

3wBer. den Mehrwert, mindeſtens aber die Koſten unrich

unrichtig, es muß daher berichtigt werden . Dieder Verbeſſerung zu erſtatten.

Berichtigung erfolgt auf Erſuchen der BezVerw.In manchen Fällen genügt die Beſtellung einer Behörde.
Dienſtbarkeit nicht, insbeſ. wenn es ſich z. B. um Hinſichtlich der Rüdwirkung der 3wR. auf

ganz kleine Grundſtüce innerh . eines großen zu- die ſonſtigen Rechte an Grundſtüđen iſt der
ſammenhängenden Staatsbeſißes handelt oder wenn Grundſaß aufgeſtellt worden , daß die auf Gebrauch

es erforderlich iſt, inmitte der zu fultivierenden oder Nußung des Grundſtücs gerichteten Schuld
Grundſtüde einen wirtſchaftl.Stüßpunkt zu ſchaffen, rechte mit dem Eintritt der Rechtsånderung er
Wirtſchaftsgebäude zu errichten uſw. In ſolchen löſchen , alle anderen Rechte aber beſtehen bleiben ..
Fällen muß darauf geſehen werden , daß die geſamte Schwierigkeiten hat die Regelung der Ent

Fläche in einer Hand vereinigt bleibt u . einheitlich ſchädigungsfrage geboten . bier ſtanden fich zwei
bewirtſchaftet wird. In den Fällen der Dedl Vers Intereſſen gegenüber. Auf der einen Seite das

beſſerung durch Aufforftung iſt die Enteignung Beſtreben, den Eigentümer für den Rechtsverluſt

,

jedoch durch ausdrüđI. Vorſchr. des Geſ. aus: den er erleidet, vödig ichadlos zu halten , auf der

geſchloſſen worden.

anderen Seite die Notwendigkeit, die
EntſchädigungNeben oder an Stelle

derEnteignung oder der in ſolchen Grenzen zu halten, daß hiedurch nicht

Beſtellung einer Dienſtbarkeit können auch die die Kultivierung vereitelt wird. Das Dedlo . hat

ſonſtigen , an einem Grundſtück beſtehenden Rechte die Frage in der Weiſe gelöſt, daß als Erſaß des

aufgehoben ,beſchränkt oder geändert werden . Aus- Schadens nicht der Verkehrswert, ſondern der Er:

genommen hievon ſind Hypotheken , Grundſchulden , tragswert zu leiſten iſt. Dabei ſoll der Ertrag

Rentenſchulden u. Reallaſten , weil dieſe Rechteder zugrundegelegt werden, den das Grundſtück in

Verbeſſerung der Grundſtücke nicht im Wegeſtehen ſeinem bisherigen Zuſtande nachhaltig abwirft. Nur

u. die Inhaber dieſer Rechte durch die Rultivierung in beſ.
Ausnahmefällen kann zur Vermeidung

nicht nur feinen Schaden erleiden, ſondern ſogar außergewöhnl. Þårten eine höhere Entſchädigung

Vorteile erlangen. Andere Rechte dagegen können zugebilligt werden. 3ft jedoch das ZwR . an einem

aufgehoben , beſchränkt oder geändert werden . Dieſe Grundſtück beſtellt worden , das nicht ſelbſt ver

Möglichkeit iſt vorgeſehen worden , um in ſolchen beſſert wird, aber zur
ordnungsmäßigen Durch

Fallen , in denen eine Enteignung oder die Beſtellung führung des Unternehmens unentbehrlich iſt

einer Dienſtbarkeit vermieden werden kann, mit (Hilføgrundſtüd ), ſo fou der Verkehrswert erfekt

einem geringeren Eingriff in die beſtehenden Rechts- werden.

verhältniſſe auszukommen.

Ein
Entſchädigungsanſpruch gegenüber demDie ZwR . find öffentl. Rechte. Ihr Inhalt | 3wBer. iſt zunächſt dem Eigentümer u. den

befteht lediglich darin, daß eine Aenderung an Perſonen eingeräumt, deren öffentl. oder dingl.

den an einem Grundſtück beſtehenden öffentl. oder Rechte aufgehoben oder geändert worden ſind.

bürgerl. Rechten vorgenommen wird . Die Rechte, Darüber hinaus iſt aber auch den aus Schuld

die auf Grund des ZwR. beſtellt, aufgehoben oder verhältniſſen Berechtigten ein unmittelb. Schadens

geändert werden , behalten daher ihre Rechtsnatur erſaßanſpruch gegenüber dem ZwBer. zugeſtanden

unverändert bei. Sol alſo ein Grundſtüc ent hinſichtlich des Schadens, den fie inf. der Auf

eignet werden , ſo ift der Inhalt des ZwR. lediglich hebung oder der Aenderung oder des vorzeitigen

der gegen den Štaat gerichtete Anſpruch auf Ueber- Erlöſchens ihres Rechtes erleiden ; der ZwBer. kann

tragung des Eigentums andemGrundſtüd
im dieſen Anſpruch ausſchließen,wenner die LeiſtungenWege einer

Zwangsverfügung des Staates. Mit aus dem
Schuldverhältnis unverändert bis zu dem

der Uebertragung des Eigentums iſt daher das Zeitpunkt fortſeßt, zu dem es der bisherige Eigen

3wR. erledigt. Die Rechte des neuen Eigentümer8 tümer oder der ſonſtige Berechtigte hätte beenden

bemeffen ſich lediglich nach den bürgerl.-rechtl. Vor- können . Dieſe Regelung der
Entſchädigungsfrage
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mag etwas ungewöhnlich erſcheinen ; denn der / oder die Bedürfniſſe der gemeinnüßigen Siedlung

obligatoriſche Berechtigte ſteht zu dem ZwBer. in der Ausübung des Vorlaufsrechts entgegenſtehen .

keiner unmittelb . Rechtsbeziehung. Es war aber Auch der Fall iſt geregelt worden , daß die

zweckmäßig, auch ihm einen unmittelb. Ent: Verbeſſerung wider Erwarten unterbleibt oder
ſchädigungsanſpruch gegenüber dem 3w Ber. zu nicht vollſtändig durchgeführt werden kann. In

gewähren , weil es ſich nicht hätte vermeiden laſſen, dieſen Fällen iſt der frühere Rechtszuſtand gegen

dem Grundſtückseigentümer für die Schadenserſaß: Rüdgabe der Entſchädigungen auf Verlangen

verbindlichkeit, die er gegenüber ſeinem obligato wieder herzuſtellen. Iſt bei teilweiſer Durchführung

riſchen Vertragsgegner hat, einen Regreßanſpruch der Verbeſſerungsarbeiten das Grundſtück mehr

gegen den 3wBer. einzuräumen. Um alle dieſeUm alle dieſe wert geworden , ſo iſt der Mehrwert, mindeſtens

Rechtsbeziehungen möglichſt raſch abzuwidelii,raſch abzuwideln, aber die Koſten der Verbeſſerung, zu erſtatten.

wurde der Umweg über den Eigentümer ver- Iſt das Grundſtüc inf. der Arbeiten weniger wert

mieden u. der unmittelb . Anſpruch gegen den geworden, (3. B.weil umfangreiche Erdbewegungen

3wBer. zugeſtanden . vorgenommen wordenſind, die eine Bewirtſchaftung

Es wurde ſchon oben darauf hingewieſen , daß nicht geſtatten), ſo iſt hiefür Erſaß zu leiſten.

dem Grundſtüdseigentümer ſehr weitgehende Siche- Bei allen 3wR . war es das Beſtreben des

rungen ſeines Eigentums zugebilligt worden ſind, Gefeßg., die ſich widerſtreitenden Intereſſen der

indem die Beſtellung von ZwR. an eine Fülle Allgemeinheit u . des Grundſtückseigentümers aus

von Vorausſegungen geknüpft worden iſt. Das zugleichen, die notwendigen Verbeſſerungen zu er:

DedLG. hat dieſe Sicherung der Rechte des Eigen möglichen , ohne dem Grundſtücseigentümer weiters

tümers noch nicht als genügend erachtet, ſondern gehende Beſchränkungen aufzuerlegen als es un

ihm auch ein Recht auf Wiederherſtellung des erläßlich iſt, u . auch in den Fällen ſchwerſter Ein

früheren Rechtszuſtandes u . ein Vorkaufsrecht nach griffe in das Eigentumsrecht dem Grundſtüds:

der Verbeſſerung eingeräumt. Der Eigentümer eigentümer die Anſprüche zuzubilligen , die ſich mit

kann von dem ZwBer. die Wiederherſtelung des der notwendigen Verbeſſerung noch vereinbaren

früheren Rechtszuſtandes Zug um Zug gegen dieie laſſen.Esiſtzu wünſchen, daß von den ZwR.
Rückgabe der Entſchädigung verlangen, wenn der ein recht geringer Gebrauch gemacht u. daß die

Zweck, der zu der Rechtsänderung führte , erreicht Dede Verbeſſerung nicht durch ſtaatl. Maßnahmen

iſt, wenn die ordnungsmäßige Bewirtſchaftung auch erzwungen werden muß, ſondern inf. der Einſicht

bei der Wiederherſtellung des früheren Rechtszu: u . des Verſtändniſſes der Beteiligten freiwillig

ftandes möglich iſt u . ' wenn der Enteignete für | durchgeführt werden wird. Gerade auf die Frei

zweckmäßige Bewirtſchaftung Gewähr bietet. 3ft | willigkeit der Kultur iſt bef. Wert zu legen ; denn

das Dedl. verbeſſert, ſo ſoll der frühere Eigen : die DedlKultur erfordert die freudige Mitarbeit

tümer die Möglichkeit haben, es zurückzuerwerben , des Grundſtücseigentümers. Wer ſelbſt die Not

wenn mit Sicherheit angenommen werden kann , wendigkeit u.Zweđmaßigkeit der Kulturmaßnahmen

daß er es entſpr . bewirtſchaftet. Wäre die Wieder: erkennt, wird ganz andere Erfolge aufzuweiſen haben,

herſtellung des früheren Rechtszuſtandes gegen die als derjenige, der nur notgedrungen dem ſtaatl.

Rückgabe der Entſchädigung unbeſchränktzugeſtanden zwange folgt.

worden , fo hätte ſich die Möglichkeit ſpekulativer

Maßnahmen ergeben . Der Eigentümer hätte ſich

enteignen laſſen können u. nach Durchführung der

Verbefſerungsarbeiten das Eigentum wieder ohne Jagdpacht und Geldentwertung (= GE.).
E

bej . Koſten erwerben können , wenn er geſehen

hätte, daß die Verbeſſerung gut gewirkt hat. Es
von Oberamtsrichter Senrid in Grünſtadt.

hätte alſo der 3wBer. nicht nur die geſamten Nach § 2 der PScho . v . 3. Auguſt 1922

Koſten u. das volle Riſiko tragen müſſen , ſondern können die PEXe. für verpachtete Grundſtücke

auch jederzeit gewärtigen müſſen , daß ihm das beſtimmen, daß Leiſtungen, die unter den ver

Eigentum wieder entzogen wird , ohne daß er für änderten wirtſchaftl. Verhältniſſen nicht mehr

ſeine Aufwendungen auch nur irgendwelchen Erſagerechtfertigt ſind, anderweitig feſtgeſeßt werden;

erhält . Um das zu verhindern, iſt vorgeſehen ſie ſollen ſolche Beſtimm .fie ſollen ſolche Beſtimm . - abgeſehen von hier

worden , daß der frühere Eigentümer dem ZwBer. nicht intereſſierenden Vorausſeßungen jedoch

bei der Rücübereignung denMehrwert des Grund- nur treffen, wenn u. ſoweit ſich die Beibehaltung

ſtüds,mindeſtens aber die Koſten der Verbeſſerung der Beſt. des Vertrags als eine ſchwere Unbillig

zu erſeken hat . keit darſtellt oder wenn Gemeinden

Für die erſten 10 Jahre nach der Rechts- Verpachter (= VP .) ſind. Nach § 29 a können

änderung iſt dem ſrüheren Eigentümer ein Vor- auch Verträge, welche die Ueberlaſſung von Jagden

kaufsrecht zugeſtanden worden , das nur dann aus: gegen Entgelt zum Gegenſtande haben, unter den

geſchloſſen iſt, wenn die BezVerwBeh. feſtſtellt, näml. Vorausſeßungen geändert werden u . zw .

daß wichtige Gründe des Gemeinwohls, insbeſ . ſollen die für Pachtgrundſtücke geltenden Vor

die Sicherung der ordnungsmäßigen Bewirtſchaftung ſchriften der PScho . entſpr. Anwendung finden.

.
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Bu der PScho . ſind nun am 17. Aug. 1923 Es wird ſelten mehr verkannt, daß das , was man

„ Vollzugsvorſchriften “ erlaſſen worden u. zw . auf popular Teuerung nennt, in Wirklichkeit faſt aus

Grund des § 30 PShD .: ,, Die Staatsminiſterien ſchließlich GE. iſt. Die Mark als Geldeinheit hat

der Juſtiz . . . . erlaſſen die zum Vollzuge dieſer fich eben vollſtändig geändert . Sie iſt überhaupt

VO. erforderl. Vorſchriften “. Dieſer Paragraph als Wertmeſſer unbrauchbar geworden . Ein Maßſtab

enthält etwas Selbſtverſtändliches. Auch ohne dieſen muß unveränderlich ſein , wenn an ihm andere

Vorbehalt wären die Miniſterien zur Erlaſſung Gegenſtände gemeſſen werden ſollen. Die Papier

von Vollzugsvorſchr. (= VodzV .) berechtigt u . mart wird wirtſchaftlich nur noch als Zahlungs

nötigenfalls verpflichtet geweſen . Solche Vollzv. u.Lauſchmittel anerkannt, deffen ſtändigwechſelnder
enthalten keine Recht8normen, teine allgemein Wert an anderen Wertbeſtändigen Gegenſtänden ,

verbindl. Befehle oder Verbote. Es find ſogen .Es find ſogen . hauptſächlich an dem Dollar gemeſſen wird.

Verwaltung8VO.en. (Staudinger zu Art. 2 ÉG . Was Dr. Braun im Beſ . über den Jagdpacht

BGB. u . Seydel, Bayer. Staatsrecht 4. Buch 9.4 vertrag ſagt , iſt widerſpruchsvoll. So ſagt er unter

VORecht, 2. Aufl. S. 580 ). Hienach iſt der Zweck Abſ. 3 S. 30 : „ Das erlegte Wild ſpielt alſo nach:

ſolcher Verwaltung&VO.en, den Inhalt von Gefeßen dem Vertrag &willen keine Rolle für die gegenſeitigen

oder Rechtsnormen den Behörden zu erläutern ; VertragsverpflichtungenVertragsverpflichtungen ..... vielmehr iſt der

fie geben den Verwaltungsbehörden die Weiſung , Pachtpreis nur Liebhaberwert". Unter Abſ . 4 S. 354

bei ihrer Tätigkeit dieſe oder jene Auslegung der findet ſich der Sa : ,,denn nicht die Kaufkraft des

Geſ. zugrundezulegen . „ Sie haben jedoch keine Geldes war nach dem Vertrage für die Bemeſſung

Rechtswirkung nach außen . Die Rechtsauffaſſungen , des Pachtpreiſes beſtimmend, ſondern der Wert

die ihnen zugrunde liegen, bilden keine zwingende (der Ertrag) der Nußung. “(

(authentiſche) Geſekesauslegung u. binden daher Richtig iſt jedoch folgendes : Ertragswert einer

insbeſ. den Richter nicht (Seydel Jagd iſt nicht gleichzuſeßen dem wirkl. Ertrage

a . a . D.) . der Jagd eines beſtimmten Jahres. Ertragswert

Wären dieſe ſtaatsrechtl. Geſichtspunkte beachtet iſt vielmehr eine der Jagd ſelbſt innewohnende

worden , jo hätte g 3 Abſ. 3 der Vollz V. im Eigenſchaft, ,, Bonität“, ihre durchſchnitti. Ertrags

Schrifttum u. in der Rechtſpr. keine ſolche Ver- fähigkeit , wobei der jſtertrag in den verſchie:

wirrung anrichten können , wie er es tatſächlich denen Jahren der Pachtperiode ſelbſtverſtändlich

getan hat . Daß die VollzV . nur erläuternde Ver: verſchieden ſein muß. Der wirkl. Ertrag der Jagd

waltungsmaßnahmen ſein ſollen, ergibt ſich aus hängt von zahlreichen Urſachen ab , kann auch teil

ihrem Inhalte u. der epijchen Breite der Dar- weiſe von den Pächtern willkürlich beeinflußt werden .

ſtellung im Gegenſaße zu der Befehlsform des Was die Vollzv . unter Ertragswert verſtanden

Geſeßg.ganz zweifelsfrei. Sie enthalten Belehrungen wiſſen wollen, ergibt ſich aus der Begriffsbeſt. des

u. die Recht&VD . b. 3. Aug. 1922 umſchreibende „ liebhaberwertes “, der unberückſichtigt bleiben ſoll.

Erläuterungen , außerdem organiſatoriſche Rege | Unter Liebhaberwerten i . S. der VollzV . verſteht:

lungen, dazu beſtimmt, die Staatsmaſchine in der man im Leben u . in der Wiſſenſchaft den beſ .

Richtung u . im Rahmen der P Scho . in geordneten Wert, den eine Sache für eine einzelne Perſon

Gang zu bringen . Sie richten ſich an die den oder für eine einzelne Perſonengruppe hat , den

Miniſterien unterſtellten Verwaltungsorgane, fie fog . Affektionswert. Den Gegenſatz hiezu bildet der.

enthalten keine Befehle an die Volksgenoſſen . Wert, den eine Sache für größere Perſonenkreiſe

Bindend für die Rechtſpr. der PEAe. iſt alſo nur oder für die Allgemeinheit hat, gleichviel ob es

die PScho ., insbeſ. § 2 Abſ. 3 u. 4 in Verb . ſich um Sachen handelt , die einen Gewinn, Rein:

m. 8 29 a. ertrag abwerfen oder nicht. Ein edles Reitpferd

Āber auch der Ënhalt des § 3 Abſ. 3 der kann einen gemeinen Wert von 4 Milliarden M

Volzv. an fich abgeſehen von deren rechtl. beſigen ; ein valutaſtarker Amerikaner bezahlt hiefür
Charakter iſt falſch ausgelegt worden . Nor

aus beſ . Liebhaberei 40 Milliarden. Der Dehr:

allem gilt dies auch von dem Aufſaße des Rechts: betrag iſt Affektionswert oder Liebhaberwert im

anwalt: Dr. Braun in dieſer Zeitſchr. Nr. 1 u . 2 engeren Sinne, i . S. der VollzV. Jede Jagd hat

ſowie 3 u. 4 1923: „ Geldentwertung u. Wert: neben dem wirtſchaftl. Wert auch Liebhaberwerte ,

ſteigerung in ihrer Wirkung auf laufende Verträge , ſoweit ſie von wirkl . Weidmännern erworben wird .

insbeſ. beim Jagdpacht in Bayern “ . Er kommt Nur „Schießer“ pachten eine Jagd lediglich, weil

am Sd luffe S. 36 zu dem Ergebniffe : „Iſt ein ſie einen wirtſchaftl. Vorteil erſtreben . Die an

Heinertrag nicht vorhanden , ſo iſt eine Aenderung geführten , ſich widerſprechenden Säße von Dr. Braun

des Pachtpreiſes ausgeſchloſſen “ . Für das Vor- ſind jeder für ſich allein unrichtig. Die Jagd iſt

handenſein eines Reinertrages ſoll überdies der weder nur Liebhaberei noch hat ſie lediglich wirt

V p . beweispflichtig ſein (S. 34 ). Der Aufſatz hat chaftliche Bedeutung . Weil mun bei jedem weid

jedoch wenig brauchbare wirtſchaftl. Geſichtspunkte. männiſchen Jagdbetriebe Liebhaberei mitſpielt, ſo

Der Verf. geht von dem Saße aus : „ Das Geld iſt auch der hiefür bezahlte Preis teilmeije Bieb

als Maßeinheit iſt gleich geblieben ". Mit dieſer haberpreis d . h . eben der Preis , den man einer

Auffaſſung dürfte er jedoch ganz vereinzelt daſtehen. I Biebhaberei , einem Sporte , einein Vergnügen opfert .

I
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Der Teil der Jagdpacht, der auf Liebhaberei zu völlig entwertetem Papiergelde begnügen , ohne daß

buchen iſt, wird, bei den verſchiedenen Jagden u. durch erhöhte Menge die verringerte Güte des

bei den verſchiedenen Pächtern verſchieden ſein. Geldes einigermaßen ausgeglichen würde . Man

Eine feſte arithmetiſche Norm gibt es hiefür nicht. darf die zweifellos vorhandenen Schwierigkeiten

VonLiebhaberwert im engeren Sinne, von Affektions- nicht einſeitig vom Standpunkte des Jäger8 löſen

werten wird man nur ſprechen können , wenn bei wollen . Vom Standpunkte des Verpachters

einer Jagdverpachtung ein außergewöhnlich hoher betrachtet liegt die Sache fo : Das Jagdrecht iſt

Preis erzieltwurde, einPreis, der zu der Ertrag &- ein Ausfluß des Eigentums am Grund u. Boden..

fähigkeit – durchſchnittl. „Reinertrag bei normalem Dieſes Recht, alſo ein Teil des Eigentumsinhaltes,

Abſchuß u. normalen Aufwendungen “ – in keinem iſt an die Fåger abgetreten worden. Die Jagd

Verhältniſſe mehr ſteht, bei defſen Bildung der zu pacht iſt kein Entgelt dafür , daß der Jäger auf
erwartende Ertrag nicht als Maßſtab diente, wenn fremden Boden Reinerträge erzielt. ,,Sie iſt in

beiſpielsm . ohne Ausſicht auf nennenswerten oder erſter Linie ein Erſatz dafür, daß der Grund

überhaupt Reinertrag ein Pachtpreis bezahlt wird, eigentümer auf das Recht der Jagdausübung der

wie er ſonſt nur bei ertragsreichen Jagden üblich zichtet“ u. auf ſeinem Eigentume eine Reihe von

ift. Vgl.biezu, wie auch zu ſonſtigen Ausführungen Fandlungen, Schädigungen u. Gefährdungen dulden
den Artikel „ Jagd " in Schöneberg & Handbuch der muß. Die Fäger haben das Vorrecht, mit Hunden
polit. Dekonomie II , 358 . Die Gelegenheit, in u . Gewehren fremde Grundſtücke, auch teilweiſe

einem Jagdgebiete einen Hirſch zu ſchießen , wird noch „ungeräumte “ zu begehen, daſelbſt Treibjagden

Ž. B. öfter Veranlaſſung zueiner unverhältnis- abzuhalten , der Eigentümer muß es ſich beiſpielsw.
mäßigen Preisſteigerung ( z. B. Gemeinde Ober: gefallen laſſen, daß u. U. fein treueſter Lebens

Eſchbach im Taunus, Berpachtung eines Waldes gefährte , ſein eigener Hund, auf ſeinem Grund u.,

von 110 ha im Jahre 1892 zu 3300 M gegen Boden von fremden Perſonen , eben den Jagt

über dem früheren Pachterlös von 700 M ") Solche intereſſenten, erſchoſſen wird. Das Wild verurſacht

Preiſe find natürlich faſt ausſchließlich reine Affet: mannigfache Schädigungen, für die oft kein Erſa

tionspreiſe. Wenn jedoch bei aller Liebe zur Jagd oder nur unter allerlei Weiterungen zu erlangen

den Jagdpächter bei ſeinem Gebote vernünftige iſt. Auch während des Jagdbetriebes ſelbſt wird

Erwägungen der Wirtſchaftlichkeit, der Ertrags- durch Jäger u . Hunde Schaden verurſacht, ſelbft

fähigkeit mitbeeinflußten, wenn die Ertragsfähig- wenn , was nicht immer der Fall iſt, die geſeßl.

feit für ihn einen Maßſtab bildete, ſo tann man von Vorſchr. eingehalten werden . Die feſtgeſtellten

einem Ertragswerte ſprechen . Was eine Jagd für Wildſchäden müſſen regelmäßig von der Geſamt:

jeden Weidmann durchſchnittlich wert iſt, iſt der heit der Bevölkerung, don der Gemeinde, getragen

gemeine Wert im Gegenſaß zu Sonderwert, werden . Ad dies iſt ganz unabhängig davon, ob

Affektionswert. (Vgl. Pland, BGB. zu § 253) . in dem betr. Jahre ein Jagdreinertrag erzielt

Nirgends iſt in den Vollzv. die Anſicht ver- wurde oder nicht, oder ob der VP. einen ſolchen

treten , die Leiſtungen aus Jagdverträgen für ein nachweiſen kann , was ſehr ſchwer, oft unmöglich

Pachtjahr könnten nur dann anderweitig feſtgelegt iſt. Es kommt auch vor , daß die Wildſchäden im

werden, wenn in dem betr . Jahre ſich ein Rein- umgekehrten Verhältniſſe zum Reinertrage ftehen .

ertrag, eine Rentabilität, ergeben habe. Bei einem Wenn die Jäger die Jagd ſehr ſchonen, beiſpielsw.

auf eine Reihe von Jahren abgeſchloſſenen Pacht- abſichtlich Treibjagden unterlaſſen, wird das ver:

vertrage darf für die Beurteilung der Ertrags- mehrte Wild größeren Schaden verurſachen , als

fähigkeit nicht ein Jahr herausgegriffen werden . wenn ein bedeutender Abſchuß erfolgt. Wäre des

Der Ertragswert einer jeden Sache bemißt fich halb der Iſtreinertrag allein maßgebend für die

darnach, welchen Durchſchnittswert ſie abwirft. Feſtſeßung der Pachthöhe , ſo bekäme die Gemeinde

Dies iſt ein in der Volkswirtſchaft feſtſtehender um ſo weniger Pachtgelder, je größer der verurſachte

Begriff; er iſt beiſpielsw . auch dem Grundſteuer- u. von ihr zu erſeßende Wildſchaden iſt.

geſeke unterſtellt. Der Pächter kann billigerweiſe Wer auf eine Reihe von Jahren das augs

nicht den Uebererlös der guten Jahre für ſich in ſchließl. Recht pachtet, auf dem Eigentum eines

Anſpruch nehmen u . das Riſiko für die ſchlechten andern die Jagd auszuüben , muß ähnlich wie ein

Jahre auf die VP. abwälzen. Grundſtückspächter damit rechnen , daß magere

Wollte man der Auslegung folgen , für die von Jahre mit fetten abwechſeln . Dagegen konnten

Jagdintereſſenten in der Deffentlichkeit Propaganda die VP. nicht vorausſehen , daß die Mark als

gemacht worden iſt, ſo würde man dem Sinne u . Wertträger ſich ſo åndern werde. Die Raufkraft

Zwecke der PScho . nicht gerecht. In den meiſten des Geldeg war bei Abſchluß des Vertrages ſelbſt

Fällen würden die Gemeinden, deren Belange nach verſtändlich für die Bemeſſung des Pachtpreiſes

§ 3 Abſ . 4 PScho . bef. gewahrt werden ſoll, beſtimmend ; wie Dr. Braun dies leugnen will,

leer ausgehen . Sie müßten ſich zur Ueberlaſſung iſt nicht verſtändlich. Er wird unterdeſſen bei

der Jagd, wofür í. Zt. eine Gegenleiſtung in Gold Neuverpachtungen beobachtet haben , daß für die
oder wenigſtens in gutem Papiergelde vereinbart näml. Jagd mit dem näml. Ertragswerte u . oft

u . verſprochen wurde, mit einer Gegenleiſtung in von den näml. Pächtern gegen früher tauſendmal
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größere Pachtpreiſe geboten wurden, unbeſtreitbar hiefür vorgebrachten Gründe nicht beweißkräftig.

weſentlich aus dem gleichen Grunde, aus dem alle Tatſächlich wird denn auch in einer Redaktionsbem .

andern Lebensgüter einen höheren Nennpreis er- zu dem in Nr. 292 der Pfalz. Preffe v . 22. Dkt.

reicht haben , nămlich wegen der verminderten Rauf: 1922 erſchienenen Artikel des Dr. Braun unter

kraft des Geldes. Bei dieſer Preisbildung handelt Berufung auf „ verſchiedene ſachkundige Juriſten “

es ſich überhaupt nicht um Erhöhung des Preiſe8, für die Pächter das Recht in Anſpruch genommen,

ſondern nur ziffernmäßige Erhöhung in der Bes u. U. die Ermäßigung des Nennbetrages einer

nennung des Preiſes. Dies iſt beſ. treffend au8- Jagd zu verlangen .Jagd zu verlangen . Zu dieſer Folgerung wird

geführt in dem Urteile des RG. v . 19.Dez. 1922 , man ſogar gezwungen , wenn man, wie häufig

auszugsweiſe abgedr. im bayer. StAnz. v. 16. Jan. geſchehen, den § 3 Abſ. 3 VollzV . unrichtig aus.

1923 Nr. 12 2. Beil. legt. Zahlreiche Gemeinden hätten für 1922 auf

Wenn mir im Jahre 1914 für eine Reihe jede Pachtentſchädigung verzichten müſſen, weil kein

von Jahren pro Jahr 3 1/2 m Stoff verſprochen Reinertrag erzielt worden iſt oder wenigſtens nicht

worden iſt, ſo daß ich mir hieraus jedes Jahr nachweislich iſt, ohne Rücficht darauf, ob im

einen Anzug fertigen konnte, das m -Maß jedoch Jahre 1921 etwa ein außergewöhnlich großer

aus irgendeinem Grunde lo zuſammenſchrumpft, Jagdgewinn erzielt worden iſt, oder der von der

daß es nicht einmal die Größe eines früheren mm Gemeinde für 1922 zu erſeßende Wildſchaden beſ .

hat , ſo wäre es natürlich nicht die Erfüllung des groß iſt. Solche Ergebniſſe kann kein Gefeßg. u .

mir I. Zt. gegebenen Verſprechens, wollte man mir kein Miniſterium wollen . Andererſeits darf natürlich

nun dieſe vollſtändig verkleinerte Maßeinheit 31/2 mal auch nicht der VP. eine beſ. hohe Pacht für ein

zumeffen. Um die näml. Größe an Stoff zu era einzelnes Jahr nur aus dem Grunde begehren,

langen ,müßten mir ſoviel malmehr Maßeinheiten , weil in dieſem Jahre etwa der Wildſchaden außer

zugemeſſen werden , als die Maßeinheit gegen früher gewöhnlich groß geweſen iſt. Auch bezüglich des

kleiner geworden iſt. Was bei der Mark an Wildſchaden8 wußte man bei Abſchluß des Ver

Qualität verloren gegangen iſt, muß durch Menge trages, daß er in den verſchiedenen Jahren wechſeln

erſeßt werden . Von einer Erhöhung des früher werde. Au dieſe Vertragshoffnungen u . Befürch:

vereinbarten Pachtpreiſes könnte deshalb nur dann tungen ſind eben weſentlich gleich geblieben, nur

geſprochen werden , wenn noch über den Grad der der Martwert iſt vollftändig verändert. Immerhin

GE. hinaus eine vermehrte Menge von Mark: kann auch ein außergewöhnlich großer Wildſchaden

einheiten verlangt oder zugeſprochen würden. Rein eines einzelnen Jahres einer Jagdperiode etwas

rechneriſch müßte, um den urſprüngl. Pacht- | mitberüđſichtigt werden. Gegenüber der ver

preiswert zu erlangen , die frühere Pachtpreiszahl , minderten Inlandsfaufkraft der Mark ſpielen

um den Betrag multipliziert werden, um den die jedoch alle dieſe Umſtände eine untergeordnete

Mart an Wert eingebüßt hat . Wenn die Zahl 11 Rolle. Mag auch der Wildſchaden eines Jahres

- ſo angenommen für das Jahr 1914 – durch zweimal ſo groß ſein wieſonſt , mögen früher dreimal

irgendwelche Umſtände fich derart verändert hat, ſo viel Haſen geſchoſſen worden ſein wie im Jahre

daß fie nun den Wertvon 1/20000 Reichsinder: 1922, mögen die Patronen zweimal ſo teuer ſein

ziffer von Mitte Juli beſigt, ſo erlangt ſie als der allgem . GE. entſprechen würde ; was be

nur durch Multiplikation mit 20 000 den früheren deuten die Zahlen 2 oder 3 gegen 20000 000 !

Wert ,,eins". M. a. W., der Zähler muß mit der All dies vorausgeſchidt, wirdman im weſentl .

năml. Zahl multipliziert werden, wie der Nenner; auch bei Jagdpachten die Methode für richtig halten

20000 find erſt wieder 11 . müſſen , welche Meßler in dieſer Zeitſchr. in Nr. 1

Immerhin würde dieſe Maßnahme vielfach zu u . 2/23 S. 14 empfiehlt. Man geht von den

einer Unbilligkeit gegen die Pachter führen , weil früheren Pachtvertrage oder auch von der Friedeng

die Auslagen u. Ü . abſolut nicht nur im pacht aus u . paßt den Pachtpreis nach billigem

Verhältniſſe zur verminderten Kaufkraft der Mark Ermeſſen unter Berüdſichtigung der bej . Verhält

- höher geworden ſind. Auch die etwa inf. derniffe dem geſunkenen Geldwerte entſpr. an . In

Markentwertung veränderten Erwerbs- u. Ver- der Regel werden eben die veränderten wirtſchaftl.

mögensverhältniſſe der Pächter ſind gegebenenfalls Verhältniſſe der geſunkene Geldwert ſein , wie Mebler

zu berüdſichtigen , andererſeits auch die Bedürftig- mit Recht betont. Liebhaberwerte im engeren Sinne ,

keit des BP . Es kann beiſpielsw . berüdſichtigt reine Affektionspreiſe, welche die ſonſt in einer

werden , wenn in einem Jahre wie 1922 inf. der Gegend übl. Preiſe außerordentlich überſteigen , die

außergewöhnl. Näſſe die Haſenjagd mehr gelitten etwa durch rückſichtsloſe Konkurrenz maßlos in die

hat , als irgendwie vorausſehbar war, wenn auch Höhe getrieben wurden, können unberückſichtigt

daran feſtgehalten werden muß, daß der Hei ertrag bleiben .

vor allem der eines einzelnen Jahres nicht ent- Auch das in der Deutſchen Jägerzeitung d.

ſcheidend iſt. Sonſt time man in vielen Fällen 11. Januar 1923 wiedergegebene Urt. des PEA .

dazu , ſelbſt den Nennwert der früher vereinbarten Deffau d . 22. Nov. 1922, auf das man ſich in

Jagdpacht zu ermäßigen. Leşteres will Dr.Braun Jägerkreiſen bezogen hat , will die GE. u . nicht

allerdings ausgeſchloſſen haben ; doch ſind ſeine | lediglich eine etwa eingetretene Steigerung des Rein

-

-

.

20000

-

-
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ertrages bei Neufeſtſeßung des Pachtpreiſes berüd: linien zu finden. Die Vorſigenden der PEUe.

ſichtigt wiſſen. Im übrigen muß da allerdings das eines 16.- oder DLGBezirts müßten fortlaufend

Urt . in ſeinem Ergebniſſe u . in ſeinen Gründen miteinander in Fühlung bleiben u . die ſich inmer

als irrig bezeichnet werden . Es nimmt für dasEs nimmt für das verändernden Aufgaben gemeinſam zu löſen ver

Jahr 1920- die Verpachtung geſchah im Okt. ſuchen . Das wirtſchaftl. Leben , zumal der Jekt

1920 – eineGE. um das 200 fache, für die Zeit zeit, verträgt keine ſtarren Vorſchr., die auf lange

der Urteilsfällung um das 1000 fache an u . hält Zeit gelten ſollen . Nur mit elaſtiſchen Normen
ſomit auch aus dieſem Grunde die Erhöhung des können die PEAe. arbeiten .

Pachtpreiſes auf das fünffache für gerechtfertigt. Man gehe von der Friedenspacht (Grundpacht)

Das Ürt. begeht jedoch den Fehler zu überſehen, aus u . multipliziere ſie mit einer Zahl, die mit dem

daß die GE . im Okt. 1920 etwa nur das 20 fache jeweiligen Stande der GE. in vernünftigem Ein

betrug, die GE. von dieſer Zeit bis Nov. 1922 , klang ſteht. Der Buchhandel arbeitet ſchon längere

alſo etwa 50mal größer geworden iſt. Das Urt. Zeit mitGrund- u. Schlüſſelzahlen. Grundzahl

hat ſich alſo in dieſem grundlegenden Punkte um wäre für unſere Zwecke im allgem . — nicht immer

1000 % geirrt. Seine detaillierten Berechnungen u . nicht vollſtändig der Pachtpreis des Jahres

über die Rentabilität der Jagd für 1922 haben unter 1914, die Schlüſſelzahl könnten die PEAe. von

dieſen Umſtänden u. aus dem weiteren Grunde Zeit zu Zeit vereinbaren. Jeder Vorſißende könnte

wenig Bedeutung, weil es, wie dargetan , auf die beiſpielsw . gehalten werden , ſpäteſtens am 15. eines

Rentabilität im weſentl. nicht ankommt. Monats die von ihm für richtig gehaltene Schlüſſel:

Behandelt man die Frage der Jagdpachterhöhung zahl dem Vorſißenden des PEA. am Siße des

in der Weiſe, wie es hier vorgeſchlagen wird, ſo DLG. einzuſenden , wo dann die ſämtl. Schlüſſel

ſind die PEAe. auch der Mühe überhoben , die zahlen des Bezirke auf eine mittlere Linie gebracht

Angaben der Jäger über die Anzahl der von ihnen u. dann als Schlüſſelzahl des ganzen Bezirts ſofort

verbrauchten Patronen u. die Ausgaben fürSchuh- bekanntgegeben werden könnte. Die geſeßl. Miete

fohlen, Wagenpartien in das Jagdgebiet, Verpflegung wird ja auch gebildet auf der Grundlage der Mieje

der Jagdgäſte, Abſchreibungen u . Futter für Hunde vom 1. Juni 1914 mit den entſpr. Zuſchlägen zur

u . dgl. in den Einzelnheiten nachzuprüfen, wie ſie Grundmiete, die von Zeit zu Zeit erhöht werden.

insbeſ.Staatsanwalt Dr. Behr ausführlich behandelt | Bei Feſtlegung der Schlüſſelzahlen könnte die jė

hat. (S. Sonderabdrud aus „ Der deutſche Jäger“ ). weilige Reichsinderziffer der Lebenshaltungskoſten

All dieſe kleinl . Berechnungen ſind nicht entſcheidend. als Richtſchnur dienen. Die PEde. könnten ſich

Der Jäger mag dem PEÄ. glaubhaft machen, daß auch ein für allemal dahin verſtändigen , daß bis

ſeine Ausgaben ſogar im Verh. zu andern Sach: auf weiteres der. Multiplikator gleich ſein ſoll,

gütern, insbeſ. auch im Verh. zu Haſen , Rehen, beiſpielsw . der Hälfte oder einem Drittel der je .

Fellen u. dgl. teurer geworden ſind. Dies kann weiligen Reichainderziffer, die ja jekt vom StAnz.

mitberückſichtigt werden . Die frühere Jagdpacht u. auch in der Preſſe veröffentlicht wird. Maß

foll ja auch nicht vollſtändig auf Goldmart auf gebend muß die Inderziffer ſein , die dem Zahlungs

gewertet , ja nicht einmal immer der Inlandskauf- tage des Pachtpreiſes unmittelbar vorausgeht.

kraft der Mark vollſtändig angepaßt werden . Es Auf dieſe Weiſe wäre eine feſte, einheitl. u.

ſoll nur ein billiger Ausgleich geſchaffen werden gerechte Grundlage geſchaffen. Kleine Abweichungen

zw . dem Intereſſe der Gemeinde u. der des Jägers . würden ſich lediglich aus der billigen Berückſich

Der frühere Jagdpreis ſoll inſoweit multipliziert tigung des Einzelfalles ergeben . Die Grundzahl

werden, daß kein allzugroßes Mißverhältnis mehr müßte nicht gerade immer genau die Friedenspacht

beſteht zw . der Menge der vom Jäger bezahlten ſein, wie ja auch das Reichsmietengeſeß in § 2

Geldeinheiten u . den in ihnen enthaltenen wirkl . Abſ . 4 eine Abweichung von der Friedensmiete

Merte. Die Gemeinden ſollen wenigſtens an- zuläßt . Grundpachtzahl fönnte nur eine normale

nähernd ſoviel Tauſchwert erhalten , wie ihnen Friedenspacht ſein , die alſo nicht allzuſehr von den

früher bei Abſchluß der Pachtverträge verſprochen ſonſt in der Gegend für ähnl. Jagdgebiete übl .

wurden . Pacta sunt seryanda. Jagdpreiſen verſchieden iſt.

Ein großzügiges PEA. , das ſich nicht in Einzel

heiten u . Nebenſächlichkeiten verſtridt, wird ſchon

einen billigen Ausgleich finden . Es darf ihm

allerdings die hiezu erforderl. Bewegungsfreiheit Stleine Mitteilungen.
nicht entzogen werden . Der mehrfach erwähnte

§ 3 Abſ . 3 Vollzv . hat zwar weſentlich nur durch Geldeutwertung und Vormundſchaftsgericht. Die

falſche Auslegung zu ungerechten Ergebniſſen ges
ſchweren Folgen der Veldentwertung u . die Frage,

führt ; am beſten wäre es jedoch, ihn für die Folge
wie ihnen vorgebeugt oder ihre Wirkung abgeſchwächt

ganz zu ſtreichen . Die allerdings ſehr wünſchens:
werden kann, bilden auch eine Sorge des VormR.

Im Nadſtehenden foll teine Abhandlung geſchrieben ,
werte einheitl. Rechtſpr. der PEAe. ließe ſich da

ſondern lediglich darüber geſprochen werden, auf

durc) erzielen , daß man ihnen die Möglichkeit gäbe ,
welchem Wege das erwähnte Ziel zu erreichen verſucht

durch gemeinſame Beſprechungen einheitl . Richt: worden iſt, in der Abſicht, durch die Veröffentlichung
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i

eine Erörterung der zahlreichen ſich hierbei ergebenden , halten die Ninder von den für ſie feſtgelegten Hechten

Fragen u . die Bekanntgabe der in dieſer Richtung von aud ſpäterhin keine Kenntnis , ein Mangel, den eine

anderer Seite eingeſchlagenen Wege anzuregen . Neuregelung der vielfach veralteten Beſtimmungen

1. Im Hinblick auf $ 1669 BGB iſt früher der über das Kinder- u . Mündelrecht zu beheben nicht

Inhaber der elterl . Gewalt, welcher ſich wieder zu überſehen dürfte.

verheiraten beabſichtigte, zur Auseinanderſebung be- 2. In einem anderen Falle wurde die Vaterguts

züglich des ihm u. ſeinen Kindern gemeinſchaftlich forderung nach dem damals beſtehenden Wertg

gehörigen Vermögens angehalten worden . Davon verhältnis feſtgeſtellt und von dem Uebernehmer eine

wird ießt Abſtand genommen. Gem. Saß 2 dieſes 8 auf ungefähr den doppelten Betrag dieſer Forderung

wird ihm geſtattet, die Auseinanderſetung erſt ſpäter lautende Sicherungshypothet bewilligt u . zur Ein

vorzunehmen , entſpr. Wiedervorlage der FGR -Aften tragung beantragt. Abgeſehen von der Koſtenfrage

wird angeordnet u. vorgemerkt. Zur Sicherung der beſtehen gegen dieſe Behandlung die größten Bedenken

Anſprüche der Minder wird ſchon bei der Nachlaß= deshalb, weil der Regelung das gleitende Moment

verhandlung oder bei Errichtung des Vermögensverz. fehlt. Der Betrag der eingetragenen Sicherungs

auf möglichſt vollſtändige Angabe des in Betracht hypothek iſt tatſächlich denn auch ſchon längſt durch

tommenden Vermögens Bedacht genommen . Es wird die Geldentwertg. überholt.

insbeſ. darauf gedrungen, daß bei landwirtſchaftl. An- 3. Nach Erlaſſ. des bayer. Geſ. v . 11. April 1923

weſen auch das lebende u . tote Inventar genau ver- über die weitere Aenderg . des Art : 85 AG.

zeichnet u. daß die Haushaltungsgegenſtände jedenfalls der dazu gehörigen VD. wurde auf die Sicherung der

in ihren Hauptſtücken einzeln aufgeführt werden . Verpflichtung durch Eintragung einer Keallaſt u. zw .

Ebenſo wird auch in allen anderen Fällen, bei in Form von Roggenwertrenten hingewieſen. Der

denen eine Auseinanderſebung in Betracht kommt, Weg erſcheint faum gangbar. Es könnte wohl die

darauf hingearbeitet, daß ſie auf ruhigere Zeiten mit Amortiſation der geſchuldeten Forderung vereinbart

feſteren Wertverhältniſſen verſchoben werden . werden , eine derartige Regelung läge jedoch ſelten im

II . Wo die Auseinanderſeßung der Vermögens- Willen der Beteiligten .

gemeinſchaft nicht aufzuſchieben war, hat das VormG. 4. Das Notariat Augsburg IV hat folgenden Weg

einerſeits dahin gewirkt, daß eine ſofortige Ausbezah- eingeſchlagen , der, um die Ausführungen möglichſt

lung der Abfindung oder Pflichtteils- Forderung unters abzukürzen, in den Worten des hierher in Betracht

blieben iſt. Andererſeits hat es darauf beſtanden, daß kommenden Teiles der Notariatsurkunde aufgezeigt

der Miterbe oder Miteigentümer, welcher das An- werden ſoll u. zu deren Verſtändnis bemerkt wird,

weſen übernahm u. ebenſo der Alleinerbe ſich bei der daß die in allgem . Gütergemeinſchaft lebenden Ehe

Regelung der Angelegenheit verpflichtete : gatten ſich gegenſe ?tig zum Alleinerben eingeſeßt hatten

a ) für den Fall, daß bis zur Geltendmachung der mit der Beſtimmung, daß der überlebende Teil den

Abfindungs- oder Pflichtteilsforderung, ſpäteſtens vorhandenen Kindern den dritten Teil des reinen

aber bei erreichter Volljährigkeit des Kindes ſich die Geſamtvermögens als Vater- oder Muttergut ver

Geld- u . Wertverhältniſſe weſentlich geändert haben mächtnisweiſe hinauszuzahlen habe.

ſollten , eine Neuberechnung der Forderung nach Maß- ,,Die Mutter iſt verpflichtet, ihren 3 Kindern den

gabe der dereinſtigen Verhältniſſe u. dritten Teildes geſamten beim Tode des Mannes vor

b) für den Fall, daß der Uebernehmer oder der handenen Reinvermögens als Vatergut vermächtnis

Alleinerbe während der Minderjährigkeit des Gläu- weiſe hinauszubezahlen . Der dritte Teil berechnet ſich
bigers das Anweſen veräußert, eine Neuberechnung hiebeiauf 50 000 M. Bei dieſer Berechnung ſind die

der Forderung unter zugrundelegung des erzielten zum Geſamtgut gehörigen Liegenſchaften ohne lebendes

Verkaufpreiſes vorzunehmen . u. totes landw . Zubehör mit 72 000 M zugrundegelegt

Hiezu wird bemerkt, daß von den Parteien in worden.

allen Fällen ohne weiteres auf die Anregung des Hienach ſteht der Herauszahlungsbetrag in der

VormG. eingegangen worden iſt, zumal da die Ab- Höhe von 50 000 M zu dem zugrundegelegten Wert

machung unter a) auch dem Uebernehmer u. Alleinerben der Liegenſchaften ohne Zubehör mit 72000 M im

zugute kommen kann . Verhältnis von 50 000 M zu 72000 M.

Die Abſicht des VormG. ging nun weiter dahin, Der Herauszahlungsanſpruch entſpricht ſonach

dieſe Verpflichtung durch Eintragung im Grundbuc 50/12 oder rund 8 des Wertes der Liegenſchaften ohne

ſicherzuſtellen . Die Wege, welche die einzelnen Nota- Zubehör.

riate dabei eingeſchlagen haben, ſind verſchieden : Die Mutter verpflichtet ſich nun jedem ihrer

1. Eine Aufiaſſung ging dahin, daß die Aufnahme 3 Kinder jeweils im Zeitpunkte der Volljährigkeit

der beiden Beſtimmungen unter die Bedingungen des des Werteß der Liegenſchaften ohne Zubehör bar und

Vertrages oder des Schuldbekenntniſſes mit Hyp .: koſtenfrei herauszubezahlen oder dieſem Kinde zu

Beſtellung an ſich ſchon eine genügende Sicherheit für Bruchteil das Miteigentum an den Liegen

die Gläubiger abgebe ; hypothetariſche Belaſtungen ſchaften einzuräumen. Dieſer Anſpruch auf Eins

der Anweſen ſeien bei den gegebenen Zeitverhältniſſen räumung des Miteigentums fann aber nur dann

nicht zu befürchten. Dem VormG. erſchienen die geltend gemacht werden, wenn der Anſpruch auf Heraus

Intereſſen der Kinder damit nicht genügend gewahrt. zahlung nicht innerhalb eines Vierteljahres nach

Ebenſo wichtig als der Schut gegenüber nachfolgenden Fälligkeit befriedigt wird.

Gläubigern erſchien ihm die Geſtaltung der Rechte der Wird das Anweſen ſchon vorher veräußert, ſo

Kinder in einer Weiſe, daß ſie von dem Uebernehmer tritt bei der Berechnung des Anſpruchs der Kinder

u. Erben nicht nach Jahr u . Tag mit Stillſchweigen an Stelle des Reinwerts der Liegenſchaften der Rein=

übergangen werden können . Abgeſehen von den Fällen erlös ohne Zubehör u. wird der Anſpruch der Kinder

des § 1827 BGB . und den Fällen , in welchen Vor- auf Herauszahlung mit dem Abſchluß des obligato

mundichaft nachträglich eingeleitet werden muß, er- riſchen Vertrags fällig. Die Kinder ſind dagegen ver
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pflichtet, Zug um Zug mit der Zahlung auf ihren Anderſeits gibt es nicht wenige Schwierigkeiten auch

Anſpruch auf Uebertragung des Miteigentums zu vers mit den Schäßmännern , welche ſich unzugänglich zeigen

zichten u. die diesbezügl. nacherwähnte Vormerkung für die Aufſtellung einer Schäßung in jenen Ziffern,

im Grundbuch löſchen zu laſſen . wie ſie den heutigen hohen Werten entſprechen.

Zur Sicherung des Anſpruchs der Kinder auf Schwierigkeiten alſo da wie dort. Urſache all deſſen

allenfallfige Üebertragung des Eigentums an den in iſt hauptſächlich , daß die beteiligten Anweſensbeſiker

Frage ſtehenden Liegenſchaften ohne Zubehör zu je 9/9 befürchten , es möchte eine fünftige Währungsreform

Bruchteilen wird unter Verzicht auf Vollzugsmitteilung nur das im Umlauf befindl. Papiergeld ergreifen u.

Eintragung entſprechender Vormerkung im Grundbuch es tönnte dadurch ihr Anweſen im Werte zurüdgehen ,

... bewilligt u. beantragt. während die Schulden , insbeſ. Die ſchriftlich nieder

Einigen ſich die Vertragsteile ſpäter über den gelegten Zahlen, in ihrem bisherigen Umfange unges

reinen Wert oder Liegenſchaften ohne Zubehör nicht, ändert weiter beſtehen würden ; dann bliebe das An

ſo ſoll dieſer Reinwert durch 3 Schäßleute ermittelt weſen mit unheiml. Beträgen belaſtet, welche e8 ans

werden. Jeder Teil hat hiebei einen Schäßmann zu geſichts des inzw geſunkenen Wertes weit überdecken
ernennen. Dieſe beiden Schäßleute haben einen dritten würden . Auch Ungerechtigkeiten zwiſchen einzelnen

Schäßmann zuzuwählen. Beſteht über den dritten Familienmitgliedern treten auf. Man dente an die

Schäßmann keine Einigung, ſo ſoll das VormG. um Fälle, wo die Kinder einer noch zu Friedenszeiten

Benennung des dritten Schäßmannes angegangen aufgelöſten Ehe ein im Zahlenausmaße geringesErbs

werden. An den von der Mehrheit der Schäßleute gut erhalten haben gegenüber den Kindern der zweiten

feſtgeſtellten Reinwert ſind die Vertragsteile dann ebenfalls durch den Tod der Ehefrau aufgelöſten Ebe,

gebunden . " inſoferne nämlich als dieſe Kinder nun mit einem

Das Grundbuchamt hat gegen den Eintragungs- | rieſenzahligen Erbgut bedacht werden ſollen angeſichts
antrag keine Bedenken erhoben. Das Vorm . hat dieſer der Tatſache, daß ihre Mutter ein nicht größeres viel

Geſtaltung der Rechte der Minder zugeſtimmt. Gem. leicht ſogar ein geringeres Eheeinbringen als die erſte

§ 883 Abſ. 2 BGB. iſt eine Verfügung, die nach der Ehefrau mitgebracht hat. Mit Recht legt ſich der

Eintragung der Vormerkung über das Grundſtück oder VormR. in dieſer Zeit der fortdauernden währungs

das Recht getroffen wird, inſoweit unwirkſam , als ſie politiſchen Unſicherheit die Frage vor : wo wäre,

den Anſpruch bereiteln oder beeinträchtigen würde u. wenn die obige Befürchtung wirklich einträte, nod

nach § 48 8wVG. iſt der Vormerkung auch die Berüc die genügende Sicherheit gewährleiſtet für das ein

ſichtigung im Awangéverſteigerungeverfahren geſichert. getragene Mündelgeld ? Die großen ſtarren Beträge

Die Rechte der Kinder dürften darnach u. zw . auch würden wirklich das Anweſen einmal erdrücken . War

ohne die Beſtellung einer Hypothet genügend gewahrt es weitſchauend genug, war es überhaupt noch zu

u . damit die Abſichten des VormG. erreicht ſein . verantworten, wenn er, der VormR., auf der Ein

Daß die Geltendmachung der ſo geſtalteten Rechte reichung der bisherigen Privatſchäßung des Anweſens,

nicht in der einfachen Weiſe wie bei Eintragung einer nämlich der Schäßung mit den jeßigen hohen Werten,

Hypothet erfolgen fann, iſt wohl richtig. Db ſich jedoch
verharrte ? Eine Richtlinie, nach welcher zu verfahren

ein anderer Weg finden läßt, ſei dahingeſtellt. wäre, iſt von der Juſtizverwaltung der Länder bei

Amtsgerichtsrat Maier in Augsburg . der Schwere unſerer allgem . Lage wie bisher ſo wohl

auch fünftig kaum zu erwarten.

Einen Fingerzeig nun, um ſich aus dieſer für die

Beteiligten wie für das Vorm R.drückenden Kalamität

Ein wertbeſtändiges Erbgut. Eine der ſchwie- ſo gut wie möglich heraus zu finden, dürfte m . E.

rigen Fragen, welche im Rechtsverkehr feit der ſteten das jüngſte Geldi 23. Juni 1923 über wertbeſtändige

Abwärtsbewegung unſeres Geldes auftauchen, iſt | Hypotheken geben. Gleichwie dort die Höhe der aus

längſt bei der Behandlung der Nachlaßſachen in die dem Grundſtück zu zahlenden Geldſumme durch den

Erſcheinung getreten . Der Schuldner, welche ſeine amtlich feſtgeſtellten Preis einer beſtimmten Menge

Leiſtung erſt in Jahren erfüllen foll, zumeiſt der von Roggen oder Weizen beſtimmt wird, ſo kann

überlebende Ehegatte, welcher das Vater- oder Mutter- eine ähnl Abmachung getroffen werden hinſichtlich des

gut in Geld geben ſoll, ſucht nach einem Ausweg aus bei der Nachlaßbehandlung entfallenden Erbguts. Die

einer Zwangslage, in die er ſich heute geſtellt ſieht. Höhe des lepteren ſoll ſich jeweils bemeſſen nad

Obwohl nach Lage ſeiner Verhältniſſe der Wunſch einem Wertmeſſer, der mit unſerer Wirtſchaft ſteigt

nach baldiger Auseinanderſebung vordringlich wäre, u fällt . Die ſchuldige Leiſtung in Geld ſoll an ein

zieht es der überlebende Ehegatte dennoch vielfach Sachobjekt gebunden werden , welches einen wirtſchafts

vor, zunächſt in Erbengemeinſchaft mit ſeinen Kindern lich wertbeſtändigen Inhalt aufweiſen kann . Daß

zu bleiben hoffend, daß in abſehbarer Zeit doch eine man als ſolchen Wertmeſſer namentlich in Bezirken

andere Geldwirtſchaft u . damit andere Werte die mit überwiegend ländl . Bevölkerung der Hoggen

Herrſchaft erlangen werden . Kommt er aber um die wählt, liegi nahe. Aber auch in anderen Fällen wird

Frage der Auseinanderſeßung nichtherumund ſieht mman auf ſolchen rückgreifen können. Es wird alſo

er ſich deshalb veranlaßt, eine Schäßung ſeines An- 3. B. die nach der Vorkriegszeit hergeſtellte Schäßungos

weſens, der Baumannsfahrniſſe, der Vorrate, der fumme umgewandelt in Roggen zu dent damaligen

Wohnungseinrichtung uſw. bei Gericht einzureichen, Preis, um ſo dann für die erhobene Geſamtmenge

ſo legen ſich Hinderniſſe ſchwerer Art in den Weg . | (Ztr .; Pid . ) den heutigen amtlich feſtgeſtellten Preis

Die Scäßung, welche er zur Not in ihrem ihm ſchon zu errechnen. Auf lepterer Grundlage wird die Aug

zu hoch erſcheinenden Betrage noch anerkennen könnte, einanderſetung durchgeführt, insbeſ. das Erbgut ges

weiſt ihm der VormR. als ganz u . gar unzureichend funden . Die dem Geldbetrage des Erbguts nach

zurück, weil die eingeſeßten Werte durchweg auch nicht dieſem heutigen Preis entſpr. Menge von Roggen iſt

im entfernteſten mit den heutigen im Einklang ſtehen . ' zugleich feſtzuſtellen. Die Höhe dieſes Erbguts ſoll

973
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fich nach der jeweiligen Höhe des Preiſes der feſts ſondern auch der der ſchw . GH . feſtgeſtellt werden

geſtellten Roggenmenge richten. Die Formulierung follte. Aber wenn man dies auch aus der den Bei

wäre etwa folgende : „ Der überlebende Ehegatte ſchuldet ſpielen hinzugefügten allgem . Begriffsbeſt. der Golds

dem Kinde als Erbgut einen Geldbetrag von r Mark klauſel entnehmen will, obſchon aufie nur von einem
ausl. nicht von einem ſchw . Gl . ſpricht, ſo iſt doch nicht

= r Ztr. ( Pfund) Roggen entſpr . dem derzeitigen Preiſe

bon y Mart für einen Str . Roggen . Die Höhe dieſes
zu entnehmen, daß dieſer der urſprüngl. Bypol. ge

weſen u . die Goldflauſel mit ihm vereinbart ſein

Erbguts iſt beweglich ; ſie wird jeweils beſtimmt müſſe. Vielmehr tann nach dem Wortlaute eine zum

durch den amtlich feſtgeſtellten Preis der vorbezeich Scuße des ausl. Ol. gegen die Entwertung der

neten Menge Hoggen .“ Fiezu käme allenfalls noch deutſchen Mart dienende, die Erfüllung in Gold vors

der Zuſaß : Hiefür wird eine Hypothet beſtellt ge- ſehende Alauſel auch dann als vereinbart anzuſehen

mäß RG. v . 23. Juni 1923 uſw." Der ziffermäßige fein, wenn dieſe Klauſel urſprünglich mit einem

in Reichmart errechnete Betrag des Erbguts müßte
anderen Gl. vereinbart war u. erſt in dem nach dem

m. E. in die Auseinanderſebungsurlunde aufgenoms
Abl. maßgebenden Zeitpunkte einem durch Mechtsnach

folge an ſeine Stelle getretenen ſchw . Øl. tatſächlich
men werden im Gegenſaß zum Eintragungsinhalt

dient. Die Entſtehungsgeſchichte u. der Zwed des Abt.

bei der wertbeſtändigen Hypothet, wo durch Geſeßſprechen gegen die Uuslegung der Hed. Das Abl. ſteht

beſtimmt iſt, daß der Geldbetrag durch Art u. Menge in engſtem Zuſammenhang mit der BAVD. v . 28. Sept.

der Ware zu bezeichnen iſt, nicht aber in Reiche 1914 aber die Unverbindlichteit gewiffer Zahlungs

währung. Eine Formulierung des turzen Inbalts : vereinbarungen (NGBI. 417 ). Nah dieſer vb. ſind

„ Der überlebende Ehegatte ſchuldet dem Ainde ein
die vor dem 31. Juli 1914 getroffenen Vereinbarungen

Erbgut im Werte von r Ztr. Roggen “ würde wohl
über Zahlung in Gold bis auf weiteres nicht ver

auch der Abſicht der Beteiligten nicht genügen.
bindlich. Das hatte im Rechtsverkehr zwiſchen ſchw .

Ganz vor iedem Einwand wird auch dieſes Ver
Gl . u. deutſchen Schuldnern zu Weiterungen Anlaß

gegeben. Deshalb erſchien es den beteiligten Hegies
fahren nicht gefeit ſein können. Man dente an Vors

rungen erwünſcht, die Rechtsverhältniſſe der ſchw . OH.
ſtellungen, welche erhoben werden bei der Berechnung durch gegenſeitiges Entgegentommen zu regeln. Es iſt

von Ausgleichspoſten ſeitens Miterben, weil die Aus- daher anzunehmen , daß die durch das Abf. gewährten

gleichsverpflichteten das Vorempfangene noch in gutem Vergünſtigungen allen ſchw. GH.-Ol. zugute tommen

Selde erhalten haben. Aber der Ungleichheiten gibt ſollten , die durch die BAVD. v . 28. Sept. 1914 eine

es eben heute allenthalben gerade genug. Ich möchte Einbuße erlitten hatten. Namentlich muß das von

annehmen, daß man den vorgezeichneten Weg bes
einem ſchw . Bypol. gelten , der ſchon vor dem Ariege

ſchreiten kann . Wo der Gelebg . bisher verſagen mußte,
eine G§. erworben hatte, gleichviel ob ſie vonAnfang

an ihm zugeſtanden hatte oder erſt durch Abtretung

wo namentlich der Finanzminiſter noch immer den auf ihn übergegangen iſt. Die gegenteilige Auffaſſung

Ausweg aus dem ſchweren Währungsproblem nicht läßt ſich nicht mit dem aus 88399, 404 BGB. herzus

zu finden gewußt hat, muß ſich der VormR. ſelbſt die leitenden Grundſaße rechtfertigen, daß durch Abtretung

Bahnbrechen zur Löſung ichwerwiegender Fragen die Dage des Schuldners nicht verſchlechtert werden

u. auf ſolcher fich zu behelfen ſuchen , ſoweit er dies könne. Denn hier iſt dem Al . ein Nachteil erſt dadurch

mit den beſtehenden Gefeßen u . Vorſchriften u. mit entſtanden, daß ihm eine ihm erſt nach der Abtretung

ſeinem Gewiſſen verantworten kann.
gewährte Vergünſtigung mit Müdſicht auf die Staats

Amtsgerichtsrat Syller in Tirſchenreuth.
angehörigkeit des Seſſionars nachträglich wieder ent

zogen worden iſt. Abgeſehen davonwird überſehen ,

daß eine Rechtsnachfolge auch anders als durch Ab

tretung eintreten fanu u. daß ſich eine unterſchiedl.

Behandlung dieſer Fälle nicht rechtfertigen läßt .

Aus der Rechtſprechung. Ebenſowenig läßt ſich die vom Al . vertretene Aus

legung damit begründen, daß die Sonderſtellung der

Zivilſachen. chw . Dypl. vielfach damit gerechtfertigt worden ſei,

daß es ſich bei den mit einem Ausländer vereinbarten
I.

Goldklauſeln , anders wie bei ſolchen Vereinbarungen

Schweizeriſche Goldhypotheten. 1. Bezieht fich das zw . Jnländern , nicht um eigentl. Goldflauſeln i. S.

Abt. v. 6. Dez. 1920 (RGBI. 2023 ) uur aut Gyp., die der BAVD. d . 28. Sept. 1914, ſondern um Goldwert.

von Anfang an für einen ſchw . Gläubiger beſtellt worden klauſeln gehandelt habe, die durch dieſe VO. nicht außer

find oder auch auſ ſolche, die er durch Abtretung er: Kraft gefeßt feien . Dieſer Standpunkt war unrichtig

worben hat ? 2. Dingl. u . perſ. Haftung. Der Berl . (NG8. 101, 141) . Wenn er richtig geweſen wäre, hätte

vertritt den Standpunkt, daß dieByp. der Bell. zwar er den Abſchluß eines Abt. mit der Schweiz unnötig

urſprünglich zugunſten einer deutſchen Gl . beſtellt war, gemacht. Auch iſt nicht erſichtlich , daß die ſchw . Dele

aber wegen der vor dem 31. Juli 1914 erfolgten Abs gation fich dieſen Standpunft bei den Berhandlungen

tretung an die Bell . eine ſchweiz. Goldhyp . ( = GH.) io zu eigen gemacht hätte, daß ſte ſich auf die Geltend

1. S. des Abf. v . 6. Dez. 1920 ſei. Er folgert daraus, machung dieſes Geſichtspunktes beſchränkt u. nicht auch

daß die Befl. , da ſie dem Kl . die im Art. 2 c des Abt. andere aus dem intern .- rechtl. Geltungsbereich der Geſ.

vorgeſehene Erklärung übermittelt habe, nunmehrBes entnommene Gründe zugunſten der ſchw.OH.-Gl. herant

friedigung nach ihrem Widerklageantrage in der Ber.- gezogen hätte . Auch ſonſt laſſen ſich die dem Abs .

Inſt. verlangen fönne, daß dagegen die Klage-Anträge vorangegangenen Verhandlungen nicht zugunſten des

hinfällig ſeien . 1. Die Rev. bekämpft dieſen Xusgangs. Ml. verwerten . Denn nicht nur ſteht deren Jnhalt

punkt, weil nurſolchevyp.ſchw . Oň.ſeien , die von Anfang nicht zuverläſſig feſt, ſondern es iſt auch aus den

an zugunſten eines ſchw . Gl. beſtellt worden ſeien . Dieſe hierübergemachten Parteiangaben nichts zu entnehmen,

Auffaſſung iſt jedoch nicht richtig. Was eine ſchw . GH . was die Auslegung des Hl . unterſtüßen könnte . Insbeſ.

iſt, iſt in dem Abt. nicht klar beſtimmt. Art. 1 ent- tann ſich der Ki, nicht auf den 3. Entw . des Abk. )BI . 85 )

hält zwar eine Begriffsbeſtimmung der „68. I. S. berufen , weil darin nach der von der Befl. mitgeteilten

dieſes Abf. “ . Aber ein zuverläſſiger Anhalt iſt daraus Faſſung nicht beſtimmt war, daß dieGH. zum Schube

nicht zu entnehmen . Denn mit Rüdlicht auf die in des ausl . Gl. vereinbart ſein müſſe, ſondern nur, daß

ihr angeführten Beiſpiele fann ſchon zweifelhaft ſein , eine dem Schuße des Gl. gegen die Entwertung der

ob hier überhaupt nicht nur der Begriff der G8 . , I deutſchen Währung dienende Goldflauſel vorliegen
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müſſe. Dieſe Vorausſeßung konnte auch zutreffen , wenn

die Øyp. urſprünglich einem deutſchen Øl. zugeſtanden

hatte,dann aber inf. einer Rechtsnachfolge oder wegen

Wechſels der Staatsangehörigkeit des Gl. eine ſchw .

Hyp . geworden war. Daß fich der Kl . fonach nicht

darauf berufen kann, daßdas Abkommen ein die ſchw .

GH . -GI, bevorzugendesAusnahmegef. u . einſchränkend

auszulegen ſei, bedarf keiner weiteren Darlegung .

Denn der Charakter des Abk. als Ausnahmegeſ. rechts

fertigt nicht, eine Unterſcheidung hineinzutragen, die

weder im Wortlaut noch in ſonſtigen Umſtänden eine

Grundlage findet, ſeinem Zwede widerſtreitet u. nach
Treu u . Glauben bei den Verhandlungen unzweideutig

hätte ausgedrüđt werden müſſen. Schließlich kann der

Ál . auch nicht das Urt. RG3. 104, 352 heranziehen.

Denn bei den damaligen Erwägungen ſpielte die vom

Kl. erſtrebte Unterſcheidung keine Rolle u. iſt daher

nicht an einen Fall gedacht wie hier. 2. Mit Hecht

bemängelt dieRev. dieBegründung, mit der der Berk.

das Böſchungsbegehren des Kl. und feinen Antrag auf

Verurteilung der Bekl, zur Berausgabe des øypBriefs

abgewieſen hat. Denn ſie verkennt inſofern die Trag

weite des Abk., als fich dieſes nicht auf die dingl.

Anſprüche des Øypol ., ſondern nur auf ſeine perſönl.

Forderung bezieht . Daran iſt feſtzuhalten . Gleichwohl

iſt im Ergebniſſe dem Berk . beizutreten. Denn hier

iſt der Kl. nichtnur Eigentümer ſondern auch perſönl.

Schuldner . Seine perſönl. Schuld aber iſt nach dem

Abt . (Art. 3) mangels Kündigung des Kl . gemäß Art. 3

Abf. 2 noch nicht fällig . Die Bell. braucht daher die

ihrvon dem Kl. angebotene Zahlung nicht anzunehmen .

Abgeſehen davon , ob ſie nicht eine mangels Borliegens

der Vorausſeßungen des 1142 BGB. gemäß § 266

unzuläſſige Teilleiſtung ihres perſönl . Schuldners fein

würde, greift bei HypForderungen die Auslegungsregel

des § 271 Abſ. 2 SPD. grundfäßlich nicht Blaß,

daß, wenn eine Zeit für die Leiſtung beſtimmt iſt, im

Zweifel anzunehmen iſt, daß der Schuldner ſie vorher

bewirken kann (RONKomm. $$ 1142 BOB. Anm. 3 ).

Iſt aber der Kl. zur Tilgung der øypForderung noch

nicht berechtigt, ſo iſt auch ſein Verlangen, die Befl.

zu verurteilen, in die Löſchung der Hyp. zu willigen

u . ihm den øypBrief auszuhändigen, nach §1144 BOB.

nicht begründet. (Urt. d . V. SS . v. 16. Juni 1923,ZS

V 713/22 ).

, /

j

er von dem Kl., ungeachtet des Weiterbeſtehens des

faktiſchen Suſtandes nach der Eigentumstrennung 1.3 .

1882 bis 1904, den Nachweis eines ſtilſchweigend

beſtellten Waſſerbezugsrechts verlangt , zu welchem

Zwede der Mi. dartun müſſe, daß die Beteiligten bei

der Trennung des Eigentums daran gedacht hätten,

den faktiſchen Zuſtand in einen rechtl . zu verwandeln.

Das entſpridit nicht den Grundſäßen des gem . Hechts.

Allerdings wird von den neueren gemeinrechtl. Schrift

ſtellern u . Urteilen die Entſtehung der D. an Stelle

des bisherigen Zuſtandes auf eine ſtillſchweigende ver

tragsmäßige Beſtellung, alſo auf den Parteiwillen,

zurüdgeführt. Aber ſie gehen davon aus, daß für

einen ſolchen Willen aus dem Beſtehen des Zuſtandes

8. 3. der Eigentumstrennung u. dem Weiterbeſtehen

nach dieſer eine geſeßl. Bermutung dahin zu entnehmen

iſt, daß dieſer Zuſtand nicht bloß als ein fattiſcher ſondern

als ein rechtl. fortdauern ſollte, nachdem das aus dem

Saße: „ Nemini res sua servit“ ſich ergebende formale

rechtl. Hindernis fortgefallen war u. daß es deshalb

keiner tatſächl. Feſtſteữung dahin bedarf, daß die Bes

teiligten wirklich den Willen hatten, die bisherige

Benußung des einen zu Zwecken des anderen, u. zw .

als D., beſtehen zu laſſen ,nachdem die tatſächl. Voraus.

ſeßungen der für das Daſein dieſes Willens ſprechenden

gefeßl. Bermutung feſtgeſtellt ſind. Denn der geſel.

Bermutung wird eben die Bedeutung beigemeſſen, daß

ſie den Beweis einer Tatſache, hier des Willens, erfekt

(SeuffArch. 35, 403) . Ganz im gleichen Sinne iſt in

dem Urteile des preuß . OberTrib . v . 7. Juni 1875

(SeuffArch 31 , 154) ausgeführt, es ſei Gewicht darauf

zulegen , daß 3. 8. der Veräußerung die baul. Eins

richtung offenſichtlich beſtand u. deren dem Hauſe förderl.

Zweck unverkennbar war ; wenn bei Gelegenheit des

Berkaufs feine Veränderung oder Hinwegnahme vor

geſehen worden , die Veräußerung vielmehr ftill:

ſchweigend in dem beſtehenden Zuſtande erfolgte, müſſe

unterſtellt werden, daß auch die bisherige Benußung

des Nebenſchornſteins beibehalten werden ſollte ; eine

ſolche habe ich aber, nach Scheidung des Eigentums

an den beiden Bäuſern, nur in Geſtalt einer ſervituta

riſchen Berechtigung vollziehen können ; deshalb rechts

fertige ſich der Schluß, daß die Beteiligten mit dem

tatſächl. Zwede auch deſſen rechtl. Verwirklichung

gewoût d . h . eine D. vorbehalten haben . Auf gleichem

Standpunkt ſteht das Urt . NGZ. 13, 219, das aus

führt, es bedürfe bei der die Trennung bewirkenden

Veräußerung feiner beſ. Manifeſtierung des Willens,

daß das beſtehende tatſächl. Verhältnis ſich in ein

rechtl. verwandeln ſolle; ſei der Wille des Eigentümers

beider Grundſtüde, daß das eine zugunſten des anderen

eine Einrichtung aufnehmen ſolle, ichon früher gefaßt

u . betätigt worden u. eine Aenderung bis zu der Ver

äußerung nicht eingetreten , ſo ſei das Grundſtüd mit

der Beſchränkung, der es bisher unterworfen geweſen,

nunmehr als Grundgerechtigkeit belaſtet in das Eigentum

des Erwerbers übergegangen . Der Standpunkt der

Rechtſpr. entſpricht auch den Quellen des gem . Rechts,

insbeſ. der 1. 36 , 37f. de serv . praed . urb. VIII 2, wo

aus dem bloßen Beſtehen des faft. Zuſtandes ohne

weiteres die rechtl. Entſtehung der D. hergeleitet wird.

Ebenſo wird derauf dem gem . Rechte beruhende Art. 645

C. civ. in der franz . Mechtslehre u. Rechtſpr. aufgefaßt

(vgl. Zachariae-Crome I $ 222 ). Der gleiche Standpunkt

iſt auch in dem erſten RevUrt. zum Ausdruđe gekommen,

indem es dort für irrig erklärt worden iſt, daß das

erſte BerUrt angenommen habe, es hätte zur vertrags

mäßigen Begründung einer D.bei der Trennung einer

beſ. ausdrüdl. Abmachung oder doch einer darauf

gerichteten beſ. Willensbetätigung bedurft. Es iſt nicht

zu billigen, daß der Berr . den Willen, den faft. Zu

ſtand weiter beſtehen zu laſſen , nicht für ausreichend

erklärt u . den Nachweis des Willens der Umwandelung

dieſes Zuſtandes in ein Recht verlangt. Die weiter

gehende geſetzl. Vermutung bezeichnet er als eine

n.
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II.

Stiachweigende Beſtellung einer Dienſtbarteit

(= D.) bei Beräußerung eines von mehreren Grund:

ſtüden (Gemeines Recht). Es iſt fraglich, ob der Bern .

den Rechtsgrundfäßen gerecht geworden iſt, die der

Sen. in dem erſten RevUrt. über die ſtillſchweigende

Beſtell. einer D. bei Veräußerung eines von zwei bisher

in derſelben Hand geweſenen Grundſtüđen aufgeſtellt

hat , zw . denen ein ſichtbares Zeichen eines D Verhält:

niſſes des einen gegenüber dem anderen beſteht. Aler:

dings iſt die Trennung des Eigentums nicht durch den

langjährigen Eigentümer beider Grundſtüde, ſondern

durch einen Güterſchlächter erfolgt , der die Grundſtüde

nur erworben hatte , um ſie zu parzellieren u . weiter

zuverkaufen. Der BerR . legt Wert darauf, daß dieſer

Güterſchlächter (M. C. ) fein Intereſſe daran gehabt

habe , der Obermühle den bisher in Geſtalt eines Ab

311gsgrabens beſtehenden tatſächl. Zuſtand in Geſtalt

eines Rechts zu wahren u. dadurch die Fuchswieſe als

dienendes Grundſtück zu entwerten. Er überſieht dabei,

daß durch das Aufhören des beſtehenden, für ihren

Betrieb förderl. tatſächl. Zuſtands andrerſeits die

Obermühle, die doch wohl erheblich wertvoller war

als die Fuchswieſe, entwertet worden wäre u . daß

M. C. doch an der Verhinderung ihrer Entwertung

mindeſtens das gleiche Jntereſſe haben mußte, wie an

der Nicht-Entwertung der Fuchswieſe. Aber auch in

fofern ſind ſeine Ausführungen nicht bedentenfrei, als
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„ Fiktion “. Aber ſie unterſcheidet ſich von einer ſolchen nen 3. Abſchn ., ſondern im 4. Titel des 2. Abſchn .

(einer praes, iuris et de iure , dadurch, daß der Gegen- behandelt. Der am Schluſſe des Familienrechts des

beweis zugelaſſen wird (SeuffArch.35, 405). Dieſer iſt VÓB. ſtehende Abſchnitt,Vormundſchaft“ geht darum

aber nicht geführt durch den Nachweis, daß die Betei- von dem gleichen Begriffe der Vormundſchaft aus wie

ligten an die Begründung einer D.nicht gedacht, ſondern der am Schluſſe der familienrechtl. zwiſchenſtaatl.

nur durch den Nachweis , daß ſie einen der Entſtehung Normen des EG . ſtehende Art. 23. Jn der Rechts

widerſprechendenWillen gehabt haben. EineSchwierig- lehre u derMechtsprechungwird überwiegend der gleiche

teit für die Entſtehung einer Waſſergerechtigkeit zu , Standpunkt vertreten. Das AG, hat die frühere An

gunſten der Obermühle an der Fuchswieſe könnte ſicht, daß Maßnahmen nach § 1666 BOB, unter Art . 23

daraus hergeleitet werden, daß 1882der Erwerber des Abſ. 2 EG. fallen (AG. 37, 37) in KG . 45, 18 aufge

Eigentums an der Obermühle, alſo des herrſchenden geben. Das Recht, welches für das Rechtsverhältnis

Grundſtücs, auch Miteigentümer des dienenden Grund- zw . Eltern u, ehel . Kindern maßgebend iſt, iſt im Art. 19

ſtüds, der Fuchswieſe, geworden iſt. Die Frage, ob des EG. beſtimmt. Nach Art. 19 wird das Rechts

es durch den Sat „ res sua nemini servlt“ ausgeſchloſſen verhältnis zw . den Eltern u . einem ehel. Sind nach dem

wird, daß der Eigentümer eines Grundſtüds zu deſſen deutſchen Gef . beurteilt, wenn der Vater u . , falls der

Gunſten eine D. an einem Grundſtüde haben kann, Bater geſtorben iſt, die Mutter die Meichsangehörigkeit be

an dem ihm ein Miteigentumsrecht mitUndern zuſteht, ſißt oderwenn die Meichsangehörigkeit des Vaters oder

iſt im gem . Hechte beſtritten (SeuffArch. 6, 153 ; 22,19, der Mutter erloſchen, die des Kindes aber beſtehen

216). herrſchende Meinung, der zugeſtimmt werden geblieben iſt. Art. 19 läßt offen, wie das Rechts

tann, geht dahin, daß eine D. zugunſten des Eigen- verhältnis zw . den Elternu. einem ehel. Minde zu bes

tümers eines Grundſtüds an einem bereits in ſeinem urteilen iſt, wenn dieſe Vorausſeßung nicht gegeben

Miteigentum ſtehenden anderen Grundſtüde nicht er- iſt. Ueberwiegend wird dem Art. 19 der allg. Grund

worben werden tann ; daß dagegen nichts im Wege ſaß entnommen , daß über das Rechtsverhältnis zw .

ſteht, daß eine .zugunſten eines Grundſtücs bereits Eltern u. Kindern das Recht des Staates entſcheidet,

beſtehende D. fortdauert, wenn der Eigentümer des dem der Vater, allenfalls die Mutter angehört. Die Maß

herrſchenden Miteigentümer des dienenden oder der geblichkeit des ausl. Rechts erleidet jedoch für in

Miteigentümer des dienenden Grundſtüds Eigentümer land befindl. ehel . Kind in den Fällen eine Aus

des herrſchenden wird. ( Urt . d . V. ZS. d . 7. Apr. 1923, ahme, indenen das deutſche Hecht dem deutſchen

V 25522 ). Vormg. gegenüber deutſchen Eltern oder zugunſten

deutſcher Kinder ein Eingreifen zur Pflicht macht. Die

Vorſchr. über das Eingreifen des Vormg. ſind nicht nur

privatrechtlich, ſondern auch im allgem . öffentl. Intereſſe

erlaſſen. Sie ſuchen nicht das Recht der Eltern ge

Oberſte 8 Landesgericht.
genüber dem Kinde zu verwirklichen, ſondern legen

dem Bormundſchaftsd , die Pflicht auf, ausſchließlich

A. Zivilſachen. vom Standpunkte des Kindes aus die erforderl . Maß=

regeln zu treffen . Die Rechtſprechung hat daher den

Maßregelu nach § 1666BGB. gegenüber Ausländeru. 8 1635 Abſ. 1 S. 2 BGB . Befugnis des VormG. , die

Die Vorinſt. haben ſich bei der Frage des anzuwens Sorge für die Perſon von Kindern aus einer geſchie

denden ſachl. Mechts auf Art. 23 EG .BOB. geſtüßt. denen Ehe abweichend von der allgem . geſeßl . Regel

Dem tann nicht beigetreten werden . Sowohl Abſ. 1 zu ordnen, auch dann für anwendbar erklärt, wenn

wie Abf 2 dieſer Vorſchrift bezieht ſich nur auf die das Kind Ausländer iſt, ſich aber in Deutſchland auf

Anordnung einer eigentl. Vormundſchaft oder Pfleg- hält (HOZ. 81, 175 ; BayOblG. 19, 180). Auch wenn

ſchaft des 3. Abſchn. des 4 , Buches des BGB., nicht ein nichtdeutſches Kind ſich in Deutſchland aufhält,

aber auch auf die familienrechtl. Angelegenheiten, welche hält die Rechtſpr. das deutſche Vormg. für ausſchl.

dem Vormg. ſonſt zugewieſen ſind, alſo inſonderheit zuſtändig, den perſönl. Verkehr des ausl . Elternteils

nicht auf ein Einſchreiten nach ss 1635, 1636, 1666 mit dem Ainde zu regeln (8 1636 S. 2 ); RG. in

BGB. Für Abſ. 1 des Art. 23 ergibt ſich dies ſchon in Warneyer 1913 Nr. 426 ; RJA . 14, 14. Dements

aus ſeinem Wortlaut. Die Entziehung der elterlichen ſpr. muß auch die Vorſchr. des § 1666 über die Bes

Gewalt kann ſprachlich u . rechtlich nicht unter den Bes ſchränkung oder Entziehung der Sorge für die Per

griff Vormundſchaft gebracht werden. Sie iſt die
ſon bei nichtdeutſchen Kindern gelten, die ſich in Deutſch

Borausſegung für eine Vormundſchaft. 3n gleicher land aufhalten . Unerfannt wird, dies 3. B. AG. 45

Weiſe iſt auch die Beſchränkung der elterlichen Gewalt S. 18. (Beſchl. d . ZS . v . 16. Mai 1923, III 43/23) .
nicht eine Pflegichaft, ſondern die Vorausſetung zu

deren Beſtellung. Abſ. 2 des Art. 23 aber, der das

deutſche Bormo. zu vorl. Maßregeln ermächtigt, fo

lange keine Vormundſchaft oder Pflegſchaft angeordnet

iſt, bezieht ſich nach ſeinem Zuſammenhangemit dem B. Strafiachen.

Ábſ. 1 nur auf die Fälle, daß eine Vormundſchaft oder
I.

Pflegſchaft an ſich anzuordnen iſt,aber noch nicht an

geordnet werden tann . Abſ. 2 betrifft nur Fäde, in denen ,, Dienſtlente" i. S. des Urt. 122 Abſ . 2 PSGB. Der

ſchon feſtſteht, daß eine Vormundſchaft oder Pfleg- von dem Schäfereibeſißer M. als Schäfer aufgeſtellte

haft beſtellt werden muß, ſei es von dem ausl . oder u . entlohnte B. ließ eine Wanderſchajherde mehrere

dem deutſchen Gerichte. Hier aber iſt erſt zu prüfen, Tage unbefugt auf fremden Grundſtücen zum Schaden

ob die elterl . Gewalt zu beſchränken oder zu entzie- von deren Eigentümern weiden . Für die gegen B.

hen u . damit die Grundlage für eine Vormundſchaft nach Art . 115, 117 Abſ. 1 Nr. 1 PSOB ., $ 73 RSIOB.

oder Pflegſchaft zu beſchaffen iſt. Uebrigens folgt auch erkannte Geldſtr ., den Schadenerſaß u. die Koſten wurde

aus der Stellung des Art. 23 in den das zwiſchen- M. gem . Art. 122 Abſ. 2, 3 PStGB. für haftbar ers

ſtaatliche Recht regelnden Vorſchriften des EGBGB. , klärt, da B. ſein Hirte i . S. des Art. 122 Abſ.1 ge

daß ſich Art. 23 auf die Bormundſchaft oder Pfleg- weſen ſei u . daher zu deſſen „ Dienſtleuten “ i . S. des

ſchaft im eigentlichen Sinne beſchränkt. Denn die das Abſ. 2 zähle, auch ſeine Feldfrevel zu deſſen Vorteil

zwiſchenſtaatl. Recht regelnden Vorſchriften des EG . gereicht hätten. Das Urt . wurde aufgehoben. Die

igließen ſich eng an die Stoſſanordnung des BOB. an . Ausführ. der Stk. rechtfertigen nicht den Schluß auf die

In dieſem iſt die Beſchränkung oder Entziehung der Zugehörigkeit des B. zu den „ Dienſtleuten “ des M.

elterl. Gewalt nicht in dem Vormundſchaft überſchriebe- Die Beſt in Abſ.1 u . 2 des Art . 122 PSIGB. ſtehen

6709
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nicht in einem ſich gegenſeitig ergänzenden oder er: in bäuerl . Verhältn . herrſchenden Auffaſſung ſteht dem

läuternden Zuſammenhang. Während Abf. 1 im we- Begriffe der Dienſtherrſchaft der des Hausgefindes

ſentl . wörtlich dem Art. 345 Abſ. 2 des bayer. StoB . oder der Dienſtboten gegenüber, Leute, die ihre Ar

0. 10. Nov. 1861 entnommen iſt, wurde Abſ. 2 anläßl. beitskraft zu häusl. oder niedern landwirtſchafil. Ders

der durch die Einführung des StØB bedingten Aufs richtungen auf längere Zeit gegen einen voraus bes

hebung des bayer. SIOB. u .der dadurch notwendig ge- ſtimmten Lohn u . die unentgeltl. Gewährung von foſt

wordenen Ergänzung des PStGB. im weſentl. unver- u. Wohnung oder doch mindeſtens im þauſe des Dienſt

ändert, aus § 49 Abſ. 1 der preuß. Feldpolo .v. 1. Nov. herrn verdingen . Das Kennzeichen des Geſindes bildet

1847 ( Preuß. GeſSamml . 1847, 386) herübergenommen. fonach die Zugehörigkeit zum Hausſtande der Dienſt

Abſ.1 des jo gebildeten Art. 122 PSIOB. behandelt herrſchaft. Aus dieſem Grunde hat auch Art. 345

ausſchl. die von Familienangehörigen, Dienſtboten, Ábf. 2 des bayer. SIGB. 1861 zw . dem „ Dienſtherrn“

Taglöhnern, ģirten oder ähnl. Verhältniſſen ſtehenden im Verh . zu den Dienſtboten u. dem Arbeitgeber“ im

Berfonen “ auf Befehl oderAnordnung des Familien, Berh . zu den Taglöhnern, den (nicht im Baushalte

hauptes , Dienſtherrn oder Arbeitgebers“ vorgenom . ihres Brotherrn lebenden ) ģirten u. den in ähnlichen

menen Feldpollebertr. u . beſtimmt, daß nur der nach Berh. ftehenden Perſonen unterſchieden . Dagegen

dieſem Gef. ſtrafbar ſein ſolle, auf deſſen Befehl oder ſpricht nicht, daß Art. 122 Abſ. 2 nur bei den Kindern“

Anordnung die Bandi.vorgenommen wurde. Dadurch u. „ Þflegekindern " das Erfordenis des Lebens im elterl ,

wurde alſo für dieſe Art von Feldfredeln die primäre Haushalt betont, dagegen bei den Dienſtleuten“ fich

u. ausſchließl. ſtrafrechtl. Berantwortlichkeit des Ses eines ähnl. Zuſages enthält. Denn be den legtgen.

walthabers begründet, der unmittelb . Täter aber von iſt icon begrifflich die Hausgenoſſenſchaft u . damit

Strafe befreit. Den Abſ. 2, 3 des Art. 122 liegt ein die Haftung der Dienſtherrſchaft gegeben, während

anderer Tatbeſtand zugrunde, die ſelbſtändige Be- bei den Kindern u. Pflegekindern durch den Buſatz

gehung einzelner beſtimmter Feldfrevel durch im ele nur geſagt werden ſollte, daß die Eltern u . Pfleges

terl. Haushalte ſich aufhaltende Kinder oder Pflege- eltern für die Feldfrevel ihrer Kinder oder Pflege

kinder“ oder durch die Dienſtleute“. Für dieſen Fall kindern nur dann haften ſollen, wenn u. ſolange dieſe

wird eine Mithaftung der „ Eltern, Pflegeeltern u. ſich im elterl. Hauſe aufhalten . Die Anſchauung, daß

Dienſtherrſchaften “ feſtgeſeßt, ſoferne die Feldfrevel | Art. 122 Abſ. 2 PSIGB. die Hausgenoſſenſchaft der

vzu ihrem Vorteile gereichen “. Die leßtgen . Perſonen Frevler vorausſeße, wird offenſichtlich auch von Dert

haften hier für die Geldſtr. in zweiter Linie nach dem mann , Bayer. LPrivR. S. 278 u . von der Pfordten :

Täter, im übrigen als Geſamtſchuldner neben dem FeldSchoeſ. 2. Aufl. Anm. 2 c zu Art. 14 Š . 97 vers

Täter. Dieſe beiden weſensungleichen Beſt. des Art. 122 treten, die ſogar den Geſeßesausdrud „Dienſtleute“

Abſ. 1 u. 2 PSGOB . haben alſo inhaltl. nichts mit- durch den Ausdrud Dienſtboten “ erſeßen. (Urt. d.

einander gemein, ihre rein äußerl. Aneinanderreihung II. Štrs. v . 7. Mai 1923, II 73/23) .

geſtuttet nicht, in dem Ausdrude „ Dienſtleute“ des

Åbſ. 2 eine Zuſammenfaſſung der im Abſ. 1 aufge II.

zählten Gruppen von Arbeitskräften (, Dienſtboten ,

Taglöhnern, Hirten oder in ähnl . Verhältniſſen ſtes zu Art. 144 PStGB. Weigerung der Abgabe don

henden Perſonen“) zu erblicken. Welchen Rechtsbe: Brot uſw.ohue genügenden Entſchuldigungegrund. Wer

griff der preuß . GeſeßG . mit dem Ausdruđe „ Dienſt- / ift ſtrafrechtlich verantwortlich ? Die Bädersfrau A

leute“ verband, läßt ſich nicht feſtſtellen , iſt aber wurde nach Art. 144 PSOB. verurteilt, weil fie in

auch gleichgültig, da hier nicht auf die Abſichten des ihrem Bäderladen mehreren Perſonen die Abgabe von

preuß. , ſondern nur auf die des bayer. GeſeļO. bei Markenbrot gegen Zahlung verweigert habe, während

Abänderung des PSIOB. 1871 ankommt. Bis zum turz darauf eine ſtändige Geſchäftstundin L abfichtlich

Inkrafttr . des PSIGB. 1871 hatte gem. Art. 288 des dadurch bevorzugt wurde, daß ſie ohne Vorausbeſtellung

bayer. StOB . 1861 auf dem Gebiet der unter die Art. noch Marfenbrot erhalten habe. Die sted. wurde der:

284— 287 daſelbſt falenden Felddiebſtähle eine der worfen . Fehl geht der Einwand der A, ſie habe ſich

neuen Beſt. des Art. 122 Abſ. 2 RStGB. ähnl. Vorſchr. nicht allgemein geweigert, Brot abzugeben, ſie ſei

für Bayern ſchon beſtanden, wornach in Anſehung vielmehr bereit geweſen ,markenfreies Brot an jeder

der Geldſtr. u . Koſten die „ Ehemänner, Familienhäupter mann abzugeben . Die Pflicht zur Abgabe von Ber:

u. Dienſtherrſchaften “ für die Straftaten der „ bei ihnen kaufsgegenſt. erſtreďt ſich nach úrt. 144 PStGB. auf

wohnenden Ehefrauen ,Kinder,Pflegebefohlenen , Dienſt- Vorräte aller Art, alſo auch auf das noch vorhandene

boten, Geſellen oder anderen in derſelben Familiens Markenbrot . Unbegründet iſt ferner die Nüge, daß

gemeinſchaft lebenden unſelbſtändigen Perſonen “ haf- eine Verweigerung der Brotabgabe ohne genügenden

teten, ſoferne die Straftat mit ihrem Wiſſen verübt Entſchuldigungsgrund" angenommen worden ſei. Die

worden war oder durch gehörige Aufſicht hätte ver- Würdigung, ob für die Verweigerung ein genügender

hindert werden können . Wenn auch die Begr . zum Entſch rund vorliegt , iſt zunädſt tatſächlicher Natur;

Entw . eines PStGB. dieſen Art . 288 des bayer.StoB. die Entſch. hierüber kann nur inſoferne angefochten

1861 nicht erwähnt, ſo liegt doch nahe, daß der bayer. werden , als ſie durch einen Mechisirrtum beeinflußt

GeſekG . bei Schaffung des neuen Art . 122 Abſ. 2 von wurde (ObloSt. 5 , 48 ; OLG. München 7, 504). Die

dem Gedanken beherrſcht war, daß das Autoritäts- Stk . hat entgegen der Behauptung der A feſtgeſtellt,

verhältnis u. die Hausgemeinſchaft, wie bisher im daß L das angeblich für ſie zurücgelegte Markenbrot

Art. 288 des bayer. StGB . , ſo auch ferner die Grund- nicht vorausbeſtellt hatte, daß vielmehr die A den

lage der Haftung bilden müſſe, das nur an Stelle anderen Perſonen gegenüber die Berweigerung der

des Vorwiſſens u . der Vernachläſſigung der Aufſicht das Brotabgabe mit der unwahren Behauptung der Boraus.

äußere Erfordernis des Vorteils ſete. Sonach iſt beſtellung zu entſchuldigen verſucht habe. In dieſem

es angeſichts der Gegenüberſtellung der Gruppen der Tun der Ä konnteeineWeigerungohne genügende

Haftenden u . der Täter in „ Eltern Kinder “, „ Pflege- Entſchuldigung erblict werden. Derartigen willkürl.

eltern - Pflegefinder " u . , Dienſtherrſchaften - Dienſts Bevorzugungen einzelner Kunden auf Koſten anderer

leute“ wohl verſtändlich , weshalb der GeſekG.bei ſoll Art. 144 PStO8. entgegenwirken (O68G .16, 114);

der Uebernahme des neuen Grundſaßes der Mithaf- Ohne Erfolg beruft ſich die A endlich darauf, daß nicht

tung auf Grund erlangten Vorteils an der Wortfaſſung ſie, ſondern ihr Mann der nach Art. 144 PSTOV.

des § 49 Abſ. 1 der preuß . FeldPolD . 1847 u. inso. verantwortl. „ gewerbetreibende Bäder “ ſei. Nach dem

an dem in Süddeutſchland in dieſem Zuſammenhang vorbez. Zweď der Vorſchr. findet ſie nicht minder wie

ungebräuchl. Ausdruđe , Dienſtleute“ feinen Anſtoß auf den „ Gewerbetreibenden “ ſelbſt, d. I. auf den zur

nahm . Nach der gerade in Süddeutſchland u. bej. Ausübung des Gewerbes an ſich Berechtigten, auch

1
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auf den Anwendung, der an Stelle des Gewerbetr.

in deſſen Namen u . Auftrag im Gewerbe tätig iſt, in

ſoferne die Art u . Weiſe der Betätigung dem eigenen

Widen des Stellvertr. entſpricht, es ſich alſo nicht bloß

um die unſelbſt., vom Wilen u . Geheiß des Gewerbetr.

abhängige Tätigteit eines Angeſtellten oder Gehilfen

handelt. Bon dieſem Geſichtspunkt aus iſt es nicht

irrtümlich, wenn das Bero. der Ehefrau A als der

ſtellvertretenden Gewerbetr. gem . Úrt. 144 PStGB.

die Haftung für ihre eigene geſekwidrige Bandlung

auferlegt hat. (Urt. d . II. Strs . v . 28. Mai 1923,

II 136/1923) . Ed .

5701

Büderanzeigen.

f -

Fleiner, Fr. , Schweizeriſches Bundesſtaatsrecht.

Gr. 80. 828 S. 5 Lieferungen. Tübingen 1923

(J. C. B. Mohr). 88. 32.

Die ſtaatl . u. rechtl. Verhältniſſe der Schweiz be

ſchäftigen uns heutzutage nicht mehr bloß wegendes

ausgedehnten Berlehre mit dieſem Nachbarſtaate, ſon

dern vor allem auch wegen der eigenartigen Verfaf

ſung des in vieler Hinſicht merkwürdigen Gebildes.

Seit 1918 ringen wir ſelbſt nach einer Neugeſtaltung

unſerer Verfaſſungsgrundlagen u . ſchweiz. Vorbild

iſt dabei vielfach nicht immer mit Glüd nach

geahmt worden. Eine Reihe ſtaatl. u . polit. Aufgaben

von großer Schwierigkeit hat die Schweiz vorbildlich

gelöſt. ſie hat mehrſprachige, völkiſch gemiſchte Des

ſtandteile zu einem leiſtungsfähigen Ganzen vereinigt,

jie hat den Ausgleich gefunden zw . den Anſprüchen

der kleineren, geſchichtlich erwachſenen Gemeinweſen auf

Erhaltung ihrer selbſtändigteit u. dem Bedürfniſſe
nach einer ſtarten Zentralgewalt, ſie hat ihr demokr.

3deal in reinſter Form verwirtlicht, ohne dem gerſegens

den Einfluſſe der Berufspolitiker, des Parlamentas

rismus u. der damit verbundenen parteipolit. Eng

herzigteit zu verfallen ( Die Schweiz iſt das am

meiſten demotr., aber am weiteſten vom Parlamenta

rismus entfernte Band Europas “, ſagt Fleiner

S. 23) . Sie hat ferner ein ſtraff organiſiertes ,tüchtiges

Geerweſen ohne ſtehendes Beer geſchaffen. Wären

ihre Einrichtungen ohne weiteres auf anders geartete

Berhältniſſe übertragbar, ſo tönnteman nur wünſchen,

daß fich Deutſchland dem ſchweiz. Borbild ſo ſtart als

möglich anzunähern verſuche. Aber Freiner, der

bei allem berechtigten Stolz auf die Leiſtungen ſeines

Bandes doch die eigentüml. Bedingungen ſeiner Ents

widlung nicht verfennt, bezweifelt ſelbſt, ob das dort

Wewährte in größeren Berhältniſſen mit Erfolg nach

geahmt werden könne. Und man braucht 7. B. nur
die Darſtellung des Beamtenrechts bei Fleiner zu

leſen – die Schweiz fennt kein eigentl. Berufsbe

amtentum um zu ſehen , wie unendl. weit rich

gerade das neue Deutſchland hier von den Grundfäßen

ichweiz. Demokratie entfernt hat : bekanntlich möchte

es am liebſten jeden Deutſchen in einen etatsmäßigen

Beamten verwandeln. Fleiners ſehr flüſſige u. leicht

lesbare Darſtellung wird ſowohl dem Beſer gerecht,

der ſich über die leitenden Gedanken unterrichten will,

als auch dem, der im Einzelfalle über einen beſtimm
ten Ausſchnitt ſchweiz. Staats- u . Berwaltungsrechts

eingehenderen Aufſchluß ſucht. Auch der Liebhaber

der Hechtsgeſchichte tommt auf ſeine Rechnung. Die

Fußnoten geben eine erſchöpfende Ueberſicht über alle

Fundſtellen für weiter eindringendes Studium.

von der Pfordten .

Jaeger , E. , Heidszivilgeſepe . 4. Aufl . Gr . 8 °.

XXV S. 814/2 Bg . München 1923 (J. Schweißer Ver

lag ). 63. 17.

Die vortreffl. Geſekesſammlung von Jaeger hat

für Bayern ganz beſ. Bedeutung dadurch erlangt, daß

fie ſeit Jahren als Hilfsmittel bei dem ſchrifti. Teile

der Univerſitätsſchlußprüfung benüßt wird. Sie iſt

infolgedeſſen auch im Mechtsunterrichte gut eingebür

gert. In der Tat iſt es wünſchenswert, daß fich ſchon

der Studierende von Anfang an daran gewöhnt, mit

dem Gefeße zu arbeiten . Die ebenſo umfaſſende als

ſorgfältig gearbeitete Sammlung von Jaeger iſt dabei

gewiß das Beſte, was er gebrauchen kann . Sie bringt

in einem handl. Bande den geſamten Geſekesſtoff

für das bürgerl. Necht u. das Verfahren . Man hat

alſo einen nie verſagenden u. Zuverläſſigen Coder zur

Þand, der das Nachſchlagen ungemein erleichtert.

Ein ſolches Buch iſt für das Studium wie für den

praktiſchen Gebrauch unſchäßbar. Der Herausg . hat

ſich beſonders bemüht, die Sammlung den veränderten

Berhältniſſen anzupaſſen. Durch zahlreiche Fußnoten

iſt erſichtlich gemacht, inwieweit nicht ausdrücklich

aufgehobene oder geänderte Gefeße noch gelten. Nicht

immer iſt das ohne weiteres flar u . ſo ſteďt denn in

den knappen Anmerkungen mehr Arbeit, als man auf

den erſten Blid ſieht. Der Stoff iſt aber auch weſent:

lich ergänzt durch die vollſtändige Aufnahme aller

neuen Geſeke u. Bo.en, die trgendwie auf des bür

gerl. Recht eingewirkt haben. Daß zum Ausgleich

für dieſe ſtarke Mehrbelaſtung der früher etwas allzu

üppige, weitläufige Drud jest gedrängter geſtaltet iſt,

bedeutet feinen Nachteil.

Hoſenberg, L. , Die Beweislaſt auf der Grund .

lagedes BOB. u . der 3 BD. 2. Aufl . Berlin 1923.

(D. Liebmann). OZ. 10.

Die praktiſch überaus bedeutſame, jedoch viel

umſtrittene Behre von der Beweislaſt (= B2 ), die man

nicht unzutreffend als das Rüďgrat des Zivilprozeſies

bezeichnet hat, erfährt in dem nunmehr in 2. Aufl.

erſchienenen Buche von Roſenberg eine tiefgehende

dogm . Behandlung . Bei der Unterſuchung über den

BR.-Begriff wird namentlich der Unterſchied zw . obj.

u. ſubj .Bl. ſcharf herausgearbeitet . Die viel erörterte

Frage nach der ſyſtem . Stellung der BV . beantwortet

der Verf. dahin , daß die BO -Normen zu demſelben

Hechtsgebiete gehören wie der Rechtsſaß, deſſen Voraus

feßungen die ſtreitigen Tatſachen begründen ſollen .

Die Verteilung der BL. unter die Parteien wird auf

dem Grundſaß aufgebaut, daß maßgebend ſind die

Borausſegungen der anzuwendenden Rechtsfäße. Wie

ſich die Durchführung dieſes Grundſages bei der pratt .

Anwendung auswirft, wird unter Verangiehung des

Schrifttums u. einer umfangreichen Rechtsſpr. ausführ

lich dargelegt. Hierbei gelangt der Verf.auch mehrfach

zu bemertenswerten Abweichungen von der herrſchenden

Behre ; ſo wird 3. B. dem Beklagten die B3. aufge

bürdet für den Abſchluß eines Rechtsgeſchäfts unter

einer aufſchiebenden Bedingung oder Saßung eines

Anfangstermins, ferner für die Teile eines gegens

ſeitigen Vertrags, welche die Einrede des nicht ers

füllten Vertrags begründen. Auf Einzelheiten fann

hier nicht näher eingegangen werden. Das treffliche

Buch wird insbeſ. auch dem Praktiker bei Böſung der

zahlreichen B2 . Fragen, vor die ihn ſeine berufl . Tätig

teit ſtellt, von großem Nußen ſein .

Prof. B. Scan 3. Würzburg.

Sauer, W. Das juriſtiſche Grundgeſet . Or . 8 ° .

32 S. Stuttgart (f. Ente) . 83. geh . 0,60.

Sauer, der ſich ſchnell den Ruf eines hervorragen

den Rechtsdurchdenkers erworben hat, legt hier „ einige

Leitgedanten ſeiner juriſt.Grundanſchauung in knappſter

Form " vor. Danach ſteht hinter allen poſitiven Geſeßen

ein Grundgeſep : Der möglichſte Nußen für die Rechts

gemeinſchaft iſt zu erſtreben. Die poſ. Geſeke hätten

die Aufgabe, dieſes Grundgeſeß, die richtige Mitte zw .

ihm u . dem Leben haltend, zu verwirklichen ; es mache

die Handhabung der Geſeke u. ſohin alle jur. Tätig

teit erſt ſinnvoll u .voltstümlich . In den Erläuterungen

findet ſich manche treffende Bemerkung , insbeſ. über

die Macht u . über den Volkswillen. Eingeführt wird der

-

.
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Gedanke des Grundgeſeßes mit dem þinweis darauf, Ertrag der Sträflingsarbeit vorwiegend nicht dem

daß jedes Jnſtitut, das einen Menſchen anſtellen wolle, Staate, ſondern dem Gef. gebühre, u . müßte dementſpr.

ſich frage : wird die Anſtellung für unſer Inſtitut von die Gutſchriften viel höher als jeßt allgemein üblich

Vorteil ſein ? Ganz das gleiche Ziel des möglichſten bemeſſen. - Der Verf. hat eine vorzüglid unterrichtende

Nußens für die Gemeinſchaft müſſe auch daš ſtaatl. Arbeit geleiſtet.

Geſeß verfolgen . Beides iſt durchaus richtig, nur iſt Bandsberg a. L. Oberregierungsrat Beybold .

wohl ſicher, daß die Erwägung jenes Inſtituts feine

Rechtserwägung,ſondern eine Zweckmäßigteitserwägung Nußbaum , a ., Dasneue deutſche Wirtſchafts

iſt u . daß aus dieſer Zweđmäßigkeitserwägung auch recht. 2. Aufl. Leg. 80, 138 S. Berlin 1922. (J.

dadurch, daß der Staat ſie vornimmt, teine Rechts
Springer) .

erwägung wird . Das grundgeſeßlich formulierte DerBerf. gibt eine ſehr überſichtl. Zuſammenſtellung

Zweđmäßigkeitsgebot Sauers iſt darum zwar nicht
aller ſeit Ausbruch des Krieges erlaſſenen Gef., VO.en ,

rechtlich bedeutungslos. Man kann ihm etwa den
AusfBeſt. u . ſonſtigen Vorſchr., die die perſönl. Wirt

Rechtsſaß entnehmen, daß ein ſtaatl . Geſ. , das ab- ſchaftsfreiheit auf manchen Gebieten ſo beſchränkten,

ſichtlich auf den Gemeinſchaftsſchaden ausgehe, als daß man ohne weiteres von „Sozialiſierung“ ſprechen

Befugnisüberſchreitung (nicht wegen ſeiner ungmed- tann. Wenn auch die Bedürfniſſe des tägl . Lebens einen

mäßigkeit) ungültig ſei, u . jedenfalls werden die, wie gewiſſen Abbau dieſer Zwangsvorſchr. brachten, ſo

S. mit Recht bedauert, praktiſch troß aller Krypto- u. geſchah dies doch häufigmehr formell als materiell .

ſonſtigen Soziologie immer noch zu häufig verleßten, Biele Geſ. u. VO.en ſind außerdem ſehr mangelhaft,

theoretiſch aber überhaupt vernachläſſigten Rechtsfäße was bei der Zahl u . der Eile, mit der ſie erlaſſen

ins licht gerüdt, wonach wir die Willenserklärungen wurden, nicht überraſchend iſt ; eine Reihe von Beſt.

des Geſeßg . ſo auslegen dürfen u. müſſen , daß ſein ſtehen im Widerſpruch miteinander oder entſprechen

Verhalten als zweđmäßig erſcheint, u . uns dieſer Ge- überhaupt nicht den wirſchaftl . Bedürfniſſen , gleich

ſichtspunkt ſchon bei der Entſcheidung der Frage zu
wohl werden ſie nicht immer rechtzeitig aufgehoben,

leiten hat, ob das Gefeß im Einzelfal überhaupt an ſchaffen dadurch Verwirrung u . erſchweren die An

wendbar ſei oder nicht. Allein der Name eines juriſt. wendung der Geſeße . Der Verf. hat nun den weſentl.

( alſo rechtl.) Grundgefeßes wäre doch nur am Plaße, Jnhalt dieſer geſeßl. Beſt. bis zum Juli 1922 wieder:

wenn die Formel nicht nur die Herleitung dieſes oder gegeben . Für den Praktiker iſt dieſe Wiedergabe

jenes Rechtsſaßes geſtatten, ſondern einen oberſten freilich nur von beſchränktem Werte, wohl aber kann

Rechtsſaß oder gar die gdee des Hechts ausſprechen
die Zuſammenſtellung raſch über den hauptſächlichſten

würde . Beides iſt nicht der Fall. Ein oberſter Rechts Inhalt der Geſ. unterrichten. Der Verf. beurteilt auch

ſaß iſt unaufſtellbar u . die Idee des Rechts, (die die wirtſchaftl. Seite dieſes neuen Wirtſchaftsrechtes,

übrigens auch unmöglich jenſeits des Rechtsgebiets wenn er auch bei dieſem Urteil nicht immer die leßten

liegen kann) , beſteht doch wohl in etwas anderem , als Folgerungen zieht. Wer eine gute Ueberſicht über

darin, ein 'Anwendungsfad der Zweckmäßigteitsidee | DieSchriſt beſtens empfohlen werden.unſer neues Wirtſchaftsrecht erhalten will, dem fann

zu ſein . DRR. Sauerländer , München.

Rechtsanwalt Dr. jur. u . scient polit. L. D. Pe81 , München .

Guggenheim, Dr. jur. 69., 3 ur Frage des Ar

beitsertrages im Strafs u . Sicherung 8 -
Kloß -Schwarz, andausgabe des Stapitalver:

vollzug. Gr. 8 °. 123 S. Berlin 1923 (F. Vahlen ).
kehrſteuergeſeß es . Gr. 8º. 233 S. Berlin 1922

Der Verf. hat unter Beifügung einer bis 1791
(D. Biebmann ). 03. 1,8 .

zurüďreichenden Literatur ein wichtiges Thema aus
Jm StapVertSto . v . 8. Apr. 1922, das in ſeinem

dem Gebiete des Gefängnisbetriebes ausführlich u. ganzen Umfang am 1. Jan. 1923 in Kraft gefekt

überſichtlich behandelt. Rechtsvergleichend nach der
worden iſt, ſind neu geregelt die Geſellſchaftsſteuer

geſchichtl. Entwidlung , nach dem geltenden Rechte für Stapital-, Erwerbsgeſellſchaften u . jurift. Berſonen,

u . nach den Entw . zu neuen Straf- u. Strafvollzugs
die Wertpapier-, Börſenumſaß: u. Aufſichisratsſteuer.

gefeßen des Jn- u . Auslandes beſpricht er'in 4 Kas Dabei waren ſchwierige Fragen zu löſen ,deren Klärung

piteln die unterſchiedl. Orade des Arbeitszwanges im Geſeß nur teilweiſe gelungen iſt. Um ſo nötiger

bei den verſchiedenen Arten der Freiheitsſtr. u. der iſt eine ſachverſt. Erläuterung für Steuerzahler wie

ſichernden Berwahrung; den im Laufe der Zeiten
für Behörden. Dieſe liegt vor in der hier angezeigten

wechſelnden Zweck der Oefängnisarbeit ( Bufügung
Bandausgabe. Die beiden beſ. mit dem Stoffe ver:

eines Uebels oder Wohltat u. Erziehungsmittel ? ); trauten Verf. erläutern darin in furjer Form, aber

den Umfang der Beteiligung der Gef. am Ertrag
fachlich erſchöpfend alle Zweifelsfragen, insbeſ. auf

ihrer Arbeit ; die rechtl. Natur der den Gef. während
dem Gebiete der Börſenumſatſteuer , u . heben dabei

der Dauer der Freiheitsentziehung gutgeſchriebenen
die Befreiungen beſ. hervor, ſo daß das Wert den ſteuerpfl.

Arbeitsbelohnung u . die Grenzen der Verfügung der
Geſellſchaften, Banten, Kapitaliſten, Juriſten , Steuer

Gef. über ihr Guthaben . Er übt treffende Kritik am beratern und Bücherreviſoren ebenſo gute Dienſte

beſtehenden u . fünftigen Mecht, immer unter vorzugs
leiſten wird, wie den Steuerbehörden und Steuerbeamten.

weiſer Betonung des ſchweizeriſchen Kantonal- u .

Vundesrechtes. Jn Deutſchland iſt man daran, ein
Wochinger -Schwalb, Reichsgerichtstoftengejeki

heitlich für das Reichsgebiet die geſchichtlich überkom
3. Aufl. mit 2 Nachtr. Gr. 8 °. 227 S. München

mene genaue Teilung der Gutſchrift der Gef. in Haus.
1923. (J. Schweizer Verlag) . 6.3 . 4,1 .

geld (Verwendungsfonds für die Haftzeit) u . Rüď -
Das Org. iſt in der jüngſten Zeit durch mehrere

lage (Stodfonds für die Zeit nach der Entlaſſung)
nicht gerade ſehr glückliche Geſelle einſchneidend ges

beizubehalten oder wieder einzuführen . Das bedeutet
ändert worden . Die neue Aufl . der bewährten Aus:

in großen Anſtalten eine übermäßige Belaſtung der gabe fommt deshalb gerade zur rechten Zeit. Sie iſt

Buchführungsbeamten ; auch fommt bei der fortichrei wie die früheren mit aller Sorgfalt durchgearbeitet u.

tenden Geldentwertung der Rüdlage jeßt kaum mehr durch Nachträge dem ſeit der Bearbeitung ſchon wieder

praktiſche Bedeutung zu . Es bleibt alſo höchſtens das geänderten Stande der Geſebgebung angepaßt .

pſychologiſche Moment der Erhaltung des ſozialen

Fürſorgegedankens beſtehen oder man müßte ſich weit Verantwortl. Herausgeber: Th . von der Pfordten,

mehr als bisher der Rechtsauffaſſung nähern, daß der Rat am Oberſten Landesgerichte in München.

Eigentum von J. S oh weißer Verlag, München, Berlin und leipzig .

Drud von Dr. F. P. Datterer & Cie. , München und Freiſing.
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Dynamiſches Recht. Das antite Weltbild iſt ſtatiſch, ein ruhendes

Bon Regierungsrat Dr. Gebhard im Staatsminiſterium Nebeneinander von begrenzten Körpern, deren Be:

für Landwirtſchaft in München. ziehungen in ihren Abſtänden beſtehen, das abendi.

Weltbild iſt dyn . , ein bewegtes Spiel von Kräften .
Ausgangspunkt . Oswald Spengler hat Unſer Recht iſt dem Syſtem nach antit, ſtatiſch,

dem modernen Rechtsdenken ein Problem geſtellt, während unſerer Kultur mit ihren dyn. u. infini

das Problem des dynamiſchen (=dyn . ) Rechtes teſimalen Grundlagen ein das bewegte Bild

(„ Der Untergang des Ábendlandes “,B8.2.S.92ff.). unſerer Welt ſpiegelndes dyn . Recht angemeſſen
Dieſe Abhandlung ſoll ein Verſuch ſein in der wäre. Das 19. Jahrh . „ hat ung von dem Buche

von Sp. angegebenen Richtung die erſten Schritte Juſtinians befreit,nicht von den Begriffen “ (S. 95 ).

zu tun u . einen Weg zu finden . Zum Ausgang8: Das poſitive Recht des Abendl. hat bereits dyn .
punkt nehme ich die Gegenſäßlichkeit der antiken Beſtandteile, 3. B. das Urheberrecht, das Perſonen:

u . der abendl. Kultur . wie ſie uns Sp. fennen recht des Handelsrechtes , aber dieſe Beſtandteile

gelehrt hat. In den folgenden Säßen gebe ich bedeuten eine Durchbrechung des aus dem Ge

ſeine Grundgedanken kurz wieder, ſoweit ſie hier meinen Recht übernommenen ſtatiſchen Syſtems

einſchlägig ſind.
u. ſind in dieſes nicht einzureihen . Sp. folgert

Das Röm . Recht u. die aus ſeiner Theorie daraus, daß es dem Redstedenken des Abend :

abgeleiteten Rechtsſyſteme entſprechen dem „ Ur: landes noch vorbehalten iſt, ein den Grundlagen

fymbol“ der antiken Kultur, dem körperlichen , all- unſerer Kultur entſprechendes Rechtsſyſtem zu

ſeitig begrenzten Gegenſtand (o@ua, res), dem ſchaffen.

Hang zur Nähe in Zeit u. Raum, zum Greifbar- Wenn hier verſucht wird, aus dieſen Gedanken :

Sinnlichen. Das Urſymbol der abendl. Kultur gången weitere Folgerungen zu ziehen, ſo iſt

dagegen iſt die Ferne, der unendliche Raum , ihre damit nicht die Forderung einer Aenderung des
Tendenz die Ueberwindung des Augenſcheing. In poſitiven Rechte& ins Auge gefaßt. Es kann fich

der antiken Mathematit iſt die Zahl ein Maß nur darum handeln , das dyn . Denken in die Rechte:

u . eine Größe u . dient dem Meſſen endl. begrenzter wiſſenſchaft einzuführen u. damit äußerſten Falles

Körper u. ihrer Abftande, in der modernen abendl. eine neue Syſtematik vorzubereiten , deren Aufbau

Mathematit iſt die Zahl zur Beziehung geworden ; u . allſeitige Ausbildung eine Sache der Zukunft

die höhere Mathematik hat ſich von jeder An- .ift. Auch in dieſer Richtung bedeuten die fol

ſchaulichkeit entfernt, z. B. durch das Rechnen genden Gedankengänge nur einen erſten Anfang.

mit mehr als dreidimenſionalen Zahlen , durch Das Problem . Das Röm. Recht als Ge

die Grundgedanken der nicht- euklidiſchen Geo- bilde der antifen Denkweiſe iſt charakteriſiert durch

metrie uſw. Die antite Phyſil behandelt die Welt den Gegenſaß personae u . res. Der körperliche

der körperl. Gegenſtände u . unterſcheidet Stoff Menſch als ausgedehntes Weſen (o@ua) mit be

u. Form , die moderne Phyſit hat dieſe Gegen ſtimmten Eigenſchaften ( caput Romanum) iſt der
ſtände aufgelöſt in Kraft u. Maſſe, ſogar der Urtyp des Rechtsſubjektes , die Sache al8 ,, Stoff

Stoff iſt fraglich geworden . Der antite Menſch in Form " , gleichfalls ein körperl . Gegenſtand , iſt

iſt ſelbſt ein ausgedehntes Weſen , gõua, persona, der Urtyp des Rechtsobjektes. Wo im Laufe der

in ſich ruhend u . ſich ſelbſt genügend, der abendi. Entwidelung bis auf unſere Tage etwas, was un

( fauſtiſche) Menſch iſt ein dyn ., bewegendes u . be- törperlich iſt, zum Rechtsſubjekt oder zum Rechts :

wegtes Weſen, iſt Wille, Kämpfer u. Kampfplaß. objekt wird, da wird – eingeſtanden oder uneinge
l
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ſtanden — ſeineAusgedehntheit fingiert; man denke | Auffaſſung nach gleichgültig. Uns iſt der Menſch

an die Gewohnheit unſerer Rechtswiſſenſchaft, kein oõua, ſondern ein bewegtes u. bewegendes

Vereine als Körperſchaften, Induſtriebetriebe als Weſen innerh. der dyn . Welt der Intereſſen.

Sachgeſamtheiten, Stiftungen als Vermögensmaf- Weſentlich am Menſchen iſt uns vor allem ſein
ſen zu begreifen . Dies iſt es , was Sp . die fta : in dieſer Intereffenwelt wirkender Wille. Der

tiſdie Natur des antiken u . aus der Antike abge Wille iſt ein Kraſtzentrum , von dem aus das

leiteten Rechtes nennt . Unſerer dyn . Kultur an- Kraftfeld der Intereſſen beeinflußt wird . Rechts.

gemeſſen wäre im Recht die Betonung der das Leben ſubjekt iſt uns zunächſt der mit Willen begabte,

durchwebenden Wirkſamkeiten , Kräfte, Interreſſen ; feine Intereffen wahrnehmende Menſch, ein Araft

kurz die Umwandlung der obuata in Beziehungen . zentrum mit einem Kraftfeld. In dieſer Eigenart

Daš ideale Ziel des dyn . Rechtes wäre daher die als Kraftmittelpunkte ſind die übrigen Rechtsſub

Erſeßung der oupata durch ein Syſtem von dyn.jekte mit dem Menſchen innerlich verwandt. Die

Elementen , von bewegten u. bewegenden Tatſachen als juriſt. Perſon erſcheinende Gemeinſchaft von

in der bewegten Welt menſchl. Intereſſen . Die Menſchen iſt ein ähnliches, durch Beſchränkung auf

Verwirklichung dieſes leßten Zieles aber iſt imbeſtimmte beſ. Willensrichtungen u . Zwecke aus

jeßigen Stadium unſerer Kultur u . Wirtſchaft den Einzelperſonen abgezweigtes Kraftzentrum von

unmöglich . Das Streben nach Ueberwindung des oft gewaltiger Intenſität, aber mit einem Kraft :

Augenſcheines iſt zwar die große Triebfeder allerfeld, das inhaltlich nur einen Ausſchnitt aus den

abend. Wiſſenſchaft, aber dieſe Ueberwindung darf Totalintereſſen der Beteiligten darſtellt. Ebenſo

nicht zur Vorausſegung einer dem Leben der Tat- iſt die Stiftung ein durch Feſtlegung einer Willens

ſachen dienenden Diſziplin gemacht werden . Die meinung für die Dauer u. ihre Ausſtattung mit

Grenze, die der Rechtsphiloſophie damit gezogen Mitteln neugeſchaffenes Kraft-u . Intereſſenzentrum ;
iſt, wird uns ſpäter noch beim Raumproblem be: das Kraftfeld der Intereſſen iſt hier beſtimmt durch

ſchäftigen. Es kann ſich alſo zunächſt nur darum die beſtmögl. Zweckerreichung mit den vorhandenen

handeln , die Dynamik von Welt u . Leben, ſoweit Mitteln u . die Erhaltung u . gegebenenfalls Er

fie der Allgemeinheit zugänglich iſt u . von ihr als weiterung dieſer Mittel. Wo ein natürl. Wille im

ſelbſtverſtändlich empfunden wird , aus den Feſſeln Kraftzentrum fehlt oder zu ſchwach ausgebildet iſt,

einer fiktiven , dem Geiſt der Antike angehörigen Statil wird er erſeßt durch einen geſeßl. Vertreter. Daraus

zu befreien u. mit den uns eigenen Denkformen zu be folgt , daß das Vorhandenſein eines Intereſſenmittel

greifen. Die Aufgabe derdyn. Rechtslehre beſteht punktes für die Tatſache des Vorhandenſeins eines

alſo zunächſt in einer Analyſe der einzelnen Begriffe Rechtsſubjektes faſt noch wichtiger iſt als das

u . Inſtitute des poſitiven Rechtes auf ihren dyn. | Beſtehen einer Willenskraft in dem Mittelpunkt;

Inhalt hin , aber auch in einer Betrachtung der denn dieſe lektere kann erſegt werden, das Intereſſe

jenigen Tatſachen unſeres Wirtſchaftslebens, deren dagegen nie. Häufig wird vom Recht ein Intereſſen:

Vorhandenſein u . Einheit vom poſitiven Recht zentrum als vorhanden anerkannt, wo ein Wille

entweder nicht oder nur unzureichend anerkannt fehlt; vgl. 3. B. den Rechtsſchuß des nasciturus.3

iſt. Einige grundlegende Unterſuchungen dieſer Aus dieſer Betrachtungsweiſe ergibt ſich auch

Art werden im Folgenden durchgeführt. die Möglichkeit einer logiſchen Erweiterung des

Rechtsſubjekte. Unſere im Römiſchen u . Kreiſes der Rechtsperſönlichkeiten. Die juriſt.

Gemeinen Recht wurzelnde Theorie kennt drei Perſonen – ein Begriff, der einſtweilen beibehalten

Arten von Rechtsperſönlichkeiten : natürl. Perſonen, werden mag, obwohl er deutlich ſeine Herkunft aus

Korporationen u . Stiftungen. Ein dieſe drei Arten dem ſtatiſchen Gedankenkreiſe der personae u. res

umſchließendes begriffl. Band fehlt ; die Rechts- verrät - bedürfen der Anerkennung ihrer Fähig| :

ſubjekte ließen ſich bislang nicht aus ihren Mert keit , Träger von Rechten zu ſein , durch das obj .

malen ableiten , ſondern nur ihren Arten nach auf- Recht. Dieſe Anerkennung kann nur da gewährt

zählen. Das „ natürliche “ Rechtsſubjekt iſt der werden, wo ein Kraftzentrum vorhanden iſt, das

Menſch, denn das Recht hat ſich ausſchließl. mit nach ſeiner dyn. „ Lage“ gegenüber den Intereſſen

ſeinen Intereſſen zu befaſſen . Aber das ſtatiſche einer natürl. Perſon, nach dem Inhalt ſeines

Denken der Antike ſah im Menſchen vor allem Kraftfeldes u . nach ſeiner Wirkſamkeit hinlänglich

das ausgedehnte Weſen ; als das Recht dazu über- ſelbſtändig erſcheint. Zahlreiche Formen , bei denen

gehen mußte, auch andere Weſen als Rechtsperſön- dieſe Vorausſeßungen nicht voll erfüllt ſind , ent

lichkeiten anzuerkennen, auf Grund einer gefühlten , behren der Anerkennung, obwohl auch das Recht

aber ihrer Bedeutung nach nicht erkannten inneren fie als tatſächlich vorhanden auf die Dauer nicht

Verwandtſchaft dieſer Weſen mit dem Menſchen, ignorieren kann . Hierher gehört vor allem der

konnte es nicht anders als wenigſtens zu fingieren , Begriff der Firma; ſie iſt ein Kraftmittelpunkt,

daß dieſe juriſt." Perſonen ausgedehnt ſeien der in vielen Fällen erhebl . Intenſität befißt, doch

( Körperſchaften , ſelbſtändige Vermögensmaſſen) . hat ſie als ſolche noch keine Anerkennung als

Auch das dyn. Recht geht vom Menſchen als Rechtsperſönlichkeit finden können, weil ſie in vielen

Rechtsſubjekt aus; aber die körperl . Ausgedehnt: Fällen ihrer dyn . Lage nach kaum von der Rechts

heit , die Tatſache der Raumerfüllung iſt unſerer perſönlichkeit ihres jeweiligen Inhabers unterſchieden

-
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werden kann. Vom Wirtſchaftsleben wird die Firma | das iſt das Verfügungsrecht für das geſamte Gebiet

als eine Realität erſten Ranges anerkannt, im pol. der Funktionen .

Recht iſt ſie nur ein Name. Wenn die Firma eines Nach dieſen grundlegenden Feſtſtellungen kann

Einzelkaufmannes in eine AG . „umgewandelt“ daran gegangen werden das Gebiet des poſ . Rechtes

wird , ſo entſteht nach der Auffaſſung des Rechtes auf die verſchiedenen Arten der Funktionen hin

ein neues Rechtsſubjekt, während nach dem Gefühl zu unterſuchen u . alsdann zu einer Ordnung des

der Wirtſchaft nur ein bereits beſtehendes Wirtz gefundenen Stoffes überzugehen.

ſchaftsſubjett jeine Form ändert. Es beſteht alſo . Dynamiſche Analyſe des Grund
ein Mißverhältnis zw . Recht u. Leben . Von hier eigentum 8. Es iſt kein Zufall, daß das germ .

aus iſt ein Problem der Zukunft ſeiner Löſung Recht im Gegenſaß zum röm . eine ſcharfe Unter

zuzuführen , das Problem des autonomen Unter- ſcheidung zw . dem Grundſtüdsrecht u. dem Recht

nehmens. der bewegl. Sachen ausgebildet hat. Es ſpricht

Rechtsobjekte. Auch die Rechtsobjekte bilden hier nicht nur der Gegenſaß „,beweglich“ u . „ un:

im heutigen Rechtsſyſtem eine innerlich zuſammen beweglich “ mit, ſeine Berechtigung für Stoff

hangsloſe Mehrheit von Arten der Gegenſtände. in Form wird überhaupt kaum exakt nachzuweiſen

Ihren Kern bilden die körperl. Sachen, res . Da- feinfein – ſondern das ſehr richtige Gefühl , daß ein

neben aber haben ſich, im modernen Recht insbeſ. , Grundſtüđ in dem Sinne, wie es als Rechts- u .

auch andere Gegenſtände als Rechtsobjekte durch Wirtſchaftsobjekt erſcheint, überhaupt gar keine

geſekt, teils unmittelbar, wie z. B. die Elektrizität eindeutige körperl. Sache, res , iſt. Die Frag

(eine Energie) , die Gedankenwerte, die ſubjekt. Rechte, würdigkeit der Sacheigenſchaft von Grund u . Boden

teils verkleidet, als res gedeutet , wie z . B. die legt es nahe , dieſe Geſamttatſache in ihre einzelnen

Waſſerkraft, der Luftraum (8 905 BGB.) u. a . Funktionen aufzulöſen. Es iſt eine naive An

Es wird Aufgabe der nächſten Abſchn. ſein zu ſchauung zu glauben , daß ſich das Grundeigentum

zeigen , daß nicht alles, was das poſ. Recht eine durch die rechtl. Herrſchaft über die körperlich greif

„ Sache“ nennt, wirklich eine ſolche iſt, d. h . Stoff baren Bodenbeſtandteile erfaſſen laſſe. Dieſe Auf

in Form. In Wirklichkeit iſt der Kreis der Rechts- faſſung iſt echt antit, aber das moderne Recht

objekte viel größer, als daß es berechtigt wäre , um geht , wenn auch vielleicht unbewußt u . in den

die res als Haupttyp die anderen Rechtsobjekte klaſſiſchen Vorſtellungen befangen, über dieſe Fiktion

einfach als Nebentypen herumzugruppieren . Für tatſächlich ſchon hinaus. Nach § 905 BGB. „ er:

die dyn . Deutung der Rechtsobjekte iſt zunächſt ſtredt“ fich das Grundeigentum auf den über dem

einmal feſtzuſtellen, daß das Recht in der Welt | Grundſtück befindl. Luftraum u. auf den darunter

der Tatſachen wirkſam zu werden hat u . daß ſich befindl. Erdkörper. Theoretiſch iſt alſo das Grunds

die Rechtslehre demzufolge nicht etwa von der eigentum das Herrſchaftsrecht über einen als Sache

Erkenntnistheorie aus dieſer Welt der Tatſachen gedachten Kugelſektor, der ſich von den Grenzen

herauslocken laſſen darf. Die Rechtsobjekte find der Atmoſphäre bis zum Mittelpunkt der Erde

alſo auf alle Fälle im Bereich der Tatſachen der erſtreckt. Dieſes Herrſchaftsgebiet iſt allerdings

Außenwelt zu finden . Sie müſſen aber, um dem inhaltlich, aber nichträumlich ,dadurch eingeſchränkt,

Recht zugänglich zu ſein, auch Beziehungen zu den daß Einwirkungen in der Höhe u. in der Tiefe ,

widerſtreitenden Intereſſen der Rechtsſubjekte auf- die nicht gegen die Intereſſen des Eigentümers

weiſen , ſie müſſen den menſchl. Intereſſen gegen- verſtoßen, nicht verboten werden können. Nun

über irgendwie wirkſam ſein oder kraft der ihnen kann man zwar den Erdkörper unter dem Boden

zukommenden Eigenſchaften wirtſam werden können . fich zur Not als eine Sache vorſtellen, obwohl

Rechtsobjekte ſind ſomit zu den menſchl. Intereſſen unſer Wiſſen um das Erdinnere auch heute noch

in förderl. Beziehung ſtehende, wirkſame (dyn .) ſehr unbeſtimmt iſt. Ganz unmöglich aber iſt es

Tatſachen der Außenwelt. Im folgenden wird für ſich den Luftraum als eine Sache vorzuſtellen ,

dieſe Tatſachen in ihrer Beziehung zum menſchl . denn der Luftraum iſt ſelbſtverſtändlich nicht gleich

Willen u. den menſchl. Intereſſen der Ausdruck bedeutend mit dem Luftſtoff. Er iſt die Ausdehnung

„ Funktionen" gebraucht, ohne daß damit ein Begriff ſelbſt, nicht das Ausgedehnte , kein körperl . Gegens

aus einer andern Diſziplin , etwa aus der höheren ſtand, teine res. Soweit alſo das Herrſchaftsgebiet

Mathematit, in die Rechtslehre eingeführt werden über der Erdoberfläche gelegen iſt, iſt es nicht Stoff

will ; er iſt einfach eine Abkürzung, ein Wort ſtatt in Form, ſondern Raum. Es wurde bereits

eines Saßes, weiter nichts. Wirtſchaftlich betrachtet betont, daß ſich die Rechtslehre von der Erkenntnis

heißen dieſe Funktionen „ Werte“ . Ein Vermögen theorie nicht aus der Welt der Tatſachen heraus

ſeßt ſich aus Werten zuſammen , nicht aus Sachen. locken laſſen darſ ; demnach kann es ſich hier nicht

Der menſchl. Wille tritt zu dieſen Werten aktiv um Raum als eine Anſchauungsform , um eine

in Beziehung, indem er fie nußt, über ſie verfügt . Bedingung, unter der unſere Wahrnehmung ſteht

Die typiſche Form des Rechtes an Werten iſt daher (Rant), handeln , ſondern um die dem Augenſchein

das Verfügungsrecht. Das dyn . Verfügungsrecht nach mit den Sinnen wahrnehmbare Tatſache

iſt dem Eigentum gegenüber ein höherer, weiterer Raum. Aber auch als Tatſache betrachtet enthält

Begriff. Was das Eigentum für die Sachen iſt, I das Wort Raum in dem hier gebrauchten Sinne
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noch eine Vorausſeßung : genau genommen handelt an bewegl. Sachen. Der Technik unſeres

es ſich auch nicht um Ausdehnung ſchlechthin als Rechtes nach dienen die bewegl. Sachen dem

etwas Unbewegtes , ſondern um eine innerh . des menſchl. Willen unmittelbar kraft ihres Vorhanden.

planetariſch u. in noch höherem aſtronomiſchem ſeins als förperl. Gegenſtände. Für das Eigentum

Sinne (mitſamt dem Planetenſyſtem ) bewegten gibt es keine „wertloſen “ Sachen. Anders urteilt

Erdſyſtems fich gleichbleibende Lage. Auf dieſen das Leben u . mit ihm die Wirtſchaft. Das Straf:

Raumbegriff i. Š. des dyn . Rechtes wird noch recht macht in dieſer Richtung Zugeſtändniſſe: es

zurückzukommen ſein . Jedenfalls iſt das Herrſchafts- unterſcheidet Vergehen gegen das Vermögen im

recht über die Tatſache Luftraum praktiſch ſehr juriſt. (Diebſtahl) u . im wirtſchaftl. Sinn (Betrug).

wichtig, während ein Eigentum an dem fluktuierenden Mit dieſer Unterſcheidung iſt der 3mieſpalt zw .

Luftſtoff ſinnlos wäre. Der Luftraum bewährt Recht u . Wirtſchaft oder, was das Gleiche iſt, zw.

ſeinen Wert ſehr eindringlich dadurch, daß er Recht u. Leben anerkannt. Auch die bewegl. Sachen

gewiſſermaßen eingefangen u. nußbar gemacht , dienen taiſächlich dem Menſchen nicht unmittelbar

werden kann als Wohnraum , Werkſtätte, Lagerplaß kraft ihrer Exiſtenz, ſondern kraft der ihnen zu

u . dgl . Aber auch das Herrſchaftsrecht über den tommenden Funktionen, Beziehungen zur menſchl.

Erdtörper u . die Erdoberfläche, welch lektere über: Willensrichtung, Werte. Eine Sache iſt , wie ſchon

haupt nur eine Grenzfläche u . keine Sache iſt, iſt dargelegt, Stoff in Form ; der Begriff geht von

wirtſchaftlich betrachtet nur in untergeordnetem der Annahme aus , daß dieſer Stoff in der Form

Maße Herrſchaft über feſte Bodenbeſtandteile. etwas konſtantes fei , was von der Phyſik längſtſei

Soweit die Erdoberfläche nicht Bauplaß iſt, wird widerlegt ift. Man denke nur z . B. an die wechſelnde

fie – im Gebiet unſeres abendl. Rechtes - vor: Stoffzuſammenſeßung organiſcher Weſen , als Gegen

wiegend land- oder forſtwirtſchaftlich benußt u . iſt ſtände des Eigentums etwa Haustiere oder Zimmer.

damit in erſter Linie Drt wirkender Naturkräfte. pflanzen ; aber auch bei nicht organiſchen Gegen:

In dieſer Eigenſchaft dient das Grundſtück als ſtänden iſt die ſtoffl. Zuſammenſeßung im erakten

Aderland, Wieſe, Wald uſw. Der Erdtörper ent- Sinn keine gleichbleibende. Der Sachbegriff iſt

hält zwar feſte Beſtandteile, an denen , wenn ſie alſo ſtreng logiſch überhaupt nicht haltbar, er hat

losgelöſt ſind, echtes Sacheigentum befteht, allein aber die Macht einer Tatſache u. des Augenſcheing

das Eigentum an ihnen folgt nur aus dem Herr für ſich. Deshalb iſt es nicht möglich, ihn aus dem

ſchaftsrecht über den Raum , in dem ſie ſich befinden , Recht ſchlechthin zu eliminieren .

u . iſt nicht ſo ſtark ausgebildet wie das Eigentum Die Erkenntnis der Sachen als Träger von

an urſprünglich bewegl . Sachen ; vgl. die Rechts- Funktionen gibt wichtige Unterſchiede ihrer Be:

veränderungen , welche herbeigeführt werden durch) deutung, von den Sachen angefangen, an denen

alluvio, avulsio , Bergſturz, Windwirkung auf die Form alles iſt (Kunſtgegenſtände), bis zu den

Sandböden uſw. Zudem nimmt das Bergrecht die Maſſengütern, die wie z. B. die Rohlen, lediglich

Gewinnung wertvoller Bodenbeſtandteilezum großen als vertretbare Träger von Energien oder anderen

Teil von den Befugniſſen des Grundeigentümers Naturwerten erſcheinen. Es bleibt der dyn. Rechts

ausdrüdlich aus . Die Minerale , deren Gewinnung forſchung vorbehalten, hier ſorgfältig die Bedeutung

Gegenſtand des Bergwerkseigentums iſt, ſind jeden- der verſchiedenen Funktionen für die wirtſchaftl.

falls nicht Eigentum des Bergberechtigten, fie find u . rechtl. Schidiale ihrer Träger zu unterſuchen ,

aber auf alle Fälle auch ausgenommen von dem ohne jedoch vorerſt der Verſuchung zu erliegen , den

Rechte des Grundeigentümers auf den unter ſeinem Sachbegriff felbſt aus dem Rechtsſyſtem entfernen

Grundſtück befindl. Erdförper . Daß das Herr : zu wollen .

chaftsrecht über den Raum das Primäre iſt, wird Sachen u. Funktionen. Bleibt man alſo

beſ. auch dadurch deutlich , daß der Eigentümer , dabei ſtehen, daß die bewegl . Sachen u . damit

der ſein Grundſtück abgräbt, damit ohne weiteres auch das Eigentuin an ihnen als Hilfsbegriffe

das Verfügungsrech
t über den neu entſtandenen, beizubehalten ſind — vom Standpunkt dyn. Denkens

bisher von Bodenbeſtand
teilen erfüllten Luftraum aus iſt es ein Verzicht zugunſten des Augenſcheins

erhält . Das Grundeigentum iſt alſo weſentlich : ſo ergibt fich für die poſitive, aufbauende Syſte

a) unmittelbare Verfügung über Raum ; b) Ver: matit eine zweiteilung der Rechtsobjekte als Funt:

fügung über die meiſten, aber nicht alle innerh. tionen. Soweit ſie dem menſchl. Willen zugänglich

dieſes Raumes wirtjam werdenden Energien , z . B. ſind durch Vermittlung der Tatſache ,Stoff in

Sonnenlicht, Sonnenwärme, Waſſerkraft uſm .; das Form " , des Augenſchein8 ,,Sache" , die der menſchl.

Eigentum an den feſten Bodenbeſtandte
ilen

tritt Beherrſchung unterliegt, ſoweit wird ſie ver

ſeiner Bedeutung nach regelmäßig hinter das Ver: fügbar durch das Eigentum an bewegl . Sachen .

fügungsrecht über jene Funktionen zurück. Dieſe Art der Funktionen ſei mit dem Ausdruck

Dieſe Auffaſſung des Grundeigentums wird es „ Sachſunktionen“ bezeichnet; dabei iſt die Sache

auch geſtatten , an Stelle unſerer geradezu ver- gewiffermaßen als Quelle der Funktionen gedacht.

zweifelten Theorie über die Beſtandteile" eines Daneben aber gibt es Funktionen , deren Quelle

Grundſtücs logiſchere Gedankengänge zu ſeßen . ſoweit eine ſolche von der Wiſſenſchaft übers

Dynamiſche Analyſe des Eigentum & haupt mit Sicherheit nachgewieſen werden kann
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der menſchl. Beherrſchung nicht unterliegt , ſei es als Gegenſtand des Eigentums. Das Nußungs:

weil ſie nicht Stoff in Form iſt, ſei es weil dieſer recht an der Waſſerkraft iſt nach unſerm heutigen

Stoff dem Menſchen nicht erreichbar iſt, z . B. die Recht Folgewirkung des Eigentums an dem Grund :

Sonne als Licht- u. Wärmequelle. Dieſe Funt: ſtüd , überwelches das Waſſer fließend fich bewegt,

tionen nenne ich „ Reine Funktionen “ . Die Ein : mithin eine Folgewirkung des Raumverfügungs

teilung iſt philoſophiſch mangelhaft, wie ohne rechtes. Als ſelbſtändiges Rechte objekt iſt die

weiteres zugegeben werden muß, ſie iſt aber min: Waſſerkraft noch nicht anerkannt, obwohl man

deſtens für eine Uebergangszeit unentbehrlich. vulgår davon ſpricht, eine Waſſerkraft ſei gekauft

Reine Funktionen. Damit iſt ein zunächſt oder gepachtet worden ; in beiden Fällen aber

allerdings negativer Begriff erreicht, der in die handelt es ſich juriſtiſch um Rauf oder Pacht

zahlreichen Rechtsobjekte, die nicht Sachen ſind, eines Grundſtücs. Es iſt dies ein treffl. Beiſpiel

eine gewiffe Ordnung bringt u. es ſo geſtattet, dafür, wie auch im modernen Recht noch dyn.

einen großen Teil der erſt im modernen Recht Inhalt in ftatiſche Formen gepreßt wird.

ausgebildeten Rechtsgebiete dem beſtehenden Rechts: 3. Die Elektrizität. Anders als die

ſyſtem organiſch anzugliedern. Es iſt dies jedoch Waſſerkraft iſt die elektr. Energie bereits als ſelbſt

nur ein erſter Verſuch ; in ſeiner endgültigen Geſtalt ſtändiges Rechtsobjekt anerkannt. Ihre Ueber

wird das dyn . Recht die ganze Hülle der bisherigen tragung iſt als Leiſtung eines Arbeitserfolges

Syſtematik vorausſichtlich überhaupt ſprengen. Gegenſtand von Werkverträgen (Elektrizitäts

Um nun zu einem greifbaren Ergebnis meiner lieferungsverträgen ), ihr Entzug iſt ſtrafrechtlich

Ausführungen über die Rechtsobjekte zu kommen, bedroht. Das Recht, ſie im eigenen Namen zu

will ich einige Beiſpiele reiner Funktionen als erzeugen , ſeßt das Verfügungsrecht überdie Energie

Rechtsobjekte nennen. quelle voraus, ſei dieſe reine Funktion (Waſſerkraſt)

1. Der Raum . Das Wort ſteht hier , wie oder Sachfunktion (Wärmeenergie der Rohle).

ſchon ausgeführt, als eine Abkürzung für die Tat- 4. Das Sonnenlicht. Es iſt heute ſcheinbar

ſache „ Lage im planetariſch bewegten Erdſyſtem “ , omnium communis , tatſächlich aber verſteckt bereits

wenn anders man fich nicht durch die Fittion Gegenſtand rechtl. Regelung, nämlich im Nachbars

helfen will, die Erde ſei unbemegt; eine ſolche recht der landwirtſchaftl. Grundſtüde ( Bayer. AG.

Fiktion aber würde heute als eine Lächerlichkeit | BOB. Art. 70 ff.). Gegen Lichtentzug iſt in

empfunden werden. Der Raum in dieſem Sinn gewiſſen Grenzen der Grundeigentümer geſchüßt;
iſt wohl das wichtigſte Rechtsobjekt, das unſer es

Recht überhaupt kennt, denn durch das Verfügungs- baupoliz. Vorſchr. gemildertes „ Lichtmonopol“ der

recht über beſtimmte Raumteile wird eine Reihe | Raumberechtigten, das ſich negativ im Wohnungs
von Verfügungsrechten über andere Funktionen elend zeigt. Bei weiterem Fortſchreiten der Technik

erft vermittelt, wie bei der Betrachtung weiterer wird auch eine rechtl . Unterſuchung der Lieferung

Beiſpiele der reinen Funktionen klar werden wird. künſtl. Lichtes notwendig werden, die vielfach auch

Wegen des Inhalts des in der Form des Grund- | in das Gebiet des Elektrizitätsrechtes übergreifen

eigentums gegebenen hauptſächlichſten u . umfafſend wird . Art. 70 ff. AG. BOB. ſchüßen übrigens im

ſten Raumrechts darf auf die Analyſe des Grund- gleichen Maße auch gegen Entzug der Sonnen:

eigentums verwieſen werden . Beſchränkte Raum- wärme. Die fünftl. Wärme ſpielt eine Rolle in

verfügungsrechte ſind außer Miete u. Pacht in den Wärmelieferungsverträgen (Zentralheizung),

einem andern Sinn das Fiſchereirecht u . das die meiſtens in Verb. mit Mietverträgen auf

Bergwerkseigentum . Es iſt bezeichnend, daß die treten , aber im Lauf der Zeit vielleicht auch

meiſten dieſer Rechtsformen ihre Ausbildung nicht ſelbſtändige Bedeutung gewinnen können. Der

im antiken , ſondern im germ . Recht gefunden Werkvertrag iſt das große juriſt. Sammelbecken

haben. Auch der Bedeutung der Grundeigentums: für Wirtſchaftsvorgänge folcher Art; er iſt die

beſchränkungen u . des Nachbarrechtes hätte die eigentl . dyn . Vertragsform .

Forſchung über das Raumrecht ein bef . Augenmerk 5. Die Kraft der Luftbewegung u .

zuzuwenden . Freilich darf bei der Beurteilung des der Duftwiderſtand. Soweit die Nußung

Grundeigentums nicht die Annahme Plaß greifen , der Luftbewegung durch Windinühlen in Betracht

dieſes Rechtsinſtitut ſei allein als Raumderfügungs. kommt, iſt ſie abhängig von der Raumverfügung;

recht erklärbar ; es handelt ſich vielmehr um einen fie iſt eine der Energien, die dem Grundeigen

Tatſachenkompley von außerordentl. Rompliziert- tümer dienen . Für die Luftſchiffahrt iſt die

heit, deſſen bisher angenommene Einheit lediglich Nußung der Luftbewegung u . des Luftwiderſtandes

eine ſolche des Augenſcheins iſt; die „ Plan-Nummer“ kraft poſ. Rechtsvorſchrift frei (LuftVerfG . v .

tut noch ein Uebriges um darüber hinwegzutauſchen . 1. Auguſt 1922, ROBI. 681 ) , nachdem die Bes

Die zahlreichen ſozialen u . wirtſchaftl. Probleme , nüßung des Luftraums für dieſe Zwecke freigegeben

die ihre Wurzel im Grundeigentum haben , ſollten iſt ; alſo auch in dieſer Beziehung beſteht Ab

einen Fingerzeig geben . hängigkeit von der Raumverfügung . Der Gemein :

2. Die Waſſerkraft. Das fließende Waſſer gebrauch am luftraum iſt durch 905 BOB.

gilt wegen ſeines Fluktuierens der Regel nach nicht vorbereitet.
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6. Die menſchliche Arbeitskraft. Der Lebens. Dies iſt eine Forderung , die nicht etwa

Menſch als Träger phyſiſcher u . geiſtiger Energien erſt von Spengler erhoben worden iſt, ſondern

gilt uns nicht als Rechtsobjekt u . der körperl. ſchon von Sohm .

Beherrſchung unterworfen , ſein oõua iſt gewiffer- In den vorſtehenden Ausführungen iſt der

maßen ein Zubehör des in ihm verkörperten Verſuch gemacht, einige ſolche Grundwerte unſeres

Willeng- u . Intereſſenzentrums. Daher muß die Lebens, vor allem unſeres Wirtſchaftslebens durch:

menſchl. Arbeitskraft als reine Funktion aufgefaßt zudenken . Dies geſchah aus der Betrachtung des

werden. Die Verfügung über die eigene Arbeits- in einem umfaſſenderen Sinne) gegenwärtigen

kraft ſteht grundſäßlich jedem Menſchen ſelbſt zu ; Augenblids , ohne Rüdſicht auf die Entwidelung

die Pflicht der Kinder ihren Eltern Arbeitsdienſte des abendl. Rechtes. Aber gerade die hiſtoriſche

zu leiſten u . die allgem . Wehrpflicht mögen als u . die rechtsvergleichende Bearbeitung des Prob.

Uusnahmen erwähnt ſein . Die menſchl. Ärbeits: lems wird ein unergründl. Material zu Tage

kraft wird daher Rechtsobjekt erſt dadurch, daß fördern . Dieſes zu finden, zu ordnen u. zu einem

ihre Nußung im Wege des Arbeitsvertrages über- neuen Gebäude zu vereinigen , iſt eine Aufgabe

tragen wird. Der moderne Staat beſikt ein ſehr für eine oder mehrere Generationen der Rechts

ausgedehntes Arbeitsrecht, das teilweiſe im Recht wiſſenſchaft. Die Herausbildung des Syſtems ſekt

des Dienſtvertrages feinen Niederſchlag gefunden eine genaue Kenntnis der weſteuropäiſchen Rechte

hat , überwiegend aber öffentlich -rechtl. Natur ift. u . ihrer Entwickelung, eine völlige geiſtige Durch

Die tieriſche Arbeitskraft muß als Sachfunktion dringung der Grundlagen unſeres Wirtſchafts: u .

aufgefaßt werden , da die Arbeitstiere Gegenſtand Geſellſchaftslebens, ja ſogar die Bekanntſchaft mit

des Eigentums find . höherer Mathematit u. moderner Phyſit voraus .

7. Die Gedankenwerte. Mit der Erkenntnis Ich muß mich daher auf dieſe vorbereitenden

des Gedankenwertes als einer reinen Funktion rüđt Gedanken beſchränken, wobei ich bemerke, daß es

das geſamte Gebiet des Urheberrechtes in einen mir mehr um eine Umſtellung des Rechtsdenkens

ſyſtem . Zuſammenhang mit anderen Rechtsmaterien. als um die Auffindung endgültiger Reſultate zu

Die Verwandtſchaft des Urheberrechtes mit dem tun war. Eine Widerlegung oder Verbeſſerung

Sachenrecht iſt bekanntlich ſchon längſt gefühlt meiner Ergebniſſe laffe ich mir gern gefallen, wenn

worden . In der Tat ſteht es mit dem Recht an ſie nur zugleich ein Wert dyn . Denkens iſt. Das

bewegl . Sachen in demſelben Zuſammenhang wie ziel dieſes Rechtsdenkens aber iſt die Befreiung

etwa das Grundſtücksrecht, wenn man dieſes nach von den ſtatiſchen Begriffen des antiken Rechtes,

ſeinem vorwiegenden Inhalt als Grundlage des ſoweit dieſe Begriffe der juriſt . Erfaſſung unſeres

Raumrechtes gelten laſſen will. dyn. orientierten Lebens hinderlich find.

8. Das ſubjektive Recht. Daß auch die.

ſubjekt. Rechte Rechtsobjekte ſein können , iſt uns

geläufig. Auch die ſubjekt. Rechte ſind reine

Funktionen . Sie ſind dyn. Tatſachen , ihre Tat:

ſächlichkeit beſteht eben in der Machtgarantie der Kleine Mitteilungen.

Rechtsordnung. Solange dieſe Machtgarantie Beurkundungsämter. Unter dieſer Ueberſchrift habe.
beſteht, iſt das ſubjekt. Recht wirtſchaftlich ich in Nr. 3 Jahrg. 1920 S. 46 ff

. dieſer Zeitſør.
betrachtet ein Wert u . als ſolcher verkehrsfähig u .

eine Abhandlung veröffentlicht, in welcher ich der

beſ . kreditfähig . Damit tritt auch die Lehre vom Verſtaatlichung des Notariats u . der räumlichen u.

Recht an Rechten in den Kreis des Funktionens fachlichen Zuſammenfaſſung des ganzen Beurkundungs
rechts. apparats, der ſich ießt in verſchiedenen Aemtern aus

Ergebnis. Der Verſuch einer Auffindung wirkt, dasWort geredet habe.

des dyn . Rechtes hat ſomit zum erſten Ergebnis
Die Entwicklung, die ich damals vorausgeſagt

eine Erweiterung der Begriffe Rechtsſubjekt u .
habe, hat mir recht gegeben. Die Standeskaſſen find

Rechtsobjekt u . eine Auflöſung u. gleichzeitig Er:
leer. Ein großer Teil der Notare hat bereits ein

weiterung des Sachenrechts zu einem Funktionen: | Diefortſchreitende Geldentwertung, die Erhöhung der
Mindereinkommen u. muß fich an den Staat halten .

recht. Damit ſoll nicht geſagt ſein , daß etwa jede Sebühren u.andere den Grundſtüdsverkehr hemmende

der reinen Funktionen künftig einen eigenen Ab- Umſtändewerden die Entwicklung der Notariate weiters

ſchnitt im Syſtem erhalten foll ; es wird ſich hin ungünſtig beeinfluſſen u. müſſen zwangsläufig zur

manches auf einen gemeinſamen Nenner bringen Verſtaatlichung führen . Das wird wohl heutenicht
laſſen . Weitere Forſchungen werden zu neuen mehr bezweifelt werden können . Ich möchte deshalb

Ergebniſſen führen ; ſolche erwarte ich insbeſ. von
heute nochmals auf den Vorſchlag zurüdgreifen, deſſen

einer eingehenden Unterſuchung der tiefgreifenden Ausführung in dererwähnten Abhandlung des näheren

Wirtſchaftstatſache „ Kredit" , eines Begriffs von

auseinandergeſeßt iſt : Staffung von Beurkundung8s

ämtern, in denen vereinigt ſind Kataſterführung, Verungemein ſtarkem dyn . Gehalt. Allein nicht die
meſſung, Beurkundung, Vollzug , Vollftreckung in das

Jagdnach einem neuen Syſtem darf im Vorder- | unbewegliche Vermögen u. Gebührenweſen. Dieſen

grund der dyn . Rechtsforſchung ſtehen, ſondern neuen Aemtern ließe ſich zweckmäßig auch die Tätig

das Durchdenken der Grundwerte unſeres wirkl. keit der Nachlaßgerište zuweiſen, die ja in einem
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weſentlichen Teile ohnehinſchon von den Notariaten Man wird aud nicht ſagen fönnen, daß die

beſorgt wird. Durch dieſe Regelung könnte viel Geld Sondergutseigenſchaft eines ſolchen Anteils dem Weſen

erſpart u. vielArbeit zuſammengefaßt geleiſtet werden , der allgem GG. widerſpreche. Wer mit einem Ehe

die heute mehrfach geleiſtet werden muß . gatten, dem ein ſolcher Anteil zuſteht, allgem . GG.

Landgerichtsrat Schmitt in Augsburg . vereinbart, befindet ſich wirtſchaftlich zunächſt kaum

in einer weſentlich beſſeren Lage, als wer einen ſolchen

Vertrag mit einem Ehegatten ſchließt, der ſeinen

elterl . Erbteil noch zu erwarten hat . In beiden

Umfang des Geſamtgute bei der allgem . Güterge Fällen iſt e8 unſicher, was dem ehel. Geſamtgut eins

meinſchaft ( =66.). Das bayer. DbLG. hat in einem mal in Wahrheit zufallen wird. Ja gerade dann,

Beſchl. v. 28 Apr. 1923, abgedr. in dieſer Seitſchr. wenn die behauptete Geſamtgutseigenſchaft des An

1923 S. 151 , im Gegenſaß zu feiner früheren Rechtſpr. teils am wirkſamſten in die Erſcheinung treten ſollte ,

(BOELG3. Bd.5 S. 111 , 287) ausgeſprochen, daß der nämlich, wenn der anteilsberechtigte Ehegatte ſtirbt,

Anteil eines in algem . GG. lebenden Ehegatten an verſagt ſie vollſtändig. Nach den zwingenden Doridr.

dem Geſamtgut einer fortgeſ. GG. nicht Sondergut des § 1490 BGB. fällt dann der Anteil des Verſtor

nach § 1439 BGB., ſondern Beſtandteil des Geſamt- benen bei unbeerbter Ehe den übrigen anteilsberech

gutes der ebel.Sofei. Die Entſcheidung ift im tigten Abtömmlingen oder dem überlebenden Eltern
weſentlichen darauf geſtüßt, daß 1439 BOB. hier teil u. im Falle der beerbten Ehe den Ablömmlingen

nicht zutreffe, weil dem Ablömmling die rechtl. u . des Verſtorbenen zu, wogegen der andere Ehegatte

wirtſchaftl. Verfügung über ſeinen Anteil möglich ſei völlig leer ausgeht. Wie kommtes aber, daß etwas,.

u. § 1439 ſich überhaupt auf andere Rechtsverhälts was Beſtandteil der allgem . GG. war, dieß auf ein

niſſe beziehe . Hinſichtlich der Begründung im Ein- mal nicht mehr iſt, daß wie mit einem Schlage der

zelnen wird auf den Abdruck verwieſen . Die Be- Anteil ang dem ehel. Geſamtgute ausſcheidet ? Iſt es

gründung wirkt nicht überzeugend u. iſt erhebl. Ein- da nicht beſſer, ſich der Rünſchauung anzuſchließen,

wänden ausgejeßt. Es wird ſich wohl empfehlen , an nach der der Anteil überhaupt nie Beſtandteil des

der früheren Rechtſpr . feſtzuhalten u . die Frage, ob ebel . Geſamtguts wurde ? Und wenn es u. a . ein

der Anteil an einer fortgeſeßten GG. zu den Gegen- Merkmal der unter § 1439 BGB. fallenden Rechte

ſtänden gehört, die durch Rechtsgeſchäft übertragen iſt, daß fie inf. ihrer unlösbaren Beziehung zu einer

werden können, nach wie vor zu verneinen. gebundenen Vermögensmaſſe einer bel. Rechtsnachs

Die fortgeſepte GG. beruht ihrer Natur nach auf folge unterliegen , ſo trifft gerade dieſes Merkmal doch

der engſten Blutøverwandicaft. Sie iſt nach 8 1483 ſo recht eigentlich auf den Anteil an einer fortgeſ.

BGB. begrifflich nur möglich zw . den gemeinſchaftl. | GG. zu. (8 1490 BGB. ).

Abfömmlingen eines Elternpaares u. demüberlebenden Endlich feßt die Uebertragung eines Rechtes bes

Elternteile. Teilhaber der Gemeinſchaft können daher grifflich voraus, daß bei dem Wechſel in der Pers

nur ſolche Perſonen ſein, zw. denen die Blutsverwandt- ſon des Berechtigten das Recht ſelbſt als ſolches in

Tchaft in dem angegebenen Verhältniſſe beſteht. In ſeiner Beſonderheit beſtehen bleibt, wie dies z . B. bei

$$ 1497, 1442 BGB. iſt beſtimmt, daß kein Teilhaber der Uebertragung eines Nachlaßanteiles der Fall iſt.

über ſeinen Anteil an dem Geſamtgute verfügen kann. Der an einer fortgeſ. GG. anteilsberechtigte Ablömms

Alſo nicht einmal an einen anderen Teilhaber kann ling tann aber über ſeinen Anteil durch Rechtsgeſchäft

ein Anteilsberechtigter ſeinen Anteil unmittelbar übers nur in der Form des Verzichtes verfügen u. dabei

tragen, geſchweige denn an einen außerhalb der Ge- berſchwindet ſein Anteil.

meinſchaft ſtehenden Dritten . Nur in ganz beſtimmten Es wird ſich alſo wohl empfehlen, an der alten

Grenzen u . beſtimmten Formen ſind vom Geſep Aen- | Rechtsübung feſtzuhalten u. den Anteil an einer fort:

derungen im Anteilerechte zugelaſſen. Um das Aus- gef . GG. zu den Gegenſtänden zu rechnen , die durch

ſcheiden eines Abtömmlings aus der Gemeinſchaft zu Rechtsgeſchäft nicht übertragen werden können u. alſo

ermöglichen, iſt der Verzicht auf einen Anteil ge- nach § 1439 BGB. ein Sondergut ſind, wenn der

ſtattet, doch ſind die unmittelb . Wirkungen eines Ver- Berechtigte in allgem . GG. Iebt .

zichtes von Geſeße genau beſtimmt u. der freien Verz In dem dem Beſchl. zugrunde liegenden Falle

einbarung entzogen . Das Geſet ſagt unabänderlich, wird man indes, wenn auch aus anderen Gründen,

wem der Anteil zufällt (S$ 1490, 1491 BGB.) u. wenn zu der gleichen Entſcheidung tommen müſien . Die

auch die Wirkungen der Anwachſung wirtſchaftlich an der fortgel . GG. beteiligte Ehefrau war nach dem

durch Vereinbarungen nach $ 1501 Abſ. II BGB. ab- Ableben des überlebenden Elternteiles geſtorben u.

geändert werden können , ſo kommt dieſen keine dingl ., nach ihrem Tode trat gleichfalls fortgeſ. 66. ein . In

ſondern nur eine obligatoriſche Wirkung in Anſehung dieſem Falle wird man entgegen der vom AG. u. dem

der künftigen Auseinanderſebung zu u. fie bedürfen LG. vertretenen Anſchauung jagen müſſen , daß ihr

überdies zu ihrer Rechtswirkſamkeit der Zuſtimmung Anteil an der erſten fortgeſ . GG. Beſtandteil des Ges

aller Beteiligten . ſamtgutes der zweiten fortge . GG. geworden iſt. Mit

Mit dieſer Regelung der Rechtsgemeinſchaft unter dem Ableben des überlebenden Ehegatten endet die

den Teilhabern einer fortgeſ . GG. läßt es ſich un- fortgeſepte G. Mit dem Fortfall des Familienober

möglich vereinigen, daß ein Ablömmling durch ein hauptes iſt die Klammer gelöſt, die bisher die Ges

Rechtsgeſtäft, das der Einwirkung der übrigen Teil- meinſchaft dauernd zuſammengehalten hatte . Sie iſt

haber völlig entzogen iſt, wie dies auf den Abſchluß nun tein dauerndes Verhältnis mehr, ſondern ein zur

eines Ehevertrages zutrifft, einen Dritten, den mit Auflöſung beſtimmtes. Damit ſind tiefgreifende Wir

den anderen Teilhabern nur das loje Band der kungen verbunden . Nun iſt jeder Anteil nach § 860

Schwägerſchaft verbindet, zum Mitberechtigten am SPD . der Pfändung unterworfen ; i . F. des Todes

Geſamtgut u. zum Mitträger der Gemeinſchaftsrechte eines Berechtigten gelten für die Beerbung die allgem .

ſoll machen können. geſeßl. Vorſchr.; jeder Teilhaber kann jederzeit die
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Auseinanderſebung fordern u. namentlich auch ſein geſchrieben war ; nämlich im $ 156 SenG . a . F., der

Auseinanderſebungsguthaben veräußern (Staud. 7/8.

Aufl . Anm . 2 a zu § 1471) . Die Folge iſt, daß jeden- „Die Vorſchr. in 88 9-11 des HGB. finden auf

falls dasjenige, was bei der Auseinanderſeßung auf das Genk. Anwendung. Die Eintragungen ſind

den Anteil eines in allgem . 38. lebenden Teilhabers durch den Deutſchen RAnz. bekanntzumachen ...

trifft, in das Geſamtgut der betr. GG. fallen muß. HGB. § 10 Abſ. 1 beſtimmte :

Allerdings wird man ſagen müſſen, daß auch hier „Das Gericht hat die Eintragungen in das Handels

gleichwohl noch der Anteil an der fortge. GG. nod regiſter durch den Deutſchen RÅnz. . . . bekannts

Sondergut bleibt, weil es nicht wie bei der Erbenges zumachen. Soweit nicht das Gef. ein anderes vor

meinſchaft gem. § 2033 BGB. möglich iſt, den Anteil ſchreibt, werden die Eintragungen ihrem ganzen

mit dingl . Wirkung auf einen anderen zu übertragen Inhalte nach veröffentlicht.“

u. ihn damit zum Mitberechtigten an der Gemein- Dieſe Vorſchr. ſind alſo wörtlich , nicht nur entſpr.

ſchaft zu machen, ſondern eine derartige Verfügung anzuwenden ; eine Ausnahme iſt zugelaſſen nur hins

gem . § 1497, 1442 BGB. nach wie vor ausgeſchloſſen ſichtlich des Inhalts der Veröffentlichung aber nicht

iſt. In dem behandelten Falle war daher der Anteil bezgl . der Frage, ob Veröffentlichung oder nicht.

der Sch. jedenfalls bis zu ihrem Ableben noch ihr Daher gab es bis zur Nov. v. 12. Mai 1923 wie im

Sondergut Als ihre Rechtsnachfolger wird man aber Handelsregiſter ſo auch im Genx. leine Eintragung,

wohl die Teilhaber der nad ihrem Tod eingetretenen die nicht veröffentlicht war (Konkurs 1. 8 102 GenS .;

fortg . GG. anſehen dürfen. Es ſteht feſt, daß das- hier Veröffentlichung durch das Konkursgericht !). Wie

jenige, was bei der Auseinanderſeßung der erſten forts überdies § 156 GenG. („Die Eintragungen“ ! ) aug

gef. GG. auf den Anteil der Verſtorbenen entfällt, drücklich beſtimmte, ſtellte die Beſt. in § 16 Abſ. 3

Beſtandteil des Geſamtgutes der zweiten GG. werden GenG. nur eine AusfBeſt. u. zugelaſſene Ausnahme

muß u. daß die Teilhaber dieſer GG . dieſelben ſind, hinſichtlich des Inhalte der Veröffentlichung dar

auf die im Falle der Annahme des Fortbeſtehens der (8 10 Abſ. 1 HGB.), während eine Ausnahme davon,

Sondergutseigenſchaft der Anteil als auf die geſeßl. daß eine Eintragung nicht zu veröffentlichen war,

Erben der Verſt. übergeben würde. Hier mangelt es weder im § 156 GenG. noch im § 10 HGB. zu

an jedem inneren Grunde, die Sondergutseigenſchaft gelaſſen iſt .

des Anteiles noch weiter aufrecht zu erhalten. Der Gegenüber dieſer ausdrückl. Gefeßesbeſt. fann

von dem überlebenden Ehemanne geſtellte Antrag, im nicht auf Erwägungen zurückgegriffen werden, wonach

Grundbuch ihn und ſeine Abtömmlinge it fortgeſ. die Betanntm . de Datums von ſaßungsändernden

GG. als die nunmehrigen Inhaber des Anteiles der Beſchlüſſen offenſichtlich zwedlos iſt.

Verſt. an dem zum Geſamtgut der erſten fortgeſ. GG. 2. Auch wer für die Vergangenheit die Alarbeit

gehörigen Grundbeſiß einzutragen , auch ſoweit fie der Beſt. über die Veröffentlichung vermißt, findet

daran als anteilsberechtigter Ablömmling zunächſt bes eine ſolche nun in der Nov. v . 12 Mai 1923, in Kraft

teiligt war, war daher gerechtfertigt. ſeit 15. Juni 1923 u. zw . im § 156 GenG. n . F.

Zum Schluſſe mag noch hervorgehoben werden, Bekanntm. über die Eintragungen im GenR finden

daß es ſich nicht um eine rein theoretiſche Streitfrage nicht mehr ſtatt , außer in den dort aufgeführten

handelt, ſondern um Dinge, die für das tägl. Rechts - Fällen . Damit ſind erſtmals Eintragungen im GenR.

leben von Bedeutung ſind. Gelangt die belämpfte geſchaffen, die nicht veröffentlicht zu werden brauchen,

Rechtsanſchauung zur Herrſchaft, ſo wird bei den das was dem Handelsregiſter auch ießt noch fremd iſt.

Geſamtgut einer fortgeſ. GG. betreffenden , zuſtim Aus dieſem Grunde iſt der Hinweis auf die Beſt. des

mungsbedürftigen Rechtsgeſchäften der Kreis der Per- | HGB. aufgehoben worden. Bei Saßungsänderungen

ſonen, deren Zuſtimmung eingeholt werden muß, findet nun die Bekanntm . „nur gemäß § 16 Abf. 3

wiederum erweitert u. es mehren ſich die damit ver- GenG.“ ſtatt. Alſo : „ die Veröffentlichung des Beſchl.

bundenen Schwierigkeiten u . Weitläufigkeiten. findet nur inſoweit ſtatt, als er eine der im $ 12

Auch iſt mit dem Eintritte der Beendigung der Abſ. 2 bezeichneten Beſt. zum Gegenſtande hat. “

fortgeſ. GG. der Anteil einer in GG. lebenden Ehe- 3. Im Gegenſat zur Frage der Veröffent

frau dem unmittelb . Zugriffe der Gläubiger ihres lichung iſt in der Nov. unklar geworden die Frage

Ehemannes ausgeſeßt, deren Forderungen Geſamt- der Eintragungen im GenR.wegen eines Redaktions

gutsverbindlichleiten ſind. fehlers. Hiezu darf auf die Ausführungen in 13. 1923

Juſtizrat Steinbach , Notar in Schweinfurt, Sp. 488 verwieſen werden .

Amtsrichter Rößner in München.

.

975

Alte u . Neues zum Genoſſenſchaft & regiſter (Gen..).

1. Die Frage, wie weit bisher Veröffentlichungen über Die Schußaufſicht nach dem Jugendgerichtegeſek.

die Eintragungen im GenR geboten waren, iſt kurz Das IGG. v. 16. Febr. 1923 iſt mit dem 1. Juli 1923 in

vor der Nov. v. 12. Mai 1923 noch ſtreitig geworden, Kraft getreten . Es iſt eine hohe ſoziale Aufgabe, zu deren

insbeſ. bei Saßungsänderungen im Hinblick auf die Löſung die neuen Jugendgerichte berufen ſind. Eine

Beſt. in § 16 Abj. 3 GenG., wonach eine Veröffent- der wichtigſten Fürſorgemaßnahmen dürfte die Schub

lichung des Beſchl. über Saßungsänderungen nur aufſicht (= SdA.) ſein . Das Ergebnis der Verhandlung

inſoweit ſtattfindet, als eine der in § 12 Abſ. 2 u. 4 wird vielfach die Beſtellung einer Sca. ſein , die leider

bezeichneten Beſt. zum Gegenſtande hatte. Auch bei noch nicht hinreichend geſeßlich geregelt iſt. Auch bei

Saßungsänderungen mußte die Eintragung veröffent- Freiſprechung ſoll der Jugendl. unter Sha. kommen,

licht werden ; zwar nicht, weil zu der urſprüngl. wenn nicht ganz beſ . Gründe dagegen ſprechen . Um

Sabung eine weitere Saßung trat u . damit das Datum der SchA. einen feſten Halt zu geben, empfehlen ſich

der für die Genolienſchaft maßgebenden Beſt. geändert folgende Maßnahmen : 1. Beſtellung des Pflegers als

wurde, ſondern weil das im Geſ. ausdrücklich vor- Helfer. Dieſe Maßnahme ſcheint zur Wahrung der
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Intereſſen des zu Schüßenden bei jeder ScA. gegeben. für den Jugendl. umſehen . Soll Antrag auf FE .

2. Aufſtellung als Beiſtand. 3. Ermächtigung durch geſtellt oder die Aufhebung der FE. in die Wege

$ 1631 BGB. , nach welcher Beſtimmung der VormR. geleitet oder ſollen ſonſtige wichtige Maßnahmen
den Vater mit geeigneten Buchtmitteln zu unterſtüßen getroffen werden, ſo ſoll nicht verſäumt werden, auch

hat. Dieſes Verfahren zeitigt ſicher gute Folgen. Dabei hier den Fürſorger beizuziehen . Eine ſegengreiche

berkenne ich nicht, daß Schwierigkeiten in den Weg Tätigkeit des Fürſorgers beſteht auch außer der Wieder

treten, weil der geſeßl. Vertreter die Unterſtüßung beſchaffung einer Dienſt- oder Arbeitsſtelle in der

mit geeigneten Zuchtmitteln beantragen muß. 4.Deftere Wiederherſtellung der Lehre, Beſtellung u . Durch
Anwendung des $ 1666 BGB. 5. Sind die Eltern in führung einer Vormundſchaft. Ich erachte als beſ.
der Erziehung u. Beaufſichtigung ihrer Kinder nach empfehlenswert auch die Einrichtung von wöchenti.

läſſig, ſo erſcheint es geboten , daß das Gericht die
odermonatl. Jugendgerichtshilfen unter dem Vorſiß

Einleitung des FE .-Antrags verfolgt u. den Jugendl . in des Jugendrichters. In dieſen Jugendgerichtshilfen

Begleitung des Fürſorgers. vor das Jugendgericht ſind die Berichte der Fürſorger, deren ſchriftl. Abfaſſung

ladet. Hier wird dem Jugendl. mitgeteilt, daß das zu empfehlen iſt, entgegenzunehmen, vorzuleſen u .

Gericht ihn überwacht u. daß es zur Durchführung der dann zwedentſpr. zu erläutern. Dadurch kommt man

JugendFE. ſchreitet, wenn ſein Verhalten zu Tadel zur Ausſprache, in der die Verhältniſſe der Jugendl.

Anlaß gibt. 6. Aufſtellung einer Schu. als Bedingung eingehend erörtert u. gewürdigt werden können . Dabei

für Gewährung des Strafaufidubs . Es erſcheint auch kommt auch zur Kenntnis, ob nicht ſchon früher für

tonwünſchenswert, daß die Schu. mit aller Energie dem
den Jugendl . eine Schu. beſtand u . ob es nicht zwed

Jugendl . den Beſuch der tinos verbietet, auch daß fie
mäßig iſt, die Angelegenheit in die Hand des früh. Für

den Jugendl. zum Ergreifen einer ordentl. Arbeits ſorgers zu legen, der die Verhältniſſe beſier kennt, als der

gelegenheit veranlaßt. Die Schu. muß eine ſolche
neue Fürſorger. Fürſ. ſind auch aufzuſtellen , wo keine

Geſtaltung bekommen, daß ſie als das wichtigſte ſtrafrechtl. Verfolg.eintritt. Die Aufſtellungeines Fürſ.

Bindeglied zwiſchen dem Jugendl. u. der Jugends iſt ſchon geboten, wenn es die Verhältniſſe u . das

gerichtshilfe erſcheint. Bei der Aufſtellung des Für- Verhaltendes Jugendl. fordern. Führt ſich der

forgers müſſen alle Förmlichkeiten ausgeſchaltet werden.
Jugendl. nicht mehr ordentlich, ſo ſoll die Probezeit

Es iſt nicht notwendig, daß ihm gewiſſermaßen geſeßl.
verlängert werden. Auch bei Zöglingen, welche in der

Beſt. über ſeine Amtébefugniſſe eingehändigt werden .
Familie untergebracht ſind, follen Fürſorger beſtellt

Dagegen erſcheint es wünſchenswert, wenn ihm ein
werden. Die notwendigſten Eigenſchaften eines Fürs

Veitfaden übermittelt wird, aus dem er erſehen kann,
ſorgersſind ein gewiſſes Maß von Lebenserfahrung,

wie er am zweckmäßigſten ſeine Aufgaben erfüllt. Der ein ernſter Sinn, ein unbeugſamer Wille, der ſich in

Fürſorger ſod insbeſ. über die Art u. Weiſe der jeden Fall eingehend einzuleben beſtrebt, 1. natürlich

Berichterſtattung belehrt werden . Darnach ſoll ſich
auch die Kenntnis der notwendigen geſeßl. Beſt. Dem

das Gutachten eingebend mit der Vorgeſchichte der Fürſorger ſoll auch möglichſte Fühlung mit dem

Jugend des Straffälligen befaſſen, allenfalls beſtehende Sträfling während der Haftzeit bewilligt werden .

Krankheiten in der Familie vermerken , auch einen Es müſſen ihm deshalb Erleichterungen für den Beſuch

Einblick in die Familienverhältniſſe geſtatten , unter
des Sträflings gewährt werden. Damit nun nicht

denen der Jugendliche aufgewachſen iſt. Das Gut
immer der Fürſorger den Gefängnisvorſtand um

achten iſt ſchriftlich abzufaſſen u . vom Jugendrichter Sprecherlaubnis angehen muß, ſo ſoll die Sprech

in der Verhandlung zu verleſen. Als Verteidiger zur erlaubnis dem Fürſorger mit der Mitteilung an die

Verhandlung ſoll womöglich der Fürſorger der Jugendl. Jugendgerichtshilfe über die Haftlebung des Jugendl.

beſtellt werden, der am eheſten in der Lage iſt, alle beigefügt werden . Man würde ſich täuſchen, wenn
die unerfreul. Bilder zu entrollen, aus denen die

man glauben würde, das Abſißen einer Freiheitsſtrafe

Handlung des Jugendl . zu erklären u. nach Umſtänden werde vom Jugendl. als eine ſtrengere Strafe

auch zu entſculdigen iſt. Der Fürſorger ſoll alſo empfunden als die SchA. Das (Segenteil iſt der Fall.

als Wahlverteidiger neben dem Offizialverteidiger zu- Man darf nicht annehmen, daß der Zweck der

gelaſſen werden . Die Aufſtellung des Verteidigers iſt Jugendgerichte nach dem neuen JGG . der wäre,

auch dem Jugendl. mit einem beſonderen Schreiben iugendliche Üebeltäter unter allen Umſtänden nur

bekanntzugeben . Soll der Vollzug der Strafe auss
milde zu behandeln. Es wird auch fernerhin in den

geſeßt werden, ſo erſcheint es wünſchenswert, wenn Fällen, wo es notwendig iſt, mit ſtrengen Strafen

zur Bekanntgabe dieſer Maßregel neben den Eltern
vorzugehen ſein . Andererſeits können aber nach dem

auch der Fürſorger geladen wird. Dabei ſollen der
neuen Verfahren leichter jene Fälle individueller

Jugendl . u. ſeine Eltern ausdrücklich auf die große behandelt werden, in denen noch Beſſerung zu

Bedeutung hingewieſen werden, die die ScA. auf den erhoffen iſt.

Aufichub der Strafe äußert. Pflicht des Jugendrichters
974 Amtsgerichtsrat öllerer in Marft-Erlbach.

ift, daß er ſchon im Verkehr mit dem Fürſorger deſſen

Stellung feſtigt. Er muß nach außen hin zu erkennen

geben, daß er die Berichte u. Gutachten des Fürſorgers

als für den Jugendl. von Bedeutung erachtet u. daß

ihnen wegen ihrerWichtigkeit ein entſcheidender Einfluß

auf den Gang des Jugendgerichtsverfahrens zukommt. Aus der Rechtſprechung.

Muß aus gewichtigen Gründen eine Strafe vollſtrect

werden , ſo fällt dem Fürſorger die wichtige Aufgabe
Zivilſachen.

zu, den Verkehr zw . dem Jugendl. u. ſeinen Angehöz
I.

rigen wieder anzuknüpfen, ſofern dieſen ein guter
Ginſchräntung der Möglichteit einer Löſung von

Leumund zur Seite ſteht. Der Fürſorger ſoll ſich Mietverträgen wegen veränderter Verhältniſſe durch

ferner vor der abgelaufenen Strafzeit um eine Stelle MieterScVD. 4. RMieteuG. Die Kl . vermietete 1911
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dem bell. Deutſchen Reich ein Grundſtüd in . für einen laſſen deutlich die Abſicht des Geſelg . erkennen, er

jährl. Mietzins von 25 500 Mu. räumte ihm das Recht ſchöpfend die Mittel u . Wege zu regeln , welche ihm
ein, die Mieträume für Poſt- u. Telegraphen- u . Fern- zur Betämpfung der Mißſtände aus der Geldentwertung
ſprechwedte ſowie zu Dienſtwohnungen zu benußen . geeignet erſchienen . DieMev . weiſt darauf hin, daß
Der Vertrag wurde auf unbeſtimmte Zeit mit zwei die Wahl der geſeßl. Miete für die Kl. keinen Aus

jähriger Kündigungsfriſt unter dem Hinzufügen ab- gleich roaffe. Wenn dies auch zuzugeben wäre, ſo
geſchloſſen, daß die Kündigung früheſtens auf Ende fönnte dieſe Beſonderheit des Falles im Hinblid auf

Sept. 1936 erfolgen dürfe. Die Kl. machte geltend, den Zwec des Gefeßes keine Berüđſichtigung finden.

daß der Mietpreis infolge der Geldentwertung u. Abgeſehen hiervon ſteht der Kl. auch entgegen, daß ſie

der ſtarken Erhöhung der Verwaltungskoſten nicht die Klage erhoben hat, obſchon fich der Bell. zu Ber
mehr angemeſſen ſei u. die Fortſegung des Vertrags handlungen über eine neue Geſtaltung des Mietver
daher für ſie zu ſchweren Werluften führen müſſe, ſo hältniſſes bereit erklärt hatte. Dieſes Borgehen kann

daß ſie ihr nach Treu u . Glauben nicht mehr zuges ſie nicht damit entſchuldigen, daß der Befl. fich früher
mutet werden könne. 3hre Klage auf Feſtſtellung, gegenüber ihrem Verlangen nach Erhöhung des Miets

daß der Bertrag aufgehoben u . ſie an ihn nicht mehr zinſes ablehnend verhalten hat. Denn in ihrem Briefe
gebunden ſei, wurde abgewieſen , ihre Berufung zurüd- hatte fie Vorſchläge des Gegners über eine angemeſſene
gewieſen . Auch ihre Rev. hatte keinen Erfolg. Uenderung des Mietvertrags erbeten . Nur wenn der

Gründe: Der Vertrag iſtein Mietvertrag. Das Bell . ſich geweigert hätte, in Verhandlungen einzus

BG. ſpricht mit Recht dem Berſuche der Al. den Er- treten , wäre ihr Verhalten berechtigt geweſen(RGZ.

folgab , ſich wegen weſentl . Veränderung der wirt- 103 , 333). (urt, des III. ZS. v. 26. Žuni 1923, III

ſchaftl. Verhältniſſe von dem Vertrage loszulöſen . Der 816/22) .

Rev. iſt zuzugeben, daßdie Gründe nicht einwandfrei

ſind, aus denen das Bo . die in dieſer Richtung vor
II.

liegenden Willenstundgebungen aus der Zeit vor dem

Inkrafttr. des RMieteno. für unwirkſam erachtet. Bagt eines Theaters ohne den ſog. Fundns. Ab

Jedenfalls hat die Ri . durch die Alage der Befl. zu grenzung zwiſchen Miete und Bacht. Durch Bertr. d .

erkennen gegeben, daß ſie den Vertragaufheben wolle, 13. Sept. 1914 überließ die Theater- u . Saalbau-AG.

u, eine ſolche Bosſagung war ſchon unter der Ferrs dem Bell . ihr Theater in B.zur Benußung gegen

ſchaft des damals geltenden Rechts unzuläſſig . Die Entgelt. Nach § 1 vermietete ſie es an den Bekl. mit

MieterSchVO. enthielt in dem vom Sen. als verbind- allen ihr gehörigen unbewegl. u . bewegl. Zubehör

lich anerkannten 5a (RGZ. 103 , 308) eine Beſtim : gegenſtänden , zu denen kein Fundus gehörte,bis

mung, wonach die Landes ZentralBeh.beim Vorliegen 31. Aug. 1917. Später wurde der Bertrag bis 31. Aug.
außergewöhnl. Mißſtände infolge bef. ſtarken Mangels 1923 verlängert u . dem Well . die Befugnis eingeräumt,

an Mieträumen mit Zuſtimmung des RArbeitsmin. weitere Verlängerungen zu verlangen. Doch ſollte die

die Gemeindebeh. auch zu anderen als den in den SS 2 Bermieterin bei Berlauf des Theatergrundſtüds ju.

bis 5 bezeichneten Anordnungen ermächtigen oder vers rüđtreten dürfen. Dies tat ſie, nachdem ſie das Theater

pflichten oder ſolche Anordnungen unmittelbar treffen 1920 an die Al. verkauft hatte. Dieſe verlangten

konnten. Damit war die Grundlage für Vorſchr. ge- Räumung zum 31. Aug. 1923. Der Bell, weigerte ſich,

ſchaffen, die u . a . durch die Einführung von Höchſte da es an der zum Ablaufe des Mietvertrages u. zur

oder Nichtmieten einen Ausgleich der Intereſſen des Erhebung der Räumungstlage erforderl. Zuſtimmung

Bermieters u . des Mieters ermöglichten. Die Geſebg. des MEA. fehle. Die AI. beſtritten die Notwendigkeit

hatte alſo z . 3. der Klage bereits eine Entwidlung ge- einer ſolchen Zuſtimmung, da der Vertrag zw . der

nommen, die auch das Bedürfnis des Vermieters nach Theatereigentümerin u dem Bekl. fein Miet-, ſondern

einer angemeſſenen Gegenleiſtung befriedigen konnte. ein Pachtvertrag ſei. Das BO. gab der Klage ſtatt.

Mit dieſem Rechtszuſtand iſt die Annahme nicht zu Die Rev. der Beli, wurde zurüdgewieſen.

vereinbaren, daß die freie Kündigungsbefugnis aus Gründe : Mit Recht hat das BG , in dem Vertr.

dem Geſichtspunkt der ſog. cl. rebus sic st. noch fortbes einen Pacht-, nicht einen Mietvertrag erblidt. Es iſt

ſtanden habe. Nach dem Inkrafttr. des RÝietenG. unerheblich, daß der Juriſt, der die Beteiligten beraten

blieb für eine derartige Löſung des Vertrags erſt recht hat, einen Mietvertrag angenommen u. dieAusdrüde

fein Raum. Mietverträge, welche die Ueberlaſſung Mieten “ u. Bermieten“ gewählt hat . Ausſchlag

eines Privatgebäudes an das Reich für die Unter- gebend iſt nur der Inhalt. In Übereinſtimmung mit

bringung einer Poſtbehörde zum Gegenſtand haben, der Rechtſpr. des Ro. führt das BG. zutreffend aus,

fallen in den Anwendungsbereich dieſes Gefeßes; eine daß der Vertrag dann ein Pachtvertrag iſt, wenn die

der Ausnahmen des § 16 greift nicht Plaß. Das Ziel Räume durch ihre baul. Eigenart, ihre innere Ein

des Gefeßes iſt es, u. a . den Hauseigentümern die er- richtung u . Ausſtattung im weſentl. dazu geeignet ſind,

ſchwerte Inſtandhaltung der Gebäude durch Regelung die Gewinnung bürgerl. Früchte aus ihnen u. dem

der Höhe des Mietzinſes zu ermöglichen. Dieſer Zwed Gewerbebetriebe zu ermöglichen u. ſo als die unmittelb .

ſol dadurch erreicht werden, daß neben dem Mieter Quelle von Verträgen zu dienen. Unſtreitig erfüllt

auch der Vermieter ſich durch eine Erklärung gegen- das dem Bell. überlaſſene Theater in ſeiner baul.

über dem Vertragsgegner für die geſeßl. Miete ent- Eigenart alle Anforderungen an ein neuzeitl. Theater.

ſcheiden d . h. eine Berechnung des Mietzinſes zur Das Gleiche gilt hinſichtl. der Einrichtung u. Aus

Grundlage des Vertrags machen kann , welche vermöge ſtattung des Zuſchauerraums u. der Nebenräume.

der jeweiligen Zuſchläge den Weg dazu eröffnet, den Streitig iſt nur, ob auch der Bühnenraum ſo einge

Mietpreis den Verhältniſſen anzupaſſen . Jn 8 22 5.3 richtet u . ausgeſtattet war, daß er die Aufnahme des

Halbſ. 2 iſt der oberſten Landes Beh. ſogar das Recht Betriebes unmittelbar geſtattete. Für ihn ſollten dem

eingeräumt, für das Land oder einzelne Gemeinden Bell. nach den vertragsmäßig aufgeſtellten Inventar

die geſeßl. Miete unter Ausſchaltung der in § 1 grund- verzeichniſſen Vorhänge, Drehbühne und maſchinelle

fäßl . aufrechterhaltenen Vertragsfreiheit zur Zwangs- Einrichtungen u . dgl . übergeben werden, während ihm

miete zu geſtalten . Dem Vermieter iſt die Berpflichtung ein ſog. Fundus, d . 5. Kuliſſen, Dekorationen u. Koſtüme,

zur Tragung der Betriebs- u. Inſtandhaltungskoſten nicht geſtellt wurde. Der Bell. macht zunächſt geltend,

in den Grenzen der Vorſchr. des BOB. auferlegt ; es daß die in den Verzeichniſſen aufgeführten Beleuch

wird jede von ihm übernommene u. ihm nach dem tungstörper gefehlt hätten , die maſchinellen Einrich.

BOB. nicht obliegende Berpflichtung für erloſchen er- tungen nicht in Drdnung u. die Inventarſtüđe viel.

klärt, ſofern ſie auf die Feſtſeßung der Höhe des Miet- fach beſchädigt u , vernachläſſigt geweſen ſeien. Eine

zinſes offenbar von Einfluß war ($ 20) . Dieſe Beſt. Beweiserhebung hat das BG. mit Recht für nicht er
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forderl . erachtet. Denn über den rechtl. Charakter ſchlagn . Ware u. dem ihm von dem Wumba gezahlten

eines Vertrages kann nur ſein Inhalt, nicht die Art geringeren Betrage, weil die Beamten des Betl. einen

ſeiner tatſächl. Erfüllung entſcheiden . Genügten die ungeeigneten Sachverſtändigen beigezogen, ihn nicht

Gegenſtände, die dem Bell. überlaſſen werden ſollten , von der bevorſtehenden Veräußerung der Ware benach

nach Menge u. Art zur Einrichtung der Bühne, er- richtigt u. ſo denSchaden ſchuldhaft verurſacht hätten .

möglichten ſie ihre Benußung, ſo liegt ein Pachtver- Das 26. verurteilte den tekl . Seine Ber. wurde zurüd

trag vor, auch wenn ihre Gegenſtändenicht oder nur gewieſen. Auch die Hev . des Bell. wurde zurücverwieſen.

mangelhaft geliefert worden ſind. Daß aber die nach Gründe : Das BG. erachtet eine Baftung des Bell .

den Verzeichniſſen dem Bell. zu übergebenden Gegen- für begründet wegen Beamtenverſchuldens, die es in

ſtände für den maſchinellen Betrieb u . für die Be- der Auswahl eines ungeeigneten Sachverſt. und in der

leuchtung der Bühne an ſich mehr als ausreichten , iſt Unterlaſſung der Benachrichtigung des Al. von der be

nicht beſtritten. Dem Fehlen des Fundus, den der vorſtehenden Veräußerung erblidt, u . wegen Ver

Bell . ſich nach dem Vertrage in dem erforderl. Ums ſchuldens des Sachverſt. B. , für den der Bell . als ſeinen

fange ſelbſt beſchaffen mußte, legt das . deshalb Erfüllungsgehilfen aus einem vertragsartigen Berhälts

teine entſcheidende Bedeutung bei, weil es ſich dabei nis nach § 278 BGB. hafte. Jn allen Puntten unter

um einen im Verh . zu der ganzen fünſtleriſchen u. liegt die Begründung erhebl . rechtl. Bedenken . Die

techniſchen Ausſtattung geringen Teil der Einrichtung Beamten des Bell. handelten bei der Anordnung u .

handle, ſo daß die Beſchaffung dieſer Gegenſtände nur Durchführung der Beräußerung der Ware nicht in Er

eine Ergänzung u . Vervollſtändigung der Einrichtung füllung einer vertragsartigen Verbindlichkeit. Die Bek.

eines im übrigen betriebsfertigen Theaters ſei . Das betr. einige die KriegsVD.en ergänzende Vorſchr. über

iſt nicht zu beanſtanden. Ein Bachtvertrag liegt ſchon Einziehung u. Veräußerung beſchlagn. Gegenſtände v.

vor, wenndie Räume nur im weſentl. ſoeingerichtet 22. März 1917 geſtattet in Art.II Nr. 1 die Veräußes

ſind, daß ſie den Beginn des Betriebes ermöglichen, rung der beſchlagn . Gegenſtände vor der Entſcheidung

mag auch die Einrichtung noch der Ergänzung be- über die Einziehung, wenn ſie dem Verderben ausgeſetzt

dürfen. Ob es ſich im einzelnen Fall um eine bloße ſind oder wenn die Veräußernng aus Gründen der

Ergänzung handelt, oder obdie weiteren Anſchaffungen Voltsverſorgung notwendig erſcheint. Beſtimmend für

dieſe Grenze überſchreiten, hat der Tatrichter zu ents dieſe Borſchr. war, daß die beſchlagn. Gegenſtände nicht

ſcheiden. Das Bó. durfte dabei auch Wert legen auf in unwirtſchaftl. Weiſe der Voltsverſorgung entzogen

die aus dem neuzeitl . Charakter des Theaters u. der werden ſollten (f . Begründung bei Güthe-Schlegelberger

Art der dort geſpielten Stüđe ſich ergebende geringere Kriegsbuch 6, 607) . Die Veräußerung erfolgt alſo im

Bedeutung eines dauernden Fundus. Wird zu jedem öffentl. Intereſſe u . iſt, wie die Beſchlagn. ſelbſt,Uus

ſog . Serienſtüď eine neue Ausſtattung beſchafft, ſind übung öffentl. Gewalt. Darnach iſt für die Anwendung

die einzelnen Ausſtattungsgegenſtände nur vorübers des § 278 BGB . kein Raum. Uebrigens könnte der

gehend verwendbar, ſo beſteht zw . ihnen u. den Räumen Sachverſt. auch bei Annahme eines Vertrags nicht als

keine ſo enge Berbindung, daß ſie als Teil der räuml. Erfüllungsgehilfe der Behörde angeſehen werden, die

Einrichtung gelten müßten. Ihre Beſchaffung iſt dann ihn mit der Unterſuchung beauftragt hatte. Die Bes

ein Teil der Tätigkeit des Unternehmers, deren es bei hörde erfüllte die Verpflichtung, vor einem freihändigen

einem ſtädt. bebauten Grundſtück zur Erzieluug von Verkaufder Ware einen Sachverſt. zu hören, durch die

Erträgniſſen ſtets bedarf. Es iſt deshalb nicht richtig, Uuswahl u . Anhörung eines geeigneten Sachvers

wenn der Bell. meint, die entgeltl. Überlaſſung eines ſtändigen. Eine Verpflichtung, ſelbſt ein Gutachten

Theaters ohne Fundus ſei rechtl. ſtets Miete. Gehören abzugeben, hatte ſie nicht; ein Verſchulden des Sach

Kuliſſen, Dekorationen und Koſtüme nach der Bes verſt. bei Abgabe des Gutachtens hat ſie deshalb nicht

ſchaffenheit des Theaters u. nach der Art ſeines Be- nach § 278 BOB. zu vertreten.

triebes nicht zur Einrichtung ſeiner Räume, ſind ſie Ein Verſchulden der Beamten des Bell. erblidt das

ein ihnen gegenüber ſelbſtändiges Arbeitswertzeng des BG. auch darin, daß dem Kl. nicht gemäß Art. II Nr. 2

Unternehmers, ſo kann ihr Fehlen die Natur des das Abſ. 3 die Anordnung der Veräußerung bekannt ge

Gebäude betr. Vertrages als Pachtvertragnicht beein : macht worden ſei. Das BG. nimmt dabei anſcheinend

trächtigen . Mit den Warn . 1914 Nr. 78 u. 1915 Nr. 47 an, daß die Anordnung der Beräußerung erſt dann

abgedr. Urt. des 7. ZS . des RG. ſteht die Annahme dem Betroffenen mitzuteilen ſei, wenn die Beh. bereits

eines Pachtvertrages nicht in Widerſpruch. Die damals einen Käufer ausfindig gemacht u. ſich mit ihm über

entſchiedenen Fälle lagen anders. (Urt. des III. ZS. den Preis geeinigt habe. Dieſe Auffaſſung findet ſeinen

v. 3. Juli 1923, III 158/23) . Anhalt in der Vorſchr. der VD., u. führt auch zu einem

unannehmbarem Ergebnis. Wenn die Beh . ſich bereits

mit einem Käufer über den Preis geeinigt hatte, ſo

III. konnte ſie dieſem nicht zumuten, daß er in die Hinaus

ſchiebung des endgültigen Abſchluſſes des Kaufes bis

Bolizeiliche Beidhlagnahme und Beräußerung von dahin willige, daß der von der BeſchlagnahmeBetroffene

Brotaufſtrich . Haitung des Staates für Beamtenvers ſich dazu äußerte, Einwendungen gegen die Perſon des

ſchulden . Am 21. Mai 1918 wurden Doſen mit „ Brot- Käufers und den Preis erhob , u. ſich die Behörde nun

aufſtrich nach Leberwurſtart“ , dem kl. gehörig , von mehr erſt, vielleicht nach weiterenErmittlungen, end

Beamten des Kriegswucheramts beſchlagnahmt, weil gültig zum Verkaufe entſchloß. Eine derartige Vers

ſie nicht der VD. über die äußere Kennzeichnung von ichleppung würde notwendig gerade ernſte, ehrenhafte

Waren v . 26. Mai 1916 entſprachen u . der Verdacht Käufer abſchreden u . ſo auch zum Nachteil des Bes

des Kettenhandels begründet ſchien . Wegen Zuwiderh. troffenen gereichen . Der zweit der Porſchr. fordert

gegen die VO. v . 26. Mai 1916 wurde gegen den Ki. gerade, daß der Betroffene von der beabſichtigten Ver

ein Strafbefehl erlaſſen , der Rechtskrafterlangte. Das äußerung benachrichtigt wird, ſobald die Beh. dieſe in

Kriegswucheramt ſtellte die beſchlagn. Ware dem Vers Ausſicht nimmt. Nur ſo kann er rechtzeitig für ſeine

wertungslager des Waffen- u . Munitions-Beſchaffungs- Jntereſſen eintreten, ohne die Veräußerung in einer

amts (Wumba) zur Verfügung u . dieſes wurde von ſeine eigenen oder die öffentl. Intereſſen ſchädigenden

der Staatsanwaltſchafterſucht, dem Kl . den vollen Gegen- Weiſe aufzuhalten. Wußte der Kl . bereits am 22. Mai

wert auszuhändigen. Der Wert wurde durch einen 1918 , daß die Ware veräußert werden ſolle, ſo konnte

Sachverſtändigen der Fiſchverteilungsſtelle Groß-Berlin er um nähere Auskunft bitten u . Gegenvorſchläge machen ,

feſtgeſtellt u . das Wumba zahlte dem Kl . den entſpr. damit war der Zweckder Benachrichtigung erfüllt. ( Urt.

Betrag. Der Kl . verlangte vom Bell. Staat den Er- des III 3S v 22. Juni 1923, III 786/22 ).

ſaß des Unterſchiedes zw . dem höheren Werte der be
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IV . des Todes mit anderen Gründen der Beendigung nicht

anerkannt werden . Ganz bef. gilt das, wenn der Bes

Rüdzahlung voran & bezahlten Gehalte bei Nebertritt amte feine Entlaſſung ſelbſt beantragt hat u. zw . nicht

eines Beamteu zur Rechtsauwaltſchaft. Wegfall der wegen Dienſtunfähigkeit, ſondern um ſich einem anderen

Bereicherung. Der Bell., der Amtsgerichtsrat in Fi Berufe zuzuwenden. Es fehlt an jedem Grunde, die

(Preußen) war, wurde durch Verf. des preuß. Juſtiz. Unterhaltspflicht des Staates dem ausſcheidenden Be

min . 0.5. Oft. 1920 unter Entlaſſung aus dem Juſtiz- amten gegenüber auf eine Zeit zu erſtređen , für die

dienſte v . 16 Oft. 1920 ab zur Rechtsanwaltſchaft bei das Band auf ſeinen Wunſch u. in ſeinem Jntereſſe

dem AG. zugelaſſen. Von dem ihm am 1. Okt. 1920 gelöſt worden iſt u. für die ihm ſeine Arbeitskraft eine

ausgezahlten Vierteljahresgehalt forderte der klagende andere Erwerbsquelle eröffnet hat . 81 des preuß .

Staat den Teil zurüđ , der auf die Zeit vom 16. Oft. Geſ., betr . die Zahlung der Beamtenbeſoldung u . des

bis 31. Dez. 1920 entfällt. Der Bekl . beſtritt die Pflicht Gnadenvierteljahrs, v . 7. März 1908 ſagt nichts zu

zur Zurüdzahlung u. berief ſich auf den Wegfall einer gunſten des von dem Bekl vertretenen Standpunktes.

etwaigen Bereicherung. Der Bell. wurde verurteilt. Er beſtimmt, daß die unmittelb. Staatsbeamten ihre

Seine Rev. blieb erfolglos. Gründe : Das Beamten: Beſoldung vierteljährlich im voraus erhalten . Damit

verhältnis iſt öffentl.-rechtl. u. auch in Anſehung der zieht er nur eine Folgerung aus dem Unterhaltscharakter

daraus erwachſenden vermögensrechtl. Folgen aus- des Beamtengehalts, der ſeine Vorauszahlung für

ſchließl. nach öffentl. Hecht zu beurteilen . Brivatrechtl. einen gewiſſen Zeitraum notwendig macht. Inwieweit

Grundfäßen u .Auffaſſungen unterliegt es nicht. Vorſchr die im voraus gezahlte Beſoldung zurüđzuzahlen iſt,

des Privatrechts tönnen auch nicht gelten. Sie laſſen falls der Beamte innerh des Vierteljahrs in anderer

ſich nur inſofern verwerten, als ſie einen allgem . Weiſe als durch denTod, z . B. durch Entlaſſung, aus

Rechtsgedanken ausdrücken , der für das öffentl. Necht dem Amte ſcheidet, läßt die Vorſchr. unberührt, wie

gleichfalls gilt u . deshalb in Ausfüllung einer Lüde in der Begr. des Gef. ausdrüdlich ausgeſprochen iſt.

des poſitiven rechts als ein Beſtandteil des öffentl. Jm übrigen betrifft das Geſ.nur die Folgen des Todes.

Beamtenrechts anzuerkennen iſt (ROZ. 95, 144; 97, Unrichtig iſt demnach die Auffaſſung der Rev., der Bekl .

43 ; 104, 58). Die Hev. des Bekl. wendet ſich daher mit habe ſein Gehalt für das leßte Vierteljahr 1920 bereits

Recht gegen die Annahme der Vorinſt., daß der Klag- am 1. Dkt. 1920 voll verdient gehabt . An dieſem Tage

anſpruch in § 628 Abſ. 1 Satz 3 BOB. ſeine Hecht- ſtand ihm zwar ein Anſpruch aufVorauszahlung eines

fertigung finde. Ebenſowenig ergibtſich freilich ſeine Vierteljahresgehalts zu. Sie erfolgte aber nur unter

Unbegründetheit unmittelbar aus § 760 Åbf. 3 BOB. der Vorausſeßung, daß er bis zum Schluſſe des Viertels

in Verb. mit § 1361 Abſ. 1 Satz 1, § 1580 Abſ. 1. | jahrs Beamter bliebe. Das iſt nicht eingetroffen . Seit

S. 1 , § 1612 Abſ. 3, § 1710 Abſ. 3. Vielmehr iſt die dem 16. Okt 1920 konnte der Bell . überhaupt keine

Entich .dem öffentl. Beamtenrecht zu entnehmen . Nach Beamtendienſte mehr leiſten . Seitdem konnte er des

dieſem iſt das Gehalt des Beamten teine Entlohnung halb auch keinen Unterhalt in der Form von Gehalt

für die einzelnen Dienſte, ſondern eine ihm für die mehr verlangen. Dies Ergebnis ſtimmt mit älteren

Dauerſeines Amtes zugebilligte, für den ſtandesmäßigen Erkenntniſſen des RG . überein (Bolze, Praxis des No.

Unterhalt beſtimmte Mente (ROZ. 96, 83) . In der 14, 376 Nr. 576 a ).Dort iſt anerkannt, daß der Beamte

Form des Gehalts gewährt der Staat dem Beamten im Falle ſeines Ausſcheidens aus dem Ámte das voraus:

den erforderl. Unterhalt als Entgelt dafür, daß er gezahlte Gehalt inſoweit zurüd zahlen muß, als es auf

grundſäßl. ſeine ganze Perſönlichkeit in den ſtaatl. die Zeit nach ſeinem Ausſcheiden entfält . Dieſe An

Dienſt zu ſtellen hat (NGZ. 53, 423 ; 84, 400 ; 89, 104). ſchauung trifft auch gegenwärtig noch zu. Ebenſo wie

Dieſe öffentl.- rechtl. Gegenleiſtung verliert der Beamte privatrechtl. fann der Empfänger öffentl.-rechtl. Bes

nicht dadurch, daß er zeitweiſe keine Dienſte leiſtet, reicherungsanſprüchen entgegenhalten, daß er nicht mehr

wohl aber dann, wenn ſeine Verpflichtung aufhört, bereichert ſei . $ 818 Abſ. 3 BOB. drüct nur einen

ſich dem öffentl. Dienſte zu widmen. Nur für die Dauer allgem . Rechtsgedanken aus, der auch im öffentl. Hechte

des Beamtenverhältniſſes beſteht die Unterhaltspflicht Geltung hat (ROZ.83, 161; 90, 314) . Das BG. hat

des Staates. Daran wird dadurch nichts geändert, aber mit Kechteinen Wegfall der rechtloſen Bereicherung

daß das Gehalt für eine gewiſſe Zeit im voraus gezahlt verneint. Nach ſeiner eigenen Behauptung will er das

wird. Endet das Beamtenverhältnis während eines am 1. Okt. 1920 empfangene Gehalt bereits bis zum

Zeitabſchnittes, für den das Gehalt im voraus gezahlt 15. Okt. verbraucht haben , um die aus eigenen Mitteln

worden iſt , ſo erliſcht zugleich die aus dem Beamten- für den notwendigſten Bebensunterhalt zugeſepten Be

verhältnis entſpringende Unterhaltspflicht des Staates . träge wenigſtens zu einem kleinſten Teile zu erſeßen “ .

Es entfällt damit für den Reſt des Vorauszahlungs- Eine Tilgung eigener Schulden des Vereicherten be

abſchnittes der Rechtsgrund der Zahlung . Dem Staate ſeitigt aber ſeine Bereicherungnicht. Noch weniger fann

erwächſt ein im öffentl. Recht wurzelnder Rückfor- von ihrem Wegfall die Hedeſein , wenn er die rechtlos

derungsanſpruch. Unentſchieden kann bleiben, ob dieſes empfangene Summe ſeinem eigenen Vermögen als Er

Rüdforderungsrecht dann nicht entſteht, wenn der ſaß für frühere Ausgaben hinzugefügt hat . Die Entſch .

Beamte während des Zeitraums ſtirbt, für den JW. 1911, 323 15 betrifft einen anders gelagerten Fal.

er ſein Gehalt bereits empfangeu hat. Die Ver- (Urt. des III . ZS. v . 12. Juni 1923, III 641/22).

waltungsübung beläßt bei Tod des Beamten ſeinen

Erben das im voraus erhobene Gehalt auch dann, wenn

er feine Hinterbliebenen zurüďläßt, die auf das ſog.

Gnadenvierteljahr Anſpruch haben . Als Beleg dafür, Reichshaftung für Beamtenverſchulden. Rangier

daß dieſe Uebung allgem . Rechtsgrundſägen entſpricht, bewegungen der Eiſenbahn feine Ausübung öffentl.Ge.

könnte man anführen, daß nach den Beſt . des BOB . walt. Am 15. Juni 1920 mittags hielt der Kutſcher

auch eine privatrechtl. Unterhaltsrente für den ganzen der Ml. mit einem mit 2 Pferden beſpannten Wagen

Zeitabſchnitt geſchuldet wird, für den ſie im voraus dicht an der Rampe eines Schuppens am - Stai . Der

zu entrichten iſt,ſofern der Gläubiger nur den Beginn hintere Teil des Wagens ſtand auf einem Mangler:

erlebt . Daraus iſt aber auch für das bürgerl. Recht nicht gleis u. wurde von einem durch den Rangiermeiſter

mehr zu folgern, als daßdie Rentenforderung für den Ž . beaufſichtigten Rangierjuge angefahren. Die Kl .

Zeitabſchnitt, in dem der Gläubiger ſtirbt, durch ſeinen verlangt den Erſatz des Sadſtadens vom Reiche. Das

Tod nicht berührt wird . Wenn andere Ereigniſſe den BG . erflärte den Klageanſpruch nach § 1 des Geſ. vom

Unterhaltsanſpruch beſeitigen, bleibt dem Unterhaltsbes 22. Mai 1910 dem Grunde nach für berechtigt. Auf

rechtigten nicht die Rente für die ganze Zeitſpanne. Für die Rev. des Bell . wurde die Sache zurückvecwieſen.

das Beamtenrecht fann jedenfalls eine Gleichſtellung Gründe: In einem Vertr . vom Jahre 1888 hat ſich

5720 e
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als gewerbl. Betriebsgehilfe des Bell . tätig zu werden .

IhreBerlekung kann daher keine Erſaßpflicht des Reiches

aus Art. 131 HV . in Verb . mit dem RBHO . v . 22 .

Mai 1910 begründen. (Urt . des III . ZS. v . 29. Juni

1923, III 828/22). e

5718
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der preuß . Staat der Stadt 6. gegenüber verpflichtet,

auf ihren Stais u. Þafengleiſen , unter Stellung des

erforderl. Perſonals u. Materials,den Fahr- u . Rangiers

dienſt auszuführen . In dieſem Vertrag iſt an Stelle

des preuß. Staates das Reich getreten. Durch einen

innerh . der kaianlagen rangierenden Zug iſt der Schaden

angerichtet worden. Das BG führt den Zuſammena

ſtoß auf ein Berſchulden des Hangiermeiſters T. u .

zw. auf eine Berlebung ſeiner bahnpolizeil. Pflichten

zurück. Es verneint zu ungunſten der Sl. die Anwend

barkeit der $$ 31 , 89 BGB. , weil T. nicht zu den ver

faſſungsmäßigen Bertretern des Bell. gehöre, ſowie

die des § 831 inſoweit, als dem Bell. Unvorſichtigteit

bei Auswahl des T. vorgeworfen werde, läßt dahins

geſtellt, ob der Bekl. fich beiLeitung der Manglerver:

richtungen i. S. des 8 831 läſſig gezeigt habe, u . macht

das Reich für die Verfehlung desL. u. ihre Folgen

allein auf Grund des § 1 des ABHG. v . 22. Mai 1910

verantwortlich. Abgeſehen davon , daß eine Haftung

des Reiches für vorfäßl. oder fahrl. Amtspflichtver

leßung ſeiner Beamten ſich ſeit der RV. nur aus deren

Art. 131 u. nicht aus dem durch ihn beſeitigten § 1

des Geſ. v . 22. Mai 1910 herleiten läßt, iſt der Aus

gangspunkt des BG. Irrig, daß das fahrl.' Berhalten

des I. eine Amtspflichtverleßung i. Š . des Art . 131

und des § 839 BOB . darſtelle. Zwar ſind den in den

S$ 45 u . 74 der Eiſenb.-Bau u . Betro . v . 7. Nov. 1904

(MOBI. 387) aufgezählten Perſonen, zu denen auch

die Rangiermeiſter gehören , zum Schuße des Eiſen

bahnbetriebsdiein dem § 75umſchriebenen bahnpoli

zeil . Befugniſſe übertragen . Ihr Amtsbereich iſt natur

gemäß örtl. u . ſachl. beſchränkt. Sie haben im weſentl.

die Maßnahmen zu treffen , die zur Þandhabung der

für den Eiſenbahnbetrieb geltenden Polizei-VD -en not:

wendig ſind , u. unter beſtimmten Vorausſeßungen zur

vorl Feſtnahme derj.Perſonen zu ſchreiten , die bei

der Uebertretung der Vorſchr. in 88 77–81 oder bei

einer ſonſtigen ſtrafb. Þandi. betroffen werden . Dieſe

Befugniſſe haben jedoch mit der allgem . bürgerrechtl.

Verkehrsſicherungspflicht eines Eiſenbahnunternehmers

nichts zu tun. Als ſolcher hat der Staat wie jeder

Transportunternehmer die ſich aus 823 BGB. er

gebende privatrechtl. Pflicht, dafür zu ſorgen, daß

durch die Ausführung ſeiner Transporte, durch die

Bewegung der Eiſenbahnwagen auf den Schienen

Perſonenu. Sachen nicht zu Schaden kommen . Bei

der Schaffung der dazu erforderl. Einrichtungen u.

dem Erlaſſe der dazu nötigen Anordnungen übt der

Staat nicht Hoheitsrechte aus, erfüllt vielmehr nur eine

allgem . Hechts. u. Sorgfaltspflicht, die das Gef. jedem

auferlegt, der im eigenen wirtſchaftl. Intereſſe als ge

werbl . Unternehmer verkehrsgefährl.Handlungen vor

nimmt . Wird die Mangelhaftigkeit ſeiner Einrichtungen

oder Anweiſungen für einen Schaden urſächlich, ſo iſt

dieſer Mangel, falls er bei pflichtmäßiger Aufmerk

ſamteit vermeidbar war, ſeinem zuſtändigen verfaſſungs:

mäßigen Vertreter als Verſchulden anzurechnen, für das

der Staat nach den 88 31 , 89 BGB . aufzukommen hat

Seine Beamten aber, deren er fich zur Beitung u

Durchführung des Eiſenbahnbetriebs u. zur Erfüllung

ſeiner Verkehrspflichten bedient, handeln dabei nicht

fraft öffentl. Gewalt, ſondern nur als ſeine Betriebs

gehilfen. Sie ſind daher bei der Haftungsfrage nicht

anders zu behandeln als Angeſtellte eines privaten

Unternehmers. Rechte u . Pflichten des Reiches als

Inhabers eines gewerbl. Unternehmens u. die Baftung

für ſeine in diefem Gewerbebetriebe tätigen Beamten

wurzeln alſo nicht im öffentl Rechte, ſondern regeln

ſich nach bürgerl. Rechte. Dem T. wird nun vorges

worfen, daß er 1. nach Ablauf der für Rangierbes

wegungen feſtgeſepten Zeit u. 2. ohne ſich um die Frei

haltung der Gleije zu fümmern, rangiert habe. Nach

beiden Richtungen hatte er aber nicht als Bahnpolizei

beamter in Ausübung öffentl. Gewalt, ſondern nur

1

VI .

Haftet der Staat für die Sicherheit der von den Bes

amten in einem amtl. Abſtellraum eingebrachten Fabr

räder ? Einem Poſtſchaffner iſt ſein Fahrrad während

der Dienſtzeit aus dem vom Poſtamt den Beamten

u . Angeſtellten als Kleiderablage u. für Fahrräder

zur Verfügung geſtellten , mit Fahrradſtändern ver

ſehenen unverſchloſſenen Kellerraum geſtohlen worden .

Die Klage auf SchE. hat das Bero . abgewieſen. Die

Rev. hatte Erfolg. & ründe : Der BerR . nimmt an,

der Staat habe für ordnungsmäßige Aufbewahrung

der Garderobe u . anderer unvermeidlich oder all

gemein üblich mitgebrachter Gegenſtände zu for

gen, nicht aber für ſolche, deren Mitbringen im In

tereſſe oder zur Bequemlichkeit der Beamten ſelbſt er

folge, es ſei darüber nicht nach einer allgem . Regel,

ſondern nur von Fall zu Fall zu entſcheiden dabei

ſei insbef. zu berüđſichtigen, ob die Mitführung in

Beziehungen zum Dienſte ſtehe . Trog dieſes Aus

gangspunktes wird jedoch die ħaftung des Bell . vers

neint, weil bei den günſtigen, in der Großſtadt be

ſtehenden Straßenbahnverbindun
gen

die Notwendig

keit der Benußung des Fahrrads nicht anerkannt wer
den könne. Dies iſt irrtümlich. Verkehrsüblich iſt

vieles, was nichtnotwendig iſt u . zur Zurücklegung eines

Weges ſind mehrfache Beförderungsmittel nebenein

ander verkehrsüblich . Hier handelt es ſich um den Weg

von der Wohnung des Beamten zur Dienſtſtelle, alſo

um eine zur Dienſtverrichtuug in Beziehungen ſtehende

Entfernungsüberwin
dung

; wie ießt, ſo war es ſchon

1919 bei Bedienſteten aller Art, insbeſ. bei Beamten

aller Ordnungen auch bei beſtehender Straßenbahn

üblich, für dieſen Weg koſtenlos u. ſchneller als die

langſamere u . Zudem jedesmal zu entgeltende Straßen :

bahn das eigene, meiſt nur oderauch um dieſes Zwedes

willen angeſchaffte Fahrrad zu benußen ; der Weg zum

Dienſt iſt bereits eine Dienſtverrichtung in weiterem

Sinne u . die Möglichkeit ſeiner ſchnellſten u . koſten

loſen Zurücklegung liegt in erſter Linie im Intereſſe

eines ungeſtörten u . die Beamten von Zugangskoſten

freihaltenden Dienſtbetriebs. Dieſe Möglichkeit hat

das Poſtamt gefördert u . dieſe Verkehrsüblichkeit hat es

anerfannt u . beſtärkt,indem es troß beſtehender Straßen

bahn einen beſ. , mit Fahrradſtändern verſehenen Ab

ſtellraum zur Verfügung ſtellte – ohne Unterſcheidung,
ob die auf Fahrrad zur Dienſtſtelle kommenden

Beamten eine geringere oder größere Entfernung zu

überwinden hatten, u. ohne Unterſcheidung, ob der

Preis der Straßenbahn höher oder niederer war .

Troßdem meint der BerR., es habe dem Kl . u . den an

dern ein Fahrrad benußenden Beamten die Sorge für

die Aufbewahrung während der Dienſtzeit obgelegen

u. es ſei ihnen überlaſſen geblieben , für eine andere Art

der Aufbewahrung ſelbſt Sorge zu tragen, falls ſie

glaubten, durch die Aufbewahrungsmöglichke
it

nicht

genügend gegen Diebſtahlgeſichert zu ſein . Die Dars

bietung eines beſ. Abſtellraums ſollte doch aber ge

rade der ſchwierigen meiſt gar nicht zum Ziel führen

den Suche nach einer andern geeigneten u . ſicheren

Unterbringung infremden Häumen bei fremden Per

ſonen entheben. Der Raum war, wie für die verkehrs

üblichen Fahrräder ſo fürdie notwendigen Gardeſtüđe

beſtimmt. Durch alle dieſe Sachen ſollten die eigentl.

Dienſträumenichtbelaſtetu. gehemmtwerden u . während

der Dienſtzeit ſelbſt durften u . fonnten die Beamten

auf dieſe Sachen nicht ſelbſt achtgeben . Nach dieſer

Sachlage hat das Poſtamt die amtl. Fürſorge und die
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amtl. Obhut für die von den Beamten in dem Keller- i. S. einer empfangsbedürftigen Willenserklärung zu

raum untergebrachten Sachen übernommen u . es hat verſtehen u. daß daher in dem Briefe, den die Bell .

in Ausführung deſſen ausdrüdlich eine Beobachtung nachdemEintreffen der Mitteilung des $. vom 2.Juli

des Kellerraums durch den in der Nähe befindlichen abfaſſen ließ, feine Ablehnung zu finden iſt. Auch die

Schloſſer u . in deſſen Abweſenheit durch zeitweilige weitere Annahme trifft das Richtige, daß ein Unter

Gängedes õauswarts u .des Hausarbeiters in Rechnung richten der Str. über die ablehnende Saltung der Bell.

genommen u. eingerichtet. Dieſe Obhutsübernahme durch $ . einer Erklärung der Geſchäftsherrin ſelbſt

erfüllte eine Notwendigkeit des Dienſtverhältniſſes. nicht gleichſtehen würde, weil nicht behauptet worden

Das Amt muß die zum Zwede des Dienſtes von aus- iſt, daß $. mit der Weitergabe der Erklärung an die

wärts kommenden Bedienſteten mit ihren notwendigen Beſtellerin beauftragt worden ſei . Jrrig iſt es aber,

u. verkehrsüblichen Begleitſachen, insbef. mit den zum wenn die Kl. die Anwendung des § 80 damit rechts

Zugang benußten u. zum Abgang zu benußenden Bes fertigt, daß die Bell, den ihr obliegenden Beweis der

genſtänden (Garderobe, Fahrräder) aufnehmen, alſo unverzügl . Ablehnung nicht erbracht habe. Das auf

dieſen Ausrüſtungsſtüden u. Zugangsmitteln, ſoweit ſchuldhafter Säumnis beruhende Unterbleiben der Ab

ſie nicht in die Dienſträume ſelbſt gebracht werden lehnung iſt eine der Vorausſeßungen des Erfüllungs

dürfen , einen ſicheren Unterſtand gewähren u . muß anſpruchs, der ſich aus der bezeichneten Borſchr. für

dieſen Unterſtand während der Dienſtzeit der durch den Dritten ergibt, u . deshalb eine Tatſache, welche

den Dienſt in Anſpruch genominenen Beamten in Db- dieſer grundſäßlich zu beweiſen , u. nicht eine Tatſache,

hut halten . Dieſer Obhutspflicht konnte ſich das Poſt- welche der Gegner grundſäßlich zu widerlegen hat.

amtnicht entſchlagen durch die allgem . Befantmachung Iſt die Unterlaſſung der Ablehnung, wie das BG. hier

an die Beamten u. Angeſtellten, daß die Poſtverwal- anzunehmen ſcheint, darauf zurüdzuführen, daß der

tung für die Aufbewahrung der Mäder keine Ge- Brief nicht zur Poſt gegeben wird , ſo dürfen bei der

währ übernehme;eineſolche der wirkl. Raumdarbietung Prüfung der Beweisfrage die organiſatoriſchen Maße

widerſprechende Ablehnung der Haftung wäre nur nahmen nicht außer Betracht gelaſſen werden, welche

eine willkürliche u . darum wirkungsloſe Verneinung der Geſchäftsherr zur Sicherung des regelmäßigen u .

der beſtehenden öffentlich - rechtl. Berpflichtung. Daß rechtzeitigen Abtrags der Briefe nach der Poſt ges

das Poſtamt ſeiner Obhutspflicht nicht genügt hat, troffen hat. Denn davon hängt es weſentlich ab, ob

iſt vom 16. zutreffend dargelegt. Der Kellerraum dem Geſchäftsherrn eine Schuld an der nicht erfolgten

war unverſchloſſen , jedermann zugänglich, voll leb- Ablehnung beizumeſſen iſt. Das BG . durfte ſich des

haften Verkehrs u. ohne ſtändige zuverläſſige Aufſicht. halb nicht damit begnügen , es beſtehe kein Anhalt,

Bereits an zweiTagen des vorangegangenen Monats daß die Nichtabſendung des Ablehnungsſchreibens auf

waren aus ihm ein Fahrradu . Kleider geſtohlen worden . einem von der Bell. nicht zu vertretenden Verhalten

Der Einwand des Beklagten , das Poſtamt habe den beruhe, ſondern mußte den Sachverhalt in der ans

Kellerraum nur ſo, wie er war, u. nur mit ſolchen gegebenen Richtung erörtern undgegebenenfalls durch

Schugvorrichtungen zur Berfügung geſtellt u . damit Ausübung des Fragerechte flarſtellen. Dazu beſtand

habe ſich der Kl. widerſpruchslos begnügt, fann nicht umſomehr Anlaß, als die Zeugin W. befundet hat,

durchſchlagen ; abgeſehen davon, ob der Al. die man. die Geſchäftsbriefe der Bell. nach der Poſt hätten meiſt

gelhafte Bewachung des Kellerraums gekannt hat, hat Lehrlinge befördert, ſie wiſſe nicht, daß dabei Unregel

er feinenfalls auf feinen Dienſtanſpruch, daß ſein Rad mäßigteiten vorgekommen ſeien . ( Urt . des III . ZS

während der Dienſtzeit in dem amtl. u. amtlich zur v. 11. Juli 1923, III 734/22). ·

Verfügung geſtellten Haum mit aller Sorgfalt ges

ſichert bleibe: es war ihm als einzelnem Poſtſchaffner
VIII.

nicht zuzumuten, die vom Amt getroffene u . vom Amt

für genügend erachtete allgem . Einrichtung etwa im Staatsvertrag über den Uebergang der bayer. Staate:

Wege einer amtl . Borſtellung als unzureichend zu be- eiſenbahnen auf das Reich v . 31. März 1920 ff. (RGBI.

mängeln. (Urt. d . III. ZS. v . 29. Mai 1923, III512,22) . 774) $ 1 Abſ. 2. Umfang derUebernahmeder Bahnen ,

Wirkung gegen Dritte, Einfluß auf ſchwebende Pro

zeſſe . Welche Stellung das Reich u.der bayer. Staat

VII. im Rechtsſtreite u. zu den Anſprüchen der Kl . ein

nimmt, iſt zu entnehmen aus dem Staatsvertrage,

Zur Anwendung de8 $ 85 968. Die Kl. begehrte
insbef. § 1 Abſ. 2, der ſagt: . . . Daraus ergibt fich

Verurteilungder Bell. zur Lieferung von Hemdentuch, zunächſt, daß die bayer. Eiſenbahnen, gleichgültig, ob

das ihr der Agent der leßteren , H., in deren Namen ſie von dem Eiſenbahn- oderMilitärfistus oder von

verkauft hatte . Die Bell. wurde in den Jnſt. ver- einer anderen Verwaltungsſtelle betrieben worden ſind,

urteilt. Auf Rev. wurde die Sache zurückverwieſen. mit dem 1. Apr. 1920 in das Eigentum des Reiches

Gründe : Unſtreitig hat der Agent $ . , obwohl übergegangen ſind. Die Bedeutung des weiteren jn

er nur Vermittlungsagent war, das Geſchäft mit der halts der Beſt. iſt aus dem Zwecke zu entnehmen, den

Al. im Namen der Befl. feſt u . vorbehaltlos geſchloſſen man mit dem Staatsvertr. verfolgt hat. Der durch

u . dieſer ſpäteſtens durch den Brief v. 2. Juli 1921 den Zuſammenbruch u . die Umwälzung von 1918 ges

Mitteilung gemacht. Die Bell. hat alsbald nach dem lođerte Verband des Reiches ließ es politiſch u. ſtaats:

Eingang der Nachricht einen Brief an die Kl . nieder: rechtl. notwendig erſcheinen, die einzelnen Staaten

ſchreiben laſſen , in welchem ſie erklärt, daß der Artikel unter fich u. mit dem Reiche feſter zuſammenzuſchließen,

vorerſt ausverkauft ſei . Das Schreiben iſt jedoch nicht die Reichseinheit zu fördern u . die Reichsgewalt zu

an die kl. gelangt. Dieſer iſt vielmehr eine Kund- ſtärken . Als geeignetes Mittel fam u . a . die Ueber
gebung der Bell., den Auftrag nicht zu übernehmen, nahme einzelner Verwaltungsaufg. wie 7. B. des

erſt in einem Briefe v . 12. Aug. 1921 auf ihr Mahn- Finanz- u. Verkehrsweſens durch das Reich in Betracht

ſchreiben vom 9. Aug. zugegangen. Das Bó. erbli&t u . zw . ſo , daß ſie unter Aufhebung der Selbſtändigkeit
darin eine ausreichende Unterlage für den Klag- der Länder auf dieſen Gebieten als Hoheitsrechte auf

anſpruch gemäß § 85 ÞOB ., der eine geſeßl . Vermutung das Reich übertragen wurden . – In den Vordergrund

der Genehmigung für den Fall aufſtellt, daß der Vers trat der bereits in früheren Jahren erwogene Gedanke

mittlungsagent ein Geſchäft mit einem Dritten im der Uebernahme der Eiſenbahnen auf das Meichu.

Namen des Geſchäftsherrn abſchließt u . dieſer es nicht fand ſeinen Niederſchlag in den Art . 89 ff ., 171 KB.

unverzüglich nach der Benachrichtigung über den Ab- dahin , daß die demallg . Verkehr dienenden Eiſenbahnen

ſchluß dem Dritten gegenüber ablehnt. Das Bl. geht in das Eigentum des Reiches übernommen u . von ihm

zutreffend davon aus, daß die hier erforderte Erklärung als einheitl . Verkehrsanſtalt verwaltet werden ſollten.

e
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Damit ſollten auch die ſtaatl. Goheitsrechte im Eiſen- eigentümer durch Verpachtung ausgeübt. Die Jagd

bahnweſen auf das Reich übergehen. Die Uebernahme gehört' an ſich zu den Privatrechten, ihre Ausübung

wurde d. 1. April 1920 an vollzogen. Zwar politen iſt aber, wie in § 1 Abſ. 2 der Inſtr. v. 3. Febr. 1857

die einzelnen Unternehmen weitergeführt werden, aber zum JagdG. ausgeführt iſt. „wegen des hiebei be

ſie ſollten jeweils als ganzes, d . h . wie ſie am Stich : rührten Zntereffes der fitil . Ordnung u . allgem . Sicher

tage lagen u. ſtanden , der Verfügungsgewalt der Länder heit unter die Beſt. des öffentl. Nechtes geſtellt“ (f. a. 8 6

entzogen u. alle zuſammengefaßt als eine Verkehrs- der Inſtr.) . Der Gemeinderat, dem die Jagdvers

einrichtung der des Reiches unterſtellt werden . Aber pachtung nach Art. 4, 7 36. mit Art. 6 des Selbſt

nicht etwa ſo, daß das Reich nur die einzelnen Vers VerwG . v. 22. Mai 1919 obliegt, handelt demnach bei

fügung gewalten der fleben Eiſenbahnländer neben- der Verpachtung nicht als Bevollmächtigter der Grund

einander in ſeiner Hand vereinigen ſollte, ſondern ſo, eigentümer oder auf Grund eines ſonſtigen zw . dieſen

daß die einzelnen Gewalten in eine einzige zuſammen- u . der Gemeinde beſtehenden privaten Rechtsverhälts

floſſen, die dann von demMeiche einheitl, als Verkehrs- niſſes, ſondern fraft des der Gem . im Geſ. erteilten

hoheit ausgeübt werden ſollte. Das bedeutete natur- ſtaatl. Auftrags zur Wahrnehmung dieſer öffentl.-rechtl.

gemäß eine vollſtändige Ausſchaltung der Länder für Angelegenheit. Nach außen, dem Jagdpächter gegen:

die Zeit nach der Uebernahme, mit der andrerſeits eine über,iſt die Verpachtung allerdings nur eine wirtſchaftl.

völlige Befreiung von ſämtl. am Uebernahmetag vor- Angelegenheit der Gemeinde u. der Gemeinderat ſchließt

handenen Verpflichtungen Hand in Hand gehen müßte . im Bachtvertrage nur einen rein bürgerl.-rechtl. Ver:

Anſprüche an die Eiſenbahnunternehmer der Bänder trag. Jm Verh. zu den Grundeigentümern aber beruht

gingen alſo mit der Uebernahme u . zw . mit befreiender deren Zuſammenfaſſung bei der Jagdverpachtung u.

Wirkung für die Länder ohne weiteres auf das Reich deren Bertretung durch den Gemeinderat auf öffentl.

über. Oalt dieſer in § 1 Ábſ. 2 StV. ausgeſprochene rechtl. Zwange, den Grundeigentümern gegenüber iſt

Grundſaß zunächſt nur für die Bertragſchließenden, ſo der Gemeinderat ein mit Zwangsbefugnis ausgeſtattetes

wurde ihm Wirkung gegen Dritte beigelegt durch Geſ. Vollzugsorgan des Staats u. der Gemeindeu . inſoweit

v . 30. April 1920 (NOBI. 773), wonach der Vertrag übt er bei der Jagdverpachtung öffentl. Gewalt aus.

unbeſchadet ſeiner Wirkung als Vertrag mit Wirkung Darankann der Umſtand nichts ändern, daß die Jagd

v . 1. Apr. 1920 als Geſ. inKraft treten ſollte. Danach verpachtung zu den eigentl.u. unentziehbaren Gemeinde

tonnten auch Dritte von dieſem Tage ab Anſprüche angelegenheiten gehört, ſolange ſie den Gemeinden vom

nur noch gegen das Reich erheben ; es allein war für Staate übertragen iſt. Die Jagdverpachtung fällt mits

fie paſſiv legitimiert, auch wenn ſie bereits vor der hin im Berh . zw . der Gemeinde u . den Grundeigens

Uebernahme entſtanden waren. Hiernach konnte der tümern unter Art. 7 VOHG. Daraus würde im þin

vor dem 1. Apr. 1920 erhobene u. auf einen Betriebs- blid auf Art. 60 AGBGB. u. Art. 7 Abſ. 2 VOHG.

unfall geſtüßte Anſpruch der Kl. nach dem 1. Apr. 1920 allerdings die Notwendigkeit der BE. des BerwOH.

nicht mehr gegen Bayern ſondern nur noch gegen folgen . Allein es fragt ſich, ob nach Art. 131 Abſ. 1

das Reich verfolgt werden und dieſes war berechtigt, Saß 3 NV. ſeit deren Infrafttr. eine BE. noch erfor:

als Hechtsnachfolger des urſprünglichen Berl, in den derlich iſt. Wenn ein Beamter in Ausübung der ihm

Prozeß einzutreten . Einer Einwilligung der Al. bes anvertrauten öffentlichen Gewalt die ihm einem Dritten

durfte es nicht. ( Urt. d . VI. ZS. d. 22. März 1923, gegenüber obliegende Amtspflicht verlegt, trifft nach
VI 489/22). Schie Urt. 131 Abſ.1 Sa 1 die Berantwortlichkeit grundſäßlich

den Staat oder die Körperſchaft, in deren Dienſte der

Beamte ſteht. Der ordentl. Rechtsweg darf nach Art. 131

Abſ. 1 Sa 2 nicht ausgeſchloſſen werden. Nach Abſ.2

obliegt die nähere Regelung der zuſtändigen Geſe

Oberſte8 Landesgericht.
gebung. Es iſt ſtreitig, inwieweit Árt. 131 nur einen

Programmſaß oder ſofort anwendbares Recht enthält.

A. Zivilſachen. Der III. ZS . des RG . hat in NO3. 102, 166, 392 ;

I.
104, 242, 291 ausgeſprochen, daß der Sap 3 des Art. 131

Abſ.1als prozeßrechtl. Vorſchr. mit der Verkündung

Gaftung der Gemeinde nach $ 839 BGB., Art. 60 der Rv. in Wirkſamkeit getreten iſt. Der VII. ZŠ.

AG. BGB. wegen Schädigung der Grundeigentümer des MG . hat ſich ihm angeſchloſſen (Recht 1922 Beil.

bei der Verpachtung der Gemeindejagd. Keine Bor: Nr. 1104). Demgegenüber habender preuß. KompGerø .

entſcheidung ( = B6.) de BerwGH. mehr (Art. 131 RB.) . (Preuß . VerwBl. 42, 525 ; 43, 310 ), der bayer. Komp..

Die SchEKlage iſt gegen die Gemeinde Schl. als Körper- Gerø. (Bay3R. 1922, 288) u. der bad. VerwGH.

ſchaft des öffentl. Nechts unmittelbar gerichtet u. damit ( JurW . 1922 , 1361 ) mit der überwiegenden Anſicht der

begründet, daß der Gemeinderat als geſeßl . Vertreter Rechtslehre die Auffaſſung vertreten, daß Art. 131

der Gemeinde argliſtig oder fahrläſſig den Wettbewerb Abſ. 1 Saß 3 der RV. nicht unmittelbar anwendbares

anderer Jagdliebhaber ausgeſchloſſen und den Kl . Recht, ſondern nur eine Nichtſchnur für die im Abſ. 2

dadurch Schaden zugefügt habe. Aus dieſer Klages des Art. 131 vorgeſehene Regelung der Staatshaftung

begründung konnte das Baro. ohne Rechtsirrtum enthält . Nunmehr hat die preuß. Regierung auf Grund

folgern, daß die unmittelb. Haftung der Bekl. für das des Art. 13 Abſ. 2 RV. u. des AG. hiezu v. 8. April

Berhalten der Gemeinderatsmitglieder bei der Jagd- 1920 (GBI. 510) die Entſcheidung des RO. angerufen .

verpachtung vondenKl. auf Grund des Art. 60 AG .: Dieſes hat in dem bisher in der Leipz3 . 1923, 218

BOB. u . des § 839 BOB. beanſprucht werden wollte. veröffentlichten Beſchl. v. 20. Febr. 1923 daran feſt

Dieſe unmittelb. Haftung kann ſowohl nach Art. 60 gehalten, daß Saß 3 des Art. 131 Abſ. 1 unmittelbar

als auch nach Art. 131 Abſ. 1 RV. nur Plaß greifen, anwendbares Recht enthält. Im gleichen Sinne hat

wenn ein Beamter der Gemeinde in Ausübung der ſich der 3. ZS. des Ro. in einem in der Leipz3. 1923,

ihm anvertrauten öffentl. Gewalt die ihm einem 279 abgedructen Urt. v . 23. März 1923 hinſichtlich der

Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht verleßt hat . Frage ausgeſprochen, ob die Entſch. des Reichswirt

Die Heviſion beſtreitet dies mit Unrecht. Die Eigen- ſchaftsgerichts über eine Verfallerklärung als vE. über

ſchaft des Bürgermeiſters u. der Gemeinderäte als Anſprüche aus Amtspflichtverlegungen die Gerichte

Gemeindebeamte iſt für das bayer. Recht allgemein bindet. Der Beſchl. des AG. v . 20. Febr. 1923 iſt nur

anerkannt. Nach Art . 4, 7 des bayer. Jagdg . v. für die Frage ergangen , inwieweit das preuß . Recht

30. März 1850 wird das Jagdrecht in einer Gemeinde, (82 des preuß. KonflG . v . 16. Nov. 1920 u. $ 5 des preuß .

ſoweit nicht eine der Ausnahmen nach Art. 2, 3 vor- StaatsħG . v . 1. Aug. 1909) mit der RV. vereinbar

liegt, von der polit. Gemeinde namens der Grunds oder durch Art . 131 beſeitigt iſt. Der Beſchl. hat da
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her nach dem ÁG. v . 8. Apr. 1920 nur gegenüber dem Sie ſpricht von bloßer „ Weiterführung “ des Kellers auf

preuß. Rechte Geſeßesfraft. Das bayer. Dblc . iſt fremdem Grund. Zugleich wird eine fortlaufendeGrund

deshalb an ſich frei in der Beurteilung der Frage, ob ginspflicht aufgerichtet, die geradezu typiſch iſt für das

Art. 7 VGHG. mit Art. 131 der NV. imEinllange ſteht. aus dem Röm . Rechte entnommene Rechtsinſtitut der

Allein die Gründe des reichsgerichtl. Beſchl. treffen superficies als eines Baurechts auf fremdem Boden .

auch für das bayer. Recht zu. Das Ro. geht davon Die folgenden Urt. erweiterten tatſächlich u . wirtſchaft

aus, daß unter dem Ausſchluß des ordentl. Rechts- lich 'den bereits beſtehenden Felſenkeller. Rechtlich

wegs i. S. des Saß 3 des Art. 131 nicht nur die ſprechen ſie allerdings von einem , käuflichen “ Er

gänzl. Fernhaltungder ordentl. Gerichte vom Rechts- werbe des neu hinzukommenden Erdraumes. Allein

ſtreit u . deſſen vollſtändige Uebertragung auf eine

VerwBeh . oder ein VerwGer. zu verſtehen ſei, ſondern fortlaufende Grundzinspflicht aufgeſtellt u. damit

ſchon die bloße Uebertragung der VE. über eine Vors auch hier der in Wirklichkeit zugrunde liegende ſuper

frage, u . daß der ordentl. Rechtsweg ſchon ausge: fiziariſche Rechtscharakter aufgedect. Der wirkliche

ichloſſen iſt, wenn die vorentſcheidende Stelle die Frage Käufer“ wird teine auf unbeſtimmte Zeit fortgeſepte

ſo erledigt, daß für eine gerichtl. Entſch . kein Raum Grundzinspflicht übernehmen, vielmehr freies Eigen

mehr iſt. Deßteres iſt aber nach Art. 7 Abf. 2 , 3 u . 4 tum überkommen wollen . Dazu kommt, daß es ein

des VÖHG. ſiets der Fall, wenn der Verwow . das rechtl. Unding wäre, wenn ein u. derſelbe Keller in

Verſchulden des Beamten oder eine andere der dort rechtl. Hinſicht zu einem Teile als Recht auf fremdem

aufgeſtellten Vorausſeßungen für die ħaftung des Grund u . Boden , zum anderen aber als Eigentums

Staats uſw. verneint ; denn die Entſch. des VerwGH. recht zu gelten hätte. Alle dieſe Umſtände führen das

iſt nach Abſ. 3 des Art. 7 für das ordentl. Gericht zu,daß als einheitliche Rechtsnatur hier nur ein ſu

bindend . Der bayer. KompGerħ . hat zu dieſer Be- perfiziariſches Recht angenommen werden kann. Dies

gründung in ſeinem oben erwähnten Urt. eingehend ſes Recht iſt entſpr. Art. 184 EGBOB . mit ſeinem

Stellung genommen. Es kann indeſſen davon abge- urſprüngl. Jnhalt u. Nang aufrecht geblieben, nur

ſehen werden zu prüfen , ob die Anſicht des RG. oder gelten hiefür nunmehr zugleich die Porſchr. des § 1017

die des bayer. KompGerð. ſachlich zutreffend iſt. Die BOB. Dieſes Recht wahrt dem Berechtigten eine

Gründe des RG. find jedenfalls beachtlich . Wenn dem eigentumsähnliche Stellung ; er hat freies Verfügungs

HG. auf Grund des Art. 13 RV. die Frage vorgelegt recht u. kann auch die Eintragung im OrB. nach den

wird, ob der Art. 7 Abſ . 2 des VGHO. mit Art. 131 einſchlägigen Vorſchr. beantragenu . herbeiführen. Das

Abſ. 1 Satz 3 RV. vereinbar iſt, ſo iſt anzunehmen, gleiche Ergebnis müßte übrigens zutage treten, wenn

daß das Ro . an ſeiner im Beſchl. vom 20. Febr. 1923 man die Entſtehung eines Sondereigentums auf der

entwickelten Anſicht feſthält. Unter dieſen Umſtänden Grundlage des Gem. Mechts annehmen wollte. Das

hält es der Sen. für richtiger, den für die reichsgerichtl. BOB. fennt dieſe beſ. geſtaltete Art des Eigentums

Anſicht ſprechenden Gründen das Uebergewicht zu an einem Hohlraum unter einem fremden Grund

geben. Dazu kann er ſich um ſo eher entſchließen , als ſtüde nicht mehr. Es bleibt daher zu prüfen, ob u.

das no . ſelbſt in dem erwähnten Urteil v. 23.März i inwieweit aus der Einf.- und Ausf.Gefeßg. ein Vor

1923 einen Weg gewieſen hat, um dem weſentlichſten behalt oder eine Ueberleitung zu entnehmen iſt. Art.

Bedenken gegen ſeine Auſicht zu begegnen, daß nämlich 182 EGBGB. will allerdings ein bereits beſtehendes

die Beſeitigung der VE. die Entſchloſſenheit u. Tat- Stodwerkseigentum " aufrecht erhalten . Hierunter fällt

kraft des Verwaltungsbeamten durch die Sorge vor zunächſt die Rechtsgeſtaltung, bei der ein ſelbſt. Sonder

leichthin erhobenen Sc @Anſprüchen zu lähmen ge. eigentum der Berechtigten an den einzelnen Stod

eignet iſt. Der Sen. nimmt deshalb an , daß die werten eines Gebäudes nach bisherigem Rechte ange.

Vorſchr. in Art. 7 Abſ. 2–4 VOÑO. mit Art. 131 nommen wurde. Außerdem können noch die Geſtal

Abſ. 1 S.3 RV. nicht vereinbar u. deshalb gemäß tungen darunter fallen, bei denen ein Miteigentum der

Art . 13 Abſ.1 RV. durch deren Art. 131 Abſ. 1 S. 3 Berechtigten am ganzen Gebäude, ſei es nach Bruch

beſeitigt ſind. (Urt. d . ZS . v . 9. Mai 1923, I 32/23). teilen oder ohne ſolche mit ſervitutariſchen Sonder

rechten an den einzelnen Stoďwerfen vorlag . Dieſe

II. Vorausſeßungen treffen aber hier keineswegs zu , da

hier kein Miteigentum der beiden Berechtigten , insbeſ .

Können ältere „ Kellerrechte “ im Grundbuch als keine gemeinſchaftl. Grundfläche oder ſonſtige gemeinſam

Stoďwerfeeigentum eingetragen werden ? Die Stadt : benüßte Teile erkennbar waren . Auch Art. 181 Abſ. 2

verwaltung N. hat 1827 den Rechtsvorgängern des Zw . EGBGB. kann nicht gelten, da er, ſoweit er ſich

geſtattet, die in ihrem Anweſen befindl. zwei Steller überhaupt auf ein Miteigentum bezieht, nach der herr

der Länge nach noch 50 Fuß unter gemeindl. Grund ſchenden Meinung nur auf bereits beſtehende Geſamt

führen zu laſſen gegen einen jährl. Grundzins von handsverhältniſſe erſtreckt werden darf. Als lleber

15 Kreuzern. Nach Urkunden v . 7. Ápr. 1847 u. 22.Mai leitungsvorſchr. tönnte hier nur Art. 42 UebergG.

1865 haben die Beſikvorfahren des Zw . zur Erwei- in Frage kommen . Allein auch ſeine Anwendung

terung dieſes Felſenfellers in horizontaler Richtung bedingt ein bereits beſtehendes Miteigentum mit gra

5957 u. 2496 Quadratfuß Erdraum im Innern des meinſchaftl. Nußungsrechten. Es bleibt daher auch

gemeindl . Schloß- u . Weinbergs „käuflich " erworben hier nur die Heranziehung des Art . 184 ÉGBGB.

gegen Bezahlung von 238 u. 998 fl.; laut erſterer ( Beſchl. d . ZS. v . 23. Juni 1923, VII 55/23 ).

Urf. wurde zugleich die Entrichtung eines weiteren

Grundzinſes von jährlich 47 fl. ausbedungen. Die
III .

ſer Grundzins iſt bei dem Anweſen im Titel unter

Nr. 1 des GrundbBl. eingetragen ; das Recht auf den Unentgeltliche oder entgeltliche Verfügung des be

Keller, ſoweit er unter Grund u. Boden der Gemeinde freiten Vorerben ? (Grundbuchverfehr ). Der Erbl, fann

liegt, iſt im Grundbuch nicht vermerkt . Zw. bean: den Vorerben von den Beſchränkungen u .Verpflichtungen

tragte dieſes Kellerrecht als Stoďwerkseigentum ein- des § 2113 Abſ. 2 BOB . überhaupt niiht befreien .

zutragen . Das OrBA. wies dieſen Antrag zurück. Es handelt ſich hiebei um Verfügungen über einen

Die Beſchw . u . die weitere Beſchwerde wurden zurüd- Erbſchaftsgegenſtand, die unentgeltlich oder zur Er

gewieſen . Gründe: Die Rechtsnatur der Berechtigung füllung eines von dem Vorerben erteilten Schenkungs

iſt aus den lrf. zuſchöpfen im Zuſammenh. mit den verſprechens erfolgen Wie jedoch das NG. (69, 257)
für die Zeit der Entſtehung maßgebenden Rechtsquellen u . das DbLG . (Bay3fm. 1916 , 327 ) ausgeſprochen

des Gem . Rechts . Die erſte Urfunde fann feinesfalls i . S. haben, iſt der Nachweis des Nichtvorhandenſeins einer

derEntſtehungeines Eigentumrechts verſtanden werden . unentgeltl . Verfügung dann entbehrlich, wenn die

5716 n .
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Unentgeltlichkeit durch die Sachlage ausgeſchloſſen iſt. (ASt . ) N. nicht Beteiligter i. S. des § 11 des Breßo .

Der hier maßgebende allgemeine Standpunkt muß da- ſei . Das Urt. wurde aufgehoben, die Sache zurück,

von ausgehen , daß fich der Grundbuchk . in vielen verwieſen. Bei Verneinung der Eigenſchaft des ASt.

Fällen an Stelle eines zwingenden Nachweiſes mit als eines Beteiligten gehen die Vorinſt. von einer irrigen

Erwägungen aus allgem . Lebenserfahrung zu begnügen Auffaſſung vom Wefen der Berichtigung “ u. vom šes„ Be

hat, wenn er nicht den Grundbuchverkehr lahm legen griffe des „ Beteiligten “ aus. Der § 11 Abſ. 1 Pro.

oder über Gebühr erſchweren will. Das Vertrauen, hat nach der herrſchenden Meinung zum Gegenſtand

das der Erbl. in ſeine Vorerben ſeşte, indem er ſie nicht ſowohl den Zwang zur Berichtigung (Ber.) als

von allen zuläſſigen Beſchränkungen befreite, wird in vielmehr das Recht auf Entgegnung, er dient nicht

gewiſſem Sinne auch der Grundbuchk . zu würdigen dem Schuße der Wahrheit, ſondern dem der Perſon

haben . Er wird daher auch einer Erklärung von Vor- u. es genügt ſohin zum Verlangen der Ber. einer

erben, daß eine Berfügung entgeltlich fei , ohne bef. Zeitungsmitteilung jedes beachtl . Intereſſe an der

Zuſtimmung der Nacherben Vertrauen ſchenken dürfen, Ber. , ſoweit dadurch -- unmittelbar oder mittelbar

wenn nicht beſ. Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der A St. berührt wird. Unter dieſer Vorausſeßung

ſolcher Erklärung im Einzelfalle erhellen. Wendet man ſchließt der Umſtand, daß der ASt . in der zu berichs

aber dieſe Geſichtspunkte hier an , ſo kann von einer tigenden Mitteilung weder genannt noch auch ſonſtwie

beſ. Zuſtimmung der Nacherben wohl abgeſehen werden. bezeichnet iſt, das Recht auf „Entgegnung “ nicht aus,

Die Vorerben , gegen die nichts einzuwenden ſein wird, ſoferne nur ſeine Perſon erkennbar iſt. Nach dieſen

haben ausdrüdlich erklärt, daß ihnen die 12 000 M Grundfäßen iſt es gleichgültig , daß keine Anhalts

bezahlt wurden u. daß ſie aus dieſem Grunde die punkte dafür gegeben ſind, daß die wohl in der größten

Böſchung bewilligen u . beantragen . Der Schuldner Mehrzahl die ruſſiſche Sprache nicht beherrſchenden

der in keinerlei verwandtſchaftl. Beziehungen zu den leſer der Zeitung bei der Aehnlichkeit der Namen an

Vorerbinnen ſteht, hat deren Erklärung beſtätigt. Daß den N. dachten oder denken mußten“ . Auf die Auf

in heutiger Zeit Gläubiger ohne Bezahlung auf eine faſſung des Leſerkreiſes oder gar nur eines, wenn

Hyp. verzichten , iſt nicht anzunehmen . Dazu lommt, auch überwiegenden Teiles kommt es nicht an. Die

daß der Zuſammenhang der øyp . mit dem früheren St. hätte prüfen müſien , ob der die Ber. Berlangende

Verkaufe des Anweſens durch die Vorerben Feſtſteht, von der Mitteilung irgendwie berührt war u. infolge

ſo daß für ein Scheingeſchäft keine Anhaltspunkte vor- deſſen ein beachtenswertes Intereſſe an der Ber. hatte,

liegen . Auch hat das gleiche GrBA. für den Vollzug ferner, ob der Schriftleiter fich deſſen bewußt ſein

jenes Vertauſs durch die Borerben keine Zuſtimmung mußte. Dabei wird in Betracht zu ziehen ſein, aus

der Nacherben erfordert . ( Beſchl. v . 8. Sept. 1923, welchen Gründen N. den BerAntrag geſtellt hat u .

III 21/23) . aus welchen Gründen der Angell. dem Änſinnen nicht

nachgefommen iſt. Sollte ſeine Haltung nur auf die

Ungleichheit der Schreibweiſe der Namen geſtüßt

werden, ſo wäre dies keine zureichende Rechtfertigung
B. Strafſachen .

für die Nichtaufnahme der Ber., ſoferne nur die Per

I. ſon des N. durch die in den Artikel: genannten Namen

gekennzeichnet werden ſollte. Jn Anſehung der Form

Wann iſt eine Straftat, insbeſ.ein Sammeldelitt des Ber Verlangens folgen die Vorderr . den Grund

„ begangen“ ? A. iſt rechtstr. verurteilt: 1. vom Scho . fäßen , die das Kammo. (GoldArch. 42, 305 ; Bd.

am 7.Febr. 1923 wegen Diebſtahls zu einer noch nicht 49, 339) aufgeſtellt hat . Dieſe Erkenntniſie ziehen

verbüßten GefStr. von 5 Mon., 2. vom 16. am 1. Mai aus der formalen u. daher ſtreng auszulegenden

1923 wegen einer in der Zeit vom Dez. 1922 bis Vorſchr. des § 11 den Schluß, daß das Verlangen der

5. März 1923 begangenen gewerbsm . unbef. Jagdaus- Ber. u. die Ber . ſelbſt geſondert niedergeſchrieben u.

übung zur GefStr. von 5 Mon. Der Antrag des jedes Schriftſtück vom Einſender geſondert unter

SIA . auf nachträgl. Bildung einer Geſamtſtr., der auf zeichnet ſein müſſe, ſo daß die Nichtbeachtung einer

DbLGSt. 12, 134 geſtüßt iſt, wurde von der Strst dieſer Vorſchr. den Schriftleiter der Aufnahmepflicht

zurückgewieſen, weil die Straftat unter 8.2 als enthebe . Rechtſpr. u . Schrifttum haben ſich dieſe

Sammel-Verg. am 5. März 1923, alſo nach Verfündung Grundfäße vielfach, wenn auch mit Einſchränkungen,

des Urt. vom 7. Febr. 1923 begangen. fonach 79des angeeignet . Aber weder der Wortlaut noch der Zwed

SIOB. nicht anwendbar ſei. Die Beſchw . des Stu. des § 11 Abſ. 1 zwingt zu der Auffaſſung der Vor

iſt unbegründet. Der Sen. gibt die in dem Beſchl. v. dern. Die „ Beteiligten “ pflegen die Ber., mit der ſich

22. März 1912 vertr . Auffaſſung auf u . tritt der Strst. § 11 Abſ. 1 allein befaßt, u . das „Verlangen“ ihrer

bei . Der Begriff des imStob. oft wiederkehrenden | Uufnahme in einem Schriftſaße zu verbinden . $ 11

Ausdrucks „begangen“ iſt immer gleich . Unter „be- Abſ . 1 verbietet dem Schriftleiter nnr, in die ſachlich

gangen“ iſt der leßte tatſächl. u. rechtl. Att der Straf- nicht zu beanſtandende Ber. etwas einzuſchalten oder

tat zu verſtehen. Indem Augenblick iſt eineStraftat aus ihr etwas wegzulaſſen , er verlangt alſo von ihm

begangen , in dem ſie vollendet iſt. Ein Sammel- ihre wortgetreue Wiedergabe. Hieraus folgt, daß die

Delift, wie hier das Vergehen nach dem § 294 StGB., Ber den zu veröffentlichenden Wortlaut zuſammen

iſt rechtlich nur ein Vergehen , das ſich aus Einzel- hängend drudreif enthalten muß . Außer dem weiteren

handlungen zuſammenſeßt u. ſeinen Abſchluß in der Erfordernis der Unterſchrift, des Fehlens eines ſtraf

legten Einzelhandl. findet. Ein einziges Bergehen kann baren Inhalts u. der Beſchränkung auf tatſächl. An

aber rechtlich nicht in einzelne Vergehen zerlegt werden. gaben ſtellt § 11 Abſ. 1 Ber. keine Anforderung,

Da das gewerbsm. Wildern am 5. März 1923 beendet doch reßt die Pflicht zur Aufnahme der Ber. noch das

war, war das Sammelverg.mit dieſem Tage vollendet, Verlangen voraus, für das feine beſ. Vorſchr. be

d . i . begangen . Deshalb iſt zur Anwendung des § 79 ſtehen . Hätte der Oeſeßg . gewünſcht , daß die Unterſchr.

StGB . fein Raum . ( Beſchl. v . 3. Juli 1923, I 335/1923) . unmittelbar im Anſchluß an das Ende der Ber. ab

Ed . gegeben werde, ſo hätte er dies unzweideutig ſagen

II.
müſſen. Er hat es aber offenbar nicht gewollt; denn

ſchon die ſachl. Beſchränkung des Ber- Anſpruches be
Borandjekungen für die Aufnahme einer Berichti. reitet dem Beteiligten häufig ſehr erhebl. Schwierig

gungin der Preſe. Die Vorinſt. verneinten die Pflicht feiten u . das Gebot der „ abſoluten Waffengleichheit“

des Schriftleiters einer Zeitung zur Aufnahme einer ſchloß es aus, dem Beteiligten gegenüber ſeinem
Berichtigung, weil das Ber. -Verlangen ſich nicht auf Gegner, der bei der Veröffentl. des die Ber. veranlaſſens

taiſächl. Angaben beſchränke, auch der Antragſteller den Artikels durch keine Formvorſchriften gehemmt

5724
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war, die Erwiderung durch überflüſſige Formfeſſeln offenbar ſchädlich find, teils das Waldeigentum ge

zu erſchweren . Die in einem Briefe zuſammengefaßten fährden. Art. 921 iſt deshalb eine zur wirtſchaftl.

Erklärungen, die Ber., das „ Verlangen " ihrer Auf- Pflege derWaldungenu . zur Verhütung der Gefähr

nahme u. andere Mitteilungen, ſind in der Hegel für dung erlaſſene forſtpoliz. Beſt. Es verſteht ſich von

den unvoreingenommenen Durchſchnittsleſer nach ſelbſt, daß die geſamte Pflanzung, die ganze mit nicht

Faſſung u . Sinn unſchwer auseinanderzuhalten, ſo- ſechsjährigen Waldpflanzen beſtodte Fläche der Schos

ferne nur dieBer. zuſammenhängend u . druckreif ab- nung unterſtellt iſt, gleichgültig, ob ſie vorher Wald

gefaßt iſt. Iſt dies nicht der Fall, ſo entſpricht die war oder nicht. Wenn innerh . einer ſolchermaßen

Abfaſſung der Ber. nicht den gefegt. Vorſchr. u. iſt bepflanzten Fläche ab u. zu ſtellen- u . geitweiſe Pflanzen

die Ablehnung gerechtfertigt Aus dieſen Gründen durch Naturereigniſſe oder durch unberechtigte Eins

hält der Sen. nicht nur die Verb . der Ber. I. S. des griffe Dritter verſchwinden, ſo behält die Fläche als

$ 11 Ab . 1 mit anderen Erklärungen , beſ. auch mit Ganzes ihre Eigenſchaft als Pflanzung. Würde es

dem Verlangen der Aufnahme in einem Schreiben , geſtattet ſein, daß folche zeitweiſe pflanzlos gewordene

fondern auch die einmalige Unterzeichnung des ganzen Stellen durch Bieh betreten werden, ſo würde nicht

Schreibens für genügend, ſoferne nur darin der die bloß die Neubepflanzung inf. Zerſtampfung des Bodens

Ber. enthaltende Teil druđfertig, d. t . in fich ge- eridwert, ſondern auchdie angrenzenden noch beſtehen

ſchloſſen, alſo äußerlich zuſammenhängend u. feiner den Pflanzen gefährdet. Denn Vieh tritt auch in die

Umſtellung oder Umformung bedürftig enthalten u. bepflanzten Stellen über u. beſchädigt oder vernichtet

dem Schriftl. als Ber . ohne weiteres erkennbar iſt. die Pflanzen , bewirkt alſo, was das Geſetz vermieden

Das Schreiben des ASt. zerfällt äußerlich in 2 Ab- wiſſen will. Durch ein derartiges Vorgehen iſt eine

teilungen , in den an den Schriftleiter gerichteten, Pflanzung in ihrer Geſamtheit gefährdet. Hier iſt

durch Anführungszeichen kenntlich gemachten Zeil u. durch einen Viehtreibweg genau der Umfang der

in den an die Geſchäftsſtelle gerichteten, die Bitte Pflanzungen abgegrenzt. Glaubten die Angell., daß

um Ueberſendung eines Belegſtüdes enthaltenden Teil. wegen Vernichtung der Pflanzen die Handflächen nicht

Der erſte Abſchn. umfaßt wiederum das Erſuchen an mehr Pflanzungen ſeien , ſo irrtenſie über den Straf

den Schriftleiter um Äufnahme der Ber. , deren Wort- rechtsbegriff: „ Pflanzungen “. Dieſer Jrrtum tann fie

laut u. das Erſuchen um Namhaftmachung ſeiner nicht ſchüßen 9ft F. als Waldeigentümer verpflichtet,

Gewährsmänner. Die Stk. hat unterlaſſen , die einen zum Viehtrieb geeigneten Weg herzuſtellen u .

Gründe feſtzuſtellen , aus denen der Angell. die Ab- brauchbar zu erhalten ,ſo können die Angell. vorbes

lehnung zu rechtfertigen verſuchte, u. wird zu prüfen haltlich des Rechtswegs die Entſch. der ForſtBolBeh.

haben, ob er troß der Zuſammenfaſſung durch An- herbeiführen, wenn F. ſeiner Verpflichtung nicht nach

führungs- u. Schlußzeichen erkennen konnte u . mußte, kommen ſollte. (Urt. v . 10. Juli 1923, I 332/1923).

worin die ihm angeſonnene Ber. beſtand u. ob ſie in Ed.

fich geſchloſſen u. drudiertig war (§ 19 Abſ. 3 Pro .).
IV.

(Urt . d . II. Strs. v . 23. Juli 1923, II 199/1923) .
Ed .

Wann gilt eine Gutſch. außerh . der Hauptverh.

III . i . S. des § 33 StPO. als erlaſſen ? Der die Hev. nach

8 389 Abſ. 1 S. 2 StPO. verwerfende Beſchl. des

Pflanzungen “ i. S. des Art. 92 Nr. 1 Forfto . | NG. v . 4. Mai 1923 , kam zur Zuſtellung an den Ans
Der Bauer & hatte 1920/21 eine ihm gehörige gell . am 8. Mai 1923 vorm . 8 Uhr 10 Min. in den

Dedung mit Fichten u . Föhren aufgeforſtet. In Einlauf des Oberreichsanwalts u .mit den Aften am

dieſer Dedung ichied er einen etwa3 m breiten 15. Mai 1923 an den StA. beim 18. Der vom Ger..

Streifen durch rechts u. links angebrachte Verlandes Schr. dortſelbſt am 15. Mai für vodſtr. erklärte Beſchl.

rungen aus u. überließ die ſo zw. den Pflanzungen wurde am 25. Mai zugeſtellt. Der Sta . ſekte den

liegende Fläche feinen Schweſtern ( den Angefl.) u. Beginn der Strafzeit auf 15. Mai 1923 nachts 12 Uhr

ſeiner Mutter als Viehtrieb. Die Wegfläche wurde feſt . Der Angell. beantragte den Strafbeginn auf

jo ungangbar, daß dritte Perſonen an deren beiden 4. Mai 1923 feſtzuſeßen. Als Beginn wurde der 8. Mai

Mändern gingen oder ihr Kleinvieh trieben, ſodaß die 1923 vorm . 8 Uhr 10 Min. feſtgeſeßt, weil der Beſchl.

Pflanzen auf dieſen Randflächen zertreten wurden . von der Zuſt. an den Oberreichsanwalt an nach außen

Das Bero. glaubte den Angefl . , daß ſie die Händer- in die Erſcheinung getreten ſei u . von da an als er

fläche zum Treiben ihres Viehes Kühe, Aalbinnen, laſſen gelte. Die Beſchw . wurde verworfen. Gründe:

Schafe, Ziegen und 30 Gänſe bis anfangs Nov. Nach § 482 StPO. iſt auf die zu vollſtređende Freis

1922 täglich zweimal hin u. zweimal zurück benüßten, heitsſtr. unverkürzt die Unterfx. anzurechnen , welche

als Pflanzen nicht mehr vorhanden waren . Von der der Angekl. erlitten hat, ſeit auf Einlegung eines

Anklage nach Art. 88 Abſ. 1 ForſtG . wurden die An- Rechtsmittels verzichtet oder das Rechtsmittel zurüd

gefl . freigeſprochen . Einen Forſtfr. nach Art. 291 genommen hat, oder ſeitdem die Einlegungsfriſt abs

durch Betreten der Pflanzungen unter 6 Jahren mit gelaufen iſt, ohne daß er eine Erklärung abgegeben

Vieh nahmen die Vorinſt . nicht an , weil die Angell. hat. Dieſe Borausſeßungen treffen nicht zu, weil es

ihr Vieh über die Ränderfläche erſt trieben , als auf derAngell. auf die Entſch. des Mever. hat ankommen

dieſer feine Pflanzung mehr vorhanden geweſen ſei. laſſen . Der Beſchl. des RG . v . 4. Mai 1923 wurde

Der StA . rügt Verlez. des Art. 921 Forſto . Das außerh. der Hauptverh . erlaſſen u . war nach § 346

Urt . wurde aufgehoben , die Sache zurücverwieſen. Abſ. 3StPO. mit feinem Rechtsmittel mehr anfecht

Nach Art. 92 'FO. wird u. a . beſtraft : „ das unbef. bar. Die Entſch . über den Beginn der Strafzeit

Betreten fünſtl. Anſaaten oder Pflanzungen u. bef. hängt fonach davon ab,wann ein ſolcher Beſchl. i. S.

das Betreten derſelben mit Pferden oder anderem Vieh." des§ 33 der StPO . als „ erlaſſen “ gilt. Ein der

Art. 921 hat denſelben Wortlaut wie Urt. 96 des artiger Beſchl. tann jederzeit geändert werden, auch

Entw . 2. Forſto . von 1846 u . Art . 83 des Entw. wenn er bereits ſchriftlich abgefaßt iſt, ſolange er noch

3. Geſ. 1851. In der Begr. des Entw . v . 1846 (V. nicht zur Kenntnis eines Beteiligten gelangt iſt. Erſt

d . A. d . Abg. 1846 Anl. 1 , 245 ) heißt es : „ Alle von dem Zeitpunkt an, an dem der ſchriftl. Beſchi.

hier bez . Þandl. find teils offenbar ſchädlich, wie z . B. einem Beteiligten nach § 35 Abſ. 2 der SIPD. be

das Betr. fünſtl. Anſaaten oder Pflanzungen beſ. mit kannt gemacht iſt, kann er ebenſowenig abgeändert

Vieh , teils können wenigſtens leicht dabei Beſchädi- werden, als ein verkündetes Urt, oder ein verkündeter

gungen vorfallen u . es iſt daher eine Gefährdung Beſchl. (SS 33 u . 35 Abſ. 1 SIPO . ) . Von da an tritt

vorhanden .“ Art. 83 des Entw . v . 1851 iſt damit be- die Rechtsfraft der außerh . der Þauptverh. ergangenen

gründet, daß alle in dieſem Art. bez. Þandl . teils Beſchl. ein . Beteiligt iſt neben dem Angekl. auch der
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StA., beim NG. der Oberreichsanwalt. Dieſem wurde Nachdem dieſem das Mandat gekündigt worden war,

der Beſchl. behufs Zuſtellung am 8. Mai 1923 vorm. beſtellte ſich RA B als Bertreter. Auch dem RA . B

8 Uhr 10 Min. bekannt gegeben . Von da an galt der wurde das Mandat getündigt. Nunmehr iſt RA. C

Beſchl. als erlaſſen u. damit als rechtskräftig. Die Bertreter. Der Rechtsſtreit iſtnoch in der BerJnſt. an

Sirk . hat deshalb den Beginn der Strafzeit zutreffend hängig. RA. B beantragte Streitwertsfeſtfeßung u. 3w .

feſtgeſeßt. (Beſchl. v . 3. Juli 1923, BeſchwR . Nr. unter Zugrundelegung des Wertes des Streitgegen

315/1923). Ed . ſtandes 7. 8. ſeines Ausſcheidens aus dem Hechts

ſtreite, weil für ihn damit die Inſt. beendet ſei. Das

V.
Ger. ſepte den Streitwert nach dem Werle . 3. der

Berufungseinlegung feſt.

Die Jugendgerichte find auch zuſtändig, wenn der Gründe : gn Frage ſteht eine Streitwertfeſt

Angell. 28. derKlageerhebung zwar nicht mehr jugend- ſeßung gemäß § 18 OKG. Hierfür ſind nach § 9 GKG.

lich, aber noch nicht 21 9. alt war. Durch die VO.des die 8$ 3—9 ZPD . mit den weiteren Beſt. des GAG.

bayer. Geſamtminiſt. v . 12. Mai 1923 über die Auf- maßgebend; zu dieſen ſind, da der Rechtsſtreit noch

hebung der Zuſtändigkeit der Volksgerichte (VG.) gegens anhängig iſt, auch die Beſt. der Nov. v . 18. Aug. 1923

über Jugendlichen ( 3.) (OVBI. 185) iſt vom 1. Juli zu rednen , insbeſ. der durch Art . IV Ziff. 1 eingef.

1923 ab die Zuſtändigkeit der VG. für J. i. S. der Abſ. If des § 9 ØKG. (Urt. VIII Abſ. 3 der Nov.).

SS 17 ff. des ŽOG. v . 16. Febr . 1923 (NCBI. I 135)

| 3PD ., wonach für die Wertsberechnung der Zeitpunkt

nicht nur die Strafſagen, welche nach § 17 Abſ. 1 S. 1 der Klage oder der Rechtsmitteleinlegung entſcheidend

im engeren Sinne zur Zuſtändigkeit der 36. gehören, iſt, im allgem. nicht aufgehoben, ſondern nur eine

ſondern auch die, für welche das Jo. nach § 17 Å65.2 Sonderbeſt. für einen beſ. Fall getroffen. Die Nov. ,

bedingt zuſtändig iſt Es iſt deshalb anzunehmen, daß welche in ihrem Urt. II Ziff. 1 den § 4 ZPO. in einem

die VO. v. 12. Mai 1923 die Zuſtändigkeit der VG. auch andern Punkte ausdrüdlich geändert hat, würde, falls

in den Fällen beſeitigen wollte, in denen der Angell. ſie die angegebene Beſt. hätte beſeitigen wollen , dies

3. 3. der Anklage zwar nicht mehr jugendlich aber ausdrüdlich angeordnet haben. Es iſt daher vor dem

noch nicht 21 Jahre alt iſt. (Beſchl. v. 17. Aug. 1923, Erlaſſe des Urt. oderder anderweitigen InſtBeendigung
II 426/1923). Ed . für die Streitwertsfeſtſeßung, wie bisher, der Zeit

punkt der Mechtsmitteleinlegung entſcheidend. Erft

nach Urtellserlaſſung oder ſonſtiger JnſtBeendigung

iſt der nunmehr höhere Streitwert zu berüđſichtigen.

Einen anderenBeitpunkt für die Streitwertsberechnung

Oberlandesgericht München. als den derKlageerhebung oder Rechtsmitteleinlegung

u. den der Jnſtanzbeendigung tennt weder die ZPO.
Gültigteit von ſog. Schwarzmietverträgen in Bayera.

noch das GRG. ſamt der Novelle. Die allenfadfigen
Das DLO. hat entgegen der in dieſer Zeitſchr. 1923

Wertsſchwankungen während des Baufes des Rechts
S. 170 dargelegten Rechtsanſicht ausgeführt : „ Nach ſtreites werden nach dem Willen des Gefeßg . nicht be

§ 18 der Bef. über Wohnungsmangel vom 10. Aug. rütſichtigt; insbeſ. Findet bei zunächſt aufſteigender,

1920 (StAnz. Nr . 186) dürfen Wohnräume nur mit
ſpäter aber wieder abſteigender Wertskurve der während

vorgängiger Zuſtimmung der OrtsBolBeh. vermietet
des Prozeßlaufes erreichte Köchſtwert teine Berüc

werden. Die Vorſchr. will den freien Vertehr in der fichtigung. Es iſt daher ein Anſpruch der Prozeßbes

Ueberlaſſung von Wohnungen unterbinden. Sie be
teiligten auf wiederholte Streitwertsfeſtſeßungen je

gwedt die Ordnung des Wohnungsverkehrs im Unters
nach den verſchiedenen Wertsſtufen, die der Prozeß

eſſe der Allgemeinheit u gibt der PolBeh. als wirt

ſames Mittel hiezu die Berechtigung, jeder Vermietung
durchläuft, abzulehnen und es kann deshalb auch der

von Wohnräumen die Genehmigung zu verſagen . Hier:
wegen Mandatstündigung ausſcheidende Rechtsanwalt

nicht Streitwertsfeſtſeßung nach dem Werte 3. 3. ſeines
bei iſt zwiſchen beſchlagnahmten und beſchlagnahme

Ausſcheidens begehren . Eine für verſchiedene Brozeßs
freien Räumen nicht zu unterſcheiden. Die PolBeh . beteiligte verſchiedene Streitwertsfeſtfeßung fennt das

fann die ihr zugewieſene Aufgabe nicht erfüllen , wenn
Geſeß nicht ; die Feſtſeßung kann vielmehr für alle

ſie nicht den geſamten Wohnungsmarkt überblidt u.

den freis der beſchlagnahmten Wohnungen au&dehnen
Beteiligte nur einheitlich ſein und für dieſe einheitl.

Feſtießung iſt nach der nicht geänderten Beſt. des § 4
kann. Unter dieſem Geſichtspunkt ergibt ſich nach § 134 ZBO. während des Baufes der BerInſt. der Zeitpunkt

BOB. mit Art. 2 EGBGB. die Nichtigkeit des Miets
der Berufungseinlegung maßgebend. Mit dieſer Ent

vertrags über die Wohnung. Dem ſteht nicht ent- ſcheidung iſt nicht vorwegentſchieden, ob nicht der vora

gegen, daß die Bet, v . 10. Aug. 1920 nicht ausdrüdlich
zeitig aus dem Prozeſſe ausſcheidende Vertreter gegen

beſtimmt, daß der ohne die Zuſtimmung des Einigungs
über ſeinem Mandanten Anſpruch auf Bezahlung der

amts geſchloſſene Vertrag ungültig iſt. Maßgebend Gebühren nach dem Wertsſtande z. 3. des Ausſcheidens

für die Nichtigkeit des Geſchäftes iſt die Bedeutung

des geſeßl. Verbotes.
hat, ebenſowenig , ob ein ſolcher Vertreter nach der

In dem fünftig geltenden

Mieterſchufgeſep v . 1. Juni 1923 wird in $ 31 bes
InſtBeendigungſeine Gebühren aus dem dann be

ſtehenden höheren Wert fordern kann . Dieſe Fragen
ſtimmt, daß aus einem nicht genehmigten Mietvertrag

ſind im Klageweg zu entſcheiden. (Beſchl. v . 8. Õlt.
Rechte einem Vertragsteil gegenüber nicht geltend ge- 1923,IL 128/1923) .

macht werden fönnen . Auch daraus iſt ein Anhalt

für Sinn und Auslegung der Vorſchrift des 8 18 zu ent
Mitgeteilt von DDGNat Gäbhard in Augsburg.

nehmen. “ (Beſchl. v . 8.Sept. 1923, BeſchwR. 559/23 ).

D.

5728

5729

Bücheranzeigen.

Oberlandesgericht Augsburg.

Zur Auslegung des Gef. über die Gebühren der

Nechtsanwälte u. die Geridtstoften v. 18. Juli 1923

( RGBI. 813 ). Welcher Zeitpunft iſt für die Streit

wertøberechnung maßgebend ? Gegen ein landgerichtl.

Urt . legte für den Befl . MA. A Berufung ein .

Thiele, W., Wiederbeſchaffungspreis und

Preis w u ch er. Þeft IX der Samml. Wirtſchafts

recht u . Wirtſchaftspflege 184 S. Grundzahl 3,2.

Berlin 1923 (Spaeth & Binde) .

Man kann an dem geltenden PrTrStraff . eine

vernichtende Kritik mit guten Gründen üben. Ob die

Rechtſpr. zum Unheil der Boltswirtſchaft die not
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wendige stapitalbildung des Handels u . der Induſtrie bewertungsfattor" (S. 28 ), nach dem ſich der Staufmann

verhindert u. ſo den Warenmangel hervorruft, wie aber auch wieder unbedingt richten ſoll, beim Steigen

der Verf. (S. 131) behauptet, erſcheint mir allerdings u . Fallen ,indem er ihn als fiktiven Einkauf&preis

ſehr zweifelhaft. Eher ließe ſich wohl dartun, daß behandeln ſol (S. 39, 47 ). Wozu zu bemerken iſt, daß

der Einfluß dieſer Wuchergefeßg. auf die Preisbildung die Kaufmannſchaft vondieſer Erlaubnis vielfach tei

höchſt gering iſt u . daß ſich die Preiſe nicht weſent- nen Gebrauch macht — ſicherlich nicht aus Angſt vor

lich anders entwidelten , wenn die allgem . Nichtbeach- dem Strafrichter - ; jeder Geſchäftsmann fann er:

tung ſich erfreuenden Gefeße nicht exiſtierten (1. Zeiler, zählen, daß in Zeiten ſchnell ſich ändernder Stonjunt,

Der zuläſſige Berkaufspreis, Leipzig 1922, S. 31 ) Aber tur die Waren im Kleinhandel billiger zu kaufen ſind

dieſe Tendenz hat die vorl . Schrift nicht; ſie ſucht als von der Fabrit. Welche Rolle neben dieſen Maß

auf dem Boden des Gef. zu Leitfäßen zu gelangen, ſtäben dann noch die „übl . Tagespreiſe“ ſpielen ſollen,

die nach Meinung des Verf. aus der lex lata folgen iſt nicht ganz klar ausgeführt, aber ihre Einhaltung

u. die aus der gegenwärtigen Ungewißheit in Juditatur ſoll jedenfalls auch einen Preiswucher ausſchließen

u . Ataufmannſchaft herausführen ſollen. Je mehr (S. 41 ). Neben dieſer Reihe abſoluter Maßſtäbe, unter

man ſich in dieſe eigenartigſte Materie unſeres modernen deren einen ſchließlich wohl jeder Preis zu bringen

Strafr. verſenkt, um ſo klarer wird die eine Erfennt- iſt, hat der Verf. auch für die Geldentwertung ein

nis, daß es auch auf dieſem Gebiete keine unmittelb. Rezept: Wer troß allem noch mit „ Zuſchlägen “ arbeiten

Gewißheiten gibt. Zu der Doktrin des RG. mag man wiū , hat den Einkaufspreis zu erhöhen entſpr . dem

ſich ſtellen , wie man wil ; eines iſt unbedingt anzuer- Goldmarkankaufspreis der Reichsbant, die Stapital

kennen , daß unſer höchſter Gerð . mit tiefem Ernſt u . riſitoprämie richtig zu bemeſſenu . dann kommt er

ohne jede Scheu vor eigenen Präjudizien ſeine Lehre zum gleichen Ziel wie auf dem Wege über die Kal

immer erneut nachprüft, ihren Inhalt nach den wech tulation mit dem Wiederbeſchaffungspreis, - wie ſich

ſelnden wirtſchaftl, Verhältniſſen ändert u. beſtrebt ſo die wirtſchaftl. Verhältniſſe" eben mit der ihnen

iſt , die Herrſchaft der Phraſe zu überwinden , die zweds innewohnenden Logit auswirfen“ (S. 34-36) . Mand

Erſparung eigenen Nachdenkens to bequem zur Hand bem . des Volkswirtſchaftlers
hierzu : Was hat die all

ſein kann. Aber darin liegt eben die Wurzel der gem . Kaufkraft der Einheit unſerer ehemals metals

problematiſchen Natur dieſes Rechtsgebildes: Än das Iiſchen Währung mit dem Preis zu tun,den die Reichs

Geſeß mit dem aus ſeinen Rechtsbegriffen erſichtl. bant ießt für die Ware Gold zahlt ? ( Nichts ! ) . Kand

Zwed iſt der Richter gebunden . Es wird von ihm bem. des Juriſten : Wenn die Logit der Berhältniſſe

verlangt, daß er dem Zweck Geltung verſchaffe gegens nicht funktioniert, die Preiſe auseinandergehen , wie

über den anders gericgteten , widerſtrebenden Wirt- ſoll dann der Gewinn feſtgeſtellt werden ? Man

ſchaftsvorgängen, deren Verſtändnis eine nie ganz könnte noch manche frit. Anm . zu den Theſen des

zu löſende Aufgabe für ſich iſt. Jhm u. noch weniger Verf. ſchreiben über die Mehrdeutigkeit des ſog. „ Wies

dem Paien wird ein Dienſt erwieſen, wenn ſtatt bis- derbeſchaffungspreiſes
“, den Jrrtum , daß bei Auss

heriger verwidelterer neue, angeblich einfachere For- landswaren der Wiederbeſchaffungspreis
ſich immer aus

meln erfunden werden, die ein glattes Aufgehen jeder der Umrechnung in die betr. Valuta ergebe, wobei

Rechnung gewährleiſten wollen . Es liegt in der Natur nicht beachtet wird, daß auch im Ausland Marttpreiſe

der Sache, daß jede Argumentation nur den Wert ſteigen u . fallen , aber der Haum fehlt. Nur gewarnt

einer Wahrſcheinlichkeitsrechnung
beanſpruchen darf. feien die Staufleute vor der ſicherlich unrichtigen Auf

Dieſe Stepſis, die aus längerer praktiſcher Bes faſſung ( S. 48) , daß die nach der StennzVO. v. 18. Mai

faſſung mit den Dingen jeden Eingeweihten befallen 1916 beſtimmten Kleinverkaufspreiſe auf Grund des 82

muß, fehlt leider dem Verf. Wer ſeiner Methode folgt, PrTrVD. herauſgeſetzt werden dürften. Die den

ſoll offenbar jedem Preis anſehen können , ob er einen größten Raum des Buches einnehmenden Ausſchnitte

übermäßigen Gewinn enthält . Als erſten „ abſoluten aus Urteilen, Literatur, Reſolutionen u. dgl.ſind für

u . ausſchließl. Bewertungsmaßſtab nach oben und ſich gewiß lehrreich. Sie zeigen, daß die Rechtſpr.

unten“ (S. 11) bietet er den regulären Marktpreis von ganz anderen Örundſäßen ausgeht als der Verf.

an. Auf den Einwand, den Robe (JW . 1922, S. 1187) Der innere Zuſammenhang der Reihenfolge der Zi

gegen dieſe ſchon früher vertretene Anſicht des Verf. tate iſt mir allerdings bisweilen nicht klar geworden .

erhoben hat, daß nämlich höhere Geſtehungskoſten, Rechtsanwalt Dr. Kurt Peſote, Berlin.

7. B. für den Wirt eines Berghotels, die Ueberſchrei

tung rechtfertigen, geht er leider nicht ein. Auch Dertmann , B., Deutſches Arbeitsvertragsrecht.

andere kritiſche Bemerkungen Lobes hätten den Verf. Gr. 8º. 304 S. Berlin 1923 (6. Stilfe).

zur Nachprüfung dieſer Theſe, zum mindeſten zur Eine Reihe von Geſamtdarſtellungen des deutſchen

näheren Klarlegung, veranlaſſen fönnen fit wirklich Arbeitsrechts hat ſich gleichzeitig eingeſtellt, mit ver

der Marktpreis ſo etwas feſt Gegebenes ? Ueberzeugt ſchiedenen Zielen u. Begrenzungen. Dertmann will

nicht jeder Gang über den Wochenmarkt die Hausfrau, einen Leitfaden zur Einführung für Studierende u.

daß die Marktpreiſe für den Blumentohl recht ver- andere leſer in die Probleme des Arbr . geben . Er

ſchieden ſind, von den Ladenpreiſen ganz abzuſehen ? ſcheidet aus dem Geſamtgebiete des Arbr . das Arb.:

Liegt Regelmäßigkeit nur vor, wenn das Angebot die Vertragsrecht hier zur Darſtellung aus, indem er die

Nachfrage dedt (S. 10 ), oder iſt das nicht vielleicht mehr verwaltungs- u. prozeßrechtl. Teile, insbeſ. Arb , s

auf jedem Markte nur ein Ausnahmefall ? Muß man Nachweis, Arbloſenfürſorge, ArbGerichtsbarkeit, aber

nicht leßten Endes doch, wenn man überhaupt innerh . auch ArbBeſchaffung u . a . beiſeite läßt . Für das

des Marktpreiſes einen „ normalen “ feſtſtellen wil, Gebiet des ArbVertragsrechts iſt Dertmann der

auf die Geſtehungskoſten der Einzelpreiſe zurücgreifen berufene Darſteller. Er hates in Kommentarform , in

(Alsberg, PrirStrafr. 7. Aufl., S. 85) ? Aber Monographien u . Einzelauffäßen früher ſchon behandelt.

unbeſchwert von ſolchen Zweifeln verfolgt der Verf. So bietet er uns jetzt eine abgeklärte Darſtellung, die

ſein Ziel weiter, an die Stelle der Nachprüfung der den Neuling ausgezeichnet unterrichtet, aber auch dem

Geſtehungskoſten weitere „abſolute“ Maßſtäbezu ſeßen. Kenner des Gebietes , vor allem dem zur Anwendung

Da ſoll, wenn der normale Marktpreis nicht beſteht, Berufenen, vielfach neue Zuſammenhänge u . Löſungen

der „ im redi. Verkehr “ geltende angemeſſene Vers zeigt. Die Wiſſenſchaft des Árb Rechts wird Dertmann

fehrswert“ die Grenze bezeichnen. Wenn ihn der für ſeine neue Gabe dankbar ſein .

Käufer zahlt, erhält er einen ausreichenden Gegenwert Münden . 06UGR . Prof. Dr. Silberſchmidt.

u . wird nicht geſchädigt (S. 16 f . ) . Jnnerh. des Ver

kehrswertes bildet der vielerörterte Wiederbeſchaffungs- Verantwortl . Herausgeber : Th . von der Bordten ,

preis „ das Hauptmoment“ (S. 28) . Er iſt ein ,, Erſat- Rat am Oberſten Landesgerichte in München .

Eigentum von 3. Schweißer Berlag , München , Berlin und Reipzig .

Druď von Dr. F. P. Datterer & Cie., München und Freiſing.
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Theodor von der Pfordten Ⓡ.
Ein Nachruf.

Von Staatsrat n. Unzuer, Präſident des bayer. Oberſten Landesgerichts.

Am 9. November 1923 ſtarb als Opfer der national- ſozialiſtiſchen Wirren in

München der Rat des bayer. Oberſten Landesgerichts Theodor von der Pfordten.

Theodor von der Pfordten wurde am 14. Mai 1873 geboren. 1899 beſtand er

die juriſtiſche Staatsprüfung. Im Oktober 1900 wurde er Amtsrichter am Amts

gerichte München I. 1904 wurde er ins Juſtizminiſterium berufen, in dem er mit

einer kurzen Unterbrechung am Landgerichte München I 1908 bis zum 1. Mai 1919

verblieb. Seit dieſem Tage gehörte er als Rat dem Oberſten Landesgerichte und

der bei dieſem gebildeten juriſtiſchen Staatsprüfungskommiſſion an .

Mit ihm hat die bayeriſche Richterſchaft einen ihrer Beſten verloren , einen

Mann gleich ausgezeichnet durch ſeine Geiſtesgaben und ſein Wiſſen wie durch ſeine

Pflichttreue. Auch die Rechtswiſſenſchaft beklagt ſeinen frühen Tod. Er gründeteund

leitete die Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern und gab ſeit 1920 die Leipziger

Zeitſchrift heraus. Auch ſonſt war er vielfach literariſch tätig. Bekannt ſind ſeine

Kommentare zum Zwangsverſteigerungsgeſebe, zum bayer. Zwangserziehungsgeſeb und

zum Geſek über religiöſe Kindererziehung.

0.8. Pfordten war kein trockener Juriſt, ſondern ein Mann des praktiſchen

Lebens. Schon in jungen Jahren führte er durch ſeine Schriften über die Amts

ſprache und den dienſtlichen Verkehr einen erfolgreichen Kampf für die Vereinfachung

und Verdeutſchung des Dienſtes und ſtets wirkte er praktiſch anregend und fördernd.

Den jungen Kollegen widmete er ſich in der Staatsprüfungskommiſſion weit über

ſeine Pflicht hinaus.

Perſönlich war er ein offener Charakter, immer entgegenkommend und gefällig,

ohne Org undHinterhalt, leicht empfänglich und begeiſtert für alles Edle . Und gerade

dieſe lektere Eigenſchaft iſt ihm zum Verhängnis geworden.

Im Auguſt 1914 zog er als Hauptmann des 15. bayer . Landwehrregiments ins

Feld . Eine ſchwere Schußverlebung zwang ihn zur Aufgabe des Dienſtes an der Front.

Er übernahm dann die Leitung des Zivilgefangenenlagers Traunſtein , eine in An

betracht der Nationalität der dort Internierten mehr als undankbare Aufgabe. Im

Felde bat er dem Tode gar oft ins Auge geſchaut. Dort hat ihn der Tod verſchont.

Und nun mußte er in der Heimat ſterben in glühender Liebe zu ſeinem bayeriſchen

und deutſchen Vaterlande, im felſenfeſten Glauben an Deutſchlands Zukunft.

An ſeinem Grabe dankten ihm das Oberſte Landesgericht und die jungen Juriſten

für ſeine Pflichttreue. Auch die Leſer dieſer Zeitſchriftwerden dem an Perſönlichkeit

wie Bedeutung überragenden Manne ein dankbares Andenken bewahren .
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.Breiswucher und Geldentwortung (-GE. ).*) ben der Warenwert in Verkaufsmart abgeſchäßt

Bon Otto Meijer, II. Staatsanwalt in München .
iſt. Bezieht ein Raufmann von einem Groß

håndler laut Lieferrechnung vom 1. März, ſo iſt

Je mehr ſich die Rauftraft des Geldes ver- anzunehmen , daß die Marteinſchakung der Ware

mindert , deſto wichtiger wird die logiſche Berüdt- nach der Kauffraft des Geldes vom 1. März ers

ſichtigung der GE. in Preiswucherſtrafſachen. Die folgt iſt; iſt der Warenpreis in der Bezugs

alte PrTrVD. war zu einer troß tobenden Kriegs- rechnung aber auf den Zeitpunkt der Zahlung

larmes glüdlicheren Zeit entſtanden, in der ſich abgeſtellt, z . B. der Preis in Deviſen au & gedrüdt

das Geſpenſt der GE. noch nicht zu zeigen wagte : u . beſtimmt, daß die Zahlung in Papiermark

fie war auf einen Zuſtand bloßer Warenknapp- nach dem dem Bahlungstage vorausgehenden Aurſe

heit eingeſtellt. Die Grundjage für die Berüd. zu erfolgen hat, ſo iſt ſelbſtverſtändlich dieſer

ſichtigung dieſer Erſcheinung blieben deshalb der hinausgeſchobene Zeitpunkt maßgebend.

Entwicklung durch die Rechtſpr. u. durch anre- II. Relativer Standpunkt. a) Die

gende AusfVorſchr. überlaffen. 83 der neuen PrTrVD. will den Verbraucher ſchüßen, den

PrTrVD. beſtimmt nun , daß bei der Prüfung Kaufmann dabei aber nicht unbillig ſchädigen .

der Uebermäßigkeit des Geminnes die geſamten Seine Belange u . ſo auch die ihn treffende GE.

Verhältniſſe zu berückſichtigen ſind und hebt ausdr. follen berüdfittigt werden , mehr aber nicht, insbeſ.

hervor, daß hiezu auch die Berüdſichtigung der nicht die volle verminderung der Raufkraft des

Veränderung der Rauftraft des Geldes in der Geldes, ſoweit fie den Kaufmann gelegentlich des

Zeit zw . Einkauf u. Veräußerung der Ware ge einzelnen Geſchäftes nicht trifft. Es darf alſo kein

hört. Dieſe neue Faffung wird vielleicht zu einem abſoluter Maßftab angelegt werden . Die geſamten

Streite der Meinungen führen. In der Praxis Verhältniſſe bezügl. des Einkaufs u . Verkaufe durch

ſucht man nachleitendenGeſichtspunkten,um den Beſchuldigten find zu prüfen u. auf dieſer
bei der Vielgeſtaltigkeit der Verhältniffe jeweil relativen Grundlage iſt zu entſcheiden, ob der ge

das Vernünftige zu treffen. Erſte Erkenntnis iſt, forderte Preis einen übermäß. Gewinn enthält.

daß die ganze Frage von zwei verſchiedenen Ge- Bienach iſt auch die GE.. nur inſoweit zu berüd:

fichtewinkeln aus betrachtet werden kann , dom ſichtigen , als der Raufmann unter ihr bei dem

abſoluten u. bom relativen Standpunkte aus . fragl. Geſchäft gelitten hat. Gefeßt den Fall, ein

I. Abſoluter Standpunkt. Jede Ge- Raufmann habe zu einem beſt. Handelsgeſchäft

winnwertung gründet ſich auf den Vergleich zw . am 18. Sept. 1923 eine Milliarde Bantgeld

Einkaufs- u. Verkaufspreis, die beide in der gleichen aufgenommen u. für dieſes auf 7 Tage gewährte

Größe, nämlich in Papiermart, angegeben werden.
Darlehen einen Zingja von 4 % für den Tag

Infolge der GE. iſt eine Papiermark der Ver: dergüten müffen , ſo hatte er nach 7 Tagen außer

kaufsſumme aber von geringerer Rauftraft wie dem Rapital 200 Millionen zurüđzuzahlen . Die

ſie einer Papiermart der Einkaufsſumme zufam . Bankvergütung iſt im Grunde Zing + veran

Die Logit erfordert deshalb, daß die eine Papierſchlagte GE. Der Kaufmann, der das Darlehen

mark der andern im Werte angeglichen u . die aufgenommen u. nur Nennbetrag u . Vergütung

Summen erſt dann gegenübergeſtellt werden . Bei zurüd zuzahlen hat , iſt dadurch gegenüber der GE.,

einem Einkaufe von 1000 M u. einem Verkaufe unabhängig geworden . Den Kapitalbetrag zahlt

von 1500 M u . Verminderung der Kauffraft er gegebenen Falles mit über alle Berechnungen

des Geldes um 50 % iſt der Gewinn des Kauf entwerteter Mart zurüd. Wenn er am 18. Sept.

manns = 0, er erhält lediglich eine Summe 1923 mit dem entliehenen Gelde Ware gekauft

von gleicher Rauftraft, wie ſie den zum Einkauf u . ſofort bezahlt u . ſie nach 7 Tagen weiterver

verwendeten 1000 M innegewohnt hatte. Für kauft hat, ſo käme nach der Inderziffer eine GE.

dieſe abſolute Betrachtung&weiſe gibt es auch teine von 197-100 = 97 % in Frage (Staatsanz .

Dogma darüber, von welchem Zeitpunkte an die 226/23) . Würde man nun bei der Gewinnbe

GE. zu berechnen iſt, ob dom Zeitpunkte der Be: rechnung die Bantipeſen berückſichtigen u . daneben

ſtellung, des Raufvertrages, der Lieferung oder
den Einkauf@preis nach der GE. aufwerten , jo

der Bezahlung der Waren an. Es gibt hier nur
würde dem Händler ein unverdienter Gewinn zu

den einen logiſchen Leitfaß , daß ebeli die tatſächl. fallen, der darau8 erſichtlich iſt, daß er für die

Verminderung der Kaufkraft des Geldes in der Dahrlehen & gewährung u . GE. nur 28 / zu zahlen%

Zwiſchenzeit zu berücfichtigen iſt. Der Beginn hat , während die GE. nochmals u . zw . mit 97/0

des maßgebenden Zeitraums liegt in dem Zeit berückſichtigt würde. Nach der Art der Berechnung

punkte , für den der Warenwert in Einkauf&mart der Geſtehungskoſten ſind hier nur die Bankipefen

abgeſchäft iſt, das Ende in dem Zeitpunkt, für anzufeßen, die Aufwertung hat troß der Bezahlung

des Einfaufspreiſes zu unterbleiben. 3ft die GE.

* ) Während der Drudlegung iſt die Hechnung nach niedriger als die Banfvergütung (beides in Prozent

Goldmark üblich geworden . Die bisherigen Grunds

fäße ſind aber noch für viele anhängige Sachen von
jäßen gedacht), ſo iſt der Vorteil bei der Bank,

Bedeutung und ſie tönnen nach Ueberwindung der
der Raufmann wird bei der Gewinnberechnung

jeßigen Kriſengeit wieder neu zur Geltung kommen . nicht benachteiligt, weil die vollen Bantjpeſen
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unter den Beſtehungskoſten erſcheinen ; iſt die GE. genauer den Zeitpunkt, an dem vertragsmäßig

höher als die Bankvergütung, ſo iſt die Bank die 3 ihlung zu erjolgen hat .

im Nachteil, der Raufmann fann nur verlangen ,
III. Ergebniſſe. Die GE. iſt zu berück:

daß der Teil der Martentw. berüdſichtigt wird ,

den er ſelbſt der Bant gegenüber zu tragen hat.
ſichtigen . Der maßgebende Zeitraum beginnt mit

Nur in dieſem Umfange darf hier die Markentw .
dem Tage, nach defſen Verhältniſſen der Ein

tauf&mert der Ware für den Einkäufer vom Lieferer

im Verbraucherendpreiſe zur Erſcheinung kommen.
feſtgelegt iſt u . endet mit dem Tage, nach deſſen

b) Daß der relative Standpunkt für den Fall hienach überhaupt anrechenbare Geldentw. kann
Verhältniſſen der Verkaufspreis gebildet iſt . Die

des Arbeiten : mit fremdem Rapital zutreffend iſt,
der Kaufmann aber nur inſoweit in Anſpruch

dürfte aus der Stellung des RG. zu der wichtigen
nehmen , als ſie ihn tatſächlich getroffen hat. Auch

Frage folgen , von welchem Zeitpunkt an die
dem Wortlaute des § 3 der neuen PrTrVD.

allgem . GE. grundſäßlich zu berüdſichtigen iſt.

Die Richtlinien des RWirtich Min . vom 16. Dez.
kann kein anderer Sinn unterſchoben werden.

1922 hatten den Zeitpunkt der Bezahlung für ießt ausdrüdlich erwähnt worden, weil
die Rechtipr.

Die Berüdſichtigung der GE. iſt einfach deswegen

maßgebend erklärt , weil der Kaufmann erſt von
der 3 viſchenzeit inſoweit ein feſtes Ergebnis ge

dieſem Zeitpunkt an die GE. zu tragen habe . Die
wonnen hatte. Eine unbillige Beeinträchtigung

gleiche Anſchauung vertritt das RO. in einer
des Handels entſteht durch die relative Beurteilung

RevEntſch. vom 27 April 1923 in einer Münchner

Sache (Mitt. f. PrPrSt. 1923, 67). Hier heißt einſchlägigen Fällen um Notmarktlagen ; nur bei
des Problems nicht . Es handelt ſich bei allen

es : Wenn aber die Einkaufszahlung des Kauf- dieſen kommen die Gewinnberechnungen nach den

manns, u .zw . gemäß den Vertragsbeſtimmungen, individuellen Geſtehungskoſten in Frageu . hier

nicht alsbald beim Einfauf geſchehen iſt, ſondern
muß eben grundläßlich von den tatſächl. Untoſten

auf einen ſpäteren Zeitpunkt hinausgeſchoben wurde
des Kaufmanns bei dem nachzuprüfenden Geſchäfte

u. im Zeitpunkte der Veräußerung überhaupt noch

nidit entrichtet war, ſo hat das von den Angell .
ausgegangen werden.

ins Geſchäft geſteckte Geld für ſie überhaupt keine

Entwertung erfahren . Bei dieſer Sachlage führt Geltendmachung der Unehelichkeit nach $ 1593
die Anwendung der Rechtsgrundſäße, die in der
Entſch. des Sen.v. 19. Dez. 1922 (RGStr. BOB. u. Randvermert auf der Geburtsurkunde.

57 , 35) aufgeſtellt ſind, nicht dazu, daß der Ein: Von Oberamtsrichter G. Schmauß in Erlangen.

kaufspreis aufzuwerten u . darnach der zuläſſige

Gewinn aus einem erhöhten Betrag zu berechnen Vielfach wird bei den Standesamtern (=StAe. )

wåre " . In einer Entich. vom 29. Mai 1923 ein Vermert über die Unehelichkeit eines im Ehes

(Mitt. 1923. 51) ſpricht das RG. davon , daß bruche erzeugten Kindes oder über die Anerkennung

die Entwidlung der GE. bis zum Zeitpunkte des
der Vaterſch. zu einem ſolchen Rinde, über deffen

Einkaufe in 8. Regel ſchon im Einkaufspreiſe Namen oder Legitimation beantragt , nachdem der

zum Ausdrud komme u. jedenfalls darüberhinaus Ehem. der Mutter geſtorben iſt, ohne die Ehelich

den Einkäufer nicht treffe, ferner davon , daß eine feit angefochten oder das AnfechtR. verloren zu

etwa nach der Berechnung des Verkaufspreiſes haben . Es handelt ſich hier nur um Kinder , die

bis zu deffen vertragsmäßiger Bezahlung ein während der Ehe oder innerh. 302 Tagen nach

tretende GE. bei der Bemeſſung der Riſikoprämie Auflöſung der Ehe geboren ſind, die alſo nach

in Betracht gezogen werden könne u . daß aus Inhalt der Geburf. als ehelich erſcheinen . Lehnt

dieſen Gründen in der Entſch. vom 19. Dez. 1922 der StBeamte die Vornahme einer ſolchen Amts

nur von der zw. der „ Anſchaffung“ der Ware handlung ab , ſo kann nach § 11 PG. gerichtl.

u . der „Berechnung des Verfaufspreiſes “ einge- Entſcheidung beantragt werden ; mit dem gewöhnl.

tretenen Geldentw . geſprochen werde . Hierauf Berichtigungsverf. nach 89 65 , 66 hat das nichts

führt das RG . erläuternd aus , daß dann, wenn

der Abſchluß des Kaufvertrages u . die vertrags- Anträge ſolcher Art werden regelmäßig darauf

maßge Zahlung des Einkaufspreiſes auseinander geſtüßt, daß der verſtorbeneEhem . aus beſ. Gründen

fallen, der zw . dem vertragsmäßigen Zahlung8 (Auswanderung oder ſonſtiger von der Frau ge

termin u . der Berechnung des Verkaufspreiſes | trennter Aufenthalt, Beugungsunfähigkeit) , aus

liegende Zeitraum maßgebend ſei , ſofern ſich nicht denen ſich die Unmöglichkeit der Empjångnis von

etwa die Geſtattung der Zahlung des Einkaufs- diejem Manne ergeben ſoll, nicht der Vater des

preiſes in einem ſpäteren Zeitpunkte mit ſchlech : Kindes ſein könne, dieſes alſo unehelich ſei . In

terem Geld als eine auf perſönl. Verhältniſſen Wahrheit haben aber ſolche Kinder im Hinblick

beruhende Freigebigkeit gegenüber dem Eintäufer auf § 1591' Saß 1 u . " Saß 1 BGB. zunächſt

darſtelle, auf deren Augnußung der ſpätere Ers als eheliche zu gelten u. unter den beſ . Umſtänden

werber feinen Anſpruch habe. Die Rſpr. des RG. | iſt mit dem Tode des Mannes hierin zwar eine

läßt alſo den Zeitpunkt der Zahlung entſcheiden , / Abſchwächung, aber nur inſof . eingetreten, als ießt

zu tun.
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mindeſtens noch die Vermutung der Ehelichkeit der, dem Ehem . der Mutter das weiteſtgehende

zurecht beſteht ($ 1593 BGB., BayOLG . IV 939. Verfügung&R. über den Familienſtand des Kindes

XIX 10. 96 KJA. IV 80). Die Geburt. , in einzuräumen , ſodaß ausſchl. er es in der Hand

der das Kind als ehelich erſcheint, deckt ſich alſo hat, durch Unterlaſſung der Anfechtung innerh.

immer noch mit dieſer Vermutung. Das Vers der Friſt (8 1594) oder durch Anerkennung

langen , auf einer ſolchen Geburt. die Anerkennung (8 1598 ), auch wenn den Umſtänden nach das

einer unehel . Vaterſch. oder eine Begitimation Kind unmöglich von ihm abſtammen kann,

durch nachträgl. Eheſchließung der Erzeuger bei- dieſes für immer als ſein ehel . gelten zu laſſen

zuſchreiben oder eine Namensänderung dahin , daß u. die Möglichkeit abzuſchneiden , daß etwa der

das Kind den Mädchennamen der Mutter oder wirkl . Erzeuger es als ſein ehel . erklären läßt oder

wegen angebl . Begitimation den FamNamen ſeines es durch ſpätere Verehelichung mit der Mutter

natürl. Vaters zu führen habe , hätte aber für den legitimiert. Wenn auch das Gefeß nach dem Tode

StBeamten in erſter Linie zur Vorausſeßung , daß des Ehem . , ſoferne dieſer die Ehel. angefochten

das Kind unehel. ift u . dies in der Geburk. oder hat oder ohne Verluſt des AnfechtungsR . geſtorben

in einem Randvermert zum Ausdruck kommt oder iſt, die Geltendmachung der Unehelichkeit zuläßt ,

wenigſtens die für den Randvermerk der Unehes ſo iſt darin doch nichts für die Möglichkeit einer

lichkeit erforderl. Nachweiſe vorliegen ; denn das amtl . Feſtſtellung der Unehelichkeit des Kindes mit

GebReg. dient nicht der vorbehaltloſen Aufnahme Wirkung gegenüber der Allgemeinheit enthalten,

von Vorgången , aus denen ein zweifelhafter Rüdt- zumal ja auch einem auf die Geltendmachung der

ſchluß auf die ehel . oder unehel. Abſtammung | Unehelicht. ergehenden Urt . unbeſtritten nur Rechts

eines Kindes gezogen werden könnte, ſondern es kraſt unter den Parteien , nicht aber für u. gegen

bleibt ſolchen Eintragungen auch bei überein- alle zukommt .

ſtimmendem Verlangen aller Beteiligten verſchloſſen, Nicht anders liegt die Sache auch dann, wenn

ſolange nicht alle Vorausſegungen des § 26 PG. der Ehem . ſtirbt, bevor er von der Geburt des

erfüllt ſind. Es bedarf hiezu alſo der Feſtſtellung Kindes Kenntnis erhält ; das iſt eine ſelbſtver

der unehel . Abſtammung in öffentl. Urk. Ein ſtändl. Folge aus & 1593. Der Kommentar der

ſolcher urkundl . Nachweis könnte nur erbracht werden ROR. ſpricht ſich hierüber dahin aus , daß in

durch ein rechtskräftiges Urteil im Anfechtungs- dieſem Falle die Anfechtung der Ehelicht. unbeſchränkt

prozeß des Ehem. der Mutter des Kindes ; nur ſei, weil dem Mann gegenüber der Lauf der Ans

dieſem Urteil kämedie für den StBeamten unent: fechtungsfriſt gar nicht habe beginnen können ; es

behrl. Rechtskraft für u . gegen alle zu (8 643 komme alſo hier die Anfechtungsbefugnie den

3PO ). Dagegen kann ein ſolcher Nachweis nicht | Fam Mitgliedern zu , die als ſolche ein Intereſſe

mehr erbracht werden , wenn der Ehem . geſtorben daran haben, daß ein vom Ehem. nicht erzeugtes

iſt, ohne das AnfechtungsR. geltend gemacht oder Kind nicht in die Familie aufgenommen wird, wie

verloren zu haben . Es tönnte zwar noch die Un: allen denjenigen Perſonen , deren RZuſtand irgend

ehel . des Kindes von jedem geltend gemacht werden , wie davon berührt wird , ob das Kind ehelich oder

der ein rechtl. Intereſſe daran hat ($ 1593 BGB. ) ; unehelich iſt. Damit iſt aber nicht die Anfechtung

aber ein in einem ſolchen RStreit ergehendes, i. e. Š . gemeint, auf die ein Urt. mit R .:

die Unehel. bejahendes Urteil könnte gegenüber Kraft für u. gegen alle folgt , u. die dem Ehem .

dem StB. nicht als urkundl. Beweis genügen , allein zuſteht, ſondern nur die bereits oben er :

weil einem ſolchen Urt. nur eine auf die Parteien wähnte in der Geltendmachung der Unehelicht. ent:

beſchränkte RKraft zufäme (Hinſchius-Boſchan haltene Anfechtung i . w . S. Fälle dieſer Art

4. Aufl . 54 C 2 leßter Abſ. 3. § 22 PG .; über liegen den Entſch . bayer. DLG . IV 939 , XIX

einſtimmend die im „Standesbeamten 1920 “ 10. 96 ROLG . III 191 zugrunde; dieſen Entſch.

S. 105 abgedr. Entſch. des KG. v. 31. Jan. entſpricht auch obiges Ergebnis.

1919). Das KG. hebt in dieſer Entſch. auch Zu dem eingangs erwähnten Anträgen wäre

hervor, daß nach dem gegenwärtigen Stand der im einzelnen noch folgendes zu bemerken:

Geſeßgebung keine amtl. Stelle dazu berufen ſei , 1. Ein Antrag auf Beiſchrıibung der An

eine öffentl. Urt. über die Unehel. eines ſolchen erkennung einer unehel. Vaterichaft iſt

Kindes auszuſtellen . Bei der Unterſcheidung des dem StB . nur geläufig im Rahmen des S 25 PG. ,

$ 1593 zw . der dem Ehem . allein zuſtehenden alſo nur mit Bezug auf Kinder, die ſchon nach dem

Anfechtung der Ehel. (Anfechtung im engeren Inhalt der Gebürk. als unehel. erſcheinen (Hiních.

Sinn) u . der ſonſtigen Geltendmachung der Un- Boſch . 68 zu § 25 ) . Um eine ſolche Vaterſch.

ehel. des Kindes durch andere Intereſſenten , die Anerkennung handelt es ſich hier nicht; denn in

durch die vermutete Ehel . des Kindes in ihrem unſerem Falle erſcheint das Kind in der Geburk .

Rechte beeinträchtigt würden ( Anfechtung im weiteren als ehelich). $ 25 iſt alſo hier nicht anzuwenden

Sinne, ngl . ROLS . III 191 ) , wird aber an eine u . es kann nur auf § 26 ankommen .

folche amtl . Feſtſtellung überhaupt nicht zu denken Es ſei hier auch auf die vielleicht mißverſtändliche

ſein. Iſt doch der Grundgedanke der 88 1593 ff., Bem . 72 bei Hinſch .- B. zu 8 26 hingewieſen , daß

wie auch die Mot. (IV 659 ff.) erkennen laſſen, ein Urt . , welches das Beſtehen oder Nichtbeſtehen
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der unehel. Vaterſch. zum Gegenſtande hat , als das Recht auf einen beſtimmten FamNamen

Nachweis durch öffenti. Urt. dienen könne, weil ſchließt auch die Pflicht in fich, dieſen geſeßl.

es , wenn es auch nicht Wirtung für u. gegen alle zuſtehenden Namen zu führen ; eine Nameng

habe , doch eine Feſtſtellung in öffentl. Urt. enthalte. ånderung, ſoweit ſie nicht unter beſtimmten Voraus

Dieſe Worte beziehen ſich nichtauf die Feſtſtellung ſegungen von Rechts wegen oder inf. einer Er

der unehel. Geburt eines Kindes, das inhaltlich klärung gegenüber der zuſtändigen Behörde ein

der Gebürt. als ein ehel. erſcheint, ſondern nur tritt, iſtnur mit ſtaatl. Genehmigung zuläſſig

auf die Feſtſtellung der Vaterſch. zu einem Kinde, (Staud. III A 2 zu § 12 BGB.). Nachdem aber

das ſchon inhaltl. der Gebürf. ein unehel . iſt. hier mit dem Tode des Ehem . der Mutter eine

Das ergibt ſich insbeſ. auch aus dem nachfolgen- Feſtſtellung der unehel. Abſtammung mit Rkraft

den Hinweis auf den Entw . des preuß . PO.. l ' für und gegen alle ausgeſchloſſen iſt, ſo kann es

welcher ausdrüdl. der Feſtſtellung der Vaterſchaft von da ab für das Kind ohne Gnadenaft feine

zu einem unehel . Rinde durch Anerkennung oder Namensänderung mehr geben , wie ſie ſonſt durch

richterl. Urt . gedachte (vgl . H.-B. 54 C 2 legter § 1706 ' oder § 1719 geboten ſein könnte. Auch

Abj . zu § 22). eine NamErteilung nach $ 1706 " durch Erklärung

Weiter ſei hervorgehoben , daß auch eine in des wirfl . Erzeugers des Kindes, wenn dieſer

unſerem Falle nach § 167 " FGG. beurkundete nachträgl. die Mutter geehelicht hat,wäre wirkungs

Anerkennung der Vaterſch. an dem weſentl. Mangel los , weil eben ohne Urt. mit KKraft für u .gegen

leiden würde, daß es ſich hier nicht um ein i . S. alle das Kind als ehel . zu gelten hat. Daß end

der SS 1718 u . 1720 " unehel. (vgl. Sart. 16 zu lich auch durch Legit . eine Namdenderuny hierb

§ 25 PG.) ſondern um ein Kind handelt , für das nicht herbeigeführt werden kann , weil die Legit.

mindeſtens noch die Vermutung der Ehel . beſteht ſelbſt unmöglich iſt, darüber folgendes .

und deſſen Unehel. mit Wirkung für u . gegen alle 3. Beſonders läſtig wird § 1593 empfunden

überhaupt nicht mehr feſtgeſtellt werden kann . bei beabſichtigter Legitimation des Kinde8

Jener Mangel in der Urk . könnte aber , wenn ſie durch nachträgl. Ehejgließung zw . den wirfl. Er

ſtandesamtl. vollziehbar ſein ſoll , nur durch den zeugern oder durch Ehelidyfeitserklärung auf An:

im Anfecht Prozeß (S$ 1593 ff.) mit Rkraft für u . trag des natürl . Vaters . Sowohl 88 1719 wie

gegen alle mögl. Nachweis der 'Unehelichkeit des 1723 ſeßen die Unehel . des Kindes voraus ; die

Kindes geheilt werden (Hinſch.- B . 72 zu § 26 u . Motive ( IV 921 u. 932) heben das nachdrücklich

Staudinger Bem . 1 vorl. Abſ. zu § 1717 BGB.). hervor u. fügen bei , daß ein Kind, welches zwar
2. Ein Antrag auf Beiſchreibung eines Rand- in Wirklichkeit ein unehel. der beiden Ehegatten

vermerts über Namensånderung könnte nur iſt, nach Maßgabe der 38 1591-1600 aber als

darauf abzielen , daß das Kind an Stelle des ehel . Kind eines anderen gilt, durch die nach:

bisherigen FamNamens des Ehem . (8 1616) den folg nde Ehe ſeiner Erzeuger nicht berührt werde

Mädchennamen der Mutter ($ 1706 ' ) oder wenn u . auch durch eine von ſeinem natürl. Vater be:

dieſe inzwiſchen den wirkl . Erzeuger des Kindes antragte Ehelichkeitserklärung nicht legitimiert

geheiratet hat, wegen der angebl. eingetretenen werden kann (vgl. Staud. Bem . 2 zu 1719 u .
Legit . (SS 1719 , 1616) deſſen FamNamen zu 2 a zu 1723). Demnach iſt die Begit . eine ſolchen

führen habe. Demgegenüber iſt zu ſagen, daß Kindes überhaupt ausgeſchloſſen, wenn nicht im

das Kind, ſolange es der Allgemeinheit gegenüber Anfechtungsprozeß des Ehem . im Gegenſaß zur
als ehelich gilt oder wenigſtens deſſen Ehel. zu Gebürt. die unehel. Abkunft durch Urt. mit R.

vermuten iſt, den bisherigen Namen zu führen Kraft für u . gegen alle feſtgeſtellt iſt. (Vyl. obige
hat , es ſei denn , daß da , wo als Härte aners Ausf . u . die dort in Bezug gen . Entſch . des KG.

fannt wird , was die Motive (IV 659) im In- vom 31. Jan. 1919 ) . Ueber dieſe Rlage dürften

tereffe des Kindes u . der Familie für geboten ſich weder der StBeamte, nuch ein Gericht (8 11

hielten, durch obrigkeitl . Gnadenakt die Führung PG. ) oder eine ſonſt mit der Sache befaßte Bea
eines anderen Namens geſtattet würde . Im hörde (8 1723) hinwegſegen, möchte das auch im

Gegenſaß zu der nur dem Ehem. der Mutter des Einzelfall zu Härten führen ; denn der Gnaden
Kindes zuſtehenden Anfechtungsklage hätte auch die weg iſt ausgeſchloſſen. Es kann deshalb auch das

von irgendwelcher Seite nach § 1593 etwa erfolg- VormGer. auf Grund des § 26 " (RG. vom 11 .

reich durchgeführte Geltendmachung der Unehel. Juni 1920) die Legit. eines Kindes nur dann

des Kindes (= Anfechtung i. w . S.) für dieſes feitſtellen, wenn dieſes Kind ſchon ausweißlich der
feine Namensänderung zur Folge . So hätte auch Gebürt. als ein unehel . erſcheint. Das iſt wohl

das VormGericht, wenn es auf Grund ſeiner Er- auch die Auffaſſung des bayer . JM. in ſeinen

hebungen nach § 12 FGG . (vgl. obige Entſch. Bef. vom 22. Juli u . 25. Ótt . 1922 (3MBI.

des bayer. OLG .) zu dem Ergebnis gelangt, daß S. 183 , 198),wie ſich aus dem dort vorgeſehenen

das Kind unehelich iſt, die Vormundſch. auf den Wortlaut für Mitteilung an das StA. u. für den
bisherigen u . nid ,t etwa auf den Mädchennamen Randvermert auf der GebUrt. ergibt. Ändern

der Mutter des Kindes einzuleiten. Die Namens- falls mußte ja das VormGer. zuerſt die Unehel.

änderung iſt teineswegs ſo leicht gemacht; denn des nach der GebUrt . ehel . Kindes feſtſtellen ; eine
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ſolche Befugnis fann aber aus der Novelle un- find (ogl. Sart . 6 Abſ . 3 zu § 11 ) . Anderſeits

möglich abgeleitet werden. Das RG. läßt zwar erfolgen Randvermerke ſolcher Art immer nur auf

in der vorerwähnten Entſch. bei ſeinem Hinweis | Antrag der Beteiligten ( 26 ). Hat nun ein3

auf die BundesratsVO. vom 18. Jan. 1917 an- Vorm Ger. Veranlaſſung zu einer Feſtſtellung nach

derer Anſicht Raum . Allein es iſt ganz richtig, $ 26 ", ſo iſt es naturgemäß, daß von ihm auch

wenn die Schrijtleitung des „,Standesbeamten 1920“ die Anregung an den St Beamten wegen des Rind

hiezu bemerkt , daß auch das neue PG. gegen die vermerks ausgehen muß, namentl. wenn es von

Ehelichkeit der Ehebruchsfinder nichts hilft. Denn Amte wegen gehandelt hat . Daher wohl die Be

die Nov. vom 11. Juni 1920 åndert ſo wenig ſtimmung des § 26 ", daß das Vorm Ger. die

wie die genannte BundesratsVD. etwas an dem Beiſchreibung im GebReg. anzuordnen habe. Dieſe

materiellen Rechte des BGB. Beide ſollen viel: Anordnung hat alſo lediglich den nach § 26'er

mehr nur die Härte ausgleichen , daß eine nach forderl. Antrag zu erleben (vgl. § 71 FGG.).

$ 1719 rechtmäßig eingetretene Legit . eines un : Auch kommt dem Feſtitellungsbeſchluß des Vorm.

ehel . Kindes nach der bisherigen Faſſung des Ger. feine formelle RRraft zu ; er kann jederzeit

$ 26 PG. ſtandesamtl. vielfach der Geburf nicht durch einf. Beſchw. angefochten werden u . iſt in

beigeſchrieben werden konnte, weil fein Nachweis keiner Weiſe für das nach § 11 PG. angerufene

in öffentl. Urt. erbracht werden konnte. Irre3rre- Gericht bindend . Mit Rüdüicht auf dieſe RLage

geführt durch jene Bemerkung des KG. geht das wird es daher auch nicht richtig ſein, wie das LG.

LG. Mainz einen Schritt weiter u . läßt in ſeiner Mainz annimmt, daß die vom VormGer. ge

Entich. vom 15. Jan. 1923 (beſtätigt durch das troffene Feſtſtellung jeder Nachprüfung des St.

DLG. Darmſtadt am 12. April 1923 u . ders Beamten entzogen ſei u. dieſer die Anordnung zu

öffentlicht in der Zeitichr. für StaWeſen Nr. vollziehen habe, ohne auf ihre Vorausſeßungen in

11/1923) dae Vorm Ger. auf Grund des § 26 " ſachl. Beziehung einzugehen . Wäre dieſe Auffaſſung

nach eigenen Erhebungen die Unehel . eines Kindes, des 16. richtig, dann hätte der Beſchl. des Vorm.

für das noch die Vermutung der Ehelichkeit nach Ger. dem StBeamten gegenüber den Charakter

8 1591 beſteht, u . anſchließend hieran deſſen durch einer bindenden Aufſichtsverfügung u . das müßte

die nachträgl . Eheſchließung zw . den Erzeugern umſo mehr befremden, als vielleicht in der

angebl . eingetretene Legit. feftitellen u. die Ein- | Mehrzahl der Fälle ein auswärtiges Vorm Ger..

tragung durch Randvermert bei der Geburt. an . über die Legit. zu befinden hat, alſo auch noch

ordnen . Dabei wird aber überſehen , daß der neue die organiſatoriſch unentbehrl. örtl. Zuſtändigkeit

$ 26 " das Vormger. nicht zur Feſtſtellung der fehlen würde.

Unehel. eines Kindes , ſondern nur zur Feſtſtellung Dieſe Schlußbetrachtung hat zwar mit der

der Legit . eines im Sinne des PG. unehel. Kindes eigentl. Abhandlung nichts zu tun ; fie hat ſich mir

erinächtigt , das alſo ausweisl. der Geburt. als nur angeſichts der Mainzer Entſch . aufgedrängt

unebel . erſcheint. Es iſt ausgeſchloſſen , daß das u . ich habe ſie hier nur mit aufgenommen, weil

PG. , das ſich im weſentl. nur mit formalem , ſie vielleicht doch Vormer. u . Stde. für ihre

nicht mit materiellem R. befaßt, die wichtige gegenſeitige Stellung aus 26 " PG. von Intereffeift.

Entſch . über die Statusfrage dem Vormer. im

freim . GerichtsbVerfahren überlaſſen u . damit die

Abkunft des Kindes auf folch unſichere Grundlage

ſtellen wollte !
Kleine Mitteilungen.

Es ſei geſtattet, die Entſch. des 16. Mainz

u . damit die Nov. 3. PG. noch nach einer an- Die Unterwerfungeflauſel nach $$ 800 , 794 kr. 5

deren Seite zu betrachten u . damit dieſe Abhand- | 3PD. bei der wertbeſtändigen Hypothet. Nach Diepe

lung abzuſdhließen. Das VormGer. hatte in jenem
in Bant- Archiv 22. Jahrg. S. 252 iſt bis zu einer

Falle gem . § 26 " die Legit . feſtgeſtellt u . die
Aenderung des § 794 Nr. 5 SPO. nicht die Möga

Beiſchreibung am Rande der Geburt angeordnet.
lichkeit vorhanden, für die wertbeſtändige Hypothek

( = wb. H.) nach dem Sei. v . 23. Juni 1923 ſich der

Der StBeamte lehnte unter Berufung auf die
Unterwerfung unter die ſofortige Zwangsvollſtr. in

Entich des KG. vom 31. Jan. 1919 den Voll
einer nach $ 794 Nr. 5 ZPD. vor Gericht oder Notar

zug ab u . führte Entſch . des nach § 11 " PO. aufgenommenen Urkunde zu bedienen u . demnach die

4. § 69 FGG. zuſtändigen AG . herbei, das der dingl . Unterwerfung nach 8 800 SPD. ins Grundbuch

Auffaſſung des StBeamten beipflichtete. Die Frage , einzutragen, weil eine ſolche Urkunde nur über einen

die uns nun hier noch beſchäftigen ſoll, iſt die , Anſpruch auf Zahlung einer „ beſtimmten Geldſumme“

welche Bedeutung der Anordnung des VormGer. oder Leiſtung einer beſtimmten Menge vertretbarer

( 26 ") gegenüber jener des AG. (8 11 ) zukommt. Sachen" errichtet werden könne. Gleicher Anſicht

Man wird davon ausgehen müſſen, daß das
îcheint Schlegelberger , Geſ . über wb . H. 1923

VormGer. als jolches für den StBeamten keine
S 30 zu ſein . Die von Liepe u. Schlegelberger

Aufſichtsbehörde iſt, wie das nach § 11 " zuſtän- iienen , obwohl das Geſef über wb. H. ſchon ſeit
erwartete Aenderung der SPD. iſt bisher nicht er

dige Gericht, deſſen Anordnungen für den St.: einem Vierteljahr in Kraft getreten iſt u . im Rechts

Beamten unmittelbar u . unbedingt verpflichtend leben bereits eine große Rolle ſpielt. Die Bedürf

.

u.

III
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Hibie Rechtsübung der Grundbuchämterpaheintsich derhar opening house .Aenderung fürnotwendig

11

niſſe der Praris erfordern die Unterwerfungsklauſel folche Vorſchr. zur fachl

gehalten hätte. der Unterlaſſung

faft durchwegs für ihre Zuläſſigkeitu .ihre Eintragungs- wohl auf die Zuläſſigkeit geſchloſſen werden. Sollte

fähigkeit auch ohne Geſebesänderung auszuſprechen : eine geſebl. Regelung erfolgen, ſo iſt zur Beſeitigung

f. die Muſterbeiſpiele von Rids in DNot 3 1923 von Zweifeln dringend zu wünſchen , daß ſie ſich rüd

S. 131. Dieſe Uebung erſcheint in der Tat gerecht- wirkende Kraft beilegt .

fertigt u dem Zwecke des Geſeßes zu entſprechen. Oberamtsrichter Cammerer in München .

Dem aus dem Währungsverfall entſprungenen

Bedürfnis entſprechend läßt das Geſet über mb. H.

eine Belaſtung zu , der zufolge aus einem Grundſtüd Zuſtändigteit für Jugendgerichtsſachen , in denen

ſtatt einer zahlenmäßig beſtimmten Seldſumme dies vor dem Jufrafttreten des JGG. rechtsträftiges Urteil

jenige Geldſumme zu zahlen iſt, die durch den amtlich erging. I. Am 25. Jan. 1923 iſt H. vom Volk& G .

feſtgeſtellten Preis einer beſtimmten Menge gewiſſer 3. verurteilt worden. Am 16 Juli 1923 überſandte der

Waren oder Leiſtungen beſtimmt wird. Darnach find StA . am LG. 3 die Akten ſamt einem Geſuch des

die Faktoren für die Berechnung der Höhe des An- Verurteilten um nachträgl. Bewilligung einer Bewäh

ſpruchs von Anfang an gegeben . Es iſt nicht wie bei rungsfriſt an das FG.3 mit dem Antrage auf Zu

der Höchſtbetragshypothet ($ 1190 BGB.) erſt abzu= rückweiſung des Geſuches unter folgendem Beifügen :

warten, ob u. in welcher Höhe Anſprüche überhaupt „Da es ſich um eine am 1. Juli 1923 bereits rechts

entſtehen, ſondern der wahre Inhalt des Anſpruchs ſteht kräftig entſchiedene Sache handelt, gelten nicht die Vor

von vorneherein feſt, nur iſt für ſeine Bemeſſung ichr. des FGG., ſondern der 3. Abſchn. der Bel . v .

u . Bezeichnung mangels der Tauglichkeit des derzei- 5 März 1922 über Begnadigung uſw ( MBI. 57).

tigen Währungsgeldes als Wertmeſſer ein neuer Maß- Demnach wäre zuſtändig das VoltsG. Die Zuſtändig

ſtab angewendet. Die Entwicklung der Verhältniſſe keit der Volts&. in Jugendſachen iſt aber durch die

hat dazu geführt, daß eine ziffermäßig beſtimmte VO. b. 12. Mai 1923 aufgehoben. Zur Bewilligung

Geldſumme die denkbar unbeſtimmteſte Größe iſt. von Bewährungsfriſten im Snadenipege iſt in den Fällen,

Dem hat der Geſebg. für die Grundſtüdspfandrechte in denen das Gericht nach dem IGG. die Strafvol

im Sef . über die wb . H. Rechnung getragen, dabei ſtredung ausleben kann, das Juſtizmin. zuſtändig. Da

aber nur gewiſſe Wertmaßſtäbe zugelaſſen. Imübrigen das JGG. nicht gilt, iſt das Gericht auch nicht zur

finden nach dem Geſ. auf die wb . H. die Vorſchr. des Strafauslebung befugt, infolaedefien iſt nicht das Juſtiz

Hypothekenrechts durchausAnwendung .Dazu iſt min., ſondern das FG. zuſtändig

aber auch die Vorſchr. des § 794 Nr. 5 ( 1. dortſelbſt Das IS 3. wies am 18. Juli 1923 dieſen Antrag

Saß 2) BPD. zu rechnen . Soweit an dieſer Stelle zurüd u. führte aus : Das JSG. findet keine An

für die Hypothet, Grundſchuld u . Rentenſchuld eine wendung, weil die Strafſache am 1. Juli 1923 ichon

beſtimmte Geldſumme erfordert wird . iſt darnach an- rechtstr . erledigt war (8 44 65., FM Bel. b .

zunehmen, daß auch hier die nach Maßgabe des Geſ. 7. Mai 1923 zum Vollzug des JOG. , Bemerkungen

über die wb. H. beſtimmte Geldſumme an die Stelle zu § 44 des gen. Gef , insbeſ. vorleßter u . leßter

der zahlenmäßig beſtimmten Geldſumme tritt, die der Abf.; FMBL31) Für die Behandlung verbleibt es

Gefeßg . bei der Erlaſſung der 3PO. allein im Auge | daher bei den Vorſdr. im 3. Abſchn. der Mek. vom

haben konnte. 5. März 1922 über Begnadigung uſw. (IMBI. 67).

Demgegenüber können die aus äußerl. u . for- Danach iſt das VolksG 3 zuſtändig SS 18 15, 16,

mellen Geſichtspunkten gegen die Zuläſſigkeit der a . a D (IMBI. 22. 81/82) Durch die VO vom

Klauſel erhobenen Bedenken kaum durchdringen. Die 12 Mai 1923 (GVBI. 185 ) iſt vom 1. Juli 1923 ab
Einwendungen gipfeln im weſentl . darin, daß unter die Zuſtändigkeit der Volta (3. für Jugentja ben i S.

einer beſtimmten Geldſumme die Geſ. (z . B. $$ 592, der $s 17 ff 0 JOG aufgehoben Die vorliegende$$ .

688 ZPD.: 795 BGB.) auch ſonſt nur zahlenmäßig Sache iſt keine Jugendlache i . S. der $$ 17 ff. JHG.;

beſtimmte Summen verſtanden wiſſen wollen. Es ſie war ſchon vor dem 1. Juli 1923 recht- fr. erledigt .

kann dahingeſtellt bleiben, ob mit Rüdſicht auf die Die Zuſtändigkeit der Voltes. für Sachen, die nicht

Entwicklung der Geldwertverhältniſſe hieran auch ießt Jugend'achen i . S. der $8 17 ff. find, wird durch die

noch durchaus feſtgehalten werden kann. Uebrigens gen. VO. nicht berihrt.“

iſt darauf zu verweiſen, daß auch die „ beſtimmte “ Hiegegen legte der StA. Beſchwerde ein mit fol

Geldſumme i. S. der $8 592, 688. 794 Nr. 5 ZPO. gender Begründung : „ Die Unterſcheidung von Ju

ſchon bieber nicht now’ndig u . ausſchließlich ein von gendſachen i S. des § 17 FG. u . von anderen Ju

vorneherein zahlenmäßig feſtſtehender Betrag fein gendfarben iſt irrig. Die Jugendiadien i S des § 17

mußte ; ſo iſt die Zuläſſigkeit des Uikundenprozeſſes ſind weſendaleich mit dem, mas man bis zum Intraft

für den Anſpruch auf Zinſen, bei denen lediglich der tr des JGG unter Jugendrachen verſtanden hat Die

Saß u der Anfangetag beſtimmt iſt, allgemein aner : Zuſtändigkeit der Rollers . iſt für Jugendladen ſchlecht

fannt (1. Stein 10 Aufl. § 592 Anm. III, 3 ) . Die Bes hin aufgehoben Das Volts G.iſt deshalb unzuſtändig . "

denken erledigen ſich aber auf jeden Fill, wenn man Auf dieſe Befowerde erließ die Strait des

auf Grund der hier verſuchten Beweisführung zugibt, 13. 3. am 3. Auguſt 1923 nachſtehenden Biſchluß

daß die Aenderung des Hypothefenrechts durch die ,,Der Antrag auf Bewährunasfriſt wird zurückgewie :

Einführung der wb H. auch eine ſacol Aenderung der fen . 1. Die Zuſtändigkeit der Volls für Jugends

$ 794 Nr . 5 u. $ 800 ZPO. wenigſtens bezügl ch des fachen i S. der $ 8 17 ff. IGG. iſt durch die VO .

Anſpruchs aus der Hypothel herbeigeführt hat . Da v 12 Mai 1923 (GVBI 185 ) mit Wirkung ab 1. Juli 1923

das Bedürfnis nad der Untermen fungeklauſel bei der aufgehoben Die Zuſtändigkeit der IG. tritt für am

wb H nibt zu beſtreiten iſt, wäre es in der Tat eine 1. Juli 1923 bereits rechtskr. Sachen nicht ein , mie

unverzeil. Unterlaſſungsſünde des Gelebg . , wenn er ſich aus der Zuſtändigkeitsargrer ziing im $ 44 JHG.

ſiefie nicht ausdrücklich zugelaſſen hätte, obwohl er eine ergibt . Mit dem Wegfall der Zuſtändigkeit des Auss

.
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nahme tritt die Zuſtändigkeit ein, die ich ohne Ein- Denn bei den vielen Fäden, die in der Hand des IG .

führung der Volte nach 873, 29 SVG. ergibt, zuſammenlauf
en , iſt es ihm eher u. leichter möglich ,

alſo hier die Zuſtändigkeit der Straft. ( 1. a. JMBet. fide die für die Sachbebandlu
ng nötigen Unterlagen

v 7. Mai 1923 7 Volz. des JGG. , zum § 44 vors zu verſchaffen , als dem Volkst , für das jene Auf

lebter und lebter A61.)"

gaben nur den Heft eine früher zugewieſenen Wir

II. Gegen die Verbeſcheidun
g
des Geſuches durch die fungeEreiſes bilden . Zwar mag die Altenbehandl

ung

Straft. läßt fich folgendes einwenden : Gem . § 17, 1 gewiſſe formelle Schwierigkeitenbereiten, wenn Erwach

ISG . gehören vom 1. Juli 1923 ab Straftaten von Per- ſene u. Jugendl. ſeinerzeit zuſammen abgeurteilt wurden

fonen, die z. 8 der Erhebung der Anklage über 14. aber doch wird dieſes Bedenten zurücktreten müſſen .

noch nicht 18 Jahre alt ſind, zur Zuſtänhiakeit der Jus Amtsrichter Dr. Franz Greiner in Nürnberg .

gendG.: vom 1 Juli 1923 ab hat alſo das JG folche Pers

ſonen abzuurteilen u . u. a auch über die Ausſekungder Vollftr. einer Strafe (Bewilligung einer Probezeit Die wirtſchaftliche Bedeutung der BO. über den

Bewährungefrift) zu entſcheiden . Auch die Straf- Vertehr mit Milch vom 30. April 1921. Ein Urteil

vollſtredung ſteht dem 3.zu (8 36 766.) Nach des FerStr.R . des Oberſten LG v . 14. Aug. 1923

§ 44 a. a D. gingen am 1. Juli 1923 die in erſter ( II 205/23) führt u . a . Folgendes aus : ,, Die VD. über

Inft. anbängigen Strafſachen in der Lage, in der den Verkehr mit Milch 0. 30. April 1921 hat zum

ſie ſich befanden ,auf das IG. über, wenn ſämtliche Ziele, die bisherige Zwangswirtſchaf
t

der Milch zu

Beículdigte an dieſem Tage noch jugendlich waren.

beſeitigen. Sie trifft nurmehr Maßnahmen zur gere

Die Zuſtändigkeit bei rechtskr. abgeurteilten Straf- gelten Verteilung der Milch, fie enthält nirgends

fachen aber berührte das G9. nicht. Demnach hat eine ausdrüdl. Ermächtigung für die Gemeinden u.

es hier bei den bisherigen Vorſchr. ſein Bewenden. Komm Verb. Höchſtpreiſe feſtzuſeßen u. läßt nur in

Der vorliegende Fal betrifft nun eine bereits vor dem Falle des § 5 A6.4 bis zur endgültigen Entſch.

dem 1. Juli 1923 recht& lr. abgeurteilte Strafiache. durch das Schiedsgericht eine einſtw . Beſtimmung des

Fiir fie bleibt ee alſo bei der ſeitherigen Regelung . Die zu entrichtenden Preiſes der Milch durch die anord

Beſt. über die Bewilligung von Bewährungsfriſten ſind nende Behörde zu (RG. in JS. 23, 299 ). Für die

im 3. Abſchn . der Bek. 0. 5. März 1922 überBeg.uſw Entic . des Spiedsgerichtes iſt nach dem Zuſammens

(JMBI. 67) enthalten . Nach $$ 15 , 16, 18 iſt bei hange der Beſt. des § 5 Abſ. 1 bis 4 in beiden Vorſchr.

Verurteilung durch ein VolfaG. auch dieſes Gericht zur nur Raum, 1. wenn der Milchlieferant nach § 5 Abſ.1

Bewilligung einer Bewährungsfriſt zuſtändig Sonach verpflichtet iſt, laufende Lieferungen von Milch an

hat das Volts über das Beſuch des 5 zu entfcheiden . einen y bnehmer in dem bisherigen Empfangeort zu

Es iſt abwegig , hier plößlich die VO. über beſtätigen , 2. fic weigert , mit einem ſolchen emp:

die Aufhebung der Zuſtändiakeit der Volka . ges fangsberechtigten Abnehmer zu einem der Marktlage

genüber Jugendlichend. 12 Mai 1923 (BVBI. 185) entſpr. Preiſe einen Lieferungsvertra
g über eine der

hereinzuziehen. Dafür fehlt jeglicher Zuſammenbang . bisherigen Lieferung entſprechende Menge abzuſchlie

Die gen. VD. hebt v. 1. Juli 1923 ab die Zuſtän- Ben, 3. wenn der tomm Verband angeordnet hat, daß

digteit der Voltes. für Jugendfachen i S. der die betr . Mild an den bisherigen Empfangsort weiter

8$ 17 ff. JBG. auf : fie ſagt alſo , daß Jugendſachen zu liefern iſt, 4 wenn eine gütl . Einigung über

für die zwar zunächſt nach $8 17 ff. IGH, die JG. den Preis der Milch zwiſchen dem Lieferer u . dem

zuſtändig wären, nach bisherigem bayer . Rechte aber Abnehmer nicht zuſtande kommt . “ Mit dieſer

dieſe Zuſtändigkeit ausgeichaltet u . diej . Der Volt & ( . Entſcheidung hat ſich das Bayer . DHL5. auf den

begründet wäre, doch wiederum auch in Bayern zur felhen Standpunkt geſtellt wie das RS, in der ym.

Aburteilung uſm. vor die IG. kommen ſollen . Das 1923 S 299 veröffentlichten Entſcheidung. Neben

mit feßt die VO., wenn ihre Anwendung im der Feſtſtellung, daß die VO. V. 30. April 1921 zum

Einzelfalle in Petracht kommen soll, die Prüfung vor- Ziele hatte, die bisherige Zwangswirtſchaf
t der Milch

aus, ob denn für die Sache zunächſt nach $$ 17 ff. zu beſeitigen, iſt bei. bemerkenêwert die Feſtſtellung,

JHG. 898 36. zuſtändig wäre ; trifft dies zu, dann daß die Milchpreiębildun
g
zunächſt der gütl . Einigung

foll das JG. zuſtändig bleiben u . nicht durró das Volkst . zw . Lieferanten u. Abnehmer unterliegt u . daß bloß

augaeitaltet werden. Hier ergibt dieie Prüfung, daß unter beſtimmten von OHLG. ſehr klar formulierten

das 4 von vorneberein nicht zuſtändig wäre, denn Bedingungen Milchichiedsgeric
hte in Kraft treten können

es handelt ſich um eine bereits vor dem 1. Juli 1923 Zu erwähnen iſt noch , daß der III Strais . des RG.

rechtstr. erledigte Sache. Demnach kommt die VO. in einem Urt. 3 D. 343/1923 v. 2. Juli 1923 den Lan

V. 12. Mai 1923 gar nicht in Betracht. Die Folge desbehörden die Befugnis abgeſprocen hat, die reichs

iſt, daß allein die Beſtimmungen v . 5. März 1922 über recht1. Vorſdr. über den Milchverkehr zu verſchärfen ;

Begnadigung uſw hier gelten u . damit – wie er : die Landeệbeh. können nur die die in der VD. vom

wähnt - die Zuſtändigkeit des Voltag . begründet iſt 30. April 1921 ſelbſt vorgeſehenen Ergänzungsbeft.

u. bleibt.

treffen. Rechtsanwalt Dr. Eugen Schmidt in München,

III . Eine andere Frage iſt es, ob es ſich nicht

empfiehlt, in Abänderung a) der Bet v. 5. März 1922über Hegn uſw. ( IMBI 67 ), b) der Bet. vom Awangøvollſtre
ďung gegen Bemeinden u. Stiftungen.

19 Juli 1919 über die Einfeßung von Volk : 8 (3MBI. Nach der bayer . Gerd von 1753 Kap . 18 § 10 u.

254) ſiehe insb . § 56 – die Aufgaben , die ſich den Anm . Hreittmayrs hiezu, (h u . k) ſtanden den (He

für das Volf & . im Begnadigungs
verf. u . im Strafs meinden u. den Stiftungen gegen die Zwangsvollſtr.

vollſtreckungeverf. durch den Erlaß der notwendigen innerh u. außerh. des Konkurſes die Einrede des

gerichtl. Entich ergeben, dem JB . zuzuiveifen , ſoweit Notbedarfs, ( ben . competentiae) zu . Dieſe Nechtswohl

es ſi v um Jugendſachen handelt, die am 1. Juli 1923 | tat wurde beſeitigt durch Art. 882 der bayer. GPO

rechtskr. erledigt waren. Das wäre wohl zu bejahen . I v . 1869, der 1879 als Art. 9 in das AGZPD . überging

-
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Aus der Rechtſprechung.
u. heute noch gilt. Danach ſind zur Zwangsvollſtr.

gegen Gemeinden u . Stiftungen wegen Geldforderungen

nur die Verw Beh. berechtigt u. Verpflichtet, ſoweit dages

gen dingl. Rechte verfolgt werden, verbleibt es bei der Heichsgericht.

Zuſtändigkeit der gerichtl. Organe. (Mat.: Ramm Verh.

1863, Verh . des Gefeßg Ansich . Beil . II 1. Abt. S. 181 ,
I.

1863/65, Beil. II 2. Abt. S. 352, 1866/67, Beil . III, Berlegung einer Schülerin bei Südtigung einer

3. Abt. S. 143 ) Bei der Neufaſſung des AGZPO. andern . Haftung des Staates für das Verhalten der

wurde die Vorſchr. ergänzt durch Art. 10, welcher
Lehrerin. Die NebJntero . züchtigre am 30. April 1918

auch die Erröffnung des Konkurſes über das Vermö
als Lehrerin der Volksſchule in M.(Weſtfalen) eine in

gen der Gemeinden u. Stiftungen des öffentlichen
ihrer Banf ſtehende Schülerin durch Schläge mit einem

Rects verbietet. Inwieweit kann aber das Vermögen
Haſelnußſtoď auf die ħand. Da dieſe die Band zurüd

30g, traf ein Schlag die Bank, die Stodſpitze zerſplitterte

der Gemeinde überhaupt der Zwangsvollſtr. unter u . ein Splitter traf eine andere Schülerin in das linke

worfen werden ? Gerade wegen ſeiner Zweckbeſtim Auge, ſo daß dieſes entfernt werden mußte. Die Ver

mung ſchloß Art. 882den unmittelbaren Zugriff aus. legte u. ihr Vater führten den Unfall auf fahrl. Amts

Die Mot. ſagen, es könne der Zugriff der ſiegenden pflichtverleßung zurüc u. verlangten Sche. vom Staate

Partei nicht Plaß greifen, „weil das Vermögen dieſer nach dem preuß. Geſ. vom 1. Aug. 1909 in Verb. mit

Korporationen großen Teils öffentl. Zwecken dient u .
§ 839 BOB. Das BG. wies ab. Auf die Rev. der

ihnen nicht ohne Gefährdung der wichtigſten Intereſien
Ål . wurde zurüdverwieſen. Gründe: Das BG. geht

entzogen werden kann. “ Hiernach werden dem Zu
zutreffend davon aus, daß die Lehrerin nicht nur auf

die zu züchtigende Schülerin, ſondern auch daraufachten

griff der Verw Beh regelmäßig nicht unterliegen die mußte, daß nicht andere in der Nähe befindl. Kinder

log öffentl. Sachen. Wege, Brücken, Pläße u . ebenſo verlegt wurden, weiſt aber die Klage ab, weil die

die unentbehrl. Beſtandteile des Verwaltungsvermö- Lehrerin mit der erforderl . Sorgfalt vorgegangen ſei

geng, Schulhäuſer, Rathäuſer u . dgl , wohl aber das u . bei ſo außergewöhnl. Folgen weder von einer Fahr

Finanzvermögen. Aber auch ſolches iſt oft nicht leicht läſſigkeit noch von einem urſächl. Zuſammenhange die

u . vor allem nicht ſofort veräußerlich , man denke an
Rede ſein könne. Dieſe Annahme iſt nicht haltbar .

Gaswerke, Elektrizitätswerke. Es bleibt dann nur der
Wenn mit dem Fehlgehen eines Schlages zu rechnen

Weg der Umlageerhebung. Darauf war die Vorſchr.

war, dann mußte die Lehrerin, da die zu züchtigende

Schülerin in der Bant ſtand, auch damit rechnen, daß

auch berechnet; ſie korreſpondiert mit Art. 157 GD. , der Stod die Banf treffen u . insbeſ. bei einem kräftigen

nun Art. 13 SelbſtVerwG ., wonach die AufſBeh die Schlage derart zerſplittern werde, daß Splitter bei

Aufnahme rechtskräftig feſtgeſtellter Verpflichtungen ſeite flogen u. andere Kinder verlegten . Eine ſolche

in den Voranſchlag u. nötigenfalls die Erhebung der Folge lag erfahrungsgemäß im Bereiche einer feines

etwa erforderl . Umlagen erzwingen kann (BI . adm Pr.
wegs entfernten Möglichkeit u . dies genügt, um eine

38 , 369). Dieſe Vorſchr. beſteht freilich noch , aber ſie
Fahrläſſigkeit der Leyrerin u . den urſächl. Zuſammen :

iſt ſtart entwertet durch die Beſt. des LStG. vom
hang der Verlegung anzunehmen . Daß die Splitter gerade

einer entfernteren Schülerin ins Auge fliegen würden,

30. März 1920, das bayer. VollzG . 3. IStG . vom brauchte nicht vorausſehbar zu ſein . Pflicht der Lehrerin
30. Juni 1921 u. die AusfAnw . d . 5. April 1922. Denn war es, das zu züchtigende find aus der Bant heraus

die Steuerquellen, die hienach den Gemeinden verblie- u. an einen Plaß treten zu laſſen , an dem eine Züchti

ben, ſind ſo beſchränkt, daß die Beitreibung größerer gung ohne Gefahr für andere Kinder vorgenommen

Schuldbeträge beſ . in kleineren Gemeinweſen ſich recht werden konnte. Indem ſie dies trotz der naheliegenden

ſchwierig geſtalten würde. Es iſt klar, daß dieſe Gefahr unterließ . verleßte ſie fahrl . ihre Amtspflicht u.

Umſtände den geſunkenen Aredit der Gemeinden , auch
machte nach § 839 BOB . ſich u . nach § 1 des Staats

HG , an ihrer Stelle den Staat für den Schaden ver

der gemeindl. Sparkaſſen, nicht gerade fördern ; den
antwortlich. (Urt. des III. ZS. v . 11. Juli 1923, III

Gemeinden ſollte auch aus dieſem Geſichtspunkte das 592/22) .

volle Umlagenrecht zurückgegeben werden .

Was die Kultusſtiftungen betrifft, ſo haben ſie

einerſeits, wie erwähnt, ſchon 1869 die Einrede des
II .

Notbedarf eingebüßt, anderſeits iſt durch das BGB. , Rüdtritt des Berläufer& vom Vertrag veränderter

das keine verkehrsunfähigen Sachen mehr fennt, auch wirtida tl. Verhältniſſe (claus. reb. sic stantibus ).
die früher verbotene Zwangsvollſtr. in res sacrae zu- Die bloße Verſteigerung des Bertaufø euenitandø reight

gelaſſen worden. Die in einem Erk , des b . OberAvvG . nicht aus, um den Rüdtritt zu rechtfertigen. Der

D. Jabre 1842 (Seuff. BI. VIII 144) verneinte Frage,
Käufer iſt nicht ohne weiteres verpflintet, jelber einen

ob gegen eine Kirchenſtiftung die kirchl. Gewänder,
höhereu Breið auzubieten . $ 242 BGB. Jn einer

Gefäße, Glocken u. das Gebäude ſelbſt verſteigert wer

not . Urt . v . 9. April 1910 iſt von den Parteien die

Schließung eines Vertrages erklärt worden , durch den
den dürfen, wäre alſo ießt, wenigſtens bei dingl . Klagen die Erblaſſerin der Bell . dem KI . ein ihr rehöriges

actio hypothekaria umgekehrt zu entſcheiden : jie Geſchäftshaus vermietete, u . zwar zunächſt bis zum

würde freilich nicht praktiſch werden, ſoweit ein hon 31. Oft. 1920 . Der Vertrag enthielt ferner folg .

kurrenzverband für die Stiftung einzutreten hat, wie Alauſel : „ Die . . . Witwe 3. räumt dem Kaufmann

bei Pfarrkirchen die Kirchengemeinde. Aus Art. 138 Þ . Kl . für den Fall des Verfauſs der vermieteten Bes

RV. u . $ 25 bayer. Verf. wird ein Schuß der heili
fißung das Vorkaufsrecht ein zum Preiſe von 40000M byw .

gen Sachen gegen Vollſtr. dingl. Anſprüche nicht abs
oſferiert die Vermieterin dem Mieter die vermietete Bes

zuleiten ſein .
figung auf die Dauer dieſes Vertragsverhältniffes feſt zum

vorgenannten Preiſe, auf welchen bei Uebernahme

Staatsanwalt Dittmann in Nürnberg . eine Anzahlung von 8000 M zu leiſten iſt, während

die Reſtſumme von 32000 M zu 4 % verzinslich zur

erſten Stelle zum Grundbuch eingetragen werden

ſoll ...“ Jn einer not . Urt . v . 18. Oft . 1920 hat der
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KI. erklärt, er nehme dieſes Angebot hiermit an . Er

hat darauf im Dez. 1920 Klage erhoben mit dem An

trage, die Bell. zur Auflaſſung des Grundſtüds an

ihn Zug um Zug gegen Zahlung von 8000 M u. Eins

tragung von 32000M zu verurteilen. Die Bell machten

in erſter Linie den Einwand , daß nur ein Vorkaufs

recht, kein Ankaufsrecht vereinbart ſei ; in zweiter Linie

berufen ſie ſich auf die clausula rebus sic stantibus . Sie

haben Widei fiage erhoben mit dem Antrage auf Ver

zur Rüdgabe an ſie. In der leßten mündl. Ver

handlung vor dem DIG. hat der Al die ron ihm

zu gewährende Gegenleiſtung auf 80 000 M erhöht.

Das DIG. hat die Slage abgewieſen u . auf die Wider

Plage den Aljur Näumung verurteilt. A us den

Oründen : Auch wenn man annehmen wollte, daß

der Kläger zugegeben hat, der Wert des Grundſtüds

ſet ſchon im Ott. 1920 nicht mehr 40 000 ſondern

80 000 M geweſen , ſo würde doch die Auffaſſung des

D18. , der Kl. müſſe den durch die Geldentwertung

entſtandenen Schaden tragen, weil er die Befl , nicht

durch ein gehöriges Erfüllungsangebot feinerſeits

in Verzug geſeßt habe, nicht fret von Rechtsirrtum

ein. Dazu würde die Feitſtellung, daß zur Zeit der

Annahme des Verkaufsangebots, im Oft 1920, der

Preis von 40 000 M nicht mehr dem damaligen Werte

des Grundſtüds entſprach , nicht genügen . Vielmehr

müßte feſtgeſtellt werden. daß damals bereits eine ſo

außerordentliche Geldentwertung eingetreten war, daß

den Hell, nach Treu u Glauben u. nach der Verkehrs

auffaſſung nicht auiumuten war, den Vertrag ſo , wie

er abgeſchloſſen war, zu erfüllen . Eine bloße Werts

ſteigerung des Grundſtüds, die ſich in normalen

Grenzen hielt, genügte nicht zur Losjagung der Bell.

von der übernommenen Verpflichtung. Zudem iſt

dazu nach der Rechtſpr. des RO. (NOZ. 103,333 ; 106,

11 ) in der Regel erforderlich, daß der Verkäufer den

Käufer zur Erhöhung der Gegenleiſtung aufgefordert

u daß dieſer durch eine unzweideutige Erklärung die

Erhöhung abgelehnt hat. Die Befl. haben vielmehr

auf dem Standpunfte geſtanden, daß der im Vertrage

vorgeſehene Fid für den Eintritt ihrer Verkaufever

pflichtung nicht eingetreten ſet , u . ſie haben mit dieſer

Begründung die Eigentumsübertragung überhalipt

abgelehnt. Der Kl . hatte nicht ohne weiteres die Ver

pflichtung, ſeinerſeits unaufgefordert eine höhere als

die vereinbarte Gegenleiſtung anzubieten. Das DIG.

hätte deshalb prüfen müſſen , ob nicht durch die Abs

lehnung der Eigentumsübertragung auf die im Oft.

1920 erfolgte Annahme des Vertaufsangebots hin

oder ſpäteſtens durch die im Dez. 192 ) erhobene Klage

die Betl in Verzug geraten ſind. Auch während des

Rechtsſtreits haben die Bifl. bis zum Søluſle der

BerufJnſtanz in erſter Linie auf dem Standp geſtanden ,

daß der. Fall der Verfaufsverpflichtung nicht einge:

treten ſei, u. ſie haben ſich auch nicht hilisweiſe zur

Hebertragung des Eigentums gegen Zahlung eines

höheren Betrags bereits erflärt. Unter dieſen Ums

ſtänden hatte der Kl . feine Veranlaſſung, ſeinerſeits

einen erhöhten Staufpreis anzubieten , u . fann daraus,

daß er das im Laufe des Projeſſes zwar getan hat,

aber der angebotene höhere Preis unzulänglich war,

nicht ohne weiteres eine Verpflichtung hergeleitet

werden, die mittlerweile eingetretene Geldentwertung

zu tragen. Sonach mußte das Urt, aufgehoben u. die

Sache an das DLG. zurüdverwieſen werden. Falls

bei der anderweiten Verhandlung das DLG. zu dem

Ergebnis fommt, daß die Befl. ſich von einem gewiſſen

Zeitpunkte ab in Verzug mit der Leiſtung des Grund:

ſtuds befunden haben, wird es zu prüfen haben, ob

dadurch die Berufung der Bell. auf die veränderten

wirtſchafilichen Verhältniſſe für die Zeit von dem Ein

tritte ihres Verzugs an ausgeſchloſſen wird . ( Urt .

des V. 35. v . 19. Sept. 1923 V 483/1923 ).

III.

Anfechtung der Unertennung der unehelichen Bater :

ſchaft. 1718 BGB. Der Beruflichter hält zwar

die Anfechtung eines nach § 1718 BOB. abgegebenen

Anerkenntniſſes der unehelichen Vaterſchaft wegen arg

liſtiger Täuſchung auch dann für zuläſſig, wenn die

Irrtumserregung von der Stindsmutter ausging, da

es ſich um ein einſeitiges, nicht empfangsbedürftiges

Rechtsgeſchäft handle. Erverneint aber im Streitfalle

das Borhandenſein argliſtiger Täuſchung, weil nur

ein wenn auch beſonders nachdrüdliches - Bes

ſtreiten des Einwandes der mehreren Zuhälter durch

die Mutter vorliege . Damit ſchließt fich der Beruf.

Michter der bish. Rechtſpr. des RG. (NOZ . 58, 348,

Warn. 1914 Nr . 207) an. Das RG. hat in den er

wähnten Urteilen ausgeführt : Jn der Verſicherung

der Kindsmutter gegenüber dem als unehelichen Kinds

vater in Anſpruch genommenen Beiſchläfer, daß fie

in der Empfängniszeit mit keinem anderen als ihm

geſchlechtlich vertehrt habe, fönne eine argliſtige Täu

ſchung noch nicht gefunden werden. Das gemäß § 1718 ab

gegebene Anerkenntnis enthalte keinen rechtsbegründen

den Verpflichtungsakt, ſondern nur einen Verzicht auf die

Einrede der mehreren Zuhälter. Der uneheliche Er

zeuger habe keinen Rechtsanſpruch darauf, daß die

Kindsmutter ihm zur Verfolgung jenes Einwands u.

zur Ablehnung ſeiner Verpflichtung behilflich ſei; es

ſei ſeine Sache, die Einrede zu beweiſen . Jm Mechts

ſtreit der Mutter gegen den Zuhälter begehe fie feines

falls eine argliſtige Täuſchung, wenn ſie die Behaups

tung , daß fie ſich noch mit einem Anderen eingelaſſen

habe, in Abrede ſtelle. Nicht anders ſei ihre außer

gerichtliche Verſicherung zu beurteilen . Es beſtehe feine

allgemeine Rechtspflicht, die Wahrheit von Tatſachen

zuzugeben, aus denen ein Drittergegen jemand pri

vatrechtliche Anſprüche oder die Befreiung von ihm

obliegenden Verbindlichkeiten herleiten wolle, insbef.

dann nicht, wenn hierdurch , wie hier, die Geſtändige

in ihrer Frauenehre bloßgeſtellt werde. Dieſe Rechts

anſicht kann bei nochmaliger Prüfung nicht aufrecht

erhalten werden. Die Kindsmntter hat durch die in

Rede ſtehende Verſicherung dem Aläger die falſche

Tatſache, daß ſie in der Empfängniszeit mit ihm

allein geſchlechtlich verkehrt habe , vorgeſpiegelt u. Zus

gleich die wahre Tatſache des mit einem Anderen in

dieſer Zeit gepflogenen Verkehrs unterdrüđt Sie hat

ſich nicht etwa darauf beſchränft, den anderweiten ( e

ſchlechtsrerfehr zu verſchweigen , ſondern iſt, indem ſie

auf Vorhalt das Gegenteil verſicherte u. fich zum Eid

hierüber erbot, in einer zur Jrreführung des Kl. obs

jektiv geeigneten Weiſe tätig geworden. Darauf, daß

Kl. einen Rechtsanſpruch auf Offenbarung der Wahr

heit nicht hatte, kommt es bei dieſer Sachlaoe nicht an .

Eine argliſtige Täuſchung kann auch begehen, wer

eine unwahre Tatſache behauptet, ohne daß er zur

Abgabe einer Erflärung über dieſe Tatſache rechtlich

verpflichtet iſt . Denn zum Begriff der Argliſt im

Sinne des § 123 wird mehr nicht gefordert , als daß

der Täuſchende voriäßlich durch Fervorrufung oder

Benußung eines Jrrtums die Willensentſchließung

eines Anderen beeinflußt. Nur im Falle bloßen Ver

ſchwrigens iſt zu fragen, ob nach den im Rechtsverkehr

herrſchenden Grundſäßen von Treu u . Glauben oder

aus beionderen Rechtsgründen in einem beſtimmten Fall

eine Erllärungspflicht beſtand. cat aber der Täuſchende

wiſſentlich eine falſche Tatſache ausdrüdlich behauptet

oder eine wahre abgeleugnet u . ſolchergeſtalt durch

poſitives Handeln in dem Gegner eine irrige Vors

ſtellung hervorgerufen, ſo hängt die Anfechtung nicht

davon ab , ob er überhaupt zur Abgabe einer Er

klärung verpflichtet war . Jm Streitfall iſt es daher

rechtlich belanglos, ob der Kl . , wovon die an

geführten Urteile ausgehen, feinen Rechtsanſpruch

darauf hatte, daß die Kindsmutter ihm bei der Geltendr .
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machung feines Einwands u. bei der Ablehnung ſeiner beſtimmte unwahre Einzelbehauptungen aufſtellt oder

Berpflichtung durch Offenbarung u . Wahrheit behilflich ſie gar durch falſche Beweismittel glaubhaft macht,

war. Sie konnte die Beantwortung der an ſie ge- fich alſo hinterliſtiger Täuſchungsmittel' bedient,

ſtellten Frage ablehnen ; ließ ſie ſich aber zu einer Antwort ſondernz.B. auch ſchon dann, wenn die dem Kl. ſonſt

herbei, io durfte ſie nicht eine unwahre Tatſache ver- als wahrheitsliebend betannte Aindsmutter die Richa

fichern u . dieſe Verſicherung durch Eideserbieten ver- tigkeit ihrer Verſicherung in beſonders eindringlicher

ſtärken . Daß fich der Kl. ſeinerſeits nicht darauf vers Weiſe beteuert. Hierher kann insbef. auch der Fall

laſſen durfte, daß ichon dieſe Verſicherung der Kinds- gehören, daß ſie ſich zum Eid über ihre unwahre Be

mutter den Beweis der Unrichtigkeit ſeiner Annahme hauptung erbietet. Ein ſolches Eideserbieten regels

über ihren anderweiten Geſchlechtsverkehr erbringe, mäßig nur als ein zwar nachdrüdliches, aber für die

kann nicht entſcheidend ſein . Denn er war nicht ges Entſchließung des unehelichen Vaters nicht erhebliches

hindert, ihrer Antwort eine ſolche Beweiskraft trofdem Leugnen anzuſehen , wäre verfehlt. Bielmehr läßt

beizulegen , u . unterlag in dieſem Falle der Täuſchung, ſich die Möglichkeit einer gerade dadurch hervorges

wenn die Verſicherung wahrheitswidrig war. Auch rufenen Täuſchung nicht von der Hand weiſen , ſchon

der Umſtand, daß ſich die Kindsmutter in einem Ge- weil der Kl. befürchten muß, in einem Rechtsſtreit mit

wiſſenskonflikt befand u. durch eine wahrheitsgemäße dem Kind auf Grund der gegebenenfalls nach § 393

Antwort ihre eigenen Intereſſen u . die des Kindes Ab. 2 3BO. beeidigten Zeugenausſage der Mutter zu

geſchädigt hätte, enthob ſie nicht der Pflicht. in Bes unterliegen . (Urt. d. V. ZS. d . 7. Mai 1923 IV

antwortung der an ſie geſtellten Frage die Wahrheit | 315/1922. U.

zu ſagen u . jede 3rreführung des Hl. zu unterlaſſen . 6757

EinesEingehens auf die Frage, ob u . inwieweit im

Prozeß die allgemeine u. unbedingte Wahrheitspflicht

der Parteien beſteht, ob alſo u. in welcher Weiſe die

findesmutter in einem von ihr gegen den Kl. ge

führten Rechtsſtreit den Geſchlechtsverkehr mit einem

anderen Manne in Abrede ſtellen durfte, ohne ſich

dem Vorwurf der argliſtigen Täuſchung auszufeßen ,

bedarf es hier nicht. Denn von dem im all- Rechtlidhe Bedeutung der Berpflichtung, die slage

gemeinen für zuläffig erachteten - Beſtreiten einer juridzunehmen ; Gegeneinwand der Urglift gegenüber

wahren Prozeßbehauptung, das den Gegner zwingt, der Geltendmachung dieſer Verpflichtung. $ 271 3BD.

ſich nach Beweiſen um zuſehen , iſt der Fall , daß jemand Mit der beim 16.D. erhobenen Klage beantragte der

durch Täuſchung zum Abſchluß eines Hechtsgeſchäftes be: Al. den Bell. zu verurteilen, anzuerkennen , daß der

ſtimmt wird, es nicht nur in ſeinen Rechtsfolgen, ſondern Widerruf des Vertrags vom 17. Aug. 1920, durch

auch in ſeinermateriel rechtlichen Geſtaltung weſentlich den er ſein Gut dem Bell. , ſeinem Sohn, übergeben

verſchieden , mögen auch wie hier die tatſächlichen Vers hatte, berechtigt fei, u , demgemäß einzuwilligen, daß

hältniſſe zu einer BergleichungAnlaß geben . In HG3.58, das Grundſtüc auf ihn überſchrieben werde, ferner

483iſt darauf hingewieſen, daß durchdieZulaſſung derUns die benußte Wohnung in dem Anweſen zu räumen.

fechtung wegen argliſtigerTäuſchung der geſeßgeberiſche Am 24. Febr. 1922 tam zwiſchen dem Kl . u. dem Bell .

Zwed des š 1718, der das nachträgliche Vorbringen por dem Mieteinigungsamt folg . Bergleich zuſtande :

der Einrede der mehreren Zuhälter verhindern wolle, Die feither gemeinſchaftlich benußten Näume in dem

gefährdet werde. Dies mag zutreffen. Nach der An- Anweſen 2.ſtraße 5 ſollen auch in Zukunft wieder von

ficht des ießt erkennenden Sen. hätte es aber angeſichts beiden Familien gemeinſchaftlich benußt werden wie

der allgemeinen Vorſchrift des § 123 einer beſonderen früher. Die von Ph . (Mlåger) beim 26. D. eingereichte

u . zweifelsflaren Beſtimmung bedurft, um die Möglich- Klage wird zurüdgenommen werden. Beide Teile

keit einer Täuſchungsanfechtung im Falle des § 1718 erklären, daß ſie ſich in Zukunft bemühen werden,

auszuſchließen . Wenn gleichwohl die bloße Verſicherung einträchtig zuſammen zu leben . Der Bekl. ſtellte ſich

der Kindsmutter mit anderen Männern in der Emp- nunmehr auf den Standp. , daß zufolge dieſes Ver

fängniszeit nicht verkehrt zu haben, die Anfechtung gleichs die Klage abzuweiſen ſei . Ml. machte dagegen

wegen argliſtiger Täuſchung nur ausnahmsweiſe be- geltend , der Bell. habe bald nach dem Vergleichsab

gründen wird, ſo ſind hierfür in der Regel andere ichluſſe feine Mißhandlungen fortgefest, weshalb er,

Erwägungen u. ' zwar ſolche tatſächlicher Natur maß: Al., mit Recht vom Vertrag zurücgetreten ſei . Das

gebend. Zum inneren Tatbeſtand des § 122 wird die Alage abweiſende Urteil der Borinſtanzen wurde

gefordert, daß der Getäuſchte durch das argliſtige Ver- aufgehoben u. die Sache zurüđverwieſen . Aus den

halten des Anderen zur Abgabe ſeiner Widenser- Gründen : Die Vorinſtanzen gehen davon aus, daß

klärung beſtimmt wurde u. daß der Täuſchende ſich die Ertlärung des Hl. in dem vor dem Mieteinigungs

deſſen bewußt war oder doch mit einer ſolchen Mögs amt abgeſchl. Vergleich mangels Wahrung der Förm

lichfeit rechnet. In dieſer Richtung wird es bei einer lichteiten der şi 78, 271 ZPD. eine Rüđnahme der

Anfechtung des nach § 1718 abgegebenen Anerkennts Klage mit den Folgen des § 271 Abſ. 33PO . nicht ent

niſles jedesmal einer beſonders eingehenden Würdigung halte, auch ſonſt teine projeßrechtliche Bedeutung habe,

der Umſtände des Einzelfalles bedürfen. Liegt nichts daß ſie aber den Al., ohne daß ein Verzicht auf den

weiter vor, als daß die Kindsmutter die vorerwähnte mit der Klage geltend gemachten Anſpruch vorliege,

Berſicherung mehr oder minder nachdrüdlichabgegeben givilrechtlich verpflichte, die Klage zurückzunehmen, u .

hat, ſo wird der Beweis des urſä blichen Zuſammen- dem Bell . eine der proceſſualen Durchführung der

hanges vom Anfechtungsfläger nicht leicht zu erbringen Klage entgegenſtehende Einrede gewähre, die dazu

ſein . Denn mit der Ableugnung anderweiten Ges führe, daß die Klage, welche der Abrede zuwider weirer

ſchlechtsverkehrs muß er im Regelfalle ſchon im Hin- geführt werde, abzuweiſen ſei, ohne daß dieſe Ent

blid darauf rechnen , daß eine wahrheitsgemäße Ant- ſcheidung das mat. Necht des Sl . berühre . Hiergegen

wort der Kindsmutter zur Unehre gereichen u. ihr u. beſtehen keine rechtl. Bedenken ( vgl. RG3 102,

dem Kinde Nachteil bringen würde. Treten aber zu 221 ; JW . 1899, 537 Nr. 18 ; 1916 , 425 Nr. 19) . Durch

dem bloßen Avleugnen noch weitere Umſtände hinzu, greifend iſt. aber der Einwand des Kl . , er ſei zum

die geeignet ſind, den Kl . zu beſtimmen , das Beſtreiten Rüdtritt vom Vergleich berechtigt, weil der Befl . ihn

für wahr zu halten, ſo darf ihm der Beweis der da: nach Abſchluß des Vergleich wie früher körperlich

durch bewirkten argliſtigen Täuſchung nicht abges mißhandelt habe. Der Beruflichter meint, es fomme

ſchnitten werden . Ein ſolcher Sachverhalt fann aber auf die Tatſachen, die ſich nach Abſchluß des Vergleichs

nicht nur dann vorliegen, wenn die Kindesmutter ereignet hätten, nicht an ; ſie könnten möglicherweiſe

.
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zur Erhebung einer neuen Klage führen . Die Klage liegenden Fall ab , die aufgeworfene Frage iſt viel

war aber vom Kl . darauf geſtüßt, daß er von dem mehr aus dem allgemeinen Rechte zu löſen. Wie das

Bell. fortgeſeßt beſchimpft u . mißhandelt worden ſei Rechtsverhältnis beim Tode eines Mitpächters für die

u. daßer daher die in dem Gutsübergabevertragliegende gewöhnlichen Pachtverträge zu beurteilen iſt ( vgl .RGZ

Schenkung mit Recht wegen groben Undants wider- 90, 328), ſpielt dabei keine Rolle. Maßgebend tann

rufen habe oder doch wegen ſchwerer Verleßung der nur ſein der nähere Inhalt des Jagdpachtvertrags

im Vertrag von den Befl, übernommenen Verpflich- und deſſen Auslegung nach der Regel des Lebens.

tungen zum Rüctritt vom Vertrag berechtigt ſei . Wenn Gegenſtand des Jagdpachtvertrags iſt die Ausübung

nun in dem Vergleich einerſeits der Kl. ſich zur Zurüd- der Jagd im gemeindlichen Jagdbezirke. Wird die Jagd

nahme der Klage verpflichtete, anderſeits beide Teile an zwei (oder mehr) Perſonen zugleich verpachtet, wie

erklärten, daß ſie ſich in Zukunft bemühen würden, im vorliegenden Falle, ſo iſt nach der Lebensauffaſſung

einträchtig zuſammenzuleben , fo iſt als vertragsmäßige alsregelmäßiger Inhalt des Bachtvertrags anzunehmen,

Vorausſezung für das Beſtehen der Verpflichtung des daß jeder der Jagdpächter unabhängig von dem ans

Ml. zur Zurücknahme der Klage anzuſehen, daß der dern die Jagd ausüben darf und ſohin gegenüber der

Befl. fich fernerhin gegenüber demMi. friedlich ver- verpachtenden Gemeinde die gleiche Rechtsſtellung ein

halten werde. Der Ål. hat aber behauptet, der Bekl . nimmt. So iſt es auch im vorliegenden Falle noch

habe ichon wenige Tage nach der Unterzeichnung des dem Inhalte des Jagdpachtvertrags. Es beſteht nur

Vergleichs ſeine Mißhandlungen gegen ihn auf das eine tatſächliche Schranke, inſoferne der einzelne Pächter

ichlimmſte fortgefeßt u . ihn törperlich mißhandelt . jeweils durch die Jagdausübung des andern tatſächlich

Dieſe Behauptung iſt erheblich, da, wenn ſie auch nur beſchränkt wird . Anderſeits beſteht natürlich für beide

teilweiſe richtig wäre, anzunehmen ſein möchte, daß Pächter die Verpflichtung, die Jagd pfleglich auszu

der Bekl. ſich jener Vorausſeßung, unter der der Kl. üben nach Maßgabe der einſchlägigen Geſeke und Ver

zum Abſchluß des Vergleichs ſich verſtanden hat, derart ordnungen ſowie im Sinne etwaiger näherer Beſtim

zuwider verhalten habe, daß dem Einwande, der Kl . mungen im Pachtvertrage. Die Frage, in welchem

habe ſich durch den Vergleich zur Zurüdnahme der näheren Rechtsverhältniſſe die beiden Pächter zu einan

Klage verpflichtet, der Gegeneinwand argliſtigen Ver- der ſtehen, ob etwa in einem Gemeinſchafts- oder Ge

haltens entgegenſteht . (Urt. d . V. 85. v. 3. Nov. 1923, ſellſchaftsverhältniſſe, bildet lediglich eine innere An

V 281/1923 ). gelegenheit in den Beziehungen der beiden Pächter zu

5747 einander. Der verpachtenden Gemeinde iſt dies regels

mäßig gleichgültig und muß ihr belanglos fein . Stirbt

einer der Pächter, ſo wird damit an dem rechtlichen

Oberſtes Landesgericht.
Inhalte des Pachtvertrags im Verhältnis des anderen

Pächters zur verpachtenden Gemeinde überhaupt nichts

A. Zivilſachen. geändert ; es fällt für dieſen nur die tatſächliche Schranke

fort, die in der Jagdausübung des andern lag. Auch
I.

für die Verpächterin entſteht damit keinerlei Erſchwer:

Beendigung des Fagopachtverhältnifice durch den nis. Der Fall liegt ebenſo wie wenn z . B. der eine

Lod eines Mitpächters . Die Entſcheidung hängt von der Pächter, ſei es durch Krankheit oder ſei es durch

der Beantwortung der Frage ab, ob durch den Tod andere Umſtände, für längere Zeit an der tatſächlichen

eines von mehreren Mitpächtern der Jagdpachtvertrag Ausübung der Jagd behindert wird . Perſönliche Mo

erliſcht oder ob ſein Fortbeſtand dadurch nicht beein- mente entfallen dabei regelmäßig völlig , denn die per

trächtigt wird . Maßgebende Rechtsquelle iſt im Hinblick ſönlichen Qualitäten des einzelnen Pächters find ja

auf Art. 69 EG . 8. BOB . zunächſt das BayJagdo . bereits beim Abſchluſſe des Pachtvertrags entſprechend

Dieſes enthält aber für den Entſcheid dieſer Frage gewürdigt worden . Eine andere Sach- und Rechtslage

keine ausdrückliche Sondervorſchrift. Nur das eine fann könnte ſich nur ergeben , wenn im Pachtvertrage ſelbſt

aus ihm entnommen werden , daß das Jagdrecht keines: bereits beſonderes für Todesfälle vereinbart wäre oder

falls auf die Erben eines verſtorbenen Mitpächters wenn etwa im Einzelfalle durch beſondere neu hervors

übergehen tann ; denn , wie aus den Vorſchriften der getretene Umſtände in der Perſon des allein verbleiben

Art 14, 18-20 über das Erfordernis einer Jagdkarte den Pächters die Vertragsgarantien für die Verpachterin

als Grundvorausſetung der Jagdausübung und über nicht mehr wie bisher voll gewährleiſtet wären gn

die zur Erlangung der Jagdfarte notwendigen perſön lepterer Hinſicht kann aber die Beflagte ſelbſt nichts

lichen Eigenſchaften zu entnehmen iſt, muß das Jagd- Belangreiches vorbringen . Es iſt deshalb auch hier

recht als ein höchſt perſönliches Recht erachtet werden von dem Normalfalle auszugehen mit der Rechtsfolge,

Der Ausichluß eines liebergangs des Pachtverhältniſſes daß durch den Tod des Mitpächters Dr Th . der, Kläger

auf die Erben eines Mitpächters fann überdies auch in ſeiner Rechtsſtellung zur beklagten Gemeinde feinerlei

aus Art. 10 gefolgert werden, wornach die Höchſtzahl Schmälerung erlitten hat, vielmehr ſeine urſprünglichen

der Pächter für einen Jagdbezirt auf 3 Perſonen be- Rechte aus dem Pachtvertrag unverändert fortbeſtehen .

ſchränkt iſt. Das Erſtgericht will hier allerdings daa (Urt . d . ZS . v 6. Oft 1923 1 94/23).

durch abhelfen, daß es den Art. 22 auch auf den Fall

des Todes eines Mitpächters ſinngemäß erſtrecken will

Allein dieſe Vorſchrift geht von einem ganz beſtimmten
II.

Sonderfall aus, wenn nämlich einer der Jagdvächter Verhinderung der Eintragung einer Auflaffung

die Jagdfartenfähigkeit verliert. Es wird auch nicht durch einſtweilige Verfügung. 5., der Eigentümer eines

angenommen werden können, daß der bayeriſche Geſetz Anweſens in D. war, verfaufte dieſes an M. und ließ

geber mit dieſer Sondervorſchrift zugleich den Fall es ihm auf. In der notar. Urkunde war der Kauf

des Todes eines der Mitpächter unter Ausichluß der preis zu nieder angegeben worden . M. erklärte nun

allgemein bürgerlich -rechtlichen Normen treffen wollte. einſeitig in einer Nachtragsurkunde, daß er aus Ver

Es wurde auch bisher in Schrifttum und Rechtſprechung ſehen den Kaufpreis zu niedrig angegeben habe . Hierauf

dieſer Analogie-Sihluß niemals gezogen . Immerhin machte ñ . NichtigkeitdesKaufvertrags wegen unrichtiger

wird aber wenigſtens der eine Rechtsgedanke aus Protokollierung des Kaufpreiſes geltend und erwirkte

Art. 22 hieher abzuleiten ſein , daß der bayeriſche Geſep: eine einſtweilige Verfügung des Landgerichts M. , welche

geber die Hechtsmöglichkeit des Fortbeſtehens einer dem M. verbot, den Kjufvertrag dem Grundbuchamt

Jagdpacht bei Ausſcheiden eines Mitpåhters feinesfalls vorzulegen oder durch Dritte vorlegen zu laſſen . Dieſe

grundſäßlich verneinen wil Das Bay Jagdo . gibt Verfügung ließ H. dem Notariate f. und dem Grunds

johin feine unmittelbare Entſcheidung für den vors buchamte F. ſowie dem M zuſtellen . Gleichwohl legte

5730

-W



Reitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1923. Nr. 21 u. 22. 233

muß es auch von Notar und Grundbuchamt, ſoferne

es ihnen bekannt gemacht iſt, beachtet werden. Das

aus § 15 GBO. Fließende Antragsrecht des Notars

tann ſich nicht als ſtärker erweiſen als die progeß=

gerichtliche Anordnung, die im vorliegenden Fale

überdies auch das Verbot der Urkundenvorlage durch

Dritte ausdrüdlich enthält. Jm Rahmen des § 15

a . a D erſcheintder Notar als Stellvertreter des Bes

rechtigten (vgl . Predari Bem. 1 zu § 15 GBD. ) . Die

oben betonte Beeinträchtigung des Verfügungsrechts

des Berechtigten muß nach allgemeinen Rechtsgrund

fäßen inſoweitauch den Stellvertreter treffen . Hinder

niſſe, die der Eintragung entgegenſtehen , hat aber auch

der Grundbuchrichter zu berüdſichtigen, gleichviel ob

fie aus dem Grundbuche ſelbſt hervorgehen oder ob

er auf ſonſtige Weiſe amtlich davon Kenntnis erhalten

hat. Nimmt der Grundbuchrichter troß Stenntnis eines

derartigen Kinderniſſes die Eintragung vor, ſo hat er

i. S. des § 54 GBO . „unter Verlegung gefeßlicher

Vorſchriften “ gehandelt und iſt daher gehalten, von

Amts wegen einen Widerſpruch einzutragen . (Beſchl.

d . 25. v . 1. Oktober 1923,(III 95 23).
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das Notariat die Urkunde dem Grundbuchamte vor,

das den M. als Eigentümer eintrug. $ . beantragte

ſodann beim Grundbuchamte nach § 54 GBO. einen

Widerſpruch gegen die Eintragungdes M einzutragen .

Das Grundbuchamt wies den Antrag zurüd, weil beim

Vorliegen einer rechtswirkſamen Auflaſſung der Grund

buchrichter dieſe auch dann einzutragen habe, wenn

der Veräußerer der Eintragung nachträglich wider

ſpreche ; auch eine einſtweilige Verfügung, die eine

Binausſchiebung der Eintragung anordne, tönne für

den Grundbuchrichter nicht bindend ſein . Die Be

ſchwerde des H. wurde zurückgewieſen, insbeſ. weil das

in der einſtweiligen Verfügung enthaltene Berbot ge

ſeßlich die Begitimation des Notar: zur Vorlegung

der Urkunde nicht berühren könne und aus dieſem

Grunde auch kein geſeßliches Eintragungshindernis für

den Grundbuchrichter erwachſen könne . Die weitere

Beſchwerde hatte Erfolg :

Bei der Entſcheidung über die Beſchwerde handelt

es fich um die Beantwortung der ſehr beſtrittenen

Rechtsfrage, ob bei einem über ein Grundſtüđ ge
ſchloſſenen, wegen unrichtiger Angabe des Kaufpreiſes

($ 313 Abſ. I BOB.) formungültigen Kaufvertrage

nach erfolgter Auflaſſung für den Verkäufer noch eine

rechtliche Möglichkeit beſteht, die bevorſtehende Eins

tragung des neuen Eigentümers zu hindern. Der

Senat hat zu der Frage bereits in dem Beſchluſſe vom

31. Jan. 1923 (BayZN . 1923 S 70) Stellung dahin

genommen , daß das Grundbuchamt einen prozeß

gerichtlichen Eingriff im Wege der einſtweiligen Vers

fügung zu beachten habe, wobei deſſen Pri ung ſich

nur auf die allgemeinen Vorausſeßungen (ob die in
den grundbuchamtlichen Vollzug eingreifende Behörde

zu der Maßnahme an ſich geſeßlich ermächtigt iſt und

ob nicht eine ungeſekliche oder unklare Maßregel an

geordnet wurde) zu erſtreden habe, nicht aber

auf die näheren Grundlagen, ſoferne nur der Ends

zweck klar erhelle. In dem Falle, der dem Beſchluſſe

des Senats vom 7. April 1923 (BayZR. 1923, 126)

zugrunde lag (den das Landgericht für ſeine Rechts

auffaſſung anzieht) , war keine derartige einſtweilige

Verfügung erlaſſen worden , es handelte ſich vielmehr

um die Frage , ob der bloße Widerruf der Auflaſſung

und der Eintragungsbewilligung für ſich allein den

grundbuchamtlichen Vollzug aufhalten könne. Leptere

Frage wurde vom Senate verneint, dabei aber aus

geſprochen , daß der Vollzug der Eintragung nur

durin Erwirfung einer entſprechenden einſtweiligen

Verfügung gehindert werden könne . Für den Senat

beſteht keine Veranlaſſung, von dieſer Rechtsauffaſſung

abzuweichen, zumal inzwiſchen auch das AG , in zwei

Beſchlüſſen vom 22. März u . 9. Mai 1923 (JW . 1923

S. 763 Nr. 4 , Ripr . d . 000. Bd . 43 S. 65 71.) zu

gleichem Ergebnis gelangt iſt. Das Enticheidende iſt,

daß eine derartige einitweilige Verfügung jedenfalls

als Eintragungshindernis zu erachten iſt. Der Prozeß

und Arreſtrichter muß die Möglichkeit haben, ein

Eintragungshindernis (i. S. des § 18 OBO.) zu

ſchaffen dadurch, daß er dem Kiufer gebietet, ſeinen
Antrag auf Eintragung zurück zuziehen oder - wie im

vorliegenden Fall die Erwerbsurkunde zunächſt

überhaupt nicht vorzulegen noch durch Dritte vor

legen zu laſſen. Wenn die Auſlaſſung auch abſtrakter

Natur iſt , ſo darf doch der wirtſchaftliche Zuſammen,

hang vom Prozeß- und Arreſtrichter entſprechend ges

würdigt werden . Die allgemeinen Vorausſeßungen

ſind gegeben : ein derartiges Gebot liegt im Rahmen

des § 938 A6f. 2 ZPO .; eine einſtweilige Verfügung
tann hier auch darin beſtehen , daß dem Antragsgegner

eine Handlung genoten wird, was das Geſeß aus:

drürlich erlaubt. Die maßgebende Rechtsfolge liegt

hier im Grunde Sarin , daß durch die gerichtliche An

ordnung gerade das Verfügungsrecht des Verfügen

den i . Š eines Erwerbsverbots beeinträchtigt wird .

Liegt aber ein derartiges gerichtliches Gebot vor, ſo

III.

Wirtung der Vormerkung. Die EheleuteH. ver

kauften den Hälfteanteil der Ehefrau am Anweſen

Nr. 243 in A. an deren Bruder 8., den bisherigen

Miteigentümer. 8. wurde als Alleineigentümer im

Grundbuch eingetragen . Er verkaufte ſodann das Ans

weſenan C. Zur Sicherung des Anſpruchs des Käufers

auf Eigentumsübertragung wurde am 26. Juli 1923

Bormerkung im Grundbuch eingetragen . Auf Antrag

der Eheleute $ . war ſchon am 23. Juli 1923 zur

Sicherung ihres Anſpruchs auf Hücübertragung des

Hälfteanteils eine Vormerkung eingetragen worden.

2. ließ ſodann das Anweſen an C. auf. Das Grunds

buchamt trug C. als Eigentümer ein und löſchte die

Bormertung zu deſſen Gunſten. Nun erklärten 1. u.

die Eheleute zu notarieller Urtunde , daß die Ueber

tragung des Hälfteanteils an 8. nur zum Scheine er

folgt ſei, um ihn den Gläubigern des H. zuentziehen ;

da infolgedeſien die Auflaſſung u . die Eintragung

nichtig ſeien , bewilligten u beantragten ſie die Be

richtigung des Grundbuchs dahin, daß die Ehegatten

H. wieder als Miteigentümer eingetragen werden .

Dieſen Antrag wies das Grundbuchamt zurü« . Beſchw .

u . weitere Beſchw . waren erfolglos . Die Eheleute v .

haben zur Geltendmachung ihres Anſpruchs, den ſie

ſich in der Richtung gegen 1. auf Rütübertragung u.

Müdauflaſſung des Hälfteanteils zuſchreiben , zunächſt

den Weg der Vormertung nach § 883 BOB. einge

ſchlagen . Nach Abſ. II Saz 1 des § 883 iſt allerdings

eine Verfügung, die nach der Eintragung der Vor
mertung über das Grundſtück oder das Recht getroffen

wird, inſoweit unwirtſam, als ſie den der Vormerkung

zugrunde liegenden Anſpruch vereiteln oder beein

trächtigen würde. Allein dieſe Unwirkſamkeit iſt nur

eine relative, d . h es kommt in jedem Falle erſt darauf

an, ob der Berechtigte feinen vorgemerkten Anſpruch

weiterhin verfolgt und durchſeßt, ſo daß die volle

Wirkſamkeit einer Vormerkung immer erſt dann ein

treten fann, wenn der Vormerkungsgläubiger ſeinen

Anſpruch erfolgreich gegen ſeinen Schuldner u . gegen

den dritten Erwerber durchgeführt hat Der im Grund

buch eingetragene Berechtigte wird durch die Eintragung

einer Bormertung allein in ſeiner Verfügungsmacht
zunächſt nicht beſchränkt, ſo daß er weitere Verfügungen

treffen tann . Hieraus folgt, daß durch die bloße Ein

tragung einer Vormerkung eine Sperre des Grundbuchs

nicht herbeigeführt wird , der Grundbuchrichter vielmehr

weitere Verfügungen des noch eingetragenen Berech

tigten auch dann im Grundbuch eintragen muß , wenn

folche an ſich gegen den vorgemerften Anſpruch ver

ſtoßen. In dieſer Rechtsnatur der Vormerkung wird
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aber auch durch die Vorſchrift des Abſ. III des § 883 Kindern, die mit ihr an der Erhaltung des Anweſens

über den Hang der Vormerkung nichts geändert. tätig teilnahmen , zu Erben zu ernennen und damit

Dieſe Vorſchrift, die eine Abweichung von den Regeln in den Beſit des Anweſens zu ſeßen . Bon dieſer

des § 879 bedeutet, will ſich nur auf den Hang des Möglichkeit hat die Witwe ficherlich i . S. des Erb

endgültig eingetragenen Rechtes beziehen, m . a. W.: laſſers auch Gebrauch gemacht. Iſt hienach die

die Vormerkung wirkt nur für das endgültige Recht vom 16. angenommene Auslegung unzutreffend, ſo

rangerwerbend . Ueberdies beſteht bei einer Auf- bleibt nur die dem Wortlaute des Teſtaments ent

laſſungsvormerkung, wie hier in Frage, ſtreng ge- ſprechende, daß die vom Erblaſſer angeordnete Nach

nommen überhaupt rein Rangverhältnis im engeren erbſchaft an die auflöſende Bedingung geknüpft iſt,

grundbuchrechtlichen Sinne ; will man beim Eigentume daß die Borerbin nicht leßtwillig anderweitig verfügt.

von einem Mange ſprechen , ſo kann dies nureine ge- Vom Standpunkte des $ 2065 Abſ. 1 BOB. können

fürzte Ausdrudsweiſe in dem Sinne ſein, ob andere allerdings Bedenken beſtehen, ob die vom Erblaſſer

Eintragungen dem Eigentume gegenüber rechtswirts angeordnete Nacherbſchaft von der Vorerbin wilfürs

ſam find oder nicht (vgl . insbef. Reinhard , Oruchot lich wieder umgeſtoßen werden kann NGZ. Bd . 79

Beitr. 62, 323, auch Pland Bem . 7. c zu § 779) . Auch S. 31 f . Jndeſſen der Senat hat ſchon im Beſchluſſe

die Meinung, welche die Beſchwerdeführer vertreten, vom 4. Febr. 1916 u. das Reichsgericht hat im Urt.

daß die Vormerkung als ſolche ohne weiteres die vom 16. April 1919 es für zuläſſig erklärt, einen

Grundlage zu einer Grundbuchberichtigung abgebe, iſt Nacherben unter der Bedingung einzuſehen , daß der

rechtsirrig. Zu einer Grundbuchberichtigung nach Vorerbe nicht anders über den Nachlaß verfügt. Vgl.

Maßgabe des § 22 GBO. gebricht es aneiner Ein- NGZ. 95, 278 und Dblo. Samml. Bd . 17 A S. 18.

willigung der neu eingetragenen Eigentümer, die An dieſem dort eingehend begründeten Standpunkt iſt

bloße Eintragung einer Vormerkung für ſich allein feſtzuhalten. Hienach iſt das Grundbuch unrichtig ges

tann nicht als genügender Nachweis der „Unrichtig- worden, inſoweit es auch die von der Witwe nicht zu

leit“ i . S. dieſer Borſchrift gelten . Das Inſtitut der Erben ernannten Kinder als Nacherben aufführt. Der

Vormerkung hat auch keineswegs die Aufgabe, einer Gegenbeweis, daß dieſe nicht Nacherben geworden ſind,

Grundbuchsberichtigung unmittelbar dienlich zu ſein, iſt durch das Teſtament ihrerMutter geführt, die auch

es will vielmehr nur Anſprüche auf Aenderung der ſchon inhaltlich des Nacherbfolgevermerts leftwillig

dinglichen Rechtslage eines Grundſtüds fichern . ( Beſchl. verfügen konnte . Da die unrichtigkeit nachgewieſen

0.ZS. v . 18. Oktober 1923 III /96) . iſt, bedarf es der Bewilligung derjenigen nich :, deren

Necht von der Berichtigung betroffen wird. & 22 GBO.

Nur ſoweit das Grundbuchamt ſeinerſeits gemäß § 36
IV.

GBD. die Erbfolge für nicht genügend nachgewieſen

Giuſeßung eines Nacherben unter der Bedingung, daß erachten ſollte, kann es die Vorlegung eines Erbſcheins

der Vorerbe nicht anders verfügt. V. hat in ſeinem verlangen. ( Beſchl. d . 3 $. v . 30. Juni 1923 III 56/23).

Teſtamente ſeine Witwe zur befreiten Vorerbin u. ſeine

7 Kinder zu Nacherben ernannt. Die Nacherbfolge

ſoll mit dem Tode der Witwe eintreten . Dieſe Tolle

berechtigt ſein, nach ihrem Ermeſſen leftwilig über B. Strafſachen.
die Erbſchaft zu verfügen , während die Söhne ver

pflichtet ſein ſollten , ſich die Studienkoſten aufrechnen
I.

zu laſſen . Das Nachlaßgericht hat Erbſchein dahin Rur Auwendbarteit des § 2 StGB. Das Urteil

ausgeſtellt, daß die Witwe Vorerbe und die ſieben des Landgerichts ſtellt feſt , daß der Angeklagte als

Kinder Nacherben ſind, die Witwe aber befugt ſei Führer ſeines Perſonenkraftwagens am 6. September

über den Nachlaß leßtwilig zu verfügen . Jn gleicher 1922 in der ... ſtraße in G. eine Wegſtrede mit einer
Weiſe iſt im Grundbuche Nacherbfolge-Vermert ein- Geſchwindigkeit von 36 km in der Stunde durchfahren

getragen worden. Die Witwe hat in ihrem Teſtamente hat . Das Berufungsgericht hat den Angellagten wegen

drei ihrer Kinder je zu einem Drittel zu Erben ein- Uebertretung nach § 21 des Kraftfahrzeuggeſ. vom

gefeßt . Sie iſt am 9. okt. 1918 geſtorben . Die drei 3. Mai 1909 in Verbindung mit § 18 der VO. dom

Erben haben Berichtigung des Eigentümervortrags 3. Februar 1910, wonach in geſchloſſenen Ortſchaften

und Löſchung des Nacherbfolge-Vermerts beantragt. oder Ortsteilen nur eine Höchſtgeſchwindigkeit von

Das Grundbuchamt hat eine Zwiſchenverfügung er- 15 km pro Stunde zuläſſig iſt, verurteilt und hiezu

laſſen , welche die Beibringung der Zuſtimmungsers bemerkt, daß die Freiſprechung des Angeklagten auch

klärung der übrigen Nacherben bezweckte. Die Beſchw . dann nicht gerechifertigt wäre, wenn die neuerliche

der Erben wurde verworfen. Jhre weitere Beſchw . VO. vom 15. März 1923,die eine Geſchwindigkeit von
wurde für begründet erklärt. Das LG. legt die Ans 30 km pro Stunde zuläßt, Anwendung finden würde,

ordnung im Teſtamente des V. , daß ſeine Witwe über weil der Angeklagte nach den getroffenen Feſtſtellungen

ſeinen Nachlaß leßtwillig verfügen dürfe, dahin aus, aut die hienach zuläiſige Höchſtgeſchwindigkeit über

daß die Witwe zu einer leßtwili jen Anordnung nur ſchritten hat Die Vorſchrift des § 2 A612 SIGB.

im Rahmen der von V. angeordneten Nacherbſchaft iſt nach ihrem Geiſt u. Zwed dahin aufzufaſſen, daß.
befugt ſein ſole ; ſie ſolle z . B. eine Teilungsanord- wenn der Geſelgeber bezüglich der Strafbarkeit einer

nung treffen oder die Anrechnung von Vorempfängen Handlung oder der Höhe der zu verh ngenden Strafe

verfügen dürfen ; die Nacherbeneinſeßung ſelbſt aber in der Zeit von der begangenen Handlung , bis zu

müſſe unangetaſtet bleiben . Indeſſen zu einer ſolchen deren Aburteilung zu einer anderen Rechtsanſchauung
einſchränkenden Auslegung bietet weder der Wortlaut gelangt iſt, dieſe, inſoferne ſie milder, ohne Rüdſicht

des Teſtaments genügend Anhaltspunkte noch ſprechen auf die Zeit der Aburteilung bei der leßteren maß

die Umſtände, unter denen das Teſtament errichtet gebend ſein ſoll. Dagegen entfällt die Anwendbarkeit

wurde, dafür. Der Erblaſſer hatte zu ſeiner Witwe des § 2 Abſ. 2, wo eine Aenderung der Rechtsanſchaus
offenbar unbegrenztes Vertrauen ; darum hat er den ung des Geſeßgebers über die Strafbarkeit oder deren

Eintritt der Nacherbfolge auch nur auf den Tod der Maß nicht eingetreten iſt ( RGSt 13, 252). § 21 des

Witwe, nicht etwa deren Wiederverheiratung abgeſtellt. Geſ. vom 3. Mai 1909 bedroht mit Geldſtrafe oder

Der Nachlaß war zur Zeit des Todes des Erblaſſers Haft denjenigen , welcher den zur Erhaltung der Ord

faſt überſchuldet, die Witwe mußte ſchwer fämpfen , um nung und Sicherheit auf den öffentlichen Wegen oder

das Anweſen der Fimilie zu erhalten. Die Ermächtigung Pläßen erlaſſenen polizeilichen Anordnungen über den

des Erblaſſers leßtwillig über ſeinen Nachlaß zu ver- Verkehr mit Kraftfahrzeugen zuwiderhandelt; in § 6

fügen bot ihr die Möglichkeit diejenigen von den ebenda iſt die Erlaſſung dieſer Anordnungen dem
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Bundesrat übertragen . Zufolge dieſer Ermächtigung Stunde nicht überſteigenden Geſchwindigkeit gefahren

und unter ausdrüdlicher Bezugnahme auf den § wäre. (Uct. d . I. SIS . vom 12.Juni 1923 I 289/23).

find die VO . vom 3. Februar 1910 und vom 15. März

1923 ergangen ; ſie enthalten ſelbſt keine Strafbeſtim

mung ; die Strafnorm des Geſ. vom 3. Mai 1905 iſt
II .

niemals geändert worden . Wenn § 18 der Vo vom Begriff der Schuldverſchreibung auf den Juhaber.

3. Februar 1910 in geſchloſſenen Ortſchaften oder Orts- Die Straftammer hat mit Recht verneint, daß die von

teilen für Stratfahrzeuge der hier fraglichen Art eine den Angeklagten ausgeſtellten unverzinslichen Schulds

Stundengeſchwindi feit von nur 15 km, die neue BO. ſcheine als auf den Inhaber lautende unverzinsliche

vom 15. Márz 1923 aber eine ſolche von 30 km ju- Schuldverſchreibungen i. S. des 8 55 des Bankgeſ. vom

läßt, ſo hat lettere BO: lediglich der ſeit Erlaſſung 19. März 1875 (ROBI. 177) aufzufaſſen ſind. Nach

der älterer BD. eingetretenen Uenderung in den tat- 8 793 B88 . find Schuldverſchreibungen auf den 3ns

ſächlichen Verhältniſſen des Verfehrs Rechnung ge- haber Urkunden, in denen der Ausſteller dem Jn

tragen , teinesfalls liegt dieſer Aenderung der Gedante haber eine Leiſtung verſpricht. Ein ſolches Vers

zugrunde, daß eine Sirafandrohung wegen einer unter ſprechen liegt vor, wenn aus dem Jnhalt der Urkunde

der Geltung derſelben begangenen Sumiderhandlung mit genügender Deutlichkeit hervorgeht, daß der Aus

nunmehr innerlich nicht mehr gerechifertigt ſei. Die ſteller an jeden Inhaber die in der Urkunde ver

durch die neue Ausführungsbo. getroffeneAenderung ſprochene Beiſtung bewirken will (vgl . RG3. 13,

in der Zuläſſigkeit der Fahrgeſigwindigkeit iſt nicht 154). Wenn aus der Urkunde zu entnehmen iſt, daß

anders zu beurtzilen, als wenn die ältere Vorſchrift der Ausſteller dieſe Abſicht nicht hat, vielmehr das

des § 18 zeitlich begrenzt worden wäre. Jn ſtåns Veiſtungsverſprechen nur an in der Urkunde beſtimmte

diger Rechtsſprechung iſt anerkannt, daß eine unter Perſonen oder Perſonenkreiſe richtet, dann kommt

der Geltuug einer zeitlich begrenzten Vorſchrift bes eine auf den Inhaber lautende Schuldverſchreibung

gangene Zuwiderhandlung nicht dadurch ſtraflos wird, i . S. des § 55 des Bankgeſ. und des § 793 BGB. nicht

daß deren Aburteilung erſt in der Zeit nach Ablauf in Frage. Die von den Angeklagten ausgegebenen

der Geltungsdauer dieſer Borſchrift ermöglicht iſt ( St. Urkunden enthalten die Beſtimmung, daß nur dem

13, 251 ; 50, 291 ; 52, 346). Um ſo weniger fann die Beſißer, der ariſcher Abſtammung ſein muß, der volle

Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung ſich ändern, wenn Betrag des Nennwertes bezahlt wird. Es iſt alſo

undſolange ſich die Rechtsanſchauung des Geſeßgebers in ihnen nur ſolchen Perſonen gegenüber ein Leiſtungs

hinſichtlich Strafnorm und Strafmaß nicht geändert verſprechen abgegeben, die hinſichtlich ihrer Abſtam

hat. Nam den beiden auf Grund des die Strafnorm mung der Anforderung der Urkunde entſprechen . Es

ſelbſt enthaltenden Gej. vom 3.Mai 1909 erlaſſenen iſt nicht zu verkennen, daß die Prüfung und Feſtſtel

VO. wird in § 18 das übermäßig ſchnelle, d. 5. rüd- lung der Empfangsberechtigung in manchen Fällen

ſichtsloſe, weil die Sicherheit des aufden öffentlichen ſchwierig ſein kann und daß durch Einſchiebung von

Straßen u. Blåbent verfehrenden ſonſtigen Publikums Mittelperſonen die in der Urkunde enihaltene Ein:

gefährdende Fahren verboten . Würde man alſo ſelbſt ſchränkung wirkungslos gemacht werden kann. Dieſe

annehmen, daß $ 21 des Gef. von 3. Mai 1909 nicht möglichkeiten ſind jedoch dem in der Urkunde deutlich,

die ganze Strafnorm enthielte, ſondern erſt, durch ausgedrüďten Willen der Ausſteller gegenüber für

g 18 der BO. vom 3. Februar 1910 bezw . 15. März die Beurteilung der Eigenſchaft der Urkunde rechtlich

1923 ergänzt, den geſeßlichen Tatbeſtand der Zuwiders bedeutungslos . Schwierigkeiten dieſer Art können

handlung ergebe, ſo wäre mit Erlaſſung der neuer- ſich in allen Fällen ergeben, in denen ſich das Lei

lichen BD. der ſtrafrechtliche Tatbeſtand ſelbſt nicht ſtungsverſprechen an beruflich, geſellſchaftlich oder ton

geändert, weil nach wie vor das übermäßig ſchnelle, feffionell abgegrenzte Berſonentreiſe richtet. Maßges

die allgemeine Sicherheit gefährdende Fahren auf öf- bend iſt nur, ob ſich der Ausſteller ein Prüfungsrecht

fentlichen Straßen und Plägen in geſchloſſenen Ort- hinſichtlich der Befugnis zur Entgegennahme der Bei.

ſchaften oder Ortsteilen unter Strafe geſtellt iſt, wäh- ſtung vorbehalten hat, nicht aber, ob er die Prüfung

rend die Frage,wasunter übermäßig ſchnellem Fahren in allen Fällen ſeiner Abſicht entſprechend wirkſam

zu verſtehen iſt, nicht zum eigentlichen Tatbeſtand durchzuführen im Stande iſt. Eine derartige Ein

der Uebertretung zu rechnen iſt. Hiefür haben ledig- ſchränkung, wie fie die Urkunde enthält, iſt mit dem

lich die jeweils beſtehenden Verhältniſſe Maß zu geben ; Weſen der Schuldverſchreibung auf den Inhaber ſchlechts

es hat die neueVO ., welche eine höhere Geſchwin- hin unverträglich. (Urt. d . Fer. Str. S. d . 28. Auguſt

digkeit der Kraftfahrzeuge juläßt, ſich der Tatſache 1923 II 231/23).

angepaßt, daß im Verhältnis der Steigerung und

Bermehrung des Straftwagenverfehrs auch das Bus

blikum ſich allmählich mit den aus dieſem Verkehr
III .

drohenden Gefahren vertraut gemacht hat und weil Begriff des Vorſdubleiſtens im Sinne der bayer.
es dieſelben fennt, ſich ſelbſt vor ihnen im allgemeinen VO. v . il . Mai 1923. Zur Auslegung des § 6 der:

zu ſchüßen weiß, daß alſo auch dem im allgemeinen ſelben . Dieangefochtene Verfügung iſt auf den § 6
gefahrenkundiger gewordenen Publikum gegenüber die mit § 1 der Verordnung des Geſamtſtaatsminiſteriums

ießt zugelaſſene höhere Geſchwindigkeit der Fahrzeuge des Freiſtaats Bayern vom 11. Mai 1923 Staatsanzeiger

keine höhere Gefahr bedeutet, als ehedem dem unge- Nr. 108 geſtüßt. Dieſe Berordnung iſt rechtegültig. Sie

wöhnten Publikum gegenüber die geringere Fahrge: verſtößt nicht gegen die Reichsverfaſſung, ſondern be

chwindigkeit. Dazumag kommen, daß auch die Fort- ruht auf deren Art. 48 Abſ. 4. Eine beſondere Form

ſchritte der Technik auf dem Gebiete des Kraftwagen- iſt für ihre Veröffentlichung nicht vorgeſchrieben.

verkehrs, die größere Erfahrung und Uebung des ( Vgl. die Beſchlüſſe des erfennenden Senats vom

Fahrperſonals und anderes eine Erhöhung derFahr: 29. Mai u . 2. Juni 1923, Beſchw . Reg . II Nr. 435/23

geſchwindigkeit geſtattet. Daraus ergibt ſich , daß u. 436/23). Nach § 6 dieſer Verordnung kann eine

derartige Ausführungsbeſtimmungen, wie ſie s 18 der Drudſchrift, durch deren Inhalt der Tatbeſtand des

VO. erwähnt, ſtets nur den Charakter vorübergehender, $ 1 begründet wird, wenn es ſich um eine Tages

mit dem Stande des Verkehrs, der Technik uſw. wech- zeitung handelt, bis auf die Dauer von 4 Wochen

ſelnder Anordnungen haben. Da die VD vom 15. März verboten werden . Der § 1 Abſ. 1 bedroht mit Strafe

1923 eine Aenderung der Rechtsanſchauung des Geſe3- den Deutſchen, der während der in Friedenszeiten

gebers nicht enthält, wäre deren Änwendbarfeit auf erfolgten Belegung Deutſcher Gebiete durch eine fremde

Grund des § 2 Abſ. 2 des StoB. ſelbſt in dem Falle Macht vorſäßlich dieſer Macht Vorſchub leiſtet . Der

ausgeſchloſſen, wenn Angeklagter mit einer 30 kmpro Tatbeſtand' des § 1 entſpricht der erſten Alternative
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des Tatbeſtands des § 89 Abſ. 1 StG . . Der Bes tungen oder obrigkeitliche Anordnunge
n

verächtlich zu

griff des Vorſchubleiſte
ns

iſt weitgehend aus- magen . Unter Staatseinrich
tungen

ſind nur die dauern

julegen. Er umfaßt jede Tätigkeit, durch die die den Beſtandteile u. Gebilde der Staatsverfa
ſſung

u.

Dage der fremden Macht günſtiger geſtaltet wird. Staatsverwal
tung

zu verſtehen , nicht die einzelnen Dr

Dazu gehört auch der Fall, daßder Borwand, auf gane der Staatsverwalt
ung

oder garnur reine Vollzugs

den die fremde Macht ihr gewalttätiges Vorgehen organe. Die Abteilung der Polizeimannſ
chaften

, die

ſtüßt, einenSchein von Berechtigung gewinnt. In derBer- zur Verhinderung des Aufzugs beſtimmt wurde, war

öffentlichung des Artikels iſt alſo mit Recht ein Vorſchub- feine Staatseinrich
tung

. Ehrverlegend
e
Behauptung

en

leiſten i . S.des § 1 Abſ. 1 gefunden worden. Dieſer über ſie ſind ſtrafrechtlich nicht nach der Verordnung

Annahme ſteht nicht entgegen , daß der Artikel früher vom 11. Mai 1923 ſondern nach dem a.gemeinen

ſchon von anderen Zeitungen gebracht wurde. Je

Strafgeſeße zu beurteilen. Aus dem gleichen Grunde

mehr Zeitungen dieſe Behauptunge
n
nachdruden, deſto kann auch in den Angriffen auf den Leiter der Polis

mehr gewinnen die Behauptungen den Schein von zeidirektion u. die namentlich genannten Staatsmi

Mahrheit. Ob die Behauptunge
n

wahr find, oder niſter eine Verächtlichma
chung

von „ Staatseinric
h

nicht, iſt ohne Belang. Wenn der Beſchwerdefüh
rer

tungen“ nicht gefunden werden, wie das der Senat

glaubte, von ſeinen Wahrnehmun
gen

der Regierung ichon indem Beſchluſſe vom 2.Juni 1923 – BeſchwN.

Kenntnis geben zu ſollen, mußte er es auf anderem ,
Nr. 436/23

näher ausgeführt hat . Dagegen ents

die Deffentlichkeit vermeidenden Wege tun. Welche hält die beſchlagnahmt
e
Nummer unwahre Behaups

Zwecke mit der Beröffentlichu
ng

verfolgt wurden, iſt tungen, die geeignet ſind, obrigkeitliche Anordnunge
n

"

gleichgültig. Es fragt ſich nun , wie die Worte des § 6 veräehtlich zu machen . Solche Anordnunge
n
ſind die

der Verordnung: ,wird durch den Jnhalt einer perio- ortspolizeiliche Vorſchrift vom 9. Juli 1923 u . die
diſchen Drudichrift der Tatbeſtand des§ 1 begründet" zur Durchführung dieſer Vorſchrift von der Polizeis

auszulegen ſind. Däßt man nur den Wortlaut dieſer direktion erlaſſenen Weiſungen an die Polizeimanns

Beſtimmung entſcheiden, ſo könnte man vielleicht ſchaft. In dem offenen Brief wie in der Darſtellung

folgern, daß ſowohl der äußere wie der innere Tats der Vorgänge wird die Behauptung unverblümt auf

beſtand der in § 1 unter Strafe geſtellten Handlung geſtellt, daß der Angriff der Stußleute mit der an

gegeben ſein müßte, zumal das in 8 6 zugelaſſene geblichen Hoheit u. Müdſichtsloſigf
eit

auf beſtimmte

Verbot auch als Strafe wirken kann, obſchon es in Žnſtruktionen , fohin auf Anordnungen der vorgelegten

erſter Linie die Eigenſchaft einer polizeilichen Vor- Behörden zurüđzuführen ſei. Dieſe Behauptungen

beugungsmaß
nahme

hat. Das Verbot fönnte alſo ſind feſtgeſtellterm
aßen

unwahr. Sie ſind aber auch

unter dieſer Borausſeßung nur ausgeſprochen werden, geeignet, die zur Aufrechthaltun
g

der öffentlichen Ord o

wenn neben dem äußeren Tatbeſtande des Verbrechens nung u. Sicherheit erlaſſenen Anordnungen verächtlich

nach § 1 auch deſſen innerer Tatbeſtand feſtgeſtellt zu machen. Das war ſogar der Zweck der Ausfüh b

wäre. Nach dem mit dieſer Verordnung u. der Be- rungen . Gegenüber der ingeheuerlich feit der er

ſtimmung in § 6 verfolgten Zwecke erweiſt ſich dieſe hobenen Vorwürfe iſt es ſchwer, nicht anzunehmen ,

Auslegung aber als unhaltbar. Die Maßnahme des daß die für die Veröffentlichung ſtrafrechtlich verants

Verbots einer Drudſchrifthat vorwiegend polizeilichen wortlichen Perſonen ihre Únwahrheit nicht getannt

Charakter ; fie foll die Wirkung einer ſtrafbaren Dtits haben ſollten. Doch fann dies dahingeſielt bleiben,

teilung u. ihre Vertiefung durch etwa zu beſorgende da auch fahrläſſige Unfenntnis zur Rechtfertigung

weitere Ergänzungen u . Erörterungen tunlichſt raſch des Verbots genügt, u . die iſt gegeben . ( Bejál. d. ge

verhindern . Dieſer Zwed würde vollſtändig vereitelt, II . StrS. d . 30. Juli 1923 BeſchwR. II 620/23) .

wenn die Verwaltungsbebörde, der die Anordnung

dieſer Maßnahme übertragen iſt, gezwungen wäre,

auch nach der Nichtung des inneren Tatbeſtandes

V.
9

Erhebungen zu pflegen . Die Beſtimmung in $ 6 will Borausſegungen der Wohnungsbeſchlagnahme. Nach

eine Grundlage bieten , um weitere Schädigungen der § 10 Abſ. 2 der MinBet. v . 10. Auguſt 1922 (Staatsang.

Belange des Vaterlandes hintanzuhalten . Solche Nr. 186) Maßnahmen gegen Wohnungsmangel betr.

Schädigungen können aber ſchon durch den äußeren iſt in der Beſchlagnahmeverfügung = BediB ) an

Tatbeſtand allein bedingt ſein, während der mit der zugeben, von welchem Tage an die Näume beſchlags

Veröffentlichung verfolgte Zwed nebenſächlichiſt. Dem nahmt find. Das Fehlen dieſer Zeitangabe macht in ti

dargelegten Zwecke entſpricht aber auch der Wortlaut deſſen die Beſchlagnahmeverfügung nicht unwirtſam. ti

des $ 6. Wenn es hier übereinſtimmend mit der Faſ- Wenn die Zeitangabe mangelt, muß gemäß § 11 Abſ. 1

ſung der S$ 20, 21, 23 Nr. 3 des Reichspreſſegeſekes MinBef . angenommenwerden, daß die Beſchlagnahme

heißt: Wird durch den Jnhalt derDrucchrift der Mäume mit der Eröffnung der Beſchlv . wirtſam li

der Tatbeſtand begründet, ſo iſt hiemit unvertennbar ſein ſoll. Dagegen ſtellt die ebenfalls in § 10 Abſ. 2

ausgeſproch
en , daß der Inhalt der Drucichrift für der Min Bef. vorgeſchriebe

ne genaue Angabe der be श

fich allein ohne Müdſicht darauf entſcheidend fein fol , fchlagnahmten Räume einen notwendigen Beſtands

ob ein an der Veröffentlichung Beteiligter hiewegen teil jeder Beſchl V. dar, ſodaß dieſe beim Fehlen dieſer

ſtrafrechtlich verantwortlich gemacht werden kann. dus Angabe rechtsunwirkſam iſt. Nach § 11 Åbí i Sap 1

dem Jnhalte der Drudichrift wird aber regelmäßig der MinB. verliert der Verfügungsberechtigte mit

nur der äußere Tatbeſtand des Verbrechens, nicht der Eröffnung der Beſchlv . die Befugnis, über die

aber auch der innere mit genügender Sicherheit feſt- beſchlagnahmien Räume zu verfügen . Dieſe Rechts

ſtellbar ſein . Der Senat iſt deshalb der Anſchauung, wirkung der Eröffnung der Beſchiv, kann nicht ein

daß die Maßnahme des § 6 von der Verwaltungs- treten , wenn infolge der mangelnden oder unbeſtimmten 10

behörde ſchon getroffen werden kann, wenn der äußere Angabe der beſchlagna
hmten

Mäume ungewiß iſt, auf je

Tatbeſtan
d des § 1 feſtſteht. ( Beſchl. d . II . Strs. v. welche Räume ſich die Beſchlagna

hme bezieht. Die 10

26. Juli 1923 BeſchwR . II 617/23 ).

Beſchl V. bildet die Grundlage für die in & '30 der

Min Bet. zugelaſſenen polizeilichen Zwangsmaßna
h

Dieje ſeßen eine rechtswirtjame Beſchlº.

IV.

voraus u . dürfen ſich nur auf Räume beziehen ,die

Begriff der Staatseinri
chtung u. der obrigteitlich

en in der BeſchlV. genannt ſind.' Gehen ſie über den

Anorduuna i. S. der Verordnung vom 11. Mai 1923. Rahmen hinaus, dann entbehren ſie der rechtlichen 5

Nach dem $ 6 mit § 4 Ziffer 5 der VD. v . 11. Mai 1923 Grundlage. Eine Beſchrv ., in der die beſchlagnahmten

fann eine Zeitung verboten werden, wenn ſie unwahre Näume nicht oder zu unbeſtimmt angegeben ſind, fann

Behauptungen enthält, die geeignet ſind, Staatseinrich deshalb nicht durch polizeilichen 3wang vollzogen

11

12
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werden. Im vorliegenden Falle tommt in Betracht, nicht regele, deren Negelung in der BD. über die

daß ſich im erſten Stode des Hauſes Nr. 64 in Boligeiſtunde der oberſten Landesbehörde durch das

U.mehrere Zimmer, dagegen keine Kammern befinden. | Notgeſ: zur Pflicht gemacht ſei. Der Anſchauung der

Infolgedeſſen entſpricht die BeſchlV. nicht dem $ 10 Straffammer vermag der Senat nicht beizutreten ;

Abſ. 2 der Min Bet. Die Ausführung der Reviſion, fie beruht auf einer zu engen Auslegung des Begriffs

der Mangel der BeſchlV. ſei durch die Beſchlüſſe des einer auf Grund des 8 2 erlaſſene Vorſchrift “ ; eine

Bezirksamts u. deſſen Räumungsverfügung geheilt folche Vorſchrift hat nicht zur Vorausſegung , daß

worden, iſt unzutreffend. Die Räumungsverfügung, eine Landeszentralbehörde unter ausdrücklicher Be

die an die Ortspolizeibehörde gerichtet war, tann zugnahme auf 8 2 des Notgeſ. Beſtimmungen über

überhaupt nicht in Betracht kommen, ebenſowenig das die Polizeiſtunde erläßt , erfordert vielmehr nur,

an 2. St. gerichtete Schreiben, da dieſe nicht zu den daß Anordnungen vorliegen, die im Notgeſeß eine

verfügungsberechtigten Perſonen gehört. Die Beſchl V. rechtliche Grundlage finden . Die Beſtimmungen des

muß nach § 10 Abſ. 2 Saz 1 der Min Bef. an alle Art. I § 2 des Notgeſ. erweitern die des § 365 des

Verfügungsberechtigten gerichtet u . allen zugeſtellt SOB. Beide Geſekesſtellen behandeln den nämlichen

werden. Da dasAnweſen im Miteigentum derGeſchwiſter Rechtsſtoff: die Feſtſeßung u . Handhabung der Pos

E.Sch ., E. u. Th . M. ſteht, u. gemäß § 747 BOB. die lizeiſtundë in Gaſt- u. Schankwirtſchaften ; es kann

Miteigentümer nur gemeinſchaftlich über die gemein- deshalb auch unter der Herrſchaft des Notgeſ. die

chaftliche Sache verfügen fönnen, mußte die Beſchl . Rechtswirkſamkeit dervor deſſen Inkrafttreten ergan

ſich gegen die drei Miteigentümer richten u . jedem genen bayer VD . d . 29 Aug.21 nicht in Zweifel ge

von ihnen zugeſtellt werden. Die Beſchl ., die von zogen werden (vgl . ObloStr. 9, 259, Neger 29, 466 ).

der irrigen Annahme ausgeht, E. K. ſet Adeineigens Aderdings ſtimmen die Beſtimmungen im Notgeſ. u .

tümerin des Hauſes Nr. 64 in u. , u . deshalb nur an in der VO. v. 29. Aug. 21 inſoferne nicht völlig überein,

dieſe gerichtet iſt, konnte auch nur dieſer zugeſtellt als nach dem Reichsgef. die Polizeiſtunde gleichmäßig

werden. Die Ausführung der Reviſion , die E. A ſei für alle Gaſt- u . Schankwirtſchaften eines beſtimmten

die Bevollmächtigte ihrer Geſchwiſter geweſen, iſt alſo Gemeindebezirks feſtzuſeßen iſt, während nach § 1 der

belanglos. Zur Beichlagnahme war nach § 21 der VO. v . 29. Aug. 21 die Polizeiſtunde im gleichen Ge

MinBet. die Ortspolizeibehörde von u . berufen, fo- meindebezirk für beſtimmte Wirtſchaftsgattungen ver

mit gemäß Art. 138 der GemD. der Bürgermeiſter ſchieden geregelt werden kann ; das ſteht aber der

dieſer Gemeinde . Die Beſchlv . hat aber der Gemein- hier vertretenen Auffaſſung nicht entgegen . Die ab

derat von U. erlaſſen . Das geht aus dem erſten weichende Beſtimmung der VO. v.29. Aug. 21 iſt eben

Saße der Verfügung u . aus der Unterſchrift, die lau- unwirkſam . Um eine verſchiedenartige Regelung

tet : „ Der Gemeinderat B. Bürgermeiſter“ deutlich handelt es ſich übrigens im gegebenen Falle nicht, da

hervor. Die Beſchlagnahme iſt deshalb auch aus in A. für alle Wirtſchaften die Polizeiſtunde auf die

dem Grunde ungültig , weil ſie von einer unzuſtän- gleiche Zeit feſtgeſept iſt. Wenn nun in Art . I § 4

digen Stelle erlaſſen wurde. Da die BeſchlV. rechts- Abſ. 2 des Notgef. beſtraft wird, „wer den auf Grund
unmirtjam iſt, iſt eine Berurteilung der E. St. wegen des & 2 erlaſſenen Borſchriften " vorläßlich zuwiders

Zuwiderhandlung gegen dieſelbe nach § 10 Ziffer 33 handelt, ſo wollten mit dieſem Hinweis die in Be

der VO. über Maßnahmen gegen Wohnungsmangel tracht kommenden Vorſchriften nur nach ihrem ſach

v . 23. 9. 18 in der Faſſung des Gef . über Maßnahmen lichen Jnhalt gekennzeichnet, nicht aber gefordert

gegen Wohnungsmangel d . 11. 5. 21 nicht möglich. werden , daß die Vorſchriften ausdrüdlich oder doch

Unter § 137 StØB. fallen Zuwiderhandlungengegen ſtillſchweigend auf das Notgeſ. als ihre Rechtsgrund

eine auf Grund des § 9 der vb. erlaſſene Anordnung lage verweiſen ; ungeachtetdes Wortlautes der Vorſchrift

überhaupt nicht. ( Urt . d . II StrSen . v . 18. 6. 23 II inArt. I § 4 Abſ.2 iſt deshalb in deren Sinne auf

159/23 ). Grund des § 2 eine Anordnung getroffen , die in den

Beſtimmungen des Notgeſ. ihre inhaltliche Rechtfer

tigung findet, mag die Ánordnung auch vor dem In
VI .

frafttreten dieſes Gef . erlaffen ſein . (Urt. d . II . Straf

Zur Auslegung des Urt. I $ 2 de Notgelekea b . ſen . v . 29. Okt. 23 II 301/23).

24. Februar 1923. Strafbarteit von Polizeiſtundeüber

tretungen . Der Angeklagte wurde auf Grund der

Feſtſtellung, daß er in der Nacht v . 14. auf 15. März 23
VII.

in der von ihm geführten Weinwirtſchaft in A. das Begriff des Handels in Sinne der BD. zur Feru

Verweilen der Gäſte über die auf 12 llhr feſtgeſcßte haltung unzuverläſſiger Perſonen vom Gandel vom

Polizeiſtunde geduldet hatte, wegen Nebertretung der 27. Nov. 1919. Nach den Feſtſtellungen des Land

Polizeiſtunde nach § 365 Abſ. 2 StGB . u. der VD . v . gerichts hat der Angeklagte, der zum Handel mit Ges

29. Åug . 21 betr. die Polizeiſtunde (OVBI. S. 408) ver- flügel nur in den Regierungsbezirken Schw . und D.

urteilt. Die Straffammer führte aus: Der vom Staats- zugelaſſen war, im November und Dezember 1922

anwalt unter Bezugnahme auf die Bet. des Juſtiz- Geflügel in 6. aufgekauft und einen Teil hievon an

miniſt. v . 28. April 23 die Polizeiſtunde betr.(Staatsanz. den R. in S. weiterverkauft; er teilte jeweils dem

Nr . 94) vertretenen Anſicht, daß die VO. v. 29. Aug. 21 R. die verfügbaren Mengen und den Preis mit und

eine rechtliche Grundlage auch in Art. I § 2 des Not- ließ das von R. daraujhin telegraphiſch beſtellte Ge :

geſ. v . 24. Febr. 23 (NOBI. I 147) habe, könne nicht bei- flügel durch ſeine Schweſter nach A. verbringen, die

getreten werden . § 2 des Notgeſ. mache der oberſten dort vereinnahmten Kaufpreiſe lieferte ſeine Schweſter

bandesbehörde die Erlaſſung von Vorſchriften zur an ihn ab . Die Annahme der Straffammer, daß der

Regelung der Polizeiſtunde zur Pflicht u . ſchreibe den Ungeklagte hienach auch außerhalb des ihm freiſtehen

Inhalt der zu erlaſſenden Beſtimmungen vor. Die den Gebiets Handel mit Geflügel getrieben habe, iſt

VO. v . 29. Aug. 21 fönnte als älteres Oeſeß ihre Rechts- rechtlich nicht zu beanſtanden. Es kann zunächſt nicht

grundlage nur dann in dem Notgeſ. haben , wenn die bezweifelt werden , daß fich ſchon die Mitteilung der

oberſte Landesbehörde nach Erlaß des Notgeſ. wes dem Kaufsliebhaber zur Verfügung ſtehenden Mengen

nigſtens im VО.wege erklärt hätte, daß die VO. v . und der geforderten Preiſe alſo das Angebot als eine,

29. Aug. 21 ſich ießt auf Art. I § 2 des Notgel. ſtüße. auf Warenumſaß gerichtete, eigennüßige Tätigkeit

Auch dem Inhalt nach könne die VO. v . 29. Aug. fohin als „ Handel" darſtellt. Als ſolcher erſcheint

21 nicht eine auf Grund des Notgeſ. erlaſſene Ver- aber auch die von der Schweſter des Angeklagten in

ordnung ſein, weil dieſe nur über Anfang u . Ende K. jeweils entwidelte Tätigkeit , nämlich die Abgabe

der Polizeiſtunde ſpreche, dagegen die anderen Punkte der Ware an R. und die Vereinnahmung des Kauf
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preiſes ; ob der Händler dieſen Teil des Kaufgeſchäfts den Bereich der Schußmaßregeln des 83 der angeführten

perſönlich oder durch einen Beauftragten vornimmt, BO , ſondern in den Bereich der Verſorgungsreglungnach

kann für ſeine ſtrafrechtliche Verantwortlichkeit feinen Maßgabe der BD. vom 25. Sept./4. Nov. 1915 und

Unterſchied begründen. Die Vorſchrift des 8 269 BGB.,$ vom 16. April 1921 ROBI. S. 486 fallen .

daß Leiſtungsort regelmäßig der Ort iſt, an welchem der, Denn ſolange die einſchränkende Anordnung der Zus

Schuldner zur Zeit der Entſtehung des Schuldvers laſſungsſtelle nicht auf dem für die Anfechtung vor

hältniſſes ſeinen Wohnſit hat, kommt für die Frage, geſehenen Beſchwerdewege beſeitigt iſt, muß ſie als

ob der Angeklagte tatſächlich außerhalb ſeines rechtswirkſam und rechisverbindlich beachtet werden

Wohnſißes Handel getrieben hat, nicht in Betracht. und liegt die erforderliche unbeſchräntte Erlaubnis

Auch der innere Tatbeſtand des von der Straffammer überhaupt nicht vor. In der auf gewinnbringende

angenommenen Vergehens iſt einwandfrei feſtgeſtellt. Weiterveräußerung abzielenden Fortbewegung der Wa

Die Anſicht, daß dem § 5 der VD. zur Fernhaltung ren vom Betriebsſiß M. aus nach dem über die Zoll

unzuverläſſiger Perſonen vom Handel vom 29. Rob. 1919
23. Sept 1915

grenze liegenden Saargebiet hat die Strajkammer

ohne Rechtsirrtum eine Handels tätig feit erblidt, die
auch durch Fahrläſſigkeit zuwidergehandelt werden

nach dem Vorausgeführten , da ſie der Ausfuhr der
tann , entſpricht der Hechtſprechung des NO. (JW. Waren diente und dieſe auch bewirfte, wider das dem

18, 271 ) und des erkennenden Senats (JW 23, 612 ). Angeklagten inſoweit auferlegte Sandelsverbot verſtieß.

Die Gründe des angefochtenen Urteils laſſen nicht mit An der Strafbarkeit der Zuwiderhandlung wird das

Sicherheit erſehen, ob das Vorbringen des Ängellagten, durch nichts geändert, der Angeklagte auch in S.

er habe irrtümlich angenommen, der Verkauf der Gänſe eine gewerbliche Niederlaſſung für den Großhandel

ſei als " Handel“ nicht zu erachten, für glaubhaft er mit Obſt und Gemüſe beſigt und daß die Waren zur

achtet worden iſt oder nicht; es führt aus, ſeine met
Weiterveräußerung in dieſem Betriebe beſtimmt wa

wa beſtehende “ irrige Auffaſſung habe jedenfalls nicht
Denn mit ſeiner Berechtigung, dort Hundel zu

ſchuldlos beſtanden, da er als bändler über den Um- treiben, ſteht die ihm für den anderen Betriebeſi M.

fang der ihm erteilten Erlaubnis Erkundigungen ein- auferlegte pandelsbeſchränkung nicht im Widerſpruch .

zuziehen verpflichiet geweſen ſei und bei einigermaßen Ebenſowenig wird die Wirkſamkeit dieſer Bandelss

gutem Willen durch die zuſtändigen Stellen unſchwer beſchränkung und die Strafbarkeit der bereits durch

Ausfunft erhalten hätte. Darin kann eine Ueberſpan- die erörterte unerlaubte Handel8 tätigteit im

nung der Anforderungen an die im Verkehr erforder- Zollinland begangenen Zuwiderhandlung dadurch bes

liche. Sorgfalt und damit des Fahrläſſigkeitsbegriffs rührt, daß der Angeklagte für die Ausfuhr der Was
nicht erblidt werden . Uebrigens würde ein entſchuld

ren die Erlaubnis des zuſtändigen Delegierten des

barer Jrrtum des Angeklagten über die Bedeutung Reichskommiſjärs für Aus- und Einfuhrbewilligung
der verleßten Strafvorſchrift nicht einmal die Vor beſaß . (Urt. d . II . Strafſen. v . 29. Oft. 1923 II 303123).

jäßlichkeit der Zuwiderhandlung ausgeſchloſſen haben . U.

Die Reviſion des Angeklagten war ſohin als unbe

gründet zu verwerfen ; das angefochtene Urteil war

jedoch dahin richtig zu ſtellen , daß der Angeklagte ſich

eines Bergehens gegen § 5 Abſ. 1 Nr. 1 der vb. über

die Fernhaltung unzuverläſſiger Perſonen vom Handel
Bücheranzeigen.23. Sept. 1915

27. Nov. 1919 ſchuldig gemacht hat, welche Straf

beſtimmung an die Stelle des durch Art. 4 Abſ. 1
Grünhut, Dr. Mar, Anſelm von Feuerbach u.

Saß 1 der WuchergerichtsVO. v . 27. Nov. 1919 (NGBI.
das problem der ſtrafrechtlichen Zu

S. 1909) aufgehobenen § 9 der VD. über den Handel
rechnung. Heft 3 der Hamburgiſchen Schriften

mit Lebens- und Futtermitteln getreten iſt. (Uct. des
zur geſamten Strafrechtswiſſenſchaft. 283 S. Şams

2. Straffen. v . 19. Juli 1923 II 197/23 ).
burg 1922, Gente .

Der beleſene Berf . bietet in ſeiner inhaltsreichen
U.

Hamburger Habilitationsſchrift einen gediegenen Bei.

trag zu einem der wichtigſten Kapitel aus der Dogmens
VIII.

geſchichte der deutſchen Strafrechtswiſſenſchaft. Er

Uuerlaubte Ausfuhr. Die Verurteilung des Ans ſtellt zunächſt die rechtphiloſophiſchen Ausgangspunkte

gellagten wegen eines Vergehens des unerlaubten feſt, auf denen F.8 pſychologiſche Zwangstheorie fußt,

Bandels nach den S$ 1, 3, 9 der BD über den Han- ſchildert des Meiſters Verhältnis zu den zeitgenöſſi

del mit Lebens- und Futtermitteln vom 24. Juni1916 ichen Kriminaliſten, insbeſ. zu Grolman, berichtet

in der Faſſung der Bet. v . 19. April 1922 Staatsanz. über die Ausgeſtaltung der Zurechnungslehre in F.8

Nr. 92 begegnet feinem rechtl. Bedenten . Da dem theoretiſchem Hauptwert, erörtert dann, nach einem

Angeklagten von der zuſtändigen Behörde der Ueberblid über die Entwiďlung der früheren bayeriſchen

Zulaſſungsſtelle bei der Hegierung der Pfalz - der- Strafgeſeßgebung, in einem beſonders leſenewerten

Handel mit Obſt und Gemüſe nur für die Wochen- Abſchnitt, was der Theoretiker f. als Gefeßgeber ge

märkte der Pfalz und von M. unter Ausſchluß leiſtet u . verfehlt hat, u . jeigt im Schlußlapitel noch

der Ausfuhr genehmigt war, durfte er, ſolange F. als Kriminalpſychologen , als den Urheber der

dieſe Beſchränkung beſtand, ſeinen Handel nicht von Merkwürdigen Verbrechen , dem fennzeichnenderweiſe

dem gewerblichen Betriebsort M. aus in das zur ſein theoretiſcher Zurechnungsbegriff ſelbit fremd ge

Zeit nicht zum Bollgebiet gehörende Saarges worden ſcheint. Bei einer Würdigung von F.8 Bebens

biet nach S. ausdehnen. Der Umſtand, daß er gegen wert liegt die Verſuchung nahe, die ſtarren Einſeitig

die Entſcheidung der Zulaſſungsitele v . 18. Sept. 1922 feiten des genialen Mannes, deren Wirkungen zum

wegen der ihm auferlegten Qandelseinſchränkung Bes Teil bis in die Gegenwart verfolgbar ſind, ſtärker

ſchwerde eingelegt hat , fann ihn vor Beſtrafung nicht hervorzuheben, als es dem Geſamtbilde unſeres großen

ſchüßen, weil der Beſchwerde nach § 5 der angeführ- Kriminaliſten dienlich iſt ; auch in der vorliegenden

ten VO . feine aufſchiebende Wirkung zukommt. Dieſe Arbeit überwiegt die Kritit, während Bandsbergs

Grwägung würde auch für den Fall durchgreifen, daß muſtergültige Darſtellung den Mittelweg gefunden

gegen die von der Zulaſſungsſtelle verfügte Begrens hat. Die Perſönlichkeit Gönners hätte vielleicht

zung des vandelsbetriebs rechil. Bedenken etwa des- ſchärfer umriſſen werden können . Beachtung verdienen

halb geltend zu machen wären, weil Anordnungen des Verf. Ausführungen über Rechtsirrtum u. Praesumtio

gegen das übermäßige Abwandern von notwendigen doli im StGB.von1813 (S. 203 ff .).

Bebensmitteln aus Ueberſchuß- in Bedarfsgebiete nicht in Geridte aſſeſſor Denzler , Münden .

vom

5740

-

-



Seitſdrift für Rechtspflege in Bayern. 1923. Nr. 21 u . 22 . 239

S

um

Bland, H., Der Rechtsbegriff farl Chr. ! forenfiſchen Dienſt geweſen ſind u. daß auch die Gabe

Plan d 8. Al. 8 °. 64 S. Neuhof (Ar. Teltow) 1922 des Bellſehens der vereinzelten Perſonen beſteht, daß

( Zentralſtelle zur Berbreitung guter deutſcher Bites er aber Sfeptiler genug iſt, um nicht ſchon jeßt die

ratur) . offizielle Berwendung derartiger Medien Im Ariminals

Der Rechtsbegriff des nicht eigentlich vergeſſenen, dienſt empfehlen zu können . Sein Mat : die Dinge

ſondern bedauerlicherweiſe wohl überhaupt nie redt weiter zu verfolgen, unter Anſtellung weiterer Verſuche

bekannt gewordenen württemb. Philoſophen Karl Chris friminal wiffenfchaftlicy, nicht aber offiziell

ſtian Pland (1819–1880)ſcheint ſich von dem gewohnten kriminalpraktiſch zu betreiben, tann von jedem den

inſofern nicht allzuweit entfernt zu haben , als auch Forſchungen der neueren Zeit nicht allzu weltfremd

Bland unter Hecht wohl eine empiriſch gegebene Drd- gegenüberſtehenden Ⓡraftifer wohl verſtanden u. ges

nung verſtanden hat. An dieſe Ordnung ſtellte er bidigt werden .

aberganz beſtimmte, aus ſeinem Rechtsideal hergeleitete Hegrat I. MI. b. Merz , Münden, Polizeidirektion .

Forderungen , die ſie erfüllen muß. wenn ſie

Štammlers Ausdrud zu gebrauchen richtiges Recht Mikidte, Dr. Guſtav Adolf, Die Grenzen der

ſein ſoll. Der Einblid nun, deruns hier eröffnet Erfüllungshaftung bei der Jagdp a h t.

wird , iſt, ähnlich wie Mathilde Blande Darſtellung Marburg 1923 (Elwert'iche Berlagebuch.). Grunds

des Berufsſtaats, höchſt danfenswert. Eenn nicht nur zahl 2,00.

Find die Forderungen Plandsdon verblüffender Ats Die Einl. behandelt den wiffenſchaftl Begriff des

tualität (modern geſprochen z. B .: Bodenreform , Käte8 Jagdrechtes, der Jagdberechtigung u . des Jagdauss

ſyſtem , Bölferbund, Brechung der Sinstnechtſaft), übungsrechtes, die rechtl Natur der Jagdpacht als

ſite ſind auch ganz unmaterialiſtiſch gedacht, von hohem einer bürgerlichrechtl., poliz. beſchränkten entgeltl. Uebers

fitti. Ernſt getragen u , was das wichtigſte iſt, mit laſſung des Jagdausübungerechtes, endlich den Jagd.

ungewohnter Araft auf typiſch rechtl. Erwägungen rechiøs u . Jugdausübungsrechtsbefiß u. den Beſißichuß.

(algem . Anſpruch auf Beteiligung am Boden, algem. Alsdann wird in 3 Abſchn. eingehend erörtert : „ Hann

Berufs- und Verkehrspflicht) gegründet Gerade daraus bei der Jagdpacht der Berpächter ( - BB ) durch nach

aber dürfte ſich die Verſcholenheit an dieſer ſchönen träglich eintretende Umſtändevon feiner Erfülungs.

Bedanten ertiåren . In naturrechtl. Zeiten, als man pflicht befreit werden u. welche Wirtungen hat dies

noch glaubte, eine Staats- und Wirtſchaftsordnung auf die Gegenleiſtungspflicht des Jagdpächters ? Der

durch den bloßen Gedanten geben zu fönnen , der- 1 Abſchn. betrachtet kritiſch die Lehre von der Uns

mochte eine rechtl. Erwägung Berge zu verſeßen. möglidhteit der Leiſtung. von der el rebus sic st .

Später ertannte man zwar die Jrrealitat jeder bloß (ftiüſchw . Borbehaltgleichbleibender Berhältniſſe uſw.),

gedagien Ordnung, hielt aber an der Vorausſeßung welche als gefährdend verworfen wird, u. die Behre

feſt , daß die Ordnung, (wenn ſie real gegeben ſet ), das von der Unzumutbarkeit, die ſich nur auf Treu und

Net ſei. So blieben nur de lege ferenda Ers Glauben mit Hüdſicht auf die Verkehreſitte ftüßen

wägungen möglich u. zw. nicht einmal als rechtl., tann (88 157, 242 BGB.). Das Ergebnis wird ſo

ſondern als Zwedmäßigkeitserwägungen , da ja voraus . zuſammengefaßt: „ Unmöglichkeit“ iſt die Notwendiateit

feßungsgemäß die beſtehende lex ſchon das Mecht war. des Nichtgeſchehens. Der Schuldner ſoll nicht leiſten,

Jeder Denter, dem , wie Pland, das Recht zu nahes weil er nicht lann „Unzumutbarteit“ liegt vor, wenn

ſtand, als daß er ſich mit Zwed mäßigfeitserwägungen die Aufwendungen für die Beiftung so erheblich find,

hätte begnügen tonnen , mußte fich daher im Duntel daß fie über das Maß des vertraglich übernommenen

abmühen, wenn er nicht ſtart genug war, die alte Mifitos hinausgehen. Der Schuldner ſoll nicht leiſten ,

Gleichſeßung von Ordnung u. Hecht umzuſtoßen, oder obwohl er tann . Der 2. Avrchn beſchäfrigt ſich mit

die Zeit nicht erlebte, in der man damit begann. Biel- den Grenzen der Erfüllungshaftung. Die dauernde Un

leicht erleben ſie ſeine Gedanken. möglichkeit iſt vollſtändige objektive Unmöglichteit.

DAR. Sauerländer , Münden . Es handelt ſich ſtets um Leiſtungen , die an ſich bewirkt

werden lönnen , aber durch Borſchr. des Gei. oder Maße

Dartaruga, u. , Ariminal-Telepathie u Metro : nahmen der Verw Beh . der Verfügungsmacht des

ftopie. Gr. 8º. 201 S. Beipzig 1922 (Berlag May Schuldners entzogen ſind. Sie liegt vor, wenn der

Altmann) . 88 2. BP. inf. eines Umſtandes, den er nicht zu vertreten

Angetrieben durch die nach dem Kriege über uns hat. die ungehinderte Ausübung des Jagdrechtes

dahingeflutete oftultiſtiſche Welle haben auch ernſthafte innerh. der räuml. u . geitl. Bertragegrenzen nicht oder

Polizeibeh. allerorts mehr oder jumeiſt– weniger nicht mehr gewähren tann Das iſt der Fill bei

gelungene Ver uche mit Telepathen u. Hellſehern zur Aufhören des Beitandes des gogobezirtes. Die eins

Aufklärung duntler Kriminalfälle angeſtellt. Mit bel . zelnen Fåde find nach_p euß. Jagdrecht angeführt.

Eifer bemühten ſich in dieſer Richtung Wiener Kreiſe Eine 2. Gruppe richtet fich geaen die Ausübung des

in engſter Fühlung mit den Strafbehörden . Ein 1921 Jagdrechtes, läßt den g'gobeirt als ſolchen unberührt

gegründetes, 1922 allerdings wieder aufgegebenes u. umfaßt die militäriſchen Jagdverbote während des

Inſtitut für friminaltelepathiſche Forſchung“, dem Krieges u . der feindi . Beſaßung, ſowie alle Maßnahmen

2 medial ganz beſ befähigte Perſonen zur Verfügung der feindl. Belaunge Web . , durch die einzelne Jagdbe .

ſtanden , gibt hievon Zeugnis. Das Äuf u. Nieder zirte zuminſten Dritter beſhlagnahmt werden . Die Vers

dieſes Inſtituts , die Kämpfe u Schwierigkeiten bei fügungen der H ITR u. der franz. Oberbefehlshaber

ſeiner Arbeit werden vom Verf. mit anerkennenswerter über die Jugdbefugnis der Militärperſonen des Bes

Dbiettivität unter Wiedergabe einer Anzahl von Protostoden überdieSigungen geſchildert. Defenswert fintodie formuangoherries werden in Weberlegungmitgeteilt. So
weit in dieſen Fällen abſolute oder relative, ganze

auf den erſten 100 S. vorangeſchidten Ausführungen oder teilweiſe dauernde Unmöglichkeit vorliegt, wird
über Geſchichte u. Weſen des Ditultismus, die Dars der B. von der Erfüllungepflicht, der Jagdpächter von

ſtellung derZuſammenhänge gw. allen hieher geho, der Entrichtung des Bachtichidinge befreit. Zeitl.
renden Begriffen (Geheimwiſſenichaft, Magie, Kabbala, Unmöglichkeit “ liegt vor, wenn allgem . Maßnahmen

Zauberet, Traumdeuterei, Theoſophie, echter u . , Trid's die Ausübung der Jagd, das Betreten des Jaarbes
Želepathie uſw. ) . Dem Berf., einem langjährig, auch zirtes oder den Beſiß von Waffen verbieten. Steht

triminaliſtiſch erfahrenen Forſcher, iſt esanzurechnen, feſt, daß der VB. nur für eine gewiſſe Zeit nicht,
daß er, überzeugt von dem Beſtehen ſupranormaler ſpäter aber wieder leiſten kann , ſo bleibt das Pachts

piychologiſcher u . phyfiologiſcher Kräfte, zwar jeden verhältnis unberührt, der Pächter fann entſpr. der

Zweifelfür ausgeſchloſſen erklärt, daß echteu. Beobach zeitl. Unmöglichkeit den Pachtzing mindern ( &$ 537,

tungstelepathie ſeit jeher hochwidrige Fatıoren im 581 II BOB.). Det ungewiffer Dauer der Unmög

1
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lidhteit gewährt das Gei. dem Påhter das außerors lichſt allgem Preisrichtlinie den Kurs der deurſhen

dentl . Mündigungsre
cht (8 542 BOB .). Dieſes Recht Mart im Jnlande empiehlen zu können . Für ents

ſteht ihm wahlweiſe neben dem außerordentl . Kün- ſprechender halte ich die Berechnung des Jagopacht

digungsrechte zu, wenn die Dauer eines Jagdverbotes zinſes nach einer bestimmten „ Wildwährung" , wie ich

gerade die Hauptjagdzeit umfaßt, die Befuglagnahm
e

ſie in Deutiger Jäger“ 1922, 363 u. im „ Bager.

fich gerade auf die Bauptwildarte
n erſtredt. Bei der Bürgermeiſter“ 1922, 46, 112 beſprochen habe . Der

„Unzumutbarte
it“ kommt der Verf auf die jeßt ſo 3. Abſchn. bringt Gedanken u . Borſchläge zur Breuß .

bewegende Frage der Jagdpachtſtei
gerung. Er irrt Jagd PachtScho ., die bei Drudlegung noch nicht er

aber, wenn er im Vorwort ſagt , in ſeiner Arbe t ſei gangen war. Die flare u . wohldurchdach
te

, unter

zum erſten Male die Lehre von der Unzumutbarkei
t

Beranziehung eines reichen Literaturſtoffs weit aus

auf das Gebiet der Jagdpacht übertragen. Denn ich greifende u . doch knappe Arbeit ſtellt den ſchwierigen

habe die Frage der Jagdpachtſtei
gerung u . der Uns Stoff anſchaulich u . anregend dar u. derdient volle

zumutbarkeit der Beiſtung des VP. mehrmals ein : Beachtung, namentlich auch in Jägertreiſen .

gehend unter erſchöpfender Berüdjichtigu
ng der reiche

Staatsanwalt Dr. Behr , Negeneburg.

gerichtl. Rechtſpr. behandelt (,Deutſcher Jäger" 1920,131, 230 ; 1921, 599, 653 ; 1922, 7, 60 ; „Bayer. Hürgers Stammler, R., Uebungen im bürgerlichen Recht.

meiſter “ 1920, 229 ; 1921 , 33 ; 1922, 4 , 10. 19, 5. Aufl. Or . 8 ° 240 S. Berlin 1922 (W. de

28 ; „ Wochenbl. des landw. Ver. in Buyern “ 1922, 1) . Gruyter & Co.) .
Eine in pieler sinſicht eigenartige Sammlung

Umſtände, unter denen der VP. einer Jagd die von

kleiner Rechtsfälle, die zum Teil dem wirtl Leben

ihm geſchuldete Leiſtung zu bewirken hat, ſind zu

allen Zeiten die gleichen . Auch die Umwälzungen

entnommen ſind u . auf Zeitereigniſſe zurüdgehen.
Viele Fälle ſind auch der Literatur entnommen. So

der wirtſchaftl. Verhältniſſe haben ſie nicht verändert .

Um ſie zu beſchaffen , hat derBB. feine Aufwendungen

finden wir Beiſpiele aus Romanen von Goethe, Auer

zu machen ; einerſeits iſt das dem Aneignungsrec
hte

bach , Freytag u. anderen . Manche Fälle werden aller

des Pächters unterliegende Wild herrenlos , andererſeits

dings faum eindeutig zu löſen ſein . Gerade ſolche

der BB. für die Ergiebigkeit nicht haftbar. Auch die

können aber für den Studierenden bef. lehrreich ſein,

weil ſie ihn anleiten, die darin ſtedenden juriſtiſchen

Ausübung der Jagd auf einer erheblich höher zu be
Möglichkeiten herauszufinden .

wertenden Bodenfläche beeinflußt die Leiſtung des VP.

von der Pfordten .

nicht. Die außergewöhnl . Sieigerung der Jagder

träge,welche zu der ungeheuren Differenz zw. Leiſtung

des VB. u. Gegenleiſtung des Pächters führte, iſt nicht

Auf die nachſtehenden Schriften machen

durch Mehraufwendung
en

des BP ., ſondern nur durch

wir beſonders aufmerkjam :

den geſteigerten Wert der Jagdnußung hervorgerufen.
Da aber die gewaltig geſtiegenen Jagdbetriebskoit

en
Sdulk, Dr. Grinrich, Rat am DlGericht München u.

den geſteigerten Jagdnußungserlö
ſen

die Wage Dozent an der techn. Þochſchule München. Der

halten, tann das Mißverhältnis zw. den beiderſeitigen Betrug im Jmmobilienv
erkehr

in ſeiner

Bertragsleiſtunge
n

nicht ſchwere Unbilligkeit “ ſein , zivilrechtl. Bedeutung. 2. Aufl Gr.8º.115 S. München

die den UP. benachteiligt. Treu u . Glauben im Ver- 1923 (Í Schweißer Verlag) . GM . 2,2 .

kehr verlangen nicht, daß der Pächter den Gewinn,

Eine erſchöpfende, nicht bloß für den Juriſten

der ihm durch eine günſtige Konjunftur bei Verwertung

beſtimmte Darlegung des praktiſch ſehr wichtigen

der gegneriichen Vertragsleiſt
ung

zufließt, an den VP. Gegenſtands.

ganz oder teilweiſe herausgebe. Denn auch in normalen

Beiten ſchwankt das Jagderträgnis. Auch in dieſen

gehört dem Pächter ein Gewinn, den er durch ratio

Sontag , Dr. E., Stammergericht
srat

. Der Rechts

nellen Jagdbetrieb oder aus Zufall erzielt. Auch

ichuß der Bypothefe
ngläubige

r
u. Obli .

der größte Gewinn des Pächters läßt die Leiſtungs

gation å re gegen die Geldentwer
tung

.

Gr. 8°. 60 S. Berlin C 2 1923 ( Induſtrieverl
ag

pflicht desVP. unberührt. Beide Vertragsteil
e
wollen Spaeth & Linde ).

nach Möglichkeit Gewinn ziehen . Der Vertragszwed

iſt alſo auf beiden Seiten der gleiche. In der ver
tragl. Bemeſſung der Gegenleiſtung liegt das Riſiko | Seuffert , Ph ., Rechtsanwalt in München. Neidh 8 -

eines jeden Schuldners. Aus einer bloßen Wertver- geſ. über den Verkehr mit Kraftfahr

diebung erwächſt dem VP. lein poſitiver Nachteil. zeugen . 2. Aufl. bearbeitet von Dittmann, 3.,

Er bleibt alſo auch unter veränderten wirtſchaftl . Ver- Staatsanwalt am DlGerichtNürnberg. Gr. 8º. 212 S.

hältniſſen zur Leiſtung verpflichtet. Nur dann nimmt München 1923 (F. Schweißer Verlag). GM. 2.-.

der Verf. wirfl . Unzumutbartei
t

auf Seite des BP. Das Buch, eine Tertausgabe mit kurzen treffenden

an, wenn die Aufwendungen für Wildſchadense
rs Anmerkungen , bringt auch die Bolzugsoorſchri

ften

u.- unter gewiſſen Borausſeßunge
n – für Wild- des Reichs, Preußens u. Bayerns u . das Internationale

ſchadensverhü
tung inf. der allgem . Preisſteigerun

g
ſo Abfommen ; auch ein Sachregiſter iſt beigefügt.

erheblich geworden ſind, daß ſie in keinem angemeſ

ſenen Berhältniſſe mehr zum Werte der Gegenleiſtung

Waſſermann, Dr. R., Rechtsanwalt in München. Die

des Pächters ſtehen u .über das Maß des im Vertrage

amtl. Richtlini
en zur Preistrei

b » O. v.

übernomme
nen Riſikos hinausgehen. Das mag für

16. Dez. 1922 Gr. 80.28 S. München 1923

das Gebiet der preuß. JagdO . zutreffen . gm Geltungs
(J. Schweißer Verlag) . OM. 0,7 .

bereiche des bayer. Wildſchaden
sgeſeßes

gilt es nicht,

wie ich in Deutſcher Jäger “ 1922, 9, 60 dargetan

Die Lat. Monatsſchrif
t

für die Zukunft deutſcher

habe. Endlich beſpricht der Verf. die mögl . vertragl.

Kultur. 15. Jahrgang. Heft 2. Zweites Sonder

Valutaſiche
rungen gegen die unberechenb

aren
Wert- u .

Preisſchwan
kungen der jeßigen u . wohl auch der

heft zur Rechtsre
form

„ zur Aufrüttlung des

kommenden Zeiten . Mit Recht verwirft er als nach

Rechts u . der Juriſten . Ein Aufſchrei des Lebens

u. ein Aufſchrei der Seele uſw." . Jena 1923

teilig die Abkürzung der Pachtdauer u die Aufnahme (Diederichs Verlag ).

der Auflöſungsklauſe
l

bei Eintritt einer abermaligen

erhebl. Geldentwertung . Als einziges Mittel bezeichnet
er die Valutaflauſel, die Jagdpachtverträg

e
mit gleis Verantwortl . Herausgeber : J. Schiedermair,

tender Preisſfala , u. glaubt als zwemäßigſte, mög

Dberlandesg
erichtsrat in München.

Eigentum von 3. Schweige
r Berlag , München, Berlin und Leipzig .

Drud von Dr. F. P. Datterer & Cie. , München und Freiſing.

-
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Die Kedtsgültigkeit der Perſonalabbau- Beſtandsgarantie (ſog.„ Verfaſſungsgeſeße“|
ihr

Inbegriff ſtellt die „ RVerf." dar - ) umgrenzt
verordnung v. 27. Okt. 1923.

iſt, namentlich alſo der 1. Hauptteil der RVerf.

Von III. Staatsanwalt Dr. 3. M. Wintrich, München. iſt,,
iſt, – von den Grundrechten abgeſehen dem

Zugriffe der RRgg. entzogen . Es bildet eine

1. 8 1 des ErmächtigungsGeſ. v . 13.Okt. 1923 Scrante ihrer geſetzlichen Delegation . So

(RGBl. 943) ermächtigt die Reichsregierung | tönnte etwa beiſpielsweiſe die Ngg. nicht aus fi

(= RRgg . ) die Maßnahmen zu treffen, welche ſie nanziellen Erwägungen das Recht der Abgeord

auf finanziellem , wirtſchaftlichem u . ſozialen Ge- neten auf freie Fahrt auf allen deutſchen Eiſen:

biet für erforderlich u . dringend erachtet. Die bahnen (Art. 40 RVerf.) aufheben.

Hauptbedeutung dieſer Beſtimmung beruht darin, II . Dieſog . Perſonalabbauverordnung (= PAV.)

daß der Gefeßgeber der ſtaatlichen Erekutive , der vom 27. Olt . 1923 (ROBI. 999 Nr. 108 , aus:

RRgg. , die Delegation erteilt, in dem be- gegeben am 30. Okt. 1923) beruht auf dem Er

zeichneten Umfang Normen,insbeſ. Recht&normen mächtigungsgeſek. Ihre Rechtsgültigkeit iſt jos

(Geſ.in materiellen Sinn) im Verordnung & wege mit ſoweit u. nur inſoweit anzuerkennen , als ſie

zu erlaſſen. Dabei iſt die Rgg. lediglich einer ſich innerh. des Rahmens dieſes Geſ. hält u . nicht

doppelten Einſchränkung unterworfen : a) Ihre Er- einer Beſtimmung widerſtreitet , die dem Rechts:

mächtigung erſtreckt ſich nicht auf die in § 1 gebiet angehört, das dem Ermächtigungsgeſez ent

Ab . 2 bezeichneten Materien . b) Sie kann u . zogen iſt ( 1. oben unter I am Ende).

darf bei ihren Maßnahmen nur von den Grunds Die nähere Prüfung ergibt folgendes : a ) Aus

rechten der Reichsverfaſſung (= RVerf.) nicht aber 8 2 S. 2 des Geſ. vom 13. Okt. 1923 kann gegen

von deren übrigen Beſtimmungen abweichen. Daß die Rechtsgültigkeit der PAV. kein Einwand her:

S. 2 des Abſ. 1 des § 1 in dieſem Sinne aus- geleitet werden. Denn dieſe iſt am 31. Okt. 1923

zulegen iſt, ergibt ſich nicht nur aus ſeinem Wort: in Kraft getreten (Art . 22 Abſ . 1 PAV . ) , alſo

laut, ſondern namentlich daraus, daß das Gef. in einem Zeitpunkt, in dem noch kein Wechſel der

vom 13. Okt. 1923 als Ausnahmegeſetz einſchrän: RRgg. oder ihrer parteipolitiſchen Zuſammen:
kend auszulegen iſt u . nach allgemein anerkanntem legung eingetreten war . Wenn Art . 22 Abſ . 2

Rechtsgrundſatz „ eine ermächtigte Verordnung den Art. 10 erſt mit Wirkung vom 1. Jan. 1924

(= VÖ. ) weder dem ermächtigenden Geſ. noch „ in Kraft treten " läßt , ſo will das lediglich be

überhaupt dem übrigen Recht widerſtreiten darf, ſagen , daß dieſer Art. erſt nach einem beſtimmten

wenn ſie nicht ausdrüdlich zur Aufhebung eines | Friſtablauf wirkſam werden ſoll. Die Feſtſtel

Teils dieſes übrigen Rechts ermächtigt worden iſt.“ į lung des Verordnungsinhalts u . die Publikation

(Hatſchef, Deutſches u . preuß. Staatsrecht 1923 II, iſt auch in Anſehung dieſer Beſtimmung recht

123.) Inhalt u. Umfang der der Rgg. übertragenen zeitig erfolgt. Der Wille des Verordnungsberech:

Delegation läßt fich, ſoweit der Erſaß der for- tigten , Art. 10 ſolle verbindliches Recht ſchaffen ,

mellen GefGebung durch die VOGewalt in Frage iſt klar zum Ausdrud gekommen: Dieſer Wille

kommt, dahin zuſammenfaſſen : Materien, für iſt weder bedingt noch befriſtet. Aufſchiebend be

deren Normierung die RVerf . den Erlaß eines friſtet iſt lediglich die zeitliche Geltung des Art. 10 .

Gef. mit einfacher (normaler) Beſtandsgarantie (Dieſe rein zeitliche Bedeutung erhelt beſonders

(ſog . „ einfache Gej . “ ) vorſieht, können im VOWege klar aus dem Zuſammenhang, in dem der 1. u .

geregelt werden . Ihnen gleichgeſtellt iſt das Rechts- der 2. Halbſaß des Abſ . 2 zueinander ſtehen ).

gebiet, das die RVerf . im Abſchnitt der „ Grund- b) Unhaltbar iſt m . E. auch die in einem Aufſatz

rechte“ (2. Hauptteil) behandelt. Jenes Rechts- der Zeitſchr „ Der Eiſenbahner“ vom 12. Dez. 1923

gebiet aber, das durch Reichsgeſeße mit erhöhter ausgeſprochene Rechtsauffaſſung, wonach die Rechte
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der durch den Staats Vertr. dom 30. April 1920 meine Regeln handeln , die auf eine dauernde

(RGBl. 773) auf das Heich übernommenen Län: Normierung, auf eine grundlegende, fortdauernde

derbeamten durch die PUV. nicht haben beein- Geltung beanſpruchende Geſtaltung des Beainten

trächtigt werden können. zutreffend wird zu: rechts abzielen . Der zu normierende Sachverhalt

nächſt feſtgeſtellt: § 30 deg Verreichlichungsver: muß daher von vornherein derart beſchaffen ſein ,

trags habe für die übernommenen Beamten durch daß er einer allgemeinen Regelung" überhaupt

das Geſ. dom 30. April 1920, wonach der Ver- zugänglich iſt, d. h. er muß ſich ſyſtematiſch in

trag unbeſchadet ſeiner Eigenſchaft als Vertrag die Kette von Rechtsjäßen eingliedern laſſen , die

vom 1. April 1920 ab als Geſeß in Kraft ge. eine ein für allemal verbindliche Ordnung für einen

treten iſt, unmittelbare Rechte gegen das Reich beſtimmten Lebenskreis aufſtellen. Den Gegenſa

geſchaffen. (Vgl. RG. v. 22. März 1923, Bay3. zu den Regeln , Grundſägen in dieſem Sinne

1923 , 214 ) . Mit Nachdruck muß aber betont bilden die ſog . Ausnahmebeſtimmungen , die ent

werden : Dieſe Uzmittelbarkeit der Wirkung weder ihrer zeitlichen Geltung nach von

kann lediglich aus der Tatſache abgeleitet vorneherein begrenzt u . daher von Anfang an

werden, daß § 30 zugleich auch als geſet- als bloße Ueberleitungs-, ſozuſagen als Durch

liche Vorſchrift erklärt worden iſt. Dieſer Natur gangsvorſchriften gedacht ſind, oder die inhaltlich

als geſeßlicher Beſtimmung kann ſie jedoch durch keine dauernde Ordnung eines beſtimmten Lebens.

einfaches Reſ. jederzeit entfleidet werden . Da kreiſes ſchaffen , ſondern dieſe Ordnung geradezu

ſich die RRyg., wie oben feſtgeſtellt, im VOWege durchbrechen, die aus einen Augenblidsbedürfnis

aller Materien bemächtigen kann , für welche die entſprungen nur zur Verwirklichung dieſes Be

Verfaſſung den Weg der einfachen GejGebung dürfniffes dienen u . mit dem Wegfal dieſer Vor

vorgeſehen hat, u . auch der verfaſſungsrechtliche ausſegung ihren Anſpruch auf Geltung verlieren .

Schuß der wohlerworbenen Rechte (art. 129 Ausnahmevorſchriften können daher niemals als

RVers.) beſeitigt iſt, muß die PAV. als rechts: Grundjäße im Sinne des Art . 10 RVerf. in Be

gültig angeſehen werden, ſoweit ſie in die aus tradt fommen. 2. Durch die Beſchränkung auf

$ 30 des Verreichlichungsvertrags ableitbaren den Erlaß von Richtlinien iſt das Reich weiter

unmittelbaren Rechte der betroffenen Beamten ein . hin daran gebunden, ihre Ausgeſtaltung im ein

greift . c) Eine andere Frage iſt, ob durch die PAV . zelnen , ihre Durchführung den Ländern zu über

die Wirkſamkeit des $ 30 in ſeiner Ergenichaft als laſſen. Der prattiſche Wert der ſog. Grundſag=

Vertrags beſtimmung berührt werden konnte . kompetenz des Art. 10 beſteht gerade darin , „daß

Dieſe Frage iſt mE. zu verneinen , daverneinen , da ſie für die hieher gehörigen Gebiete eine Bruſt

vertragliche Vereinbarungen zwiſchen Reich u . wehr der Länder gegenüber dem Reiche iſt" , in

Lúndern nicht einſeitig durch form . Gel. des einen ſoferne „ das Reich hier nur Grundſäße, Richt

Vertragsteils , ſondern nur durch gegenſeitige Ver- linien aufſtellen, keine umfaſſende Rodifitation

einbarung, äußerſtenfalls durch verfaſſungsänderndes vornehmen kann “ (Hatſchef a . a. D. I , 83) . Dgne

RGeſ. geändert werden können. Rechte u .Pflichten Verfaſſungsänderung kann ſonach der Umfang der

aus dem Vertrag fönnen indes nur von den Grundſaßkompetenz nicht vermindertwerden . ( Eben

Vertragsparteien — Reich u. Ländern - nichtReich u. Ländern –, nicht da . ) 3. Grundſäße im Sinne des Art . 10 RVerf.

auch von den durch die Vereinbarungen betroffenen ſind nicht unmittelbar für die Untertanen ver

Dritten geltend gemacht werden . Dieſe Ausfüh: bindliche Rechtsnormen , ſondern nur Richtſchnur

rungen gelten finngemäß auch für den Staats. u . Schranke für die LandesgeſGebung . Sie ge

vertrag vom 29./31.März 1920 g 10 ( Uebergang winnen erſt nach Durchführung durch die Lan :

der Poſt- u . Telegraphenverwaltung Bayerns an das desgejCebung auch für den Bürger unmittelbare

Reich, RGBL. 644 ), der im Gegenſatz zuin Ber: Geltung u . Bedeutung." (Gieſe, Die Verfaj

trag vom 30. April 1920 überhaupt nicht mit ſung des D. Reichs, A. 3 zu Art. 10 ; ähnlich

Geſekeskraft ausgeſtattet wurde . ( Vgl. Geſ. vom Anſchüß. Die Verfaſſung des D. Reichs 1921,

27. April 1920, RSBI. 643 ) . d ) Nun zu dem A.4. zu Art. 10 u . 11.) Gegen dieſe Auffaſſung

Kernpunft unſeres Problems : 3ſt die PAV. tann auch nicht eingewendet werden, die RVerf.

rechtswirtſam , ſoweit ſie die Länder u . unmittel- enthalte ſelbſt Grundjazbeſtimmungen, wie z. B.

bar die Länder- u . Gemeindebeamten angeht ? Art. 129, die unmittelbar Recht für die Unter

Vor Beantwortung dieſer Frage gilt es, fich volle tanen ſchaffen. Dieſes Argument ſchlägt ſozuſagen

Klarheit über den Sinn u . die Tragweite des ſich ſelbſt.ſich ſelbſt. Denn bei derartigen Vorſchriften der

Art. 10 Nr. 3 RVerf. zu verſchaffen. Dieſe Gel. RVerf. handelt es ſich um Beſtimmungen, die
Stelle lautet : Das Reich kann im Wege der im Wege der Verfaſſung 8 geſGebung , nicht im

Gefeßgebung Grundjäße aufſtellen für das Recht | Wege der einfachen GejGebung ergangen ſind ,

der Beamten aller öffentlichen Körperſchaften .“ auf den gerade årt . 10 RVerf. abſtellt. Sie

Ihre Bedeutung iſt dreifacher Art : 1. Das charakteriſieren ſich demnach im ſyſtematiſchen Auf

Reich kann im Wege der einfachen GelGebung bau der RVerf. ſelber als Ausnahme u. Ab

nur Grundſäße erlaſſen , d . h . allgemeine Leit: weichung von der Regel des Art. 10 .

jäße , Richtlinien für das Beamtenrecht aufſtellen . e) Prüft man die einzelnen Beſtimmungen der

Mit anderen Worten : Es muß ſich um allge- | PAV. an der Hand der ſoeben gewonnenen Grund:

M

1

11

!

If
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jäße, ſo gelangt man zu folgendem Ergebnis: entſprechende“ geſeßliche Vorſchriften zu erlaſſen.

Art. 10 Nr. 3 iſt im i . Hauptteil der RBerf. Sie gibt alſo den Ländern überhaupt teine Richt:

enthalten . Soweit die PAB. Beſtimmungen linie, keine Richtichnur in die Band, welcheV

trifft, die auf Grund dieſes Art. im Wege der Beſtimmungen dieſer Art. als „ grundjägliche“ an.

einfachen GefGebung hätten erlaſſen werden zuſehen ſind.") Sie verſtößt gegen den funda

können , ſind ſie gültig ; ſoweit dagegen Vorſchriften mentalen Saß, daß Inhalt u. Ümfang der ge

in Frage kommen , die nur im Wege derfaſſung8: wollten Grundſaßnormierung vom Gele- bzw.

åndernden Ref. – abgeſehen von den Grund- Verordnungegeber ſo genau feſtgeſtellt werden muß,

rechten - hätten erlaſſen werden können , find daß er mit Sicherheit abgegrenzt werden kann .

ſie nichtig, unwirkjam (vgl. dben unter I ) . Ün : Grundfäße hat der ReichsgefGeber aufzuſtellen ,

gültig ſind daher : 1. Art. 13 u. 14 der nicht Anweiſungen an die Länder zu erteilen, ſich

PAV., joweit fie unmittelbar geltendes aus einer Fülle von Beſtimmungen ſolche grund:

Recht für die Beamten der Länder u . Gemeinden fäßlicher Natur herauszuſuchen, u . er ſelbſt hat

(Gemeindeverbände) ſchaffen wollen , dann inſoweit zu bezeichnen , was als Grundlaß gelten foll ; er

gehen ſie über den Rahmen des Art . 10 Nr. 3 kann dieſe Aufgabe nicht den Ländern überlaſſen,

RVerf. hinaus (i . unter II d 3). 2. Art. 18 wenn nicht der Sinn des Art. 10 Nr. 3 R Verf.

Abſ. 1, ſoweit er eine Verpflichtung der in ſein Gegenteil verkehrt werden ſoll. Y) Aus

Länder ausjpricht für die Landesbeamten ſowie dem gleichen Grunde mangelnder Beſtimutheit u.

für die Beamten der Gemeinden (Gemeindever: Beſtimmbarkeit der Abgrenzung des Inhalts u.

bånde) eine den allg. Grundjäßen der Art. 1-9 | Umfang der erlaſſenen Norm iſt auch die Ver:

u. 15 der PAV. entſprechende Regelung zu pflichtung der Länder eine den „ Grundjäßen“

treffen (Nr. 1 desAbſ. 1) u. dem Art. 10 entſpre: des Art. 15 PAV. entſprechende Regelung zu
chende geſekliche Vorſchriften zu erlaſſen “ (Nr. 2 treffen , m . E. unwirkſam . An ſich würde das

des Abſ.1). a) Inſofern es ſich um die Art. 2 Ermächtigungsgeſetz den Bereich des Art. 15 deđen,
bis 8 handelt, ergibt ſich ihr Charakter als da gemäß Art. 7 Nr. 9 RVerf. das Reich im

A usnahmebeſtimmungen aus der PAV. Wege der einfachen GeſGebung das „ Arbeitsrecht“

ſelbſt, da ſie nur zeitlich begrenzte Geltungsdauer regeln kann . Ungültig iſt weiterhin : 3. Art. 18

beanſpruchen (Art. 22 Abſ. 5 ). Auch inhalt . | Abſ. 4 u . 5 , da u. inſoweit er mit der in Abſ. 1(

lich betrachtet ſtellen ſie ſich als Üebergang8= normierten Verpflichtung der Länder in un

u . Ausnahmevorſchriften dar, die einer augenblidt- lösbarem Zuſammenhang ſteht. Dagegen ſind

lichen Notlage des Reichs entſprungen ſind u . die übrigen Abf . des Art. 18, namentlich der

keine dauernde Neu- u . Umgeſtaltung des Beamten- wichtige Abf. 6,9) ſowie die Abſ. 1 , 4 u . 5, ſoweit

rechts bezweden u . die geradezu eine Umkehrung ſie nur eine Berechtigung der Länder aus:

der wichtigſten beamtenrechtlichen Grundſäße u . ſprechen , verbindlich ; denn zu ihrem Erlaß hätte

Grundrechte bedeuten . Sie ſind alſo nicht durch einfaches Reichsgeſetz genügt.

Art . 10 Nr. 3 R Verf. gededt ; eine entſprechende III . Betrachtet man die PAV . dom berfaj

Verpflichtung der Länder hätte nur im Wege fungsrechtlichen u . verfaſſungspolitiſchen Stand:

verfaſſungsändernden Roeſ. feſtgeſtellt werden punkt aus , jo läßt ſich in aller Rürze zuſammen:

können (1. unter II d 1 ) . B) Was die Art. 1 , faffend ſagen : Der Verſuch, den Ländern Rechts

99 u . 10 anlangt, ſo hat hier die RReg. den Weg fäße aufzuzwingen, die fich nach den vom Verord-:

einer dauernden Umgeſtaltung des Beamtenrechts nungsgeber ſelbſt erlaſſenen Beſtimmungen größ-=

beſchritten. Hier können alſo an ſich ſehr wohl tenteils nicht als Grundjaks, ſondern als zeitlich

Grundjäße im Sinne des Art. 10 Nr. 3 RVerf. begrenzte Ausnahmevorſchriften darſtellen, iſt ein

in Frage kommen u. damit iſt der RRgg. die über die bisherigen unitariſierenden Maßnahmen

Möglichkeit eröffnet im VD Wege für die Länder des Reichs weit hinausgehender Einbruch in die

verbindliche Grundjäße aufzuſtellen , zumal durch Hoheitsrechte der Länder, da er ſich das von der

das Ermächtigungsgeſeß auch die Schranke des R Verf. ſelbſt mit beſonderen Rechtsſchußgarantien

Art . 129 R Verf.gefallen iſt . Hier kommt namentlich bekleidete , ohnehin kärglich bemeſſene Sondergebiet

die in Art . 10 PAV. geregelte Materie ( „ Pen: des ſtaatlichen Eigenlebens der Bänder zum Ziele

fionskürzung“) in Betracht, bei der es ſich um ſegt.

eine grundjäßliche, auf die Dauer berechnete Neu
:) Jít beiſpielsweiſe Art. 1 Nr. II grundfäßlicher

geſtaltung einer wichtigen Gruppe von Beainten: Natur oder nicht ? Er bewirkt eine dauernde Nens

rechtsjägen handelt . Allein die PAV. gibt den derung des Reichsbeamtengeſekes, obwohl er nur ges

Ländern lediglich eine Anweiſung, „ eine den all: rechtfertigt wird im Hinblic auf Art. 3 , der eine Notſtands

gemeinen Grundſäßen“ der Art. 1 u . 9 „ entſpre maßnahme enthält. Auch die übrigen Nın. des Art. 1 ,

insbeſondere Nr. I, III, VII ſtehen in engſter Bea

chende Regelung“ zu treffen bezw . dem Art. 104, ziehung zu dem notwendig gewordenen Beamtenabbau.

Warum ſind ſie ohne Rüdjicht auf dieſen vorüber

1 ) Sinngemäß iſt zu ergänzen: „ Den Grunds gehenden Zveď zu einer dauernden Verſchlechterung

ſäßen des Art. 10 entſprechende Borſchriften “ ; nur des Reichsbeamtenrechts geſtaltet worden ?

inſoweit wäre überhaupt eine Verpflichtung der Länder 8 ) Þier fönnte wirtjame u . dauernde Abhilfe

ohne verfaſſungsänderndes ReichsOeſ. rechtlich zuläſſig nur durch Rüdübertragung der Finanzhoheit auf die

(1. unter II d 2 u . 3) . Länder geſchaffen werden ,
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Ein Wort zur Frage der Verſtaatlichung | hält ſich genau ſo gut u. jo jchlecht wie der.

des Notariats.
Staat , die Gemeinden, die Sparkaſſen, die Banken ,

welche von den an ihre eigene Ordre gezogenen

Bon Notar P. Göß in Münchberg.
Scheds " leben , alſo von dem Gelde, das fie

ſelbſt fabrizieren, weil das Unvermögen des Staates

LOR . Otto Schmitt hat unter dem Titel | heute ſo weit geht, daß er das Geld nicht einmal

„ Beurkundungsämter“ im Jahrg. 1920, 46 ff. ſo ſchnell druden laſſen kann , als es durch die
dieſer Zeitſchr. eine Abhandlung veröffentlicht, in Geldentwertung vernichtet wird. Nicht das Nos

welcher er der Verſtaatlichung des Notariats u . tariat ſondern der Staat , das Volt, die Staats

der räumlichen u. ſachlichen Zuſammenfaſſung des u . Volk&moral muß geheilt werden ; es muß dem

ganzen Beurkundungsapparats , der ſich jeßt in Staat nach außen die Macht der Waffen , nach

verſchiedenen Aemtern auswirkt , das Wort ge- innen der unbändige Wille zur Schaffung des

redet hat . Im Jahrg. 1923, 206 nimmt er auf Guten gegeben werden, dann ſind auch die Glieder
jene Abhandlung Bezug u. behauptet, die Ent: des Staates u . mit ihnen das Notariat wieder

widlung, die er damals vorausgeſagt habe , habe geſund u. Iebensfriſch.

ihm recht gegeben. Die Standestaſſen ſeien leer , In der genannten Abhandlung ſpielt auch

ein großer Teil der Notare habe bereits ein Min: der Wunſch der Notariatsgehilfenſchaft u . mancher

dereinkommen u. müſſe ſich an den Staat halten, Notare nach Verſtaatlichung des Notariats eine

die fortſchreitende Geldentwertung, die Erhöhung Rolle. ' Wäre das Notariat eine Einrichtung zur

der Gebühren u . andere den Grundſtücksverkehr Verſorgung der Gehilfen , ſo könnte deren Ruf

hemmende Umſtände würden die Entwicklung der nach Verſtaatlichung eine inaßgebende Rolle ſpielen .

Notariate weiterhin ungünſtig beeinfluſſen u . müßten Nach der Revolution hat auch die Rechtsanwalt

zwangsläufig zur Verſtaatlichung führen . Schmitt ſchaft den Uebergang des Notariats an die Rechts

wäre nur dann im Recht, wenn die Urſachen der anwälte angeſtrebt u . dabei vielfach offen ihr pers

Notlage des Notariats in der Verfaſſung des fönliches Intereſſe als Leitmotiv in den Vorder:
Notariate begründet wären . Das ſind ſie aber .grund geſtellt.grund geſtellt. Hierzu habe ich in einem Ar

nicht, ſondern die Notlage des Notariats iſt eine titel Stellung genommen , der in der Zeitſchr. f.

natürliche u . zwangsläufige Folge der Ohnmacht d. Notariat 1920 Nr. 4/5 veröffentlicht iſt. ES

u . der Notlage des geſamten Staates. Man iſt dort ausgeführt , daß das Notariat den Bes

braucht obige Kennzeichnung der heutigen Lage dürfniſſen des ganzen Volkes , nicht eines Berufes

des Notariats mutatis mutandis nur auf den oder einer Klaſſe zu dienen habe u . daß daher

Staat anzuwenden, ſo iſt auch deſſen Lage ges ein auf Hebung des eigenen Einkommens u. An:

kennzeichnet: Die Staatsfaſſen ſind leer , ein großer ſehens abzielendes Intereſſe der Rechtsanwälte

Teil der Beamten hat bereits ein Minderein: von vornherein bei der Beurteilung der Zweck:

kommen. Die fortſchreitende Geldentwertung, die mäßigkeit einer Aenderung der Verfaſſung des

Erhöhung der Steuern u . andere den geſamten Notariats unbeachtet bleiben müſſe. Was hier

Wirtſchaftsverkehr hemmende Umſtände werden von der Rechtsanwaltſchaft geſagt iſt, gilt auch

die Entwicklung des Staates weiterhin ungünſtig in gleicher Weiſe für die Gehilfen ; entſcheidend

beeinfluſſen und müſſen zwangsläufig, man muß iſt allein das Intereſſe u . das Wohl des die Bes

leider zugeben , zu ſchlimmerem als der Verſtaat: urkundung ſuchenden Volkes . Ich enthalte mich

lichung, nämlich zum Untergang führen . Und am eigenen Urteils u . wiederhole als wirkſamſte Ver

Staate ſoll das Notariat geneſen ? Man ſchaffe teidigung der heutigen Verfaſſung des Notariats,

einen geſunden Staat , ein geſundes Wirtſchafts- was Schmitt in ab. II ſeiner genannten Ab:

leben , man ſchaffe dem Staat Macht nach außen handlung ausdrücklich als richtig anerkennt: „Das

4. nach innen, dann erfreut ſich auch das Nota: freie mit behördlicher Autorität ausgeſtattete Bea

riat ſeiner alten Geſundheit. Wenn der KörperWenn der Körper ruf&notariat in Bayern iſt, wie jeder fachliche

frant iſt, leiden alle Glieder. Fühlen ſich denn Beurteiler anerkennen muß, eine Einrichtung, die

die Staatsbeamten gar ſo wohl heute ? 3ft ihr ſich in der durch die Not . von 1861 u . 1899

Einkommen gleich dem Friedenseinkommen, können gegebenen Verfaſſung durch mehr als 50 Jahre

ſie ſich leiſten , was ſie ſich ehedem leiſten durften ? außerordentlich bewährt hat ; eine Einrichtung,

Gemiß nicht! Jeder Privatmann u . mit ihm die ſich im Volksleben eingebürgert hat u . die

jeder Beamte merkt , wie ihm der Geldwert tåg- auch von dem Vertrauen des Volkes geſtüßt wird.

lich wie ein ungreifbares Fluidum aus der Taſche Fier eine Reform oder eine andere Geſtaltung

fließt, ſo daß er nach Umfluß fürzeſter Zeit an- anſtreben, hieße etwas verbeſſern wollen, was der

ſtatt des urſprünglichen Wertes wertloſes Papier Verbeſſerung nicht bedürftig iſt.“ Dieſein glän

in Händen hat . Sollten die Notare u . ihre zenden Urteil iſt nichts hinzuzufügen . Än dieſem

Raſſen dagegen allein gefeit ſein ? Man gebeMan gebe Urteil ändert auch der Untergang unſerer Mark:

dem Notariat eine Notendruckmaſchine, oder man währung nichts. Der Grund aber , warum das

laſſe das Notariat Verpflichtungsſcheine auf Mil- Notariat das Vertrauen des Volkes genießt , iſt

liarden- u . Villionen beträge ausſtellen u . es er: eben die freie, nichtbürokratiſche Verfaſſung des
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Notariats . Die Verſtaatlichung in irgend einer getan, 1. 3. B. RG. v . 12. Mai 1920 u. b . 24. Okt. 1923

Form würde die Zerſtörung dieſer Verfaſſung, (RGBI. 941, 1010 ).“
ihre Umſtellung in die bürokratiſche Form be: Dieſer Begr. vermag ich nicht beizutreten. Der

erwähnte Art. 9, der die ZwV. gegen den t. Fislus

deuten , die das Vertrauen des Voltes nicht im

gleichen Maß genießt . Wenn es heute eine grö
wegen Geldforderungen ausſchließlich auf den Ver

waltungsweg verweiſt, ſtimmt faſt wörtlich überein

Bere Anzahl von Notaren gibt , die im perſönlichen mit Art. 882 der bay . ProzOrdn. 8. 29. April 1869,

Intereſſe die Verſtaatlichung des Notariats ans die zu einer Zeit erlaſſen war, da es einen deutſchen

ſtreben , weil ſie ſich ein geſicherteres Einkommen RF. nod nicht gab . Die Vorſchrift ſtüßt ſich aber

erhoffen , ſo verdienen ſie die gleiche Entgegnung nunmehr auf EG.ZPD. & 15 Nr. 3, worin unter Fis

wie die Rechtsanwälteu. die Notariatsgehilfen, kus ſowohl der RF. als auch der LF. zu verſtehen iſt

nämlich daß für die Verfaſſung des Notariats (Reinde SPD. 6. Aufl. zu $ 15 ES.; Hänel, Staats

nicht das perſönliche Intereſſe der Notare , ſondern
recht I 366 Anm. 20) . In Art. 9 AG. ZPO. bedeutet

das Wohl des Volkes u . der Wirtſchaft maßzu:
„ł. Fiskus “ zweifellos den bay. LF. wie in § 5 des

8. Tit. der Verfürf. v . 26. Mai 1818. Für die An
geben hat . Uebrigens dürfte die im Gang be:

wendbarkeit des Art. 9 auf den RF. iſt auch der Um =

findliche Verringerung der Zahl der Beamten ſtand nicht maßgebend, daß 847 der GerVolzG Anw .

u . die Neuregelung der Gehaltszahlungen, die den b . 28. April 1900 beſtimmte, daß die Gerichtevollzieber

Beamten nach Anſicht vieler Gehaltsempfänger ZwVen gegen den Fiskus nicht vernehmen dürfen.

zum Wochen-u . Tagarbeiter herabwürdigt u . ihm Denn der genannte $ 47 nimmt ausdrüdlich auf Art. 9

die nahezu entſchädigungsloſe Entlaſſung in Ausſicht AG. SPD. Bezug. Was nun die Rechtsverhältniſſe

ſtellt, gar ſehr abſchreden . des RF. betrifft, ſo war weder in der Verfaſſung des

Das Notariat iſt heute noch lebensfähig u .
Nordd . Bundes noch in der Reichs Verf.v. 16. April

ſein Finanzgebaren kann auf viel geſundere Baſis
1871 ausdrücklich auêgeſprochen , daß das Reich auf

geſtellt werden als diejenige des Staates ſelbſt.
dem Gebiete des bürg . Rechts eine juriſt. Perſon ſei

Es wäre ſehr zu bedauern , wenn eine Anzahl dieRV.D. 11. Aug. 1919dieſe Feſtſtellung; jedoch iſt in
(1. Seydel, StaatsR . II 375) ; ebenſowenig enthält

Notare im Kampfe um die Verfaſſung u . Selb- Art. 89 Abſ. 1 u . Art. 97 Abſ. 1 vom Eigentum des

ſtändigkeit des Notariats kurz vor der Entſcheidung Reiches die Rede . Tätſächlich hat das Reich auf dem

die Nerven verlieren würde. Auch hier gilt der Gebiete des bürg . Rechts die Stellung einer juriſt.

Ausſpruch eines bekannten engliſchen Staats-: Perſon u. nimmt es als ſolche unter der Bezeichnung

mannes : Der Krieg wird von demjenigen ge- RF. am Rechtsleben Teil (Meyer StaatsR. 1899,

wonnen , der fünf Minuten länger aushalt u . ſeine
691) . Dieſer gilt in den Ländern nicht als fremder

Nerven beherrſcht.
Fistus, ſondern als einheimiſcher, weil er allen das

Reidsgebiet bildenden deutichen Ländern (RW. Art. 2)

gemeinſam iſt, u. deshalb darf er nicht ſchlechter be

handelt werden als der betr . Staatsfislus (Seydel

a. a . D.) . In gleicher Weiſe ſchreibt Meyer a. a. D.

„Das deutſche Reich iſt eine ſelbſtändige bermögeng

Kleine Mitteilungen. rechtl. Perſönlichkeit. ... Der RF. wird in jedem

einzelnen deutſchen Staate analog dem LF. behandelt. “

Bfändung gegen den Reichsfolus in Bayern. Das Ferner führt Hänel, StaatsR. Bd . I 366 aus, es habe

LG. München I 1. SK . , hat jüngſt die Sachpfändung ſich geſtüßt auf ausdr. Anerkennungen der ReichsGeſ.

gegen den Reichsfiskus ( = RF . ) für zuläſſig erklärt, 3. B. R. EigentGeſ. vom 25. Mai 1873 § 1 , Kriegs

u. dabei ausgeführt : „ Ein Grund dafür, daß im vor- leiſtG . v . 13. Juni 1873 $ 34, u . auf die Unzuläſſig

lieg . Fall die Zwangsvollſtreckung (= 3wV. ) nicht zu- keit, das Reich in ſeiner Wirkſamkeit in den Einzels

läſſig ſein ſoll, iſt nicht erſichtlich. Eine auf den ſtaaten als fremde Erſcheinung rechtl. zu behandeln,

RF. bezügliche geſeßl . Beſtimmung, aus der dies der Rechtsjat Geltung berichafft, daß der RF. in

entnommen werden könnte, beſteht nicht. Aus landes- Ermangelung reichågeſeßl. Beſtimmungen nach Maßs

rechtl. Vorſchriften, die auf Gruud reichsrechtl. Vor- gabe der für den LF. geltenden Normen zu beurteilen

behalts die ZwV. gegen den Landesfiskus (= LF.) ſei, u . dieſer Rechtsſaß ſei ſelbſt Reichsrecht. Laband,

ausſchließen, zu folgern, daß das Gleiche auch für StaatsR. 5. Aufl . IV , 341 folgert aus der Natur des

den RF. gelten müſſe, geht nicht an Auch aus der Bundesſtaats, daß der RF. teilnehme an den landeg

ſtaatsrechtl. Stellung des Reichs läßt fic ein ſolcher geſeblich anerkannten Privilegien; dieſelben Gründe,

Schluß nicht ziehen. Sind doch auch die einzelnen für auf denen die Notwendigkeit berube, daß jeder Staat

den LF. erlaſſenen Beſtimmungen nicht einheitlich. zugleich Subjekt von Herrichafts- u. von Privatrechten

Mit demſelben Recht, mit dem man aus Art . 9 des ſei, führen zu der Konſequenz , daß, ſoweit die Reichs

AG. BPD. folgern wollte, daß die BwV. auch gegen gewalt an die Stelle der einzelſtaatl. Gewalt getreten,

den RF. unzuläſſig ſei , ließe ſich aus Art. 2 AG. auch der RF. die Stelle des LF . eingenommen habe,

3PO. folgern, daß die gerichtl. Geltendmachung von u . daß demnach die für diejen geltenden Rechtsgrunds

Anſprüchen gegen das Reich überhaupt erſt nach einem fäße auch auf erſteren Anwendung finden . Ueberein

vorausgegangenen erfolgloſen Abhilfegejud an die ſtimmend hiermit äußern ſich zahlreiche bei Labend

höhere Verwaltungsſtelle zuläſſig ſei. Dieſe Folge: angeführte Schriftſteller. Eine Aenderung iſt in der prozs

rung wird aber niemals gezogen. Uebrigens hat auch rechtl. Stellung des RF. durch die RV. v . 11. Aug.

ſonſt die Reichsgeſebg.,wenn ſie die Verfolgung von 1919 nicht eingetreten , da nach ihren Art . 2 u . 5 das

Rechtanſpr. gegen das Reich abweichend von den allg. Reich ſeinen ſtaatsrechtl. Charakter als Bundesſtaat

Vorſchriften regeln wollte, dies jeweils ausdrüdlich beibehalten hat (Meißner,(Meißner, das neue Staatsr.

1
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S. 23 ). Tarum ſind auch ießt noch die Ausführurgen des Geſekes zuläſſig ? Nach § 51 A65. 2 des Geſ. er

von Stein in ſeinem i . I. 1912 erſchienenen Buch folgt die Zwangsvollſtreckung aus einem vor deſſen

„Grenzen u. Beziehungen zm . Juſtiz u. Verwaltung“ Inkrafttreten – 1. Ott. 1923 – erlaſſenen Urt. (u.

zutreffend, ein praktiſch beſſer brauchbarer Saß, als felbſtverſtändlich auch aus einem ſolchen Prozebuer

daß man annimmt, der RF. lebe an jedem Orte unter gleich ) nach den bisherigen Vorſchriften . In Bayern

dem Rechte, das der dortige LF. hat (Buſ88 39, kommt demnach die Min Bek. v. 13. Aug. 1920 betr.

52 '), ſei wohl nicht zu finden Die gleiche Anſicht den Schuß der Mieter nach wie vor in Betradt, die

vertritt Neumiller SPD. 4. Aufl. 641. Der RF. auf Grund der S$ 5 a , 8, 10, 12 der Bel. zum Schuß

muß auf Grund ſeiner ſtaatsrechtl. Stellung gegen der Mieter . 23. Sept. 1918 (RGB1. 1140) u .

Bwangseingriffe durch VollſtrOrgane in gleicher Weiſe 0. 22. Juni 1919 (RGBI. 591) in der Faſſung des

wie der RF geſchüßt ſein. Die öff. Belänge der ud- Gel. über Maßnahmen gegen Wohnungsmangel b .

gemeinheit gehen dem Privatintereſſe des Einzelgläubig . | 11. Mai 1920 (RGBI. 949) mit Zuſtimmung des Reiches

vor, u. zwar auch inſoweit, als die ZwV. nicht icon arbeitsminiſters erlaſſen war. Semäß § 2 Abſ.1 dieſer

auédrüdlich ausgeſchloſſen iſt, wie z. B. durch das Bet, können die fragt . Urt . und Vergleide, die auf

Verbot der Pfändung der FahrbetrMittel der Eiſen- Räumung von Wohnräumen lauten, nur mit Zu

bahnen (RG. v. 3. Mai 1886 ). In überzeugender ſtimmung des Einigungsamtes (- EA .)bzw.des Amts

Klarheit iſt in der Begr. zu Nr. 3 des § 15 ES. BPO. gerichtes (= AS.) als EA. vollſtreckt werden. Nach

daraelegt: „Wegen Geldford. gegen den Fiskus die Abſ. 3 des § 2 dieſer Bet. ſind dieſe Entſcheid. unan

Vollſtredung zu geſtatten, könne nach den Verhält= fechtbar. Das Gel. b . 1. Juni 1923 führt nun in

niſſen der einzelnen Bundesſtaaten ſich als unanges § 41 die Rechtsbeſchw . gegen die Entſch . des Miet

meſſen darſtellen ; die Erekution habe hier öff. Cha- einigungsamtes ( = MEA . ) ein u. es erhebt ſich deg

ratter ; der Gläub. werde nicht geſchädigt, ſondern halb die Frage, ob troßdem die vorerwähnten Ents

nur der Fiskus gegen Eingriffe in ſeine innern Vers | ſcheid. nach $ 51 A61.2 des Geſ. unanfechtbar bleiben

hältniſſe geſchüßt. Die Nachteile, die aus folchen Ein- / follen . Der Wortlaut des § 41 ſpricht dafür, daß dieſe

griffen erwachſen könnten, ſeien viel größer als dies Beſchlüſſe der Rechtsbeſchw . unterliegen, der Wort:

jenigen, welche den Gläub. treffen .“ Was hier zu- laut des § 51 Abſ. 2 dagegen. $ 41 ſagt nämlich ohne

nächſt vom Fistus des Einzelſtaats ausgeführt iſt, Einſchränkung, daß gegen die Enticheid. des MEA.

muß im gleichen Maße auch vom RF. gelten. Die die Rechtsbeſchw . ſtattfindet mit Ausnahme des im

Segenanſicht, die aus der Anwendung des Art. 9 $ 16 Abſ. 1 S. 2 angeführten Falles, während 8 51

AG. BPD. auf den RF. auch diejenige des Art. 2 fols Abſ. 2 ganz allg. die bisherigenVorſchriften als weiters

gern zu müſſen geglaubt,wirdm. E. durch den Hins beſtehend erklärt. Es giltalſo den Willen des Geſ.

weis auf die Verſchiedenheit der Bedeutung u. des zu erforſchen.

Smede der beiden Vorſchriften entfräftet. Während Der $ 51 Abſ. 2 hat offenbar alle Urt. (u . ſinna

Art. 9 durchdas PfändVerbot den ungehemmten Forts gemäß Vergleiche) im Auge, die geeignet ſind zur

gang des Staatsbetriebes im öff. Intereſſe fichern Zwangsvollſtreckung verwendet zu werden, alſo nicht

will, bezweckt Art. 2 die Vermeidung unnötiger Rechts- etwa nur rechtskräftige, ſondern auch bloß vorläufig

ſtreitigt., die durch ablehnende Stellungnahme der das volftreckbare. War die Zwangevollſtreckung vor dem

Verar vertretenden Behörde gegenüber Anſprüchen , 1. Okt. 1923 ohne weiteres möglich, z . B. bei Schwarzs

deren Befriedigung im Intereſſe des Aerars liegt, mietverhältniſſen, ſo foll dieſe auch heute ohne weiteres

verurſacht würden (ObL03. 10, 478) Der Inhalt erfolgen können, waren hinſichtlich der Zwangsvoll

des Art. 9 iſt ſohin von viel bedeutenderer Tragsſtreckung Beſchränkungen angeordnet, ſo ſollen dieſe

weite als der des Art 2, der den Fiskus nur vor weiterhin gelten . Der § 2 der Bet v . 13. Aug. 1920,

vermeidbaren Koſtenauslagen bewahren ſoll. Was der die fraglichen Beſchränkungen enthält, beſtimmt

endlich den Hinweis auf die im RG. v . 12. Mai 1920 nun, daß die Vollſtredung der Urt. (u . Vergleide)

u. in der VO v. 24 Olt. 1923 getroffene Sonderre- von der Zuſtimmung des EA. bzw. AS. als EA .

gelung der Verfolgung von RechtsAnſpr. gegen das abhängig iſt u. daß die Zuſtimmung zur Vollſtreckung

Reich betrifft, ſo iſt darin ein berwaltungsrechtliches zu erteilen iſt, wenn der zur Räumung verpflichteten

Spruchverfahren zur Entſcheid. üher jene Anſprüche Perſon andere, nach dem Ermeſſen des EA. bzw. AG.

angeordnet ; über die ZwV enthalten ſie nichts . In ala EA. entſprechende Räume nachgewieſen ſind. Dieſe

Art. 9 AG 3PO. dagegen handelt es ſich nicht, wie Veſtimmung hat eine deutliche Zweiteilung. Eineri .

dort, um ein Erkenntnis Verf.ſondern um die zwangaw . nämlich kann die Zuſtimmung erteilt werden , auch

Beitreibung von Geldford . gegen den Fiekus auf wenn ein Erſaßraum nicht vorliegt, andererſ. muß

Grund eines VollſtrTitels im Sinne der ZPO. In fie erfolgen, wenn ein entſprech . Erlaßraum bereit

folgedellen kann m . E. bei der Verſchiedenartigkeit des ſteht, wobei die Frage, ob der Raum entſprechend iſt

GelInhal 8 aug jenen Sondervorſchriften nicht die oder nicht, wiederum dem billigen Ermeſſen des MEN.

Unanwendbarkeit des Art 9 auf den RF. gefolgert uſw. anheimgegeben iſt. Die Entſcheid. über dieſe.

werden, ſo daß gegen ihn diePländung wie gegen beiden Arten vorkommender Fälle waren alſo big

irgend eine Privatperſon zuläſſig wäre . Ueberwie
her unanfechtbar. Wie ſteht es nun damit heute,

gense Gründe, ſprechen vielmehr dafür, daß der RF. wenn ſie nicht im Rahmen des $ 51 A65. 2 des Ge

auch in dieſer Beziehung dem LF. gleichſteht. fees entſchieden werden ? Das Geſ. greift nur einen

Oberamterichter Diem ayr, München.
Fall von denen der zweiten Art heraus u . erkläri,

daß die Entit. der hiefür zuſtändigen Behörde, näm

lich des MEA , endgültig iſt, u . zwar dann, wenn

3ſt gegen Beſchlüffe des Mieteiuigungeamt8 bzw. ein Erſaßraum bereit ſteht u. die Frage zu entſcheiden

des Amtegeri hto al8 MGA. in den Fällen des 8 51 iſt, ob er entſprechend bzw angemeſſen oder ausreichend

Abſ . 2 deo Hejeres über Mieterichuk u Mieteinigung8- iſt oder nicht. Die Entſch . über alle übrigen Fälle

ämter vom 1. Juni 1923 die Rechtsbeſchwerde des $ 41 fann im Wege eines Rechtsmittels korrigiert werden.
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Was dieſe Fälle anlangt, ſo behandelt das Gef. dies Hechtsweg u. Zwangåvollſtreďung für Grlaşan:

jenigen, in welden bisher die Zuſtimmung zur Räumung ſprüne der Armenverbäude in Bayern. Die Armen

unter Umſtänden auch ohne Vorhandenſein eines Er- verbände ( = AV ) haben nach Vorſchrift des Unter

ſaßraumes erteilt wurde, in den &$ 2, 3 u. 4 Abſ. 2. flüßungswohnſibgeſebes (= UWG. ) Hilfebedürftigen

Es ſind dies die Fälle der verſchuldeten Räumunge- Unterſtüßung zu gewähren u. können von den Unters

pflicht, z . B. wegen erheblicher Beläſtigung des Vers halt & pflichtigen die Rüderſtattung der für die Unter

mieters oder eines Hausbewohners, wegen unanges ſtüßung des hilfsbedürftigen Unterhaltsberechtigten

meſſenen Gebrauchs eines Mietraumes, wegen Ver- gemachten Leiſtungen verlangen (8 62 UWG.). Der

nachläſſigung des Mietraumes, die unter Umſtänden AV. tritt fraft Gefeßes in die Rechte des unter

den Beſtand der Mietſache gefährdet, wegen ſtändigen ſtüßten Hilfebedürftigen gegen den unterhalt& pflich

Zahlungsverzugs u. a . , u . der Fall der teilweiſen tigen Dritten ein . In Theorie u. Praxis iſt an

Räumungspflicht. Die in dieſer Hinſicht ergebenden er kannt, daß dieſer den berechtigten gegen die zum

Entſch. der fakultativen Forderung eines Erſaßraumes Unterhalt verpflichteten, aber dieſe Verpflichtung nicht

ſind durch fof . Beſdw. angreifbar (§ 6 Abſ. 2 Abſ. 4 ; erfüllenden Perſonen zuſtehende Erlaßanſpruch rein

8 14 des Geſ.) . Die Fälle, in welchen auch bisher zivilrechtlicher Natur iſt. Der Anſpruch beſchränkt

die Genehmigung der Räumung nur bei Vorhanden- ſich nach $ 62 UWG. auf den Erlaß der bereits ges

ſein leiſteten Unterſtüßung. Er iſt als bürgerlich - rechtl.

das Geſ. in den $8 4 Abſ . 2, 6 Abſ. 1 ; e8 ſind dies Anſpruch auch in bürgerlich -rechtl. Prozeßwege zu bers

die Fälle des dringlichen Intereſſes des Vermieters folgen. Für Bayern ſind nun durch das Armengeleß

am Mietraum . Gegen Urt. dieſer Art findet, ſoweit vom 21 Aug. 1914 (GVBI. 551) bezüglich dieſer Ers

nicht ein Verfahren nach § 319 Abſ 2 u 3 ZPD .zur faßanſprüche beſondere Beſtimmungen getroffen . Auch

Ergänzung des Urt. führt, wogegen die fof. Beſchw . hier waren ebedem die Armenpflegen zur Verfolgung

des § 319 Abf. 3 BPD zuläſſig wäre, Beruf. ſtr.tt ihrer Eriaßanſprüche auf den Weg der gerichtl. Klage

( 8 14) . Der Gefeßgeber will alſo, daß alle Fälle der angewieſen u. ihr Anſprud beſchränkte fich gleicfalls

fraglichen Art mit Außnahme des einzigen des § 16 nur auf den Erlaß der bereits geleiſteten Unter

Abſ. 1 S. 2 der Nachprüfung des oberen Gerichtsbts | ſtüßungen;ein Mittelzur Erzwingung dererforder
unterliegen. Wenn man nun weiter bedenkt, daß das lirten laufenden Unterſtüßungen durch die hiezu Vers

Bej . v. i Juni 1923 aus den Erfahrungen der MEA. pflichteten hatten ſie nidt. Um den hieraus erwachs

bzw. AG , in dieſer Funktion herauegerpachien iſt. ſenden Mißitän'en abzuhelfen, wurde dem Hef .

daß es alles, was ſich als gut u . bewährt gezeigt, 29. April 1861 Art 5 a eingefügt, wonach auf Antrag

erfaſſen u. anwenden wollte, ſo kann man nicht an: der Armenpflege der Ehemann . die Ehefrau uſw. durch

nehmen, daß es in einer ihrer am Ende des Geſ. Beſchluß der Bezirteämter angehalten werden fonnten,

ſtehenden Beſtimmungen einen anderen Geiſt walten dem Hilfabedürftigen nach Maßgabe ihrer geſeblichen

laſſen wollte u . das, was als mangelhaft, überholt u. Pflicht die erforderliche Unterſtüßung zu gewähren

ſchädlich erklärt war, auf einen Teil von Mietver- u. für die infolge der Nichterfüllung ihrer Verbind

hältniſſen noch über den Zeitpunkt ſeines Infraft- lidt feit notwendig gewordene Armenunterſtübuna Er

trerens hinaus anwenden wollte. Daraus folgt aber, ſaß zu leiſten . Gegen dieſe Beſchlüff' war Belców .

daß in allen Fällen, in welchen das Gel. v 1. Oft. zur Regierung zulälſig. Dieſe hat aledann im At

1923 ab ein Rechtsmittel zuläßt, auch im Falle des miniſtrativberfahren endgültig vorbehaltliches Rechte

$ 51 Abſ. 2 die Rechtsbeſchw. des § 41 gegeben iſt, wege entſchieden ( 7. berftes LS. v 22. Juni 1910,

oder mit anderen Worten : Gegen die Beſchl. des SeuffBl. 76. 435) . Nun iſt man im neuen Armen

MEA bzw UG. als MEA ., die in den Fällen des geſeß vom 21. Aug 1914 einen Schritt weiter gegan

$ 51 Abſ. 2 des Geſ. ergeben, iſt die Rechte beſchw . gen u . hat im A : t . 11 beſtimmt, daß in dem dort für

des § 41 zuläſſig, ausgenommen , wenn es ſich nur die Eiſaßanſprüche der AV. vorgeſehenen Verwal

darum handelt, ob der geſtellte Erlaßraum entſprechend tungswege mit der Erſakforderung auch die Leiſtung

iſt. In dieſem Fall iſt die Entſch. endgültig, analog der erforderlichen laufenden Unterſtürurg erzwungen

dem in § 41 Abſ 1 des Geſ. angeführten Fall des werden kann . ') Zuſtändig für das Verfahren iſt die

§ 16 Abſ 1 S. 2 Anderer Meinung iſt die Beſchw.- Bezirta Virm Beh . ( in München der Stadtrat) des

Stelle beim Landgericht München I , die in einem Beſchl Wohnſißes, beim Fehlen eines ſolchen die des Auf

V. 13. Nov. 1923 (BR 5/23 ) die Anſicht vertritt, daß enthalts des in Anſpruch genommenen Unterhalts

die Rechtsbeſc . im Fall des 8 51 An . 2 unzulällig pflichtigen. Dieſe Behörde entideidet endgültig vors

iſt, weil das M SchG . den bisherigen Zuſtand nur halil ch des Rechte wegs. Damit iſt das Grindprins

inſofern habe ändern wollen, als nunmehr ſchon im zip der zivilrechtlichen Natur des Eringanſputes

Urt ſelbſt die Entſcheidung zu treffen ſei , ob die des UV u. die Zuſtändigkeit der Gerichte zur Ent

Zwangsvollſtredung von der Sicherung eines auss ſcheidung hierüber aufrechterhalten . Die Entſchei

reichenden Grußraumes abhängig gemacht werden dung iſt vorläufig vollſtreckbar. Es kann alſo auf

ſoll oder nicht. Sie zieht noch den Fall des § 16 Grund des Beſchluſies ſofort vollſtreckt werden , aber

Abſ. 1 S. 2 an u. ſchließt aus der Endgültigkeit der nur innerh Bayerns gemäß Art. 6 , 7 AS. SPD.

Entſch. dieſes Falles auf die Unanfechtbarkeit der Er- HO . Wirde demnach der Unterhaltspflichtige außer

kenntniſſe nach § 51 Abſ. 2 überhaupt. Dabei dürfte halb Bayerns ſich aufhalten u in Bayern kein Ver

jedoch überſehen ſein , daß im Gegenſaß zu früher mögen beſigen , ſo müßte der erſabberechtigte bayeriſche

heute gegen alle Entſch . dieſer Art mit Ausnahme Armenverband doch den Weg der gerichtlichen Klage

des Falles des § 16 Abſ. 1 S 2, wie ausgeführt, beſchreiten, um vollſtrecken zu lönnen. Wie ein=

eben ein Rechtsmittel, ſei es die fof . Bedw ., ſei es gangs geſagt, tritt der hilfeleiſtende AV. fraft gelebs

die Beruf zugelaſſen wurde.

Amtsrichter Schmud in München .
1 ) Ein ähnliches Adminiſtrativverfahren iſt im

Art. 15 des Fürſorgeerziehungsgeſeßes vorgeſehen ,
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lichen Forderungsübergangs in die Rechte des Unter

ſtüßten gegen den Unterhaltspflichtigen ein. Dem

zufolge ſtehen dem AV. auch die Vorzugerechte des

Unterhaltsberechtigten in bezug auf die Zwangsvoll

ſtredung zu (Volz Anw . $ 14 ; Pöll, UWG. S. 241).

Gegen die Beitreibung des Erſaßanſpruches des AV.

iſt ſonach auch nicht der Arbeite- oder Dienſtlohn

des Unterhaltspflichtigen geſchüßt. (Vgl. hiezu § 850

Abſ. 1 Nr. 1 8PD. , S 4 Nr. 3 Lohnbeich Geſ. nebſt Ae.).

Inſpektor Spindler, Bamberg .

Aus der Rechtſprechung.

vers

A. Zivilſachen.

1.

Die Herſtellung des Drudlages, der Papiermatern

u . von Korrekturabzügen durch Dritte iſt ſchon vor Ab

laut der Schuttriſt zuläſſig . Litur . $$ 11 , 15 ;

BGB . $$ 138, 826 ; UnlWS. $ 1. Die Kl. hatte von

dem C. Verlag, der im Deutſchen Reich alleiniger In

haber des Verlagsrechtes an den Werken des im Jahre

1890 verſtorbenen Dichters st. war, vor Ablauf der

urheberrechtl. Schupfriſt 31. Dez. 1920

tragsmäßigdas Recht zur Berſtellung beſtimmter Aus

gaben der Werte des st ., insbeſondere zur Herſtellung

einer Geſamtausgabe, erworben . Die Bell. hat den

vollſtänd. Druđjat ihrer im Jahre 1921 erſchienenen

Ausgabe der Werke M.s ſchon imHerbſte 1920 hergeſtellt,

davon gebrauchsfertige Papiermatern angefertigt u .

mehrere Korrekturabzüge entnommen. Das . beſtås

tigte die Urt. der Vorinſtanzen , welche die Klage ab

wieſen , die darauf gerichtet war, der Befl . die weitere

Verbreitung deri. Abzüge zu unterſagen, die nach

einem vor dem 1. Jan. 1921 hergeſtellten Saß gedrudt

waren. Aus den Gründen : Der Vorderrichter

findet in den erwähnten vor Ablauf der Schußfriſt

betätigten Handlungen der Bell. nur eine weitgehende

Vorbereitung des Druds, nicht aber eine Vervielfäl

tigung im Sinne der $$ 11, 15 lituG. Ebenſowenig

hält er den Tatbeſtand einer Verbreitung im Sinne

des § 11 desſ. dadurch für erfüllt, daß die Bell. ſchon

im Jahre 1920 durch ihr Rundſchreiben die Sortiments

buchhändler auf die für Febr. 1921 von ihr geplante

Herausgabe Aſcher Werte hingewieſen hat Einen

Verſtoß gegen die guten Sitten (SS 138, 826 BOB )

u . unlaut. Wettbew. (8 1 UnlWO .) verneint er mit

der Begr. , daß der Vorwurf eines Verſtoßes gegen

die guten Sitten demj . nicht gemacht werden könne, der

nur das tue, was nach dem für ſein Handeln maß

geblichen Spezialgeſ. , hier alſo nach dem LituG .,

laubt ſei. Dieſe Ausführungen ſind rechtl.bedenkenfrei.

Der Ausdrud Vervielfältigung ( S$ 11, 15 LitUG .) iſt

vom Gefeber zur Vermeidung der früher üblichen

Bezeichnung Nachdruck gewählt worden, um jede Art

der Wiedergabe, ſie möge auf mechan . Wege oder durch

Handbetrieb bewirkt werden , unter das Verbot zu

bringen. Eine fachl. Aenderung ſollte aber damit nicht

herbeigeführt werden , u . es erfordert daher der Begr . Ver:

vielfältigung ebenſo wie der Ausdruck Nachdruck die Ver

ſtellung eines förp . Gegenſt ., der das Werk in ſinnlich

wahrnehmbarer Weiſe wiedergibt (Alfeld, IIrheberNOeſ.

§ 15 A. 2 a ;Niezler, Urheber- u . ErfinderR . 8 55

S. 251 ; $ 87 S. 423). Von einer derartigen Wieder

gabe fann aber nur dann geſpr . werden , wenn die Bes

ſchaffenheit des hergeſtellten Gegenſt. es zuläßt u . be

gweđt, daß unbeteiligte Perſonen aus ihm den Inhalt

des Werles zu erkennen vermögen. Hierzu erſcheint

cs, wenn ein Schriftwerk im Drutverf. wiedergegeben

werden ſoll, erforderlich, daßmindeſtens ein Drucabzug

in der für den Leſerfreis beſtimmten Ausführungs

form hergeſtellt wird. Solange ein ſolcher Abzug nicht

wenigſtens teilw . vorliegt, werden dritte Perſonen

durch den Drudſat allein nicht in die Lage verſekt,

den Inhalt des Wertes fennen zu lernen . Ebenſow .

aber wie die Herſtellung des Drudſages reicht die

Anfertigung der Papiermatern aus, die für ſpäteren

Plattenguß beſtimmt ſind. Auch dieſe Maßnahme

liefert noch keine Darſtellung des Werks, da ſie nicht

den Zweđ hat, Unbeteiligte in den Stand zu ſeßen,

aus den Matern etwas über den Inhalt des Werkes

zu entnehmen. Die gleiche rechtl. Beurteilung wie

die Herſtellung des Drudſaßes u . der Papiermatern

muß billigerweiſe auch den Korrekturabzügen zuteil

werden . Da ſie nur für den inneren Geſchäftsbetr. des

Drucers u. Verlegers beſtimmt ſind u. gemeinhin nicht

in die Außenwelt gelangen , ſo erſcheint es der Billig

keit entſprechend, ihre Anfertigung u . Entnahme zu

den erſt die Vervielfältigung verbreitenden Maßnahmen

zu rechnen u . die Korrekturbogen nicht als „ Eremplare

des vervielfältigten Werfes im Sinne des § 15 lit.

ug. anzuſehen (Alfeld § 36 A. 1 a ;Voigtländer.Fuchs,

Urheberro. § 15 A. 2 a, 2. Aufl. S 107) . Auchalg.

rechtl. Erwägungen laſſen es feinesw. als unerlaubt

erſcheinen , daß bereits vor Ablauf der Schußfriſt die

Vervielfältigung ſoweit verbreitet wird, daßgleich beim

Freiwerden des Werkes die Vervielfältigung in An

griff genommen werden tann. Jm Hinblick auf 8 29Lit.s

UG, würde es eine im Gef. nicht begründete Aus

dehnung der Schußdauer bedeuten, faùs vor Ablauf

der Schußfriſt auch ſolche bloß verbreitende Maß=

nahmen, die den Tatbeſtand der $$ 11 , 15 nicht erfüllen,

für unſtatthaft erachtet würden . Denn, da die Vor

bereitungen für die Bervielfältigung regelm . eine ges

wiſſe Zeit erfordern, ſo würde die Unterſagung vor.

bereitender Maßnahmen, zur Folge haben, daß die

Rechtsnachfolger des Urhebers die Vorteile des ur

heberrechtl. Schußes noch über die geſel. Schußbauer

hinaus genöſſen u. die Algemeinheit noch eine Zeit

lang gehindert würde, das Werk als gemeinfreies zu

benußen . So iſt es denn für das Gebiet des Patent

rechts anerkannt worden, daß ſchon während der

Schußbauer vorbereitende Handlungen insbeſ. bauliche

Veranſtaltungen vorgenommen werden dürfen, um

die patentierte Einrichtung ſogleich nach Ablauf der

Schußfriſt in Benußung nehmen zu können (NOZ. 93,

174 ). Dieſe Auffaſſung hatfür das Gebiet des Patent

u . Gebrauchsmuſterſchußrechts auch geſeßgeberiſche Ans

erkennunggefunden, da im § 7 des Beſ., betr. die ver

längerte Schußdauer uſw. d . 27. April 1920 (RGBI.

675), demjenigen , der vor dem 1. April 1920 u . vor

Erlöſchen des Schußrechtes im Inland die zur Bes

nußung erforderlichen Veranſtaltungen getroffen hat,

das Recht zugeſprochen worden iſt, auch nach Ver

längerung des Patents die Erfindung für die Zweđe

ſeines Betriebs gegen eine angemeſſene Vergütung

weiter zu benußen . Auch ein unerlaubter Eingriff in

das Recht, das Wert gewerbemäßig zu verbreiten

( $ 11 lituG . ) , liegt nicht vor. Die Verbreitung fegt

ein bereits vorhandenes im Wege der Vervielfältigung

hergeſtelltes Gremplar des Werkes voraus. Hier

handelt es ſich nur um die Ankündigung u . das An

gebot von Eremplaren, die erſt ſpäter durch Verviel

fältigung des Werkes hergeſtellt werden ſollten. Ebens

ſowenig fann der Bell. ein Verſtoß gegen die guten

Sitten oder unlauterer Wettbew . im Sinne des § 1 Unl.s

WO. zum Vorwurf gemacht werden, wenngleich hin

ſichtlich der während der Schuždauer erfolgten Ans

fündigung des ſpäteren Erſcheinen des Werkes gewiſſe

Zweifel obwalten können . Der Umfang des urheber

rechtl. Schußes von Schriftwerfen iſt durch das Litud.

abſchließend geregelt. Soweit das Gef. einen Schuß

nicht als zu Recht beſtehend anerkennt oder ein ents

ſtandenes Schußrecht für erloſchen erflärt, iſt jeder

Dritte befugt, ſich des Werts zu bedienen . Deshalb

ſteht auch derjenige , der ſich des Werkes nur in den

ers
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vom Bitno . geſtredten Grenzen bedient, auf gefeßl. die Warenempfänger gezogenen Tratten oblag u. alſo

Boden, mögen ſeine Berufsgenoſſen auch von ihrem er allein oder wenigſtens in erſter Reihe über das

perſönlichen Standp . aus ſein Borgehen mißbiligen. Endergebnis unterrichtet iſt. Aus dieſen Gründen

(Urt. des I. 38. v . 7. Nov. 1923 I 21/1923) . kommt es auf den über die behauptete Vereinbarung

5772 zugeſchobenen Eid an . (Urt. des V. ZS. v. 6. Aug.

1923 v 295/1923) .
II.

5745

Beweislaſt gegenüber dem Wechſelauſpruch, wenn III.

der Wechſel zur Sicherung für eine Ford. gegeben iſt,

u ., wenn die Sicherung eine Ausfallfichernug ift. Umfang der Schweigepflicht des Anwalts. Die Mev .

Die Ml. flagt ale nachproteſtliche Indoflatarin des rügt, daß die Bernehmung des Rechtsanwalts Dr. M.

Klagewechſels gegen die Befl. als Ausſtellerin im zu Unrecht deshalb unterblieben ſet, weil ihn die Bell.

Wechſelproz. Remittentin iſt die FirmaCh. in Amſterdam , nicht von der Schweigepflicht entbunden hätten. Sie

Atzeptantin die Firma Th. in Amſterdam . meint, daß der Zeuge nur Rechtsbeiſtand des MI. ges

Wechſel liegt nach der Behauptung der Bell. folg. weſen ſei u. deshalbeine Schweigepflicht, von der ihn

Rechtsverhältniszugrunde. Die Bell. verkaufte durch die Bell. hätten entbinden müſſen, garnicht beſtanden

die Atzeptantin Waren nach Ueberſee. Ch . bevorſchußte habe. Dieſer Standp. iſt nicht richtig. Auch wenn

die Waren auf Grund eines Abkommens mit der der Zeuge der Prozeßbevollm . des Kl. geweſen iſt, hat

Atzeptantin in der Weiſe, daß er die auf die Vertreter hat er doch beim Abſchluß des Vergleichs als Ver

oder Kunden der Afzeptantin gegen die Abladungen trauensmann beider Parteien mitgewirkt. Denn ſie

gezogenen Tratten erhielt und einkaſſieren ſollte. haben ihn beide mit der Abfaſſung des Vergleichs

Außerdem hat Ch . auf Grund eines nicht näher dar- betraut u. , was gelegentlich der Vergleichsderhandi.

gelegten Abfommens den slagewechſel als Sicherheit zu ſeiner Kenntnis getommen iſt, hat er infolge der

erhalten. Das der Klage ſtattgebende Urteil wurde ihm von beiden Teilen eingeräumten Bertrauensſtellung

aufgehoben u . die Sache zurücverwieſen. Aus den gehört. Es läge nicht in dem Sinn u. Zwed des Gef.,

Gründen : Die Al. iſt nachproteſtliche Indoſſatarin wenn die Schweigepflicht eines NA. nur gegenüber

des Remittenten . Die Bell. tann alſo gegen die Kl. ſeinem Auftraggeber beſtehen ſollte. Denn damit

diejenigen Einreden erheben, die ihr gegen den Remitten- würden die Parteiintereſſen nur einſeitig u. unvoll

ten Ch. zuſtehen. Sie hat zunächſt eingewendet, es ſei tommen geſchüßt ſein, weil der Anwalt ſolchenfalls

zwiſchen ihr u. dem Remittenten abgemacht, daß dieſer in der Lage wäre, das vom Gegner Gehörte ſchlecht

den Wechſel in perſönliche Verwahrung nehmen u. hin pretszugeben u. hierdurch auch das Recht auf Ver

ihn erſt geltend machen ſoate, wenn das geſamte Ers ſchwiegenheit gegenüber dem eigenen Unwalt hinfällig

portgeſchäft , das der Streditgewährung zugrunde lag, werden könnte. Darum hat ſich die Rechtſpr. dazu

abgewidelt ſei und einen Unterſchuß zuungunſten des bekannt, die Schweigepflicht des Anwalts auf alles

Remittenten ergeben habe ; die Bell. hatweiter ein- auszubehnen , was bei Ausübung ſeiner Berufstätigteit

gewendet, Ch . habe von den überſeeiſchen Abnehmern zu ſeiner Kenntnis gelangt iſt, und dementſprechend

der Erportwaren volle Zahlung in Höhe ſeiner Vor- iſt dann auch die Fragezu beantworten, wem gegens

ſchüſſe erhalten . In beiden Richtungen hat die Bell. über die Pflicht zur Berſchwiegenheit beſteht und wer

den Eid zugeſchoben . Das DIG. hat den über die von ihr entbinden muß. Sie hängt von dem Intereſſe

Bahlung zugeſchobenen Eid für nicht genügend an der Schweigepflicht ab. Dieſes aber richtet ſich

ſubſtanziiert erachtet, u . hat hinſichtlich des Eides über nach den Beziehungen, auf Grund deren der Anwalt

die Vereinbarung ausgeführt, die Bell. müſſe zunächſt ſeine Wahrnehmung gemacht hat. Wenn er mit beiden

darlegen, daß das Erportgeſchäft abgewidelt fei u . Parteien verhandelt hat und, wie hier, einen Vertrag

nicht zur Abdeđung der Vorſchüſſe geführt habe, was, entworfen hat, der beide Parteien gleichmäßig anging,

wie erwähnt, nicht in ſubſtanziierter Weiſe geſehen ſei . ſo haben ſeine Beziehungen nicht nur dem Auftrag

Fiergegen erhebt die Rev. begründete Bedenken. Es geber, ſondern auch dem Gegner gegenüber beſtanden.

tommtin erſter Linie die Einrede der Vereinbarung Daß fie rechtliche vielleicht nur zum Auftraggeber

in Betracht. Es iſt in der Nechtſpr. anerkannt, daß. waren , iſt nicht entſcheidend. Etwas anderes iſt auch

wenn ein Wechſel zur Sicherung einer Ford. gegeben aus der Entſcheidung ROZ. 67, 363 nicht zu entnehmen.

iſt, die Beweislaſt dem Wechſelverpflichteten obliegt, ( Urt. d . V. 38. v . 30. Juni 1923 V 388/1922) .

wenn er die Zahlung ablehnt, weil die geſicherte

Ford. bereits durch Zahlung erloſchen ſei . Um eine

derartige einfache Hingabe eines Wechſels zur Sicherung

handelt es ſich aber hier nach der Behauptung der B. Strafſachen.

Befl. nicht. Die unter Eid geſtellte Behauptung der I.

Bell . geht vielmehr weiter. Es ſoll vereinbart ſein ,

daß der Wechſel erſt dann geltend gemacht werden Schleidhandel, Bertehrsregelung, Aufhebung der

dürfe, wenn ſich nach Abwidelung des geſamten Er- Rüdlalløteftftellungen. Die Berurteilung des Angeli .

portgeſchäfts ein ungededter Saldo zuungunſten des aus § 1 der Schleichhandelsverordnungvom 7. März

Remittenten ergeben ſollte . Nach dieſer Behauptung 1918/27. Nov. 1919 unterliegt keinem rechtl. Bedenken.

würde die Sicherung ihrer Art nach den Charakter Ohne Mechtsirrtum ſind die Vorſchriften des § 2 Abſ. 1

einer Ausfallsſicherung haben. Bei einer ſolchen iſt Nr. 1 Abſ. 2 des Geſ. v . 18. April 1922 (NGBI. 460),

aber der Wechſelgläub. verpflichtet, ſeinerſeits anzus wonach der Erlaubnis bedarf, wer gewerbsmäßig Bieh

geben , welches Ergebnis die Abwidelung der ge- zum Weiterverkauf ankauft und wer als Meßger für

ſicherten Geſchäfte gehabt hat ; denn, wenn nur für ſeinen Gewerbebetrieb Vieh unmittelbar beim Vieh

den Ausfall gehaftet wird, ſo muß der Gläub . dars halter auftauft, als Verkehrsregelung im Sinne der

legen , ob u . in welcher Weiſe ein Ausfall entſtanden SchleichhBo. angegeſehen worden (RUSt. 56, 217 ).

iſt. Erſt wenn dieſe Darlegung erfolgt iſt, kann der Für die gegenteilige Ünnahme beruft ſich die Medi

Wechſelverpflichtete ſubſtanziierte Behauptungen auf- ſion zu Unrecht auf § 14 Abſ. 2 des Geſ. v . 18. April

ſtellen, in wie weit er jene Darlegung beſtreiten will, 1922. Wenn auch hierdurch für Zuwiderhandlungen

u. wodurch der behauptete Ausfall ausgeglichen iſt. gegen § 2 dieſes Gefeßes unter Verweiſung aufStraf

Für dieſe feine Behauptungen wird dann allerdings vorſchriften der FernhaltungsVO. vom 23. Sept. 1915)

er ſeinerſeits beweispflichtig ſein . Alles dies muß umſo- 27. Nov, 1919 eine eigene Strafandrohung ausgeſpro

mehr gelten, wenn, wie hier, dem Remittenten ſelbſt die chen worden iſt, ſo ſteht dieſe der Anwendung der

Abwidelung der Geſchäfte durch Einfaſſierung der auf Schleichhv O.nicht entgegen . Die Vorſchriften ſtehen

6746
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nicht etwa im Verhältnis eines beſonderen zum all- geſtellt, daß die Angell Kenntnis von der Ankunft der

gemeinen Strafgeſek. ſo daß durch § 14 des Geſ. v . Chaiſe in ihrem Hofe erhalten hat, auf die þaustreppe

18. April 1922 mit § 5 der Fernhvo . als beſonderes trat, von dem Plane, was mit der Chaiſe geſchehen

Gef. die Anwendung der Schleichho. ausgeſchloſſen fod , damals erfahren u . , um dieſen Plan zu unter

ſein müßte. Für den vorliegenden Fall kommt na- ftüßen u dadurch dieSachbeſchädigungpſychiſch zu fördern

mentlich in Betracht, daß durch § 14 mit § 2 des Geſ. u . zum Erfolg zu führen, gerufen hat : „richtet's richtig

v . 18. April 1922 auch ſchon der Ankauf von Vieh her“. In dieſer Aeußerung erblickt die Straff. eine

als perſönliches Rechtegeſchäft betroffen wird , während intell. Beihilfe durch Rat. Durch eine ſolche Beihilfe

die Anwendung des § 1 SchleichhVO . den Erwerb des muß der Entſchl . des Täters, ein Verbr. oder Vergehen

Verkehrsgegenſtandes, alſo regelmäßig die Erlangung zu verüben , befeſtigt, gefördert werden. Die bloße

der dinglichen Verfügungsgemalt erfordert ( R & St. Abſicht, die Haupttat zu fördern , genügt nicht, ſie muß

54, 305). Dieſe Vorausſegung iſt aber hier gegeben . vielmehr ſo verwirklicht ſein, daß tatſächlich eine

Die Kenntnis des Angefl. von den maßgebenden Vor: Förderung erfolgte. Dagegen genügt es, daß die

fchriften iſt genügend deutlich feſtgeſtellt. Zu einem helfende Tätigkeit überhaupt einmal eine fördernde

rechtlichen Bedenken gibt die Verurteilung des Angekl Bedingung bei Begehung der Haupttat bildete ; daß

nur hinſichtlich der Annahme des Müđials nach § 2 ſie ſchließlich deren Erfolg urſächlich bewirft hat, iſt

Schleich vo. Anlaß. Nach den Feſtſtellungen des nicht erforderlich (Ebermayer , Stov . § 49 Anm. 7).

Urteils iſt der Angefl, erſtmals 1920 wegen Schleich- Wurde durch die ñandlung des Gehilfen überh . teine

handels beſtraft worden (teilweiſe iſt die Strafe erſt Verbindung mit der Haupitat hergeſtellt oder hat der

1922 erlaſſen worden) . Die zweite Beſtrafung iſt þaupttäter die dargebotene Mitwirkung abgelehnt

durch Urteil v. 7. April 1921 erfolgt, aber wegen oder davon feinen Gebrauch gemacht, iſt Beihilfe aus

Handlungen, die ſchon 1919, alſo vor der erſten Bes geſchloſſen (ROŠt. 38, 156 ) . Durch die Feſtſtellungen

des 16. iſt zwar der innere Tatbeſtand der Beihilfe

Borausſeßungen des Müdjalls ſind daher zu Unrecht zur Sachbeſchädigung genügend dargetan ; denn darnach

angenommen und es mußte das Urteil in ſeinen vom glaubte die Angefl., ihr Zuruf werde dazu beitragen,

Rechtsirrtum betroffenen Teilen aufgehoben werden . daß die Täter nun um ſozuverſichtlicher an die Zer

(Urt. d . I. StrS. d . 6. Nov. 23 I D 617/23). ſtörung der Chaiſe gehen u . dieſe um ſo gründlicher

U. ausführen werden . Dagegen mangelt es an den

II .
nötigen Feſtſtell. hinſichtl. des äußereren Tatbeſtandes.

Recht des Augell. auf Grteilung von Abſchriften Vor allem iſt nicht feſtgeſtellt, ob die Täter den Zuruf

aus Gericht & atten (8 377 Nr. 8 Stvo.) . Die Hevi. der Angell. verſtanden haben . War dies nicht der

fion rügt unzulaffige Beſchränkung der Verteidigung, Fall, ſo mangelt es an der nötigen Verbindungder

weil den Anträgen des Angell. auf Vertagung der Gehilfentätigkeit mit der Faupttat u. fann von Bei

Hauptverhandlung und Erteilung von Abſchriften der hilfe feine Rede ſein . Selbſt wenn die Täter den

als Beweismittel bezeichneten Schriftſtücke nicht ſtatt Zuruf der Angell. verſtanden haben, wird die weitere

gegeben ſei . Eine geſegliche Berpflichtung des Gerichts Feſtſtellung nötig ſein , ob ſie ſich um den Zuruf ge

zur Ausſeßung der Hauptverhandlung beſteht nur in fümmert haben, ob ſie durch ihn in ihrem Entſchluß

beſtimmten Ausnahmefällen (8 229, $ 245 Abſ. 1 , § 264 beſtärft worden ſind. Auch in der Schlußfeſtſt., daß

Abf . 3 und 4 SIPO .), von denen keiner hier vorliegt. der Zuruf eine wiſſentliche durch Rat erfolgte Bilfe.

In anderen Fällen entſcheidet das Ermeſſen des Gerichts. leiſtung ſei, wird keine genügende Feſtſtellung der die

Aufdie Behauptung, daß das Gericht von ſeinem Ermeſſen Haupttat befördernden Gehilfentätigkeit zu erbliden

keinen zweđmäßigen oder angemeſſenen Gebrauch ge
jein . Das landgerichtl. Urt. war deshalb ſamt

macht habe, kann die Reviſion überhaupt nicht geſtüßt den tatſächlichen Feſtſtellungen aufzuheben u. die Sache

werden. Im vorliegenden Falle kommt hinzu, daß zurüđļuverweiſen . (Urt. des I. Strš. v . 19. Juni 1923

bereits einmal Termin zur Hauptverhandlung auf
I 243 1923 ).

den 30. April 1923 anberaumt war, der infolge

nicht rechtzeitiger Ladung des Angell . verlegt werden II .

mußte. Die Erklärung des Angefl. , er wolle einen

Verteidiger wählen, gab ihm gleichfalls fein Recht, Not -Verordnung d. 11. Mai 1923 (Stung. Nr. 108)

die Ausſeßung der Hauptverhandlung zu verlangen. $ 6 mit § 4 Abſ. 1 Nr. 5. Rechtl. Siellung der Weiche:

Uebrigens hat der Angell . ſchon vor der Hauptver wehr in Bayeru. Der Stadtfommiſſar für a . hat am

handlung genügend Zeit gehabt, für einen Verteidiger 19. Juni d . J. die in A. erſcheinende VZeitung, eine

zu ſorgen . Keine Vorſchrift der StPO, gibt dem An Tageszeitung, auf Grund des § 6 mit § 4 Abſ. 1 Nr . 5

gefl . das Recht, Abſchrift der als Beweismittel bezeich der NotVD.vom 11. Mai 1923 auf 14 Tage verboten .

neten Schriftſtücke zu verlangen. Ohne geſegliche Den Anlaß dazu gab ihm der „ Reichswehrblod Roße

Grundlage kann ihm ein ſolches Recht ſchon deshalb bach “ überſchriebene Aufſaß, der in dieſer Zeitung er

nicht zugeſtanden werden, weil die Anfertigung ſolcher ſchienen iſt. Die Würdigung der Beſchw . ergibt fol

Abſchriften häufig zu einer übermäßigen Belaſtung gendes : Der Stadıkomm . beanſtandet den Aufſat

des Stanzleiperſonals und zu einer erheblichen Ver nur inſoweit, als carin mit fett gedrudter Schrift

zögerung des Verfahrens führen müßte. Jm vorlie ausgeführt iſt: „ Die Zentrale des RWHI.N.iſt Magde:

genden Falle hat der Angefl. überdies reichlich Ge burg u . zwar für das geſamte Reich, mit Ausnahme

legenheit gehabt , von der Form und dem Inhalt der von Bayern, wo die Verbindung zwiſchen Reichswehr

ſchriftlichen Beweismittel Kenntnis zu nehmen . (Urt. u . Butſchiſten ſo eng iſt, daß es einer beſonderen Or

d . I. StrS . v . 16. Oft. 1923 I D 689/1923 ). U. ganiſation zu ihrer Pflege faum bedarf. Die Organi

ſation wird von Roßbach, der als „ Chef“ bezeichnet

wird, perſönlich geleitet, auch noch , nachdem er in

Haft genommen wurde. Aus dem Unterſuchungege

Oberſte 8 Landesgericht. fängnis des Reichsgerichts ergehen nach wie vor die Bes

fehle Roßbachs.“ Der Stadtfomm geht davon aus, daß

Strafſachen. dieſe Behauptungen über die Reichawehr u . das Reichs

gericht geeignet ſeien , dieſe Staatseinrichtungen vers
I.

ächtlich zu machen, zu Widerſeßlichkeiten gegen die

Beihilfe erfordert, daß die Tätigkeit des Gehilfen Reichswehr anzureizen u . Teile der Bevölkerung gegen

eiue fördernde Bedingung bei der Begehun , der sanpt: einander zu verheben . Ein Angriff auf das Reichs

tat bildete, $$ 49, 303 StGB. Die Straft. hat feſt- gericht u . eine Verächtlichmachung kann darin nicht

r.
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gefunden werden. Es wurde nichtbehauptet oder an- mäßiges Abwandern notwend . Bebensmittel aus Uebers

gedeutet, daß die dem Roßbach zur Baſt gelegten Durch. chußgebieten in Bedarfsgebiete hintangehalten werden

ſtechereien durch ein Verſchulden des Reichsgerichts ſoll. Damit wird aber in die DD. ein Zweck hinein

ermöglicht worden ſeien . Das Tatbeſtandsmertmal getragen, der ihr fremd iſt. Vielmehr wird mit ihr

des Anreizens zu Widerſeßlich leiten bezieht fich nur im Weſentl. der Zwed verfolgt, der Behörde die wirt

auf obrigkeitliche Anordnungen. Solche ſtehen hier ſame Ueberwachung des Handels mit lebens- u . Futterm .,

nicht in Frage. Der Sen. fann auch nicht finden, daß Fernhaltung ungeeigneler Elemente u . Einſchränkung

die Ausführungen geeignet feien, einzelne Teile der der Zahl der Handeltreibenden auf das berechtigte

Bevölkerung gegeneinander zu verheben. Wohl aber Bedürfnis zu ermöglichen . Die Grundlage für die

billigt der Sen, die Annahme des Stadtkomm ., daß Verſorgungsregel. aber u . die unmittelbar dieſer ge

die Ausführungen, ſoweit ſie ſich auf die in Bayern widmeten Beſtimm . wird gebildet durch ss 12 ff. der

ſtehende Heichswehr beziehen, gegen eine Staatsein 25. Sept. 1915

richtung fich richten u. geeignet ſind, dieſe Staats
PrPrüfstellen BD . v . u. die VD. über die

einrichtung verächtlich zu machen. Die Reichswehr VerſMegel. o. 16. April 1921 (MGBI. 486). Darunter

bildet nach der ReichsVerf. eine Staatseinrichtung des fällt die Regelung des Berkehrs mit Lebensm . innerh .

Meiches. Als ſolche iſt auch der in Bayern ſtehende des Meichs u. die Frage der Zuläſſigkeit des Abſages

Teil der Meichmehr anzuſehen ; denn er bildet von einem Teilgebiet in das andere, während die

einen in ſich geſchloſſenen Verband unter einheitl. Ausfuhr aus dem Reich ſich nach beſonderen Beſtim .

Führung. Die Reichswehr iſt auch dazu berufen , die mungen bemißt. Angeſichts der Faſſung der VO . v.

Sicherheit u . Ordnung imInnern aufrecht zu erhalten. 24. Juni 1916 iſt davon auszugehen, daß als Megelfall

Zu dieſem Zwede fann ſie nach Art. 48 Abſ. 2 u. 4 die Erteilung der Erlaubnis zum Handelsbetrieb für

ReichsVerf.vom Reichspräſ oder den Landesregierungen das ganze Gebiet des Reiche gedacht iſt, während g 3

aufgeboten werden. Der Vorwurf, daß die in Bayern Einſchränkungen zuläßt. Man hat alſo wohl für den

ſtehende Reichswehr ſich mit den Putſchlſten eng ver- Regelfall damit gerechnet, daß der zum þandel Zus

bunden habe, enthält den Vorwurf gröblichſter Pflichts gelaſſene bei An- u . Berkauf der Waren nichtan Bandes

verleßung. Wäredie Behauptung wahr, ſo hätte die grenzen gebunden ſein ſolle; damit iſt aber die von

Reichswehr jeden Anſpruch auf Antung verwirkt. Der der Straft. der VO. unterſtellte Tendenz nicht verein

Borwurf richtet ſich nicht gegen einzelne Angehörige bar. Die Beſchränkungen , die § 3 vorſieht, können

der in Bayern ſtehenden Reichswehr, ſondern gegen nur dahin verſtanden werden, daß die Geſamtheit der

deren Geſamtheit. Auch die weitere Annahme, daß Tätigkeiten , die der Begriff des Handels mit Lebensm .

die gegen die in Bayern ſtehende Reichswehr gerichtete in ſich ſchließt, Erwerb der Waren zur Weiterver

Behauptung unwahr ſei u. in Kenntnis der ünwahrs äußerung. Aufſuchen von Kunden, Abſchluß u. Erfül .

heit gemacht worden ſei , wird vom Sen. gebilligt . von VeräußGeſchäften, ſich nur innerh . einer ge

Durch das Strafverfahren gegen Fuchs u. Gen. iſt das wiffen Zeit oder eines gewiſſen räuml . Gebietes ents

Gegenteil nicht erwieſen worden . (Beſchl. d . II. Strs. falten ſoll, oder nur gewiſie Gattungen der Waren ſoll

v . 26. Juni 1923 II Nr. 531/1923). zum Gegenſtand haben dürfen . Ausgeſchloſſen iſt,

daß eine etwaige Aufl., die veräußerte Ware dürfe

IJI .
nicht Verbrauchern jenſeits des erlaubten Gebiets ju

geführt werden , als eine „ ſachliche“ Begrenzung im

Die Beidh ränt. des § 3 der BD. v. 24. Juni 1916 Sinne des erwähnten § 3 gelten fönnte. Auch würde

(RGBI . 581 ) über den Handel mit Lebens- u. Fontter- ſich die Frage erheben , ob zu ihrer Normierung die

mitteln fönnen nicht das Verbot enthalten, eine Ware in $ 6 dieſer BO. oder nicht vielmeør die in § 12 der

Verbrauchern jenſeits des erlaubten Gebiets zuzuführen ; PrPrüfStellen -VD u. in der VO. v . 16. April 1921

§ 5 Abſ. 2 VO. d . 23. Sept. 1915 (RGBl. 603) zur über die Verſorg Regel. vorgeſehenen Behörden zu :

Fern haltung unzuverlaſi. Perſonen v. Handel ; $ 1 Abſ. 1 ſtändig ſein würden. Für die Auferlegung einer

Nr. 1 PreistrVO. Die Verurteilung der drei Angell. ſolchen Abſaßbeſchränkung gibt alſo die VO . v . 24. Juni

beruht auf folg. Feſtſtellungen : P., Inhaber eines 1916 feine Handhabe. Dies erhellt auch aus der Ers

Geſchäfts in Leipzig, iſt ſchon ſeit Sommer 1916 im wägung, daß erlaubnisbedürftig nur der „Großhandel“

Beſiß einer Erlaubnis für den Handel mit Lebensm . d . h der Handel iſt, bei dem die Lebensmittel uſw.

für das Gebiet des Reichs. Anna G. u . Gu . haben nicht unmittelbar an den Verbraucher abgeſeßt werden

ſeit Herbſt 1921 die Erlaubnis zum Handel mit Eiern, ( § 1 Abs. 2 Nr . 2). Vorausgeſetzt ſind alſo handels

beſchränft auf das rechtsrh . Bayern. Þ . hat im Febr. geſchäftliche Beräußerungen an einen Erwerber, der

1922 bei beiden größere Mengen Eier, die dieſe um ſelbſt die Ware weiterzuveräußern beabſichtigt. Un

2,50 M das Stüđ erworben hatten, aufgekauft u. gleich denkbar wäre aber eine Beſtimmung, die dem $ andel

dafür 3,20 M bis 3,45 M bezahlt . Die Eier wurden treibenden die Verpflichtung auferlegt, dafür zu ſorgen,

im Auftrag von P. nach 1. geſchidt. Dort war eine Eier: daß ſein Abnehmer in beſtimmter Weiſe über die

ſammelſtelle für P. errichtet, von der aus die Eier nach Ware verfügen müſſe. Eine ſolche Beſtimmung könnte

Leipzig geſchict wurden. Die Beſtimmung der Eier nicht durchgeführt werden . Die Rechtsanſicht der

war der G.u . dem Ga. befannt, ebenſo den ſämtl. Angekl. Straft. , tommt im gegeb. Fall auch in Widerſpruch

die einſchlägigen Vorſchriften über den Handel mit mit der VO. über die VerſoraRegel.v . 16. April 1921

Lebensm . Das LG. hat Ga . u . Anna G. wegen eines (NOBI. 486\ ; denn danach ſind Abſaßbeſchränk. der

Vergehens des unbefugten Eierhandels gemäß § 5 bezeichn Art innerh . des Reichs teils ſeit 1. Mai, teils

Abſ. 2 der VO v . 23. Sept. 1915 mit Art. III § 4 d. ſeit 1. Juni 1921, abgeſ. von hier nicht zutreff. Aus

WuchergerichisVO . v . 27. Nov. 1919 nebſt der VD. nahmefällen , überh . nicht mehr zuläſſig . Jedoch er

v . 24. Juni 1916 u . den Angefl. B. wegen Anſtiftung geben die Feſtſtellungen des Tatrichters hinſichtlich der

hiezu verurteilt. Soll ſo führt die Straft aus ſämtl. Angefl. weſentl. Anhaltsp. für das Vergehen

die Beſchränkung des § 3 der VD . v . 26. Juni 1916 einen der Preistr. im Sinne des § 1 Abſ . 1 Nr. 1 der

Sinn haben, ſo muß ſie dahin ausgelegt werden, daß PreistrVD . Ga. u . Anna G. haben die Eier mit einem

Händlern , denen die Handelserlaubnis nur für das Zuſchlag von etwa 25 v . H. an Þ . weiterveräußert.

rechtsrh . Bayern erteilt iſt, ihre Waren nicht an Pers Die Straft.hebt hervor, daß ſie ſich mit dem „ recht

ſonen verfaufen dürfen, von denen ſie wiſſen , daß ſie mäßigen “ Gewinn nicht zufrieden gegeben u . „ aus

die Waren in Gebiete außerh. des rechtsrh . Bayern purer Gewinnſucht“ den Handel mit B abgeſchl. haben .

verbringen. Die Rev. iſt begründet : Nach der Anſicht Dies rüđt den Berdacht nahe, daß ein nicht unbea

der Straff . ſoll die VD . v . 24. Juni 1916 die Grund- trächtlicher Teil des Kaufpreiſes als übermäß . Gewinn

lage auch für Vorſchriften bilden, durch die ein übers anzuſprechen iſt. Dies umſomehr, als das Schöffc .,
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von „ nicht ſehr erheblichen Unkoſten “ u . einem im

Verhältnis dazu hohen Gewinn ſpricht, vor allem

aber, als nach ſeiner Annahme eine große Wahrſchein

lichkeit dafür beſteht, daß die beiden Angekl , mit dem

Geld von P.gearbeitet haben. Dies legt die Vermutung

nahe, daß ihre Tätigkeit wirtſchaftlich nur als dies

jenige von Vermittlern zu bewerten iſt. Damit würde

ſich der Betrag ihrer Beſtehungskoſten vorausſichtlich

noch weſentl . verringern u. derjenige des im Kaufpr.

ſtedenden übermäß Gewinne erhöhen. Nach dieſen Nich .

tungen ſind noch weitere Feſtſtellungen geboten . (urt.

d . Ii. Sirs. v . 28. Juni 1923, II 170/1923 ). .. . r.

5751

Mitglieder abgeben, üben eine auf Erwerb gerichtete

Tätigkeit nicht aus; ihr Unternehmen iſt kein Gew

Betrieb (Landmann 7. Äufl. Einl. Bd . I, 53 ; ROSt. 5,

112 ; KOJ. 21 A 75) . Daß die Abgabe von Waren

gegen Zahlung an die Mitgl. einer Verbrauchsgenoſ.

ſenſchaft als Verlauf aufzufaffen iſt, kann feinem be

gründeten Zweifel unterliegen . Die Genoſſenſchaft

entfaltet hiebei aber keine auf Erwerb gerichtete Tä

tigkeit, fie tritt nicht als gewerbsmäßige Verkäuferin

auf. Dem ſteht auch Verteilung von Dividenden an

die Mitglieder nicht entgegen ; ihnen wird in dieſer

Form nur ein Teil des bezahlten Preiſes zurüdges

währt (NGZ. 38, 20) . Aus der DD . v. 24. Juni 1915

u . deren Begr. (Arieg $b. v . Güthe -Schlegelb. 2, 180)

iſt nicht zu entnehmen , daß in ihr der Begriff des

„ Verkäufers “ u.des Abſaßes im Kleinhandel" anders

aufgefaßt iſt. Es iſt alſo davon auszugehen, daß ſie

ſich nur auf gewerbsmäß . Verfäufer u. gewerbsmäß .

Kleinhandel bezieht. Nach der Begr. hat die VD. bes

zweďt, der Bevölkerung zu ermöglichen, die Preiſe

in den Geſchäften zu vergleichen u. unter den Anges

boten das ihrer Lebensführung Entſprechendſte aus

zuwählen u. dadurch eine günſtige Wirkung auf die

Preisentwiďlung zu erreichen . Sie will alſo zur Bes

lämpfung des eigennüßigen Berhaltens der Handler

u . der Ausbeutung der Käufer beitragen. Ein Bes

dürfnis aber, die Mitgl . von Verbrauchsgenoſſenſch.

auf dieſe Weiſe gegen die Preisfeſtſeßungen ihrer

Leiter zu ſchüßen , kann nicht anerkannt werden. (ürt .

des FStrS. v . 23. Juli 1923, II 168/1923) .

1

5753 r.

.

IV .

Auf Bertauf&Genon. find die Vorſchr. der 8$ 73, 74

RewD.tro$ $ 1 der BD. 0.24.Juni 1915 über dendushang

von Preiſen in Verlauføräumen des Kleinhandel8 (RGBI.

353) nicht anwendbar. R. iſt wegen einer Zuwiderhand

lung gegen die ortspol.Vorſchr.des Stadtr.A.über Preis

aushang vom 13. Olt. 1922 (Amtsbl. Nr. 90 S. 353)

angeklagt. Das 16. hat ihn freigeſprochen mit der

Begr., daß Berbrauchsgenoſſenſchaften zum Anſchlag

von Preisverzeichniſſen an den Verlaufsräumen nicht

verpflichtet ſind. Die Rev. des Sta . kann nicht zum

Erfolg führen . Die genannte Vorſchrift iſt erlaſſen
auf Grund der BDSN .VO . v . 24 Juni 1915 über den

Aushang von Preiſen im Kleinhandel, der baq . Ausf

Beſtimmung v. 2. Juli u . 23. Nov. 1915, des § 12 der

Bet, über die Errichtung von Preißprüfstellen uſw.
v . 25. Sept. 1915, des § 13 der D. v. 24. Juni 1916

über den Handel mit Lebens- u . Futterm . u . der bayer.

MinBel. hiezu v . 25. Sept. 1922 (StAng. Nr. 223) u.

mit RegEntſchl. v . 13. Nov. 1922 für vollziehbar er

klärt. In den § 1 Abſ. 1 u . § 3 iſt beſtimmt, daß

Verkäufer, die vom Stadtrat bezeichnete Gegenſtände

des tägl. Bedarfs im Kleinhandel abießen, verpflichtet

ſind, die Preiſe ihrer Waren durch einen von außen

ſichtbaren u. lesbaren Anſchlag Preisverzeichnis

an den Verkaufsräumen zur Stenntnis des Public

kums zu bringen . Dieſe Beſtimmung hat eine geſeh

liche Grundlage in der Bef, des BOSN. über den Aus

hang von Preiſen in Verkaufsräumen des Kleinhan

dels v. 24. Juni 1915 (ROBI. S. 353) u . in den hiezu

erlaſſenen bayer. AusfBeſtimmungen v . 2. Juli / 23 .

Nov. 1915 (StAnz. Nr. 152/275) . Der in der orts

pol. Vorſchrift angeführte $ 12 der VO. über Errichtung

von PreisprüfStellen uſw. v . 25. Sept. / 4. Nov. 1915

(NOBI. 607/728) fommt als allg. Grundlage nicht in

Betracht, weil die Vorſchriften in SS 12-16 dieſer

BO. durch Art. 1 der vo . v . 16. April 1921 (ROBI.

486 ) für Lebens- u . Futterm . ſeit 1. Mai 1921 außer

Kraft geſeßt ſind. In § 1 Abſ. 1 der Verordnung v .

24. Juni 1915 werden die Vorſchriften der $s 73, 74

der RGewO. auf Verkäufer ausgedehnt, die Gegen

ſtände des tägl. Bedarfs, insbeſ. Nahrungs- u . Futter

mittel aller Art, ſowie rohe Naturerzeugniſſe, Ķeiza

u . Leuchtſtoffe im Kleinhandel abſeßen . In §3 iſt die

Erlaſſung von AusfBeſtimmungen den LandespolBe

hörden überlaſſen. Nach § 73 der GewO. fönnen die

Bäder u . die Verkäufer von Baďwaren durch die

OrtspolBehörde angehalten werden, die Preiſe u .

das Gewicht ihrer Badwaren für gewiſſe Zeiträume

durch einen von außen ſichtbaren Anſchlag am Ver

faufslokale zur Kenntnis des Publikums zu bringen.

874 geſtattet den DrispolBehörden zum Zwede der

Ermöglichung der Nachprüfung der Einhaltung der

angeſchlagenen Preiſe durch das Publikum dieAuf

ſtellung von Wagen im Verkaufslofale anzuordnen.

Dieſe Beſtimmungen der GewO. gelten nur für Ge

werbetreib ., die eine auf Erwerb gerichtete Tätigfeit

ausüben . Eingetr. Genoſſenſchaften , die zum Zwecke

der Förderung der Wirtſchaft ihrer Mitglieder Lebens

u . Wirtſchaftsbedürfniſſe gemeinſchaftlich im Großen

beſchaffen u . im Kleinen gegen Barzahlung an ihre

V.

Grunderwerbfteuergei. (= GrGstb.) t . 12. Sept.

1919 (WG81. 1617 ) $ 12 Abſ. 3, $ 31 ; Reidabgaben

Ordu. ( = RUD .)v. 13. Dez. 1919 (RGBl. 1993) 83 360,

363, 451. Beſtrafung hat auch beim Borliegen dem $ 12

Abf.3 Grosto .zu erſehen . Auch verſuchte Zuwider:

handl. gegen dasGrešto .find ſtrafbar. Die Artder
Beröffenti. der Beſtrafung haben die Gerichte nicht zu

beſtimmen. Nach der Urt. des Not. M. v . 7. Dez. 1921

haben die Bandwirtsleute W. ihr Anweſen in V. an

den Kaufmann B. um 350 000 M , von denen 150 000 M

auf die mitverkauften bewegl. Gegenſtände ausgeſchlagen

wurden , verkauft. In der Urt.iſt angegeben, daß das

auf verſch. Grundſtüden ſtehende, auf 160 000 M ju

veranſchlagende Holz nicht mitverkauft ſei . Die Urt.

enthält Unrichtigteiten . Der wirkl . Kaufpreis betrug

600 000 M u. der Wert des auf dem Stamme ſtehenden

Holzes 250 000 M. Den Kaufsgegenſtand bildete ferner

das Anweſen nebſt dem ſtehenden Folge. Mit ihren

unwahren Angaben verfolgten die Vertragsteile den

Zweđ, die auf den Eigentumsübergang gelegte OrEst.

berabzumindern. Sie erreichten den Zweď nicht, weil

die nach der VD. vom 15. März 1918 zur Anweſens

veräußerung erforderl. Genehmigung der BerwBehörde
nicht erteilt u . infolgedeſſen der Vertrag nicht erfüllt

wurde. Der Steuerbetrag, der hinterzogen worden

wäre, berechnet ſich auf 3308,70 M. Auf Grund dieſes

Sachverhalts wurden Georg W. u . B. eines Vergehens

der verſuchten Grunderw Steuerhinterziehung ſchuldig

geſprochen . Der Rev. fann kein Erfolg zu teil werden .

Die Rüge, die Straft. habe zu Unrecht den § 12 Abſ. 3

des GrEStG . nicht angewendet, geht fehl. Durch

dieſe Vorſchrift iſt für den Fall, daß bei der Veräuß.

eines Grundſtüđs der im Vertrag angegebene Preis

nicht das volle Entgelt darſtellt, ſondern ein Teil in

die Form einer Vermittlungsgebühr oder einer Nebens

leiſtung gekleidet iſt, beſtimmt, daß dieſer Teil des

Entgeltes durch Schäßung ermittelt werden ſoll. Jm

gegebenen Fall haben aber die Vertragsteile. einen

Teil des Entgeltes nicht in die Form einer Neben

leiſtung gekleidet, ſondern vollſtändig verſchwiegen ;

§ 12 Abſ. 3 iſt daher nicht anwendbar. Uebrigens

würde es den Beſchw Führern nichts nüßen , wenn er
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anwendbar wäre. Denn das GrEStG . enthält feine Abf. III. Der Berkl . wollte innerh. der gerichtl. Friſt,

Beſtimmung, daß unter den § 12 Abſ. 3 fallende aber nach Ablauf dervon der Rechnungsführung ges

Machenſchaften ſtraflos ſind. Sie werden zumeiſt ſtellten den Vorſchuß bei der Rechnungsführung ein

unter die $85, 359 Abſ. 4 AAD. fallen u , ſtrafbar zahlen ; dieſe verwies ihn an das Finanzamt. Dort

ſein . Die weitere Rüge, daß der Verſuch der Þinter: zahlte der hiemit beauftragte Büroangeſtellte des An

ziehung der Grunderwerbſteuer gemäß § 31 des GrE.- walts des Berfil. innerh . der gerichtl. Friſt den Vor

Sto. nicht mit Strafe bedroht u . § 451 der RAD . ſchuß ein . Der die Einzahlung entgegennehmende Be

nicht anwendbar ſei, ſcheitert an den 8$ 360, 451 bis amte des Finanzamts erklärte dem Ängeſtellten, daß

453 RAD. Die Beſtimmung des § 360, wonach der die Gerichtsakten mit dem Nachweis der Einzahlung

Berſuch der Steuerhinterziehung ſtrafbar iſt, findet dem O10. rechtzeitig vorgelegt würden . Im Vertrauen

nach § 451 auf das Or&Sto. Anwendung . Zu den hierauf teilte der Büroangeſtellte ſeinem Änwalt nichts

in § 453 erwähnten Geſeken , auf welche § 451 nicht weiteres mit und es unterblieb daher die Vorlage

anzuwenden iſt, zählt das GreSto. nicht. Endlich des Nachweiſes . Das D10. gab dem WiedereinſGeſuch

fönnen die Beſchw Führer auch mit ihrem Einwande, ſtatt aus folg. Gründen : RA. A. hat glaubhaft ge

daß nur ftraflore Borbereitungshandlungen vorlagen, macht, daß er die Einga hlung der verlangten Projeß

leinen Erfolg haben . Allerd. iſt die Grunderwerbſteuer gebühr bei Gericht angeordnet hat; er durfte alſo da

der Regel nach an den Uebergang des Eigentums ge- mit rechnen, daß er, da die Einzahlung bei Gericht

knüpft u. es iſt im vorlieg. Falle das Eigentum an bekannt ſein würde, von der Pflicht, dem Gerichte die

dem verkauften Anweſen auf B. nicht übergegangen, Zahlung nachzuweiſen , enthoben ſein würde. Wenn

weil das Anweſen auf ſeinen Namen nicht umges dann aber doch die Zahlung bei dem Finanzamte

ſchrieben wurde. Ein Steueranſpruch iſt alſo nicht ſtatt bei der GerSchreiberei erfolgte u . das mit Aus

entſtanden. Allein dies ſchließt die Annahme eines führung der Zahlung beauftragte Kanzleiorgan des

Verſuches der Binterziehung der Grunderwerbſteuer RA. A. dieſen von der mit einer Abänderung ers

nicht aus . Nach den Feſtſtellungen der Straff. hatten folgten Ausführung des Auftrages nicht verſtändigte,

W. u . B. den Vorſaß der Verkürzung der Steuer ; fie weil es von der Notwendigkeit,dieſen an und für ſich

taten alles, was auf ihrer Seite erforderlich war, den wenig belangvollen Umſtand dem Anwalt mitzuteilen,

Vorſatz in die Tat umzuſeßen . Sie ließen mit dem teine Kenntnis hatte, ſo liegt darin ein Zuſammens

Kaufvertrag gleichzeitig die Auſlaſſung des Anweſens treffen von Umſtänden , welche in ihrem Zuſammen

an B. beurfunden u . erteilten dem Notar den Auf- wirken nicht vorausgeſehen werden konnten. Die das

trag , die Urkunde nach dem Eintreffen der Geneh- durch herbeigeführtelinterlaſſung der Erbringung des

migung, an deren Erteilung ſie nicht zweifelten, dem Zahlungsnachweiſes erſcheint daher als ein Ereignis ,

Grundbuchamte zum Vollzuge vorzulegen. Ihre Hand- das unter den gegebenen, nach der Beſonderheit des

lungen ſtellten ſich daher als Anfang der Ausführung Falles zu berückichtigenden Umſtänden auch durch die

dar. Hienach unterliegt die Verurteilung wegen eines äußerſte, dieſen Umſtänden angemeſſene und vernünf

Bergehens der verſuchten Grundſteuerhinterziehung tigerweiſe geforderte Sorgfalt weder abzuwehren

nach § 31 GrESIG., $$ 360, 451 ÁUD., § 43 noch in ſeinen Folgen zu vermeiden war. Gemäß

StGB. feinem rechtl. Bedenken . Bei der Anordnung, § 233 u.§ 238 ZPO. ſchien es deshalb angeuneſſen,

daß das Urt. einmal im MAnzeiger auf Koſten der dem Berkl. die Wiedereinſ. in denvor. Stand zu ge

Verurteilten zu veröffentlichen ſei , iſt überſehen , daß währen . (OLG. München I. ZS. , Beſchl. v . 14. Nov.

nach § 363 RAD . den Gerichten nur die Anordnung 1923 N 969/23 ).

der Bekanntm . der Berurteilung obliegt, daß aber
Rechtsanwalt Dr. Badarad - München .

nach § 439 Abſ.3 RAD. die Beſtimmung der Art der Be

tanntm . Sache der Finanzämter iſt. Es war deshalb

der UrtAusſpruch zu berichtigen . (Urt. d . II . Strs .

v . 24. Sept. 1923, II 216/1923).

Gefeßgebung und Verwaltung.
o

Oberlandesgeri
cht

München .
Gel., daß Uuſchädlichteitäzeugui& betr. p. 15. Juni

1898. Nach Art. 2 des Geſ. iſt die Feſtſtellung der

Wiedereiuſepung gegen Berläumung der Friftzur Unſchädlichkeit davon abhängig zu machen, daß die

Ginzahlung des für die BerufJuft. erforderten Vor: Wertminderung in Geld oder durch ein anderes Grund.

chufles. $$ 533, 520 Abſ. III DPD. Das OLO. ſtüd ausgeglichen wird. Dieſe Ausgleichung iſt nach

München beſtimmt gemäß § 520 Abſ. III ZPO. nach Abſ. 3 nicht erford., wenn die Wertminderung 50 M

BerEinlegung eine Friſt zur Vorlage des Nachweiſes nicht überſteigt. Durch Art . I des Gef. v . 14. Aug. 1923

über die Einzahlung des GerKoſtVorſchuſſes. Die (OVBI. 280) wurde nun das Staatsminiſterium der

Rechnungsführung des DLG . beſtimmt ihrerſeits wieder Juſtiz ermächtigt , dieſen Betrag jeweils nach der Wirt:

eine Friſt zur Einzahlung des Vorſchuſſes bei ihr ; ſchaftslage anderweitig feſtzuſeßen . Damit iſt auch
nach üblauf dieſer Friſt, die erheblich fürzer iſt als die nach der Entwicklung, die die Rechtſprechung bei
die erſtgenannte, überweiſt ſie die Koſtenford. dem der Auslegung des Weries Mart in den leßten Mos

Finanzamt zur zwangsweiſen Einhebung ; erfolgt nach naten genommen hat, entſtehende Zweifelsfrage, ob
Ablauf der von der Rechnungsführung geſtellten für- unter Part notwendig die Papiermark zu verſtehen

geren Friſt die freiwillige oder die zwangsweiſe Ein- iſt, für Art . 2 Abſ. 3 gegenſtandslos. Im Vollz. Dieſer

zahlung des Vorſchuſſes beim Finanzamt und legt der Beſtimmung wurde durch 3MB. v . 22. Nov. 1923

Einzahlende innerh ." der gerichtlich beſtimmten Friſt (OBBI. 381) der Betrag feſtgelegt auf das Produkt

des § 520 Abſ. III den Nachweis über Einzahlung aus 25 M u . dem allgemeinen Lebenshaltungsinder der

beim Finanzamt dem Gerichte vor, ſo gilt der Nach- Vorwoche. Das Unſchädl. Geſ . läßt nach ſeiner bis

weis als vollgültig erbracht. Geſchieht aber die Ein- herigen Faſſung in Art. 1 die Feſtſtellung nur zu
zahlung innerh . der kürzeren, von der Rechnungs- für die Veräußerung von Trennſtüden von Grund,

führung gefesten Friſt bei der Hechnungsführung , ſtüđen . Nach dem durch Art. II des erwähnten Geſ.

ſo legt dieſe von ſelbſt den Aft mit einem v . 14. Aug. 1923 neu eingeſchalteten Art. 2 a foll

Dermert über die Einzahlung dem Gericht vor . Dieſe nun die Feſtſtellung der linjhädlichkeit nach Art. 1

Vorlage der Alten ſeitens der Rechnungsführung ge- 2 entſprechend auch für Grunddienſtbarkeiten u. be

nügt dem Gericht als Nachweis im Sinne des § 520 ſchränkte perſönl . Dienſtbarkeiten zuläſſig ſein , ſoweit

0748

r .

5756

.

u .
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die Unichädlichkeit ohne die Notwendigkeit einer Wert- Das Sypothefenbantgeſ . v . 13. Juli 1899 n . die

ausgleichung ſicher feſtgeſtellt werden kann. Schie... Vorſchriften des $ 17 an. 1 GG. zur Kontur ordnung

wurden durch Gef v 14. Juli 1923 (MOBI.635) mehrfach

Polizeiftrafgeſetzbuch. Infolge der Aenderung, die geändert. Eine Reihe der Beſchränkungen der Banten

die Beſtimmungen der rechtsrh. GemOrdnung über
iſt gefallen ; daran ſdhließen ſich Vorſchriften über

die Polizei- und Diſtriktsverwaltung der Gemeinden wertbeſtandige Schuldverſchreibungen mit Reallaſt

in Gemeinden mit ſtädtiſcher Verfaſſung durch das
deđung u. über das Konkursvorrecht von Schuldver

Gef. v . 24. Aug. 1923 (@BBI. 281 ) erfuhren, ergeben ſchreibungen, die von anderen Streditanſtalten als
ſich auch mehrere durch das gleiche Geſ. verfügte Aens Hypothetenbanten auf Grund von Hypothefen , Heal

derungen der Beſtimmungen der Art.3 u . 4 des PSIGB. laſten oder gewiſſen nicht hypothetariſchen Darlehen

über den Erlaß orts- und bezirkspolizeilicher Vorſchr. ausgegeben werden. Schie ...

Nach Art. 98 Gemo. in der Neufaſſung kann nun die

Staaiscegierung (auch) in anderen unmittelbarenStädten Reichshaftpflichtgel. Dem Gef. wurde durch Geſ.

als Munchen die Handhabung der Sicherheitspol. gang v . 8. Juli 1923 (NOBI. 615) ein § 7 a eingefügt, der

oder teilweiſe ſtaatl. Behörden übertragen und für die Baftung wegen Aufhebung oder Minderung der
benachb. unmittelb. Städte eine gemeinſch. ſtaatl. Erwerbsfähigkeit u . wegen Vermehrung der Bedürfs

Polbeh . beſtellen. Es kann ferner der ſtaatl. PolBeh. niſſe des Verleşten ſowie die Erſapaniprüche wegen

in unmittelb . Städten die Handhabung der Sichers
Entziehung des Unterhalts auf eine Höchſtjahresrente

heitspol. in benachb. mittelb. Gemeinden ganz oder von 50 000 000 M beſchränkte u . zugleich eine ander

teilw .übertragen werden. Nach dem neu eingefügten Art. weite Feſtlegung des Höchſtbetrags bei Aenderung der

98 a GemQ . fönnen ferner das Min . des Jnnern u . wirtſchaftl. Verhältniſſe imVoWeg vorſah . Durch VD .

bei Gefahr in Verzug die Aufſichtsbeh. aus Gründen
v . 24. Dit. 1923 (MOBI . 993) iſt der Betrag nun feſt

der öff. Sicherh. anordnen, daß die Polizeigewalt geſeßt auf 10 000 M , vervielfältigt mit der Teuerungs

in mittelb . u . unmittelb. Gemeinden vorübergehend zahl ; lepiere iſt die allg. Reichsinderziffer der Kalender

ganz oder teilw . durch ſtaatl. Beamte ausgeübt wird. vorwoche. Schie ...

õieran anſchließend wird durch die Neufaſſungdes

Ürt. 3 PSIG8. auch den nach Art. 98 GemD. beſtellten Gebühren der Rechtsanwälte. § 1 Abſ.1 der VD.

ſtaatl. Pol Beh . und den nach Art. 98 a mit der vor- über die Geb der RA. im Verf. vor dem Landesver,

übergeh. Ausübung der ſtaatl. BolGewalt betrauten ſichAmt v . 7. April 1912 ( GVBI. 363) wurde durch

ſtaatl. Beamten das Recht eingeräumt, für die Orts- eine Bef. des SozMin. v . 30. Oft. 1923 (BBB1. 374 )

polBezirfe verbindliche ortspolizeiliche Porſdr . zu dahin geändert, daß ſich nun die Vergütung für die

erlaſſen ; gehören mehrere Gem . zum Bezirk einer ſtaail. Berufstätigkeit des RÅ.vor dem LVerſAmt nach den

PolBeh., ſo können ſolche Vorſchr. auch für einzelne jeweils für das Verfahren vor dem ReichsverſAmt

der GemBezirfe erlaſſen werden. Die ſtaatl. PolBeh. feſtgelegten Sägen beſtimmen foll. Schie ..

haben vor der Erlaſſung fortdauernd geltender An:

ordn. den Gemeinde- oder Stadträten Gelegenh. zur

Stellungnahme zu geben. Durch Art. 4 PSIGB. in

der bish. Faſſung war den Stadträten (Magiſtraten )

unmittelb. Städte u . der PolDirektion München das

Recht eingeräumt, in allen Fällen, in denen das Warneyer, Dr. D., Reichsgerichtsrat, u . Buchwald,
PSIGB. die Erlaſſung bezirkspol. Porſchr. vorſieht, Dr. M., Amtsgerichtsrat. Komm. zu den Wirts

ſolche für ihren Bezirk als ortspol. zu erlaſſen. Nach der chaftlichen Nebengefeßen des Bürgers

Neufaſſung des Art. 4 wird dieſes Recht auch den lichen Geſebuchs. Gr. 8º. 279 S. Tübingen

nach Ärt. 98 Gemo. beſtellten ſtaatl. PolBeh . u. den 1923 (J. C. B. Mohr).

nach Art. 98 a mit der vorübergeh. Ausübung der Der Kommentar will die durch die wirtſchaftlichen

PolGewalt betrauten ſtaatl. Beamten gewährt. Im Nöte des Krieges u . der Nachkriegszeit veranlaßten

Vollzuge des genannten Art. 98 Gemo. wurde durch geſeßlichen Vorſchriften umfaſſen, welche Beſtimmungen

VO. des Geſamt.Min . v. 24. Aug. 1923 (GVBl . 282) das BGB . vorübergehend ergänzen, abändern od. außer

u. JnnMB. v . 29. Oft . 1923 (OVBI.269) eine gemein- Kraft ſeßen . Es werden in ihmbehandelt 40 Gejege
jame Polizeidirektion für Nürnberg u. Fürth errich u. Verordnungen , unter ihnen insbeſondere die Vor

tet . AusführBeſtimmungen enthält die InnMB. dom ſchriften über den Mieter- u. Pachtſchuß, das Wohnungs

29. Dkt. 1923 (GVBI. 370) . Schie .
mangelgeſeß , die Borſchriften über die Bewilligung

Sduldverſchreibungen der Bayerijden Staatdan von Zahlungsfriſten , das Gefe über die wertbeſtän.

leihen . Nach der für die Schuldverſdreibungen auf digen Hypotheken , die BO. über Tarifverträge, Ar

den Inhaber geltenden Vorſchrift des 8 804 BGB.. beiter- u. Angeſtelltenausſchüſſe v. 23. Dez. 1918, die

kann, wenn ein Zinsſchein abhanden gekommen oder
Bet. v . 1. Febr. 1919/1 . Juni 1922 über, die ſchieds

vernichtet iſt u . der bisherige Inhaber den Verluſt gerichtl. Erhöh . von Preiſen bei der Lieferung von elektr.

dem Äusſteller vor dem Ablaufe der vierjährigen
Ärbeit, Gas u. Leitungswaſſer. Schon der Umſtand,

Vorlegungsfriſt (8 801 Abſ. 2 BGB. ) anzeigt, der bis- daß dieſe auch in der Tätigkeit der ordentlichen Ges

herige Inhaber, vorbehaltlich gewiſſer Beſchränkungen,
richte ſich geltend machenden Beſtimmungen in ihrer

nach dem Ablaufe der Friſt die Leiſtung von dem jeßt geltenden Form zuſammengefaßt ſind, macht das

Ausſteller verlangen. Dieſer Anſpruch fann nach Buch für jedes Gericht unentbehrlich . Die Erläutes

Abſ. 2 des § 804 in dem Zinsſchein ausgeſchloſſen rungen berüđſichtigen das Schrifttum u . die zugängliche

werden . Durch Gej. v . 18. Uug 1923 (GVBl. 289)
Rechtſprechung. Vielleicht wäre es möglich, die gerade

wurde nun für die Zinsſcheine der Schuldverſchreis auf dieſen Gebieten manchmal ſehr wichtigen landes

bungen der Bayeriſchen Staatsanleihen beſtimmt, daß rechtlichen Ausführungsbeſtimmungen mehr zu berüd

der Anſpruch auch ohne Ausſchließung in dem Scheine ſichtigen, wenn auch nur durch deren Anführung.

ausgeſchloſſen iſt. Das Geſ hat ſeine reichsrechtl.

Grundlage in Art. 100 Nr. 2 EG.BOB . Schie ...
Fiſcher -Denle, Bürgerliches ejes buch. Ør. 8º.

Jugendrohlfahrtgel. Nach den VO.en v . 6. Juli 1923 1760 Š . München 1923 ( C. H. Beck ). GM. 16.-..

(NOBI. 554) u. v . 13. Aug. 1923 (ROBI . 819) wurde Das Buch iſt in ſeinerAnlage u . ſeiner Ausſtattung

das Gef. für Württemberg, Thüringen u. Lübec ab allen Juriſten wohl bekannt ; es erſcheint nun in

1. Juli, für Wamburg ab 1. Nov. 1923 in Kraft geſeßt. 12. Auflage, bearbeitet von Dr. D. Fiſcher, Prof. der

Schie ... Rechte , u Dr. E. Ebert, Vizepräſident des Kammero.,

Bücheranzeigen.

Schie ...
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im Tert u. in den Anmerkungen auf den nunmehrigen gehen , ob die Einrichtung der Vorentſcheidung nach

Stand gebracht. Schie . Art. 7 11 VerwGG. mit Art. 131 NV , noch vereinbar

iſt. Das Reichsgericht hat ſie fürzlich in einem gemäß

Nawiasty, B., Bayeriſches Verfaſſungsrecht. Art. 13 Abſ. 2 RV. von der preuß. Regierung erwirkten

Der. 8°. 579 S. München 1923 (J. Schweißer Verlag) . Beſchluſſe verneint u . zugleich entſchieden, daß Art. 131

OM. br. 12,8, geb. 14,8. RV. ſchon jeßt geltendesHecht ſei, obwohl ſein Abſ . 2

Man geht an ein heilles Unternehmen, wenn noch eine „ nähere Regelung durch die zuſtändige Geſeka

man in einer Zeitwieder unſrigen über Verfaſſungsrecht gebung“ vorſieht. Damit wäre die Vorentſcheidung

foreibt. Nur ſcheinbar haben wir einen gefeſtigten beſeitigt u . der Hechtsweg unbeſchränkt zugelaſſen.

Rechtszuſtand, in Wahrheit befinden wir uns mitten Der bayer. KompetenzGerø .war freilich bisher anderer

in der Umbildung, vielleicht auch in der Zerſeßung, Anſicht u . es iſt bemerkenswert, daß ſogar die Reichs

die gegenwärtigen Staatsgrundgeſe be find Unterkunfts- regierung gegenüber dem Reichsgerichteden den Ländern

haden für den Notbedarf. Es iſt deshalb kein Wun. günſtigeren Standpunkt vertreten hatte.

der, daß vieles unſicher, verworren u, mit den üblichen von der Pfordten.

Mitteln der Geſekesaus legung überhaupt nicht zu Steinbach, Dr. F., Oberregierungsrat. Gewerbes

erfaſſen iſt. Unter dem äußerlich glatten Wortlaut ordnung für das Deutſche Melch. Ausgabe

der Dejepe ſteden vielfach noch unausgetragene Gegen- für Bayern. 2. Aufl. 644 S. München 1923

fäße, die im Leben heftig aufeinander ſtoßen. Esiſtunter (J. Schweißer Verlag). OM. 4.5 .

dieſen Umſtänden nicht möglich, ein ſo umfaſſendes Eine neue Ausgabe der Gewerbeordnung fommt

Wert wie das vorliegende in einer Beſprechung richtig bei den Aenderungen, die gerade das Gewerberecht

zu würdigen. Das würde eine Anzahl von einzelnen durch die Geſeße u . Ausführungsbeſtimmungen der

Abhandlungen erfordern . Der Verf. iſt außerordent- leften Zeit erfahren hat, ſicher einem Bedürfnis ent

lich gründlich vorgegangen; er hat ſich mit dem ges gegen ; dem Buche, deſſen erſte Aufl. ſeine Brauchbarteit

ſamten Schrifttum u. der Rechtsiprechung eingehend erwieſen hat, find Erläuterungen im ziemlichen Umfang

auseinandergeſeßt u. am rechten Drte die Kritit nicht beigegeven ; auch eine Anzahl ergänzender Geſeße u .

geſcheut. Die Darſtellung iſt ſehr flüſſig u . die Olie- reichsrechtlicher u. bayeriſcher Ausführungsbeſtim

derung ſehr überſichtlich. Für den Anfänger wird mungen , ſowie ein Sacregiſter ſind beifügt.

beinahe mehr geboten , als er wird vertragen fönnen,
Schie ..

dagegen werden Referendare u . Praftifer das Werk Bollweiu , Marfus , LGPräſident. Bayer. Øeſ. v .

mit vielem Nußen verwerten können. 30. März 1850 betr. die Ausübung der Jagd

von der Pfordtent. u. die Wildſchadengeſ. unter Mitwirkung des Bezirks

Bilfinger, A. , Der Einfluß der Einzelſtaaten
amtm . Dr. Rudolf Bollwein. 10. Aufl 8º. VIII u .

aufdie Bildung des Reichswillens. Gr.8 °.
343 S. München 1923, ( C. $ Bed). OM . 6.- .

237S. Tübingen 1923 (J. C.B.Mohr). OM. geh. 3.
Die in Bayern geltenden jagdrechil. Beſt. u . die

Mit der Erweiterung der Reichstompetenz hat mit ihnen in näherer oder weiterer Beziehung ſtehendeu

ſich der Schwerpunkt der pol. Macht der Einzelſtaaten
Vorſchr. gehören den verſchiedenſten Rechtsgebieten an :

von ihrem der Reichsgewalt entrüdten Selbſtändig
dem bürgerl. Recht, dem Verwaltungsrecht, dem Ge

keitsbereich nach der Seite ihres Einfluſſes auf
biete der aktiven Verwaltung , dem Verſicherungsrecht,

die Reichsgewalt verſchoben. Dies veranlaßt die
dem Strafrecht, dem Polizeirecht u. Finanzrecht. Die

vorl. Schrift zu einer eingehenden, die rechtl. u . pol.
Anwendung dieſer Beſt. iſt deshalb keine einfache u.

Seite des Problems im Lichte der Entwidlung ſcharf leichte Aufgabe ; namentlich in bezug auf die Zuſtän

u. ſorgfältig erfaſſenden Darſtellung. Hiebet werden
digkeit ergeben ſich zuweilen erhebl. Schwierigkeiten .

von dem Geſichtspuntt der Frageſtellung aus die pol.
Ein verläſſiger Führer durch dieſen Mechtsſtoff iſt darum

Sträfte des alten u . neuen Reichs durch den ſachlich
für alle öffentl Beh. ſowie für Jäger u . Grundeigen

gut unterrichteten Beobachter gewürdigt. Wenn man
tümer unentbehrlich. Ein ſolcher ſteht ihnen ſeit

daher auch dem Verf. in der Bevorzugung der Durchles
38 Jahren in denkbar beſter Beſchaffenheit zur Ver

ung rechtl. mit polit. Einſtellung gegenüber einer reinl .
fügung in der treffl. Ausgabe des Jagdo von Boll:

ScheldungbeiderBetrachtungsweiſen nichtzufolgen ver
wein; aus beſcheidenen Anfängen emporgewachſen hat

mag u . in der Ueberzeugung von den Gefahren dieſer
ſich das Wert, mit der Gefeßg., dem Schrifttum'u.

Vermiſchung gerade durch Bilfingers Schrift neuer
der Rechtſpr. ſtets gleichen Schritt haltend, in neun

lich beſtärft wird, ſo muß man ihm doch fur die frucht
Aufl. ) als gründl. u . praktiſcher Berater bewährt.

baren polit. Ergebniſſe feiner Abhandlung uneinges
Die 1914 erſchienene 9. Aufl iſt längſt vergriffen u.

ſchränkten Danf 300len. auchwegen der inzw . eingetretenen wichtigenNeuerungen

insbeſ. auch auf dem Gebiete des Jagdrechts war die
Prof. Na wiasty in Münden .

Veranſtaltung einer neuen Aufl. ein dringendes Bes

Roeſch ,M., Bay e r. Gemeindeordnung. 3. Aufl. dürfnis . Dieſem iſt jeßt durch das angezeigte Werk

Gr. 8 °. 380 S. München 1923 (J. Schweißer Verlag) . in hervorragender Weiſe entſprochen . In ihm ſind

Geb. OM. 4.2.
alleXenderungen des Rechtszuſtandes ſowie die neuere

Die neuere Geſeßg. hat wie ſo vieles andere auch Rechtſpr. u . Rechtslehre ſorgfältig berüdſichtigt u.

das Gemeinderecht ſehr unüberſichtlich gemacht. Es darüber hinaus hat das Buch eine beträchtl. u. wert

war ſchon früher nicht ganz leicht zu beherrſchen volle Erweiterung erfahren. Der Verf. hat nämlich

der große, muſtergültige Komm von Kahr mit ſeinen in der Erwägung, daß mit dem Vollzuge des Jagds

zwei dicen Bänden zeigte, wie viele Schwierigkeiten gefeßes in beſ . Maße die innere Verwaltung beſchäftigt

hier verborgen lagen u. jeft iſt noch eine weitere iſt, es für zweckmäßig gehalten, für die neue Aufl.

Ueberlagerung dazu getommen. Die hier angezeigte einen Mitarbeiter aus dieſem Geſchäftszweige in der

Ausg. hat es vornehmlich darauf abgeſehen, das für Perſon ſeines Sohnes, des BezAmtmanns Dr. Rudolf

den Sandgebrauch Not.cendige in fnapper Form zu Pollw ein beizuziehen , der ſich auf dem Gebiete des

geben u. den verſchachtelten Stoff ſo zu gruppieren , daß Jagdrechts bereits erfolgreich ſchriftſtelleriſch betätigt

man ſich auch zurechtfinden kann, wenn man mit dem hat. a) Seiner Mitwirkung hat das Wert zahlreiche

Gegenſtande nicht fortgeſeßt zu tun hat . Dieſes Ziel Beiträge, Ergänzungen u. Berbeſſerungen zu verdanken .

iſt erreicht. Die Erläuterungen ſind flar u . in flüſſiger

Sprache gefaßt . Zuden Ausführungen über die bürgerl.- 1 ) Vgl . die Beſpr. in den Bladm Pr. 36, 224 ; 41, 255 ; 47, 131 ;

rechtl. Haftung der Gemeinden für ihre Beamten (Art. 50 , 287 ; 52, 96 ; 56 378 ; 60, 380 ; u . 64 , 141 .

158 S. 228 ff. ) möchte ich bemerken : Man fann jeft
*) Vijl . ſeinen Artikel „ Zwet vratriſche Jagdrechi8fälle " in dem

BIUDm Pr. 67 , 2.19 u. ſeine Sdrift ,Die Uebertra, ung des Gemeinde

wohl nicht mehr an der großen Streitfrage vorüber- jagdpadies in Bayern ", beſproden a . a . D. 70, 156.
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Er ſtellt ſich ſohin als das erfreul. Ergebnis der ge- zu erläutern. Eine groß angelegte geſchichtlich -ſyſtem .

meinſamen Årbeit des Vaters u. Sohnes an dem wei- Einleitung gibt den Unterbau für den eigentlichen

teren Ausbau des Lebenswertes des erſteren dar. Die gründlich u .ſelbſtändig durchgearbeiteten Stommentar.

ihm ſchon bisher eigenen Vorzüge : wiſſenſchaftl. Gründs Mit beſ. Sorgfalt ſind die Bewertungsvorſchr. behandelt.

lichteit, Klarheit der Darſtellung, Zuſammenfaſſung Die AusfBeſt. ſind erſchöpfend zuſammengeſtellt.

des ganzen weitverzweigten Rechtsſtoffes u . erſchöpfende

Berüdſichtigung aller tatſächl. Berhältniſſe u . Mög

lichkeiten , fehren in der neuen Aufl. in noch erhöhtem Soergel, Nechtſprechung. Gr. 8° . 700 S. Stuttgart

Maße wieder . Es wird in ſeiner verjüngten Geſtalt 1922 (W. Kohlhammer ). 03. geh . 7 , geb. 8 .

ſeinen alten Freunden widtommen ſein . Zum geſamten Zivil-, Handels-, Projeß- u . Steuers

Münden. Staatsrat b. fraze iſen , recht des Reiches u. der Länder, ſowie zum Uebergangs-,

Präſident des Verwaltung@ gerichtshofe $ a. D. Arbeits-, Friedensvertrags . u . Berfaſſungsrecht, ins

geſamt zu 295 Reichs- u . 223 Landesgelegen teilt das

kollmanu, Dr. D. , Oberregierungsrat, Vorichriften Jahrb . 6028 Rechtsfäße u . 4896 Auffäße mit. Das
Sammlung. 3. Aufl. 305 S. München 1923 (Bayer. gegenwärtig ſo wichtige Reichsſteuerrecht iſt mit 1418
Kommunalſchriften - Verl.). OM. gen . 7.—.

Reichsfinanzhofentſcheidungen u . 1622 Auffäßen ver

Das Buch iſt eine Zuſammenſtellung der in Bayern treten . Ein 92 Spalten umfaſſendes Schlagwörter:

geltenden Gefeße, Staatsverträge, Min Bekanntma
verzeichnis ermöglicht ein raſches u . ſicheres Auſfinden

chungen u . ſonſtigen Erlafie, wie ſie im Reichsgeſep
deſſen, worüber man gerade Aufſchluß haben will. In

blatt, Reichsminiſterialblatt, Geſ.- u .VO.- Blatt, Geſeks der in- u . ausl . Literatur gibt es kein Nachſchlagwerk

blatt, Regierungsblatt, den bager. Miniſterialblättern, von gleicher Vollſtändigkeit. Der Preis iſt im Verh .

im Bayeriſchen Staatsanzeiger u . ausnahmsw . auch zum Umfang außergewöhnlich billigu . läßt ſich nur
anderswo veröffentlicht ſind . Eingeteilt iſt der Stoff durch eine hohe Auflage erklären . Nach einem Pro
in 20 Hauptabſchnitte wie z . B. Staatsrechtliche Gegen.

ſpekt des Verlages iſt das Jahrbuch in mehr als
ſtände , Geſundheitsweſen, Mechtspflege, Reichs- u . 110000 Stüc verbreitet .

Staatsfinanzweſen , Spartaſſen, ä. Ti. mit Unterabteis

lungen. Reſtloſe Vollſtändigkeit ſcheint nicht erſtrebt Deibel 9. Das Erbb a urecht in der Braris.

zu ſein . Das Buch war zunächſt für die Gemeinde
Gr . 8º. 318 S. u . 2 Tafeln. München 1922 (E. Mein

verwaltungen beſtimmt, iſt aber nun für die Staats hardt) .

behörden, Rechtsanwälte u. Anwärter für den höheren
Das von Wohnungs- u. Bodenreformera ſtart

u. mittleren Verwaltungsdienſt u . dieReichsbehörden befürwortete, oft auch überſchäßte Erbbaurecht wurde

erweitert. Zugrunde gelegt iſt der Stand v . 1. Aug. durch die VO . v . 15. Jan. 1919 neu geregelt u . hat

1923. Schie ...
bereits eine Anzahl 3. T. ausgezeichneter Komm . ge

funden, ſo beſ. von Kober u . Glaß -Scheidt. Der Verf.
Scueidert, Der Beweis durch Fingerabdrüđe .

verſucht nun, die zahlreichen Fragen ſyſtematiſch darzu
8º. 133 S. Berlin 1923 (A. W. Hayn ).

ſtellen , die ſich bei der Anwendung des ER . ergeben .
Nach Heindl's weitausholendem Wert über Dalty, Nach einer kurzen Ueberſicht über die geſchichtl. u. rechtl.

loslopie erſcheint nun aus der Feder eines anderen Entwiďlung u . Regelung des ER in verſchiedenen
angeſehenen Berliner Ariminaliſten ein kürzerer Leit Vändern zeigt der Verf., wie das ER . nach dem BOB.

faden, beſtimmt für den im praftiſchen Außendienſt u. der VÕ. . 15. Jan. 1919 in der Praxis geregelt

arbeitenden Beamten. Die überragende Stellung der wurde; er tut dies auf Grund der wichtigſten , bisher

Daftylostople in der Heihe der friminaliſtiſchen chon geſchloſſenen oder beabſichtigten Erbbaurechts

Hilfsmittel dürfte die reiche literariſche Beachtung verträge der Staaten , Gemeinden, anderer öffentl.

rechtfertigen , die ſie in den leßten Jahren erfahren. rechtl. Körperſch. u . von Privatperſonen. Beſ. werden

Schneidert ſtellt hier alles zuſammen , was der Beamte
hiebet die in Bayern geſchloſſenen Verträge berüd

über Entſtehung. Findung, Behandlung u . Bewertung
ſichtigt, die auch in einem Anh. ſtatiſtiſch näher auf

des Fingerabdruđes am Tatort, an der Aufnahmeſtelle , geführt werden , Die Hauptabſchn. behandeln den

in der dakt. Sammelſtelle, u . eventl. vor dem Gericht ENGeber, den ERNehmer, die Belaſtung des ER.,
wiſſen muß u . will. 10 Abbildungen u. zahlreiche die Bauwerfe, beſ. die Kleinwohnungsbauten . Kurz
Bezugnahmen auf Erfolge des Berliner u . anderer

werden auch verwandte Rechte (Erbpachtrecht, Wieders
Erkennungsdienſte geben der Behandlung noch bes taufsrecht, Rentengut, Zwiſchenformen ) erörtert . - Faſt

ſondere Belebung. Auch der erfahrene Kriminaliſt die Hälfte des Buches (von S. 149–340) umfaßt den

mag fich des Büchleins freuen.
wörtl. Abdruď von Auszügen aus Erbbau- u . Dar

C. v . Mer 3, RIN. I. Al. , Polizeidireftion Münden . lehensverträgen ; es wäre ungleich wertvoller geweſen ,

ſtatt dieſen Abdrud zu bringen , den weſentl. Inhalt

Zarden, Kommentar zum Geſetz über die ſyſtematiſch im Hauptteil des Buches zu verarbeiten

Zwangs a nleihe. Ler. 8°. 446 S. Berlin 1923 u . allgem . gültige Folgerungen daraus zu ziehen .

(D. Biebmann ). Wer ſich raſch darüber unterrichten will, wie die Praxis

Es war niemals ein Bergnügen, ſich mit Steuer- von dem ER. Gebrauch gemacht hat, ' dem kann das

geſeßen zu befaſſen , u . heutzutage geht man nur mit Buch aufs Beſte empfohlen werden.

einem gelinden Schauderan ſolche Dinge heran. Sieht Rechtsanwalt Dr. jur. 8. D. Pe $ I , München .

man doch bei jedem der neuen Steuergeſeke deutlich,

wie ſich der Geſellg . abmüht, mit kleinen Mitteln einer Sydow , Dr. R., Stonkursordnng, fortgeführt von
unerträgl . u . beim Schwanken aller Verhältniſſe ſtets L. Buſch, Reichsgerichtsrat, u . O. Kricg. Landgerichts

wechſelnden Lage Herr zu werden. Ungeheuere Arbeits- rat . Gr. 8°. 577 S. Berlin 1923 (Walter de Gruyter

fraft u . juriſtiſcher Scharfſinn werden auf die auss & Co. ) .

fichieloje Aufgabe verwendet, in die Finanzpolitik Eine neue, nun die 13. Aufl . der beſtens bekannten

eines jerrütteten u . unfreien Staatsweſens Ordnung Tertausgabe mit Anmerf., aus der Guttentagidhen

zu bringen . Umfaſſendes Wiſſen u. reiche praft. Er- Sammlung Deutſcher Reichsgef. Schie ...

fahrung hat auch der Verf. des hier angezeigten Werfes

eingeſetzt, um das ſchwer zu handhabende u . für den Verantwortl. Herausgeber : J. Schiedermair,

Nichtfachmann dunkle Zwangsanleihegeſe erſchöpfend Oberlandesgerichtsrat in München.

Eigentum von J. Schweißer Verlag , München, Berlin und Leipzig .

Druử von Dr. F. P. Datterer & Cie., München und Freiſing .
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